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BremBauVorlV 3.1.01
Bremische Bauvorlagenverordnung 

(BremBauVorlV) 

Vom 11. Mai 2010 

Aufgrund des § 84 Absatz 3 in Verbindung mit § 57 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 der Bremischen Landesbauordnung vom 6. Oktober 2009 
(Brem.GBl. S. 401) wird verordnet: 
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Teil 1
Allgemeines 

§ 1 
Begriff, Beschaffenheit 

(1) Bauvorlagen sind die einzureichenden Unterlagen, die für die  
Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags 
(§ 68 Absatz 2 Satz 1 Bremische Landesbauordnung), für die Anzeige 
der beabsichtigten Beseitigung (§ 61 Absatz 3 Satz 2 Bremische  
Landesbauordnung) oder für die Genehmigungsfreistellung (§ 62  
Absatz 3 Satz 1 Bremische Landesbauordnung) erforderlich sind. 
Bautechnische Nachweise gelten auch dann als Bauvorlagen, wenn 
sie der Bauaufsichtsbehörde nicht vorzulegen sind. 

(2) Bauvorlagen müssen aus alterungsbeständigem Papier oder 
gleichwertigem Material lichtbeständig hergestellt sein und dem  

Format DIN A 4 entsprechen oder auf diese Größe gefaltet sein. § 3a 
des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unberührt. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Verwendung einheitlicher Vor-
drucke und die Einreichung der Bauvorlagen in einer bestimmten 
Ordnung verlangen. Hat die oberste Bauaufsichtsbehörde Vordrucke 
öffentlich bekannt gemacht, sind diese zu verwenden. 

(4) Die Bauaufsichtsbehörde darf ein Modell oder weitere Nachweise 
verlangen, wenn dies zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich 
ist. 

(5) Die Bauaufsichtsbehörde soll auf Bauvorlagen verzichten, wenn 
diese zur Beurteilung des Bauvorhabens nicht erforderlich sind. 

§ 2 
Anzahl 

Bauvorlagen sind zweifach einzureichen. Ist die Prüfung bautechni-
scher Nachweise durch einen Prüfingenieur erforderlich, ist jeweils 
eine Mehrfertigung der übrigen Bauvorlagen einzureichen. Die Bau-
aufsichtsbehörde kann weitere Mehrfertigungen verlangen, soweit 
dies zur Beteiligung von Stellen nach § 69 Absatz 1 Satz 1 der Bremi-
schen Landesbauordnung (Sternverfahren) erforderlich ist; die Mehr-
fertigungen müssen nicht nach § 54 Absatz 2 Satz 2, § 68 Absatz 4 
Satz 1 und 2 der Bremischen Landesbauordnung unterschrieben 
sein. Abweichend von Satz 1 sind die Bauvorlagen nach § 62 Absatz 
3 Satz 1 der Bremischen Landesbauordnung einfach einzureichen. 

Teil 2 
Vorzulegende Bauvorlagen 

§ 3 
Bauliche Anlagen 

Vorzulegende Bauvorlagen bei baulichen Anlagen sind: 
1. der Lageplan (§ 7), 
2. ein Auszug aus dem Bebauungsplan einschließlich Legende, 
3. die Bauzeichnungen (§ 8), 
4. die Bau- und Betriebsbeschreibung mit Berechnungen (§ 9), 
5. der Nachweis der Standsicherheit (§ 10); soweit er nicht bauauf-

sichtlich geprüft wird, mit der Erklärung des Tragwerksplaners 
nach Maßgabe des Kriterienkataloges der Anlage 2, 

6. der Nachweis des Brandschutzes (§ 11), soweit er nicht bereits in 
den übrigen Bauvorlagen enthalten ist, 

7. die erforderlichen Angaben über die gesicherte Erschließung hin-
sichtlich der Versorgung mit Wasser und Energie sowie der Ent-
sorgung von Abwasser und der verkehrsmäßigen Erschließung, 
soweit das Bauvorhaben nicht an eine öffentliche Wasser- oder 
Energieversorgung oder eine öffentliche Abwasserentsorgungs-
anlage angeschlossen werden kann oder nicht in ausreichender 
Breite an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt, 

8. die Anträge auf Zulassung von Abweichungen, Ausnahmen und 
Befreiungen (§ 67 Absatz 2 Bremische Landesbauordnung) mit 
den zur Beurteilung erforderlichen Angaben. 

§ 4 
Werbeanlagen 

(1) Vorzulegende Bauvorlagen bei Werbeanlagen sind: 
1. ein aktueller Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Einzeichnung 

des Standortes, 
2. ein Auszug aus dem Bebauungsplan einschließlich Legende, 
3. eine Zeichnung (Absatz 2) und eine Beschreibung (Absatz 3), 
4. ein farbiges Lichtbild oder eine farbige Lichtbildmontage, 
5. der Nachweis der Standsicherheit (§ 10); soweit er nicht bauauf-

sichtlich geprüft wird, mit der Erklärung des Tragwerksplaners 
nach Maßgabe des Kriterienkataloges der Anlage 2, 

6. die Angabe der Herstellungs- und Anbringungskosten. 

(2) Die Zeichnung muss die Darstellung der Werbeanlage und ihre 
Maße, auch bezogen auf den Standort und auf Anlagen, an denen die 
Werbeanlage angebracht oder in deren Nähe sie aufgestellt werden 
soll, sowie Angaben über die Farbgestaltung enthalten. 
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(3) In der Beschreibung sind die Art und die Beschaffenheit der Wer-
beanlage, sowie, soweit erforderlich, die Abstände zu öffentlichen 
Verkehrsflächen anzugeben. 

§ 5 
Vorbescheid, Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen 

Vorzulegen sind diejenigen Bauvorlagen, die zur Beurteilung 
1. der durch den Vorbescheid zu entscheidenden Fragen des Bau-

vorhabens, oder 
2. der Anträge auf Zulassung von Abweichungen, Ausnahmen und 

Befreiungen bei verfahrensfreien Vorhaben (§ 67 Absatz 2 Satz 2 
Bremische Landesbauordnung) 

erforderlich sind. 

§ 6 
Beseitigung von Anlagen 

Vorzulegende Bauvorlagen für die Beseitigung von Anlagen sind: 
1. ein aktueller Auszug aus der Liegenschaftskarte, der die Lage der 

zu beseitigenden Anlagen unter Bezeichnung des Grundstücks 
nach Liegenschaftskataster sowie nach Straße und Hausnummer 
darstellt, 

2. in den Fällen des § 61 Absatz 3 Satz 3 der Bremischen Landes-
bauordnung die Bestätigung des Tragwerksplaners, 

3. in den Fällen des § 61 Absatz 3 Satz 4 der Bremischen Landes-
bauordnung der Prüfbericht des Prüfingenieurs, 

4. ein Lichtbild der Ansicht der baulichen Anlage, 
5. Name und Anschrift des Beseitigungsunternehmers, 
6. eine Beschreibung des Beseitigungsverfahrens mit Angaben über 

den Geräteeinsatz und Schutzmaßnahmen, 
7. Angaben über schadstoffhaltige Verunreinigungen des Abbruch-

materials sowie dessen Entsorgung, 
8. Angaben über Lebensstätten besonders geschützter Arten ge-

mäß § 7 Absatz 2 Nummer 13 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
9. Angaben über die Beantragung der für die Beseitigung der Anla-

ge nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen 
Genehmigungen, insbesondere nach denkmalschutzrechtlichen 
Vorschriften, 

10. Angaben über die Beseitigungskosten. 

Teil 3 
Inhalt der Bauvorlagen 

§ 7 
Lageplan 

(1) Der Lageplan ist auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters 
durch eine zur Urkundsmessung befugte Person oder Stelle mit  
den Angaben nach Absatz 3 zu erstellen (qualifizierter Lageplan)  
und durch die Angaben des Entwurfsverfassers nach Absatz 4 zu  
ergänzen. Ein kleinerer Maßstab als 1:500 ist zulässig, wenn er mit 
dem Maßstab der amtlichen Liegenschaftskarte übereinstimmt. Ein 
größerer Maßstab ist zu wählen, wenn es für die Beurteilung des  
Vorhabens erforderlich ist. Der Lageplan muss das Baugrundstück 
und mindestens die unmittelbar angrenzenden sowie die straßensei-
tig gegenüberliegenden Grundstücke (Nachbargrundstücke) in einer 
für die Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Tiefe darstellen. Ist 
der Grenzverlauf des Baugrundstücks örtlich nicht erkennbar oder 
weicht dieser erheblich vom Katasternachweis ab, ist der Verlauf der 
rechtmäßigen Grenzen des Baugrundstücks durch eine amtliche 
Grenzfeststellung nachzuweisen, wenn eine Grenzüberbauung oder 
die Nichteinhaltung erforderlicher Abstände gegenüber Grundstücks-
grenzen zu befürchten ist. Der Lageplan ist mit dem Namen des Bau-
herrn, der Bezeichnung des Bauvorhabens und dem Datum des da-
zugehörigen Bauantrags oder der Unterlagen nach § 62 Absatz 3 
Satz 1 der Bremischen Landesbauordnung zu beschriften. 

(2) Der Lageplan kann vollständig durch den Entwurfsverfasser  
auf einem beglaubigten Auszug aus der Liegenschaftskarte mit den 
Angaben nach Absatz 3 und 4 für 
1.  die Errichtung und Änderung von Wohngebäuden der Gebäude-

klassen 1 und 2, 

2.  Nutzungsänderungen ohne Änderungen der Gebäudeabmessun-
gen oder 

3.  Vorhaben von untergeordneter Bedeutung 
erstellt werden (einfacher Lageplan). 
Die Bauaufsichtsbehörde kann auch bei Vorhaben nach Satz 1 einen 
qualifizierten Lageplan verlangen, wenn dies die besonderen Grund-
stücks-, Gebäude- oder Grenzverhältnisse erfordern. 

(3) Der qualifizierte Lageplan muss folgende Angaben enthalten: 
1.  den Maßstab und die Nordrichtung, 
2.  die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Bezeichnungen 

der Flurstücke des Baugrundstücks und der benachbarten 
Grundstücke mit den jeweiligen Grenzen und Flächengrößen, die 
Angaben zu einem nahegelegenen geeigneten Höhenpunkt und 
die darauf bezogene Höhenlage der Eckpunkte des Baugrund-
stücks, 

3.  die im Grundbuch geführte Bezeichnung des Baugrundstücks 
und der benachbarten Grundstücke mit den jeweiligen Eigentü-
merangaben, 

4.  die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und 
den benachbarten Grundstücken mit Angabe ihrer Nutzung, First- 
und Außenwandhöhen und der Dachform, 

5. Bau- und Kulturdenkmale, geschützten Baumbestand auf dem 
Baugrundstück und auf den Nachbargrundstücken sowie  
geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft nach §§ 23 
bis 30 des Bundesnaturschutzgesetzes und „Natura 2000“- 
Gebiete nach § 32 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

6. die angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen mit Angabe der 
Breite, der Straßenklasse und der Höhenlage mit Bezug auf den 
in Nummer 2 bezeichneten Höhenpunkt, 

7. die Festsetzungen eines Bebauungsplans für das Baugrundstück 
über Art und Maß der baulichen Nutzung sowie die Baulinien, 
Baugrenzen und die Bauweise, 

8. die Flächen des Baugrundstücks, die innerhalb des Geltungsbe-
reichs einer Veränderungssperre (§ 14 Baugesetzbuch), eines 
förmlich festgelegten Sanierungsgebietes (§ 142 Baugesetzbuch), 
eines förmlich festgelegten Entwicklungsbereiches sowie einer 
Erhaltungssatzung (§ 172 Baugesetzbuch) liegen. 

(4) Auf dem Lageplan hat der Entwurfsverfasser folgende Angaben 
einzutragen: 
1. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elek-

trizität, Wärme, der öffentlichen Abwasserentsorgung oder der 
Telekommunikation und Rohrleitungen, die dem Ferntransport 
von Stoffen dienen sowie deren Abstände zu der geplanten bauli-
chen Anlage, 

2. Hydranten und andere Wasserentnahmestellen für die Feuer-
wehr, 

3. Flächen, die von Baulasten und öffentlichen Grundlasten betrof-
fen sind, 

4. die geplante bauliche Anlage unter Angabe der Außenmaße, der 
Dachform und der Zahl der Vollgeschosse, 

5. die Höhenlage der Eckpunkte der geplanten baulichen Anlage 
sowie die Höhenlage der rohbaufertigen Fußbodenoberkante des 
Erdgeschossfußbodens zur Straßenhöhe und zur Geländeober-
fläche mit Bezug auf den in Absatz 3 Nummer 2 bezeichneten 
Höhenpunkt, 

6. die Aufteilung der nicht überbauten Flächen unter Angabe der  
Lage und Breite der Zu- und Abfahrten, der Anzahl, Lage und 
Größe der Kinderspielplätze, der Stellplätze und der Flächen für 
die Feuerwehr, 

7. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu den Nachbar-
grenzen und zu den auf dem Baugrundstück und den benachbar-
ten Grundstücken befindlichen baulichen Anlagen unter Angabe 
der Art der vorhandenen Außenwände und Bedachungen sowie 
die Abstandsflächen mit dem Maß H je Außenwand, 

8. die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhaltenden Min-
destabstände der geplanten baulichen Anlage, insbesondere zu 
benachbarten öffentlichen Verkehrsflächen, Gewässern, Deichen, 
Dämmen und Gleisanlagen, 

9.  die das Baugrundstück betreffenden Festsetzungen eines Be-
bauungsplanes oder einer anderen Satzung über Maßnahmen zur 
Minderung, zum Ausgleich und zum Ersatz von Beeinträchtigun-
gen von Natur und Landschaft, 

10. die gemäß § 8 Absatz 2 des Bremischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesnaturschutzgesetz durch die Naturschutzbehörde 
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beurteilten Angaben von Eingriffsvorhaben nach § 17 Absatz 4 
des Bundesnaturschutzgesetzes, 

11. Angaben über die Lebensstätten besonders geschützter Arten 
gemäß § 7 Absatz 2 Nummer 13 des Bundesnaturschutzgeset-
zes. 

(5) Der Inhalt des Lageplans nach Absatz 3 und 4 ist auf besonderen 
Blättern in geeignetem Maßstab darzustellen, wenn der Lageplan 
sonst unübersichtlich würde. 

(6) Im Lageplan sind die Zeichen und Farben der Anlage 1 zu verwen-
den; im Übrigen ist die Planzeichenverordnung 1990 vom 18. Dezem-
ber 1990 (BGBl. I S. 58) entsprechend anzuwenden. Sonstige Dar-
stellungen sind zu erläutern. 

(7) Bei Änderungen baulicher Anlagen, bei denen Außenwände und 
Dächer sowie die Nutzung nicht verändert werden, ist der Lageplan 
nicht erforderlich. 

§ 8 
Bauzeichnungen 

(1) Für die Bauzeichnungen ist ein Maßstab von mindestens 1:100 zu 
verwenden. Ein größerer Maßstab ist zu wählen, wenn er zur Darstel-
lung der erforderlichen Eintragung notwendig ist; ein kleinerer Maß-
stab kann gewählt werden, wenn er dafür ausreicht. 

(2) In den Bauzeichnungen sind darzustellen: 
1. die Grundrisse aller Geschosse mit Angabe der vorgesehenen 

Nutzung der Räume und mit Einzeichnung der 
 a) Treppen, 

b) lichten Öffnungsmaße der Türen sowie deren Art und Anord-
nung an und in Rettungswegen, 

c) Abgasanlagen und Leitungen zur Abführung von Verbren-
nungsgasen, 

d) Räume für die Aufstellung von Feuerstätten, Verbrennungs-
motoren und Blockheizkraftwerken unter Angabe der Nenn-
leistung sowie der Räume für die Brennstofflagerung unter 
Angabe der vorgesehenen Art und Menge des Brennstoffes, 

e) Aufzugsschächte, Aufzüge und der nutzbaren Grundflächen 
der Fahrkörbe von Personenaufzügen, 

f) Installationsschächte, -kanäle und Lüftungsleitungen, soweit 
sie raumabschließende Bauteile durchdringen, 

g) Räume für die Aufstellung von Lüftungsanlagen, 
h) für die Erfüllung der Barrierefreiheit maßgeblichen Angaben, 

soweit diese nicht bereits in den übrigen Angaben nach § 8 
enthalten sind; 

2.  die Schnitte, aus denen folgende Punkte ersichtlich sind: 
a) die Gründung der geplanten baulichen Anlage und, soweit er-

forderlich, die Gründungen anderer baulicher Anlagen, 
b) der Anschnitt der vorhandenen und der geplanten Gelän-

deoberfläche, 
c) die Höhenlage des rohbaufertigen Erdgeschossfußbodens 

zur Straßenhöhe und zur Geländeoberfläche mit Bezug auf 
den gemäß § 7 Absatz 3 Nummer 2 bezeichneten Höhen-
punkt, 

d) die Höhe der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Ge-
schosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der 
geplanten Geländeoberfläche, 

e) die lichten Raumhöhen, 
f) der Verlauf der Treppen und Rampen mit ihrem Steigungsver-

hältnis, 
g) die Wandhöhe im Sinne des § 6 Absatz 4 Satz 2 der Bremi-

schen Landesbauordnung, 
h) die Dachhöhen und Dachneigungen, 
i) die Höhe von 2,30 m in den beiden obersten Geschossen  

(§ 2 Absatz 6 Satz 2 Bremische Landesbauordnung); 
3. die Ansichten der geplanten baulichen Anlage mit dem Anschluss 

an Nachbargebäude unter Angabe von Baustoffen und Farben, 
der vorhandenen und geplanten Geländeoberfläche sowie des 
Straßengefälles. 

(3) In den Bauzeichnungen sind anzugeben: 
1. der Maßstab und die Maße, 
2. die wesentlichen Bauprodukte und Bauarten, 

3. die Rohbaumaße der Fensteröffnungen in Aufenthaltsräumen, 
4. bei Änderung baulicher Anlagen die zu beseitigenden und die ge-

planten Bauteile. 

(4) In den Bauzeichnungen sind die Zeichen und Farben der Anlage 1 
zu verwenden. 

§ 9 
Bau- und Betriebsbeschreibung, Berechnungen 

(1) In der Baubeschreibung sind das Vorhaben und seine Nutzung zu 
erläutern, soweit dies zur Beurteilung erforderlich ist und die notwen-
digen Angaben nicht im Lageplan und den Bauzeichnungen enthalten 
sind. Die Gebäudeklasse und die Höhe im Sinne des § 2 Absatz 3 
Satz 2 der Bremischen Landesbauordnung sind anzugeben. 

(2) Bei Vorhaben auf altlastenverdächtigen Flächen sind Art und  
Umfang der Verunreinigung nach dem jeweiligen Kenntnisstand zu 
erläutern und Angaben zu der Beteiligung der für den Bodenschutz 
zuständigen Stelle erforderlich (§ 13 Absatz 2 Bremische Landesbau-
ordnung). Die Ausführung des Bauvorhabens sowie die beabsichtigte 
Nutzung ist unter Berücksichtigung der zu erwartenden Verunreini-
gung zu beschreiben. 

(3) Bei Verdachtsflächen nach § 1 Absatz 4 des Gesetzes zur  
Verhütung von Schäden durch Kampfmittel sind Angaben über die 
Erfüllung der Sondierungspflicht nach § 5 dieses Gesetzes erforder-
lich (§ 13 Absatz 2 Bremische Landesbauordnung). 

(4) Bei Arbeitsstätten, insbesondere gewerblichen Anlagen, sind in ei-
ner Betriebsbeschreibung folgende Angaben erforderlich: 
1. betriebsbedingte Einrichtungen, technische Arbeitsmittel, Anla-

gen, Arbeits- und Produktionsabläufe, Betriebszeiten sowie die 
sich daraus ergebenden Arbeits- und Gesundheitsschutzmaß-
nahmen, 

2. die Art und Menge der beim Betrieb eingesetzten, verarbeiteten, 
produzierten, gelagerten oder anfallenden Stoffe, Abfälle und Ab-
wässer, 

3. eine Beschreibung der entstehenden Immissionen auf die Be-
schäftigten oder die Nachbarschaft, einschließlich Verkehrsaus-
wirkungen, nach Art und Ausmaß sowie die Maßnahmen zu deren 
Verhinderung oder Beschränkung, 

4. die Zahl der voraussichtlich beschäftigen Personen. 

(5) Für vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Bau-
grundstück ist, soweit erforderlich, eine prüffähige Berechnung auf-
zustellen über: 
1. das zulässige, das vorhandene und das geplante Maß der bauli-

chen Nutzung bei Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes mit entsprechenden Festsetzungen, 

2. die erforderliche und die vorhandene und geplante Fläche für 
Kinderspielplätze, 

3. die erforderliche und die vorhandene und geplante Anzahl  
notwendiger Stellplätze und Fahrradabstellplätze, 

4. die erforderlichen und die vorhandenen und geplanten Abstands-
flächen, 

5. die anrechenbaren Bauwerte und die Baukosten sowie deren  
Ermittlung. 

§ 10 
Standsicherheitsnachweis 

(1) Für den Nachweis der Standsicherheit tragender Bauteile ein-
schließlich ihrer Feuerwiderstandsfähigkeit nach § 11 Absatz 1 Num-
mer 1 sind eine Darstellung des gesamten statischen Systems sowie 
die erforderlichen Berechnungen, Konstruktionszeichnungen und ei-
ne Konstruktionsbeschreibung vorzulegen. Die Konstruktionsbe-
schreibung muss eine Bestimmung der Schwierigkeit der Tragwerke 
nach Maßgabe der Kriterien der Anlage 2 ermöglichen. 

(2) Die statischen Berechnungen müssen die Standsicherheit der 
baulichen Anlagen und ihrer Teile nachweisen. Die Beschaffenheit 
des Baugrundes und seine Tragfähigkeit sind anzugeben. Soweit er-
forderlich, ist nachzuweisen, dass die Standsicherheit anderer bauli-
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cher Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrundes der Nachbar-
grundstücke nicht gefährdet werden. 

(3) Die Standsicherheit kann auf andere Weise als durch statische  
Berechnungen nachgewiesen werden, wenn hierdurch die Anforde-
rungen an einen Standsicherheitsnachweis in gleichem Maße erfüllt 
werden. 

§ 11 
Brandschutznachweis 

(1) Für den Nachweis des Brandschutzes sind im Lageplan, in den 
Bauzeichnungen und in der Baubeschreibung, soweit erforderlich, 
insbesondere anzugeben: 
1. das Brandverhalten der Baustoffe (Baustoffklasse) und die  

Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile (Feuerwiderstandsklasse) 
entsprechend den Benennungen nach § 26 der Bremischen Lan-
desbauordnung oder entsprechend den Klassifizierungen nach 
den Anlagen zur Bauregelliste A Teil 1, 

2. die Bauteile, Einrichtungen und Vorkehrungen, an die Anforde-
rungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden, wie 
Brandwände und Decken, Trennwände, Unterdecken, Installati-
onsschächte und -kanäle, Lüftungsanlagen, Feuerschutzab-
schlüsse und Rauchschutztüren, Öffnungen zur Rauchableitung, 
einschließlich der Fenster nach § 35 Absatz 8 Satz 2 der Bremi-
schen Landesbauordnung, 

3. die Nutzungseinheiten, die Brand- und Rauchabschnitte, 
4. die aus Gründen des Brandschutzes erforderlichen Abstände  

innerhalb und außerhalb des Gebäudes, 
5. der erste und zweite Rettungsweg nach § 33 der Bremischen 

Landesbauordnung, insbesondere notwendige Treppenräume, 
Ausgänge, notwendige Flure, mit Rettungsgeräten der Feuerwehr 
erreichbare Stellen einschließlich der Fenster, die als Rettungs-
wege nach § 33 Absatz 2 Satz 2 der Bremischen Landesbau- 
ordnung dienen, unter Angabe der lichten Maße und Brüstungs-
höhen, 

6. die Flächen für die Feuerwehr, Zu- und Durchgänge, Zu- und 
Durchfahrten, Bewegungsflächen und die Aufstellflächen für  
Hubrettungsfahrzeuge, 

7. die Löschwasserversorgung. 

(2) Bei Sonderbauten, Mittel- und Großgaragen müssen, soweit es für 
die Beurteilung erforderlich ist, zusätzlich Angaben gemacht werden 
insbesondere über: 
1. brandschutzrelevante Einzelheiten der Nutzung, insbesondere 

auch die Anzahl und Art der die bauliche Anlage nutzenden  
Personen sowie Explosions- oder erhöhte Brandgefahren, Brand-
lasten, Gefahrstoffe und Risikoanalysen, 

2. Rettungswegbreiten und -längen, Einzelheiten der Rettungsweg-
führung und -ausbildung einschließlich Sicherheitsbeleuchtung 
und -kennzeichnung, 

3. technische Anlagen und Einrichtungen zum Brandschutz, wie 
Branderkennung, Brandmeldung, Alarmierung, Brandbekämp-
fung, Rauchableitung, Rauchfreihaltung, 

4. die Sicherheitsstromversorgung, 
5. die Bemessung der Löschwasserversorgung, Einrichtungen zur 

Löschwasserentnahme sowie die Löschwasserrückhaltung, 
6. betriebliche und organisatorische Maßnahmen zur Brandverhü-

tung, Brandbekämpfung und Rettung von Menschen und Tieren 
wie Feuerwehrplan, Brandschutzordnung, Werkfeuerwehr, Be-
stellung von Brandschutzbeauftragten und Selbsthilfekräften. 

Anzugeben ist auch, weshalb es der Einhaltung von Vorschriften we-
gen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen oder Räume 
oder wegen besonderer Anforderungen nicht bedarf (§ 51 Satz 2 Bre-
mische Landesbauordnung). Der Brandschutznachweis kann auch 
gesondert in Form eines objektbezogenen Brandschutzkonzeptes 
dargestellt werden. 

§ 12 
Nachweise für Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz 

(1) Die Berechnungen müssen den nach bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften geforderten Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz 

nachweisen. 

(2) Unberührt bleiben energierechtliche Anforderungen zum Nachweis 
der Einhaltung der Anforderungen nach der Energieeinsparverord-
nung. 

§ 13 
Übereinstimmungsgebot 

Die Bauzeichnungen, Baubeschreibungen, Berechnungen und Kon-
struktionszeichnungen sowie sonstige Zeichnungen und Beschrei-
bungen, die den bautechnischen Nachweisen zugrunde liegen, müs-
sen miteinander übereinstimmen und gleiche Positionsangaben 
haben. 

Teil 4 
Datenschutz 

§ 14 
Übermittlung personenbezogener Daten 

(1) Ist die Bauaufsichtsbehörde zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nach § 58 Absatz 2 der Bremischen Landesbauordnung, insbesonde-
re zur Prüfung, ob ein Vorhaben mit den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften übereinstimmt, auf die Sachkunde einer anderen Stelle im 
Sinne von § 69 Absatz 1 Nummer 2 der Bremischen Landesbauord-
nung, eines Sachverständigen oder einer sachverständigen Stelle an-
gewiesen, darf sie die nach Maßgabe der §§ 1 bis 12 sowie sonstige 
auf der Grundlage des § 71 der Bremischen Landesbauordnung er-
hobenen personenbezogenen Daten zu diesem Zweck übermitteln. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Beteiligung oder Anhörung ande-
rer Stellen durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist (§ 69 Absatz 1 
Nummer 1 Bremische Landesbauordnung). Dem Empfänger eines 
baurechtlichen Bescheides sind die Stellen bekanntzugeben, die  
personenbezogene Daten erhalten haben. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde hat die Übermittlung der Daten nach  
Absatz 1 ohne Nennung von Namen und Anschrift des Bauherrn, des 
Grundstückseigentümers, des Entwurfsverfassers und ohne Bezeich-
nung des Baugrundstücks vorzunehmen, wenn der Zweck der Über-
mittlung auch auf diese Weise ohne Erschwerung erreicht werden 
kann und wenn der Bauherr zusätzlich entsprechende Bauvorlagen 
einreicht. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde ist berechtigt, nach Maßgabe des Ab-
satzes 4 den dort genannten Stellen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben die folgenden Daten regelmäßig zu übermitteln: 
1. Name und Anschrift des Bauherrn, 
2. Name und Anschrift des Grundstückseigentümers, 
3. Name und Anschrift des Entwurfsverfassers, 
4. die katastermäßige Bezeichnung des Baugrundstücks mit Anga-

be der Straße und Hausnummer, 
5. die Bauvorlagen nach § 7 und § 9, 
6. die Bauvorlagen nach § 6. 

(4) Von den in Absatz 3 genannten Daten dürfen übermittelt werden: 
1. über den Eingang eines Bauantrages Daten nach Absatz 3 Num-

mern 1 bis 6 an: 
a) die für die Denkmalpflege zuständige Stelle, 
b) die für die Landesarchäologie zuständige Stelle, 
c) die für die Grundstücksentwässerung zuständige Stelle, 
d) das Statistische Landesamt, 
e) die für die Fortschreibung der Wohnungsbaukonzeption im 

Lande Bremen zuständige Stelle, 
f) die für die Aktivierung von Bautätigkeiten in Baulücken zu-

ständige Stelle, 
g) die für den Kampfmittelräumdienst zuständige Stelle, 
h) die für den Naturschutz zuständige Stelle; 

2. über die Erteilung einer Baugenehmigung oder einer Genehmi-
gungsfreistellung Daten nach Absatz 3 Nummern 1 bis 5 an: 
a) die Ortsämter zur Kenntnis der Beiräte, 
b) die für die Denkmalpflege zuständige Stelle, 
c) die für die Landesarchäologie zuständige Stelle, 
d) die für die Grundstücksentwässerung und die Abfallbeseiti-
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gung zuständige Stelle, 

e) das Statistische Landesamt, 
f) die für die Fortschreibung der Wohnungsbaukonzeption im 

Lande Bremen zuständige Stelle, 
g) die für die Aktivierung von Bautätigkeiten in Baulücken zu-

ständige Stelle, 
h) die für die Spielförderung von Kindern zuständige Stelle, 
i) die für den Naturschutz zuständige Stelle, 
j) die für den Vollzug der Energieeinsparverordnung und des 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes zuständige Stelle, 
k) die für die Wirtschaftsförderung zuständige Stelle, 
l) die für die Aufgaben der Landesvermessung und die Fortfüh-

rung des Liegenschaftskatasters zuständige Stelle, 
m) die für den Arbeits- und Immissionsschutz zuständige Stelle, 
n) die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, 
o) den Bezirksschornsteinfegermeister oder den bevollmächtig-

ten Bezirksschornsteinfeger zur Prüfung von Feuerungsanla-
gen, Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerken, 

p) die für die Durchführung von Brandverhütungsschauen zu-
ständige Stelle, 

q) Wasser,- Boden- und Deichverbände, 
r) die für die Liegenschaftsverwaltung zuständigen Stelle, 
s) die für die Planung von Strom- und Fernwärmeversorgung, 

für die Entwicklungsplanung für das Fernmeldewesen und für 
die Gasvorhaltung und die Wasservorhaltung zuständige 
Stelle, 

t) die für die Steuererhebung zuständige Stelle für die Einheits-
bewertung des Grundbesitzes und für die Festsetzung der 
Grundsteuer; 

3. über die Anzeige der Beseitigung von Anlagen Daten nach Ab-
satz 3 Nummern 1, 2, 4 und 6 an: 
a) die Ortsämter zur Kenntnis der Beiräte, 
b) die für die Denkmalpflege zuständige Stelle, 
c) die für die Grundstücksentwässerung und die öffentlich-

rechtliche Abfallentsorgung zuständige Stelle, 
d) das Statistische Landesamt, 
e) die für die Fortschreibung der Wohnungsbaukonzeption im 

Lande Bremen zuständige Stelle, 
f) die für die Aktivierung von Bautätigkeiten in Baulücken zu-

ständige Stelle, 
g) die für die Aufgaben der Landesvermessung und die Fortfüh-

rung des Liegenschaftskatasters zuständige Stelle, 
h) die für Arbeits- und Immissionsschutz zuständige Stelle, 
i) die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, 
j) Wasser- Boden- und Deichverbände, 
k) die für die Liegenschaftsverwaltung zuständigen Stelle, 
l) die für die Planung von Strom- und Fernwärmeversorgung, 

für das Fernmeldewesen und die für die Gasvorhaltung und 
die Wasservorhaltung zuständige Stelle zur Vorbereitung der 
Leitungsabtrennung vor Abbruchbeginn, 

m) die für die Abfallüberwachung und den Bodenschutz zustän-
dige Stelle, 

n) die für den Naturschutz zuständige Stelle, 
o) den Bezirksschornsteinfegermeister oder den bevollmächtig-

ten Bezirksschornsteinfeger; 
4. über den Eingang einer Baubeginnanzeige Daten nach Absatz 3 

Nummern 1, 2 und 4 an: 
a) die für den Arbeits- und Immissionsschutz zuständige Stelle, 
b) die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, 
c) den Bezirksschornsteinfegermeister oder den bevollmächtig-

ten Bezirksschornsteinfeger zur Prüfung von Feuerungsanla-
gen, Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerken, 

d) die für die Aufgaben der Landesvermessung und die Fortfüh-
rung des Liegenschaftskatasters zuständige Stelle zur Über-
wachung der Gebäudeeinmessungsspflicht, 

e) die mit der Bekämpfung der illegalen Beschäftigung befass-
ten Behörden, 

f) die für die Abfallüberwachung und den Bodenschutz zustän-
dige Stelle, 

g) die für den Naturschutz zuständige Stelle; 
5. über die endgültige Fertigstellung eines nicht verfahrensfreien 

Vorhabens Daten nach Absatz 3 Nummern 1, 2 und 4 an: 
a) die für die Steuererhebung zuständige Stelle für die Einheits-

bewertung des Grundbesitzes und für die Festsetzung der 
Grundsteuer, 

b) die für den Arbeitsschutz zuständige Stelle, 

c) das Statistische Landesamt, 
d) die für die Fortschreibung der Wohnungsbaukonzeption im 

Lande Bremen zuständige Stelle, 
e) die für die Aktivierung von Bautätigkeiten in Baulücken zu-

ständige Stelle, 
f) die für den Naturschutz zuständige Stelle, 
g) die für den Vollzug der Energieeinsparverordnung und des 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes zuständige Stelle; 
6. über die Eintragung einer Baulast die Ablichtung des Baulastver-

zeichnisses mit Anlagen an die für die Aufgaben der Landesver-
messung und die Fortführung des Liegenschaftskatasters zu-
ständige Stelle. 

(5) An andere Stellen dürfen abweichend von Absatz 1 und 3 Daten 
mit Einwilligung des Bauherrn übermittelt werden. 

(6) Die Empfänger dürfen die nach Absatz 1, 3 und 4 übermittelten 
Daten nur zu dem Zweck nutzen, zu dem sie übermittelt worden 
sind. 

(7) Die im Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 62 der Bremi-
schen Landesbauordnung bei der Gemeinde einzureichenden Bau-
vorlagen dürfen der örtlich zuständigen Bauaufsichtsbehörde zur 
Wahrnehmung bauaufsichtlicher Aufgaben regelmäßig übermittelt 
werden. 

Teil 5 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 15 
Übergangsvorschriften 

Für die vor dem 22. Mai 2010 eingeleiteten Verfahren können Bauvor-
lagen, die der Bauvorlagenverordnung vom 6. Juni 1996 (Brem.GBl. 
S. 167 – 2130-d-11), die durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. No-
vember 2006 (Brem.GBl. S. 457) geändert worden ist, entsprechen, 
auch nach dem 21. Mai 2010 eingereicht werden. 

§ 16 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft, 

(2) Gleichzeitig tritt die Bauvorlagenverordnung vom 6. Juni 1996 
(Brem.GBl. S. 167 – 2130-d-11), geändert durch Artikel 1 des Zweiten 
Gesetzes zur Bereinigung des Bremischen Rechts vom 21. Novem-
ber 2006 (Brem.GBl. S. 457) außer Kraft. 

Bremen, 11. Mai 2010 
 Der Senator für Umwelt, 
 Bau, Verkehr und Europa 
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Anlage 2 

(zu § 3 Nummer 5, § 4 Absatz 1 Nummer 5 und  
§ 10 Absatz 1 Satz 2 BremBauVorlV) 

Kriterienkatalog 
Sind die nachfolgenden Kriterien ausnahmslos erfüllt, ist eine Prüfung 
des Standsicherheitsnachweises nicht erforderlich: 
1. Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übli-

che Flachgründung entsprechend DIN 1054. Ausgenommen sind 
Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund. 

2. Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz 
zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche maximal 4 m.  
Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht  
berücksichtigt werden. 

3. Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen 
werden nicht beeinträchtigt. Nachzuweisende Unterfangungen 
oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich. 

4. Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen 
bis zu den Fundamenten unversetzt durch. Ein rechnerischer 
Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist 
nicht erforderlich. 

5. Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für 
gleichmäßig verteilte Lasten (kN/m2) und Linienlasten aus nicht-
tragenden Wänden (kN/m) bemessen werden. Geschossdecken 
ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten. 

6. Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst 
können mit einfachen Verfahren der Baustatik berechnet oder 
konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen müssen 
rechnerisch nicht nachgewiesen werden. Besondere Stabilitäts-, 
Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erfor-
derlich. 

7. Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht 
vorhanden. Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch 
nicht verfolgt werden. 

8. Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leim-
holzbau und geschweißte Aluminiumkonstruktionen werden nicht 
angewendet. 

Erlässt die oberste Bauaufsichtsbehörde Anwendungshinweise  
(Erläuterungen) zur Konkretisierung der Kriterien, sind diese durch 
den Tragwerksplaner bei der Abgabe der Erklärung zu berücksichti-
gen. 
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Anwendungshinweise (Erläuterungen) des Senators  
für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

zum Kriterienkatalog 
vom 30. Juni 2010 (Brem.ABl.S. 551)

gemäß § 84 Absatz 6 der Bremischen Landesbauordnung 
vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl.S.401) 

i.V.m. Anlage 2 der Bremischen Bauvorlagenverordnung  
(BremBauVorlV) 

vom 11. Mai 2010 (Brem.GBl.S.327)

Allgemeines
Die Erläuterungen sollen Hilfestellung für eine sachgerechte Entschei-
dung über das Zutreffen der einzelnen Kriterien im konkreten Anwen-
dungsfall geben.

Die Kriterien gelten für Neubauten, Erweiterungen, Umbauten und 
Nutzungsänderungen.

Werden von Firmen Bauteile geliefert und dazu auch Standsicher-
heitsnachweise aufgestellt, muss der Nachweisberechtigte diese 
Nachweise überprüfen und als gesamtverantwortlicher Aufsteller der 
Standsicherheitsnachweise für das Bauvorhaben auftreten. Lehnt er 
dies ab, unterliegen die einzelnen Nachweise und auch der von ihm 
aufgestellte Standsicherheitsnachweis der Prüfpflicht durch einen an-
erkannten Prüfingenieur. Dazu zählen nicht statische Nachweise von 
Bauhilfsleistungen.

Sind die nachfolgenden Kriterien ausnahmslos erfüllt, ist eine Prüfung 
des Standsicherheitsnachweises nicht erforderlich:

1. Kriterium
Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine  
übliche Flachgründung entsprechend DIN 1054. Ausgenommen 
sind Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund.

Erläuterung: 

Die Beurteilung, ob eindeutige Baugrundverhältnisse vorliegen oder 
nicht, obliegt dem nachweisberechtigten Tragwerksplaner. Dazu 
muss er Erkundungen zur Beschaffenheit des Baugrundes vorneh-
men bzw. vornehmen lassen.

„Eindeutig“ sind Baugrundverhältnisse, wenn im betreffenden Bau-
feld zweifelsfrei einfache und einheitliche Baugrundverhältnisse  
vorhanden sind und die Beurteilung der Standsicherheit auf Grund 
gesicherter Erfahrungen (z.B. aus Nachbarbauvorhaben) erfolgen 
kann. Die Eindeutigkeit der Baugrundverhältnisse ist vor Baubeginn 
zu kontrollieren. Die Kontrolle unterliegt auch dem nach § 56 Brem-
LBO beauftragten Bauleiter. Er hat das Ergebnis aktenkundig festzu-
legen.

Eindeutige Baugrundverhältnisse können andernfalls vor Baubeginn 
(z.B. beim Aushub der Baugrube/ Herstellung der Gründungsebene) 
nur dann als gegeben angenommen werden, wenn zur Erstellung  
des Standsicherheitsnachweises ein geotechnischer Untersuchungs- 
bericht vorliegt, der die relevanten Anforderungen (zulässige Boden-
pressungen, Angaben zu Setzungen, Angaben zu Grund- und Schich-
tenwasser, Angaben zur Baugrubensicherung, bodenmechanische 
Kennwerte) bestätigt. Für die Anforderungen an die Planung, Ausfüh-
rung und Auswertung von geotechnischen Untersuchungen gilt DIN 
4020:2003-09.

„Übliche Flachgründungen entsprechend DIN 1054“ sind Gründun-
gen auf Einzel- und Streifenfundamenten sowie auf tragenden  
Bodenplatten, die unter Annahme einer linearen Sohldruckverteilung 
bei eindeutigen Baugrundverhältnissen entsprechend den einfachen 
Fällen der DIN 1054:2005-01, Kapitel 7.7 in Verbindung mit Anhang 
A, Tabellen A1 - A8 mit Hilfe zulässiger Bodenpressungen bemessen 
werden dürfen.

Die Baugrundverhältnisse entsprechen diesen einfachen Fällen, wenn 
die folgenden Voraussetzungen ausnahmslos erfüllt sind:

a) Die Geländeoberfläche und die Schichtgrenzen verlaufen annä-

hernd waagerecht;
b) der Baugrund weist bis in eine Tiefe unter der Gründungssohle, 

die der zweifachen Fundamentbreite entspricht, mindestens aber 
bis in 2,0 m Tiefe eine ausreichende Festigkeit auf; hierzu siehe 
7.7.2.1(4) bei nichtbindigem Boden bzw. 7.7.3.1(4) bei bindigem 
Boden,

c) das Fundament wird nicht regelmäßig oder überwiegend dyna-
misch beansprucht. In bindigen Schichten entsteht kein nennens-
werter Porenwasserdruck,

d) die Neigung der resultierenden charakteristischen Beanspru-
chung in der Sohlfläche hält die geforderte Bedingung ein,

e) die zulässige Lage der Sohldruckresultierenden nach 7.5.1(3) 
bzw. 7.6.1 ist eingehalten. 

„Setzungsempfindlicher Baugrund“ ist so zu verstehen, dass Set-
zungsbeträge zu erwarten sind, die auf Grund der mechanischen Ei-
genschaften der Ergebnisse der Tragkonstruktion einen maßgebli-
chen Einfluss auf die Standsicherheit haben.

Beispiele für prüfpflichtige Bauvorhaben sind: 

– Tief- und Pfahlgründungen, pfahlähnliche Gründungselemente, 
– Flachgründungen mit erforderlichen Nachweisen der Grund-

bruch- und / oder Geländebruchsicherheit sowie des Setzungs-
verhaltens, 

– ungleichmäßige Baugrundverhältnisse (z. B. geneigte Schicht-
grenzen), 

– dynamisch beanspruchte Fundamente.

2. Kriterium

Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz 
zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche maximal 4 m.  
Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht be-
rücksichtigt werden.

Erläuterung:

Die „Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche“, 
auf der die Erddruckbelastung wirkt, bezieht sich sowohl auf wesent-
liche Einzelbauteile als auch auf das gesamte Bauwerk (z.B. Hanglage).

Beanspruchungen der eingeerdeten Bauteile durch Wasserdruck sind 
nicht vorhanden. Dies gilt sowohl für die wesentlichen tragenden 
Bauteile (Wände, Bodenplatten) als auch für das Gesamtbauwerk 
(z.B. bei erforderlicher Auftriebssicherung).

Gleitschichten, die bei Hanglagen zu Rutschungen führen können, 
sind nicht vorhanden. 

Beispiele für prüfpflichtige Bauvorhaben sind:

– Gebäude mit 2 und mehr Untergeschossen bzw. Tiefgaragen,
– weiße Wannen, wasserundurchlässige Konstruktionen,
– Bauwerke in rutschgefährdeten Hängen.

3. Kriterium

Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen 
werden nicht beeinträchtigt. Nachzuweisende Unterfangungen 
oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.

Erläuterung:

Das Kriterium der Beeinträchtigung von angrenzenden baulichen An-
lagen oder öffentlichen Verkehrsflächen bezieht sich ausschließlich 
auf deren Standsicherheit.

„Nachzuweisende Unterfangungen“ sind solche, die auf Grund der 
Regelungen in DIN 4123:2000-09 Kapitel 1 und Kapitel 10 4 f) und 
Kapitel 10.3 rechnerisch nachzuweisen (End- und Zwischenzustände) 
und nach Kapitel 9 auszuführen sind.

Auf den rechnerischen Nachweis für Bauzustände kann nur dann ver-
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zichtet werden, wenn ausnahmslos alle Randbedingungen nach Ka-
pitel 10.2 d) der DIN 4123 „Ausschachtungen, Gründungen und Un-
terfangungen im Bereich bestehender Gebäude“ sowie für 
Baugrubensicherungen gemäß DIN 4124:1981-08 „Baugruben und 
Gräben“ eingehalten werden.

Beispiele für prüfpflichtige Bauvorhaben sind:

– Bauwerke oder bauliche Anlagen, die die Nachbarbebauung 
durch zusätzliche Setzungen (z.B. durch Mehrbelastungen) oder 
Schwingungen (z.B. beim Herstellen von Spundwänden) während 
der Bauzeit oder im Endzustand beeinträchtigen,

– Aufstockungen, die an der Nachbarbebauung mögliche Schnee-
anhäufungen verursachen,

– Unterfangungen von angrenzenden Fundamenten,
– Baugrubensicherungsmaßnahmen zu Gewährleistung der Stand-

sicherheit der Nachbarbebauung,
– Baugrubensicherungsmaßnahmen zu Gewährleistung der Stand-

sicherheit angrenzender Verkehrsflächen; dies gilt auch für Bela-
stungen durch Baustelleneinrichtungen (z.B. Baukräne) oder 
Baufahrzeuge (z.B. Baustraßen),

– Absturzsicherungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
– Stützwandkonstruktionen zur Sicherung von Geländeversprün-

gen mit H > 2,0 m (gemessen ab Gründungssohle).

4. Kriterium

Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentli-
chen bis zu den Fundamenten unversetzt durch. Ein rechneri-
scher Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, 
ist nicht erforderlich.

Erläuterung:

Unter „tragenden und aussteifenden“ Bauteilen sind solche Bauteile 
zu verstehen, die sowohl Vertikallasten abtragen, als auch zur Aus-
steifung des Bauwerks erforderlich sind. Es dürfen sowohl Wände als 
auch Stützen mit Unter- oder Überzügen abgefangen werden, solan-
ge die Aussteifungssysteme nicht betroffen sind.

„Im Wesentlichen“ bedeutet, dass die aufgehenden Bauteile  um 
nicht mehr als eine Wandstärke gegenüber den tragenden Bauteilen 
versetzen.

Die diesen Bedingungen entsprechenden Bauwerke weisen einfache 
Tragstrukturen auf, bei denen durchgehende vertikale und horizontale 
Bauteile einen zweifelsfrei unkomplizierten Lastabtrag bis in die  
Gründung und eine ausreichende räumliche Steifigkeit und Stabilität 
sicherstellen. Nachweise zur Gebäudeaussteifung und zur Stabilität 
von Einzelbauteilen nach den betreffenden DIN-Normen, z. B. nach 
DIN 1053-1, DIN 1045-1 oder DIN 18800, sind nicht erforderlich. „Ein-
fache Tragstrukturen“ liegen vor, wenn die lichte Weite der Abfangung 
4,50 m nicht überschreitet und es sich um Einfeldträger handelt.
Dieses Kriterium ist besonders bei Umbaumaßnahmen zu beachten, 
wenn infolge des Umbaus ursprünglich unversetzt bis zur Gründung 
durchgehende tragende und aussteifende Bauteile abgefangen wer-
den.

Beispiele für prüfpflichtige Bauvorhaben sind:

– Tragwerke zur Abfangung tragender und aussteifender Stützen, 
Wände oder Decken;

– Tragwerke, für die ein Nachweis der Aussteifung zu führen ist, 
z.B. Hallen oder Skelettbauten mit aussteifenden vertikalen und 
horizontalen Verbänden, fußeingespannten Stützen, Rahmen, 
Scheiben oder Kernen.

5. Kriterium

Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für 
gleichmäßig verteilte Lasten (kN/m2) und Linienlasten aus nicht-
tragenden Wänden (kN/m) bemessen werden. Geschossdecken 
ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten.

Erläuterung: 

Unter „Geschossdecken“ sind hier Decken im üblichen Hochbau mit 
lichten Weiten < 6,00 m zu verstehen.

Decken mit ausreichender Querverteilung der Lasten (z.B. Stahlbe-
tonvollplatten) erfüllen das Kriterium, wenn

– eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenom-
men werden darf, 

– nur Flächenlasten einschließlich Zuschlägen aus unbelasteten 
leichten Trennwänden (qk ≤ 5,0 kN/m² *)zu berücksichtigen sind,

– bei vorhandenen Einzellasten (Qk ≤ 15,0 kN) und Linienlasten aus 
nichttragenden Wänden der Nachweis der Standsicherheit mit 
einfachen Methoden (z.B. Tragstreifen nach Heft 240 des Deut-
schen Ausschusses für Stahlbeton) erfolgt 

 oder bei der Berechnung mit FEM-Programmen die Plausibilität 
der Bemessung durch einfache, nachvollziehbare Vergleichsbe-
rechnungen kontrolliert und in der Statik dokumentiert wird.

Decken ohne ausreichende Querverteilung der Lasten (z.B. Balken- 
und Trägerdecken, Ziegeldecken) erfüllen das Kriterium, wenn

– eine starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden 
darf, 

– nur Flächenlasten einschließlich Zuschlägen aus unbelasteten 
leichten Trennwänden (qk ≤ 5,0 kN/m²) zu berücksichtigen sind, 

– die Abtragung von Einzel- und Linienlasten mit gesondert dafür 
bemessenen Bauteilen erfolgt (Einschränkungen siehe 4. Kriteri-
um).

Beispiele für prüfpflichtige Bauvorhaben sind:

– Deckenfelder mit lichten Weiten ≥ 6,00 m,
– Decken mit Einzellasten, die eine Durchstanzbewehrung erfor-

dern,
– punktgestützte Decken,
– Decken mit Linienlasten.
– Geschossdecken mit Gabelstaplerverkehr,
– Decken mit Öffnungen, bei denen die freien Ränder statisch 

nachzuweisen sind.

6. Kriterium

Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage 
selbst können mit einfachen Verfahren der Baustatik berechnet 
oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen 
müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden. Besondere 
Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen 
sind nicht erforderlich.

Erläuterung:

Zu „einfachen Verfahren der Baustatik“ gehört z. B. die Anwendung 
von üblichen Formeln und Tabellen für Stab-, Platten- und Scheiben-
tragwerke (z.B. Czerny, Pieper-Martens). Werden Rechenprogramme 
(Stabwerksprogramme, FEM-Programme für Platten oder Scheiben-
tragwerke) angewendet, so müssen die Plausibilität der Bemessung 
wesentlicher Bauteile bzw. die Bemessungsschnittgrößen durch ein-
fache, nachvollziehbare Vergleichsrechnungen kontrolliert und in der 
Statik dokumentiert werden.

Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn räumliche Systeme durch Zerle-
gung in einfache ebene Systeme nachgewiesen werden. Dazu zählen 
z.B. übliche Dachkonstruktionen.

Als „besondere Stabilitätsuntersuchungen“ gelten z.B. nicht

– der Knicknachweis einer Pendelstütze,
– die Kippnachweise an Einfeldträgern, die mit dem zulässigen Ab-

stand der Kippaussteifung geführt werden und die aufgrund der 
Randbedingungen keine weitere Verfolgung der Stabilisierungs-
kräfte erfordern.

* = nur Verkehrslastanteile
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Als „besondere Verformungsuntersuchungen“ gelten z.B. nicht

– einfache Durchbiegungsnachweise an ebenen Systemen ohne 
Berücksichtigung von Einwirkungen aus Temperatur und Schwin-
den,

– Durchbiegungsnachweise, bei denen das Kriechen nur mit einem 
pauschalen Faktor berücksichtigt wird.

Als „besondere Schwingungsuntersuchungen“ gelten z.B. nicht: 

– die Ermittlung der Eigenfrequenz am Einmassenschwinger oder 
an Einfeldträgern. 

Beispiele für prüfpflichtige Bauvorhaben sind:

– schwierige statisch bestimmte oder statisch unbestimmte ebene 
Tragwerke, z.B. Zweigelenkrahmen, Träger mit Aussparungen, 
gekrümmte Träger, Gewölbe, ein- oder zweiachsig gespannte 
mehrfeldrige Platten unter Einzellasten, punktgestützte Platten, 
Wandscheiben mit statisch relevanten Aussparungen, Trägerro-
ste, Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung,

– Stahlkonstruktionen, für die ein Biegedrillknicknachweis geführt 
werden muss,

– Stahlbetonkonstruktionen, bei denen der Einfluss von Kriechen 
und Schwinden nachgewiesen werden muss,

– Spannbeton- oder Verbundkonstruktionen,
– Seiltragwerke,
– Schwingungsanfällige Tragwerke nach DIN 1055,
– Tragwerke, bei denen der Feuerwiderstand der Bauteile nicht mit 

gebräuchlichen Tabellen, z. B. nach DIN 4102, bestimmt werden 
kann, sondern mit Ingenieurmethoden ermittelt werden muss 
(sog. „heiße Bemessung“).

7. Kriterium

Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht 
vorhanden. Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechne-
risch nicht verfolgt werden.

Erläuterung:

„Außergewöhnliche Einwirkungen“ sind gemäß DIN 1055-100 Einwir-
kungen, die von gewöhnlich kurzer Dauer sind, während der Nut-
zungsdauer mit einer nur geringen Wahrscheinlichkeit auftreten aber 
zu erheblichen Schäden führen können (z.B. Explosionen, Anprall von 
Fahrzeugen, Schiffstoß).

„Dynamische Einwirkungen“ sind gemäß DIN 1055-100 nicht vorwie-
gend ruhende Belastungen, stoßende Belastungen oder sich häufig 
wiederholende Belastungen, die wesentliche Beschleunigungen oder 
eine vielfache Beanspruchungsänderung während der Nutzungsdau-
er des Tragwerks bzw. des Bauteils hervorrufen (z.B. Kran-, Kran-
bahn-, Gabelstaplerlasten, Verkehrslasten auf Brücken).

Rechnerische Nachweise der Beanspruchungen aus Erdbeben sind 
nicht zu führen, wenn die Randbedingungen gemäß DIN 4149 einge-
halten werden.

Beispiele für prüfpflichtige Bauvorhaben:

– Tragwerke unter Anpralllasten,
– Kranbahnen als ortsfester Bestandteil der Krananlage,
– Brücken,
– Schwingungsanfällige Tragwerke nach DIN 1055,
– Glaskonstruktionen mit absturzsichernder Funktion, die nicht 

nach den Regelfällen der TRAV ausgeführt werden,
– bedingt betretbare (z.B. zu Reinigungszwecken) oder begehbare 

Überkopfverglasungen.

8. Kriterium

Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leim-
holzbau, und geschweißte Aluminiumkonstruktionen werden 
nicht angewendet.

Erläuterung:

Die Aufzählung ist beispielhaft und in Verbindung mit Kriterium 6 zu 
sehen. Auch führt die Verwendung nicht geregelter Bauprodukte oder 
die Anwendung besonderer Verarbeitungsmethoden (Bauarten) für 
die tragenden Bauteile zur Prüfpflicht.

Unter „besondere Bauarten“ fallen nicht
– Spannbetonhohldielen / Stahlbetonhohldielen und andere Fertig-

teilplatten mit Typenprüfung oder nach bauaufsichtlicher Zulas-
sung bei Einhaltung des festgelegten Anwendungsbereiches,

– Stahlbeton-Halbfertigteilelemente mit statisch mitwirkender Ort-
betonschicht,

– Brettschichtholzquerschnitte in einfachen Fällen als gerade Bal-
ken (z. B. Deckenbalken, Sparren und Pfetten) mit Stützweiten ≤ 
8,00 m,

– einfache Wintergarten- und Treppenkonstruktionen nach Hand-
werksregeln.

Beispiele für prüfpflichtige Bauvorhaben sind:

– Verbundträger,
– tragende und geschweißte Aluminiumkonstruktionen,
– Brettschichtholzträger mit nachzuweisenden Aussparungen und 

Ausklinkungen,
– gekrümmte Brettschichtholzträger,
– Nagelplattenbinder mit Stützweiten ≥ 10,00 m,
– Glaskonstruktionen mit absturzsichernder Funktion,
– Glaskonstruktionen, die zur Stabilisierung oder als Teil der Trag-

konstruktion herangezogen werden,
– bedingt betretbare (z.B. zu Reinigungszwecken) oder begehbare 

Überkopfverglasungen.
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Bremische Bauvorlagenverordnung 

(BremBauVorlV) 
vom 11. Mai 2010 (Brem.GBl. S. 327) 

Begründung 

A.  Allgemeines 
Die bisherige Bauvorlagenverordnung vom 6. Juli 1996 (nachfolgend 
BVorlV a.F.) soll an die neue Bremische Landesbauordnung vom  
6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401) – nachfolgend BremLBO – ange-
passt werden. 

Dieser Anpassungsbedarf ist so umfangreich, dass eine Neufassung 
der Bauvorlagenverordnung erarbeitet worden ist. Im Interesse einer 
bundesweiten Rechtsangleichung des Bauordnungsrechts ist dabei 
die Regelungsstruktur des Musters einer Verordnung über Bauvor- 
lagen und bauaufsichtliche Anzeigen (Musterbauvorlagenverordnung 
– MBauVorlV – Fassung Februar 2007) der ARGEBAU – nachfolgend 
Muster -berücksichtigt worden. Bei bestimmten Regelungen weicht 
der Entwurf aber unter Beibehaltung bewährter Vorgaben des bisheri-
gen Rechts auch vom Muster ab. 

Anpassungsbedarf an die BremLBO besteht insbesondere hinsicht-
lich der differenzierten Behandlung der bautechnischen Nachweise 
als Bestandteil der Bauvorlagen nach § 66 BremLBO sowie der  
Erfordernisse des neuen Anzeigeverfahrens bei der Beseitigung von 
Anlagen (§ 61 Absatz 3 Satz 2 BremLBO). 

Der Entwurf behandelt in begrifflicher Übereinstimmung mit der 
BremLBO (siehe § 84 Absatz 3 Nummer 1 BremLBO) auch solche 
Unterlagen als Bauvorlagen, die lediglich für die Anzeige der beab-
sichtigten Beseitigung von Anlagen (§ 61 Absatz 3 Satz 2) erforderlich 
sind oder im Genehmigungsfreistellungsverfahren (§ 62 Absatz 3 
BremLBO) nicht oder im vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 63 
BremLBO) nur eingeschränkt geprüft werden. 

Damit wird klargestellt, dass sich die Erforderlichkeit von Unterlagen 
im Sinne des § 68 Absatz 2 BremLBO nicht auf die Frage einer prä-
ventiven bauaufsichtlichen Beurteilung verengt. 

Dem bisherigen Recht entsprechend behält der Entwurf in § 3 den 
Grundsatz bei, dass unabhängig von der Frage, ob und in welchem 
Umfang das Vorhaben Gegenstand einer staatlichen Prüfung ist, bei 
verfahrenspflichtigen Vorhaben vollständige Bauvorlagen mit allen 
nach der Bauvorlagenverordnung erforderlichen Darstellungen und 
Angaben erstellt und vorgelegt werden. Insoweit erfüllt die Bauvorla-
genverordnung auch die Funktion eines „Prüfbogens“ für den eigen-
verantwortlich tätigen Entwurfsverfasser. Diese Verpflichtung zur voll-
ständigen Vorlage auch der nicht präventiv zu prüfenden Bauvorlagen 
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Entwurfsverfasser dieser  
Verantwortung ausreichend gerecht wird. Damit wird außerdem  
die Bauaufsichtsbehörde in die Lage versetzt, auf der Grundlage  
vollständiger Unterlagen über ein ggf. erforderliches repressives  
Einschreiten im Rahmen ihrer Grundpflichten nach § 52 BremLBO 
sachgerecht entscheiden zu können. 

Abweichend vom Muster behält der Entwurf dieses Prinzip auch bei 
den nicht zu prüfenden Standsicherheits- und Brandschutznachweisen 
(§§ 10 und 11) bei. Lediglich die Nachweise für Wärme-, Schall-, und 
Erschütterungsschutz (§ 12), die nach der BremLBO in keinem Fall zu 
prüfen sind, müssen zwar als Bauvorlagen erstellt, aber nicht vorgelegt 
werden. Von dieser Regelung ausdrücklich unberührt bleiben die ener-
gierechtlichen Bestimmungen der Verordnung zur Durchführung der 
Energieeinsparverordnung (DVO-EnEV). Die Prüfung und Überwachung 
der Einhaltung der EnEV-Anforderungen wird nach einer entsprechen-
den Novellierung der DVO-EnEV voraussichtlich durch staatlich zuge-
lassene aber privat beauftragte Sachverständige erfolgen. 

In dieser Konsequenz (Vorlage auch der nicht zu prüfenden Standsi-
cherheits- und Brandschutznachweise) und weil die BremLBO sich 
hinsichtlich der Prüfung und Überwachung prüfpflichtiger bautechni-
scher Nachweise gegen eine Privatisierung des „Vier-Augen-Prinzips“ 
entschieden hat, sind zusätzliche Regelungen nach dem Vorbild des 
Teils IV des Musters über den Inhalt der Anzeigen über die Bauzu-

stände (Baubeginn - § 72 Absatz 5 und 7 BremLBO; Aufnahme der 
Nutzung - § 81 Absatz 2 BremLBO) nicht erforderlich. 

Andererseits war zu berücksichtigen, dass nach Maßgabe der neuen 
BremLBO-2010 das Baugenehmigungsverfahren abweichend von 
der MBO als Schlusspunkt aller öffentlich-rechtlich erforderlichen Zu-
lässigkeitsentscheidungen auch die ggf. neben der Baugenehmigung 
erforderliche Erteilung von fachrechtlichen Genehmigungen koordi-
niert und das sog. Baunebenrecht ohne eigenes Fachverfahren auch 
dann prüft, wenn es dem Baugenehmigungsverfahren fachrechtlich 
nicht ausdrücklich zur Prüfung zugewiesen wird. Deswegen enthält 
der Entwurf auch zusätzliche Angabepflichten zu Bereichen des Bau-
nebenrechts (z.B. zu naturschutzrechtlichen Bestimmungen). Sofern 
ein eigenes Fachverfahren vorgeschrieben ist, ist unabhängig von 
den Vorlagepflichten der BauVorlV die Einreichung weiterer Nachwei-
se nach Maßgabe des Fachrechts erforderlich. 

Im Übrigen wurden die Anforderungen der BVorlV a.F. auf der Grund-
lage des Musters kritisch auf ihre Erforderlichkeit geprüft und nach 
Möglichkeit gestrafft; Regelungen, die durch die Rechtsentwicklung 
überholt sind, werden gestrichen: 
1. Zu dieser Straffung trägt wesentlich bei, dass dem Muster folgend 

nicht mehr zwischen Bauvorlagen für den Bauantrag und das 
bauaufsichtliche Zustimmungsverfahren (§ 3 BVorlV a.F.)  
einerseits und Bauvorlagen für das vereinfachte Genehmigungs-
verfahren und das Genehmigungsfreistellungsverfahren (§ 4 
BVorlV a.F.) andererseits unterschieden wird. Eine differenzieren-
de Bestimmung der für das Genehmigungsfreistellungsverfahren,
das vereinfachte Genehmigungsverfahren und das Baugenehmi-
gungsverfahren vorzulegenden Bauvorlagen würde die Verord-
nung vielmehr unnötig komplizieren und eine Überleitung aus  
der Genehmigungsfreistellung in das vereinfachte Genehmi-
gungsverfahren oder (bei falscher Antragstellung) in das Bauge-
nehmigungsverfahren erschweren. 

2. Die Regelungen für das bauaufsichtliche Zustimmungsverfahren 
(§ 3 Absatz 4 BVorlV a.F.) entfallen, weil es dieses Verfahren nach 
der BremLBO nicht mehr gibt. 

3. § 2 BVorlV a.F. (Vorklärung verfahrensrechtlicher Fragen) ist nicht 
übernommen worden, weil die neue BremLBO den sachlichen 
Anwendungsbereich der Verfahren unverändert lässt und es in 
den vergangenen Jahren keine Nachfrage nach einer formellen 
Klärung des einschlägigen Verfahrens gegeben hat. 

4. Entfallen ist auch § 7 BVorlV a.F. (Bauvorlagen für Typengenehmi-
gungen), weil die BremLBO das Institut der Typengenehmigung 
nicht mehr kennt. 

5. § 8 BVorlV a.F. (Bauvorlagen für die Ausführungsgenehmigung 
Fliegender Bauten) erscheint angesichts der ausführlichen Rege-
lung in der Musterrichtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender 
Bauten entbehrlich. 

6. § 10 BVorlV a. F. (Bauvorlagen für die Teilung von Grundstücken) 
ist nicht übernommen worden, weil die bauordnungsrechtliche 
Teilungsgenehmigung bereits mit der BremLBO-03 abgeschafft 
worden ist. 

Abweichend vom Muster behält der Entwurf das Erfordernis des sog. 
„qualifizierten“ Lageplanes jedoch dem bisherigen Recht entspre-
chend für den Regelfall bei. Diese Anforderung an die „amtliche“  
Erstellung des Lageplanes (durch die Vermessungsverwaltung oder 
öffentlich bestellte Vermessungsingenieure) ist 1996 in die BVorlV 
aufgenommen worden. Über die komplexe und streitbefangene  
Frage, ob die Vorteile, die der qualifizierte Lageplan sowohl für die 
Verwaltung als auch für die Bauherren bringt (Erleichterung der Ent-
wurfsarbeiten, Erhöhung der Rechtssicherheit, Abbau von Reibungs-
verlusten im Baugenehmigungsverfahren), ihren Preis wert sind, oder 
ob zukünftig (wie bisher schon bei Ein- und Zweifamilienhäusern) im 
überwiegenden Interesse einer Baukostenreduzierung grundsätzlich 
die Erstellung eines einfachen Lageplanes ausreicht, kann innerhalb 
des für diese Novelle bestehenden Zeitrahmens nicht entschieden 
werden. Die neue BremBauVorlV muss mit der BremLBO am 1. Mai 
2010 oder zumindest so zeitnah zu diesem Termin in Kraft treten, 
dass insbesondere die mit dem § 66 BremLBO korrespondierenden 
Bestimmungen der Anlage 2 (Kriterienkatalog) rechtzeitig Verbindlich-
keit erlangen. 

Das verbleibende Zeitfenster reicht für eine sachgerechte Erörterung 
und Entscheidung über eine evt. Streichung des qualifizierten Lage-
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planes mit Sicherheit nicht aus. Diese Frage wird jedoch spätestens 
bis zum Frühjahr 2012 erneut thematisiert. Zu diesem Zeitpunkt ist 
dem Senat über die Erfahrungen mit den Genehmigungsverfahren 
nach der BremLBO im Vergleich zu den Erfahrungen anderer Länder 
mit erweiterten Genehmigungsfreistellungen zu berichten (Senatsbe-
schluss vom 15.09.2009). Dieser Bericht, der sich nicht nur auf die 
Anzahl der erforderlichen bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren, 
sondern in diesem Zusammenhang auch auf die dabei anfallenden 
Verfahrenskosten beziehen wird, sollte auch als Entscheidungsgrund-
lage für die Beibehaltung oder Streichung des qualifizierten (amtli-
chen) Lageplanes dienen. 

Nach Durchführung der Anhörung hat sich gezeigt, dass auch die in 
das Muster neu eingeführte Aufbewahrungspflicht für Bauvorlagen  
(§ 16 MBauVorlV) so kontrovers beurteilt wird, dass eine sachgerech-
te Entscheidung dieser Frage im Zeitrahmen dieser Novelle nicht 
mehr möglich ist. Da die unteren Bauaufsichtsbehörden eine Ein-
schränkung der behördlichen Archivierung von Bauvorlagen zumin-
dest kurz- oder mittelfristig nicht planen, erscheint es sachgerecht, 
auch die Aufbewahrungspflicht von Bauvorlagen im Kontext mit dem 
in 2 Jahren für den Senat zu erstellenden Bericht unter Einbeziehung 
der Erfahrungen anderer Bundesländer erneut zu thematisieren. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Teil 1 – Allgemeines 

Teil 1 regelt den Begriff der Bauvorlagen und deren Beschaffenheit  
(§ 1) sowie die jeweils erforderliche Anzahl der Bauvorlagen (§ 2). 

Zu § 1 (Begriff, Beschaffenheit) 

Absatz 1 Satz 1 knüpft zunächst an die Legaldefinition der Bauvorla-
gen in § 68 Absatz 2 Satz 1 BremLBO an. Er stellt ferner klar, dass 
Bauvorlagen – obwohl kein Baugenehmigungsverfahren stattfindet – 
auch die für die Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen 
(§ 61 Absatz 3 Satz 2 BremLBO) erforderlichen Unterlagen sind. Auch 
die im Zuge der Genehmigungsfreistellung bei der unteren Bauauf-
sichtsbehörde einzureichenden Unterlagen werden in begrifflicher 
Übereinstimmung mit § 62 Absatz 3 Satz 1 BremLBO als Bauvorla-
gen bezeichnet, obwohl die Genehmigungsfreistellung nicht auf eine 
(bauaufsichtliche) Beurteilung des Bauvorhabens und erst recht nicht 
auf die Bearbeitung eines Bauantrags zielt. Da diese Unterlagen aber 
dieselbe das Bauvorhaben konkretisierende Funktion wahrnehmen 
wie die Bauvorlagen bei einem baugenehmigungsbedürftigen Bau-
vorhaben und zudem die Rolle der bautechnischen Nachweise ver-
fahrensunabhängig ist, werden sie in den Begriff der Bauvorlagen im 
Sinne der BremBauVorlV einbezogen. Satz 2 stellt – wiederum vor 
dem Hintergrund der Verfahrensunabhängigkeit der Anforderungen 
an die bautechnischen Nachweise – durch eine Fiktion klar, dass die 
Anforderungen an Bauvorlagen für bautechnische Nachweise auch 
dann gelten, wenn diese (nach Maßgabe der nachfolgenden Rege-
lungen in § 12 zum Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz) der 
Bauaufsichtsbehörde nicht vorzulegen sind. 

Absatz 2 Satz 1 entspricht in der Sache § 1 Absatz 3 Satz 1 BVorlV 
a.F.; die Regelung wurde weiterhin aus Gründen der Praktikabilität 
der Aktenführung für erforderlich gehalten. 
Satz 2 stellt klar, dass die Formvorschrift nicht die elektronische Bau-
antragstellung ausschließt, soweit nach dem § 3a BremVwVfG die 
entsprechenden Voraussetzungen dafür gegeben sind. 

Absatz 3 Satz 2 entspricht § 1 Absatz 5 BVorlV a.F.. Sie ermächtigt 
wie bisher die Oberste Bauaufsichtsbehörde, Vordrucke (für Bauan-
träge, Bauvorlagen oder für Anzeigen) öffentlich bekannt zu machen. 
Sind solche Vordrucke öffentlich bekannt gemacht, sind sie verbind-
lich und zwingend zu verwenden. Die Regelung dient der Vereinheitli-
chung und Erleichterung des Verwaltungsvollzugs auch im Interesse 
des Bauherrn, da sie eine ordnungsgemäße und landesweit einheitli-
che Antragstellung und Anzeigeerstattung unterstützt. Abweichend 
vom Muster behält Satz 1 für den Fall, dass keine Vordrucke öffent-
lich bekannt gemacht werden, die Berechtigung der Bauaufsichtsbe-
hörde bei, die Verwendung einheitlicher Vordrucke entsprechend § 1 
Absatz 3 Satz 1 BVorlV a. F. zu verlangen. 

Absatz 4 greift das Anliegen des § 3 Absatz 3 Halbsatz 1 BVorlV a.F. 
nur noch hinsichtlich der Forderung weiterer Bauvorlagen auf, kon-
kretisiert diese Regelung jedoch nur noch durch die ausdrückliche 
Benennung eines Modells. Weitere Nachweise können insbesondere 
auch Fotos sein. 

Absatz 5 knüpft an § 3 Absatz 3 Halbsatz 2 BVorlV a.F. an, ist aber 
ebenfalls im Interesse des Bauherrn verändert: Während nach der 
bisherigen Fassung der Verzicht auf für die Beurteilung des Bauvor-
habens nicht erforderliche Bauvorlagen im (offenen) Ermessen der 
Bauaufsichtsbehörde stand, wird dieses Ermessen nunmehr zugun-
sten des Bauherrn reduziert: Die Bauaufsichtsbehörde soll nunmehr 
auf Bauvorlagen verzichten, wenn diese zur Beurteilung des Bauvor-
habens nicht erforderlich sind, da allenfalls ganz ausnahmsweise 
Bauvorlagen auch dann gefordert werden können, wenn sie insoweit 
den behördlichen Entscheidungsprozess nicht zu fördern vermögen. 

Zu § 2 (Anzahl) 

Satz 1 enthält zunächst die § 1 Absatz 2 Satz 1 BVorlV a.F. entspre-
chende Grundregel, dass die Bauvorlagen zweifach einzureichen 
sind, da ein Satz nach Genehmigung bei der Bauaufsichtsbehörde 
verbleibt und ein zweiter dem Bauherrn mit der Baugenehmigung zu-
geht (§ 72 Absatz 5 BremLBO). 

Abweichend vom bisherigen Recht und vom Muster ist nach Satz 2 
für den jeweiligen Prüfingenieur eine Mehrfertigung der übrigen Bau-
vorlagen einzureichen, wenn die Prüfung bautechnischer Nachweise 
erforderlich ist. Zukünftig kann sich zwar in Abhängigkeit von der  
Frage der Prüfung bautechnischer Nachweise die Anzahl der im  
Übrigen einzureichenden Bauvorlagen auf maximal 4 erhöhen, wenn 
sowohl der Standsicherheitsnachweis als auch der Brandschutz-
nachweis geprüft werden muss, doch wird dadurch eine wesentliche 
Verfahrenserleichterung erreicht. Dies aus folgenden Gründen: Die 
zusätzlichen Bauvorlagen (3. bzw. 4 Mehrfertigung) werden durch die 
Bauaufsichtsbehörde mit allen für die bautechnische Prüfung rele-
vanten Änderungen oder Ergänzungen versehen, soweit solche noch 
während des bauaufsichtlichen Verfahrens vorgenommen werden. 
Der Prüfingenieur bescheinigt die Übereinstimmung der geprüften 
Nachweise mit der ihm durch die Bauaufsichtsbehörde übersandten 
Mehrfertigung der Bauvorlagen. Bisher muss der Prüfingenieur als 
Grundlage seiner Prüfung zusätzliche Unterlagen vom Bauherrn  
anfordern. Die geprüften Unterlagen wurden dann anschließend noch 
durch die Bauaufsichtsbehörde mit den Unterlagen abgeglichen, die 
im bauaufsichtlichen Verfahren vorgelegt worden sind. 

Satz 3 Halbsatz 1 entspricht in der Sache § 1 Absatz 2 Satz 2 BVorlV 
a.F., stellt aber ausdrücklich die Verknüpfung mit dem Beschleuni-
gungszweck des Sternverfahrens her, sodass Mehrfertigungen nur 
dann und insoweit gefordert werden können, wie die Bauaufsichtsbe-
hörde die mehreren nach § 69 Absatz 1 Satz 1 BremLBO zu beteili-
genden Stellen auch tatsächlich gleichzeitig beteiligen will. Halbsatz 
2 enthält durch den Verzicht auf die Unterschriften der Fachplaner  
(§ 54 Absatz 2 Satz 2, § 68 Absatz 4 Satz 1 und 2 BremLBO) eine  
Erleichterung für den Bauherrn. 

Satz 4 regelt den Sonderfall der Bauvorlagen für die Genehmigungs-
freistellung nach § 62 Absatz 3 Satz 1 BremLBO. Da hier keine Ge-
nehmigung erteilt wird und es folglich keine eine Baugenehmigung 
konkretisierende, ggf. mit Revisionen und Genehmigungsvermerken 
versehenen Bauvorlagen gibt, bedarf es auch keines Plansatzes für 
den Bauherrn. Dementsprechend ist nur ein Plansatz für die Bauauf-
sichtsbehörde einzureichen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, 
in der kommunalen Vollzugspraxis beispielsweise auf einem weiteren 
(freiwilligen) Satz der Bauvorlagen eine Eingangsbestätigung zur  
Sicherung des Beweises über den Lauf der Frist nach § 62 Absatz 2 
Nummer 4, Absatz 3 Satz 2 BremLBO oder auch die „Nichterklärung“ 
nach § 62 Absatz 3 Satz 3 BremLBO anzubringen. 

Zu Teil 2 – Vorzulegende Bauvorlagen 

Teil 2 listet zunächst in § 3 die grundsätzlich bei baulichen Anlagen 
erforderlichen Bauvorlagen auf und enthält sodann Sonderregelun-
gen für Bauvorlagen bei Werbeanlagen (§ 4), für den Vorbescheid, 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen (§ 5) und für die Beseiti-
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gung von Anlagen (§ 6). Erwogen worden ist darüber hinaus, für  
die unterschiedlichen Verfahrensvarianten Genehmigungsfreistellung 
(§ 62 BremLBO), vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren (§ 63 
BremLBO) und Baugenehmigungsverfahren (§ 64 BremLBO) differen-
zierte Anforderungen an die Bauvorlagen zu regeln. Davon ist aus ei-
ner Reihe von Gründen abgesehen worden: Zunächst hätte eine der-
artige Differenzierung eine erhebliche Komplizierung der Regelungen 
zur Folge, die damit deutlich unübersichtlicher und für die am Bau 
Beteiligten schwieriger zu handhaben wären. Ferner müssten – was 
zu Verfahrensverzögerungen führte – bei der „Überleitung“ aus der 
Genehmigungsfreistellung (§ 62 BremLBO) in das vereinfachte Bau-
genehmigungsverfahren nach § 63 BremLBO (vgl. § 62 Absatz 4 Satz 
3 Halbsatz 2 BremLBO) Bauvorlagen nachgefordert bzw. nachgelie-
fert werden, ebenso bei einer fehlerhaften Einordnung des Bauvorha-
bens durch den Bauherrn in das vereinfachte Baugenehmigungs-  
(§ 63 BremLBO) statt in das Baugenehmigungsverfahren (§ 64 
BremLBO). Schließlich müssen jedenfalls die meisten Unterlagen, die 
als Bauvorlagen gefordert werden, im weiteren Fortgang des Bauvor-
habens ohnehin erstellt werden. Insgesamt würden daher mögliche 
Entlastungseffekte einer nach Verfahrensarten differenzierenden  
Regelung der Anforderungen an die Bauvorlagen mindestens wei-
testgehend wieder durch Erschwernisse kompensiert. Deshalb wird 
davon abgesehen. 

Zu § 3 (Bauliche Anlagen)

§ 3 zählt die vorzulegenden Bauvorlagen bei baulichen Anlagen auf. 
Der Entwurf verzichtet aus den vorstehend ausgeführten Gründen 
dem Muster folgend auf die bisherige Differenzierung zwischen Bau-
vorlagen für einen umfänglich zu prüfenden Bauantrag (§ 3 BVorlV 
a.F.) und solchen für Bauvorhaben, die im Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren nicht oder im vereinfachten Genehmigungsverfahren 
nur eingeschränkt geprüft werden (§ 4 BVorlV a.F.). 

Entsprechend § 3 Absatz 1 Nummer 1 BVorlV a.F gehört nach Num-
mer 1 der Lageplan und nach Nummer 2 ein Auszug aus dem Be-
bauungsplan einschließlich Legende zu den vorzulegenden Bauvorla-
gen. Nummer 3 (Bauzeichnungen) entspricht § 3 Absatz 1 Nummer 2 
BVorlV a.F., Nummer 4 (Bau-und Betriebsbeschreibung mit Berech-
nungen) § 3 Absatz 1 Nummer 3 BVorlV a.F.. 

Nach Nummer 5 gehört unabhängig von der Prüfpflichtigkeit immer 
der Nachweis der Standsicherheit zu den vorzulegenden Bauvorla-
gen. Ist der Standsicherheitsnachweis nicht prüfpflichtig, ist dies 
durch die zusätzlich erforderliche Vorlage der Erklärung des Trag-
werksplaners nach Maßgabe des Kriterienkatalogs der Anlage 2 (vgl. 
§ 66 Absatz 3 Nummer 2 BremLBO) nachzuweisen. Diese Bestim-
mungen weichen von den Regelungen in § 4 Absatz 1 und 2 BVorlV 
a.F. konzeptionell ab, weil diese auf die in der Genehmigungsfreistel-
lung und im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach §§ 66 Ab-
satz 8 Satz 1 Nummer 1 und 67 Absatz 3 BremLBO a.F. vorgeschrie-
bene Prüfung und Bescheinigung der bautechnischen Nachweise 
durch den privat zu beauftragenden Prüfingenieur zugeschnitten sind. 
Nach Maßgabe der verfahrensunabhängig konzipierten Vorschrift 
über die Prüfung und Überwachung bautechnischer Nachweise in  
§ 66 BremLBO erfolgt die Prüfung prüfpflichtiger Nachweise jedoch 
zukünftig immer hoheitlich durch die bauaufsichtlich zu beauftragen-
den Prüfingenieure. 

Nummer 6 enthält eine entsprechende Regelung für den Nachweis 
des Brandschutzes. Zugleich wird klargestellt, dass ein gesonderter 
Brandschutznachweis nicht erforderlich ist, soweit die Einhaltung der 
einschlägigen Anforderungen sich bereits den übrigen Bauvorlagen 
entnehmen lässt. 

Nummer 7 enthält dem Muster entsprechend die nach dem bisheri-
gen Recht nicht geregelten Angaben zur Erschließung des Bauvorha-
bens. Verlangt werden die erforderlichen Angaben über die gesicher-
te Erschließung hinsichtlich der Versorgung mit Wasser und Energie 
sowie der Entsorgung von Abwasser und der verkehrsmäßigen  
Erschließung, soweit das Bauvorhaben nicht an eine öffentliche Was-
ser- oder Energieversorgung oder eine öffentliche Abwasserentsor-
gung angeschlossen werden kann oder nicht in ausreichender Breite 
an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt. Angaben zur Erschließung 
sind also nicht stets und routinemäßig erforderlich, sondern nur dann, 

wenn ein besonderer Erklärungs- und Erläuterungsbedarf oder ein 
besonderes Problempotential besteht, das der Bauherr abarbeiten 
muss. Die Regelung geht also wie bisher – entsprechend dem bau-
planungsrechtlichen Kriterium und auch gemäß den praktischen Be-
dürfnissen – grundsätzlich von der gesicherten Erschließung aus.  
In den Bauvorlagen muss also lediglich mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit belegt werden, dass die Erschließungsvoraussetzun-
gen zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Nutzungsaufnahme vorlie-
gen werden (vgl. auch § 81 Absatz 2 Satz 2 BremLBO). Sind dafür 
weitere öffentlich-rechtliche Gestattungen erforderlich, müssen diese 
noch nicht vorliegen, sondern es genügt, dass ihre Erteilung späte-
stens bis zur Bauausführung in Aussicht gestellt werden kann. 

Nummer 8 erklärt abweichend vom bisherigen Recht und von dem 
Muster die nach § 67 Absatz 2 BremLBO erforderlichen gesonderten 
Anträge auf Erteilung von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen zu Bauvorlagen, um damit den Fokus auf die notwendige Antrag-
stellung und die Begründungspflicht zu richten. Sind Abweichungen, 
Ausnahmen oder Befreiungen bei verfahrensfreien Vorhaben erfor-
derlich, sind dafür Bauvorlagen nach Maßgabe des § 5 des Entwurfs 
vorzulegen. 

Die nach § 3 Nummer 7 des Musters als Bauvorlage erforderliche Be-
rechnung des zulässigen, des vorhandenen und des geplanten Ma-
ßes der baulichen Nutzung ist nach dem Entwurf im Zusammenhang 
mit sonstigen Berechnungen in § 9 des Entwurfs enthalten. 

Zu § 4 (Werbeanlagen) 

§ 4 schließt an den bisher die Anforderungen an Bauvorlagen bei 
Werbeanlagen regelnden § 9 BVorlV a.F. an, reduziert jedoch dessen 
überaus detaillierte Anforderungen. 

Absatz 1 Nummer 1 fordert zunächst anstelle des bisher erforderli-
chen einfachen Lageplanes (§ 9 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 
BVorlV a.F.) lediglich einen Auszug aus der Liegenschaftskarte mit 
Einzeichnung des Standorts, um eine – gewissermaßen – lokale Iden-
tifizierung des Werbeanlagen-Vorhabens zu ermöglichen. Nummer 2 
behält abweichend vom Muster den auch nach dem bisherigen Recht 
(§ 9 Absatz 1 Nummer 2 BVorlVO a.F.) erforderlichen Auszug aus dem 
Bebauungsplan einschließlich Legende bei. 

Nach Nummer 3 ist wie bisher eine Zeichnung und eine Beschrei-
bung erforderlich, die allerdings abweichend vom Muster die in  
Absatz 1 Nummer 4 weiterhin geforderte Vorlage eines farbigen 
Lichtbildes oder einer farbigen Lichtbildmontage entsprechend § 9 
Absatz 1 Nummer 4 BVorlV a.F. nicht erübrigen. Nummer 5 entspricht 
§ 3 Nummer 5 und übernimmt in dieser Ausgestaltung die Forderung 
nach Vorlage des Standsicherheitsnachweises aus § 9 Absatz 1 
Nummer 3 BVorlV a.F.. Nummer 6 verlangt abweichend vom Muster 
dem bisherigen Recht folgend (§ 9 Absatz 1 Nummer 5 BVorlV a.F.) 
die für die Ermittlung der Genehmigungsgebühr erforderliche Angabe 
der Herstellungs- und Anbringungskosten. 

Die Absätze 2 und 3 beschreiben die näheren Anforderungen an die 
Zeichnung und die Beschreibung. Die Angaben der Abstände zu  
öffentlichen Verkehrsflächen sind erforderlich, wenn die Werbeanlage 
rechtserheblich darauf einwirken kann, nämlich bei der Lage in  
einer Anbauverbots- oder Anbaubeschränkungszone (vgl. für das 
Bundesrecht § 9 Absatz 1 und 2 FStrG) und der daraus folgenden 
Erforderlichkeit einer – im Rahmen des § 69 Absatz 1 BremLBO  
abzuarbeitenden – Ausnahme (§ 9 Absatz 8 Satz 1 FStrG) oder einer 
Zustimmung (§ 9 Absatz 2 FStrG) bedarf. 

Zu § 5 (Vorbescheid, Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen) 

§ 5 übernimmt redaktionell gestrafft unter Nummer 1 die bisherigen 
Anforderungen an Bauvorlagen zur Entscheidung von Bauvoranfra-
gen (§ 75 BremLBO) aus § 6 BVorlV a.F.. Abweichend vom Muster 
stellt die Vorschrift unter Nummer 2 den Anspruch klar, auch bei  
verfahrensfreien Bauvorhaben die Bauvorlagen fordern zu können, 
die zur Beurteilung von isoliert im Sinne von § 67 Absatz 2 Satz 2 
BremLBO zu stellenden Anträgen auf Erteilung von Abweichungen, 
Ausnahmen und Befreiungen erforderlich sind. In Verbindung mit  
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einer verfahrenspflichtigen baulichen Anlage sind diese Anträge und 
die zur Beurteilung erforderlichen Angaben Bestandteil der nach § 3 
vorzulegenden Bauvorlagen (siehe § 3 Nummer 8). 

Zu § 6 (Beseitigung von Anlagen) 

§ 6 entspricht vom Regelungsgegenstand her § 5 BVorlV a.F.  
(Bauvorlagen für den Abbruch baulicher Anlagen), ist aber in der 
Überschrift an die Terminologie des in § 61 Absatz 3 BremLBO neu 
geregelten Anzeigeverfahrens angepasst. Die Vorschrift zählt die 
Bauvorlagen für dieses Anzeigeverfahren (vgl. insoweit auch § 1 Ab-
satz 1 Satz 1) auf. Gefordert wird neben einem aktuellen Auszug aus 
der Liegenschaftskarte, der die Lage der zu beseitigenden Anlagen 
unter Bezeichnung des Grundstücks nach Liegenschaftskataster  
sowie nach Straße und Hausnummer darstellt (Nummer 1), die Vorla-
ge der nach § 61 Absatz 3 Satz 3 BremLBO erforderlichen Bestäti-
gung des Tragwerksplaners (Nummer 2). Abweichend vom Muster 
ist nach Nummer 3 in den Fällen des § 61 Absatz 3 Satz 4 BremLBO 
auch der Prüfbericht des Prüfingenieurs im Interesse einer vollständi-
gen Einreichung aller erforderlichen Unterlagen vorzulegen, obwohl 
der Prüfingenieur von der Bauaufsichtsbehörde beauftragt wird und 
dieser ihr gegenüber tätig wird. 

Obwohl das Muster einen darüber hinausgehenden Informationsbe-
darf der Aufsichtsbehörde mangels eines Prüfprogramms nicht sieht, 
übernimmt der Entwurf noch weitere der nach § 5 BVorlV a.F. für das 
bisherige Genehmigungsverfahren erforderlichen Angaben: 

Ein Lichtbild der Ansicht der baulichen Anlage (Nummer 4),  
Name und Anschrift des Beseitigungsunternehmers (Nummer 5), 
Beschreibung des Beseitigungsverfahrens mit Angaben über den  
Geräteeinsatz und Schutzmaßnahmen (Nummer 6) und Angaben 
über schadstoffhaltige Verunreinigungen des Abbruchmaterials sowie 
dessen Entsorgung – ohne die bisher nach § 5 Absatz 2 BVorlV a.F. 
erforderliche Bescheinigung – (Nummer 7). Die unter Nummer 8  
geforderten Angaben über die Lebensstätten besonders geschützter 
Arten (§ 7 Abs. 2 Nummer 13 des Bundesnaturschutzgesetzes) sind 
neu aufgenommen worden. Rechtlicher Hintergrund für diese neuen 
Angaben ist das naturschutzrechtliche Verbot, Fortpflanzungs- oder  
Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten  
Arten aus der Natur zu  entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren. Die geforderten Angaben sollen die Aufmerksamkeit auf die Be-
lange des Artenschutzes lenken und es ggf. der Bauaufsichtsbehörde 
ermöglichen, im Rahmen des Anzeigeverfahrens die zuständige  
Naturschutzbehörde zu informieren, damit diese prüfen kann, ob im 
Einzelfall eine Ausnahme gemäß § 45 Absatz 7 Bundesnaturschutz-
gesetz erforderlich ist. Unter Nummer 9 werden unter Hervorhebung 
der denkmalrechtlichen Vorschriften Angaben über gegebenenfalls 
erforderliche Genehmigungen nach anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften gefordert, Nummer 10 fordert für die Gebührenermitt-
lung die Angabe der Beseitigungskosten. 

Die unter den Nummern 4 bis 9 genannten Angaben sollen unabhän-
gig von der im Rahmen des Anzeigeverfahrens nicht bestehenden 
Prüfverpflichtung die Bauaufsichtsbehörde zumindest in die Lage 
versetzen, ohne größeren Aufwand anlassbezogen oder stichproben-
artig die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu prüfen, 
auch soweit sie sog. Baunebenrecht darstellen (Abfallrecht, Boden-
schutz, Arbeitsschutz, Immissionsschutz). Darüber hinaus erleichtern 
die Angaben ein auch noch nach Ablauf der Monatsfrist des § 61  
Absatz 3 Satz 2 BremLBO mögliches repressives Einschreiten der 
Bauaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Aufgaben nach § 58 Absatz 2 
BremLBO und wirken zudem auf die Durchführung von Verfahren hin, 
die neben dem Anzeigeverfahren nach anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften erforderlich sind. 

Im Übrigen ist auch hier die Annahme gerechtfertigt, dass bereits das 
Erfordernis, die Angaben im Rahmen des Anzeigeverfahrens vorlegen 
zu müssen, positiv auf die Einhaltung der genannten öffentlich-recht-
lichen Vorschriften hinwirkt. 

Zu Teil 3 – Inhalt der Bauvorlagen 

Teil 3 regelt den Inhalt der Bauvorlagen einschließlich der bautechni-
schen Nachweise. 

Zu § 7 (Lageplan) 

§ 7 entspricht thematisch § 11 BVorlV a.F.; er regelt die Anforderun-
gen an den Lageplan. Dabei ist aus den in der allgemeinen Begrün-
dung ausgeführten Gründen mindestens zunächst davon Abstand 
genommen worden, im Rahmen dieser Novellierung den in § 11  
Absatz 1 Satz 1 BVorlV a.F. geforderten qualifizierten Langplan nach 
dem Vorbild des Musters zu streichen. 

Absatz 1 entspricht weitgehend unverändert § 11 Absatz 1 BVorlV 
a.F.. Neu ist lediglich Satz 6, der dem Muster folgend fordert, dass 
der Lageplan mit dem Namen des Bauherrn, der Bezeichnung des 
Bauvorhabens und dem Datum des dazugehörigen Bauantrags oder 
der Bauvorlagen nach § 62 Absatz 3 Satz 1 BremLBO zu beschriften 
ist. 

Absatz 2 übernimmt § 11 Absatz 2 BVorlV a.F.. Die Vorschrift lässt 
abweichend von der Regel den einfachen Lageplan bei bestimmten 
Vorhaben zu. In Nummer 1 wird der bisherige Begriff „Ein- und Zwei-
familienhäuser“ an die neue Gebäudeklassensystematik (§ 2 Absatz 3 
BremLBO) angepasst. Die bisherigen Nummern 4 (Werbeanlagen) 
und 5 (Anträge auf Grundstücksteilungen) entfallen, weil nach § 4  
Absatz 1 bei Werbeanlagen kein Lageplan sondern ein Auszug aus 
dem Liegenschaftskataster vorzulegen ist und die bauordnungsrecht-
liche Teilungsgenehmigung bereits mit der BremLBO-03 abgeschafft 
worden ist. 

Absatz 3 regelt – wie § 11 Absatz 3 BVorlV a.F. – die Inhalte des  
Lageplans, die der Lageplan „qualifiziert“ enthalten muss, die also im 
Unterschied zu den Inhalten nach Absatz 4 nicht durch den Entwurfs-
verfasser, sondern „amtlich“ durch bremische Vermessungs- und  
Katasterbehörden oder durch öffentlich bestellte Vermessungsingeni-
eure eingetragen werden müssen. Die unter den Nummern 1 bis 8 
angeführten Angaben sind im Interesse einer Rechtsangleichung aus 
dem Muster übernommen. Die Änderungen gegenüber dem bisheri-
gen Recht (§ 11 Absatz 3 Nummern 1 bis 11 BVorlV a.F.) sind mit 
Ausnahme der Erweiterung auf die Angabe der First-und Außenwand-
höhen (statt bisher Geschosszahl) in Nummer 4 allerdings überwie-
gend lediglich redaktionell. Abweichend von der MBO wird unter 
Nummer 2 für den Höhenbezug nicht der Anschluss an das amtliche 
Höhenbezugssystem zwingend vorgeschrieben, sondern nur an ei-
nen geeigneten Höhenpunkt. Damit wird erreicht, dass der Höhenbe-
zug auch indirekt, zum Beispiel über die Höhenpunkte der öffentli-
chen Abwasserentsorgung realisiert werden kann, sofern kein direkter 
Bezug zum amtlichen Höhensystem mit vertretbarem Zeitaufwand 
herstellbar ist. Abweichend von den bisherigen Regelungen wird  
den amtlichen Stellen auch die Erhebung der Geländehöhen der Eck-
punkte des Baugrundstücks (Nummer 2) und der Straße (Nummer 
6) übertragen. Damit wird eine klare Abgrenzung der vermessungs-
technischen Tatsachenerhebung durch die amtlichen Stellen einer-
seits und der Planung neuer Sachverhalte durch den Entwurfsverfas-
ser andererseits geschaffen, der nach Absatz 4 Nummer 5 die auf 
das konkrete Bauvorhaben bezogenen Höhenangaben eintragen 
muss. Abweichend vom Muster behält der Entwurf unter Berücksich-
tigung der Schlusspunktfunktion des Baugenehmigungsverfahrens  
(§ 72 Absatz 1 BremLBO) mit Nummer 8 die Angabe der Flächen  
bei, die innerhalb des Geltungsbereichs einer Veränderungssperre, 
eines Sanierungsgebietes, eines Entwicklungsbereiches oder einer 
Erhaltungssatzung nach BauGB liegen (§ 11 Absatz 3 Nummer 9 
BVorlV a.F.). 

Absatz 4 enthält wie nach dem bisherigen Recht die auf dem Lage-
plan durch den Entwurfsverfasser einzutragenden Angaben. Die unter 
den Nummern 1 bis 7 geforderten Angaben sind ebenfalls aus  
dem Muster übernommen und inhaltlich nur punktuell geändert, so-
weit von der MBO abweichende Bestimmungen der BremLBO dies 
erfordern. Sie stimmen inhaltlich also im Wesentlichen mit den bisher 
in § 11 Absatz 4 Nummern 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13 und 14 BVorlV a.F. ge-
forderten Angaben überein. Nummer 8 übernimmt unverändert § 11 
Absatz 4 Nummer 10 BVorlV a.F. und Nummer 9 entspricht § 11 Ab-
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satz 4 Nummer 7 BVorlV a.F.. Nummer 10 ersetzt die bei Vorhaben 
im Außenbereich erforderlichen differenzierten Angaben nach § 11 
Absatz 4 Nummer 8 BVorlV a.F. durch den Verweis auf die gemäß § 8 
Absatz 2 des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnatur-
schutzgesetz durch die Naturschutzbehörde beurteilten Angaben von 
Eingriffsvorhaben nach § 17 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgeset-
zes. Diese Unterlagen sollen eine sachgerechte Entscheidung für die 
Feststellung der Rechtsfolgen eines Eingriffs nach § 14 Bundesnatur-
schutzgesetz ermöglichen. Ob die Angaben den Anforderungen des 
§ 17 Absatz 4 Bundesnaturschutzgesetz genügen, ist durch eine Be-
urteilung der Naturschutzbehörde nachzuweisen. Nummer 11 fordert 
abweichend vom bisherigen Recht und dem Muster Angaben über 
besonders geschützte Arten gem. § 7 Absatz 2 Nummer 13 des Bun-
desnaturschutzgesetzes. Insoweit wird auf die Ausführungen zu § 6 
Nummer 8 verwiesen. 

Absatz 5 entspricht – allerdings nunmehr bezogen auf die Darstellun-
gen im Lageplan insgesamt – § 11 Absatz 5 BVorlV a.F.. 

Absatz 6 entspricht § 11 Absatz 6 BVorlV a.F. mit der Maßgabe, dass 
in Satz 1 Halbsatz 2 im Übrigen auf die Darstellungsmöglichkeiten 
nach der PlanzV verwiesen wird. 

Absatz 7 greift den bisherigen § 11 Absatz 2 Satz 3 BVorlV a.F. auf. 
Dass ein Lageplan auch dann erforderlich ist, wenn (nur) die Nutzung, 
nicht aber (auch) die Kubatur des Gebäudes geändert wird, zielt auf 
die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens, nicht auf 
die – ausschließlich von der Wandhöhe (vgl. § 6 Absatz 4 BremLBO) 
abhängigen – Abstandsflächen. 

Zu § 8 (Bauzeichnungen) 

§ 8 regelt die Anforderungen an die Bauzeichnungen und entspricht 
thematisch § 12 BVorlV a.F.. 

Absatz 1 Satz 1 entspricht § 12 Absatz 1 Satz 1 BVorlV a.F. mit der 
Vorgabe, dass der Maßstab 1: 100 als Mindestmaßstab ausgestaltet 
ist und im Übrigen die Wahl eines abweichenden Maßstabs dem Bau-
herrn nach Maßgabe des Satzes 2 überlassen bleibt. Satz 2 ist im 
Vergleich zu § 12 Absatz 2 Satz 2 BVorlV a.F. redaktionell präzisiert 
und formuliert das Erfordernis eines größeren Maßstabs und die 
Möglichkeit eines kleineren Maßstabs unmittelbar gesetzesabhängig. 
Auf eine entsprechende Forderung oder Zulassung durch die Bauauf-
sichtsbehörde kommt es somit nicht mehr an. 

Absatz 2 regelt aus Gründen der Rechtssicherheit wie in § 12 Absatz 
2 BVorlV a.F. abschließend, was in den Bauzeichnungen darzustellen 
ist. 

Dabei entspricht Nummer 1 (Grundrisse) thematisch § 12 Absatz 2 
Nummer 1 BVorlV a.F.. Die Vorschrift ist nach dem Vorbild des  
Musters redaktionell gestrafft. Während der Entwurf gegenüber dem 
bisherigen Recht und insoweit dem Muster folgend auf die Einzeich-
nung der Entwässerungsgrundleitungen in den Grundrissen verzich-
tet (§ 12 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe j) BVorlV a.F.), wird mit Num-
mer 1 Buchstabe h) die Einzeichnung der für die Erfüllung der 
Barrierefreiheit maßgeblichen Angaben zusätzlich verlangt, sofern 
diese nicht bereits in den übrigen Angaben nach § 8 enthalten sind. 
Die Angaben nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 BVorlV a.F. zum 
Brandverhalten der Baustoffe und der Feuerwiderstandsdauer der 
Bauteile sind nach Maßgabe des § 11 Absatz 1 Nummer 1 weiterhin 
erforderlich. Die in § 12 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe h) BVorlV a.F. 
geforderte Darstellung der Art und Lage der Feuermelde- und Feuer-
löscheinrichtungen ist für Standardbauvorhaben nicht übernommen 
worden und wird lediglich für Sonderbauten in § 11 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 aufgegriffen. 

Nummer 2 (Schnitte) entspricht in redaktioneller und teilweise inhalt-
licher Anpassung an das Muster weitgehend § 12 Absatz 2 Nummer 
2 BVorlV a.F.. Neu ist, dass aus den Schnitten nach Buchstabe a) die 
Gründung der geplanten baulichen Anlage und, soweit erforderlich, 
die Gründungen anderer baulicher Anlage ersichtlich sein müssen. 
Abweichend vom Muster behält der Entwurf unter Buchstabe i)  
dagegen die nach § 12 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d) BVorlV a.F. 
erforderliche Einzeichnung der Höhe von 2,30 m in den beiden  

obersten Geschossen (§ 2 Absatz 6 Satz 2 BremLBO) bei, verzichtet 
aber dem Muster folgend auf die Angaben zur Führung der Abgasan-
lagen, Schächte und Kanäle (§ 12 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe i) 
BVorlV a.F.). Die nach § 12 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe j) BVorlV 
a.F. erforderliche Einzeichnung der Brüstungshöhe der Fenster wird 
kompensiert durch die in Absatz 3 Nummer 3 vorgeschriebene Anga-
be der Rohbaumaße der Fensteröffnungen in Aufenthaltsräumen und 
insbesondere durch die in § 11 Absatz 1 Nummer 5 verlangte Angabe 
der lichten Maße und Brüstungshöhen von Fenstern, die als Ret-
tungswege dienen. 

Nummer 3 (Ansichten) übernimmt unverändert § 12 Absatz 2 Num-
mer 3 BVorlV a.F.. 

Absatz 3 ist dem Muster folgend neu eingefügt und entspricht mit 
Nummer 1 und 2 hinsichtlich der Angaben von Maßstab und Maße 
(Nummer 1) und Bauprodukte und Bauarten (Nummer 2) den grund-
sätzlichen Anforderungen des § 12 Absatz 2 Halbsatz 1 BVorlV a.F.. 
Nummer 3 ergänzt die erforderlichen Angaben um die Rohbaumaße 
der Fensteröffnungen in den Aufenthaltsräumen. Und bei Änderung 
baulicher Anlagen sind nach Nummer 4 die zu beseitigenden und die 
geplanten Bauteile anzugeben. 

Absatz 4 entspricht der Sache nach § 12 Absatz 3 Satz 1 BVorlV a.F.. 
Auf die bisher in § 12 Absatz 3 Satz 2 BVorlV a.F. enthaltene Möglich-
keit zusätzlicher Anforderungen durch die Bauaufsichtsbehörde wird 
– auch mit Blick auf § 1 Absatz 4 – verzichtet. 

Zu § 9 (Bau-und Betriebsbeschreibung, Berechnungen) 

§ 9 entspricht im Wesentlichen § 13 BVorlV a.F.. Während sich das 
Muster nur auf Angaben zur Baubeschreibung beschränkt, wird im 
Entwurf die Betriebsbeschreibung weiterhin ihrer Bedeutung entspre-
chend als besonderer Teil der Baubeschreibung hervorgehoben, weil 
der bauliche Arbeitsschutz abweichend von der MBO zum Prüfum-
fang nach § 64 BremLBO gehört. Außerdem werden abweichend vom 
Muster die nach dem bisherigen Recht erforderlichen prüffähigen Be-
rechnungen weiterhin gefordert. 

Absatz 1 Satz 1 fordert in der Baubeschreibung entsprechend § 13 
Absatz 1 BVorlV a.F., eine Erläuterung des Vorhabens und seiner  
Nutzung, soweit die hierfür notwendigen Angaben nicht bereits im 
Lageplan und in den Bauzeichnungen enthalten sind. Satz 2 ist für 
die Prüfung der den Gebäudeklassen und der Gebäudehöhe zuge-
ordneten Anforderungen sachdienlich. 

Nach Absatz 2 Satz 1 ist entsprechend § 13 Absatz 3 Satz 2 BVorlV 
a.F. bei Vorhaben auf altlastenverdächtigen Flächen Art und Umfang 
der Verunreinigung nach dem jeweiligen Kenntnisstand zu erläutern 
und entsprechend § 13 Absatz 2 BremLBO sind ergänzend Angaben 
bezüglich der Beteiligung der für den Bodenschutz zuständigen Stel-
le erforderlich. Nach Satz 2 sind die Ausführung des Bauvorhabens 
sowie die beabsichtigte Nutzung unter Berücksichtigung der festge-
stellten Verunreinigung zu beschreiben. 

Absatz 3 wird neu hinzugefügt und nimmt ebenfalls Bezug auf die 
Hinweispflichten des § 13 Absatz 2 BremLBO. Bei Verdachtsflächen 
nach § 1 Absatz 4 des Gesetzes zur Verhütung von Schäden durch 
Kampfmittel sollen die Angaben über die Erfüllung der Sondierungs-
pflicht nach § 5 dieses Gesetzes das eigenständige Fachverfahren 
bei der Polizei Bremen flankierend unterstützen. 

Absatz 4 entspricht – redaktionell geändert – den Regelungen des  
§ 13 Absatz 4 BVorlV a.F.. Die Nummern 1 bis 4 nennen die Anga-
ben, die in einer separaten Betriebsbeschreibung bei Arbeitsstätten, 
insbesondere gewerblichen Anlagen, die keiner gewerberechtlichen 
Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen, erforderlich sind, um die  
Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens unter Einbeziehung der für 
den Arbeitsschutz zuständigen Stellen angemessen beurteilen zu 
können. 

In Absatz 5 sind entsprechend § 13 Absatz 5 BVorlV a.F. alle ggf.  
erforderlichen Berechnungen als besondere Ergänzung der Baube-
schreibung aufgeführt. Nummer 1 entspricht generalisierend zusam-
mengefasst § 13 Absatz 5 Nummern 1, 2 und 5 BVorlV a.F. mit allen 
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Angaben zum zulässigen, vorhandenen und geplanten Maß der bauli-
chen Nutzung, allerdings ausdrücklich nur bei Vorhaben im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplanes mit entsprechenden Festsetzungen. 
Entsprechend § 13 Absatz 5 Nummern 3, 4 und 6 BVorlV a.F. verlangt 
der Entwurf auch weiterhin zusätzliche Berechnungen zum Nachweis 
notwendiger Kinderspielflächen (Nummer 2), notwendiger Stellplätze 
und Fahrradabstellplätze (Nummer 3) sowie erforderlicher Abstands-
flächen (Nummer 4). Nummer 5 sieht § 13 Absatz 5 Nummer 8 BVor-
lV a.F. entsprechend die Angaben vor, die ggf. für die Bestimmung 
der Gebühr für den Prüfingenieur oder für die Festsetzung der Bau-
genehmigungsgebühr erforderlich sind. Dies sind einerseits die anre-
chenbaren Bauwerte (Prüfingenieur) und andererseits die Höhe der 
(Gesamt-) Baukosten (Genehmigungsgebühr), jeweils unter Angabe 
ihrer Ermittlung. 

§ 13 Absatz 2 BVorlV a.F. wird hinsichtlich der Erklärung zur Schwie-
rigkeit des Tragwerks durch § 3 Nummer 5 ersetzt. 

Zu § 10 (Standsicherheitsnachweis) 

§ 10 regelt den Nachweis der Standsicherheit im Anschluss an § 14 
Absatz 1 und 2 BVorlV a.F., der entsprechend § 3 Nummer 5 unab-
hängig von einer bauaufsichtlichen Prüfpflicht als Teil der Bauvorla-
gen bei baulichen Anlagen immer der Bauaufsichtsbehörde vorzule-
gen ist. 

Absatz 1 entspricht § 14 Absatz 1 Satz 1 BVorlV a.F.; klarstellend ist 
in Satz 1 eingefügt, dass sich der Standsicherheitsnachweis auch auf 
die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile nach § 11  
Absatz 1 Nummer 1 erstreckt. Satz 2 entspricht § 14 Absatz 1 Satz 3 
BVorlV a.F. und wurde abweichend vom Muster beibehalten, damit 
die Bauaufsichtsbehörde im Falle eines ggf. auch stichprobenartigen 
repressiven Einschreitens in der Lage ist, bereits ohne Statik anhand 
der Konstruktionsbeschreibung die Bestimmung der Schwierigkeit 
der Tragwerke nach Maßgabe der Kriterien der Anlage 2 nachzuvoll-
ziehen. Dies setzt voraus, dass sich die nach § 68 Absatz 2 Satz 2 
BremLBO mögliche Nachreichung von einzelnen Bauvorlagen  
bei nicht zu prüfenden Standsicherheitsnachweisen regelmäßig  
auf die statischen Berechnungen und Konstruktionszeichnungen  
beschränkt. 

Der in der Anlage 2 aufgeführte Kriterienkatalog zur Bestimmung der 
Schwierigkeit des Tragwerkes wurde unverändert entsprechend dem 
Muster übernommen, wird jedoch ergänzend durch entsprechende 
Anwendungshinweise (Erläuterungen) konkretisiert. 

Da für die Wahrnehmung der bauaufsichtlichen Aufgaben nach § 58 
Absatz 2 BremLBO eine Archivierung der Tragwerkserklärung ein-
schließlich Konstruktionsbeschreibung ausreicht, ermöglicht Satz 2 
auch eine Entlastung der behördlichen Archive durch Rückgabe der 
statischen Berechnungen und Konstruktionszeichnungen an den 
Bauherrn. 

Absatz 2 Sätze 1 und 2 entsprechen § 14 Absatz 2 Sätze 1 und 2 
BVorlV a.F.. Satz 3 stellt im Hinblick auf § 12 Absatz 1 Satz 2 Brem-
LBO klar, dass, soweit erforderlich, auch nachzuweisen ist, dass die 
Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit des 
Baugrundes der Nachbargrundstücke nicht gefährdet werden. 

Absatz 3 nimmt das Anliegen des § 14 Absatz 2 Satz 3 BVorlV a.F. 
auf und formt die bisherige Möglichkeit eines Verzichts der Bauauf-
sichtsbehörde zu einer unmittelbar gesetzesabhängigen Erleichte-
rung um. Vor dem Hintergrund dieser Regelung ist der bisherige § 14 
Absatz 2 Satz 4 BVorlV a.F. entbehrlich. 

Die bisherigen Anforderungen nach § 14 Absatz 3 BauVorlV a.F  
werden bezüglich des Nachweises des Wärme- und Schallschutzes 
durch § 12 und hinsichtlich des Nachweises des Brandverhaltens der 
Baustoffe und der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile durch § 11 
Absatz 1 Nummer 1 ersetzt. 

Zu § 11 (Brandschutznachweis) 

§ 11 regelt die Anforderungen an den Brandschutznachweis. Die Re-
gelung knüpft thematisch zwar an § 14 Absatz 3 Satz 1 BVorlV a.F. 
an, erhält aber dadurch eine gänzlich neue Struktur, dass der offene 
Regelbeispielskatalog der Nummern 1 bis 7 in Absatz 1 mit Rück-
sicht auf die verstärkte Eigenverantwortlichkeit der Entwurfsverfasser 
die ggf. zu bedenkenden Anforderungen an den Brandschutz in einer 
Art Checkliste zusammenstellt. 
Absatz 2 Satz 1 enthält eine Absatz 1 Satz 1 entsprechende, eben-
falls offene Auflistung für Sonderbauten sowie die in ihrem Gefähr-
dungspotenzial vergleichbaren Mittel- und Großgaragen; mit den dort 
angesprochenen Gefahrstoffen sind lediglich solche gemeint, die für 
das Brandschutzkonzept bedeutsam sind. Für die sonderbautenspe-
zifischen Erleichterungen nach § 51 Satz 2 BremLBO schafft Satz 2 
eine der Sache nach § 67 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 BremLBO ent-
sprechende Begründungspflicht, die sich für die Abweichungen 
selbst bereits aus der genannten Vorschrift ergibt; im Rahmen der 
Begründung ist auch auf ggf. erforderliche Kompensationsmaßnah-
men einzugehen. Die Erfüllung der in Satz 1 angesprochenen Anfor-
derungen kann nach Satz 3 auch in einer besonderen Bauvorlage 
(vgl. § 51 Satz 3 Nummer 19 BremLBO) in Gestalt eines objektbezo-
genen Brandschutzkonzepts dargestellt werden. 

Zu § 12 (Nachweise für Wärme-, Schall-und Erschütterungs-
schutz)

§ 12 beschreibt – teilweise an § 14 Absatz 3 BVorlV a.F. anschließend 
– in Absatz 1 die Anforderungen an die Nachweise des Wärme-, 
Schall-und Erschütterungsschutzes. Eine Vorlagepflicht ist insoweit 
in § 3 nicht begründet, weil diese Anforderungen in den bauaufsichtli-
chen Genehmigungsverfahren nicht geprüft werden (vgl. § 63 Satz 2, 
§ 64 Satz 2 i. V. m. § 66 Absatz 5 Satz 1 BremLBO) und zumindest 
bezüglich des Wärmeschutzes eine angemessene Kompensation der 
entfallenden Vorlagepflicht durch die Prüfung und Überwachung nach 
Maßgabe der DVO-EnEV erfolgt. 

Durch Absatz 2 wird deshalb klargestellt, dass die mit der DVO-EnEV 
energierechtlich geregelten Anforderungen an den Nachweis der Ein-
haltung der Anforderungen nach der Energieeinsparverordnung un-
abhängig von der durch Absatz 1 begründeten Nachweispflicht des 
bauaufsichtlichen Wärmeschutzes zu erfüllen sind. 

Zu § 13 (Übereinstimmungsgebot) 

Mit dem für alle bautechnischen Nachweise gültigen Übereinstim-
mungsgebot des § 13, welches in § 14 Absatz 1 Satz 2 BVorlV a.F. 
nur bezüglich des Standsicherheitsnachweises enthalten ist, schlie-
ßen die Regelungen der bautechnischen Nachweise. Durch das sog. 
Übereinstimmungsgebot soll nochmals die Koordinierungsverantwor-
tung des Entwurfsverfassers und der Fachplaner betont werden. 

Zu Teil 4 – Datenschutz 

Teil 4 regelt abweichend vom Muster in § 14 weitgehend unverändert 
die in § 71 Absatz 4 BremLBO enthaltene Verpflichtung, durch 
Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu erlassen über Art, Um-
fang und Zweck 

1. der Datenerhebung in den verschiedenen Verfahren, 
2. der Datenübermittlung und Festlegung der zu übermittelnden Da-

ten und Empfänger , 
3. regelmäßiger Datenübermittlung unter Festlegung des Anlasses, 

der Empfänger und der zu übermittelnden Daten. 

Während mit den §§ 1 bis 12 der Verordnung entsprechend § 71 Ab-
satz 4 Nummer 1 BremLBO auch die näheren Bestimmungen über 
Art, Umfang und Zweck der Erhebung personenbezogener Daten  
getroffen werden, enthält § 14 diese Bestimmungen für deren Über-
mittlung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben (§ 71 Absatz 4 
Nummer 2 und 3 BremLBO). 
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Zu § 14 (Übermittlung personenbezogener Daten) 

Die Vorschrift entspricht strukturell und inhaltlich § 15 BVorlV a.F.. Sie 
konkretisiert in Absatz 1 Satz 1 wie bisher, dass die Bauaufsichtsbe-
hörde die nach Maßgabe der §§ 1 bis 12 sowie sonstige auf der 
Grundlage des § 71 BremLBO erhobene personenbezogenen Daten 
an andere Behörden oder Stellen übermitteln darf, wenn sie zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben nach § 58 BremLBO, also insbesondere zur 
Prüfung, ob ein Vorhaben mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
übereinstimmt, auf die Sachkunde dieser Behörden oder Stellen an-
gewiesen ist. Bei den Behörden und Stellen, die zu diesem Zweck 
Empfänger der personenbezogenen Daten sein dürfen, handelt es 
sich um Sachverständige und sachverständige Stellen, die die Bau-
aufsichtsbehörden nach § 58 Absatz 2 Satz 2 BremLBO zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben heranziehen können und um solche nach § 69 Absatz 
1 BremLBO, die zum Bauantrag gehört werden, weil deren Aufgaben-
bereich berührt wird oder weil die Baugenehmigung deren Zustim-
mung, Einvernehmen oder Benehmen bedarf (Satz 2). Von daten-
schutzrechtlichem Interesse ist die Frage, welchen Stellen die 
Bauaufsichtsbehörde in Wahrnehmung ihrer Aufgaben in einem bau-
ordnungsrechtlichen Verfahren tatsächlich personenbezogene Daten 
übermittelt hat. Durch Satz 3 wird deshalb wie bisher bestimmt, dass 
dem Antragsteller die Stellen bekanntzugeben sind, die personenbe-
zogene Daten erhalten haben. 

Außerdem räumt die Vorschrift in Absatz 2 dem Bauherrn unverän-
dert die Möglichkeit ein, die Übermittlung der Daten ohne Nennung 
von Namen und Anschrift des Bauherrn, des Grundstückseigentü-
mers, des Entwurfsverfassers und ohne Bezeichnung des Baugrund-
stücks zu verlangen. Voraussetzung ist, dass der Zweck der Über-
mittlung auch auf diese Weise ohne Erschwerung erreicht werden 
kann und entsprechende Bauvorlagen eingereicht werden. 

Wie nach dem bisherigen Recht wird die regelmäßige Übermittlung 
personenbezogener Daten an andere als die in Absatz 1 genannten 
Stellen mit den Absätzen 3 und 4 geregelt. Diese Datenübermittlun-
gen erfolgen nicht zur Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichts-
behörde, sondern zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben durch die 
Empfänger. Nach dem unverändert übernommenen Absatz 3 ist die 
Bauaufsichtsbehörde nur berechtigt, die mit den Nummern 1 bis 6 
genannten Daten den in Absatz 4 abschließend benannten Stellen zu 
übermitteln, soweit diese die Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben benötigen. 

Absatz 4 wurde – sofern erforderlich – redaktionell angepasst und 
benennt wie bisher durch die Bezeichnung der wahrzunehmenden 
gesetzlichen Aufgaben die empfangsberechtigten Stellen und die  
Daten, die zur Erfüllung dieser Aufgabe übermittelt werden dürfen.  
In den Katalog der empfangsberechtigten Stellen sind nicht nur die 
Stellen aufgenommen worden, denen bisher schon regelmäßig Daten 
übermittelt worden sind, sondern es sind zusätzlich auch die Stellen 
benannt worden, die zukünftig zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufga-
ben auf die Datenübermittlung angewiesen sein können, weil ihnen 
im Genehmigungsfreistellungsverfahren oder durch die Ausweitung 
der Prüfverzichte (z.B. das neue Anzeigeverfahren bei der Beseiti-
gung von Anlagen) die notwendigen Daten nicht mehr im Baugeneh-
migungsverfahren übermittelt werden. Neu hinzugekommen sind in 
Absatz 4 folgende Stellen: 

•	 die	für	die	Aktivierung	von	Bautätigkeiten	in	Baulücken	zuständi-
ge Stelle in Nummer 1 Buchstabe f), Nummer 2 Buchstabe g), 
Nummer 3 Buchstabe f) und Nummer 5 Buchstabe e), 

•	 die	 für	den	Naturschutz	 zuständige	Stelle	 in	Nummer 1 Buch-
stabe h), Nummer 2 Buchstabe i), Nummer 3 Buchstabe n) 
Nummer 4 Buchstabe g) und Nummer 5 Buchstabe f), 

•	 die	für	den	Vollzug	der	Energieeinsparverordnung	und	des	Erneu-
erbare-Energien-Wärmegesetzes zuständige Stelle in Nummer 2 
Buchstabe j) und Nummer 5 Buchstabe g) und 

•	 die	Ortsämter	zur	Kenntnis	der	Beiräte	in	Nummer 2 Buchstabe 
a) und Nummer 3 Buchstabe a) 

•	 die	 für	 den	 Immissionsschutz	 zuständige	 Stelle	 in	 Nummer 2 
Buchstabe m), Nummer 3 Buchstabe h) und Nummer 4 Buch-
stabe a), 

•	 den	 bevollmächtigten	 Bezirksschornsteinfeger	 zur	 Prüfung	 von	
Feuerungsanlagen, Verbrennungsmotoren und Blockheizkraft-
werken in Nummer 2 Buchstabe o), Nummer 3 Buchstabe o) 

und Nummer 4 Buchstabe c), 
•	 die	für	die	Abfallüberwachung	zuständigen	Stellen	in	Nummer 3 

Buchstabe m) und Nummer 4 Buchstabe f). 

Absatz 5 legt dem bisherigen Recht entsprechend fest, dass an an-
dere Stellen abweichend von Absatz 1 und 3 Daten nur mit Einwilli-
gung des Bauherrn übermittelt werden dürfen. 

Absatz 6 entspricht unverändert § 15 Absatz 6 BVorlV a.F.. Die Vor-
schrift stellt klar, dass diese Stellen die übermittelten Daten nur zu 
dem Zweck nutzen dürfen, zu dem sie übermittelt werden. 

Nach Absatz 7 wird entsprechend § 15 Absatz 7 Satz 1 BauVorlV a.F 
die regelmäßige Übermittlung der im Genehmigungsfreistellungsver-
fahren nach § 62 BremLBO vorzulegenden Bauvorlagen an die örtlich 
zuständige Bauaufsichtsbehörde abgesichert. 

Zu Teil 5 – Übergangs-und Schlussvorschriften 

Teil 5 regelt die Übergangsvorschriften (§ 15) und das Inkrafttreten 
und das Außerkrafttreten der Verordnung (§ 16). 

Zu § 15 (Übergangsvorschrift) 

§ 15 gestattet lediglich, dass für die vor dem Inkrafttreten dieser  
Verordnung eingeleiteten Verfahren Bauvorlagen eingereicht werden 
dürfen, die der bisher gültigen Fassung der Bauvorlagenverordnung 
entsprechen. Es ist nicht sinnvoll, an nachzureichende, nachzubes-
sernde oder zu ergänzende Bauvorlagen andere Anforderungen zu 
stellen, als an die Bauvorlagen die zulässigerweise mit der Stellung 
des Antrages vorgelegt worden sind. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
diese (selbstverständlich) auch dann nicht den Anforderungen des 
neuen Rechts entsprechen müssen, wenn über den Antrag erst nach 
Inkrafttreten der neuen Bauvorlagenverordnung entschieden wird. 

Zu § 16 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

§ 16 Absatz 1 regelt das Inkrafttreten der BremBauVorlV und Absatz 
2 setzt fest, dass damit gleichzeitig die bisherige Bauvorlagenverord-
nung außer Kraft tritt. Absatz 3 befristet die Gültigkeit der Bauvorla-
genverordnung zunächst auf fünf Jahre.



– 1 – 8/16

BremPPV 3.1.02
Bremische Verordnung über die Prüfingenieurinnen,  

Prüfingenieure und Prüfsachverständigen1  
(BremPPV)

Vom 7. Januar 2016

Aufgrund des § 84 Absatz 2 in Verbindung mit § 57 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 der Bremischen Landesbauordnung vom 6. Oktober 2009 
(Brem.GBl. S. 401 – 2130-d-1a) wird verordnet:

Inhaltsverzeichnis
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§ 1  Anwendungsbereich
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§ 22  Prüfungsverfahren
§ 23  Überprüfung des fachlichen Werdegangs
§ 24  Schriftliche Prüfung
§ 25  Mündliche Prüfung
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Prüfsachverständige für die Prüfung  

sicherheitstechnischer Anlagen
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§ 31  Aufgabenerledigung
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Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau

§ 32  Besondere Voraussetzungen
§ 33  Fachgutachten
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Vergütung für die Prüfsachverständigen für die Prüfung 
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§ 44  Vergütung für die Prüfsachverständigen für die Prüfung  
sicherheitstechnischer Anlagen 
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Vergütung für die Prüfsachverständigen für Erd- und Grundbau

§ 45 Vergütung für die Prüfsachverständigen für Erd- und 
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§ 46 Ordnungswidrigkeiten
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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Anerkennung und Tätigkeit der Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverständigen in den Fach-
bereichen nach Satz 2, ferner die Rechtsverhältnisse der Prüfämter 
und die Typenprüfung. Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure werden 
anerkannt in den Fachbereichen
1. Standsicherheit und
2. Brandschutz;

Prüfsachverständige werden anerkannt in den Fachbereichen
1. sicherheitstechnische Anlagen sowie
2. Erd- und Grundbau.
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§ 2
Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverständige

(1) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure nehmen in ihrem jeweiligen 
Fachbereich bauaufsichtliche Prüfaufgaben aufgrund der Bremischen 
Landesbauordnung oder von Vorschriften aufgrund der Bremischen 
Landesbauordnung im Auftrag der Bauaufsichtsbehörde wahr. Sie 
unterstehen der Fachaufsicht der obersten Bauaufsichtsbehörde 
oder der von ihr bestimmten Behörde (Anerkennungsbehörde).

(2) Prüfsachverständige prüfen und bescheinigen in ihrem jeweiligen 
Fachbereich im Auftrag der Bauherrin, des Bauherrn der oder des 
sonstigen nach Bauordnungsrecht Verantwortlichen die Einhaltung 
bauordnungsrechtlicher Anforderungen, soweit dies in der Bremi-
schen Landesbauordnung oder in Vorschriften aufgrund der Bremi-
schen Landesbauordnung vorgesehen ist; sie nehmen keine hoheit- 
lichen bauaufsichtlichen Prüfaufgaben wahr. Die Prüfsachverständi-
gen sind im Rahmen der ihnen obliegenden Pflichten unabhängig 
und an Weisungen der Auftraggeberin oder des Auftraggebers nicht 
gebunden.

§ 3
Voraussetzungen der Anerkennung

(1) Soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, werden als Prüfin-
genieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverständige nur Personen 
anerkannt, welche die allgemeinen Voraussetzungen des § 4 sowie 
die besonderen Voraussetzungen ihres jeweiligen Fachbereichs und, 
soweit erforderlich, ihrer jeweiligen Fachrichtung nachgewiesen  
haben.

(2) Die Anerkennung kann bei Bewerberinnen und Bewerbern, die 
nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgeset-
zes sind, versagt werden, wenn die Gegenseitigkeit nicht gewahrt ist. 
Dies gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber, welche die Staats-
angehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union besitzen 
oder nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften wie  
Angehörige der Europäischen Union zu behandeln sind.

§ 4
Allgemeine Voraussetzungen

Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverständige können 
nur Personen sein, die
1. nach ihrer Persönlichkeit Gewähr dafür bieten, dass sie ihre Auf-

gaben ordnungsgemäß im Sinne des § 5 erfüllen,
2. die Fähigkeit besitzen, öffentliche Ämter zu bekleiden,
3. eigenverantwortlich und unabhängig tätig sind,
4. den Geschäftssitz im Land Bremen haben und
5. die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

Eigenverantwortlich tätig im Sinne des Satzes 1 Nummer 3 ist,
1. wer seine berufliche Tätigkeit als einziger Inhaber eines Büros 

selbstständig auf eigene Rechnung und Verantwortung ausübt,
2. wer

a) sich mit anderen Prüfingenieurinnen, Prüfingenieuren oder 
Prüfsachverständigen, Ingenieurinnen, Ingenieuren, Architek-
tinnen oder Architekten zusammengeschlossen hat,

b) innerhalb dieses Zusammenschlusses Vorstand, Geschäfts-
führerin, Geschäftsführer, persönlich haftende Gesellschafter-
in oder persönlich haftender Gesellschafter mit einer rechtlich 
gesicherten leitenden Stellung ist und

c) kraft Satzung, Statut oder Gesellschaftsvertrag dieses  
Zusammenschlusses seine Aufgaben als Prüfingenieurin, 
Prüfingenieur, Prüfsachverständige und Prüfsachverständiger 
selbstständig auf eigene Rechnung und Verantwortung und 
frei von Weisungen ausüben kann

 oder
3. wer als Hochschullehrer im Rahmen einer Nebentätigkeit in 
selbstständiger Beratung tätig ist.

Unabhängig tätig im Sinne des Satzes 1 Nummer 3 ist, wer bei Aus-
übung seiner Tätigkeit weder eigene Produktions-, Handels- oder 
Lieferinteressen hat noch fremde Interessen dieser Art vertritt, die  

unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit 
stehen.

§ 5
Allgemeine Pflichten

(1) Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverständige  
haben ihre Tätigkeit unparteiisch, gewissenhaft und gemäß den bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften zu erfüllen; sie müssen sich darüber 
und über die Entwicklungen in ihrem Fachbereich stets auf dem Lau-
fenden halten und über die für ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen 
Geräte und Hilfsmittel verfügen. Die Prüfung der bautechnischen 
Nachweise muss am Geschäftssitz der Prüfingenieurin oder des Prüf-
ingenieurs, für die oder den die Anerkennung als Prüfingenieurin oder 
Prüfingenieur ausgesprochen worden ist, erfolgen. Unbeschadet wei-
tergehender Vorschriften dürfen sich Prüfingenieurinnen, Prüfingeni-
eure und Prüfsachverständige bei ihrer Tätigkeit der Mitwirkung  
befähigter und zuverlässiger an ihrem Geschäftssitz angestellter Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter nur in einem solchen Umfang bedienen, 
dass sie deren Tätigkeit jederzeit voll überwachen können. Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverständige müssen mit einer 
Haftungssumme von mindestens je 500 000 Euro für Personen-  
sowie für Sach- und Vermögensschäden je Schadensfall, die minde-
stens zweimal im Versicherungsjahr zur Verfügung stehen muss, haft-
pflichtversichert sein; die Anerkennungsbehörde ist zuständige Stelle 
im Sinne des § 117 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes.

(2) Ergeben sich Änderungen der Verhältnisse der Prüfingenieurinnen, 
Prüfingenieure und Prüfsachverständigen nach § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummern 4 und 5, sind sie verpflichtet, dies der Anerkennungsbe-
hörde unverzüglich anzuzeigen.

(3) Die Errichtung einer Zweitniederlassung als Prüfingenieurin, Prüf-
ingenieur, Prüfsachverständige oder Prüfsachverständiger in der 
Bundesrepublik Deutschland bedarf der Genehmigung durch die An-
erkennungsbehörde. Dem Antrag sind die für die Genehmigung erfor-
derlichen Nachweise beizugeben, insbesondere sind Angaben zur 
Eigenverantwortlichkeit der Tätigkeit in der Zweitniederlassung, zu 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei der Prüftätigkeit mit-
wirken sollen sowie zur Sicherstellung der Überwachung der ord-
nungsgemäßen Bauausführung zu machen. Die Genehmigung ist zu 
versagen, wenn wegen der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die bei der Prüftätigkeit mitwirken sollen, der Entfernung zwischen 
den Niederlassungen oder aus anderen Gründen Bedenken gegen 
die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung bestehen. Liegt die Zweit-
niederlassung in einem anderen Land, entscheidet die Anerken-
nungsbehörde im Einvernehmen mit der Anerkennungsbehörde des 
anderen Landes. Für die Prüftätigkeit an der Zweitniederlassung gilt 
Absatz 1 Satz 2 und 3, § 17 Absatz 3 Satz 2 und § 39 Absatz 6 Satz 1 
entsprechend.

(4) Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverständige dür-
fen nicht tätig werden, wenn sie, ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter 
oder Angehörige des Zusammenschlusses nach § 4 Satz 2 Nummer 
2 bereits, insbesondere bei der Entwurfsverfassung, Nachweiserstel-
lung, Bauleitung oder als Unternehmerin oder Unternehmer, mit dem 
Gegenstand der Prüfung oder der Bescheinigung befasst waren oder 
wenn ein sonstiger Befangenheitsgrund vorliegt.

(5) Die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, die oder der Prüfsachver-
ständige, die oder der aus wichtigem Grund einen Auftrag nicht an-
nehmen kann, muss die Ablehnung unverzüglich erklären. Sie oder er 
hat den Schaden zu ersetzen, der aus einer schuldhaften Verzöge-
rung dieser Erklärung entsteht.

(6) Ergibt sich bei der Tätigkeit der Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure 
und Prüfsachverständigen, dass der Auftrag teilweise einem anderen 
Fachbereich oder einer anderen Fachrichtung zuzuordnen ist, sind 
sie verpflichtet, die Auftraggeberin oder den Auftraggeber zu unter-
richten.
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§ 6
Anerkennungsverfahren

(1) Über den Antrag auf Anerkennung entscheidet die oberste Bau-
aufsichtsbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde (Anerken-
nungsbehörde). Örtlich zuständig ist die Anerkennungsbehörde des 
Geschäftssitzes des Bewerbers.

(2) Im Antrag auf Anerkennung muss angegeben sein,
1. für welche Fachbereiche und, soweit vorgesehen, für welche 

Fachrichtungen die Anerkennung beantragt wird und
2. ob und wie oft die Bewerberin oder der Bewerber sich bereits er-

folglos auch in einem anderen Land einem Anerkennungsverfah-
ren in diesen Fachbereichen und, soweit vorgesehen, Fachrich-
tungen unterzogen hat.

Dem Antrag sind die für die Anerkennung erforderlichen Nachweise 
beizugeben, insbesondere
1. ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fachlichen Werde-

gangs bis zum Zeitpunkt der Antragstellung,
2.  je eine Kopie der Abschluss- und Beschäftigungszeugnisse,
3.  der Nachweis über den Antrag auf Erteilung eines Führungszeug-

nisses zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart O oder P) oder ein 
gleichwertiges Dokument eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder einem nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat, der nicht älter als drei Monate 
sein soll,

4.  Angaben über etwaige sonstige Niederlassungen,
5.  Angaben über eine etwaige Beteiligung an einer Gesellschaft,  

deren Zweck die Planung oder Durchführung von Bauvorhaben 
ist und

6.  die Nachweise über die Erfüllung der besonderen Voraussetzun-
gen für die Anerkennung in den jeweiligen Fachbereichen und, 
soweit vorgesehen, Fachrichtungen.

Die Anerkennungsbehörde kann, soweit erforderlich, weitere Unterla-
gen anfordern.

(3) Die Anerkennungsbehörde bestätigt unverzüglich den Eingang der 
Unterlagen und teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. 
Die Eingangsbestätigung muss folgende Angaben enthalten:
1.  die in Satz 5 genannte Frist,
2.  die verfügbaren Rechtsbehelfe,
3.  die Erklärung, dass der Antrag als genehmigt gilt, wenn über ihn 

nicht rechtzeitig entschieden wird und
4.  im Fall der Nachforderung von Unterlagen die Mitteilung, dass die 

Frist nach Satz 3 erst beginnt, wenn die Unterlagen vollständig 
sind.

Über den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der 
vollständigen Unterlagen zu entscheiden; die Anerkennungsbehörde 
kann die Frist gegenüber der Bewerberin oder dem Bewerber einmal 
um bis zu zwei Monate verlängern. Die Fristverlängerung und deren 
Ende sind ausreichend zu begründen und der Bewerberin oder dem 
Bewerber vor Ablauf der ursprünglichen Frist mitzuteilen. Der Antrag 
gilt als genehmigt, wenn über ihn nicht innerhalb der nach Satz 3 
maßgeblichen Frist entschieden worden ist. Das Verfahren kann über 
die einheitliche Stelle im Sinne des § 71a des Bremischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden.

(4) Die Anerkennungsbehörde führt nach Fachbereichen und Fach-
richtungen gesonderte Listen der Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure 
und Prüfsachverständigen, die in geeigneter Weise bekannt zu  
machen sind.

(5) Verlegt die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, die oder der Prüf-
sachverständige ihren oder seinen Geschäftssitz, für den die Aner-
kennung als Prüfingenieurin, Prüfingenieur, als Prüfsachverständige 
oder als Prüfsachverständiger ausgesprochen worden ist, in ein an-
deres Land, hat sie oder er dies der Anerkennungsbehörde anzuzei-
gen. Die Anerkennungsbehörde übersendet die über die Prüfinge- 
nieurin, den Prüfingenieur, die Prüfsachverständige oder den Prüf-
sachverständigen vorhandenen Akten der Anerkennungsbehörde des 
Landes, in dem die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, die oder der 
Prüfsachverständige ihren oder seinen neuen Geschäftssitz gründen 
will. Diese trägt die Prüfingenieurin, den Prüfingenieur, die Prüfsach-

verständige oder den Prüfsachverständigen in die von ihr geführte 
Liste nach Absatz 4 ein; damit erlischt die Eintragung in die Liste 
nach Absatz 4 in dem Land des ursprünglichen Geschäftssitzes. Im 
Übrigen findet ein neues Anerkennungsverfahren nicht statt, wenn  
sie oder er zuvor bereits vergleichbare Zulassungsvoraussetzungen 
erfüllen musste.

§ 7
Erlöschen, Widerruf und Rücknahme der Anerkennung

(1) Die Anerkennung erlischt, wenn
1.  die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, die oder der Prüfsachver-

ständige gegenüber der Anerkennungsbehörde schriftlich darauf 
verzichtet,

2.  die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, die oder der Prüfsachver-
ständige das 68. Lebensjahr vollendet hat,

3.  die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, die oder der Prüfsachver-
ständige die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verliert 
oder

4.  der erforderliche Versicherungsschutz nach § 5 Absatz 1 Satz 4 
nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet des § 49 des Bremischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes kann die Anerkennung widerrufen werden, wenn die Prüfinge-
nieurin, der Prüfingenieur, die oder der Prüfsachverständige
1.  in Folge geistiger und körperlicher Gebrechen nicht mehr in der 

Lage ist, ihre oder seine Tätigkeit ordnungsgemäß auszuüben,
2.  gegen die ihr oder ihm obliegenden Pflichten schwerwiegend, 

wiederholt oder mindestens grob fahrlässig verstoßen hat,
3.  ihre oder seine Tätigkeit in einem Umfang ausübt, die eine ord-

nungsgemäße Erfüllung ihrer oder seiner Pflichten nicht erwarten 
lässt oder

4.  in der Bundesrepublik Deutschland außerhalb des Geschäftssit-
zes, für den die Anerkennung als Prüfingenieurin, Prüfingenieur, 
Prüfsachverständige oder Prüfsachverständiger ausgesprochen 
worden ist, ohne die erforderliche Genehmigung nach § 5  
Absatz 3 Zweitniederlassungen als Prüfingenieurin, Prüfingenieur, 
Prüfsachverständige oder Prüfsachverständiger einrichtet.

(3) § 48 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unbe-
rührt.

(4) Die Anerkennungsbehörde kann in Abständen von mindestens 
fünf Jahren prüfen, ob die Anerkennungsvoraussetzungen noch vor-
liegen.

§ 8
Führung der Bezeichnung Prüfingenieurin, Prüfingenieur, Prüf-

sachverständige oder Prüfsachverständiger

Wer nicht als Prüfingenieurin, Prüfingenieur, Prüfsachverständige 
oder Prüfsachverständiger in einem bestimmten Fachbereich oder, 
soweit vorgesehen, in einer bestimmten Fachrichtung nach dieser 
Verordnung anerkannt ist, darf diese Bezeichnung für diesen Fachbe-
reich und für diese Fachrichtung nicht führen.

§ 9
Gleichwertigkeit, gegenseitige Anerkennung

(1) Die Anerkennung als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur und die 
Anerkennung als Prüfsachverständige oder Prüfsachverständiger für 
den jeweiligen Fachbereich und, soweit vorgesehen, für die jeweilige 
Fachrichtung sind gleichwertig. Anerkennungen anderer Länder  
gelten auch im Land Bremen; eine weitere Eintragung in die von der 
Anerkennungsbehörde nach § 6 Absatz 4 geführte Liste erfolgt nicht.

(2) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaf-
ten gleichgestellten Staat zur Wahrnehmung von Aufgaben im Sinne 
dieser Verordnung niedergelassen sind, sind berechtigt, als Prüfinge-
nieurin, Prüfingenieur, Prüfsachverständige oder Prüfsachverständi-
ger Aufgaben nach dieser Verordnung auszuführen, wenn sie
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1. hinsichtlich des Tätigkeitsbereiches eine vergleichbare Berechti-
gung besitzen,

2. dafür hinsichtlich der Anerkennungsvoraussetzungen und des 
Nachweises von Kenntnissen vergleichbare Anforderungen erfül-
len mussten und

3.  die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

Sie haben das erstmalige Tätigwerden vorher der Anerkennungsbe-
hörde anzuzeigen und dabei
1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder einem nach dem Recht der Europä-
ischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat rechtmäßig zur 
Wahrnehmung von Aufgaben im Sinne dieser Verordnung nieder-
gelassen sind und ihnen die Ausübung dieser Tätigkeiten zum 
Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vor-
übergehend, untersagt ist, und

2. einen Nachweis darüber, dass sie im Staat Ihrer Niederlassung 
dafür die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 2 erfüllen mus-
sten,

vorzulegen. Die Anerkennungsbehörde soll das Tätigwerden untersa-
gen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind; sie hat 
auf Antrag zu bestätigen, dass die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist.

(3) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaf-
ten gleichgestellten Staat zur Wahrnehmung von Aufgaben im Sinne 
dieser Verordnung niedergelassen sind, ohne im Sinne des Absatzes 
2 Satz 1 Nummer 2 vergleichbar zu sein, sind berechtigt, als Prüf- 
ingenieurin, Prüfingenieur, Prüfsachverständige oder Prüfsachver-
ständiger Aufgaben nach dieser Verordnung auszuführen, wenn ihnen 
die Anerkennungsbehörde bescheinigt hat, dass sie die Anforderun-
gen hinsichtlich der Anerkennungsvoraussetzungen, des Nachweises 
von Kenntnissen und des Tätigkeitsbereiches nach dieser Verord-
nung erfüllen. Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt, dem die zur 
Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen sind. § 6 Absatz 3 
Satz 1 bis 5 gilt entsprechend.

(4) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absätzen 2 und 3 sind 
nicht erforderlich, wenn bereits in einem anderen Land eine Anzeige 
erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wurde. Verfahren nach den 
Absätzen 2 und 3 können über die einheitliche Stelle im Sinne des  
§ 71a des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt 
werden.

Teil 2
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit;  
Prüfämter, Typenprüfung und Prüfung der Standsicherheit  

Fliegender Bauten

Abschnitt 1
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit

§ 10
Besondere Voraussetzungen

Als Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit in den 
Fachrichtungen Massivbau, Metallbau und Holzbau werden nur Per-
sonen anerkannt, die
1. das Studium des Bauingenieurwesens an einer deutschen Hoch-

schule oder ein gleichwertiges Studium an einer ausländischen 
Hochschule abgeschlossen haben,

2.  nach Abschluss des Studiums mindestens zehn Jahre mit der 
Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen, der technischen 
Bauleitung oder mit vergleichbaren Tätigkeiten betraut gewesen 
sind, wovon sie mindestens fünf Jahre lang Standsicherheits-
nachweise aufgestellt haben und mindestens ein Jahr lang mit 
der technischen Bauleitung betraut gewesen sein müssen; die 
Zeit einer technischen Bauleitung darf jedoch nur bis zu höch-
stens drei Jahren angerechnet werden,

3.  durch ihre Leistungen als Ingenieurinnen oder Ingenieure über-
durchschnittliche Fähigkeiten bewiesen haben,

4.  die für eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur erforderli-
chen Fachkenntnisse und Erfahrungen besitzen und

5.  über die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften verfügen.

Das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen nach den Num-
mern 2 bis 5 ist durch eine Bescheinigung des Prüfungsausschusses 
nachzuweisen.

§ 11
Prüfungsausschuss

(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde bildet bei der Anerkennungsbe-
hörde einen Prüfungsausschuss. Sie kann auch bestimmen, dass die 
Prüfung bei einem Prüfungsausschuss abzulegen ist, der in einem 
anderen Land besteht, der gemeinsam mit anderen Ländern gebildet 
worden ist oder bei einer gemeinsamen Einrichtung von Ländern be-
steht.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens 6 Mitgliedern. Die 
oberste Bauaufsichtsbehörde beruft die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses sowie, soweit erforderlich, stellvertretende Mitglieder für 
den Verhinderungsfall. Dem Prüfungsausschuss sollen mindestens 
angehören:
1.  eine Hochschulprofessorin oder ein Hochschulprofessor für jede 

Fachrichtung,
2.  ein Mitglied aus dem Bereich der Bauwirtschaft oder ein von der 

Ingenieurkammer des Landes Bremen vorgeschlagenes Mitglied,
3.  ein von der Vereinigung der Prüfingenieure vorgeschlagenes Mit-

glied und
4.  ein von der obersten Bauaufsichtsbehörde vorgeschlagenes Mit-

glied.

Die Berufung erfolgt für fünf Jahre; Wiederberufungen sind zulässig. 
Abweichend von Satz 4 endet die Mitgliedschaft im Prüfungsaus-
schuss
1.  wenn die Voraussetzungen für die Berufung nach Satz 3 nicht 

mehr vorliegen oder
2.  mit der Vollendung des 68. Lebensjahrs;

Der Abschluss eines eingeleiteten Prüfungsverfahrens bleibt unbe-
rührt. Unbeschadet des Satzes 3 Nummer 4 ist die oberste Bauauf-
sichtsbehörde oder eine von ihr ernannte Vertretung berechtigt, an 
den Sitzungen und Beratungen des Prüfungsausschusses ohne 
Stimmrecht teilzunehmen.

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind unabhängig und  
an Weisungen nicht gebunden. Sie sind zur Unparteilichkeit und  
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie sind ehrenamtlich tätig und haben 
Anspruch auf eine angemessene Aufwandsentschädigung sowie auf 
Ersatz der notwendigen Auslagen einschließlich der Reisekosten.

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde bestimmt aus der Mitte des Prü-
fungsausschusses ein vorsitzendes und ein dieses vertretendes Mit-
glied. Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 12
Prüfungsverfahren

(1) Die Anerkennungsbehörde leitet die Antragsunterlagen nach § 6 
Absatz 2 Satz 2 Nummern 1, 2 und 6 dem Prüfungsausschuss zu. 
Der Prüfungsausschuss bescheinigt gegenüber der Anerkennungs-
behörde das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen nach  
§ 10 Satz 1 Nummer 2 bis 5. Die Entscheidung ist zu begründen,  
soweit der Prüfungsausschuss das Vorliegen von Anerkennungsvor-
aussetzungen verneint, im Übrigen auf Verlangen der Anerkennungs-
behörde.

(2) Das Prüfungsverfahren besteht aus
1. der Überprüfung des fachlichen Werdegangs (§ 13) und
2.  der schriftlichen Prüfung (§ 14).

(3) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der die Prüfung nach 
Absatz 2 Nummer 2 nicht bestanden hat, kann sie nur zweimal wie-
derholen; dies gilt auch, soweit die Prüfung in einem anderen Land 
nicht bestanden worden ist. Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu 
wiederholen.
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§ 13
Aufgabenerledigung

(1) Die Überprüfung des fachlichen Werdegangs dient der Feststel-
lung, ob die Bewerberin oder der Bewerber die besonderen Voraus-
setzungen des § 10 Satz 1 Nummer 2 und 3 erfüllt. Maßgeblich ist 
der Zeitpunkt der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die 
Zulassung zur schriftlichen Prüfung. Eine Bewerberin oder ein Bewer-
ber, die oder der die Voraussetzungen nicht erfüllt, wird nicht zur  
Prüfung zugelassen. 

(2) Die Bewerberin oder der Bewerber hat ein Verzeichnis der von ihr 
oder ihm bearbeiteten statisch und konstruktiv schwierigen Vorhaben 
mit Angabe von Ort, Zeitraum, Bauherrin oder Bauherr, etwaigen  
statischen und konstruktiven Besonderheiten, Schwierigkeitsgrad 
(Bauwerksklasse) sowie der Art der von der Bewerberin oder dem 
Bewerber persönlich geleisteten Arbeiten und der Stellen oder Perso-
nen vorzulegen, die die von der Bewerberin oder dem Bewerber er-
stellten Standsicherheitsnachweise geprüft haben. Daraus muss er-
kennbar sein, dass die Bewerberin oder der Bewerber eine 
mindestens fünfjährige Erfahrung im Aufstellen von Standsicherheits-
nachweisen auch für überdurchschnittlich schwierige Konstruktionen 
besitzt. Sie oder er muss innerhalb der beantragten Fachrichtung ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Tragwerke bearbeitet haben. 

(3) Das Verzeichnis nach Absatz 2 wird durch mindestens zwei Mit-
glieder des Prüfungsausschusses im Hinblick auf die sich daraus er-
gebende Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers beurteilt. 
Kommt ein einvernehmlicher Vorschlag nicht zustande, entscheidet 
der Prüfungsausschuss. Wiederholt die Bewerberin oder der Bewer-
ber die Prüfung, ist eine erneute Überprüfung des fachlichen Werde-
gangs nur erforderlich, wenn seit der letzten Überprüfung mehr als 
fünf Jahre vergangen sind.

§ 14
Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung dient der Feststellung, ob die Bewerberin 
oder der Bewerber die für eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingeni-
eur erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie die erfor-
derlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften besitzt und anwenden kann.

(2) Kenntnisse sind insbesondere auf folgenden Gebieten nachzuwei-
sen:
1.  Statik, Bemessung, Konstruktion und Ausführung von Tragwer-

ken:
a) Einwirkungen auf Tragwerke,
b)  Standsicherheit von Tragwerken,
c)  Bemessung und konstruktive Durchbildung der Tragwerke,
d)  Zusammenwirken von Tragwerk und Baugrund,
e)  Baugrubensicherung,
f)  Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und raumabschlie-

ßenden Bauteile,
g) Technische Baubestimmungen einschließlich der ihnen zu-

grunde liegenden Sicherheitskonzepte.
2.  bauordnungsrechtliche Vorschriften, insbesondere die Regelun-

gen zur Prüfung von Standsicherheitsnachweisen und Überwa-
chung der Bauausführung, zu Bauprodukten und Bauarten.

Die Prüfung kann sich auf Bauteile und Tragwerke in allen Fachrich-
tungen bis zur Bauwerksklasse drei, in der beantragten Fachrichtung 
bis zur Bauwerksklasse fünf erstrecken. Gegenstand der Prüfung 
können auch Grundbau und Bauphysik sein.

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses lädt die Be-
werberinnen und Bewerber schriftlich zur Prüfung ein und teilt ihnen 
die zugelassenen Hilfsmittel mit. Zwischen der Aufgabe der Ladung 
zur Post und dem Tag der Prüfung soll mindestens ein Monat liegen.

(4) Den Bewerberinnen und Bewerbern werden vom Prüfungsaus-
schuss ausgewählte Aufgaben gestellt. Die schriftliche Prüfung be-
steht aus einem Prüfungsteil „Allgemeine Fachkenntnisse“ und einem 
Prüfungsteil „Besondere Fachkenntnisse“. Die Gesamtbearbeitungs-
zeit der gestellten Aufgaben beträgt zweimal 180 Minuten mit einer 

Pause von mindestens 30 Minuten. Die Prüfungsteile können an zwei 
unmittelbar aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Aufsicht führt 
ein Mitglied des Prüfungsausschusses. Bei Störungen des Prü-
fungsablaufs kann die Bearbeitungszeit durch das aufsichtführende 
Mitglied des Prüfungsausschusses angemessen verlängert werden.

(5) Vor Prüfungsbeginn haben sich die Bewerberinnen und Bewerber 
durch Lichtbildausweis auszuweisen.

(6) Die schriftlichen Arbeiten werden anstelle des Namens mit einer 
Kennziffer versehen. Es wird eine Liste über die Kennziffern gefertigt, 
die geheim zu halten ist.

(7) Die Prüfungsarbeiten werden von zwei Mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses unabhängig voneinander bewertet. Weichen die Bewer-
tungen um nicht mehr als 15 Prozent der vom Prüfungsausschuss 
festgelegten höchstmöglichen Punkte voneinander ab, errechnet sich 
die Bewertung aus der durchschnittlichen Punktzahl. Bei größeren 
Abweichungen gilt § 13 Absatz 3 Satz 2 entsprechend. Die schriftli-
che Prüfung ist bestanden, wenn insgesamt mindestens 60 Prozent 
der möglichen Punkte erreicht werden.

(8) Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung lautet
1.  „Die Bewerberin oder der Bewerber hat die für eine Prüfingenieu-

rin oder einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und 
Erfahrungen sowie die erforderlichen Kenntnisse der einschlägi-
gen bauordnungsrechtlichen Vorschriften nachgewiesen“ oder

2.  „Die Bewerberin oder der Bewerber hat die für eine Prüfingenieu-
rin oder einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und 
Erfahrungen sowie die erforderlichen Kenntnisse der einschlägi-
gen bauordnungsrechtlichen Vorschriften nicht nachgewiesen“.

§ 15
Täuschungsversuch, Ordnungsverstöße

(1) Versucht eine Bewerberin oder ein Bewerber bei der Prüfung zu 
täuschen, einer anderen Bewerberin oder einem anderen Bewerber 
zu helfen oder ist sie oder er nach Beginn der Prüfung im Besitz nicht 
zugelassener Hilfsmittel, wird die Prüfung insgesamt als nicht bestan-
den bewertet.

(2) Bei einer erheblichen Störung des Prüfungsablaufs kann die  
Bewerberin oder der Bewerber von der weiteren Teilnahme ausge-
schlossen werden. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Entscheidungen nach Absatz 1 und 2 trifft die oder der Auf-
sichtsführende.

§ 16
Rücktritt

Die Prüfung gilt als nicht abgelegt, wenn die Bewerberin oder der Be-
werber nach erfolgter Zulassung
1.  vor Beginn der Prüfung oder
2.  nach Beginn der Prüfung aus von ihr oder ihm nicht zu vertreten-

den Gründen
von der Teilnahme an der Prüfung zurücktritt; der Grund nach Num-
mer 2 ist gegenüber dem Prüfungsausschuss glaubhaft zu machen, 
im Krankheitsfall durch Vorlage einer ärztlichen Bestätigung. Im Übri-
gen gilt die Prüfung als nicht bestanden

§ 17
Aufgabenerledigung 

(1) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit dürfen 
bauaufsichtliche Prüfaufgaben nur wahrnehmen, für deren Fachrich-
tung sie anerkannt sind. Sie sind auch berechtigt, einzelne Bauteile 
mit höchstens durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad der anderen 
Fachrichtungen zu prüfen. Gehören wichtige Teile einer baulichen An-
lage mit überdurchschnittlichem oder sehr hohem Schwierigkeits-
grad zu Fachrichtungen, für die die Prüfingenieurin oder der Prüfinge-
nieur für Standsicherheit nicht anerkannt ist, hat sie oder er unter 
seiner Federführung weitere, für diese Fachrichtungen anerkannte 
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit hinzuzie-
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hen, deren Ergebnisse der Überprüfung in den Prüfbericht aufzuneh-
men sind; die Auftraggeberin oder der Auftraggeber ist darüber zu 
unterrichten.

(2) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure dürfen Prüfaufträge nur  
annehmen, wenn sie unter Berücksichtigung des Umfangs ihrer Prüf-
tätigkeit und der Zeit, die sie benötigen, um auf der Baustelle  
anwesend zu sein, die Überwachung der ordnungsgemäßen Bauaus-
führung nach § 80 Absatz 2 Nummer 1 der Bremischen Landesbau-
ordnung sicherstellen können.

(3) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit können 
sich als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer vorbehaltlich der 
dienstrechtlichen Regelungen auch hauptberuflicher Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus dem ihnen zugeordneten wissenschaftlichen Per-
sonal bedienen. Angehörige des Zusammenschlusses nach § 4 Satz 
2 Nummer 2 stehen angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
nach § 5 Absatz 1 Satz 3 gleich, sofern die Prüfingenieurin oder der 
Prüfingenieur für Standsicherheit hinsichtlich ihrer Mitwirkung bei der 
Prüftätigkeit ein Weisungsrecht hat und die Prüfung der Standsicher-
heitsnachweise am Geschäftssitz der Prüfingenieurin oder des Prüf-
ingenieurs, für den die Anerkennung als Prüfingenieurin oder Prüfin-
genieur ausgesprochen worden ist, erfolgt.

(4) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit prüfen 
die Vollständigkeit und Richtigkeit der Standsicherheitsnachweise. 
Die Prüfung ist entsprechend den von der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde zu erlassenden Prüfanweisungen durchzuführen und das  
Ergebnis ist in einem Prüfbericht zu dokumentieren. Verfügt die Prüf-
ingenieurin oder der Prüfingenieur für Standsicherheit nicht über die 
zur Beurteilung der Gründung erforderliche Sachkunde oder hat sie 
oder er Zweifel hinsichtlich der verwendeten Annahmen oder der  
bodenmechanischen Kenngrößen, sind von ihr oder ihm im Einver-
nehmen mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber Prüfsachver-
ständige für Erd- und Grundbau einzuschalten.

(5) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit über-
wachen die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich der von  
ihnen geprüften Standsicherheitsnachweise. Die Überwachung der 
ordnungsgemäßen Bauausführung kann sich auf Stichproben  
beschränken; sie ist jedoch in einem Umfang und einer Häufigkeit 
vorzunehmen, dass ein ausreichender Einblick in die Bauausführung 
gewährleistet ist.

(6) Die Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit ha-
ben ein Verzeichnis über die von ihnen ausgeführten Prüfaufträge 
nach einem von der obersten Bauaufsichtsbehörde festgelegten  
Muster zu führen. Das Verzeichnis ist jeweils für ein Kalenderjahr, 
spätestens am 31. März des folgenden Jahres, der Anerkennungsbe-
hörde vorzulegen

Abschnitt 2 
Prüfämter, Typenprüfung und Prüfung der  

Standsicherheit Fliegender Bauten 

§ 18
Prüfämter

(1) Prüfämter sind von der obersten Bauaufsichtsbehörde anerkannte 
Behörden, die bauaufsichtliche Prüfaufgaben im Bereich der Standsi-
cherheit wahrnehmen. Organisationen der Technischen Überwa-
chung können für den Bereich Fliegende Bauten als Prüfamt aner-
kannt werden. Die Prüfämter unterstehen der Aufsicht der obersten 
Bauaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde.

(2) Die Prüfämter müssen mit geeigneten Ingenieurinnen und Ingeni-
euren besetzt sein. Sie müssen von einer oder einem im Bauingeni-
eurwesen besonders vorgebildeten und erfahrenen Beamtin oder Be-
amten des höheren bautechnischen Verwaltungsdienstes, einer oder 
einem vergleichbaren Angestellten geleitet werden. Für Organisatio-
nen der Technischen Überwachung kann die oberste Bauaufsichts-
behörde Ausnahmen von den Anforderungen des Satzes 2 zulassen.

(3) Anerkennungen anderer Länder gelten auch im Land Bremen.

§ 19
Typenprüfung, Prüfung der Standsicherheit Fliegender Bauten

(1) Sollen prüfpflichtige bauliche Anlagen oder Teile von baulichen 
Anlagen (§ 66 Absatz 5 Bremische Landesbauordnung) in gleicher 
Ausführung an mehreren Stellen errichtet oder verwendet werden, 
ohne dass deren Standsicherheit bauaufsichtlich geprüft ist, müssen 
die Standsicherheitsnachweise von einem Prüfamt geprüft sein  
(Typenprüfung). 

(2) Die Geltungsdauer der Typenprüfung ist zu befristen; sie soll nicht 
mehr als fünf Jahre betragen. Sie kann auf schriftlichen Antrag um 
jeweils höchstens fünf Jahre verlängert werden.

(3) Die Nachweise der Standsicherheit Fliegender Bauten müssen 
von Prüfämtern geprüft werden.

Teil 3  
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz 

§ 20
Besondere Voraussetzungen

Als Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz werden 
nur Personen anerkannt, die
1.  als Angehörige der Fachrichtung Architektur, Hochbau, Bauinge-

nieurwesen oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Brand-
schutz ein Studium an einer deutschen Hochschule, ein gleich-
wertiges Studium an einer ausländischen Hochschule oder die 
Ausbildung für mindestens den gehobenen feuerwehrtechni-
schen Dienst abgeschlossen haben,

2.  danach mindestens fünf Jahre Erfahrung in der brandschutztech-
nischen Planung und Ausführung von Gebäuden, insbesondere 
von Sonderbauten unterschiedlicher Art mit höherem brand-
schutztechnischen Schwierigkeitsgrad, oder deren Prüfung,

3.  die erforderlichen Kenntnisse im Bereich des abwehrenden 
Brandschutzes,

4.  die erforderlichen Kenntnisse des Brandverhaltens von Baupro-
dukten und Bauarten,

5.  die erforderlichen Kenntnisse im Bereich des anlagentechnischen 
Brandschutzes und

6.  die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften besitzen.

Das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen nach Satz 1 Num-
mer 2 bis 6 ist durch eine Bescheinigung des Prüfungsausschusses 
(§ 21) nachzuweisen.

§ 21
Prüfungsausschuss

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens 6 Mitgliedern. 
Dem Prüfungsausschuss sollen mindestens angehören:
1.  ein von der Architektenkammer vorgeschlagenes Mitglied,
2.  ein von der Ingenieurkammer vorgeschlagenes Mitglied,
3.  ein von der obersten Bauaufsichtsbehörde vorgeschlagenes Mitglied,
4.  ein von den Berufsfeuerwehren vorgeschlagenes Mitglied,
5.  ein Mitglied aus dem Bereich der Sachversicherer und
6.  ein Mitglied aus dem Bereich der Forschung und Prüfung auf 

dem Gebiet des Brandverhaltens von Bauprodukten und Bauar-
ten.

(2) § 11 Absatz 1, Absatz 2 Satz 2, 4 bis 6, Absatz 3 und 4 gilt ent-
sprechend.

§ 22
Prüfungsverfahren

(1) Die Anerkennungsbehörde leitet die Antragsunterlagen nach § 6 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, 2 und 6 dem Prüfungsausschuss zu. Der 
Prüfungsausschuss bescheinigt gegenüber der Anerkennungsbehör-
de das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen nach § 20 Num-
mer 2 bis 6. Die Entscheidung ist zu begründen, soweit der Prüfungs-

– 6 –8/16

BremPPV 3.1.02

3.1.02_BremPPV.indd   6 06.09.16   12:14



ausschuss das Vorliegen von Anerkennungsvoraussetzungen 
verneint, im Übrigen auf Verlangen der Anerkennungsbehörde.

(2) Das Prüfungsverfahren besteht aus
1.  der Überprüfung des fachlichen Werdegangs (§ 23) sowie
2.  der schriftlichen (§ 24) und mündlichen (§ 25) Prüfung.

(3) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der die Prüfung nach 
Absatz 2 Nummer 2 nicht bestanden hat, kann sie insgesamt nur 
zweimal wiederholen. Dies gilt auch, wenn eine entsprechende 
schriftliche oder mündliche Prüfung in einem anderen Land nicht be-
standen worden ist. Die Prüfung nach Absatz 2 Nummer 2 ist im ge-
samten Umfang zu wiederholen.

§ 23
Überprüfung des fachlichen Werdegangs

(1) Die Überprüfung des fachlichen Werdegangs dient der Feststel-
lung, ob die Bewerberin oder der Bewerber die besonderen Voraus-
setzungen des § 20 Satz 1 Nummer 2 erfüllt. Maßgeblich ist die Ent-
scheidung des Prüfungsausschusses über die Zulassung zur Prüfung. 
Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der die Voraussetzun-
gen nicht erfüllt, wird nicht zur Prüfung zugelassen.

(2) Die Bewerberin oder der Bewerber hat eine Darstellung ihres oder 
seines fachlichen Werdegangs sowie eine Referenzobjektliste von 
mindestens zehn Sonderbauvorhaben unterschiedlicher Art mit hö-
herem brandschutztechnischem Schwierigkeitsgrad (Brandschutz-
nachweise für Sonderbauten oder deren Prüfung) vorzulegen. Bei 
den Vorhaben muss die Bewerberin oder der Bewerber die brand-
schutztechnische Planung oder deren Prüfung selbst durchgeführt 
haben und dies erklären. Die Auswahl der Vorhaben hat von der Be-
werberin oder vom Bewerber so zu erfolgen, dass ein Zeitraum ihrer 
oder seiner Tätigkeit von mindestens fünf Jahren widergespiegelt 
wird. Die Vorhaben sollen nicht älter als zehn Jahre sein; die Bewer-
berin oder der Bewerber muss über die Unterlagen der Vorhaben und 
ggf. Prüfberichte verfügen.

(3) Der Prüfungsausschuss wählt aus der Referenzobjektliste nach 
Absatz 2 Satz 1 mindestens drei Brandschutznachweise oder deren 
Prüfberichte aus. § 13 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 24
Schriftliche Prüfung

(1) Kenntnisse sind insbesondere auf folgenden Gebieten nachzuwei-
sen:
1.  abwehrender Brandschutz,
2.  Brandverhalten und Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauproduk-

ten und Bauarten,
3.  anlagentechnischer Brandschutz,
4.  einschlägige bauordnungsrechtliche Vorschriften.

Der Schwierigkeitsgrad der Prüfungsaufgaben ist auf das Niveau von 
Sonderbauten unterschiedlicher Art mit höherem brandschutztechni-
schen Schwierigkeitsgrad abzustellen.

(2) Den Bewerberinnen und Bewerbern werden vom Prüfungsaus-
schuss ausgewählte Aufgaben gestellt. Die Gesamtbearbeitungszeit 
der gestellten Aufgaben beträgt zweimal 180 Minuten mit einer Pause 
von mindestens 30 Minuten.

(3) Die Prüfungsarbeiten werden von zwei Mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses unabhängig voneinander bewertet. Die Bewertung  
erfolgt mit ganzen Punkten. Weichen die Bewertungen um nicht mehr 
als 15 Prozent der möglichen Punktzahl für jede Aufgabe voneinan-
der ab, so gilt der Durchschnitt. Bei größeren Abweichungen gilt § 13 
Absatz 3 Satz 2 entsprechend. Die schriftliche Prüfung gilt als be-
standen, wenn in den Prüfungsgebieten nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bis 4 jeweils mehr als die Hälfte der möglichen Punkte erreicht 
werden. Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der die schriftli-
che Prüfung nicht bestanden hat, wird nicht zur mündlichen Prüfung 
zugelassen.

(4) § 14 Absatz 1, 3, 4 Satz 5 und 6, Absatz 5 und 6 gilt entsprechend.

§ 25
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Gegenstände nach  
§ 24 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 4. Sie ist vorrangig Verständnis-
prüfung.

(2) Die mündliche Prüfung soll spätestens zwei Monate nach der  
Bekanntgabe des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung stattfinden.  
§ 14 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Die mündliche Prüfung wird von mindestens fünf Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses (Prüfungskommission) abgenommen. Neben 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses muss minde-
stens ein Mitglied aus dem Geschäftsbereich einer obersten Bauauf-
sichtsbehörde der Prüfungskommission angehören; die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses bestellt die Prüfungskommission. 
Weitere Vertreterinnen und Vertreter der obersten Bauaufsichts-
behörde/n dürfen anwesend sein; an den Beratungen der Prüfungs-
kommission dürfen sie ohne Rede- und Stimmrecht teilnehmen.

(4) Die Dauer der mündlichen Prüfung soll mindestens 20 Minuten 
und höchstens 30 Minuten betragen.

(5) Über den Verlauf und das Ergebnis der mündlichen Prüfung wird 
eine Niederschrift angefertigt, die von der oder von dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses zu unterschreiben ist. Die Niederschrift 
muss
1.  die Besetzung der Prüfungskommission,
2.  die Namen der Bewerberinnen und Bewerber,
3.  Beginn und Ende der mündlichen Prüfung,
4.  Besonderheiten des Prüfungsablaufs,
5.  die Gegenstände der mündlichen Prüfung und
6.  die Entscheidungen der Prüfungskommission über die Eignung 

der Bewerberinnen und Bewerber
enthalten.

(6) Über die Bewertung der mündlichen Prüfung entscheidet die  
Prüfungskommission. Der Bewerberin oder dem Bewerber wird das 
Ergebnis unverzüglich mitgeteilt.

(7) Das Ergebnis der Prüfung lautet:
1.  „Die Bewerberin oder der Bewerber hat die für eine Prüfingenieu-

rin oder einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und 
Erfahrungen sowie die erforderlichen Kenntnisse der einschlägi-
gen bauordnungsrechtlichen Vorschriften nachgewiesen.“ oder

2.  „Die Bewerberin oder der Bewerber hat die für eine Prüfingenieu-
rin oder einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und 
Erfahrungen sowie die erforderlichen Kenntnisse der einschlägi-
gen bauordnungsrechtlichen Vorschriften nicht nachgewiesen.“

(8) Die Bewerberin oder der Bewerber kann verlangen, dass ihr oder 
ihm die Prüfungskommission die Gründe für die vorgenommene Be-
wertung unmittelbar im Anschluss an die Eröffnung des Ergebnisses 
mündlich darlegt. Einwendungen gegen die Bewertung der Prüfungs-
leistungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Bewertung gegenüber der Anerkennungsbehörde schriftlich darzu-
legen. Sie werden der Prüfungskommission zur Überprüfung ihrer 
Bewertung zugeleitet. § 74 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 der Verwal-
tungsgerichtsordnung bleibt unberührt.

§ 26
Täuschungsversuch, Ordnungsverstöße, Rücktritt

(§ 15 Absatz 1 und 2 sowie 16 gelten entsprechend. Die Entscheidun-
gen trifft in der schriftlichen Prüfung die oder der Aufsichtsführende 
und in der mündlichen Prüfung die Prüfungskommission.
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§ 27
Aufgabenerledigung

(1) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz prüfen die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Brandschutznachweise unter  
Beachtung der Leistungsfähigkeit der örtlichen Feuerwehr; sie haben 
die zuständige Berufsfeuerwehr zu beteiligen und nachfolgend dar-
über zu informieren, ob die Brandschutznachweise in Würdigung der 
Anforderungen der Berufsfeuerwehr geändert worden sind. § 69 Ab-
satz 1 Satz 3 der Bremischen Landesbauordnung gilt entsprechend. 
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz überwachen 
die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich der von ihnen ge-
prüften Brandschutznachweise.

(2) § 17 Absatz 2, 3, 4 Satz 2, Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 gilt ent-
sprechend.

Teil 4 
Prüfsachverständige für die Prüfung  

sicherheitstechnischer Anlagen

§ 28
Besondere Voraussetzungen

(1) Als Prüfsachverständige für die Prüfung sicherheitstechnischer Anla-
gen im Sinne von § 1 Satz 1 und § 2 Absatz 1 der Bremischen Anlagen-
prüfverordnung werden nur Personen anerkannt, die
1.  ein Ingenieurstudium an einer deutschen Hochschule oder ein 

gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule ab-
geschlossen haben,

2.  den Nachweis ihrer besonderen Sachkunde in der Fachrichtung 
im Sinne von § 29, auf die sich ihre Prüftätigkeit beziehen soll, 
durch ein Fachgutachten einer von der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde bestimmten Stelle erbracht haben,

3.  als Ingenieurinnen oder Ingenieure mindestens fünf Jahre in der 
Fachrichtung, in der die Prüftätigkeit ausgeübt werden soll, prak-
tisch tätig gewesen sind und dabei mindestens zwei Jahre bei 
Prüfungen mitgewirkt haben.

Die Anmeldung bei der in Satz 1 Nummer 2 genannten Stelle erfolgt 
durch die Anerkennungsbehörde.

(2) Abweichend von § 4 Satz 1 Nummer 3 müssen Prüfsachverständige 
für die Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen nicht eigenverantwort-
lich tätig sein, wenn sie Beschäftigte eines Unternehmens oder einer 
Organisation sind, deren Zweck in der Durchführung vergleichbarer 
Prüfungen besteht und deren Beschäftigte für die Prüftätigkeit nach 
Absatz 1 keiner fachlichen Weisung unterliegen.

(3) Bedienstete einer öffentlichen Verwaltung mit den für die Ausübung 
der Tätigkeit als Prüfsachverständige erforderlichen Kenntnissen und 
Erfahrungen für sicherheitstechnische Anlagen gelten im Zuständig-
keitsbereich dieser Verwaltung als Prüfsachverständige nach Absatz 1. 
Sie werden in der Liste nach § 6 Absatz 4 nicht geführt.

§ 29
Fachrichtungen

Prüfsachverständige für die Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen 
können für folgende Fachrichtungen anerkannt werden:
1.  Lüftungsanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Bremische Anlagen-

prüfverordnung),
2.  CO-Warnanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 2 Bremische Anlagen-

prüfverordnung),
3.  Rauchabzugsanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 3 Bremische Anla-

genprüfverordnung),
4.  Druckbelüftungsanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 4 Bremische An-

lagenprüfverordnung)
5.  Feuerlöschanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 5 Bremische Anlagen-

prüfverordnung),
6.  Brandmelde- und Alarmierungsanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 6 

Bremische Anlagenprüfverordnung),
7.  Sicherheitsstromversorgungen (§ 2 Absatz 1 Nummer 7 Bremi-

sche Anlagenprüfverordnung).

Die Anerkennung nach Satz 1 Nummer 1 kann auf Lüftungsanlagen 
für Mittel- und Großgaragen im Sinne der Bremischen Garagenver-
ordnung beschränkt werd.

§ 30
Fachgutachten

(1) Das Fachgutachten dient der Feststellung, ob die Bewerberin oder 
der Bewerber die für eine Prüfsachverständige oder einen Prüfsach-
verständigen erforderliche besondere Sachkunde in der beantragten 
Fachrichtung besitzt und anwenden kann. Der Nachweis der beson-
deren Sachkunde besteht aus einem schriftlichen und einem münd-
lich-praktischen Teil.

(2) Nachzuweisen sind
1.  umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der beantragten Fach-

richtung hinsichtlich
a)  Anlagentechnik (Messtechnik, Planung, Berechnung und 

Konstruktion),
b)  Technischer Baubestimmungen und allgemein anerkannter 

Regeln der Technik,
2.  die erforderlichen Kenntnisse der bauordnungsrechtlichen Vor-

schriften, insbesondere der Regelungen zur Prüfung technischer 
Anlagen, zum Brandschutz, zu Bauprodukten und Bauarten.

Gegenstand des mündlich-praktischen Teils ist auch die Erfahrung 
beim Prüfen von Anlagen der beantragten Fachrichtung; insbesonde-
re werden die Prüfpraxis, das Beurteilungsvermögen und die Hand-
habung der Messgeräte beurteilt.

(3) Zum mündlich-praktischen Teil wird nur zugelassen, wer den 
schriftlichen Teil erfolgreich abgelegt hat. § 12 Absatz 3 Satz 1, §§ 15 
und 16 gelten entsprechend.

§ 31
Aufgabenerledigung

Die Prüfsachverständigen für die Prüfung sicherheitstechnischer An-
lagen bescheinigen die Übereinstimmung der sicherheitstechnischen 
Anlagen mit den öffentlich-rechtlichen Anforderungen im Sinne von 
§§ 1 und 2 der Bremischen Anlagenprüfverordnung. Werden festge-
stellte Mängel nicht in der von den Prüfsachverständigen festgeleg-
ten Frist beseitigt, haben sie die Bauaufsichtsbehörde zu unterrich-
ten.

Teil 5 
Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau

§ 32
Besondere Voraussetzungen

(1) Als Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau werden nur Per-
sonen anerkannt, die
1.  als Angehörige der Fachrichtung Bauingenieurwesen, der Geo-

technik oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Ingenieurgeo-
logie ein Studium an einer deutschen Hochschule oder ein 
gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule ab-
geschlossen haben,

2.  neun Jahre im Bauwesen tätig, davon mindestens drei Jahre im 
Erd- und Grundbau mit der Anfertigung oder Beurteilung von 
Standsicherheitsnachweisen betraut gewesen sind,

3.  über vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen im Erd- und Grundbau 
verfügen,

4.  weder selbst, noch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, noch 
Angehörige des Zusammenschlusses nach § 4 Satz 2 Nummer 2 
an einem Unternehmen der Bauwirtschaft oder an einem Bohrun-
ternehmen beteiligt sind.

Der Nachweis der Anerkennungsvoraussetzungen nach Satz 1 Num-
mer 3 ist durch ein Fachgutachten eines bei der Bundesingenieur-
kammer gebildeten Beirats zu erbringen. Über das Vorliegen der An-
erkennungsvoraussetzung nach Satz 1 Nummer 4 hat die Bewerberin 
oder der Bewerber eine besondere Erklärung abzugeben.
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(2) Abweichend von § 4 Satz 1 Nummer 3 müssen Prüfsachverständi-
ge für Erd- und Grundbau nicht eigenverantwortlich tätig sein, wenn 
sie in fachlicher Hinsicht für ihre Tätigkeit allein verantwortlich sind 
und Weisungen nicht unterliegen.

§ 33
Fachgutachten 

Das Fachgutachten beruht auf
1. der Beurteilung von Baugrundgutachten (§ 34),
2. dem schriftlichen Kenntnisnachweis (§ 35).

§ 34
Beurteilung von Baugrundgutachten

(1) Die Bewerberin oder der Bewerber hat dem Beirat nach § 32 Ab-
satz 1 Satz 2 ein Verzeichnis aller innerhalb eines Zeitraums von zwei 
Jahren vor Antragstellung erstellten Baugrundgutachten vorzulegen. 
Aus dem Verzeichnis müssen mindestens zehn Gutachten die Bewäl-
tigung überdurchschnittlicher Aufgaben darlegen; zwei von diesen 
zehn Gutachten sind gesondert vorzulegen. Die Gutachten müssen 
folgende erd- und grundbauspezifischen Themen behandeln:
1. Baugrundverformungen und ihre Wirkung auf bauliche Anlagen 

(Boden – Bauwerk – Wechselwirkung),
2.  Sicherheit der Gründung der baulichen Anlage,
3.  boden- und felsmechanische Annahmen zum Tragverhalten und 

zum Berechnungsmodell,
4.  boden- und felsmechanische Kenngrößen.

Die Gutachten sollen im Falle von Gründungsvorschlägen die Ein-
satzbereiche mit den erforderlichen Randbedingungen festlegen.

(2) Der Beirat beurteilt das Verzeichnis und die beiden vorgelegten 
Gutachten nach Absatz 1 im Hinblick auf die Eignung der Bewerberin 
oder des Bewerbers. Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder 
der bereits danach die Anforderungen des § 32 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 nicht erfüllt, wird nicht zum schriftlichen Kenntnisnachweis zu-
gelassen.

(3) Wiederholt die Bewerberin oder der Bewerber den schriftlichen 
Kenntnisnachweis, ist eine erneute Vorlage des Verzeichnisses und 
der Gutachten nach Absatz 1 und der Beurteilung nach Absatz 2 nur 
erforderlich, wenn seit der letzten Beurteilung mehr als fünf Jahre  
vergangen sind.

§ 35
Schriftlicher Kenntnisnachweis

(1) Die Bewerberin oder der Bewerber hat schriftlich vertiefte Kennt-
nisse nachzuweisen bei der
1.  Bewältigung überdurchschnittlich schwieriger geotechnischer 

Aufgaben, insbesondere bei Baumaßnahmen der Geotechni-
schen Kategorie 3,

2.  Erfassung der Wechselwirkung von Baugrund und baulicher  
Anlage durch geeignete Berechnungsverfahren,

3.  Ableitung und Beurteilung von Angaben zur Sicherheit der Grün-
dung baulicher Anlagen,

4.  Bildung von Berechnungs- oder Erkenntnismodellen als Grund-
lage der Beurteilung des Tragverhaltens des Baugrunds,

5.  Ermittlung und Beurteilung von bodenmechanischen Kenngrö-
ßen, auch im Hinblick auf die Untersuchungsmethoden.

(2) § 12 Absatz 3 Satz 1, §§ 15 und 16 gelten entsprechend.

§ 36
Aufgabenerledigung

Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau bescheinigen die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der Angaben über den Baugrund hinsicht-
lich Stoffbestand, Struktur und geologischer Einflüsse, dessen Trag-
fähigkeit und die getroffenen Annahmen zur Gründung oder 
Einbettung der baulichen Anlage. § 17 Absatz 3 gilt entsprechend.

Teil 6 
Vergütung

Abschnitt 1 
Vergütung für die Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 

Standsicherheit

§ 37
Allgemeines

(1) Die Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit  
erhalten für ihre Leistungen eine Vergütung. Die Vergütung besteht 
aus der Gebühr sowie den notwendigen Auslagen.

(2) Die Gebühr richtet sich nach den anrechenbaren Bauwerten nach 
§ 38 Absatz 1 und 2 und der Bauwerksklasse nach § 38 Absatz 4, 
soweit die Leistungen nicht nach dem Zeitaufwand nach § 40 Absatz 
5 zu vergüten sind. Der zeitliche Prüfaufwand ist für jeden Auftrag 
festzuhalten.

(3) Wird die Prüfung aus Gründen abgebrochen, die von der Prüfinge-
nieurin oder vom Prüfingenieur für Standsicherheit nicht zu vertreten 
sind, so wird die Prüfung entsprechend der anteilig erbrachten  
Leistung vergütet.

(4) Schuldnerin oder Schuldner der Vergütung ist, wer die Prüfung in 
Auftrag gegeben hat. Die Bauaufsichtsbehörde kann zulassen, dass 
die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur die Gebühr unmittelbar bei 
der Bauherrin oder dem Bauherrn erhebt.

(5) Ein Nachlass auf die Gebühr ist unzulässig. § 40 bleibt unberührt.
(6) Sofern die Bauaufsichtsbehörde die Standsicherheitsnachweise 
prüft, erhält sie für ihre Prüf- und Überwachungsaufgaben eine  
Gebühr nach Maßgabe der §§ 37 bis 40.

§ 38
Anrechenbare Bauwerte und Bauwerksklassen

(1) Für die in der Anlage 1 aufgeführten baulichen Anlagen sind die 
anrechenbaren Bauwerte aus dem Brutto-Rauminhalt der baulichen 
Anlage, vervielfältigt mit dem jeweils angegebenen Wert je Kubikme-
ter Brutto-Rauminhalt, zu berechnen. Die anrechenbaren Bauwerte 
der Anlage 1 basieren auf der Indexzahl 1,000 für das Jahr 2010. Für 
die folgenden Jahre sind die dort angegebenen anrechenbaren Bau-
werte jährlich mit einer Indexzahl zu vervielfältigen, die sich aus dem 
arithmetischen Mittel der vom Statistischen Bundesamt ermittelten 
Preisindizes für Bauleistungen am Bauwerk für den Neubau von 
Wohngebäuden, Bürogebäuden und gewerblichen Betriebsgebäuden 
errechnet; maßgeblich sind die jeweiligen Baupreisindizes des Vor-
jahres ohne Umsatzsteuer. Die oberste Bauaufsichtsbehörde gibt  
jeweils die Indexzahl und die fortgeschriebenen anrechenbaren Bau-
werte bekannt.

(2) Für die nicht in der Anlage 1 aufgeführten baulichen Anlagen sind 
die anrechenbaren Bauwerte die Kosten nach § 48 Absatz 1 bis 3 der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Zu den anrechenba-
ren Bauwerten zählen auch die nicht in den Kosten nach Satz 1 ent-
haltenen Kosten für Bauteile, für die ein Standsicherheitsnachweis 
geprüft werden muss, ausgenommen die Kosten für Außenwandbe-
kleidungen und für Fassaden, sofern sie nicht zur Tragkonstruktion 
des Gebäudes gehören. Bei Umbauten sind auch die Kosten für Ab-
brucharbeiten anrechenbar. Nicht anrechenbar sind die auf die Ko-
sten nach den Sätzen 1 bis 3 entfallende Umsatzsteuer und die in § 
48 Absatz 4 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure ge-
nannten Kosten. Bei der Ermittlung der anrechenbaren Bauwerte ist 
von den Kosten der Kostenberechnung auszugehen, die ortsüblich 
im Zeitpunkt der Auftragserteilung für die Herstellung der baulichen 
Anlagen erforderlich sind. Einsparungen durch Eigenleistungen oder 
Vergünstigungen sind nicht zu berücksichtigen.

(3) Die anrechenbaren Bauwerte sind jeweils auf volle eintausend  
Euro aufzurunden.

(4) Die zu prüfenden baulichen Anlagen werden entsprechend ihrem 
statischen und konstruktiven Schwierigkeitsgrad in fünf Bauwerks-
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klassen nach Anlage 2 eingeteilt. Besteht eine bauliche Anlage aus 
Bauteilen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, so ist sie ent-
sprechend dem überwiegenden Leistungsumfang einzustufen.

(5) Mit dem Prüfauftrag teilt die untere Bauaufsichtsbehörde der Prüf-
ingenieurin oder dem Prüfingenieur die anrechenbaren Bauwerte, die 
für die Gebührenberechnung anzuwendende Bauwerksklasse und et-
waige Zuschläge mit.

§ 39
Berechnungsart der Vergütung

(1) Die Grundgebühr errechnet sich in Abhängigkeit von den anre-
chenbaren Bauwerten nach § 38 Absatz 1 und 2 und der Bauwerks-
klasse nach § 38 Absatz 4. Die volle Grundgebühr für die Prüfung 
bautechnischer Nachweise errechnet sich aus dem mit 0,8 potenzier-
ten Tausendstel des jeweiligen anrechenbaren Bauwertes, vervielfäl-
tigt mit dem für die jeweilige Bauwerksklasse angegebenen Faktor 
FBWK nach der Formel

Grundgebühr = FBWK x (anrechenbarer Bauwert / 1000) 0,8.

Bauwerksklasse 1 2 3 4 5

FBWK 16,0 23,0 31,0 39,0 49,0

Die Grundgebühr ist auf volle Euro zu runden.

(2) Umfasst ein Prüfauftrag mehrere in statisch-konstruktiver Hinsicht 
unterschiedliche bauliche Anlagen, so ist die Gebühr für jede einzelne 
bauliche Anlage getrennt zu ermitteln. Gehören bauliche Anlagen je-
doch der gleichen Bauwerksklasse an, so sind, wenn sie auch im Üb-
rigen in statisch-konstruktiver Hinsicht weitgehend vergleichbar sind 
und die Bauvorlagen gleichzeitig zur Prüfung vorgelegt werden, die 
anrechenbaren Bauwerte dieser baulichen Anlagen zusammenzufas-
sen; die Gebühr ist danach wie für eine einzige bauliche Anlage zu 
ermitteln. Absätze 3 und 4 bleiben unberührt.

(3) Umfasst ein Prüfauftrag mehrere bauliche Anlagen mit gleichen 
Standsicherheitsnachweisen einschließlich gleichen Nachweisen der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile, so ermäßigt sich 
die Gebühr nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 bis 4, sowie nach Absatz 2 
für die zweite und jede weitere bauliche Anlage auf ein Zehntel. Für 
Abweichungen in einzelnen baulichen Anlagen mit zusätzlichen rech-
nerischen Nachweisen und zugehörigen Konstruktionszeichnungen 
ist die Gebühr nach § 40 Absatz 5 zu berechnen.

(4) Besteht eine bauliche Anlage aus gleichartigen durch Dehnfugen 
unterteilten Abschnitten, für welche zumindest derselbe rechnerische 
Standsicherheitsnachweis und dieselben Nachweise der Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Bauteile gelten sollen, so ermäßigt 
sich die Gebühr nach § 40 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 für den zweiten 
und jeden weiteren gleichartigen Abschnitt auf die Hälfte. Das gilt 
nicht, wenn nur Deckenfelder, Stützenzüge oder Binder in einer bauli-
chen Anlage gleich sind.

(5) Traggerüste und Baugruben, für deren Sicherung Standsicher-
heitsnachweise zu prüfen sind, gelten als gesonderte bauliche Anla-
gen.

(6) Fahrtkosten für notwendige Reisen, die über den Umkreis von 15 
km vom Geschäftssitz der Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs für 
Standsicherheit hinausgehen, können in Höhe der steuerlich zulässi-
gen Pauschalsätze in Ansatz gebracht werden. Fahrt- und Wartezei-
ten sind nach dem Zeitaufwand (§ 40 Absatz 5) zu ersetzen. Sonstige 
Auslagen werden nur erstattet, wenn dies bei Auftragserteilung 
schriftlich vereinbart worden ist.

§ 40
Höhe der Gebühren

(1) Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für Standsicherheit er-
hält
1. für die Prüfung der rechnerischen Nachweise der Standsicherheit 

die Grundgebühr nach § 39 Absatz 1,
2.  für die Prüfung der zugehörigen Konstruktionszeichnungen in 

statisch-konstruktiver Hinsicht je nach Bearbeitungsaufwand bis 
zu drei Viertel der Gebühr nach Nummer 1,

3.  für die Prüfung von Elementplänen des Fertigteilbaues sowie 
Werkstattzeichnungen des Metall- und Ingenieurholzbaues je 
nach dem zusätzlichen Aufwand einen Zuschlag zur Gebühr nach 
Nummer 2 bis zur Hälfte der Gebühr nach Nummer 1,

4.  für die Prüfung
a)  des Nachweises der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragen-

den Bauteile ein Zwanzigstel der Gebühr nach Nummer 1, 
höchstens jedoch ein Zwanzigstel der sich aus der Bau-
werksklasse 3 ergebenden Gebühr nach Nummer 1,

b)  der Konstruktionszeichnungen auf Übereinstimmung mit dem 
Nachweis oder auf Einhaltung weiterer Forderungen nach der 
Liste der Technischen Baubestimmungen, im Massivbau je-
doch nur, falls eine Feuerwiderstandsfähigkeit höher als feu-
erhemmend zu berücksichtigen ist, ein Zehntel der Gebühr 
nach Nummer 1, höchstens jedoch je ein Zehntel der sich 
aus der Bauwerksklasse 3 ergebenden Gebühr nach Num-
mer 1,

5.  für die Prüfung von Nachträgen zu den Nachweisen infolge von 
Änderungen oder Fehlern bei einem Umfang der Nachträge von 
mehr als einem Zwanzigstel eine Gebühr je nach dem zusätzli-
chen Aufwand, in der Regel eine Gebühr nach den Nummern 1, 
2, 3, 4 oder Nummer 6 vervielfacht mit dem Verhältnis des Um-
fangs der Nachträge zum ursprünglichen Umfang, höchstens  
jedoch jeweils die Gebühren nach den Nummern 1, 2, 3, 4 oder 
Nummer 6.

6.  für die Prüfung einer Lastvorberechnung zusätzlich ein Viertel der 
Gebühr nach Nummer 1.

7.  für die Prüfung der rechnerischen Nachweise für bauliche Anla-
gen der Bauwerksklassen 3 bis 5 (Anlage 2), wenn diese nur 
durch besondere elektronische Vergleichsrechnung an komple-
xen räumlichen Tragsystemen bei Untersuchung am Gesamt- 
system geprüft werden können, je nach dem zusätzlichen  
Aufwand einen Zuschlag bis zu einem Viertel der Gebühr nach 
Nummer 1.

(2) Für die Prüfung von Standsicherheitsnachweisen bei Nutzungsän-
derungen, Umbauten und Aufstockungen kann je nach dem zusätzli-
chen Aufwand ein Zuschlag bis zur Hälfte der Gebühr nach Absatz 1 
Nummer 1 und 2 vergütet werden.

(3) Werden Teile des rechnerischen Nachweises der Standsicherheit 
in größeren Zeitabständen vorgelegt und wird dadurch der Prüfauf-
wand erheblich erhöht, kann ein Zuschlag bis zur Hälfte der Gebühr 
nach Absatz 1 Nummer 1 vergütet werden.

(4) In besonderen Fällen können, wenn die Gebühren nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 in einem groben Missverhältnis zum Aufwand für die 
Leistung stehen, abweichend davon höhere oder niedrigere Gebüh-
ren berechnet werden, die den besonderen Schwierigkeitsgrad oder 
den veränderten Umfang einer Leistung berücksichtigen.

(5) Nach Zeitaufwand werden vergütet
1.  Leistungen, die durch anrechenbare Bauwerte nicht zu erfassen-

de bauliche Anlagen oder Bauteile zum Gegenstand haben oder 
bei denen die über die anrechenbaren Bauwerte nach § 38 Ab-
satz 1 und 2 ermittelten Gebühren in einem groben Missverhältnis 
zum Aufwand stehen,

2.  die Prüfung von Nachweisen der Standsicherheit von Außen-
wandbekleidungen und Fassaden, sofern sie nicht zur Tragkon-
struktion eines Gebäudes gehören, für die ein Standsicherheits-
nachweis geführt werden muss,

3.  die Prüfung von besonderen rechnerischen Nachweisen für die 
Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile,

4.  die Prüfung von zusätzlichen Nachweisen wie Erdbebenschutz, 
Militärlastklassen, Bergschädensicherung und Bauzustände,

5.  die Überwachung von Baumaßnahmen in statisch-konstruktiver 
Hinsicht; die Gebühr darf jedoch höchstens die Hälfte der Gebühr 
nach Absatz 1 Nummer 1 betragen,

6.  sonstige Leistungen, die in den Nummern 1 bis 5 und in den Ab-
sätzen 1 bis 4 nicht aufgeführt sind.

Bei der Berechnung der Gebühr und des Honorars ist die Zeit anzu-
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setzen, die üblicherweise von einer entsprechend ausgebildeten 
Fachkraft benötigt wird. Für jede Arbeitsstunde wird ein Betrag von 
1,70 Prozent des Monatsgrundgehalts einer Landesbeamtin oder ei-
nes Landesbeamten in der Endstufe Besoldungsgruppe A 15 berech-
net. Der Betrag ist auf volle Euro aufzurunden. Die oberste Bauauf-
sichtsbehörde gibt den jeweils der Gebührenberechnung zugrunde 
zu legenden Stundensatz bekannt. In dem Stundensatz ist die Um-
satzsteuer enthalten.

(6) Als Mindestgebühr für eine Prüfung wird der zweifache Stunden-
satz nach Absatz 5 vergütet.

§ 41
Vergütung der Prüfämter

(1) Die Prüfämter erhalten eine Vergütung nach Maßgabe der §§ 37 
bis 40 sowie nach den folgenden Vorschriften.

(2) Für die Typenprüfung nach § 19 einschließlich der Prüfung von 
Bemessungstabellen ist das Zweifache der nach dem Zeitaufwand 
ermittelten Gebühr zu erheben.

(3) Für die Verlängerung der Geltungsdauer von Typenprüfungen ist 
das Zweifache der nach dem Zeitaufwand ermittelten Gebühr zu er-
heben.

(4) Die Prüfung der Standsicherheit von Fliegenden Bauten wird nach 
dem Zeitaufwand vergütet.

§ 42
Umsatzsteuer, Fälligkeit

(1) Mit der Gebühr für die Prüfingenieurin oder den Prüfingenieur für 
Standsicherheit ist die Umsatzsteuer abgegolten.

(2) Die Gebühr wird mit Eingang der Rechnung fällig. Bis zur Schlus-
sabrechnung kann eine Berichtigung der anrechenbaren Bauwerte, 
der Bauwerksklasse und der Zuschläge verlangt oder ein besonderer 
Fall im Sinne des § 40 Absatz 4 geltend gemacht werden.

Abschnitt 2 
Vergütung für die Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 

Brandschutz

§ 43
Vergütung für die Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 

Brandschutz

Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für Brandschutz erhält
1.  für die Prüfung der Brandschutznachweise die Grundgebühr in 

Höhe von 50 Prozent der nach § 39 Absatz 1 für die Bauwerks-
klasse 1 errechneten Gebühr, mindestens 350 Euro.

2.  für die Prüfung von Nachträgen zu den Nachweisen nach Num-
mer 1 eine Gebühr nach Zeitaufwand, höchstens je Bauvorhaben 
100 Prozent der Gebühr nach Nummer 1,

3.  für die Überwachung der Bauausführung eine Gebühr nach Zeit-
aufwand, höchstens je Bauvorhaben 100 Prozent der Gebühr 
nach Nummer 1; Ermäßigungen und Erhöhungen bleiben hierbei 
unberücksichtigt.

§ 37, § 38 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und Sätze 4 bis 6, Absatz 3 und 
5, § 39 Absatz 1, 3 und 6, § 40 Absatz 2 und 4, Absatz 5 Satz 1 Num-
mern 1 und 6 und Satz 2 bis 6 sowie § 42 gelten entsprechend.

Abschnitt 3 Vergütung für die Prüfsachverständigen  
für die Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen

§ 44
Vergütung für die Prüfsachverständigen für die Prüfung  

sicherheitstechnischer Anlagen

Die Prüfsachverständigen für die Prüfung sicherheitstechnischer  

Anlagen erhalten für ihre Tätigkeit ein Honorar und die notwendigen 
Auslagen. Das Honorar wird nach dem Zeitaufwand abgerechnet. Die 
in ihrem oder seinem Honorar enthaltene Umsatzsteuer ist in ihrer 
oder seiner Rechnung gesondert auszuweisen, sofern sie nicht nach 
§ 19 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes unerhoben bleibt. § 37 Ab-
satz 5, § 39 Absatz 6, § 40 Absatz 5 Satz 2 bis 6 und Absatz. 6 sowie 
§ 42 Absatz 2 Satz 1 gelten entsprechend.

Abschnitt 4 
Vergütung für die Prüfsachverständigen für Erd- und Grundbau

§ 45
Vergütung für die Prüfsachverständigen für Erd- und Grundbau

Die Prüfsachverständigen für Erd- und Grundbau erhalten für ihre  
Tätigkeit ein Honorar und die notwendigen Auslagen. Das Honorar 
wird nach dem Zeitaufwand abgerechnet. § 37 Absatz 5, § 39 Absatz 
6, § 40 Absatz 5 Satz 2 bis 6 und Absatz 6, § 42 Absatz 2 Satz 1 so-
wie § 44 Satz 3 gelten entsprechend.

Teil 7 
Ordnungswidrigkeiten

§ 46
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Absatz 1 Nummer 1 der Bremi-
schen Landesbauordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.  entgegen § 8 die Bezeichnung Prüfingenieurin, Prüfingenieur, 

Prüfsachverständige oder Prüfsachverständiger führt,
2.  entgegen § 31 oder 36 ohne Prüfsachverständige oder Prüfsach-

verständiger zu sein, Bescheinigungen ausstellt, die nach Vor-
schriften der Bremischen Landesbauordnung oder aufgrund der 
Bremischen Landesbauordnung nur von einer bzw. einem Prüf-
sachverständigen ausgestellt werden dürfen.

3.  entgegen § 37 Absatz 5, auch in Verbindung mit § 43 Satz 2, § 44 
Satz 2 oder § 45 Satz 3 einen Nachlass auf die Gebühr oder das 
Honorar gewährt.

Teil 8 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 47
Übergangsvorschriften

(1) Anerkennungen von Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren für 
Baustatik auf Grund der Bautechnischen Prüfungsverordnung vom 
10. Juni 1983 (Brem.GBl. S. 393), die zuletzt durch Artikel 1 Nummer 
59 des Gesetzes vom 21. November 2006 (Brem.GBl. S.457) geän-
dert worden ist, gelten als Anerkennung im Sinne von § 10 dieser 
Verordnung.

(2) Anerkennungsverfahren, die vor dem Inkrafttreten dieser Verord-
nung nach § 48 Satz 1 eingeleitet worden sind, sind nach den Vor-
schriften dieser Verordnung weiterzuführen.

(3) Personen, die nach der Verordnung über die Organisation der 
technischen Überwachung vom 28. November 1961 (SaBremR 7100 
c-4) als Sachverständige anerkannt waren und als Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einer Technischen Überwachungsorganisation nach 
Entfall ihrer gewerberechtlichen Sachverständigenanerkennung auf 
der Grundlage des § 26 Absatz 7 der Bremischen Garagenverord-
nung vom 10. November 1980 (Brem.GBl. S. 281), die durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 21. November 2006 (Brem.GBl. S. 457) geändert 
worden ist, durch die oberste Bauaufsichtsbehörde als Sachverstän-
dige bestätigt worden sind, gelten für die Fachrichtungen nach § 29 
Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie 4 bis 6 für die Tätigkeit innerhalb einer 
Überwachungsorganisation als Prüfsachverständige nach § 28 Ab-
satz 1, sofern die Prüfsachverständigen ihren Geschäftssitz im Land 
Bremen haben.
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§ 48

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Bremische Verordnung über die Prüfingenieure 
und Prüfsachverständigen vom 16. Dezember 2010 (Brem.GBl.  
S. 629 – 2130-h-3), die durch Artikel 1 Absatz 5 des Gesetzes vom 
27. Mai 2014 (Brem.GBl. S. 263) geändert worden ist, außer Kraft.

Bremen, den 7. Januar 2016
 Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
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Gebäudeart
anrechenbare Bauwerte  

in € / m³

1. Wohngebäude 113

2. Wochenendhäuser 8899

3. Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen 152

4. Schulen 144

5. Kindertageseinrichtungen 129

6. Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gaststätten 129

7. Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten 150

8. Krankenhäuser 168

9.
Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, 
Kinos

129

10. Hallenbäder 139

11. eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäu-
de in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen und mit nicht mehr als 50 000 m³  
Brutto-Rauminhalt sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit 
nicht nach Nummer 19

11.1 bis 2 500 m³ Brutto-Rauminhalt 55

11.2 der 2 500 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5 000 m³ 46

11.3 der 5 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt 38

12. konstruktiv andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten 85

13. konstruktiv andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude 76

14.
mehrgeschossige Verkaufsstätten und Lagergebäude mit nicht mehr als 50 000 m³ Brutto-Raum-
inhalt

115

15. mehrgeschossige Fabrik- und Werkstattgebäude mit nicht mehr als 50 000 m³ Brutto-Rauminhalt 100

16. eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen 83

17. mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen 100

18. Tiefgaragen 154

19. Schuppen, Kaltställe, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen und ähnliche Gebäude 40

20. Gewächshäuser

20.1 bis 1 500 m³ Brutto-Rauminhalt 30

20.2 der 1 500 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt 17

Zuschläge auf die anrechenbaren Bauwerte

bei Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen 5 v. H.

Hochhäuser und vergleichbar hohe Gebäude 10 v. H.

bei Geschossdecken außer bei den Nummern 16 bis 18, die mit Gabelstaplern, Schwerlastwagen oder Schienen-
fahrzeugen befahren werden, für die betreffenden Geschosse

10 v. H.

bei Hallenbauten mit Kränen, bei denen der Standsicherheits-nachweis für die Kranbahnen geprüft werden muss, 
für den von den Kranbahnen erfassten Hallenbereich, vervielfacht mit der Indexzahl nach § 38 Abs. 1 Satz 3

39 €/m²

Sonstiges:
Für die Berechnung des Brutto-Rauminhalts ist DIN 277-1: 2005-02 maßgebend.
Die in der Tabelle angegebenen Werte berücksichtigen nur Flachgründungen mit Streifen- oder Einzelfundamenten. Mehrkosten für andere 
Gründungen, wie Pfahlgründungen, Schlitzwände, sind getrennt zu ermitteln und den anrechenbaren Bau-werten hinzuzurechnen. Bei  
Flächengründungen, für die rechnerische Nachweise zu prüfen sind (z. B. bei elastisch gebetteten Sohlplatten), sind je Quadratmeter Sohl-
platte 2 m³ abzüglich des Volumenanteils der Sohlplatte je Quadratmeter zum Brutto-Rauminhalt hinzuzurechnen, höchstens jedoch 1,50 m³ 
je Quadratmeter Sohlplatte.
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Anlage 2 (zu § 38 Absatz 4 BremPPV)
Bauwerksklassen

Bauwerksklasse 1

Tragwerke mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere ein-
fache statisch bestimmte ebene Tragwerke aus Holz, Stahl, Stein 
oder unbewehrtem Beton mit vorwiegend ruhenden Lasten, ohne 
Nachweis horizontaler Aussteifung;

Bauwerksklasse 2

Tragwerke mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch 
bestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne vorge-
spannte Konstruktionen und Verbundkonstruktionen mit vorwiegend 
ruhenden Lasten,
–  einfache Dach- und Fachwerkbinder,
–  Kehlbalkendächer,
–  Deckenkonstruktionen mit vorwiegend ruhenden Flächenlasten, 

die nach gebräuchlichen Tabellen berechnet werden können,
–  Mauerwerksbauten mit bis zur Gründung durchgehenden tragen-

den Wänden ohne Nachweis der horizontalen Aussteifung des 
Gebäudes,

–  Stützwände einfacher Art,
–  Flachgründungen einfacher Art (Einzel- und Streifenfundamente);

Bauwerksklasse 3

Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere 
schwierige statisch bestimmte und statisch unbestimmte ebene 
Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne vorgespannte Konstruk-
tionen und ohne schwierige Stabilitätsuntersuchungen (mit Ausnah-
me der genannten Spannbettvorspannung),
–  einfache Verbundkonstruktionen des Hochbaus ohne Berück-

sichtigung des Einflusses von Kriechen und Schwinden,
–  Tragwerke für Gebäude mit Abfangung von tragenden bezie-

hungsweise aussteifenden Wänden,
–  Tragwerke für Rahmen- und Skelettbauten, bei denen die Stabili-

tät der einzelnen Bauteile mit Hilfe von einfachen Formeln oder 
Tabellen nachgewiesen werden kann,

–  Behälter einfacher Konstruktion,
–  Schornsteine ohne Schwingungsberechnung,
–  Maste mit einfachen Abspannungen, bei denen der Seildurch-

hang vernachlässigt werden kann,
–  ein- und zweiachsig gespannte mehrfeldrige Decken unter ruhen-

den Lasten, soweit sie nicht der Bauwerksklasse 2 zuzuordnen 
sind,

–  Flächengründungen einfacher Art,
–  Stützwände ohne Rückverankerung bei schwierigen Baugrund- 

und Belastungsverhältnissen und einfach verankerte Stützwände,
–  ebene Pfahlrostgründungen;
–  einfeldrige Balken als Parallelgurt- und Satteldachträger und 

Hohldielen mit Spannbettvorspannung.

Bauwerksklasse 4

Tragwerke mit überdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbeson-
dere statisch und konstruktiv schwierige Tragwerke in gebräuchli-
chen Bauarten und Tragwerke, für deren Standsicherheits- und  
Festigkeitsnachweis schwierig zu ermittelnde Einflüsse zu berück-
sichtigen sind
–  statisch bestimmte räumliche Fachwerke,
–  weitgespannte Hallentragwerke in Ingenieurholzbaukonstruktion,
–  mehrgeschossige Bauwerke mit unregelmäßiger Grundrissgestal-

tung und wiederholt im Grundriss verspringenden Aussteifungs-
elementen, bei deren Schnittgrößenermittlung die Formänderun-
gen zu berücksichtigen sind,

–  Bauwerke, bei denen Aussteifung und Stabilität durch Zusam-
menwirken von Fertigteilen sichergestellt und nachgewiesen wer-
den muss,

–  unregelmäßige mehrgeschossige Rahmentragwerke und Skelett-
bauten, Kesselgerüste,

–  einfache Trägerroste und einfache orthotrope Platten,
–  Hallentragwerke mit Kranbahnen,
–  Tragwerke mit verschieblichen Rahmenkonstruktionen,
–  vorgespannte Fertigteile, soweit sie nicht der Bauwerksklasse 3 

zuzuordnen sind,
–  Tragwerke für schwierige Rahmen- und Skelettbauten sowie tur-

martige Bauten, bei denen der Nachweis der Stabilität und Aus-
steifung die Anwendung besonderer Berechnungsverfahren er-
fordert,

–  einfache Faltwerke nach der Balkentheorie,
–  statisch bestimmte und einfache statisch unbestimmte Tragwer-

ke, deren Schnittkraftermittlung nach Theorie II. Ordnung erfol-
gen muss,

–  statisch bestimmte und statisch unbestimmte Tragwerke des 
Hochbaues unter Einwirkung von Vorspannung, soweit sie nicht 
der Bauwerksklasse 5 zuzuordnen sind,

–  Verbundkonstruktionen, soweit sie nicht den Bauwerksklassen 3 
oder 5 zuzuordnen sind,

–  einfache Tragwerke nach dem Traglastverfahren,
–  einfache Rotationsschalen,
–  Tankbauwerke aus Stahl mit einfachen Stabilitätsnachweisen,
–  Behälter und Silos schwieriger Konstruktion, auch in Gruppen-

bauweise,
–  Maste, Schornsteine, Maschinenfundamente mit einfachen 

Schwingungsuntersuchungen,
–  Abspannungen von Einzelmasten oder Mastgruppen, soweit sie 

nicht den Bauwerksklassen 3 oder 5 zuzuordnen sind,
–  Seilbahnkonstruktionen,
–  schwierige verankerte Stützwände, schwierige statisch unbe-

stimmte Flächengründungen, schwierige ebene oder räumliche 
Pfahlgründungen, besondere Gründungsverfahren, Unterfahrun-
gen;

–  Konstruktionen mit Mauerwerk nach Eignungsprüfung (Ingenieur-
mauerwerk).

Bauwerksklasse 5

Tragwerke mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch 
und kon-struktiv ungewöhnlich schwierige Tragwerke und schwierige 
Tragwerke in neuen Bauarten,
–  räumliche Stabtragwerke,
–  statisch unbestimmte räumliche Fachwerke,
–  Faltwerke, Schalentragwerke, soweit sie nicht der Bauwerks-

klasse 4 zuzuordnen sind,
–  statisch unbestimmte Tragwerke, die Schnittkraftermittlungen 

nach Theorie II. Ordnung unter Berücksichtigung des nichtline-
aren Werkstoffverhaltens erfordern,

–  Tragwerke mit Standsicherheitsnachweisen, die nur unter Zuhilfe-
nahme modellstatischer Untersuchungen beurteilt werden können,

–  Tragwerke mit Schwingungsuntersuchungen, soweit sie nicht der 
Bauwerksklasse 4 zuzuordnen sind,

–  seilverspannte Zeltdachkonstruktionen und Traglufthallen bei  
Behandlung nach der Membrantheorie,

–  mit Hochhäusern vergleichbar hohe Gebäude, bei denen ein  
Stabilitäts-nachweis nach Theorie II. Ordnung erforderlich sowie 
das Schwingungs-verhalten zu untersuchen ist,

–  Verbundkonstruktionen nach der Plastizitätstheorie oder mit  
Vorspannung,

–  schwierige Trägerroste und schwierige orthotrope Platten,
–  Turbinenfundamente,
–  schwierige Abspannungen von Einzelmasten oder Mastgruppen.
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Bremische Verordnung über die Prüfung von sicherheitstechni-
schen Anlagen nach Bauordnungsrecht (Bremische Anlagen-

prüfverordnung - BremAnlPrüfV)

Vom 7. Januar 2016

Aufgrund des § 84 Absatz 1 Nummer 5 in Verbindung mit § 57 Absatz 
1 Nummer 1 der Bremischen Landesbauordnung vom 6. Oktober 
2009 (Brem.GBl. S. 401 – 2130-d-1a), die zuletzt durch Artikel 1 Ab-
satz 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2014 (Brem.GBl. S. 263) geändert 
worden ist, wird verordnet:

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen 
in
1. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen ein-

schließlich ihrer Bauteile eine Fläche von insgesamt mehr als  
2 000 m² haben,

2.  Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln 
mehr als 200 Besucher fassen oder die insgesamt mehr als 200 
Besucher fassen und gemeinsame Rettungswege haben,

3.  Versammlungsstätten im Freien mit Szeneflächen, deren Besu-
cherbereich mehr als 1 000 Besucher fasst und ganz oder teil-
weise aus baulichen Anlagen besteht,

4.  Sportstadien, die mehr als 5 000 Besucher fassen,
5.  Krankenhäusern,
6.  Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Gastbetten,
7.  Hochhäusern im Sinne des § 2 Absatz 4 Nummer 1 der Bremi-

schen Landesbauordnung,
8.  Mittelgaragen und Großgaragen im Sinne des § 1 Absatz 8 Num-

mer 2 und 3 der Bremischen Garagenverordnung,
9.  allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen,

wenn diese Anlagen bauordnungsrechtlich gefordert oder soweit an 
sie bauordnungsrechtliche Anforderungen hinsichtlich des Brand-
schutzes gestellt werden. § 51 der Bremischen Landesbauordnung 
bleibt unberührt.

§ 2
Prüfungen

(1) Durch nach Bauordnungsrecht anerkannte Prüfsachverständige 
für die Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen müssen auf ihre Wirk-
samkeit und Betriebssicherheit einschließlich des bestimmungsge-
mäßen Zusammenwirkens von Anlagen (Wirk-Prinzip-Prüfung) ge-
prüft werden:
1.  Lüftungsanlagen, ausgenommen solche, die einzelne Räume im 

selben Geschoss unmittelbar ins Freie be- oder entlüften,
2.  CO-Warnanlagen,
3.  Rauchabzugsanlagen,
4.  Druckbelüftungsanlagen,
5.  Feuerlöschanlagen, ausgenommen nichtselbständige Feuer-

löschanlagen mit trockenen Steigleitungen ohne Druckerhö-
hungsanlagen,

6.  Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,
7.  Sicherheitsstromversorgungen.

Erlässt die oberste Bauaufsichtsbehörde aufgrund des § 84 Absatz 6 
der Bremischen Landesbauordnung Prüfgrundsätze zur Durchfüh-
rung der Prüfungen von Anlagen nach Satz 1, sind diese durch die 
Prüfsachverständige oder den Prüfsachverständigen zu berücksichti-
gen.

(2) Die Prüfungen nach Absatz 1 sind
1.  vor der ersten Aufnahme der Nutzung der baulichen Anlagen,
2.  unverzüglich nach einer technischen Änderung der baulichen An-

lagen,
3.  unverzüglich nach einer wesentlichen Änderung der technischen 

Anlagen, sowie
4.  jeweils innerhalb einer Frist von drei Jahren (wiederkehrende Prü-

fungen)

durchführen zu lassen.

(3) Die Bauherrin oder der Bauherr oder die Betreiberin oder der Be-
treiber hat Prüfsachverständige mit der Durchführung der Prüfungen 
nach den Absätzen 1 und 2 zu beauftragen, dafür die nötigen Vorrich-
tungen und fachlich geeigneten Arbeitskräfte bereitzustellen und die 
erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten.

(4) Die Bauherrin oder der Bauherr oder die Betreiberin oder der Be-
treiber hat die Berichte über Prüfungen nach Absatz 2 Nummer 1 und 
2 der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu übersenden sowie die 
Berichte über Prüfungen nach Absatz 2 Nummer 3 und 4 mindestens 
fünf Jahre aufzubewahren und der Bauaufsichtsbehörde auf Verlan-
gen vorzulegen.

(5) Die Bauherrin oder der Bauherr oder die Betreiberin oder der Be-
treiber hat die festgestellten Mängel innerhalb der von der Prüfsach-
verständigen oder vom Prüfsachverständigen festgelegten Frist zu 
beseitigen.

§ 3
Bestehende sicherheitstechnische Anlagen 

Bei bestehenden sicherheitstechnischen Anlagen ist die Frist nach  
§ 2 Absatz 2 vom Zeitpunkt der letzten Prüfung zu rechnen.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Absatz 1 Nummer 1 der Bremi-
schen Landesbauordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen §§ 2 und 3 die vorgeschriebenen Prüfungen nicht oder 
nicht rechtzeitig durchführen lässt.

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Bremische Anlagenprüfverordnung vom 16. Dezember 
2010 (Brem.GBl. S. 645), die zuletzt durch Gesetz vom 27. Mai 2014 
(Brem.GBl. S. 264) geändert worden ist, außer Kraft. 

Bremen, den 7. Januar 2016
  Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
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Bremische Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen

(Bremische Garagenverordnung - BremGarV)* 

Vom 16. Dezember 2010 (Brem.GBl. S. 646)

Auf Grund des § 84 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 3 in Verbindung 
mit § 57 Absatz 1 Nummer 1 der Bremischen Landesbauordnung 
vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401 – 2130-d-1a) wird verordnet:
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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Begriffe und allgemeine Anforderungen

(1) Offene Garagen sind Garagen, die unmittelbar ins Freie führende 
unverschließbare Öffnungen in einer Größe von insgesamt minde-
stens einem Drittel der Gesamtfläche der Umfassungswände haben, 
bei denen mindestens zwei sich gegenüberliegende Umfassungs-
wände mit den ins Freie führenden Öffnungen nicht mehr als 70 m 
voneinander entfernt sind und bei denen eine ständige Querlüftung 
vorhanden ist.

(2) Offene Kleingaragen sind Kleingaragen, die unmittelbar ins Freie 
führende unverschließbare Öffnungen in einer Größe von insgesamt 
mindestens einem Drittel der Gesamtfläche der Umfassungswände 
haben.

(3) Geschlossene Garagen sind Garagen, die die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 und 2 nicht erfüllen.

(4) Oberirdische Garagen sind Garagen, deren Fußboden im Mittel 
nicht mehr als 1,50 m unter der Geländeoberfläche liegt.

(5) Automatische Garagen sind Garagen ohne Personen- und Fahr-
verkehr, in denen die Kraftfahrzeuge mit mechanischen Förderanla-
gen von der Garagenzufahrt zu den Garageneinstellplätzen befördert 
und ebenso zum Abholen an die Garagenausfahrt zurückbefördert 
werden.

(6) Ein Einstellplatz ist eine Fläche, die dem Abstellen eines Kraftfahr-
zeuges in einer Garage oder auf einem Stellplatz dient.

(7) Die Nutzfläche einer Garage ist die Summe aller miteinander  
verbundenen Flächen der Garageneinstellplätze und der Verkehrs-
flächen. Die Nutzfläche einer automatischen Garage ist die Summe 
der Flächen aller Garageneinstellplätze. Einstellplätze auf Dächern 
(Dacheinstellplätze) und die dazugehörigen Verkehrsflächen werden 
der Nutzfläche nicht zugerechnet, soweit nichts Anderes bestimmt 
ist.

(8) Es sind Garagen mit einer Nutzfläche
1. bis 100 m² Kleingaragen,
2. über 100 m² bis 1 000 m² Mittelgaragen, 
3. über 1 000 m² Großgaragen.

(9) Soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes geregelt ist, 
sind auf tragende und aussteifende sowie auf raumabschließende 
Bauteile von Garagen die Anforderungen der Bremischen Landes-
bauordnung an diese Bauteile in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 an-
zuwenden; die Erleichterungen des § 30 Absatz 3 Satz 2, § 31 Absatz 
4 Nummer 1 und 2, § 36 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, § 39 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 4, § 40 Absatz 1 Nummer 1 und 3 sowie des § 41 
Absatz 5 Nummer 1 und 3 der Bremischen Landesbauordnung sind 
nicht anzuwenden.

Teil 2
Bauvorschriften

§ 2
Zu- und Abfahrten

(1) Zwischen Garagen und öffentlichen Verkehrsflächen müssen  
Zu- und Abfahrten von mindestens 3 m Länge vorhanden sein. Ab-
weichungen können gestattet werden, wenn wegen der Sicht auf die 
öffentliche Verkehrsfläche keine Bedenken bestehen.

(2) Vor den die freie Zufahrt zur Garage zeitweilig hindernden Anla-
gen, wie Schranken oder Tore, kann ein Stauraum für wartende Kraft-
fahrzeuge gefordert werden, wenn dies wegen der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich ist.

(3) Die Fahrbahnen von Zu- und Abfahrten vor Mittel- und Großgara-
gen müssen mindestens 2,75 m breit sein; der Halbmesser des inne-
ren Fahrbahnrandes muss mindestens 5 m betragen. Für Fahrbahnen 
im Bereich von Zu- und Abfahrtssperren genügt eine Breite von  
2,30 m. Breitere Fahrbahnen können in Kurven mit Innenradien von 
weniger als 10 m verlangt werden, wenn dies wegen der Verkehrssi-
cherheit erforderlich ist.

(4) Großgaragen müssen getrennte Fahrbahnen für Zu- und Abfahrten 
haben.
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(5) Bei Großgaragen ist neben den Fahrbahnen der Zu- und Abfahrten 
ein mindestens 0,80 m breiter Gehweg erforderlich. Der Gehweg 
muss gegenüber der Fahrbahn erhöht oder verkehrssicher abge-
grenzt werden.

(6) In den Fällen der Absätze 3 bis 5 sind die Dacheinstellplätze und 
die dazugehörigen Verkehrsflächen der Nutzfläche zuzurechnen.

(7) Für Zu- und Abfahrten von Stellplätzen gelten die Absätze 2 bis 5 
sinngemäß.

§ 3
Rampen

(1) Rampen von Mittel- und Großgaragen dürfen nicht mehr als 15 
Prozent geneigt sein. Die Breite der Fahrbahnen auf diesen Rampen 
muss mindestens 2,75 m, in gewendelten Rampenbereichen minde-
stens 3,50 m betragen. Gewendelte Rampenteile müssen eine Quer-
neigung von mindestens 3 Prozent haben. Der Halbmesser des inne-
ren Fahrbahnrandes muss mindestens 5,0 m betragen.

(2) Zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und einer Rampe mit mehr 
als 10 Prozent Neigung muss eine geringer geneigte Fläche von min-
destens 3 m Länge liegen.

(3) In Großgaragen müssen Rampen, die von Fußgängern benutzt 
werden, einen mindestens 0,80 m breiten Gehweg haben, der gegen-
über der Fahrbahn erhöht oder verkehrssicher abgegrenzt ist. An 
Rampen, die von Fußgängern nicht benutzt werden dürfen, ist auf 
das Verbot hinzuweisen.

(4) Für Rampen von Stellplätzen gelten die Absätze 1 bis 3 sinnge-
mäß.

(5) Kraftbetriebene geneigte Hebebühnen sind keine Rampen.

§ 4
Einstellplätze, Fahrgassen und Einstellplätze  

für besondere Personengruppen

(1) Ein notwendiger Einstellplatz muss mindestens 5 m lang sein. Die 
Breite eines Einstellplatzes muss mindestens betragen
1. 2,30 m, wenn keine Längsseite,
2. 2,40 m, wenn eine Längsseite, 
3. 2,50 m, wenn jede Längsseite 
des Einstellplatzes im Abstand bis zu 0,10 m durch Wände, Stützen, 
andere Bauteile oder Einrichtungen begrenzt ist;

4. 3,50 m, wenn der Einstellplatz für Menschen mit Behinderung be-
stimmt ist.

Einstellplätze auf kraftbetriebenen Hebebühnen brauchen in den  
Fällen des Satzes 2 Nummer 1 bis 3 nur 2,30 m breit zu sein. Die  
Sätze 1 und 2 gelten nicht für Einstellplätze auf horizontal verschieb-
baren Plattformen und für diese Plattformen.

(2) Fahrgassen müssen, soweit sie unmittelbar der Zu- oder Abfahrt 
von Einstellplätzen dienen, hinsichtlich ihrer Breite mindestens die 
Anforderungen der folgenden Tabelle erfüllen; Zwischenwerte sind 
gradlinig einzuschalten:

 Anordnung der  Erforderliche Fahrgassenbreite in Metern bei
 Einstellplätze zur  einer Einstellplatzbreite von
 Fahrgasse  2,30 m 2,40 m 2,50 m

 bis 90 °  6,50 6,00 5,50

 bis 45 °  3,50 3,25 3,00

Vor kraftbetriebenen Hebebühnen müssen die Fahrgassen minde-
stens 8 m breit sein, wenn die Hebebühnen Fahrspuren haben oder 
beim Absenken in die Fahrgasse hineinragen.

(3) Fahrgassen müssen, soweit sie nicht unmittelbar der Zu oder  

Abfahrt von Einstellplätzen dienen, mindestens 2,75 m breit sein. 
Fahrgassen mit Gegenverkehr müssen in Mittel- und Großgaragen 
mindestens 5 m breit sein.

(4) Einstellplätze auf horizontal verschiebbaren Plattformen sind in 
Fahrgassen zulässig, wenn
1. eine Breite der Fahrgassen von mindestens 2,75 m erhalten 

bleibt,
2. die Plattformen nicht vor kraftbetriebenen Hebebühnen angeord-

net werden und
3. in Fahrgassen mit Gegenverkehr kein Durchgangsverkehr statt-

findet.

(5) Die einzelnen Einstellplätze und die Fahrgassen sind durch Mar-
kierungen am Boden leicht erkennbar und dauerhaft gegeneinander 
abzugrenzen. Dies gilt nicht für
1. Kleingaragen ohne Fahrgassen,
2. Einstellplätze auf kraftbetriebenen Hebebühnen,
3. Einstellplätze auf horizontal verschiebbaren Plattformen.
Mittel- und Großgaragen müssen in jedem Geschoss leicht erkenn-
bare und dauerhafte Hinweise auf Fahrtrichtungen und Ausfahrten 
haben.

(6) Abschlüsse zwischen Fahrgasse und Einstellplätzen sind in Mittel- 
und Großgaragen nur zulässig, wenn wirksame Löscharbeiten mög-
lich bleiben.

(7) In allgemein zugänglichen Mittel- und Großgaragen müssen min-
destens 
1. 3 Prozent der Gesamteinstellplätze, mindestens jedoch 2 Ein-

stellplätze, ausschließlich für die Benutzung durch Menschen mit 
Behinderungen und 

2. 3 Prozent der Gesamteinstellplätze, mindestens jedoch 2 Ein-
stellplätze, ausschließlich für die Benutzung durch Personen mit 
Kleinkindern

vorbehalten sein; diese sind als solche kenntlich zu machen. Sie 
müssen barrierefrei erreichbar sein und sollen in der Nähe der Aufzü-
ge angeordnet sein. 

(8) In allgemein zugänglichen Großgaragen müssen mindestens 10 
Prozent der Gesamteinstellplätze ausschließlich der Benutzung durch 
Frauen vorbehalten sein (Fraueneinstellplätze). Fraueneinstellplätze 
dürfen auch von Menschen mit Behinderungen benutzt werden,  
die über eine Parkerleichterung auf Grundlage der Straßenverkehrs-
ordnung verfügen. Fraueneinstellplätze sind unter Hinweis auf die  
Berechtigung nach Satz 2 als solche zu kennzeichnen. Sie sind so 
anzuordnen, dass in der Garage möglichst nur kurze Fußwege  
zurückgelegt werden müssen. Im Bereich der Fraueneinstellplätze 
sollen gut sichtbare Alarmmelder in ausreichender Zahl angebracht 
sein. Fraueneinstellplätze und die zu ihnen führenden Fußwege, Trep-
penräume und Aufzüge sollen von einer Aufsichtsperson eingesehen 
oder durch Videokameras überwacht werden können.

(9) Die Absätze 1 bis 5 und 7 bis 8 gelten nicht für automatische Ga-
ragen.
 

§ 5
Lichte Höhe

Mittel- und Großgaragen müssen in zum Begehen bestimmten Berei-
chen, auch unter Unterzügen, Lüftungsleitungen und sonstigen Bau-
teilen eine lichte Höhe von mindestens 2 m haben. Dies gilt nicht für 
kraftbetriebene Hebebühnen.

§ 6
Tragende Wände, Decken, Dächer

(1) Tragende Wände von Garagen sowie Decken über und unter Gara-
gen und zwischen Garagengeschossen müssen feuerbeständig sein.

(2) Liegen Einstellplätze nicht mehr als 22 m über der Geländeoberflä-
che, so brauchen Wände und Decken nach Absatz 1
1. bei oberirdischen Mittel- und Großgaragen nur feuerhemmend 

und aus nichtbrennbaren Baustoffen zu sein, soweit sich aus den 
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§§ 27 und 31 der Bremischen Landesbauordnung keine weiterge-
henden Anforderungen ergeben,

2. bei offenen Mittel- und Großgaragen in Gebäuden, die allein der 
Garagennutzung dienen, nur aus nichtbrennbaren Baustoffen zu 
bestehen.

(3) Wände und Decken nach Absatz 1 brauchen bei eingeschossigen 
oberirdischen Mittel- und Großgaragen auch mit Dacheinstellplätzen, 
wenn das Gebäude allein der Garagennutzung dient, nur feuerhem-
mend zu sein oder aus nichtbrennbaren Baustoffen zu bestehen.

(4) Wände und Decken nach Absatz 1 brauchen bei automatischen 
Garagen nur aus nichtbrennbaren Baustoffen zu bestehen, wenn das 
Gebäude allein als automatische Garage genutzt wird.

(5) Für befahrbare Dächer von Garagen gelten die Anforderungen an 
Decken.

(6) Bekleidungen und Dämmschichten unter Decken und Dächern 
müssen
1. bei Großgaragen aus nichtbrennbaren,
2. bei Mittelgaragen aus mindestens schwerentflammbaren
Baustoffen bestehen. Bei Großgaragen dürfen Bekleidungen aus 
mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen, wenn deren 
Bestandteile volumenmäßig überwiegend nichtbrennbar sind und  
deren Abstand zur Decke oder zum Dach höchstens 0,02 m beträgt.

(7) Für Pfeiler und Stützen gelten die Absätze 1 bis 6 sinngemäß.

§ 7
Außenwände

(1) Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile von Außen-
wänden von Mittel- und Großgaragen müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Außenwände von eingeschossigen oberirdi-
schen Mittel- und Großgaragen, wenn das Gebäude allein der Gara-
gennutzung dient.

§ 8
Trennwände, sonstige Innenwände und Tore

(1) Trennwände zwischen Garagen und anders genutzten Räumen 
müssen § 29 Absatz 3 Satz 1 der Bremischen Landesbauordnung 
entsprechen. Wände zwischen Mittel- oder Großgaragen und ande-
ren Gebäuden müssen feuerbeständig sein.

(2) In Mittel- und Großgaragen müssen sonstige Innenwände und  
Tore, Einbauten, insbesondere Einrichtungen für mechanische Park-
systeme, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

§ 9
Gebäudeabschlusswände

Als Gebäudeabschlusswände nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 der  
Bremischen Landesbauordnung genügen bei eingeschossigen ober-
irdischen Mittel- und Großgaragen feuerbeständige Abschlusswände 
ohne Öffnungen, wenn das Gebäude allein der Garagennutzung 
dient.

§ 10
Wände und Decken von Kleingaragen

(1) Für Kleingaragen sind tragende Wände und Decken ohne Feuer-
widerstand zulässig; Für Kleingaragen in sonst anders genutzten  
Gebäuden gelten die Anforderungen des § 27 der Bremischen Lan-
desbauordnung für diese Gebäude.

(2) Wände und Decken zwischen geschlossenen Kleingaragen und 
anderen Räumen müssen feuerhemmend sein und feuerhemmende 
Abschlüsse haben, soweit sich aus § 29 Absatz 3 der Bremischen 
Landesbauordnung keine weitergehenden Anforderungen ergeben.  

§ 29 Absatz 6 der Bremischen Landesbauordnung bleibt unberührt. 
Abstellräume mit bis zu 20 m2 Fläche bleiben unberücksichtigt.

(3) Als Gebäudeabschlusswand nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 der 
Bremischen Landesbauordnung genügen Wände, die feuerhemmend 
sind oder aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Für offene Klein-
garagen ist eine Gebäudeabschlusswand nach § 30 Absatz 2 Num-
mer 1 der Bremischen Landesbauordnung nicht erforderlich.

(4) § 8 Absatz 1 gilt nicht für Trennwände
1. zwischen Kleingaragen und Räumen oder Gebäuden, die nur  

Abstellzwecken dienen und nicht mehr als 20 m² Grundfläche  
haben,

2. zwischen offenen Kleingaragen und anders genutzten Räumen 
oder Gebäuden.

§ 11
Rauchabschnitte, Brandabschnitte

(1) Geschlossene Garagen, ausgenommen automatische Garagen, 
müssen durch mindestens feuerhemmende, aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehende Wände in Rauchabschnitte unterteilt sein. Die 
Nutzfläche eines Rauchabschnitts darf
1. in oberirdischen geschlossenen Garagen höchstens 5 000 m²,
2. in sonstigen geschlossenen Garagen höchstens 2 500 m²
betragen; sie darf höchstens doppelt so groß sein, wenn die Garagen 
Sprinkleranlagen haben. Ein Rauchabschnitt darf sich auch über 
mehrere Geschosse erstrecken.

(2) Öffnungen in den Wänden nach Absatz 1 müssen mit Rauch-
schutzabschlüssen versehen sein. Abweichend davon sind dicht-  
und selbstschließende Abschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen 
zulässig. Die Abschlüsse müssen Feststellanlagen haben, die bei 
Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen bewirken; sie müssen 
auch von Hand geschlossen werden können.

(3) Automatische Garagen müssen durch Brandwände nach § 30  
Absatz 3 Satz 1 der Bremischen Landesbauordnung in Brandab-
schnitte von höchstens 6 000 m³ Brutto-Rauminhalt unterteilt sein.

(4) § 30 Absatz 2 Nummer 2 der Bremischen Landesbauordnung gilt 
nicht für Garagen.
 

§ 12
Verbindungen zu Garagen und zwischen Garagengeschossen

(1) Flure, Treppenräume und Aufzugsvorräume, die nicht nur den Be-
nutzern der Garagen dienen, dürfen verbunden sein
1. mit geschlossenen Mittel- und Großgaragen nur durch Räume 

mit feuerbeständigen Wänden und Decken sowie feuerhemmen-
den, rauchdichten und selbstschließenden Türen, die in Flucht-
richtung aufschlagen (Sicherheitsschleusen); zwischen Sicher-
heitsschleusen und Fluren oder Treppenräumen genügen 
selbst- und dichtschließende Türen. Abweichend davon darf die 
Sicherheitsschleuse direkt mit einem Aufzug verbunden sein, 
wenn der Aufzug in einem eigenen, feuerbeständigen Schacht 
liegt oder direkt ins Freie führt,

2. mit anderen Garagen unmittelbar nur durch Öffnungen mit min-
destens feuerhemmenden und selbstschließenden Türen.

(2) Mittel- und Großgaragen dürfen mit sonstigen nicht zur Garage 
gehörenden Räumen sowie mit anderen Gebäuden unmittelbar nur 
durch Öffnungen mit mindestens feuerhemmenden, rauchdichten 
und selbstschließenden Türen verbunden sein. Automatische Gara-
gen dürfen mit nicht zur Garage gehörenden Räumen sowie mit an-
deren Gebäuden nicht verbunden sein.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Verbindungen
1. zu offenen Kleingaragen,
2. zwischen Kleingaragen und Räumen oder Gebäuden, die nur  

Abstellzwecken dienen, und nicht mehr als 20 m² Grundfläche 
haben.

(4) Türen zu Treppenräumen, die Garagengeschosse miteinander  

– 3 – 3/11

BremGarV 3.1.06



– 4 –3/11

BremGarV 3.1.06
verbinden, müssen mindestens feuerhemmend, rauchdicht und 
selbstschließend sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

§ 13
Rettungswege

(1) Jede Mittel- und Großgarage muss in jedem Geschoss mindes-
tens zwei voneinander unabhängige Rettungswege nach § 33 Absatz 
1 der Bremischen Landesbauordnung haben. In oberirdischen Mittel- 
und Großgaragen genügt ein Rettungsweg, wenn ein Ausgang ins 
Freie in höchstens 10 m Entfernung erreichbar ist. Der zweite  
Rettungsweg darf auch über eine Rampe führen. Bei oberirdischen 
Mittel- und Großgaragen, deren Einstellplätze im Mittel nicht mehr als 
3 m über der Geländeoberfläche liegen, sind Treppenräume für not-
wendige Treppen nicht erforderlich.

(2) Von jeder Stelle einer Mittel- und Großgarage muss in demselben 
Geschoß mindestens ein Treppenraum einer notwendigen Treppe 
oder, wenn ein Treppenraum nicht erforderlich ist, mindestens eine 
notwendige Treppe oder ein Ausgang ins Freie
1. bei offenen Mittel- und Großgaragen in einer Entfernung von 

höchstens 50 m,
2. bei geschlossenen Mittel- und Großgaragen in einer Entfernung 

von höchstens 30 m erreichbar sein. Die Entfernung ist in der 
Luftlinie, jedoch nicht durch Bauteile zu messen.

(3) In Mittel- und Großgaragen müssen dauerhafte und leicht erkenn-
bare Hinweise auf die Ausgänge vorhanden sein. In Großgaragen 
müssen die zu den notwendigen Treppen oder zu den Ausgängen ins 
Freie führende Wege auf dem Fußboden durch dauerhafte und leicht 
erkennbare Markierungen sowie an den Wänden durch beleuchtete 
Hinweise gekennzeichnet sein.

(4) Für Dacheinstellplätze gelten die Absätze 1 bis 3 sinngemäß.

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für automatische Garagen.

§ 14
Beleuchtung

(1) In Mittel- und Großgaragen muss eine allgemeine elektrische Be-
leuchtung vorhanden sein. Sie muss so beschaffen und mindestens 
in zwei Stufen derartig schaltbar sein, dass an allen Stellen der Nutz-
flächen und Rettungswege in der ersten Stufe eine Beleuchtungs-
stärke von mindestens 1 Lux und in der zweiten Stufe von minde-
stens 20 Lux erreicht wird.

(2) In geschlossenen Großgaragen muss zur Beleuchtung der Ret-
tungswege eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für automatische Garagen.

§ 15
Lüftung

(1) Geschlossene Mittel- und Großgaragen müssen maschinelle Ab-
luftanlagen und so große und so verteilte Zuluftöffnungen haben, 
dass alle Teile der Garage ausreichend gelüftet werden. Bei nicht 
ausreichenden Zuluftöffnungen muss eine maschinelle Zuluftanlage 
vorhanden sein.

(2) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen mit geringem Zu-  
und Abgangsverkehr, wie Wohnhausgaragen, genügt eine natürliche 
Lüftung durch Lüftungsöffnungen oder über Lüftungsschächte. Die 
Lüftungsöffnungen müssen
1. einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 1 500 cm² je  

Garageneinstellplatz haben,
2. in den Außenwänden oberhalb der Geländeoberfläche in einer 

Entfernung von höchstens 35 m einander gegenüberliegen,
3. unverschließbar sein und
4. so über die Garage verteilt sein, dass eine ständige Querlüftung 

gesichert ist.

Die Lüftungsschächte müssen
1. untereinander in einem Abstand von höchstens 20 m angeordnet 

sein und
2. bei einer Höhe bis zu 2 m einen freien Gesamtquerschnitt von 

mindestens 1 500 cm² je Garageneinstellplatz und bei einer Höhe 
von mehr als 2 m einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 
3 000 cm² je Garageneinstellplatz haben.

(3) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen genügt abweichend 
von den Absätzen 1 und 2 eine natürliche Lüftung, wenn im Einzelfall 
nach dem Gutachten eines nach Bauordnungsrecht anerkannten 
Sachverständigen zu erwarten ist, dass der Mittelwert des Volumen-
gehalts an Kohlenmonoxyd in der Luft, gemessen über jeweils eine 
halbe Stunde und in einer Höhe von 1,50 m über dem Fußboden (CO-
Halbstundenmittelwert), auch während der regelmäßigen Verkehrs-
spitzen im Mittel nicht mehr als 100 ppm (= 100 cm³/m³) betragen 
wird und wenn dies auf der Grundlage der Messungen, die nach In-
betriebnahme der Garage über einen Zeitraum von mindestens einem 
Monat durchzuführen sind, von einem nach Bauordnungsrecht aner-
kannten Sachverständigen bestätigt wird.

(4) Die maschinellen Abluftanlagen sind so zu bemessen und zu be-
treiben, dass der CO-Halbstundenmittelwert unter Berücksichtigung 
der regelmäßig zu erwartenden Verkehrsspitzen nicht mehr als  
100 ppm beträgt. Diese Anforderungen gelten als erfüllt, wenn die 
Abluftanlage in Garagen mit geringem Zu- und Abgangsverkehr min-
destens 6 m³, bei anderen Garagen mindestens 12 m³ Abluft in der 
Stunde je m² Garagennutzfläche abführen kann; für Garagen mit  
regelmäßig besonders hohen Verkehrsspitzen kann im Einzelfall ein 
Nachweis der nach Satz 1 erforderlichen Leistung der Abluftanlage 
verlangt werden.

(5) Maschinelle Abluftanlagen müssen in jedem Lüftungssystem min-
destens zwei gleich große Ventilatoren haben, die bei gleichzeitigem 
Betrieb zusammen den erforderlichen Gesamtvolumenstrom erbrin-
gen. Jeder Ventilator einer maschinellen Zu- oder Abluftanlage muss 
aus einem eigenen Stromkreis gespeist werden, an den andere  
elektrische Anlagen nicht angeschlossen werden können. Soll das 
Lüftungssystem zeitweise nur mit einem Ventilator betrieben werden, 
müssen die Ventilatoren so geschaltet sein, dass sich bei Ausfall  
eines Ventilators der andere selbsttätig einschaltet.

(6) Geschlossene Großgaragen mit nicht nur geringem Zu- und Ab-
gangsverkehr müssen CO-Anlagen zur Messung und Warnung (CO-
Warnanlagen) haben. Die CO-Warnanlagen müssen so beschaffen 
sein, dass die Benutzer der Garagen bei einem CO-Gehalt der Luft 
von mehr als 250 ppm über Lautsprecher und durch Blinkzeichen da-
zu aufgefordert werden, die Garage zügig zu verlassen oder im Stand 
die Motoren abzustellen. Während dieses Zeitraumes müssen die 
Garagenausfahrten ständig offen gehalten werden. Die CO-Warnan-
lagen müssen an eine Ersatzstromquelle angeschlossen sein.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für automatische Garagen.

§ 16
Feuerlöschanlagen

(1) Nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen wie halbstationäre Sprüh-
wasser-Löschanlagen oder Leichtschaum-Löschanlagen müssen 
vorhanden sein
1. in geschlossenen Garagen mit mehr als 20 Einstellplätzen auf 

kraftbetriebenen Hebebühnen, wenn jeweils mehr als zwei Kraft-
fahrzeuge übereinander angeordnet werden können,

2. in automatischen Garagen mit nicht mehr als 20 Einstellplätzen.
Die Art der Feuerlöschanlage ist im Einzelfall im Benehmen mit der 
zuständigen Berufsfeuerwehr festzulegen.

(2) Sprinkleranlagen müssen vorhanden sein
1. in Geschossen von Großgaragen, wenn der Fußboden der Ge-

schosse mehr als 4 m unter der Geländeoberfläche liegt und das 
Gebäude nicht allein der Garagennutzung dient; dies gilt nicht, 
wenn die Großgarage zu Geschossen mit anderer Nutzung in kei-
ner Verbindung steht,

2. in automatischen Garagen mit mehr als 20 Garageneinstellplät-
zen.
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§ 17

Brandmeldeanlagen

Geschlossene Mittel- und Großgaragen müssen Brandmeldeanlagen 
haben, wenn sie in Verbindung stehen mit baulichen Anlagen oder 
Räumen, für die Brandmeldeanlagen erforderlich sind.

Teil 3
Betriebsvorschriften

§ 18
Betriebsvorschriften für Garagen

(1) In Mittel- und Großgaragen muss die allgemeine elektrische Be-
leuchtung nach § 14 Absatz 1, während der Benutzungszeit ständig 
mit einer Beleuchtungsstärke von mindestens 1 Lux eingeschaltet 
sein, soweit nicht Tageslicht mit einer entsprechenden Beleuchtungs-
stärke vorhanden ist.

(2) Maschinelle Lüftungsanlagen und CO-Warnanlagen müssen so 
gewartet werden, dass sie ständig betriebsbereit sind. CO-Warnanla-
gen müssen ständig eingeschaltet sein.

(3) In Mittel- und Großgaragen dürfen brennbare Stoffe außerhalb von 
Kraftfahrzeugen nicht aufbewahrt werden. In Kleingaragen dürfen bis 
zu 200 l Dieselkraftstoff und bis zu 20 l Benzin in dicht verschlosse-
nen, bruchsicheren Behältern aufbewahrt werden.

§ 19
Abstellen von Kraftfahrzeugen in anderen Räumen als Garagen

(1) Kraftfahrzeuge dürfen in Treppenräumen, Fluren und Kellergängen 
nicht abgestellt werden.

(2) Kraftfahrzeuge dürfen in sonstigen Räumen, die keine Garagen 
sind, nur abgestellt werden, wenn
1. das Gesamtfassungsvermögen der Kraftstoffbehälter aller abge-

stellten Kraftfahrzeuge nicht mehr als 12 l beträgt,
2. Kraftstoff außer dem Inhalt der Kraftstoffbehälter abgestellter 

Kraftfahrzeuge in diesen Räumen nicht aufbewahrt wird und
3. diese Räume keine Zündquellen oder leicht entzündlichen Stoffe 

enthalten und von Räumen mit Feuerstätten oder leicht entzündli-
chen Stoffen durch Türen abgetrennt sind. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Kraftfahrzeuge, die Arbeitsmaschinen sind 
und für Ausstellungs-, Verkaufs-, Werkstätten- und Lagerräume für 
Kraftfahrzeuge.

Teil 4
Bauvorlagen

§ 20
Bauvorlagen

Die Bauvorlagen müssen zusätzliche Angaben enthalten über:
1. die Zahl, Abmessung und Kennzeichnung der Einstellplätze und 

Fahrgassen,
2. die Brandmelde- und Feuerlöschanlagen,
3. die CO-Warnanlagen,
4. die maschinellen Lüftungsanlagen,
5. die Sicherheitsbeleuchtung.

Teil 5
Schlussvorschriften

§ 21 
Weitergehende Anforderungen

Weitergehende Anforderungen als nach dieser Verordnung können zur 
Erfüllung des § 3 der Bremischen Landesbauordnung gestellt werden, 
soweit Garagen oder Stellplätze für Kraftfahrzeuge bestimmt sind,  
deren Länge mehr als 5 m und deren Breite mehr als 2 m beträgt.

§ 22
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 83 Absatz 1 Nummer 1 der Bremischen Lan-
desbauordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 15 Absatz 4 maschinelle Lüftungsanlagen so betreibt, 

dass der genannte Wert des CO-Gehaltes der Luft überschritten 
wird,

2. entgegen § 18 Absatz 1 geschlossene Mittel- und Großgaragen 
nicht ständig beleuchtet.

 

§ 23
Übergangsvorschriften

(1) Auf die am 1. Januar 2011 bestehenden Garagen sind die  
Betriebsvorschriften nach § 18 entsprechend anzuwenden.

(2) Der Betreiber von bestehenden allgemein zugänglichen Großgara-
gen hat spätestens bis zum 31. Dezember 2014 Einstellplätze für  
besondere Personengruppen nach § 4 Absatz 7 und 8 einzurichten.

(3) Auf die vor dem 1. Januar 2011 eingeleiteten Verfahren sind die 
Vorschriften dieser Verordnung nur insoweit anzuwenden, als sie für 
den Antragsteller eine günstigere Regelung enthalten als das bisher 
geltende Recht.

§ 24
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Bremische Verordnung über Garagen und 
Stellplätze vom 10. November 1980 (Brem.GBl. S. 281 – 2130-d-13), 
die durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. November 2006 (Brem.GBl. 
S. 457) geändert worden ist, außer Kraft.

Bremen, den 16. Dezember 2010
Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
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Hinweise zur Neufassung der Bremischen Garagenverordnung 

Der Regelungszweck der Bremischen Garagenverordnung besteht  
in der Gewährleistung einer sicheren Benutzung von Garagen durch 
eine spezifische Konkretisierung der in § 3 BremLBO enthaltenen 
„Allgemeinen Anforderungen“. Zwar sind Garagen – auch als Mittel- 
oder Großgaragen- keine Sonderbauten im Sinne des § 2 Absatz 4 
BremLBO, doch sind wegen der speziellen Risikolage und der Häu-
figkeit von Garagenbauten besondere Regelungen vor allem im 
Brandschutz, der Verkehrssicherheit und dem Schutz vor Vergiftun-
gen unverzichtbar. Andererseits rechtfertigt die besondere Beschaf-
fenheit von Garagen auch die Abweichung von bestimmten Stan-
dards der BremLBO. Neben den speziellen Bauvorschriften enthält 
die Garagenverordnung auch Betriebsvorschriften, die sich bisher 
auch auf die regelmäßige Prüfung sicherheitstechnischer Einrichtun-
gen durch Sachverständige beziehen. 

Die bisherige Bremische Garagenverordnung vom 10. November 
1980 (nachfolgend Brem-GaVO a.F.) basiert noch auf dem bis zu die-
sem Zeitpunkt fortgeschriebenen Musterentwurf der Arbeitsgemein-
schaft der für das Bau, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen 
Minister und Senatoren (ARGEBAU) aus März 1972.

Zwischenzeitlich ist das Muster mehrfach neu gefasst worden. Die 
letzte Neufassung aus Mai 1993 wurde durch Beschlüsse vom 
19.09.1996, 18.09.1997 und 30.05.2008 fortgeschrieben. Die letzte 
Aktualisierung diente im Wesentlichen dazu, die Muster-Garagenver-
ordnung (M-GarV) an das durch die BremLBO 2010 übernommene 
Brandschutzkonzept der Musterbauordnung 2002 anzupassen.

Es ist also seit 1980 versäumt worden, die Bremische Garagen- 
verordnung jeweils zeitnah an die geänderten Musterfassungen und 
damit an die in den anderen Bundesländern weitgehend auf der 
Grundlage der jeweils gültigen Musterfassung vollzogene Rechtsent-
wicklung anzupassen.

Die in den letzten 30 Jahren in die M-GarV eingepflegten Änderungen 
sind strukturell und materiell so erheblich, dass ein differenzierter  
Vergleich mit den völlig überholten Vorschriften der BremGaVO a.F. 
unter Angabe der für die Änderung jeweils maßgeblichen Gründe 
nicht leistbar ist, zumal es weder für die bisherige BremGaVO a.F. 
noch für das gültige Muster eine Begründung gibt.

Selbst ein synoptischer Vergleich stößt mindestens im Bereich der 
bisher sehr komplex und differenziert geregelten Brandschutzanfor-
derungen an enge Grenzen, weil eine übersichtliche Zuordnung der 
jeweiligen Einzelvorschriften kaum möglich ist.

Insgesamt hat die neue Verordnung deutlich an Lesbarkeit und Über-
sichtlichkeit gewonnen. Möglich war dies letztlich durch eine inhaltli-
che Überarbeitung der materiellen Anforderungen mit folgenden 
Schwerpunkten: 

• durch eine generalklauselartige Verknüpfung zur BremLBO sind, 
soweit nicht abweichend geregelt, auf tragende und aussteifende 
sowie raumabschließende Bauteile die Anforderungen der Brem-
LBO an diese Bauteile in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 anzu-
wenden,

• bei vielen von dem vorstehenden Grundsatz abweichenden 
Brandschutzanforderungen wird das bisherige Anforderungsni-
veau gesenkt, 

• auf besondere Gebäudeabstände wird verzichtet,
• bisher erforderliche Brandabschnitte werden durch Rauchab-

schnitte ersetzt,
• Regelungen für automatische Garagen sind eingefügt, 
• für das Abstellen von Druckgasfahrzeugen gibt es keine Be-

schränkung mehr,
• entbehrliche Vorschriften hinsichtlich Verkehrssicherheit, Unzu-

lässigkeit von Zündquellen, Tankstellen in Garagen, Arbeitsgru-
ben sowie Aufenthaltsräume und Abortanlagen werden gestri-
chen, 

• bisher erforderliche Ausnahmeentscheidungen werden durch  
eine gezielte Absenkung des Anforderungsniveaus und vor dem 
Hintergrund der generellen Abweichungsregelung des § 67 
BremLBO entbehrlich,

• Vorschriften über die sachverständige Prüfung sicherheitstechni-
scher Einrichtungen entfallen zugunsten zentraler Regelungen in 
der neuen BremPPV und BremPrüfV.

Andererseits enthält die Verordnung in § 4 Absatz 7 und 8 abwei-
chend vom Muster besondere Regelungen im Interesse einer barrie-
refreien Nutzung durch Menschen mit Behinderungen und Personen 
mit Kleinkindern in allgemein zugänglichen Mittel- und Großgaragen 
sowie hinsichtlich einer sicheren Nutzung durch Frauen in allgemein 
zugänglichen Großgaragen. Diese Fraueneinstellplätze dürfen dar-
über hinaus auch von Menschen benutzt werden, die über eine Park-
erleichterung auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung verfügen.

Bis auf wenige punktuelle Abweichungen erfolgt die Umsetzung der 
M-GarV in Landesrecht im Übrigen mustertreu, obwohl die Notwen-
digkeit einer generellen Überarbeitung der M-GarV in den Gremien 
der ARGEBAU bereits erkannt worden ist. Ein weiteres Abwarten  
wäre vor dem Hintergrund der völlig überholten Regelungen der noch 
gültigen BremGaVO a.F. jedoch nicht vertretbar, insbesondere mit 
Rücksicht auf die notwendigen Anpassungen an das Brandschutz-
konzept der neuen BremLBO 2010. Eine von der zukünftigen  
Entwicklung der Mustervorschrift abgekoppelte landesrechtliche  
Weiterentwicklung der Bremischen Garagenverordnung ist weder 
leistbar noch hinsichtlich der angestrebten Rechtsvereinheitlichung 
zielführend. 
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Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im 

Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-
Handwerksgesetz - SchfHwG) 

Schornsteinfeger-Handwerksgesetz vom 26. November 2008 
(BGBl. I S. 2242) 

Das Gesetz wurde als Artikel 1 des Gesetzes zur Neuregelung des 
Schornsteinfegerwesens vom 26.11.2008 I 2242 vom Bundestag ge-
schlossen. Es ist gem. Art. 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Schornsteinfegerwesens am 29.11.2008 in Kraft getreten. Die §§ 
8 bis 12, 14 bis 16, 18, 20, 21, 27 bis 47 und 49 bis 51 treten am 
1.1.2013 in Kraft. 

Stand: 
Zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 11.07.2011 (BGBl. I S. 1341) 
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Teil 3 Übergangsregelungen 

§ 48  Übergangsregelungen für Bezirksschornsteinfegermeister 

§ 49  Ansprüche auf Versorgungsleistungen vor dem 1. Januar 
2013 

§ 50  Versorgungsanwartschaften vor dem 1. Januar 2013 

§ 51 Versorgungsanstalt 

§ 52 Kehr- und Überprüfungsordnungen der Länder 

§ 53 Weitere Anwendung von Vorschriften 

Teil 1 
Berufsrecht 

Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Eigentümerpflichten 

(1) Eigentümer von Grundstücken und Räumen sind verpflichtet, frist-
gerecht die Reinigung und Überprüfung von kehr- und prüfungs-
pflichtigen Anlagen sowie die nach der jeweils geltenden Fassung der 
Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 490), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 14. August 2003 
(BGBl. I S. 1614), vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten zu ver-
anlassen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates zum Zweck der 
Erhaltung der Betriebs- und Brandsicherheit, des Umweltschutzes, 
der Energieeinsparung und des Klimaschutzes durch Rechtsverord-
nung zu bestimmen, 

1.  welche Abgasanlagen, Feuerstätten, Rauchableitungen, Lüf-
tungsanlagen oder sonstige Einrichtungen (Anlagen) in welchen 
Zeiträumen gereinigt oder überprüft werden müssen, 

2.  welche Grenzwerte an Ab- und Verbrennungsgasen zum Erhalt 
der Betriebs- und Brandsicherheit von diesen Anlagen nicht über-
schritten werden dürfen, 

3.  welche Verfahren bei der Reinigung und Überprüfung einzuhalten 
sind. 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, über die vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie getroffenen Regelungen hin-
aus durch Rechtsverordnung weitere Anlagen zu bestimmen, die zu 
den in Satz 2 aufgeführten Zwecken gereinigt oder überprüft werden 
müssen, und in welchen Zeiträumen dies zu geschehen hat. Die Lan-
desregierungen können diese Ermächtigung auf oberste Landesbe-
hörden übertragen. 

(2) Die Eigentümer haben Änderungen an kehr- und überprüfungs-
pflichtigen Anlagen, den Einbau neuer Anlagen und die Inbetriebnah-
me stillgelegter Anlagen den jeweiligen bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfegern oder Bezirksschornsteinfegermeistern unverzüglich 
mitzuteilen. Mitzuteilen ist auch die dauerhafte Stilllegung einer kehr- 
und überprüfungspflichtigen Anlage. 

(3) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken und Räumen sind 
verpflichtet, den jeweiligen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfe-
gern für die Durchführung der Tätigkeiten nach § 14 Abs. 1 und § 15 
sowie den Bezirksschornsteinfegermeistern für die Durchführung der 
Tätigkeiten nach § 13 des Schornsteinfegergesetzes Zutritt zu den 
Grundstücken und Räumen zu gestatten. Die gleiche Pflicht besteht, 
wenn Beauftragte der zuständigen Behörde eine verweigerte Reini-
gung, Überprüfung oder Messung auf Grund eines vollziehbaren Ver-
waltungsaktes im Wege der Ersatzvornahme durchzusetzen haben. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

§ 2 
Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen 

(1) Die nach den Rechtsverordnungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 
oder der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen vor-
geschriebenen Schornsteinfegerarbeiten sind wesentliche Tätigkeiten 
des Schornsteinfegerhandwerks im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 der 
Handwerksordnung. Die Durchführung dieser Arbeiten darf nur durch 
Betriebe erfolgen, die mit dem Schornsteinfegerhandwerk in die 
Handwerksrolle eingetragen sind oder die Voraussetzungen nach den 
§§ 7 bis 9 der EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom 20. Dezember 
2007 (BGBl. I S. 3075) erfüllen. In einem Betrieb nach Satz 2 beschäf-
tigte Personen dürfen auch ohne Begleitung durch den Betriebsleiter 
oder die Betriebsleiterin Schornsteinfegerarbeiten ausführen, wenn 
sie als Mindestqualifikation eine Gesellenprüfung im Schornsteinfe-
gerhandwerk oder eine vergleichbare Qualifikation besitzen. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2012 dürfen die in Absatz 1 genannten 
Schornsteinfegerarbeiten nur von dem zuständigen Bezirksschorn-
steinfegermeister oder nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 des Schorn-
steinfegergesetzes von Staatsangehörigen eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz durchgeführt werden. 

§ 3 
Schornsteinfegerregister

(1) Um den Eigentümern, den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfe-
gern, den Bezirksschornsteinfegermeistern und der zuständigen  
Behörde die Feststellung zu erleichtern, wer die Voraussetzungen 
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 erfüllt, wird beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle ein Register (Schornsteinfegerregister) geführt, 
in das die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und Bezirks-
schornsteinfegermeister sowie jeder Betrieb, der im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes staatlich vorgeschriebene Schornsteinfegerarbeiten 
ausführen möchte und die Voraussetzungen zur selbständigen Aus-
übung dieses Handwerks besitzt, mit den folgenden Daten einzutra-
gen sind: 

1.  Name und Anschrift des Betriebs, 
2.  Vor- und Familienname sowie Geburtsdatum des Betriebsleiters 

oder der Betriebsleiterin, 
3.  Handwerkskammer, bei der der Inhaber oder die Inhaberin des 

Betriebs mit dem Schornsteinfegerhandwerk in die Handwerks-
rolle eingetragen ist, oder Behörde, bei der die Erbringung von 
Dienstleistungen angezeigt wurde, 

4.  bei bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern und Bezirks-
schornsteinfegermeistern Datum der Bestellung und Angabe des 
betreffenden Bezirks. 

Weitere Daten dürfen nicht eingetragen werden. Die Eintragung in das 
Register ist kostenlos. Auskünfte aus dem Register werden im Wege 
des automatisierten Abrufs über das Internet erteilt. Das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat dem jeweiligen Stand der 
Technik entsprechende Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensi-
cherheit zu treffen, die insbesondere die Richtigkeit und Echtheit der 
gespeicherten Daten gewährleisten. 

(2) Die Handwerkskammer oder Behörde übermittelt die in Absatz 1 
genannten Daten unmittelbar an das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle, sofern die betroffene Person dem nicht widerspro-
chen hat. Änderungen der Daten sind dem Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle durch die Handwerkskammer oder Behörde un-
verzüglich mitzuteilen. Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn 

1.  die Voraussetzungen für ihre Eintragung in das Register entfallen 
sind oder 

2.  die eingetragene Person der zuständigen Behörde anzeigt, dass 
sie im Geltungsbereich dieses Gesetzes keine Schornsteinfeger-
arbeiten mehr ausführen möchte. 
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§ 4 

Nachweise 

(1) Die fristgerechte Durchführung der im Feuerstättenbescheid nach 
§ 14 Abs. 2 festgesetzten Arbeiten ist den jeweiligen bevollmächtig-
ten Bezirksschornsteinfegern oder Bezirksschornsteinfegermeistern 
nachzuweisen, sofern diese die Arbeiten nicht selbst durchgeführt 
haben. Der Nachweis wird über Formblätter geführt. Er ist erbracht, 
wenn dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder dem Be-
zirksschornsteinfegermeister das vollständig ausgefüllte Formblatt 
zugegangen ist. 

(2) Die Formblätter sind durch die Schornsteinfeger oder Schorn-
steinfegerinnen, die die Arbeiten ausgeführt haben, wahrheitsgemäß 
und vollständig auszufüllen. 

(3) Die ausgefüllten Formblätter sind den Eigentümern zu übergeben 
oder in deren Auftrag direkt an die jeweiligen bevollmächtigten  
Bezirksschornsteinfeger oder Bezirksschornsteinfegermeister zu 
übermitteln. Verantwortlich für die Übermittlung der Formblätter blei-
ben die Eigentümer. Die ausgefüllten Formblätter müssen innerhalb 
von 14 Tagen nach dem Tag, bis zu dem die Schornsteinfegerarbei-
ten gemäß der Festsetzung im Feuerstättenbescheid spätestens 
durchzuführen waren, bei den bevollmächtigten Bezirksschornstein-
fegern oder Bezirksschornsteinfegermeistern eingehen. Die bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfeger oder Bezirksschornsteinfeger-
meister weisen die Eigentümer im Feuerstättenbescheid auf diese 
Frist hin. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Ausgestaltung und Inhalt der Formblätter zu regeln. Die Formblätter 
sind so zu fassen, dass die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
und Bezirksschornsteinfegermeister ihnen alle für die Führung des 
Kehrbuchs nach § 19 relevanten Daten entnehmen können. 

§ 5 
Mängel 

(1) Mängel an kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen, die nicht 
innerhalb des im Feuerstättenbescheid für die Durchführung der 
Schornsteinfegerarbeiten festgesetzten Zeitraums behoben sind, 
sind von dem Schornsteinfeger oder der Schornsteinfegerin im Form-
blatt (§ 4) zu vermerken. Ihre Behebung ist dem bevollmächtigten  
Bezirksschornsteinfeger oder dem Bezirksschornsteinfegermeister 
innerhalb von sechs Wochen nach dem Tag, bis zu dem die Schorn-
steinfegerarbeiten gemäß der Festsetzung im Feuerstättenbescheid 
spätestens durchzuführen waren, nachzuweisen. Andernfalls hat der 
bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger oder der Bezirksschorn-
steinfegermeister die Mängel der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

(2) Mängel, durch die unmittelbare Gefahren für die Betriebs- und 
Brandsicherheit oder schädliche Umwelteinwirkungen drohen, sind 
von dem Schornsteinfeger oder der Schornsteinfegerin unverzüglich 
der zuständigen Behörde und dem zuständigen bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger oder dem Bezirksschornsteinfegermeister zu 
melden. 

§ 6 
Erbbaurecht und Gebäudeeigentum 

Für Erbbauberechtigte sowie für Eigentümer von Gebäuden nach Ar-
tikel 233 §§ 2b, 4 und 8 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche sind die für Eigentümer von Grundstücken geltenden 
Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend anzuwenden. 

Kapitel 2 
Bezirke, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 

 
§ 7 

Bezirke 

Für die Überprüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 1 Abs. 1 und 
2 richtet die zuständige Behörde Bezirke ein. 

 
§ 8 

Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 

(1) Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger ist, wer von der zustän-
digen Behörde für einen Bezirk bestellt ist. 

(2) Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger gehören als Gewer-
betreibende dem Schornsteinfegerhandwerk an. 

§ 9 
Anforderungen und Verfahren 

(1) Die Tätigkeit als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für ei-
nen Bezirk ist von der zuständigen Behörde öffentlich auszuschrei-
ben. 

(2) Zu bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern bestellt werden 
können Bewerber und Bewerberinnen, die die handwerksrechtlichen 
Voraussetzungen zur selbständigen Ausübung des Schornsteinfeger-
handwerks besitzen. 

(3) Von den Bewerbern und Bewerberinnen darf insbesondere die 
Vorlage folgender Unterlagen verlangt werden: 

1.  schriftliche Bewerbung, die den Familiennamen, die Vornamen, 
die Anschrift und eine Telekommunikationsnummer enthält, 

2.  tabellarischer Lebenslauf, der genaue Angaben über die berufli-
che Vorbildung und den beruflichen Werdegang enthält, 

3.  Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen zur Eintra-
gung in die Handwerksrolle, 

4.  Zeugnisse über die Gesellenprüfung und die Meisterprüfung oder 
über gleichwertige Qualifikationen; im Fall einer in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
der Schweiz erworbenen Berufsqualifikation die nach § 6 der EU/
EWR-Handwerk-Verordnung vorzulegenden Unterlagen und Be-
scheinigungen, 

5.  Nachweise über die bisherigen Schornsteinfegertätigkeiten und 
berufsbezogene Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, 

6.  Zustimmungserklärung zur Einholung einer Auskunft aus dem 
Gewerbezentralregister, 

7.  Erklärung darüber, ob innerhalb der letzten zwölf Monate gegen 
den Bewerber oder die Bewerberin strafgerichtliche Verurteilun-
gen ergangen sind, ein gerichtliches Strafverfahren anhängig ist 
oder ein anhängiges Ermittlungsverfahren bekannt ist. 

(4) Die Auswahl zwischen den Bewerbern und Bewerberinnen ist 
nach ihrer Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung vorzuneh-
men. 

(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Vorschriften über das Ausschreibungsverfahren und die Aus-
wahl der Bewerber und Bewerberinnen zu erlassen. Die Landesregie-
rungen können diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden 
übertragen. 

§ 10 
Bestellung 

(1) Die Bestellung ist auf sieben Jahre befristet. Bevollmächtigte  
Bezirksschornsteinfeger können vorbehaltlich des Absatzes 3 nur  
für jeweils einen Bezirk bestellt werden. § 11 bleibt unberührt. Wie-
derbestellungen sind nach erneuter Ausschreibung zulässig. 
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(2) Die Bestellung ist durch die zuständige Behörde öffentlich bekannt 
zu machen und dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
zur Eintragung in das Schornsteinfegerregister mitzuteilen. 

(3) Hat sich keine geeignete Person für den ausgeschriebenen Bezirk 
beworben, sind für längstens drei Jahre bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfeger benachbarter Bezirke im Bereich der zuständigen 
Behörde auszuwählen und als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
ger zu bestellen. Danach ist der Bezirk erneut auszuschreiben. 

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Bestellung haben 
keine aufschiebende Wirkung. 

§ 11 
Verhinderung der bestellten bevollmächtigten  

Bezirksschornsteinfeger 

(1) Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, die vorübergehend ver-
hindert sind, ihre Aufgaben wahrzunehmen, ersuchen unverzüglich 
einen anderen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, ihre Aufga-
ben für die Dauer der Verhinderung wahrzunehmen. Dabei soll es sich 
um einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger eines benach-
barten Bezirks im Zuständigkeitsbereich derselben zuständigen  
Behörde handeln. Der verhinderte bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfeger zeigt die Verhinderung und die ersuchte Person unverzüg-
lich der zuständigen Behörde an. 

(2) Unter der Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 kann die zuständi-
ge Behörde anordnen, dass ein bevollmächtigter Bezirksschornstein-
feger eines anderen Bezirks seines Zuständigkeitsbereichs die Auf-
gaben für die Dauer der Verhinderung vorübergehend wahrnimmt. 

(3) Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger nehmen auf Anordnung 
der zuständigen Behörde oder auf Ersuchen nach Absatz 1 die in den 
§§ 13 bis 16 bezeichneten Aufgaben und Befugnisse auch außerhalb 
ihres Bezirks wahr. Die dafür erforderlichen Daten und Unterlagen sind 
ihnen durch die für die betreffenden Bezirke jeweils zuständigen be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfeger vorab zur Verfügung zu stellen. 
Nach Beendigung der vorübergehenden Aufgabenwahrnehmung ha-
ben sie die Unterlagen zurückzugeben und die Daten zu löschen sowie 
die zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger über die 
Durchführung der Arbeiten und deren Ergebnis zu unterrichten. 

(4) Die Wahrnehmung dieser Aufgaben und Befugnisse kann nur aus 
wichtigem Grund abgelehnt werden. 

(5) § 18 gilt entsprechend. 

§ 12 
Aufhebung der Bestellung 

(1) Unbeschadet der Regelungen der Verwaltungsverfahrensgesetze 
der Länder über Rücknahme und Widerruf eines Verwaltungsakts ist 
die Bestellung aufzuheben 

1.  auf Antrag des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers, 
2.  wenn die zuständige Behörde auf Grund einer Überprüfung der 

Tätigkeiten des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers nach 
§ 21 Abs. 1 Satz 2 zu der Auffassung gelangt ist, dass dieser oder 
diese die erforderliche persönliche oder fachliche Zuverlässigkeit 
für die Ausübung des Amtes nicht besitzt, 

3.  mit Ablauf des Monats, in dem der bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfeger das 67. Lebensjahr vollendet. 

4.  Wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfeger wegen eines körperlichen  
Gebrechens oder Schwäche seiner körperlichen oder geistigen 
Kräfte dauernd unfähig ist, seinen Beruf auszuüben. 

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage haben im Fall des Absatzes 1 
Nr. 2 keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Die Aufhebung der Bestellung ist dem Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle durch die zuständige Behörde unverzüglich für 
die Führung des Schornsteinfegerregisters mitzuteilen. 

Kapitel 3 
Aufgaben, Befugnisse und Pflichten der bevollmächtigten  

Bezirksschornsteinfeger und Bezirksschornsteinfegermeister 

§ 13 
Allgemeine Aufgaben der bevollmächtigten  

Bezirksschornsteinfeger und Bezirksschornsteinfegermeister 

Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und Bezirksschorn-
steinfegermeister kontrollieren die Einhaltung der Pflichten der Eigen-
tümer nach § 1 Abs. 1 und 2 und führen die Kehrbücher. 

§ 14 
Durchführung der Feuerstättenschau und Erlass des  

Feuerstättenbescheids durch  
bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 

(1) Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger besichtigen persön-
lich zweimal während des Zeitraums ihrer Bestellung sämtliche Anla-
gen in den Gebäuden ihres Bezirks, in denen Arbeiten nach den 
Rechtsverordnungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie nach der 
Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen oder nach 
den landesrechtlichen Bauordnungen durchzuführen sind, und prüfen 
die Betriebs- und Brandsicherheit der Anlagen (Feuerstättenschau). 
Eine Feuerstättenschau darf frühestens im dritten Jahr nach der je-
weils vorhergehenden Feuerstättenschau durchgeführt werden. 

(2) Bei der Feuerstättenschau setzen die bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger gegenüber den Eigentümern durch schriftlichen Be-
scheid fest, welche Schornsteinfegerarbeiten nach den Rechts 
verordnungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 oder der Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsanlagen durchzuführen sind und inner-
halb welchen Zeitraums dies zu geschehen hat (Feuerstättenbe-
scheid). Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Feuerstät-
tenbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Stellen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bei der Feu-
erstättenschau nach Absatz 2 fest, dass eine Anlage nicht betriebs- 
oder brandsicher ist, treffen sie vorläufige Sicherungsmaßnahmen, 
wenn Gefahr im Verzug besteht. Als Sicherungsmaßnahme ist auch 
die vorläufige Stilllegung einer Anlage zulässig. Die zuständige Be-
hörde ist unverzüglich über die ergriffenen Sicherungsmaßnahmen zu 
unterrichten. Sie hat diese als Sicherungsmaßnahmen zu verfügen 
oder die vorläufigen Sicherungsmaßnahmen aufzuheben. 

§ 15 
Anlassbezogene Überprüfungen durch  

bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 

Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger haben die Befugnis zur 
Durchführung von Überprüfungen in ihrem jeweiligen Bezirk, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

1.  die Betriebs- und Brandsicherheit einer Anlage nicht gewährlei-
stet ist oder 

2.  unmittelbar von der Anlage schädliche Umwelteinwirkungen aus-
gehen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, oder 
nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelt-
einwirkungen nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Die Überprüfung ist der zuständigen Behörde unter Angabe der Grün-
de und des Ergebnisses unverzüglich anzuzeigen. § 14 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

§ 16 
Weitere Aufgaben der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 

Den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern obliegt die Ausstel-
lung von Bescheinigungen über die Tauglichkeit und sichere Benutz-
barkeit von Abgasanlagen und von Leitungen zur Abführung von Ver-
brennungsgasen in ihren jeweiligen Bezirken, soweit dies durch 
Landesrecht vorgesehen ist. § 14 Abs. 2 gilt bei der Ausstellung von 
Bescheinigungen nach Satz 1 entsprechend. 
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§ 17 

Aufgaben der Bezirksschornsteinfegermeister 

(1) Für die Aufgaben der Bezirksschornsteinfegermeister gilt im Übri-
gen § 13 des Schornsteinfegergesetzes mit der Maßgabe, dass die 
Bezirksschornsteinfegermeister bei der Feuerstättenschau (§ 13 Abs. 1 
Nr. 2 des Schornsteinfegergesetzes) gegenüber den Eigentümern 
durch schriftlichen Bescheid festsetzen, welche Schornsteinfegerar-
beiten nach den Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 2 und 3 
oder der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen durch-
zuführen sind und innerhalb welchen Zeitraums dies zu geschehen hat 
(Feuerstättenbescheid). Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
den Feuerstättenbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. 

(2) Stellen die Bezirksschornsteinfegermeister bei der Feuerstätten-
schau nach Absatz 1 fest, dass eine Anlage nicht betriebs- oder 
brandsicher ist, treffen sie vorläufige Sicherungsmaßnahmen, wenn 
Gefahr im Verzug besteht. Als Sicherungsmaßnahme ist auch die vor-
läufige Stilllegung einer Anlage zulässig. Die zuständige Behörde ist 
unverzüglich über die ergriffenen Sicherungsmaßnahmen zu unter-
richten. Sie hat diese als Sicherungsmaßnahmen zu verfügen oder 
die vorläufigen Sicherungsmaßnahmen aufzuheben. 

(3) Für kehr- und überprüfungspflichtige Anlagen, bei denen bis zum 
31. Dezember 2012 keine Feuerstättenschau mehr durchzuführen ist, 
haben die Bezirksschornsteinfegermeister den Feuerstättenbescheid 
auf der Grundlage der Daten des Kehrbuchs zu erstellen und den Ei-
gentümern zuzustellen. 

Dies gilt auch dann, wenn 
1.  die Eigentümer einen Antrag auf Ausstellung des Feuerstättenbe-

scheides stellen oder 
2.  den Bezirksschornsteinfegermeistern die Durchführung der  

Arbeiten nach den Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 2 
und 3 oder nach der Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen von den Eigentümern verweigert wird. 

Der Feuerstättenbescheid nach den Sätzen 1 und 2 gilt nur für den 
Zeitraum bis zur nächsten 
Feuerstättenschau. 

§ 18
Berufspflichten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 

(1) Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger sind verpflichtet, ih-
re Aufgaben und Befugnisse ordnungsgemäß und gewissenhaft, nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie unparteiisch 
auszuführen. 

(2) Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger dürfen keine Bescheini-
gungen nach § 16 Satz 1 für Anlagen in ihrem Bezirk ausstellen, die 
sie oder andere Angehörige ihres Betriebs verkauft oder eingebaut 
haben. § 11 gilt entsprechend. 

§ 19 
Führung des Kehrbuchs 

(1) In das Kehrbuch sind die folgenden Daten einzutragen: 

1.  Vor- und Familienname sowie Anschrift 
a) des Eigentümers und, falls davon abweichend, des Betrei-

bers oder 
b)  des Verwalters nach § 20 des Wohnungseigentumsgesetzes 

im Fall von Wohnungseigentum und, falls die Anlage zum 
Sondereigentum gehört, des Wohnungseigentümers und, 
falls davon abweichend, des Betreibers, dessen Namen und 
Anschrift der Verwalter den bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegern oder Bezirksschornsteinfegermeistern auf Anfor-
derung mitzuteilen hat, oder 

c)  der Wohnungseigentümer, falls kein Verwalter bestellt ist, 
und, falls abweichend, der Betreiber, deren Namen und  
Anschriften die Wohnungseigentümer den bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegern oder Bezirksschornsteinfegermei-
stern auf Anforderung mitzuteilen haben; 

2.  Art, Brennstoff, Nennwärmeleistung und Alter der Anlage sowie 
Angaben über ihren Betrieb und Standort; 

3.  die nach den Rechtsverordnungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 
und die nach der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungs-
anlagen vorgeschriebenen und nach § 14 Abs. 2 festgesetzten 
Arbeiten und das Datum der Ausführung; 

4.  das Datum und das Ergebnis der letzten Feuerstättenschau; 
5.  in dem Formblatt nach § 4 vermerkte Mängel oder selbst festge-

stellte Mängel und das Datum des Abstellens der Mängel; 
6.  das Datum und das Ergebnis einer Bauabnahme nach Landes-

recht; 
7.  das Datum und das Ergebnis einer Überprüfung nach § 15 Satz 1; 
8.  die für die Aufstellung von Emissionskatastern im Sinne des § 46 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erforderlichen Angaben 
nach Maßgabe der öffentlichrechtlichen Vorschriften auf dem Ge-
biet des Immissionsschutzes. 

Soweit die in Satz 1 genannten Daten den bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfegern oder Bezirksschornsteinfegermeistern nicht ohne-
hin auf Grund ihrer Tätigkeit bekannt sind, entnehmen sie die Daten 
den ausgefüllten Formblättern nach § 4. 

(2) Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und Bezirksschorn-
steinfegermeister sind dafür verantwortlich, dass die Eintragungen im 
jeweiligen Kehrbuch vollständig und richtig geordnet vorgenommen 
sowie auf dem neuesten Stand gehalten werden. Eine Eintragung 
darf nicht in einer Weise verändert werden, dass die ursprüngliche 
Eintragung nicht mehr feststellbar ist. Das Kehrbuch ist elektronisch 
zu führen. 4Es muss jährlich abgeschlossen werden. 

(3) Bei der Übergabe des Bezirks sind das Kehrbuch und die für die 
Führung des Kehrbuchs erforderlichen Unterlagen und gespeicherten 
Daten kostenfrei und vollständig an den Nachfolger oder die Nachfol-
gerin zu übergeben. Gleichzeitig haben die Übergebenden alle durch 
die hoheitliche Tätigkeit erlangten Daten bei sich zu löschen. 

(4) Das Kehrbuch sowie die für die Führung des Kehrbuchs erforderli-
chen Unterlagen einschließlich der eingereichten Formblätter sind 
durch die jeweils zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger und Bezirksschornsteinfegermeister bis zum Ablauf von sieben 
Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren, sofern nicht an-
dere Rechtsvorschriften eine längere Aufbewahrung vorschreiben. 
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Daten zu löschen und 
die Unterlagen zu vernichten. Die Frist nach Satz 1 beginnt mit dem 
Ende des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung vorgenommen 
wurde. 

(5) Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger und Bezirksschornstein-
fegermeister dürfen die Daten nach Absatz 1 nur nutzen, soweit das 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. An 
öffentliche Stellen dürfen die Daten übermittelt werden, soweit das 
Landesrecht dies zulässt. An nicht öffentliche Stellen dürfen die Da-
ten nur übermittelt werden, soweit 
1.  die Übermittlung nach dem Landesrecht zulässig ist und 
2.  der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, ein rechtliches 

Interesse an der Kenntnis der Daten und der Betroffene kein 
schutzwürdiges Interesse an dem Unterbleiben der Übermittlung 
hat. 

§ 20
Kosten 

(1) Für Tätigkeiten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
nach § 14 Abs. 1 bis 3, § 15 Satz 1 und § 16 werden zur Deckung des 
Verwaltungsaufwands Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. 

(2) Die Kosten sind eine öffentliche Last des Grundstücks und sind 
von den Grundstückseigentümern, im Fall von Wohnungseigentum 
von der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer oder, falls die Anla-
ge zum Sondereigentum gehört, von dem Wohnungseigentümer zu 
tragen. Der Anspruch auf Zahlung von Kosten verjährt in drei Jahren. 
Privatrechtliche Verhältnisse werden dadurch nicht berührt. Mehrere 
Eigentümer eines Grundstücks haften für die Kosten als Gesamt-
schuldner. 
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(3) Rückständige Gebühren und Auslagen, die trotz Mahnung nicht 
entrichtet worden sind, werden von der zuständigen Behörde auf  
Antrag der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger durch Bescheid 
festgestellt und nach den Vorschriften der Verwaltungsvollstreckung 
beigetrieben. Soweit die Kosten der Zwangsvollstreckung aus den 
eingegangenen Geldern nicht gedeckt werden, sind sie von derjeni-
gen Person zu tragen, für deren Rechnung die Zwangsvollstreckung 
betrieben wurde. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die gebührenpflichtigen Tatbestände näher zu bestimmen und dabei 
feste Sätze, auch in Form von Gebühren nach Zeitaufwand, oder 
Rahmensätze vorzusehen. Die Gebührensätze sind nach der Anzahl 
der geleisteten Arbeitsstunden zu bemessen; der mit den in Absatz 1 
genannten Tätigkeiten verbundene Personal- und Sachaufwand ist 
zu berücksichtigen. 

§ 21 
Aufsicht 

(1) Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger unterstehen der 
Aufsicht der zuständigen Behörde. Die zuständige Behörde kann die 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger hinsichtlich der Wahrneh-
mung der ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse und der Ein-
haltung ihrer Pflichten jederzeit überprüfen. Wenn bei der Überprü-
fung wesentliche Pflichtverletzungen festgestellt werden, tragen die 
jeweiligen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger die Kosten der 
Überprüfung. 

(2) Die zuständige Behörde kann sich das Kehrbuch und die für die 
Führung des Kehrbuchs erforderlichen Unterlagen zur Überprüfung 
vorlegen lassen. Die Behörde kann verlangen, dass ihr ein Ausdruck 
des Kehrbuchs vorgelegt oder der Datenträger zugänglich gemacht 
wird oder die Daten elektronisch übermittelt werden. 

(3) Wenn bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger die ihnen nach 
diesem Gesetz obliegenden Aufgaben und Pflichten nicht oder nicht 
ordnungsgemäß erfüllen, kann die zuständige Behörde als Aufsichts-
maßnahme insbesondere einen Verweis aussprechen oder ein War-
nungsgeld von bis zu fünftausend Euro verhängen. 

§ 22 
Verhältnis zu Bestimmungen des Immissionsschutzrechts 

Die Befugnisse der jeweils zuständigen Behörde, auf Grund des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes oder der nach diesem Gesetz erlas-
senen Rechtsverordnungen andere oder weitergehende Anordnun-
gen zu treffen, bleiben von den Bestimmungen dieses Gesetzes 
unberührt. 

§ 23 
Zuständige Behörden 

Die für die Aufgaben nach diesem Gesetz zuständigen Behörden 
werden durch Landesrecht bestimmt. 

Kapitel 4 
Bußgeldvorschriften, Ersatzvornahme 

 

§ 24 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1.  entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit der Rechtsverord-

nung nach § 1 Abs. 1 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 1 Satz 3, eine dort genannte 
Anlage nicht oder nicht rechtzeitig reinigen oder überprüfen 
lässt, 

2.  entgegen § 1 Abs. 2 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 
3.  entgegen § 1 Abs. 3 Satz 1 oder 2 Zutritt nicht gestattet, 
4.  entgegen § 4 Abs. 2 das Formblatt nicht richtig oder nicht voll-

ständig ausfüllt, 
5.  entgegen § 5 Abs. 2 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 
6.  entgegen § 19 Abs. 3 Satz 1 das Kehrbuch und die dort genann-

ten Unterlagen oder Daten nicht, nicht richtig oder nicht vollstän-
dig übergibt oder entgegen § 19 Abs. 3 Satz 2 die Daten nicht 
oder nicht vollständig löscht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftau-
send Euro geahndet werden. 

§ 25 
Nichterfüllung, Zweitbescheid 

(1) Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder Bezirksschorn-
steinfegermeister melden der zuständigen Behörde unverzüglich, 
wenn das Formblatt nicht innerhalb der in § 4 Abs. 3 Satz 3 genann-
ten Frist eingegangen ist und die Durchführung der Arbeiten auch 
nicht auf andere Weise innerhalb dieser Frist nachgewiesen wurde. 

(2) Die zuständige Behörde setzt in einem Zweitbescheid gegenüber 
dem Eigentümer fest, welche Reinigungen oder Überprüfungen nach 
den Rechtsverordnungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 oder wieder-
kehrenden Messungen nach § 15 der Verordnung über kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen innerhalb welchen Zeitraums durchzufüh-
ren sind. Für den Fall der Nichtvornahme ist die Ersatzvornahme auf 
Kosten des Pflichtigen anzudrohen. 

(3) Der Bescheid ist schriftlich zu erlassen und zuzustellen. 

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Bescheid haben 
keine aufschiebende Wirkung. 

§ 26 
Ersatzvornahme 

(1) Wird die Verpflichtung, die in dem Zweitbescheid nach § 25 Abs. 2 
Satz 1 festgesetzten Schornsteinfegerarbeiten durchführen zu lassen, 
nicht oder nicht fristgemäß erfüllt, hat die zuständige Behörde den 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder den Bezirksschorn-
steinfegermeister mit der Vornahme der Handlungen im Wege der Er-
satzvornahme zu beauftragen. 

(2) Für die Ausführung der Ersatzvornahme werden von dem betroffe-
nen Eigentümer Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Es kann 
bestimmt werden, dass der Eigentümer die voraussichtlichen Kosten 
der Ersatzvornahme im Voraus zu bezahlen hat. Werden die voraus-
sichtlich entstehenden Kosten der Ersatzvornahme nicht fristgerecht 
gezahlt, so können sie im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben 
werden. 

Teil 2 
Versorgung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 

im Schornsteinfegerhandwerk 

Kapitel 1 
Organisation 

§ 27 
Träger der Zusatzversorgung 

Die Versorgungsanstalt der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
im Schornsteinfegerhandwerk (Versorgungsanstalt) ist eine bun-
desunmittelbare rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz 
in München. Sie ist Trägerin der Zusatzversorgung im Schornsteinfe-
gerhandwerk. 
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§ 28 

Organe 

Die Organe der Versorgungsanstalt sind 
1.  die Vertreterversammlung, 
2.  der Vorstand, 
3.  die Geschäftsführung. 

§ 29 
Vertreterversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung besteht aus 30 gewählten Mitgliedern, 
darunter einem Vertreter oder einer Vertreterin der Mitglieder, die  
Anspruchsberechtigte nach § 43 Abs. 1 oder § 44 sind. Für jedes 
Mitglied sind zwei stellvertretende Mitglieder zu wählen, die bei Ver-
hinderung oder Ausscheiden des Mitgliedes eintreten. 

(2) Wahlberechtigt und wählbar für die Vertreterversammlung sind die 
Mitglieder der Versorgungsanstalt. Die Amtsdauer und das Verfahren 
der Wahl sind in der Satzung der Versorgungsanstalt mit der Maß-
gabe zu bestimmen, dass die Wahlen in der Gruppe der bevollmäch-
tigten Bezirksschornsteinfeger und die Wahlen in der Gruppe der An-
spruchsberechtigten nach § 43 Abs. 1 oder § 44 getrennt voneinander 
durchzuführen sind. 

(3) Die Vertreterversammlung beschließt über alle Angelegenheiten 
der Versorgungsanstalt, soweit sie nicht durch Gesetz oder Satzung 
dem Vorstand oder der Geschäftsführung übertragen sind. Der Be-
schlussfassung der Vertreterversammlung bleibt vorbehalten 
1.  die Wahl des Vorstandes, 
2.  der Erlass der Satzung (§ 31) und ihre Änderungen, 
3.  die Abnahme der Jahresrechnung, 
4.  die Festsetzung der Höhe der Beiträge, 
5.  die Entscheidung über die Zuführung von Mitteln an den Härte-

fonds, 
6.  die Festsetzung der den Mitgliedern der Vertreterversammlung 

und des Vorstandes zu gewährenden Entschädigung. 

(4) Die nach Absatz 3 Nr. 2 und 4 bis 6 gefassten Beschlüsse bedür-
fen für ihre Rechtsgültigkeit der Genehmigung durch die Aufsichtsbe-
hörde (§ 34). 

(5) Die in Absatz 3 Nr. 2, 4 und 6 genannten Angelegenheiten können 
nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen Mitglieder 
beschlossen werden. 

(6) Beschlüsse nach Absatz 3 Nr. 4 sind mit dem Genehmigungsver-
merk der Aufsichtsbehörde bekannt zu machen. 

§ 30 
Vorstand und Geschäftsführung 

(1) Der Vorstand besteht aus zehn Mitgliedern einschließlich des oder 
der Vorsitzenden und des oder der stellvertretenden Vorsitzenden. 
Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu wählen. 

(2) Die Geschäftsführung obliegt der Bayerischen Versorgungskam-
mer. 

§ 31 
Satzung 

(1) Die Vertreterversammlung beschließt die Satzung. Versagt die Auf-
sichtsbehörde die Genehmigung der Satzung, so hat die Vertreterver-
sammlung in der von der Aufsichtsbehörde gesetzten Frist eine neue 
Satzung zu beschließen. Kommt kein Beschluss zustande oder wird 
auch die neue Satzung nicht genehmigt, so kann die Aufsichtsbehör-
de die Satzung erlassen und auf Kosten der Versorgungsanstalt 
durchführen. 

(2) Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über 
1.  die Wahl der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder der 

Vertreterversammlung, die Rechte und Pflichten der Vertreterver-

sammlung und die Art der Beschlussfassung in ihr sowie die Rei-
henfolge des Eintritts der stellvertretenden Mitglieder im Fall der 
Verhinderung oder des Ausscheidens der Mitglieder, 

2.  die Wahl der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder des 
Vorstandes, die Rechte und Pflichten des Vorstandes und die Art 
der Beschlussfassung in ihm, 

3.  die Einberufung der Vertreterversammlung und des Vorstandes, 
4.  die Vertretung der Versorgungsanstalt, 
5.  die Rechte und Pflichten der Geschäftsführung, 
6.  die Entrichtung und Fälligkeit der Beiträge sowie Beginn und  

Ende der Beitragspflicht, 
7.  das Ruhen der Versorgungsleistungen, 
8.  die Höhe der Verzugs- und Stundungszinsen, 
9.  die Fälligkeit der Versorgungsleistungen, 
10.  die Aufstellung und Abnahme der Jahresrechnung, 
11.  die Änderung der Satzung, 
12.  die Art der Bekanntmachung durch die Versorgungsanstalt. 

(3) Die Satzung und ihre Änderungen sind mit dem Genehmigungs-
vermerk der Aufsichtsbehörde im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. 
Satzungsänderungen haben, sofern nichts anderes bestimmt wird, 
auch Wirkung für bestehende Anwartschaften und laufende Versor-
gungsbezüge. Die Satzung und ihre Änderungen treten, wenn nichts 
anderes bestimmt wird, mit dem auf die Veröffentlichung folgenden 
Tag in Kraft. 

 
§ 32 

Geschäftsjahr, Rechnungs- und Kassenbücher 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Rechnungsbücher und die Kassenbücher sind jährlich abzu-
schließen. Die Jahresrechnung ist vom Vorstand zu prüfen und von 
der Vertreterversammlung abzunehmen. 

§ 33 
Härtefonds 

(1) Die Versorgungsanstalt bildet einen Härtefonds. Die Vertreterver-
sammlung beschließt, welche Mittel jährlich dem Härtefonds zuge-
führt werden. 

(2) Der Vorstand beschließt, in welchen Fällen zur Vermeidung von 
unbilligen Härten ehemaligen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfe-
gern oder ihren Hinterbliebenen Unterstützung gewährt wird. 

§ 34 
Aufsicht 

(1) Die Aufsicht über die Versorgungsanstalt führt das Bundesversi-
cherungsamt. § 94 Abs. 2 Satz 3 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch gilt entsprechend. 

(2) Die Versorgungsanstalt erstellt jährlich einen Geschäftsbericht. 
Der Geschäftsbericht enthält 
1.  die Jahresrechnung der Versorgungsanstalt, 
2.  eine Darstellung über die Entwicklung der Versorgungsanstalt im 

abgelaufenen Geschäftsjahr, 
3.  auf der Grundlage der letzten Ermittlungen der Zahl der Versi-

cherten und Versorgungsempfänger sowie der Einnahmen, der 
Ausgaben und des Vermögens insbesondere Modellrechnungen 
zur demographischen Entwicklung der Zahl der Versicherten und 
Versorgungsempfänger, zur Entwicklung der Einnahmen, der 
Ausgaben und des Vermögens sowie des zu leistenden Jahres-
beitrags in den künftigen zehn Kalenderjahren. 

Der Geschäftsbericht ist bis zum 1. Oktober eines jeden Jahres zeit-
gleich der Aufsichtsbehörde, dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, dem Bundesministerium der Finanzen sowie dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie zuzuleiten. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann die Versorgungsanstalt anweisen, sol-
che Maßnahmen zu treffen, die für die Durchführung der Aufgaben 
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der Versorgungsanstalt dringend geboten sind. 
Kommt die Versorgungsanstalt nicht innerhalb einer gesetzten Frist 
diesen Weisungen nach, so kann die Aufsichtsbehörde die erforderli-
chen Maßnahmen selbst treffen und dabei auch die Satzung der Ver-
sorgungsanstalt ändern. 

(4) Vertreter und Vertreterinnen der Aufsichtsbehörde und des  
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sind berechtigt, an den 
Sitzungen der Organe teilzunehmen; sie sind jederzeit zu hören. 

(5) Für die Anlage des Vermögens der Versorgungsanstalt gilt § 54 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes entsprechend. 

Kapitel 2 
Allgemeine Anspruchsregelungen 

 
§ 35 

Mitteilungspflicht und Datenübermittlung 

(1) Die Mitglieder der Versorgungsanstalt und die nach den §§ 45 und 
46 Anspruchsberechtigten sind verpflichtet, der Versorgungsanstalt 
auf ihr Verlangen unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die für die 
Feststellung ihrer Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft und 
der Zusatzversorgung erforderlich sind. Der Eintritt des Versorgungs-
falles ist von einer anspruchsberechtigten Person der Versorgungs-
anstalt unverzüglich anzuzeigen. Die Satzung kann bestimmen, dass 
eine Verletzung dieser Pflichten das Ruhen der Versorgungsansprü-
che zur Folge hat. 

(2) Die zuständige Behörde übermittelt der Versorgungsanstalt den 
Namen, das Geburtsdatum, das Geschlecht und die Anschrift der 
von ihr bestellten bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger sowie 
Beginn und Ende der Bestellung. 

§ 36 
Übertragung, Verpfändung und Aufrechnung  

von Versorgungsansprüchen 

Ansprüche auf Zusatzversorgung können weder an Dritte übertragen 
noch verpfändet werden. Die Satzung kann Ausnahmen von dem 
Übertragungs- und Verpfändungsverbot vorsehen und die Aufrech-
nung von Beiträgen und sonstigen Ansprüchen aus dem Mitglied-
schafts- und Versorgungsverhältnis gegen Versorgungsansprüche 
regeln. 

§ 37 
Übergang von Schadenersatzansprüchen 

Wird ein Mitglied der Versorgungsanstalt oder eine anspruchsberech-
tigte Person nach § 45 oder § 46 körperlich verletzt oder getötet,  
so geht ein gesetzlicher Schadenersatzanspruch, der der verletzten 
Person oder ihren Hinterbliebenen infolge der Körperverletzung oder 
Tötung gegen einen Dritten zusteht, in der Höhe auf die Versorgungs-
anstalt über, in der sie infolge der Körperverletzung oder der Tötung 
zur Gewährung einer Zusatzversorgung verpflichtet ist. Der Übergang 
ist ausgeschlossen, soweit der Schadenersatzanspruch nach anderen 
gesetzlichen Bestimmungen auf Träger der Sozialversicherung über-
geht. Der Übergang des Anspruchs kann nicht zum Nachteil der ver-
letzten Person oder ihrer Hinterbliebenen geltend gemacht werden. 

§ 38 
Verjährung 

Ansprüche gegen die Versorgungsanstalt nach diesem Gesetz sowie 
die Ansprüche der Versorgungsanstalt auf Beiträge, Zinsen und son-
stige Nebenkosten verjähren in vier Jahren. Die Verjährung beginnt 
mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Zahlung verlangt 
werden kann. 

§ 39 
Rechtsweg 

Für alle Streitigkeiten, die Angelegenheiten der Zusatzversorgung im 
Schornsteinfegerhandwerk durch die Versorgungsanstalt betreffen, 
ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

Kapitel 3 
Mitgliedschaft und Beiträge 

§ 40 
Mitgliedschaft 

Mitglieder der Versorgungsanstalt sind alle bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger und die nach § 43 Abs. 1 oder § 44 anspruchsbe-
rechtigten Personen. 

§ 41 
Beiträge 

(1) Die Mittel zur Durchführung der Zusatzversorgung im Schornstein-
fegerhandwerk werden, soweit sie nicht aus den Erträgen des Vermö-
gens oder aus anderen Einnahmen der Versorgungsanstalt gedeckt 
sind, durch Beiträge aufgebracht. 

(2) Beitragspflichtig ist der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 
für den von ihm verwalteten Bezirk. Die Beitragspflicht entsteht im 
Zeitpunkt der Bestellung. 

(3) Die Beiträge sind an die Versorgungsanstalt zu entrichten. In der 
Satzung kann bestimmt werden, dass die Beiträge bis zu drei Monate 
im Voraus zu zahlen sind. 

(4) Für die Festsetzung der Höhe der Beiträge ist bis zur Herstellung 
einheitlicher Einkommensverhältnisse im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland den abweichenden Verhältnissen in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet dadurch Rechnung zu tragen, 
dass der Beitrag mit dem Verhältnis aus dem jeweiligen aktuellen 
Rentenwert (Ost) und dem jeweiligen aktuellen Rentenwert der ge-
setzlichen Rentenversicherung vervielfältigt wird. 

(5) Bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern, deren Mitgliedschaft 
in der Versorgungsanstalt vor Ablauf von fünf Jahren endet, werden 
auf Antrag Beiträge erstattet. § 210 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 bis 6 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 

Kapitel 4 
Versorgungsleistungen 

§ 42 
Arten der Versorgungsleistungen 

Die Versorgungsanstalt erbringt folgende Versorgungsleistungen: 
1.  Ruhegeld (§ 43), 
2.  Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit (§ 44), 
3.  Witwen- und Witwergeld (§ 45) sowie 
4.  Waisengeld (§ 46). 

§ 43 
Ruhegeld 

(1) Ehemalige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, die die Re-
gelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht ha-
ben, erhalten auf Antrag Ruhegeld, wenn sie mindestens fünf Jahre 
als Mitglied der Versorgungsanstalt Beiträge entrichtet haben. Der 
vorzeitige Bezug des Ruhegeldes ist nach Vollendung des 62. Le-
bensjahres mit einem Abschlag von 0,3 Prozent für jeden Monat der 
vorzeitigen Inanspruchnahme möglich; der Abschlag entfällt, wenn 
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eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung bezogen wird. Der Anspruch endet mit Ab-
lauf des Sterbemonats. 

(2) Der jährliche Anspruch bemisst sich nach der Dauer der mit Bei-
trägen belegten Mitgliedschaft. Der Jahresbetrag des Ruhegeldes 
beläuft sich für jedes mit Beiträgen belegte Mitgliedschaftsjahr auf 
3,3 Prozent der Bemessungsgrundlage. 

§ 44 
Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit 

(1) Ein Mitglied erhält auf Antrag Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit, 
wenn 
1.  es vor Vollendung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung berufsunfähig geworden ist, 
2.  vor Eintritt der Berufsunfähigkeit eine Wartezeit von fünf Jahren 

erfüllt wurde, 
3.  in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Berufsunfähigkeit drei 

Jahre Beiträge an die Versorgungsanstalt gezahlt wurden und 
4.  die Bestellung auf Grund des § 12 aufgehoben worden ist. 

Satz 1 Nr. 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Berufsunfähig-
keit auf einem Arbeitsunfall beruht. Der Anspruch besteht ab dem Be-
ginn des Monats, der auf den Eintritt des Versorgungsfalls folgt, frü-
hestens ab dem Tag der Bestellung. Der Anspruch endet mit Ablauf 
des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Satz 1 entfallen sind 
oder das Mitglied verstorben ist. 

(2) Berufsunfähig ist ein Mitglied, das infolge von Krankheit oder  
anderen Gebrechen oder von Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte außerstande ist, eine Erwerbstätigkeit als bevoll-
mächtigter Bezirksschornsteinfeger auszuüben. 

(3) Solange Berufsunfähigkeit nur als vorübergehend festgestellt ist, 
besteht nach Eintritt des Versorgungsfalls kein Anspruch für die  
Dauer von vier Monaten nach Eintritt der Berufsunfähigkeit. Geht die 
vorübergehende in dauernde Berufsunfähigkeit über, so wird das Ru-
hegeld vom Eintritt des Versorgungsfalls an nachgezahlt. Absatz 1 
Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) Die Berufsunfähigkeit ist durch ein amtsärztliches Gutachten nach-
zuweisen. Die Versorgungsanstalt kann an die ausstellenden Ärzte 
Nachfragen richten und auf ihre Kosten weitere Gutachten einholen. 
Dabei können die vom Mitglied eingereichten Unterlagen an den von 
der Versorgungsanstalt beauftragten fachärztlichen Gutachter zur 
Prüfung weitergegeben werden; dies gilt auch für die von der Versor-
gungsanstalt erhobenen Gutachten, sofern im weiteren Verfahren zu-
sätzliche Gutachten erforderlich sind. Das Mitglied ist verpflichtet, 
sich gegen Erstattung angemessener Reisekosten einer von der  
Versorgungsanstalt für notwendig gehaltenen Begutachtung zu un-
terziehen. Mit dem Antrag auf Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit hat das 
Mitglied die Gutachter von ihrer ärztlichen Schweigepflicht gegenüber 
der Versorgungsanstalt zu entbinden. Die Sätze 1 bis 5 gelten auch 
für die Zeit des Rentenbezugs, wenn die Vorlage weiterer Nachweise 
für die Feststellung des weiteren Vorliegens der Berufsunfähigkeit  
erforderlich ist. Kommt ein Mitglied diesen Verpflichtungen nicht  
innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nach, ruht der  
Anspruch auf Ruhegeld. Die zur Feststellung der Berufsunfähigkeit 
erhobenen Daten können von der Versorgungsanstalt gespeichert 
werden. 

(5) Das Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit beträgt mindestens 70 Pro-
zent der Bemessungsgrundlage (§ 47). Im Übrigen gilt für die Berech-
nung § 43 Abs. 2 entsprechend. 

§ 45 
Witwen- und Witwergeld 

(1) Überlebende Ehegatten von bevollmächtigten Bezirksschornstein-
fegern oder anspruchsberechtigten Personen nach § 43 Abs. 1 oder 
§ 44 erhalten Witwengeld oder Witwergeld. Dieses beträgt 55 Prozent 
des Ruhegeldes, das gezahlt worden ist oder auf das bei Berufsunfä-
higkeit (§ 44) Anspruch bestanden hätte. 

(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn die Ehe nicht mindestens ein 
Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach den besonderen Umstän-
den des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der allei-
nige oder überwiegende Zweck der Heirat war, einen Anspruch auf 
Witwengeld oder Witwergeld zu begründen. Der Anspruch entsteht 
mit Beginn des Monats, der dem Sterbemonat folgt. Der Anspruch 
endet mit dem Tage der Wiederverheiratung des überlebenden Ehe-
gatten oder mit Ablauf des Monats, in dem die Witwe oder der Wit-
wer verstorben ist. 

(3) Für überlebende Lebenspartner aus eingetragenen Lebenspart-
nerschaften der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 46 
Waisengeld 

(1) Die Kinder von verstorbenen bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegern oder Versorgungsempfängern nach § 43 Abs. 1 oder § 44 
erhalten Waisengeld. Ein Anspruch auf Waisengeld besteht nicht, 
wenn die Waise erst nach Erreichung der Regelaltersgrenze in der  
gesetzlichen Rentenversicherung als Kind angenommen worden ist. 

(2) Das Waisengeld beträgt bei Halbwaisen 20 Prozent und bei Voll-
waisen 40 Prozent des Ruhegeldes, das gezahlt worden ist oder auf 
das bei Berufsunfähigkeit (§ 44) Anspruch bestanden hätte. 

(3) Der Anspruch auf Waisengeld entsteht mit Beginn des Monats, 
der dem Sterbemonat folgt, für nachgeborene Waisen mit dem ersten 
Tag des Geburtsmonats. 

(4) Der Anspruch auf Waisengeld erlischt mit Ablauf des Vierteljahres, 
in dem die Waise das 18. Lebensjahr vollendet hat oder verstorben 
ist. Das Waisengeld wird auf Antrag längstens bis zum Ende des Vier-
teljahres weitergewährt, in dem die Waise das 25. Lebensjahr vollen-
det, wenn sie 
1.  sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet, ein freiwilliges so-

ziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des 
Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten leistet 
oder 

2.  wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außer-
stande ist, sich selbst zu unterhalten. 

In den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 erhöht sich die Altersbegrenzung bei 
Unterbrechung oder Verzögerung der Schulausbildung oder Berufs-
ausbildung durch den gesetzlichen Wehrdienst, Zivildienst oder einen 
gleichgestellten Dienst um die Zeit dieser Dienstleistung, höchstens 
aber um einen der Dauer des gesetzlichen Grundwehrdienstes oder 
Zivildienstes entsprechenden Zeitraum. Im Übrigen findet § 48 Abs. 4 
und 5 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch entsprechende An-
wendung. 

§ 47 
Bemessungsgrundlage des Ruhegeldes 

(1) Die Bemessungsgrundlage des Ruhegeldes beträgt 36,5 Prozent 
des jeweiligen jährlichen Bruttoarbeitseinkommens eines oder einer 
Beschäftigten des Bundes in Entgeltgruppe 8 Stufe 6 des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst ohne leistungsorientierte Bezah-
lungskomponenten, Jahressonderzahlungen und Einmalzahlungen. 

(2) Als Bemessungsgrundlage (Ost) gilt der Betrag, der sich ergibt, 
wenn die Bemessungsgrundlage nach Absatz 1 mit dem Verhältnis 
aus dem jeweiligen aktuellen Rentenwert (Ost) und dem jeweiligen 
aktuellen Rentenwert der gesetzlichen Rentenversicherung vervielfäl-
tigt wird. 
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Teil 3 

Übergangsregelungen 

§ 48 
Übergangsregelungen für Bezirksschornsteinfegermeister 

Bestellungen zum Bezirksschornsteinfegermeister wandeln sich un-
beschadet der §§ 8 bis 11 des Schornsteinfegergesetzes mit Ablauf 
des 31. Dezember 2012 in Bestellungen zum bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger für ihren bisherigen Bezirk um. Ist die Bestel-
lung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt, ist sie bis zum  
31. Dezember 2014 befristet. Erfolgt die Bestellung im Zeitraum vom 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum 31. Dezember 2009, ist sie auf 
sieben Jahre befristet. 

§ 49 
Ansprüche auf Versorgungsleistungen vor dem 1. Januar 2013 

(1) Die am 31. Dezember 2012 bestehenden Ansprüche auf Versor-
gungsleistungen bestehen fort. Dabei ist der am 31. Dezember 2012 
geltende Jahreshöchstbetrag zugrunde zu legen. Dieser wird in dem 
Verhältnis fortgeschrieben, in dem sich die Bemessungsgrundlage 
nach § 47 verändert. 

(2) Änderungen des Rentenbezugs, der Rentenart und der Rentenhö-
he in der gesetzlichen Rentenversicherung werden nachvollzogen. 

(3) Ein bereits bestehender Anspruch auf eine Versorgungsleistung ist 
bei Berechnung einer Hinterbliebenenrente neu festzusetzen. 

§ 50 
Versorgungsanwartschaften vor dem 1. Januar 2013 

Die am 31. Dezember 2012 bestehenden Versorgungsanwartschaften 
werden auf der Grundlage der zu diesem Stichtag erworbenen  
Steigerungsprozentsätze nach § 29 Abs. 4 Satz 1 des Schornstein-
fegergesetzes in der am 31. Dezember 2012 geltenden Fassung in 
einer Startgutschrift als Prozentsätze der Beitragsbemessungsgrund-
lage ausgewiesen und bei Eintritt des Versorgungsfalls der Berech-
nung zugrunde gelegt. Weist ein Mitglied nach, dass es aus Gründen, 
die es nicht zu vertreten hat, zu einem späteren Zeitpunkt als zwölf 
Jahre nach dem Datum seines Rangstichtages als Bezirksschorn-
steinfegermeister bestellt worden ist, so ist ihm die zwölf Jahre über-
steigende Zeit der unverschuldeten Verspätung auf die Dauer seiner 
Mitgliedschaft anzurechnen. 

§ 51 
Versorgungsanstalt 

Die Versorgungsanstalt der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
im Schornsteinfegerhandwerk ist die bisherige Versorgungsanstalt 
der deutschen Bezirksschornsteinfegermeister. 

§ 52 
Kehr- und Überprüfungsordnungen der Länder 

Bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 1 Satz 2 gelten 
die Kehr- und Überprüfungsordnungen der Länder fort, die auf der 
Grundlage des § 1 Abs. 2 des Schornsteinfegergesetzes in seiner vor 
dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung er-
lassen wurden. § 2 Abs. 1, § 14 Abs. 1 und 2, § 19 Abs. 1 Nr. 3 und § 
25 Abs. 2 sind auf die Kehr- und Überprüfungsordnungen der Länder 
entsprechend anzuwenden. 

§ 53 
Weitere Anwendung von Vorschriften 

Solange noch nicht auf Grund der Ermächtigung in § 1 Abs. 1 Satz 2 
neue Regelungen getroffen worden sind, sind zur Vermeidung von 
Lücken in der Bußgeldbewehrung § 1 Abs. 1 und § 50 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 3 des Schornsteinfegergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. August 1998 (BGBl. I S. 2071), das zuletzt durch Arti-
kel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, in der bis zum 28. No-
vember 2008 geltenden Fassung weiter anzuwenden.



Schornsteinfegergesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom

10. 08. 1998 (BGBl. I S. 2071)
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 28. 03. 2009
(BGBl. I S. 643)

– Auszug –

I. Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 3
Bezirksschornsteinfegermeister

(1) Bezirksschornsteinfegermeister ist, wer
von der zuständigen Verwaltungsbehörde
als Bezirksschornsteinfegermeister für ei-
nen bestimmten Kehrbezirk bestellt ist.

(2) Der Bezirksschornsteinfegermeister
gehört als Gewerbetreibender dem Hand-
werk an. Bei der Feuerstättenschau, bei der
Bauabnahme und bei Tätigkeiten auf dem
Gebiet des Immissionsschutzes sowie der
rationellen Energieverwendung nimmt er 
öffentliche Aufgaben wahr.

II. Teil
Voraussetzungen für die Berufsausübung

Erster Abschnitt
Bewerbung und Bestellung

§ 5
Bestellung

(1) Als Bezirksschornsteinfegermeister wird
auf bis zum 31. Dezember 2009 frei wer-
dende Bezirke nur bestellt, wer bis zum Tag
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in die Be-
werberliste nach § 4 des Schornsteinfeger-
gesetzes in der bis zu diesem Tag gelten-
den Fassung eingetragen ist. Ab dem 
1. Januar 2010 gelten für die Auswahl und
die Bestellung der Bezirksschornsteinfeger-
meister die §§ 9 und 10 des Schornsteinfe-
ger-Handwerksgesetzes entsprechend.

(2) Bis zum 31. Dezember 2012 entspricht
die Anzahl der Bezirke der Anzahl der zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes
bestehenden Bezirke.

§ 6
Reihenfolge der Bestellung

Die Reihenfolge der Bestellung des Bezirks-
schornsteinfegermeisters richtet sich nach
dem Rang der Eintragung in die Bewerber-
liste.

III. Teil
Ausübung des Berufes

Erster Abschnitt
Pflichten und Aufgaben des 

Bezirksschornsteinfegermeisters

§ 12

Allgemeine Berufspflicht

(1) Die Bezirksschornsteinfegermeister sind
verpflichtet, ihre Aufgaben und Befugnisse
ordnungsgemäß und gewissenhaft nach
den allgemein anerkannten Regeln der
Technik sowie unparteiisch auszuführen.
Bezirksschornsteinfegermeister dürfen kei-
ne Bescheinigungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 9
für Anlagen in ihrem Bezirk ausstellen, die
sie oder Angehörige ihres Betriebs verkauft
oder eingebaut haben. § 20 gilt entspre-
chend.

(2) Bezirksschornsteinfegermeister dürfen
an Anlagen in ihrem Bezirk, an denen 
sie Tätigkeiten ausführen, die nach der
Kehr- und Überprüfungsordnung oder der
Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen vorgeschrieben sind, keine
gewerblichen Wartungsarbeiten ausführen,
wenn diese einen Einfluss auf das Überprü-
fungs- oder Überwachungsergebnis haben
können.

(3) Mit ihren Aufgaben und Befugnissen als
Bezirksschornsteinfegermeister sind sie un-
beschadet der Vorschrift des § 20 auf ihren
Bezirk beschränkt. In Notfällen oder auf be-
sondere Anordnung der zuständigen
Behörde sind sie verpflichtet, auch außer-
halb ihres Bezirks tätig zu werden.

§ 13

Aufgaben

(1) Der Bezirksschornsteinfegermeister hat
folgende Aufgaben:
1. Ausführung der durch die Rechtsver-

ordnungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3
des Schornsteinfeger-Handwerksgeset-
zes oder die Kehr- und Überprüfungs-
ordnung vorgeschriebenen Arbeiten
und regelmäßige Überwachung der 
Arbeit seiner Gesellen und Lehrlinge;

2. Überprüfung sämtlicher Schornsteine,
Feuerstätten, Verbindungsstücke und
Lüftungsanlagen oder ähnlicher Einrich-
tungen auf ihre Feuersicherheit in 
den Gebäuden, in denen er Arbeiten
nach den Rechtsverordnungen nach § 1
Abs. 1 Satz 2 und 3 des Schornstein-
feger-Handwerksgesetzes oder der
Kehr- und Überprüfungsordnung, der
Verordnung über Kleinfeuerungsanla-
gen - 1. BImSchV oder den landesrecht-
lichen Bauordnungen auszuführen hat,
durch persönliche Besichtigung inner-
halb von fünf Jahren, und zwar jährlich
in einem Fünftel seines Bezirks (Feuer-
stättenschau);

3. unverzügliche schriftliche Meldung der
bei Schornsteinen, Feuerstätten, Ver-
bindungsstücken und Lüftungsanlagen
oder ähnlichen Einrichtungen vorgefun-
denen Mängel
a) an den Grundstückseigentümer, im

Falle von Wohnungseigentum an 
die Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer und, sofern die Einrich-
tung sich in den Räumen des Woh-
nungseigentümers befindet und zum
Sondereigentum gehört, zusätzlich
an den Wohnungseigentümer, den
der Verwalter dem Bezirksschorn-
steinfegermeister auf Anforderung
zu benennen hat,

b) an die zuständige Behörde, wenn
die Mängel nicht innerhalb einer von
dem Bezirksschornsteinfegermeister
zu setzenden Frist abgestellt worden
sind;

4. Prüfung und Begutachtung von Schorn-
steinen, Feuerstätten, Verbindungs-
stücken und Lüftungsanlagen oder 
ähnlichen Einrichtungen auf ihre Feuer-
sicherheit in anderen als den in Nummer
2 genannten Fällen;

5. Beratung in feuerungstechnischen Fra-
gen;

6. Vornahme der Brandverhütungsschau
oder Teilnahme an ihr nach Landes-
recht;

7. Hilfeleistung bei der Brandbekämpfung
auf Aufforderung durch die zuständige
Behörde in seinem Bezirk;

8. Unterstützung der Aufgaben des Zivil-
schutzes, soweit sie die Brandverhü-
tung betreffen;

9. Ausstellung von Bescheinigungen über
die Tauglichkeit und sichere Benutzbar-
keit von Abgasanlagen und von Leitun-
gen zur Abführung von Verbrennungs-
gasen, soweit dies durch Landesrecht
vorgesehen ist;

10. Überprüfung von Schornsteinen, Feuer-
stätten und Verbindungsstücken oder
ähnlichen Einrichtungen sowie Feststel-
lung und Weiterleitung der für die Auf-
stellung von Emissionskatastern im 
Sinne des § 46 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes erforderlichen An-
gaben nach Maßgabe der öffentlich-
rechtlichen Vorschriften auf dem Gebiet
des Immissionsschutzes;

11. Überwachung von Feuerungsanlagen
hinsichtlich der Anforderungen an hei-
zungs- oder raumlufttechnische oder
der Versorgung mit Warmwasser dien-
ende Anlagen oder Einrichtungen im
Zuge der Feuerstättenschau nach Num-
mer 2, soweit ihm diese Überwachung
nach § 7 Abs. 2 des Energieein-
sparungsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. September
2005 (BGBl. I S. 2684), geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März
2009 (BGBl. I S. 643), in seiner jeweils
geltenden Fassung übertragen worden
ist;

12. Überwachung von Feuerungsanlagen
hinsichtlich der Anforderungen an den
Betrieb heizungs- oder raumlufttechni-
scher oder der Versorgung mit Warm-
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Hinweis: Das nachfolgende zuletzt durch Artikel 2 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Energieeinsparungsgesetzes von 20. 03. 2009 
(BGBl. I S. 643) geänderte Schornsteinfegergesetz tritt gemäß Artikel 4 Absatz 4 des Gesetzes zur Neuregelung des Schornsteinfegerwesens
vom 26. 11. 2008 (BGBl. I S. 2242) mit Ablauf des 31. 12. 2012 außer Kraft.



wasser dienender Anlagen oder Einrich-
tungen, soweit ihm diese nach § 7 Abs.
3 Satz 1 oder Satz 2 des Energieein-
sparungsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. September
2005 (BGBl. I S. 2684), das durch Artikel
1 des Gesetzes vom 28. März 2009
(BGBl. I S. 643) geändert worden ist, in
seiner jeweils geltenden Fassung über-
tragen worden ist;

13. Überwachung von Feuerungsanlagen
hinsichtlich der Anforderungen an hei-
zungs- oder raumlufttechnische oder
der Versorgung mit Warmwasser dien-
ende Anlagen oder Einrichtungen
einschließlich Empfehlungen zu deren
Nachrüstung im Zuge der Feuerstätten-
schau nach Nummer 2, soweit ihm die-
se Aufgaben nach § 7 Abs. 3 Satz 3
oder Satz 4 des Energieeinsparungs-
gesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. September 2005 (BG-
Bl. I S. 2684), das durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 28. März 2009 (BGBl. I S.
643) geändert worden ist, in seiner je-
weils geltenden Fassung übertragen
worden sind.

(2) Andere als in diesem Gesetz aufgeführ-
te Arbeiten dürfen dem Bezirksschornstein-
fegermeister nur übertragen werden, soweit
dies durch Rechtsvorschriften des Bundes
zugelassen ist. Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie wird darüber
hinaus ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates dem Bezirksschornstein-
fegermeister andere Reinigungs-, Überprü-
fungs-, Meß- und sonstige Überwachungs-
arbeiten insbesondere zum Zweck der

Erhaltung der Feuersicherheit (Betriebs-
und Brandsicherheit), zum Zweck des Um-
weltschutzes oder der rationellen Energie-
verwendung zu übertragen, soweit diese
Arbeiten einen Bezug zum Aufgabengebiet
des Bezirksschornsteinfegermeisters nach
Absatz 1 aufweisen.

(3) Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 1, 4 bis 8
und 10 dürfen vorübergehend und gele-
gentlich auch von Staatsangehörigen eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union
oder eines Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz, die im Inland keine
gewerbliche Niederlassung im Schornstein-
fegerhandwerk unterhalten, durchgeführt
werden, wenn sie die in den §§ 7 bis 9 
der EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom
20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3075) be-
stimmten Voraussetzungen erfüllen.

Vierter Abschnitt
Aufsicht

§ 26
Aufsichtsbehörde

(1) Der Bezirksschornsteinfegermeister un-
tersteht der Aufsicht der zuständigen Ver-
waltungsbehörde.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann auch ohne
besonderen Anlaß eine Überprüfung des
Kehrbezirks vornehmen. An dieser Über-
prüfung hat außer einem Vertreter der Auf-
sichtsbehörde ein Sachverständiger des
Schornsteinfegerhandwerks teilzunehmen.
Die durch die Überprüfung entstehenden

Kosten trägt, wenn bei der Überprüfung
wesentliche Mängel festgestellt werden,
der Kehrbezirksinhaber. Die Aufsichts-
behörde kann auch ohne besonderen 
Anlass die Vorlage des vom Bezirksschorn-
steinfegermeister nach § 19 des Schorn-
steinfeger-Handwerksgesetzes zu führen-
den Kehrbuchs und der für die Führung des
Kehrbuchs erforderlichen Unterlagen ver-
langen. Sie kann verlangen, dass ihr ein
Ausdruck des Kehrbuchs vorgelegt oder
der Datenträger zugänglich gemacht wird
oder die Daten elektronisch übermittelt
werden.

V. Teil
Bußgeld-, Übergangs-, Schluß- und 

sonstige Vorschriften

Zweiter Abschnitt
Zuständige Behörde

§ 52
Zuständige Behörde

Die Landesregierung oder die von ihr 
ermächtigte Stelle bestimmt durch Rechts-
verordnung, welche Behörden für die nach
diesem Gesetz zu treffenden Maßnahmen
zuständig sind.

SchfG 3.1.10
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Bremische Feuerungsverordnung *
(BremFeuV)

Vom 16. Dezember 2010 (Brem.GBl. S. 652)

Aufgrund des § 84 Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 5 in Ver-
bindung mit § 57 Absatz 1 Satz 1 der Bremischen Landesbauordnung 
vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401 – 2130-d-1a) wird verordnet:

Inhaltsverzeichnis:

§ 1  Einschränkung des Anwendungsbereichs
§ 2  Begriffe
§ 3  Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten
§ 4  Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen
§ 5  Aufstellräume für Feuerstätten
§ 6  Heizräume
§ 7  Abgasanlagen
§ 8  Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen
§ 9  Abführung von Abgasen
§ 10 Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke und ortsfeste 
  Verbrennungsmotoren
§ 11 Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen
§ 12 Brennstofflagerung außerhalb von Brennstofflagerräumen
§ 13 Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen
§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 
§ 1

Einschränkung des Anwendungsbereichs

Für Feuerstätten, Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke gilt die 
Verordnung nur, soweit diese Anlagen der Beheizung von Räumen 
oder der Warmwasserversorgung dienen oder Gas-Haushalts-Koch-
geräte sind. Die Verordnung gilt nicht für Brennstoffzellen und ihre 
Anlagen zur Abführung der Prozessgase.

§ 2
Begriffe

(1) Als Nennleistung gilt
1. die auf dem Typenschild der Feuerstätte angegebene höchste 

Leistung, bei Blockheizkraftwerken die Gesamtleistung,
2. die in den Grenzen des auf dem Typenschild angegebenen  

Leistungsbereiches festeingestellte und auf einem Zusatzschild 
angegebene höchste nutzbare Leistung der Feuerstätte oder

3. bei Feuerstätten ohne Typenschild die aus dem Brennstoffdurch-
satz mit einem Wirkungsgrad von 80 Prozent ermittelte Leistung.

(2) Raumluftunabhängig sind Feuerstätten, denen die Verbrennungs-
luft über Leitungen oder Schächte nur direkt vom Freien zugeführt 
wird und bei denen kein Abgas in gefahrdrohender Menge in den Auf-
stellraum austreten kann. Andere Feuerstätten sind raumluftabhän-
gig.

§ 3
Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten

(1) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Nennleistung von 
insgesamt nicht mehr als 35 kW reicht die Verbrennungsluftversor-
gung aus, wenn jeder Aufstellraum
1. mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster, das geöffnet  

werden kann (Räume mit Verbindung zum Freien), und einen 
Rauminhalt von mindestens 4 m³ je 1 kW Nennleistung dieser 
Feuerstätten hat,

2. mit anderen Räumen mit Verbindung zum Freien nach Maßgabe 
des Absatzes 2 verbunden ist (Verbrennungsluftverbund) oder

3. eine ins Freie führende Öffnung mit einem lichten Querschnitt von 
mindestens 150 cm² oder zwei Öffnungen von je 75 cm² oder Lei-
tungen ins Freie mit strömungstechnisch äquivalenten Quer-
schnitten hat.

(2) Der Verbrennungsluftverbund im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 

zwischen dem Aufstellraum und Räumen mit Verbindung zum Freien 
muss durch Verbrennungsluftöffnungen von mindestens 150 cm²  
zwischen den Räumen hergestellt sein. Der Gesamtrauminhalt der 
Räume, die zum Verbrennungsluftverbund gehören, muss mindestens 
4 m³ je 1 kW Nennleistung der Feuerstätten, die gleichzeitig betrieben 
werden können, betragen. Räume ohne Verbindung zum Freien sind 
auf den Gesamtrauminhalt nicht anzurechnen.

(3) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Nennleistung von 
insgesamt mehr als 35 kW und nicht mehr als 50 kW reicht die Ver-
brennungsluftversorgung aus, wenn jeder Aufstellraum die Anforde-
rungen nach Absatz 1 Nummer 3 erfüllt.

(4) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Nennleistung von 
insgesamt mehr als 50 kW reicht die Verbrennungsluftversorgung 
aus, wenn jeder Aufstellraum eine ins Freie führende Öffnung oder 
Leitung hat. Der Querschnitt der Öffnung muss mindestens 150 cm² 
und für jedes über 50 kW hinausgehende Kilowatt 2 cm² mehr betra-
gen. Leitungen müssen strömungstechnisch äquivalent bemessen 
sein. Der erforderliche Querschnitt darf auf höchstens zwei Öffnun-
gen oder Leitungen aufgeteilt sein.

(5) Verbrennungsluftöffnungen und -leitungen dürfen nicht verschlos-
sen oder zugestellt werden, sofern nicht durch besondere Sicher-
heitseinrichtungen gewährleistet ist, dass die Feuerstätten nur bei 
geöffnetem Verschluss betrieben werden können. Der erforderliche 
Querschnitt darf durch den Verschluss oder durch Gitter nicht verengt 
werden.

(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 kann für raumluftabhängige 
Feuerstätten eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung auf an-
dere Weise nachgewiesen werden.

(7) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Gas-Haushalts-Kochgeräte. 
Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für offene Kamine.

§ 4
Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen

(1) Feuerstätten dürfen nicht aufgestellt werden
1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwendi-

gen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie und in notwendi-
gen Fluren,

2. in Garagen, ausgenommen raumluftunabhängige Feuerstätten, 
deren Oberflächentemperatur bei Nennleistung nicht mehr als 
300°C beträgt.

(2) Die Betriebssicherheit von raumluftabhängigen Feuerstätten darf 
durch den Betrieb von Raumluft absaugenden Anlagen wie Lüftungs- 
oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wä-
schetrockner nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt als erfüllt, wenn
1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der Luft absau-

genden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird,
2. die Abgasabführung durch besondere Sicherheitseinrichtungen 

überwacht wird,
3. die Abgase der Feuerstätten über die Luft absaugenden Anlagen 

abgeführt werden oder
4. anlagentechnisch sichergestellt ist, dass während des Betriebes 

der Feuerstätten kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann.

(3) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe ohne Flammenüberwa-
chung dürfen nur in Räumen aufgestellt werden, wenn durch mecha-
nische Lüftungsanlagen während des Betriebes der Feuerstätten 
stündlich mindestens ein fünffacher Luftwechsel sichergestellt ist. Für 
Gas-Haushalts-Kochgeräte genügt ein Außenluftvolumenstrom von 
100 m³/h.
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* Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und 
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 
(ABI. EG Nummer L 204 S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABI. EG Nummer L 217, S. 18) sind beachtet 
worden.
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(4) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit Strömungssicherung 
dürfen unbeschadet des § 3 in Räumen aufgestellt werden,
1. mit einem Rauminhalt von mindestens 1 m3 je kW Nennleistung 

dieser Feuerstätten, soweit sie gleichzeitig betrieben werden kön-
nen,

2. in denen durch unten und oben angeordnete Öffnungen mit  
einem Mindestquerschnitt von jeweils 75 cm2 ins Freie eine 
Durchlüftung sichergestellt ist oder

3. in denen durch andere Maßnahmen wie beispielsweise unten und 
oben in derselben Wand angeordnete Öffnungen mit einem Min-
destquerschnitt von jeweils 150 cm² zu unmittelbaren Nachbar-
räumen ein zusammenhängender Rauminhalt der Größe nach 
Nummer 1 eingehalten wird.

(5) Gasleitungsanlagen in Räumen müssen so beschaffen, angeord-
net oder mit Vorrichtungen ausgerüstet sein, dass bei einer äußeren 
thermischen Beanspruchung von bis zu 650°C über einen Zeitraum 
von 30 Minuten keine gefährlichen Gas-Luft-Gemische entstehen 
können. Alle Gasentnahmestellen müssen mit einer Vorrichtung aus-
gerüstet sein, die im Brandfall die Brennstoffzufuhr selbsttätig ab-
sperrt. Satz 2 gilt nicht, wenn Gasleitungsanlagen durch Ausrüstung 
mit anderen selbsttätigen Vorrichtungen die Anforderungen nach Satz 
1 erfüllen.

(6) Feuerstätten für Flüssiggas (Propan, Butan und deren Gemische) 
dürfen in Räumen, deren Fußboden an jeder Stelle mehr als 1 m unter 
der Geländeoberfläche liegt, nur aufgestellt werden, wenn
1. die Feuerstätten eine Flammenüberwachung haben und
2. sichergestellt ist, dass auch bei abgeschalteter Feuerungseinrich-

tung Flüssiggas aus den im Aufstellraum befindlichen Brennstoff-
leitungen in gefahrdrohender Menge nicht austreten kann oder 
über eine mechanische Lüftungsanlage sicher abgeführt wird.

(7) Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so 
weit entfernt oder so abgeschirmt sein, dass an diesen bei Nenn- 
leistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85°C auf-
treten können. Dies gilt als erfüllt, wenn mindestens die vom Herstel-
ler angegebenen Abstandsmaße eingehalten werden oder, wenn 
diese Angaben fehlen, ein Mindestabstand von 40 cm eingehalten 
wird.

(8) Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste Brennstof-
fe sind Fußböden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus 
nichtbrennbaren Baustoffen zu schützen. Der Belag muss sich nach 
vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm über 
die Feuerungsöffnung hinaus erstrecken.

(9) Bauteile aus brennbaren Baustoffen müssen von den Feuerraum-
öffnungen offener Kamine nach oben und nach den Seiten einen Ab-
stand von mindestens 80 cm haben. Bei Anordnung eines beiderseits 
belüfteten Strahlungsschutzes genügt ein Abstand von 40 cm.

§ 5
Aufstellräume für Feuerstätten

(1) In einem Raum dürfen Feuerstätten mit einer Nennleistung von 
insgesamt mehr als 100 kW, die gleichzeitig betrieben werden sollen, 
nur aufgestellt werden, wenn dieser Raum
1. nicht anderweitig genutzt wird, ausgenommen zur Aufstellung 

von Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Ver-
brennungsmotoren sowie für zugehörige Installationen und zur 
Lagerung von Brennstoffen,

2. gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen, ausgenommen 
Öffnungen für Türen, hat,

3. dicht- und selbstschließende Türen hat und
4. gelüftet werden kann.
In einem Raum nach Satz 1 dürfen Feuerstätten für feste Brennstoffe 
jedoch nur aufgestellt werden, wenn deren Nennleistung insgesamt 
nicht mehr als 50 kW beträgt.

(2) Brenner und Brennstofffördereinrichtungen der Feuerstätten für 
flüssige und gasförmige Brennstoffe mit einer Gesamtnennleistung 
von mehr als 100 kW müssen durch einen außerhalb des Aufstell-
raumes angeordneten Schalter (Notschalter) jederzeit abgeschaltet 
werden können. Neben dem Notschalter muss ein Schild mit der Auf-

schrift „NOTSCHALTERFEUERUNG“ vorhanden sein.

(3) Wird in dem Aufstellraum nach Absatz 1 Heizöl gelagert oder ist 
der Raum für die Heizöllagerung nur von diesem Aufstellraum zu-
gänglich, muss die Heizölzufuhr von der Stelle des Notschalters nach 
Absatz 2 aus durch eine entsprechend gekennzeichnete Absperrein-
richtung unterbrochen werden können.

(4) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Feuerstätten auch in anderen 
Räumen aufgestellt werden, wenn die Nutzung dieser Räume dies er-
fordert und die Feuerstätten sicher betrieben werden können.
 

§ 6
Heizräume

(1) Feuerstätten für feste Brennstoffe mit einer Nennleistung von ins-
gesamt mehr als 50 kW, die gleichzeitig betrieben werden sollen, dür-
fen nur in besonderen Räumen (Heizräumen) aufgestellt werden. § 5 
Absatz 3 und 4 gilt entsprechend. Die Heizräume dürfen
1. nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen zur Aufstellung 

von Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe, Wär-
mepumpen, Blockheizkraftwerke, ortsfesten Verbrennungsmoto-
ren und für zugehörige Installationen sowie zur Lagerung von 
Brennstoffen und

2. mit Aufenthaltsräumen, ausgenommen solchen für das Betriebs-
personal, sowie mit notwendigen Treppenräumen nicht in unmit-
telbarer Verbindung stehen.

Wenn in Heizräumen Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brenn-
stoffe aufgestellt werden, gilt § 5 Absatz 2 entsprechend.

(2) Heizräume müssen
1. mindestens einen Rauminhalt von 8 m³ und eine lichte Höhe von 

2 m,
2. einen Ausgang, der ins Freie oder einen Flur führt, der die Anfor-

derungen an notwendige Flure erfüllt, und
3. Türen, die in Fluchtrichtung aufschlagen
haben.

(3) Wände, ausgenommen nichttragende Außenwände, und Stützen 
von Heizräumen sowie Decken über und unter ihnen müssen feuer-
beständig sein. Öffnungen in Decken und Wänden müssen, soweit 
sie nicht unmittelbar ins Freie führen, mindestens feuerhemmende 
und selbstschließende Abschlüsse haben. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für Trennwände zwischen Heizräumen und den zum Betrieb der 
Feuerstätten gehörenden Räumen, wenn diese Räume die Anforde-
rungen der Sätze 1 und 2 erfüllen.

(4) Heizräume müssen zur Raumlüftung jeweils eine obere und eine 
untere Öffnung ins Freie mit einem Querschnitt von mindestens je 
150 cm² oder Leitungen ins Freie mit strömungstechnisch äquivalen-
ten Querschnitten haben. § 3 Absatz 5 gilt sinngemäß. Der Quer-
schnitt einer Öffnung oder Leitung darf auf die Verbrennungsluftver-
sorgung nach § 3 Absatz 4 angerechnet werden.

(5) Lüftungsleitungen für Heizräume müssen eine Feuerwiderstands-
dauer von mindestens 90 Minuten haben, soweit sie durch andere 
Räume führen, ausgenommen angrenzende, zum Betrieb der Feuer-
stätten gehörende Räume, die die Anforderungen nach Absatz 3 Satz 
1 und 2 erfüllen. Die Lüftungsleitungen dürfen mit anderen Lüftungs-
anlagen nicht verbunden sein und nicht der Lüftung anderer Räume 
dienen.

(6) Lüftungsleitungen, die der Lüftung anderer Räume dienen, müs-
sen, soweit sie durch Heizräume führen,
1. eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten oder 

selbsttätige Absperrvorrichtungen mit einer Feuerwiderstands-
dauer von mindestens 90 Minuten haben und

2. ohne Öffnungen sein.
 

§ 7
Abgasanlagen

(1) Abgasanlagen müssen nach lichtem Querschnitt und Höhe, so-
weit erforderlich auch nach Wärmedurchlasswiderstand und Beschaf-
fenheit der inneren Oberfläche, so bemessen sein, dass die Abgase 
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bei allen bestimmungsgemäßen Betriebszuständen ins Freie abge-
führt werden und gegenüber Räumen kein gefährlicher Überdruck 
auftreten kann.

(2) Die Abgase von Feuerstätten für feste Brennstoffe müssen in 
Schornsteine, die Abgase von Feuerstätten für flüssige oder gasför-
mige Brennstoffe dürfen auch in Abgasleitungen eingeleitet werden.  
§ 41 Absatz 4 der Bremischen Landesbauordnung bleibt unberührt.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 sind Feuerstätten für gasförmige 
Brennstoffe ohne Abgasanlage zulässig, wenn durch einen sicheren 
Luftwechsel im Aufstellraum gewährleistet ist, dass Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Dies gilt insbesondere 
als erfüllt, wenn
1. durch maschinelle Lüftungsanlagen während des Betriebs der 

Feuerstätten ein Luftvolumenstrom von mindestens 30 m³/h je 
kW Nennleistung aus dem Aufstellraum ins Freie abgeführt wird 
oder

2. besondere Sicherheitseinrichtungen verhindern, dass die Kohlen-
monoxid-Konzentration in den Aufstellräumen einen Wert von 30 
ppm überschreitet;

3. bei Gas-Haushalts-Kochgeräten, soweit sie gleichzeitig betrieben 
werden können, mit einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW 
der Aufstellraum einen Rauminhalt von mehr als 15 m³ aufweist 
und mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster hat, das ge-
öffnet werden kann.

(4) Mehrere Feuerstätten dürfen an einen gemeinsamen Schornstein, 
an eine gemeinsame Abgasleitung oder an ein gemeinsames Verbin-
dungsstück nur angeschlossen werden, wenn
1. durch die Bemessung nach Absatz 1 und die Beschaffenheit der 

Abgasanlage die Ableitung der Abgase für jeden Betriebszustand 
sichergestellt ist,

2. eine Übertragung von Abgasen zwischen den Aufstellräumen und 
ein Austritt von Abgasen über nicht in Betrieb befindliche Feuer-
stätten ausgeschlossen sind,

3. die gemeinsame Abgasleitung aus nichtbrennbaren Baustoffen 
besteht oder eine Brandübertragung zwischen den Geschossen 
durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder andere Maßnah-
men verhindert wird und

4. die Anforderungen des § 4 Absatz 2 für alle angeschlossenen 
Feuerstätten gemeinsam erfüllt sind.

(5) In Gebäuden muss jede Abgasleitung, die Geschosse überbrückt, 
in einem eigenen Schacht angeordnet sein. Dies gilt nicht
1. für Abgasleitungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 

die durch nicht mehr als eine Nutzungseinheit führen,
2. für einfach belegte Abgasleitungen im Aufstellraum der Feuer-

stätte und
3. für Abgasleitungen, die eine Feuerwiderstandsdauer von minde-

stens 90 Minuten, in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 eine 
Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten haben.

Schächte für Abgasleitungen dürfen nicht anderweitig genutzt wer-
den. Die Anordnung mehrerer Abgasleitungen in einem gemeinsamen 
Schacht ist zulässig, wenn
1. die Abgasleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,
2. die zugehörigen Feuerstätten in demselben Geschoss aufgestellt 

sind oder
3. eine Brandübertragung zwischen den Geschossen durch selbst-

tätige Absperrvorrichtungen oder andere Maßnahmen verhindert 
wird.

Die Schächte müssen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 
90 Minuten, in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 von minde-
stens 30 Minuten haben.

(6) Abgasleitungen aus normalentflammbaren Baustoffen innerhalb 
von Gebäuden müssen, soweit sie nicht gemäß Absatz 5 in Schäch-
ten zu verlegen sind, zum Schutz gegen mechanische Beanspru-
chung von außen in Schutzrohren aus nichtbrennbaren Baustoffen 
angeordnet oder mit vergleichbaren Schutzvorkehrungen aus nicht-
brennbaren Baustoffen ausgestattet sein. Dies gilt nicht für Abgaslei-
tungen im Aufstellraum der Feuerstätten. § 8 bleibt unberührt.

(7) Schornsteine müssen
1. gegen Rußbrände beständig sein,
2. in Gebäuden, in denen sie Geschosse überbrücken, eine Feuer-

widerstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben oder in 
durchgehenden Schächten mit einer Feuerwiderstandsdauer von 
90 Minuten angeordnet sein,

3. unmittelbar auf dem Baugrund gegründet oder auf einem feuer-
beständigen Unterbau errichtet sein; es genügt ein Unterbau aus 
nichtbrennbaren Baustoffen für Schornsteine in Gebäuden der 
Gebäudeklassen 1 bis 3, für Schornsteine, die oberhalb der  
obersten Geschossdecke beginnen sowie für Schornsteine an 
Gebäuden,

4. durchgehend, insbesondere nicht durch Decken unterbrochen 
sein und

5. für die Reinigung Öffnungen mit Schornsteinreinigungsverschlüs-
sen haben.

(8) Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstücke, die unter 
Überdruck betrieben werden, müssen innerhalb von Gebäuden
1. in vom Freien dauernd gelüfteten Räumen liegen,
2. in Räumen liegen, die § 3 Absatz 1 Nummer 3 entsprechen,
3. soweit sie in Schächten liegen, über die gesamte Länge und den 

ganzen Umfang hinterlüftet sein oder
4. der Bauart nach so beschaffen sein, dass Abgase in gefahrdro-

hender Menge nicht austreten können.

(9) Verbindungsstücke dürfen nicht in Decken, Wänden oder unzu-
gänglichen Hohlräumen angeordnet sowie nicht in andere Geschosse 
oder Nutzungseinheiten geführt werden.

(10) Luft-Abgas-Systeme sind zur Abgasabführung nur zulässig, 
wenn sie getrennte, durchgehende Luft- und Abgasführungen haben. 
An diese Systeme dürfen nur raumluftunabhängige Feuerstätten  
angeschlossen werden, deren Bauart sicherstellt, dass sie für diese 
Betriebsweise geeignet sind. Im Übrigen gelten für Luft-Abgas- 
Systeme die Absätze 4 bis 9 sinngemäß.

§ 8
Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen

(1) Abgasanlagen müssen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so 
weit entfernt oder so abgeschirmt sein, dass an den genannten Bau-
teilen
1. bei Nennleistung keine höheren Temperaturen als 85°C und
2. bei Rußbränden in Schornsteinen keine höheren Temperaturen 

als 100°C auftreten können.

(2) Die Anforderungen von Absatz 1 gelten insbesondere als erfüllt, 
wenn
1. die aufgrund von harmonisierten technischen Spezifikationen an-

gegebenen Mindestabstände eingehalten sind,
2. bei Abgasanlagen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei 

Nennleistung bis zu 400°C, deren Wärmedurchlasswiderstand 
mindestens 0,12 m²K/W und deren Feuerwiderstandsdauer min-
destens 90 Minuten beträgt, ein Mindestabstand von 5 cm ein-
gehalten ist oder

3. bei Abgasanlagen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei 
Nennleistung bis zu 400°C ein Mindestabstand von 40 cm einge-
halten ist.

Im Falle von Satz 1 Nummer 2 ist
1. zu Holzbalken und Bauteilen entsprechender Abmessungen ein 

Mindestabstand von 2 cm ausreichend,
2. zu Bauteilen mit geringer Fläche wie Fußleisten und Dachlatten, 

soweit die Ableitung der Wärme aus diesen Bauteilen nicht durch 
Wärmedämmung behindert wird, kein Mindestabstand erforder-
lich.

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 genügt bei Abgasleitungen für  
Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 300°C 
außerhalb von Schächten
1. ein Mindestabstand von 20 cm oder
2. wenn die Abgasleitungen mindestens 2 cm dick mit nichtbrenn-

baren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sind 
oder die Abgastemperatur der Feuerstätte bei Nennleistung nicht 
mehr als 160°C betragen kann, ein Mindestabstand von 5 cm.

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 genügt für Verbindungsstücke zu 
Schornsteinen ein Mindestabstand von 10 cm, wenn die Verbin-
dungsstücke mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Baustoffen 
mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sind. Die Mindestabstän-
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de gelten für den Anwendungsfall der Hinterlüftung.

(3) Bei Abgasleitungen und Verbindungsstücken zu Schornsteinen für 
Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 400°C, 
die durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen führen, gelten die An-
forderungen von Absatz 1 insbesondere als erfüllt, wenn diese Lei-
tungen und Verbindungsstücke
1. in einem Mindestabstand von 20 cm mit einem Schutzrohr aus 

nichtbrennbaren Baustoffen versehen oder
2. in einer Dicke von mindestens 20 cm mit nichtbrennbaren Bau-

stoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt werden.
Abweichend von Satz 1 genügt bei Feuerstätten für flüssige und gas-
förmige Brennstoffe ein Maß von 5 cm, wenn die Abgastemperatur 
bei Nennleistung der Feuerstätten nicht mehr als 160°C betragen 
kann.

(4) Werden bei Durchführungen von Abgasanlagen durch Bauteile aus 
brennbaren Baustoffen Zwischenräume verschlossen, müssen dafür 
nichtbrennbare Baustoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit verwendet 
und die Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt werden.

§ 9
Abführung von Abgasen

(1) Die Mündungen von Abgasanlagen müssen
1. den First um mindestens 40 cm überragen oder von der Dachflä-

che mindestens 1 m entfernt sein; ein Abstand von der Dachflä-
che von 40 cm genügt, wenn nur raumluftunabhängige Feuer-
stätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe angeschlossen 
sind, die Summe der Nennleistungen der angeschlossenen  
Feuerstätten nicht mehr als 50 kW beträgt und das Abgas durch 
Ventilatoren abgeführt wird,

2. Dachaufbauten, Gebäudeteile, Öffnungen zu Räumen und unge-
schützte Bauteile aus brennbaren Baustoffen, ausgenommen  
Bedachungen, um mindestens 1 m überragen, soweit deren  
Abstand zu den Abgasanlagen weniger als 1,5 m beträgt,

3. bei Feuerstätten für feste Brennstoffe in Gebäuden, deren Beda-
chung überwiegend nicht den Anforderungen des § 32 Absatz 1 
der Bremischen Landesbauordnung entspricht, am First des  
Daches austreten und diesen um mindestens 80 cm überragen.

(2) Die Abgase von raumluftunabhängigen Feuerstätten für gasförmi-
ge Brennstoffe dürfen durch die Außenwand ins Freie geleitet wer-
den, wenn
1. eine Ableitung der Abgase über Dach nicht oder nur mit unver-

hältnismäßig hohem Aufwand möglich ist,
2. die Nennleistung der Feuerstätte 11 kW zur Beheizung und 28 

kW zur Warmwasseraufbereitung nicht überschreitet und
3. Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

§ 10
Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke  
und ortsfeste Verbrennungsmotoren

(1) Für die Aufstellung von
1. Sorptionswärmepumpen mit feuerbeheizten Austreibern,
2. Blockheizkraftwerken in Gebäuden und
3. ortsfesten Verbrennungsmotoren
gelten § 3 Absatz 1 bis 6 sowie § 4 Absatz 1 bis 7 entsprechend.

(2) Es dürfen
1. Sorptionswärmepumpen mit einer Nennleistung der Feuerung 

von mehr als 50 kW,
2. Wärmepumpen, die die Abgaswärme von Feuerstätten mit einer 

Nennleistung von insgesamt mehr als 50 kW nutzen,
3. Kompressionswärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Ver-

dichtern mit Antriebsleistungen von mehr als 50 kW,
4. Kompressionswärmepumpen mit Verbrennungsmotoren,
5. Blockheizkraftwerke mit mehr als 35 kW Nennleistung in Gebäu-

den und
6. ortsfeste Verbrennungsmotoren
nur in Räumen aufgestellt werden, die die Anforderungen nach § 5 
erfüllen.

(3) Die Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken und ortsfesten 
Verbrennungsmotoren in Gebäuden sind durch eigene, dichte Leitun-
gen über Dach abzuleiten. Mehrere Verbrennungsmotoren dürfen an 
eine gemeinsame Leitung nach Maßgabe des § 7 Absatz 4 ange-
schlossen werden. Die Leitungen müssen außerhalb der Aufstellräu-
me der Verbrennungsmotoren nach Maßgabe des § 7 Absatz 5 und 8 
sowie § 8 beschaffen oder angeordnet sein.

(4) Die Einleitung der Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken 
oder ortsfesten Verbrennungsmotoren in Abgasanlagen für Feuerstät-
ten ist zulässig, wenn die einwandfreie Abführung der Verbrennungs-
gase und, soweit Feuerstätten angeschlossen sind, auch die ein-
wandfreie Abführung der Abgase nachgewiesen ist. § 7 Absatz 1 gilt 
entsprechend.

(5) Für die Abführung der Abgase von Sorptionswärmepumpen mit 
feuerbeheizten Austreibern und Abgaswärmepumpen gelten die §§ 7 
bis 9 entsprechend.
 

§ 11
Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen

(1) Je Gebäude oder Brandabschnitt darf die Lagerung von
1. Holzpellets von mehr als 10 000 l,
2. sonstigen festen Brennstoffen in einer Menge von mehr als  

15 000 kg,
3. Heizöl und Dieselkraftstoff in Behältern mit mehr als insgesamt  

5 000 l oder
4. Flüssiggas in Behältern mit einem Füllgewicht von mehr als ins-

gesamt 16 kg
nur in besonderen Räumen (Brennstofflagerräume) erfolgen, die nicht 
zu anderen Zwecken genutzt werden dürfen. Das Fassungsvermögen 
der Behälter darf insgesamt 100 000 l Heizöl oder Dieselkraftstoff 
oder 6 500 l Flüssiggas je Brennstofflagerraum und 30 000 l Flüssig-
gas je Gebäude oder Brandabschnitt nicht überschreiten.

(2) Wände und Stützen von Brennstofflagerräumen sowie Decken 
über oder unter ihnen müssen feuerbeständig sein. Öffnungen  
in Decken und Wänden müssen, soweit sie nicht unmittelbar ins  
Freie führen, mindestens feuerhemmende und selbstschließende  
Abschlüsse haben. Durch Decken und Wände von Brennstofflager-
räumen dürfen keine Leitungen geführt werden, ausgenommen Lei-
tungen, die zum Betrieb dieser Räume erforderlich sind sowie Heiz-
rohrleitungen, Wasserleitungen und Abwasserleitungen. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht für Trennwände zwischen Brennstofflagerräumen 
und Heizräumen.

(3) Brennstofflagerräume für flüssige Brennstoffe müssen
1. gelüftet und von der Feuerwehr vom Freien aus beschäumt wer-

den können und
2. an den Zugängen mit der Aufschrift „HEIZÖLLAGERUNG“ oder 

„DIESELKRAFTSTOFFLAGERUNG“
gekennzeichnet sein.

(4) Brennstofflagerräume für Flüssiggas
1. müssen über eine ständig wirksame Lüftung verfügen,
2. dürfen keine Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen  

Öffnungen für Türen, und keine offenen Schächte und Kanäle  
haben,

3. dürfen mit ihren Fußböden nicht allseitig unterhalb der Gelän-
deoberfläche liegen,

4. dürfen in ihren Fußböden keine Öffnungen haben,
5. müssen an ihren Zugängen mit der Aufschrift „FLÜSSIGGASAN-

LAGE“ gekennzeichnet sein und
6. dürfen nur mit elektrischen Anlagen ausgestattet sein, die den 

Anforderungen der Vorschriften aufgrund des § 14 des Geräte- 
und Produktsicherheitsgesetzes für elektrische Anlagen in explo-
sionsgefährdeten Räumen entsprechen.

(5) Für Brennstofflagerräume für Holzpellets gilt Absatz 4 Nummer 6 
entsprechend.
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§ 12

Brennstofflagerung außerhalb von Brennstofflagerräumen

(1) Feste Brennstoffe sowie Behälter zur Lagerung von brennbaren 
Gasen und Flüssigkeiten dürfen nicht in notwendigen Treppenräu-
men, in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Aus-
gängen ins Freie und in notwendigen Fluren gelagert oder aufgestellt 
werden.
 
(2) Heizöl oder Dieselkraftstoff dürfen gelagert werden
1. in Wohnungen bis zu 100 l,
2. in Räumen außerhalb von Wohnungen bis zu 1 000 l,
3. in Räumen außerhalb von Wohnungen bis zu 5 000 l je Gebäude 

oder Brandabschnitt, wenn diese Räume gelüftet werden können 
und gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen, ausgenom-
men Öffnungen mit dichtschließenden Türen, haben,

4. in Räumen in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 mit nicht mehr als 
einer Nutzungseinheit, die keine Aufenthaltsräume sind und den 
Anforderungen nach Nummer 3 genügen bis zu 5 000 l.

(3) Sind in den Räumen nach Absatz 2 Nummer 2 bis 4 Feuerstätten 
aufgestellt, müssen diese
1. außerhalb erforderlicher Auffangräume für auslaufenden Brenn-

stoff stehen und
2. einen Abstand von mindestens 1 m zu Behältern für Heizöl oder 

Dieselkraftstoff haben.
Dieser Abstand kann bis auf die Hälfte verringert werden, wenn ein 
beiderseits belüfteter Strahlungsschutz vorhanden ist. Ein Abstand 
von 0,1 m genügt, wenn nachgewiesen ist, dass die Oberflächentem-
peratur der Feuerstätte 40°C nicht überschreitet.

(4) Flüssiggas darf in Wohnungen und in Räumen außerhalb von Woh-
nungen gelagert werden jeweils in einem Behälter mit einem Füllge-
wicht von nicht mehr als 16 kg, wenn die Fußböden allseitig oberhalb 
der Geländeoberfläche liegen und außer Abläufen mit Flüssigkeits-
verschluss keine Öffnungen haben.

§ 13
Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen

(1) Für Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen, die weder ge-
werblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen oder durch die kei-
ne Beschäftigten gefährdet werden können, gelten die materiellen 
Anforderungen und Festlegungen über erstmalige Prüfungen vor  
Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfungen der aufgrund des  
§ 14 Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes erlassenen Vorschriften 
entsprechend. Dies gilt nicht für die in diesen Vorschriften genannten 
Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen, auf die diese Vorschrif-
ten keine Anwendung finden. 

(2) Zuständige Behörden im Sinne der Vorschriften nach Absatz 1 
sind die unteren Bauaufsichtsbehörden.

§ 14
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Bremische Feuerungsverordnung vom 18. Fe-
bruar 2000 (Brem.GBl. S.33 – 2130-d-17), die durch Artikel 1 des Ge-
setzes 21. November 2006 (Brem.GBl. S.457) geändert worden ist, 
außer Kraft.

Bremen, den 16. Dezember 2010
Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
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Bremische Feuerungsverordnung
(BremFeuV)

Vom 16. Dezember 2010 (Brem.GBl. S.652)

Begründung

Allgemeines:

Die wesentlichen baurechtlichen Anforderungen an Feuerungsan- 
lagen sind in § 42 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) 
zusammengefasst. § 84 Absatz 1 Nummer 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 57 Absatz 1 Satz 1 BremLBO ermächtigt die oberste Bauaufsichts-
behörde, durch Rechtsverordnung Vorschriften zur näheren Bestim-
mung allgemeiner Anforderungen und zu weiteren Anforderungen an 
Feuerungsanlagen gem. § 42 BremLBO zu erlassen. 

Der vorliegende Verordnungsentwurf ersetzt die bisherige Bremische 
Feuerungsverordnung vom 18. Februar 2000 (Brem.GBl. S. 33) - 
nachfolgend BremFeuVO a.F. - und wurde erforderlich um
1. eine Anpassung an die Vorschriften der novellierten Bremischen 

Landesbauordnung zu erreichen, die zum 1. Mai 2010 in Kraft ge-
treten ist, und entgegen § 41 BremLBO a.F. keine konkretisieren-
den Bestimmungen für einzelne Feuerungsanlagen mehr enthält 

und gleichzeitig
2. die fortgeschriebenen Konkretisierungen der allgemeinen Anfor-

derungen an Feuerungsanlagen gemäß der Muster-Feuerungs-
verordnung der ARGEBAU, Fassung September 2007, unverän-
dert in Landesrecht umzusetzen. 

Die vorliegende Verordnung enthält, ebenso wie § 42 BremLBO,  
keine nationalen Anforderungen an die Beschaffenheit von Baupro-
dukten, da hierzu gem. § 17 BremLBO die Vorschriften des Baupro-
duktengesetzes, der Bauproduktenrichtlinie* oder sonstiger Richtlini-
en der Europäischen Gemeinschaften einschlägig sind. 

Die Bremische Feuerungsverordnung beschränkt sich auf Regelun-
gen zur Verwendung von Feuerungsanlagen und ihrer Bauteile, ohne 
das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme der Bauprodukte zu 
behindern.

Die Verwendungsregelungen müssen als Verordnung erlassen wer-
den, um auch bei den Verfahrensfreistellungen nach der Bremischen 
Landesbauordnung Rechtssicherheit und Rechtsverbindlichkeit - 
auch im Hinblick auf die Verwendung von Bauprodukten aus anderen 
EU-Mitgliedstaaten - zu gewährleisten.

Der Verordnungsentwurf entspricht, von redaktionellen Änderungen 
abgesehen, der von der ARGEBAU aufgestellten und der Kommissi-
on der Europäischen Gemeinschaften mitgeteilten Muster-Feue-
rungsverordnung, Fassung September 2007. Die Fußnote zur Über-
schrift der Verordnung weist auf die Notifizierung hin.
 

Zu den einzelnen Vorschriften:

Zu § 1 (Einschränkung des Anwendungsbereichs)

Die Vorschrift bestimmt in Satz 1 entsprechend § 1 BremFeuVO a.F., 
dass die Feuerungsverordnung gegenüber § 42 BremLBO einen ein-
geschränkten Anwendungsbereich hat. Feuerstätten, Blockheizkraft-
werke in Gebäuden und Wärmepumpen erfasst die Verordnung nur 
dann, wenn sie der Beheizung von Gebäuden oder der Warmwasser-
bereitung dienen. Anlagen zur Abführung der Ab- oder Verbrennungs-
gase und Brennstoffversorgungsanlagen in Gebäuden unterliegen 
umfassend der Feuerungsverordnung. Die Verordnung erfasst auch 
die Aufstellung von Gas-Haushalts-Kochgeräten. Satz 2 ist neu ein-
gefügt und stellt klar, dass Brennstoffzellen und die dazugehörigen 
Anlagen zur Abführung der Prozessgase nicht erfasst werden, da für 

derartige Anlagen der derzeitige Erfahrungsstand eine Formulierung 
von allgemeingültigen Anforderungen zur Verwendung und Installati-
on noch nicht erlaubt. Insofern ist die Brand- und Betriebssicherheit 
von Anlagen mit Brennstoffzellen (die gem. § 42 Absatz 5 BremLBO 
unter den Anwendungsbereich BremLBO fallen) im Einzelfall ggf. ge-
sondert nachzuweisen.

Für andere Feuerstätten (z.B. für Prozesswärmeerzeugung) wurden 
bauaufsichtliche Regelungen durch eine nähere Bestimmung der all-
gemeinen Anforderungen des § 42 BremLBO nicht getroffen. Diese 
Feuerstätten unterliegen außerdem den Bestimmungen des Arbeits-
schutzes.

Zu § 2 (Begriffe)

Der in Absatz 1 definierte Begriff „Nennleistung“ ist aufgrund  
gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben (vgl. EG-Wirkungsgradrichtlinie) 
Ersatz für den bisher verwendeten Begriff „Nennwärmeleistung“ in  
§ 2 BremFeuVO a.F.. Die Definition entspricht im Wesentlichen der 
bisherigen Regelung, wobei Anpassungen aufgrund technologischer 
Weiterentwicklungen der Feuerungsanlagen zusätzlich berücksichtigt 
wurden. 

In Nummer 1 ist auf die „höchste“ Leistung abgestellt worden, womit 
die maximale Leistung insbesondere bei modulierenden Geräten, die 
einen Leistungsbereich abdecken, als Nennleistung gilt. Bei Block-
heizkraftwerken – BHKW - ist die Nennleistung die Gesamtleistung, 
also die Summe von abgegebener elektrischer Generatorleistung und 
abgegebener thermischer Wärmeleistung der Anlage. Diese kann den 
Typenschildern in der Regel entnommen werden.

In Nummer 2 erfolgt unter Berücksichtigung von z.B. BHKWs die re-
daktionelle Anpassung an den Begriff „Leistungsbereich“ (anstelle 
von „Wärmeleistungsbereich“); ferner muss die fest eingestellte höch-
ste nutzbare Leistung, welche geringer als die höchste Leistung gem. 
§ 2 Absatz 1 Nummer 1 sein kann, auf einem Zusatzschild, überein-
stimmend mit § 2 Nummer 8 der EnEV und § 2 Nummer 10 der 1. 
BImSchV, angegeben werden.

Gemäß Nummer 3 ist bei fehlendem Typenschild wie bisher aus dem 
Brennstoffdurchsatz die Nennleistung zu ermitteln.

In Absatz 2 wurde die Aufnahme einer Definition für „raumluftunab-
hängige Feuerstätten“ notwendig, da die Definition des Begriffes 
„raumluftunabhängige Gasfeuerstätten“ nach § 41 Absatz 5 Brem-
LBO a.F. entfallen ist und die Verordnung wie bisher Erleichterungen 
für raumluftunabhängige Feuerstätten gegenüber den raumluftabhän-
gigen Feuerstätten gewährt. Diese Definition wurde brennstoffneutral 
gefasst, weil inzwischen raumluftunabhängige Feuerstätten auch für 
feste und flüssige Brennstoffe in Verkehr gebracht wurden. Haupt-
anforderung ist, dass in keinem Betriebszustand (also auch bei nicht 
ordnungsgemäßem Betrieb - Fehlerfall) Abgas in gefahrdrohender 
Menge in den Aufstellraum austreten kann. Voraussetzung für die 
Raumluftunabhängigkeit ist, dass mindestens die Verbrennungsluft-
zufuhr über dichte Leitungen direkt vom Freien erfolgt und die Bauart 
der Feuerstätte eine hinreichende Dichtheit gewährleistet. 

Zu § 3 (Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten)

Die Verbrennungsluftversorgung hat für die Betriebssicherheit als 
Grundsatzanforderung des § 42 BremLBO an Feuerungsanlagen eine 
wesentliche Bedeutung. Die Anforderungen werden entsprechend  
§ 3 BremFeuVO a.F. in einem eigenen Paragraphen zusammenge-
fasst und gelten ungeachtet der jeweiligen Brennstoffarten und Auf-
stellbedingungen für alle Feuerstätten, die ihre Verbrennungsluft dem 
Aufstellraum entnehmen. Für raumluftunabhängige Anlagen sind ent-
sprechende Regelungen entbehrlich. 

Die Absätze 1, 3 und 4 regeln die Art und Weise der Verbrennungs-
luftversorgung von einer oder mehreren Feuerstätten aus der Raum-
luft in Abhängigkeit von ihrer gleichzeitig abrufbaren Gesamtnennlei-
stung. Hierfür ist die Summe der Nennleistungen von Feuerstätten 
maßgeblich, die gleichzeitig betrieben werden können. Eine Differen-
zierung der Anforderungen resultiert aus dem unterschiedlichen Ver-
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Richtlinie 89/106 EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie) vom 21. Dezember 1988 (ABl. 
EG Nummer L 40 S. 12), geändert durch Artikel 4 der Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 
22. Juli 1993 (ABl. EG Nummer L 220 S. 1), durch andere Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften und andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum.
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brennungsluftbedarf und dem Einfluss verschiedener Anlagen auf die 
Druckbedingungen im Raum. Entsprechend der Einordnung in 3 Leis-
tungskategorien bestehen differenzierte Anforderungen.

Die Absätze 2 und 5 konkretisieren diese Regelungen. 

Aufgrund der Entnahme von Raumluft für den Verbrennungsvorgang 
der Feuerstätte muss ein ausreichendes Raumluftvolumen entspre-
chend den Regelungen von Absatz 1 vorhanden (Der Wert von 4 m³/
kW Gesamtnennleistung stellt sicher, dass bei einem unterstellten 
Mindestluftwechsel von 0,4 h-1 den Feuerstätten ein Verbrennungs-
luftvolumen von 1,6 m3/h kW zur Verfügung steht, das brennstoffun-
abhängig für eine vollständige Verbrennung erforderlich ist.) oder die 
Nachströmung von Luft mittels definierter Öffnungen ins Freie ge-
währleistet sein. Auf kontrollierte  Nachströmung von Luft durch diese 
vorgegebenen Lüftungsquerschnitte kann auf Grund der heute stan-
dardmäßig relativ dichten Fenster– und Türöffnungen ins Freie nur bei 
Feuerstätten von nicht mehr als 35 kW Nennwärmeleistung verzichtet 
werden. Hier ist es auch möglich, den gesamten Raumluftverbund 
der Nutzungseinheit anzusetzen, sofern ein Nachströmen gewährlei-
stet ist. 

In Absatz 2 wird klargestellt, dass innen liegende Räume wie fenster-
lose Bäder, Küchen oder Abstellräume die Anforderung „Räume mit 
Verbindung zum Freien“ nicht erfüllen und daher auf den Gesamt-
rauminhalt nicht angerechnet werden können. Der Raumluftverbund 
findet seine Grenze außerdem an der Abgrenzung der Nutzungsein-
heit. 

Die Absätze 3 und 4 regeln die Größe der erforderlichen Lüftungsöff-
nungen für Feuerstätten von mehr als 35 kW Nennleistung. 

Die Verbrennungsluftversorgung durch ins Freie führende Öffnungen 
ist für Feuerstätten jeder Nennleistung geeignet. Bei der Berechnung 
der geforderten lichten Querschnitte sind die den Luftstrom ein-
schränkenden Flächen von Gittern oder anderen Verschlüssen nach 
Maßgabe des Absatzes 5 in Abzug zu bringen. Die detaillierten  
Regelungen stellen darauf ab, dass eine hinreichende Nachströmung 
in jedem Fall sichergestellt ist. 

In Absatz 6 werden andere Lösungen für die Sicherstellung der Ver-
brennungsluftversorgung zugelassen; sie bedürfen jedoch eines ent-
sprechenden Nachweises, der dem Schutzziel der Betriebssicherheit 
der Feuerstätte gerecht wird. Für Gasfeuerstätten sind die in den 
Technischen Regeln für Gasinstallationen (DVGW-TRGI) festgeschrie-
benen technischen Maßnahmen anwendbar. 

In Absatz 7 wird klargestellt, dass für Gas-Haushalts-Kochgeräte die 
Absätze 1 und 2 zum Nachweis der Verbrennungsluftversorgung  
keine Gültigkeit haben (weitere Regelungen siehe § 7 Absatz 3). Auf 
offene Kamine sind die Absätze 1 bis 4 nicht anzuwenden; die Sicher-
stellung des sehr großen Verbrennungsluftbedarfs ist im technischen 
Regelwerk über Aufstellung, Anordnung und Betrieb offener Kamine 
geregelt.
 

Zu § 4 (Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen)

Die Regelungen betreffen entsprechend § 4 BremFeuVO a.F. die Auf-
stellung von Feuerstätten unterschiedlicher Brennstoffarten und kon-
krete Forderungen an die Einbausituation sowie Gasleitungsanlagen. 

In Absatz 1 werden zur Ausfüllung des Schutzzieles des § 42 Absatz 
2 BremLBO an die Betriebssicherheit die Räume benannt, in denen 
Feuerungsanlagen nicht aufgestellt werden dürfen. Vertikale und hori-
zontale Rettungswege sind davon generell betroffen. 

Das abzusichernde Gefährdungspotenzial der Feuerstätten in Gara-
gen beschränkt sich auf die Oberflächentemperatur der Feuerstätte, 
die bei Werten bis 300 °C als unkritisch für die Selbstzündung leicht 
entzündlicher oder explosionsfähiger Stoffe wie Kraftstoffe und 
Schmiermittel angesehen wird. Die erforderlichen Abstände der  
Feuerstätten zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen aus Absatz 8 
bleiben unberührt.

Absatz 2 berücksichtigt, dass durch luftabsaugende Anlagen (Venti-

latoren) in den Aufstellräumen der Feuerstätten ein Unterdruck ent-
stehen kann, der durch die raumluftabhängige Feuerstätte oder deren 
Abgasanlage nicht mehr überwunden wird. Die Folge wäre, dass ge-
fährliche Abgase in den Raum gelangen. Im Raumluftverbund sind 
daher Druckbedingungen sicherzustellen, die bei jedem Betriebszu-
stand eine Störung ausschließen. Dies kann durch eine von 4 alterna-
tiven technischen Lösungen realisiert werden. Die Anforderung nach 
Nummer 4 kann auch durch entsprechende Dimensionierung (z.B. 
der Lüftungsanlage) erfüllt werden. In Betrieb befindliche lüftungs-
technische Anlagen dürfen den Betrieb der Feuerstätten auch in an-
deren Geschossen nicht beeinträchtigen; der Austritt von Abgasen 
aus nicht in Berieb befindlichen Feuerstätten ist zu verhindern (vgl.  
§ 7 Absatz 4 Nummer 2).

Absatz 3 soll sicherstellen, dass bei Gasfeuerstätten ohne Flammen-
überwachung keine zündfähigen Gas-Luftgemische aufgrund des 
nicht bestimmungsgemäßen Austretens von unverbranntem Brenn-
stoff in den Aufstellraum entstehen.

Die Forderung des Absatzes 4 nach einem bestimmten Rauminhalt 
bei raumluftabhängigen Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung soll 
eine Gefährdung durch den bestimmungsgemäßen kurzzeitigen  
Abgasaustritt über die Strömungssicherung, z.B. beim Starten der 
Gasgeräte, verhindern. Die ausgetretene geringe Menge an Abgas 
aus der Strömungssicherung im „kalten“ Anfahrzustand ist durch 
ausreichende Vermischung mit Raumluft, ggf. unter Einbeziehung un-
mittelbar benachbarter Räume, oder Durchlüftung mittels Wandöff-
nungen so weit zu verdünnen, dass keine Gefährdungen auftreten. 
Die Lüftungsöffnungen können mit denen nach § 3 Absatz 1 Nummer 
2 und 3 geforderten Öffnungen zur Verbrennungsluftversorgung iden-
tisch sein. 

Vor dem Hintergrund der Verwendung neuer technischer Alternativen 
in der Gasleitungsinstallation wie nichtmetallener Gasleitungen oder 
Zinkdruckgussarmaturen wird in Absatz 5 zwischen den bisher übli-
chen Gasleitungsanlagen, deren Bauteile und Verbindungen für sich 
oder durch Verlegung in Schächten oder Kanälen die Anforderungen 
an die Brandsicherheit erfüllen und solchen, die nur im Zusammen-
wirken mit selbsttätigen Absperrvorrichtungen brandsicher sind,  
unterschieden. Da Armaturen und Leitungen nicht unter den Anwen-
dungsbereich der EG-Gasgeräterichtlinie fallen, werden Anforderun-
gen an die Brandsicherheit dieser Bauteile erhoben.

Für Räume, die mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche liegen, 
werden in Absatz 6 besondere Sicherheitsmaßnahmen gefordert. Die 
Bestimmungen beruhen auf der sicherheitstechnisch bedeutsamen 
Eigenschaft von austretendem Flüssiggas, schwerer als Luft zu sein, 
deshalb auf den Boden abzusinken und in relativ geringer Konzentra-
tion mit der Umgebungsluft ein explosionsfähiges Gemisch zu bil-
den. 

Die Absätze 7 bis 9 regeln die brandschutztechnisch notwendigen 
Abstände von Feuerstätten zu brennbaren Baustoffen.

Zu § 5 (Aufstellräume für Feuerstätten)

§ 5 regelt i. V. m. § 6 entsprechend § 5 und 6 BremFeuVO a.F. die 
Anforderungen an die Räume zur Aufstellung von Feuerstätten. Die 
Anforderungen richten sich nach der Art des Brennstoffes und der 
Summe der Nennleistungen der Feuerstätten, die gleichzeitig betrie-
ben werden sollen.

In Absatz 1 Satz 1 werden in den Nummern 1 bis 4 die Anforderun-
gen an den Aufstellraum genannt. Die Summe der Nennleistungen 
der in einem Raum aufgestellten Feuerstätten, ab der ein besonderer 
Aufstellraum erforderlich wird, ist für Öl- und Gasfeuerstätten im Ge-
gensatz zu § 5 BremFeuVO a.F. von 50 kW auf 100 kW angehoben 
worden. Damit wird der technischen Entwicklung - unter Berücksich-
tigung der sicherheitstechnischen Gesichtspunkte dieser Feuerstät-
ten - Rechnung getragen. 

Die neue Grenzziehung bei 100 kW gestattet überdies, nach neueren 
europäischen Produktnormen hergestellte Feuerstätten, die bis zu  
70 kW Nennleistung haben können, in Gebäuden ohne weitergehen-
de Bedingungen an den Aufstellraum zu installieren. 
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Die Summe der Nennleistungen der Feuerstätten setzt sich aus den 
einzelnen Nennleistungen unabhängig von der Art des Brennstoffes 
zusammen; auch die Nennleistungen von Feuerstätten für feste 
Brennstoffe sind somit zu berücksichtigen. Nach Satz 2 wird jedoch 
ein Heizraum gemäß § 6 erforderlich, wenn die Summe der Nennlei-
stungen der Feuerstätten für feste Brennstoffe den Wert von 50 kW 
überschreitet. 

Die Absätze 2 und 3 erheben die Anforderung, dass außerhalb des 
Aufstellraumes Einrichtungen vorhanden sein müssen, die es ermög-
lichen den Brenner, die Brennstofffördereinrichtung und ggf. die Heiz-
ölzufuhr (aufgrund der auftretenden „Heberwirkung“ bei Lagerbehäl-
tern auf gleicher Ebene) abstellen zu können. Dadurch soll die Zufuhr 
von Wärme und Brennstoff im Brand- bzw. Gefahrenfall unterbunden 
werden können, ohne den Aufstellraum betreten zu müssen.

Absatz 4 eröffnet in besonderen Fällen die Möglichkeit auf einen Auf-
stellraum zu verzichten, wenn die Nutzung dieses erfordert und der 
sichere Betrieb der Feuerstätten gewährleistet ist. Die Regelung trägt 
dem Umstand Rechnung, dass in gewerblichen und industriellen  
Betrieben die Feuerstätten häufig in den Arbeitsräumen selbst aufge-
stellt werden müssen (z.B. Warmlufterzeuger). Durch diese Einschrän-
kung der Anforderungen wird das Erfordernis zur Erteilung von 
Abweichungen in den o.g. Fällen vermieden.  

Zu § 6 (Heizräume)

Im Vergleich zu den Feuerstätten für gasförmige und flüssige Brenn-
stoffe sind Feuerstätten für feste Brennstoffe im Allgemeinen nicht so 
schnell regelbar, da die zugeführte Brennstoffmenge noch verbrennt, 
auch wenn die Brennstoffzufuhr bereits unterbrochen wurde. Dies er-
folgt unabhängig von der Wärmeanforderung der angeschlossenen 
Wärmeverbraucher. Bei fehlender Wärmeabfuhr liegt somit ein zu-
sätzliches Gefahren erhöhendes Moment bei Feuerstätten für feste 
Brennstoffe vor. 

Aus diesen Gründen und wegen anderer Besonderheiten des Betrie-
bes von Feuerstätten für feste Brennstoffe (z.B. Entnahme und Ent-
sorgung von Verbrennungsrückständen) werden in den Absätzen 1 
bis 3 besondere Anforderungen an die Räume für diese Feuerstätten 
gestellt. Diese betreffen insbesondere die Nutzung, die Feuerwider-
standsfähigkeit der Raum abschließenden Bauteile, die Anbindung 
an andere Räume und die Öffnungen, sofern die Summe der Nennlei-
stungen 50 kW überschreitet. 

Die Anforderungen an die Raumlüftung nach Absatz 4 sollen die  
Abfuhr von überschüssiger Wärme und die Ableitung von kurzzeitig 
austretenden Abgasen ermöglichen. Die Öffnungen zur Raumlüftung 
können auf die Verbrennungsluftversorgung angerechnet werden. Der 
Verweis auf § 3 Absatz 5 dient der Sicherstellung der Lüftung des 
Heizraumes insbesondere während des Betriebs der Feuerstätten. 

Absatz 5 benennt die Anforderungen an Lüftungsleitungen, die der 
ständigen Lüftung des Heizraumes dienen. Aufgrund der mit dieser 
Regelung sicherzustellenden Verbrennungsluftversorgung der Feuer-
stätten sowie der erforderlichen Raumlüftung beschränken sich die 
brandschutztechnischen Vorkehrungen ausschließlich auf die feuer-
widerstandsfähige Ausführung der Lüftungsleitungen. Die Verwen-
dung von Brandschutzklappen in diesen Lüftungsleitungen ist inso-
weit nicht gestattet. Durch die Regelungen des Satzes 2 und 
Absatzes 6 sollen Gefahren aufgrund der Übertragung von schädli-
chen Gasen aber auch von Feuer und Rauch verhindert werden.

Zu § 7 (Abgasanlagen)

Dieser Paragraph beinhaltet wie § 7 BremFeuVO a.F. die baulichen 
und feuerungstechnischen Anforderungen an Abgasanlagen (Schorn-
steine, Abgasleitungen und Verbindungsstücke) und regelt zudem die 
Aufstellung von Gasfeuerstätten ohne Abgasanlage unter Wahrung 
des Schutzzieles.

Absatz 1 beinhaltet allgemeine Anforderungen an Abgasanlagen.

Absatz 2 regelt den Anschluss der Feuerstätten in Abhängigkeit vom 

Brennstoff an die entsprechende Abgasanlage. Ein Anschlussgebot 
an Schornsteine, die definitionsgemäß auch gegen Rußbrand bestän-
dig sein müssen, besteht nur für Feuerstätten für feste Brennstoffe. 
Die Bremische Landesbauordnung sieht – unter Wahrung der Brand- 
und Betriebssicherheit - die Möglichkeit der Einleitung von Abgasen 
von Feuerstätten jeglicher Brennstoffart in Lüftungsleitungen vor.  
Aus diesem Grunde wird der Bezug zu § 41 Absatz 4 BremLBO  
hergestellt; weitere Anforderungen beinhaltet die Muster-Richtlinie 
über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen  
(M-LüAR), die als Technische Baubestimmung eingeführt ist.*

Absatz 3 Satz 1 trägt der technischen Entwicklung sowie gemein-
schaftsrechtlichen Aspekten Rechnung und fasst die Regelung des  
§ 41 Absatz 6 BremLBO a.F., die in der BremLBO-10 ersatzlos entfal-
len ist, und die Regelung von § 4 Absatz 5 BremFeuVO a.F. zusam-
men. Damit wird die Aufstellung von Gasfeuerstätten ohne Abgasan-
lage unter bestimmten Voraussetzungen unter Wahrung des 
Schutzzieles auch weiterhin ermöglicht. 

Satz 2 Nummer 1 beinhaltet als eine Möglichkeit, unabhängig von 
Produkteigenschaften der Feuerstätte, eine maschinelle Lüftung des 
Aufstellraumes mit einem Mindestluftvolumenstrom.

Satz 2 Nummer 2 ist alternativ zu Nummer 1 und nennt die maximal 
zulässige CO-Konzentration, die unter Wahrung des Gesundheits-
schutzes im Aufstellraum der Feuerstätte akzeptiert werden kann. 

Satz 2 Nummer 3 bezieht sich auf die Nutzung von Gas-Haushalts-
kochgeräten in Abhängigkeit von Rauminhalt und Nennleistung. Ein 
Raumvolumen von 15 m3 wird sicherheitstechnisch für ausreichend 
gehalten, da davon auszugehen ist, dass Personen, die über einen 
längeren Zeitraum an Gas-Haushalts-Kochgeräten mit hoher Lei-
stungsstufe arbeiten, ohnehin eine zusätzliche Raumbelüftung (me-
chanisch oder über Fenster) vornehmen. Darüber hinaus kann die 
Aufstellung von Gas-Haushaltskochgeräten mit einer Nennleistung 
von mehr als 11 kW im Sinne der Vorschrift auch nach Maßgabe von 
Satz 2 Nummer 1 oder 2 erfolgen. Das auf entgegen § 41 Absatz 6 
Nummer 2 BremLBO a.F. von 20 m³ auf 15 m3 reduzierte Raumvolu-
men kommt überdies den gegenwärtig üblichen Raumgrößen für  
Küchen im Wohnungsbau entgegen.

Absatz 4 enthält die Bedingungen, die gleichzeitig erfüllt sein müs-
sen, wenn mehrere Feuerstätten an eine gemeinsame Abgasanlage 
angeschlossen werden sollen. 

Nummer 1 „Beschaffenheit der Abgasanlage“ wurde eingefügt, weil 
die Beschaffenheit der Abgasanlage insbesondere auch dann von 
Bedeutung ist, wenn mehrere Feuerstätten an eine gemeinsame Ab-
gasanlage angeschlossen werden sollen. Mit „Beschaffenheit“ wer-
den Baustoffeigenschaften der Abgasanlage wie Wärmedurchlasswi-
derstand oder innere Oberflächenrauhigkeit (siehe Absatz 1) erfasst, 
die auch für die Bemessung und damit für die sichere Ableitung der 
Abgase relevant sind. Unter dem Begriff „Beschaffenheit“ sind aber 
auch Feuchteunempfindlichkeit, Temperaturbeständigkeit, Dichtheit 
etc. zu subsumieren.

Nummer 2 regelt, dass die Übertragung von Abgasen zwischen den 
Aufstellräumen und ein Austritt von Abgasen über nicht in Betrieb be-
findliche Feuerstätten ausgeschlossen sein muss. Dies gilt z.B. auch 
bei ungünstigen Winddruckverhältnissen und bei Ableitung der Ab-
gase durch natürlichen Auftrieb.

Nummer 3 ermöglicht, die gemeinsame Abgasleitung aus brennba-
ren Baustoffen herzustellen, wenn eine Brandübertragung zwischen 
den Geschossen durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder alter-
nativ durch andere technische Maßnahmen verhindert wird. 

Absatz 5 Satz 1 enthält aus brandschutztechnischen Gründen das 
Schachtgebot.

Satz 2 regelt die Ausnahmen von Satz 1 für die Fälle, in denen auf-
grund des geringen Gefährdungspotenzials oder aufgrund anderer 
gleichwertiger Maßnahmen auf den Schacht verzichtet werden kann.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Vgl. Ziffer 3.6 der Liste der Technischen Baubestimmungen vom 25. August 2008 (Brem.
ABl. S. 589)
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Satz 3 verdeutlicht die aus technischen und brandschutztechnischen 
Gründen nicht zulässige anderweitige Nutzung von Schächten. 
Schächte werden aus Brandschutzgründen gefordert, erfüllen aber 
auch Funktionen hinsichtlich des Überdruckbetriebes, des Feuchte- 
und Schallschutzes, der zulässigen Oberflächentemperaturen sowie 
ggf. der erforderlichen Wärmedämmung der Abgasleitung. Eine Mit-
benutzung der Schächte durch z.B. andere Installationen kann aus v. 
g. Gründen zu Gefahren führen und ist daher unzulässig. Dies betrifft 
nicht die Anordnung mehrerer Abgasleitungen in einem gemeinsamen 
Schacht, die nach Maßgabe des Satzes 4 möglich ist.

In Satz 5 wird der Bezug zu den Gebäudeklassen gemäß § 2 Absatz 
3 der Bremischen Landesbauordnung hergestellt. Aufgrund des zu 
betrachtenden Gefahrenpotenzials der Feuerungsanlagen besteht 
keine direkte Korrelation zur Feuerwiderstandsfähigkeit der mit den 
Schächten durchdrungenen Decken. Die mit der BremLBO eingeführ-
te und von der Gebäudeklasse abhängige Anforderung „hochfeuer-
hemmend“ findet daher hier keine Berücksichtigung.

Absatz 6 enthält Anforderungen an Abgasleitungen aus normalent-
flammbaren Baustoffen innerhalb von Gebäuden. 

Die Regelung gilt für die Fälle, in denen ein Schacht im Gebäude ent-
behrlich ist – z.B. im Dachraum ohne Aufenthaltsräume – aber den-
noch ein Schutz gegen mechanische Einwirkungen gewährleistet 
werden muss. Zugleich kann damit auch ein zusätzlicher Schutz bei 
hohen Oberflächentemperaturen erreicht werden.

Die Regelung ist auch deshalb erforderlich, weil künftig vermehrt Pro-
dukte aus normalentflammbaren Baustoffen (mit CE-Kennzeichnung 
auf der Basis von nach der Bauproduktenrichtlinie harmonisierten 
Normen) auf den Markt kommen. Die Oberflächentemperaturen und 
die Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung kann 
bei diesen Produkten höher sein. Die Öffnung hinsichtlich der zu den 
Schutzrohren alternativ möglichen vergleichbaren Schutzvorkehrun-
gen gestattet eine flexiblere Handhabung entsprechend der vor Ort 
gegebenen Bedingungen (z.B. Nutzung einer Abseite im Dachge-
schoss). Die Forderungen nach Mindestabständen gemäß § 8 Absät-
ze 1 bis 3, 5 und 6 sind auch bei der Verwendung von Schutzrohren 
o.ä. Vorkehrungen einzuhalten. Abstände von z.B. der Abgasleitung 
zum Schutzrohr werden angerechnet; fehlende Abstände sind zu-
sätzlich zu realisieren. 

Absatz 7 enthält bauliche und brandschutztechnische Anforderungen 
an Schornsteine.

Satz 1 Nummer 2 ermöglicht alternativ die Anordnung von Schorn-
steinen in durchgehenden Schächten mit einer Feuerwiderstands-
dauer von mindestens 90 Minuten, weil entsprechend den nach der 
Bauproduktenrichtlinie harmonisierten Normen künftig Bauprodukte 
für Schornsteine mit CE-Kennzeichnung am Markt verfügbar sind, die 
zwar rußbrandbeständig sind, aber selbst keinen klassifizierten Feu-
erwiderstand aufweisen.

In Satz 1 Nummer 3 ist der Bezug zu den Gebäudeklassen gemäß 
der BremLBO hergestellt.

Absatz 8 enthält bauliche Anforderungen an Abgasanlagen, die unter 
Überdruck betrieben werden. Nummer 3 eröffnet die Möglichkeit der 
Hinterlüftung als eine geeignete Sicherheitsmaßnahme für mit Über-
druck betriebene Abgasanlagen. Die Regelung umfasst nunmehr  
neben Abgasleitungen auch Schornsteine und Verbindungsstücke 
und trägt damit gemeinschaftsrechtlichen Entwicklungen Rechnung.

Absatz 9 enthält Anforderungen bezüglich der Verlegung von Verbin-
dungsstücken. Durch die Einbeziehung der Nutzungseinheiten in  
die Regelung wird das Ziel verfolgt, den Brandschutz nicht nur  
vertikal („...in andere Geschosse...“) sondern auch horizontal sicher-
zustellen.

Absatz 10 enthält Anforderungen an Luft–Abgas-Systemen hinsicht-
lich der baulichen Ausführung. Luft-Abgas-Systeme (LAS) sind durch-
gehende Anlagen, die den Feuerstätten reine Verbrennungsluft zufüh-
ren und die Abgase gemeinsam über Dach abführen. Im Gegensatz 
dazu sind Systeme in ein- oder in zweischenkliger Bauweise, die der 
ersten Feuerstätte reine Verbrennungsluft und den weiteren Feuer-

stätten ein Verbrennungsluft-Abgas-Gemisch zuführen, in Deutsch-
land unzulässig. Mit der Verwendung des Begriffes „Abgasführung“ in 
Satz 1 soll klargestellt werden, dass die Führung der Medien (Luft 
und Abgas) nicht zwingend in Schächten i. S. der Verordnung  
erfolgen muss. Die Verwendung des brennstoffneutralen Begriffes 
„Feuerstätten“ in Satz 2 ist deshalb notwendig, weil die Zulässigkeit 
der LAS nicht mehr nur auf Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe 
beschränkt werden muss. Unberührt bleiben die jeweils erforderli-
chen Verwendbarkeitsnachweise sowohl für die LAS als auch für die 
Feuerstätten. Der Verweis in Satz 3 auf die Absätze 4 bis 9 trägt der 
Gesamtkonformität mit dem übrigen Anforderungsniveau des § 7 
Rechnung.

Zu § 8 (Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen)

Dieser Paragraph beinhaltet entsprechend § 8 BremFeuVO a.F. die 
aus Brandschutzgründen erforderlichen Mindestabstände von  
Abgasanlagen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen und berück-
sichtigt gemeinschaftsrechtliche Vorgaben.

In Absatz 1 wird das Schutzziel formuliert. 

Der Absatz 2 gibt mit den in Satz 1 genannten Nummern 1 bis 3 
Möglichkeiten zur Erfüllung des Schutzzieles unter Berücksichtigung 
der gemeinschaftsrechtlichen Aspekte vor. Die Inbezugnahme der 
europäischen Abstandsregelungen, die Bestandteil von harmonisier-
ten Normen oder europäisch technischen Zulassungen nach der EG-
Bauproduktenrichtlinie sein können, wird als Nummer 1 vorange-
stellt.

Die Regelung in Nummer 2 wird auf Abgasanlagen für Abgastempe-
raturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 400°C begrenzt, weil 
aufgrund europäischer Regelungen auch Produkte für Abgasanlagen 
mit höheren Abgastemperaturen auf den Markt kommen, für die kei-
ne ausreichenden Erfahrungen vorliegen, ob der genannte Abstand 
von 5 cm ausreichend sicher ist. Bezüglich der Einführung des Tem-
peraturkriteriums für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nenn-
leistung bis zu 400°C im Absatz 2 und 3 ist davon auszugehen, dass 
der überwiegende Teil der in der Praxis zu errichtenden Abgasanla-
gen mit Abgastemperaturen bis 400°C betrieben wird. Eine Rege-
lungsnotwendigkeit für die Nennung konkreter Abstände von Abgas-
anlagen mit höheren Abgastemperaturen als 400°C im Rahmen der 
Rechtsverordnung wird über das auch für diese Anlagen geltende 
Schutzziel von Absatz 1 hinaus nicht gesehen. Zudem gilt auch für 
diese Abgasanlagen Absatz 2 Satz 1 Nummer 1.

Der in Nummer 3 genannte zulässige Mindestabstand von 40 cm 
wird aus dem vorgenannten Grund ebenfalls auf Abgasanlagen für 
Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 400°C 
beschränkt.

Absatz 2 Satz 2 gibt die bisher schon geregelten Erleichterungen für 
Abstände zu bestimmten Bauteilen wieder. Nummer 1 regelt den 
Mindestabstand zwischen Abgasanlagen und Holzbalken sowie Bau-
teilen entsprechender Abmessungen. Nummer 2 konkretisiert, in 
welchen Fällen kein Abstand erforderlich ist. 

Des Weiteren wird Satz 2 lediglich ergänzt um: „…, soweit die Ablei-
tung der Wärme aus diesen Bauteilen nicht durch Wärmedämmung 
behindert wird,….“ Diese Ergänzung wird aufgrund von Praxiserfah-
rungen, die gezeigt haben, dass es aufgrund von fehlender Möglich-
keiten zur Wärmeableitung zu Bränden kommen kann, für notwendig 
erachtet.

Absatz 2 Sätze 3 und 4 berücksichtigen in Verbindung mit Satz 1 
Nummer 3, dass auf der Grundlage von nach der EG-Bauprodukten-
richtlinie harmonisierten Normen künftig Abgasleitungen am Markt 
verfügbar sein werden, ohne dass in diesen technischen Spezifikatio-
nen Abstandsregelungen getroffen werden. Daher sind auch für diese 
Produkte nationale Festlegungen erforderlich.

Nach Satz 3 Nummer 1 wird für Abgasleitungen mit Abgastempera-
turen bis 300°C in Analogie zu den bisherigen Regelungen ein Ab-
stand von 20 cm für ausreichend erachtet. Satz 3 Nummer 2 und 
Satz 4 werden aufgrund der o. g. Gründe dahingehend ergänzt, dass 
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die Dämmstoffe nichtbrennbare Baustoffe mit geringer Wärmeleit- 
fähigkeit sein müssen. 

Die Ergänzung von Satz 5 soll verdeutlichen, dass die angegebenen 
Abstände nur für den Anwendungsfall der Hinterlüftung gelten. Diese 
Randbedingung ließ sich vorher nur aus dem Kontext herauslesen, 
daher wurde sie jetzt explizit formuliert.

Absatz 3 regelt die Durchführung von Abgasleitungen und Verbin-
dungsstücken zu Schornsteinen durch Bauteile aus brennbaren Bau-
stoffen.

Im Satz 1 wird in Analogie zu Absatz 2 Satz 1 Nummern 2 und 3 
ebenfalls das Temperaturkriterium 400 °C eingeführt, weil im Falle der 
Nummern 1 und 2 bei der Durchführung von Abgasleitungen und 
Verbindungsstücken durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen  
die Erfüllung des Schutzzieles nach Absatz 1 nur dann als erfüllt an-
gesehen werden kann, wenn die Abstände nur auf Abgasanlagen für 
Abgastemperaturen bis 400°C beschränkt sind.

Im Satz 2 werden gegenüber § 8 Absatz 4 Satz 2 BremFeuVO a.F. die 
Feuerstätten auf Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe 
eingegrenzt. Grund hierfür ist, dass es nunmehr auch Feuerstätten für 
feste Brennstoffe gibt, deren Abgase keine höheren Temperaturen als 
160°C aufweisen. Somit fallen sie erstmals unter diese Erleichterung. 
Da aufgrund der erforderlichen Russbrandbeständigkeit für Abgasan-
lagen derartiger Feuerstätten – unabhängig von der Abgastemperatur 
- jedoch die Abstände nach Satz 1 erforderlich sind, sind diese Feu-
erstätten von der Erleichterung nach Satz 2 auszunehmen.

Absatz 4 regelt das Ausfüllen von Zwischenräumen in Decken- und 
Dachdurchführungen. Wenn die Zwischenräume ausgefüllt werden, 
ist das Schutzziel aus Absatz 1 einzuhalten. Des Weiteren sind nicht-
brennbare Baustoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit zu verwenden, 
um den Verschluss herzustellen. Ob ein Verschluss der Zwischenräu-
me herzustellen ist, ergibt sich aus den Regelungen der BremLBO. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn Anforderungen an die Feuerwi-
derstandsfähigkeit der durchdrungenen Bauteile gestellt werden. 
 

Zu § 9 (Abführung von Abgasen)

Dieser Paragraph enthält entsprechend § 9 BremFeuVO a.F. Anforde-
rungen hinsichtlich der erforderlichen Abstände von Mündungen der 
Abgasanlagen zur Dachfläche und zu Bauteilen sowie Voraussetzun-
gen für die Ableitung von Abgasen von Außenwandfeuerstätten.

Absatz 1 Nummer 1 gilt für die Abstände der Mündungen von  
Abgasanlagen raumluftunabhängiger Gasfeuerstätten wie auch von 
raumluftunabhängigen ölbefeuerten Feuerstätten. Die Erweiterung 
der Regelung auf Feuerstätten für flüssige Brennstoffe trägt technolo-
gischen Entwicklungen Rechnung und berücksichtigt, dass hinsicht-
lich der Abgasbeschaffenheit und der mechanischen Unterstützung 
der Abgasabführung ähnliche Voraussetzungen wie bei Gasfeuerstät-
ten vorliegen. 

Die Betriebsverhältnisse von Feuerstätten für feste Brennstoffe ge-
statten eine entsprechende Erleichterung nicht und sind deshalb 
nicht aufgeführt. Das alleinige Vorhandensein eines Ventilators ist bei 
Festbrennstofffeuerstätten kein Kriterium für einen sicheren Betrieb.

Nummer 2 trägt durch Einbeziehung der „Gebäudeteile“ der Vielfalt 
der Gebäudegestaltung Rechnung.

Absatz 2 erfasst die in § 41 Absatz 5 BremLBO a.F. enthaltene Rege-
lung, die in der BremLBO-10 ersatzlos entfallen ist und enthält die 
Voraussetzungen für die Ableitung der Abgase von Außenwandfeuer-
stätten. 

Die bisherige Regelung des Nachbarschaftsschutzes in § 9 Absatz 2 
a.F. ist entfallen, da weitergehende Anforderungen aus Gründen un-
zumutbarer Belästigungen oder Gefahren - auch für Nachbarn - ohne 
weitere Maßgabe auf der Grundlage des § 58 Absatz 2 BremLBO ge-
stellt werden können.

Zu § 10 (Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke und ortsfeste Ver-
brennungsmotoren)

Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke werden auch im häuslichen 
Bereich für Zwecke der Raumheizung oder zur Warmwasserbereitung 
verwendet. Sie zählen jedoch nicht zu den Feuerstätten. Da mit dem 
Betrieb von Wärmepumpen und Blockheizkraftwerken in Gebäuden 
vergleichbare Gefährdungspotentiale wie mit dem Betrieb von Feuer-
stätten verbunden sind, ist wie bereits entsprechend § 10 Brem- 
FeuVO a.F. eine öffentlich-rechtliche Regelung geboten. In diese  
Regelung sind Verbrennungsmotoren für andere Zwecke mit ein- 
bezogen worden, da hier die gleichen Betriebsbedingungen wie bei 
Blockheizkraftwerken oder Wärmepumpen mit Verbrennungsmotoren 
vorliegen. 

Die Absätze 1 und 2 regeln die Verbrennungsluftversorgung und  
Aufstellbedingungen und  sind geringfügig redaktionell geändert. In 
Absatz 2 Nummer 5 wird zudem auch für Blockheizkraftwerke eine 
Mindestleistungsgrenze eingeführt, ab der ein besonderer Aufstell-
raum erforderlich wird. Diese Erleichterung ist geboten, da unterhalb 
der Grenze von 35 kW Nennleistung (Summe aus thermischer und 
elektrischer Leistung) kein erhöhtes Gefahrenpotential besteht, und 
kommt damit der Anwendung der Kraft-Wärme-Kopplung in Wohn-
gebäuden entgegen. 

Absatz 3 enthält die Anforderungen an die Abführung der Verbren-
nungsgase von Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungs-
motoren.

Absatz 4 nennt die Voraussetzungen, unter denen in Abgasanlagen 
für Feuerstätten auch Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken 
und ortsfesten Verbrennungsmotoren eingeleitet werden dürfen. Der 
Absatz stellt klar, dass bei gemischter Belegung von Abgasanlagen 
die allgemeinen Bemessungsanforderungen für die Abgasanlagen 
gelten.

Absatz 5 greift hinsichtlich der Abführung der Abgase von Wärme-
pumpen die entsprechenden Regelungen für Feuerstätten auf.

Zu § 11 (Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen)

Der Betrieb von Feuerstätten erfordert den Einsatz von Brennstoffen, 
die über öffentliche Versorgungsnetze leitungsgebunden herangeführt 
werden (Erdgas) oder als Flüssiggas, feste Brennstoffe oder flüssige 
Brennstoffe auf dem Grundstück oder im Gebäude bevorratet wer-
den (Brennstofflagerung). Die Brennstofflagerung im Gebäude erfor-
dert beim Überschreiten bestimmter Mengen zur Wahrung der öffent-
lichen Sicherheit, insbesondere aus Gründen des Brandschutzes, 
besondere Räume (Brennstofflagerräume). Entsprechende Anforde-
rungen sind Gegenstand der Regelung, die mit einigen Änderungen  
§ 12 BremFeuVO a.F. entspricht. Wasserrechtliche Belange gelten für 
die Lagerung flüssiger Brennstoffe zusätzlich und bleiben unberührt. 

Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Mengen, ab denen sich die Not-
wendigkeit eines Brennstofflagerraumes ergibt, werden in ihrer Grenz-
ziehung insbesondere von der jeweiligen Brandlast, vom Aggregatzu-
stand, vom Flammpunkt und anderen brennstoffspezifischen 
chemisch/ physikalischen Eigenschaften der Brennstoffe bestimmt. 

Die neu aufgenommenen Regelungen zur Lagerung von Holzpellets 
nach Satz 1 Nummer 1 tragen der zunehmenden Verwendung von 
Wärmeerzeugern für diesen Brennstoff Rechnung. Bei der Lagerung 
von Holzpellets sind nicht nur die Brandlasten sondern auch Aspekte 
des Explosionsschutzes aufgrund der möglichen Staubentwicklung 
und die Struktur mit großer Oberfläche ausschlaggebend, die eine 
allgemeine Betrachtung unter „festen Brennstoffen“ nicht sachge-
recht werden lassen. Da es sich bei Holzpellets um ein Schüttgut 
handelt, wurde auf eine Volumenangabe abgestellt. 

Die Nummern 2 und 3 entsprechen unter Berücksichtigung der neu-
en Nummer 1 unverändert § 12 Absatz 1 Nummern 1 und 2 Brem-
FeuVO a.F..

Hinsichtlich der Lagerung von Flüssiggas ist nach Satz 1 Nummer 4 
ein Brennstofflagerraum bei einem Füllgewicht der Behälter von mehr 
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als 16 kg erforderlich. Die Anhebung gegenüber der bisherigen Rege-
lung in § 12 Absatz 1 Nummer 3 BremFeuVO a.F. um 2 kg kommt 
harmonisierten Produktnormen über Flüssiggasbehälter mit höheren 
Füllgewichten entgegen und ist auf Grund der technischen Weiterent-
wicklung der Flüssiggasflaschen und des erreichten Sicherheitsstan-
dards fachlich vertretbar. Das Verbot einer Nutzung der Brennstoff-
lagerräume zu anderen Zwecken schließt auch die Aufstellung von 
Feuerstätten aus. Zulässig sind hingegen Einrichtungen, die dem 
Transport der Brennstoffe dienen, wie Beschickungsanlagen.

Brandschutztechnische Anforderungen an die Umfassungsbauteile 
der Brennstofflagerräume finden sich in Absatz 2. Die Anforderungen 
berücksichtigen auch mögliche Zündquellen außerhalb der Brenn-
stofflagerräume und gehen deshalb (z. B. hinsichtlich der feuerwider-
standsfähigen Ausbildung von Außenwänden) über die entsprechen-
den Anforderungen an Heizräume hinaus.

Absatz 3 stellt zusätzliche Anforderungen an Brennstofflagerräume 
für flüssige Brennstoffe und berücksichtigt Besonderheiten in deren 
Abbrandverhalten. Der Bestimmung unter Nummer 1 werden ein  
öffenbares Fenster, eine ins Freie führende Tür oder besondere Öff-
nungen (ggf. über Schacht oder Kanal ins Freie) gerecht. Die Kenn-
zeichnung nach Nummer 2 ist erforderlich, damit die genannten 
Brennstofflagerräume im Gefahrenfall auch von Ortsunkundigen 
rasch gefunden werden können. Die verlangte Aufschrift mit Angabe 
des Brennstoffes ermöglicht über dies im Gefahrenfall die Einleitung 
spezifischer Lösch- und Sicherheitsmaßnahmen. 

Absatz 4 stellt mit den Nummern 1 bis 6 zusätzliche Anforderungen 
an Brennstofflageräume für Flüssiggas. Die Bestimmungen beruhen 
auf der sicherheitstechnisch bedeutsamen Eigenschaft von austre-
tendem Flüssiggas, schwerer als Luft zu sein, deshalb auf den Boden 
abzusinken und in relativ geringer Konzentration mit der Umgebungs-
luft ein explosionsfähiges Gemisch zu bilden. Die Notwendigkeit der 
Kennzeichnung der Brennstofflagerräume für Flüssiggas nach Num-
mer 5 ergibt sich aus den zu Absatz 3 Nummer 2 dargelegten Grün-
den.

Infolge Verweis auf Absatz 4 Nummer 6 dürfen nach Absatz 5 auch 
Brennstofflagerräume für Holzpellets nur mit elektrischen Anlagen 
ausgestattet sein, die den einschlägigen Vorschriften auf Grund des  
§ 14 GPSG für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen 
entsprechen. Die Gründe hierfür liegen in der möglichen Staubent-
wicklung beim Einbringen der Pellets in den Brennstofflagerraum (z. 
B. durch Einblasen) bzw. bei deren Entnahme und der daraus resul-
tierenden Explosionsgefahr. 

Zu § 12 (Brennstofflagerung außerhalb von 
Brennstofflageräumen)

Außerhalb von Brennstofflagerräumen ist innerhalb von Gebäuden 
die Lagerung von Brennstoffen nach Lagerort, Brennstoffart und La-
germengen aus Gründen des gebotenen Brandschutzes und weiterer 
Belange der öffentlichen Sicherheit eingeschränkt. Die Regelung ent-
spricht mit einigen Änderungen § 13 BremFeuVO a.F.. 

Die Regelung der Lagerung von Brennstoffen außerhalb von Gebäu-
den (oberirdische Lagerung im Freien und unterirdische Lagerung) ist 
nicht Gegenstand der Feuerungsverordnung.

Absatz 1 schließt die Lagerung von Brennstoffen jedweder Art in  
Rettungswegen aus. Der neu aufgenommene Regelungsinhalt korre-
liert mit § 4 Absatz 1, der die Nutzung von notwendigen Treppenräu-
men, Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgän-
gen ins Freie und notwendigen Fluren für die Aufstellung von 
Feuerstätten nicht gestattet. § 42 Absatz 4 BremLBO bietet die 
Grundlage, in der Verordnung konkretisierend Regelungen hinsicht-
lich der Aufstellung von Brennstofflagerbehältern vorzunehmen; dies 
greift die eingefügte Bestimmung unter Absatz 1 auf. Der mit der La-
gerung von Brennstoffen verbundene Eintrag von Brandlasten ist mit 
dem gebotenen Anspruch an die Sicherheit der Rettungswege nicht 
zu vereinbaren und deshalb unabhängig von der Gebäudeklasse un-
zulässig. 

Holzpellets sind nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 i.V.m. Nummer 2 den 

festen Brennstoffen zuzuordnen und bedürfen daher an dieser Stelle 
keiner separaten Nennung. 

Absatz 2 bestimmt zulässige Lagermengen für Heizöl oder Diesel-
kraftstoff in Wohnungen (Nummer 1) und in Räumen außerhalb von 
Wohnungen (Nummer 2). Der in Nummer 3 geforderten Möglichkeit 
der Raumlüftung werden öffenbare Fenster, ins Freie führende Türen 
und besondere Öffnungen (ggf. über Schacht oder Kanal ins Freie) 
gerecht. Soweit Räume nach Nummer 3 Öffnungen zu anderen Räu-
men aufweisen, müssen diese dichtschließende Türen haben. Dies 
erfordert insoweit keine Selbstschließung; es genügt ein 3-seitig um-
laufendes Dichtungsprofil. Weitergehende Anforderungen aus § 35 
und § 36 BremLBO hinsichtlich der Türen, die an notwendige Trep-
penräume oder notwendige Flure grenzen, bleiben unberührt. 

Die bisher gem. § 13 Absatz 2 Nummer 2 BremFeuVO a.F. geforderte 
Ausstattung von Bodenabläufen mit Heizölsperren oder Leichtflüssig-
keitsabscheidern wird nicht mehr verlangt, da die Anforderung primä-
ren Zielen des Gewässerschutzes dient und mit Vorschriften des 
Bauordnungsrechts nicht durchzusetzen ist.

Die neu eingefügten Regelungen unter Nummer 4 tragen der zuneh-
menden Errichtung von Wohngebäuden ohne Keller Rechnung. Bei 
diesen Gebäuden, z. B. Einfamilienhäusern, besteht ein Brennstoffla-
gerbedarf innerhalb der Nutzungseinheit/Wohnung, dem mit der neu-
en Regelung in fachlich vertretbarer Weise entsprochen wird. Die La-
gerung muss in einem Raum gemäß den Anforderungen nach 
Nummer 3 erfolgen, der kein Aufenthaltsraum sein darf.

Die Anforderungen in Absatz 3 tragen der gebotenen Gefahrenab-
wehr bei gemeinsamer Nutzung näher genannter Räume zur Brenn-
stofflagerung (Absatz 2 Nummer 2 bis 4) und Aufstellung von Feuer-
stätten Rechnung. Der Mindestabstand zwischen Feuerstätte und 
Heizöl- bzw. Dieselkraftstoffbehälter nach Nummer 2 kann bei Anord-
nung eines beiderseits belüfteten Strahlungsschutzes bis auf 0,50 m 
gemäß Satz 2 verringert werden, wobei der Strahlungsschutz selbst 
keine wärmedämmende Eigenschaft zu haben braucht. Die Verrin-
gerung des Abstandsmaßes auf 0,1 m nach Satz 3 wird ermöglicht, 
um neuen Techniken bei Feuerstätten, die auf Grund moderner Be-
triebsbedingungen geringe Oberflächentemperaturen aufweisen, 
Rechnung zu tragen. 

Das bei der Flüssiggaslagerung nach Absatz 4 auf nicht mehr als  
16 kg begrenzte Füllgewicht ist kongruent zu § 11 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4. Die Gründe für die gegenüber der bisherigen Bestimmung 
in § 13 Absatz 1 Nummer 2 BremFeuVO a.F. vorgenommene Anhe-
bung von 14 kg auf 16 kg sind der Erläuterung zu § 11 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 4 zu entnehmen. 

Zu § 13 ( Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen)

Die Regelung wurde an die inzwischen geänderten bundesrechtlichen 
Vorschriften angepasst. Danach ist die Ermächtigungsgrundlage für 
spezifische Sicherheitsvorschriften § 14 des Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetzes. Die auf dieser Grundlage erlassenen Vorschriften 
sind die der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), aus der die 
materiellen Anforderungen und die Verfahrensregelungen über Prü-
fungen für den „nichtgewerblichen“ Bereich übernommen werden. 

Abweichend von § 13 Absatz 1 Satz 3 MFeuV werden private Betrei-
ber von Flüssiggas- und Dampfkesselanlagen nicht von der Feststel-
lung der Prüffristen und der ihr vorausgehenden sicherheitstechni-
schen Bewertung freigestellt, indem auf die Höchstfristen nach § 15 
Absatz 5 BetrSichV Bezug genommen wird. Um ein höheres Sicher-
heitsniveau und damit auch eine Angleichung an die niedersächsi-
sche Feuerungsverordnung zu erreichen, ist auch bei Flüssiggas- und 
Dampfkesselanlagen von privaten Betreibern eine individuelle sicher-
heitstechnische Bewertung nach § 15 Abs. 1 BetrSichV erforderlich.

Im Absatz 2 werden die unteren Bauaufsichtsbehörden als die nach 
Landesrecht zuständigen Behörden benannt. 



Zu § 14 (Inkraft-Treten, Außerkrafttreten)

§ 14 Absatz 1 regelt das Inkrafttreten der BremFeuV und Absatz 2 
setzt fest, dass damit gleichzeitig die bisherige Feuerungsverordnung 
außer Kraft tritt. Absatz 3 befristet die Gültigkeit der Bremischen 
Feuerungsverordnung.
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Vorwort zum Denkmalschutzgesetz 3.1.15
Denkmalpflege/Denkmalschutzgesetz
– Einführung

Das Landesamt für Denkmalpflege Bremen stützt - wie die Denkmal-
fachbehörden anderer Bundesländer auch - seine Tätigkeit auf ein 
Denkmalschutzgesetz. Das Bremer Denkmalschutzgesetz wurde 
1975 erlassen und 1989 novelliert. Darin sind die Aufgaben von Denk-
malschutz und Denkmalpflege und die Verfahrensregelungen festge-
schrieben. Zu den Aufgaben zählen die Erforschung, der Schutz und 
die Pflege der Kulturdenkmäler. Erforschung und Unterschutzstellung 
sind die Grundlagen für die Pflege, und sie finden nachvollziehbaren 
Niederschlag in der Denkmalliste des Landes. Die in dieser Liste 
verzeichneten Kulturdenkmäler sind wichtige Sachzeugnisse, deren 
Bewahrung und Pflege im öffentlichen Interesse liegen, da sie identi-
tätsstiftende Teile unserer von Menschenhand gestalteten und histo-
risch gewachsenen Umwelt sind. Sie sind erlebbare materialisierte 
Dokumente vergangener Zustände und Epochen, und sie halten als 
kollektives Gedächtnis die Erinnerung an die Vielfalt sozialer Lebens-
gestaltungen, künstlerischer Vorstellungen oder technischer und wirt-
schaftlicher Möglichkeiten mit authentischem materiellem Substrat 
wach. Die Vielfalt der bremischen Kulturlandschaft, die die lange 
Geschichte der Stadt dokumentiert, wird dabei besonders berück-
sichtigt. Um diese Vielfalt durch wirklich aussagekräftige und authen-
tische Zeugnisse anschaulich zu tradieren, muss zunächst eine 
Erfassung und Bewertung der Kulturdenkmäler erfolgen. Diese Inven-
tarisation ist erste und grundlegende Aufgabe des Landesamtes für 
Denkmalpflege.

Die Vorgeschichte, die Genese, aber auch die Problematik der Bre-
mer Denkmalliste sind in Aufsätzen und in den früheren Vorworten zur 
Denkmalliste an gleicher Stelle von Dr. Hans Christoph Hoffmann, 
dem Vorgänger des Unterzeichners im Amt des Landeskonservators, 
ausführlich dargestellt.

Darauf sei verwiesen bzw. deshalb seien diese Gesichtspunkte hier 
nur stark verkürzt dargestellt. Die Geschichte der Bremer Denkmal-
pflege begann 1861 zunächst mit einer „Sektion zur Erhaltung bremi-
scher Altertümer“ innerhalb des Kunstvereins. Ab 1892 übernahm 
dann eine vom Senat eingesetzte „Kommission zur Erhaltung kunst- 
und kulturhistorischer Denkmale“ diese Aufgabe, und 1909 wurden 
mit dem „Gesetz, betreffend den Schutz von Baudenkmälern“ auch 
erste gesetzliche Grundlagen geschaffen, die schließlich auch zur 
Aufstellung einer ersten Denkmalliste führten. Erst 1933 kam es zur 
Einsetzung eines eigenen Konservators, nachdem über Jahre die 
denkmalpflegerischen Belange von der Baubehörde mitbearbeitet 
wurden. Dr. Ernst Grohne wurde als erster Bremer Landeskonserva-
tor eingesetzt, ihm folgte 1952 Dr. Werner Kloos, beide zugleich Di-
rektoren des Focke-Museums. Daneben gab es von 1945 bis 1971 
ein städtisches Amt für Denkmalpflege, dem nacheinander Gustav 
Ulrich, Dr. Rudolf Stein und Karl Dillschneider vorstanden. 1971/1972 
wurden mit der Gründung des Landesamtes für Denkmalpflege 
schließlich die Ämter zusammengelegt und als hauptamtlicher 
Landeskonservator für das Land Bremen, also für Bremen und 
Bremerhaven, Dr. Hans-Christoph Hoffmann eingesetzt, dem 2001 
der Unterzeichner folgte.

Hoffmanns Aufgabe nach seinem Amtsantritt war es, umgehend eine 
neue Liste - unter erweiterten fachlichen Vorstellungen - zu erarbei-
ten. Diese Liste von 1973 wertete die Objekte nach Kategorien, eine 
Differenzierung, die das Denkmalschutzgesetz von 1975 dann nicht 
mehr kannte und die auch mit den Bestimmungen der steuerlichen 
Vergünstigungen bei Baudenkmälern (ab 1979) nicht vereinbar ist. Die 
Überführung in eine neu bewertete Form ist inzwischen abgeschlos-
sen, die Zuordnung, ob ein Objekt als Einzeldenkmal (§ 2 Abs. 1 Nr. 1) 
oder nur als Teil eines Ensembles (§ 2 Abs. 1 Nr. 2) geschützt ist, fin-
det sich in der Denkmalliste.

Die quantitative Entwicklung der Denkmalliste über die Jahre hinweg 
zeigt, dass zwar in der Anfangszeit besonders intensiv an der Erfas-
sung gearbeitet worden war, diese Arbeit aber danach bis in die heu-
tige Zeit kontinuierlich weiterlief und es zu regelmäßigen Nachträgen 
kam und auch weiter kommen wird. Waren in der 1973er-Liste für 
Bremen und Bremen-Nord rund 740 Objekte verzeichnet, so kamen 
bis 1980 noch rund 400 Einträge hinzu. Danach gab es ab 1981 im 
langjährigen Durchschnitt jeweils knapp über ein Dutzend Unter-
schutzstellungen per anno.

Für Bremerhaven wurde 1976 eine erste Liste mit rund 80 Positionen 
erarbeitet, die nach stetiger Ergänzung und einer flächendeckenden 
Erfassungskampagne 2007-2009 zwischenzeitlich auf 151 geschütz-
te Objekte angewachsen ist. Weitere Eintragungsverfahren laufen. 
Damit stehen im ganzen Land Bremen derzeit fast 1700 Kulturdenk-
mäler unter Schutz (Stand 2010). Die Nachträge in die Denkmalliste 
werden bei Bedarf im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen durch 
das Landesamt für Denkmalpflege bekannt gemacht. Die jeweils 
aktuelle amtliche Denkmalliste ist auf den Internetseiten des Landes-
amtes für Denkmalpflege Bremen (www.denkmalpflege.bremen.de) 
einzusehen. Sie wird dort als Kurzliste im PDF-Format zur Verfügung 
gestellt. Zudem existiert zur Recherche eine Internetdatenbank mit 
vielfältigen Informationen, Texten, Bildern, Karten und Literaturanga-
ben.

Die Arbeit der Unterschutzstellung ist niemals abgeschlossen. Es gibt 
immer noch unerkannte Kulturdenkmäler und notwendige Nachträge 
jüngerer Objekte, denen erst allmählich mit dem Altern ein Denkmal-
rang zuwächst. Die Fortschreibung der Denkmalliste ist eine der tägli-
chen Arbeiten des Landesamtes für Denkmalpflege. Deshalb emp-
fiehlt sich für rechtsverbindliche Auskünfte eine Nachfrage beim 
Landesamt für Denkmalpflege.

Prof. Dr. Georg Skalecki
Landeskonservator
Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege
office@denkmalpflege.bremen.de
www.denkmalpflege.bremen.de
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 Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmäler

(Denkmalschutzgesetz - DSchG)
Vom 27. Mai 1975 (BremGBI. S. 265) 

zuletzt geändert durch Artikel 2 § 5 des 
Gesetzes vom17. Dezember 2002 

(BremGBI. S. 605)
Der Senat verkündet das nachstehende von der 
Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Abschnitt I
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Denkmalpflege und Denkmalschutz

(1) Denkmalpflege und Denkmalschutz haben die Aufgabe, Kultur-
denkmäler wissenschaftlich zu erforschen, zu pflegen, zu schützen 
und zu erhalten, sowie auf ihre Einbeziehung in die städtebauliche 
Entwicklung, die Raumordnung und die Landespflege hinzuwirken.
(2) Denkmalpflege und Denkmalschutz sind Angelegenheiten des 
Landes. Bei der Durchführung der Denkmalpflege und des Denkmal-
schutzes arbeiten die zuständigen Behörden des Landes und der 
Stadtgemeinden mit den Eigentümern von Kulturdenkmälern und den 
sonstigen Verfügungsberechtigten zusammen. Soweit das Land oder 
die Stadtgemeinden Eigentümer oder sonst Verfügungsberechtigte 
von Kulturdenkmälern sind, haben sich die zuständigen Behörden in 
besonderem Maße der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes an-
zunehmen.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Kulturdenkmäler im Sinne dieses Gesetzes sind
1. unbewegliche Denkmäler, wie Baudenkmäler und deren Inneres, 

sowie andere feststehende Denkmäler der Kunst, Kultur oder 
Technik;

2. Gruppen unbeweglicher Denkmäler und Gesamtanlagen (En-
sembles);

3. bewegliche Denkmäler einschließlich Urkunden und Sammlun-
gen, die für die bremische Geschichte von besonderer Bedeu-
tung sind;

4. unbewegliche Bodendenkmäler, wie Hügelgräber, Steindenkmä-
ler, Wurten, Burgwälle, Schanzen, Landwehre, sowie in der Erde 
oder im Wasser verborgene unbewegliche oder bewegliche Sa-
chen, Überreste und Spuren,

deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen, technik- 
oder heimatgeschichtlichen Gründen im öffentlichen Interesse liegt.
(2) Zu einem Kulturdenkmal gehört auch das Zubehör, soweit es mit 
der Hauptsache eine kulturelle Einheit bildet, deren Erhaltung aus 
wissenschaftlichen, künstlerischen, technik- oder heimatgeschichtli-
chen Gründen im öffentlichen Interesse liegt. Satz 1 gilt entsprechend 
für die Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals.

§ 3
Geschützte Kulturdenkmäler

(1) Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 werden unter Denkmalschutz ge-
stellt. Aufgrund der Unterschutzstellung unterliegen sie den Schutz-
vorschriften dieses Gesetzes.
(2) Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 unterliegen der Schutzvor-
schrift des § 10 bereits vor der Unterschutzstellung.

§ 4
Denkmalschutzbehörden

(1) Denkmalschutzbehörde für den Bereich der Stadtgemeinde 
Bremen ist das Landesamt für Denkmalpflege; für den Bereich Stadt-
gemeinde Bremerhaven werden die Aufgaben dem Magistrat über-
tragen.
(2) Obere Denkmalschutzbehörde ist der Senator für Inneres, Kultur 
und Sport.
(3) Den Denkmalschutzbehörden obliegen der Schutz und die Erhal-

tung der Kulturdenkmäler.
(4) Die obere Denkmalschutzbehörde entscheidet nach Anhörung der 
Denkmalfachbehörden. Die Denkmalschutzbehörden entscheiden im 
Einvernehmen mit den Denkmalfachbehörden; kommt kein Einver-
nehmen zustande, entscheidet die obere Denkmalschutzbehörde.

§ 5
Denkmalfachbehörden

(1) Denkmalfachbehörden sind das Landesamt für Denkmalpflege 
und der Landesarchäologe.
(2) Den Denkmalfachbehörden obliegt die Pflege der Kulturdenkmäler 
sowie deren wissenschaftliche Erfassung und Erforschung.
(3) Die Denkmalfachbehörden können zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Fachwerkstätten einrichten und betreiben.

§ 6
Denkmalrat

(1) Für die Denkmalfachbehörden wird ein unabhängiger und sach-
verständiger Denkmalrat gebildet. Der Denkmalrat soll die Denkmal-
fachbehörden beraten und von diesen in allen Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung gehört werden.
(2) Die Mitglieder des Denkmalrates werden vom Senator für Bildung, 
Wissenschaft und Kunst bestellt. Der Senat wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung das Nähere, insbesondere die Zusammensetzung 
des Denkmalrates, die Bestimmung des Vorsitzenden des Denkmal-
rates, die Anzahl der Mitglieder, die Amtszeit der Mitglieder und das 
Vorschlagsrecht für die Benennung der Mitglieder zu regeln.

§ 7
Unterschutzstellung und Eintragung in die Denkmalliste

(1) Die Unterschutzstellung der Kulturdenkmäler erfolgt von Amts we-
gen. Die zuständige Denkmalfachbehörde nimmt durch Bescheid die 
Unterschutzstellung vor. Der Bescheid ist dem Eigentümer oder son-
stigem Verfügungsberechtigten bekanntzugeben.
(2) Der Senat wird ermächtigt, Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 
abweichend von Absatz 1 durch Rechtsverordnung unter Denkmal-
schutz zu stellen. Die Behörden, deren Belange berührt werden, sind 
zu beteiligen. Der Entwurf der Rechtsverordnung wird öffentlich aus-
gelegt. Einwendungen können nur während der Auslegungsfrist von 
einem Monat schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht wer-
den.
(3) Die nach Absatz 1 oder Absatz 2 unter Denkmalschutz gestellten 
Kulturdenkmäler werden nachrichtlich in die Denkmalliste eingetra-
gen. Die Eintragung der nach Absatz 2 unter Denkmalschutz gestell-
ten Kulturdenkmäler soll den Eigentümern oder sonstigen Verfü-
gungsberechtigten bekanntgemacht werden.
(4) Die Denkmallisten dienen als Verzeichnis aller unter Denkmal-
schutz gestellten Denkmäler, sie werden bei den Denkmalfach-
behörden (§ 5) geführt und können vom Eigentümer oder sonstigen 
Verfügungsberechtigten eines Kulturdenkmals bei den Denkmalfach-
behörden oder dem Magistrat der Stadt Bremerhaven eingesehen 
werden. Auf Verlangen erteilen die Denkmalfachbehörden und der 
Magistrat der Stadt Bremerhaven Auskunft darüber, ob ein Kultur-
denkmal unter Denkmalschutz steht. Die Unterschutzstellung eines 
Kulturdenkmales wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen 
bekanntgemacht. Unter Denkmalschutz gestellte Kulturdenkmäler 
nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 sollen in die Bebauungspläne nach-
richtlich aufgenommen werden.
(5) Nach dem Verlust der Eigenschaft als Kulturdenkmal wird die 
Unterschutzstellung aufgehoben und die Eintragung gelöscht. Die 
Löschung der Eintragung wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen bekanntgemacht.
(6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Einzelhei-
ten der Unterschutzstellung nach Absatz 2 sowie des Eintragungs- 
und Löschungsverfahrens nach den Absätzen 3 bis 5 zu regeln.
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§ 8

Vorläufiger Schutz

(1) Die Denkmalfachbehörde kann anordnen, dass ein Kulturdenkmal 
nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 vorläufig als geschütztes Kulturdenkmal 
im Sinne des Gesetzes gilt, wenn mit der Unterschutzstellung gemäß 
§ 7 Abs. 1 oder 2 zu rechnen ist und die Sicherung des Schutzzwek-
kes dieses Gesetzes die sofortige Anwendbarkeit der Schutzvor-
schriften erfordert.
(2) Die Anordnung ist dem Eigentümer oder sonstigen Verfügungsbe-
rechtigten zuzustellen. Sie verliert ihre Wirksamkeit, wenn das Kultur-
denkmal nicht binnen 6 Monaten nach der Anordnung unter Denk-
malschutz gestellt wird.

Abschnitt II
Allgemeine Schutzvorschriften

§ 9
Erhaltungspflicht

(1 ) Eigentümer und sonstige Verfügungsberechtigte von geschützten 
Kulturdenkmälern haben diese zu pflegen und im Rahmen des ihnen 
Zumutbaren zu erhalten. Das Land und die Stadtgemeinden tragen 
zur Erhaltung und Pflege durch Zuschüsse und Maßgabe der ihnen 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bei.
(2) Bei öffentlichen Bauvorhaben sind Aufwendungen zum Schutz 
von Kulturdenkmälern Teil der Baukosten.

§ 10
Genehmigungspflichtige Maßnahmen

(1) Ein geschütztes Kulturdenkmal (§§ 3 und 8) darf nur mit Genehmi-
gung der Denkmalschutzbehörde
1. zerstört oder beseitigt werden;
2. von seinem Standort entfernt werden;
3. in seinem Bestand oder Erscheinungsbild beeinträchtigt oder 

verändert werden;
4. wiederhergestellt oder instandgesetzt werden;
5. mit An- oder Aufbauten, Aufschriften oder Werbeeinrichtungen 

versehen werden.
(2) Der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedürfen ferner 
Maßnahmen nach Absatz 1 in der Umgebung geschützter unbewegli-
cher Kulturdenkmäler.
(3) Die Genehmigung nach Absatz 1 und 2 darf nur versagt werden, 
wenn Belange des Denkmalschutzes entgegenstehen.
(4) Die Genehmigung kann unter Bedingungen oder Auflagen erteilt 
werden. Insbesondere kann die Genehmigung an die Bedingung ge-
knüpft werden, dass die Ausführung der Arbeiten nur nach einem von 
der zuständigen Denkmalschutzbehörde genehmigten Plan und unter 
der Aufsicht einer Denkmalschutzbehörde oder eines von ihr benann-
ten Sachverständigen erfolgt.
(5) Wer eine Maßnahme im Sinne der Absätze 1 und 2 ohne Genehmi-
gung der zuständigen Denkmalschutzbehörde beginnt oder eine ge-
nehmigte anders ausführt als in der Genehmigung vorgeschrieben 
wurde, hat auf Anordnung der Denkmalschutzbehörde den früheren 
Zustand wiederherzustellen oder das Kulturdenkmal auf eine andere 
von der zuständigen Denkmalschutzbehörde zu bestimmende Weise 
instandzusetzen.
(6) Ist für eine Maßnahme nach Absatz 1 und 2 die Genehmigung 
durch eine Bauordnungsbehörde erforderlich, so entscheidet die 
Bauordnungsbehörde im Einvernehmen mit der Denkmalschutzbe-
hörde. Bedingungen und Auflagen nach Absatz 4 werden Inhalt des 
Genehmigungsbescheides. Der Denkmalschutzbehörde obliegt hier-
bei die Überwachung des in ihren Aufgabenbereich fallenden Teils 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes.

§ 11
Anzeigepflichten

(1) Eigentümer, Besitzer und sonst Verfügungsberechtigte haben 
Schäden oder Mängel, die an geschützten Kulturdenkmälern auftre-

ten und die ihre Erhaltung gefährden können, unverzüglich einer 
Denkmalschutzbehörde zu melden.
(2) Jeder Eigentumswechsel an einem geschützten Kulturdenkmal ist 
von dem bisherigen Eigentümer unverzüglich, spätestens bis zum 
Ablauf eines Monats nach dem Eigentumsübergang einer Denkmal-
fachbehörde anzuzeigen.
(3) Bei jedem Eigentumswechsel an einem geschützten Kulturdenk-
mal ist der bisherige Eigentümer verpflichtet, den neuen Eigentümer 
auf den bestehenden Denkmalschutz hinzuweisen.

§ 12
Sicherung der Erhaltung eines 
geschützten Kulturdenkmals

(1) Wenn der Eigentümer oder der sonst Verfügungsberechtigte nicht 
für die Erhaltung eines geschützten Kulturdenkmals sorgt, kann die 
zuständige Denkmalschutzbehörde ihm eine Frist zur Durchführung 
der erforderlichen Maßnahmen setzen; nach Ablauf der Frist kann sie 
die unabweisbar gebotenen Sicherheitsmaßnahmen durchführen. Der 
Eigentümer, der Besitzer oder der sonst Verfügungsberechtigte ist zur 
Duldung dieser Maßnahme verpflichtet.
(2) Der Eigentümer oder der sonst Verfügungsberechtigte kann zur 
Deckung der Kosten im Rahmen des § 9 herangezogen werden.

§ 13
Auskunfts- und Duldungspflichten

(1) Der Eigentümer, der Besitzer und der sonst Verfügungsberechtigte 
sind verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, die zur Erfüllung der Aufgaben 
des Denkmalschutzes notwendig sind.
(2) Denkmalschutzbehörden und Denkmalfachbehörden sind nach 
vorheriger Benachrichtigung der Eigentümer und der Besitzer be-
rechtigt, Grundstücke zu betreten und Kulturdenkmäler zu besichti-
gen, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes er-
forderlich ist.

§ 14
Zugang zu Kulturdenkmälern

Geschützte Kulturdenkmäler sollen der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden, sofern es ihre Zweckbestimmung und die Wahrung 
der schutzwürdigen Belange der Eigentümer, der sonstigen Verfü-
gungsberechtigten und der Nutzer erlauben.

§ 14a
Datenschutz

(1) Die bei den Denkmalfachbehörden und dem Magistrat der Stadt 
Bremerhaven geführten Denkmallisten enthalten Daten zur Kenn-
zeichnung des Kulturdenkmals mit Straße, Hausnummer und Liegen-
schaftskataster und über baurechtliche Festsetzungen für das Kultur-
denkmal sowie den Namen und die Postanschrift des Eigentümers 
oder sonstigen Verfügungsberechtigten.
(2) Der Senat wird ermächtigt, den Umfang der zu erhebenden Daten, 
die Bestimmungen der Register zur Ermittlung dieser Daten und das 
Verfahren zu ihrer Löschung im Rahmen der Rechtsverordnung ge-
mäß § 7 Abs. 3 bis 5 zu regeln.

Abschnitt lll
Ausgrabungen und Funde

§ 15
Funde

(1) Wer ein Kulturdenkmal oder Überreste oder Spuren eines solchen 
entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich einer Denkmalfachbehör-
de mitzuteilen.
(2) Diese Verpflichtung obliegt auch dem Eigentümer, dem Besitzer 
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oder dem sonst Verfügungsberechtigten des Grundstücks, auf dem 
die Entdeckung oder der Fund erfolgt ist, sowie dem Leiter der Arbei-
ten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mittei-
lung eines Verpflichteten befreit die übrigen.
(3) Die nach Absatz 1 und Absatz 2 Verpflichteten haben das Kultur-
denkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, 
soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Kosten geschehen kann 
oder die zuständige Denkmalfachbehörde sich bereit erklärt, hierfür 
Ersatz zu leisten. Diese Verpflichtung erlischt nach Ablauf einer Wo-
che seit Zugang der Mitteilung.

§ 16
Ausgrabungen

(1) Wer nach Bodendenkmälern gräbt, bedarf hierfür der Genehmi-
gung des Landesarchäologen. Wer ohne Genehmigung gräbt, hat auf 
Anforderung des Landesarchäologen unverzüglich den früheren Zu-
stand wiederherzustellen.
(2) Die Genehmigung kann unter Bedingungen oder Auflagen erteilt 
werden. Die Auflagen können insbesondere die Ausführung der Gra-
bung, die Mitteilung von gefundenen und entdeckten Sachen und de-
ren Sicherung und Erhaltung betreffen. Wer die Bedingungen oder 
Auflagen nicht erfüllt, hat auf Anordnung des Landesarchäologen den 
früheren Zustand wiederherzustellen.

§ 17
Grabungsschutzgebiet

(1) Der Senat wird ermächtigt, abgegrenzte Gebiete, in denen Boden-
denkmäler vermutet werden, durch Rechtsverordnung zu Grabungs-
schutzgebieten zu erklären.
(2) In Grabungsschutzgebieten bedürfen Arbeiten, die Bodendenk-
mäler gefährden können, der Genehmigung der oberen Denkmal-
schutzbehörde.
(3) Die obere Denkmalschutzbehörde kann die Nutzung eines Grund-
stücke oder eines Grundstückteils beschränken, wenn Bodendenk-
mäler gefährdet sind.

§ 18
Ablieferung

(1) Die zuständige Denkmalfachbehörde kann verlangen, dass ein ge-
fundenes bewegliches Kulturdenkmal vorübergehend zum Zwecke 
der wissenschaftlichen Erfassung und Erforschung zugänglich ge-
macht oder an sie ausgehändigt wird.
(2) Die vorübergehende Ablieferung nach Absatz 1 kann außerdem 
verlangt werden, wenn zu befürchten ist, dass der Erhaltungszustand 
des Gegenstandes verschlechtert wird oder der Gegenstand verlo-
rengeht. Ist der Gegenstand nicht innerhalb von drei Monaten nach 
der Ablieferung in das Eigentum des Landes oder einer Stadtgemein-
de übergegangen, so ist der Gegenstand zurückzugeben.

§ 19
Schatzregal

(1) Bewegliche Kulturdenkmäler, die herrenlos sind oder die solange 
verborgen waren, dass ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, 
werden mit der Entdeckung Eigentum des Landes, wenn sie bei 
staatlichen Nachforschungen oder in Grabungsschutzgebieten ent-
deckt worden sind oder wenn sie einen hervorragenden wissen-
schaftlichen Wert haben.
(2) Das nach Absatz 1 erworbene Eigentum erlischt, wenn die obere 
Denkmalschutzbehörde nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem 
sie die entdeckte Sache in Besitz genommen hat, gegenüber der zu-
ständigen Denkmalfachbehörde zur Eintragung in die Denkmalliste 
erklärt, das Eigentum behalten zu wollen. Ist das Eigentum des Lan-
des erloschen, so fällt das Eigentum an die nach § 984 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches Berechtigten.

Abschnitt IV
Enteignung und Entschädigung

§ 20
Enteignung

(1) Die Enteignung ist zulässig zugunsten des Landes oder einer 
Stadtgemeinde, soweit auf andere Weise nicht sichergestellt werden 
kann, dass
1. ein geschütztes Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 in sei-

nem Bestand oder Erscheinungsbild erhalten bleibt;
2. ein bewegliches Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 wissen-

schaftlich ausgewertet oder der Allgemeinheit zugänglich ge-
macht werden kann;

3. in einem Grabungsschutzgebiet (§ 16) planmäßige Nachforschun-
gen betrieben werden können.

(2) Eine Enteignung ist außerdem zulässig bei Funden (§ 15) und bei 
Zubehör von Kulturdenkmälern (§ 2 Abs. 2), wenn auf andere Weise 
nicht sichergestellt werden kann, dass diese wissenschaftlich ausge-
wertet oder der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden können.
(3) Für die Enteignung ist Entschädigung zu leisten.
(4) Für das Enteignungs- und Entschädigungsverfahren und für die 
bei einer Enteignung zu leistende Entschädigung gelten die Vorschrif-
ten des Enteignungsgesetzes für die Freie Hansestadt Bremen vom 
5. Oktober 1965 (Brem.BGI. S. 129 - 214-a-1) in der jeweils geltenden 
Fassung. Antragsberechtigt ist die obere Denkmalschutzbehörde.

§ 21
Sonstige entschädigungspflichtige

Maßnahmen

Soweit Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes enteignende Wirkung 
haben, ist eine entsprechende Entschädigung zu zahlen. 
§ 20 gilt entsprechend.

Abschnitt V
Schlussbestimmungen

§ 22
Einschränkung von Grundrechten

Soweit durch die Vorschriften dieses Gesetzes das Grundrecht der 
freien Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2 Abs. I des Grundgeset-
zes) oder das Grundrecht des Eigentums (Artikel 14 des Grundgeset-
zes) berührt werden, werden diese Rechte eingeschränkt.

§ 23
Bußgeldbestimmungen

(1 ) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 10 Abs. 1 bis 3, § 16 Abs. 1 und § 17 Abs. 2 genehmi-

gungspflichtige Maßnahmen ohne Genehmigung beginnt oder 
durchführt oder einer von der zuständigen Behörde mit der Ge-
nehmigung erteilten Auflage zuwiderhandelt;

2. entgegen §12 Abs. 1 Satz 2 Maßnahmen der Denkmalschutzbe-
hörden zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für den Be-
stand eines Kulturdenkmals nicht duldet;

3. entgegen §§ 11 und 13 Abs. 1 der Anzeige- und Auskunftspflicht 
nicht nachkommt oder entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 den Beauf-
tragten der zuständigen Behörde das Betreten von Grundstücken 
oder das Besichtigen von Kulturdenkmälern nicht gestattet;

4. entgegen § 15 Abs. 1 und 2 einen Bodenfund nicht unverzüglich 
anzeigt oder entgegen § 15 Abs. 3 den Bodenfund oder die Fund-
stelle nicht bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in un-
verändertem Zustand lässt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2 bis 4 und Nr. 1 mit 
Ausnahme der Zuwiderhandlung gegen § 10 Abs. 1 Nr. 1 können mit 
einem Bußgeld bis 25.000 Euro geahndet werden. Ordnungswidrig-
keiten nach Absatz 1 Nr. 1 können im Falle der Zuwiderhandlung ge-
gen § 10 Abs. 1 Nr. 1 mit einem Bußgeld bis zu 250.000 Euro geahn-
det werden.
(3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 
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1 Nr. 1 und 4 beziehen, können eingezogen werden. § 19 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

§ 24
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
1. das Gesetz, betreffend den Schutz von Baudenkmälern und 

Straßen- und Landschaftsbildern vom 4. März 1909 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. November 1934 (SaBremR 
2131-a-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Oktober 1972 
(Brem.GBI. S. 235);

2. das Gesetz gegen die Verunstaltung von Ortschaften und land-
schaftlich hervorragenden Gegenden vom 15. Juli 1907 (GS S. 
260 - Brem.GBI. S. 107 - 101-a-2 Anlage B Nr. 11);

3. das Ausgrabungsgesetz vom 26. März 1914 (GS S. 41 - 
Brem.GBI. S. 107 - 101-a-2 Anlage B Nr. 14).

(3) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes aufgrund 
des Gesetzes betreffend den Schutz von Baudenkmälern und Stra-
ßen- und Landschaftsbildern in die Liste der bremischen Denkmäler 
aufgenommenen Kulturdenkmäler gelten als in die Denkmalliste ein-
getragene Kulturdenkmäler im Sinne dieses Gesetzes.

Hinweis: Das Gesetz ist in der ursprünglichen Fassung am 12. Juni 
1975 und in der geänderten Fassung am 27. Juni 1989 in Kraft getre-
ten.
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 Verordnung über die Unterschutzstellung von Kulturdenkmälern

und das Eintragungs- und Löschungsverfahren
Vom 26. März 1991
(Brem.GBI. S. 133)

Aufgrund des § 7 Abs. 6 und des § 14 a Abs. 2 des Denkmalschutz-
gesetzes vom 27. Mai 1975 (Brem.GBI. S. 265 - 2131-a-1), geändert 
durch Gesetz vom 13. Juni 1989 (Brem.GBI. S. 230), verordnet der 
Senat:

Abschnitt 1

§ 1
Schutzwirkung; Zuständigkeit

(1) Kulturdenkmäler im Sinne des § 2 des Denkmalschutzgesetzes 
werden durch Bescheid (§ 7 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetzes) 
oder durch Verordnung (§ 7 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes) un-
ter Denkmalschutz gestellt und anschließend in die Denkmalliste ein-
getragen. Die Rechtswirkungen der Unterschutzstellung werden 
durch den Bescheid (Unterschutzstellungsbescheid) oder die Verord-
nung (Unterschutzstellungsverordnung) begründet, soweit sie nicht 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 oder § 8 des Denkmalschutzgesetzes schon 
vorher eingetreten sind.
(2) Für die Durchführung des Unterschutzstellungsverfahrens sind die 
Denkmalfachbehörden zuständig. Sie betreiben das Verfahren von 
Amts wegen.

§ 2
Unterschutzstellung durch Bescheid

(1) Vor Erlass des Unterschutzstellungsbescheides prüft die Denk-
malfachbehörde, ob ein Kulturdenkmal im Sinne des § 2 des Denk-
malschutzgesetzes vorliegt. Sie hört hierzu den Eigentümer und nach 
Möglichkeit die sonstigen Verfügungsberechtigten, ferner das örtlich 
zuständige Ortsamt oder den Magistrat der Stadt Bremerhaven und, 
bei unbeweglichen Kulturdenkmälern, den Senator für Bau und Um-
welt an.
(2) Mit der Bekanntgabe des Unterschutzstellungsbescheides nach 
§ 7 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetzes weist die Denkmalfachbehör-
de den Eigentümer und die sonst Verfügungsberechtigten auf ihre 
Rechte und Pflichten einschließlich ihrer Verpflichtung hin, geeignete 
Vorkehrungen gegen eigenmächtige Veränderungen durch Dritte zu 
treffen und die jeweiligen Besitzer des Kulturdenkmals von der Tatsa-
che des Denkmalschutzes zu unterrichten. Die Denkmalfachbehörde 
bietet fachliche Beratung an.

§ 3
Unterschutzstellung durch Verordnung

(1) Soll eine Gruppe unbeweglicher Kulturdenkmäler oder eine Ge-
samtanlage (Ensemble) nach § 7 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes 
durch Verordnung unter Denkmalschutz gestellt werden, so hört die 
Denkmalfachbehörde zur Frage der Denkmaleigenschaft nach § 2 
des Denkmalschutzgesetzes zunächst das zuständige Ortsamt oder 
den Magistrat der Stadt Bremerhaven, ferner den Senator für Bau 
und Umwelt und den Denkmalrat.
(2) Die Denkmalfachbehörde legt den unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse der Anhörungen gefertigten Entwurf einer Unterschutzstel-
lungsverordnung nebst Begründung einen Monat lang öffentlich zur 
Einsichtnahme aus.
(3) Die Denkmalfachbehörde kündigt die Auslegung mindestens eine 
Woche vor ihrem Beginn in mindestens einer örtlichen Tageszeitung 
an. In der Bekanntmachung weist sie darauf hin,
1. wo und wie lange der Entwurf der Verordnung ausgelegt ist,
2. dass etwaige Einwendungen der Eigentümer oder sonstigen Ver-

fügungsberechtigten gegen die Bestimmungen der Denkmalei-
genschaft nach § 2 des Denkmalschutzgesetzes während der 
Auslegung bei der zuständigen Denkmalfachbehörde vorzubrin-
gen sind.

(4) Nach Ablauf der Einwendungsfrist leitet die Denkmalfachbehörde 
den anhand der eingegangenen Einwendungen überarbeiteten 
Entwurf der Unterschutzstellungsverordnung zusammen mit den 
nicht berücksichtigten, von ihr mit einer Stellungnahme versehenen 
Einwendungen der oberen Denkmalschutzbehörde zu. Diese ent-

scheidet über das weitere Verfahren und die Art der Erledigung der 
unberücksichtigten Einwendungen; sie führt gegebenenfalls die Be-
schlussfassung des Senats über die Unterschutzstellungsverordnung 
herbei.

§ 4
Änderung, Aufhebung

Für die Änderung oder Aufhebung der Unterschutzstellungsverord-
nung gelten die §§ 2 und 3 entsprechend.

§ 5
Eintragung in die Denkmalliste

(1) Die nach § 7 Abs. 1 oder Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes unter 
Denkmalschutz gestellten Kulturdenkmäler werden nachrichtlich in 
die Denkmalliste eingetragen, sobald die Unterschutzstellung rechts-
beständig ist.
(2) Die Eintragung der nach § 7 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes 
unter Denkmalschutz gestellten Kulturdenkmäler soll den Eigentü-
mern oder sonstigen Verfügungsberechtigten bekanntgemacht wer-
den; § 2 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.
(3) Die Eintragung in die Denkmalliste ist amtlich bekanntzumachen.
(4) Die Denkmalfachbehörde teilt die Eintragung eines unbeweglichen 
Kulturdenkmals unter Hinweis auf § 7 Abs. 4 des Denkmalschutzge-
setzes dem Senator für Bau und Umwelt mit.

§ 6
Anlage der Denkmallisten

(1) Die bei den Denkmalfachbehörden zu führenden Denkmallisten 
sind in Loseblattform anzulegen, die Bestände der Denkmallisten für 
die unbeweglichen Kulturdenkmäler unterteilt nach Straßen in alpha-
betischer Reihenfolge und nach Hausnummern geordnet.
(2) Für jedes geschützte Kulturdenkmal ist ein Blatt anzulegen, das 
folgende Eintragungen enthalten soll:
1. die Kennzeichnung des Kulturdenkmals mit einer Darstellung sei-

ner wesentlichen charakteristischen Merkmale,
2. die Anschrift der Stelle, an der sich das Kulturdenkmal befindet, 

bei unbeweglichen Kulturdenkmälern auch die Grundbuchbe-
zeichnung,

3. Namen und Anschrift des Eigentümers und nach Möglichkeit der 
sonstigen Verfügungsberechtigten.

(3) Den Denkmallisten sind Katasterpläne im Maßstab 1:1000 beizu-
fügen, auf denen die unbeweglichen Kulturdenkmäler kenntlich ge-
macht sind.

§ 7
Datenerhebung

Die Denkmalfachbehörden erheben die für die Denkmallisten nach 
§ 6 erforderlichen Daten aus den Objektakten, dem amtlichen Adress-
buch, dem Grundbuch und dem amtlichen Katasterbuchwerk.

§ 8
Löschung der Eintragung

Nach Aufhebung der Unterschutzstellung wird die Eintragung ge-
löscht. Die Löschung der Eintragung wird in gleicher Weise wie die 
Eintragung selbst (§ 5 Abs. 3) amtlich bekanntgemacht und dem Ei-
gentümer sowie den sonstigen Verfügungsberechtigten bekanntge-
geben.

§ 9
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über das Verfahren der Eintragung 
und Löschung von Kulturdenkmälern in den Denkmallisten vom 
9. September 1975 (Brem.GBI. S. 338 - 2131-a-4) außer Kraft.
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Allgemeine Vorschriften

§ 1
Naturschutzbehörden

(1) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden 
im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes sind

1. als oberste Naturschutzbehörde der Senator für Umwelt, Bau, 
Verkehr und Europa,

2. als untere Naturschutzbehörde für die Stadtgemeinde Bremen 
der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa und für die 
Stadtgemeinde Bremerhaven der Magistrat der Stadtgemeinde 
Bremerhaven.

(2) Die unteren Naturschutzbehörden nehmen ihre Aufgaben als Auf-
tragsangelegenheit wahr.

§ 2
Übertragung von Zuständigkeiten

(1) Die oberste Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung 
Zuständigkeiten abweichend von den Bestimmungen dieses Geset-
zes regeln und weitere für den Vollzug der Naturschutzmaßnahmen 
zuständige Behörden bestimmen.

(2) Die oberste Naturschutzbehörde kann im Einzelfall die Zuständig-
keit für bestimmte Aufgaben auf sich selbst oder auf andere Behörden 
übertragen, wenn dies wegen der besonderen naturschutzfachlichen 
Bedeutung oder Schwierigkeit der Angelegenheit erforderlich oder für 
einen einheitlichen Vollzug des Naturschutzrechts zweck-mäßig ist.

§ 3
Beobachtung von Natur und Landschaft

Die oberste Naturschutzbehörde ist zuständige Landesbehörde für 
die Beobachtung von Natur und Landschaft nach § 6 des Bundesna-
turschutzgesetzes.

Kapitel 2 

Landschaftsplanung

§ 4 
Landschaftsprogramm, Grünordnungspläne

(1) Die überörtlichen und örtlichen Darstellungen der Landschaftspla-
nung im Sinne des § 11 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes 
erfolgen im Landschaftsprogramm.

(2) Die Zuständigkeit für die Aufstellung von Grünordnungsplänen im Sin-
ne des § 11 Absatz 2 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes liegt bei 
den Stadtgemeinden. Die Darstellungen der Grünordnungspläne können 
als Festsetzungen in die Bebauungspläne übernommen werden.

(3) Das Erfordernis zur örtlichen Landschaftsplanung im Sinne des § 
11 Absatz 2 und 4 des Bundesnaturschutzgesetzes ergibt sich insbe-
sondere in Bereichen,

1. die nachhaltigen Landschaftsveränderungen oder konkurrieren-
den Nutzungsanforderungen ausgesetzt sind,

2. die der Erholung dienen oder dafür vorgesehen sind,

3. in denen erhebliche Landschaftsschäden vorhanden oder zu  
erwarten sind,

4. die an oberirdische Gewässer angrenzen (Ufergebiete),

5. die zur Sicherung der Leistungsfähigkeit eines ausgewogenen 
Naturhaushaltes zu schützen sind oder

6. die für den Schutz und die Pflege historischer Kulturlandschaften 
und Landschaftsteile insbesondere hinsichtlich des Landschafts-
bildes von besonders charakteristischer Bedeutung sind.

(4) Die Darstellungen der Erfordernisse und Maßnahmen im Sinne des 
§ 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes kön-
nen auch Angaben über die Zweckbestimmung von Flächen sowie 
Schutz-, Pflege- und Entwicklungs- einschließlich Wiederherstel-
lungsmaßnahmen enthalten, insbesondere

1. Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege wild wachsender Pflan-
zen und wild lebender Tiere sowie ihrer Lebensstätten,

2. die Anlage von Flurgehölzen, Hecken, Gebüschen, Schutzpflan-
zungen, Alleen, Baumgruppen und Einzelbäumen, einschließlich 
Festsetzung der Arten und der Pflanzweise,

3. Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Gehölzbeständen, 
Grünflächen und naturnahen Vegetationsflächen,

4. die Ausgestaltung, Erschließung und Nutzung von Wasser- und 
Feuchtflächen sowie von Ufergebieten,

5. die Herrichtung und Begrünung von Abgrabungsflächen, Deponi-
en oder anderen Veränderungen der Bodenhöhe,

6. die Beseitigung von Anlagen, die das Landschaftsbild beeinträch-
tigen und auf Dauer nicht mehr genutzt werden,

7. Maßnahmen zum landschaftsgerechten und naturgemäßen Aus-
bau von Grün- und Erholungsanlagen, Sport- und Spielflächen, 
Wander-, Rad- und Reitwegen sowie Parkplätzen und Kleingär-
ten.

§ 5
Aufstellung des Landschaftsprogramms

(1) Der Entwurf des Landschaftsprogramms, der aus Text, Karte und 
Begründung besteht, wird von der obersten Naturschutzbehörde auf-
gestellt; dabei sind die örtlich betroffenen unteren Naturschutzbehör-
den möglichst frühzeitig zu beteiligen. Für das Verfahren zur Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, und der 
Öffentlichkeit gelten die Vorschriften des Baugesetzbuchs für Bauleit-
pläne entsprechend.

(2) Der Senat legt den Entwurf des Landschaftsprogramms mit einer 
Stellungnahme zu den nicht berücksichtigten Bedenken und Anre-
gungen nach Anhörung der Stadtgemeinde, deren Gebiet von der be-
absichtigten Landschaftsplanung betroffen ist, der Bürgerschaft 
(Landtag) zur Beschlussfassung vor. Der Beschluss ist im Amtsblatt 
der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu machen. Hierbei ist anzu-
geben, wo und wann das Landschaftsprogramm eingesehen werden 
kann.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Fortschreibungen und Änderungen 
des Landschaftsprogramms und für Teilpläne im Sinne des § 9 Ab-
satz 4 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes entsprechend. Sind 
durch die Änderung keine erheblichen Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu erwarten, kann von der öffentlichen Auslegung 
abgesehen werden, wenn der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit 
zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben wird.

(4) Soweit eine Fortschreibung oder Änderung des Landschaftspro-
gramms im Hinblick auf die Erfordernisse und Maßnahmen im Sinne 
des § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes 
nicht bereits vorher erforderlich ist, soll das Landschaftsprogramm 
spätestens 15 Jahre nach seiner Aufstellung dahingehend überprüft 
werden.

§ 6
Strategische Umweltprüfung bei der Landschaftsplanung

(1) Bei der Aufstellung oder Änderung des Landschaftsprogramms 
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oder eines Teilplans im Sinne des § 9 Absatz 4 Satz 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes ist eine Strategische Umweltprüfung durchzufüh-
ren. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des Bremischen 
Landesgesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung.

(2) Ist die Strategische Umweltprüfung für das von der Landschafts-
planung betroffene Gebiet oder für Teile davon bereits in Land-
schaftsplanungen durchgeführt worden, soll sich die Strategische 
Umweltprüfung auf zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen be-
schränken.

(3) Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und der Öffentlichkeit ist gleichzeitig mit dem Verfahren nach 
§ 5 Absatz 1 durchzuführen.

(4) Die Begründung zum Landschaftsprogramm erfüllt die Funktion 
eines Umweltberichts im Sinne des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung des Bundes. Sie umfasst die Ermittlung, Be-
schreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Aus-
wirkungen der Landschaftsplanung auf die in § 2 Absatz 1 Satz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung des Bundes ge-
nannten Schutzgüter.

§ 7
Kollisionsvorschrift

Wenn Darstellungen und Festsetzungen in Landschaftsplänen, die 
aufgrund der bisher geltenden naturschutzrechtlichen Vorschriften 
erlassen wurden, den Darstellungen eines neu aufgestellten oder ge-
änderten Landschaftsprogramms widersprechen, werden sie gegen-
standslos. Das Landschaftsprogramm benennt die nach Maßgabe 
des Satzes 1 außer Kraft getretenen Darstellungen und Festsetzun-
gen des Landschaftsplans.

Kapitel 3

Eingriffsregelung 

§ 8
Verursacherpflichten, Verfahren, Ermächffgung zum Erlass von 

Rechtsverordnungen

(1) Abweichend von § 17 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
trifft die zuständige Behörde bei Eingriffen, die im Sinne des § 17 Ab-
satz 4 Sätze 3 bis 5 des Bundesnaturschutzgesetzes aufgrund eines 
nach öffentlichem Recht vorgesehenen Fachplans vorgenommen 
werden sollen, die zur Durchführung des § 15 Absatz 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes erforderlichen Entscheidungen und Maßnahmen 
im Einvernehmen mit der ihr gleichgeordneten Naturschutzbebörde.

(2) Über die nach § 17 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vor-
gelegten Unterlagen holt der Verursacher eines Eingriffs eine schriftli-
che, naturschutzfachliche Beurteilung der nach Absatz 1 zuständigen 
Naturschutzbehörde ein. Die angeforderte Beurteilung soll innerhalb 
einer Frist von sechs Wochen vorgelegt werden. Die Beurteilung ent-
hält Angaben darüber, ob die Unterlagen nach Satz 1 die Anforderun-
gen aus § 17 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes erfüllen; sie 
ist Bestandteil der Antragsunterlagen.

(3) Zuständige Behörde für die Genehmigung nach § 17 Absatz 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes ist die untere Naturschutzbehörde.

(4) Zuständige Behörde für die Führung eines Kompensationsver-
zeichnisses im Sinne des § 17 Absatz 6 des Bundesnaturschutzge-
setzes ist die oberste Naturschutzbehörde. In dem Kompensations-
verzeichnis sind auch Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz im 
Sinne des § 18 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes zu erfas-
sen.

(5) Die Ersatzzahlung nach § 15 Absatz 6 des Bundesnaturschutzge-
setzes steht der unteren Naturschutzbehörde zu, in deren Zuständig-
keitsbereich der Eingriff verwirklicht wird. Diese kann eine Stelle be-
stimmen, durch die das Geld zu vereinnahmen ist, und verfügt eine 
zweckgebundene Verwendung im Sinne des § 15 Absatz 6 Satz 7 

des Bundesnaturschutzgesetzes.
(6) Absatz 5 gilt entsprechend auch für Ersatzzahlungen, die im Rah-
men einer Befreiung nach § 67 Absatz 3 Satz 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes oder einer Ausnahme nach § 61 Absatz 3 Nummer 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes oder aufgrund von Anordnungen 
nach § 41 Absatz 2 vereinnahmt werden.

(7) Abweichend von § 17 Absatz 11 des Bundesnaturschutzgesetzes 
kann der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa das Nähere 
zu den in § 17 Absätze 1 bis 10 des Bundesnaturschutzgesetzes ge-
regelten Verfahren einschließlich des Kompensationsverzeichnisses 
bestimmen.

§ 9
Verfahren zur Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen

Die Bevorratung und Anerkennung vorgezogener Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen im Sinne des § 16 des Bundesnaturschutzgesetzes 
mittels Flächenpool oder anderer vergleichbarer Maßnahmen erfolgt 
mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde, und zwar unter der 
Voraussetzung, dass

1. eine von der unteren Naturschutzbebörde bestätigte Dokumenta-
tion des Ausgangszustandes der aufgewerteten Flächen vorliegt,

2.  die aufgewertete Fläche als Vorratsfläche von der obersten Na-
turschutzbehörde in einem Kompensationsverzeichnis nach § 17 
Absatz 6 des Bundesnaturschutzgesetzes erfasst wurde,

3. die Maßnahmen den Darstellungen der Landschaftsplanung ent-
sprechen,

4. bei Durchführung der Maßnahmen durch einen Dritten dieser der 
Zuordnung der Maßnahmen zu einem späteren Eingriff zuge-
stimmt hat und

5. die dauerhafte Inanspruchnahme der Grundstücke, auf denen 
Maßnahmen durchgeführt worden sind, als Grundstücke für Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahmen für den jeweiligen Eigentümer 
tatsächlich und rechtlich, insbesondere durch Eintragung einer 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit, gesichert ist.

Das Erfordernis einer Zustimmung nach Satz 1 Nummer 5 entfällt, 
wenn der Verursacher ein staatlicher Vorhabenträger ist und die Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahmen durch einen Zulassungsbescheid 
oder Planfeststellungsbeschluss langfristig gesichert sind.

Kapitel 4

Besondere Vorschriften über den Bodenabbau  
und Ödlandumwandlung

§ 10
Genehmigungsvorbehalt UVP-pflichtiger Bodenabbauvorhaben

Vorhaben zum Abbau oder zur Gewinnung von Bodenschätzen, die 
nach § 3 des Bremischen Landesgesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung UVP-pflichtig sind, bedürfen der Genehmigung der 
unteren Naturschutzbehörde. Der Antrag auf Genehmigung ist schrift-
lich bei der unteren Naturschutzbehörde einzureichen. Er hat eine na-
turschutzfachliche Bestandserfassung der für den Abbau vorgesehe-
nen Flächen, einschließlich der Betriebsflächen, sowie einen 
fachgerecht ausgearbeiteten Plan zu enthalten, aus dem alle wesent-
lichen Einzelheiten des Abbauvorhabens ersichtlich sind.

§ 11
Genehmigung

(1) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn dem Verfahren öffentlich-
rechtliche Rechtsvorschriften, einschließlich der Erfordernisse des 
Naturschutzrechts und der Bauleitplanung, entgegenstehen oder 
durch das Vorhaben andere öffentliche Belange beeinträchtigt wür-
den.
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(2) Das Genehmigungsverfahren muss den Anforderungen des Bre-
mischen Landesgesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
entsprechen. Die Genehmigung schließt die Baugenehmigung ein.

§ 12
Erlöschen der Genehmigung

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
ihrer Erteilung mit dem Abbau begonnen oder wenn der Abbau länger 
als drei Jahre unterbrochen wird. Die Frist kann auf Antrag verlängert 
werden.

§ 13
Genehmigungsvorbehalt UVP-pflichtiger Projekte zur  

Verwendung von Ödland und naturnahen Flächen zu intensiver 
Landwirtschaftsnutzung

(1) Handelt es sich bei einem Eingriff im Sinne des § 14 des Bundes-
naturschutzgesetzes um Projekte zur Verwendung von

1. Flächen, die keiner wirtschaftlichen Nutzung unterliegen (Ödland) 
oder

2.  sonstigen naturnahen Flächen,

zu intensiver Landwirtschaftsnutzung, die nach Anlage 1 Nummer 3 
(zu § 3 Absatz 1 Satz 1) des Bremischen Landesgesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung UVP-pflichtig sind, so bedürfen sie der 
Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde. Der Antrag auf 
Genehmigung ist schriftlich bei der unteren Naturschutzbehörde ein-
zureichen. Er hat alle zur Beurteilung des Eingriffs erforderlichen An-
gaben zu enthalten; hierzu gehören auch Pläne und Beschreibungen.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Verwendung zu intensi-
ver Landwirtschaftsnutzung im Sinne des Absatzes 1 mit den Zielen 
von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. Das Genehmi-
gungsverfahren muss den Anforderungen des Bremischen Landes-
gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen.

Kapitel 5

Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft

§ 4
Naturschutzgebiete

Der Senat kann Gebiete im Sinne von § 23 Absatz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes durch Rechtsverordnung als Naturschutzgebiet 
festsetzen.

§ 15
Nationalparke, Nationale Naturmonumente

(1) Gebiete im Sinne von § 24 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes können durch Gesetz als Nationalpark festgesetzt werden.

(2) Der Senat kann Gebiete im Sinne von § 24 Absatz 4 des Bundes-
naturschutzgesetzes durch Rechtsverordnung als Nationales Natur-
monument festsetzen.

§ 16
Biosphärenregion

Gebiete im Sinne von § 25 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
können durch Gesetz als Biosphärenregion festgesetzt werden.

§ 17
Landschaftsschutzgebiete

Der Senat kann Gebiete im Sinne von § 26 Absatz 1 des Bundesna-

turschutzgesetzes durch Rechtsverordnung als Landschaftsschutz-
gebiet festsetzen.

§ 18
Naturparke

Der Senat kann Gebiete im Sinne von § 27 Absatz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes zum Naturpark erklären. Die Erklärung ist ein-
schließlich einer Übersichtskarte im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen bekannt zu machen.

§ 19
Naturdenkmäler

Der Senat kann Einzelschöpfungen und Flächen im Sinne von § 28 
Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes durch Rechtsverordnung 
als Naturdenkmal festsetzen.

§ 20
Geschützte Landschaftsbestandteile

Der Senat kann Teile von Natur und Landschaft im Sinne von § 29 
Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes durch Rechtsverordnung 
als geschützten Landschaftsbestandteil festsetzen.

§ 21
Verfahren, einstweilige Sicherstellung

(1) Vor Erlass einer Rechtsverordnung im Sinne dieses Kapitels ist 
den Behörden, deren Belange berührt werden können, der Entwurf 
der Rechtsverordnung mit einer Übersichtskarte zur Stellungnahme 
zuzuleiten.

(2) Die oberste Naturschutzbehörde hat den Verordnungsentwurf, bei 
Verweisungen auf eine Karte auch diese, einen Monat öffentlich aus-
zulegen. Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens eine Woche 
vorher öffentlich mit dem Hinweis bekannt zu machen, dass Beden-
ken und Anregungen während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden können.

(3) Vor Erlass einer Rechtsverordnung nach § 19 sind auch die betrof-
fenen Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigten zu hören.

(4) Von der Auslegung nach Absatz 2 kann abgesehen werden,

1. wenn die Personen, deren Belange von der Rechtsverordnung 
berührt werden, bekannt sind und ihnen Gelegenheit gegeben 
wird, den Entwurf der Rechtsverordnung und der dazugehören-
den Karte innerhalb einer angemessenen Frist einzusehen und 
Bedenken und Anregungen vorzutragen,

2.  wenn eine Rechtsverordnung aufgehoben oder geändert oder 
neu erlassen wird und Schutzgegenstand, Gebote und Verbote 
nicht erweitert werden,

3.  wenn eine Rechtsverordnung nach § 20 in Verbindung mit § 29 
Absatz 1 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes erlassen wird.

(5) Die oberste Naturschutzbehörde prüft die fristgemäß vorgebrach-
ten Bedenken und Anregungen. Das Ergebnis der Prüfung ist den  
Betroffenen bekannt zu geben.
(6) Die Abgrenzung eines Schutzgebietes ist in der Rechtsverord-
nung

1.  im Einzelnen zu beschreiben oder

2.  grob zu beschreiben und zeichnerisch in Karten darzustellen, die

a) als Bestandteil der Rechtsverordnung verkündet werden 
oder

b) bei Behörden eingesehen werden können.
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Die Behörden nach Nummer 2 Buchstabe b), die in der Rechtsverord-
nung zu benennen sind, haben Ausfertigungen der Karten aufzube-
wahren. Die Karten müssen in hinreichender Klarheit erkennen las-
sen, welche Grundstücke zum Schutzgebiet gehören; bei Zweifeln 
gelten die Flächen als nicht betroffen.

(7) Die einstweilige Sicherstellung von Teilen von Natur und Land-
schaft im Sinne des § 22 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes 
bestimmt die oberste Naturschutzbehörde durch Rechtsverordnung 
oder Einzelanordnung.

§ 22
Biotopschutz, ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung

Die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung ist keine verbotene Hand-
lung im Sinne des § 30 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes.

§ 23
Naturschutzbuch, Kennzeichnungen

(1) Die nach den §§ 14 bis 20 geschützten Teile von Natur und Land-
schaft, die nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes geschützten 
Biotope und die Schutzgebiete nach § 32 des Bundesnaturschutzge-
setzes sind von der obersten Naturschutzbehörde in ein Verzeichnis 
(Naturschutzbuch) einzutragen, sofern sie nicht nach § 29 Absatz 1 
Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes geschützt sind.

(2) Die Eintragung der nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes ge-
schützten Biotope nach Absatz 1 wird den Eigentümern der Grund-
stücke, auf denen sich die Biotope befinden, schriftlich und unter 
Hinweis auf die Verbots- und Ausnahmebestimmungen des § 30 Ab-
satz 2 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes bekannt gegeben. Bei 
mehr als zehn Betroffenen kann eine öffentliche Bekanntgabe erfol-
gen.

(3) Die Eintragung im Naturschutzbuch begründet nicht die Vermu-
tung der Richtigkeit.

(4) Das Naturschutzbuch kann kostenlos eingesehen werden.

(5) Die nach den §§ 14 bis 19 geschützten Teile von Natur und Land-
schaft sollen an geeigneten Stellen gekennzeichnet werden. Eine 
Kennzeichnung kann auch bei nach § 20 geschützten Landschafts-
bestandteilen und bei nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes ge-
schützten Biotopen erfolgen. Die nach § 32 des Bundesnaturschutz-
gesetzes geschützten Gebiete können zusätzlich zu ihrer 
Kennzeichnung als Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet auch 
als Natura-2000-Gebiet gekennzeichnet werden. Die oberste Natur-
schutzbehörde wird ermächtigt, die Art der Kennzeichen zu bestim-
men und die Kennzeichen festzulegen. Die Kennzeichen sind im 
Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu machen.

(6) Die Bezeichnungen „Naturschutzgebiet“, „Nationalpark“, „Natio-
nales Naturmonument“, „Biosphärenregion“, „Landschaftsschutzge-
biet“, „Naturparke“, „Naturdenkmal“, „ geschützter Landschaftsbe-
standteil“ und für nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes 
geschützte Biotope „gesetzlich geschützter Biotop“ sowie für Schutz-
gebiete nach § 32 des Bundesnaturschutzgesetzes „Natura-2000Ge-
biet“ dürfen nur für die in Absatz 1 genannten geschützten Teile von 
Natur und Landschaft verwendet werden.

§ 24
Schutz des Netzes Natura 2000, Verträglichkeitsstudie

(1) In dem Verfahren nach § 32 Absatz 1 des Bundesnaturschutz- 
gesetzes beschließt der Senat auf Vorschlag der obersten Natur-
schutzbehörde, welche Flächen als Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung und als Europäische Vogelschutzgebiete gegenüber der 
EU-Kommission genannt werden sollen. Die oberste Naturschutzbe-
hörde teilt die ausgewählten Gebiete dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Benennung gegen-
über der Kommission mit.

(2) Die oberste Naturschutzbehörde prüft die Verträglichkeit von Pro-
jekten im Sinne des § 34 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes auf 
der Grundlage der vom Antragsteller vorzulegenden Unterlagen (Ver-
träglichkeitsstudie) und gibt die Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung 
an die für die Zulassung des Projektes zuständige Behörde weiter.

§ 25
Anzeigepflicht

Die zuständige Behörde zur Entgegennahme einer Anzeige im Sinne 
des § 34 Absatz 6 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ist die 
oberste Naturschutzbehörde.

Kapitel 6

Artenschutz

§ 26
Zuständige Naturschutzbehörde,  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Soweit den für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen 
Bebörden der Länder nach Kapitel 5 des Bundesnaturschutzgesetzes 
Befugnisse übertragen wurden, sind hierfür die unteren Naturschutz-
behörden zuständig.

(2) Die oberste Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung 
bei den Verboten des § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 und 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes einen weitergehenden Schutz bestimmen.

(3) Neben den Ausnahmebestimmungen des § 39 Absatz 5 Satz 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes sind auch Maßnahmen der bremi-
schen Deichverbände zur ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung 
zulässig.

§ 27
Tiergehege, Ausnahmen von der Anzeigepflicht

Einer Anzeige nach § 43 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes 
bedarf es nicht für

1. Tiergehege, die eine Grundfläche von insgesamt 50 m2 nicht 
überschreiten und in denen keine Tiere besonders oder streng 
geschützter Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 und 14 des 
Bundesnaturschutzgesetzes gehalten werden,

2. Auswilderungsvolieren für dem Jagdrecht unterliegende Tierar-
ten, wenn die Volieren nicht länger als einen Monat aufgestellt 
werden,

3.  Anlagen für höchstens zwei Greifvögel, wenn die Vögel zum 
Zweck der Beizjagd gehalten werden und der Halter einen Falk-
nerschein besitzt,

4.  Netzgehege, in denen Zucht- oder Speisefische gehalten werden,

5.  Tiergehege, in denen ausschließlich zum Schalenwild im Sinne 
des § 2 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes gehörende Tierarten 
gehalten werden, und

6. Schau- und Sondergehege, die der Genehmigungspflicht nach 
Artikel 22 des Bremischen Landesjagdgesetzes unterliegen.

Kapitel 7

Erholung in Natur und Landschaft

§ 28
Betretensrecht

(1) Der Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte darf das Be-
tretensrecht durch Sperren, insbesondere Einfriedigungen, andere 
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tatsächliche Hindemisse oder Beschilderungen, nur mit Genehmi-
gung der unteren Naturschutzbehörde verwehren,

1. wenn andernfalls die zulässige Nutzung angrenzender Flächen 
unzumutbar behindert oder eingeschränkt würde oder erhebliche 
Schäden entstehen würden oder

2.  wenn hierfür ein sonstiger wichtiger Grund, insbesondere zur 
Wahrung anderer schutzwürdiger Interessen von Grundstücks-
eigentümem oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder der  
Allgemeinheit vorliegt.

Die untere Naturschutzbehörde kann die Beseitigung bestehender, 
nicht nach Satz 1 genehmigter Sperren und Beschilderungen anordnen.

(2) Der Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte hat das  
Anbringen von Markierungen und Wegetafeln durch die Ortspolizei-
behörde zu dulden.

(3) Der Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte hat Beein-
trächtigungen, die sich aus den vorstehenden Bestimmungen erge-
ben, als Eigentumsbindung im Sinne von Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 2 des Grundgesetzes entschädigungslos zu dulden.

(4) Für die Uberwachung der Erfüllung der sich aus Absatz 2 und 3 
ergebenden Verpflichtungen und der sich daraus ergebenden Voll-
zugsmaßnahmen sind die Ortspolizeibehörden zuständig.

§ 29
Erholung in öffentlichen Grünanlagen

(1) Öffentliche Grünanlagen sind gärtnerisch gestaltete Anlagen und 
Freiflächen, die der Erholung der Bevölkerung dienen, die für das 
Stadtbild sowie für die Umwelt von Bedeutung sind und die keine 
Sportanlagen, Freibäder, Kleingärten nach § 1 des Bundeskleingar-
tengesetzes, Belegungsflächen von Friedhöfen oder Straßenbegleit-
grün sind. Öffentliche Grünanlagen sind für ihre Zweckbestimmung 
zu widmen. Die Widmung ist ortsüblich bekannt zu machen. Öffentli-
che Grünanlagen, die ohne gewidmet zu sein, bereits vor dem  
18. März 2006 der Erholung der Bevölkerung dienten und ihr kraft 
Privatrechts nicht entzogen werden können, gelten als gewidmet. Für 
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in öffentlichen Grün-
anlagen können der Größe und Bedeutung der jeweiligen Anlage an-
gemessene Pflegewerke oder Pflegerichtlinien aufgestellt werden. 
Die öffentlichen Grünanlagen sind in einem Grünflächeninformations-
system darzustellen.

(2) Die Benutzer haben sich in den Grünanlagen so zu verhalten, dass 
kein Anderer gefährdet, geschädigt oder in seiner Erholungssuche 
gestört wird und dass die Anlagen und ihre Bestandteile und Einrich-
tungen nicht beschädigt, verunreinigt, verändert oder zweckentfrem-
det werden. Die untere Naturschutzbehörde kann für öffentliche 
Grünanlagen oder Anlagenteile Beschränkungen auf bestimmte  
Nutzungsarten und Öffnungszeiten festlegen und die Benutzung 
durch Gebote und Verbote regeln, die sie durch Allgemeinverfügung 
öffentlich bekannt macht.

(3) Die Widmung der öffentlichen Grünanlagen im Sinne des Absatzes 
1 für Zwecke der Allgemeinheit erstreckt sich nur auf den Aufenthalt 
in den Anlagen und die Benutzung der Anlagen und ihrer Einrichtun-
gen in herkömmlicher oder ausdrücklich gestatteter Form zum  
Zwecke der Erholung (Gemeingebrauch).

(4) Eine über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung bedarf 
einer Sondernutzungserlaubnis. Uber den zu stellenden Antrag auf 
Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis entscheidet die untere  
Naturschutzbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Sonder-
nutzungserlaubnis darf nur auf Zeit oder auf Widerruf und sie kann 
unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist zu versa-
gen, wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls dies erfordem. 
Ist die Errichtung baulicher Anlagen, die nach der Bremischen Lan-
desbauordnung nicht genehmigungspflichtig sind, Gegenstand der 
Sondernutzung, so darf die Sondernutzungserlaubnis nur erteilt  
werden, wenn die Sondernutzung mit den öffentlichen Interessen und 
der Zweckbestimmung gemäß Absatz 1 Satz 1 vereinbar ist. Die  

artenschutzrechtlichen Bestimmungen nach Kapitel 5 des Bundesna-
turschutzgesetzes bleiben unberührt.

(5) Die Stadtgemeinden können nach Maßgabe des Bremischen Ge-
bühren- und Beitragsgesetzes für Sondemutzungen finanzielle Aus-
gleiche fordem. Bei der Bemessung der Ausgleiche soll der wirt-
schaftliche Wert der Sondernutzung berücksichtigt werden.

(6) Die Einnahmen aufgrund finanzieller Ausgleiche nach Absatz 5 
sind zweckgebunden für die Unterhaltungspflege von Grünanlagen 
zu verwenden.

Kapitel 8

Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen

§ 30
Anerkennung von Vereinigungen, Mitwirkungsrechte

(1) Zuständige Behörde nach § 3 Absatz 3 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes für die Anerkennung, die Rücknahme und den Widerruf 
der Anerkennung von Vereinigungen, die im Schwerpunkt die Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördem, ist der Sena-
tor für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa. Die Zuständigkeit nach Satz 
1 erstreckt sich auch auf die Anerkennung von Vereinigungen im  
Sinne des § 3 Absatz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes, die son-
stige Ziele des Umweltschutzes fördem. Die anerkannten Natur-
schutz- und sonstigen Umweltvereinigungen werden im Amtsblatt 
der Freien Hansestadt Bremen bekannt gemacht.

(2) In Fällen, in denen Auswirkungen auf Natur und Landschaft nicht 
oder nur in geringfügigem Umfang oder Ausmaß zu erwarten sind, 
kann von der Mitwirkung anerkannter Naturschutzvereinigungen im 
Sinne des § 63 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes abgesehen 
werden.

(3) Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsichtnahme in die ein-
schlägigen Sachverständigengutachten im Sinne des § 63 Absatz 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes gibt die für die jeweilige Entschei-
dung zuständige Behörde.

(4) In Verfahren, in denen anerkannte Naturschutzvereinigungen nach 
§ 63 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 des Bundesnaturschutzgesetzes betei-
ligt worden sind, teilt die zuständige Behörde ihnen die jeweiligen Ent-
scheidungen mit. Entscheidungen nach § 63 Absatz 2 Nummer 6 und 
7 des Bundesnaturschutzgesetzes stellt sie den beteiligten anerkann-
ten Naturschutzvereinigungen mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu.

Kapitel 9

Eigentumsbindung, Befreiungen und Ausnahmen

§ 31
Duldungspflicht

(1) Die erforderlichen Maßnahmen und Handlungen im Sinne § 65 Ab-
satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes werden von den unteren  
Naturschutzbehörden bestimmt. Vor Durchführung der Maßnahmen 
gibt sie den Eigentümem und sonstigen Nutzungsberechtigten recht-
zeitig deren Art und Umfang bekannt und ordnet an, von wem und in 
welcher Zeit die Maßnahmen durchgeführt werden. Sind mehr als  
50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese Benachrichti-
gungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

(2) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken 
haben zu dulden, dass Bedienstete und Beauftragte der unteren Na-
turschutzbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang 
mit Maßnahmen im Sinne des § 65 Absatz 1 des Bundesnaturschutz-
gesetzes die Grundstücke betreten. Wohnungen und das unmittelbar 
dazugehörende befriedete Besitztum dürfen nur mit Einwilligung des 
Eigentümers oder sonstigen Nutzungsberechtigten betreten werden.

(3) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben den Bedien-
steten und Beauftragen der Naturschutzbehörden auf Verlangen die 
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Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der Maßnahmen nach  
§ 65 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes erforderlich sind.

§ 32
Vorkaufsrecht

(1) Über § 66 Absatz 1 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes hinaus 
steht dem Land ein Vorkaufsrecht zu an Grundstücken, die in Land-
schaftsschutzgebieten liegen oder auf denen sich ein nach § 30 des 
Bundesnaturschutzgesetzes geschütztes Biotop befindet.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 und in den Fällen des § 66 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes übt die oberste 
Naturschutzbehörde das Vorkaufsrecht aus und in den Fällen des  
§ 66 Absatz 1 Nummer 3 des Bundesnaturschutzgesetzes die untere 
Naturschutzbehörde.

§ 33
Befreiungen und Ausnahmen

(1) Befreiungen nach § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes erteilt die 
untere Naturschutzbehörde, soweit nicht in aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen die Zuständigkeit der obersten 
Naturschutzbehörde bestimmt ist.

(2) Ausnahmen nach § 30 Absatz 3, § 45 Absatz 7 und § 61 Absatz 3 
des Bundesnaturschutzgesetzes erteilt die untere Naturschutzbehörde.

§ 34
Enteignung

(1) Eine Enteignung ist zulässig, wenn sie erforderlich ist,

1.  um Maßnahmen, die aufgrund von Vorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes, dieses Gesetzes, Rechtsvorschriften, die auf-
grund des Bundesnaturschutzgesetzes oder dieses Gesetzes er-
lassen worden sind oder fort gelten, durchzuführen oder

2. um besonders geeignete Grundstücke, insbesondere die Ufer 
von Seen und Flüssen für die Erholung der Allgemeinheit in Natur 
und Landschaft nutzbar zu machen.

(2) Im Übrigen gilt das Enteignungsgesetz für die Freie Hansestadt 
Bremen.

(3) Die Entscheidung über belastende Maßnahmen und über die 
Übernahme des Eigentums nach § 68 Absatz 1 und 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes trifft der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und 
Europa unter entsprechender Anwendung der Vorschriften des Ent-
eignungsgesetzes für die Freie Hansestadt Bremen.

Kapitel 10

Unterstützung des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
Datenverarbeitung 

§ 35
Naturschutzbeiräte

(1) Bei den unteren Naturschutzbehörden wird ein unabhängiger Bei-
rat für Naturschutz und Landschaftspflege (Naturschutzbeirat) mit 
höchstens elf Mitgliedem gebildet. Für Angelegenheiten der obersten 
Naturschutzbehörde wird der Naturschutzbeirat bei der unteren Na-
turschutzbehörde der Stadtgemeinde Bremen um zwei Mitglieder des 
Naturschutzbeirates bei der unteren Naturschutzbehörde der Stadt-
gemeinde Bremerhaven ergänzt.

(2) Die Mitglieder des Naturschutzbeirates werden von der Natur-
schutzbehörde, bei der der Beirat besteht, auf Widerruf bestellt. Für 
jedes Mitglied soll ein Vertreter bestellt werden. Sie sind ehrenamtlich 
tätig und an Weisungen nicht gebunden. Dem Beirat sollen sachver-
ständige Personen aus den für Naturschutz und Landschaftspflege 

bedeutsamen naturwissenschaftlichen Fachbereichen, Personen, die 
aufgrund ihrer beruflichen oder sonstigen Tätigkeit mit Naturschutz 
und Landschaftspflege befasst sind, sowie für Fragen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege aufgeschlossene Personen aus 
den Bereichen, deren Belange von Naturschutz und Landschaftspfle-
ge berührt werden, angehören.

(3) Der Naturschutzbeirat soll insbesondere

1.  die Naturschutzbehörde allgemein und bei bedeutsamen Ent-
scheidungen beraten und ihr Vorschläge und Anregungen unter-
breiten,

2.  bei der Landschaftsplanung mitwirken,

3.  das Verständnis für Naturschutz und Landschaftspflege in der  
Öffentlichkeit fördern.

(4) Vorsitz und Geschäftsführung des Naturschutzbeirates obliegen 
der Naturschutzbehörde. Der Beirat beschließt mit einfacher Mehr-
heit. Das vorsitzende Mitglied hat kein Stimmrecht. Für jede Sitzung 
ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom vorsitzenden Mitglied und 
von der Protokollführung zu unterzeichnen und dem Beirat in seiner 
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen ist. Die Tagesordnung 
wird im Einvernehmen mit dem Sprecher oder der Sprecherin aufge-
stellt.

(5) Der Naturschutzbeirat wählt aus seiner Mitte einen Sprecher oder 
eine Sprecherin und die Stellvertretung. Der Sprecher oder die Spre-
cherin ist befugt, die Naturschutzbehörde namens des Beirates in 
Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, sowie in Angelegen-
heiten von nicht grundsätzlicher Bedeutung zu beraten. Er oder sie 
vertritt den Beirat in der Öffentlichkeit.

§ 36
Naturschutzwacht

Zu ihrer Unterstützung bei der Überwachung der Verbote und Gebote 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz, diesem Gesetz oder nach den 
aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen kann die 
untere Naturschutzbehörde für die Naturschutzwacht Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bestellen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Naturschutzwacht sind ehrenamtlich tätig. Hoheitliche Befugnis-
se stehen ihnen nicht zu. Bei ihrer Tätigkeit haben sie den Ausweis 
über ihre Bestellung mit sich zu führen und auf Verlangen vorzuzei-
gen.

§ 37
Datenverarbeitung

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Natur-
schutzbehörden gelten die Vorschriften des Bremischen Daten-
schutzgesetzes, soweit sich nicht aus den nachstehenden Vorschrif-
ten etwas Abweichendes ergibt.

(2) Die Naturschutzbehörden dürfen die zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben nach diesem Gesetz, dem Bundesnaturschutzgesetz und den 
aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen erforderli-
chen personenbezogenen Daten jeweils erheben und speichern, ins-
besondere die nachstehenden:

1.  Name (Familienname, Vorname) und Anschrift derjenigen, die in 
Verfahren der Landschaftsplanung nach §§ 4 bis 7 Bedenken und 
Anregungen vorgebracht haben;

2.  Name, Anschrift und Geburtsdatum von Eigentümern und sonsti-
gen Nutzungsberechtigten von Grundstücken, auf denen sich 
nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschütz-
te Biotope befinden oder die im Geltungsbereich des Land-
schaftsprogramms nach § 5 oder einer Rechtsverordnung im Sin-
ne des Kapitels 5 liegen, zur Berücksichtigung der Belange der 
Betroffenen in diesen Verfahren;

3. Name, Firmenname, sowie Anschrift der Verursacher von bean-
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tragten oder angezeigten Eingriffen im Rahmen eines Verfahrens 
nach §§ 15 bis 17 des Bundesnaturschutzgesetzes;

4. Name und Anschrift des Grundstückseigentümers oder Nut-
zungsberechtigten von Grundstücken, auf denen die Durchfüh-
rung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 des Bun-
desnaturschutzgesetzes angeordnet ist;

5.  Name, Anschrift und Bankverbindung der Mitglieder der Natur-
schutzbeiräte und ihrer Vertreter sowie der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Naturschutzwacht zum Zwecke der durch diese 
wahrzunehmenden Aufgaben;

6. Name und Anschrift von Personen, die im Auftrag der Natur-
schutzbehörden oder der Verursacher von Eingriffen Bestandser-
hebungen (Kartierungen) durchführen.

(3) Die in Absatz 2 Nummer 2 genannten Daten dürfen auch ohne 
Kenntnis der Betroffenen nur durch Auskunft aus dem Grundbuch, 
dem Liegenschaftskataster oder dem Altlastenkataster erhoben wer-
den, soweit es für die in Absatz 2 genannten Aufgaben erforderlich 
ist.

(4) An die Behörden, deren Belange berührt werden, können folgende 
Angaben übermittelt werden

1.  die in Absatz 2 Nummer 1 genannten, soweit dies zur Abgabe ei-
gener Stellungnahmen der empfangenden Stelle in den in Absatz 
2 Nummer 1 genannten Verfahren erforderlich ist;

2.  die in Absatz 2 Nummern 3 und 4 genannten, soweit dies zur 
rechtmäßigen Wahrnehmung von Aufgaben der empfangenden 
Behörden im Zusammenhang mit dem eingreifenden Vorhaben 
erforderlich ist;

3.  die in Absatz 2 Nummer 5 genannten Angaben mit Ausnahme der 
Bankverbindung, soweit dies zur rechtmäßigen Aufgabenerfül-
lung der empfangenden Behörde erforderlich ist.

Kapitel 11

Bußgeldvorschriften, Maßnahmen der Naturschutzbehörden

§ 38
Ordnungswidrigkeiten

(1) Über § 69 des Bundesnaturschutzgesetzes hinaus handelt ord-
nungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.  einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung 
zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist,

2.  einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen vollziehbaren schriftli-
chen Anordnung zuwiderhandelt, soweit sie auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist,

3.  eine vollziehbare Auflage, unter der eine Befreiung oder Ausnah-
me von den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes, dieses 
Gesetzes oder den Verboten einer aufgrund dieser Gesetze erlas-
senen Rechtsverordnung erteilt worden ist, nicht erfüllt,

4.  das Betretensrecht ohne Genehmigung nach § 28 Absatz 1 ein-
schränkt oder verwehrt,

5.  Untersagungen aufgrund einer Allgemeinverfügung im Sinne des 
§ 29 Absatz 2 Satz 2 in öffentlichen Grünanlagen missachtet oder 
öffentliche Grünanlagen über den Gemeingebrauch hinaus ohne 
Sondemutzungserlaubnis nach § 29 Absatz 4 benutzt,

6.  Bodenabbauvorhaben ohne Genehmigung im Sinne der §§ 10 
und 11 durchführt,

7.  Vorhaben zur Umwandlung von Ödland oder sonstigen natuma-
hen Flächen ohne Genehmigung nach § 13 durchführt.

(2) Soweit sich die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nicht aus § 70 Num-
mer 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ergibt, ist die Ortspoli-
zeibehörde sachlich zuständige Behörde.

§ 39
Geldbuße

Die Ordnungswidrigkeiten nach § 38 können mit einer Geldbuße bis 
zu 25.000 Euro geahndet werden.

§ 40
Einziehung

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach diesem Gesetz begangen worden, 
so können Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht 
oder die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder 
bestimmt gewesen sind, eingezogen werden. Rechtskräftig eingezo-
gene Gegenstände sind der unteren Naturschutzbehörde auf ihren 
Antrag zu gemeinnützigen Zwecken zu überlassen. § 23 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

§ 41
Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörden

(1) Die unteren Naturschutzbehörden überwachen die Erfüllung der 
nach den naturschutzrechtlichen Vorschriften bestehenden Verpflich-
tungen und treffen nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen 
Entscheidungen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung 
dieser Rechtsvorschriften.

(2) Sind Teile von Natur und Landschaft rechtswidrig zerstört, beschä-
digt oder verändert worden, kann die untere Naturschutzbehörde oder 
soweit die Zuständigkeit der obersten Naturschutzbehörde durch 
Rechtsverordnung bestimmt ist, kann diese Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen oder eine Ersatzzahlung anordnen. § 15 Absatz 2 und 6 
des Bundesnaturschutzgesetzes findet entsprechende Anwendung.

(3) Eine Anordnung, die ein Grundstück betrifft und sich an den Ei-
gentümer oder Nutzungsberechtigten richtet, ist auch für dessen 
Rechtsnachfolger verbindlich.

§ 42
Übergangsregelungen

(1) Die aufgrund der bisher geltenden naturschutzrechtlichen Vor-
schriften erlassenen Rechtsverordnungen zum Schutz von Natur-
schutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und geschützten Land-
schaftsbestandteilen bleiben in Kraft, bis sie geändert oder 
aufgehoben werden oder ihre Geltungsdauer abläuft. Für die Ände-
rung oder Aufhebung gelten die Zuständigkeits- und Verfahrensvor-
schriften dieses Gesetzes, für Befreiungen von Geboten und Verbo-
ten für diese geschützten Teile von Natur und Landschaft gelten § 67 
Absatz 1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes und § 33 Absatz 1.

(2) Soweit Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 für die Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten auf die §§ 21, 21a und 22 des 
Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (SaBremR - ReichsR 
790-a-1), das zuletzt durch Artikel 126 des Gesetzes vom 18. Dezem-
ber 1974 (Brem.GBl. S. 351) geändert worden ist, verweisen, treten 
an deren Stelle die §§ 69 und 71 des Bundesnaturschutzgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 38 bis 40 dieses Gesetzes. Entsprechend gilt 
dies, soweit Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 zu den Ord-
nungswidrigkeitentatbeständen, zur Höhe der Geldbuße und zur Ein-
ziehung auf die §§ 49 bis 51 des Bremischen Naturschutzgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2006 (Brem.GBl. S. 
211 790-a-1), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. No-
vember 2006 (Brem.GBl. S. 467) geändert worden ist, verweisen.
_____________________________________________________________

Dieses Gesetz ist gemäß Artikel 4 des Bremischen Ausführungsge-
setzes zum Bundesnaturschutzgesetz am 8. Mai 2010 in Kraft getre-
ten.
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 Verordnung zum Schutze des Baumbestandes 

im Lande Bremen 
(Baumschutzverordnung)

Vom 5. Dezember 2002
(Brem.GBl. S. 647)

zuletzt geändert durch Verordnung vom 
23. Juni 2009 (Brem.GBl. S. 223)

Aufgrund des § 18 in Verbindung mit § 40 Abs. 1 Nr. 1 des Bremi-
schen Naturschutzgesetzes vom 17. September 1979 (Brem.GBl. S. 
345 - 790-a-1), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Mai 
2002 (Brem.GBl. S. 103) geändert worden ist, wird verordnet:

§ 1
Schutzgegenstand

(1) Bäume im Lande Bremen werden, außer auf Flächen, die gemäß 
§ 2 Abs. 1 des Bremischen Waldgesetzes Wald darstellen, in dem 
nachstehend näher bezeichneten Umfang zu geschützten Land-
schaftsbestandteilen erklärt.

(2) Geschützt sind:

1. Laubbäume, einschließlich Schalenobst grundsätzlich mit einem 
Stammumfang von mindestens 120 cm,

2. Obstbäume, die keiner erwerbsgärtnerischen Nutzung unterlie-
gen, sowie Bäume der Gehölzarten Ilex (Stechpalme), Taxus 
(Eibe) und Crataegus (Weiß- oder Rotdorn) mit einem Stamm-
umfang von mindestens 80 cm,

3. Bäume der Gehölzart Salix (Weide) mit einem Stammumfang von 
mindestens 300 cm sowie als Kopfweiden ausgebildete Bäume 
der Gehölzart Salix (Weide) mit einem Stammumfang von minde-
stens 120 cm,

4. Nadelbäume, außer Taxus (Eibe), mit einem Stammumfang von 
mindestens 300 cm.

Der Stammumfang ist in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden 
zu messen. Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der Stamm-
umfang unter dem Kronenansatz maßgebend.

(3) Nicht geschützt sind:

1. Bäume in Baumschulen und Gärtnereien, wenn sie gewerblichen 
Zwecken dienen,

2. Bäume der Gehölzarten Populus (Pappel), Salix (Weide) und Be-
tula (Birke),

3. Bäume auf den Parzellen im Sinne des § 1 des Bundeskleingar-
tengesetzes,

4. abgestorbene Bäume,

5. Bäume mit einem Stammumfang von weniger als 250 cm, die ei-
nen Abstand von weniger als 400 cm zu zugelassenen baulichen 
Anlagen, die der Wohnnutzung dienen, aufweisen. Maßgeblich ist 
der Abstand zwischen der dem Gebäude zugewandten Stamm-
seite und der Gebäudewand (ohne Vorbauten wie beispielsweise 
Balkon, Wintergärten, Tarassen) in 100 cm Baumhöhe.

§ 2
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Pflege und Erhaltung des Baumbestandes im 
Lande Bremen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, zur Abwehr schädlicher Einwirkungen auf das Stadtklima so-
wie zur Belebung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschafts-
bildes.

§ 3
Verbotene Maßnahmen

Es ist verboten, geschützte Bäume oder Teile von ihnen zu entfernen, 
zu zerstören, zu beschädigen oder in ihrem Weiterbestand zu 
beeinträchtigen. Das Verbot erstreckt sich auch auf Maßnahmen im 
Wurzelbereich unterhalb der Krone geschützter Bäume, die zu Be-
schädigungen oder Beeinträchtigungen führen können.

§ 4
Zulässige Handlungen

Zulässige Handlungen und damit von dem Verbot des § 3 ausgenom-
men sind:

1. die für den Weiterbestand der nach § 1 geschützten Bäume erfor-
derlichen fachgerechten Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen,

2. die fachgerechte Beseitigung von Ästen, die zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung von zugelassenen baulichen Anlagen führen,

unter Erhaltung der natürlichen Wuchsform,

3. auf den in § 8 Abs. 2 genannten Flächen die fach- und sachge-
rechte Auslichtung von Gehölzbeständen als Aufwuchspflege, 
zur Verjüngung, Funktionserhaltung oder Denkmalpflege.

 

§ 5
Anordnung von Maßnahmen

(1) Die untere Naturschutzbehörde kann den Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigten zur Durchführung von Schutz-, Pflege- oder Erhal-
tungsmaßnahmen verpflichten, wenn der Weiterbestand eines nach 
dieser Verordnung geschützten Baumes beeinträchtigt und die Maß-
nahme angemessen und zumutbar ist.

(2) Die untere Naturschutzbehörde kann den Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigten verpflichten, die Durchführung bestimmter 
Schutz-, Pflege- oder Erhaltungsmaßnahmen an geschützten Bäu-
men, deren Durchführung dem Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten nicht zumutbar ist, zu dulden.

(3) Die untere Naturschutzbehörde kann anordnen, dass derjenige, 
der entgegen dem Verbot nach § 3 Handlungen vornimmt, die ge-
schützte Bäume schädigen oder in ihrem Weiterbestand beeinträchti-
gen, den ursprünglichen Zustand soweit wie möglich wiederherzu-
stellen hat, indem er die eingetretene Veränderung auf seine Kosten 
beseitigt.

(4) In begründeten Fällen kann die untere Naturschutzbehörde die 
Vorlage eines Gutachtens durch vereidigte und öffentlich bestellte 
Sachverständige anordnen.

(5) Die Beseitigung der Veränderung nach Absatz 3 entbindet nicht 
von der Verpflichtung nach § 52 des Bremischen Naturschutzgeset-
zes, angemessene und zumutbare Ausgleichs- oder Ersatzmaßnah-
men durchzuführen oder Ausgleichszahlungen zu leisten. § 11 Abs. 3 
und 5 bis 9 des Bremischen Naturschutzgesetzes finden entspre-
chend Anwendung.

§ 6
Baumschutz und Bauplanungsrecht

Auf Antrag soll die untere Naturschutzbehörde in § 3 genannte Maß-
nahmen an geschützten Bäumen gestatten, sofern eine nach einem 
Bebauungsplan, einem Vorhaben- und Erschließungsplan oder nach 
§ 34 des Baugesetzbuches zulässige Nutzung sonst nicht verwirk-
licht werden kann oder in unzumutbarer Weise beschränkt wird.
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§ 7

Befreiungen

(1) Die untere Naturschutzbehörde kann auf Antrag Befreiung von 
dem Verbot nach § 3 gewähren, wenn nach § 48 Abs. 1 des Bremi-
schen Naturschutzgesetzes

1. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Ab-
weichung mit den Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder

b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und 
Landschaft führen würde oder

2. überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung 
erfordern.

Für Maßnahmen der Energieversorgungsunternehmen im Schutzbe-
reich elektrischer Freileitungen können generelle Befreiungen erteilt 
werden, wenn dadurch der Schutzzweck der Verordnung nicht beein-
trächtigt wird. Diese Befreiungen sind widerruflich oder befristet zu 
erteilen.

(2) Eigentumsrechtliche und nachbarschaftsrechtliche Belange blei-
ben unberührt.

§ 8
Verfahren

(1) Die Anträge nach §§ 6 und 7 sind zu begründen und müssen nä-
here Angaben zum Antragsgegenstand, insbesondere zum Standort, 
Stammumfang, zur Art und Höhe der geschützten Bäume sowie 
Angaben zu den grundstücksbezogenen Eigentumsverhältnissen be-
inhalten. Ferner ist der Standort für die nach § 9 erforderlichen Aus-
gleichs- oder Ersatzpflanzungen zu benennen. Es kann verlangt 
werden, dass dem Antrag weitere Unterlagen, beispielsweise Pläne 
oder Gutachten von vereidigten und öffentlich bestellten Sachver-
ständigen, beigefügt werden.

(2) Für geschützte Bäume auf öffentlichen Grünflächen, wie öffentli-
chen Parkanlagen, öffentlichen Sport-, Spiel- und Badeplätzen, städ-
tischen Friedhöfen, Gemeinschaftsflächen einschließlich Rahmengrün 
in Kleingartenanlagen, auf öffentlichen Verkehrsflächen, auf Gemein-
bedarfsflächen, die für Zwecke der Stadtgemeinden oder des Landes 
Bremen genutzt werden, sowie auf Flächen, die ausschließlich oder 
überwiegend dem Schutz vor Überflutung oder Hochwasser dienen, 
gelten die Schutz- und Erhaltungsvorschriften dieser Verordnung, mit 
Ausnahme der Regelungen in § 1 Abs. 3 Nr. 6, sowie § 9 sinngemäß. 
Eine Gestattung nach § 6 oder eine Befreiung nach § 7 ist weder zu 
beantragen noch zu erteilen. 
Die Bedarfsträger haben sicherzustellen, dass alle Maßnahmen an 
geschützten Bäumen durch dafür qualifiziertes Personal, einen Fach-
betrieb des Garten- und Landschaftsbaus oder durch mit der Unter-
haltung öffentlicher Grünanlagen betraute Eigenbetriebe oder Ämter 
durchgeführt werden. 
Die Beseitigung von geschützten Bäumen auf öffentlichen Straßen 
oder Flächen, die ausschließlich oder überwiegend dem Schutz vor 
Überflutung oder Hochwasser dienen, ist der unteren Naturschutzbe-
hörde mindestens einen Monat vor Beginn der Maßnahme anzuzei-
gen. Dies gilt nicht bei einer unmittelbar drohenden Gefahr im Sinne 
von § 12 Abs. 3. Werden geschützte Bäume auf den in Satz 1 ge-
nannten Hochwasserschutzflächen beseitigt, ist der unteren Natur-
schutzbehörde über die Durchführung von Maßnahmen gemäß § 9 zu 
berichten.

§ 9
Ausgleichs- oder Ersatzpflanzungen

(1) Wird nach § 6 eine Maßnahme gestattet oder nach § 7 eine Befrei-
ung erteilt, so ist der Antragsteller zu verpflichten, standortheimische 
Neuanpflanzungen von Gehölzen als Ausgleich oder Ersatz für ent-
fernte Bäume zu leisten, soweit dies angemessen und zumutbar ist. 

Die Neuanpflanzungen müssen den durch die Beseitigung des Bau-
mes eingetretenen Funktionsverlust für den Naturhaushalt, das Stadt-
klima oder das Orts- und Landschaftsbild in ausreichendem Maße 
ausgleichen oder ersetzen. Die untere Naturschutzbehörde kann Art 
und Größe der zu pflanzenden Gehölze festlegen.

(2) Die Neuanpflanzung ist auf der Fläche durchzuführen, auf der der 
zur Beseitigung freigegebene Baum stand. Ist dies nicht möglich oder 
zumutbar, soll die Neuanpflanzung in der Nähe dieser Fläche erfol-
gen.

(3) Die Verpflichtung nach Absatz 1 umfasst auch die Durchführung 
von Maßnahmen zur Sicherung des Aufwuchses, zum Schutz, zur 
Pflege und zur Erhaltung der Ausgleichs- oder Ersatzpflanzung. Die 
Neuanpflanzung darf in ihrem Aufwuchs oder Weiterbestand nicht 
beeinträchtigt werden.

§ 10
Ausgleichszahlung

(1) Sofern eine Verpflichtung zur Leistung von Ausgleichs- oder Er-
satzpflanzungen nach § 9 angemessen und zumutbar ist und weder 
der Antragsteller noch die untere Naturschutzbehörde einen Standort 
für Neuanpflanzungen benennen kann, hat der Antragsteller eine 
Ausgleichszahlung zu entrichten. Satz 1 kommt auch zur Anwendung, 
wenn Ausgleichs- oder Ersatzpflanzungen nicht im erforderlichen 
Umfang durchgeführt werden können.

(2) Die Höhe der von der unteren Naturschutzbehörde festzusetzen-
den Ausgleichszahlung bemisst sich nach den Kosten, die der An-
tragsteller für Ausgleichs- oder Ersatzpflanzungen aufwenden müs-
ste.

(3) Die Ausgleichszahlung ist zweckgebunden für Maßnahmen zu ver-
wenden, durch die die Werte und Funktionen des Naturhaushaltes 
oder des Orts- und Landschaftsbildes, die dem Schutzzweck dieser 
Verordnung entsprechen, hergestellt oder in ihrem Bestand gesichert 
werden.

§ 11
Haftung der Rechtsnachfolger

Für die Erfüllung der Verpflichtung nach §§ 5, 9 und 10 haftet 
auch der Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers oder des 
Nutzungsberechtigten.

§ 12
Verkehrssicherungspflicht/Gefahrenabwehr

(1) Die Verpflichtung der Grundstückseigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigten, Bäume in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, 
bleibt unberührt.

(2) Sofern der Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte die 
mangelnde Verkehrs- oder Standsicherheit eines geschützten 
Baumes der unteren Naturschutzbehörde durch die Vorlage eines 
Gutachtens durch vereidigte und öffentlich bestellte Sachverständige 
nachweisen kann, ist die notwendige Maßnahme zur Abwendung ei-
ner Gefahr für die Allgemeinheit oder für einzelne Personen nach Vor-
lage des Gutachtens bei der unteren Naturschutzbehörde ohne Be-
freiung nach § 7 zulässig.

(3) Notwendige Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbar dro-
henden Gefahr für die Allgemeinheit oder für einzelne Personen sind 
ohne Gutachten nach Abs. 2 und ohne Befreiung nach § 7 zulässig. 
Die zuständige Polizeidienststelle ist unverzüglich zu unterrichten.

§ 13
Datenverarbeitung

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Natur-
schutzbehörden gelten die Vorschriften des Bremischen Daten-
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schutzgesetzes, soweit sich nicht aus anderen Vorschriften etwas 
Abweichendes ergibt.

§ 14
Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

(1) Befreiungen aufgrund von Verordnungen nach den §§ 18 bis 22 
des Bremischen Naturschutzgesetzes und aufgrund von Verordnun-
gen, die nach § 55 Abs. 1 des Bremischen Naturschutzgesetzes wei-
ter anzuwenden sind, gelten, soweit diese Verordnung berührt wird, 
auch als Befreiungen nach § 7 dieser Verordnung.

(2) Die Vorschriften des Bremischen Naturschutzgesetzes, insbeson-
dere der auf dieser Rechtsgrundlage erlassenen Verordnungen, des  
§ 30 sowie die sonstigen artenschutzrechtlichen Regelungen bleiben 
unberührt.

§ 15
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 49 Abs. 1 des Bremischen Natur-
schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. geschützte Bäume oder Teile von ihnen entfernt, zerstört, be-
schädigt oder in ihrem Weiterbestand beeinträchtigt (§ 3) oder

2. einen geschützten Baum entfernt, ohne vorher der unteren Natur-
schutzbehörde ein entsprechendes Gutachten vorgelegt zu ha-
ben (§ 12 Abs. 2) oder

3. die zuständige Polizeidienststelle bei Maßnahmen zur Abwen-
dung einer unmittelbar drohenden Gefahr nicht unverzüglich un-
terrichtet (§ 12 Abs. 3)  oder

4. einer vollziehbaren Verpflichtung zuwiderhandelt (§§ 5, 9 und 10) 
oder

5. eine Neuanpflanzung nach § 9 in ihrem Aufwuchs oder Weiterbe-
stand beeinträchtigt (§ 9 Abs. 3 Satz 2).

§ 16
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Baumschutzverordnung in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 20. Juli 1995 (Brem.GBl. S. 363 - 790-a-6)  
außer Kraft.

Bremen, den 5. Dezember 2002

 Der Senator für Bau und Umwelt
 – Oberste Naturschutzbehörde –
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Verordnung zum Schutze von
Landschaftsteilen im Gebiet der

Stadtgemeinde Bremen
(LandschaftsschutzVO)

Vom 2. Juli 1968
Brem.GBl. S. 125

Aufgrund der §§ 5 und 19 des Reichsnatur-
schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I
S. 821) in der Fassung der Gesetze vom 26.
September 1950 (Brem.GBl. S. 104) und
vom 11. Mai 1965 (Brem.GBl. S. 99–790-a-
1) wird verordnet:

§ 1

(1) Die in der Landschaftsschutzkarte der 
Stadtgemeinde Bremen mit grüner Farbe
eingetragenen Landschaftsteile im Bereich
der Ortsteile** . . . . . werden in dem Unfan-
ge, der sich aus der Eintragung in der Land-
schaftsschutzkarte ergibt, mit dem Tage
des Inkrafttretens dieser Verordnung dem
Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes un-
terstellt.

(2) Die Landschaftsschutzkarte ist bei der
Naturschutzbehörde niedergelegt und kann
dort von jedermann kostenlos eingesehen
werden. Ausschnitte aus der Landschafts-
schutzkarte für einzelne Ortsamtsgebiete
sind bei den Ortsämtern der Hansestadt
Bremen hinterlegt und stehen dort zu jeder-
manns Einsicht zur Verfügung.

(3) Eine beglaubigte Ausfertigung der Land-
schaftsschutzkarte wird beim Staats-
archiv Bremen hinterlegt.

§ 2

(1) In den nach § 1 geschützten Land-
schaftsteilen ist es verboten, Veränderun-
gen vorzunehmen, die geeignet sind, die
Natur zu schädigen, den Naturgenuß zu be-
einträchtigen oder das Landschaftsbild zu
verunstalten.

(2) Verboten ist insbesondere:
a) Abfälle, Müll oder Schutt abzulagern

oder wegzuwerfen,
b) Wochenend- und Gartenhäuser,

Bootsschuppen und Wassersport-
anlagen, Fischerhütten, Buden, Ver-
kaufsbuden, Verkaufsstände oder
Schießstände zu errichten, auch
wenn sie keiner baurechtlichen Er-
laubnis bedürfen,

c) Zelte, Wohnwagen oder Wohnboote
mehrfach wiederkehrend oder für
mehrere Tage aufzustellen oder an-
zulegen,

d) Werbevorrichtungen aller Art anzu-
bringen, ausgenommen am Ort der
eigenen Leistung,

e) Masten und Drahtleitungen zu erri-
chten,

f) Kies-, Sand-, Lehm- oder Tongru-

ben anzulegen oder bestehende Be-
triebe dieser Art über das Ausmaß
des bisherigen Abbaues hinaus zu
erweitern,

g) Bäume, Hecken und Gehölze zu be-
seitigen, zu beschädigen oder in
ihrem Weiterbestand zu beeinträch-
tigen, ausgenommen aus forstwirt-
schaftlichen Gründen,

h) vorhandene Wasserläufe, Tümpel,
Teiche und Braken zu beseitigen, zu
verunreinigen, zu beschädigen oder
sonst zu ändern,

i) Zelt-, Bade- oder Campingplätze
einzurichten,

k) Veränderungen an den Steilhängen
der Weser- und Lesumufer vorzu-
nehmen,

l) Uferwege, die der Öffentlichkeit zu-
gängig sind, zu beseitigen, zu verän-
dern oder ihre bisherige Nutzung
sonst zu beeinträchtigen,

m) Bodenaufhöhungen vorzunehmen,
die dem Charakter des Landschafts-
raumes fremd sind.

(3) Das Verbot erstreckt sich auf
a) Obstbäume, die zum Zwecke des

Ernteertrages angepflanzt worden
sind, ausgenommen Schalenobst
(z. B. Walnußbäume und Eßkastanien),

b) Bäume, Hecken und Gehölze auf
Friedhöfen und in öffentlichen Grün-
und Erholungsanlagen,

c) Bäume, Hecken und Gehölze in
Baumschulen und Gärtnereien, so-
weit sie gewerblichen Zwecken die-
nen,

d) Maßnahmen an Bäumen zur Abwehr 
einer Gefahr für die Allgemeinheit
oder einzelne Personen. In diesem
Falle ist die zuständige Polizei-
dienststelle unverzüglich zu unter-
richten.

§ 3

Es dürfen
a) Bauten der nicht in § 2 Absatz 2 Buch-

stabe b) genannten Art,
b) Zäune und Einfriedungen
nur errichtet,
c) Werbevorrichtungen am  Ort der eige-

nen Leistung nur angebracht werden,
nachdem die untere Naturschutzbehörde
festgestellt hat, daß schädigende Wirkun-
gen nach § 2 dieser Verordnung nicht zu
befürchten sind oder durch Bedingungen
oder Auflagen nach § 5 abgemindert wer-
den können (Zulässigkeitserklärung).

§ 4

(1) In besonderen Fällen können Ausnah-
men von den Verbotsbestimmungen dieser
Verordnung von der unteren Naturschutz-
behörde erlaubt werden.

(2) Die oberste Naturschutzbehörde kann
bestimmen, daß einzelne Befugnisse nach
Absatz 1 in bestimmten Gebieten der
Stadtgemeinde Bremen auftragsweise
durch örtliche Behörden wahrgenommen
werden.

(3) Nicht schutzwürdige Bäume oder Bäu-
me, die eine Gefahr für die Öffentlichkeit
darstellen, können von der unteren Natur-
schutzbehörde von dem Schutz dieser Ver-
ordnung ausgenommen werden.

§ 5

(1) Zulässigkeitserklärungen (§ 3) und Er-
laubnisse (§ 4) können von der unteren Na-
turschutzbehörde auch unter Bedingungen
oder Auflagen im Rahmen des § 2 erteilt
werden.

(2) Aus der Zulässigkeitserklärung oder Er-
laubnis erwächst kein Anspruch auf Ertei-
lung der Bauerlaubnis nach den Bestim-
mungen der Bauordnung oder anderer
baurechtlicher Vorschriften. Auch sonstige
Genehmigungserfordernisse etwa nach
wasser- oder wegerechtlichen Bestimmun-
gen bleiben unberührt.

§ 6

Die Verpflichtung der Eigentümer oder
sonst Berechtigen, die nach § 1 geschütz-
ten Landschaftsteile und Landschaftsbe-
standteile in einem verkehrssicheren Zu-
stand zu halten, bleibt unberührt.

§ 7

Zugelassen bleiben die forst-, land- und
gartenbauwirtschaftliche Nutzung des Bo-
dens, soweit sie den Bestimmungen des §
2 nicht widersprechen, sowie pflegerische
Maßnahmen.

§ 81)

Ordnungswidrig im Sinne des § 21a Abs. 2
Buchstaben a und c des Reichsnatur-
schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig den Vorschriften der §§ 2, 3,
5 Abs. 1 zuwiderhandelt.

§ 9

(1) Diese Verodnung tritt am Tage nach ih-
rer Verkündung im Gesetzblatt in Kraft.

(2) Gleichzeitig werden aufgehoben:
a) die Verordnung zum Schutze von

Landschaftsteilen im Stadt- und
Landgebiet Bremen vom 27. August
1940 (veröffentlicht als amtliche
Bekanntmachung in der „Bremer
Zeitung” am 5. September 1940) in
der Fassung der Verordnung vom
5. November 1964 (Brem.GBl. S.
132–791-a-7),

b) die Verordnung zum Schutze von
Landschaftsteilen und Landschafts-
bestandteilen in den Stadtteilen
Blumenthal, Vegesack und Burgle-
sum der Stadtgemeinde Bremen
vom 25. Januar 1952 (SaBremR
791-a-3),

LandschaftsschutzVO 3.1.22

– 1 – 6/97

______________________________________
** Da der Geltungsbereich durch entspre-

chende Verordnungen ständigen Ände-
rungen unterworfen ist, wird auf die in
§ 1 (2) aufgeführte Landschaftsschutz-
karte verwiesen.

______________________________________
1) i. d. F. d. Art. 134 d. G. v. 18. 12. 1974

S. 351



c) die Verordnung zum Schutze von
Landschaftsteilen und Landschafts-
bestandteilen in den Ortsteilen
Burg-Grambke und Werderland und
im Stadtteil Vegesack der Stadtge-
meinde Bremen vom 23. Dezember
1952 (SaBremR 791-a-5),

d) die Anordnungen zur einstweiligen
Sicherstellung von Landschaftstei-
len, die vor Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung erlassen worden sind,

e) die Verordnung zur Erhaltung der
Wallhecken vom 29. November
1935 (Reichsanzeiger Nr. 283, nach-
richtlich bekanntgegeben im
Brem.GBl. S. 247) in der Fassung
des Gesetzes vom 11. Mai 1965
(Brem.GBl. S. 99 – 790-a-3).

(3) Genehmigungen, Verbote und Auflagen,
die aufgrund der in Absatz 2 aufgeführten
Verordnungen und Anordnungen erteilt wir-
den sind, werden von der Aufhebung nicht
berührt, sofern die betroffenen Grund-
stücke auch nach dieser Verordnung erfaßt
werden.

Der Senator für Inneres
als oberste Naturschutzbehörde

LandschaftsschutzVO 3.1.22
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BremLStrG 3.1.30
Bremisches Landesstraßengesetz (BremLStrG)

Vom 20. Dezember 1976
(Brem. GBl. S. 341), zuletzt geändert  

durch das Gesetz vom 17. Mai 2011 (Brem. GBl. S. 370)
 - Auszug -

1. Abschnitt
Einleitende Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse an öffentlichen Straßen 
(§ 2). Auf Privatstraßen, -wegen und -plätzen ist das Gesetz nur anzu-
wenden, soweit es ausdrücklich bestimmt ist. Für Bundesfernstraßen 
gilt dieses Gesetz nur, soweit das Bundesfernstraßengesetz keine 
Regelung trifft.

§ 2
Begriff der Straße

(1) Straßen im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen Straßen, Wege 
und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind.

(2) Zu den Straßen gehören:
1. der Straßenkörper; das sind insbesondere der Straßenunter-

grund, der Straßenunterbau, der Straßenoberbau, Brücken,  
Tunnel, Durchlässe, Gräben, Straßenentwässerungsanlagen,  
Böschungen, Stützmauern, Lärmschutzanlagen, Trenn-, Seiten-, 
Rand- und Sicherheitsstreifen, Parkflächen, Grünanlagen, Ver-
kehrsinseln, Haltestellenbuchten sowie Rad- und Gehwege ein-
schließlich Treppen und Überfahrten; Rad- und Gehwege auch 
dann, wenn sie einen eigenen Straßenkörper besitzen; zu den 
Brücken, Tunnels und Stützmauern gehören auch Verankerungen; 
bei Straßen auf Deichen gehören die dem Hochwasserschutz 
dienenden Anlagen nicht zum Straßenkörper;

2. der Luftraum über dem Straßenkörper;
3. das Zubehör; das sind die Beleuchtung, die amtlichen Verkehrs-

zeichen und -einrichtungen sowie Verkehrsanlagen aller Art, die 
der Sicherheit oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs, dem Schutz 
der Anlieger oder der Ordnung auf der Straße zu dienen bestimmt 
sind, und der Bewuchs.

(3) Nebenanlagen der Straßen sind solche Anlagen, die für den Bau, 
den Betrieb oder die Unterhaltung der Straßen erforderlich sind, wie 
Straßenmeistereien, Gerätehöfe, Lagerplätze, Lager, Entnahmestel-
len, Hilfsbetriebe und -einrichtungen, Flächen für die dauernde oder 
befristete Lagerung von Boden.

§ 3
Einteilung der Straßen

(1) Die Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung in folgende 
Straßengruppen eingeteilt:
1. Straßen A; das sind nicht dem Anbau dienende Straßen mit be-

sonderer Verkehrsbedeutung, die zusammen mit den Bundes-
fernstraßen ein übergeordnetes Verkehrsnetz bilden;

2. Straßen B; das sind Straßen, die ihrer Verkehrsbedeutung nach 
überwiegend dem Verkehr innerhalb einer Gemeinde dienen;

3. Straßen C; das sind Straßen, die nur einem untergeordneten Ver-
kehr dienen und nicht in die Gruppen A und B fallen.

(2) Die Straßen der Gruppen A und C sind in Straßenverzeichnisse 
einzutragen. Das Nähere über die Zuständigkeit der Behörden,  
die Einrichtung und den Inhalt der  Verzeichnisse und deren Einsicht-
nahme regelt der zuständige Senator (§ 46 Abs. 1) durch Rechtsver-
ordnung.

§ 4
Anlieger

(1) Anlieger im Sinne dieses Gesetzes sind die Eigentümer der Grund-
stücke, die an die Straßen angrenzen. Ist an einem derartigen Grund-

stück ein Erbbaurecht oder ein Nießbrauch bestellt, so ist der Erb-
bauberechtigte oder der Nießbraucher ebenfalls Anlieger.

(2) Ist ein Grundstück von der Straße durch ein Gewässer, durch  
Gleisanlagen oder andere nicht zur Straße gehörende Gelände- 
streifen getrennt, so bleibt die trennende Fläche außer Betracht, wenn 
eine Verbindung des Grundstücks mit der Straße durch eine geeigne-
te Anlage wie eine Brücke oder eine Überfahrt hergestellt ist oder  
hergestellt werden darf.

(3) Liegt ein Grundstück oder ein Gebäude auf einem Grundstück an 
einer Straße, die unterirdisch oder in einer Ebene über der Erdoberflä-
che liegt, so ist der Eigentümer oder Erbbauberechtigte oder Nieß-
braucher dann Anlieger, wenn ein Anschluß besteht oder hergestellt 
wird.

2. Abschnitt
Widmung

§ 5
Widmung

(1) Die Widmung für den Gemeingebrauch (§ 15) wird durch die  
Straßenbaubehörde ausgesprochen. Dabei ist die Straßengruppe, zu 
der die Straße gehört, festzulegen. Soweit die Widmung sich auf den 
verkehrlichen Gemeingebrauch bezieht, kann sie auf einzelne Ver-
kehrsarten sowie auf einzelne Verkehrszwecke, insbesondere den 
Anlieger-, den Lade-, den „Park and ride“- oder den öffentlichen  
Personennahverkehr beschränkt werden.

(2) Voraussetzung für die Widmung ist, daß der Träger der Straßen-
baulast Eigentümer der der Straße dienenden Grundstücke ist oder 
der Eigentümer und ein sonst zur Nutzung dinglich Berechtigter der 
Widmung zugestimmt haben oder der Träger der Straßenbaulast  
den Besitz durch Vertrag, durch Einweisung nach § 34 oder in einem 
sonstigen gesetzlich geregelten Verfahren erlangt hat.

(3) Die Widmung ist durch ortsübliche Bekanntmachung öffentlich 
bekanntzugeben.

(4) Wird eine Straße verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt oder 
ergänzt, so gilt der neue Straßenteil durch die Verkehrsübergabe als 
gewidmet, sofern die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen.

(5) Durch privatrechtliche Verfügungen oder durch Verfügungen im 
Wege der Zwangsvollstreckung über die der Straße dienenden 
Grundstücke oder Rechte an ihnen wird die Widmung nicht berührt.

(6) Straßen, die, ohne gewidmet zu sein, bereits vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes dem öffentlichen Verkehr dienten und diesem kraft 
Privatrechts nicht entzogen werden können, gelten als gewidmet.

§ 6
Umstufung

(1) Hat sich die Verkehrsbedeutung einer Straße geändert, so ist  
sie von der Straßenbaubehörde in die entsprechende Straßengruppe 
(§ 3) umzustufen (Aufstufung, Abstufung).

(2) Die Absicht der Umstufung ist ortsüblich bekanntzugeben. In der 
Bekanntmachung ist die Einwendungsfrist anzugeben und die Behör-
de zu benennen, bei der Einwendungen gegen die beabsichtigte  
Umstufung erhoben werden können. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
verspätete Einwendungen bei der Entscheidung unberücksichtigt 
bleiben können.

(3) Gegen die Umstufung können die Betroffenen innerhalb eines  
Monats nach der Bekanntmachung der Absicht der Umstufung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei einer in der Bekanntmachung zu 
benennenden Behörde Einwendungen erheben.

(4) Die Umstufung ist durch ortsübliche Bekanntmachung öffentlich 
bekanntzugeben. Darüber hinaus sollen die Betroffenen, die Einwen-
dungen erhoben haben, von der Umstufung und der Behandlung  
ihrer Einwendungen unterrichtet werden.



§ 7
Entwidmung

(1) Hat eine Straße keine Verkehrsbedeutung mehr oder liegt ein  
öffentliches Interesse an ihrer Aufhebung vor, kann sie von der  
Straßenbaubehörde entwidmet werden. Die Entwidmung kann auf  
bestimmte Verkehrsarten und Verkehrszwecke beschränkt werden. 
Eine Entwidmung entfällt für solche Straßen, deren Aufhebung  
Gegenstand eines Planfeststellungsverfahrens ist. Soweit Straßen in 
einem Bebauungsplan nach dem Bundesbaugesetz nicht mehr als 
Verkehrsflächen festgesetzt sind, beschränkt sich das Entwidmungs-
verfahren nach Absatz 2 auf die Festsetzung des Zeitpunktes der 
Entwidmung.

(2) § 6 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

(3) Von de, Bekanntmachung der Absicht der Entwidmung (§ 6 Abs. 
2) kann abgesehen werden, wenn Teilstrecken unwesentlicher Be-
deutung entwidmet werden sollen

(4) Wird im Zusammenhang mit einer Maßnahme nach § 5 Abs. 4 ein 
Teil einer Straße dem Verkehr auf Dauer entzogen, so gilt dieser Stra-
ßenteil durch die Sperrung als entwidmet.

(5) Mit der Entwidmung einer Straße entfallen der Gemeingebrauch  
(§ 15) und die Sondernutzungen (§§ 17, 18).

§ 8
Ansprüche des Anliegers bei Bau, Änderung, Umstufung  

oder Entwidmung von Straßen

(1 ) Einem Anlieger steht ein Recht auf Fortbestand der Straße nicht 
zu.

(2) Bei Änderung (z. B. Höher-, Tieferlegung oder Verbreiterung) einer 
Straße hat der Anlieger Anspruch auf eine angemessene Entschädi-
gung für die aufgrund der Änderung an seinem Grundstück und den 
baulichen Anlagen erforderlichen Maßnahmen.

(3) Wird durch den Bau, die Änderung, Umstufung oder Entwidmung 
einer Straße einem Anlieger der rechtmäßige Zugang oder der Zutritt 
von Licht und Luft zu seinem Grundstück auf Dauer entzogen oder 
wesentlich beschränkt, so hat der Träger der Straßenbaulast einen 
angemessenen Ersatz zu schaffen oder, falls die Herstellung des  
Ersatzes nicht oder nur mit unverhältnißmäßigen Aufwendungen 
möglich wäre, eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 
Die Verpflichtung nach Satz 1 besteht nicht, wenn das Grundstück 
eine anderweitige ausreichende Verbindung zu dem öffentlichen  
Straßennetz besitzt oder wenn die Zufahrt oder der Zugang auf einer 
widerruflichen Erlaubnis beruht.

4. Abschnitt
Straßenbenutzung

§ 15
Gemeingebrauch

(1) Der Gebrauch der Straße ist jedermann im Rahmen der Widmung 
und der Verkehrsvorschriften gestattet (Gemeingebrauch).

(2) Auf die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs besteht kein 
Rechtsanspruch.

§ 16
Beschränkungen des Gemeingebrauchs

Der Gemeingebrauch kann durch die Straßenbaubehörde vorüberge-
hend beschränkt werden, soweit dies wegen der Vorbereitung und 
Ausführung von Arbeiten in oder an der Straße oder zur Verhütung 
von außerordentlichen Schäden an der Straße, die durch deren bauli-
chen Zustand bedingt sind. notwendig ist. § 45 der Straßenverkehrs-
ordnung vom 16. November 1970 (BGBl. I S. 1565) bleibt unberührt. 
Die Beschränkungen sind in einer den Verkehrsbedürfnissen entspre-

chenden Weise nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung 
kenntlich zu machen. Die Gemeinden, welche die Straße berührt, sind 
von wesentlichen Beschränkungen zu unterrichten.

§ 17
Überfahrten

(1) Straßenflächen, die nicht dazu bestimmt sind, einen allgemeinen 
Kraftfahrzeugverkehr aufzunehmen, dürfen mit Fahrzeugen nur mit 
Erlaubnis der Straßenbaubehörde auf einer Überfahrt benutzt  
werden. 
Antragsberechtigt ist der Anlieger sowie der Eigentümer, der Erbbau-
berechtigte, Nießbraucher eines der Straße benachbarten Grund-
stücks, das ausschließlich durch einen befahrbaren, öffentlichrecht-
lich gesicherten Zugang über ein Anliegergrundstück mit der Straße 
verbunden ist. Die Erlaubnis darf nur versagt werden, wenn die  
Benutzung der Überfahrt den Gemeingebrauch erheblich beeinträch-
tigen würde; sie kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt 
werden. In der Erlaubnis wird die Lage der Überfahrt und die Art ihrer 
Ausführungen nach den Anforderungen des Verkehrs bestimmt.

(2) Die Erlaubnis kann widerrufen oder geändert werden, wenn die 
Verkehrsverhältnisse oder der Zustand der Straße es erfordern oder 
ein Bedürfnis für die Überfahrt nicht mehr besteht. Eine Änderung ist 
auch zulässig, wenn die Art der Benutzung durch den Erlaubnisneh-
mer diese notwendig macht.

(3) Die Überfahrt wird von dem Träger der Straßenbaulast hergestellt, 
unterhalten und beseitigt. Die Kosten der Herstellung und die Kosten 
der Änderung oder Beseitigung, die infolge der Benutzung oder durch 
den Wegfall des Bedürfnisses notwendig wird, trägt der Erlaubnis-
nehmer. Im übrigen werden die Kosten vom Träger der Straßenbau-
last getragen.

(4) Wird die Überfahrt beseitigt, so ist der ordnungsmäßige Straßen-
zustand auf Kosten des Erlaubnisnehmers herzustellen.

§ 18
Sondernutzungen

(1 ) Der Gebrauch der Straße über den Gemeingebrauch hinaus (Son-
dernutzung) bedarf der Erlaubnis.

(2) Keine Sondernutzung stellt die nichtgewerbliche Werbung durch 
das Tragen von Plakaten, das Verteilen von Handzetteln oder Werbe-
mitteln und durch den Handverkauf von Zeitungen dar. Das gilt nicht 
für solche Gebiete, in denen die Ausübung der in Satz 1 genannten 
Tätigkeiten mit besonderen Gefahren verbunden ist. Die Gemeinden 
werden ermächtigt, Gebiete im Sinne von Satz 2 durch Ortsgesetze 
festzulegen.

(3) Für Sondernutzungen, die zugleich einer Baugenehmigung nach 
der Bremischen Landesbauordnung oder einer Erlaubnis oder Aus-
nahmegenehmigung nach der StraßenverkehrsOrdnung bedürfen, gilt 
die Erlaubnis nach Absatz 1 mit der Baugenehmigung, Erlaubnis oder 
Ausnahmegenehmigung als erteilt. Die Absätze 4 bis 10 gelten  
entsprechend. Ist ein wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes auf 
einem Anliegergrundstück Gegenstand der Sondernutzung, darf  
abweichend von Absatz 4 Satz 2 mit Zustimmung des Trägers der 
Straßenbaulast auf eine Befristung oder einen Widerrufsvorbehalt 
verzichtet werden. Mit der Baugenehmigung, Erlaubnis oder Ausnah-
megenehmigung sind auf Anforderung des Trägers der Straßenbau-
last nach Absatz 5 zu erstattende Kosten, Vorschüsse oder Sicher-
heiten festzusetzen.

(4) Über die Erteilung einer Erlaubnis entscheidet die Ortspolizeibe-
hörde nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Erlaubnis darf nur auf Zeit 
oder auf Widerruf und kann unter Bedingungen und mit Auflagen  
erteilt werden. Sie darf ferner nur erteilt werden, wenn der Träger der 
Straßenbaulast zugestimmt hat. Obliegt die Unterhaltung der Straße 
nicht dem Träger der Straßenbaulast, so ist außerdem der Unterhal-
tungspflichtige zu hören, wenn seine Belange durch die Sonder- 
nutzung berührt werden. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn die 
Sondernutzung die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs oder 
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straßen- oder städtebauliche oder andere öffentliche Belange beein-
trächtigen würde oder ihr Gründe der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung entgegenstehen.

(5) Der Erlaubnisnehmer hat dem Träger der Straßenbaulast alle  
Kosten zu ersetzen, die diesem durch die Sondernutzung zusätzlich 
entstehen. Hierfür können angemessene Vorschüsse und Sicherhei-
ten verlangt werden.

(6) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die mit der Sondernutzung 
verbundenen Anlagen nach den gesetzlichen Vorschriften und den 
anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu unterhalten. Er 
hat auf Verlangen die Anlagen auf seine Kosten zu ändern. § 10 Abs. 
3 bleibt unberührt.

(7) Wechselt der Träger der Straßenbaulast, so bleibt eine gemäß  
Absatz 1 erteilte Erlaubnis bestehen.

(8) Bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Änderung oder Ent-
widmung der Straße steht dem Erlaubnisnehmer kein Ersatzanspruch 
gegen den Träger der Straßenbaulast zu.

(9) Die Gemeinden werden ermächtigt, durch Ortsgesetz festzulegen. 
daß für bestimmte Sondernutzungen eine Gebrauchserlaubnis nicht 
erteilt werden darf und daß für andere ebenfalls zu bestimmende 
Sondernutzungen eine Gebrauchserlaubnis als widerruflich erteilt 
gilt.

(10) Die Gemeinden können nach Maßgabe des Bremischen Gebüh-
ren- und Beitragsgesetzes für Sondernutzungen finanzielle Ausglei-
che fordern. Bei der Bemessung der Ausgleiche soll der wirtschaftli-
che Wert der Sondernutzung berücksichtigt werden.

§ 19
Nutzungen nach bürgerlichem Recht

Die Einräumung von Rechten vor Benutzung der Straßen richtet sich 
nach bürgerlichem Recht, wenn sie den Gemeingebrauch nicht be-
einträchtigt, wobei eine Beeinträchtigung von nur kurzer Dauer für 
Zwecke der öffentlichen Versorgung außer Betracht bleibt.

§ 20
Kostentragung für besondere Maßnahmen an Straßen

(1) Wenn eine Straße wegen der Art des Gebrauchs durch einen an-
deren aufwendiger hergestellt oder ausgebaut werden muß, als es 
dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entspricht. hat der andere Trä-
ger der Straßenbaulast die Mehrkosten für den Bau und die Unterhal-
tung zu vergüten. Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast ange-
messene Vorschüsse, Sicherheiten oder Ablösungen verlangen. Liegt 
der Gebrauch überwiegend im öffentlichen Interesse, kann von einer 
Erstattung der Mehrkosten abgesehen werden.

(2) Absatz 1 ist auf Haltestellenbuchten und besondere Fahrstreifen 
für Kraftfahrzeuge, die der Personenbeförderung im Linienverkehr 
dienen, nicht anzuwenden.

§ 21
Folgenbeseitigungspflicht

Wer eine nach diesem Gesetz unzulässige Handlung vorgenommen 
hat, ist verpflichtet, die Folgen dieser Handlung zu beseitigen und 
den ordnungsmäßigen Zustand wiederherzustellen. An seiner Stelle 
und auf seine Kosten handelt die Straßenbaubehörde, wenn dazu in 
die Straße eingegriffen oder diese instand gesetzt werden muß.

5. Abschnitt
Schutzmaßnahmen und Duldungspflichten

§ 22
Sichtflächen

(1) Bauliche Anlagen dürfen nicht errichtet oder geändert werden, 
wenn dadurch bei höhengleichen Kreuzungen von Straßen oder von 
Straßen mit schienengebundenen Bahnen sowie mit Anschlußbahnen 
im Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. März 1971 (BGBl. I S.337) die Sicht behindert 
und dadurch die Verkehrssicherheit beeinträchtigt wird. Das gleiche 
gilt für höhengleiche Einmündungen von Straßen. § 30 gilt entspre-
chend.

(2) Absatz 1 gilt nicht. soweit die Voraussetzungen des § 27 Abs.4 
vorliegen.

6. Abschnitt
Besondere Vorschriften für Straßen A

§ 27
Bauverbote

(1) Hochbauten jeder Art dürfen an Straßen A in einer Entfernung bis 
zu 20 m, jeweils vom äußeren Rand der befestigten, für den Kraftfahr-
zeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Anlagen 
der Außenwerbung im Außenbereich stehen den Hochbauten gleich. 
An Brücken über Straßen A dürfen Anlagen der Außenwerbung nicht 
angebracht werden.

(2) Überfahrten und Zufahrten zu Fahrbahnen der Straßen A sind un-
zulässig.

(3) Die Straßenbaubehörde kann unbeschadet sonstiger Beschrän-
kungen Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 1 und 2 zulas-
sen, wenn die Durchführung der Verbote im Einzelfall zu einer offen-
bar nichtbeabsichtigten Härte führen würde und die Ausnahme mit 
den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder wenn Gründe des Woh-
les der Allgemeinheit die Ausnahme erfordern.

(4) Absatz 1 gilt nicht, soweit das Bauvorhaben den Festsetzungen 
eines Bebauungsplanes im Sinne des Bundesbaugesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2256) 
entspricht, der mindestens die Begrenzung der Verkehrsflächen ent-
hält und unter Mitwirkung der Straßenbaubehörde zustande gekom-
men ist.

§ 28
Sonstige Beschränkungen

(1) Baurechtliche oder nach anderen Vorschriften erforderliche Ge-
nehmigungen für die Errichtung oder Änderung von baulichen Anla-
gen an Straßen A in einer Entfernung bis zu 40 m, jeweils gemessen 
vom äußeren Rand der befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr  
bestimmten Fahrbahn, dürfen nur im Einvernehmen mit der Straßen-
baubehörde erteilt werden.

(2) Bedürfen die Bauanlagen im Sinne des Absatzes 1 keiner Bauge-
nehmigung oder keiner Genehmigung nach anderen Vorschriften, so 
tritt an die Stelle des Einvernehmens die Genehmigung der Straßen-
baubehörde.

(3) Das Einvernehmen nach Absatz 1 und die Genehmigung nach Ab-
satz 2 dürfen nur versagt oder mit Auflagen erteilt werden, wenn die-
ses für die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, insbesondere 
wegen der Sichtverhältnisse, Ausbauabsichten und Straßengestal-
tung nötig ist.

(4) Absatz 1 gilt nicht, soweit die Voraussetzungen des § 27 Abs.4 
vorliegen.
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§ 29

Beschränkungen bei geplanten Straßen

Bei geplanten Straßen A gelten die Beschränkungen der §§ 27 und 
28 vom Beginn der Auslegung des Plans im Planfeststellungsverfah-
ren an oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegen-
heit gegeben wird, den Plan einzusehen.

§ 30
Entschädigungen für Bauverbote und Beschränkungen

(1) Wird durch die Anwendung der §§ 27 und 28 die bauliche Nutzung 
eines Grundstückes, auf deren Zulassung bisher ein Rechtsanspruch 
bestand, ganz oder teilweise aufgehoben, so kann der Eigentümer 
eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen, soweit seine 
Vorbereitungen zur baulichen Nutzung des Grundstücks in dem bis-
her zulässigen Umfang für ihn an Wert verlieren oder eine wesentliche 
Wertminderung des Grundstückes eintritt. Zur Entschädigung ist der 
Träger der Straßenbaulast verpflichtet.

(2) Im Falle des § 29 entsteht der Anspruch nach Absatz 1 erst, wenn 
der Plan festgestellt ist, spätestens jedoch vier Jahre nach der Ausle-
gung des Planes.

8. Abschnitt
Straßenbenennung

§ 37
Straßenbenennung

(1) Straßen müssen mit einem Namen gekennzeichnet sein. Mehrere 
Straßen in einer Gemeinde dürfen nicht mit demselben Namen  
bezeichnet sein.
Namen lebender Personen dürfen für Straßennamen, soweit sie sich 
auf diese Personen beziehen, nicht verwendet werden.

(2) Die Straßennamen werden von der Gemeinde bestimmt.

(3) Die Art der Straßenschilder sowie den Ort der Anbringung  
bestimmt die Straßenbaubehörde, soweit nicht die Straßenverkehrs-
behörde zuständig ist.

(4) Von der Benennung der Straßen C kann abgesehen werden, so-
fern nicht an ihnen Bauwerke mit Aufenthaltsräumen errichtet sind.

§ 38
Namen für Privatwege

(1) Für Privatwege, an denen Bauwerke mit Aufenthaltsräumen errich-
tet sind, gilt § 37 entsprechend, sofern sich im folgenden nichts  
anderes ergibt.

(2) Vor Bestimmung des Namens ist der Wegeeigentümer zu hören.

(3) Zur Beschaffung, Anbringung und Instandhaltung der Straßen- 
namensschilder sind die Wegeeigentümer verpflichtet.

§ 38a
Hausnumerierung

(1) Für Grundstücke, auf denen Bauwerke errichtet sind, die gewerb-
lichen Zwecken oder dem nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen dienen, sind von den Gemeinden Hausnummern festzu-
setzen.

(2) Die Art der Nummernschilder und ihre Anbringung können die Ge-
meinden durch Ortsgesetz regeln. In dem Ortsgesetz können dem 
Grundstückseigentümer die Kosten der Hausnumerierung auferlegt 
werden.

11. Abschnitt
Übergangsvorschriften

§ 44
Bestehende Nutzungsverhältnisse

(1) Nutzungsrechte an Straßen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bestehen, bleiben aufrechterhalten. Sie können, soweit dieses zur  
Erfüllung der Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast erforderlich 
ist, durch Enteignung aufgehoben oder beschränkt werden.

(2) Für Überfahrten, die aufgrund des § 192 der Bauordnung für  
die Stadt Bremen und das Landgebiet vom 21. Oktober 1906  
(SaBremR 2130-d-9) festgesetzt oder mit schriftlicher behördlicher 
Zustimmung hergestellt worden sind, gilt die Erlaubnis nach diesem 
Gesetz als erteilt. In Straßen, bei denen die Gemeinde Träger der 
Straßenbaulast ist, geht die Unterhaltungspflicht für die Überfahrt mit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes auf den Träger der Straßenbaulast über; 
im übrigen verbleibt sie beim Erlaubnisnehmer.

(3) Erlaubnisse, die nach der Straßenordnung für die Stadt Bremen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 1969 (Brem.
GBl.. S. 119 - 2183-a-1), zuletzt geändert durch Ortsgesetz und Poli-
zeiverordnung vom 30. Juni 1970 (Brem.GBl. S. 73), und nach dem 
Ortsgesetz über die Inanspruchnahme und Reinigung der Straßen  
in der Stadt Bremerhaven in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1969 (Brem.GBl. S. 90) erteilt worden sind, gelten als nach 
diesem Gesetz erteilt.

12. Abschnitt
Behörden und Zuständigkeiten

§ 46
Behörden

(1) Zuständiger Senator im Sinne dieses Gesetzes ist der Senator für 
das Bauwesen.

(2) Entscheidungen des Senators für das Bauwesen, die die Hafenge-
biete Bremen oder Bremerhaven betreffen, ergehen im Einvernehmen 
mit dem Senator für Häfen, Schiffahrt und Verkehr.

(3) Straßenbaubehörden sind
1. das Amt für Straßen- und Brückenbau für das Gebiet der Stadt-

gemeinde Bremen mit Ausnahme der Hafengebiete in Bremen 
und Bremerhaven,

2. der Magistrat der Stadt Bremerhaven für das Gebiet der Stadtge-
meinde Bremerhaven mit Ausnahme der Hafengebiete in Bremer-
haven,

3. das Hafenbauamt Bremen und das Hansestadt Bremische Amt 
Bremerhaven für die Hafengebiete in Bremen und Bremerhaven 
nach näherer Grenzbestimmung durch den Senat.

§ 47
Zuständigkeiten

(1) Soweit im Einzelnen nichts anderes bestimmt ist, obliegt der  
Vollzug dieses Gesetzes mit Ausnahme seiner §§ 18, 38a und 40 bis 
42 den Straßenbaubehörden.

(2) Für die Überwachung der Erfüllung der sich aus den §§ 18, 40 bis 
42 ergebenden Verpflichtungen und sich daraus ergebenden Voll-
zugsmaßnahmen sind die Ortspolizeibehörden zuständig. Für die 
Festsetzung der Hausnummer nach § 38a Absatz 1 sind die unteren 
Bauaufsichtsbehörden zuständig.

(3) Die Straßenbau- und Ortspolizeibehörden der Gemeinden nehmen 
die Aufgaben nach diesem Gesetz als Auftragsangelegenheiten 
wahr.



Hinweis

Die BauKostV wurde durch die 1. Änderungsverordnung vom  
7. Sept. 2004 dahingehend geändert, dass die Ermittlung der Bauge-
nehmigungsgebühren nach den durchschnittlichen Baukostenwerten 
(bezogen auf die Gebäudeart) der neu angefügten Anlage 2 zum  
Regelfall wird. Deshalb wird im Folgenden nicht nur die Anlage 1 der 
BauKostV, sondern die Verordnung selbst und die Anlage 2 (siehe  
unter 3.3.25) abgedruckt.

Kostenverordnung Bau (BauKostV) vom 3. September 2002 
(Brem.GBl. 2002, 463), zuletzt Anlage 2 neu gefasst durch Be-
kanntmachung vom 08. August 2018 (Brem.ABl. S. 826).

Kostenverordnung Bau 
(BauKostV) 

Vom 3. September 2002 

Aufgrund des § 3 Abs. 1 und des § 3 Abs. 2 des Bremischen Gebüh-
ren- und Beitragsgesetzes vom 16. Juli 1979 (Brem.GBl. S. 279 
—203-b-1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 
2002 (Brem.GBl. S. 211) geändert worden ist, verordnet der Senat mit 
Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses: 

§ 1 
Kosten 

Von den Behörden der Bauverwaltung des Landes und der Gemein-
den werden Kosten (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, 
Auslagen) nach dem als Anlage 1 beigefügten Kostenverzeichnis  
erhoben. Es gilt auch für andere Behörden des Landes und der  
Gemeinden, wenn sie die bezeichneten Amtshandlungen durchführen 
und keine andere Rechtsvorschrift Anwendung findet. Für die Prü-
fung der Standsicherheitsnachweise und der Brandschutznachweise 
durch die Bauaufsichtsbehörde sowie für die Überwachung der  
ordnungsgemäßen Bauausführung hinsichtlich der geprüften Stand-
sicherheitsnachweise und Brandschutznachweise durch die Bauauf-
sichtsbehörde werden Kosten erhoben, deren Höhe in entsprechen-
der Anwendung des Teils 6 Abschnitt 1 und 2 der Bremischen 
Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen vom 
16. Dezember 2010 (Brem.GBl. S. 629) zu ermitteln sind. 

§ 2 
Berechnung von Gebühren nach den Baukosten 

(1) Die Baukosten sind für die in der Anlage 2* genannten Gebäude 
nach deren Brutto-Rauminhalt, vervielfältigt mit dem jeweils angege-
benen Baukostenwert je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt zu errechnen. 
Der Brutto-Rauminhalt für die in der Anlage 2 genannten Gebäude 
bestimmt sich nach der DIN 277 Teil 1, Ausgabe Juni 1987, mit der 
Maßgabe, dass der nicht ausgebaute Dachraum eines Dachgeschos-
ses nur mit 1/3 seines Rauminhaltes anzurechnen ist. Die Baukosten-
werte der Anlage 2 basieren auf der Indexzahl 100 für das Jahr 2010. 
Ab 1. Oktober eines jeden Jahres sind diese Baukostenwerte mit der 
vom Statistischen Bundesamt für das jeweils vergangene Jahr  
bekannt gemachten Preisindexzahl einschließlich Mehrwertsteuer 
(Deutschland) für den Neubau von Wohngebäuden insgesamt zu  
vervielfältigen und auf volle Euro zu runden. Die Preisindexzahl des 
Statistischen Bundesamtes wird jeweils von der obersten Bauord-
nungsbehörde bekannt gemacht.

(2) Für die nicht in der Anlage 2 genannten Gebäude und für sonstige 
bauliche Anlagen sind die Kosten zugrunde zu legen, die im Zeitpunkt 
der Entscheidung für die Herstellung aller bis zur beabsichtigten  
Aufnahme der Nutzung fertig zu stellenden Arbeiten, Lieferungen und 
Leistungen einschließlich der Gründungs- und Ausschachtungsarbei-
ten, der Architekten- und Ingenieurleistungen sowie etwaiger Eigen-
leistungen erforderlich sind. Für Eigenleistungen ist der Kostenbetrag 
anzusetzen, der für eine entsprechende Unternehmerleistung aufzu-
bringen wäre. Die Baukosten können auf der Grundlage der vom  
Antragsteller vorzulegenden nachprüfbaren Berechnung des Raum-
inhalts gem. DIN 277 Teil 1, Ausgabe Juni 1987 ermittelt werden. 

Bei der Errechnung der Baukosten ist die DIN 276, Ausgabe Juni 
1993
– Kostengruppe 300:  Bauwerk - Baukonstruktion
– Kostengruppe 400:  Bauwerk - Technische Anlagen
– Kostengruppe 500 (ohne 510):  Außenanlagen
– Kostengruppe 730:  Baunebenkosten (Architekten- 
   und Ingenieurleistungen, 
   Sachverständige)
einschließlich Mehrwertsteuer zugrunde zu legen. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 kann die Bauordnungsbehörde für 
die Ermittlung der Gebühren die Baukosten unter Berücksichtigung 
ortsüblicher Preise schätzen, wenn die Baukosten nicht nachgewie-
sen werden. Dieser Nachweis kann auch noch bis zur Unanfechtbar-
keit eines Gebührenbescheides geführt werden. 

(4) Die DIN-Normen, auf die in den Absätzen 1 und 2 verwiesen wird, 
sind im Beuth-Verlag-GmbH, Berlin, erschienen und beim Deutschen 
Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt. 

§ 3
Übergangsvorschrift 

Für Amtshandlungen, die bereits vor dem In-Kraft-Treten dieser Ver-
ordnung begonnen, aber noch nicht abgeschlossen waren, sind die 
Gebühren nach dem bisher geltenden Recht festzusetzen. Dies gilt 
nicht, wenn ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung vor Erlass 
dieser Verordnung bereits gestellt, mit der Bearbeitung aber noch 
nicht begonnen wurde. 

§ 4 
Verordnungsermächtigung an den Senator  

für Umwelt, Bau und Verkehr 

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr kann diese Verordnung 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der staatlichen Deputation 
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie ändern 
1.  zur Anpassung von Kostentatbeständen oder Kostensätzen an 

die Kostenentwicklung, 
2. zur Anpassung als Folge von neuen oder geänderten Untersu-

chungsmethoden oder technischen Anforderungen.

§ 5 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2002 in Kraft. 

Beschlossen, Bremen, den 3. September 2002  Der Senat 
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* vgl. Dokument 3.325, aktuelle Indexwerte
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Anlage 1 (zu § 1)

Kostenverzeichnis Bau

Inhaltsverzeichnis

Tarifziffer Rechtsgebiet

10 Bauaufsicht und Stadtplanung

100 Gesetzliches Vorkaufsrecht

101 Bauaufsicht

102 Bauprodukte und Bauarten, Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen, Aner-
kennung von Prüfingenieuren, Sachverständigen und Prüfstellen

103 Baulicher Zivilschutz

110 Stadtplanung

12 Telekommunikationslinien

14 Enteignungsrecht und Entschädigungsrecht

15 Straßenrecht

16 Wohnungswesen

17 Städtebauförderungsrecht

18 Schienenverkehr

19 Sonstige Gebühren

Verzeichnis der abgekürzten Rechtsvorschriften

II. BV Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung)

II. WoBauG Zweites Wohnungsbaugesetz (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz)

AllKostV Allgemeine Kostenverordnung

BauGB Baugesetzbuch

BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-verordnung)

BauPG Bauproduktengesetz

BOA Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen

BOStrab Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen

BremBauPMÜG Bremisches Marktüberwachungsverordnungs-Durchführungsgesetz

BremEntG Enteignungsgesetz für die Freie Hansestadt Bremen

BremGebBeitrG Bremisches Gebühren- und Beitragsgesetz

BremLBO Bremische Landesbauordnung

BremLStrG Bremisches Landesstraßengesetz

BremPPV Bremische Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachver-ständigen

BremVwVfG Bremisches Verwaltungsverfahrensgesetz

BremVwVG Gesetz über das Verfahren zur Erzwingung von Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen (Bremi-
sches Verwaltungsvollstreckungsgesetz)

BremWoBindG Bremisches Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Bremisches Woh-
nungsbindungsgesetz)

DSchG Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz)

EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung

EBV Eisenbahnbetriebsleiterverordnung

ESBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen

EStG Einkommenssteuergesetz

FStrG Bundesfernstraßengesetz

GKG Gerichtskostengesetz

LBG Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung (Landbeschaffungsgesetz)

PBefG Personenbeförderungsgesetz

SGB II Sozialgesetzbuch – Zweites Buch- Grundsicherung für Arbeitssuchende

StrabBIPV Verordnung über die Prüfung zum Betriebsleiter von Straßenbahnunternehmen (Straßenbahn-Betriebs-
leiter-Prüfungsverordnung)

WEG Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz)

WoFG Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz)
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Tarifziffer  Gebührentatbestand  Gebühr in Euro
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Auszug aus der Anlage 1 zu § 1 (Kostenverzeichnis) der Kostenverordnung für das amtliche Vermessungswesen und die 
Gutachterausschüsse für Grundstückswerte nach dem Baugesetzbuch (VermKostV) vom 3. Mai 2011 (Brem.GBl. S. 335).  

Hinweis 
Gemäß § 3 der VermKostV ist in den Kostentatbeständen des Kostenverzeichnisses die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten. Zur 
Erhebung der gesetzlichen Umsatzsteuer sind die diese betreffenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu beachten.

Anlage 1  
(zu § 1) 
 
Kostenverzeichnis für Leistungen nach dem Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster sowie nach der 
Verordnung über die Gutachterausschüsse  
 

1 Kataster- und Vermessungswesen  
   
   
11 Gebührenberechnung nach Zeitaufwand  
   
 Bei Gebührenberechnung nach dem Zeitaufwand gelten unter 

Berücksichtigung der Regelung in § 5 Absatz 1 des Bremischen 
Gebühren- und Beitragsgesetzes als Stundensätze: 

 
 
 

 
   
11.1 Experten (Qualifikation Diplom-Ingenieur / Master)  99 EUR 
   
11.2 Auftrags- und Projektverantwortliche (Qualifikation Diplom-Ingenieur, 

Master, Bachelor oder vergleichbare Qualifikation) 
 
 

78 EUR 
   
11.3 Sachbearbeiter (Vermessungstechniker, Geomatiker oder vergleichbare 

Qualifikation) und Vermessungsgehilfen 
 
 

54 EUR 
   
 Anmerkungen zu 11.1 bis 11.3  
   
 Kosten für Außendienstentschädigungen und für den Einsatz von 

Dienstfahrzeugen und Vermessungsgeräten sind in den Gebühren 
enthalten. 

 

   
   
12 Amtliche Vermessung von Liegenschaften   
   
 Liegenschaftsvermessungen (Zerlegung, Grenzfeststellung, 

Gebäudeeinmessung) bestehen regelmäßig aus folgenden 
Arbeitsschritten: 
 
- Bereitstellen von Angaben des amtlichen Vermessungswesens 

(Vermessungsunterlagen) durch die Katasterbehörde (12.6) 
 

- Vermessung (12.1, 12.2 und 12.5) 
 Vorbereitung der Vermessung im Innendienst 
 Örtliche Vermessung 
 Bearbeitung der Vermessungssache gemäß § 2 Absatz 6 

des Vermessungs- und Katastergesetzes 
 

- Übernahme der Vermessungsergebnisse in die Nachweise des 
amtlichen Vermessungswesens durch die Katasterbehörde (12.8) 

 

   
 Amtliche Vermessungen für Bauvorhaben (Lageplan, amtliche 

Grenzauskunft) bestehen regelmäßig aus folgenden Arbeitsschritten: 
 
- Bereitstellen von Angaben des amtlichen Vermessungswesens 

(Vermessungsunterlagen) durch die Katasterbehörde (12.6) 
 

- Vermessung (12.3 und 12.4) 
 Vorbereitung der Vermessung im Innendienst 
 Örtliche Vermessung 

 

   
   
 

 Die Gebühren für Liegenschaftsvermessungen und amtliche 
Vermessungen für Bauvorhaben setzen sich  zusammen aus einer 
 
- Grundgebühr 
 
- Vermessungsgebühr 

 

   
 Anmerkung 12a 

In den Grundgebühren sind enthalten: Die Kosten für Porto, Telefon, 
Fahrzeug- und Gerätebenutzung sowie die Kosten für Wegezeiten des 
Vermessungstrupps. 
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 Anmerkung 12b 

Bei gleichzeitiger Durchführung mehrerer Vermessungen 
unterschiedlicher Art und mit gleichen Beteiligten auf 
aneinandergrenzenden Grundstücken ist nur eine Grundgebühr zu 
erheben. Weichen die für die jeweiligen Vermessungen maßgeblichen 
Grundgebühren von einander ab, ist die höchste anzusetzen.  

 

   
   
12.1 Zerlegungsvermessung  
   
12.1.1 Festlegung neuer Flurstücksgrenzen im Liegenschaftskataster  
  
  

Grundgebühr von 350 EUR, sowie für 
jedes neue Flurstück die Gebühr, die sich 
aus seiner Fläche nach der Tabelle 12.1.2 

(flächenbezogener Gebührensatz) ergibt, 
multipliziert mit dem Faktor, der sich aus 
dem Bodenrichtwert nach Tabelle 12.1.3 

(Wertfaktor) ableitet.  
 Anmerkung 12.1a 

Für die Ermittlung des Wertfaktors ist, soweit die Sätze 2 bis 5 nichts 
anderes bestimmen, der Bodenrichtwert anzusetzen, der für das 
Vermessungsgebiet aus der aktuellen Bodenrichtwertkarte ersichtlich 
ist. Fehlen Bodenrichtwerte, so ist der Wertfaktor auf der Grundlage 
von Bodenrichtwerten vergleichbarer Gebiete plausibel festzulegen. 
Jedem neu gebildeten Flurstück ist der jeweils zutreffende Wertfaktor 
der Tabelle I zuzuordnen. Für Waldflächen und landwirtschaftliche 
Flächen ist der Wertfaktor 0,3, für öffentliche Verkehrs- und 
Grünflächen der Wertfaktor 0,6 anzusetzen. Bei der Aufteilung von 
Baugebieten ist die Wertstufe für vergleichbares baureifes Land 
anzusetzen.  
 

 

 
 Anmerkung 12.1b 

Ist die vollständige Vermessung des größten neuen Flurstücks nicht 
vorgeschrieben (sog. Reststück), so ist der Ermittlung der auf das 
Reststück entfallenden anteiligen Gebühr nach Tabelle 12.1.2 die 
Summe der Flächeninhalte der übrigen aus demselben 
Stammflurstück entstandenen neuen Flurstücke zugrunde zu legen.  

 

   
12.1.2 Tabelle I zu 12.1.1 (flächenbezogener Gebührensatz)  

 
 Fläche (m ) Gebührensatz (EUR) 
  
 0 bis 120 260 
 121 bis 700 540 
 701 bis 2.000 700 
 2 001 bis 5 000 1 420 
 5 001 und größer 2 090 
   
12.1.3 Tabelle II zu 12.1.1 (Wertfaktor) 

 
 

 Bodenrichtwert (EUR / m ) Wertfaktor 
   
 0 bis 10 0,3 
 11 bis 50 0,6 
 51 bis 100 0,8 
 101 bis 500 1,0 
 501 bis 5 000 1,4 
 5 001 und mehr 2,0 
   
12.1.4 Abmarkung der neuen und festgestellten alten Grenzpunkte, wenn 

diese nicht später als drei Jahre nach der Bildung der neuen 
Flurstücke durchgeführt wird. 

Grundgebühr von 200 EUR, zuzüglich für 
jeden neu abgemarkten Grenzpunkt  

30 EUR. 
   
   
12.2 Grenzfeststellungsvermessung   
   
12.2.1 Feststellung des örtlichen Verlaufs bestehender Flurstücksgrenzen im 

Liegenschaftskataster 
  
  
  

Grundgebühr von 350 EUR, zuzüglich die
Gebühr für die festgestellten oder neu

abgemarkten Grenzpunkte, die sich nach
Tabelle 12.2.2 ergibt

12.2.2 Tabelle zu 12.2.1 (Gebühr je Grenzpunkt)  
 1. bis 4. Grenzpunkt je 260 EUR
 5. bis 10. Grenzpunkt je 50 EUR
 ab 11. Grenzpunkt je 35 EUR
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12.3 Amtliche Grenzauskunft  
   
 Örtliche Auskunft über den Grenzverlauf. 

Als Vorausetzungen müssen i. d. R. zuverlässige Grenzkoordinaten 
vorliegen oder die Grenzpunkte als abgemarkt nachgewiesen sein. 
Innerhalb der Grenzauskunft werden Grenzpunkte nicht festgestellt 
und fehlende Grenzzeichen nicht dauerhaft abgemarkt. 

Grundgebühr von 200 EUR je 
Grenzauskunft, zuzüglich 20 v. H. der 

Gebühr, die sich nach Tabelle 12.2.2 je 
angezeigtem Grenzpunkt ergibt. 

   
   
12.4 Lageplan   
   
 Erstellung von qualifizierten Lageplänen im Sinne des § 7 Absatz 3 

der Bremischen Bauvorlagenverordnung in dreifacher Ausfertigung 
  
  

Grundgebühr von 350 EUR, zuzüglich die 
Gebühr, die sich nach Tabelle 12.4.1 aus 
der Summe der Baukosten der geplanten 

Gebäude ergibt. 
   
12.4.1 Tabelle zu 12.4  
 Baukosten (EUR) Gebühr  
   
 0 bis 200 000 480 EUR 
 200 001 bis 1 000 000 810 EUR 
 1 000 001 bis 3 000 000 1 830 EUR 
 3 000 001 bis 10 000 000 2 700 EUR 
 10 000 001 und mehr 3 650 EUR 
   
   
12.5 Einmessung von Gebäuden und  

baulichen Anlagen 
 

   
12.5.1 Einmessung von Gebäuden oder im Grundriss veränderten Gebäuden 

oder Gebäudeteilen.  
  
 Die Einmessung von Gebäuden, die vor dem 01.01.1980 errichtet 

worden sind, ist gebührenfrei, sofern diese nicht für andere 
Amtshandlungen Voraussetzung ist. 

Grundgebühr von 120 EUR je Grundstück,
zuzüglich die Gebäudeeinmessungsgebühr,

die sich nach Tabelle 12.5.2 ergibt.

   
12.5.2 Tabelle zu 12.5.1 (Gebäudeeinmessungsgebühr)  

 
 Baukosten bis Gebühr (EUR) 

 20 000 EUR 150 EUR 
 50 000 EUR 190 EUR 
 200 000 EUR 510 EUR 
 500 000 EUR 640 EUR 
 1 000 000 EUR 1 290 EUR 
 5 000 000 EUR 3 100 EUR 
 10 000 000 EUR 5 900 EUR 
 über 10 000 000 EUR 7 800 EUR 
   
 Anmerkung 12.5a 

Bei der zeitgleichen Einmessung eines Baukörpers, der sich über mehr 
als ein Grundstück erstreckt, ist nur eine Grundgebühr anzusetzen. 
 
Baukörper sind im zeitlichen Zusammenhang errichtete unmittelbar 
aneinander gebaute Gebäude, die in der Grundrissdarstellung von 
einer ununterbrochenen Linie umschlossen sind.  

 

   
 Anmerkung 12.5b 

Eine Gebühr nach 12.5.2 ist anzusetzen für jedes Gebäude, das 
wirtschaftlich selbstständig nutzbar, durch Brandmauer abgetrennt 
oder durch separate Hausnummer gekennzeichnet ist, sowie für 
jedes Nebengebäude, das nicht unter die Regelung in Anmerkung 
12.5 Buchstabe c fällt.  

 

   
 Anmerkung 12.5c 

Bei Einmessung eines Wohnhauses, das nicht im 
Liegenschaftskataster nachgewiesen ist, beinhaltet die Gebühr 
auch die Einmessung eines dem Wohnhaus dienenden zeitgleich 
errichteten Nebengebäudes (Garage, Geräteschuppen etc.) auf 
demselben Grundstück, auch wenn dieses Nebengebäude vom 
Wohnhaus räumlich getrennt liegt. Zur Bemessung der Gebühr ist 
der Gesamtwert beider Gebäude anzuhalten. 
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 Anmerkung 12.5d 

Sind auf einem Grundstück mehrere Grundrissveränderungen oder 
Gebäude einzumessen, deren gesamte Baukosten 20.000 EUR 
nicht übersteigen, dann ist dieser gesamte Bauwert bei der 
Bemessung der Gebäudeeinmessungsgebühr anzuhalten. 

 

   
 Anmerkung 12.5e 

Für die Gebührenberechnung sind in der Regel die in den Bauakten 
der Bauordnungsämter geführten Baukosten maßgebend. Sind 
entsprechende Angaben nicht erhältlich, müssen die Baukosten 
mindestens dem Betrag entsprechen, der sich aus dem Rauminhalt 
des Gebäudes, den Normalherstellungskosten und dem zum 
Zeitpunkt der Vermessung geltenden Baukostenindex errechnen 
lässt.  

 

   
 Anmerkung 12.5f 

Bei Gebührennachforderungen, die aufgrund zu niedriger Angaben 
des Antragstellers bezüglich der voraussichtlichen Baukosten 
notwendig werden, werden zusätzlich zur Gebührendifferenz die 
Zeitgebühren nach 11 für die dadurch erneut aufgewendete Zeit 
berechnet. 

 

   
12.5.3 Einmessung von nachweispflichtigen baulichen Anlagen Grundgebühr 120 EUR zuzüglich 

Zeitgebühren nach 11 für den 
vermessungstechnischen Aufwand 

   
   
12.6 Bereitstellen von Angaben  

des amtlichen Vermessungswesens 
 

   
12.6.1 Bereitstellung von Vermessungsunterlagen für Aufgabenträger gemäß § 

2 Vermessungs- und Katastergesetz für die Durchführung von 
Liegenschaftsvermessungen gemäß 12.1, 12.2, 12.5.1 und 12.5.3 
namens und im Auftrag des Veranlassers (Kostenschuldner) 

Grundgebühr von 120 EUR, zuzüglich 10 v. 
H. der für die Durchführung der 

Vermessung zu erhebenden Gebühren. 

   
 Anmerkung 12.6a 

Bei der zeitgleichen Vermessung auf aneinandergrenzenden 
Grundstücken, z.B. zur Zerlegung eines Flurstücks oder Feststellung 
einer gemeinsamen Grenze, oder Einmessung eines Baukörpers, der 
sich über mehr als ein Grundstück erstreckt, ist nur eine Grundgebühr 
anzusetzen. 

 

   
 Anmerkung 12.6b  
 Die Grundgebühr wird unmittelbar nach Anfertigung der 

Vermessungsunterlagen fällig. Die von der Höhe der 
Vermessungsgebühr abhängige Teilgebühr wird mit der Gebühr 
gemäß 12.8 fällig. 

 

   
12.6.2 Bereitstellung von Vermessungsunterlagen durch die Katasterbehörde 

für je maximal 5 aneinandergrenzende Grundstücke für 
Beratungszwecke und Vermessungen gemäß 12.3 und 12.4 

120 EUR  

   
12.6.3 Weitere Arbeiten der Katasterbehörde, die über den Umfang der 

Bereitstellung von Vermessungsunterlagen hinausgehen. 
Zeitgebühren nach 11 

   
 Anmerkung 12.6c 

Vermessungsunterlagen nach 12.6.1 und 12.6.2 können bis zu zwölf 
Monate nach Bereitstellung für weitere Vermessungen nach Nr. 12.1 
bis 12.5  auf einem Grundstück und in den unter Anmerkung 12.6a 
genannten Fällen verwendet werden, ohne dass eine weitere 
Grundgebühr nach 12.6.1 anfällt. Sofern sich zwischenzeitlich für die 
Vermessung relevante Veränderungen ergeben haben, werden die 
Vermessungsunterlagen auf Anforderung einmalig kostenfrei durch 
die Katasterbehörde aktualisiert. 

 

   
   
12.7 Rücknahme eines Vermessungsauftrages  

 
 

 Bei Rücknahme eines Auftrages zur Durchführung einer Vermessung 
nach 12.1 bis 12.5, nachdem mit der Bearbeitung im Innen- oder 
Außendienst begonnen wurde. 

Zeitgebühren nach 11, mindestens  100 
EUR, zuzüglich Gebühren für bereits 

angefertigte Auszüge und Unterlagen. 
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12.8 Übernahme der Ergebnisse von Liegenschaftsvermessungen in die 

Nachweise des amtlichen Vermessungswesens  
 

   

12.8.1 Übernahme der Ergebnisse von Liegenschaftsvermessungen gemäß 
12.1 und 12.2 von Aufgabenträgern gemäß § 2 Vermessungs- und 
Katastergesetz in die Nachweise des amtlichen Vermessungswesens 
namens und im Auftrag des Veranlassers (Kostenschuldner) 

Grundgebühr von 200 EUR

  
 Anmerkung 12.8a 

Für die Übernahme einer Abmarkungsvermessung nach 12.1.4 wird 
keine Grundgebühr nach 12.8.1 erhoben. 

 

  
12.8.2 Übernahme der Ergebnisse von Liegenschaftsvermessungen gemäß 

12.5.1 in die von Aufgabenträgern gemäß § 2 Vermessungs- und 
Katastergesetz in die Nachweise des amtlichen Vermessungswesens 
namens und im Auftrag des Veranlassers (Kostenschuldner) 

Grundgebühr von 200 EUR je  Grundstück,
jedoch höchstens eine Grundgebühr je

Baukörper.

   
12.8.3 Zusätzlich für die Übernahme von Vermessungsergebnissen bei  
 a) Zerlegung (12.1)  35 v. H. 
 b) Grenzfeststellung (12.2)  20 v. H. 
 c) Einmessung von Gebäuden und baulichen Anlagen (12.5)  30 v. H. 
   der für die Durchführung der 

Liegenschaftsvermessung zu erhebenden 
Gebühren. 

   
12.8.4 Bereinigung oder Ergänzung eingereichter Vermessungsschriften 

aufgrund geringfügiger Mängel 
Zeitgebühren nach 11 

   
 Anmerkung 12.8b 

Die Gebühren nach 12.8.2 und 12.8.3 entfallen, sofern auf einem 
Grundstück ausschließlich Gebäude oder Grundrissveränderungen 
mit einem Gesamtwert bis 20 000 EUR eingemessen werden; bei 
einem Gesamtwert zwischen 20 000 EUR und 50 000 EUR entfällt die 
Grundgebühr gemäß 12.8.2.  

 

   
 Anmerkung 12.8c 

Bei gleichzeitig durchgeführten Vermessungen unterschiedlicher Art 
sind die für die jeweilige Art der Vermessung zutreffenden Prozentsätze 
gemäß 12.8.3 bei der Ableitung der Übernahmegebühr anzuhalten. Die 
bei gleichzeitig durchgeführten Vermessungen nicht zu erhebenden 
Grundgebühren sind auch bei der Ableitung der Übernahmegebühr 
nicht zu berücksichtigen. 

 

   
 Anmerkung 12.8d 

Die Gebühren nach 12.8.1-12.8.3 beinhalten die für die Mitteilung der 
Veränderungen im Liegenschaftskataster erforderlichen Auszüge aus 
den Katasternachweisen. 

 

   
 Anmerkung 12.8e 

Die Gebühr nach 12.8.3 Buchstabe b (Grenzfeststellung gemäß 12.2) 
beinhaltet einen Auszug aus der Liegenschaftskarte. 

 

   
   
12.9 Erfolglose Rechtsbehelfsverfahren 

 
 

12.9.1 Entscheidungen der Katasterbehörde nach § 21 des Gesetzes über die 
Landesvermessung und das Liegenschaftskataster 

200  bis  2 000 EUR 

   
   
13 Geobasisdaten aus dem Liegenschaftskataster und der 

Landesvermessung 
 

   
 Bei der Bereitstellung von Geobasisdaten aus dem 

Liegenschaftskataster und der Landesvermessung ist 
gebührentechnisch zu differenzieren zwischen: 
 

 

 - Erstausfertigung für die einfache Nutzung 
- Mehrausfertigung für die einfache Nutzung  
- Vervielfältigungsgenehmigung für die mehrfache Nutzung der 

Erstausfertigungen  
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13.1 Liegenschaftskarte  
   
13.1.1 Erstausfertigung als Auszug auf Papier oder als Ausfertigung 

zur elektronischen Übermittlung (z.B. im Format PS, TIF) 
- Präsentationsmaßstab 1:500 / 1:1000 - 

 

   
 - bis Format DIN A 4 20 EUR 
 - bis Format DIN A 3 25 EUR 
   
 Bei Format größer als DIN A 3  
   
 - je angefangene 25 dm2 Kartenfläche (entsprechend DIN A2) bei 

älteren Liegenschaftskarten (Flurkarten)  
60 EUR 

   
 - je angefangene 25 dm2 geometrisch einwandfreier 

Liegenschaftskartenfläche in der  
 

   
 Kategorie 1 - Innenstadt 150 EUR 
 Kategorie 2 - Vorstadt 90 EUR 
 Kategorie 3 - Stadtrand 60 EUR 
 Kategorie 4 – ländlicher Raum 25 EUR 
   
13.1.2 Mehrausfertigungen   
   
 Mehrausfertigungen von Auszügen nach 13.1.1    50 v. H. der Gebühr 13.1.1 
   
13.1.3 Vervielfältigungsgenehmigung  
   
 Vervielfältigungsgenehmigung zur Vervielfältigung oder Umarbeitung 

von Karten nach 13.1.1  
das 1-fache der Gebühr nach 13.1.1  

   
 Vervielfältigungsgenehmigung zur Digitalisierung (einschl. Scannen) von 

Karten nach 13.1.1 
das 2-fache der Gebühr nach 13.1.1  

   
13.1.4 Datenabgabe aus der Liegenschaftskarte (Ausgangsmaßstab 1:500 / 

1:1000) 
 

 (Abgabe mit vollständiger Objektstruktur, z.B. EDBS-Format)  
   
13.1.4.1 Bereitstellungsgebühr Zeitgebühr nach 11 
   
13.1.4.2 Grundgebühr für die Verwendung an einem Arbeitsplatz  
  je angefangene 1 ha Naturfläche 
 Kategorie 1 - Innenstadt 60 EUR 
 Kategorie 2 - Vorstadt 30 EUR 
 Kategorie 3 - Stadtrand 16 EUR 
 Kategorie 4 – ländlicher Raum 9 EUR 
   
13.1.4.3 Aktualisierung bei abgeschlossener Pflege-/ Liefervereinbarung jährlich 10 v. H. der aktuellen Grundgebühr 

mindestens 130 EUR 
   
13.1.5 Datenabgabe aus der Liegenschaftskarte  

-Ausgangsmaßstab 1:500 / 1:1000- 
 

 (Abgabe Vektorformat mit eingeschränkter Objektstruktur, z.B. Shape)  
   
13.1.5.1 Breitstellungsgebühr Zeitgebühr nach 11 
   
13.1.5.2 Grundgebühr für die Verwendung an einem Arbeitsplatz  
  je angefangene 1 ha Naturfläche 
 Kategorie 1 - Innenstadt 54 EUR 
 Kategorie 2 - Vorstadt 27 EUR 
 Kategorie 3 - Stadtrand 14,50 EUR 
 Kategorie 4 – ländlicher Raum 8 EUR 
   
13.1.6 Datenabgabe aus der Liegenschaftskarte  

-Ausgangsmaßstab 1:500 / 1:1000- 
 

 (Abgabe Vektorformat mit Geobezug, z.B. DXF)  
   
13.1.6.1 Breitstellungsgebühr Zeitgebühr nach 11 
   
13.1.6.2 Grundgebühr für die Verwendung an einem Arbeitsplatz  
  je angefangene 1 ha Naturfläche 
 Kategorie 1 - Innenstadt 30 EUR 
 Kategorie 2 - Vorstadt 15 EUR 
 Kategorie 3 - Stadtrand 8 EUR 
 Kategorie 4 – ländlicher Raum 4 EUR 
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13.1.7 Datenabgabe aus der Liegenschaftskarte  

-Ausgangsmaßstab 1:500 / 1:1000- 
 

 (Abgabe Rasterformate oder Vektorformate ohne Geobezug, z. B. PS, 
PDF, TIF) 

 

   
13.1.7.1 Breitstellungsgebühr Zeitgebühr nach 11 
   
13.1.7.2 Grundgebühr für die Verwendung an einem Arbeitsplatz  
  je angefangene 1 ha Naturfläche 
 Kategorie 1 - Innenstadt 15 EUR 
 Kategorie 2 - Vorstadt 7,50 EUR 
 Kategorie 3 - Stadtrand 4 EUR 
 Kategorie 4 – ländlicher Raum 2 EUR 
   
   
13.2 Liegenschaftsbuch   
   
13.2.1 Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch  
 (Format 20 und 30)  
 - bis zu 3 Seiten je Bestand / Flurstück 25 EUR 
 - für jede weitere Seite 4 EUR 
   
13.2.2 Bestandsangaben aus dem Liegenschaftsbuch  
 (Format 35)  
13.2.2.1 - für das     1. bis   10. Bestands- oder Flurstückskennzeichen 

- für das   11. bis   50. Bestands- oder Flurstückskennzeichen 
- für das   51. bis 100. Bestands- oder Flurstückskennzeichen 
- für das 101. und jedes weitere Bestands- oder 

Flurstückskennzeichen 

  jeweils                    10 EUR 
jeweils      5 EUR 

     jeweils  3,50 EUR 
 

jeweils                      2 EUR 
 

 
   
13.2.3 Direktabruf von Daten aus dem Liegenschaftsbuch  
   
13.2.3.1 Grundgebühr monatlich 120 EUR 
   
 zusätzlich je Transaktion  0,15 EUR 
   
 Anmerkung 13.2a  
   
 Je abgerufenes Flurstückskennzeichen fallen durchschnittlich 7,5 

Transaktionen an. 
 

   
13.2.4 Auswertungen aus dem Liegenschaftsbuch  

(auch zur Georeferenzierung) 
 

13.2.4.1 - Grundgebühr 100 EUR 
   
13.2.4.2 - Auswertung je angefangene 5 000 Kennzeichen 50 EUR 
   
13.2.4.3 Ausgabe als Liste oder in digitaler Form auf Datenträger  
   
 - bis zu 1000 Kennzeichen je Kennzeichen          0,50 EUR 
 - ab dem 1001 Kennzeichen je Kennzeichen          0,10 EUR 
   
 Bei besonderem Aufwand (z.B. besondere Suchanforderungen) 

zusätzlich: 
Zeitgebühren nach 11  

   
 Anmerkung 13.2b  
   
 Bei Mehrfachauswertungen eines Auswertebereichs nach denselben 

Auswertekriterien kann unter Berücksichtigung des Auswerteumfangs 
und der Häufigkeit der Auswertungen eine Gebührenermäßigung von bis 
zu 50 v.H. gewährt werden 

 

   
13.2.5 Jahresabschlussdaten aus dem Liegenschaftsbuch  
   
13.2.5.1 - Listenabgabe 100 EUR 
   
   
13.3 Sonstige Angaben aus dem amtlichen Vermessungswesen  
   
13.3.1 Kopien von Vermessungsrissen oder gleichartigen Unterlagen analog 

oder als Ausfertigung zur elektronischen Übermittlung (z.B. im Format 
PDF, TIF) 
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 - bei Format DIN A 4 15 EUR 
 - bei Format DIN A 3 sowie Neumessungsrissen 25 EUR 
 - bei Format größer als DIN A 3 35 EUR 
   
 

13.3.2 Auszüge aus dem Punktnachweis oder aus den 
Koordinatenverzeichnissen zu Vermessungspunkten, Grenzpunkten 
und sonstigen Objekten des Liegenschaftskatasters analog oder als 
Ausfertigung zur elektronischen Übermittlung (z.B. im Format PDF, 
TIF) 

 

   
 - in Listenform je DIN A 4-Seite 3,50 EUR 
 - Auszug als Text-Datei (TXT, PKT, CSV, KPNR)  je Punkt 0,50 EUR 
   
 jeweils mindestens 30 EUR 
   
13.3.3 Beglaubigte Abschriften oder Auszüge aus den Katasterbüchern, 

beglaubigte Ausfertigung von Veränderungsnachweisen 
 

   
 - bis zu 3 Seiten je Bestand / Flurstück 25 EUR 
 - für jede weitere Seite 4 EUR 
   
13.3.4 Auszüge aus den Nachweisen der Landesvermessung analog oder als 

Ausfertigung zur elektronischen Übermittlung (z.B. im Format PDF, 
TIF) 

 

   
 - 1. Punkt oder Punktgruppe 20 EUR 
 - jeder weitere Punkt, jede weitere Punktgruppe 10 EUR 
   
 Anmerkung 13.3a 

Zu den Gebühren nach 13.1 bis 13.3 sind bei Versand besondere 
Auslagen für Porto und Verpackung hinzuzurechnen 

 

   
 Anmerkung 13.3b 

Mehrkosten, die durch die beantragte Verwendung besonderen 
Materials oder durch andere Sonderwünsche entstehen, sind zusätzlich 
als Auslagen zu erstatten. 

 

   

13.3.5 Punktübersichten der Landesvermessung analog oder als 
Ausfertigung zur elektronischen Übermittlung (z.B. im Format PDF, 
TIF) 

 

   

 - je Blatt 1:5.000 20 EUR 

 - je Blatt 1:20.000 25 EUR 

 - je Blattausschnitt im Format DIN A 4 10 EUR 

 - je Blattausschnitt im Format DIN A 3 15 EUR 

   

   

14 Auskünfte und Bescheinigungen  
   
   
14.1 Einsichtnahme  
   
 Gewährung von Einsichtnahme in das Liegenschaftskataster, seine 

Unterlagen oder sonstige Vermessungsunterlagen oder Erteilung von 
schriftlichen Auskünften 

Zeitgebühr nach 11 

   
   
14.2 Schriftliche Auskünfte  
   
 Schriftliche Auskünfte über einzelne Bestandsangaben aus dem 

Liegenschaftsbuch je Bestand (Format 25) 
10 EUR 

   
   
14.3 Erteilung einer Bescheinigung  
   
 Je Bescheinigung 45 EUR 
  

Hierzu gehören insbesondere Grenzeinhaltungsbescheinigung, 
Entfernungsbescheinigung, Identitätsbescheinigung  
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14.4 Unschädlichkeitszeugnis  

 
 

14.4.1 Erteilung eines Unschädlichkeitszeugnisses oder Ablehnung der 
Erteilung 
- bis zu zehn Beteiligte 

200 EUR 

   
14.4.2 Zuschlag zu 14.4.1 für je weitere angefangene zehn Beteiligte 70 EUR 
   
14.4.3 Auslagen (z.B. für öffentliche Bekanntmachungen) in nachgewiesener Höhe 
   
14.4.4 Bei Anhörung und bei Rücknahme eines Antrages nach 14.3 und 14.4, 

nachdem mit der Bearbeitung begonnen wurde 
Zeitgebühren nach 11, bei Rücknahme

zuzüglich Gebühren für bereits angefertigte
Auszüge, Unterlagen und Auslagen.

  
   
   
4 Gutachterausschüsse  

nach dem Baugesetzbuch 
 

   
   
41 Ermittlung von Grundstückswerten  
   
 Für Gutachten über Grundstückswerte gemäß 41.1 bis 41.7 leitet 

sich die Gebühr aus dem Verkehrswert des 
Wertermittlungsobjektes ab, soweit in den Anmerkungen nichts 
Anderes bestimmt ist. 

 

   
 Anmerkung 41a 

Fallen der Wertermittlungsstichtag und der Zeitpunkt der 
Wertermittlung nicht zusammen, so ist für die Berechnung der 
Gebühren der auf den Zeitpunkt der Wertermittlung angepasste 
Verkehrswert maßgebend.  

 

   
 Anmerkung 41b  

Sind Grundstücke mit sonstigen Rechten belastet, so ist für die 
Berechnung der Gebühren die Summe aus dem Verkehrswert des 
unbelasteten Grundstücks und dem Wert der Rechte maßgebend. 

 

   
 Anmerkung 41c 

Enthält ein Gutachten mehrere Wertermittlungsstichtage, so ist zur 
Berechnung der Gebühren die Summe aus den einzelnen 
Verkehrswerten maßgebend. 

 

   
 Anmerkung 41d 

In den Gebühren sind die Kosten für bis zu 3 Ausfertigungen der 
Gutachten enthalten. 

 

   
41.1 Gutachten über den Verkehrswert von Grundstücken oder 

Rechten an Grundstücken 
 

   
 - bei einem Verkehrswert bis einschließlich 500.000 EUR 4,5 v. T. des Verkehrswertes, zuzüglich 600 EUR
  
 - bei einem Verkehrswert von mehr als 500.000 EUR 1,1 v. T. des Verkehrswertes, zuzüglich 2 300

EUR
  
41.2 Gutachten über den Verkehrswert von Eigentumswohnungen im 

Geschosswohnungsbau 
80 v. H. der Gebühr nach 41.1

  
41.3 Gutachten über den Verkehrswert von Erbbaurechten oder von mit 

Erbbaurechten belasteten Grundstücken 
120 v. H. der Gebühr nach 41.1

  
 Anmerkung 41.3a 

Für die Berechnung der Gebühren ist der Verkehrswert des 
unbelasteten Grundstücks maßgebend. 

  
41.4 Einzelgutachten für die Ermittlung von Entschädigungs- und 

Neuordnungswerten (z.B. in Sanierungs- und 
Entwicklungsbereichen oder in Enteignungsfällen) 

das 2-fache der Gebühr nach 41.1

  
41.5 Gutachten, die im Einzelfall eine Auseinandersetzung mit 

Grundsatzfragen der Wertermittlung oder einen 
überdurchschnittlichen Aufwand erfordern 

das 1 bis 3-fache der Gebühr nach 41.1
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41.6 Bei den Gutachten nach 41.1 bis 41.5 kann die Gebühr auf bis zu 

75 v.H. der Gebühr nach 41.1 reduziert werden, wenn der 
Aufwand für die Vorbereitung der Gutachten deutlich reduziert ist. 
Dies kann z.B. der Fall sein:  

 – bei Wiederholungsgutachten, 
– bei Aktualisierungen von älteren Gutachten bei 

unverändertem Sachverhalt,  
– wenn sich der Antrag auf die Erstellung von Gutachten für 

mehrere Objekte erstreckt oder 
– wenn für die Erstellung des Gutachtens notwendige 

Unterlagen durch den Antragsteller oder Eigentümer 
bereitgestellt werden (Bauaufnahme, Aufmaß o.ä.). 

  
41.7 Sonstige Gutachten Zeitgebühren nach 11
  
 -Ermittlung von Anfangs- und Endwerten in Sanierungsgebieten 

und städtebaulichen Entwicklungsbereichen 
-umfangreiche Stellungnahmen zu erstatteten Gutachten 
-Gutachten, die sich nicht den Ziffern 41.1 bis 41.6 zuordnen 
lassen 

  
41.8 Mehrausfertigung von Gutachten 
 Bis 15 Seiten 25 EUR
 mehr als 15 Seiten 35 EUR
  
41.9 Rücknahme eines Antrages auf Erstellung eines Gutachtens nach 

41.1 bis 41.7, nachdem mit der Bearbeitung begonnen wurde. 
Zeitgebühren nach 11, mindestens 70 EUR;
zuzüglich Gebühren für bereits angefertigte

Auszüge und Unterlagen.
  
  
42 Erteilung von Auskünften und Auszügen 
  
42.1 Grundstücksmarktbericht 
  
 – Bremen 

– Bremerhaven 
50 EUR
25 EUR

  
42.2 Drucke von Berichten und Analysen 

pro Seite 5 EUR
  
42.3 Bodenrichtwertkarten 
 - Bremen, zweifarbiger Druck, 3 Blätter 

(1:20.000)  
 je Blatt 70 EUR
 je Satz 160 EUR
 - Bremerhaven, mehrfarbiger Plot, 1 Blatt 

(1:13.000) 
60 EUR

 -  
42.4 Auszüge aus den Bodenrichtwertkarten bis Format DIN A3 20 EUR
  
42.5 Auskunft aus der Kaufpreissammlung  
 Einzelauskunft  
  
 – bis zu 15 Vergleichspreise 

–  für jeden weiteren Vergleichspreis 
170 EUR

5 EUR
  
 Auskünfte für Großabnehmer 
  
 ab der 11. Auskunft pro Jahr  140 EUR
  
42.6 Auskunft aus der Kaufpreissammlung für Geschäftsgrundstücke 

in Zentrumslage (Abgrenzung entsprechend Innenstadtausschnitt 
der Bodenrichtwertkarte) 

das 3-fache der Gebühr
nach 42.5

  
42.7 Erweiterte Auskunft über den Bodenwert in den Fällen, in denen 

keine Bodenrichtwerte vorliegen oder eine umfangreiche 
Bodenwertermittlung erforderlich ist 

 - in einfachen Fällen 
- in schwierigen Fällen 

150 EUR
150 bis 450 EUR

  
42.8 Sonstige Auswertungen aus der Kaufpreissammlung Zeitgebühren nach 11
  
42.9 Immobilienwert-Auskunft für Standard-Objekte 350 EUR
 



Tarifziffer  Gebührentatbestand  Gebühr in Euro 

101  Verwaltungsverfahren 
 
101.00  Gewährung von Akteneinsicht bei der aktenführenden Behörde  gebührenfrei

 Anmerkung zu 101.00: 
 Wird Akteneinsicht in Form der Herstellung von Abschriften, Vervielfältigungen und  

Negativen gewährt, werden Gebühren nach 101.01 und 101.02 erhoben. 

 Wird Akteneinsichtnahme nach dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz beantragt,  
werden Gebühren nach der Gebührenordnung zum Bremer Informationsfreiheitsgesetz 
erhoben

101.01 Anfertigung von Ablichtungen, Vervielfältigungen und Negativen (schwarz/weiß).  0,75 Euro

 Je Farbkopie im Format DIN A4  Zuschlag 0,25 Euro

 Je Farbkopie im Format DIN A3  Zuschlag 0,40 Euro

 Bei Kopien anderer Formate oder Drucken in aufwändigeren Druckverfahren  nach tatsächlichem
 (z.B. Plotterverfahren) Aufwand

101.02  Anfertigung von Abschriften je angefangene Seite 
  4,50 Euro 

101.03 Amtliche Beglaubigung von Abschriften, Ablichtungen,  je angefangene Seite
 Vervielfältigungen und Negativen  2,10 Euro
  ab Seite 6  0,42 Euro

 Anmerkungen zu 101.03: 

 a) Sofern die Behörde das zu beglaubigende Schriftstück selbst hergestellt hat, 
     sind neben der Beglaubigungsgebühr Gebühren nach 101.01 oder 101.02 zu erheben. 

 b) Für die amtliche Beglaubigung von Ausfertigungen und Abschriften, die anstelle 
     zurückzugebender Urkunden zu den Akten dieser Behörde genommen werden, 
     werden keine Gebühren nach 101.01 bis 101.03 erhoben.

101.04 Für die amtliche Beglaubigung von Ausfertigungen und Abschriften, die für die Bewerbung für die erste Seite
 um einen Studienplatz an einer Hochschule oder um einen schulischen Ausbildungsplatz  2,10 Euro
 benötigt werden für jede weitere Seite
  0,35 Euro

101.05 Amtliche Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen  5,50 Euro

101.06 Ersatzausstellung einer Urkunde (anstelle von unbrauchbaren oder in Verlust geratenen Exemplaren)  15,00 Euro

101.07 Ausstellung von Lebensbescheinigungen  gebührenfrei

101.08 Schriftlich erteilte Zusage, einen bestimmten Verwaltungsakt später zu erlassen  13,00 Euro
 oder zu unterlassen  bis 62,00 Euro

 Anmerkungen zu 101.08: 

 Die Gebühr ist dann nicht gesondert zu erheben, wenn der mit der Zusage verbundene 
 Verwaltungs aufwand kostenmäßig durch die Gebühr für den begehrten Verwaltungsakt 
 mit abgedeckt wird. 

101.09 Erfolglose Rechtsbehelfsverfahren 52,00 Euro
  bis 2.500,00 Euro

 Anmerkungen zu 101.09:

 Für die Berechnung der Gebühr gilt § 8 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes. 

101.10 Rechtsbehelf ausschließlich gegen eine Kostenentscheidung  10 v.H.des 
 (Nebenentscheidung) angefochtenen Betrages 
  mindestens 27,00 Euro 
  höchstens 340,00 Euro
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101.11 Kostenfestsetzung gemäß § 80 Abs. 3 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes  gebührenfrei

101.12 Erteilung einer Bescheinigung über die Unanfechtbarkeit eines Verwaltungsaktes  gebührenfrei

101.13 Erfolgloser Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand  42,00 Euro

101.14 Erfolgloser Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens  42,00 Euro

101.15 Schriftliche Auskünfte schwieriger Art 13,00 Euro
  bis 130,00 Euro

103 Gebührenrechnung nach Zeitaufwand

103.00 Bei Gebührenberechnungen nach dem Zeitaufwand werden unter Berücksichtigung 
 der Regelung in § 5 Absatz 1 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes 
 folgende Stundensätze in Anrechnung gebracht: 

 für einen Beamten der Laufbahngruppe II zweites Einstiegsamt (A13 -A16) 
 oder Arbeitnehmer in vergleichbarer Vergütungsgruppe  71,00 Euro

 für einen Beamten der Laufbahngruppe II erstes Einstiegsamt (A9 -A12) 
 oder Arbeitnehmer in vergleichbarer Vergütungsgruppe  58,00 Euro

 für einen Beamten der Laufbahngruppe I zweites Einstiegsamt (A5 -A8) 
 oder Arbeitnehmer in vergleichbarer Vergütungsgruppe  48,00 Euro

103.01 Weiterberechnung von verauslagten Rechnungen Nach Zeitaufwand 
  bei Anwendung der 
  Stundensätze 
  nach 103.00

103.02 Gemeinkostenzuschlag für Lagermaterial 20 % des Netto-
  rechnungsbetrages
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Entwässerungsortsgesetz

in der Neufassung der Bekanntmachung
vom 1. März 2012 (Brem.GBl. S. 103)
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§ 5   Kanalanschlusspflichtige
§ 6   Nicht kanalanschlusspflichtige Grundstücke
§ 6a Abwasserbeseitigung in Kleingärten sowie in
  Wochenend- und Ferienhausgebieten
§ 7   Einleitung häuslichen Schmutzwassers
§ 8   Einleitung nichthäuslichen Schmutzwassers – Erlaubnispflicht
§ 8a   Anforderungen an die Einleitung nichthäuslichen 
  Schmutzwassers – Grundsatz
§ 8b   Allgemeine Anforderungen
§ 8c Allgemeine Grenzwerte, Analysen- und Messverfahren
§ 8d Anforderungen an Einleitungen aus Herkunftsbereichen 
  der Abwasserverordnung
§ 8e Abweichende Festsetzungen
§ 9   Einleitung von Niederschlags-, Grund-, Quell-
  und Drainagewasser
§ 10  Überwachung
§ 11   Anschlusskanäle
§ 12   Grundstücksentwässerungsanlagen
§ 12a Entwässerungsbaugenehmigung und Entwässerungsanzeige
§ 12b Entwässerungsbaugenehmigungsverfahren
§ 12c Bauabnahme
§ 12d Anwendung der Bremischen Landesbauordnung
§ 13   Schmutzwassersammelgruben und Kleinkläranlagen
§ 14   Abscheider
§ 15 Haftung
§ 16 Behörden
§ 17   Ordnungswidrigkeiten
§ 18   Datenerhebung und -verarbeitung
§ 18a Normen des Deutschen Instituts für Normung e.V. 
  (DIN-Normen)
§ 19   Übergangsvorschriften
§ 20   (Inkrafttreten) 

§ 1 
Geltungsbereich, Allgemeines

(1) Dieses Ortsgesetz regelt für den Bereich der Stadtgemeinde  
Bremen die Anforderungen an die Errichtung, Änderung, Betrieb,  
Unterhaltung und Beseitigung von Grundstücksentwässerungsan- 
lagen, ihren Anschluss an öffentliche Abwasseranlagen sowie die  
Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen und öffentlichen 
Abwasseranlagen, soweit die Stadtgemeinde Bremen abwasserbe-
seitigungspflichtig ist. 

(2) Ein Rechtsanspruch auf Errichtung oder Erweiterung öffentlicher 
Abwasseranlagen besteht nicht. 

(3) Die Stadtgemeinde Bremen kann sich bei der Abwasserbeseiti-
gung Dritter bedienen. 

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Ortsgesetzes bedeuten 
1. Abwasser: 

a) Durch den Gebrauch in privater Haushaltung entstandenes 
Schmutzwasser (häusliches Schmutzwasser),

b) durch gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch entstandenes Schmutzwasser sowie die aus Anlagen 
zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austre-
tenden und gesammelten Flüssigkeiten (nichthäusliches 
Schmutzwasser),

c) Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen,
d) Niederschlagswasser von bebauten oder befestigten Grund-

stücksflächen. Nicht als Abwasser gelten Jauche und Gülle 
sowie das durch landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene 
Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufge-
bracht zu werden.

2. Öffentliche Abwasseranlagen:
 Öffentliche, von der Stadtgemeinde Bremen oder von Dritten zur 

Erfüllung der der Stadtgemeinde Bremen obliegenden Abwasser-
beseitigungspflicht betriebene Anlagen und Einrichtungen  
zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern und 
Verrieseln von Abwasser sowie zum Entwässern von Klär-
schlamm. Anlagen zur Abwassersammlung und -ableitung kön-
nen in Form von Anschlusskanälen und Kanälen im Freigefälle 
oder in Form von Druck- oder Vakuumleitungen als Bestandteile 
öffentlicher Druck- oder Vakuumsysteme oder in Ergänzung  
privater Druck- oder Vakuumstationen hergestellt werden. Ferner 
gehören zu öffentlichen Abwasseranlagen Fahrzeuge zur Entlee-
rung von Schmutzwassersammelgruben und zur Abfuhr von  
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen. Anschlusskanäle sind die 
Verbindungskanäle von den öffentlichen Kanälen bis zur Grenze 
der zu entwässernden Grundstücke.

3. Grundstücksentwässerungsanlagen:
 Die privaten, dem Sammeln, Fortleiten oder Behandeln von  

Abwasser dienenden Leitungen und Anlagen. Hierzu gehören  
insbesondere: Abwasserleitungen in Gebäuden und von Gebäu-
den bis zum Anschlusskanal, Anlagen zur Druck- oder Vakuum-
entwässerung, Abwasserhebeanlagen, Rückstauverschlüsse,  
Kontrollschächte, Abscheider, Vorbehandlungsanlagen, Schmutz-
wassersammelgruben, Kleinkläranlagen. Schmutzwassersam-
melgruben sind wasserdichte Gruben ohne Über- oder Ablauf zur 
Aufnahme von Schmutzwasser. Kleinkläranlagen dienen der  
Behandlung und Ableitung von Schmutzwasser.

4. Grundstück:
 Das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts.

§ 3 
Überlassungspflicht

(1) Das auf einem Grundstück anfallende Abwasser ist nach Maßgabe 
der folgenden Vorschriften in die öffentlichen Abwasseranlagen ein-
zuleiten, oder, wenndas nicht möglich ist, der Stadtgemeinde Bremen 
zur Abholung zu überlassen, soweit nicht der Grundstückseigentü-
mer oder ein anderer öffentlich-rechtlich zur Abwasserbeseitigung 
berechtigt oder verpflichtet ist. 

(2) Die Einleitung erfolgt durch Anschlusskanäle in den im Kanaltie-
fenschein bestimmten öffentlichen Kanal. 

(3) Überlassungspflichtig sind der Grundstückseigentümer und der 
durch ihn zur Nutzung des Grundstücks Berechtigte (Erbbauberech-
tigter, Mieter,Pächter). 

(4) Die Überlassungspflichtigen haben dafür Sorge zu tragen, dass 
Schmutzwasser nicht in Entwässerungsanlagen zur Niederschlags-
wasserableitung und Niederschlagswasser nicht in Entwässerungs-
anlagen zur Schmutzwasserableitung gelangt. Ausnahmen hierfür  
bedürfen der Genehmigung durch die für die Abwasserbeseitigung 
zuständige Behörde. 

§ 4 
Kanalanschlusspflicht

(1) Jedes Grundstück, auf dem Abwasser anfällt, ist an die öffentli-
chen Abwasseranlagen anzuschließen, wenn es an eine mit einem 
betriebsfertigen und zu seiner Entwässerung geeigneten Kanal verse-
hene Grundfläche (wie Straße, Grünanlage) angrenzt oder der An-
schluss an den Kanal über ein anderes Grundstück hergestellt wer-
den darf (Kanalanschlusspflicht). In diesem Fall ist die Verlegung, 
Benutzung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 
öffentlich-rechtlich zu sichern. Grenzt ein Grundstück an mehrere mit 
Kanal versehene oder zur Kanalisierung vorgesehene Grundflächen 
oder dürfen Kanalanschlüsse über andere Grundstücke zu mehreren 
Kanälen hergestellt werden, so bestimmt die für die Abwasserbeseiti-
gung zuständige Behörde den Kanal, an den anzuschließen ist; wird 
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ein Kanal zum Anschluss bestimmt, der noch nicht betriebsfertig ist, 
ist die Kanalanschlusspflicht widerruflich oder befristet zum Ruhen  
zu bringen. Der Kanalanschlusspflicht unterliegen ferner die Grund-
stücke, die rechtmäßig an die öffentlichen Abwasseranlagen ange-
schlossen sind.

(2) Die Kanalanschlusspflicht entsteht, sobald auf dem Grundstück 
Abwasser anfällt, oder wenn der zur Aufnahme des Abwassers  
bestimmte Kanal erst später hergestellt wird, mit der öffentlichen  
Bekanntmachung der betriebsfertigen Herstellung des Kanals. Die 
Bekanntmachung soll innerhalb von drei Monaten nach der betriebs-
fertigen Herstellung des Kanals erfolgen. In der Bekanntmachung 
sind die Grundstücke zu bezeichnen, für die die Kanalanschluss-
pflicht entsteht. Die Bekanntmachung wird mit dem Tag wirksam, der 
auf ihre Veröffentlichung folgt. 

(3) Entsteht die Kanalanschlusspflicht mit der Herstellung des Kanals, 
ist der Antrag auf Erteilung einer Entwässerungsbaugenehmigung 
nach § 12a Absatz 1 zur Errichtung oder Änderung vorhandener 
Grundstücksentwässerungsanlagen binnen drei Monaten nach der 
öffentlichen Bekanntmachung nach Absatz 2 zu stellen; entsprechen-
des gilt für die Entwässerungsanzeige nach § 12a Absatz 2. Der  
Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen ist binnen sechs  
Monaten nach Erteilung der Entwässerungsbaugenehmigung oder 
Entgegennahme der Entwässerungsanzeige auszuführen. Durch den 
Kanalanschluss entbehrlich gewordene Grundstücksentwässerungs-
anlagen wie Schmutzwassersammelgruben und Kleinkläranlagen 
sind zu beseitigen, zu verfüllen oder so zu sichern, dass Gefahren 
daraus nicht entstehen können. 

(4) Die Kanalanschlusspflicht besteht nicht, soweit und solange die 
Stadtgemeinde Bremen von der Abwasserbeseitigungspflicht für das 
betreffende Grundstück freigestellt ist. Erlischt die Freistellung, findet 
Absatz 3 entsprechende Anwendung.

(5) Zur Beseitigung von Niederschlagswasser ist ein Grundstück an 
die öffentlichen Abwasseranlagen anzuschließen, wenn nach Fest-
stellung der für die Abwasserbeseitigung zuständigen Behörde im 
Einvernehmen mit der Wasserbehörde eine dezentrale Beseitigung 
gemäß § 44 Absatz 1 des Bremischen Wassergesetzes nicht zweck-
mäßig, nicht zumutbar oder unzulässig ist. Im Übrigen ist der  
Anschluss zu diesem Zweck nur zulässig, wenn das Niederschlags-
wasser über eine Kanalisation ohne Vermischung mit dem Schmutz-
wasser in ein Gewässer eingeleitet wird. 

(6) Unter den Voraussetzungen des § 44 des Bremischen Wasserge-
setzes kann die Befugnis des Kanalanschlusses für die Nieder-
schlagswassereinleitung widerrufen und der ordnungsgemäße Rück-
bau oder die Verdämmung des Anschlusses angeordnet werden, 
wenn dies dem Überlassungspflichtigen (§ 3 Absatz 3) gegenüber  
zumutbar ist. Die Entscheidung trifft diefür die Abwasserbeseitigung 
zuständige Behörde im Einvernehmen mit der Wasserbehörde. Soll 
die Niederschlagswasserbeseitigung durch Einleitung in ein Oberflä-
chengewässer vorgenommen werden, ist die Entscheidung über die 
Einleitung in das Oberflächengewässer im Benehmen mit dem Was-
ser- und Bodenverband, in dessen Verbandsgebiet das betreffende 
Grundstück liegt, zu treffen. 

§ 5 
Kanalanschlusspflichtige

Anschlusspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt des Eintritts der  
Kanalanschlusspflicht Eigentümer des anzuschließenden Grund-
stücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers kanalanschluss-
pflichtig.
Bei einem nach Eintritt der Kanalanschlusspflicht erfolgenden Wech-
sel in der Person des Eigentümers oder Erbbauberechtigten wird der 
neue Eigentümer oderErbbauberechtigte kanalanschlusspflichtig. 

§ 6
Nicht kanalanschlusspflichtige Grundstücke

(1) Der Eigentümer oder der durch ihn zur Nutzung Berechtigte eines 
nicht der Kanalanschlusspflicht unterliegenden Grundstücks, auf dem 
Abwasser anfällt, hat das anfallende Schmutzwasser in einer wasser-
dichten Grube oder einem wasserdichten Behälter zu sammeln 
(Schmutzwassersammelgrube). Das auf bebauten oder befestigten 
Flächen eines solchen Grundstücks anfallende Niederschlagswasser 
soll dem natürlichen Wasserkreislauf im Wege der Versickerung oder 
ortsnahen Einleitung in ein Gewässer zugeführt werden, soweit dies 
ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist und 
soweit wasserrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Die An-
forderungen an die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser 
gelten entsprechend.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 ruht, solange für das 
Grundstück nach wasserrechtlichen Vorschriften eine Abwasserbe-
handlung (insbesondere in einer Kleinkläranlage) und Abwasserbesei-
tigung (insbesondere einer Verrieselung) zugelassen ist. 

(3) Die Entleerung der Schmutzwassersammelgruben und die Abfuhr 
des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen werden von der Stadtge-
meinde Bremen nach Maßgabe des von ihr ermittelten Bedarfs vor-
genommen. Der Termin der Abholung wird vorher bekannt gegeben. 
Der Grundstückseigentümer oder der durch ihn zur Nutzung des 
Grundstücks Berechtigte hat die notwendigen Vorkehrungen zu  
treffen, dass die Abholung zum festgesetzten Termin erfolgen kann; 
er hat außerdem der für die Abwasserbeseitigung zuständigen  
Behörde rechtzeitig mitzuteilen, wenn eine zusätzliche Entleerung 
oder Abfuhr erforderlich ist. 

(4) Für die Benutzung der in Absatz 1 und 2 genannten Grundstücks-
entwässerungsanlagen gilt § 7 Absatz 2 bis 4 entsprechend, wenn 
nur häusliches Schmutzwasser eingeleitet wird. § 14 findet Anwen-
dung. 

(5) Wird nichthäusliches Schmutzwasser in eine Schmutzwassersam-
melgrube eingeleitet, findet § 8 entsprechende Anwendung. 

(6) Die Verpflichtung der Stadtgemeinde Bremen zur Entleerung der 
Schmutzwassersammelgruben und zur Abfuhr des Fäkalschlammes 
aus Kleinkläranlagen besteht nicht für unzulässige Grundstücksent-
wässerungsanlagen und wenn nachweislich Stoffe der in § 7 Absatz 
2 und 3 bezeichneten Art in mehr als ganz unbedeutenden Mengen 
enthalten sind. 

§ 6a 
Abwasserbeseitigung in Kleingärten sowie in  

Wochenend- und Ferienhausgebieten

(1) Wird auf einem Gartengrundstück,
1. das dem Nutzer zur nichterwerbsmäßigen, gärtnerischen Nut-

zung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen 
für den Eigenbedarf, und zur Erholung dient und

2. das in einer Anlage liegt, in der mehrere Einzelgärten mit gemein-
schaftlichen Einrichtungen, zum Beispiel, Wegen, Spielflächen 
und Vereinshäusern, zusammengefasst ist, 

Wasser direkt oder indirekt aus der öffentlichen Wasserversorgung 
bezogen, ist der Nutzungsberechtigte des Grundstücks zur Abwas-
serbeseitigung nach den Absätzen 2 bis 5 verpflichtet, wenn sich in 
den Gebäuden, wie Lauben oder Nebengebäuden an die Wasser-
versorgung angeschlossene Anlagen oder Geräte befinden, deren  
regelmäßige Benutzung einen nicht unerheblichen Anfall von Abwas-
ser erwarten lässt. Sofern die Abwasserbeseitigung von diesen 
Grundstücken nicht nach den Regelungen der Absätze 2 bis 5 durch-
geführt werden kann, insbesondere wegen der Lage oder der  
Beschaffenheit des Grundstücks oder der vorhandenen Zuwegungs-
beschaffenheit, darf es auf dem Grundstück nicht zu einem Anfall von 
Abwasser kommen.

(2) Die Grundstücke nach Absatz 1 Satz 1 unterliegen nicht der  
Kanalanschlusspflicht nach § 4 Absatz 1 Satz 1. Das Abwasser ist 
gemäß § 6 Absatz 1 in einer Schmutzwassersammelgrube zu  
sammeln. Abweichend von § 3 Absatz 1 ist das Abwasser einem  
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zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb zur Abholung zu überlassen und 
durch diesen an einer Übergabestelle den öffentlichen Abwasseranla-
gen entsprechend den geltenden Nutzungsbedingungen zuzuführen. 
Die Entleerung ist rechtzeitig vor Füllung der Schmutzwassersammel-
grube zu veranlassen. Übergabestellen sind in Anlage 1 bestimmt. 
Die Wasserbehörde erlässt Nutzungsbedingungen für die Übergabe-
stellen, die ortsüblich bekannt gemacht werden.

(3) Als Schmutzwassersammelgruben zugelassen sind ausschließlich 
dichte monolithische Abwassersammelbehälter mit allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Der 
Abwassersammelbehälter ist so zu bemessen, dass er den Abwas-
seranfall eines Monats aufnehmen kann, muss für jedes Grundstück 
jedoch mindestens eineinhalb Kubikmeter nutzbares Fassungsver-
mögen haben. Andere öffentlich-rechtliche Vorschriften bleiben un-
berührt. § 12c Absatz 6 findet keine Anwendung.

(4) Die Errichtung, Änderung oder Beseitigung der Abwassersammel-
behälter auf diesen Grundstücken ist spätestens einen Monat vor  
Beginn der Maßnahme der Wasserbehörde schriftlich anzuzeigen. 
Bei Errichtung oder Änderung der Abwassersammelbehälter ist der 
Anzeige eine Typenbeschreibung des Abwassersammelbehälters mit 
Zulassungsnummer des Deutschen Instituts für Bautechnik sowie ein 
Lageplan oder eine Skizze des Grundstücks mit Grubenstandort und 
Leitungsverlauf beizufügen. § 12a Absatz 2 findet keine Anwendung.

(5) Der Nutzungsberechtigte hat Nachweise über die ordnungsgemä-
ße Entsorgung des Abwassers für einen Zeitraum von drei Jahren 
vorzuhalten und diese auf Verlangen der Wasserbehörde vorzulegen.

(6) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 gelten nicht auf den in Absatz 
1 Satz 1 genannten Gartengrundstücken, die bauaufsichtlich gedul-
det zu Wohnzwecken genutzt werden oder auf Grundstücken im übri-
gen Außenbereich, die bauaufsichtlich geduldet zu Wohnzwecken 
genutzt werden.

(7) Wird auf einem planungsrechtlich als Wochenend- oder Ferien-
hausgebiet festgesetzten Grundstück oder einem Grundstück mit  
genehmigten Wochenend- oder Ferienhäusern Wasser direkt oder  
indirekt aus der öffentlichen Wasserversorgung bezogen und entsteht 
für dieses Grundstück keine Kanalanschlusspflicht nach § 4 Absatz 
1, ist der Nutzungsberechtigte des Grundstücks zur Abwasserbeseiti-
gung nach Absatz 2 Satz 2 bis 4, Absatz 3 bis 5 entsprechend ver-
pflichtet.

(8) Die Regelungen der Absätze 2 bis 5 und 7 gelten nicht für Grund-
stücke mit gemeinschaftlich genutzten baulichen Anlagen wie insbe-
sondere Vereinshäusern.

§ 7
Einleitung häuslichen Schmutzwassers

(1) Die Einleitung von häuslichem Schmutzwasser in öffentliche  
Abwasseranlagen ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften  
erlaubnisfrei gestattet. § 14 findet Anwendung. 

(2) Stoffe (Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase), welche nach Art und  
Menge 
1. das in öffentlichen Abwasseranlagen oder Schlammbehand-

lungsanlagen beschäftigte Personal gesundheitlich gefährden 
können,

2. die öffentlichen Abwasseranlagen oder Schlammbehandlungs-
anlagen in ihrem Bestand oder Betrieb nachteilig beeinflussen 
können,

3. ein als Vorfluter benutztes Gewässer nachteilig verändern kön-
nen,

4. die Schlammbehandlung oder -verwertung erschweren können 
oder

5. eine erhebliche Geruchsbelästigung verursachen können, 

dürfen in die privaten und öffentlichen Abwasseranlagen nicht einge-
leitet werden. Die im Hausgebrauch üblichen Wasch- und Reini-
gungsmittel und dergleichen dürfen nur im Rahmen sachgerechter 
Verwendung eingeleitet werden.

(3) Verboten ist insbesondere die Einleitung von Feststoffen (wie Kü-
chenabfälle und Textilien, auch soweit sie in Abfallzerkleinerern  
behandelt worden sind, Katzenstreu, Kehricht, Asche) und von feuer-
gefährlichen, explosiven, giftigen oder infektiösen Stoffen (wie  
Benzin, Öl, organische Lösungsmittel, Farbreste, Medikamente, 
Pflanzenschutzmittel). 

(4) Gegen das unbeabsichtigte Hineingelangen von Stoffen nach Ab-
sätzen 2 und 3 in Grundstücksentwässerungsanlagen und öffentliche 
Abwasseranlagen sind erforderlichenfalls Vorkehrungen zu treffen. 
Gelangen solche Stoffe in Abwasseranlagen oder ist dies zu befürch-
ten, so haben der Grundstückseigentümer oder der durch ihn zur 
Nutzung des Grundstücks Berechtigte und der Verursacher die für 
die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde oder die nächste Poli-
zeidienststelle unverzüglich zu unterrichten. 

§ 8
Einleitung nichthäuslichen Schmutzwassers – Erlaubnispflicht

(1) Zur Einleitung von Schmutzwasser von gewerblich oder industriell 
genutzten Grundstücken oder von anderem nichthäuslichen Schmutz-
wasser in öffentliche Abwasseranlagen bedarf der Grundstücksei-
gentümer oder der durch ihn zur Nutzung Berechtigte der Erlaubnis 
der für die Abwasserbeseitigung zuständigen Behörde. Die Erlaubnis 
ist auch erforderlich, wenn sich die Menge des einzuleitenden 
Schmutzwassers erhöht oder sich die Zusammensetzung des-
Schmutzwassers ändert. 

(2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 gilt mit der Entwässerungs-
baugenehmigung nach § 12a Absatz 1als erteilt. Das gilt nicht, wenn 
sich die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde schriftlich 
die Erteilung einer Erlaubnis vorbehält, weil von der Einleitung nach-
teilige Wirkungen im Sinne des Absatzes 4 ausgehen können. Für die 
nach Satz 1 erlaubte Schmutzwassereinleitung gilt § 7 Absatz 2 bis 4 
entsprechend; § 8 Absatz 6 Satz 3 und § 14 finden Anwendung. 

(3) Soweit nicht die Erlaubnis nach Absatz 2 Satz 1 als erteilt gilt, sind 
der für die Abwasserbeseitigung zuständigen Behörde auf deren 
schriftliche Anforderung die zur Beurteilung von Art und Menge des 
anfallenden Schmutzwassers erforderlichen Angaben und Nachweise 
vorzulegen. 

(4) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn die Einleitung nicht den Anfor-
derungen der §§ 8a bis 8e entspricht. Sie soll versagt werden, wenn 
das Schmutzwasser mehr als nur ganz unbedeutende Mengen von 
anderen Stoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase) enthält, welche 
1. das in öffentlichen Abwasseranlagen oder Schlammbehand-

lungsanlagen beschäftigte Personal gesundheitlich gefährden 
können,

2. die öffentlichen Abwasseranlagen oder Schlammbehandlungs-
anlagen in ihrem Bestand oder Betrieb nachteilig beeinflussen 
können,

3. ein als Vorfluter benutztes Gewässer nachteilig verändern kön-
nen,

4. die Schlammbehandlung oder -verwertung erschweren können 
oder

5. eine erhebliche Geruchsbelästigung verursachen können.

(5) Stoffe im Sinne des Absatzes 4 Satz 2 sind insbesondere 
1. Feststoffe (wie mineralische oder schwer abbaufähige organische 

Stoffe, Schutt, Sand, Kies, Zementschlempe, Asche, Schlacke, 
Müll, Textilien oder Schlachtabfälle), auch in zerkleinerter Form 
(wie aus Abfallzerkleinerern),

2. Schlämme oder Suspensionen aus Neutralisations-, Entgiftungs- 
und sonstigen Abwasserbehandlungsanlagen, Carbidschlämme, 
Farb- und Lackreste,

3. feuergefährliche, explosive, giftige oder infektiöse Stoffe,
4. radioaktive Stoffe,
5. Medikamente, Drogen, Abfälle aus der Produktion pharmazeuti-

scher Erzeugnisse und Pflanzenschutzmittel,
6. tierische flüssige und feste Abgänge aus Stallungen, insbesonde-

re Jauche, Gülle und Dung,
7. Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte  

und Schlachtabwässer aus Schlachthöfen nach Artikel 4 bis 6  
der Verordnung (EG) Nummer 1774/2002 des Europäischen  
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Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygiene-
vorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte 
tierische Nebenprodukte (ABl. L 273 vom 10. Oktober 2002, S. 1, 
L 30 vom 3. Februar 2007, S. 3), sofern nicht ein Feststoffrückhal-
tesystem mit einer maximalen Maschenweite von 2 mm genutzt 
wird.

(6) Die Erlaubnis kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt 
werden, in denen insbesondere eine Vorbehandlung und die vorüber-
gehende Rückhaltung des einzuleitenden Schmutzwassers verlangt 
werden können. Auch kann eine Selbstüberwachung nebst Vorlage-
pflicht der Untersuchungsergebnisse sowie die Duldung und Kosten-
tragung für eine regelmäßige behördliche Überwachung der Einlei-
tung und der Grundstücksentwässerungsanlagen festgelegt werden. 
Auflagen können auch nachträglich festgesetzt oder geändert  
werden und die Erlaubnis kann widerrufen und nachträglich einge-
schränkt oder geändert werden, wenn dies zur Verminderung nach-
teiliger Wirkungen im Sinne des Absatzes 4 notwendig ist. 

(7) Fällt auf einem Grundstück Abwasser in Teilströmen mit erheblich 
unterschiedlicher Belastung im Sinne der Absätze 4 und 5 an, können 
zur Verminderung nachteiliger Wirkungen entsprechende Anforderun-
gen auch an einzelne Teilströme gestellt werden. 

(8) Wird sich die Zusammensetzung des Schmutzwassers ändern 
oder wird sich die Schmutzwassermenge erhöhen, so ist dies der für 
die Abwasserbeseitigung zuständigen Behörde vor Beginn der geän-
derten Einleitung anzuzeigen. Die Anzeigepflicht gilt auch für den Fall, 
dass Abwasser mit Stoffen eingeleitet wird, deren Einleitung in  
wasserrechtlichen Bestimmungen neuen oder erweiterten Regelun-
gen unterworfen wird. Die Erlaubnis gilt als erteilt, wenn sich die für 
die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde nicht innerhalb von 
zwei Monaten nach Eingang der Anzeige die Erteilung einer Erlaubnis 
vorbehält. Absätze 3 bis 7 finden entsprechende Anwendung. 

(9) Die Erlaubnis geht mit dem Übergang des Grundstückseigentums 
oder der Nutzungsberechtigung auf den Rechtsnachfolger über,  
soweit nicht in der Erlaubnis etwas anderes bestimmt ist. Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt. 

(10) § 7 Absatz 4 gilt entsprechend. 

§ 8a
Anforderungen an die Einleitung  

nichthäuslichen Schmutzwassers – Grundsatz

(1) Bei der Einleitung nichthäuslichen Schmutzwassers sind die in 
den §§ 8b und 8c bezeichneten Anforderungen und Grenzwerte  
einzuhalten, soweit nicht nach den §§ 8d und 8e weitergehende  
Anforderungen gestellt werden. 

(2) Soweit die Anforderungen an die Einleitung nichthäuslichen 
Schmutzwassers nicht für den Ort des Anfalls des Abwassers,  
innerhalb einer Teilstromregelung nach § 8 Absatz 7 oder einer wei-
tergehendenTeilstromregelung nach § 8e einzuhalten sind, gelten die 
Anforderungen an der Einleitungsstelle in die öffentliche Abwasseran-
lage. 

(3) Die Anforderungen an die Einleitung nichthäuslichen Schmutzwas-
sers sind nur für diejenigen Parameter festzusetzen, die mit der bean-
tragten Einleitung zu erwarten sind. Die Einzelheiten der Anforderun-
gen, auch Anforderungen und Grenzwerte für solche Stoffe, die nicht 
ausdrücklich geregelt, bei der Einleitung aber zu erwarten sind, wer-
den in der nach § 8 Absatz 1 erforderlichen Erlaubnis durch die für 
die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde festgelegt. Neuanfor-
derungen aufgrund geänderter Rechtsvorschriften sind im Bedarfs-
falle durch angemessene Fristen zu regeln. 

§ 8b
Allgemeine Anforderungen

(1) Eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser soll nur erteilt wer-
den, wenn am Ort des Anfalls des Abwassers die Schadstofffracht 
nach Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall so gering gehalten wird, 

wie dies durch Einsatz wassersparender Verfahren bei Wasch- und 
Reinigungsvorgängen, Indirektkühlung und den Einsatz von schad-
stoffarmen Betriebs- und Hilfsstoffen möglich ist. 

(2) Die Anforderungen an die Einleitung nichthäuslichen Schmutzwas-
sers dürfen nicht durch Verfahrenerreicht werden, bei denen Umwelt-
belastungen in andere Umweltmedien wie Luft oder Boden entgegen 
dem Stand der Technik verlagert werden. 

(3) Als Konzentrationswerte festgelegte Anforderungen dürfen nicht 
entgegen dem Stand der Technik durch Verdünnung erreicht werden. 

(4) Sind Anforderungen vor der Vermischung festgelegt, darf eine Ver-
mischung zum Zwecke der gemeinsamen Behandlung zugelassen 
werden, wenn insgesamt mindestens die gleiche Verminderung der 
Schadstofffracht je Parameter wie bei getrennter Einhaltung der  
jeweiligen Anforderungen erreicht wird. 

(5) Sind Anforderungen für den Ort des Anfalls von Abwasser festge-
legt, ist eine Vermischung erst zulässig, wenn diese Anforderungen 
eingehalten werden. 

(6) Werden Abwasserströme, für die unterschiedliche Anforderungen 
gelten, gemeinsam eingeleitet, ist für jeden Parameter die jeweils 
maßgebende Anforderung durch Mischungsrechnung zu ermitteln. 
Sind in den anzuwendenden Anhängen Anforderungen an den Ort 
des Anfalls des Abwassers oder vor der Vermischung gestellt, blei-
ben die Absätze 4 und 5 unberührt. 

(7) Im Sinne dieser Anforderungen ist: 
1. Stichprobe:
 eine einmalige Probenahme aus einem Abwasserstrom;
2. Mischprobe:
 eine Probe, die in einem bestimmten Zeitraum kontinuierlich ent-

nommen wird, oder eine Probe aus mehreren Proben, die in  
einem bestimmten Zeitraum kontinuierlich oder diskontinuierlich 
entnommen und gemischt werden;

3. qualifizierte Stichprobe: 
 eine Mischprobe aus mindestens fünf Stichproben, die in einem 

Zeitraum von höchstens zwei Stunden im Abstand von nicht we-
niger als zwei Minuten entnommen und gemischt werden;

4. produktionsspezifischer Frachtwert:
 der Frachtwert (zum Beispiel m³/t, g/t, kg/t), der sich auf die der 

wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Produktions- 
kapazität bezieht;

5. Ort des Anfalls:
 der Ort, an dem Abwasser vor der Vermischung mit anderem Ab-

wasser behandelt worden ist, sonst an dem es erstmalig gefasst 
wird;

6. Vermischung:
 die Zusammenführung von Abwasserströmen unterschiedlicher 

Herkunft;
7. Parameter:
 eine chemische, physikalische oder biologische Messgröße, die 

in Anlage 2 aufgeführt ist,
8. Mischungsrechnung:
 die Errechnung einer zulässigen Fracht oder Konzentration, die 

sich aus den die einzelnen Abwasserströme betreffenden Anfor-
derungen dieses Ortsgesetzes ergibt.

§ 8c
Allgemeine Grenzwerte, Analysen- und Messverfahren

(1) Die im Anhang genannten allgemeinen Grenzwerte sind in der 
Stichprobe oder der qualifizierten Stichprobe einzuhalten. In der 
Langzeitmischprobe (Entnahmedauer 6 Stunden oder mehr) ist mit 
Ausnahme der Parameter pH-Wert, Temperatur, abfiltrierbare und  
absetzbare Stoffe ein um 20 vom Hundert verminderter Grenzwert 
einzuhalten. 

(2) Hinsichtlich der Analysen- und Messverfahren gelten die Vorschrif-
ten der Abwasserverordnung. Für nachfolgend aufgeführte Parameter 
gelten folgende Analyse- und Messverfahren: 
1. pH-Wert, Verfahren gem. DIN 38404-C 5,
2. Temperatur, Verfahren gem. DIN 38404-C 4,
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3. absetzbare Stoffe (einschl. Hydroxide), Verfahren gem. DIN 

38409-H 9, bzw. modifiziertes Verfahren gem. Absatz 1 (0,5 h Ab-
setzzeit),

4. Radionuklide, Nuklidspezifische Messungen gem. Zerfallsart der 
Nuklide.

(3) Analysen- und Messverfahren für Parameter, die aufgrund  
dieses Ortsgesetzes nicht festgelegt sind, werden durch die für die 
Abwasserbeseitigung zuständige Behörde in der Indirekteinleiter- 
erlaubnis festgelegt. 

(4) In der Mischprobe nach § 2 Nummer 2 der Abwasserverordnung 
ist bei einer Entnahmedauer von 6 Stunden oder mehr ein um 20 vom 
Hundert verminderter Grenzwert einzuhalten, wovon die Parameter 
pH-Wert, Temperatur, abfiltrierbare und absetzbare Stoffe ausgenom-
men sind. 

(5) Die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde entscheidet 
über die Art der Probenahme (Stichprobe, qualifizierte Stichprobe 
oder Langzeitmischprobe (6 Stunden und mehr)). 

(6) Ist eine qualifizierte Stichprobe vorgesehen, so umfasst diese  
mindestens fünf Stichproben, die, in einem Zeitraum von höchstens  
2 Stunden im Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entnom-
men, gemischt werden. 

(7) Ist ein produktionsspezifischer Frachtwert festgelegt, bezieht sich 
dieser auf die dem Bescheid (Einleiterlaubnis) zugrundeliegende  
Produktionskapazität. 

(8) Ein in diesem Ortsgesetz festgesetzter Grenzwert gilt auch als  
eingehalten, wenn die Ergebnisse der letzten fünf im Rahmen der  
behördlichen Überwachung durchgeführten Überprüfungen in vier 
Fällen diesen Wert nicht überschreiten und kein Ergebnis diesen Wert 
um mehr als 100 vom Hundert übersteigt, bei der Temperatur 38° C 
nicht überschritten und beim pH-Wert der Bereich 6,0 bis 12,0 einge-
halten wird. Überprüfungen, die länger als drei Jahre zurückliegen, 
bleiben unberücksichtigt. In der Langzeitmischprobe gilt dabei der 
verminderte Grenzwert nach Absatz 4. 

§ 8d 
Anforderungen an Einleitungen aus  

Herkunftsbereichen der Abwasserverordnung

Soweit in den Anhängen zu § 1 Absatz 1 der Abwasserverordnung für 
die dort bestimmten Herkunftsbereiche Anforderungen für den Ort 
des Anfalls des Abwassers oder vor seiner Vermischung einschließ-
lich der sie betreffenden allgemeinen Anforderungen festgelegt  
werden, gelten diese als Mindestanforderungen für das Einleiten ent-
sprechenden Abwassers in öffentliche Abwasseranlagen. § 9 des 
Bremischen Wassergesetzes gilt entsprechend. 

§ 8e 
Abweichende Festsetzungen

(1) Für den Fall, dass die §§ 8b und c gegenüber den in der Abwas-
serverordnung geregelten Parametern höhere Anforderungen an die 
Indirekteinleitung stellen, entscheidet die zuständige Behörde nach 
den Bestimmungen und Zielsetzungen dieses Ortsgesetzes über die 
konkreten Festsetzungen in der Einleiterlaubnis. 

(2) Die einzuhaltenden Anforderungen sollen im Einzelfall höher  
festgesetzt werden, wenn dies nach dem Reinigungsvermögen einer 
Vorklärungs- oder Vorbehandlungsanlage ohne zusätzlichen erhebli-
chen Aufwand möglich ist. 

(3) Die zuständige Behörde kann zusätzliche Anforderungen, insbe-
sondere weitergehende Frachtbegrenzungen, festlegen, wenn dies 
zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen  
Abwasserbeseitigung oder Klärschlammverwertung erforderlich ist. 

§ 9 
Einleitung von Niederschlags-, Grund-,  

Quell- und Drainagewasser

(1) Soweit für Niederschlagswasser ein Anschluss nach § 4 Absatz 5 
an die öffentlichen Abwasseranlagen zulässig ist, darf es von bebau-
ten oder befestigten Grundstücksflächen in öffentliche Abwasser- 
anlagen erlaubnisfrei eingeleitet werden, wenn es keine oder nur ganz 
unbedeutende Mengen an Schadstoffen enthält, welche ein als Vor-
fluter benutztes Gewässer nachteilig verändern können. § 7 Absatz 4 
gilt entsprechend. Die für die Abwasserbeseitigung zuständige  
Behörde kann die vorübergehende Rückhaltung von Niederschlags-
wasser verlangen, wenn das zur Verhinderung der Überlastung der 
öffentlichen Abwasseranlagen erforderlich ist. 

(2) Die Einleitung von Niederschlagswasser von bebauten und befe-
stigten Grundstücksflächen in öffentliche Abwasseranlagen bedarf 
der Erlaubnis, wenn das Niederschlagswasser aufgrund der Grund-
stücksnutzung mehr als nur ganz unbedeutende Mengen von  
Schadstoffen enthält, welche ein als Vorfluter benutztes Gewässer 
nachteilig verändern können; dasselbe gilt unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 3 Satz 2 für die Einleitung von Grund-, Quell- und 
Drainagewasser. Für die Erlaubnis gilt § 8 Absatz 7 Satz 2 bis 4 ent-
sprechend. Niederschlagswasser nach Satz 1 gilt als nichthäusliches 
Schmutzwasser und darf nur in die zur Ableitung von Schmutzwasser 
bestimmten öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden,wenn 
seine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung von Schadstoffen nicht 
möglich ist und das Niederschlagswasser deshalb nach den für die 
Stadtgemeinde Bremen verbindlichen wasserrechtlichen Vorschrif-
ten für die Niederschlagswasserbeseitigung nicht in Gewässer einge-
leitet werden darf. 

(3) Niederschlagswasser von unbebauten und unbefestigten Grund-
stücksflächen sowie Grund-, Quell- und Drainagewasser und bei  
Aufspülungen von Boden, Sand oder dergleichen als Transportmittel 
benutztes Wasser dürfen in öffentliche Abwasseranlagen nicht einge-
leitet werden. Im Einzelfall kann die für die Abwasserbeseitigung  
zuständige Behörde eine Ausnahme von dem Verbot zulassen, wenn 
eine anderweitige Ableitung nicht möglich oder unzumutbar ist und 
wenn Nachteile für die öffentliche Abwasserbeseitigung oder ein als 
Vorfluter benutztes Gewässer nicht zu befürchten sind. Für die Aus-
nahme von dem Verbot gelten Absatz 2 Satz 3 und § 8 Absatz 6 ent-
sprechend.

§ 10 
Überwachung

(1) Die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde überwacht 
die Einhaltung der in diesem Ortsgesetz oder aufgrund dieses  
Ortsgesetzes an die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen 
sowie an die Errichtung, den Betrieb, die Unterhaltung, Änderung und 
die Beseitigung der Grundstücksentwässerungsanlagen gestellten 
Anforderungen. Abweichend von Satz 1 überwacht die Wasserbehör-
de die an die Errichtung, den Betrieb, die Unterhaltung, die Änderung 
und die Beseitigung der Grundstücksentwässerungsanlagen gestell-
ten Anforderungen im Falle der Abwasserbeseitigung nach § 6a Ab-
satz 1 bis 5 sowie 7 und 8.

(2) Der Grundstückseigentümer und der durch ihn zur Nutzung des 
Grundstücks Berechtigte haben die Überwachung zu dulden. Sie  
haben das Betreten des Grundstücks zu gestatten. Sie haben die 
Entnahme von Abwasserproben und die Prüfung der Grundstücks-
entwässerungsanlagen zu ermöglichen und alle für die Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen und der Einleitung erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Unbeschadet einer weitergehenden Regelung 
in der Einleitungserlaubnis haben sie die Kosten der Entnahme,  
Untersuchung und Auswertung von Abwasserproben und der Über-
prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen zu tragen, wenn sich 
ergibt, dass bei deren Errichtung, Betrieb, Unterhaltung, Änderung 
oder Beseitigung oder bei Benutzung der öffentlichen Abwasseranla-
gen gegen dieses Ortsgesetz verstoßen worden ist. 

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen müssen jederzeit soweit zu-
gänglich sein, wie es für die Überwachung ihres ordnungsgemäßen 
Betriebes erforderlich ist. Dieses gilt insbesondere für die Reinigungs-
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öffnungen, Schächte, Rückstauverschlüsse, Abscheider, Schlamm-
fänge, Hebeanlagen, Probenahmestellen sowie für die Einsteigöff-
nungen in die Schmutzwassersammelgruben und Kleinkläranlagen. 

(4) Die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde kann Anord-
nungen für den Einzelfall erlassen, um die nach diesem Ortsgesetz 
oder aufgrund dieses Ortsgesetzes begründeten Verpflichtungen für 
die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie für die  
Errichtung, den Betrieb, die Unterhaltung, Änderung und Beseitigung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen durchzusetzen. Abweichend 
von Satz 1 ist im Falle der Abwasserbeseitigung nach § 6a Absatz 1 
bis 5 sowie 7 und 8 die Wasserbehörde für den Erlass von Anordnun-
gen zur Durchsetzung der Verpflichtungenfür die Errichtung, Ände-
rung, Unterhaltung, Beseitigung und Benutzung der Grundstücksent-
wässerungsanlagen zuständig. 

§ 11
Anschlusskanäle

(1) Jedes der Kanalanschlusspflicht unterliegende Grundstück erhält 
zur Ableitung des Abwassers einen Anschlusskanal, der im Freigefäl-
le oder im Druck- oder Vakuumsystem herzustellen ist. Bei getrennter 
Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers (Trennkanali- 
sation) sind zwei Anschlusskanäle erforderlich. In besonderen Fällen 
kann der Anschluss der Grundstücksentwässerungsanlagen an  
mehrere Anschlusskanäle zugelassen oder vorgeschrieben werden. 

(2) Die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde kann auf  
Antrag mehrere benachbarte Grundstücke mit einem gemeinsamen 
Anschlusskanal, bei Trennkanalisation mit zwei gemeinsamen  
Anschlusskanälen an den Kanal anschließen. Dieses setzt voraus, 
dass die beteiligten Kanalanschlusspflichtigen die Verlegung, Unter-
haltung und Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen auf 
dem jeweils fremden Grundstück öffentlich-rechtlich gesichert haben. 

(3) Anschlusskanäle werden von der für die Abwasserbeseitigung zu-
ständigen Behörde hergestellt, unterhalten und bei Bedarf gereinigt. 

(4) Erfordern Veränderungen an Grundstücksentwässerungsanlagen 
die Beseitigung, Änderung oder Neuverlegung von Anschlusskanä-
len, so trägt der Kanalanschlusspflichtige die Kosten.

(5) Im Falle einer Betriebsstörung im Anschlusskanal hat der Grund-
stückseigentümer oder der durch ihn zur Nutzung des Grundstücks 
Berechtigte die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde  
unverzüglich zu unterrichten. Die Behörde beseitigt die Betriebsstö-
rung oder veranlasst die Beseitigung. Die Kosten für die Beseitigung 
der Betriebsstörung insbesondere durch Reinigung und Aufgrabung 
von Anschlusskanälen trägt der Grundstückseigentümer oder der 
Erbbauberechtigte; das gilt nicht, wenn die Betriebsstörung durch 
von der Straße ausgehende Beeinträchtigungen wie Verkehrserschüt-
terungen oder in den Anschlusskanal eingedrungene Baumwurzeln 
verursacht worden ist. 

(6) Bei gemeinsamen Anschlusskanälen haften die beteiligten Kanal-
anschlusspflichtigen gesamtschuldnerisch für die nach Absatz 4 und 
5 von ihnen zu tragenden Kosten. 

§ 12
Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein  
anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben, zu unter-
halten, zu ändern und zu beseitigen, soweit nicht im Folgenden  
besondere Anforderungen gestellt werden. Als Rückstauebene wird 
die Höhe der Straßenoberkante an der Anschlussstelle bestimmt. In 
begründeten Ausnahmefällen kann die für die Abwasserbeseitigung 
zuständige Behörde eine andere Höhe bestimmen. 

(2) Dienen Grundstücksentwässerungsanlagen auch der Entwässe-
rung von Flächen, Räumen oder Anlagen, die unterhalb der von der 
Behörde bestimmten Rückstauebene liegen, ist das Abwasser über 
eine automatisch arbeitende Hebeanlage in den Anschlusskanal  
einzuleiten. Abweichend davon ist die Verwendung einer nach den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik errichteten und betriebe-
nen Absperrvorrichtung gegen Rückstau anstelle einer Hebeanlage 
nur zulässig, wenn die Entwässerung des Grundstücks während  
eines Rückstaus damit hinreichend gesichert ist und wenn sich ein 
Rückstau im Falle des Versagens der Absperrvorrichtung nicht oder 
nur unerheblich nachteilig auf das Grundstück auswirken kann. Dies 
gilt nicht, wenn von einem Rückstau Wohnräume, gewerblich genutz-
te Räume oder Lagerräume für Lebensmittel oder andere wertvolle 
Güter betroffen werden können. 

(3) Bei einer gemeinsamen Entwässerung mehrerer Grundstücke 
nach § 11 Absatz 2 sind gemeinsame Grund- und Sammelleitungen 
innerhalb eines Gebäudes regelmäßig nicht zulässig. 

(4) Der Grundstückseigentümer und der durch ihn zur Nutzung  
des Grundstücks Berechtigte haben für eine vorschriftsmäßige  
Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen entsprechend 
den Bestimmungen dieses Ortsgesetzes zu sorgen. 

§ 12a 
Entwässerungsbaugenehmigung und Entwässerungsanzeige

(1) Auf Grundstücken, auf denen nichthäusliches Schmutzwasser  
anfällt, bedürfen die Errichtung  von Grundstücksentwässerungsanla-
gen und deren Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen der 
Genehmigung der für die Abwasserbeseitigung zuständigen Behörde 
(Entwässerungsbaugenehmigung). Gleiches gilt für die Änderung 
oder Beseitigung bestehender Grundstücksentwässerungsanlagen. 

(2) Auf Grundstücken, auf denen ausschließlich häusliches Abwasser 
im Sinne des § 2 Nummer 1 Buchstabe a oder Niederschlagswasser 
im Sinne des § 2 Nummer 1 Buchstabe d anfällt, ist die Errichtung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen und deren Anschluss an die 
öffentlichen Abwasseranlagen spätestens einen Monat vor Baube-
ginn auf amtlichem Vordruck der für die Abwasserbeseitigung zustän-
digen Behörde anzuzeigen (Entwässerungsanzeige). Gleiches gilt für 
deren Änderung oder Beseitigung. 

(3) Die Entwässerungsanzeige entbindet nicht von der Pflicht, die 
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen  
Genehmigungen, Zustimmungen, Bewilligungen und Erlaubnisse vor 
Baubeginn einzuholen. 

§ 12b 
Entwässerungsbaugenehmigungsverfahren

(1) Die Entwässerungsbaugenehmigung ist auf amtlichem Vordruck 
bei der für die Abwasserbeseitigung zuständigen Behörde zu bean-
tragen (Entwässerungsbauantrag). Dem Entwässerungsbauantrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. ein Auszug aus der Flurkarte im Maßstab 1:1 000 oder 1:500 mit 

Umrandung des betreffenden Grundstücks;
2. der Kanaltiefenschein;
3. ein Grundstücksentwässerungsplan im Maßstab1:1000 oder 

1:500 mit folgenden Darstellungen: 
a) Darstellung des Gebäudes und der Entwässerungsleitungen 

auf dem Grundstück bis zum Anschlusspunkt am öffentlichen 
Straßenkanal. Die im Kanaltiefenschein angegebenen Kanal-
schächte und Anschlussstellen sind örtlich auf das geplante 
Bauvorhaben einzumessen und lagemäßig maßstabsgerecht 
einzutragen und zu vermaßen.

b) Darstellung der einzelnen Abwasseranfallstellen und der Ab-
teilung der verschiedenartigen Abwasserströme, insbesonde-
re für Sanitärabwasser, Produktionsabwasser, Kühlwasser 
und Niederschlagswasser über die einzelnen Behandlungs-
systeme bis zu den Einleitungsstellen.

c) Darstellung der einzelnen Behandlungssysteme bei Anlagen 
nach DIN 1999 und DIN 4040 mit zusätzlicher Angabe des 
Fabrikats und dervorschriftsmäßigen Bemessung.

d) Darstellung der Einzugsgebiete von Bodenabläufen, insbe-
sondere bei nicht überdachten Flächen (Erläuterung durch 
Schraffur oder auf andere geeignete Weise).

e) Darstellung weiterer wichtiger Einrichtungen wie Speicher-
becken und Absperrschieber;
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4. Grundrisse der einzelnen Gebäudegeschosse im Maßstab  

1:1000 mit Eintragung der geplanten Nutzung der Räume, der 
Entwässerungsgegenstände und der Entwässerungsleitungen;

5. Schnittzeichnungen mit Eintragungen der Entwässerungsleitun-
gen von der entferntesten Einlaufstelle bis zu den öffentlichen 
Straßenkanälen. Es sind die Höhenangaben auf NN (bezogen auf 
Normal-Null) am Straßenkanal, an der Grundstücksgrenze, in den 
Schächten und Entwässerungsleitungen sowie die Zwischenlän-
gen und Gefälle anzugeben. Die Keller- und Erdgeschossfußbö-
den sind auf NN zu beziehen;

6. die Baubeschreibung;
7. ein Erläuterungsbericht mit folgenden Inhalten: 

a) Beschreibung des Fabrikationsvorganges/Arbeitsablaufes,
b) Angaben über eingesetzte Betriebsmittel,
c) Angaben über Abwassermengen und zur Abwasserbilanz,
d) Beschreibung der innerbetrieblichen Recyclingverfahren im 

Abwasserbereich,
e) Beschreibung der Abwasserbehandlungsanlagen;

8. Pläne der Abwasserbehandlungsanlagen mit Schnittzeichnungen 
(Längs-/Querschnitt), einem Aufstellungsplan (Grundriss) sowie 
Fließbildern;

9. das Ergebnis der Prüfung eines Sachverständigen, ob das auf 
bebauten oder befestigten Flächen des Grundstücks anfallende 
Niederschlagswasser dem natürlichen Wasserkreislauf im Wege-
der Versickerung oder ortsnahen Einleitung in ein Gewässer ohne 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zugeführt werden 
kann (Niederschlagswasserbeseitigungsprüfung);

10. Nachweis über die Niederschlagswasserflächen auf einem ge-
sonderten Vordruck. 

Die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde kann im  
Einzelfall die Vorlage weiterer Unterlagen verlangen, soweit diese zur 
Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind. Sie kann auf die Vorlage 
bestimmter Unterlagen verzichten, wenn das Vorhaben auch ohne 
diese ausreichend beurteilt werden kann. Dies gilt insbesondere, 
wenn das Abwasser dem häuslichen Schmutzwasser vergleichbar 
ist.

(2) Der Entwässerungsbauantrag sowie die beigefügten Unterlagen 
sind von dem Bauherrn sowie einem nach § 70 der Bremischen  
Landesbauordnung bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser zu un-
terzeichnen und in dreifacher Ausfertigung einzureichen. 

§ 12c 
Bauabnahme

(1) Für die nach § 12a Absatz 1 genehmigungsbedürftigen Vorhaben 
ist eine Rohbau- und eine Schlussabnahme durch die für die Abwas-
serbeseitigung zuständige Behörde erforderlich. Der Bauherr muss 
die Abnahmen schriftlich bei der für die Abwasserbeseitigung zustän-
digen Behörde beantragen. In dem Antrag ist anzugeben, von wel-
chem Zeitpunkt an die Anlagen abnahmebereit sind. 

(2) Die Wasserdichtheit der Grundleitungen, Schächte und Inspekti-
onsöffnungen ist vor Erteilung der Rohbauabnahmebescheinigung 
durch einen Fachbetrieb schriftlich nachzuweisen. Fachbetrieb ist, 
wer die Anforderungen nach § 3 Absatz 2 der Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an einen Fachbe-
trieb sinngemäß erfüllt. Der Fachbetrieb darf nicht mit einer an der 
Bauausführung beteiligten Firma identisch oder von ihr beauftragt 
sein. Die Beauftragung eines Fachbetriebes zur Durchführung der 
Dichtheitsprüfung hat durch den Bauherrn zu erfolgen. 

(3) Die Rohbauabnahme ist in offener Baugrube vorzunehmen. Die 
Schlussabnahme ist nach Abschluss der Bauarbeiten durchzuführen. 
Auf Antrag des Bauherrn können Rohbau- und Schlussabnahme  
jeweils auch in Teilschritten vorgenommen werden. 

(4) Über die Abnahmen wird eine Bescheinigung ausgestellt. Die  
Kosten für die Abnahmen trägt der Bauherr. 

(5) Die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde kann im Ein-
zelfall ganz oder teilweise auf die Rohbauabnahme oder auf die 
Schlussabnahme verzichten, wenn diese nach Art und Umfang der 
Grundstücksentwässerungsanlage nicht erforderlich sind. Auf die 

Schlussabnahme kann unter anderem verzichtet werden, wenn auf 
einem gewerblich oder industriell genutzten Grundstück neben dem 
Niederschlagswasser ausschließlich Abwasser anfällt, welches dem 
häuslichen Schmutzwasser nach § 2 Nummer 1 Buchstabe a ver-
gleichbar ist; Absatz 6 Satz 6 gilt entsprechend. Für den Nachweis 
der Wasserdichtheit gilt Satz 1 entsprechend. 

(6) Für Vorhaben nach § 12a Absatz 2 ist eine Abnahme der Grundlei-
tungen in offener Baugrube erforderlich. Absatz 1 Satz 2 sowie die 
Absätze 2, 4 und 5 gelten entsprechend. Bis zur Abnahme sind der 
für die Abwasserbeseitigung zuständigen Behörde der Kanaltiefen-
schein, ein Grundstücksentwässerungsplan (Lageplan), Schnittzeich-
nungen im Maßstab 1:100 oder 1:500 jeweils mit Darstellung des  
Gebäudes sowie der Entwässerungsleitungen auf dem Grundstück 
bis zum Anschlusspunkt am öffentlichen Straßenkanal mit Höhenan-
gaben bezogen auf NN und eine Niederschlagswasserbeseitigungs-
prüfung im Sinne des § 12b Nummer 9 vorzulegen. Sofern die versie-
gelte Fläche 1000 m² oder mehr beträgt, ist ein Nachweis im Sinne 
des § 12b Absatz 1 Nummer 10 vorzulegen. Die im Kanaltiefenschein 
angegebenen Kanalschächte und Anschlussstellen sind örtlich einzu-
messen und im Lageplan maßstabsgerecht einzutragen und zu ver-
maßen. § 12b Absatz 2 gilt entsprechend. Nach Fertigstellung des 
angezeigten Vorhabens haben der Bauherr und der Unternehmer  
auf amtlichem Vordruck verbindlich zu erklären, dass das Vorhaben 
entsprechend den Anforderungen, die nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften an die Errichtung, Änderung oder Beseitigung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen zu stellen sind, ausgeführt wurde. 

§ 12d 
Anwendung der Bremischen Landesbauordnung

Die Vorschriften der Bremischen Landesbauordnung, ausgenommen 
§ 79 der Bremischen Landesbauordnung sowie die aufgrund der  
Bremischen Landesbauordnung erlassenen Bestimmungen sind für 
die Errichtung, Beseitigung oder Änderung von Grundstücksentwäs-
serungsanlagen entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Orts-
gesetz keine abweichenden oder inhaltsgleichen Bestimmungen ent-
halten sind. 

§ 13 
Schmutzwassersammelgruben und Kleinkläranlagen

(1) Schmutzwassersammelgruben und Kleinkläranlagen sind so an-
zulegen, dass sie leicht entleert und unterhalten werden können. 

(2) Schmutzwassersammelgruben und Kleinkläranlagen sind außer-
halb von Gebäuden anzulegen. Sie müssen von den Grundstücks-
grenzen und den Fenstern bewohnbarer Räume einen Mindestab-
stand von zwei Metern und von Wassergewinnungsanlagen einen 
Mindestabstand von fünfzehn Metern haben. 

(3) Das nutzbare Fassungsvermögen von Schmutzwassersammelgru-
ben ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu be-
rechnen. Schmutzwassersammelgruben für häusliches Schmutzwas-
ser müssen für jede Wohnung mindestens acht Kubikmeter nutzbares 
Fassungsvermögen haben. Für anderes Abwasser soll das Fassungs-
vermögen der Gruben so bemessen werden, dass sie den Abwasser-
anfall eines Monats aufnehmen können. 

§ 14 
Abscheider

(1) Der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstücks, auf 
dem Öle, Fette oder Leichtflüssigkeiten anfallen oder gelagert  
werden, oder auf dem sich Kleingaragen im Sinne der Bremischen 
Verordnung über Garagen und Stellplätze oder Waschplätze für Kraft-
fahrzeuge befinden, die mit Abläufen versehen sind, hat Vorrichtun-
gen zur Rückhaltung dieser Stoffe nach den Regeln der Technik zu 
errichten und zu betreiben. Die Prüfung der Dichtheit von Leichtflüs-
sigkeitsabscheidern und zugehörigen Schlammfängen kann auch 
entsprechend der DIN EN 1610 durchgeführt werden.

(2) Die Entleerung von Leichtflüssigkeitsabscheidern und zugehörigen 
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Schlammfängen wird von der für die Abwasserbeseitigung zuständi-
gen Behörde mindestens einmal jährlich auf Kosten des Eigentümers 
oder Nutzungsberechtigten des Grundstücks durchgeführt. Die  
für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde prüft weiteren  
Entleerungsbedarf in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens aber 
einmal jährlich. Sofern diese Prüfung, die eine allgemeine Zustands-
bewertung und eine Schichtdickenmessung an den einzelnen  
Anlagenelementen umfasst, ergibt, dass eine weitere Entleerung  
erforderlich ist, ist diese von der für die Abwasserbeseitigung zustän-
digen Behörde auf Kosten des Eigentümers oder Nutzungsberechtig-
ten des Grundstücks durchzuführen. 

(3) Die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde kann im  
Einzelfall auf Antrag des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten  
Abweichungen von der durch Absatz 2 vorgesehenen jährlichen Ent-
leerungspflicht von Leichtflüssigkeitsabscheidern und zugehörigen 
Schlammfängen erlauben, wenn die zurückzuhaltenden Stoffe nur in 
geringem Umfang anfallen und die ordnungsgemäße Abwasserbesei-
tigung gewährleistet ist. Für die Bearbeitung des Antrags sind der für 
die Abwasserbeseitigung zuständigen Behörde vom Antragsteller 
prüffähige Nachweise des ordnungsgemäßen Betriebes der Vorrich-
tungen vorzulegen. 

(4) Bei Eintritt besonderer Umstände oder bei vorzeitiger Füllung von 
Leichtflüssigkeitsabscheidern oder zugehöriger Schlammfänge ist 
vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten des Grundstücks unver-
züglich eine Entleerung durch die für die Abwasserbeseitigung  
zuständige Behörde zu veranlassen. 

§ 15 
Haftung

(1) Für Schäden, die der Stadtgemeinde Bremen oder von ihr beauf-
tragten Dritten durch ein schuldhaftes Handeln oder Unterlassen  
entgegen Vorschriften dieses Ortsgesetzes oder aufgrund dieses 
Ortsgesetzes erlassenen Verfügungen entstehen, haften der zum  
Unterlassen oder Handeln Verpflichtete und der Verursacher gesamt-
schuldnerisch. 

(2) Wegen Überschwemmungsschäden durch Abwasser auf an den 
Kanal angeschlossenen Grundstücken als Folge eines Rückstaues  
in öffentlichen Abwasseranlagen, insbesondere bei Hochwasser,  
Wolkenbrüchen, Schneeschmelze oder Betriebsstörungen, können 
gegen die Stadtgemeinde Bremen Ersatzansprüche nicht geltend  
gemacht werden, es sei denn, die Stadtgemeinde Bremen hat den 
Schaden schuldhaft verursacht. 

§ 16 
Behörden

Die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde im Sinne dieses 
Ortsgesetzes ist der Umweltbetrieb Bremen, Eigenbetrieb der Stadt-
gemeinde Bremen. Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr ist zu-
ständig für die Beleihung Dritter aufgrund von § 46 des Bremischen 
Wassergesetzes. Soweit Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben 
aufgrund von § 46 des Bremischen Wassergesetzes beliehen sind, ist 
der Beliehene zuständige Behörde im Sinne dieses Ortsgesetzes.

§ 17 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 103 Absatz 2 Nummer 4 des Bremi-
schen Wassergesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. der Überlassungspflicht nach § 3 Absatz 1 zuwiderhandelt,
2. entgegen § 3 Absatz 4, § 7 Absatz 2 und 3, § 8 Absatz 1, § 9 Ab-

satz 2 und 3 Stoffe oder Abwasser einleitet oder bei der Einlei-
tung die in der Erlaubnis festgelegten Grenzwerte überschreitet,

3. den in § 4 Absatz 3 Satz 1 und 2 auferlegten Pflichten nicht inner-
halb der dort bestimmten Fristen nachkommt,

4. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 1 das auf dem Grundstück anfallende 
Abwasser nicht in einer wasserdichten Schmutzwassersammel-
grube sammelt,
a) entgegen § 6a Absatz 2 Satz 2 das Abwasser nicht in einer 

Schmutzwassersammelgrube sammelt,
b) entgegen § 6a Absatz 2 Satz 3 das Abwasser keinem zertifi-

zierten Entsorgungsfachbetrieb zur Abholung überlässt,
c) entgegen § 6a Absatz 2 Satz 3 das Abwasser nicht den  

öffentlichen Abwasseranlagen der Stadtgemeinde Bremen 
oder den öffentlichen Abwasseranlagen nicht an einer von 
der Stadtgemeinde Bremen bestimmten Übergabestellen  
zuführt,

d) entgegen § 6a Absatz 2 Satz 4 die Entleerung der Schmutz-
wassersammelgrube nicht rechtzeitig vor Füllung veranlasst,

e) das Abwasser in einer Schmutzwassersammelgrube sam-
melt, die den Vorgaben des § 6a Absatz 3 nicht entspricht,

f) entgegen § 6a Absatz 4 die Errichtung, Änderung oder Besei-
tigung einer Schmutzwassersammelgrube der Wasserbehör-
de nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt,

g) entgegen § 6a Absatz 5 die ordnungsgemäße Entsorgung 
des Abwassers nicht nachweisen kann,

5. der Meldepflicht nach § 7 Absatz 4 Satz 2, § 8 Absatz 2 Satz 3 
und Absatz 10 oder § 9 Absatz 1 Satz 2, nicht unverzüglich nach-
kommt,

6. die nach § 8 Absatz 8 vorgeschriebene Anzeige unterlässt,
7. der Auskunftspflicht oder einer Anordnung der zuständigen  

Behörde nach § 10 Absatz 2 Satz 1 bis 3 nicht unverzüglich nach-
kommt,

8. die in § 10 Absatz 3 genannten Einrichtungen nicht jederzeit  
zugänglich hält,

9. ohne die nach § 12a Absatz 1 erforderliche Entwässerungsbau-
genehmigung oder ohne die Entwässerungsanzeige nach § 12a 
Absatz 2 oder abweichend davon Grundstücksentwässerungs-
anlagen errichtet, ändert oder beseitigt,

10. Grundstücksentwässerungsanlagen entgegen § 12 Absatz 1 Satz 
1 nicht in einem den Regeln der Technik entsprechenden Zustand 
erhält,

11. die in § 12c bezeichneten Anträge, Nachweise, Bauvorlagen oder 
Erklärungen nicht vorlegt,

12. Vorrichtungen zur Rückhaltung von Ölen, Fetten oder Leichtflüs-
sigkeiten entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 nicht nach den Regeln 
der Technik betreibt, oder

13. entgegen § 14 Absatz 4 die Entleerung von Leichtflüssigkeitsab-
scheidern oder zugehörigen Schlammfängen nicht unverzüglich 
veranlasst.

§ 18 
Datenerhebung und -verarbeitung

(1) Die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde führt Regi-
ster 
1. über die Einleitungen von Schmutzwasser und verschmutztem 

Niederschlagswasser in die Kanalisation, für die eine Erlaubnis im 
Sinne des § 8 Absatz 1 erteilt oder nach § 8 Absatz 2 Satz 2 die-
Erteilung einer Erlaubnis vorbehalten worden ist,

2. über sonstige Einleitungen von Schmutzwasser und verschmutz-
tem Niederschlagswasser in die Kanalisation,

3. über den Betrieb, die Unterhaltung und die Entleerung von 
Schmutzwassersammelgruben und Kleinkläranlagen,

4. über die Entleerung der Leichtflüssigkeitsabscheider und der zu-
gehörigen Schlammfänge und

5. über die nach § 6a angelieferte Abwassermenge aus Schmutz-
wassersammelgruben. 

(1a) Die Wasserbehörde führt Register über die Errichtung, den Be-
trieb, die Unterhaltung, die Entleerung und die Beseitigung von 
Schmutzwassersammelgruben im Rahmen der Abwasserbeseitigung 
nach § 6a. 

(2) Die Register nach Absatz 1 und 1a dienen der Überwachung der  
in diesem Ortsgesetz bestimmten und der aufgrund dieses Orts- 
gesetzes auferlegten Einleitungsbedingungen und Benutzungsrege-
lungen, der Organisation der kommunalen Abwasserbeseitigung,  
insbesondere einer regelmäßigen Entleerung der Schmutzwasser-
sammelgruben, Kleinkläranlagen und Leichtflüssigkeitsabscheider 
mit den dazugehörigen Schlammfängen der Entgegennahme von 
häuslichem Schmutzwasser nach § 6a und der Erhebung der Benut-
zungsgebühren und Kosten. 
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(3) Für diesen Zweck werden insbesondere folgende Daten gespei-
chert: 
1. Familiennamen, Vornamen, Firmen- und Wohnanschriften der 

Überlassungspflichtigen (§ 3 Absatz 3) und der mit der Überwa-
chung der Einleitung beauftragten Personen, Firmenanschriften 
der zertifizierten Entsorgungsfachbetriebe im Rahmen der  
Abwasserbeseitigung nach § 6a,

2. Postanschrift des Grundstücks, auf dem das Abwasser anfällt 
oder Liegenschaftsbezeichnung,

3. Art und Beschreibung der Grundstücksentwässerungsanlagen,
4. Branchen und Produktionszweige bei Einleitung von Schmutz-

wasser von gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken 
oder von anderem nichthäuslichen Schmutzwasser,

5. Einzelregelungen der Einleitungserlaubnis (§ 8 Absatz 1),
6. Menge des dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversor-

gung oder anderweitig zugeführten Wassers, des auf dem Grund-
stück gewonnenen Wassers, des verschmutzten Niederschlags-
wassers und des der Kanalisation zugeleiteten Abwassers,

7. Ergebnisse von Abwasseruntersuchungen und sonstige Erkennt-
nisse über die Einleitung von Stoffen, die nach diesem Ortsgesetz 
nicht eingeleitet werden dürfen,

8. aus Schmutzwassersammelgruben, Kleinkläranlagen und Leicht-
flüssigkeitsabscheidern mit den zugehörigen Schlammfängen 
entleerte Abwassermengen und andere Inhalte.

Der zuständige Wasserversorgungsbetrieb übermittelt die Menge des 
dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführten 
Wassers der für die Abwasserbeseitigung zuständigen Behörde. 

(4) Bei Einleitungen von Schmutzwasser von gewerblich oder indu-
striell genutzten Grundstücken oder von anderem nichthäuslichen 
Schmutzwasser, für welche eine Erlaubnis nach § 8 Absatz 1 erteilt 
oder vorbehalten worden ist, werden die Daten nach Absatz 3 jahr-
gangsweise für die Dauer von zehn Jahren gespeichert. Bei häusli-
chem oder ähnlichem Schmutzwasser, welches in die Kanalisation, in 
Schmutzwassersammelgruben oder Kleinkläranlagen eingeleitet wird, 
werden die Daten nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 und 6 bis 8 jahr-
gangsweise für die Dauer von drei Jahren gespeichert. Nach Ablauf 
dieser Fristen sind die Daten zu löschen, wenn keine förmlichen  
Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren zu diesen Zeiträumen mehr an-
hängig sind. 

(5) Die nach Absatz 3 gespeicherten Daten dürfen bei begründetem 
Verdacht eines Verstoßes gegen wasser-, abfall- oder bauordnungs-
rechtliche Vorschriften im Zusammenhang mit der Grundstücksent-
wässerung an die Wasser- und Bauordnungsbehörden sowie an die 
für die Abfallüberwachung zuständigen Behörden übermittelt werden. 
Soweit für den Vollzug des § 6a erforderlich, findet ein Abgleich  
zwischen den Daten der Wasserbehörde und der für die Abwasser-
beseitigung zuständigen Behörde statt. Die nach Absatz 3 Nummer 
1, 2 und 3 gespeicherten Daten dürfen an die mit der Grubenentlee-
rung und Fäkalschlammabfuhr beauftragten Unternehmer insoweit 
übermittelt werden, als diese Daten zur Erfüllung ihrer Vertragspflich-
ten erforderlich sind. Im Übrigen dürfen die Daten nur 
1. für wissenschaftliche Zwecke einschließlich eines kommunalen 

Erfahrungsaustausches,
2. für Statistiken oder
3. zur Vorbereitung von Rechts- und allgemeinen Verwaltungsvor-

schriften auf dem Gebiet des Wasser-, Bauordnungs- und Ent-
wässerungsrechts und nur insoweit übermittelt werden, als  
sich die Daten nicht auf eine bestimmte oder bestimmbare  
Person beziehen.

(6) Die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde kann die  
zur Einführung der gesplitteten Entwässerungsgebühr erforderlichen 
personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und speichern. Im 
Einzelnen werden die Adress- und Geburtsdaten der Eigentümer  
eines Grundstücks oder der dinglich Berechtigten sowie alle erforder-
lichen Geodaten im Stadtgebiet erhoben, verarbeitet und gespei-
chert. Die genannten Daten zur Ermittlung der gesplitteten Entwässe-
rungsgebühr werden erhoben durch 
1. Befliegung des Stadtgebietes mit anschließender Erstellung von 

Geodaten,
2. automatisierten Datenabruf des Liegenschaftskatasters und des 

Liegenschaftsbuches hinsichtlich der Daten zur Grundstücks- 
bemessung,

3. automatisierten Datenabruf bei der Grundsteuerdatenbank hin-
sichtlich der Zuordnung der Grundstücke zu den für die Erhebung 
der Grundsteuer verwendeten Adressdaten.

Soweit für die Gebührenermittlung erforderlich, findet ein Abgleich 
mit den Daten des Wasserversorgungsbetriebes und der hanseWas-
ser Bremen GmbH statt. 

§ 18a 
Normen des Deutschen Instituts für Normung e. V.  

(DIN-Normen)

DIN-Normen, auf die in diesem Ortsgesetz verwiesen wird, sind im 
Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln erschienen, und beim Deut-
schen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt. 

§ 19 
Übergangsvorschriften

(1) Soweit mit Inkrafttreten dieses Ortsgesetzes nach § 4 Absatz 1 die 
Kanalanschlusspflicht entsteht, weil der Anschluss an den Kanal über 
ein anderes Grundstück hergestellt werden darf, ist § 4 Absatz 3 mit 
der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass der Bauantrag zur 
Änderung vorhandener Grundstücksentwässerungseinrichtungen 
binnen 15 Monaten nach Inkrafttreten dieses Ortsgesetzes zu stellen 
ist. 

(2) Für Einleitungen nichthäuslichen Schmutzwassers, die am 13. Juli 
1983 in zulässiger Weise ausgeübt wurden und für die sich die für die 
Abwasserbeseitigung zuständige Behörde bis zum 13. Juli 1984 die  
Erteilung einer Erlaubnis nicht vorbehalten hat, gilt § 7 Absatz 2 bis 4; 
§ 8 Absatz 7 Satz 4 findet Anwendung. 

(3) Auf bestehende Einleitungen im Sinne von Absatz 2 Satz 1, für  
die sich die für die Abwasserbeseitigung zuständige Behörde die  
Erteilung einer Erlaubnis vorbehalten hat, findet § 8 Absatz 3 bis 8 
entsprechende Anwendung; in der Erlaubnis ist der Termin zu bestim-
men, von dem ab die in der Erlaubnis festgelegten Anforderungen an 
die Abwassereinleitung erfüllt sein müssen. Die Einleitungen dürfen 
bis zur Erteilung der Erlaubnis fortgesetzt werden. 

(4) § 6a Absatz 7 findet für am 1. März 2012 rechtmäßig als Wochen-
end- oder Ferienhausgrundstück genutzte Grundstücke erst ab dem 
1. März 2013 Anwendung.

(5) § 8 Absatz 5 Nummer 7 findet erst ab dem 1. Januar 2014 Anwen-
dung.

§ 20 
(Inkrafttreten)

Anlage 1
(zu § 6a Absatz 2)

Übergabestellen für Abwasser aus  
Schmutzwassersammelgruben  

gemäß § 6a Absatz 2

Übergabestellen für Abwasser aus Schmutzwassersammelgruben 
gemäß § 6a Absatz 2 sind:

a) Kläranlage Bremen-Farge, Alte Straße 24 – 26, 28777 Bremen
b) Kläranlage Bremen-Seehausen, Seehauser Landstraße 99, 

28197 Bremen
c) Betriebshof Pumpwerk Findorff, Salzburger Straße, 28219 

Bremen.
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Anlage 2
(zu § 8c Absatz 1)

l )



Ortsgesetz über die Entwässerung der Grundstücke im Gebiet der Stadtgemeinde Bremerhaven und den Anschluss
an die öffentlichen Abwasseranlagen der Stadtgemeinde Bremerhaven

Die Entwässerungssatzung in dem ursprünglichen Wortlaut vom 26. September 1972 (Brem. GBl. S. 195) – Inkrafttreten 9. Oktober 1972 – ist 
durch nachstehend aufgeführte Ortsgesetze geändert worden:

Änderndes Gesetz Datum Brem. GBl. S. Inkrafttreten Geänderte Bestimmung

OG zur Angleichung ortsgesetzlicher 16.04.1975 241 14.05.1975 § 17 Abs. 4
Bußgeldvorschriften an das EGStGB 
in Bremerhaven

OG zur Änderung der 03.03.1983   83 01.04.1983 § 8
Entwässerungssatzung    § 9

OG zur Änderung der 20.03.1986   84 01.06.1986 § 5
Entwässerungssatzung

Art. 2 des OG über die Entsorgungs- 27.01.1994   89 01.07.1994 § 2 Abs. 1
betriebe der Stadt Bremerhaven

Entwässerungsortsgesetz der 03.07.1997 273 01.09.1997 Neufassung
Stadt Bremerhaven (EWOG)

Euro-Umst.OG 06.12.2001 421 01.01.2002 § 20 Abs. 

OG zur Änderung entwässerungs- 13.02.2003 101 22.03.2003 § 2
rechtlicher Vorschriften    § 3 Abs. 3
l      § 6 Abs. 2, 3, 4
      § 8
      § 8 a, b, c, d, e
      § 9 Abs. 2
      § 15 Abs. 3, 5 S. 2
      § 17 Abs. 4, 5
      § 18 Abs. 1,3,4,11
      § 20
      § 21 Abs. 3 S. 2
      Anhang

OG zur Änderung
des Entwässerungs- 03.12.2009 2010, 05.01.2010 § 3 Abs. 2
ortsgesetz der                                         S. 3                                 § 4 Abs. 3,5,6
Stadt Bremerhaven                                                                   § 6 Abs. 1,3,4
                                                                                                     § 8c Abs. 2
                                                                                                          § 9 Abs. 1 S. 1
                                                                                                         § 11 Abs. 5
                                                                                                          § 12 Abs. 2 S. 2
                                                                                                          § 14 Abs. 1
                                                                                                          § 15 Abs. 1-6
                                                                                                          § 16
                                                                                                          § 18 Abs. 1, 3, 4, 9, 11
                                                                                                          § 20 Nrn. 2, 11, 22
                                                                                                          § 21a

OG zur Änderung 02.09.2010 467 29.09.2010 § 21 Abs. 6
Entwässerungsrecht-
licher Vorschriften der
Stadt Bremerhaven
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Entwässerungsortsgesetz
der Stadt Bremerhaven (EWOG)

Vom 3. Juli 1997
(Brem. GBl. S. 273)

in der Fassung der Änderungen vom

6. Dezember 2001 (Brem. GBl. S. 421)
13. Februar 2003 (Brem. GBl. S. 101) 

3. Dezember 2009 (Brem. GBl. 2010, S. 3)
2. September 2010 (Brem. GBl. S. 467)

Der Magistrat verkündet das nachfolgende von der Stadtverordne-
tenversammlung beschlossene Ortsgesetz:

Inhalt:

§ 1  Geltungsbereich, Allgemeines
§ 2  Begriffsbestimmungen
§ 3  Überlassungspflicht
§ 4  Kanalanschlusspflicht
§ 5  Kanalanschlusspflichtige
§ 6  Nicht kanalanschlusspflichtige Grundstücke
§ 7  Einleitung von häuslichem Schmutzwasser
§ 8  Einleitung von nichthäuslichem Schmutzwasser – 
  Genehmigungspflicht
§ 8 a Anforderungen an die Einleitung nichthäuslichen Schmutz-
  wassers – Grundsatz
§ 8 b Allgemeine Anforderungen
§ 8 c Allgemeine Grenzwerte, Analysen- und Messverfahren
§ 8 d Anforderungen an Einleitungen aus Herkunftsbereichen der 
  Abwasserverordnung
§ 8 e Abweichende Festsetzungen
§ 9  Einleitung von Niederschlags-, Grund-, Quell- und 
  Dränagewasser
§ 10 Überwachung
§ 11 Anschlusskanäle
§ 12 Grundstücksentwässerungsanlagen
§ 13 Entwässerungsbaugenehmigung und 
  Entwässerungsbauanzeige
§ 14 Entwässerungsbaugenehmigungsverfahren
§ 15 Bauabnahme
§ 16 Anwendung der Bremischen Landesbauordnung
§ 17 Schmutzwassersammelgruben
§ 18 Abscheider
§ 19 Haftung
§ 20 Ordnungswidrigkeiten
§ 21 Datenerhebung und –verarbeitung
§ 21a  Normen des Deutschen Instituts für Normung e. V. 
  (DIN-Normen)
§ 22 Übergangsvorschriften
§ 23 Inkrafttreten

Anhang (zu § 8 c Abs. 1: Allgemeine Grenzwerte)

§ 1 
Geltungsbereich, Allgemeines

(1) Dieses Ortsgesetz regelt für das Stadtgebiet Bremerhaven die  
Anforderungen an die Herstellung, Änderung, Instandhaltung und  
Beseitigung von Grundstücksentwässerungsanlagen, ihren Anschluss 
an öffentliche Abwasseranlagen sowie die Benutzung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen und öffentlichen Abwasseranlagen,  
soweit die Stadt abwasserbeseitigungspflichtig ist.

(2) Zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht werden öffentliche 
Abwasseranlagen von der Stadt Bremerhaven in ihrem Gebiet herge-
stellt, erweitert, geändert, betrieben und unterhalten, soweit nicht ein 
Dritter öffentlich-rechtlich verpflichtet ist. Ein Rechtsanspruch auf 
Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen Abwasser-
anlagen besteht nicht; den Zeitpunkt dafür bestimmt die Stadt.

(3) Im Fischereihafengebiet werden Abwasseranlagen vom Land Bre-
men oder von seinem Beauftragten hergestellt, erweitert, geändert, 
betrieben und unterhalten. Dort anfallendes Abwasser wird in den 
Abwasseranlagen gesammelt und in die städtischen öffentlichen Ab-
wasseranlagen eingeleitet, soweit die Stadt abwasserbeseitigungs-
pflichtig ist.

(4) Öffentliche Abwasseranlagen der Stadt und deren Einrichtungen 
dürfen nur von Beauftragten der Stadt oder mit ihrer Zustimmung  
betreten oder benutzt werden.

(5) Die Stadt kann zur Erfüllung ihrer Abwasserbeseitigungspflicht 
Dritte beauftragen.

(6) Die Stadt erhebt für die Abwasserbeseitigung und die damit ver-
bundene Benutzung ihrer öffentlichen Abwasseranlagen Kosten oder 
Beiträge bzw. Entgelte nach einem besonderen Ortsgesetz.

(7) Die sich aus diesem Ortsgesetz ergebenden Rechte und Pflichten 
gelten entsprechend für Inhaber eines sich auf dem Grundstück  
befindlichen Betriebes sowie für Erbbauberechtigte und sonstige zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, soweit nichts ande-
res bestimmt ist. Mehrere Verpflichtete haften der Stadt gegenüber 
als Gesamtschuldner.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Abwasser im Sinne dieses Ortsgesetzes sind
1. durch den Gebrauch in privater Haushaltung entstandenes 

Schmutzwasser (häusliches Schmutzwasser),
2. durch gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch 

entstandenes Schmutzwasser sowie die aus Anlagen zum  
Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und 
gesammelten Flüssigkeiten (nichthäusliches Schmutzwasser),

3. Niederschlagswasser von bebauten oder befestigten Grundflä-
chen.

4. Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen.

Nicht als Abwasser gelten Jauche, Gülle sowie das durch landwirt-
schaftlichen Gebrauch entstandene Abwasser, das dazu bestimmt 
ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutz-
te Böden aufgebracht zu werden. Die Vorschriften des Abfallrechts 
bleiben unberührt.

(2) Öffentliche Abwasseranlagen im Sinne dieses Ortsgesetzes sind 
öffentliche, von der Stadt oder Dritten betriebene Anlagen und Ein-
richtungen zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern 
und Verrieseln von Abwasser sowie zur Behandlung von Klärschlamm. 
Hierzu gehören insbesondere:
1. Kanäle, Druckleitungen, Pumpwerke und Regenrückhalteanla-

gen,
2. Kläranlagen,
3. Anschlusskanäle (Verbindungskanäle von den Kanälen in öffentli-

chen Verkehrsanlagen bis zur Grenze der zu entwässernden 
Grundstücke an kanalisierten, öffentlichen Verkehrsanlagen),

4. Fahrzeuge zur Entleerung von Schmutzwassersammelgruben 
und zur Abfuhr von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen.

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieses Ortsgesetzes 
sind die privaten, dem Sammeln, Fortleiten oder Behandeln von Ab-
wasser dienenden Anlagen. Hierzu gehören insbesondere:
1. Abwasserleitungen in und an Gebäuden und von Gebäuden bis 

zum Anschlusskanal,
2. Anlagen zur Druck- oder Vakuumentwässerung,
3. Hebeanlagen, Rückstausicherungen, Reinigungsöffnungen, Kon-

troll- und Revisionsschächte, Probenahmeschächte, Sicker-
schächte für Niederschlagswasser, Speicheranlagen für Nieder-
schlagswasser und Brauchwasseranlagen,

4. für die Grundstücksentwässerung bestimmte Leitungen und  
Anlagen, die sich außerhalb der Grundstücksgrenzen befinden,

5. Abscheider, Abwasserbehandlungsanlagen, Schmutzwassersam-
melgruben (wasserdichte Sammelgruben ohne Über- oder Ablauf 
zur Aufnahme von Schmutzwasser) und Kleinkläranlagen, die zur 
Behandlung und Ableitung von Schmutzwasser dienen.
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(4) Grundstücke im Sinne dieses Ortsgesetzes sind Grundstücke im 
Sinne des Grundbuchrechts oder Grundstücke bzw. Teile von Grund-
stücken, die räumlich zu-sammenhängend eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bilden oder für die zuläs-sige Bebauung geeignet 
sind.

§ 3 
Überlassungspflicht

(1) Auf Grundstücken anfallendes Abwasser ist nach Maßgabe der 
folgenden Vorschriften durch Grundstücksentwässerungsanlagen in 
die öffentlichen Abwasseranlagen einzuleiten oder, wenn ein Kanal-
anschluss nicht möglich ist, der Stadt zur Entsorgung zu überlassen, 
soweit nicht der Grundstückseigentümer oder ein anderer öffentlich-
rechtlich zur Abwasserbeseitigung berechtigt oder verpflichtet ist. § 6 
Absatz 1 ist sinngemäß anzuwenden. Überlassungspflichtig ist der 
Grundstückseigentümer sowie der Nutzungsberechtigte.

(2) Die Überlassungspflichtigen haben dafür Sorge zu tragen, dass 
Schmutzwasser nicht in Entwässerungsanlagen zur Niederschlags-
wasserableitung und Niederschlagswasser nicht in Entwässerungs-
anlagen zur Schmutzwasserableitung gelangt. Ausnahmen hierfür 
bedürfen der Genehmigung durch die Stadt. Die Ausnahmegenehmi-
gung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.

§ 4 
Kanalanschlusspflicht

(1) Jedes Grundstück, auf dem Abwasser anfällt, ist mit Grundstücks-
entwässerungsanlagen an die öffentlichen Abwasseranlagen anzu-
schließen, wenn es an eine mit einem betriebsfertigen Kanal versehe-
ne Verkehrsanlage (Straße, Weg, Platz, Grünanlage) angrenzt oder 
der Anschluss an den Kanal über ein anderes Grundstück hergestellt 
werden darf. Grenzt ein Grundstück an mehrere mit Kanal versehene 
oder zur Kanalisierung vorgesehene Verkehrsanlagen oder darf der 
Kanalanschluss über andere Grundstücke zu mehreren Kanälen her-
gestellt werden, so bestimmt die Stadt den Kanal, an den anzuschlie-
ßen ist; wird ein noch nicht betriebsfertiger Kanal zum Anschluss be-
stimmt, ist die Kanalanschlusspflicht widerruflich oder befristet 
auszusetzen. Der Kanalanschlusspflicht unterliegt ferner jedes Grund-
stück, das rechtmäßig an die öffentlichen Abwasseranlagen ange-
schlossen ist.

(2) Der Kanalanschlusspflicht unterliegt weiterhin jedes unbebaute 
oder unbefestigte Grundstück, das für eine zulässige Bebauung oder 
Befestigung geeignet oder vorgesehen ist, insbesondere bei endgülti-
ger Herstellung der Fahrbahn einer öffentlichen Verkehrsanlage.
Die Kanalanschlusspflicht besteht auch dann, wenn die schadlose 
oberirdische Niederschlagswasserableitung nicht sichergestellt wer-
den kann.

(3) Soweit die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt obliegt, entsteht 
die Kanalanschlusspflicht, sobald auf einem Grundstück Abwasser 
anfällt oder bei späterer Herstellung des Kanals, sobald er betriebs-
fertig ist, sowie unter den Vorraussetzungen des Absatzes 2. Entsteht 
die Kanalanschlusspflicht mit der betriebsfertigen Herstellung des 
Kanals, ist bei der Stadt innerhalb von drei Monaten ein Entwässe-
rungsbauantrag zur Herstellung oder Änderung von Grundstücks-
entwässerungsanlagen zu stellen; entsprechendes gilt für die Ent-
wässerungsbauanzeige. Der Kanalanschluss ist innerhalb von sechs 
Monaten nach Erteilung einer Entwässerungsbaugenehmigung oder 
Entgegennahme einer Entwässerungsbauanzeige auszuführen. Durch 
den Kanalanschluss entbehrlich gewordene Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, insbesondere Schmutzwassersammelgruben, sind zu 
beseitigen, zu verfüllen oder so zu sichern, dass Gefahren daraus 
nicht entstehen können.

(4) Die Kanalanschlusspflicht besteht nicht, soweit und solange die 
Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht für ein Grundstück frei-
gestellt ist. Erlischt die Freistellung, findet Absatz 3 entsprechende 
Anwendung.

(5) Der Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen ist für Nieder-
schlagswasser nur durchzuführen, wenn die Stadt im Einvernehmen 

mit der Wasserbehörde festgestellt hat, dass eine Niederschlags-
wasserbeseitigung nach § 132a des Bremischen Wassergesetzes 
nicht zweckmäßig oder nicht zumutbar ist.

(6) Unter den Vorraussetzungen des § 132a des Bremischen Wasser-
gesetzes kann die Befugnis des Kanalanschlusses für die Nieder-
schlagswassereinleitung widerrufen und der ordnungsgemäße Rück-
bau oder die Verdämmung des Anschlusses angeordnet werden, 
wenn dies dem Überlassungspflichtigen (§ 3 Abs. 1) gegenüber zu-
mutbar ist. Die Entscheidung trifft die Stadt im Einvernehmen mit der 
Wasserbehörde. Soll die Niederschlagswasserbeseitigung durch Ein-
leitung in ein Oberflächengewässer vorgenommen werden, ist die 
Entscheidung darüber im Benehmen mit dem Wasser- und Boden-
verband, in dessen Verbandsgebiet das betreffende Grundstück liegt, 
zu treffen.

(7) Die Stadt kann die Verpflichteten nach § 5 in besonders begründe-
ten Härtefällen auf Antrag mit dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider-
rufs von der Kanalanschlusspflicht befreien, wenn die Abwasserbe-
seitigung anderweitig sichergestellt werden kann, Beeinträchtigungen 
Dritter ausgeschlossen sind und der Stadt durch die Befreiung keine 
Nachteile entstehen.

§ 5 
Kanalanschlusspflichtige

Kanalanschlusspflichtig ist derjenige, der zum Zeitpunkt des Eintritts 
der Anschlusspflicht Eigentümer des anzuschließenden Grundstücks 
ist. Bei einem nach Eintritt der Anschlusspflicht erfolgenden Wechsel 
in der Person des Eigentümers wird der neue Eigentümer anschluss-
pflichtig. Mehrere Verpflichtete haften der Stadt gegenüber als  
Gesamtschuldner.

§ 6 
Nicht kanalanschlusspflichtige Grundstücke

(1) Der Eigentümer eines nicht der Kanalanschlusspflicht unterliegen-
den Grundstücks hat das anfallende Schmutzwasser in eine wasser-
dichte Schmutzwassersammelgrube einzuleiten oder mit Erlaubnis 
der Wasserbehörde eine Abwasserreinigung nach den Regeln der 
Technik durchzuführen und das gereinigte Abwasser schadlos fortzu-
leiten. Das auf bebauten oder befestigten Flächen eines solchen 
Grundstücks anfallende Niederschlagswasser soll dem natürlichen 
Wasserkreislauf im Wege der Versickerung oder ortsnahen Einleitung 
in ein Gewässer zugeführt werden, soweit dies ohne Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist und soweit wasser-
rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Die Anforderungen an 
die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser gelten entspre-
chend.

(2) Die Entleerung der Schmutzwassersammelgruben und die Abfuhr 
des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen wird von der Stadt nach 
Maßgabe des von ihr ermittelten Bedarfs vorgenommen oder veran-
lasst. Der Grundstückseigentümer oder der Nutzungsberechtigte hat 
als Anlagenbetreiber die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit 
die Entsorgung zu festgesetzten Terminen erfolgen kann; sie haben 
außerdem der Stadt unverzüglich anzuzeigen, wenn eine zusätzliche 
Entsorgung erforderlich ist.

(3) Die Sammelgruben auf nicht für Wohnzwecke genutzten Grund-
stücken sind von den Anlagenbetreibern auf ihre Kosten regelmäßig, 
rechtzeitig und in rechtlich zulässiger Weise zu entleeren. Die Nach-
weise über die Entleerung sind vom Zeitpunkt der Entleerung an 12 
Monate aufzubewahren und auf Verlangen der Stadt zur Einsichtnah-
me vorzulegen. In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag des 
Anlagenbetreibers die Grubenentleerung nach Satz 2 von der Stadt 
auf Kosten des Betreibers ausgeführt oder veranlasst werden.

(4) Die Verpflichtung der Stadt zur Entleerung der Schmutzwasser-
sammelgruben und zur Abfuhr des Fäkalschlammes aus Kleinkläran-
lagen besteht nicht für unzulässige Grundstücksentwässerungsanla-
gen oder wenn nachweislich mehr als nur ganz unbedeutende 
Mengen der in § 7 Absatz 2 und 3 oder § 8 Absatz 4 und 5 genannten 
Stoffe oder eine Überschreitung der Grenzwerte nach dem Anhang 
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zu § 8c Absatz 1 festgestellt worden sind. Absatz 3 findet entspre-
chende Anwendung.

§ 7 
Einleitung von häuslichem Schmutzwasser

(1) Die Einleitung von häuslichem Schmutzwasser in öffentliche Ab-
wasseranlagen ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften geneh-
migungsfrei gestattet. § 18 findet entsprechende Anwendung.

(2) In die Grundstücksentwässerungsanlagen und öffentlichen Ab-
wasseranlagen dürfen Stoffe (Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase) nicht 
eingeleitet werden, welche nach Art und Menge
1. das in öffentlichen Abwasseranlagen oder Schlammbehand-

lungsanlagen beschäftigte Personal gesundheitlich gefährden 
können,

2. die öffentlichen Abwasseranlagen oder Schlammbehandlungs-
anlagen in ihrem Zustand oder Betrieb nachteilig beeinflussen 
können,

3. ein als Vorfluter benutztes Gewässer nachteilig verändern können,
4. die Abwasser- und Schlammbehandlung oder -verwertung er-

schweren können oder
5. eine erhebliche Geruchsbelästigung verursachen können.

Die im Hausgebrauch üblichen Wasch- und Reinigungsmittel und 
dergleichen dürfen nur im Rahmen sachgerechter Verwendung einge-
leitet werden.

(3) Verboten ist insbesondere die Einleitung von Feststoffen (wie  
Küchenabfälle und Textilien, auch soweit sie in Abfallzerkleinerern be-
handelt worden sind, Katzenstreu, Kehricht, Asche) und von feuerge-
fährlichen, explosiven, giftigen oder infektiösen Stoffen (wie Benzin, 
Öl, organische Lösungsmittel, Farbreste, Medikamente, Pflanzen-
schutzmittel). Die Stadt kann Ausnahmen von Satz 1 zulassen.

(4) Grundstückseigentümer sowie Nutzungsberechtigte haben sicher-
zustellen, dass Stoffe nach den Absätzen 2 und 3 nicht in Grund-
stücksentwässerungsanlagen und öffentliche Abwasseranlagen ein-
geleitet werden. Bei rechtswidriger Einleitung oder wenn sie zu 
befürchten ist, haben sie oder ein sonstiger Verursacher die Stadt 
oder die nächste Polizeidienststelle unverzüglich zu unterrichten. Sie 
haben die Kosten für die Maßnahmen zur Verhinderung oder Beseiti-
gung derartiger Einleitungen und ihrer Folgen zu tragen.

§ 8 
Einleitung von nichthäuslichem Abwasser  

– Genehmigungspflicht

(1) Zur Einleitung von Schmutzwasser von gewerblich oder industriell 
genutzten Grundstücken oder von anderem nichthäuslichen Schmutz-
wasser in öffentliche Abwasseranlagen bedarf der Grundstücksei-
gentümer oder der durch ihn zur Nutzung Berechtigte, insbesondere 
der Inhaber eines sich auf dem Grundstück befindlichen Betriebes, 
der Einleitungsgenehmigung durch die Stadt. Eine Genehmigung ist 
auch erforderlich, wenn sich die einzuleitende Schmutzwassermenge 
erhöht oder sich die Zusammensetzung des Schmutzwassers än-
dert.

(2) Die Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1 gilt mit der Entwässe-
rungsbaugenehmigung als erteilt. Das gilt nicht, wenn sich die Stadt 
schriftlich die Erteilung einer Genehmigung vorbehält, weil von der 
Einleitung nachteilige Wirkungen im Sinne des Absatzes 4 ausgehen 
können. Für die nach Satz 1 genehmigte Schmutzwassereinleitung 
gelten die Einschränkungen nach § 7 Absätze 2 bis 4 entsprechend. 
§ 8 Abs. 6 Satz 3 und § 18 finden Anwendung.

(3) Soweit die Genehmigung nach Absatz 2 Satz 2 als nicht erteilt gilt, 
sind der Stadt die zur Beurteilung von Art und Menge des anfallenden 
Schmutzwassers erforderlichen Angaben und Nachweise vorzule-
gen.

(4) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Einleitung nicht den 
Anforderungen der §§ 8 a bis 8 e entspricht. Sie soll versagt werden, 
wenn das Schmutzwasser

1. mehr als nur ganz unbedeutende Mengen von anderen Stoffen 
(Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase) enthält, die insbesondere wegen 
der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähig-
keit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder  
erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind  
(gefährliche Stoffe), und welche
a) das in öffentlichen Abwasseranlagen oder Schlammbehand-

lungsanlagen beschäftigte Personal gesundheitlich gefährden 
können,

b) die öffentlichen Abwasseranlagen oder Schlammbehand-
lungsanlagen in ihrem Zustand oder Betrieb nachteilig beein-
flussen können,

c) ein als Vorfluter benutztes Gewässer nachteilig verändern 
können,

d) die Abwasser- und Schlammbehandlung oder -verwertung 
erschweren können oder

e) eine erhebliche Geruchsbelästigung verursachen können 
oder

2. mehr als nur ganz unbedeutende Mengen von
a) Feststoffen (wie mineralische oder schwer abbaufähige  

organische Stoffe, Schutt, Sand, Kies, Zementschlämme, 
Asche, Schlacke, Müll, Textilien    oder Schlachtabfälle), auch 
in zerkleinerter Form (wie aus Abfallzerkleinerern), oder

b) tierischen flüssigen und festen Abgängen aus Stallungen, 
insbesondere Jauche, Gülle und Dung, enthält, welche  
Wirkungen nach Absatz 4 Nr. 1 Buchstaben a) bis e) haben.

(5) Stoffe im Sinne des Absatzes 4 Nr. 2 sind insbesondere
1. Schlämme oder Suspensionen aus Neutralisations-, Entgiftungs- 

oder sonstigen Abwasserbehandlungsanlagen, Carbidschlämme, 
Farb- und Lackreste,

2. feuergefährliche, explosive, giftige oder infektiöse Stoffe,
3. radioaktive Stoffe,
4. Medikamente, Drogen, Abfälle aus der Produktion pharmazeuti-

scher Erzeugnisse und Pflanzenschutzmittel.

(6) Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen erteilt wer-
den, in denen insbesondere eine Vorbehandlung und die vorüberge-
hende Rückhaltung des einzuleitenden Schmutzwassers verlangt 
werden kann. Neben der behördlichen Überwachung kann eine 
Selbstüberwachung auf Kosten des Einleiters mit Vorlagepflicht der 
Untersuchungsergebnisse festgelegt werden. Auflagen können  
nachträglich festgesetzt oder geändert werden; die Genehmigung 
kann widerrufen, nachträglich eingeschränkt oder geändert werden, 
wenn dies zur Verminderung nachteiliger Wirkungen im Sinne des 
Absatzes 4 notwendig ist.

(7) Fällt auf einem Grundstück Abwasser in Teilströmen mit erheblich 
unterschiedlicher Belastung im Sinne der Absätze 4 und 5 an, können 
zur Verminderung nachteiliger Wirkungen entsprechende Anforderun-
gen nach diesen Bestimmungen auch an einzelne Teilströme gestellt 
werden. 

(8) Wird sich die Zusammensetzung des Schmutzwassers ändern 
oder wird sich die Schmutzwassermenge erhöhen oder fallen weitere 
Teilströme an, so ist dies der Stadt vor Beginn der geänderten Einlei-
tung anzuzeigen. Die Anzeigepflicht gilt auch für den Fall, dass Ab-
wasser mit Stoffen eingeleitet wird, deren Einleitung in wasserrechtli-
chen Bestimmungen neuen oder erweiterten Regelungen unterworfen 
wird. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sich die Stadt nicht inner-
halb von drei Monaten nach Eingang der Anzeige die Erteilung oder 
Änderung einer Genehmigung vorbehält. Die Absätze 3 bis 7 finden 
entsprechende Anwendung.

(9) Die Einleitungsgenehmigung geht mit dem Übergang des Grund-
stückseigentums oder der Nutzungsberechtigung auf den Rechts-
nachfolger über, soweit die Grundlagen der Genehmigung unverän-
dert Bestand haben oder in der Genehmigung nichts anderes 
bestimmt ist. Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(10) § 7 Absatz 4 gilt entsprechend.
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§ 8 a 

Anforderungen an die Einleitung nichthäuslichen  
Schmutzwassers – Grundsatz

(1) Bei der Einleitung nichthäuslichen Schmutzwassers sind die in 
den §§ 8b und 8c bezeichneten Anforderungen und Grenzwerte ein-
zuhalten, soweit nicht nach den  §§ 8d und 8e weitergehende Anfor-
derungen gestellt werden.

(2) Soweit die Anforderungen an die Einleitung nichthäuslichen 
Schmutzwassers nicht für den Ort des Anfalls des Abwassers, inner-
halb einer Teilstromregelung nach § 8 Abs. 7 oder einer weitergehen-
den Teilstromregelung nach § 8e einzuhalten sind, gelten die Anfor-
derungen an der Einleitungsstelle in die öffentliche Abwasseranlage.

(3) Die Anforderungen an die Einleitung nichthäuslichen Schmutzwas-
sers sind nur für diejenigen Parameter festzusetzen, die mit der bean-
tragten Einleitung zu erwarten sind. Die Einzelheiten der Anforderun-
gen, auch Anforderungen und Grenzwerte für solche Stoffe, die nicht 
ausdrücklich geregelt, bei der Einleitung aber zu erwarten sind, wer-
den in der nach § 8 Abs. 1 erforderlichen Genehmigung durch die 
Stadt festgelegt. Neuanforderungen aufgrund geänderter Rechtsvor-
schriften sind im Bedarfsfalle durch angemessene Fristen zu regeln.

§ 8 b 
Allgemeine Anforderungen

(1) Eine Genehmigung für das Einleiten von Abwasser soll nur erteilt 
werden, wenn am Ort des Anfalls des Abwassers die Schadstofffracht 
nach Prüfung der Verhältnisse im Einzelfall so gering gehalten wird, 
wie dies durch Einsatz wassersparender Verfahren bei Wasch- und 
Reinigungsvorgängen, lndirektkühlung und den Einsatz von schad-
stoffarmen Betriebs- und Hilfsstoffen möglich ist.

(2) Die Anforderungen an die Einleitung nichthäuslichen Schmutzwas-
sers dürfen nicht durch Verfahren erreicht werden, bei denen Umwelt-
belastungen in andere Umweltmedien wie Luft oder Boden entgegen 
dem Stand der Technik verlagert werden.

(3) Als Konzentrationswerte festgelegte Anforderungen dürfen nicht 
entgegen dem Stand der Technik durch Verdünnung erreicht werden.

(4) Sind Anforderungen vor der Vermischung festgelegt, darf eine Ver-
mischung zum Zwecke der gemeinsamen Behandlung zugelassen 
werden, wenn insgesamt mindestens die gleiche Verminderung  
der Schadstofffracht je Parameter wie bei getrennter Einhaltung der 
jeweiligen Anforderungen erreicht wird.

(5) Sind Anforderungen für den Ort des Anfalls von Abwasser festge-
legt, ist eine Vermischung erst zulässig, wenn diese Anforderungen 
eingehalten werden.

(6) Werden Abwasserströme, für die unterschiedliche Anforderungen 
gelten, gemeinsam eingeleitet, ist für jeden Parameter die jeweils 
maßgebende Anforderung durch Mischungsrechnung zu ermitteln. 
Sind in den anzuwendenden Anhängen Anforderungen an den Ort 
des Anfalls des Abwassers oder vor der Vermischung gestellt, blei-
ben die Absätze 4 und 5 unberührt. 

(7) Im Sinne dieser Anforderungen ist:
1. Stichprobe:
 eine einmalige Probenahme aus einem Abwasserstrom;
2. Mischprobe:
 eine Probe, die in einem bestimmten Zeitraum kontinuierlich  

entnommen wird, oder eine Probe aus mehreren Proben, die in 
einem bestimmten Zeitraum kontinuierlich oder diskontinuierlich 
entnommen und gemischt werden;

3. qualifizierte Stichprobe:
 eine Mischprobe aus mindestens fünf Stichproben, die in einem 

Zeitraum von höchstens zwei Stunden im Abstand von nicht  
weniger als zwei Minuten entnommen und gemischt werden;

4. produktionsspezifischer Frachtwert:
 der Frachtwert (zum Beispiel m3/t, g/t, kg/t), der sich auf die der 

wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegende Produktionska-
pazität bezieht;

5. Ort des Anfalls:
 der Ort, an dem Abwasser vor der Vermischung mit anderem Ab-

wasser behandelt worden ist, sonst an dem es erstmalig gefasst 
wird;

6. Vermischung:
 die Zusammenführung von Abwasserströmen unterschiedlicher 

Herkunft;
7. Parameter:
 eine chemische, physikalische oder biologische Messgröße, die 

in der Anlage aufgeführt ist,
8. Mischungsrechnung:
 die Errechnung einer zulässigen Fracht oder Konzentration, die 

sich aus den die einzelnen Abwasserströme betreffenden Anfor-
derungen dieses Ortsgesetzes ergeben.

§ 8 c 
Allgemeine Grenzwerte, Analysen- und Messverfahren

(1) Die im Anhang genannten allgemeinen Grenzwerte sind in der 
Stichprobe oder der qualifizierten Stichprobe einzuhalten. In der 
Langzeitmischprobe (Entnahmedauer 6 Stunden oder mehr) ist mit 
Ausnahme der Parameter pH-Wert, Temperatur, abfiltrierbare und ab-
setzbare Stoffe ein um 20 vom Hundert verminderter Grenzwert ein-
zuhalten.

(2) Hinsichtlich der Analysen- und Messverfahren gelten die Vorschrif-
ten der Abwasserverordnung. Für nachfolgend aufgeführte Parameter 
gelten folgende Analyse- und Messverfahren:
1. pH-Wert, Verfahren gem. DIN 38404-C 5,
2. Temperatur, Verfahren gem. DIN 38404-C 4,
3. absetzbare Stoffe (einschl. Hydroxide), Verfahren gem. DIN 

38409-H 9, bzw. modifiziertes Verfahren gem. Absatz 1 (0,5 h Ab-
setzzeit),

4. Radionukklide, Nuklidspezifische Messungen gem. Zerfallsart der 
Nuklide.

(3) Analysen- und Messverfahren für Parameter, die aufgrund dieses 
Ortsgesetzes nicht festgelegt sind, werden durch die Stadt in der Ge-
nehmigung nach § 8 Abs. 1 festgelegt.

(4) In der Mischprobe nach § 2 Nr. 2 der Abwasserverordnung ist  
bei einer Entnahmedauer von 6 Stunden oder mehr ein um 20 vom 
Hundert verminderter Grenzwerteinzuhalten, wovon die Parameter 
pH-Wert, Temperatur, abfiltrierbare und absetzbare Stoffe ausgenom-
men sind.

(5) Die Stadt entscheidet über die Art der Probenahme (Stichprobe, 
qualifizierte Stichprobe oder Langzeitmischprobe <6 Stunden und 
mehr>).

(6) Ist ein produktionsspezifischer Frachtwert festgelegt, bezieht sich 
dieser auf die dem Bescheid nach § 8 Abs. 1 zugrundeliegende Pro-
duktionskapazität.

(7) Ein in diesem Ortsgesetz festgesetzter Grenzwert gilt auch als ein-
gehalten, wenn die Ergebnisse der letzten fünf im Rahmen der be-
hördlichen Überwachung durchgeführten Überprüfungen in vier Fäl-
len diesen Wert nicht überschreiten und kein Ergebnis diesen Wert 
um mehr als 100 vom Hundert übersteigt, bei der Temperatur 38° C 
nicht überschritten und beim pH-Wert der Bereich 6,0 bis 12,0 einge-
halten wird. Überprüfungen, die länger als drei Jahre zurückliegen, 
bleiben unberücksichtigt. In der Langzeitmischprobe gilt dabei der 
verminderte Grenzwert nach Absatz 4.

§ 8 d 
Anforderungen an Einleitungen aus Herkunftsbereichen  

der Abwasserverordnung

Soweit in den Anhängen zu § 1 Abs. 1 der Abwasserverordnung für 
die dort bestimmten Herkunftsbereiche Anforderungen für den Ort 
des Anfalls des Abwassers oder vor seiner Vermischung einschließ-
lich der sie betreffenden allgemeinen Anforderungen festgelegt wer-
den, gelten diese als Mindestanforderungen für das Einleiten entspre-
chenden Abwassers in öffentliche Abwasseranlagen. § 31 a Abs. 1 
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bis 3 und die §§ 31 b bis 31 e des Bremischen Wassergesetzes gel-
ten entsprechend.

§ 8 e 
Abweichende Festsetzungen

(1) Für den Fall, dass die §§ 8 b und c gegenüber den in der Abwas-
serverordnung geregelten Parametern höhere Anforderungen an die 
Indirekteinleitung stellen, entscheidet die Stadt nach den Bestimmun-
gen und Zielsetzungen dieses Ortsgesetzes über die konkreten Fest-
setzungen in der Einleitungsgenehmigung.

(2) Die einzuhaltenden Anforderungen sollen im Einzelfall höher fest-
gesetzt werden, wenn dies nach dem Reinigungsvermögen einer Vor-
klärungs- oder Vorbehandlungsanlage ohne zusätzlichen erheblichen 
Aufwand möglich ist.

(3) Die Stadt kann zusätzliche Anforderungen, insbesondere weiter-
gehende Frachtbegrenzungen, festlegen, wenn dies zur Sicherstel-
lung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserbeseiti-
gung oder Klärschlammverwertung erforderlich 
ist.

§ 9 
Einleitung von Niederschlags-, Grund-,  

Quell- und Dränagewasser

(1) Soweit Niederschlagswasser nicht nach § 132a des Bremischen 
Wassergesetzes zu beseitigen ist, darf es von bebauten oder befe-
stigten Grundstücksflächen in öffentliche Abwasseranlagen genehmi-
gungsfrei eingeleitet werden, wenn es keine oder nur ganz unbedeu-
tende Mengen an Schadstoffen, die ein als Vorfluter benutztes 
Gewässer nachteilig verändern können, enthält. § 7 Abs. 4 gilt  
entsprechend. Die Stadt kann die vorübergehende Rückhaltung von 
Niederschlagswasser verlangen, wenn dies zur Verhinderung der 
Überlastung der öffentlichen Abwasseranlagen erforderlich ist.

(2) Zur Einleitung von Niederschlagswasser von bebauten oder befe-
stigten Grundstücken und aus Anlagen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 in öf-
fentliche Abwasseranlagen bedarf der Grundstückseigentümer oder 
Nutzungsberechtigte einer Genehmigung durch die Stadt, wenn das 
Niederschlagswasser aufgrund der Grundstücksnutzung mehr als  
nur unbedeutende Mengen von Schadstoffen enthält, welche die 
physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit eines als 
Vorfluter benutzten Gewässers nachteilig verändern können; dassel-
be gilt unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 2 für die Ein-
leitung von Grund-, Quell- und Drainagewasser. Für die Einleitungs-
genehmigung gilt § 8 Absatz 6 entsprechend. Niederschlagswasser 
nach Satz 1 gilt als nichthäusliches Schmutzwasser und darf nur in 
die zur Ableitung von Schmutzwasser bestimmten öffentlichen Ab-
wasseranlagen eingeleitet werden, wenn seine Vorbehandlung oder 
eine Rückhaltung von Schadstoffen nicht möglich ist und das Nieder-
schlagswasser deshalb nach den für die Stadt verbindlichen wasser-
rechtlichen Vorschriften für die Niederschlagswasserbeseitigung nicht 
in Gewässer eingeleitet werden darf.

(3) Niederschlagswasser von unbebauten und unbefestigten Grund-
stücken sowie Grund-, Quell- und Dränagewasser und bei Spülarbei-
ten oder dergleichen als Transportmittel benutztes Wasser dürfen in 
öffentliche Abwasseranlagen nicht eingeleitet werden. Die Stadt kann 
Ausnahmen von dem Verbot zulassen, wenn eine anderweitige Ablei-
tung nicht möglich oder unzumutbar ist und wenn Nachteile für die 
öffentlichen Abwasseranlagen oder ein als Vorfluter benutztes Ge-
wässer nicht zu besorgen sind.

§ 10 
Überwachung

(1) Die Stadt überwacht die Einhaltung der in diesem Ortsgesetz oder 
aufgrund dieses Ortsgesetzes an die Benutzung der öffentlichen Ab-
wasseranlagen sowie an die Herstellung, Änderung, Instandhaltung, 
Beseitigung und Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
gestellten Anforderungen.

(2) Der Grundstückseigentümer und der durch ihn zur Nutzung  
des Grundstücks Berechtigte haben die Überwachung zu dulden. Sie 
haben das Betreten des Grundstücks zu gestatten. Sie haben die 
Entnahme von Abwasserproben und die Prüfung der Grundstücks-
entwässerungsanlagen zu ermöglichen und alle für die Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen und der Einleitung erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Unbeschadet einer weitergehenden Regelung 
in einer Einleitungsgenehmigung haben sie die Kosten der Entnahme, 
Untersuchung und Auswertung von Abwasserproben und der Über-
prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen zu tragen, wenn sich 
ergibt, dass bei deren Herstellung, Änderung, Instandhaltung, Besei-
tigung oder Benutzung oder bei Benutzung der öffentlichen Abwas-
seranlagen gegen dieses Ortsgesetz verstoßen worden ist.

(3) Neben der behördlichen Abwasserüberwachung kann die Stadt 
die Selbstüberwachung im Rahmen des § 8 Absatz 6 fordern oder sie 
auf Antrag eines überwachungspflichtigen mit Auflagen und Bedin-
gungen genehmigen.

(4) Grundstücksentwässerungsanlagen müssen jederzeit soweit zu-
gänglich sein, wie es für die Überwachung ihres ordnungsgemäßen 
Betriebes erforderlich ist. Dieses gilt insbesondere für die Reinigungs-
öffnungen, Schächte, Rückstausicherungen, Abscheider, Schlamm-
fänge, Hebeanlagen, Probenahmestellen sowie für die Einsteigöff-
nungen in die Schmutzwassersammelgruben.

(5) Die Stadt kann Anordnungen für den Einzelfall erlassen, um die 
nach diesem Ortsgesetz oder aufgrund dieses Ortsgesetzes begrün-
deten Verpflichtungen für die Benutzung der öffentlichen Abwasser-
anlagen sowie für die Herstellung, Änderung, Instandhaltung, Beseiti-
gung und Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
durchzusetzen. Die Beauftragten der Stadt sind bei der Durchführung 
ihrer Überwachungsaufgaben gemäß Absatz 2 zu mündlichen Anord-
nungen berechtigt.

§ 11 
Anschlusskanäle

(1) Jedes der Kanalanschlusspflicht unterliegende Grundstück erhält 
zur Ableitung des Abwassers mindestens einen Anschlusskanal. Bei 
getrennter Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers 
(Trennkanalisation) werden mindestens zwei Anschlusskanäle herge-
stellt. Auf Antrag können Grundstücksentwässerungsanlagen über 
zusätzliche oder auch vorläufige Anschlusskanäle angeschlossen 
werden. In besonderen Fällen kann der Anschluss von Grundstücks-
entwässerungsanlagen an mehrere Anschlusskanäle zugelassen oder 
vorgeschrieben werden.

(2) Die Stadt kann auf Antrag in begründeten Ausnahmefällen unmit-
telbar benachbarte Grundstücke mit einem gemeinsamen Anschluss-
kanal, bei Trennkanalisation mit zwei gemeinsamen Anschlusskanä-
len, an den Kanal anschließen. Rückwärtig gelegene Grundstücke 
können dementsprechend über das unmittelbar anschlusspflichtige 
Grundstück an den Kanal angeschlossen werden, wenn keine andere 
zumutbare oder bautechnische Anschlussmöglichkeit besteht. Die-
ses setzt voraus, dass die beteiligten Kanalanschlusspflichtigen die 
Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen auf dem jeweils fremden Grundstück öffentlich-recht-
lich gesichert haben.

(3) Anschlusskanäle werden von der Stadt oder in deren Auftrag her-
gestellt, erweitert, unterhalten und bei Bedarf gereinigt. Die Kosten 
trägt der Kanalanschlusspflichtige, soweit ortsgesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist.

(4) Erfordern Änderungen an Grundstücksentwässerungsanlagen 
oder in der Grundstücksnutzung die Beseitigung, Änderung oder 
Neuverlegung von Anschlusskanälen, so trägt der Kanalanschluss-
pflichtige die Kosten. Soweit durch bautechnische Maßnahmen an 
Anschlusskanälen Grundstücksentwässerungsanlagen aus zwingen-
den Gründen unvermeidbar geändert werden müssen, sind diese  
Kosten ebenfalls vom Kanalanschlusspflichtigen zu tragen.

(5) Im Falle einer Betriebsstörung im Anschlusskanal oder bei Maß-
nahmen nach Absatz 4 hat der Grundstückseigentümer oder der  
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Nutzungsberechtigte die Stadt unverzüglich zu unterrichten. Sie  
beseitigt oder veranlasst die Beseitigung der Betriebsstörung. Die 
Kosten für die Beseitigung der Betriebsstörung, insbesondere durch 
Reinigung, Untersuchung, Aufgrabung, Reparatur oder Erneuerung 
von Anschlusskanälen, trägt der Grundstückseigentümer. Wird eine 
Betriebsstörung durch Einwirkungen aus öffentlichen Verkehrsanla-
gen herbeigeführt, insbesondere durch vorhandene Untergrundver-
hältnisse oder Verkehrserschütterungen, beseitigt die Stadt diese 
Störung auf ihre Kosten. Dies gilt auch, wenn eine Betriebsstörung 
durch eingedrungene Baumwurzeln herbeigeführt wurde und sich die 
in Frage kommenden Bäume im Eigentum der Stadt befinden.

(6) Bei gemeinsamen Anschlusskanälen haften die Kanalanschluss-
pflichtigen gesamtschuldnerisch für die nach den Absätzen 3 bis 5 
und 7 von ihnen zu tragenden Kosten.

(7) Die Herstellung, Sanierung, Erneuerung oder Beseitigung von An-
schlusskanälen und Abwasserleitungen im öffentlichen Verkehrsraum, 
deren besonderer technischer Aufwand der Kanalanschlusspflichtige 
zu vertreten hat, wird auf der Grundlage eines besonderen Auftrags 
des Kanalanschlusspflichtigen von der Stadt ausgeführt.

§ 12 
Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den Regeln der 
Technik herzustellen und zu erhalten. Dieses sind insbesondere die 
von der oberen Wasserbehörde im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen veröffentlichten technischen Bestimmungen für den Bau, den 
Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen (§ 137 Absatz 1 
des Bremischen Wassergesetzes), soweit nicht im folgenden beson-
dere Anforderungen gestellt werden. Die Rückstauebene wird von der 
Stadt bestimmt, und zwar in der Regel in der Höhe der Straßenober-
kante an der Anschlussstelle.

(2) Dienen Grundstücksentwässerungsanlagen auch der Entwässe-
rung von Flächen, Räumen oder Anlagen, die unterhalb der von der 
Stadt bestimmten Rückstauebene liegen, darf das Abwasser nur über 
eine automatisch arbeitende Hebeanlage in den Anschlusskanal ein-
geleitet werden. Abweichend davon ist die Verwendung einer nach 
den Regeln der Technik errichteten und betriebenen Absperrvorrich-
tungen gegen Rückstau anstelle einer Hebeanlage nur zulässig, wenn 
die Entwässerung des Grundstücks während eines Rückstaus damit 
hinreichend gesichert ist und wenn sich ein Rückstau im Falle des 
Versagens der Absperrvorrichtung nicht oder nur unerheblich nach-
teilig auf das Grundstück auswirken kann.
Dieses gilt nicht, wenn von einem Rückstau Wohnräume, gewerblich 
genutzte Räume oder Lagerräume für Lebensmittel oder andere wert-
volle Güter betroffen werden können. Die Stadt haftet nicht für die 
Rückstaufolgen. Sie ist von Ansprüchen Dritter freizuhalten. Die Frei-
stellung zugunsten der Stadt ist als Grunddienstbarkeit oder ander-
weitig öffentlichrechtlich zu sichern.

(3) Bei einer gemeinsamen Entwässerung mehrerer Grundstücke 
nach § 11 Absatz 2 sind gemeinsame Grund- und Sammelleitungen 
innerhalb eines Gebäudes regelmäßig nicht zulässig.

(4) Der Grundstückseigentümer und der durch ihn zur Nutzung des 
Grundstückes Berechtigte haben für eine vorschriftsmäßige Benut-
zung der Grundstücksentwässerungsanlagen entsprechend den  
Bestimmungen dieses Ortsgesetzes zu sorgen. Ihnen obliegt die  
Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlagen und die unver-
zügliche Beseitigung festgestellter Mängel sowie die Verpflichtung, 
die Wasserdichtheit ihrer Abwasserleitung nachzuweisen.

(5) Ergänzend zu den technischen Bestimmungen für den Bau, den 
Betrieb und die Unterhaltung von Grundstücksentwässerungsanla-
gen gemäß Absatz 1 gilt folgendes:
1. Reinigungsöffnungen in bzw. Revisionsschächte auf Abwasser-

leitungen sind unmittelbar hinter der Straßenbegrenzungslinie 
(Straßenflucht) oder der Grundstücksgrenze anzuordnen. Diese 
Reinigungs- und Kontrollanlagen sind zur Sicherung ihres Be-
triebszweckes stets freizuhalten.

2. Bei den an der Straßenbegrenzungslinie oder Grundstücksgrenze 
stehenden Gebäuden sind Abwasserleitungen innerhalb dieser 

Gebäude an der Straßenbegrenzungslinie bzw. Grundstücksgren-
ze mit Reinigungsöffnungen zu versehen.  Bei Abwasserleitungen 
außerhalb dieser Gebäude sind an der Straßenbegrenzungslinie 
oder Grundstücksgrenze Revisionsschächte anzuordnen. Die 
Schächte müssen aus Betonfertigteilen, aus Mauerwerk oder 
gleichwertigen Materialien bestehen.

3. Die Herstellung von Probenahmeschächten und der weiteren  
erforderlichen technischen Anlagen zur Durchführung der Abwas-
serüberwachung entsprechend § 10 kann gefordert werden. Die 
Art der Ausführung sowie die örtliche Lage einer Probenahme-
stelle bestimmt die Stadt.

4. Speicheranlagen für Niederschlagswasser sowie Brauchwasser-
anlagen können auf Antrag genehmigt werden. Die Absätze 1 bis 
3 gelten entsprechend.

5. Grundstücksentwässerungsanlagen zum Anschluss an einen öf-
fentlichen Mischwasserkanal sind bis zur Straßenbegrenzungsli-
nie oder Grundstücksgrenze getrennt in Regenwasser- und 
Schmutzwasserleitungen auszuführen und erst unmittelbar vor 
der Reinigungsöffnung im Gebäude oder im Revisionsschacht an 
der Straßenbegrenzungslinie bzw.  Grundstücksgrenze zusam-
menzuführen.

(6) Ist die Ableitung des Abwassers durch Abwasserleitungen mit frei-
em Gefälle von einem der Anschlusspflicht unterliegenden Grund-
stück in die öffentlichen Abwasseranlagen nicht möglich, so kann die 
Stadt den Einbau der zur ordnungsgemäßen Entwässerung des 
Grundstücks erforderlichen zusätzlichen technischen Einrichtungen 
von dem Kanalanschlusspflichtigen verlangen.

(7) Die Benutzungs- und Unterhaltungspflichtigen haften für alle Schä-
den, die der Stadt infolge eines mangelhaften Zustandes oder durch 
die vorschriftswidrige Benutzung von Grundstücksentwässerungsan-
lagen entstehen. Mehrere Verpflichtete haften gesamtschuldnerisch.

§ 13 
Entwässerungsbaugenehmigung und  

Entwässerungsbauanzeige

(1) Auf Grundstücken, auf denen nichthäusliches Schmutzwasser an-
fällt, bedürfen die Herstellung von Grundstücksentwässerungsanla-
gen und deren Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen der 
Genehmigung der Stadt (Entwässerungsbaugenehmigung). Gleiches 
gilt für die Änderung oder Beseitigung bestehender Grundstücksent-
wässerungsanlagen.

(2) Auf Grundstücken, auf denen ausschließlich häusliches Schmutz-
wasser im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder Niederschlagswasser im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 anfällt, ist die Herstellung von Grundstück-
sentwässerungsanlagen und deren Anschluss an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen spätestens einen Monat vor Baubeginn auf amtlichem 
Vordruck der Stadt anzuzeigen (Entwässerungsbauanzeige). Gleiches 
gilt für deren Änderung oder Beseitigung.

(3) Die Entwässerungsbauanzeige entbindet nicht von der Pflicht, die 
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Ge-
nehmigungen, Zustimmungen, Bewilligungen und Erlaubnisse vor 
Baubeginn einzuholen.

§ 14 
Entwässerungsbaugenehmigungsverfahren

(1) Die Entwässerungsbaugenehmigung ist auf amtlichem Vordruck 
bei der Stadt zu beantragen (Entwässerungsbauantrag). Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen:
1. ein amtlicher Lageplan im Maßstab 1 : 1000 mit Umrandung des 

betreffenden Grundstücks,
2. der Kanaltiefenschein,
3. ein Grundstücksentwässerungsplan im Maßstab 1 : 250, in Aus-

nahmefällen im Maßstab 1 : 500, mit folgenden Darstellungen:
a) Darstellung des Gebäudes und der Entwässerungsleitungen 

auf dem Grundstück bis zu den Anschlusskanälen; im Kanal-
tiefenschein angegebene Kanalschächte oder Anschlussstel-
len sind maßstabgerecht einzutragen und zu vermaßen,

b) Darstellung der einzelnen Abwasseranfallstellen und der ver-
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schiedenartigen Abwasserströme, insbesondere für Sanitär-
abwasser, Produktionsabwasser, Kühlwasser und Nieder-
schlagswasser über die einzelnen Behandlungssysteme bis 
zu den Einleitungsstellen,

c) Darstellung der einzelnen Behandlungssysteme, bei Anlagen 
nach DIN 1999 und DIN 4040 mit zusätzlicher Angabe des 
Fabrikats und der vorschriftsmäßigen Bemessung,

d) Darstellung der Einzugsgebiete von Bodenabläufen, insbe-
sondere bei nicht überdachten Flächen (Erläuterung durch 
Schraffur oder auf andere geeignete Weise),

e) Darstellung weiterer wichtiger Einrichtungen wie Speicher-
becken und Absperrschieber,

4. Grundrisse der einzelnen Gebäudegeschosse im Maßstab 1 : 100 
mit Eintragung der geplanten Nutzung der Räume, der Entwässe-
rungsgegenstände und der Entwässerungsleitungen,

5. Schnittzeichnungen mit Eintragungen der Entwässerungsleitun-
gen von der entferntesten Einlaufstelle bis zu den Anschlusska-
nälen; es sind die Höhenangaben auf NN (bezogen auf Normal-
Null) am Anschlusskanal an der Grundstücksgrenze, in den 
Schächten und Entwässerungsleitungen sowie die Zwischenlän-
gen und Gefälle anzugeben, die Keller- und Geschossfußböden 
sind auf NN zu beziehen,

6. die Baubeschreibung,
7. ein Erläuterungsbericht mit folgenden Inhalten:

a) Beschreibung des Produktionsvorgangs/Arbeitsablaufs,
b) Angaben über eingesetzte Betriebsmittel,
c) Angaben über Abwassermengen und zur Abwasserbilanz,
d) Beschreibung innerbetrieblicher Recyclingverfahren im Ab-

wasserbereich,
e) Beschreibung der Abwasserbehandlungsanlagen,

8. Pläne der Abwasserbehandlungsanlagen mit Schnittzeichnungen 
(Längs-/ Querschnitt), einem Aufstellungsplan (Grundriss) sowie 
Fließbildern,

9. das Ergebnis der Prüfung eines Sachverständigen, ob das auf 
bebauten oder befestigten Flächen des Grundstücks anfallende 
Niederschlagswasser dem natürlichen Wasserkreislauf im Wege 
der Versickerung oder ortsnahen Einleitung in ein Gewässer ohne 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zugeführt werden 
kann (Niederschlagswasserbeseitigungsprüfung).

(2) Die Stadt kann im Einzelfall die Vorlage weiterer Unterlagen verlan-
gen, soweit diese zur Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind. 
Sie kann auf die Vorlage bestimmter Unterlagen verzichten, wenn das 
Vorhaben auch ohne diese ausreichend beurteilt werden kann. Die-
ses gilt insbesondere, wenn das Abwasser dem häuslichen Schmutz-
wasser vergleichbar ist.

(3) Der Entwässerungsbauantrag sowie die beigefügten Unterlagen 
sind von dem Bauherrn sowie einem nach § 70 der Bremischen Lan-
desbauordnung bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser zu unter-
zeichnen und in zweifacher Ausfertigung spätestens einen Monat vor 
dem beabsichtigten Baubeginn einzureichen.

(4) Wird dem Entwässerungsbauantrag entsprochen, stellt die Stadt 
eine Entwässerungsbaugenehmigung aus. Die Genehmigung verliert 
ihre Gültigkeit, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung 
mit der Bauausführung nicht begonnen oder die Ausführung länger 
als ein Jahr unterbrochen worden ist. Vor Ablauf dieser Fristen kann 
die Gültigkeit der Genehmigung auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu 
drei Jahren verlängert werden. Die Verlängerung kann unter neuen 
Auflagen und Bedingungen erfolgen. Ergibt sich während der Bau-
ausführung die Notwendigkeit, von der Entwässerungsbaugenehmi-
gung abzuweichen, so ist die Abweichung der Stadt unverzüglich 
anzuzeigen. Abweichungen von der erteilten Entwässerungsbauge-
nehmigung dürfen erst nach der dafür erforderlichen Baugenehmi-
gung ausgeführt werden.

§ 15 
Bauabnahme

(1) Für die nach § 13 Absatz 1 genehmigungsbedürftigen Vorhaben 
sind eine Rohbauabnahme (Teilabnahme) und eine Schlussabnahme 
durch die Stadt erforderlich. Der Bauherr oder sein Beauftragter müs-
sen die Abnahmen schriftlich bei der Stadt beantragen. Anträge auf 

Teil- oder Schlussabnahme müssen rechtzeitig, mindestens aber drei 
Tage vor dem Abnahmezeitpunkt, bei der Stadt eingegangen sein.

(2)  Die Wasserdichtheit der Grundleitungen, Schächte und Inspekti-
onsöffnungen ist vor der Inbetriebnahme bzw. der Schlussabnahme 
durch einen Fachbetrieb schriftlich nachzuweisen. Fachbetrieb ist, 
wer die Anforderungen nach § 148 Abs. 2 des Bremischen Wasser-
gesetzes sinngemäß erfüllt. Der Magistrat wird ermächtigt, die Anfor-
derungen an Fachbetriebe und Dichtheitsprüfungen durch eine  
Richtlinie zu regeln. Der Fachbetrieb darf nicht mit einer an der Bau-
ausführung beteiligten Firma identisch oder von ihr beauftragt sein. 
Die Beauftragung eines Fachbetriebes zur Durchführung der Dicht-
heitsprüfung hat durch den Bauherrn zu erfolgen. Die Anlagen dürfen 
erst nach der Schlussabnahme in Betrieb genommen werden.

(3) Die Teilabnahme ist in offener Baugrube vorzunehmen. Die Schlus-
sabnahme ist nach Abschluss der Bauarbeiten durchzuführen.  
Auf Antrag des Bauherren können Teil- und Schlussabnahme jeweils 
auch in Teilschritten vorgenommen werden. Zu überdeckende  
Abwasseranlagen müssen bei der Teilabnahme sichtbar und leicht 
zugänglich sein. Sie dürfen erst nach dieser Abnahme überdeckt  
werden. Die Freilegung bereits überdeckter Abwasseranlagen kann 
gefordert werden.

(4) Über die Abnahmen wird eine Bescheinigung ausgestellt. Die  
Kosten für die Abnahmen trägt der Bauherr.

(5) Die Stadt kann im Einzelfall auf Antrag des Bauherrn auf die Teil- 
oder Schlussabnahme verzichten, wenn diese nach Art und Umfang 
der Grundstücksentwässerungsanlage nicht erforderlich sind. Glei-
ches gilt für den Nachweis der Wasserdichtheit.

(6) Für Vorhaben nach § 13 Absatz 2 ist eine Abnahme der Grundlei-
tungen in offener Baugrube erforderlich. Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie 
die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend. Bis zur Abnahme ist der 
Stadt der Kanaltiefenschein sowie ein Grundstücksentwässerungs-
plan (Lageplan) und Schnittzeichnungen im Maßstab 1:100 oder 
1:250 jeweils mit Darstellung des Gebäudes und der Entwässerungs-
leitungen auf dem Grundstück bis zum Anschlusskanal mit Höhen-
angaben bezogen auf NN und eine Niederschlagswasserbeseiti-
gungsprüfung im Sinne des § 14 Abs. 1 Nr. 9 vorzulegen. Die im 
Kanaltiefenschein angegebenen Kanalschächte oder Anschlussstel-
len sind örtlich einzumessen und im Lageplan maßstabgerecht einzu-
tragen und zu vermaßen. § 14 Absatz 3 gilt entsprechend. Nach  
Fertigstellung des angezeigten Vorhabens haben der Bauherr und der 
Unternehmer auf amtlichem Vordruck zu erklären, dass das Vorhaben 
entsprechend den Anforderungen, die nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften an die Herstellung, Änderung oder Beseitigung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen zu stellen sind, ausgeführt wurde.

§ 16 
Anwendung der Bremischen Landesbauordnung

Die Vorschriften der Bremischen Landesbauordnung, ausgenommen 
§ 79 der Bremischen Landesbauordnung  sowie die aufgrund der 
Bremischen Landesbauordnung erlassenen Bestimmungen sind für 
die Herstellung, Beseitigung oder Änderung von Grundstücksentwäs-
serungsanlagen entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Orts-
gesetz keine abweichenden oder inhaltsgleichen Bestimmungen ent-
halten sind.

§ 17 
Schmutzwassersammelgruben

(1) Schmutzwassersammelgruben sind außerhalb von Gebäuden  
nahe einer Straßen- oder Wegegrenze so anzulegen, dass sie mit  
einem Entsorgungsfahrzeug ungehindert zu erreichen sind und leicht 
entleert werden können. Soweit ein Fahrzeugeinsatz aufgrund unzu-
reichender Wegeverhältnisse nicht möglich oder wenn die Schmutz-
wassersammelgrube mehr als 10 m von einer erreichbaren Straßen-
oder Wegegrenze entfernt angelegt ist, hat der Betreiber eine fest 
installierte frostsichere Saugleitung DN 100 mit Schnellschlusskupp-
lungen von der Schmutzwassersammelgrube bis zur Grundstücks-
grenze vorzuhalten.
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(2) Schmutzwassersammelgruben müssen von Grundstücksgrenzen 
und Fenstern bewohnbarer Räume einen Mindestabstand von zwei 
Metern und von Wassergewinnungsanlagen einen Mindestabstand 
von fünfzehn Metern haben.

(3) Schmutzwassersammelgruben für häusliches Schmutzwasser 
müssen grundsätzlich für jede Wohnung mindestens acht Kubikmeter 
nutzbares Fassungsvermögen haben. In von der Stadt bestimmten 
Ausnahmefällen sowie für nichthäusliches Abwasser soll das Fas-
sungsvermögen der Gruben so bemessen sein, dass sie mindestens 
den Abwasseranfall eines Monats aufnehmen können.

(4) In Schmutzwassersammelgruben darf Niederschlagswasser nicht 
eingeleitet werden.

(5) Für die Herstellung von Schmutzwassersammelgruben sowie 
Rohrleitungen innerhalb und außerhalb von Gebäuden sind die ein-
schlägigen technischen Baubestimmungen in ihrer jeweils geltenden 
Fassung sinngemäß anzuwenden. 

(6) Schmutzwassersammelgruben dürfen keinen Über- oder Ablauf 
haben. Sie müssen wasserdicht sein, mit einer Einsteigeöffnung von 
mindestens 60 x 60 cm im Lichten und mit dichtschließender, ver-
kehrssicherer Abdeckung aus Gusseisen, Stahl oder Beton in Höhe 
der Geländeoberkante ausgestattet sein. Die Entlüftung einer Grube 
muss im Hause mit einer über das Dach hinausgeführten Entlüftungs-
leitung von mindestens DN 100 mm erfolgen.

(7) Ist in absehbarer Zeit ein Anschluss des Grundstücks an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen geplant, kann in von der Stadt bestimm-
ten Ausnahmefällen die Herstellung von Schmutzwassersammelgru-
ben aus Schachtbetonfertigteilen mit einem Durchmesser von 1 m 
gestattet und eine Wasserdichtigkeitsprüfung verlangt werden. Sie 
sind unmittelbar hinter der Straßenbegrenzungslinie (Straßenflucht) 
oder der Grundstücksgrenze anzuordnen.

§ 18 
Abscheider

(1) Der Eigentümer eines mit Abwasserabläufen versehenen Grund-
stücks, auf dem Öle, Fette oder Leichtflüssigkeiten anfallen oder ge-
lagert werden, hat Abscheideranlagen nach den einschlägigen tech-
nischen Baubestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung zur 
Rückhaltung dieser Stoffe zu errichten und zu betreiben. Leichtflüs-
sigkeitsabscheideranlagen sind so anzulegen, dass das Entsorgungs-
fahrzeug ungehindert anfahren und die Inhalte der Anlage entsorgen 
kann.

(2) Sind Grundstücksflächen nach Absatz 1 nicht mit Abläufen verse-
hen oder liegen sie im Einzugsbereich von Abläufen, die nicht durch 
Abscheider gesichert sind, müssen diese Flächen durch Wände oder 
Schwellen von mindestens 3 cm Höhe an ihren Begrenzungen gesi-
chert sein. Wasserzapfstellen dürfen sich in diesen Fällen nicht inner-
halb der Flächen befinden.

(3) Bemessung, Einbau und Betrieb von Abscheideranlagen für 
Leichtflüssigkeiten, für Fettabscheider und für Heizölsperren bestim-
men sich nach den einschlägigen technischen Baubestimmungen in 
ihren jeweils geltenden Fassungen. Die Prüfung der Dichtheit von 
Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen und Schlammfängen soll ent-
sprechend der DIN 1999-100 durchgeführt werden.

(4) Der Inhalt von Leichtflüssigkeitsabscheidern und von Schlamm-
fängen darf nur von der Stadt entsorgt werden. Dieses erfolgt ohne 
besonderen Antrag nach dem ermittelten Bedarf in regelmäßigen 
Zeitabständen, mindestens aber zweimal jährlich (Regelentsorgung). 
In begründeten Fällen sind Ausnahmen von der Regelentsorgung zu-
lässig, wenn die zurückzuhaltenden Stoffe nur in geringem Umfang 
anfallen und die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung gewährlei-
stet ist. Abscheider sind nach der Entsorgung vom Anlagenbetreiber 
zur Herstellung der Betriebsfähigkeit wieder mit Wasser aufzufüllen.

Abweichend von Satz 2 kann dem Betreiber einer Leichtflüssigkeits-
abscheideranlage eine bedarfsgerechte Entsorgung erlaubt werden, 
wenn die folgenden Vorraussetzungen erfüllt sind:

1. Die Anlage wird mindestens in monatlichen Abständen von einem 
Sachkundigen kontrolliert. Die Sachkunde wird durch Teilnahme 
an einem eintägigen Seminar mit anschließender Vor-Ort-Einwei-
sung nachgewiesen.

2.  Die Ergebnisse der Kontrollen (mindestens die Höhe des 
Schlammspiegels und Stärke der Leichtflüssigkeitsschicht) dür-
fen die zulässigen Werte der bauaufsichtlichen Zulassung der An-
lage nicht übersteigen. Sie sind in einem Betriebstagebuch zu 
dokumentieren. Das Betriebstagebuch ist in der Betriebsstätte zu 
hinterlegen.

3.  Nach spätestens 5 Jahren ist die komplett entleerte und gereinig-
te Anlage von einem Fachkundigen entsprechend der DIN 1999-
100 auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.

Der Betreiber hat die mindestens einmal jährliche Prüfung der Ergeb-
nisse der Eigenkontrolle durch einen Fachkundigen entsprechend der 
DIN 1999-100 oder durch die Stadt zu dulden. Die Erlaubnis wird  
widerrufen, wenn die Vorraussetzungen ihrer Erteilung nicht mehr  
erfüllt werden.

(5) Die Einleitung von anderen Flüssigkeiten und Stoffen als mit Mine-
ralölen belastetes Abwasser in Schlammfänge und Leichtflüssigkeits-
abscheider berechtigt die Stadt, von der Entsorgung nach Absatz 4 
zurückzutreten und stattdessen den Betreiber zu verpflichten, die 
Entsorgung nach den Vorschriften des Abfallrechts selbst zu veran-
lassen. Ein derartiger Entsorgungstermin ist der Stadt mindestens ei-
nen Tag vorher bekannt zu geben.

(6) Bei Eintritt besonderer Umstände und bei vorzeitiger Füllung eines 
Leichtflüssigkeitsabscheiders oder Schlammfanges hat der Betreiber 
unverzüglich eine Entsorgung zu beantragen.

(7) Den Betreibern obliegt die regelmäßige Reinigung und Instandhal-
tung der Bodenabläufe, der Zu- und Ablaufleitungen, der Koaleszens-
elemente, der Abscheider und der Schlammfänge. Schlammfänge 
und Abscheider sind von Stoffen und Gegenständen freizuhalten, die 
geeignet sind, die Saugvorrichtungen der Entsorgungsfahrzeuge zu 
verstopfen oder zu beschädigen.

(8) Das Abscheidegut geht mit seiner Entfernung aus dem Abschei-
der und Schlammfang in das Eigentum der Stadt über. Im Abscheide-
gut gefundene Wertgegenstände werden als Fundsache behandelt.

(9) Störungen an Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen sind vom Anla-
genbetreiber oder vom Eigentümer des Grundstücks unverzüglich 
der Stadt anzuzeigen und zu beseitigen. Die Grundstückseigentümer 
sind verpflichtet, die Außerbetriebnahme von Leichtflüssigkeitsab-
scheideranlagen unverzüglich mitzuteilen. Stillgelegte Anlagen sind 
nach den anerkannten Regeln der Technik außer Funktion zu neh-
men. Bei ungenutzten Anlagen, die im Erdreich verbleiben, führt die 
Stadt eine regelmäßige und kostenpflichtige Sichtkontrolle durch. Mit 
der Stilllegung der Abscheideranlage erfolgt ein Widerruf bzw. eine 
Änderung der gemäß § 8 erteilten Einleitungsgenehmigung.

(10) Für die Entsorgung der Abscheideranlagen werden Gebühren 
aufgrund eines Ortsgesetzes erhoben.

(11) Der Betreiber einer Fettabscheideranlage nach den technischen 
Baustimmungen ist verpflichtet die Reinigungsintervalle so festzule-
gen, dass die Speicherfähigkeit des Abscheiders und des Schlamm-
fanges nicht überschritten wird. Die Schlammfänge und Abscheider 
sind möglichst monatlich, mindestens jedoch zweimal jährlich voll-
ständig zu leeren und zu säubern und wieder mit Wasser zu füllen. 
Die Nachweise der Entsorgung sind drei Jahre lang aufzubewahren 
und auf Anforderung der Stadt vorzulegen.

§ 19 
Haftung

(1) Für Schäden, die der Stadt oder von ihr beauftragten Dritten durch 
einen Verstoß gegen die Vorschriften dieses Ortsgesetzes oder die 
aufgrund dieses Ortsgesetzes erlassenen Verfügungen entstehen, 
haften der zum Unterlassen oder Handeln Verpflichtete und der Ver-
ursacher gesamtschuldnerisch.
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(2) Bei Überschwemmungsschäden durch Abwasser auf an den  
Kanal angeschlossenen Grundstücken als Folge eines Abwasser-
rückstaues in öffentlichen Abwasseranlagen, insbesondere bei Hoch-
wasser, Regenereignissen, Schneeschmelze oder Betriebsstörungen, 
können gegen die Stadt keine Schadenersatzanspruche oder An-
sprüche auf Minderung der Gebühren geltend gemacht werden, es 
sei denn, die Stadt hat den Schaden schuldhaft verursacht. Das gilt 
auch für solche Schäden, die durch Störungen im Betriebsablauf bei 
der Entsorgung von Schmutzwassersammelgruben und Abscheidern 
entstehen.

§ 20 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 171 Absatz 2 a des Bremischen 
Wassergesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 das auf dem Grundstück anfallende Abwas-

ser nicht nach Maßgabe der Vorschriften in die öffentlichen Ab-
wasseranlagen einleitet oder sonst der Stadt zur Entsorgung 
überlässt;

2. entgegen § 3 Abs. 2 anfallendes Abwasser nicht in den dafür vor-
gesehenen oder durch Genehmigung bestimmten Kanal einleitet;

3. entgegen § 4 Abs. 3 entbehrliche Grundstücksentwässerungsan-
lagen nicht beseitigt, verfüllt oder gegen das Entstehen von Ge-
fahren sichert;

4. entgegen § 6 Abs. 1 Schmutzwasser nicht in eine wasserdichte 
Schmutzwassersammelgrube einleitet;

5. entgegen § 6 Abs. 3 Schmutzwassersammelgruben auf ander-
weitig genutzten Grundstücken nicht rechtzeitig entleert bzw. die 
Nachweise über die Entleerung nicht aufbewahrt;

6. entgegen § 7 Abs. 2 und 3 unzulässige Stoffe in die Grundstück-
sentwässerungsanlagen und öffentlichen Abwasseranlagen ein-
leitet;

7. entgegen § 7 Abs. 4 als Verpflichteter bei rechtswidriger Einlei-
tung oder deren Gefahr seiner Unterrichtungspflicht nicht nach-
kommt;

8. entgegen § 8 Abs. 1 Schmutzwasser in öffentliche Abwasseranla-
gen ohne Genehmigung einleitet, soweit eine solche nicht nach 
Absatz 2 als erteilt gilt, oder bei der Einleitung die in der Geneh-
migung festgelegten Grenzwerte überschreitet;

9. entgegen § 8 Abs. 6 seiner Verpflichtung zur Selbstüberwachung 
nicht nachkommt;

10. entgegen § 8 Abs. 8 seiner Anzeigepflicht nicht nachkommt;
11.  entgegen § 8 Abs. 10 als Verpflichteter bei rechtswidriger Einlei-

tung oder deren Gefahr seiner Unterrichtungspflicht nicht nach-
kommt;

12.  entgegen § 8b Abs. 3 Abwasser in unzulässiger Weise verdünnt;
13.  entgegen § 9 Abs. 2 Niederschlags-, Grund-, Quell- oder Draina-

gewasser, das mehr als unbedeutende Mengen von Schadstoffen 
enthält, ohne Genehmigung in die öffentlichen Abwasseranlagen 
einleitet;

14.  entgegen § 9 Abs. 3 als Transportmittel benutztes Wasser uner-
laubt in öffentliche Abwasseranlagen einleitet;

15.  entgegen § 10 Abs. 2 die Entnahme von Abwasserproben und 
die Kontrolle der Grundstücksentwässerungsanlagen verwehrt;

16. entgegen § 10 Abs. 4 die dort genannten Anlagen nicht jederzeit 
zugänglich hält;

17. entgegen § 11 Abs. 5 die Stadt über eine Betriebsstörung nicht 
unverzüglich unterrichtet;

18. entgegen § 12 Abs. 4 die Grundstücksentwässerungsanlagen 
nicht vorschriftsmäßig unterhält bzw. festgestellte Mängel nicht 
unverzüglich beseitigt;

19. entgegen § 13 Abs. 1 ohne die erforderliche Entwässerungsbau-
genehmigung oder ohne die Entwässerungsbauanzeige nach § 
13 Abs. 2 oder abweichend davon Grundstücksentwässerungs-
anlagen herstellt, ändert oder beseitigt;

20. entgegen § 15 die dort bezeichneten Anträge, Nachweise, Bau-
vorlagen oder Erklärungen nicht vorlegt;

21. entgegen § 18 Abs. 4 die Betriebsfähigkeit eines Abscheiders 
nicht wieder herstellt;

22. entgegen § 18 Abs. 9 seiner Verpflichtung zur unverzüglichen Mit-
teilung der Außerbetriebnahme von Leichtflüssigkeitsabscheidern 
nicht nachkommt;

23. entgegen § 18 Abs. 11 seiner Vorlagepflicht nicht nachkommt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besserem Wissen unrich-
tige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, 
um einen nach diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu er-
wirken oder zu verhindern.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 
Euro geahndet werden.

(4) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung der in Absatz 1 oder Absatz 2 genannten Ordnungswidrig-
keiten ist der Magistrat der Stadt Bremerhaven als Wasserbehörde.

§ 21 
Datenerhebung und -verarbeitung

(1) Die Stadt führt Register über
1. die Einleitungen von Schmutzwasser und verschmutztem Nieder-

schlagswasser in die Kanalisation, für die eine Genehmigung im 
Sinne der §§ 7 und 8 Absatz 1 erteilt ist oder für die gemäß § 8 
Absatz 2 die Genehmigung als erteilt gilt,

2. sonstige Einleitungen von Schmutzwasser und verschmutztem 
Niederschlagswasser in die öffentlichen Abwasseranlagen,

3. den Betrieb, die Unterhaltung und die Entleerung von Schmutz-
wassersammelgruben,

4. die Entleerung der Leichtflüssigkeitsabscheider und der zugehö-
rigen Schlammfänge,

5. die Nachweise der vorgeschriebenen Entsorgung von Fettab-
scheideranlagen,

6. Störungen in öffentlichen Abwasseranlagen.

(2) Die Register dienen der Überwachung der in diesem Ortsgesetz 
bestimmten und der aufgrund dieses Ortsgesetzes auferlegten Einlei-
tungs- und Benutzungsregelungen, der Organisation der kommunalen 
Abwasserbeseitigung, insbesondere einer regelmäßigen Entleerung 
der Schmutzwassersammelgruben und Leichtflüssigkeitsabscheider 
mit den zugehörigen Schlammfängen und der Erhebung der festzu-
setzenden Kosten, Beiträge bzw. Entgelte.

(3) Für diesen Zweck werden insbesondere folgende Daten gespei-
chert:
1. Familienname, Vornamen, Firmen- und Wohnanschriften der 

Überlassungspflichtigen (§ 3 Absatz 1) und der in den Betrieben 
mit der Überwachung der Einleitung beauftragten Personen,

2. Postanschrift oder Liegenschaftsbezeichnung des Grundstücks, 
auf dem das Abwasser anfällt,

3. Art und Beschreibung der Grundstücksentwässerungsanlagen,
4. Branchen und Produktionszweige bei Einleitung von Schmutz-

wasser von gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken 
oder von anderem nichthäuslichen Schmutzwasser,

5. Einzelregelungen der Einleitungsgenehmigung gemäß § 8 Abs. 1,
6. Menge des dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversor-

gung oder des anderweitig zugeführten Wassers, des auf dem 
Grundstück gewonnenen Wassers, des verschmutzten Nieder-
schlagswassers und des der Kanalisation zugeleiteten Abwas-
sers,

7. Ergebnisse von Abwasseruntersuchungen und sonstige Erkennt-
nisse über die Einleitung von Stoffen, die nicht eingeleitet werden 
dürfen,

8. aus Schmutzwassersammelgruben und Leichtflüssigkeitsab-
scheidern mit den dazugehörigen Schlammfängen entleerte Ab-
wassermengen und andere Inhalte,

9. Verursacher, Art und Umfang der Störungen in öffentlichen Ab-
wasseranlagen.

Der zuständige Wasserversorgungsbetrieb übermittelt die Menge des 
von ihm je Grundstück aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
zugeführten Wassers der Stadt.

(4) Bei Einleitungen von Schmutzwasser von gewerblich oder indu-
striell genutzten Grundstücken oder von anderem nichthäuslichen 
Schmutzwasser, für welche eine Genehmigung nach § 8 Absatz 1 er-
teilt worden ist, werden die Daten nach Absatz 3 jahrgangsweise ge-
speichert. Bei Schmutzwasser, welches nach § 8 Absatz 2 Satz 1 oh-
ne besondere Einleitungsgenehmigung in die Kanalisation oder in 
Schmutzwassersammelgruben eingeleitet wird, werden die Daten 
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nach Absatz 3 Nr. 1 bis 3 und 6 bis 8 jahrgangsweise gespeichert. Die 
Daten sind zu löschen, wenn ihre Kenntnis für die speichernde Stelle 
zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. 
Dieses gilt nicht, wenn ein förmliches Verwaltungs- oder Gerichtsver-
fahren noch anhängig ist.

(5) Die nach Absatz 3 gespeicherten Daten dürfen bei begründetem 
Verdacht eines Verstoßes gegen wasser-, abfall- oder bauordnungs-
rechtliche Vorschriften im Zusammenhang mit der Grundstücksent-
wässerung an die Wasser- und Bauordnungsbehörden sowie an die 
für die Abfallüberwachung zuständigen Behörden übermittelt werden. 
Die nach Absatz 3 Nr. 1, 2, 3 und 8 gespeicherten Daten dürfen an die 
mit der Grubenentleerung und Fäkalschlammabfuhr beauftragten Un-
ternehmen insoweit übermittelt werden, als diese Daten zur Erfüllung 
ihrer Vertragspflichten erforderlich sind.

(6) Die Stadt kann die zur Einführung der gesplitteten Kanalbenut-
zungsgebühr erforderlichen personenbezogenen Daten erheben,  
verarbeiten und speichern. Im Einzelnen werden die Adress- und  
Geburtsdaten der Eigentümer eines Grundstücks oder der dinglich 
Berechtigten sowie alle erforderlichen Geodaten im Stadtgebiet  
erhoben, verarbeitet und gespeichert. Die genannten Daten zur Er-
mittlung der gesplitteten Kanalbenutzungsgebühr werden erhoben 
durch
1. Befliegung des Stadtgebietes mit anschließender Erstellung von 

Geodaten,
2. automatisierten Datenabruf des Liegenschaftskatasters und des 

Liegenschaftsbuches hinsichtlich der Daten zur Grundstücksbe-
messung,

3. Datenabruf bei der Grundsteuerdatenbank hinsichtlich der Zu-
ordnung der Grundstücke zu den für die Erhebung der Grund-
steuer verwendeten Adressdaten.

Soweit für die Gebührenermittlung erforderlich, findet ein Ableich mit 
den Daten des Wasserversorgungsbetriebes und der BEG logistics 
GmbH statt.

§ 21a 
Normen des Deutschen Instituts für Normung e. V.  

(DIN-Normen)

DIN-Normen, auf die in diesem Ortsgesetz verwiesen wird, sind im 
Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln erschienen und bei Deutschen 
Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.

§ 22 
Übergangsvorschriften

(1) Soweit mit Inkrafttreten dieses Ortsgesetzes nach § 4 Absatz 1 die 
Kanalanschlusspflicht entsteht, weil der Anschluss an den Kanal über 

ein anderes Grundstück hergestellt werden darf, ist § 4 Absatz 3 mit 
der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass der Bauantrag zur 
Änderung vorhandener Grundstücksentwässerungseinrichtungen 
binnen 15 Monaten nach Inkrafttreten dieses Ortsgesetzes zu stellen 
ist.

(2) Für Einleitungen von Schmutzwasser im Sinne der §§ 7 und 8, die 
bis zum Inkrafttreten dieses Ortsgesetzes in zulässiger Weise ausge-
übt wurden und für die sich die Stadt die Erteilung einer Genehmi-
gung nicht vorbehalten hat, gilt § 7 Absatz 2 bis 4; § 8 Absatz 6 Satz 
4 findet Anwendung.

(3) Auf bestehende Einleitungen im Sinne von Absatz 2, für die sich 
die Stadt die Erteilung einer Genehmigung vorbehalten hat, findet § 8 
Absatz 3 bis 7 entsprechende Anwendung; in der Genehmigung ist 
der Termin zu bestimmen, von dem ab die in der Genehmigung fest-
gelegten Anforderungen an die Schmutzwassereinleitung erfüllt sein 
müssen. Zulässige Einleitungen dürfen bis zur Erteilung der Geneh-
migung fortgesetzt werden.

§ 23 
Inkrafttreten

(1) Dieses Ortsgesetz tritt am 1. des auf seine Verkündung folgenden 
Monats in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Ortsgesetz über die Entwässerung der Grund-
stücke im Gebiet der Stadtgemeinde Bremerhaven und den An-
schluss an die öffentlichen Abwasseranlagen der Stadtgemeinde 
Bremerhaven (Entwässerungssatzung) vom 26. September 1972 
(Brem. GBI. S. 195), zuletzt geändert durch Ortsgesetz vom 27. Janu-
ar 1994 (Brem. GBI. S. 89), außer Kraft.

Bremerhaven, den 3. Juli 1997

M a g i s t r a t
der Stadt Bremerhaven

gez. Richter
Oberbürgermeister



Anhang zu § 8 c Abs. 1: Allgemeine Grenzwerte

Parameter: Grenzwert:
1. Allgemeine Parameter
  
 a) Temperatur 35° C 
 b) pH-Wert 6,5 – 10 
 c) Absetzbare Stoffe  10 ml/l (nach 0,5 Std. Absetzzeit)
  Der Grenzwert ist nur festzusetzen, soweit eine 
  Schlammabscheidung aus Gründen der ordnungs-
  gemäßen Funktionsweise der öffentlichen 
  Abwasseranlage erforderlich ist.
  
 d) Hydroxide der unter Nummer 2 Buchstabe a) bis p) 
  aufgeführten Metalle 0,3 ml/l (nach 0,5 Std. Absetzzeit)
 e) Bei Umgang mit asbesthaltigem Material: 
  Abfiltrierbare Stoffe 30 mg/l 

2. Anorganische Stoffe (gesamt)  mg/l

 a) Antimon (Sb):     1 
 b) Arsen (As):     0,1 
 c) Barium (Ba):     3 
 d) Blei (Pb):     1 
 e) Cadmium (Cd):     0,2 
 f) Chrom 6-wertig (Cr6+):     0,2 
 g) Chrom, gesamt (Cr):     1 
 h) Cobalt (Co):     2 
 i) Kupfer (Cu):     1 
 j) Nickel (Ni):     1 
 k) Quecksilber (Hg):     0,05 
 l) Selen (Se):     1 
 m) Silber (Ag):     2 
 n) Vanadium (V):     2 
 o) Zink (Zn):     2 
 p) Zinn (Sn):     2 
 q) Ammonium (NH4+) bzw.
  Ammoniak (NH3) (berechnet als N)  150 
 r) Chlor, freisetzbar (Cl2):     0,5 
 s) Cyanid, leicht freisetzbar (CN−):     1 
 t) Cyanid, gesamt (CN−):     5 
 u) Fluorid (F−):   50 
 v) Nitrit (NO2

−):   20
  Dieser Grenzwert ist nur festzusetzen, wenn 
  die anfallende Fracht 4 kg (N02) pro Tag übersteigt.  
 w) Sulfat (SO4

2−): 600 
 x) Sulfid (S2−):     2 

3. Organische Stoffe  mg/l

 a) Kohlenwasserstoffe gesamt: (Mineralöl-Verbindungen)  20 
 b) Schwerflüchtige lipophile Stoffe (insbesondere 
  emulgierte oder suspendierte, biologisch 
  abbaufähige Öle, Fette und dergl.):  150 
 c) Adsorbierbare organische Halogenverbindungen 
  (AOX), (berechnet als Chlorid):  1
  – Einzelstoffe hiervon, z.B. Tetrachlorethen 
  (berechnet als Cl):  0,5 

 d) Phenol-Verbindungen (berechnet als C6H5OH)  100“ 
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Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Abfallwirtschaftliche Zielhierarchie

(1) Die Abfallwirtschaft in der Stadtgemein-
de Bremen (Stadtgemeinde) wird von fol-
gender Zielhierarchie bestimmt:

1. Vermeidung von Abfällen,

2. Wiederverwendung von Abfällen,

3. stoffliche Verwertung von Abfällen,

4. mechanische, biologische, chemisch-
physikalische oder thermische Behand-
lung von Abfällen,

5. Ablagerung von Abfällen.

(2) Insbesondere sollen Abfälle aus Indu-
strie und Gewerbe soweit wie möglich ver-
mieden oder, wenn eine stoffliche Verwer-
tung technisch machbar und wirtschaftlich
zumutbar ist, in den Stoffkreislauf zurück-
geführt werden.

§ 2
Aufgaben der Stadtgemeinde

und zuständige Behörde

(1) Die Stadtgemeinde entsorgt die in ihrem
Gebiet anfallenden Abfälle nach Maßgabe
dieses Gesetzes und wirkt im Rahmen ihrer
rechtlichen Möglichkeiten darauf hin, daß
die Entstehung von Abfällen soweit wie
möglich vermieden wird.

(2) Die Stadtgemeinde berät und informiert
Industrie, Gewerbe, öffentliche Einrichtun-
gen und Haushaltungen darüber, wie Abfäl-
le möglichst weitgehend vermieden und
verwendet werden können.

(3) Die Stadtgemeinde betreibt die Abfal-
lentsorgung als öffentliche Einrichtung
durch die Bremer Entsorgungsbetriebe, Ei-
genbetrieb der Stadtgemeinde Bremen, als
zuständige Behörde, soweit nicht in den
nachfolgenden Vorschriften Abweichendes
geregelt ist.

§ 3
Abfallwirtschaftsbeirat

(1) Beim Senator für Umweltschutz und
Stadtentwicklung wird ein unabhängiger
Beirat für kommunale Abfallwirtschaft mit
höchstens 12 Mitgliedern gebildet. Die Mit-
glieder des Beirates werden vom Senator
für Umweltschutz und Stadtentwicklung für
einen Zeitraum von vier Jahren bestellt. Für
jedes Mitglied soll ein Vertreter bestellt wer-
den. Der Beirat ist ehrenamtlich tätig und an
Weisungen nicht gebunden.

(2) Dem Beirat sollen sachverständige Per-
sonen angehören. Der Beirat besteht aus

1. einer von der Angestelltenkammer Bremen,

2. einer von der Arbeiterkammer,

3. zwei von der Handelskammer Bremen,

4. zwei von der Handwerkskammer Bremen,

5. zwei von Wirtschaftsfachverbänden,

6. zwei von den Verbraucherverbänden 
sowie

7. zwei von den nach § 43 des Bremischen 
Naturschutzgesetzes anerkannten Na-
turschutzverbänden vorzuschlagenden 
Personen.

(3) Der Beirat soll den Senator für Umwelt-
schutz und Stadtentwicklung allgemein und
bei bedeutsamen Entscheidungen der kom-
munalen Abfallwirtschaft beraten und ihm
Vorschläge und Anregungen unterbreiten.

(4) Vorsitz und Geschäftsführung des Beira-
tes obliegt dem Senator für Umweltschutz
und Stadtentwicklung. Der Beirat be-
schließt mit einfacher Mehrheit. Der Vorsit-
zende hat kein Stimmrecht. Für jede Sit-
zung ist eine Niederschrift anzufertigen, die
vom Vorsitzenden und vom Protokollführer
zu unterzeichnen und dem Beirat in seiner
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzu-
legen ist. Der Senator für Umweltschutz
und Stadtentwicklung hat bei Bedarf Ver-
treter der Bremer Entsorgungsbetriebe zu
den Sitzungen hinzuzuziehen.

§ 4
Abfallvermeidung

Wer Einrichtungen der Abfallentsorgung der
Stadtgemeinde benutzt, hat sein Abfallauf-
kommen so gering zu halten, wie es den
Umständen nach möglich und zumutbar ist.

§ 5
Getrennte Abfallerfassung

(1) Um eine den Anforderungen des § 1 die-
ses Gesetzes genügende Abfallwirtschaft zu
ermöglichen, führt die Stadtgemeinde eine
getrennte Erfassung folgender Abfälle durch:

1. Bioabfälle,

2. Wertstoffe,

3. Sperrmüll,

4. schadstoffhaltige Abfälle,

5. sonstiger Hausmüll und hausmüllähnli-
che Abfälle (Restabfälle),

6. Bauabfälle und

7. pflanzliche Abfälle, soweit diese nicht 
über das Sammelsystem der Biotonne 
erfaßt werden können oder eine ander-
weitige Regelung besteht.
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(2) Jeder Abfallbesitzer hat die in Absatz 1
genannten Abfälle getrennt bereitzuhalten
und der Stadtgemeinde nach Maßgabe des
§ 6 Abs. 4 und der §§ 8 bis 13 zu überlas-
sen, soweit Systeme für eine Getrennt-
sammlung angeboten werden oder Annah-
mestellen oder Abfallentsorgungsanlagen
die Abfälle annehmen.

§ 6
Ausgeschlossene Abfälle

(1) Von der Entsorgung durch die Stadtge-
meinde ausgeschlossen sind:

1. die in Anlage 1 aufgeführten Abfälle, so-
weit nicht aus Haushaltungen stam-
mend,

2. besonders überwachungsbedürftige 
Abfälle im Sinne der Abfallbestim-
mungs-Verordnung vom 3. April 1990 
(BGBl. I S. 614) in der jeweils geltenden 
Fassung, soweit bei einem Abfallerzeu-
ger jährlich mehr als 500 kg anfallen; 
ausgenommen sind Inhalte aus Öl- und 
Benzinabscheidern (Abfallschlüssel 
54702) und Sandfängen (Abfallschlüssel 
54701), soweit sie gemäß Entwässe-
rungsrecht durch die Stadtgemeinde zu 
entleeren sind,

3. gebrauchte Transportverpackungen im 
Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Ver-
packungsordnung und gebrauchte Um-
verpackungen im Sinne von § 3 Abs. 1 
Nr. 3 der Verpackungsverordnung, so-
weit sie in anderen Bereichen als beim 
Endverbraucher der verpackten Waren 
anfallen, so daß gemäß §§ 4 und 5 Abs. 
1 der Verpackungsverordnung eine 
Pflicht zur stofflichen Verwertung durch 
Hersteller oder Vertreiber besteht und

4. Straßenaufbruch (Abfallschlüssel 314 10), 
soweit eine Verwertung möglich ist.

(2) Lediglich vom Einsammel und Befördern
durch die Stadtgemeinde ausgeschlossen sind:

1. Bauabfälle,

2. Straßenaufbruch, soweit keine Verwer-
tung möglich ist,

3. Öltanks außer Metalltanks bis 1000 l,

4. Sperrmüll, der nicht den Erfordernissen
des § 10 genügt,

5. pflanzliche Abfälle, soweit diese nicht
über das Sammelsystem der Biotonne er-
faßt werden können oder eine anderweitige
Regelung besteht und

6 sperrige Einrichtungsgegenstände, so-
weit sie nicht aus Haushaltungen stammen,

7. schadstoffhaltige Abfälle.

(3) Abweichend von Absatz 1 kann die zu-
ständige Behörde mit Zustimmung des Se-
nators für Umweltschutz und Stadtentwick-
lung durch Allgemeinverfügung oder durch
Anordnung im Einzelfall Abfälle, soweit
nicht aus Haushaltungen stammend,von

der Entsorgung insgesamt oder vom Ein-
sammeln und Befördern ausschließen oder
einen solchen Ausschluß wieder aufheben.

(4) Von der Entsorgung ganz oder teilweise
ausgeschlossene Abfälle dürfen nicht mit
anderen der Stadtgemeinde zu überlassen-
den Abfällen vermischt werden.

§ 7
Anschluß und Benutzung

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der
Stadtgemeinde liegenden Grundstücks, auf
dem Abfälle anfallen, die der Entsorgungs-
pflicht der Stadtgemeinde unterliegen, ist
verpflichtet, dieses an die Abfallentsorgung
der Stadtgemeinde anzuschließen (An-
schlußpflicht). Im Rahmen des Anschluß-
zwanges ist jeder Eigentümer berechtigt,
den Anschluß seines Grundstücks an die
Abfallentsorgung der Stadtgemeinde zu
verlangen (Anschlußrecht). Den Grund-
stückseigentümern stehen andere zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich Berechtigte
gleich.

(2) Die Anschlußpflichtigen und alle anderen
Abfallbesitzer sind verpflichtet, die Abfall-
entsorgung der Stadtgemeinde zu benut-
zen, soweit die Entsorgung nicht nach § 6
ausgeschlossen ist (Benutzungszwang). Im
Rahmen des Benutzungszwanges sind die
Anschlußpflichtigen und die Abfallbesitzer
zur Benutzung der Abfallentsorgung be-
rechtigt (Benutzungsrecht). Soweit das Ein-
sammeln und Befördern von Abfällen aus-
geschlossen ist, sind die Abfälle zu einer
Annahmestelle oder Abfallentsorgungsan-
lage nach § 24 Abs. 1 zu befördern. Die zu-
ständige Behörde kann Ausnahmen zulas-
sen.

(3) Der Anschlußplichtige hat auf seinem
Grundstück alle Maßnahmen zu treffen
oder zu dulden, die erforderlich sind, um ei-
ne odrnungsgemäße Abfallentsorgung si-
cherzustellen.

(4) Besitzer von Abfällen, die auf gewerb-
lich, industriell oder behördlich genutzten
Grundstücken anfallen und nach ihrer Art
und Menge mit den in Haushaltungen anfal-
lenden Abfällen entsorgt werden können,
können sich zum Einsammeln und Beför-
dern dieser Abfälle eines von der Stadtge-
meinde nach § 3 Abs. 2 Satz 2 des Abfall-
gesetzes beauftragten Dritten bedienen.
Dies gilt nicht für Abfälle aus Krankanhäu-
sern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrich-
tungen.

Abschnitt 2
Einsammlung von Abfällen

§ 8
Bioabfälle

(1) Bioabfälle im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 1
sind biologisch verwertbare Küchenabfälle,
insbesondere Obst-, Gemüse- und sonstige
Speisereste sowie Gartenabfälle wie Laub,
Gras, Baum- und Strauchschnitt.

(2) Bioabfälle aus Haushaltungen und Klein-

gärten sollen auf dem Grundstück, auf dem
sie anfallen, kompostiert werden, soweit
dies möglich und zumutbar ist (Eigenkom-
postierung). Die Nutzer von mehreren be-
nachbarten Grundstücken können die Ei-
genkompostierung gemeinsam betreiben.

(3) In der Stadtgemeinde wird stadtteilweise
die getrennte Sammlung von Bioabfällen
aus Haushaltungen eingeführt. Soweit dies
erfolgt ist, sollen die Anschlußpflichtigen
nach Bedarf einen Sammelbehälter für Bio-
abfälle (Biotonne) anfordern und benutzen,
soweit sie keine Möglichkeit zur Eigenkom-
postierung haben. Es besteht keine Rechts-
verpflichtung für die Anforderung einer Bio-
tonne.

(4) Gartenabfälle in einer Menge bis zu ei-
nem Kubikmeter sind in die Annahmestellen
nach § 24 Abs. 1 zu bringen, soweit sie
nicht über die Biotonne entsorgt oder ei-
genkompostiert werden. Gartenabfälle über
einen Kubikmeter sind direkt in der Kompo-
stierungsanlage nach § 24 Abs. 1 abzuge-
ben.

(5) Weihnachtsbäume werden von der zu-
ständigen Behörde zum Jahresbeginn ab-
geholt. Die zuständige Behörde legt die Ab-
holzeiten und -stellen durch
Allgemeinverfügung fest.

§ 9
Wertstoffe

(1) Wertstoffe im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 2
sind insbesondere folgende Abfälle:

1. Altpapier (Zeitungen, Werbematerialien, 
Bücher, Kalender, Kartonagen, Compu-
terpapier, soweit sie ausschließlich aus 
Papier oder Pappe bestehen und nicht 
verunreinigt sind),

2. Altglas (Hohlglas wie Flaschen und Kon-
servengläser, nicht aber Flachglas) und

3. Metalle, soweit es sich nicht um Sperr-
müll im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 3 han-
delt.

(2) Die Abfallbesitzer sind verpflichtet, die
von der Stadtgemeinde angebotenen Sam-
melsysteme für die in Absatz 1 genannten
Wertstoffe aus Haushaltungen zu benutzen
oder diese Wertstoffe zu den Annahmestel-
len oder Abfallentsorgungsanlagen nach
§ 24 Abs. 1 zu bringen, sofern die Wertstof-
fe nicht einem Abholsystem nach § 6 Abs. 3
der Verpackungsverordnung zugeführt wer-
den.

(3) Die zuständige Behörde kann durch All-
gemeinverfügung oder durch Anordnung im
Einzelfall festlegen, daß andere als die in
Abatz 1 genannten Abfälle der Stadtge-
meinde ebenfalls gemäß Absatz 2 zu über-
lassen sind oder daß bei einzelnen der in
Absatz 1 genannten Abfälle eine Getrennt-
haltung und Erfassung nach Absatz 2 nicht
mehr geboten ist. Sie kann in der genann-
ten Form ebenfalls festlegen, welchem
Sammelsystem Abfälle zuzuordnen und
welche Benutzungsbedingungen einzuhal-
ten sind.
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§ 10
Sperrmüll

(1) Sperrmüll im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 3
ist Abfall aus Haushaltungen, der aufgrund
seiner Abmessungen nicht in die amtlichen
Abfallsäcke eingefüllt werden kann, insbe-
sondere Möbel, Matratzen, Teppiche, Bret-
ter; dazu gehören auch sperrige Elektro-
geräte und Haushaltskältegeräte.

(2) Das Abholen von Sperrmüll hat der Ab-
fallbesitzer durch Abrufkarten schriftlich bei
der zuständigen Behörde zu beantragen.
Der Abholtermin wird von der zuständigen
Behörde festgesetzt und dem Antragsteller
mindestens zwei Tage vorher bekanntgege-
ben. Sperrmüll kann auch in den Annahme-
stellen oder Abfallentsorgungsanlagen nach
§ 24 Abs. 1 abgegeben werden.

(3) Der Sperrmüll ist vom Besitzer am Ab-
holtage rechtzeitig, unverpackt und unfallsi-
cher an der dem angeschlossenen Grund-
stück nächstgelegenen Haltemöglichkeit
des Sammelfahrzeuges bereitzustellen. Die
zuständige Behörde kann festlegen, an wel-
cher Stelle der Sperrmüll bereitgestellt wer-
den muß. Sperrige Elektrogeräte, Haus-
haltskältegeräte und andere Gegenstände
aus Metall sind zur getrennten Einsamm-
lung gesondert bereitzustellen. Im übrigen
gilt § 19 für das Bereitstellen sinngemäß.
Die Verladung des Sperrmülls muß durch
zwei Personen von Hand gefahr- und
schadlos möglich sein.

(4) Durch die Sperrmüllsammlung nicht er-
faßt werden

1. schadstoffhaltige Abfälle mit Ausnahme 
von sperrigen Elektrogegenständen und 
Haushaltskältegeräten,

2. Abfälle, die bei Bau-, Umbau- oder Re-
paraturarbeiten angefallen sind, wie 
Steine, Dachziegel und -pappen, Bau- 
hölzer oder Bruchstücke dieser Gegen-
stände, ferner Waschkessel, Baumstämme
und -stubben, mehr als drei Türen und 
Fenster sowie

3. gewerbliche und betriebliche Abfälle 
aus Fabriken, Werkstätten, Behörden 
und dergleichen.

Öltanks aus Metall, nicht jedoch solche aus
Kunststoff, werden nur erfaßt, wenn sie
nicht größer als 1000 l und gereinigt sind.
Ölöfen müssen frei von Ölresten sein.

(5) Die Mitarbeiter der zuständigen Behörde
sind berechtigt, Stoffe und bewegliche Sa-
chen, die kein Sperrmüll sind oder von der
Sperrmüllsammlung nicht erfaßt werden,
am Bereitstellungsplatz stehen zu lassen. In
diesem Fall ist der Abfallbesitzer zu einer
unverzüglichen und schadlosen Entsorgung
verpflichtet. Die zuständige Behörde kann
durch Allgemeinverfügung oder durch An-
ordnung im Einzelfall festlegen, daß be-
stimmte Teile oder Stoffe nicht im Sperrmüll
enthalten sein dürfen.

§ 11
Schadstoffhaltige Abfälle

(1) Schadstoffhaltige Abfälle im Sinne von
§ 5 Abs. 1 Nr. 4 sind Abfälle aus Haushal-
tungen und Gewerbebetrieben, die umwelt-
gefährdende oder gesundheitsschädliche
Stoffe enthalten und deshalb getrennt von
anderen Abfällen entsorgt werden müssen.

(2) Die Besitzer schadstoffhaltiger Abfälle
aus Haushaltungen haben diese, soweit sie
nicht als Sperrmüll entsorgt werden, zu den
Annahmestellen oder Abfallentsorgungsan-
lagen nach § 24 Abs. 1 oder den mobilen
Annahmestellen zu bringen.

(3) Die Besitzer schadstoffhaltiger Abfälle
aus Gewerbebetrieben haben diese, soweit
es sich um Abfälle im Sinne des § 1 Abs. 2
der Abfallbestimmungsverordnung handelt
(Kleinmengenregelung), zu den Annahme-
stellen oder Abfallentsorgungsanlagen nach
§ 24 Abs. 1 zu bringen. Eine Liste schad-
stoffhaltiger Abfälle ist in Anlage 2 beispiel-
haft aufgeführt. Der Senator für Umwelt-
schutz und Stadtentwicklung kann durch
Allgemeinverfügung auch andere Stoffe als
schadstoffhaltige Abfälle festlegen. Soweit
für die Entsorgung einzelner schadstoffhal-
tiger Abfälle aus Gewerbebetrieben ein
funktionierendes privates System zur Verfü-
gung steht, können diese Abfälle nach § 6
Abs. 3 ausgeschlossen werden.

§ 12
Restbfälle

(1) Restabfälle im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 5
sind alle sonstigen Abfälle aus Haushaltun-
gen und hausmüllähnliche Abfälle, die nicht
nach § 6 von der Entsorgung ganz oder teil-
weise ausgeschlossen sind und auf die die
§§ 8 bis 11 keine Anwendung finden. In
Haushaltungen anfallende Verkaufsver-
packungen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2
der Verpackungsverordnung und andere
Verpackungen, die nach den §§ 4 und 5
Abs. 1 der Verpackungsverordnung als Ver-
kaufsverpackungen anzusehen sind, dürfen
nicht in die Abfallbehälter eingebracht wer-
den, wenn für sie ein Abholsystem nach § 6
Abs. 3 der Verpackungsverordnung besteht.

(2) Die Restabfälle sollen von der Stadtge-
meinde nur noch durch Behälter entsorgt
werden, die mit einer Codierungseinrich-
tung versehen sind. Dieser Code dient der
Zuordnung eines Behälters zu einem An-
schlußpflichtigen und der Registrierung des
Entleerungsvorganges und ermöglicht eine
Gebührenabrechnung nach der Häufigkeit
der Entleerung. Die Umstellung der Rest-
müllabfuhr durch Behälter mit Codierungs-
einrichtung soll so schnell wie möglich er-
folgen. Die zuständige Behörde hat mit
Zustimmung des Senators für Umwelt-
schutz und Stadtentwicklung durch Allge-
meinverfügung anzuordnen, in welcher Rei-
henfolge und zu welchem Zeitpunkt die
Stadtteile oder Entsorgungsbezirke umge-
stellt werden und daß in umgestellten
Stadtteilen nur noch codierte Behälter mit
Ausnahme des amtlichen Abfallsackes ver-
wendet werden dürfen. Satz 4 letzter
Halbsatz gilt nicht für codierte Abfallbehäl-

ter mit einem Fassungsvermögen von mehr
als 240 l.

(3) Der Anschlußpflichtige hat von der
Stadtgemeinde in dem Maße Abfallbehälter
anzufordern, zu übernehmen und für die
Benutzung bereitzuhalten, daß sicherge-
stellt ist, daß die gesamten, innerhalb des
Abfuhrzeitraumes nach § 21 auf seinem
Grundstück regelmäßig anfallenden und der
Entsorgungspflicht durch die Stadtgemein-
de unterliegenden Restabfälle ordnungs-
gemäß aufgenommen werden können.

(4) Bei bewohnten Grundstücken beträgt
die Abfallbehälterausstattung für Restabfäl-
le insgesamt mindestens 30 l pro Person
(Vorhaltevolumen). Auf Antrag kann das
Vorhaltevolumen bei Haushaltungen mit
mehr als 4 Personen für das 5. und jedes
weitere Haushaltsmitglied auf jeweils 20 l
reduziert werden. Der Haushaltsbegriff im
Sinne dieses Gesetzes bestimmt sich nach
den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes.

(5) Reicht die nach Absatz 3 übernommene
und vorgehaltene Abfallbehälterausstattung
im Einzelfall nicht aus, so hat der Abfallbe-
sitzer die überschießenden Abfallmengen in
den von der zuständigen Behörde ausgege-
benen oder im Handel erhältlichen amtlichen
Abfallsäcken zu Abholung bereitzustellen.

(6) Reicht die nach Absatz 3 übernommene
und vorgehaltene Abfallbehälterausstattung
regelmäßig nicht zur Aufnahme der auf dem
Grundstück anfallenden Abfälle aus, so
kann die zuständige Behörde dem An-
schlußpflichtigen die Übernahme eines
nach ihrer Schätzung erforderlichen Behäl-
tervolumens vorschreiben.

(7) Für benachbarte Grundstücke können
auf Antrag der Anschlußpflichtigen Abfall-
behälter zur gemeinsamen Benutzung
durch die auf den Grundstücken wohnen-
den Personen angefordert und bereitgehal-
ten werden. Entsprechendes gilt für Eigen-
tumswohnungen gemäß Wohnungseigen-
tumsgesetz.

§ 13
Bauabfälle

(1) Bauabfälle sind:

1. Erdaushub (Abfallschlüssel Nr. 314 11)

Natürlich anstehende Locker- und Fest-
gesteine sowie die künstlichen Auf-
schüttungen aus diesen Materialien, die 
bei Baumaßnahmen ausgehoben oder 
abgetragen werden,

2. Bauschutt (Abfallschlüssel Nr. 314 09)

Feste Stoffe, die bei Bauwerksab-
brüchen anfallen und überwiegend mi-
neralische, aber auch nichtmineralische 
Bestandteile enthalten und

3. Baustellenabfälle (Abfallschlüssel 912 06)

Reste von Baumaterialien, Bauchemi-
kalien, Bauhilfsstoffen und Bau-
zubehör.
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(2) Erdaushub ist so auszubauen, zwi-
schenzulagern und abzufahren, daß die
Vermischung mit anderen Bauabfällen und
anderen Verunreinigungen unterbleibt. So-
weit möglich, soll Erdaushub auf der Bau-
stelle oder anderweitig wiederverwendet
werden. Als Abfall anfallender Erdaushub
ist der Bodenbörse zur Vermittlung anzu-
bieten und zu den von ihr genannten Stellen
zu transportieren; der Senator für Umwelt-
schutz und Stadtentwicklung bestimmt
durch Allgemeinverfügung, welche Behörde
dafür zuständig ist.

(3) Baustellenabfälle und Bauschutt sind auf
der Baustelle in folgenden Fraktionen ge-
trennt bereitzustellen:

1. mineralische Stoffe, insbesondere Stei-
ne und Beton,

2. größere Metallteile, soweit sie problem-
los von anderen Stoffen getrennt wer-
den können,

3. sonstige Wertstoffe,

4. schadstoffhaltige Abfälle im Sinne von
§ 5 Abs. 1 Nr. 4 und

5. Restabfälle.

Soweit die Trennung der Abfälle auf der
Baustelle im Einzelfall nicht zumutbar ist,
kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen
werden. Schadstoffhaltige Abfälle sind auf
jeden Fall getrennt zu halten. Die zuständi-
ge Behörde kann durch Allgemeinverfü-
gung oder Anordnung im Einzelfall die Ver-
pflichtung zur Trennung in weitere
Fraktionen festlegen.

§ 14
Vorbehandlung von Abfällen

aus Gewerbebetrieben

(1) Die zuständige Behörde kann vorschrei-
ben, daß bestimmte Arten von Abfällen aus
Gewerbebetrieben vorbehandelt werden
müssen, wenn dies erforderlich ist, um

1. die Verwertung, Behandlung oder Abla-
gerung der Abfälle zu erleichtern sowie 
Umweltgefährdungen oder Gesund-
heitsschäden auszuschließen,

2. vorhandene Entsorgungseinrichtungen 
besser oder wirtschaftlicher zu nutzen 
und zu gewährleisten, daß sie nicht be-
schädigt werden.

(2) Die Anforderungen an die Vorbehand-
lung von Abfällen nach Absatz 1 werden
von der zuständigen Behörde durch Allge-
meinverfügung oder durch Anordnung im
Einzelfall festgelegt. Sofern diese Anforde-
rungen nicht erfüllt sind, kann die zuständi-
ge Behörde die Annahme der Abfälle ableh-
nen.

§ 15
Abfälle aus Einrichtungen des

Gesundheitsdienstes

(1) Bei der Entsorgung von Abfällen aus

Einrichtungen des Gesundheitsdienstes
und diesen entsprechenden Abfällen aus
Forschungseinrichtungen ist das Merkblatt
der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) Nr. 18 (Stand: Mai 1991) erschienen
im Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., 1000
Berlin 30, über die Vermeidung und die Ent-
sorgung von Abfällen aus öffentlichen und
privaten Einrichtungen des Gesundheits-
dienstes zu beachten.

(2) Soweit diese Abfälle der Stadtgemeinde
zur Entsorgung überlassen werden, gilt vor
Einfüllen in die Sammelbehälter:

1. Abfälle der Gruppe B des LAGA-Merk-
blattes (mit Blut, Sekreten und Exkreten 
behaftete Abfälle wie Wundverbände, 
Gipsverbände, Einwegwäsche, Stuhl-
windeln und Einwegartikel) sind in Pla-
stiksäcken mit mindestens 0,05 mm 
Wandstärke zu verpacken. Scharfkanti-
ge Materialien, wie Spritzen, Kanülen, 
Skalpelle, Objektträger, Reagenzgläser, 
sind in festschließenden Kunststoff-
schachteln und anschließend in Pla-
stiksäcke mit mindestens 0,05 mm 
Wandstärke zu verpacken. Fallen in den 
Behältnissen größere Flüssigkeitsmen-
gen (Sekrete, Exkrete) an, sind diese vor 
der Bereitstellung zu entleeren.

2. Abfälle der Gruppe C des LAGA-Merk-
blattes können, sofern die Entsorgung 
nicht in anderen Rechtsvorschriften ge-
regelt ist, nach vorschriftsmäßiger Des-
infektion wie Abfälle der Gruppe B be-
handelt werden.

Abfälle der Gruppen B und C des LAGA-
Merkblattes können zusammen mit haus-
müllähnlichen Abfällen entsorgt werden.

(3) Der Abfallbesitzer hat sicherzustellen,
daß niemand durch die eingesammelten
oder zum Transport bereitgestellten Abfälle
gefährdet wird. Die Stadtgemeinde kann
durch Allgemeinverfügung oder durch An-
ordnung im Einzelfall vorschreiben, daß die
Einsammel- oder Transportgefäße ver-
schließbar, in einem abschließbaren Raum
untergebracht oder mit bestimmten Farben
oder anderen Markierungen gekennzeich-
net sein müssen.

§ 16
Abfälle aus Häfen

(1) Die Entsorgung des auf Schiffen anfal-
lenden Hausmülls und der hausmüllähnli-
chen Abfälle erfolgt nach Abschnitt 5.1 des
Teilabfallentsorgungsplans des Landes
Bremen für die Entsorgung von Abfällen,
die auf Schiffen anfallen, vom 16. Juni 1987
(Brem.ABl. S. 235), zuletzt geändert am 16.
Dezember 1988 (Brem.ABl. S. 94), und
nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-
gen.

(2) Die auf Schiffen anfallenden schadstoff-
haltigen Abfälle im Sinne von § 11 Abs. 1
sind grundsätzlich getrennt zu halten und
zu entsorgen. Soweit es sich um Mengen
unter 500 kg jährlich handelt, sind sie zu
den Annahmestellen oder Abfallentsor-
gungsanlagen nach § 24 Abs. 1 zu bringen.

Abschnitt 3
Nutzung der Abfallbehälter

§ 17
Zugelassene Abfallbehälterarten

(1) Die einzusammelnden und zu befördern-
den Abfälle dürfen, soweit nicht nach den
§§ 8 bis 11 andere Regelungen gelten, nur
in den Abfallbehältern und Abfallsäcken
bereitgestellt werden, die den Anschluß-
pflichtigen von der zuständigen Behörde
zur Verfügung gestellt worden sind. Abfall-
behälterarten und zulässiges Höchstge-
wicht der befüllten Behälter sind in Anlage 3
festgelegt. Die zuständige Behörde kann
mit Zustimmung des Senators für Umwelt-
schutz und Stadtentwicklung durch allge-
meinverfügung zugelassene Behälterarten
aus dem Verkehr ziehen.

(2) Für Abfälle im Sinne von § 7 Abs. 4 kön-
nen Abfallwechselbehälter oder Abfall-
wechselpreßbehälter mit einem Fassungs-
vermögen von bis zu 30 m3 verwendet
werden, soweit nicht betriebstechnische
Belange der Stadtgemeinde entgegenste-
hen. Die Abholung und Rückführung dieser
Behälter erfolgt durch die zuständige
Behörde oder einen von ihr beauftragten
Dritten im Sinn von § 3 Abs. 2 Satz 2 des
Abfallgesetzes jeweils auf Antrag des Ab-
fallbesitzers. Diese Behälter sind vom Ab-
fallbesitzer zu stellen oder von ihm bei dem
beauftragten Dritten anzufordern.

§ 18
Behandlung der Abfallbehälter

(1) Der Anschlußpflichtige hat die ihm von
der Stadtgemeinde zur Verfügung gestell-
ten Behälter mit dem Straßennamen und
der Hausnummer zu versehen. Unterneh-
men und gewerbliche Betriebe haben darü-
ber hinaus die ihnen zur Verfügung gestell-
ten Behälter mit der Bezeichnung der Firma
oder des Betriebes zu beschriften.

(2) Der Anschlußpflichtige hat dafür zu sor-
gen, daß die Behälter in einem gebrauchs-
fähigen, sauberen und unfallsicheren Zu-
stand erhalten und sorgfältig verwahrt
werden. Die Beschädigung oder der Verlust
von Behältern ist der zuständigen Behörde
unverzüglich anzuzeigen.

(3) Für abhanden gekommene oder infolge
grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Be-
handlung durch den Anschlußpflichtigen
oder den Abfallbesitzer unbrauchbar ge-
wordene Behälter ist der Stadtgemeinde
vom Anschlußpflichtigen anteilsmäßig Er-
satz zu leisten. Dies gilt auch für Beschädi-
gungen oder die Zerstörung eines am
Behälter angebrachten Codeträgers. Die
Behälter verbleiben im Eigentum der Stadt-
gemeinde.

(4) Abfälle sind so in die jeweiligen Behälter
einzufüllen, daß deren Beschädigung aus-
geschlossen und eine einwandfreie Entlee-
rung mit den üblichen Verfahren mühelos
möglich ist. Insbesondere ist das Ein-
schlämmen oder Einpressen von Abfällen
mit mechanischen Hilfsmitteln in die Behäl-
ter unzulässig. Dies gilt nicht für Abfall-
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wechselpreßbehälter. Es ist untersagt,
heiße Asche und andere glühende oder
brennende Gegenstände in die Behälter
einzufüllen. Die Deckel der Behälter müssen
jederzeit schließbar sein. Abfallwechsel-
behälter dürfen nur mit geschlossenem
Deckel transportiert werden.

§ 19
Bereitstellung der Abfallbehälter

(1) Abfallbehälter mit einem Fassungsver-
mögen von mehr als 240 l werden von der
Stadtgemeinde oder den von ihr beauftrag-
ten Unternehmen von ihren Standplätzen
nur abgeholt oder am Standplatz entleert,
wenn die Behälterstandplätze und Beförde-
rungs- oder Fahrwege auf den hierbei zu
benutzenden privaten Grundstücken den
Anforderungen des § 20 entsprechen.

(2) Der Anschlußpflichtige muß die Abfall-
behälter mit einem Fassungsvermögen bis
einschließlich 240 l zur Einsammlung und
Beförderung neben dem Fahrbahnrand vor
dem angeschlossenen Grundstück ge-
schlossen bereitstellen. Radwege dürfen
nicht verstellt werden, der öffentliche
Straßenverkehr darf nicht mehr als unver-
meidlich behindert werden. Abfallbehälter
dürfen innerhalb von 15 m vor und hinter
Haltestellenbereichen von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, 15 m vor Verkehrsampeln und
Fußgängerüberwegen sowie im Einmün-
dungsbereich von Verkehrsanlagen nicht
bereitgestellt werden.

(3) Die Behälter dürfen erst am Tage der
Entleerung und nur jeweils einmal bereitge-
stellt werden. Sie sind nach der Entleerung
unverzüglich wieder von der öffentlichen
Verkehrsfläche zu entfernen.

(4) In öffentlichen Verkehrsanlagen mit einer
Fahrbahnbreite bis zu 6 m, für die ein einge-
schränktes Halteverbot besteht, sind die
Abfallbehälter neben dem Rand der Fahr-
bahnseite bereitzustellen, für die das einge-
schränkte Halteverbot besteht.

(5) Ist die Befahrbarkeit einer Verkehrsanla-
ge mit Sammelfahrzeugen aus tatsächli-
chen Gründen ständig oder vorübergehend
nicht oder nur unter Gefährdung der mit der
Sammlung und dem Transport beauftragten
Bediensteten der Stadtgemeinde oder drit-
ter Personen möglich, sind die jeweiligen
Behälter an einer mit Sammelfahrzeugen
gefahrlos befahrbaren öffentlichen Ver-
kehrsanlage zur Abfuhr bereitzustellen.
Gleiches gilt, wenn die Entleerung bzw. Ab-
holung der Abfallbehälter aufgrund einer zu
geringen Fahrbahnbreite der öffentlichen
Verkehrsanlage zu stockendem Verkehr
führen kann. Diese Verkehrsanlagen wer-
den von der zuständigen Behörde durch
Allgemeinverfügung oder durch Anordnung
im Einzelfall bestimmt.

§ 20
Behälterstandplätze, Zuwegungen und

Reinigung

(1) Standplätze und Zuwegungen für Abfall-
behälter im Sinne von § 19 Abs. 1 müssen

so beschaffen sein, daß das Aufstellen, Be-
füllen und Abholen oder Entleeren der
Behälter leicht sowie gefahr- und schadlos
möglich ist. Die Standplätze und Zuwegun-
gen sind schnee- und eisfrei zu halten und
müssen ausreichend befestigt, beleuchtet
und entwässert sein.

(2) Abfallbehälter von 770 l  und 1100 l Fas-
sungsvermögen werden von ihren Stand-
plätzen abgeholt, wenn die Wegstrecke
zwischen Standplatz und der nächsten Hal-
temöglichkeit des Beförderungsfahrzeuges
nicht mehr als 15 m beträgt. Private Zuwe-
gungen zu den Standplätzen müssen eine
Breite von mindestens 1,20 m und eine lich-
te Höhe von mindestens 0,6 m mehr als die
Höhe des verwendeten Abfallbehälters auf-
weisen. Für Durchgangstüren können Aus-
nahmen hiervon zugelassen werden. Stei-
gungen dürfen 5 v.H. nicht überschreiten
und keine Stufen, Rillen oder andere Bo-
denhindernisse aufweisen.

(3) Standplätze von Abfallbehältern mit mehr
als 1100 l Fassungsvermögen müssen mit
den für die Abholung oder Umleerung der
Behälter geeigneten Abfallbeförderungsfahr-
zeugen anfahrbar sein. Private Zuwegungen
zu den Standplätzen müssen eine Breite von
mindestens 3,5 m und eine lichte Höhe von
mindestens 4,0 m aufweisen. Steigungen
dürfen 10 v.H. nicht überschreiten.

§ 21
Häufigkeit und Zeit der Abfuhr

(1) Die Entleerung der Abfallbehälter wird
einmal in der Woche angeboten. Die zu-
ständige Behörde kann im Einzelfall oder in
bestimmten Abfuhrbereichen oder für be-
stimmte Behälter Abweichungen hiervon
festlegen. Dies ist den Anschlußpflichtigen
rechtzeitig mitzuteilen.

(2) Die Abholung von Abfallwechsel- und
Abfallwechselpreßbehältern erfolgt auf An-
trag des Abfallbesitzers. Der Antrag ist bei
der zuständigen Behörde oder bei einem
von der Stadtgemeinde mit der Einsamm-
lung und Beförderung von Abfällen beauf-
tragten Dritten zu stellen. Sofern in Abfall-
wechsel- und Abfallwechselpreßbehälter
schnell verderbliche oder übelriechende
Abfälle eingefüllt sind, sind die Behälter
spätestens eine Woche nach ihrer Aufstel-
lung abzufahren. In diesen Fällen muß der
Abfallbesitzer die Abholung so rechtzeitig
beantragen, daß sie innerhalb einer Woche
erfolgen kann. Soweit erforderlich, kann die
zuständige Behörde die sofortige oder kür-
zerfristige Abfuhr anordnen.

§ 22
Unterbrechung der Entsorgung

Wird die Entsorgung von Abfällen durch die
Stadtgemeinde oder die von ihr beauftrag-
ten Dritten durch Streik oder höhere Gewalt
vorübergehend eingeschränkt, unterbro-
chen oder verspätet durchgeführt, so hat
der an der Entsorgung angeschlossene
Grundstückseigentümer und der Abfallbe-
sitzer keinen Anspruch auf Schadensersatz
oder Gebührenermäßigung.

§ 23
Abfallbehälter auf Straßen und

in öffentlichen Anlagen

Die auf öffentlichen Straßen, Wegen und
Plätzen, in öffentlichen Anlagen und der
freien Landschaft von der Stadtgemeinde
oder den Trägern des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs aufgestellten Abfallbehälter
sind nur für Abfälle bestimmt, die bei einzel-
nen Personen beim Verzehr von Lebens-
und Genußmitteln im Freien oder bei der
Teilnahme am Straßenverkehr anfallen. Es
ist unzulässig, in diese Abfallbehälter ande-
re Abfälle einzufüllen oder danebenzustel-
len.

Abschnitt 4
Abfallentsorgungsanlagen und

Annahmestellen

§ 24
Benutzung der Abfallentsorgungsanla-

gen und Annahmestellen

(1) Die zuständige Behörde kann mit Zu-
stimmung des Senators für Umweltschutz
und Stadtentwicklung bei Abfällen, die
nach § 6 Abs. 2 vom Einsammeln und Be-
fördern ausgeschlossen sind, durch Allge-
meinverfügung oder durch Anordnung im
Einzelfall festlegen, bei welcher der in Anla-
ge 4 aufgelisteten Annahmestellen und Ab-
fallentsorgungsanlagen die Abfälle anzulie-
fern sind. Die zuständige Behörde kann mit
Zustimmung des Senators für Umwelt-
schutz und Stadtentwicklung durch Allge-
meinverfügung neue Annahmestellen und
Abfallentsorgungsanlagen festlegen, zuge-
lassene Abfallentsorgungsanlagen oder An-
nahmestellen ganz oder für bestimmte Ab-
fallarten aufheben oder für bestehende
Abfallentsorgungsanlagen oder Annahme-
stellen zusätzlich Abfallarten festlegen.

(2) Die Benutzung der Abfallentsorgungsan-
lagen richtet sich nach den jeweils gültigen
Benutzungsbedingungen. In den Benut-
zungsbedingungen können für die Annah-
me bestimmter Abfälle nach Art und Menge
Beschränkungen vorgesehen sowie eine
Vorbehandlung verlangt werden, soweit der
ordnungsgemäße Betrieb der jeweiligen
Abfallentsorgungsanlage dieses erfordert.

Abschnitt 5
Nebenbestimmungen

§ 25
Auskunftspflicht

Der zuständigen Behörde ist auf Verlangen
Auskunft zu erteilen, soweit dies für die
Überprüfung der Einhaltung der Bestim-
mungen der Abfallgesetze erforderlich ist.

§ 26
Annfallzeitpunkt und
Eigentumsübergang

(1) Als zum Einsammeln oder Befördern an-
gefallen gelten Abfälle, die in den Abfall-
behältern nach §§ 17 und 23 oder in ein
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Sammelsystem nach § 9 Abs. 2 Satz 1 ein-
gefüllt zur Abfuhr bereitstehen oder nach
§ 10 zur Abfuhr bereitgestellt sind.

(2) Als angefallen zum Behandeln, Lagern
und Ablagern in den Abfallentsorgungsan-
lagen oder Annahmestellen gelten Abfälle,
sobald sie in zulässiger Weise auf das
Gelände der entsprechenden Abfallentsor-
gungsanlage oder Annahmestelle verbracht
worden sind.

(3) Die Abfälle gehen in das Eigentum der
Stadtgemeinde über, sobald sie sich im
oder auf dem Beförderungsfahrzeug befin-
den oder bei den städtischen Abfallentsor-
gungsanlagen angenommen sind.

(4) Die zuständige Behörde ist nicht ver-
pflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegen-
ständen zu suchen oder suchen zu lassen.
Im Abfall gefundene Wertgegenstände wer-
den als Fundsachen behandelt.

(5) Unbefugten ist nicht gestattet, zur Ein-
sammlung bereitgestellte Abfälle zu durch-
suchen oder mitzunehmen.

§ 27
Benutzungsgebühren

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen
Abfallentsorgung erhebt die Stadtgemeinde
Gebühren nach der Gebührenordnung für die
Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung.

§ 28
Datenerhebung und -verarbeitung

(1) Die für die Entsorgung zuständige
Behörde führt Register

1. über die überlassungspflichtigen Abfall-
besitzer im Sinne von § 3 Abs. 1 des 
Abfallgesetzes,

2. über die Grundstücke, auf denen Abfäl-
le anfallen, der Grundstücksbesitzer 
aber nicht Abfallbesitzer ist.

(2) Die Register dienen der Überwachung
der sich aus den Bestimmungen des Abfall-
gesetzes und dieses Gesetzes ergebenden
Überlassungs- und Entsorgungsbedingun-
gen sowie der Berechnung der Benut-
zungsgebühren.

(3) Für diesen Zweck werden erfaßt und ge-
speichert:

1. Familienname, Vorname, Firmen- und 
Wohnanschrift der überlassungspflichti-
gen Abfallbesitzer im Sinne von § 3 Abs. 
1 des Abfallgesetzes,

2. Postanschrift oder Liegenschaftsbe-
zeichnung des Grundstücks, auf dem 
Abfälle anfallen,

3. Nutzungsart des Grundstücks, auf dem 
Abfälle anfallen,

4. Anzahl, Art und Größe der auf dem 
Grundstück vorgehaltenen oder vorzu-
haltenden Behälter und die Abfuhr- 

bzw. Entleerungshäufigkeit sowie Da-
tum und Uhrzeit,

5. Codierungsnummer des Behälters, 
Fahrzeugnummer, Datum und genaue 
Uhrzeit der Entleerung bei Benutzung 
codierter Abfallbehälter,

6. Art der Entsorgung (Abfuhr durch die 
Stadtgemeinde oder Dritte),

7. Anzahl der auf den unter Absatz 1 Nr. 2 
benannten Grundstücken wohnhaften 
Personen,

8. Anträge auf Gebührenerstattung nach
§ 2 Abs. 9 der Gebührenordnung für die 
Benutzung der öffentlichen Abfallent-
sorgung in der Stadtgemeinde Bremen 
(Eigenkompostierer).

(4) Die nach Absatz 3 gespeicherten Daten
sind unverzüglich nach dem Wegfall der
Verpflichtungen nach § 3 Abs. 1 des Abfall-
gesetzes oder nach § 7 Abs. 1 und 2 zu lö-
schen. Dies gilt nicht, wenn ein förmliches
einschlägiges Verwaltungs- oder Gerichts-
verfahren zu diesem Zeitpunkt noch anhän-
gig ist.

(5) Die nach Absatz 3 gespeicherten Daten
dürfen bei begründetem Verdacht eines
Verstoßes gegen abfallrechtliche Vorschrif-
ten an die für die Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten oder Straftaten zuständigen
Behörden übermittelt werden.

§ 29
Erprobung neuer Techniken

und Organisationsformen

Die zuständige Behörde kann neue Entsor-
gungstechniken und -organisationsformen
für bestimmte Entsorgungsbezirke oder
Teile davon erproben.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. entgegen § 6 Abs. 4 der Verpflichtung, 
die von der Entsorgung durch die Stadt-
gemeinde ganz oder teilweise ausge-
schlossenen Abfälle nicht mit anderen 
der Stadtgemeinde zu überlassenden 
Abfällen zu vermischen, nicht nach-
kommt;

2. entgegen § 9 Abs. 2 Wertstoffe nicht zu 
den vorhandenen Annahmestellen 
bringt oder die von der Stadtgemeinde 
angebotenen Sammelsysteme benutzt;

3. entgegen § 10 Abs. 1 und 4 Abfälle, die 
kein Sperrmüll sind, zum Einsammeln 
und Befördern durch die Sperrmüllab-
fuhr der Stadtgemeinde bereitstellt;

4. entgegen § 10 Abs. 5 der Verpflichtung, 
die von den Mitarbeitern der zuständi-
gen Behörde bei der Sperrmüllsamm-
lung zurückgelassenen Abfälle unver-
züglich ordnungsgemäß zu beseitigen, 

nicht nachkommt;

5. entgegen § 11 Abs. 2 der zuständigen 
Behörde die schadstoffhaltigen Abfälle 
aus Haushaltungen nicht an den be-
kanntgegebenen stationären oder mo-
bilen Annahmestellen überläßt;

6. entgegen § 11 Abs. 3 schadstoffhaltige 
Abfälle aus Gewerbebetrieben nicht in 
den vorgesehenen Annahmestellen ab-
gibt;

7. entgegen § 12 Abs. 3 und 4 als An-
schlußpflichtiger eine zu geringe Behäl-
terausstattung anfordert, übernimmt 
und für die Benutzung bereithält;

8. entgegen § 13 Erdaushub, Baustellen-
abfälle und Bauschutt nicht voneinan-
der getrennt hält oder nicht einer dafür 
vorgeschriebenen Aufbereitung zuführt;

9. entgegen § 14 die von der zuständigen 
Behörde an eine Vorbehandlung von 
Abfällen aus Gewerbebetrieben gestell-
ten Anforderungen nicht beachtet;

10. entgegen § 15 die Anforderungen an die 
Einsammlung von Abfällen aus Einrich-
tungen des Gesundheitsdienstes nicht 
beachtet;

11. entgegen § 16 Abs. 2 auf Schiffen anfal-
lenden schadstoffhaltigen Abfall nicht 
getrennt entsorgt;

12. entgegen § 17 in Verbindung mit § 19 
Abfälle in nicht von der Stadtgemeinde 
zugelassenen Behältern oder lose zum 
Einsammeln und Befördern bereitstellt;

13. entgegen § 18 Abs. 4 Abfallbehälter 
überfüllt, insbesondere Abfälle ein-
schlämmt oder mit mechanischen Hilfs-
mitteln in die jeweiligen Behälter ein-
preßt;

14. entgegen § 19 Abs. 3 Abfallbehälter 
nach der Entleerung nicht wieder unver-
züglich von den öffentlichen Verkehrs-
flächen entfernt;

15. entgegen § 23 in Abfallbehälter auf 
Straßen und in öffentlichen Anlagen an-
dere als die zugelassenen Abfälle ein-
füllt oder danebenstellt;

16. entgegen § 26 Abs. 5 zum Einsammeln 
bereitgestellte Abfälle durchsucht oder 
mitnimmt.

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit Geld-
bußen bis zu DM 500 geahndet werden.

(3) Sachlich und örtlich zuständige Behörde
für die Verfolgung und Ahndung der in Ab-
satz 1 genannten Ordnungswidrigkeiten ist
der Senator für Umweltschutz und Stadt-
entwicklung.
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Von der Abfallentsorgung ausgeschlossene Abfälle
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111 02 Überlagerte Nahrungsmittel

111 03 Spelze, Spelzen- und Getreide-
staub

111 04 Würzmittelrückstände

111 08 Rückstände aus Konservenfa-
brikation

111 10 Melasserückstände

111 11 Teigabfälle

114 01 Überlagerte Genußmittel

114 02 Tabakstaub, -grus, rippen,
-schlamm

114 03 Zigarettenfehlchargen

114 04 Malztreber, Malzkeime, Malz -
staub

114 05 Hopfentreber

114 07 Obst-, Getreide- und
Kartoffelschlempen

114 11 Trub und Schlamm aus
Brauereien

114 13 Schlamm aus Weinbereitung

114 14 Schlamm aus Brennereien

114 15 Trester

114 16 Fabrikationsrückstände von
Kaffee

114 17 Fabrikationsrückstände von Tee

114 18 Fabrikationsrückstände von
Kakao

114 19 Hefe und hefeähnliche Rück-
stände

117 01 Futtermittelabfälle

121 01 Ölsaatenrückstände

123 01 Wachse

123 02 Fettabfälle

125 01 Inhalt von Fettabscheidern

125 02 Molke

127 02 Schlamm aus Speisefettfabrika-
tion

127 03 Schlamm aus Speiseölfabrika-
tion

129 01 Bleicherde, entölt

131 01 Borsten- und Hornabfälle

131 02 Knochenabfälle und Hautreste

131 03 Innereien

131 04 Geflügelabfälle

131 05 Fischabfälle

131 06 Blut

131 07 Federn

131 08 Magen- und Darminhalte

131 09 Wildabfälle

131 10 Sonstige Tierkörperteile

134 01 Versuchstiere

134 02 Konfiskate

134 03 Kadaver

137 01 Geflügelkot

137 02 Schweine- u. Rindergülle

137 04 Mist

141 01 Leimleder

141 02 Rohspalt

141 03 Gelantinespalt

141 04 Fette und Häute

147 02 Chromlederabfälle

147 03 Pelzabfälle und nicht
chromgegerbte Lederabfälle

147 04 Lederschleifschlamm, Leder-
mehl

147 06 Sonstige Abfälle aus Pelz und
Lederverarbeitung

171 01 Rinden

171 02 Schwarten, Spreißel

171 03 Sägemehl und Sägespäne

171 04 Holzschleifstäube und 
-schlämme

171 14 Schlamm und Staub
aus Spanplattenherstellung

172 01 Holzemballagen, Holzabfälle

172 02 Bau- und Abbruchholz

172 03 Holzwolle

172 04 Spurplatten und Einstriche

172 05 Holzhorden aus Koksgas-
reinigung

172 06 Holzhorden aus Schwefel-
anhaftung

181 01 Schlamm aus Zellstoffher-
stellung

184 01 Rückstände aus Papier-
herstellung
(Spuckstoffe)

184 02 Schlamm aus Papierherstellung

184 03 Schlamm aus Kunstseide-
herstellung

184 04 Schlamm aus Zellulosefaser-
herstellung

184 05 Alkylzelluloseabfälle

184 06 Alkalizelluloseabfälle

187 01 Schnitt- und Stanzabfälle

187 03 Fotopapier

187 04 Wachsgetränktes Papier

187 05 Teerpappe und
bitumgetränktes Papier

187 06 Papierklischees, Makulatur

187 09 Papierfilter, ölgetränkt

187 16 Papierfilter, Zellstofftücher
oder Verpackungsmaterial

187 18 Altpapier

199 01 Stärkeschlamm

199 02 Schlamm aus Gelantine-
herstellung

199 03 Gelantinestanzabfälle

199 04 Rückstände aus der
Kartoffelstärkeherstellung

199 05 Rückstände aus der
Maisstärkeherstellung

199 06 Rückstände aus der
Reisstärkeherstellung

199 08 Seifenunterlagen

199 10 Schlamm aus Seifensiederei

199 11 Darmabfälle

311 02 Siliziumdioxid-Tiegelbruch
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311 03 Ofenausbruch aus
metallurgischen Prozessen

311 04 Ofenausbruch aus
nichtmetallurgischen Prozessen

311 05 Ausbruch aus Feuerungs-
und Verbrennungsanlagen

311 06 Dolomit

311 07 Chrommagnesit

312 02 Kupolofenschlacke

312 08 Eisenoxid, gesintert

312 09 Eisensilikatschlacke

312 18 Elektroofenschlacken

312 19 Hochofenschlacken

312 20 Konvertschlacken

313 01 Filterstäube

313 05 Braunkohlenasche

313 06 Holzasche

313 07 Schlacken und Aschen aus
Dampferzeugern bei Stein

313 08 Schlacken und Aschen aus
Abfallverbrennungsanlagen

313 15 Rea-Gips

314 01 Gießerei-Altstand

314 02 Putzereisandrückstände,
Strahlsandrückstände

314 07 Keramikabfälle

314 08 Glasabfälle, Altglas

314 12 Asbestzementabfälle,
Asbestzementstäube

314 14 Schamotteabfälle

314 15 Formlehmabfälle

314 16 Mineralfaserabfälle

314 17 Aktivkohleabfälle

314 18 Gesteinsstäube, Polierstäube

314 20 Rußabfälle

314 22 Kiesabbrände

314 25 Formsande

314 32 Graphitabfälle, -schlamm,
Graphitstaub

314 34 Verbrauchte Filter- und
Aufsaugmassen (Kieselgur,
Aktiverden, Aktivkohle)

314 36 Asbestabfälle

314 38 Gipsabfälle

314 42 Kieselsäure- und Quarzabfälle

314 44 Schleifmittel

314 48 Rückstände aus der Aufberei-
tung von Kalisalzen

316 01 Schlämme aus der Beton- und
Fertigmörtelherstellung

316 02 Steinschleifschlamm

316 03 Filterschlamm aus
Bleicherdeherstellung

316 04 Tonsuspensionen

316 06 Schlämme aus Kalksandstein-
fabrikation

316 08 Rotschlamm

316 11 Graphitschlamm

316 12 Kalkschlamm

316 13 Gipsschlamm

316 14 Schlamm aus Eisenhütten

316 15 Schlamm aus Stahlwalzwerken

316 16 Schlamm aus Gießereien

316 17 Glasschleifschlamm

316 18 Carbidschlamm (Kalkschlamm)

316 22 Magnesiumoxidschlämme

316 25 Erdschlämme, Sandschlämme

316 27 Aluminiumoxidschlämme

316 34 Corbanatationsschlamm

316 35 Rübenerde

351 01 Eisenhaltiger Staub ohne

351 02 Zunderschädliche Beimengungen

351 03 Eisenschrott

351 05 Eisenmetallbehältnisse

353 04 Aluminiumabfälle

353 12 NE-Metallbehältnisse

353 14 Kabelabfälle

353 22 Bleiakkumulatoren

513 03 Zinnstein

513 05 Aluminiumoxid

513 08 Aluminiumhydroxid

513 09 Eisenhydroxid

515 15 Kesselstein

515 36 Abraumsalze

533 01 Überlagerte Körperpflegemittel

535 01 Altmedikamente

535 03 Drogen, Drogenrückstände

535 04 Trester von Heilpflanzen

535 05 Pilzmyzel

535 06 Proteinabfälle

542 03 Wachskehrpläne

542 05 Stearinpech

542 07 Wachsabfälle

549 11 Bitumenkoks

549 12 Bitumenabfälle, Asphaltabfälle,
Brikettabfälle

549 19 Petrolkoks

555 11 Lackierereiabfälle

555 13 Altlacke, Altfarben, ausgehärtet

559 06 Leim- und Klebemittelabfälle,
ausgehärtet

559 08 Kitt- und Spachtelabfälle,
ausgehärtet

559 09 Harzrückstände, ausgehärtet

571 01 Phenol- und Melaminharz-
abfälle

571 02 Polyesterharzabfälle

571 03 Sonstige Gießharzabfälle

571 04 Imprägnierharzabfälle

571 07 Ausgehärtete Formmassen
(Duroplastabfälle)

571 08 Polystryrolschaumabfälle

571 09 Hartpapier-, Hartgewebe,
Vulkanfilterabfälle

571 10 Polyurethanabfälle,
Polyurethanschaum

571 11 Polyamidabfälle

571 12 Hartschaumabfälle

571 13 Kunstdarmabfälle

571 15 Film- und Celluloidabfälle

571 16 PVC-Abfälle,
PVC-Folienabfälle
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571 17 Kunstglasabfälle, Polyacryl
und Polycarbonatabfälle

571 18 Kunststoffbehältnisse

571 19 Verunreinigte Kunststoffolien

571 20 Polyvinylacetat-Abfälle

571 21 Polyvinylalkohol-Abfälle

571 22 Polyvinylacetat-Abfälle

571 23 Epoxidharzabfälle

571 24 Ionenaustauscherharze

571 26 Fluorhaltige Kunststoffabfälle

571 28 Polyolefinabfälle

571 29 Sonstige ausgehärtete
Kunststoffabfälle

573 01 Kunststoffschlämme,
lösemittelfrei

575 01 Gummiabfälle

575 02 Altreifen und Altreifenschnitzel

575 05 Latexschaumabfälle

575 06 Gummimehl

575 07 Gummigranulat

577 05 Gummischlämme, lösemittelfrei

581 01 Polyamidfaserabfälle

581 02 Polyesterfaserabfälle

581 03 Polyacrylfaserabfälle

581 04 Zellulosefaserabfälle

581 05 Wollabfälle

581 06 Pflanzenfaserabfälle

581 07 Stoff- und Gewebereste,
Altkleider

581 21 Sonstige synthetische 
Faserabfälle

582 06 Filtertücher und -säckeabfälle

582 07 Textiles Verpackungsmaterial

582 08 Papierwolle und -filze,
Putztücher, -wolle

941 01 Sedimentationsschlammtücher

941 02 Schlamm aus Wasserenthärtung

941 03 Schlamm aus Eisenfällung

941 04 Schlamm aus Manganfällung

941 05 Schlamm aus
Kesselwasseraufbereitung

943 01 Rohschlamm
(Frischschlammbereitung)

943 02 Faulschlamm

943 03 Fäkalschlamm

945 01 Rohschlamm (Frischschlamm)

945 02 Faulschlamm

946 01 Rohschlamm (Frischschlamm)

946 02 Faulschlamm

946 03 Schlamm aus Phosphatfällung

947 01 Rechengut

947 02 Rückstände aus Siel-,
Kanalisations- und
Gullyreinigung

947 04 Sandfangrückstände

949 01 Schlamm aus
Gewässerreinigung

949 02 Abfisch-, Mäh- und Rechengut

951 01 Fäkalien
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114 21 Spül- und Waschwasser mit
schädlichen Verunreinigungen,
organisch belastet

121 02 Pflanzenöle

125 03 Öl-, Fett- u. Wachsemulsion

172 11 Sägemehl u. -späne, ölgetränkt
oder mit schädl. Verunreinigungen,
vorwiegend organisch

172 12 Sägemehl u. -späne mit
schädlichen Verunreinigungen,
vorwiegend anorganisch

187 10 Papierfilter mit schädlichen
Verunreinigungen, vorwiegend
organisch

187 11 Papierfilter mit schädlichen
Verunreinigungen, vorwiegend
anorganisch

187 12 Zellstofftücher mit schädlichen
Verunreinigungen, vorwiegend
organisch

187 13 Zellstofftücher mit schädlichen
Verunreinigungen, vorwiegend
anorganisch

187 14 Verpackungsmaterial mit
schädlichen Verunreinigungen
oder Restinhalten,
vorwiegend organisch

187 15 Verpackungsmaterial mit
schädlichen Verunreinigungen
oder Restinhalten,
vorwiegend anorganisch

314 23 Ölverunreinigter Boden

314 24 Sonstige Böden mit
schädlichen Verunreinigungen

314 28 Verbrauchte Ölbinder

314 30 Mineralfaserabfälle mit
schädlichen Verunreinigungen

314 35 Verbrauchte Filter- und Auf-
saugmassen mit schädlichen
Verunreinigungen (Kieselgur,
Aktiverden, Aktivkohle)

314 40 Strahlmittelrückstände mit
schädlichen Verunreinigungen

314 41 Bauschutt und Erdaushub mit
schädlichen Verunreinigungen

314 45 Gipsabfälle mit
schädlichen Verunreinigungen

314 46 Kieselsäure- und Quarzabfälle
mit schädlichen Verunreini-

gungen, überwiegend organisch

316 10 Emailleschlamm,
Emailleschlicker

316 33 Glasschleifschlamm mit
schädlichen Verunreinigungen

351 06 Eisenmetallbehältnisse mit
schädlichen Restinhalten

351 07 Ölfilter

353 02 Bleihaltige Abfälle

353 04 Aluminiumabfälle

353 15 Sonstige NE-metallhaltige
Abfälle ohne Aluminium und
Magnesiumabfälle

353 23 Nickel-Cadmium-Akkumulato-
ren, Blei-Akkumulatoren-Säure

353 22 Blei-Akkumulatoren – leer
Blei-Akkumulatoren – Gelbasis
Blei-Monobatterien – Gelbasis

353 24 Batterien, quecksilberhaltig
– Quecksilberbatterien
– Knopfzellen

353 25 Trockenbatterien (Trockenzellen)
– Alkali-/Mangan- und
– Zink-/Kohlebatterien
– Lithiumzellen/-batterien
– Silberoxidbatterien
– NC-Batterien

353 26 Quecksilber,
quecksilberhaltige Rückstände
Quecksilberdampflampen und
Natriumdampflampen,
Leuchtstoffröhren < = 150 cm
dto. > 150 cm
Sonderformen,
Energiesparlampen,
Glühlampen*

353 27 NE-Metallbehältnisse mit
schädlichen Restinhalten

399 05 Feuerlöschpulverreste

513 10 Sonstige Metalloxide und
Metallhydroxide

515 07 Düngemittelreste

515 16 Brüniersalzabfälle

515 18 Natriumbromid

515 19 Eisenchlorid

515 23 Natriumchlorid

515 26 Calciumchlorid

515 30 Kupferchlorid

515 31 Aluminiumsulfat-,
Aluminiumphosphatrückstände

515 32 Chlorkalk, Chlorkalkschlämme

515 40 Sonstige Salze, löslich

515 41 Sonstige Salze, schwerlöslich

515 43 Gebrauchte ammoniakalische
Kupferätzlösung

521 01 Akku-Säuren

521 02 Anorganische Säuren, Säure-
gemische, Beizen (sauer),
Chromschwefelsäure, Saure
Lösungen mit organischen
Verunreinigungen dto. mit
anorganischen Verunreinigungen

524 02 Laugen, Laugengemische
und Beizen (basisch)
– Natronlauge
– Kalilauge
– Alkalische Lösungen / Beizen
mit anorganisch od. organischen
Verbindungen verunreinigt

524 03 Ammoniaklösung (Salmiakgeist)

527 07 Fixierbäder
– unvermischt
– vermischt
– vermischt und verunreinigt

527 12 Konzentrate und Halbkonzen-
trate, Chrom-(VI)haltig

527 13 Konzentrate und Halbkonzen-
trate, cyanidhaltig

527 16 Konzentrate und Halbkonzen-
trate, metallsalzhaltig

527 21 Kupferätzlösungen

527 23 Entwicklerbäder

527 25 Sonstige Konzentrate und
Halbkonzentrate sowie Spül-
und Waschwasser
– Fotochemikalien
– Bleichfixierbäder
– Stoppbäder
– Sonstige Fotochemikalien
– fest
– flüssig

531 03 Altbestände und Reste von
Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln
– Phosphide
– Chorate
– Carbide
– sonstige (fest)
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– sonstige (flüssig)
– Spraydosen
– Holzschutzmittel
– Altlacke (fungizidhaltig)

535 02 Abfälle aus der Produktion
und Zubereitung von
pharmazeutischen Erzeugnissen

535 01 Altmedikamente

535 07 Desinfektionsmittel

541 04 Verunreinigte Kraftstoffe
(Benzine)

541 06 Trafoöle, Wärmeträgeröle und
Hydrauliköle, frei von poly-
chlorierten Biphenylen

541 07 Trafoöle, Wärmeträgeröle und
Hydrauliköle, polychlorierte
Biphenyle enthaltend

541 08 Verunreinigte Heizöle
(auch Dieselöl)

541 09 Bohr-, Schneid- und Schleiföle

541 10 PCB-haltige Erzeugnisse
und Betriebsmittel
– Kondensatoren
– Radiatoren
– Kleintransformatoren

541 12 Verbrennungsmotoren- und
Getriebeöle

541 14 Verbrennungsmotoren-,
Getriebe-, Maschinen- und
Turbinenöle, polychlorierte
Biphenyle o. halogenhaltige
polychlorierte Biphenylersatz-
produktion enthaltend,
Kältemaschinenöle aus
Kühlgeräten, Kälte- und
Klimaanlagen

542 02 Fettabfälle

542 09 Feste fett- und ölverschmutzte
Betriebsmittel

544 01 Synthetische Kühl- und
Schmiermittel

544 02 Bohr- u. Schleifemulsionen,
Emulsionsgemische

544 08 Sonstige Öl-Wassergemische

547 10 Schleifschlamm, ölhaltig

552 01 1,2-Dichlorethan

552 02 Chlorbenzole

552 03 Trichlormethan (Chloroform)

552 05 Fluorkohlenwasserstoffe
– Kältemittel,
– Treibmittel,
– Lösemittel

552 06 Dichlormethan

552 09 Tetrachlorethen (Per)

552 11 Tetrachlormethan (Tetra)

522 12 Trichlorethane

552 13 Trichlorethen (Tri)

552 20 Lösemittelgemische,
halogenierte organische
Lösemittel enthaltend

552 24 Lösemittel-Wassergemische
halogenierte organische
Lösemittel enthaltend

553 01 Aceton oder andere
aliphatische Ketone

553 03 Ethylenglykole

553 06 Benzol, Toulol oder Xylole

553 10 Diethylether oder andere
aliphatische Ether

553 11 Dimethylformamid

553 14 Dioxan

553 15 Methanol oder andere
flüssige Alkohole

553 16 Methylacetat oder andere
aliphatische Essigsäureesther

553 21 Schwefelkohlenstoff

553 22 Tetrahydrofuran

553 26 Waschbenzin, Petrolether,
Ligroin, Testbenzin

553 56 Glykolether

553 57 Kaltreiniger, frei von halo-
genierten organischen
Lösemitteln

553 59 Farb- und Lackverdünner
(Nitroverdünner)

553 60 Petroleum

553 70 Lösemittelgemische ohne
halogenierte organische
Lösemittel

553 74 Lösemittel-Wassergemische
ohne halogenierte
organische Lösemittel

554 01 Lösemittelhaltige Schlämme mit
halogenierten organischen
Lösemitteln

554 03 Lösemittelhaltige Betriebsmittel
mit halogenierten organischen
Lösemitteln

554 04 Lösemittelhaltige Betriebsmittel
ohne halogenierte
organische Lösemittel

555 03 Lack- und Farbschlamm

555 08 Anstrichmittel,
Dispersionsfarben

555 09 Druckfarbenreste
– schwermetallhaltig
– schwermetallfrei
(schriftl. Nachweis erforderlich)
Tonerkatuschen mit
Restanhaftungen, Toner

555 12 Altlacke, Altfarben
nicht ausgehärtet
– schwermetallhaltig
– fungizidhaltig
– Holzschutz

555 13 Altlacke, Altfarben, ausgehärtet
– schwermetallhaltig
– fungizidhaltig
– Holzschutz

555 14 Farbmittel (Pigmente und Farb-
stoffe), organisch

555 15 Farbmittel (Pigmente und Farb-
stoffe), anorganisch

559 03 Harzrückstände,
nicht ausgehärtet

559 05 Leim- und Klebemittel,
nicht ausgehärtet

559 06 Leim- und Klebemittel,
ausgehärtet

559 07 Kitt- und Spachtelmassen,
nicht ausgehärtet

571 25 Ionenaustauschharze mit
schädlichen Verunreinigungen

571 27 Kunststoffbehältnisse mit
schädlichen Restinhalten

582 01 Filtertücher und Filtersäcke mit 
schädlichen Verunreinigungen 
vorwiegend organisch
– Filtermatten

582 02 Filtertücher und Filtersäcke mit 
schädlichen Verunreinigungen 
vorwiegend anorganisch
– Filtermatten

591 01 Pyrotechnische Abfälle

593 01 Feinchemikalien
– Haushaltschemikalien
– fest
– flüssig/sauer
– flüssig/basisch

593 02 Laborchemikalienreste,
organisch
– Härter
– Rostumwandler

Abfall- Bezeichnung Abfall- Bezeichnung Abfall- Bezeichnung
schlüssel (Abfallart einschließlich schlüssel (Abfallart einschließlich schlüssel (Abfallart einschließlich

Eigenschaften u. Inhaltsstoffe) Eigenschaften u. Inhaltsstoffe) Eigenschaften u. Inhaltsstoffe)
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593 03 Laborchemikalienreste,
anorganisch

593 04 Mit Chemikalien
verunreinigte Betriebsmittel

597 07 Destillationsrückstände aus
Chemischen Reinigungen

598 01 Gase in Patronen
– Spraydosen
– Spraydosen biozidhaltig
– Feuerlöscher halonfrei
– Feuerlöscher halonhaltig
– Montageschäume

598 02 Gase in Strahldruckflaschen
– Gasflaschen

599 04 Organische Peroxide

314 37 Asbest (nur von Privatpersonen)
Kühlgeräte, Kühlschränke,
Kühltruhen, Weißware (Wasch-
maschinen, Trockner, Herde,
Dunstabzugshauben, Mikro-
wellengeräte)

Abfall- Bezeichnung Abfall- Bezeichnung Abfall- Bezeichnung
schlüssel (Abfallart einschließlich schlüssel (Abfallart einschließlich schlüssel (Abfallart einschließlich

Eigenschaften u. Inhaltsstoffe) Eigenschaften u. Inhaltsstoffe) Eigenschaften u. Inhaltsstoffe)
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Anlage 3 (zu § 17 Abs. 1)

Liste der zugelassenen Abfallbehälterarten

Abfallbehälter:

Behälterart Größe Höchstgewicht
brutto

Abfalleimer 35 l 25 kg

Abfalleimer 50 l 25 kg

Abfallbehälter (codiert) 60 l 25 kg

Abfallbehälter (codiert) 90 l 35 kg

Abfallbehälter 120 l 50 kg

Abfallbehälter (codiert) 120 l 50 kg

Abfallbehälter 240 l 90 kg

Abfallbehälter (codiert) 240 l 90 kg

Abfallgroßbehälter 770 l 450 kg

Abfallgroßbehälter (codiert) 770 l 450 kg

Abfallgroßbehälter 1100 l 450 kg

Abfallgroßbehälter (codiert) 1100 l 450 kg

Abfallgroßbehälter 3000 l 1000 kg

Abfallgroßbehälter 5000 l 1000 kg

Bremer Müllsack 70 l 15 kg

Abfallwechselbehälter / Abfallwechselpreßbehälter bis 30 m3 11500 kg

Bio-Abfallbehälter 60 l 25 kg

Bio-Abfallbehälter 90 l 35 kg

Bio-Abfallbehälter 120 l 50 kg
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Anlage 4 (zu § 24 Abs. 1)

Liste der Annahmestellen und Abfallentsorgungsanlagen
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Ortsgesetz über die Entsorgung von Abfällen

in der Stadtgemeinde Bremen
vom 18. Dezember 2001(Brem.GBl. S. 543),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juli 2012  
(Brem.GBl. S. 301)

(inoffizielle Lesefassung
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Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Abfallwirtschaftliche Zielhierarchie

(1) Die Abfallwirtschaft in der Stadtgemeinde Bremen (Stadtgemein-
de) wird von folgender Zielhierarchie bestimmt:
1. Vermeidung von Abfällen,
2. stoffliche und energetische Verwertung von Abfällen,
3. Beseitigung von Abfällen.

(2) Wer Einrichtungen der Abfallentsorgung der Stadtgemeinde be-
nutzt, hat sein Abfallaufkommen so gering zu halten, wie es den Um-
ständen nach möglich und zumutbar ist.

§ 2
Aufgaben der Stadtgemeinde

und zuständige Behörde

(1) Die Stadtgemeinde entsorgt die in ihrem Gebiet anfallenden und 
ihr zu überlassenden Abfälle nach Maßgabe dieses Ortsgesetzes  
und wirkt im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten darauf hin, dass 
die Entstehung von Abfällen soweit wie möglich vermieden wird.  
Abweichend von Satz 1 werden im Bereich des stadtbremischen 
Überseehafengebietes Bremerhaven die Entsorgungsleistungen der 
Stadtgemeinde Bremen nach den Entsorgungsbedingungen der 
Stadtgemeinde Bremerhaven erbracht.

(2) Die Stadtgemeinde berät die Abfallbesitzer sowie die Anschluss- 
und Benutzungspflichtigen und informiert sie  über die Möglichkeiten 
zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen und die Verwendung 
abfallarmer Produkte und Verfahren. 

(3) Die Stadtgemeinde betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche 
Einrichtung durch den Senator für Bau, Umwelt und Verkehr als zu-
ständige Behörde, soweit nicht in den nachfolgenden Vorschriften 
etwas anderes geregelt ist. 

(4) Abweichend von Absatz 3 ist
1. für die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs 

und den Vollzug der damit verbundenen Aufgaben, insbesondere 
nach §§ 3, 7 Abs. 3, § 12 Abs. 2 bis 9, §§ 16, 19 Abs. 2, §§ 23 
und 26,

2. für Aufgaben im Zusammenhang mit der Blocklanddeponie so-
wie

3. für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung der städtischen Abfallentsorgung 

Umweltbetrieb Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen, 
zuständige Behörde.

(5) Dieses Ortsgesetz gilt nicht für die Entsorgung von Schiffsabfällen 
im Bereich der stadt-bremischen Häfen. Zuständige Behörde für die 
Entsorgung dieser Abfälle ist die Hafenbehörde.

§ 2a
Organisation

(1) Die kommunale Abfallentsorgung wird als Sondervermögen nach 
§ 26 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung mit eigener Wirtschafts- 
und Rechnungsführung unter dem Namen Sondervermögen kommu-
nale Abfallentsorgung der Stadtgemeinde Bremen (SVAbfall) geführt. 
Für Bewirtschaftung, Sondervermögensausschuss, Wirtschaftsfüh-
rung, Rechnungswesen und Controlling sowie Auskunfts- und Unter-
richtungspflichten gelten die Regelungen des Teils 3 des Bremischen 
Gesetzes für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Lan-
des und der Stadtgemeinden. Die Aufstellung der Bilanz erfolgt auf 
dem diesem Ortsgesetz als Anlage beigefügten Formblatt.

(2) Dem SVAbfall werden die öffentlichen Einrichtungen des Umwelt-
betriebes Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen, zuge-
wiesen, die der kommunalen Abfallentsorgung dienen. Das SVAbfall 
trägt die Lasten im zugewiesenen Bereich. Dem SVAbfall fließen die 



– 2 –2/14

OG Abfall Bremen 3.2.03
Einnahmen im zugewiesenen Bereich, insbesondere Abfallgebühren 
und Verwaltungsgebühren, zu.

(3) Das Dotationskapital des Sondervermögens beträgt zum 1. Janu-
ar 2007 1 000 000 Euro.

(4) Die städtische Deputation für Umwelt und Energie berät und be-
schließt über
1. die Festsetzung des Wirtschaftsplanes,
2. die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss,
3. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des 

Senators für Bau, Umwelt und Verkehr,
4. die Zustimmung zu erfolggefährdenden Mehraufwendungen,
5. Empfehlungen für durch Ortsgesetz festzusetzende Gebühren 

und
6. die Festsetzung von Entgelten, soweit öffentlich rechtliche Ge-

bühren nicht bestimmt sind.

§ 3
Anschluss und Benutzung

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadtgemeinde liegenden 
Grundstücks, auf dem wegen seiner Bebauung oder sonstigen  
Nutzung Abfälle anfallen können, die nach § 13 des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes der Stadtgemeinde zu überlassen sind, 
ist verpflichtet, dieses an die Abfallentsorgung der Stadtgemeinde 
anzuschließen (Anschlusszwang). Im Rahmen des Anschlusszwanges 
ist jeder Eigentümer berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks 
an die Abfallentsorgung der Stadtgemeinde zu verlangen (An-
schlussrecht). Den Grundstückseigentümern stehen andere zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich Berechtigte gleich.

(2) Die Anschlusspflichtigen und alle anderen Abfallbesitzer sind ver-
pflichtet, die Abfallentsorgung der Stadtgemeinde zu benutzen, so-
weit sie der Überlassungspflicht nach § 13 des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes unterliegen und die Entsorgung nicht nach § 5 
ausgeschlossen ist (Benutzungszwang). Im Rahmen des Benutzungs-
zwanges sind die Anschlusspflichtigen und die Abfallbesitzer zur Be-
nutzung der Abfallentsorgung berechtigt (Benutzungsrecht).  Soweit 
das Einsammeln und Befördern von Abfällen ausgeschlossen ist, sind 
die Abfälle zu einer Annahmestelle oder Abfallentsorgungsanlage 
nach § 22 Abs. 1 zu befördern. Die Stadtgemeinde kann Ausnahmen 
zulassen.

(3) Der Anschlusspflichtige hat auf seinem Grundstück alle Maßnah-
men zu treffen oder zu dulden, die erforderlich sind, um eine ord-
nungsgemäße Abfallentsorgung sicherzustellen.

(4) Besitzer von Abfällen zur Beseitigung, die auf gewerblich, industri-
ell oder von öffentlichen Einrichtungen genutzten Grundstücken an-
fallen und nach ihrer Art und Menge mit den in privaten Haushaltun-
gen anfallenden Abfällen entsorgt werden können, haben diese
1. durch die Stadtgemeinde oder die von ihr beauftragten Dritten 

mit den codierten Abfallbehältern oder Abfallgroßbehältern nach 
Anlage 1 entsorgen zu lassen oder

2. durch einen von der Stadtgemeinde nach § 16 Abs. 1 des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes beauftragten Dritten einsam-
meln und befördern zu lassen.

§ 4
Einsammeln und Befördern

(1) Die Stadtgemeinde ist zum Einsammeln und Befördern  folgender 
Abfälle verpflichtet:
1. Abfälle, die mit den in Anlage 1 aufgeführten, zugelassenen Ab-

fallbehältern erfasst werden,
2. Sperrmüll, der den Erfordernissen des § 11 genügt,
3. Abfälle nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 aus Anlagen, die gemäß Entwässe-

rungsrecht durch die Stadtgemeinde zu entleeren sind,
4. Wertstoffe nach § 8, soweit sie mit einem Holsystem erfasst wer-

den und
5. Elektro- und Elektronikgeräte nach § 8a, soweit sie mit einem 

Holsystem erfasst werden.

(2) Die Stadtgemeinde kann mit Zustimmung des Senators für Bau 
und Umwelt durch Allgemeinverfügung oder  durch  Anordnung im 
Einzelfall Abfälle, soweit nicht aus privaten Haushaltungen stam-
mend, vom Einsammeln und Befördern ausschließen oder einen sol-
chen Ausschluss wieder aufheben.

§ 4a
Fahruntüchtige Fahrräder im öffentlichen Straßenraum

Die Stadtgemeinde kann Fahrräder, die auf öffentlichen Flächen oder 
öffentlichen Fahrradstellplätzen abgestellt sind und bei denen auf-
grund des augenscheinlichen Zustands keine Anhaltspunkte für die 
Funktionsfähigkeit und eine bestimmungsgemäße Benutzung vorlie-
gen, entfernen. Soweit keine Hinweise auf eine Entwendung vorhan-
den sind, kann die Stadtgemeinde die Fahrräder einer ordnungsge-
mäßen Entsorgung zuführen. Vor dem Entfernen ist ein deutlich 
sichtbarer, datierter Hinweis mit der Aufforderung an dem Fahrrad an-
zubringen, das Fahrrad innerhalb von 4 Wochen zu beseitigen.

§ 5
Ausgeschlossene Abfälle

(1) Von der Entsorgung durch die Stadtgemeinde ausgeschlossen 
sind:
1. alle Abfälle, soweit sie nicht aus privaten Haushaltungen stam-

men,
2. Abfälle aus privaten Haushaltungen, zu deren Verwertung der Ab-

fallerzeuger oder Besitzer selbst in der Lage ist oder deren Ver-
wertung (Eigenverwertung) er beabsichtigt,

3. Abfälle, die einer Rücknahmeverpflichtung aufgrund einer nach  
§ 24 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung unterliegen.

(2) Der Ausschluss von der Entsorgung nach Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht

1.  für folgende Abfälle zur Beseitigung:
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, frei von verwertbaren 

Bestandteilen, mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 
01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 01 11 fallen, soweit es sich um 
Rückstände  aus Hausmüllverbrennungsanlagen handelt

19 01 13 Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält, soweit es sich 
um Rückstände aus  Hausmüllverbrennungsanlagen han-
delt

19 01 14 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 
fällt, soweit es sich um Rückstände aus Hausmüllverbren-
nungsanlagen handelt

19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände
19 08 02  Abfälle aus Sandfängern
19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung, soweit es sich um 

Rückstände  aus Hausmüllverbrennungsanlagen handelt
19 09 03 Schlämme aus der Dekarbonatisierung, soweit es sich um 

Rückstände  aus Hausmüllverbrennungsanlagen handelt
19 12 09 Mineralien (z. B. Sand, Steine)
19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus 

der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 12 11 fallen (z.B. Rückstände aus  
Bauabfallsortieranlagen und Sortieranlagen für für Wert-
stoffe und Verkaufsverpackungen)

20 03 01  gemischte Siedlungsabfälle (beispielsweise hausmüllähnli-
che Gewerbeabfälle und sperrige Einrichtungsgegenstän-
de aus dem Gewerbe)

20 03 02  Marktabfälle
20 03 03 Straßenreinigungsabfälle
20 03 07 Sperrmüll

2.  für die folgenden Abfälle, soweit die entsprechenden Anlagen 
nach Entwässerungsrecht durch die Stadtgemeinde zu entleeren 
sind:

13 05 01 Feststoffe aus Öl-/Wasserabscheidern
13 05 02 Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern
13 05 03 Schlämme aus Einlaufschächten
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3. für Elektro- und Elektronikgeräte nach § 8a.

(3) Die Stadtgemeinde kann mit Zustimmung des Senators für Bau 
und Umwelt durch Allgemeinverfügung oder durch Anordnung im 
Einzelfall weitere Abfälle, soweit nicht aus privaten Haushaltungen 
stammend, von der Entsorgung insgesamt ausschließen oder einen 
solchen Ausschluss wieder aufheben.

(4) Von der Entsorgung ganz oder teilweise ausgeschlossene Abfälle 
dürfen nicht mit anderen der Stadtgemeinde zu überlassenden Abfäl-
len vermischt werden.

§ 6
Getrennte Abfallerfassung

(1) Die Stadtgemeinde erfasst durch Einsammeln und Annahme an 
den Entsorgungseinrichtungen alle überlassungspflichtigen Abfälle. 
Um den Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft und der Abfallbeseiti-
gung nachkommen zu können, werden die folgenden Abfallfraktionen 
getrennt erfasst:

1. Bio- und Gartenabfälle,
2. Wertstoffe und Verkaufsverpackungen,
3. schadstoffhaltige Abfälle,
4. Bau- und Abbruchabfälle,
5. Sperrmüll,
6. Restabfälle und
7. Elektro- und Elektronikgeräte.

(2) Jeder Abfallbesitzer hat die in Absatz 1 genannten Abfälle getrennt 
bereitzuhalten und der Stadtgemeinde nach Maßgabe des § 5 Abs. 4 
und der § § 7 bis 14 zu überlassen, soweit Systeme für eine Getrennt-
sammlung angeboten werden oder Annahmestellen oder Abfallent-
sorgungsanlagen die Abfälle annehmen.

Abschnitt 2
Behandlung einzelner Abfallarten

§ 7
Bio- und Gartenabfälle

(1) Bio- und Gartenabfälle  im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 1 sind 

20 01 08 Biologisch abbaubare Küchenabfälle, getrennt eingesam-
melte Fraktionen, insbesondere Obst-, Gemüse- und Spei-
sereste  (Bioabfälle)

20 02 01 kompostierbare Abfälle, insbesondere Gartenabfälle (Laub, 
Gras, Baum- und Strauchschnitt), Baumstämme und 
–stubben sowie Weihnachtsbäume.

(2) Bio- und Gartenabfälle aus privaten Haushaltungen und Kleingär-
ten sollen kompostiert werden, soweit dies möglich und zumutbar ist 
(Eigenkompostierung).

(3) In der Stadtgemeinde wird die getrennte Sammlung von Bio- und 
Gartenabfällen aus privaten Haushaltungen und anderen Herkunfts-
bereichen, soweit sie in haushaltsüblichen Mengen anfallen, durch-
geführt. Die Anschlusspflichtigen sollen Bio-Abfallbehälter  (Biotonne) 
anfordern, soweit keine Möglichkeit zur Eigenkompostierung besteht. 
Es gibt keine Rechtsverpflichtung für die Anforderung einer Biotonne. 
Das Behältervolumen der Biotonne ist nach dem Behältervolumen 
des Abfallbehälters für Restabfälle (Restmülltonne) nach folgender 
Maßgabe auszurichten:

  Restmülltonne Biotonne 
      60 l               60 l 
      90 l  60 l
    120 l  60 oder 90 l
    240 l  60 oder 90 l
    770 l  bis max. 240 l 
              (wahlweise 60 l oder 90 l)
  1100 l      bis max. 240 l 
              (wahlweise 60 l oder 90 l)

Die Stadtgemeinde kann im Einzelfall die ausgelieferte Biotonne  
einziehen, sofern darin entgegen den gesetzlichen Verpflichtungen 
wiederholt andere als die zugelassenen Bio- und Gartenabfälle zur 
Entsorgung bereitgestellt werden.

(4) Gartenabfälle mit einem Volumen bis zu einem Kubikmeter sind zu 
den Annahmestellen und Abfallentsorgungsanlagen nach § 22 Abs. 1 
zu bringen, soweit sie nicht über die Biotonne entsorgt oder eigen-
kompostiert werden; Gartenabfälle mit einem Volumen über einen 
Kubikmeter sowie Baumstämme und -stubben sind nach Verwiegung 
an der Waage der Blocklanddeponie an der Kompostierungsanlage 
anzuliefern.

(5) Weihnachtsbäume werden von der Stadtgemeinde zum Jahresbe-
ginn abgeholt. Die Stadtgemeinde gibt die Abholzeiten und -stellen 
rechtzeitig bekannt.

§ 8
Wertstoffe und Verkaufsverpackungen

(1)  Wertstoffe und Verkaufsverpackungen im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 
2 sind:

20 01 01 Papier und Pappe
20 01 02 Glas (ausschließlich Hohlglas)
20 01 10 Bekleidung
20 01 11 Textilien

20 01 40 Metalle, soweit es sich nicht um Sperrmüll im Sinne von  
§ 6 Abs. 1   Nr. 5 handelt
Leichtverpackungen (Verkaufsverpackungen aus Kunst-
stoff, Metall, Verbundstoffen)

(2) Die Abfallbesitzer sind verpflichtet, die von der Stadtgemeinde an-
gebotenen Sammelsysteme wie insbesondere Sammelcontainer für 
die in Absatz 1 genannten Abfälle aus privaten Haushaltungen zu be-
nutzen oder diese Wertstoffe zu den Annahmestellen oder Abfallent-
sorgungsanlagen nach § 22 Abs. 1 zu bringen, sofern die Wertstoffe 
nicht einem System nach § 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung zu-
geführt werden. 

(3) In die öffentlich aufgestellten Sammelcontainer dürfen Wertstoffe 
und Verkaufsverpackungen nach § 3 Abs. 1 der Verpackungsverord-
nung nur von montags bis samstags in der Zeit von 7 Uhr bis 19 Uhr 
eingeworfen werden.

(4) Die Stadtgemeinde kann durch Allgemeinverfügung oder durch 
Anordnung im Einzelfall festlegen, dass andere Abfälle als die in Ab-
satz 1 genannten der Stadtgemeinde ebenfalls als Wertstoffe nach 
Absatz 2 zu überlassen sind oder dass bei einzelnen der in Absatz 1 
genannten Wertstoffe eine Getrennthaltung und Erfassung nach Ab-
satz 2 nicht mehr geboten ist.  Sie kann in der genannten Form eben-
falls festlegen, welchem Sammelsystem Wertstoffe  zuzuordnen und 
welche Benutzungsbedingungen einzuhalten sind.

§ 8a
Elektro- und Elektronikgeräte

Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 7 sind Ab-
fälle im Sinne des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes

1.  aus privaten Haushaltungen,
2.  aus anderen Herkunftsbereichen, sofern diese in Beschaffenheit 

und Menge denen privater Haushaltungen entsprechen, und
3.  von Vertreibern.

Sperrige Elektro- und Elektronikgeräte sind Abfälle, die wegen ihrer 
Abmessungen wie Sperrmüll nach § 11 einzustufen sind; Elektro- und 
Elektronikkleingeräte sind Abfälle, die nach ihren Abmessungen nicht 
als Sperrmüll nach § 11 einzustufen sind. Sperrige Elektro- und Elek-
tronikgeräte aus privaten Haushaltungen werden im Rahmen der 
Sperrmüllabfuhr nach Maßgabe des § 11 entsorgt oder sind von den 
Abfallbesitzern zu den Annahmestellen und Abfallentsorgungsanla-
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gen nach § 22 Abs. 1 zu befördern. Sperrige Elektro- und Elektronik-
geräte aus anderen Herkunftsbereichen und von Vertreibern sind zu 
den Annahmestellen und Abfallentsorgungsanlagen nach § 22 Abs. 1 
zu befördern. Elektro- und Elektronikkleingeräte sind bei den Annah-
mestellen und Abfallentsorgungsanlagen nach § 22 Abs. 1 anzulie-
fern.

§ 9
Schadstoffhaltige Abfälle

(1) Schadstoffhaltige Abfälle im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 3 sind Abfälle  
aus privaten Haushaltungen, die umweltgefährdende oder gesund-
heitsschädliche Stoffe enthalten und deshalb getrennt von anderen 
Abfällen entsorgt werden müssen. Hierzu gehören insbesondere:

20 01 13 Lösemittel
20 01 14 Säuren
20 01 15 Laugen
20 01 17 Photochemikalien
20 01 19 Pestizide
20 01 21 andere quecksilberhaltige Abfälle.
20 01 27 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die ge-

fährliche Stoffe enthalten (außer Dispersionsfarben)
20 01 33 Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 

oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akku-
mulatoren, die solche Batterien enthalten

 (2) Die Besitzer schadstoffhaltiger Abfälle aus privaten Haushaltun-
gen haben diese zu den Annahmestellen und Abfallentsorgungsanla-
gen nach § 22 Abs. 1 oder den mobilen Annahmestellen zu bringen, 
soweit sie nicht nach § 7 der Batterieverordnung vorrangig den Ver-
kaufsstellen zurückgegeben werden.

§ 10
Bau- und Abbruchabfälle

(1) Bau- und Abbruchabfälle im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 4 sind insbe-
sondere folgende Abfälle aus privaten Haushaltungen:

17 01 01 Beton
17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 02 01 Holz
17 02 02 Glas
17 02 03 Kunststoffe
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter  

17 03 01 fallen
17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter  

17 05 03 fallen
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derje-

nigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

sowie Heizkörper und Installationsmaterial oder Bruchstücke dieser 
Gegenstände.

(2) Die Abfallbesitzer haben die Bauabfälle zu den Annahmestellen 
und Abfallentsorgungsanlagen nach § 22 Abs. 1 zu bringen.

§ 11
Sperrmüll

(1) Sperrmüll im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 5 sind Abfälle aus privaten 
Haushaltungen, die aufgrund ihrer Abmessungen nicht in die amtli-
chen Abfallsäcke eingefüllt werden können und auf die die §§ 7 bis 
10 und 12 keine Anwendung finden. Zum Sperrmüll gehören insbe-
sondere Möbel, Matratzen, Teppiche und Fahrräder.

(2) Das Abholen von Sperrmüll hat der Abfallbesitzer durch Abrufkar-
ten schriftlich bei der Stadtgemeinde oder den von ihr beauftragten 
Dritten zu beantragen. Der Abholtermin wird von der Stadtgemeinde 
oder den beauftragten Dritten festgesetzt und dem Antragsteller min-

destens drei Werktage vorher bekanntgegeben. Sperrmüll kann auch 
in den Annahmestellen oder Abfallentsorgungsanlagen nach § 22 
Abs. 1 abgegeben werden.

(3) Der Sperrmüll ist vom Besitzer am Abholtage rechtzeitig, unver-
packt und unfallsicher an der dem angeschlossenen Grundstück 
nächstgelegenen Haltemöglichkeit des Sammelfahrzeuges bereitzu-
stellen.  Die Stadtgemeinde kann festlegen, an welcher Stelle der 
Sperrmüll bereitgestellt werden muss. Sperrige Elektrogeräte, Haus-
haltskältegeräte und andere Gegenstände aus Metall sind zur ge-
trennten Einsammlung gesondert bereitzustellen. Im übrigen gilt § 17 
für das Bereitstellen sinngemäß. Die Verladung des Sperrmülls muss 
durch zwei Personen von Hand gefahr- und schadlos möglich sein.

(4) Öltanks aus Metall, nicht jedoch solche aus Kunststoff, werden 
von der Sperrmüllsammlung nur erfasst, wenn sie nicht größer als 
1000 l und gereinigt sind. Ölöfen müssen frei von Ölresten sein.  
Öltanks, die nicht von der Sperrmüllsammlung erfasst werden, sind 
zu den Annahmestellen oder Abfallentsorgungsanlagen nach § 22 
Abs. 1 zu bringen.

 (5) Die Mitarbeiter der Stadtgemeinde oder die beauftragten Dritten 
sind berechtigt, Stoffe und bewegliche Sachen, die kein Sperrmüll 
sind oder von der Sperrmüllsammlung nicht erfasst werden, am  
Bereitstellungsplatz stehen zu lassen. In diesem Fall ist der Abfallbe-
sitzer zu einer unverzüglichen und schadlosen Entsorgung verpflich-
tet.  Die Stadtgemeinde kann durch Allgemeinverfügung oder durch 
Anordnung im Einzel-fall festlegen, dass bestimmte Teile oder Stoffe 
nicht im Sperrmüll enthalten sein dürfen.

§ 12
Restabfälle

(1) Restabfälle im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 6 sind gemischte Sied-
lungsabfälle (Abfallschlüssel 20 03 01) und alle sonstigen Abfälle in 
haushaltsüblichen Mengen aus privaten Haushaltungen und anderen 
Herkunftsbereichen, auf die die §§ 7 bis 11 keine Anwendung finden.

(2) Die Restabfälle werden von der Stadtgemeinde  durch Behälter 
entsorgt, die mit einer Codierungseinrichtung versehen sind. Ausge-
nommen sind Behälter mit einem Fassungsvermögen von mehr als 
240 l. Der Code dient der Zuordnung eines Behälters zu einem An-
schlusspflichtigen und der Registrierung des Entleerungsvorganges 
und ermöglicht eine Gebührenabrechnung nach der Häufigkeit  
der Entleerung. Die Gebührenabrechnungen können neben dem Ge-
bührenschuldner auch die Nutzer der codierten Restabfallbehälter 
ausweisen, sofern bei bewohnten Grundstücken die Abfallgebühren 
verursachergerecht umgelegt werden und die Grundstückseigentü-
mer die notwendigen Daten in einer von der Stadtgemeinde vorge-
schriebenen Form liefern. Die Stadtgemeinde  führt diese Form der 
Gebührenabrechnung nach und nach im Rahmen ihrer technischen 
Möglichkeiten ein. 

(3) Der Anschlusspflichtige hat von der Stadtgemeinde in dem Maße 
Restabfallbehälter anzufordern, zu übernehmen und für die Benut-
zung bereitzuhalten, dass sichergestellt ist, dass die gesamten,  
innerhalb des Abfuhrzeitraumes nach § 19 auf seinem Grundstück  
regelmäßig anfallenden und der Entsorgungspflicht durch die Stadt-
gemeinde unterliegenden Restabfälle ordnungsgemäß aufgenommen 
werden können.

(4) Bei bewohnten Grundstücken beträgt die Abfallbehälterausstat-
tung für Restabfälle insgesamt mindestens 30 l pro Person (Vorhalte-
volumen).  Auf Antrag kann das Vorhaltevolumen bei privaten Haus-
haltungen mit mehr als 4 Personen für das 5. und jedes weitere 
Haushaltsmitglied auf jeweils 20 l reduziert werden.  Der Haushalts-
begriff im Sinne dieses Gesetzes bestimmt sich nach den Bestim-
mungen des Wohngeldgesetzes.

(5) Reicht die nach Absatz 3 übernommene und vorgehaltene Abfall-
behälterausstattung im Einzelfall nicht aus, so hat der Abfallbesitzer 
die überschießenden Abfallmengen in den von der Stadtgemeinde 
ausgegebenen amtlichen Abfallsäcken (Bremer Müllsack) zur Abho-
lung bereitzustellen oder zu den Annahmestellen oder Abfallentsor-
gungsanlagen nach § 22 Abs. 1 zu bringen.
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(6) Reicht die nach den Absätzen 3 und 9 übernommene und vorge-
haltene Abfallbehälterausstattung regelmäßig nicht zur Aufnahme der 
auf dem Grundstück anfallenden Restabfälle aus, so kann die Stadt-
gemeinde dem Anschlusspflichtigen die Übernahme eines nach ihrer 
Schätzung erforderlichen Behältervolumens vorschreiben.

(7) Für benachbarte Grundstücke können auf Antrag der Anschluss-
pflichtigen Abfallbehälter zur gemeinsamen Benutzung durch die auf 
den Grundstücken wohnenden Personen angefordert und bereitge-
halten werden.  Entsprechendes gilt für Eigentumswohnungen nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz.

 (8) In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag die regelmäßige 
Benutzung von amtlichen 40-l-Abfallsäcken zugelassen werden.  Ein 
begründeter Ausnahmefall liegt vor, wenn die Benutzung eines Abfall-
behälters aus gesundheitlichen oder baulichen Gründen, wie fehlen-
der oder unzugänglicher Stellplatz, eine unzumutbare Härte darstellt. 
Die Absätze 3 und 4 finden keine Anwendung. Ein 1-Personen-Haus-
halt hat jährlich 26 Abfallsäcke, ein 2-Personen-Haushalt hat jährlich 
30 Abfallsäcke und ein 3- und Mehr-Personen-Haushalt hat jährlich 
15 Abfallsäcke pro Person vorzuhalten.

(9) Bei Grundstücken mit gewerblichen oder sonstigen wirtschaft- 
lichen Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen hat der An-
schlusspflichtige von der Stadtgemeinde Abfallbehälter in erforderli-
chem Umfang anzufordern. Bei der Bemessung des Behältervolumens 
sind die spezifischen Nutzungsverhältnisse des Grundstückes zu be-
rücksichtigen. Dabei sind insbesondere das Behältervolumen der 
letzten drei Jahre, die Anzahl der Mitarbeiter und die Art der Produkti-
on und des Gewerbes für die ordnungsgemäße Ausstattung zu be-
achten. Die Stadtgemeinde  hat bei der Anforderung der Abfallgefäße 
die Angemessenheit der Behälterausstattung zu prüfen und gegebe-
nenfalls vorzuschreiben. Wird die Entsorgung der Restabfälle mit Ab-
fallwechselbehältern durch einen von der Stadtgemeinde nach § 16 
Abs. 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes beauftragten 
Dritten vorgenommen, hat der Anschlusspflichtige der Stadtgemein-
de jährlich unaufgefordert den Nachweis über die Entsorgung seiner 
Restabfälle vorzulegen.

§ 13
Vorbehandlung von Abfällen

aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen

(1) Die Stadtgemeinde kann vorschreiben, dass bestimmte Arten von 
Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen 
vorbehandelt werden müssen, wenn dies erforderlich ist, um

1. die gemeinwohlverträgliche Beseitigung und die ordnungsgemä-
ße und schadlose Verwertung zu gewährleisten,

2. vorhandene Entsorgungseinrichtungen wirtschaftlicher zu nutzen 
und zu gewährleisten, dass sie nicht beschädigt werden.

(2) Die Anforderungen an die Vorbehandlung von Abfällen nach Ab-
satz 1 werden von der Stadtgemeinde durch Allgemeinverfügung 
oder durch Anordnung im Einzelfall festgelegt.  Sofern diese Anforde-
rungen nicht erfüllt sind, kann die Stadtgemeinde die Annahme der 
Abfälle ablehnen.

§ 14
Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes

(1) Bei der Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesund-
heitsdienstes und diesen entsprechenden Abfällen aus Forschungs-
einrichtungen ist das Merkblatt der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA) Nr. 18 (Stand: Mai 1991), erschienen im Erich Schmidt Verlag 
GmbH & Co., Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin, über die Vermei-
dung und die Entsorgung von Abfällen aus öffentlichen und privaten 
Einrichtungen des Gesundheitsdienstes zu beachten.

(2) Soweit diese Abfälle der Stadtgemeinde zur Entsorgung überlas-
sen werden, gilt vor Einfüllen in die Sammelbehälter:

1.  Abfälle der Gruppe B des LAGA-Merkblattes (mit Blut, Sekreten 
und Exkrementen behaftete Abfälle wie Wundverbände, Gipsver-

bände, Einwegwäsche, Stuhlwindeln und Einwegartikel) sind in 
Plastiksäcken mit mindestens 0,05 mm Wandstärke oder in dafür 
gleichwertig geeigneten Plastiksäcken zu verpacken.  Scharfkan-
tige Materialien wie Spritzen, Kanülen, Skalpelle, Objektträger, 
Reagenzgläser, sind in festschließende Kunststoffschachteln und 
anschließend in Plastiksäcke mit mindestens 0,05 mm Wandstär-
ke oder in dafür gleichwertig geeigneten Plastiksäcken zu ver-
packen.  Fallen in den Behältnissen größere Flüssigkeitsmengen 
(Sekrete, Exkrete) an, sind diese vor der Bereitstellung zu entlee-
ren.

2. Abfälle der Gruppe C des LAGA-Merkblattes    können, sofern die 
Entsorgung nicht in anderen Rechtsvorschriften geregelt ist, nach 
vorschriftsmäßiger Desinfektion wie Abfälle der Gruppe B behan-
delt werden.

Abfälle der Gruppen B und C des LAGA-Merkblattes können zusam-
men mit Restabfällen entsorgt werden.

(3) Der Abfallbesitzer hat sicherzustellen, dass niemand durch die 
eingesammelten oder zum Transport bereitgestellten Abfälle gefähr-
det wird.  Die Stadtgemeinde kann durch Allgemeinverfügung oder 
durch Anordnung im Einzelfall vorschreiben, dass die Einsammel- 
oder Transportbehälter verschließbar, in einem abschließbaren Raum 
untergebracht oder mit bestimmten Farben oder anderen Markierun-
gen gekennzeichnet sein müssen.

Abschnitt 3
Nutzung der Abfallbehälter

§ 15
Zugelassene Abfallbehälter

Die einzusammelnden und zu befördernden Abfälle dürfen, soweit 
nicht nach den §§ 7 bis 14 andere Regelungen gelten, nur in den Ab-
fallbehältern und Abfallsäcken bereitgestellt werden, die den An-
schlusspflichtigen von der Stadtgemeinde zur Verfügung gestellt 
worden sind.  Abfallbehälter und zulässiges Höchstgewicht der be-
füllten Behälter sind in Anlage 1 festgelegt.  Die Stadtgemeinde kann 
mit Zustimmung des Senators für Bau und Umwelt durch Allgemein-
verfügung zugelassene Behälter aus dem Verkehr ziehen.

§ 16
Behandlung der Abfallbehälter

(1) Der Anschlusspflichtige hat die ihm von der Stadtgemeinde zur 
Verfügung gestellten Behälter auf den dafür vorgesehenen Beschrif-
tungsfeldern mit dem Straßennamen und der Hausnummer zu verse-
hen. Unternehmen und gewerbliche Betriebe haben darüber hinaus 
die ihnen zur Verfügung gestellten Behälter mit der Bezeichnung der 
Firma oder des Betriebes zu beschriften.

(2) Der Anschlusspflichtige hat dafür zu sorgen, dass die Behälter in 
einem gebrauchsfähigen, sauberen und unfallsicheren Zustand erhal-
ten und sorgfältig verwahrt werden.  Die Beschädigung oder der Ver-
lust von Behältern ist der Stadtgemeinde unverzüglich anzuzeigen.

(3) Für abhanden gekommene oder infolge grob fahrlässiger oder 
vorsätzlicher Behandlung durch den Anschlusspflichtigen oder den 
Abfallbesitzer unbrauchbar gewordene Behälter ist der Stadtgemein-
de vom Anschlusspflichtigen Ersatz zu leisten.  Dies gilt auch für Be-
schädigungen oder die Zerstörung eines am Behälter angebrachten 
Codeträgers.  Die Behälter gehen nicht in das Eigentum des An-
schlusspflichtigen über.

(4) Abfälle sind so in die jeweiligen Behälter einzufüllen, dass deren 
Beschädigung ausgeschlossen und eine einwandfreie Entleerung mit 
den üblichen Verfahren mühelos möglich ist. Insbesondere ist das 
Einschlämmen oder Einpressen von Abfällen mit mechanischen Hilfs-
mitteln in die Behälter unzulässig. Dies gilt nicht für Abfallwechsel-
pressbehälter.  Es ist untersagt, heiße Asche und andere glühende 
oder brennende Gegenstände in die Behälter einzufüllen. Die Deckel 
der Behälter müssen jederzeit schließbar sein. Beim Transport von 
Abfallwechselbehältern ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass Verwehungen von Abfällen ausgeschlossen sind.
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§ 17

Bereitstellung der Abfallbehälter

(1) Der Anschlusspflichtige muß die Abfallbehälter mit einem  
Fassungsvermögen bis einschließlich 240 l zur Einsammlung und  
Beförderung neben dem Fahrbahnrand vor dem angeschlossenen 
Grundstück geschlossen bereitstellen.  Radwege dürfen nicht ver-
stellt werden, der öffentliche Straßenverkehr darf nicht mehr als un-
vermeidlich behindert werden.  Abfallbehälter dürfen innerhalb von 15 
m vor und hinter Haltestellenbereichen von öffentlichen Verkehrsmit-
teln, 15 m vor Verkehrsampeln und Fußgängerüberwegen sowie im 
Einmündungsbereich von Verkehrsanlagen nicht bereitgestellt wer-
den.

(2) Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von mehr als 240 l 
werden von der Stadtgemeinde oder den von ihr beauftragten Unter-
nehmen von ihren Standplätzen nur abgeholt oder am Standplatz 
entleert, wenn die Behälterstandplätze und Beförderungs- oder Fahr-
wege auf den hierbei zu benutzenden privaten Grundstücken den An-
forderungen des § 18 entsprechen.

(3) Die Behälter dürfen erst am Tage vor der Entleerung ab 18 Uhr mit 
geschlossenem Deckel und nur jeweils einmal bereitgestellt werden. 
Sie sind nach der Entleerung unverzüglich wieder von der öffentlichen 
Verkehrsfläche zu entfernen. Die von dem Systembetreiber angebo-
tenen Sammelbehälter für Verkaufsverpackungen nach § 3 Abs. 1 der 
Verpackungsverordnung dürfen ebenfalls erst am Tage vor der Ein-
sammlung ab 18 Uhr auf öffentlichem Straßengrund vor dem an die 
Restabfallentsorgung angeschlossenen Grundstück bereitgestellt 
werden.

(4) In öffentlichen Verkehrsanlagen mit einer Fahrbahnbreite bis zu  
6 m, für die ein eingeschränktes Halteverbot besteht, sind die Abfall-
behälter neben dem Rand der Fahrbahnseite bereitzustellen, für die 
das eingeschränkte Halteverbot besteht.

(5) Ist die Befahrbarkeit einer Verkehrsanlage mit Sammelfahrzeugen 
aus tatsächlichen Gründen ständig oder vorübergehend nicht oder 
nur unter Gefährdung der mit der Sammlung und dem Transport  
Beauftragten möglich, sind die jeweiligen Behälter an einer mit Sam-
melfahrzeugen gefahrlos befahrbaren öffentlichen Verkehrsanlage  
zur Abfuhr bereitzustellen.  Gleiches gilt, wenn die Entleerung oder  
Abholung der Abfallbehälter aufgrund einer zu geringen Fahrbahn-
breite der öffentlichen Verkehrsanlage zu stockendem Verkehr führen 
kann.  Diese Verkehrsanlagen werden von der Stadtgemeinde durch 
Allgemeinverfügung oder durch Anordnung im Einzelfall bestimmt.

§ 18
Behälterstandplätze, Zuwegungen und Reinigung

(1) Standplätze und Zuwegungen für Abfallbehälter im Sinne von § 17 
Abs. 2 müssen so beschaffen sein, dass das Aufstellen, Befüllen und 
Abholen oder Entleeren der Behälter leicht sowie gefahr- und schad-
los möglich ist.  Die Standplätze und Zuwegungen sind schnee- und 
eisfrei zu halten und müssen ausreichend befestigt, beleuchtet und 
entwässert sein.

(2) Abfallbehälter von 770 l und 1100 l Fassungsvermögen werden 
von ihren Standplätzen abgeholt, wenn die Wegstrecke zwischen 
Standplatz und der nächsten Haltemöglichkeit des Beförderungsfahr-
zeuges nicht mehr als 15 m beträgt.  Private Zuwegungen zu den 
Standplätzen müssen eine Breite von mindestens 1,20 m und eine 
lichte Höhe von mindestens 0,6 m mehr als die Höhe des verwende-
ten Abfallbehälters aufweisen.  Für Durchgangstüren können Ausnah-
men hiervon zugelassen werden.  Steigungen dürfen 5 v. H. nicht 
überschreiten. Stufen, Rillen oder andere Bodenhindernisse dürfen 
nicht vorhanden sein.

§ 19
Häufigkeit und Zeit der Abfuhr

(1) Die Entleerung der Abfallbehälter wird in der Regel wöchentlich 
und 14-täglich angeboten. Die Stadtgemeinde kann im Einzelfall oder 
in bestimmten Abfuhrbereichen oder für bestimmte Behälter Abwei-

chungen hiervon festlegen.  Dies ist den Anschlusspflichtigen recht-
zeitig mitzuteilen.

(2) Die Abholung von Abfallwechsel- und Abfallwechselpressbehäl-
tern erfolgt auf Antrag des Abfallbesitzers.  Der Antrag ist bei der 
Stadtgemeinde oder den mit der Einsammlung und Beförderung von 
Abfallwechselbehältern  beauftragten Dritten zu stellen. Sofern in Ab-
fallwechsel- und Abfallwechselpressbehälter schnell verderbliche 
oder übelriechende Abfälle eingefüllt sind, sind die Behälter späte-
stens eine Woche nach ihrer Aufstellung abzufahren. In diesen Fällen 
muß der Abfallbesitzer die Abholung so rechtzeitig beantragen, dass 
sie innerhalb einer Woche erfolgen kann. Soweit erforderlich, kann 
die Stadtgemeinde die sofortige oder kürzerfristige Abfuhr anordnen.

§ 20
Unterbrechung der Entsorgung

Wird die Entsorgung von Abfällen durch die Stadtgemeinde oder die 
von ihr beauftragten Dritten durch Streik oder höhere Gewalt vorüber-
gehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so 
hat der an der Entsorgung angeschlossene Grundstückseigentümer 
und der Abfallbesitzer keinen Anspruch auf Schadensersatz oder Ge-
bührenermäßigung.

§ 21
Abfallbehälter auf Straßen und in öffentlichen Anlagen

Die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, in öffentlichen Anla-
gen und der freien Landschaft von der Stadtgemeinde oder den Trä-
gern des öffentlichen Personennahverkehrs aufgestellten Abfallbe-
hälter sind nur für Abfälle bestimmt, die bei einzelnen Personen beim 
Verzehr von Lebens- und Genussmitteln im Freien oder bei der Teil-
nahme am Straßenverkehr anfallen.  Es ist unzulässig, in diese Abfall-
behälter andere Abfälle einzufüllen oder danebenzustellen.

Abschnitt 4
Annahmestellen und Abfallentsorgungsanlagen

§ 22
Annahmestellen und Abfallentsorgungsanlagen

(1) Die Stadtgemeinde kann mit Zustimmung des Senators für Bau 
und Umwelt bei Abfällen, die nicht nach § 4 der Pflicht zum Einsam-
meln und Befördern durch die Stadtgemeinde unterliegen, durch  
Allgemeinverfügung oder durch Anordnung im Einzelfall festlegen, bei 
welcher der in Anlage 2 aufgelisteten Annahmestellen und Abfallent-
sorgungsanlagen die Abfälle anzuliefern sind. Die Stadtgemeinde 
kann mit Zustimmung des Senators für Bau und Umwelt durch Allge-
meinverfügung neue Annahmestellen und Abfallentsorgungsanlagen 
festlegen, zugelassene Annahmestellen oder Abfallentsorgungsanla-
gen ganz oder für bestimmte Abfallarten aufheben oder für bestehen-
de Annahmestellen oder Abfallentsorgungsanlagen zusätzlich Ab-
fallarten festlegen.

(2) Die Benutzung der Annahmestellen und Abfallentsorgungsanlagen 
richtet sich nach den jeweils gültigen Benutzungsbedingungen. In 
den Benutzungsbedingungen können für die Annahme bestimmter 
Abfälle nach Art und Menge Beschränkungen vorgesehen sowie eine 
Vorbehandlung verlangt werden, soweit der ordnungsgemäße Betrieb 
der jeweiligen Abfallentsorgungsanlage dieses erfordert. 

Abschnitt 5
Nebenbestimmungen

§ 23
Auskunftspflicht

Der Stadtgemeinde ist auf Verlangen Auskunft zu erteilen, soweit dies 
für die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Geset-
zes erforderlich ist.
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§ 24

Anfallzeitpunkt und Eigentumsübergang

(1) Als zum Einsammeln oder Befördern angefallen gelten Abfälle, die 
in den Abfallbehältern nach §§ 15 und 21 oder in ein Sammelsystem 
nach § 8 Abs. 2 eingefüllt zur Abfuhr bereitstehen oder nach § 11 zur 
Abfuhr bereitgestellt sind.

(2) Als angefallen zum Behandeln, Lagern und Ablagern in den An-
nahmestellen oder Abfallentsorgungsanlagen gelten Abfälle, sobald 
sie in zulässiger Weise auf das Gelände der entsprechenden Annah-
mestelle oder Abfallentsorgungsanlage verbracht worden sind.

(3) Die Abfälle gehen in das Eigentum der Stadtgemeinde über, so-
bald sie sich im oder auf dem Beförderungsfahrzeug befinden oder 
bei den Annahmestellen oder Abfallentsorgungsanlagen angenom-
men worden sind.

(4) Die Stadtgemeinde ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen 
Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen.  Im Abfall gefunde-
ne Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt.

(5) Unbefugten ist nicht gestattet, zur Einsammlung bereitgestellte 
Abfälle zu durchsuchen oder mitzunehmen.

§ 25
Benutzungsgebühren

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallentsorgung erhebt 
die Stadtgemeinde Gebühren nach der Gebührenordnung für die  
Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung.

§ 26
Datenerhebung und -verarbeitung

(1) Die Stadtgemeinde führt Register

1. über die überlassungspflichtigen Abfallbesitzer im Sinne von § 17 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und

2. über die Grundstücke, auf denen Abfälle anfallen, der Grund-
stücksbesitzer aber nicht Abfallbesitzer ist.

(2)  Die Register dienen der Überwachung der sich aus den Bestim-
mungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und dieses Ortsgesetzes 
ergebenden Überlassungspflichten und der Einhaltung der Entsor-
gungsbedingungen sowie der Berechnung der Benutzungsgebühren.

(3) Für diesen Zweck werden erfasst und gespeichert:

1. Familienname, Vorname, Geburtsdatum,  Firmen- und Wohnan-
schrift der überlassungspflichtigen Abfallbesitzer im Sinne von  
§ 17 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes,

1a. E-mail-Adresse und Telefonnummern, sofern der überlassungs-
pflichtige Abfallbesitzer der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
zugestimmt hat,

2. Postanschrift oder Liegenschaftsbezeichnung des Grundstücks, 
auf dem Abfälle anfallen,

3. Nutzungsart des Grundstücks, auf dem Abfälle anfallen,
4.   Anzahl, Art und Größe der auf dem Grundstück  vorgehaltenen 

oder vorzuhaltenden Behälter und  die Abfuhr- oder Entleerungs-
häufigkeit sowie Datum und Uhrzeit,

5.  Codierungsnummer des Behälters, Fahrzeugnummer, Datum und 
genaue Uhrzeit der Entleerung bei Benutzung codierter Abfallbe-
hälter,

6. Art der Entsorgung (Abfuhr durch die Stadtgemeinde oder beauf-
tragte Dritte),

7. Anzahl der auf den unter Absatz 1 Nr. 2 benannten Grundstücken 
wohnhaften Personen,

8.   Anzahl und Art der Nutzungseinheiten sowie Größe der auf dem 
jeweiligen Grundstück befindlichen Büroflächen.

(4) Soweit Grundstückseigentümer die Abfallgebühren als Mietneben-
kosten nach der Anzahl der Haushalte oder Personen verbrauchs- 
oder verursacherbezogen abrechnen, dürfen folgende Daten der 

Stadtgemeinde übermittelt und zur Erstellung eines erweiterten diffe-
renzierten Gebührenbescheides erfasst und gespeichert werden:

1. Anzahl der Haushalte, 
2. Anschrift mit Verwaltungseinheit oder Wohnungsnummer des 

Haushalts,
3. Familienname und Vorname des Haushaltsvorstandes,
4. Anzahl der Haushaltsmitglieder,
5. Mietbeginn und Mietende,
6. Codierungsnummer der Behälter, Fahrzeugnummer, Datum und 

genaue Uhrzeit der Entleerung bei Benutzung codierter Abfallbe-
hälter.

 
(5) Die nach den Absätzen 3 und 4 gespeicherten Daten sind unver-
züglich nach dem Wegfall der Verpflichtungen nach § 17 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes oder nach § 3 Abs. 1 und 2 oder wenn sie für 
den beabsichtigten Zweck nicht mehr erforderlich sind, zu löschen.  
Dies gilt nicht, wenn ein förmliches einschlägiges Verwaltungs- oder 
Gerichtsverfahren zu diesem Zeitpunkt noch anhängig ist.

(6) Die nach Absatz 3 gespeicherten Daten dürfen bei begründetem 
Verdacht eines Verstoßes gegen abfallrechtliche Vorschriften an die 
für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten zustän-
digen Behörden übermittelt werden.

§ 27

Erprobung neuer Techniken und Organisationsformen

Die Stadtgemeinde kann neue Entsorgungsformen oder Entsorgungs-
techniken für bestimmte Entsorgungssysteme oder Gebiete mit zeit-
lich begrenzter Wirkung einführen und erproben.

§ 28
Ordnungswidrigkeiten

(1)   Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2  des Bremischen Aus-
führungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 der Verpflich-
tung, für überlassungspflichtige und nicht von der Entsorgung 
ausgeschlossene Abfälle die Abfallentsorgung der Stadtgemeinde 
und die dazu angebotenen Systeme zu nutzen, nicht nachkommt;

2. entgegen § 5 Abs. 1 Abfälle, die von der Entsorgung  ausge-
schlossen  sind,  der  Stadtgemeinde überlässt; 

3. entgegen § 5 Abs. 4 der Verpflichtung, die von der Entsorgung 
durch die Stadtgemeinde ganz oder teilweise ausgeschlossenen 
Abfälle nicht mit anderen der Stadtgemeinde zu überlassenden 
Abfällen zu vermischen, nicht nachkommt;

4. entgegen § 7 andere Abfälle als die vorgesehenen Bio- und Gar-
tenabfälle in die Biotonne einfüllt;

5. entgegen § 8 Abs. 2 Wertstoffe nicht zu den vorhandenen Annah-
mestellen bringt oder die von der Stadtgemeinde angebotenen 
Sammelsysteme benutzt 

6. entgegen § 8 Abs. 3 außerhalb der zulässigen Zeiten Wertstoffe 
und Verkaufsverpackungen in die Sammelcontainer einwirft;

7. entgegen § 8 Abs. 4 Sammelcontainer falsch befüllt;
8. entgegen § 9 Abs. 2 der Stadtgemeinde die schadstoffhaltigen 

Abfälle aus privaten Haushaltungen nicht an den bekanntgegebe-
nen stationären oder mobilen Annahmestellen überläßt;

9. entgegen § 11 Abs. 1 und 4 Abfälle, die kein Sperrmüll sind, zum 
Einsammeln und Befördern durch die Sperrmüllabfuhr der Stadt-
gemeinde bereitstellt;

10. entgegen § 11 Abs. 5 der Verpflichtung, die von der Stadtgemein-
de oder den beauftragten Dritten  bei der Sperrmüllsammlung zu-
rückgelassenen Abfälle unverzüglich ordnungsgemäß zu beseiti-
gen, nicht nachkommt;

11. entgegen § 12 Abs. 3 , 4 und 9 als Anschlusspflichtiger eine zu 
geringe Behälterausstattung anfordert, übernimmt und für die 
Benutzung bereithält;

12. entgegen § 13 die von der Stadtgemeinde an eine Vorbehandlung 
von Abfällen aus Gewerbebetrieben gestellten Anforderungen 
nicht beachtet;
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13. entgegen § 14 die Anforderungen an die Einsammlung von Abfäl-

len aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes nicht beachtet;
14. entgegen § 15 in Verbindung mit § 17 Abfälle in nicht von der 

Stadtgemeinde zugelassenen Behältern oder lose zum Einsam-
meln und Befördern bereitstellt;

15. entgegen § 16 Abs. 4 Abfallbehälter überfüllt, insbesondere Ab-
fälle einschlämmt oder mit mechanischen Hilfsmitteln in die je-
weiligen Behälter einpresst;

16.  entgegen § 17 Abs. 3 Abfallbehälter  und  Sammelbehälter für 
Verkaufsverpackungen bereits vor dem angegebenen Zeitpunkt 
bereitstellt oder Abfallbehälter nach der Entleerung nicht wieder 
unverzüglich von den öffentlichen Verkehrsflächen entfernt;

17. entgegen § 21 in Abfallbehälter auf Straßen und in öffentlichen 
Anlagen andere als die zugelassenen Abfälle einfüllt oder dane-
benstellt;

18. entgegen § 24 Abs. 5 zum Einsammeln bereitgestellte Abfälle 
durchsucht oder mitnimmt.

(2) Sachlich und örtlich zuständige Behörde für die Verfolgung und 
Ahndung der in Absatz 1 genannten Ordnungswidrigkeiten ist der  
Senator für Bau und Umwelt.

Artikel 4
Inkrafttreten

(1) Dieses Ortsgesetz tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Ortsgesetz über die Entsorgung von Abfällen 
in der Stadtgemeinde Bremen vom 22. Juni 1993 (Brem.GBl. S. 165 
– 2134-a-1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ortsgesetzes vom 
17. Juni 1997 (Brem.GBl. S. 193), außer Kraft.

Bremen, den ...  Der Senat

Anlage 1

Anlage 2
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Anhang 

(zu Artikel 1) 

 

Anlage 1 
(zu § 15 Abs. 1) 

 

Liste der zugelassenen Abfallbehälter 
 

 

Behälterart Größe Höchstgewicht 
brutto 

   

Abfallbehälter (codiert)     60 l 25 kg 

Abfallbehälter (codiert)     90 l 35 kg 

Abfallbehälter (codiert)   120 l 50 kg 

Abfallbehälter (codiert)   240 l  90 kg 

Abfallgroßbehälter   770 l 450 kg 

Abfallgroßbehälter 1100 l 450 kg 

Bremer Müllsack     70 l 15 kg 

Amtlicher Abfallsack     40 l 10 kg 

Abfallwechselbehälter/Abfallwechselpressbehälter 5 bis 30 m  2000 bis 11500 

kg 

Bio-Abfallbehälter      60 l 25 kg 

Bio-Abfallbehälter      90 l 35 kg 

Bio-Abfallbehälter     120 l  50 kg 

Bio-Abfallbehälter     240 l 90 kg 

Bio-Abfallbehälter     770 l 450 kg 

Bio-Abfallbehälter   1100 l 450 kg 

 

Für einen Übergangszeitraum bis zum 30.06.2002 können neben den vorgenannten noch 

weitere Behälter benutzt werden: 

 

Abfalleimer 35 l 25 kg 

Abfalleimer 50 l 25 kg 

 

 

 Die Bio-Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen über 90 l werden in abfallwirtschaft-

lich begründeten Ausnahmefällen zur Verfügung gestellt.   
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 Anlage 2 
       (zu § 22 Abs. 1) 

 
Liste der Annahmestellen und Abfallentsorgungsanlagen 

 

 Abfallentsorgungsanlagen in der 
Stadtgemeinde Bremen (außer dem 
stadtbremischen Überseehafenge-

biet  Bremerhaven) 

 

 
Abfallarten 

 

(Menge pro Anlieferung) 

1. Blocklanddeponie (Übergabestelle 

Waage) 

Fahrwiesendamm 

28219 Bremen 

 Gartenabfälle nach § 7 Abs. 1 und Baum-

stämme/-stubben aus Haushaltungen mit 

einem Volumen über einem Kubikmeter 

 Erde und Steine aus Haushaltungen mit 

einem Volumen über einem Kubikmeter 

 Bau- und Abbruchabfälle nach § 10, frei 

von verwertbaren Bestandteilen, nicht 

verbrennbar, mit einem Volumen über ei-

nem Kubikmeter 

 Bau- und Abbruchabfälle nach § 10 mit 

verwertbaren Bestandteilen, nicht ver-

brennbar, aus Haushaltungen mit einem 

Volumen über einem Kubikmeter 

 Öltanks (ohne Restinhalt) 

 Sperrmüll nach § 11 Abs. 1 mit einem Vo-

lumen über einem Kubikmeter 

 sperrige Einrichtungsgegenstände, soweit 

sie nicht aus Haushaltungen stammen, für 

die eine Vorbehandlung notwendig ist 

 Brennbare Abfälle zur Beseitigung aus 

anderen Herkunftsbereichen im Sinne von 

§ 13 Abs. 1 Satz 2 KrW/AbfG, sofern eine 

Vorbehandlung notwendig ist 

2. Müllheizwerk 

Oken 2 

28219 Bremen 

Brennbare Abfälle zur Beseitigung aus ande-

ren Herkunftsbereichen im Sinne von § 13 

Abs. 1 Satz 2 KrW/AbfG, sofern keine Vorbe-

handlung notwendig ist 

3.  Schadstoffzwischenlager 

Reitbrake 6 

28239 Bremen 

Schadstoffhaltige Elektrospeichergeräte und 

Speichersteine aus schadstoffhaltigen Elek-

trospeichergeräten nach § 9 Abs. 2 

4. 

 

Recyclingstation bei der Blockland-   

deponie 

Fahrwiesendamm 

28219 Bremen 

- Gartenabfälle nach § 7 Abs. 1  und 

Baumstämme/-stubben aus Haushaltun-

gen mit einem Volumen bis zu einem Ku-

bikmeter 

- Wertstoffe und Verkaufsverpackungen 

nach § 8 Abs. 1 

- Schadstoffhaltige Abfälle nach § 9 Abs. 2 
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 Abfallentsorgungsanlagen in der 
Stadtgemeinde Bremen (außer dem 
stadtbremischen Überseehafenge-

biet  Bremerhaven) 

 

 
Abfallarten 

 

(Menge pro Anlieferung) 

mit Ausnahme von schadstoffhaltigen 

Elektrospeichergeräten und Speicherstei-

nen aus schadstoffhaltigen Elektrospei-

chergeräten 

- Bau- und Abbruchabfälle nach § 10 mit 

einem Volumen bis zu einem Kubikmeter 

- Sperrmüll im Sinne des § 11 Abs. 1 mit 

einem Volumen bis zu einem Kubikmeter 

- Restabfall im Sinne des § 12 Abs. 1 im 

amtlichen Abfallsack (Bremer Müllsack) 

nach § 12 Abs. 5 

- Elektro- und Elektronikgeräte nach § 8a 

aus privaten Haushaltungen und anderen 

Herkunftsbereichen, soweit die Beschaf-

fenheit und Menge der dort anfallenden 

Altgräte mit den in privaten Haushaltun-

gen vergleichbar sind 

- Elektro- und Elektronikgeräte nach § 8a 

von Vertreibern im Sinne des Elektro- und 

Elektronikgerätegesetzes 

  
Recycling-Stationen 

 

5. 
 
 
6. 

Woltmershauser Allee 33 

28199 Bremen 

 

Achterstr. 4 

28359 Bremen 

- Gartenabfälle nach § 7 Abs. 1 aus Haus-

haltungen mit einem Volumen bis zu ei-

nem Kubikmeter  

- Wertstoffe und Verkaufsverpackungen 

nach § 8 Abs. 1 

- Restabfall im Sinne des § 12 Abs. 1 im 

amtlichen Abfallsack (Bremer Müllsack) 

nach § 12 Abs. 5 

- Elektro- und Elektronik-Kleingeräte nach 

§ 8a aus privaten Haushaltungen und aus 

anderen Herkunftsbereichen, soweit die 

Beschaffenheit und Menge der dort anfal-

lenden Altgeräte mit den in privaten 

Haushaltungen vergleichbar sind 

7. 

 

 

8.  

 

Hermann-Funk-Str. 4 

28309 Bremen 

 

Bennigsenstr. 28 

28207 Bremen 

 Gartenabfälle nach § 7 Abs. 1 aus Haus-

haltungen mit einem Volumen bis zu ei-

nem Kubikmeter  

 Wertstoffe und Verkaufsverpackungen 

nach § 8 Abs. 1 
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 Abfallentsorgungsanlagen in der 
Stadtgemeinde Bremen (außer dem 
stadtbremischen Überseehafenge-

biet  Bremerhaven) 

 

 
Abfallarten 

 

(Menge pro Anlieferung) 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

Rockwinkeler Landstr. 91 

28355 Bremen 

 

Wardamm 114 

28259 Bremen 

 

Claus-v.-Lübken-Str. 11 - 17 

28777 Bremen 

 

Oslebshauser Landstr. 30 

28239 Bremen 

 

Kissinger Str. 1a 

28215 Bremen 

 

Obervielander Straße 43 

28259 Bremen 

 

Hans-Bredow-Straße 18 

28307 Bremen 

 

Fritz-Thiele-Straße 20 

28279 Bremen 

 

 Schadstoffhaltige Abfälle nach § 9 Abs. 2 

mit Ausnahme von schadstoffhaltigen 

Elektrospeichergeräten und Speicherstei-

nen aus schadstoffhaltigen Elektrospei-

chergeräten 

 Restabfall im Sinne des § 12 Abs. 1 im 

amtlichen Abfallsack (Bremer Müllsack) 

nach § 12 Abs. 5 

 Elektro- und Elektronik-Kleingeräte nach  

§ 8a aus privaten Haushaltungen und aus 

anderen Herkunftsbereichen, soweit die 

Beschaffenheit und Menge der dort anfal-

lenden Altgeräte mit den in privaten Haus-

haltungen vergleichbar sind 

17. 

 

 

 

 

 

 

  

Martinsheide 6 

28757 Bremen 

 

 

 Gartenabfälle nach § 7 Abs. 1 aus Haus-

haltungen mit einem Volumen bis zu  

einem Kubikmeter 

 Wertstoffe und Verkaufsverpackungen 

nach § 8 Abs. 1 

 Restabfall im Sinne des § 12 Abs. 1 im 

amtlichen Abfallsack (Bremer Müllsack) 

nach § 12 Abs. 5 

 Bau- und Abbruchabfälle nach § 10 mit 

einem Volumen bis zu einem Kubikmeter 

 Elektro- und Elektronik-Kleingeräte nach  

§ 8a aus privaten Haushaltungen und aus 

anderen Herkunftsbereichen, soweit die 

Beschaffenheit und Menge der dort anfal-

lenden Altgeräte mit den in privaten Haus-

haltungen vergleichbar sind 
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Ortsgesetz über die Entsorgung von Abfällen in der Stadtgemeinde Bremerhaven

Das Abfallbeseitigungsgesetz für die Stadt Bremerhaven in dem ursprünglichen Wortlaut vom 7. Mai 1981 (Brem. GBI. S. 131)  
- Inkrafttreten 1. Juli 1981 - ist durch nachstehend aufgeführte Ortsgesetze geändert worden:

 Änderndes Gesetz Datum Brem. Inkraft- Geänderte
  GBI. S. treten Bestimmung
 _______________________________________________________________________________________________________
 
 OG zur Änderung des 18.04.1985   87 30.04.1985 § 5
 OG über Abfallbesei-    § 18 Abs. 1 Nr. 5
 tigung der Stadt Brhv.

 OG zur Änderung des 27.06.1985 148 14.08.1985 § 2 Abs. 1
 OG über Abfallbesei-    Anlage zu § 2
 tigung der Stadt Brhv.     Abs. 1

 OG zur Änderung des 22.05.1986 119 01.07.1986 § 16
 OG über Abfallbesei-
 tigung der Stadt Brhv.

 OG zur Änderung des 29.01.987   35 01.04.1987 § 2 Abs. 1
 OG über Abfallbesei-    § 4 Abs. 1
 tigung der Stadt Brhv.     § 7
     § 10
     § 18 Abs. 1
     Anlage zu § 2
     Abs. 1
 
 OG zur Neuordnung 09.12.1993 377 01.01.1994 Neufassung
 der Abfallentsorgung
 in der Stadt Brhv.

 Euro-Umst.OG 06.12.2001 421 01.01.2002 § 29 Abs. 2

 OG zur Änderung 20.12.2001 560 01.01.2002 § 3
 entwässerungs-    § 5
 u. abfallrechtlicher    § 6
 Vorschriften    § 7 Abs. 2
     § 8 Abs. 4
     § 9 Abs. 2
     § 10 Abs. 5
     § 11 Abs. 2
     § 13 Abs. 3
     § 16
     § 17
     § 18 Abs. 5
     § 19 Abs. 2
     § 20 Abs. 3
     § 22
     § 23 Abs. 1
     § 25 Abs. 5
     § 26 Abs. 2
     § 27
     § 29 Abs. 1
     Anlage 2 und 3

 OG zur Änderung des 16.12.2003 393 01.01.2004 § 10 Abs. 4
 OG über Entsorgung    § 17 Abs. 1
 von Abfällen in der    § 18 Abs. 2
 Stadt Brhv.     § 29 Abs. 1
     Anlage 3 

 OG zur Änderung des 09.03.2006 127 24.03.2006 § 1 Abs. 1
 OG über Entsorgung    § 5 Abs. 1
 von Abfällen in der     § 6 Abs. 2
 Stadt Brhv.    § 8 a
     § 10
     Anlage 2
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Ortsgesetz über die Entsorgung von Abfällen

in der Stadt Bremerhaven

Vom 9. Dezember 1993
(Brem. GBl. S. 377)

in der Fassung der Änderungen vom 

   6. Dezember 2001 (Brem. GBl. S. 421)
 20. Dezember 2001 (Brem. GBl. S. 560)
 16. Dezember 2003 (Brem. GBl. S. 393)

 9. März 2006 (Brem. GBl. S. 127)

Der Magistrat verkündet das nachstehende von der Stadtverordne-
tenversammlung beschlossene Ortsgesetz:

Inhaltsübersicht:

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Abfallwirtschaftliche Zielhierarchie
§ 2  Aufgaben der Stadt
§ 3  (leer)
§ 4  Abfallvermeidung
§ 5  Getrennte Abfallerfassung
§ 6  Ausgeschlossene Abfälle
§ 7  Anschluss und Benutzung

Abschnitt 2
Einsammlung von Abfällen

§ 8  Bioabfälle
§ 8 a Elektro- und Elektronikgeräte
§ 9   Wertstoffe
§ 10  Sperrabfall
§ 11  Schadstoffhaltige Abfälle
§ 12  Restabfälle
§ 13  Bauabfälle 
§ 14  Vorbehandlung von Abfällen aus Gewerbebetrieben
§ 15  Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes

Abschnitt 3
Nutzung der Abfallbehälter

§ 16 Zugelassene Abfallbehälterarten
§ 17 Behandlung der Abfallbehälter
§ 18 Bereitstellung der Abfallbehälter
§ 19 Behälterstandplätze, Zuwegungen und Reinigung
§ 20 Häufigkeit und Zeit der Abfuhr
§ 21 Unterbrechung der Entsorgung
§ 22 Abfallbehälter auf Straßen und in öffentlichen Anlagen

Abschnitt 4
Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen

§ 23  Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen

Abschnitt 5
Nebenbestimmungen

§ 24 Auskunftspflicht
§ 25 Anfallzeitpunkt und Eigentumsübergang
§ 26 Benutzungsgebühren, Entgelte
§ 27 Datenerhebung und -verarbeitung
§ 28 Erprobung neuer Techniken und Organisationsformen
§ 29 Ordnungswidrigkeiten
§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlagen:
Anlage 1 (zu § 6 Abs. 1)
Von der Abfallentsorgung ausgeschlossene Abfälle

Anlage 2 (zu § 7 Abs. 2)
Liste der Annahmestellen und Abfallentsorgungsanlagen

Anlage 3 (zu § 16 Abs. 1)
Liste der zugelassenen Abfallbehälterarten

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Abfallwirtschaftliche Zielhierarchie

(1) Die Abfallwirtschaft in der Stadt Bremerhaven (Stadt) wird von fol-
gender Zielhierarchie bestimmt:

1. Vermeidung von Abfällen,
2. Minimierung von Schadstoffen in Abfällen,
3. Wiederverwertung von Abfällen,
4. stoffliche Verwertung von Abfällen,
5. mechanische, biologische, chemisch-physikalische oder thermi-

sche Behandlung von Abfällen,
6. Ablagerung von Abfällen.

(2) Insbesondere sollen Abfälle aus Industrie und Gewerbe soweit wie 
möglich vermieden oder, wenn eine stoffliche Verwertung technisch 
machbar und wirtschaftlich zumutbar ist, in den Stoffkreislauf zurück-
geführt werden.

§ 2 Aufgaben der Stadt

(1) Die Stadt entsorgt die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle nach 
Maßgabe dieses Ortsgesetzes und wirkt im Rahmen ihrer rechtlichen 
Möglichkeiten darauf hin, dass die Entstehung von Abfällen soweit 
wie möglich vermieden wird.

(2) Die Stadt berät und informiert Industrie, Gewerbe, öffentliche Ein-
richtungen und Haushaltungen darüber, wie Abfälle möglichst weit-
gehend vermieden und verwertet werden können.

(3) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung.

(4) Die Stadt kann sich zur Durchführung dieser Aufgabe Dritter be-
dienen.

§ 3 
(aufgehoben)

§ 4 
Abfallvermeidung

Wer Einrichtungen der Abfallentsorgung benutzt, soll sein Abfallauf-
kommen so gering halten, wie es den Umständen nach möglich und 
zumutbar ist.

§ 5 
Getrennte Abfallerfassung

(1) Um eine den Anforderungen des § 1 dieses Gesetzes genügende 
Abfallwirtschaft zu ermöglichen, führt die Stadt eine getrennte Erfas-
sung folgender Abfälle durch:

1. Bioabfälle,
2. Wertstoffe,
3. Sperrabfall,
4. schadstoffhaltige Abfälle aus Haushaltungen,
5. sonstiger Hausabfall und hausabfallähnliche Abfälle (Restabfälle),
6. Bauabfälle,
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7. pflanzliche Abfälle, soweit diese nicht über das Sammelsystem 

der Biotonne erfasst werden können oder eine anderweitige  
Regelung besteht, und

8. nicht verbrennbare deponierfähige Abfälle aus privaten Haushal-
tungen,

9. Elektro- und Elektronikgeräte nach § 8 a.

(2) Jeder Abfallbesitzer hat die in Absatz 1 genannten Abfälle getrennt 
bereitzuhalten und der Stadt nach Maßgabe des § 6 Abs. 4 und der 
§§ 8 bis 13 zu überlassen, soweit Systeme für eine Getrenntsamm-
lung angeboten werden oder Annahmestellen oder Abfallentsor-
gungsanlagen die Abfälle annehmen.

§ 6 
Ausgeschlossene Abfälle

(1) Von der Entsorgung durch die Stadt ausgeschlossen sind:

1. die in der Anlage 1 aufgeführten Abfälle, soweit sie nicht in einer 
der in Anlage 2 aufgeführten Abfallentsorgungsanlagen nach den 
für diese geltenden öffentlich-rechtlichen Regelungen entsorgt 
werden können;

2. gebrauchte Transportverpackungen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 
der Verpackungsverordnung und gebrauchte Umverpackungen 
im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 3 der Verpackungsverordnung, soweit 
sie in anderen Bereichen als beim Endverbraucher der verpack-
ten Waren anfallen, so dass gemäß §§ 4 und 5 Abs. 1 der Verpak-
kungsverordnung eine Pflicht zur stofflichen Verwertung durch 
Hersteller oder Vertreiber besteht und

3. Straßenaufbruch (Abfallschlüssel 314 10), soweit eine Verwertung 
möglich ist.

(2) Lediglich vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt ausge-
schlossen sind:

1. die in der Anlage 1 aufgeführten Abfälle, soweit sie nicht nach 
Abs. 1 Nr. 1 gänzlich von der Entsorgung ausgeschlossen sind,

2. Bauabfälle,
3. Straßenaufbruch, soweit keine Verwertung möglich ist,
4. Öltanks,
5. Sperrabfall, der nicht den Erfordernissen des § 10 genügt,
6. pflanzliche Abfälle, soweit diese nicht über das Sammelsystem 

der Biotonne erfasst werden können oder eine anderweitige  
Regelung besteht,

7. sperrige Einrichtungsgegenstände, soweit sie nicht aus Haushal-
tungen stammen,

8. Erdaushub,
9. Restabfälle aus privaten Haushaltungen bis zu 1 m³, soweit diese 

nicht einem zugelassenen Abfallbehälter zugeführt werden,
10. nicht verbrennbare deponierfähige Abfälle aus privaten Haushal-

tungen,
11. Elektro- und Elektronikgeräte, soweit sie nicht aus Haushaltun-

gen stammen,
12. Elektro- und Elektronikkleingeräte. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann die Stadt durch Allgemeinverfü-
gung oder durch Anordnung im Einzelfall Abfälle, soweit nicht aus 
Haushaltungen stammend, von der Entsorgung insgesamt oder vom 
Einsammeln und Befördern ausschließen oder einen solchen Aus-
schluss wieder aufheben.

(4) Von der Entsorgung ganz oder teilweise ausgeschlossene Abfälle 
dürfen nicht mit anderen Abfällen vermischt werden.

§ 7 
Anschluss und Benutzung

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grund-
stücks, auf dem Abfälle anfallen, die der Entsorgungspflicht der Stadt 
unterliegen, ist verpflichtet, dieses an die Abfallentsorgung der Stadt 
anzuschließen (Anschlusspflicht). Im Rahmen des Anschlusszwanges 
ist jeder Eigentümer berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks 
an die Abfallentsorgung der Stadt zu verlangen (Anschlussrecht). Den 
Grundstückseigentümern stehen andere zur Nutzung des Grund-

stücks dinglich Berechtigte gleich.

(2) Die Anschlusspflichtigen und alle anderen Abfallbesitzer sind ver-
pflichtet, die Abfallentsorgung der Stadt zu benutzen, soweit die Ent-
sorgung nicht nach § 6 ausgeschlossen ist (Benutzungszwang). Im 
Rahmen des Benutzungszwanges sind die Anschlusspflichtigen und 
die Abfallbesitzer zur Benutzung der Abfallentsorgung berechtigt (Be-
nutzungsrecht). Abfälle, die nach § 6 Abs. 2 vom Einsammeln und 
Befördern ausgeschlossen sind, sind den in der Anlage 2 aufgeliste-
ten Annahmestellen oder Abfallentsorgungsanlagen zuzuführen. Die 
Stadt kann Ausnahmen zulassen.

(3) Der Anschlusspflichtige hat auf seinem Grundstück alle Maßnah-
men zu treffen oder zu dulden, die erforderlich sind, um eine ord-
nungsgemäße Abfallentsorgung sicherzustellen.

Abschnitt 2
Einsammlung von Abfällen

§ 8
Bioabfälle

(1) Bioabfälle im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 1 sind biologisch verwertba-
re Küchenabfälle und Gartenabfälle wie Laub, Gras, Baum- und 
Strauchschnitt.

(2) Bioabfälle aus Haushaltungen und Kleingärten sollen auf dem 
Grundstück, auf dem sie anfallen, kompostiert werden, soweit dies 
möglich und zumutbar ist (Eigenkompostierung). Die Nutzer von meh-
reren benachbarten Grundstücken können die Eigenkompostierung 
gemeinsam betreiben.

(3) Die Getrenntsammlung von Bioabfällen aus Haushaltungen soll 
stadtteilweise eingeführt werden. Soweit dies erfolgt ist, sollen die 
Anschlusspflichtigen nach Bedarf einen Sammelbehälter für Bioabfäl-
le (Biotonne) anfordern und benutzen, soweit sie keine Möglichkeit 
zur Eigenkompostierung haben. Es besteht keine Rechtsverpflichtung 
für die Anforderung einer Biotonne.

(4) Gartenabfälle sind in die für diese Abfallart zugelassene Annahme-
stelle oder Abfallentsorgungsanlage gemäß Anlage 2 zu § 7 Abs. 2 zu 
bringen, soweit sie nicht über die Biotonne entsorgt oder eigenkom-
postiert werden. Die Stadt kann Ausnahmen zulassen.

(5) Weihnachtsbäume, frei von Weihnachtsbaumschmuck, werden 
von der Stadt zum Jahresbeginn abgeholt. Die Stadt legt die Ab-
holzeiten fest.

§ 8 a 
Elektro- und Elektronikgeräte

(1) Elektro- und Elektronikgeräte nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 sind Abfälle im 
Sinne des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes

1. aus privaten Haushaltungen,
2. aus anderen Herkunftsbereichen, sofern diese in Beschaffenheit 

und Menge denen privater Haushaltungen entsprechen, und
3. von Vertreibern. 

(2) Sperrige Elektro- und Elektronikgeräte sind Abfälle, die wegen ih-
rer Abmessungen wie Sperrabfall nach § 10 einzustufen sind. Sofern 
sie aus privaten Haushaltungen stammen, können sie im Rahmen  
der Sperrabfallabfuhr nach Maßgabe des § 10 gebührenfrei entsorgt 
werden oder sind von den Abfallbesitzern zur Annahmestelle Contai-
nerplatz beim Müllheizkraftwerk zu befördern. 

(3) Sperrige Elektro- und Elektronikgeräte aus anderen Herkunftsbe-
reichen und von Vertreibern sind zur Annahmestelle Containerplatz 
beim Müllheizkraftwerk zu befördern, soweit Beschaffenheit und 
Menge der dort anfallenden Altgeräte mit denen in privaten Haushal-
tungen vergleichbar sind. 

(4) Elektro- und Elektronikkleingeräte sind Abfälle, die nach ihren Ab-
messungen nicht als Sperrabfall nach § 10 einzustufen sind. Sie sind 
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bei der Annahmestelle Containerplatz beim Müllheizkraftwerk oder 
bei sonstigen noch von der Stadt festzulegenden Stellen abzuliefern. 

§ 9 
Wertstoffe

(1) Wertstoffe im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 2 sind folgende Abfälle:

1. Altpapier (Zeitungen, Werbematerialien, Bücher, Kalender, Karto-
nagen, Computerpapier, soweit sie ausschließlich aus Papier 
oder Pappe bestehen und nicht verunreinigt sind),

2. Altglas (Hohlglas wie Flaschen und Konservengläser, nicht aber 
Flachglas) und

3. Metalle, soweit es sich nicht um Sperrabfall im Sinne von § 5 Abs. 
1 Nr. 3 handelt.

(2) Die Abfallbesitzer sind verpflichtet, die von der Stadt angebotenen 
Sammelsysteme für die in Absatz 1 genannten Wertstoffe aus Haus-
haltungen zu benutzen oder diese Wertstoffe zu den Annahmestellen 
oder Abfallentsorgungsanlagen gemäß Anlage 2 zu § 7 Abs. 2  
zu bringen, sofern die Wertstoffe nicht einem Abholsystem nach § 6 
Abs. 3 der Verpackungsverordnung zugeführt werden. Die Stadt kann 
Ausnahmen zulassen.

(3) Die Stadt kann festlegen, dass andere als die in Absatz 1 genann-
ten Abfälle der Stadt ebenfalls gemäß Absatz 2 zu überlassen sind 
oder dass bei einzelnen der in Absatz 1 genannten Abfälle eine Ge-
trennthaltung und Erfassung nach Absatz 2 nicht mehr geboten ist. 
Sie kann ebenfalls festlegen, welchem Sammelsystem Abfälle zuzu-
ordnen und welche Benutzungsbedingungen einzuhalten sind.

§ 10
Sperrabfall

(1) Sperrabfall im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 3 ist Abfall aus Haushaltun-
gen, der aufgrund seiner Abmessungen nicht in die amtlichen Abfall-
säcke eingefüllt werden kann, insbesondere Möbel, Matratzen und 
Teppiche.

(2) Das Abholen von Sperrabfall hat der Abfallbesitzer durch Abruf-
karten schriftlich bei der Stadt zu beantragen. Der Abholtermin wird 
von der Stadt festgesetzt und dem Antragsteller mindestens zwei Ta-
ge vorher bekannt gegeben.

(3) Der Sperrabfall ist vom Besitzer am Abholtage rechtzeitig, unver-
packt und unfallsicher an der dem angeschlossenen Grundstück 
nächstgelegenen Haltemöglichkeit des Sammelfahrzeuges bereitzu-
stellen. Die Stadt kann festlegen, an welcher Stelle der Sperrabfall 
bereitgestellt werden muss. Sperrige Elektro- und Elektronikgeräte 
nach § 8 a Abs. 2 sowie andere Gegenstände aus Metall sind zur ge-
trennten Einsammlung gesondert bereitzustellen. Im Übrigen gilt § 18 
für das Bereitstellen sinngemäß. Die Verladung des Sperrabfalls muss 
durch zwei Personen von Hand gefahr- und schadlos möglich sein.

(4) Durch die Sperrabfallsammlung nicht erfasst werden

1. schadstoffhaltige Abfälle mit Ausnahme von sperrigen Elektro- 
und Elektronikgeräten,

2. Abfälle, die bei Bau-, Umbau- oder Reparaturarbeiten angefallen 
sind, wie Steine, Dachziegel und -pappen, Bauhölzer oder Bruch-
stücke dieser Gegenstände, ferner Waschkessel, Baumstämme, 
-stubben und alle Arten von Gartenabfällen, Türen und Fenster, 
Öltanks sowie

3. gewerbliche und betriebliche Abfälle aus Fabriken, Werkstätten, 
Behörden und dergleichen,

4. Kfz-Teile, Reifen und Teile von Wohnwagen,
5. Sperrabfälle, die ein Gesamtvolumen von 5 m³ überschreiten.

(5) Die mit der Verladung des Sperrabfalls Beauftragten sind berech-
tigt, Stoffe und bewegliche Sachen, die kein Sperrabfall sind oder 
von der Sperrabfallsammlung nicht erfasst werden, am Bereitstel-
lungsplatz stehen zu lassen. In diesem Fall ist der Abfallbesitzer  
zu einer unverzüglichen und schadlosen Entsorgung verpflichtet.  
Die Stadt kann durch Allgemeinverfügung oder durch Anordnung Im 

Einzelfall festlegen, dass bestimmte Teile oder Stoffe nicht im Sperr-
abfall enthalten sein dürfen.

(6) Die Annahme von Sperrabfall bei der Abfallentsorgungsanlage 
Müllheizkraftwerk wird gewährleistet.

§ 11 
Schadstoffhaltige Abfälle

(1) Schadstoffhaltige Abfälle im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 4 sind Abfälle 
aus Haushaltungen, die umweltgefährdende oder gesundheitsschäd-
liche Stoffe enthalten und deshalb getrennt von anderen Abfällen ent-
sorgt werden müssen.

(2) Die Besitzer schadstoffhaltiger Abfälle aus Haushaltungen haben 
diese, soweit sie nicht als Sperrabfall entsorgt werden, zu der mobi-
len Annahmestelle zu bringen.

§ 12 
Restabfälle

(1) Restabfälle im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 5 sind alle sonstigen Abfäl-
le aus Haushaltungen und hausabfallähnliche Abfälle, die nicht nach 
§ 6 von der Entsorgung ganz oder teilweise ausgeschlossen sind und 
auf die die §§ 8 bis 11 keine Anwen-dung finden. In Haushaltungen 
anfallende Verkaufsverpackungen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 der 
Verpackungsverordnung und andere Verpackungen, die nach den  
§§ 4 und 5 Abs. 1 der Verpackungsverordnung als Verkaufsverpak-
kungen anzusehen sind, sollen nicht in die Abfallbehälter eingebracht 
werden, wenn für sie ein Abholsystem nach § 6 Abs. 3 der Verpak-
kungsverordnung besteht.

(2) Der Anschlusspflichtige hat von der Stadt in dem Maße Abfallbe-
hälter anzufordern, zu übernehmen und für die Benutzung bereitzu-
halten, dass sichergestellt ist, dass die gesamten, innerhalb des  
Abfuhrzeitraumes nach § 20 auf seinem Grundstück regelmäßig an-
fallenden und der Entsorgungspflicht durch die Stadt unterliegenden 
Restabfälle ordnungsgemäß aufgenommen werden können.

(3) Bei bewohnten Grundstücken beträgt die Abfallbehälterausstat-
tung für Restabfälle insgesamt mindestens 20 l pro Person und Wo-
che (Vorhaltevolumen). Der Haushaltsbegriff im Sinne dieses Geset-
zes bestimmt sich nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes. 
Stimmt das errechnete Volumen nicht mit dem Volumen von einem 
oder mehreren von der Stadt zur Verfügung gestellten Abfallbehältern 
überein, so ist es aufzurunden. Der Anschlusspflichtige hat in diesem 
Fall mindestens den nächstgrößeren Abfallbehälter anzufordern, zu 
übernehmen und für die Benutzung durch die Abfallbesitzer bereitzu-
halten, wobei Behälterkombinationen zulässig sind.

(4) Reicht die nach Absatz 3 übernommene und vorgehaltene Abfall-
behälterausstattung im Einzelfall nicht aus, so hat der Abfallbesitzer 
die überschießenden Abfallmengen in den von der Stadt ausgegebe-
nen oder im Handel erhältlichen amtlichen Abfallsäcken zur Abholung 
bereitzustellen.

(5) Reicht die nach Absatz 3 übernommene und vorgehaltene Abfall-
behälterausstattung regelmäßig nicht zur Aufnahme der auf dem 
Grundstück anfallenden Abfälle aus, so kann die Stadt dem An-
schlusspflichtigen die Übernahme eines nach ihrer Schätzung erfor-
derlichen Behältervolumens vorschreiben.

(6) Für benachbarte Grundstücke können auf Antrag der Anschluss-
pflichtigen Abfallbehälter zur gemeinsamen Benutzung durch die auf 
den Grundstücken wohnenden Personen angefordert und bereitge-
halten werden. Entsprechendes gilt für Eigentumswohnungen gemäß 
Wohnungseigentumsgesetz.

(7) Nach Einführung der Biotonne ist das Vorhaltevolumen zu reduzie-
ren.



– 5 – 2/14

OG Abfall Bremerhaven 3.2.04
§ 13 

Bauabfälle

(1) Bauabfälle sind:

1. Erdaushub (Abfallschlüssel Nr. 314 11)
 Natürlich anstehende Locker- und Festgesteine sowie die künstli-

chen Aufschüttungen aus diesen Materialien, die bei Baumaß-
nahmen ausgehoben oder abgetragen werden,

2. Bauschutt (Abfallschlüssel Nr. 314 09)
 Feste Stoffe, die bei Bauwerksabbrüchen anfallen und überwie-

gend mineralische, aber auch nichtmineralische Bestandteile ent-
halten und

3. Baustellenabfälle (Abfallschlüssel Nr. 912 06)
 Reste von Baumaterialien, Bauchemikalien, Bauhilfsstoffen und 

Bauzubehör.

(2) Erdaushub ist so auszubauen, zwischen zu lagern und abzufah-
ren, dass die Vermischung mit anderen Bauabfällen und anderen Ver-
unreinigungen unterbleibt. Soweit möglich, soll Erdaushub auf der 
Baustelle oder anderweitig wiederverwendet werden. Als Abfall anfal-
lender Erdaushub ist der Bodenbörse zur Vermittlung anzubieten und 
zu den von ihr genannten Stellen zu transportieren.

(3) Baustellenabfälle und Bauschutt sind auf der Baustelle in folgen-
den Fraktionen getrennt zu halten und den Abfallentsorgungsanlagen 
zuzuführen:

1.  mineralische Stoffe, insbesondere Steine und Beton,
2. größere Metallteile, soweit sie problemlos von anderen Stoffen 
getrennt werden können,
3. sonstige Wertstoffe,
4. schadstoffhaltige Abfälle
und
5. Restabfälle.

Soweit die Trennung der Abfälle auf der Baustelle im Einzelfall nicht 
zumutbar ist, kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden. 
Schadstoffhaltige Abfälle sind auf jeden Fall getrennt zu halten. Die 
Stadt kann durch Allgemeinverfügung oder Anordnung im Einzelfall 
die Verpflichtung zur Trennung in weitere Fraktionen festlegen.

§ 14 
Vorbehandlung von Abfällen aus Gewerbebetrieben

(1) Die Stadt kann vorschreiben, dass bestimmte Arten von Abfällen 
aus Gewerbebetrieben vorbehandelt werden müssen, wenn dies er-
forderlich ist, um

1. die Verwertung, Behandlung oder Ablagerung der Abfälle zu er-
leichtern sowie Umweltgefährdungen oder Gesundheitsschäden 
auszuschließen,

2.  vorhandene Entsorgungseinrichtungen besser oder wirtschaftli-
cher zu nutzen und zu gewährleisten, dass sie nicht beschädigt 
werden.

(2) Die Anforderungen an die Vorbehandlung von Abfällen nach Ab-
satz 1 werden von der Stadt durch Allgemeinverfügung oder durch 
Anordnung im Einzelfall festgelegt.  Sofern diese Anforderungen nicht 
erfüllt sind, kann die Stadt die Annahme der Abfälle ablehnen.

§ 15 
Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes

(1) Bei der Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesund-
heitsdienstes und diesen entsprechenden Abfällen aus Forschungs-
einrichtungen ist das Merkblatt der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA) in der jeweils neuesten Fassung über die Vermeidung und die 
Entsorgung von Abfällen aus öffentlichen und privaten Einrichtungen 
des Gesundheitsdienstes zu beachten.

(2) Soweit diese Abfälle der Stadt zur Entsorgung überlassen werden, 
gilt vor Einfüllen in die Sammelbehälter:

1. Abfälle der Gruppe B des LAGA-Merkblattes (mit Blut, Sekreten 
und Exkreten behaftete Abfälle wie Wundverbände, Gipsverbän-
de, Einwegwäsche, Stuhlwindeln und Einwegartikel) sind in Pla-
stiksäcken mit mindestens 0,05 mm Wandstärke zu verpacken. 
Scharfkantige Materialien, wie Spritzen, Kanülen, Skalpelle, Ob-
jektträger, Reagenzgläser, sind in fest schließenden Kunststoff-
schachteln und anschließend in Plastiksäcke mit mindestens 0,05 
mm Wandstärke zu verpacken. Fallen in den Behältnissen größe-
re Flüssigkeitsmengen (Sekrete, Exkrete) an, sind diese vor der 
Bereitstellung zu entleeren.

2. Abfälle der Gruppe C des LAGA-Merkblattes können, sofern die 
Entsorgung nicht in anderen Rechtsvorschriften geregelt ist, nach 
vorschriftsmäßiger Desinfektion wie Abfälle der Gruppe B behan-
delt werden.

Abfälle der Gruppen B und C des LAGA-Merkblattes können zusam-
men mit hausabfallähnlichen Abfällen entsorgt werden.

(3) Der Abfallbesitzer hat sicherzustellen, dass niemand durch die 
eingesammelten oder zum Transport bereitgestellten Abfälle gefähr-
det wird. Die Stadt kann durch Allgemeinverfügung oder durch  
Anordnung im Einzelfall vorschreiben, dass die Einsammel- oder 
Transportgefäße verschließbar in einem abschließbaren Raum unter-
gebracht oder mit bestimmten Farben oder anderen Markierungen 
gekennzeichnet sein müssen.

Abschnitt 3
Nutzung der Abfallbehälter

§ 16 
Zugelassene Abfallbehälterarten

Die einzusammelnden und zu befördernden Abfälle dürfen, soweit 
nicht nach den §§ 8 bis 11 andere Regelungen gelten, nur in den  
Abfallbehältern und Abfallsäcken bereitgestellt werden, die den An-
schlusspflichtigen von der Stadt zur Verfügung gestellt worden sind. 
Abfallbehälterarten und zulässiges Höchstgewicht der befüllten  
Behälter sind in Anlage 3 festgelegt. Die Stadt kann durch Allgemein-
verfügung zugelassene Behälterarten aus dem Verkehr ziehen.

§ 17 
Behandlung der Abfallbehälter

(1) Der Anschlusspflichtige erhält eine Gebührenmarke, die er inner-
halb von 14 Tagen nach Zusendung auf dem Deckel des ihm zur Ver-
fügung gestellten Abfallbehälters anzubringen hat. Behälter, auf de-
nen sich keine gültige Gebührenmarke befindet, werden von der 
Leerung ausgeschlossen.

(2) Der Anschlusspflichtige hat dafür zu sorgen, dass die Behälter in 
einem gebrauchsfähigen, sauberen und unfallsicheren Zustand erhal-
ten und sorgfältig verwahrt werden. Die Beschädigung oder der Ver-
lust von Behältern ist der Stadt unverzüglich anzuzeigen.

(3) Für abhanden gekommene oder infolge grob fahrlässiger oder 
vorsätzlicher Behandlung durch den Anschlusspflichtigen oder den 
Abfallbesitzer unbrauchbar gewordene Behälter ist der Stadt vom 
Anschlusspflichtigen anteilsmäßig Ersatz zu leisten. Die Behälter ver-
bleiben im Eigentum der Stadt.

(4) Abfälle sind so in die jeweiligen Behälter einzufüllen, dass deren 
Beschädigung ausgeschlossen und eine einwandfreie Entleerung mit 
den üblichen Verfahren mühelos möglich ist. Insbesondere ist das 
Einschlämmen oder Einpressen von Abfällen mit mechanischen Hilfs-
mitteln in die Behälter unzulässig. Es ist untersagt, heiße Asche und 
andere glühende oder brennende Gegenstände in die Behälter einzu-
füllen. Die Deckel der Behälter müssen jederzeit schließbar sein.

(5) Es ist unzulässig, Abfälle in Abfallbehälter eines anderen An-
schlusspflichtigen ohne dessen Einverständnis einzubringen. 
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§ 18 

Bereitstellung der Abfallbehälter

(1) Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von mehr als 240 l 
werden von der Stadt von ihren Standplätzen nur abgeholt oder am 
Standplatz entleert, wenn die Behälterstandplätze und Beförderungs- 
oder Fahrwege auf den hierbei zu benutzenden privaten Grundstük-
ken den Anforderungen des § 19 entsprechen.

(2) Der Anschlusspflichtige muss die Abfallbehälter mit einem Fas-
sungsvermögen bis einschließlich 240 l zur Einsammlung und Beför-
derung neben dem Fahrbahnrand vor dem angeschlossenen Grund-
stück geschlossen bereitstellen. Die Bereitstellung des Abfallbehälters 
hat angepasst an die Entsorgungssysteme zu erfolgen. Die Stadt 
kann den genauen Standort bestimmen, an dem Abfallbehälter be-
reitzustellen sind. Nicht ordnungsgemäß aufgestellte Abfallbehälter 
werden nicht entleert. Radwege dürfen nicht verstellt werden, der öf-
fentliche Straßenverkehr darf nicht mehr als unvermeidlich behindert 
werden. Abfallbehälter dürfen innerhalb von 15 m vor und hinter Hal-
testellenbereichen von öffentlichen Verkehrsmitteln, 15 m vor Ver-
kehrsampeln und Fußgängerüberwegen sowie im Einmündungsbe-
reich von Verkehrsanlagen nicht bereitgestellt werden.

(3) Die Behälter dürfen erst am Tage der Entleerung bis 7.00 Uhr und 
nur jeweils einmal bereitgestellt werden, Sie sind nach der Entleerung 
unverzüglich wieder von der öffentlichen Verkehrsfläche zu entfer-
nen.

(4) In öffentlichen Verkehrsanlagen mit einer Fahrbahnbreite bis zu 6 
m, für die ein eingeschränktes Halteverbot besteht, sind die Abfallbe-
hälter neben dem Rand der Fahrbahnseite bereitzustellen, für die das 
eingeschränkte Halteverbot besteht.

(5) Ist die Befahrbarkeit einer Verkehrsanlage mit Sammelfahrzeugen 
aus tatsächlichen Gründen ständig oder vorübergehend nicht oder 
nur unter Gefährdung der mit der Sammlung und dem Transport  
beauftragten Bediensteten möglich, sind die jeweiligen Behälter an 
einer mit Sammelfahrzeugen gefahrlos befahrbaren öffentlichen  
Verkehrsanlage zur Abfuhr bereitzustellen. Gleiches gilt, wenn die 
Entleerung bzw. Abholung der Abfallbehälter aufgrund einer zu gerin-
gen Fahrbahnbreite der öffentlichen Verkehrsanlage zu stockendem 
Verkehr führen kann. Diese Verkehrsanlagen werden von der Stadt 
durch Allgemeinverfügung oder durch Anordnung im Einzelfall be-
stimmt.

§ 19 
Behälterstandplätze, Zuwegungen und Reinigung

(1) Standplätze und Zuwegungen für Abfallbehälter im Sinne von § 18 
Abs. 1 müssen so beschaffen sein, dass das Aufstellen, Befüllen und 
Abholen oder Entleeren der Behälter leicht sowie gefahr- und schad-
los möglich ist. Die Standplätze und Zuwegungen sind schnee- und 
eisfrei zu halten und müssen ausreichend befestigt, beleuchtet und 
entwässert sein.

(2) Abfallbehälter von 770 l und 1100 l Fassungsvermögen werden 
von ihren Standplätzen abgeholt, wenn die Wegstrecke zwischen 
Standplatz und der nächsten Haltemöglichkeit des Beförderungsfahr-
zeuges nicht mehr als 15 m beträgt. Private Zuwegungen zu den 
Standplätzen müssen eine Breite von mindestens 1,20 m aufweisen. 
Das dazugehörige Lichtraumprofil muss mindestens 0,60 m größer 
sein als der auf dem Weg zu transportierende Abfallbehälter. Für 
Durchgangstüren können Ausnahmen hiervon zugelassen werden. 
Steigungen dürfen 5 v. H. nicht überschreiten und keine Stufen, Rillen 
oder andere Bodenhindernisse aufweisen.

§ 20 
Häufigkeit und Zeit der Abfuhr

(1) Die Entleerung der Abfallbehälter erfolgt einmal in der Woche. Die 
Stadt kann im Einzelfall oder in bestimmten Abfuhrbereichen oder für 
bestimmte Behälter Abweichungen hiervon festlegen. Dies ist den 
Anschlusspflichtigen rechtzeitig mitzuteilen.

(2) Auf Antrag des Anschlusspflichtigen findet eine 14-tägige Entsor-
gung statt.

§ 21 
Unterbrechung der Entsorgung

Wird die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt oder die von ihr 
beauftragten Dritten durch betriebliche Belange, Streik oder höhere 
Gewalt vorübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet 
durchgeführt, so hat der an der Entsorgung angeschlossene Grund-
stückseigentümer und der Abfallbesitzer keinen Anspruch auf Scha-
densersatz oder Gebührenermäßigung.

§ 22 
Abfallbehälter auf Straßen und in öffentlichen Anlagen

Die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, in öffentlichen Anla-
gen und der freien Landschaft von der Stadt oder den Trägern des 
öffentlichen Personennahverkehrs aufgestellten Abfallbehälter sind 
nur für Abfälle bestimmt, die bei einzelnen Personen beim Verzehr 
von Lebens- oder Genussmitteln im Freien oder bei der Teilnahme am 
Straßenverkehr anfallen. Es ist unzulässig, in diese Abfallbehälter an-
dere Abfälle einzufüllen oder Abfälle neben diesen Abfällbehältern 
abzustellen. Es ist unzulässig, diese Abfällbehälter aus der Halterung 
zu lösen oder auszuschütten. 

Abschnitt 4
Abfallentsorgungsanlagen  und  Annahmestellen

§ 23 
Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen

(1) Die Stadt kann abweichend von den Bestimmungen der Anlage 2 
zu § 7 Abs. 2 durch Allgemeinverfügung weitere Annahmestellen oder 
Abfallentsorgungsanlagen festlegen, zugelassene Abfallentsorgungs-
anlagen oder Annahmestellen ganz oder für bestimmte Abfallarten 
aufheben oder den bestehenden Abfallentsorgungsanlagen oder An-
nahmestellen andere Abfallarten zuordnen.

(2) Die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen richtet sich nach 
den Planfeststellungen, Plangenehmigungen und den Benutzungsbe-
dingungen der jeweiligen Anlage.

Abschnitt 5
Nebenbestimmungen

§ 24 
Auskunftspflicht

Der Stadt ist auf Verlangen Auskunft zu erteilen, soweit dies für  
die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen der Abfallgesetze 
erforderlich ist.

§ 25 
Anfallzeitpunkt und Eigentumsübergang

(1) Als zum Einsammeln oder Befördern angefallen gelten Abfälle, die 
in den Abfallbehältern nach §§ 16 und 22 oder in ein Sammelsystem 
nach § 9 Abs. 2 Satz 1 eingefüllt zur Abfuhr bereitstehen oder nach  
§ 10 zur Abfuhr bereitgestellt sind.

(2) Als angefallen zum Behandeln, Lagern und Ablagern in den Abfal-
lentsorgungsanlagen oder Annahmestellen gelten Abfälle, sobald sie 
in zulässiger Weise auf das Gelände der entsprechenden Abfallent-
sorgungsanlage oder Annahmestelle verbracht worden sind.

(3) Die Abfälle gehen in das Eigentum der Stadt über, sobald sie sich 
im oder auf dem Beförderungsfahrzeug befinden oder bei einer städ-
tischen Abfallentsorgungsanlage angenommenen worden sind.

(4) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegen-
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ständen zu suchen oder suchen zu lassen. Im Abfall gefundene Wert-
gegenstände werden als Fundsachen behandelt.

(5) Unbefugten ist nicht gestattet, zur Einsammlung bereitgestellte 
Abfälle zu durchsuchen, mitzunehmen oder zur Einsammlung bereit-
gestellte Abfallbehälter auszuschütten.

§ 26 
Benutzungsgebühren, Entgelte

(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallentsorgung in der 
Stadt Bremerhaven erhebt die Stadt Gebühren nach der Gebühren-
ordnung für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung.

(2) Soweit für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallentsorgung 
keine Benutzungsgebühren erhoben werden, können Entgelte erho-
ben werden.

§ 27 
Datenerhebung und -verarbeitung

(1) Die Stadt führt Register

1. über die überlassungspflichtigen Abfallbesitzer im Sinne von § 13 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes,

2. über die Grundstücke, auf denen Abfälle anfallen, der Grund-
stücksbesitzer  aber nicht Abfallbesitzer ist.

(2) Die Register dienen der Überwachung der sich aus den Bestim-
mungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und dieses Ge-
setzes ergebenden Überlassungs- und Entsorgungsbedingungen so-
wie der Berechnung der Benutzungsgebühren.

(3) Für diesen Zweck werden erfasst und gespeichert:

1. Familienname, Vorname, Firmen- und Wohnanschrift der überlas-
sungspflichtigen Abfaltbesitzer im Sinne von § 13 des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes,

2. Postanschrift oder Liegenschaftsbezeichnung des Grundstücks, 
auf dem Abfälle anfallen,

3. Nutzungsart des Grundstücks, auf dem Abfälle anfallen,
4. Anzahl, Art und Größe der auf dem Grundstück vorgehaltenen 

oder vorzuhaltenden Behälter und die Abfuhr- bzw. Entleerungs-
häufigkeit sowie Datum und Uhrzeit,

5. Art der Entsorgung (Abfuhr durch die Stadt oder Dritte),
6. Anzahl der auf den unter Absatz 1 Nr. 2 benannten Grundstücken 

wohnhaften Personen.

(4) Die nach Absatz 3 gespeicherten Daten sind unverzüglich nach 
dem Wegfall der Verpflichtungen nach § 13 des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes oder nach  § 7 Abs. 1 und 2 zu löschen. Dies gilt 
nicht, wenn ein förmliches einschlägiges Verwaltungs- oder Gerichts-
verfahren zu diesem Zeitpunkt noch anhängig ist.

(5) Die nach Absatz 3 gespeicherten Daten dürfen bei begründetem 
Verdacht eines Verstoßes gegen abfallrechtliche Vorschriften an die 
für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten zustän-
digen Behörden übermittelt werden.

§ 28 
Erprobung neuer Techniken und Organisationsformen

Die Stadt kann neue Entsorgungstechniken und -organisationsformen 
für bestimmte Entsorgungsbezirke oder Teile davon erproben.

§ 29 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 6 Abs. 4 der Verpflichtung, die von der Entsorgung 
durch die Stadt ganz oder teilweise ausgeschlossenen Abfälle 

nicht mit anderen der Stadt zu überlassenden Abfällen zu ver- 
mischen, nicht nachkommt;

2. entgegen § 9 Abs. 2 Wertstoffe nicht zu den vorhandenen Annah-
mestellen bringt oder die von der Stadt angebotenen Sammelsy-
steme benutzt;

3. entgegen § 10 Abs. 1 und 4 Abfälle, die kein Sperrabfall sind, 
zum Einsammeln und Befördern durch die Sperrabfallabfuhr der 
Stadt bereitstellt;

4. entgegen § 10 Abs. 5 der Verpflichtung, die bei der Sperrabfall-
sammlung zurückgelassenen Abfälle unverzüglich ordnungsge-
mäß zu beseitigen, nicht nachkommt;

5. entgegen § 11 Abs. 2 der Stadt die schadstoffhaltigen Abfälle aus 
Haushaltungen nicht an den bekannt gegebenen mobilen Annah-
mestellen überlässt;

6. entgegen § 12 Abs. 2 und 3 als Anschlusspflichtiger eine zu  
geringe Behälterausstattung anfordert, übernimmt und für die 
Benutzung bereithält;

7. entgegen § 13 Erdaushub, Baustellenabfälle und Bauschutt nicht 
voneinander getrennt hält oder nicht einer dafür vorgeschriebe-
nen Aufbereitung zuführt;

8. entgegen § 14 die von der Stadt an eine Vorbehandlung von  
Abfällen aus Gewerbebetrieben gestellten Anforderungen nicht 
beachtet;

9. entgegen § 15 die Anforderungen an die Einsammlung von Abfäl-
len aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes nicht beachtet;

10. entgegen § 16 in Verbindung mit § 18 Abfälle in nicht von der 
Stadt zugelassenen Behältern oder lose zum Einsammeln und 
Befördern bereitstellt;

11. entgegen § 17 Abs. 1 die Gebührenmarke nicht innerhalb von 14 
Tagen nach Zusendung auf dem Deckel des ihm zur Verfügung 
gestellten Abfallbehälters anbringt; 

12. entgegen § 17 Abs. 4 Abfallbehälter überfüllt, insbesondere  
Abfälle einschlämmt oder mit mechanischen Hilfsmitteln in die  
jeweiligen Behälter einpresst;

13. entgegen § 17 Abs. 5 Abfälle in Abfallbehälter eines anderen  
Anschlusspflichtigen ohne dessen Einverständnis einbringt;

14. entgegen § 18 Abs. 3 Abfallbehälter nach der Entleerung nicht 
wieder unverzüglich von den öffentlichen Verkehrsflächen ent-
fernt; 

15. entgegen § 22 andere Abfälle in die auf öffentlichen Straßen,  
Wegen und Plätzen, in öffentlichen Anlagen und der freien Land-
schaft von der Stadt oder den Trägern des öffentlichen Personen-
nahverkehrs aufgestellten Abfallbehälter einfüllt, Abfälle neben 
diesen Abfallbehältern abstellt, diese Abfallbehälter aus der Hal-
terung löst oder sie ausschüttet; 

16. entgegen § 25 Abs. 5 zum Einsammeln bereitgestellte Abfälle 
durchsucht, mitnimmt oder zur Einsammlung bereitgestellte  
Abfallbehälter ausschüttet.

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen bis zu 250,00 Euro 
geahndet werden.

(3) Sachlich zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung  
der in Absatz 1 genannten Ordnungswidrigkeiten ist die Ortspolizei-
behörde.

§ 30 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Ortsgesetz tritt am 1. Januar 1994 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Ortsgesetz über die Abfallbeseitigung in der 
Stadtgemeinde Bremerhaven vom 7. Mai 1981 (Brem. GBI. S. 131), 
zuletzt geändert durch Ortsgesetz vom 29. Januar 1987 (Brem. GBI. 
S. 35), außer Kraft.

Bremerhaven, den 9. Dezember 1993

M a g i s t r a t
der Stadt Bremerhaven

Willms
Oberbürgermeister



111 Abfälle aus der Nahrungsmittelproduktion

114 Abfälle aus der Genussmittelproduktion

117 Abfälle aus der Futtermittelproduktion

121 Abfälle aus der Produktion pflanzlicher und tierischer Öle

123 Abfälle aus der Produktion pflanzlicher und tierischer 
Fette und Wachse

125 Emulsionen und Gemische mit pflanzlichen und  
tierischen Fettprodukten

127 Schlämme aus der Produktion pflanzlicher und tierischer 
Fette

129 Raffinationsrückstände aus der Verarbeitung pflanzlicher 
und tierischer Fette

137 Tierische Fäkalien aus Massentierhaltungen

141 Abfälle von Häuten und Fellen

144 Abfälle aus Gerbereien

147 Lederabfälle

171 Holzabfälle aus der Be- und Verarbeitung

172 Holzabfälle aus der Anwendung

181 Abfälle aus Zelluloseherstellung

184 Abfälle aus Zelluloseverarbeitung

187 Papier- und Pappeabfälle

199 Sonstige Abfälle aus der Verarbeitung und Veredlung  
tierischer und pflanzlicher Produkte

311 Ofenausbrüche, Hütten- und Gießereischutt

312 Metallurgische Schlacken, Krätzen und Stäube

313 Aschen, Schlacken und Stäube aus der Verbrennung

314 Sonstige feste mineralische Abfälle

316 Mineralische Schlämme

351 Eisen- und Stahlabfälle

353 NE-Metallhaltige Abfälle

355 Metallschlämme

399 Sonstige Abfälle mineralischen Ursprungs sowie von  
Veredlungsprodukten

511 Galvanikschlämme, Metallhydroxidschlämme

513 Sonstige Oxide und Hydroxide

515 Salze

521 Säuren, anorganisch

522 Organische Säuren

524 Laugen

527 Konzentrate

531 Abfälle von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmitteln

533 Abfälle von Körperpflegemitteln

535 Abfälle von pharmazeutischen Erzeugnissen

541 Mineralöle und synthetische Öle

542 Fette und Wachse aus Mineralöl

544 Emulsionen und Gemische von Mineralölprodukten

547 Mineralölschlämme

548 Rückstände aus Mineralölraffination

549 Abfälle aus der Erdölverarbeitung und Kohleveredlung

552 Halogenierte organische Lösemittel und Lösemittelgemi-
sche, andere Flüssigkeiten mit halogenierten organi-
schen Verbindungen

553 Organische Lösemittel und andere organische Flüssig-
keiten, frei von halogenierten organischen Verbindungen

554 Lösemittelhaltige Schlämme und Betriebsmittel

555 Anstrichmittel

559 Klebstoffe, Kitte, nicht ausgehärtete Harze

571 Sonstige ausgehärtete Kunststoffabfälle

572 Nicht ausgehärtete Kunststoffabfälle, -Formmassen und 
-Komponenten

573 Kunststoffschlämme und -emulsionen

575 Feste Gummiabfälle (einschl. Altreifen)

577 Gummischlämme und -emulsionen

578 Schredderrückstände

581 Abfälle aus der Textilherstellung und -verarbeitung

582 Textilien, verunreinigt

591 Explosivstoffe

593 Laborabfälle und Chemikalienreste

594 Detergentien- und Waschmittelabfälle

595 Katalysatoren

596 Vorgemischte Abfälle für Abfallentsorgungsanlagen

597 Destillationsrückstände

598 Gefasste Gase

599 Sonstige Abfälle aus Umwandlungs- und Synthesepro-
zessen

941 Schlämme aus Wasseraufbereitung

943 Schlämme aus mechanischer Abwasserreinigung (ohne 
produktionsspezifische Schlämme)

945 Schlämme aus mechanisch-biologischer Abwasserreini-
gung (ohne produktionsspezifische Schlämme)

946 Schlämme aus mechanisch-biologisch-chemischer Ab-
wasserreinigung (ohne produktionsspezifische Schläm-
me)

947 Rückstände aus Kanalisation

948 Schlämme aus industrieller Abwasserreinigung

949 Abfälle aus Gewässerunterhaltung

951 Fäkalien aus Sammelgruben

953 Deponiesickerwässer

954 Flüssige Abfälle aus der thermischen Abfallbehandlung 
und aus Feuerungsanlagen

971 Krankenhausspezifische Abfälle

Anlage 1 zu § 6 Abs. 1

Von der Abfallentsorgung ausgeschlossene Abfälle (einschließlich der im Abfallartenkatalog der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall,  
in der jeweils geltenden Fassung, aufgeführten Untergruppen)

– 8 –2/14

OG Abfall Bremerhaven 3.2.04

Abfall-
schlüssel Bezeichnung

Abfall-
schlüssel Bezeichnung



Anlage 2 zu § 7 Abs. 2

Liste der Annahmestellen und Abfallentsorgungsanlagen
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Abfallentsorgungsanlagen für Abfallarten
die Stadt Bremerhaven

1. Müllheizkraftwerk – Sperrabfall aus privaten Haushaltungen
 Zur Hexenbrücke 16 

2. Annahmestelle Containerplatz – Restabfälle aus privaten Haushaltungen bis zu 1 m³
 bei dem Müllheizkraftwerk – Sperrabfall aus privaten Haushaltungen
 Zur Hexenbrücke 16 – Elektro- und Elektronikgeräte nach   § 8 a Abs. 2 und 3
  – Elektro- und Elektronikkleingeräte nach § 8 a Abs. 4

3. Deponie Grauer Wall – nicht verbrennbare deponierfähige Abfälle aus privaten
 Wurster Straße 222    Haushaltungen
  – Garten- und Parkabfälle aus privaten Haushaltungen *2

4. Baustoffaufbereitungs- und  – Bauschutt und Straßenaufbruch
 Recyclinganlage Bremerhaven
 Dockstraße 2 

5.    Deponie Neuenwalde – Bodenaushub
 Am Rüthersforst
 27607 Langen-Neuenwalde  *1 

6.    Mobile Annahmestelle – schadstoffhaltige Abfälle nach § 11 Abs. 2 

*3  – 

Durch Allgemeinverfügung vom 10. Juli 2009 (Brem.ABl S. 655)
*1 aufgehoben ab 16.07.2009
*2 erweitert ab 16.07.2009 um die Abfallart „Bodenaushub aus privaten Haushaltungen“
*3 erweitert um 
 „Grünschnittsammelstelle Weißenstein 2        Abfallart Garten- und Parkabfälle aus 
  privaten  Haushaltungen“



Anlage 3 zu § 16

Liste der zugelassenen Abfallbehälterarten

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Behälterart Größe Höchstgewicht
  brutto
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Abfallbehälter      35 l       25 kg

Abfallbehälter      50 l       25 kg

Abfallbehälter      60 l       25 kg

Abfallbehälter      90 l       35 kg

Abfallbehälter    120 l       50 kg

Abfallbehälter    240 l       90 kg

Abfallbehälter    770 l     450 kg

Abfallbehälter 1.100 l     450 kg

Bremerhavener Abfallsack      70 l       15 kg

Bio-Abfallbehälter      60 l       25 kg

Bio-Abfallbehälter      90 l       35 kg

Bio-Abfallbehälter    120 l       50 kg

Abfallbehälter für Altpapier    120 l

Abfallbehälter für Altpapier    240 l

Abfallbehälter für Altpapier 1.100 l
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Erstes Ortsgesetz über Kinderspielflächen  
in der Stadtgemeinde Bremen 

Vom 3. April 1973 (Brem.GBI. S. 31)
zuletzt geändert durch Artikel 1 des  

Vierten Ortsgesetzes zur Bereinigung des 
bremischen Rechts vom 25. Mai 2010 (Brem.GBl. S. 365)

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Stadtbürgerschaft 
aufgrund des § 110 Abs.1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 2 der Bremischen  
Landesbauordnung (BremLBO) vom 21. September 1971 (Brem.GBI. 
S. 207—2130-d-1) beschlossene Ortsgesetz:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Ortsgesetz gilt für Kinderspielflächen (Spielflächen), die 
nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BremLBO als Einzelanlagen oder als private 
Gemeinschaftsanlagen nach § 74 BremLBO bei Neubauten auf  
den Baugrundstücken oder in deren Nahe zu schaffen oder nach §10 
Abs. 3 BremLBO abzulösen sind.

(2) Dieses Ortsgesetz findet auch Anwendung, soweit und sobald bei 
bestehenden Gebäuden nach § 10 Abs. 2 Satz 3 BremLBO entspre-
chende Spielflächen wegen der Gesundheit und zum Schutze der 
Kinder aufgrund besonderer Ortsgesetze anzulegen sind.

§ 2
Größe der Spielflächen

Die Größe der nutzbaren Spielfläche muss mindestens 10 qm je Woh-
nung betragen. Bei Wohnungen im Sinne des § 64 Abs. 5 BremLBO 
mit einer Wohnfläche von nicht mehr als 40 qm genügt eine nutzbare 
Spielfläche von mindestens 5 qm je Wohnung.

§ 3
Lage, Zugänglichkeit und Zeitpunkt der Fertigstellung der Spiel-

flächen

(1) Die Spielflächen sollen so angelegt werden, dass sie besonnt und 
windgeschützt sind. Sie sollen von Wohnungen der pflichtigen Grund-
stücke einsehbar sein. Die Spielflächen sollen nicht mehr als 100 m 
von den zugehörigen Wohnungen entfernt sein. Wünschen von Bau-
herren, bei mehreren Vorhaben Spielflächen zusammenzulegen, ist 
nach Möglichkeit stattzugeben. Im Falle der Zusammenlegung von 
Spielflächen findet § 77 Abs. 7 BremLBO entsprechende Anwen-
dung.

(2) Die Spielflächen müssen bei Fertigstellung der Wohnungen be-
nutzbar sein. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 genügt es, wenn 
die Spielfläche den jeweiis fertiggestellten Wohnungen entspricht.

(3) Spielflächen sind gegen Anlagen, von denen besondere Gefahren 
ausgehen können, insbesondere gegen Verkehrs- und Betriebsanla-
gen, feuergefährliche Anlagen, Stellplätze für Kraftfahrzeuge sowie 
gegen Abfallbehälter abzugrenzen und vor Immissionen zu schützen. 
Gegen das Befahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen müssen die 
Spielflächen abgesperrt sein.

(4) Die Spielflächen müssen für Kinder gefahrlos zu erreichen sein. 
Der Zugang zu ihnen darf Kindern und Begleitpersonen nicht ver-
wehrt werden. Die Benutzung der Spielflächen muss Kindern unab-
hängig davon, ob sie zu den Bewohnern der pflichtigen Grundstücke 
gehören, offenstehen. Nicht zu den Bewohnern der pflichtigen Grund-
stücke gehörenden Personen darf der Zugang zu den Spielflächen 
und deren Benutzung ausnahmsweise verwehrt werden, wenn es 
zum Schutze der Kinder, für die die Spielflächen geschaffen worden 
sind, oder zur Verhinderung einer zweckwidrigen Benutzung erforder-
lich ist.

§ 4
Beschaffenheit

(1) Die Spielflächen sind verkehrssicher herzurichten, ohne das Spiel-
wagnis auszuschließen. Sie sollen den vielfältigen Spielbedürfnissen 
der Kinder entsprechen. Ästhetische Belange haben hinter diesen 
Bedürfnissen zurückzustehen. Die Spielflächen sind ausreichend zu 
entwässern.

(2) Die Ausstattung hat mindestens zu umfassen bei Spielflächen für

1. 4 bis 10 Wohnungen, einen mindestens 8 qm großen Sandspiel-
platz, 2 Sitzbänke, 1 Tisch und 2 Spielgeräte;

2. 11 bis 20 Wohnungen, einen mindestens 12 qm großen Sand-
spielplatz, 3 Sitzbänke, 1 Tisch und 3 Spielgeräte

sowie mindestens einen ortsfesten Behälter für Abfall. Für je 10 wei-
tere Wohnungen ist der Sandspielplatz um je 4 qm zu vergrößern und 
die sonstige Ausstattung um je eine Sitzbank und ein Spielgerät zu 
erweitern. Hierbei ist auch den Spielbedürfnissen der Kinder ab sechs 
Jahren besonders Rechnung zu tragen. Bei Spielflächen für mehr als 
100 Wohnungen sind nach Altersgruppen gegliederte Spielbereiche 
anzulegen.

(3) Den Bewohnern der pflichtigen Grundstücke ist zu gestatten, die 
Mindestausstattung durch Aufstellen weiterer geeigneter Spielgeräte 
zu ergänzen.

(4) Über die Ausstattung der Spielflächen berät das Jugendamt  
die Bauherren. Klettergeräte dürfen auf Hartflächen nicht errichtet 
werden.

(5) Bepflanzungen und sonstige der räumlichen Gliederung dienende 
Einrichtungen sowie Einfriedigungen dürfen die nutzbare Mindestgrö-
ße der Spielflächen nicht einschränken. Sie sollen keine Gefahren für 
Kinder in sich bergen. Verbindungen mit vorhandenen Grünflächen, 
Wohnwegen und ähnlichen Anlagen sind anzustreben.

§ 5
Erhaltung

(1) Spielflächen, ihre Zugänge und Einrichtungen sind in benutzbarem 
Zustand zu erhalten und von Verschmutzungen freizuhalten. Der 
Spielsand ist spätestens alle zwei Jahre auszuwechseln. Über die 
Auswechslung des Spielsandes ist auf Verlangen der Baugenehmi-
gungsbehörde ein besonderer Nachweis zu führen.

(2) Die zur Unterhaltung zusammengelegter Spielflächen Verpflichte-
ten haben der Baugenehmigungsbehörde gegenüber einen Vertreter 
zu bestellen. Soweit die Beteiligten nichts anderes vereinbaren, sind 
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Gemein-
schaft anzuwenden.

(3) Sollen Spielflächen nicht auf dem Baugrundstück, sondern auf  
einem Grundstück in dessen Nähe geschaffen werden, so ist eine  
öffentliche Grundlast einzutragen. Damit ist sicherzustellen, dass die 
unwiderrufliche Möglichkeit, die Spielflächen auf dem in der Nähe ge-
legenen Grundstück zu schaffen und zu unterhalten, gegeben ist. Die 
Grundlast kann nur mit Zustimmung der Baugenehmigungsbehörde 
gelöscht werden.

(4) Spielflächen dürfen nur mit Zustimmung der Baugenehmigungs-
behörde ganz oder teilweise beseitigt werden. Die Zustimmung kann 
mit Auflagen und unter Bedingungen sowie befristet oder widerruflich 
erteilt werden. Solange die Verpflichtung nach § 10 Abs. 2 BremLBO 
besteht, darf die Zustimmung nur erteilt werden, wenn Ersatz ge-
schaffen wird.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 108 Abs. 1 Nr. 1 BremLBO handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Spielfläche
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1. entgegen der in § 2 festgesetzten Mindestgröße errichtet,

2. nicht entsprechend den Vorschriften der §§ 3 und 4 anlegt,  
abgrenzt, absperrt, herrichtet, entwässert oder ihre Nutzung ver-
hindert,

3. ihren Zugang oder ihre Einrichtungen entgegen § 5 Abs. 1 nicht in 
benutzbarem Zustand erhält,

4. entgegen § 5 Abs. 4 ohne Zustimmung der Baugenehmigungsbe-
hörde ganz oder teilweise beseitigt.

§ 7
Vorrang von Bebauungsplänen

Weitergehende Festsetzungen in Bebauungsplänen bleiben unbe-
rührt.

§ 8
Ablösungsbetrag

Kann die Pflicht zur Herstellung einer ausreichenden Spielfläche auf 
dem Baugrundstück oder in dessen Nähe nicht erfüllt werden, so ist 
vor der Erteilung einer Baugenehmigung der Betrag von 200 DM pro 
qm Spielfläche1) zur Schaffung einer Spielfläche gemäß § 10 Abs. 3 
BremLBO an die Stadtgemeinde zu zahlen.

§ 9
Inkrafttreten

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Bremen, den 3. April 1973
 Der Senat

Hinweis: Das Ortsgesetz ist am 17. April 1973 verkündet worden.

Neufestsetzung des Geldbetrages für die Ablösung der  
Verpflichtung zur Schaffung von Kinderspielplätzen 

(BremABL 1985 S.577)

Aufgrund des § 10 Abs. 3 der Bremischen Landesbauordnung 
(BremLBO) vom 23. März 1983 (Brem.GBl.S.89—2130-d-1) setzt der 
Senator für das Bauwesen für den Bereich der Stadtgemeinde Bre-
men folgendes fest:

1. Ist für die Ablösung der Verpflichtung zur Schaffung eines Kinder-
spielplatzes im Sinne des § 10 Abs. 2 BremLBO ein Geldbetrag 
nach § 10 Abs. 3 Brem LBO zu zahlen, so beträgt dieser für das 
gesamte Stadtgebiet DM 280,- pro qm Spielplatzfläche.

2. Diese Festsetzung tritt am Tage nach der Verkündung im  
Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen in Kraft und gilt für Bau-
anträge, die nach dem Inkrafttreten dieser Festsetzung gestellt 
werden.

Bremen, den 30. September 1985

 Der Senator für das Bauwesen

Hinweis: Diese Neufestsetzung ist am 24. Oktober 1985 im Amtsblatt 
verkündet worden.

_____________________________________________________________

1) vgl. die im folgenden abgedruckte Neufestsetzung des Betrages.
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Ortsgesetz über Kraftfahrzeugstellplätze und  

Fahrradabstellplätze in der Stadtgemeinde Bremen  
(Stellplatzortsgesetz Bremen - StellplOG)

Vom 18. Dezember 2012 (Brem.GBl. S. 555)

Der Senat verkündet das nachstehende von der Stadtbürgerschaft 
aufgrund des § 85 Absatz 1 Nummer 4 und 5 der Bremischen Lan-
desbauordnung vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl.S.401 – 2130-d-1a) 
beschlossene Ortsgesetz:

§ 1
Örtlicher und sachlicher Anwendungsbereich

(1) Dieses Ortsgesetz gilt für das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen, 
soweit nicht durch Bebauungspläne oder andere städtebauliche oder 
als örtliche Bauvorschriften erlassene Ortsgesetze entgegenstehende 
Regelungen getroffen worden sind.

(2) Dieses Ortsgesetz regelt die Pflicht, Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
und Fahrradabstellplätze zu schaffen oder abzulösen. Es regelt die 
Herstellung dieser Stellplätze und Abstellplätze und stellt Anforderun-
gen auch an die Gestaltung von nicht notwendigen Kraftfahrzeug-
stellplätzen.

§ 2
Stellplatz- und Fahrradabstellplatzverpflichtung

(1) Bauliche Anlagen und sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder 
Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur errichtet werden, wenn 
Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze in ausreichender 
Anzahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt wer-
den (notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradabstellplätze). 
Ihre Anzahl und Größe richten sich nach Art und Anzahl der vorhan-
denen und der durch die ständige Benutzung und den Besuch der 
Anlage zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder.

(2) Werden Anlagen nach Absatz 1 geändert oder ändert sich ihre 
Nutzung, so sind Stellplätze und Fahrradabstellplätze in solcher An-
zahl, Größe und Beschaffenheit herzustellen, dass sie die infolge der 
Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
(Mehrbedarf) aufnehmen können. Beträgt der Mehrbedarf weniger als 
3 Stellplätze, sind abweichend von Satz 1 keine Stellplätze herzustel-
len.

§ 3
Anzahl der notwendigen Stellplätze und  

notwendigen Fahrradabstellplätze

(1) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze und notwendigen Fahr-
radabstellplätze bemisst sich nach der Anlage 1 (Stellplatznormbe-
darf). Sie wird bei notwendigen Stellplätzen nach Maßgabe des § 4 
verringert.

(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der Anla-
ge 1 nicht aufgeführt ist, richtet sich die Anzahl der notwendigen 
Stellplätze und notwendigen Fahrradabstellplätze nach dem voraus-
sichtlichen tatsächlichen Bedarf. Dabei sind die in der Anlage 1 für 
vergleichbare Nutzungen bestimmten Richtzahlen zu berücksichti-
gen.

(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die 
Anzahl der notwendigen Stellplätze und notwendigen Fahrradabstell-
plätze nach dem größten gleichzeitigen Bedarf, wenn die wechselsei-
tige Benutzung sichergestellt ist. Eine solche wechselseitige Benut-
zung ist bei öffentlich-rechtlicher Sicherung auch bei der Bestimmung 
der Anzahl der notwendigen Stellplätze verschiedener Vorhaben in 
zumutbarer Entfernung zulässig.

(4) Bei der Ermittlung der notwendigen Stellplätze ist von dem Ein-
stellplatzbedarf für zweispurige Personenkraftwagen auszugehen. 
Einstellplätze für Lastkraftwagen und Autobusse sind bei Anlagen mit 
einem entsprechenden An- oder Auslieferverkehr oder speziellen  

Besucherverkehr zusätzlich nachzuweisen. Sind nach Satz 2 Auto-
busstellplätze nachzuweisen, werden diese bis zu einem Drittel des 
Stellplatznormbedarfs auf die Zahl der notwendigen Stellplätze ange-
rechnet. Dabei entspricht ein Autobusstellplatz vier notwendiger 
Stellplätze.

(5) Ergeben sich bei der Ermittlung der Anzahl der notwendigen Stell-
plätze und Fahrradabstellplätze Dezimalstellen, sind diese nach den 
mathematischen Regeln zu runden.

§ 4
Verringerung der Anzahl der notwendigen Stellplätze

(1) Die nach der Anlage 1 notwendige Anzahl der Stellplätze (Stell-
platznormbedarf) wird vorbehaltlich Absatz 3 unter Berücksichtigung 
integrativer Lagen und der unterschiedlichen Erschließung durch den 
öffentlichen Personennahverkehr wie folgt verringert:

1. in der Gebietszone I um 40 Prozent,

2. in der Gebietszone II um 20 Prozent.

§ 3 Absatz 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass eine Rundung 
erst bei der prozentualen Verringerung erfolgt.

(2) Die Gebietszone I ist in der als Anlage 2 beigefügten Übersichts-
karte im Maßstab 1: 25 000 dargestellt. Gebietszone II ist das Stadt-
gebiet außerhalb der Gebietszone I einschließlich des stadtbremi-
schen Überseehafengebiets Bremerhaven.

(3) Auf Wohngebäude, Kraftfahrzeugwerkstätten, Tankstellen mit Pfle-
geplätzen, automatische Kraftfahrzeugwaschstraßen sowie Kraftfahr-
zeugwaschplätze zur Selbstbedienung ist die Gebietszonenverringe-
rung nach Absatz 1 nicht anzuwenden.

§ 5
Erfüllung der Stellplatz- und Fahrradabstellplatzverpflichtung 

durch Herstellung

(1) Sollen notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradabstellplät-
ze nicht auf dem Baugrundstück, sondern in zumutbarer Entfernung 
davon auf einem geeigneten Grundstück hergestellt werden, ist des-
sen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich zu sichern. § 48 
Absatz 2 der Bremischen Landesbauordnung bleibt unberührt.

(2) Zumutbar ist eine fußläufige Entfernung notwendiger Stellplätze 
zum Baugrundstück von maximal 500 m, bei Wohnungsbauvorhaben 
von maximal 200 m. Bei notwendigen Fahrradabstellplätzen darf die 
Entfernung zum Baugrundstück maximal 60 m betragen. Die öffent-
lichrechtliche Sicherung ist der Gemeinde vor Baubeginn nachzuwei-
sen, sofern die Erfüllung der Stellplatzpflicht nicht bereits Vorausset-
zung für die Erteilung einer Baugenehmigung ist.

(3) Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradabstellplätze müs-
sen mit der Fertigstellung, spätestens zum Zeitpunkt der Nutzungs-
aufnahme der Anlage hergestellt sein.

§ 6
Erfüllung der Stellplatz- und Fahrradabstellplatzverpflichtung 

durch Ablösung

(1) Sollen notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradabstellplät-
ze nicht gemäß § 5 hergestellt werden, kann die Stellplatz- und Fahr-
radabstellplatzverpflichtung vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 wahl-
weise durch die Zahlung eines Ablösungsbetrages nach den §§ 7 und 
8 erfüllt werden.

(2) Notwendige Stellplätze für Wohnungsbauvorhaben dürfen nur ab-
gelöst werden, wenn und soweit nicht im Einzelfall wegen der Anzahl 
der notwendigen Stellplätze oder der besonderen örtlichen Verhält-
nisse eine erhebliche Beeinträchtigung des ruhenden oder fließenden 
Verkehrs unter Berücksichtigung auch der Belange des Fußgänger- 
und Fahrradverkehrs zu erwarten ist.
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(3) Notwendige Stellplätze für Menschen mit Behinderungen nach  
§ 10 Absatz 2 und notwendige Fahrradabstellplätze dürfen nur abge-
löst werden, soweit diese wegen schwieriger Geländeverhältnisse 
oder ungünstiger vorhandener Bebauung nur mit einem unverhältnis-
mäßigen Mehraufwand hergestellt werden können.

(4) Eingezahlte Ablösungsbeträge werden ganz oder anteilig zurück 
erstattet, wenn das Bauvorhaben nicht ausgeführt oder vor Aufnah-
me der Nutzung so geändert wird, dass sich der Bedarf an notwendi-
gen Stellplätzen und notwendigen Fahrradabstellplätzen verringert 
oder sich der Anteil der hergestellten Stellplätze und Fahrradabstell-
plätze erhöht.

(5) Die für eine zu beseitigende Anlage abgelösten Stellplätze oder 
abgelösten Fahrradabstellplätze sind bei einer anschließenden Neu-
bebauung auf den Bedarf des neuen Vorhabens anzurechnen.

(6) Die Zahlung des Ablösungsbetrages ist der Gemeinde vor Baube-
ginn nachzuweisen, sofern die Erfüllung der Stellplatzpflicht nicht be-
reits Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung ist.

§ 7
Ablösungsbeträge für Stellplätze

(1) Für die Ablösung notwendiger Stellplätze wird vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 die Höhe des Ablösungsbetrages wie folgt festge-
legt

1. in der Gebietszone I : 11 800 Euro

2. in der Gebietszone II: 5 000 Euro

jeweils unter Zugrundelegung von 50 Prozent der durchschnittlichen 
Herstellungskosten.

(2) Unter der Voraussetzung, dass die abzulösenden Stellplätze nur 
mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand tatsächlich hergestellt 
werden können, werden ermäßigte Ablösungsbeträge festgelegt für

1.  Wohnungsbauvorhaben
 a) in der Gebietszone I : 7 100 Euro
 b) in der Gebietszone II : 3 000 Euro
 jeweils unter Zugrundelegung von 30 Prozent der durchschnittli-

chen Herstellungskosten,

2. Vorhaben in Kulturdenkmälern, Baulücken und Vorhaben in be-
stehenden Gebäuden, bei denen zusätzliche Wohnungen durch 
Wohnungsteilung, Ausbau, Aufstockung oder durch Änderung 
der Nutzung geschaffen werden

 a) in der Gebietszone I : 3 500 Euro
 b) in der Gebietszone II : 1 500 Euro
 jeweils unter Zugrundelegung von 15 Prozent der durchschnittli-

chen Herstellungskosten.

(3) Baulücken im Sinne von Absatz 2 sind im Zeitpunkt der Ablösung 
mindestens seit fünf Jahren unbebaute oder geringfügig bebaute 
Grundstücke im Innenbereich, die an einer im Übrigen bebauten Stra-
ße zwischen anderen bebauten Grundstücken liegen und so inner-
halb des Ortsbildes eine Unterbrechung der Bebauung darstellen. Die 
Einhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1 und Absatz 2 ist bei 
Vorhaben in Baulücken durch ein Baulücken-Testat der Gemeinde 
nachzuweisen.

(4) Die Gebietszonen in Absatz 1 und 2 sind identisch mit den  
Gebietszonen nach § 4 Absatz 2.

(5) Sollen die für ein Vorhaben insgesamt notwendigen Stellplätze nur 
zum Teil abgelöst werden, sind die tatsächlich herzustellenden Stell-
plätze vorrangig auf den durch eine Wohnnutzung ausgelösten Be-
darf anzurechnen.

§ 8
Ablösungsbeträge für Fahrradabstellplätze

Für die Ablösung notwendiger Fahrradabstellplätze wird die Höhe 
des Ablösungsbetrages wie folgt festgelegt:

1.  in der Gebietszone I: 650 Euro

2.  in der Gebietszone II: 250 Euro

jeweils unter Zugrundelegung von 60 Prozent der durchschnittlichen 
Herstellungskosten. Die Gebietszonen sind identisch mit den Ge-
bietszonen nach § 4 Absatz 2.

§ 9
Aussetzung der Stellplatzverpflichtung

(1) Die Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze kann anteilig 
ausgesetzt werden, solange und soweit zu erwarten ist, dass sich der 
Stellplatzbedarf durch besondere Maßnahmen eines Mobilitätsma-
nagements, insbesondere durch die Nutzung von Zeitkarten für den 
öffentlichen Personennahverkehr, Errichtung und Einbindung von 
Car-Sharing-Stationen oder durch den dauerhaften Verzicht auf die 
Benutzung von Kraftfahrzeugen verringert. Wird eine Maßnahme nach 
Satz 1 über die gesamte Dauer einer befristeten Aussetzung der Stell-
platzpflicht vorgehalten, gilt die Stellplatzpflicht nach Ablauf dieses 
Zeitraumes insoweit als erfüllt.

(2) Im Falle einer Aussetzung nach Absatz 1 darf die Zahl der herzu-
stellenden oder abzulösenden Stellplätze 20 Prozent der unter Be-
rücksichtigung einer Verringerung nach § 4 notwendigen Stellplätze 
nicht unterschreiten.

(3) Die nach § 12 Absatz 1 Nummer 4 für die Aussetzung erforderliche 
Zustimmung der Gemeinde ist zu widerrufen, wenn innerhalb des 
Aussetzungszeitraumes der Nachweis, dass die Voraussetzungen für 
die Aussetzung der Stellplatzpflicht noch erfüllt sind, nicht mehr er-
bracht wird. Sofern ausgesetzte Stellplätze abgelöst werden sollen, 
gilt der zum Zeitpunkt der Ablösung maßgebliche Ablösungsbetrag.

§ 10
Beschaffenheit und Gestaltung von Stellplätzen

(1) Notwendige Stellplätze müssen ohne Überquerung anderer Stell-
plätze ungehindert erreichbar sein. Hintereinander liegende notwen-
dige Stellplätze sind nur bei Wohngebäuden der Gebäudeklasse 1 
und 2 mit nicht mehr als 2 Wohnungen zulässig. Im Übrigen bleiben 
die Anforderungen der Bremischen Garagenverordnung hinsichtlich 
Größe der Stellplätze, Ausmaße der Fahrgassen, der Zu- und Abfahr-
ten sowie Gestaltung von Rampen unberührt.

(2) Von den notwendigen Stellplätzen sind 3 Prozent, bei Wohnge-
bäuden mit Wohnungen nach § 50 Absatz 1 der Bremischen Landes-
bauordnung mindestens ein Stellplatz, für Menschen mit Behinderun-
gen auf dem Baugrundstück entsprechend zu kennzeichnen und 
nach Maßgabe der als Technische Baubestimmungen gemäß § 3 Ab-
satz 3 der Bremischen Landesbauordnung eingeführten technischen 
Regeln barrierefrei herzustellen. Wird die Anlage erfahrungsgemäß 
von einer größeren Zahl von Menschen mit Behinderungen besucht, 
ist die Anzahl dieser Stellplätze unter Berücksichtigung der besonde-
ren Art der Anlage zu erhöhen. Weitergehende Anforderungen nach  
§ 51 der Bremischen Landesbauordnung bleiben unberührt.

(3) Notwendige Stellplätze müssen so angeordnet und hergestellt 
werden, dass sie die Anlage von Kinderspielplätzen nach § 8 der Bre-
mischen Landesbauordnung nicht verhindern. Sie dürfen nicht 
zweckentfremdet benutzt werden. Die Nutzung zum Abstellen von 
Fahrrädern gilt nicht als zweckfremde Nutzung im Sinne von Satz 2.

(4) Werden auf einem Grundstück mehr als fünf zusammenhängende 
Stellplätze geschaffen, ist für je sechs Stellplätze mindestens ein ge-
eigneter großkroniger Laubbaum innerhalb der Stellplatzfläche zu 
pflanzen. Die Pflanzorte sind so zu wählen, dass durch die Bäume 
der Eindruck der befestigten Grundstücksfläche abgemildert wird. 
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Jeder nach Satz 1 erforderliche großkronige Laubbaum muss

1. in 1,00 m Höhe einen Stammumfang von mindestens 16 cm ha-
ben,

2.  in mindestens 6 m³ Baumsubstrat aus 60 Prozent Naturstein- 
materialien (Korngröße 2 – 32 mm) und 40 Prozent Oberboden 
gepflanzt werden,

3. auf einer Umgebungsfläche von mindestens 4 m² mit Ausnahme 
von luft- und wasserdurchlässigen Abdeckungen von jeder Befe-
stigung freigehalten werden, die gegen ein Überfahren zu sichern 
ist und

4.  mit einem wirksamen Anfahrschutz gesichert sein.

Die Bäume sind fachgerecht zu pflanzen und zu unterhalten. Sie müs-
sen bei Verlust durch Neupflanzungen ersetzt werden.

§ 11
Beschaffenheit und Gestaltung von Fahrradabstellplätzen

(1) Notwendige Fahrradabstellplätze sind in unmittelbarer Nähe des 
Eingangsbereichs herzustellen, für Wohngebäude der Gebäudeklas-
sen 3 bis 5 sind gemäß § 48 Absatz 2 der Bremischen Landesbau-
ordnung entsprechende Abstellräume erforderlich. Sie müssen von 
der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über Rampen 
verkehrssicher und leicht erreichbar sein. Die soziale Kontrolle der 
Fahrradabstellplätze ist durch deren gute Einsehbarkeit und Beleuch-
tung zu gewährleisten.

(2) Notwendige Fahrradabstellplätze müssen

1.  einzeln leicht zugänglich sein,
2.  eine Fläche von mindestens 1,5 m² haben,
3.  eine Anschließmöglichkeit für den Fahrradrahmen haben und
4.  dem Fahrrad durch einen Anlehnbügel einen sicheren Stand  

ermöglichen; sofern Anlehnbügel beidseitig nutzbar sind, sind 
diese im Abstand von 1,00 m zueinander anzuordnen; dienen sie 
nur zum Anschließen eines Fahrrades, ist ein Abstand von 0,60 m 
ausreichend.

Die Anforderungen des Satzes 1 Nummern 3 und 4 gelten nicht für 
notwendige Fahrradabstellplätze in Abstellräumen für Wohngebäude 
der Gebäudeklassen 3 bis 5. Diese Abstellräume sind mit Steckdo-
sen zum Aufladen von Pedelecs auszustatten.

(3) Notwendige Fahrradabstellplätze mit mehr als 12 Fahrradabstell-
plätzen sind zu überdachen. Jeder 13. notwendige Fahrradabstell-
platz muss durch eine zusätzliche Fläche von mindestens 1,5 m² zum 
Abstellen von Lasten- oder Kinderanhängern geeignet sein.

(4) § 10 Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

§ 12
Zustimmung der Gemeinde

(1) Sofern die Einhaltung der Bestimmungen dieses Ortsgesetzes 
nicht in einem Baugenehmigungsverfahren zu prüfen ist, ist die Zu-
stimmung der Gemeinde erforderlich für:

1.  die Bestimmung der Anzahl der notwendigen Stellplätze in den 
Fällen des § 3 Absatz 2 und 3,

2.  die Ablösung notwendiger Stellplätze
a) für Wohnungsbauvorhaben nach § 6 Absatz 2,
b) für Menschen mit Behinderungen nach § 6 Absatz 3 und
c) unter Inanspruchnahme ermäßigter Ablösungsbeträge nach § 

7 Absatz 2, bei Bauvorhaben in Baulücken nur, sofern kein 
Baulücken-Testat nach § 7 Absatz 3 Satz 2 vorliegt,

3.  die Ablösung notwendiger Fahrradabstellplätze nach § 6 Absatz 3,
4.  die Aussetzung der Stellplatzpflicht nach § 9.

(2) Die gemeindlichen Aufgaben und Befugnisse nach Absatz 1, § 6 
Absatz 6 und § 7 Absatz 3 Satz 2 werden durch die zuständige Bau-
aufsichtsbehörde wahrgenommen.

§ 13
Abweichungen

Abweichungen von den Bestimmungen dieses Ortsgesetzes können 
unter den Voraussetzungen des § 67 der Bremischen Landesbauord-
nung auf Antrag zugelassen werden. Sofern die Einhaltung der  
Bestimmungen dieses Ortsgesetzes nicht in einem Baugenehmi-
gungsverfahren zu prüfen ist, sind die Abweichungen isoliert bei der 
Bauaufsichtsbehörde zu beantragen.

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Absatz 1 Nummer 1 der Bremi-
schen Landesbauordnung handelt, wer

1.  notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradabstellplätze ent-
gegen § 2 nicht in ausreichender Anzahl herstellt oder ablöst,

2.  notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradabstellplätze ent-
gegen den Anforderungen in den §§ 10 und 11 herstellt oder 
nutzt,

3.  nicht notwendige Stellplätze entgegen den Anforderungen in § 10 
Absatz 4 herstellt,

4.  entgegen § 9 Absatz 3 der Bauaufsichtsbehörde nicht anzeigt, 
dass die Voraussetzungen für eine Aussetzung der Stellplatzver-
pflichtung nicht mehr vorliegen,

5.  eine erforderliche Zustimmung der Gemeinde entgegen § 12 nicht 
einholt.

§ 15
Übergangsvorschrift

Auf Bauvorhaben, deren bauaufsichtliche Verfahren bereits vor dem 
1. Januar 2013 eingeleitet sind, sind die Bestimmungen dieses Orts-
gesetzes nur insoweit anzuwenden, als sie gegenüber dem bis dahin 
geltenden Recht eine günstigere Regelung enthalten.

§ 16
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Ortsgesetz tritt, soweit Absatz 2 nichts anderes bestimmt, 
mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft. Gleichzeitig treten außer 
Kraft:

1.  das Ablösungsortsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Mai 1998 (Brem.GBl. S. 175 -2130-d-20), das zuletzt 
durch Artikel 1 Absatz 4 des Ortsgesetzes vom 25. Mai 2010 
(Brem.GBl. S. 365) geändert worden ist,

2.  das Ortsgesetz über die Gestaltung der Stellplätze für Kraftfahr-
zeuge in der Stadtgemeinde Bremen vom 30. Juni 1987 (Brem.
GBl. S. 209 – 2130-d-18), das zuletzt durch Artikel 1 Absatz 3 des 
Ortsgesetzes vom 25. Mai 2010 (Brem.GBl. S 365) geändert wor-
den ist.

(2) § 14 tritt am Tag nach seiner Verkündung im Gesetzblatt der Freien 
Hansestadt Bremen in Kraft.

Bremen, den 18. Dezember 2012
Der Senat
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Anlage 1 (zu § 3 Absatz 1)

Richtzahlentabelle zur Ermittlung des Stellplatznormbedarfs für notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradabstellplätze

Nr. Verkehrsquelle notwendige Stellplätze notwendige Fahrradabstellplätze

1. Wohngebäude1) nur für Wohngebäude mit mehr als  
2 Wohnungen

1.1 Wohnungen 1 je Wohnung bis  160 m² 1    je Wohnung bis 60 m²

1.2 Wohnungen 2 je Wohnung über 160 m² 2  je Wohnung über 60 m²

1.3 Bauvorhaben mit mehr als 4 Wohnun-
gen bis zu je 90 m²

0,8       je Wohnung siehe Ziffer 1.1 oder 1.2

1.4 Wochenend- und Ferienhäuser 1 je Wohnung 1        je Wohnung

1.5 Kinder- und Jugendwohnheime 1 je 15 Betten 1 je 2 Betten

1.6 Studentenwohnheime 1 je 5 Betten 1,5 je 2 Betten

1.7 Schwesternwohnheime 1 je 4 Betten 1 je 2 Betten

1.8 Arbeitnehmerwohnheime 1 je 3 Betten, 1 je 3 Betten

1.9 Altenwohnheime, Altenheime 1 je 10 Betten 1 je 10 Betten

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen

2.1 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 je 40 m² Nutzfläche2) 1 je 40 m² Nutzfläche2)

2.2 Räume mit erheblichem Besucherverkehr 
(Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungs-
räume, Arztpraxen u. dgl.)

1 je 25 m² Nutzfläche2) 1 je 25 m² Nutzfläche2)

3. Verkaufsflächen in Verkaufsstätten

3.1 Läden, Geschäftshäuser 1 je 40 m² Verkaufsnutzfläche3) 1 je 40 m² Verkaufsnutzfläche3)

3.2 Läden und Geschäftshäuser mit 
besonders geringem Besucherverkehr

1 je 50 m² Verkaufsnutzfläche3) 1 je 50 m² Verkaufsnutzfläche3)

3.3 Einkaufszentren, großflächige Einzelhan-
delsbetriebe mit einer Verkaufsnutzfläche 
von insgesamt mehr als 1000 m² außerh-
alb von Kerngebieten

1  je 15 m² Verkaufsnutzfläche3) 1 je 50 m² Verkaufsnutzfläche3) 4)

4. Versammlungsstätten (außer Sportstätten) und Kirchen

4.1 Versammlungsstätten (z.B. Theater, Kon-
zerthäuser, Mehr- zweckhallen, Lich-
tspieltheater, Schulaulen, Vortragssäle)

1 je 7 Sitzplätze 1 je 10 Sitzplätze

4.2 Kirchen 1 je 30 Sitzplätze 1 je 20 Sitzplätze
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Nr. Verkehrsquelle notwendige Stellplätze notwendige Fahrradabstellplätze

5. Sportstätten

5.1 Sportstätten ohne Besucherplätze (z.B. 
Trainingsplätze)

1 je 800 m² Sportfläche 1 je 250 m² Sportfläche

5.2 Sportstätten mit Sportstadien mit Be-
sucherplätzen

1 je 800 m² Sportfläche, zus. 1 je 
30 Besucherplätze

1 je 250 m² Sportfläche; zus. 1 je 
30 Besucherplätze

5.3 Spiel- und Sporthallen ohne Be-
sucherplätze

1 je 80 m² Hallenfläche 1 je 30 m² Hallenfläche

5.4 Spiel- und Sporthallen mit Be- 
sucherplätzen

1 je 80 m² Hallenfläche zus. 1 je 
15 Besucherplätze

1 je 30 m² Hallenfläche; 
zus. 1 je 15 Besucherplätze

5.5 Freiluftbäder 1 je 250 m² Grundstücksfläche 1 je 150 m² Grundstücksfläche

5.6 Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 je 10 Kleiderablagen 1 je 7 Kleiderablagen

5.7 Hallenbäder mit Besucherplätze 1 je 10 Kleiderablagen
zus. 1 je 15 Besucherplätze

1 je 7 Kleiderablagen  
zus. 1 je 10 Besucherplätze

5.8 Tennisplätze, Squash-Anlagen etc.
ohne Besucherplätze

2 je Spielfeld 2 je Spielfeld

5.9 Tennisplätze, Squash-Anlagen etc.
mit Besucherplätzen

2 je Spielfeld zus. 1 je  
15 Besucherplätze

2 je Spielfeld;  
zus. 1 je 10 Besucherplätze

5.10 Tanzschulen, Fitnesscenter,  
Saunabetriebe, Solarien, und ähnliche 
gewerbliche Einrichtungen

1 je 5 Kleiderablagen 1 je 5 Kleiderablagen

5.11 Minigolfplätze 6 je Minigolfanlage 4 je Minigolfanlage

5.12 Kegel- und Bowlingbahnen 2 je Bahn 2 je Bahn

5.13 Bootsliegeplätze im Wasser und/oder 
in Bootshäusern

1 je 3 Bootsliegeplätze5) 1 je 4 Bootsliegeplätze5)

5.14 Bootshäuser, die ausschließlich Winter-
lagerplätze enthalten

1 je 10 Bootsliegeplätze5) 1 je 10 Bootsliegeplätze5)

6. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

6.1 Gaststätten von örtlicher Bedeutung6) 1 je 15 m² Nutzfläche 1 je 12 m² Nutzfläche

6.2 Imbißbetriebe ohne Sitzgelegenheiten 1 je 20 m² Nutzfläche 1 je 15 m² Nutzfläche

6.3 Gaststätten von überörtlicher Bedeutung 1 je 9 m² Nutzfläche 1 je 18 m² Nutzfläche

6.4 Hotels, Pensionen, Kurheime und andere 
Beherbergungsbetriebe

1        je 3 Beherbergungsräume, für  
zugehörigen Restaurationsbetrieb 
Zuschlag nach 6.1 oder 6.2

1         je 10 Beherbergungsräume, für 
zugehörigen Restaurationsbetrieb 
Zuschlag nach 6.1 oder 6.2

6.5 Jugendherbergen 1 je 10 Betten 1 je 5 Betten

7. Krankenhäuser

7.1 Krankenhäuser, Privatkliniken 1 je 5 Betten 1 je 15 Betten

7.2 Pflegeheime 1 je 8 Betten 1 je 30 Betten



– 6 –2/14

Stellplatzortsgesetz Bremen 3.2.15

Nr. Verkehrsquelle notwendige Stellplätze notwendige Fahrradabstellplätze

8. Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung

8.1 Grundschulen 1 je 50 Schüler 1         je 3 Schüler

8.2 Sonstige allgemeinbildende Schulen, 
Berufsschulen

1 je 40 Schüler, zus. 1 je
10 Schüler über 18 J.

1         je 3 Schüler

8.3 Sonderschulen für Behinderte 1 je 30 Schüler 1         je 15 Schüler

8.4 Fachhochschulen, Hochschulen inkl. ihrer 
Forschungsbereiche
ohne Semesterticket

1 je 6 Studierende 1         je 3 Studierende

8.5 Fachhochschulen, Hochschulen inkl. ihrer 
Forschungsbereiche
mit Semesterticket

1 je 9 Studierende 1         je 3 Studierende

8.6 Kindergärten, Kindertagesstätten und dgl. 1 je 30 Kinder (Tagesplätze) 1         je 15 Kinder (Tagesplätze)

8.7 Jugendfreizeitheime und dgl. 1 je 20 Besucherplätze 1         je 3 Besucherplätze

9. Gewerbliche Anlagen

9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1 je 70 m² Nutzfläche6) 1        je 70 m² Nutzfläche6)

9.2 Lagerräume, Lagerplätze 1 je 150 m² Nutzfläche6) 1        je 200 m² Nutzfläche6)

9.3 Ausstellungs- und Verkaufsplätze 1 je 100 m² Nutzfläche6) 1        je 100 m² Nutzfläche6)

9.4 Kraftfahrzeugwerkstätten1) 6 je Wartungs- und Reparaturstand 1        je 70 m² Nutzfläche6)

9.5 Tankstellen mit Pflegeplätzen1) 5 je Pflegeplatz 1        je 50 m² Verkaufsfläche7)

9.6 Automatische  
Kraftfahrzeugwaschstraßen1)

5 je Waschanlage8)           entfällt

9.7 Kraftfahrzeugwaschplätze  
zur Selbstbedienung1)

3 je Waschplatz           entfällt

10. Verschiedenes

10.1 Kleingartenanlagen 1 je 3 Kleingärten 1        je 30 Kleingärten

10.2 Friedhöfe 1 je 2.000 m² Grundstücksfläche 1        je 1.000 m² Grundstücksfläche

10.3 Spiel- und Automatenhallen 1 je 20 m² Spielhallenfläche 1        je 20 m² Spielhallenfläche

– 6 –

Anmerkungen:
•	 Für	 die	 Berechnung	 der	 Wohnflächen	 (Ziffer	 1.1,	 1.2	 und	 1.3)	 ist	 die	 »Verordnung	 über	 wohnungswirtschaftliche	 Berechnungen	 (Zweite	 

Berechnungsverordnung - II. BV)« zugrunde zu legen.
•	 Der	Begriff	Nutzfläche	ist	grundsätzlich	entsprechend	den	Regelungen	der	DIN	277	zu	definieren.
1) Für diese Nutzungsarten entfällt nach § 4 Absatz 3 die Gebietszonenverringerung nach § 4 Absatz 1.
2) Flächen für Kantinen, Erfrischungsräume, Cafeterien u.ä. bleiben außer Ansatz.
3) Grundfläche aller dem Kundenverkehr dienenden Räume mit Ausnahme von Fluren, Treppenräumen, Toiletten, Waschräumen und Garagen.
4) Je nach Lage und Sortiment kann eine geringere Anzahl von Fahrradabstellplätzen zugelassen werden.
5) Bei einer Kombination von Bootsliegeplätzen im Wasser und Bootsliegeplätzen in Bootshäusern ist nur die am stärksten vertretene Art der 

Liegeplätze zugrunde zu legen.
6) Ergibt sich bei der Nutzflächenberechnung ein Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, gilt die Mindestanforderung von einem Fahrrad-

abstellplatz und einem Pkw-Stellplatz je 3 Beschäftigte.
7) Sofern die Tankstelle über Verkaufsfläche in Verkaufstätten verfügt. Tankstellen ohne Verkaufsfläche müssen keine Fahrradabstellplätze 

vorhalten.
8) Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 40 Kraftfahrzeuge vorhanden sein.
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Ortsgesetz

der Stadt Bremerhaven über Kraftfahrzeugstellplätze und Fahr-
radabstellplätze (Bremerhavener Stellplatzortsgesetz)

Vom 6. Dezember 2012

Der Magistrat verkündet das nachstehende, von der Stadtverordne-
tenversammlung beschlossene Ortsgesetz:

Inhaltsverzeichnis:

§ 1  Örtlicher und sachlicher Anwendungsbereich
§ 2  Stellplatz- und Fahrradabstellplatzverpflichtung
§ 3  Anzahl der notwendigen Stellplätze und notwendigen 
  Fahrradabstellplätze
§ 4  Stellplatzpflicht für Kraftfahrzeuge nach Zonenreduktion
§ 5  Erfüllung der Stellplatz- und Fahrradabstellplatzverpflichtung 
  durch Herstellung
§ 6  Erfüllung der Stellplatz- und Fahrradabstellplatzverpflichtung
  durch Ablösung
§ 7  Ablösungsbeträge für Stellplätze 
§ 8  Ablösungsbeträge für Fahrradabstellplätze
§ 9  Beschaffenheit und Gestaltung von Stellplätzen
§ 10  Beschaffenheit und Gestaltung von Fahrradabstellplätzen
§ 11  Zustimmung der Stadt Bremerhaven
§ 12  Abweichungen
§ 13  Ordnungswidrigkeiten
§ 14  Übergangsvorschrift
§ 15  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlage 1 
Richtzahlentabelle für die Ermittlung des Stellplatznormbedarfs für 
Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze nach § 3 Absatz 1

Anlage 2  
Übersichtskarte über die Gebietszonen für die Absenkung des Stell-
platznormbedarfs und für die Festlegung von Ablösungsbeträgen 
nach § 4
 

§ 1
Örtlicher und sachlicher Anwendungsbereich

(1) Dieses Ortsgesetz gilt für das gesamte Gebiet der Stadt Bremer-
haven, soweit nicht durch Bebauungspläne oder andere städtebauli-
che oder als örtliche Bauvorschriften erlassene Ortsgesetze entge-
genstehende Regelungen getroffen worden sind.

(2) Dieses Ortsgesetz regelt die Verpflichtung zum Nachweis von 
Kraftfahrzeugstellplätzen und Fahrradabstellplätzen (notwendige 
Stellplätze und notwendige Fahrradabstellplätze), deren Herstellung 
sowie Ablösung und stellt Anforderungen auch an die Gestaltung von 
nicht notwendigen Kraftfahrzeugstellplätzen.

§ 2
Stellplatz- und Fahrradabstellplatzverpflichtung

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein Zu- oder 
Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur errichtet werden, wenn 
Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze in ausreichender 
Anzahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt  
werden. Ihre Anzahl und Größe richten sich nach Art und Anzahl der 
vorhandenen und der durch die ständigen Benutzer und den Besuch 
der Anlage zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder.

(2) Werden Anlagen nach Absatz 1 geändert oder ändert sich ihre 
Nutzung, so sind Stellplätze und Fahrradabstellplätze in solcher An-
zahl, Größe und Beschaffenheit herzustellen, dass sie die infolge der 
Änderung zusätzlich zu erwartenden Fahrzeuge (Mehrbedarf) aufneh-
men können.

§ 3
Anzahl der notwendigen Stellplätze und  

notwendigen Fahrradabstellplätze

(1) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze und notwendigen Fahr-
radabstellplätze bemisst sich nach dem Stellplatznormbedarf gemäß 
der Anlage 1. Bei notwendigen Stellplätzen wird die Anzahl nach 
Maßgabe des § 4 verringert.

(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der Anla-
ge 1 nicht aufgeführt ist, richtet sich die Anzahl der notwendigen 
Stellplätze und notwendigen Fahrradabstellplätze nach dem voraus-
sichtlichen tatsächlichen Bedarf. Dabei sind die in der Anlage 1 für 
vergleichbare Nutzungen bestimmten Richtzahlen zu berücksichti-
gen.

(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich  
die Anzahl der notwendigen Stellplätze und notwendigen Fahrradab-
stellplätze nach dem größten gleichzeitigen Bedarf, wenn die wech-
selseitige Benutzung sichergestellt ist. Eine solche wechselseitige 
Benutzung ist bei öffentlich-rechtlicher Sicherung auch bei der  
Bestimmung der Anzahl der notwendigen Stellplätze verschiedener 
Vorhaben in zumutbarer Entfernung zulässig.

(4) Bei der Ermittlung der notwendigen Stellplätze ist regelmäßig von 
dem Einstellplatzbedarf für zweispurige Personenkraftwagen auszu-
gehen. Einstellplätze für Lastkraftwagen sind bei Anlagen mit einem 
entsprechenden An- oder Auslieferverkehr zusätzlich nachzuweisen. 
Bei Anlagen, zu denen Besucher erfahrungsgemäß auch in Bussen 
anreisen, sind in ausreichender Anzahl Stellplätze für Busse zusätz-
lich nachzuweisen. Notwendige PKW-Stellplätze können bis zu einem 
Drittel des Stellplatznormbedarfs im Verhältnis 4 PKW-Stellplätze =  
1 Busstellplatz angerechnet werden.

(5) Ergeben sich bei der Ermittlung der notwendigen Stellplätze und 
Fahrradabstellplätze Dezimalstellen, sind diese bei 0,5 und mehr 
nach oben, bei weniger als 0,5 nach unten auf die nächste volle Zahl 
auf- bzw. abzurunden. 

§ 4
Stellplatzpflicht für Kraftfahrzeuge nach Zonenreduktion

(1) Das Stadtgebiet der Stadt Bremerhaven wird in insgesamt 3 Zo-
nen eingeteilt. Die Zonen I und II sind im Übersichtsplan der Anlage 2 
dargestellt. Zone III ist das Stadtgebiet außerhalb der Zonen I und II.

(2) Der Stellplatzbedarf für Kraftfahrzeuge beträgt 

1. in der Gebietszone I:    50 v. H.,

2. in der Gebietszone II:   70 v. H.,

3. in der Gebietszone III: 100 v. H.

des nach der Richtzahlentabelle (Anlage 1) ermittelten Stellplatznorm-
bedarfs.
§ 3 Absatz 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass eine Rundung 
erst bei der prozentualen Verringerung erfolgt.

(3) Die Reduzierung gilt nicht für den in der Richtzahlentabelle unter 
1.1 bis 1.9 aufgeführten Stellplatznormbedarf für Wohnnutzungen 
und für den Stellplatznormbedarf der unter Nr. 9.4 bis 9.7 aufgeführ-
ten Nutzungen.

§ 5
Erfüllung der Stellplatz- und Fahrradabstellplatzverpflichtung 

durch Herstellung

(1) Die notwendigen Stellplätze sowie die notwendigen Fahrradab-
stellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen.

(2) Sollen notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradabstellplät-
ze nicht auf dem Baugrundstück, sondern in zumutbarer Entfernung 
davon auf einem geeigneten Grundstück hergestellt werden, ist  



– 2 –2/14

Stellplatzortsgesetz Bremerhaven 3.2.16
dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich zu sichern. 
Abweichend von Satz 1 sind die Fahrradabstellplätze für Wohnge-
bäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 gemäß § 48 Absatz 2 der Bremi-
schen Landesbauordnung in der Neufassung vom 6. Oktober 2009 
(Brem.GBl. S. 401) in der jeweils geltenden Fassung in den Abstell-
räumen der Wohngebäude herzustellen.

(3) Zumutbar ist eine fußläufige Entfernung notwendiger Stellplätze 
zum Baugrundstück von maximal 500 m, bei Wohnungsbauvorhaben 
von maximal 200 m. Bei notwendigen Fahrradabstellplätzen darf die 
Entfernung zum Baugrundstück maximal 60 m betragen. Die öffent-
lich-rechtliche Sicherung ist der Stadt Bremerhaven vor Baubeginn 
nachzuweisen, sofern die Erfüllung der Stellplatzpflicht nicht bereits 
Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung ist. 

(4) Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradabstellplätze müs-
sen mit der Fertigstellung, spätestens zum Zeitpunkt der Nutzungs-
aufnahme der Anlage, zu der sie gehören, betriebsfertig hergestellt 
sein.

§ 6
Erfüllung der Stellplatz- und Fahrradabstellplatzverpflichtung 

durch Ablösung

(1) Sollen die notwendigen Stellplätze und notwendigen Fahrradab-
stellplätze nicht gemäß § 5 hergestellt werden, kann die Stellplatz- 
und Fahrradabstellplatzverpflichtung vorbehaltlich der Absätze 2 und 
3 durch die Zahlung eines Ablösungsbetrages nach den §§ 7 und 8 
erfüllt werden.

(2) Notwendige Stellplätze für Wohnungsbauvorhaben können nur 
abgelöst werden, wenn und soweit nicht im Einzelfall wegen der  
Anzahl der notwendigen Stellplätze oder der besonderen örtlichen 
Verhältnisse eine erhebliche Beeinträchtigung des ruhenden oder  
fließenden Verkehrs unter Berücksichtigung auch der Belange des 
Fußgänger- und Fahrradverkehrs zu erwarten ist.

(3) Notwendige Stellplätze für Menschen mit Behinderungen nach § 9 
Absatz 2 und notwendige Fahrradabstellplätze können nur abgelöst 
werden, soweit diese wegen schwieriger Geländeverhältnisse oder 
ungünstiger vorhandener Bebauung nur mit einem unverhältnismäßi-
gen Mehraufwand hergestellt werden können.

(4) Eingezahlte Ablösungsbeträge werden ganz oder anteilig erstattet, 
wenn das Bauvorhaben nicht ausgeführt oder vor Aufnahme der Nut-
zung so geändert wird, dass sich der Bedarf an notwendigen Stell-
plätzen und notwendigen Fahrradabstellplätzen verringert oder sich 
der Anteil der hergestellten Stellplätze und Fahrradabstellplätze er-
höht.

(5) Die für eine zu beseitigende Anlage abgelösten Stellplätze oder 
abgelösten Fahrradabstellplätze sind bei einer anschließenden Neu-
bebauung auf den Bedarf des neuen Vorhabens anzurechnen.

(6) Die Zahlung des Ablösungsbetrages ist der Stadt Bremerhaven 
vor Baubeginn nachzuweisen, sofern die Erfüllung der Stellplatzpflicht 
nicht bereits Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung 
ist.

§ 7
Ablösungsbeträge für Stellplätze

(1) Für die Ablösung notwendiger Stellplätze wird vorbehaltlich der 
Bestimmungen in Absatz 2 und 3 die Höhe des Ablösungsbetrages 
auf der Grundlage von 70 v. H. der durchschnittlichen Herstellungs-
kosten auf 8 600 Euro festgelegt.

(2) Bei Wohnungsbauvorhaben wird die Höhe des Ablösungsbetrages 
auf der Grundlage von 50 v. H. der durchschnittlichen Herstellungs-
kosten auf 6 200 Euro festgelegt.

(3) Die Höhe des Ablösungsbetrages wird auf der Grundlage von 20 v. 
H. der durchschnittlichen Herstellungskosten auf 2 500 Euro festge-
legt bei 

1. Wohnungsbauvorhaben in den bei Inkrafttreten dieses Ortsgeset-
zes bestehenden Baulücken,

2. Vorhaben in Kulturdenkmälern im Sinne des Denkmalschutzge-
setzes vom 27. Mai 1975 (Brem.GBl. S. 265) in der jeweils gelten-
den Fassung. 

(4) Baulücken im Sinne von Absatz 3 sind unbebaute oder geringfü-
gig bebaute Grundstücke, die an einer im Übrigen in geschlossener 
Bauweise bebauten Straße zwischen anderen bebauten Grundstük-
ken liegen und so innerhalb des Bildes der Bebauung eine nicht er-
hebliche Unterbrechung darstellen.

(5) Sollen die für ein Vorhaben insgesamt notwendigen Stellplätze nur 
zum Teil abgelöst werden, sind die tatsächlich herzustellenden Stell-
plätze vorrangig auf den durch eine Wohnnutzung ausgelösten Be-
darf anzurechnen.

§ 8
Ablösungsbeträge für Fahrradabstellplätze

(1) Für die Ablösung notwendiger Fahrradabstellplätze wird vorbe-
haltlich der Bestimmungen in Absatz 2 und 3 die Höhe des Ablö-
sungsbetrages auf der Grundlage von 70 v. H. der durchschnittlichen 
Herstellungskosten auf 330 Euro festgelegt.

(2) Bei Wohnungsbauvorhaben wird die Höhe des Ablösungsbetrages 
auf der Grundlage von 50 v. H. der durchschnittlichen Herstellungs-
kosten auf 240 Euro festgelegt.

(3) Die Höhe des Ablösungsbetrages wird auf der Grundlage von 20 v. 
H. der durchschnittlichen Herstellungskosten auf 100 Euro festgelegt 
bei 

1. Wohnungsbauvorhaben in den bei Inkrafttreten dieses Ortsgeset-
zes bestehenden Baulücken,

2. Vorhaben in Kulturdenkmälern im Sinne des Denkmalschutzge-
setzes vom 27. Mai 1975 (Brem.GBl. S. 265) der jeweils gelten-
den Fassung. 

(4) Die Bestimmungen des § 7 Absatz 4 und 5 finden entsprechende 
Anwendung.

§ 9
Beschaffenheit und Gestaltung von Stellplätzen

(1) Notwendige Stellplätze müssen ohne Überquerung anderer  
Stellplätze ungehindert erreichbar sein. Hintereinander liegende  
notwendige Stellplätze (gefangene Stellplätze) sind nur bei Wohnge-
bäuden der Gebäudeklasse 1 und 2 mit nicht mehr als 2 Wohnungen 
zulässig. Im Übrigen bleiben die Anforderungen der Bremischen  
Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen vom 16. Dezem-
ber 2010 (Brem.GBl. S. 646) hinsichtlich der Größe der Stellplätze, 
Ausmaße der Fahrgassen, der Zu- und Abfahrten sowie der Gestal-
tung von Rampen unberührt. Notwendige Stellplätze dürfen nicht 
zweckentfremdet genutzt werden.

(2) Von den notwendigen Stellplätzen sind 3 v. H., bei Wohngebäuden 
mit Wohnungen nach § 50 Absatz 1 der Bremischen Landesbauord-
nung in der Neufassung vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401) in 
der jeweils geltenden Fassung ist mindestens ein Stellplatz, für Men-
schen mit Behinderungen (Gehbehinderte und Rollstuhlbenutzer) auf 
dem Baugrundstück entsprechend zu kennzeichnen und nach Maß-
gabe der als Technische Baubestimmungen eingeführten technischen 
Regeln barrierefrei herzustellen und zu reservieren. Der Zugang zu 
den Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen ist zu kennzeich-
nen und barrierefrei zu gestalten. Wird die Anlage erfahrungsgemäß 
von einer größeren Zahl von Menschen mit Behinderungen besucht, 
ist die Anzahl dieser Stellplätze unter Berücksichtigung der besonde-
ren Art der Anlage zu erhöhen. Weitergehende Anforderungen nach  
§ 51 der Bremischen Landesbauordnung in der Neufassung vom  
6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401) in der jeweils geltenden Fassung 
bleiben unberührt.
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(3) Ebenerdige, nicht unterkellerte Stellplätze und Fahrradabstellplät-
ze sowie deren Zufahrten dürfen nur soweit befestigt werden, wie es 
für deren Nutzung erforderlich ist, sofern nicht die Belastung des Nie-
derschlagswassers oder eine zu geringe Durchlässigkeit des Bodens 
eine Versiegelung erfordert (§ 8 Absatz 2 der Bremischen Landesbau-
ordnung in der Neufassung vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401) 
in der jeweils geltenden Fassung).

(4) Werden auf einem Grundstück mehr als fünf zusammenhängende 
Stellplätze geschaffen, ist für je sechs Stellplätze mindestens ein 
großkroniger Laubbaum innerhalb der Stellplatzfläche zu pflanzen. 
Die Pflanzorte sind so zu wählen, dass durch die Bäume der Eindruck 
der befestigten Flächen abgemildert wird.

(5) Die zu pflanzenden Bäume müssen in 1,00 m Höhe einen Stamm-
umfang von mindestens 20 cm haben. Für jeden Baum ist ein Wurzel-
raum von mindestens 12 m3 (8 m2 x 1,5 m) mit Baumsubstrat herzu-
stellen. Um jeden Baum ist eine Fläche von mindestens der Größe 
eines Stellplatzes von jeder Befestigung mit Ausnahme von luft- und 
wasserdurchlässigen Abdeckungen freizuhalten und baulich gegen 
ein Be- und Überfahren zu sichern. Die Bäume sind fachgerecht zu 
pflanzen und zu unterhalten. Sie müssen bei Verlust durch gleichwer-
tige Neupflanzungen ersetzt werden.

(6) Der Abstand der Baumstandorte ist mit den Leitungsträgern abzu-
stimmen.

§ 10
Beschaffenheit und Gestaltung von Fahrradabstellplätzen

(1) Notwendige Fahrradabstellplätze sollen in unmittelbarer Nähe des 
Eingangsbereichs der baulichen Anlage angeordnet werden, bei 
Wohngebäuden nicht weiter als 60 m von dem Hauseingang auf dem 
Baugrundstück entfernt. Sie müssen von der öffentlichen Verkehrsflä-
che aus ebenerdig oder über Rampen verkehrssicher zu erreichen 
sein. Die soziale Kontrolle der Fahrradabstellplätze ist durch deren 
gute Einsehbarkeit und Beleuchtung zu gewährleisten. § 48 Absatz 2 
der Bremischen Landesbauordnung in der Neufassung vom 6. Okto-
ber 2009 (Brem.GBl. S. 401) in der jeweils geltenden Fassung bleibt 
unberührt. Notwendige Fahrradabstellplätze dürfen nicht zweckent-
fremdet benutzt werden.

(2) Notwendige Fahrradabstellplätze müssen mindestens eine Fläche 
von 1 m² (ohne Zuwegung) aufweisen und mit ausreichender Bewe-
gungsfläche einzeln zugänglich sein. Sie sind mit Fahrradständen 
auszustatten, die ein Anschließen des Fahrradrahmens ermöglichen 
und die Standsicherheit gewährleisten. Eine Überdachung ist herzu-
stellen, wenn notwendige Fahrradabstellplätze Bestandteil einer  
Abstellanlage mit mehr als 12 Fahrradabstellplätzen sind oder wenn 
sie für eine Nutzung nachzuweisen sind, die in der Regel mit einer 
längeren Aufenthaltsdauer verbunden ist.

§ 11
Zustimmung der Stadt Bremerhaven

Sofern die Einhaltung der Bestimmungen dieses Ortsgesetzes nicht 
in einem Baugenehmigungsverfahren zu prüfen ist, ist die Zustim-
mung der Stadt Bremerhaven erforderlich für:

1.  die Bestimmung der Anzahl der notwendigen Stellplätze in den 
Fällen des § 3 Absatz 2 und 3,

2.  die Ablösung notwendiger Stellplätze bei Wohnungsbauvorhaben 
nach § 6 Absatz 2, für Menschen mit Behinderungen nach § 6 
Absatz 3 unter Zugrundelegung reduzierter Ablösungsbeträge 
nach § 7 Absatz 2 und 3,

3.  die Ablösung notwendiger Fahrradabstellplätze nach § 6 Absatz 
3.

§ 12
Abweichungen

Abweichungen von den Bestimmungen dieses Ortsgesetzes können 
unter den Voraussetzungen des § 67 der Bremischen Landesbauord-
nung in der Neufassung vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401) in 
der jeweils geltenden Fassung auf Antrag zugelassen werden. Für 
Anlagen, die keiner Baugenehmigung bedürfen sowie für Abweichun-
gen von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht geprüft 
werden, sind die Abweichungen isoliert bei der Bauaufsichtsbehörde 
zu beantragen.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Absatz 1 Nummer 1 der Bremi-
schen Landesbauordnung in der Neufassung vom 6. Oktober 2009 
(Brem.GBl. S. 401) in der jeweils geltenden Fassung handelt, wer

1. entgegen § 2 Absatz 1 oder 2 notwendige Stellplätze und not-
wendige Fahrradabstellplätze nicht in ausreichender Anzahl her-
stellt oder ablöst 

2.  entgegen § 9 Stellplätze errichtet oder nutzt,

3.  entgegen § 10 Fahrradabstellplätze errichtet oder nutzt,

4.  entgegen § 11 eine erforderliche Zustimmung der Stadt Bremer-
haven nicht einholt.

§ 14
Übergangsvorschrift

Auf Bauvorhaben, deren bauaufsichtliche Verfahren bereits vor  
Inkrafttreten dieses Ortsgesetzes eingeleitet sind, sind die Bestim-
mungen dieses Ortsgesetzes nur insoweit anzuwenden, als sie ge-
genüber dem bis dahin geltenden Recht eine günstigere Regelung 
enthalten.

§ 15
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Ortsgesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Gleichzeitig treten 
außer Kraft:

1. Ortsgesetz über die Pflicht zur Schaffung von Einstellplätzen bei 
nachstehenden baulichen Anlagen vom 3. Dezember 1962 (Brem.
GBl. S. 242),

2. Ortsgesetz über die Gestaltung der Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
in der Stadt Bremerhaven vom 23. Januar 1986 (Brem.GBl. S. 
54),

3. Ortsgesetz über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen vom 
6. Mai 1993 (Brem.GBl. S. 143).

Bremerhaven, den 6. Dezember 2012
Magistrat 

der Stadt Bremerhaven

Grantz
Oberbürgermeister
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Anlage 1  
Richtzahlentabelle zur Ermittlung des Stellplatznormbedarfs für 
Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze nach § 3 Absatz 1 

Nr. Verkehrsquelle notwendige  
Kraftfahrzeugstellplätze 

(Vom Normbedarf sind nach  

§ 4  in Gebietszone I   50 v. H. 

und in Gebietszone II  70 v. H. 

nachzuweisen) 

notwendige  
Fahrradabstellplätze 

 

 

1. Wohngebäude Für Wohnnutzungen (Nr. 
1.1, bis 1.9) entfällt die 
Zonenreduktion nach § 4 

nur für Wohngebäude mit 
mehr als 2 Wohnungen 

1.1 Wohnungen  1 je Wohnung 

bis 160 m  

1 je Wohnung bis 60 m  

1.2 Wohnungen  1 je Wohnung 

über 160 m  

2 je Wohnung über 60 m  

1.3 Bauvorhaben mit mehr als 4 

Wohnungen bis zu je 90 m  

0,8 je Wohnung vgl. Nr. 1.1 und 1.2 

1.4 Wochenend- und Ferienhäuser 1 je Wohnung 1 je Wohnung 

1.5 Kinder- und Jugendwohnheime 1 je 15 Betten 1 je 2 Betten 

1.6 Studentenwohnheime 1 je 3 Betten 1,5 je 2 Betten 

1.7 Schwesternwohnheime 1 je 4 Betten 1 je 2 Betten 

1.8 Arbeitnehmerwohnheime 1 je 3 Betten 1 je 3 Betten 

1.9 Altenwohnheime, Altenheime 1 je 10 Betten 1 je 10 Betten 

2. Gebäude mit Büro-, 
Verwaltungs- und 
Praxisräumen 

  

2.1 Büro- und Verwaltungsräume 

allgemein 

1 je 40 m  Nutzfläche1)  1 je 40 m  Nutzfläche1)  

2.2 Räume mit erheblichem 

Besucherverkehr (Schalter-, 

Abfertigungs- oder 

Beratungsräume, Arztpraxen u. 

dgl.) 

1 je 25 m  Nutzfläche1)  1 je 25 m  Nutzfläche1)  

3. Verkaufsflächen in 
Verkaufsstätten 

  

3.1 Läden, Geschäftshäuser 1 je 40 m  

Verkaufsnutzfläche2)  

1 je 40 m  

Verkaufsnutzfläche2)  

3.2 Läden und Geschäftshäuser 1 je 50 m  1 je 50 m  
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Nr. Verkehrsquelle notwendige  
Kraftfahrzeugstellplätze 

(Vom Normbedarf sind nach  

§ 4  in Gebietszone I   50 v. H. 

und in Gebietszone II  70 v. H. 

nachzuweisen) 

notwendige  
Fahrradabstellplätze 

 

 

mit besonders geringem 

Besucherverkehr 

Verkaufsnutzfläche2)  Verkaufsnutzfläche2)  

3.3 Einkaufszentren, großflächige 

Einzelhandelsbetriebe mit einer 

Verkaufsnutzfläche von 

insgesamt mehr als 1 000 m  

außerhalb von Kerngebieten 

1 je 15 m  

Verkaufsnutzfläche2)  

1 je 50 m  

Verkaufsnutzfläche2) 3)  

4. Versammlungsstätten (außer 
Sportstätten) und Kirchen 

  

4.1 Versammlungsstätten (z. B. 

Theater, Konzerthäuser, 

Mehrzweckhallen, 

Lichtspieltheater, Schulaulen, 

Vortragssäle) 

1 je 7 Sitzplätze 1 je 10 Sitzplätze 

4.2 Kirchen 1 je 30 Sitzplätze 1 je 20 Sitzplätze 

5. Sportstätten   

5.1 Sportstätten ohne 

Besucherplätze (z. B. 

Trainingsplätze) 

1 je 800 m  Sportfläche 1 je 250 m  Sportfläche 

5.2 Sportstätten und Sportstadien 

mit Besucherplätzen 

1 je 800 m  Sportfläche, 

zusätzlich 1 je  

30 Besucherplätze 

1 je 250 m  Sportfläche, 

zusätzlich 1 je  

30 Besucherplätze 

5.3 Spiel- und Sporthallen ohne 

Besucherplätze 

1 je 80 m  Hallenfläche 1 je 30 m  Hallenfläche 

5.4 Spiel- und Sporthallen mit 

Besucherplätzen 

1 je 80 m  Hallenfläche, 

zusätzlich 1 je  

15 Besucherplätze 

1 je 30 m  Hallenfläche, 

zusätzlich 1 je  

15 Besucherplätze 

5.5 Freiluftbäder 1 je 250 m  

Grundstücksfläche 

1 je 150 m  

Grundstücksfläche 

5.6 Hallenbäder ohne 

Besucherplätze 

1 je 10 Kleiderablagen 1 je 7 Kleiderablagen 

5.7 Hallenbäder mit 

Besucherplätzen 

1 je 10 Kleiderablagen, 

zusätzlich 1 je  

1 je 7 Kleiderablagen, 

zusätzlich 1 je  
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Nr. Verkehrsquelle notwendige  
Kraftfahrzeugstellplätze 

(Vom Normbedarf sind nach  

§ 4  in Gebietszone I   50 v. H. 

und in Gebietszone II  70 v. H. 

nachzuweisen) 

notwendige  
Fahrradabstellplätze 

 

 

15 Besucherplätze 10 Besucherplätze 

5.8 Tennisplätze, Squash-Anlagen 

und ähnliche Einrichtungen  

ohne Besucherplätze 

2 je Spielfeld 2 je Spielfeld 

5.9 Tennisplätze, Squash-Anlagen 

und ähnliche Einrichtungen 

mit Besucherplätzen 

2 je Spielfeld,  

zusätzlich 1 je 

15 Besucherplätze 

2 je Spielfeld,  

zusätzlich 1 je  

10 Besucherplätze 

5.10 Tanzschulen, Fitnesscenter, 

Saunabetriebe, Solarien und 

ähnliche gewerbliche 

Einrichtungen 

1 je 5 Kleiderablagen 1 je 5 Kleiderablagen 

5.11 Minigolfplätze 6 je Minigolfanlage 4 je Minigolfanlage 

5.12 Kegel- und Bowlingbahnen 2 je Bahn 2 je Bahn 

5.13 Bootsliegeplätze im Wasser 

und/oder in Bootshäusern 

1 je 3 Bootsliegeplätze4) 1 je 4 Bootsliegeplätze4) 

5.14 Bootshäuser, die ausschließlich 

Winterlagerplätze enthalten 

1 je 10 

Bootsliegeplätze4) 

1 je 10 Bootsliegeplätze4) 

6. Gaststätten und 
Beherbergungsbetriebe 

  

6.1 Gaststätten von örtlicher 

Bedeutung5) 

1 je 15 m  Nutzfläche  1 je 12 m  Nutzfläche  

6.2 Imbißbetriebe ohne 

Sitzgelegenheiten 

1 je 20 m  Nutzfläche 1 je 15 m  Nutzfläche 

6.3 Gaststätten von überörtlicher 

Bedeutung 

1 je 9 m  Nutzfläche  1 je 18 m  Nutzfläche  

6.4 Hotels, Pensionen, Kurheime 

und andere 

Beherbergungsbetriebe 

1 je 3 

Beherbergungsräume, 

für zugehörigen 

Restaurationsbetrieb  

Zuschlag nach 6.1 

oder 6.2 

1 je 10 

Beherbergungsräume, 

für zugehörigen 

Restaurationsbetrieb  

Zuschlag nach 6.1 oder 

6.2 

6.5 Jugendherbergen 1 je 10 Betten  1 je 5 Betten  
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Nr. Verkehrsquelle notwendige  
Kraftfahrzeugstellplätze 

(Vom Normbedarf sind nach  

§ 4  in Gebietszone I   50 v. H. 

und in Gebietszone II  70 v. H. 

nachzuweisen) 

notwendige  
Fahrradabstellplätze 

 

 

7. Krankenhäuser, Heime   

7.1 Krankenhäuser, Privatkliniken 1 je 5 Betten  1 je 15 Betten  

7.2 Pflegeheime 1 je 8 Betten  1 je 30 Betten  

8. Schulen, Einrichtungen der 
Jugendförderung 

  

8.1 Grundschulen 1 je 50 Schüler  1 je 3 Schüler  

8.2 Sonstige allgemeinbildende 

Schulen, Berufsschulen 

1 je 40 Schüler, 

zusätzlich 1 je 10 

Schüler über 18 Jahre  

1 je 3 Schüler  

8.3 Förderzentren 1 je 30 Schüler  1 je 15 Schüler  

8.4 Fachhochschulen, 

Hochschulen 

1 je 6 Studierende  1 je 3 Studierende  

8.5 Kindergärten, 

Kindertagesstätten und dgl. 

1 je 30 Kinder 

(Tagesplätze) 

1 je 15 Kinder 

(Tagesplätze)  

8.6 Jugendfreizeitheime und dgl. 1 je 20 Besucherplätze 1 je 3 Besucherplätze 

9. Gewerbliche Anlagen   

9.1 Handwerks- und 

Industriebetriebe 

1 je 70 m  Nutzfläche5) 1 je 70 m  Nutzfläche5) 

9.2 Lagerräume, Lagerplätze 1 je 150 m  Nutzfläche5) 1 je 200 m  Nutzfläche5) 

9.3 Ausstellungs- und 

Verkaufsplätze 

 

1 je 100 m  Nutzfläche5) 1 je 100 m  Nutzfläche5) 

  Für die Nutzungen Nr. 9.4 
bis 9.7 entfällt die  

Zonenregelung 

 

9.4 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 je Wartungs- und 

Reparaturstand 

1 je 70 m  Nutzfläche5) 

9.5 Tankstellen mit Pflegeplätzen 5 je Pflegeplatz 1 je 50 m  Verkaufsfläche6) 
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Nr. Verkehrsquelle notwendige  
Kraftfahrzeugstellplätze 

(Vom Normbedarf sind nach  

§ 4  in Gebietszone I   50 v. H. 

und in Gebietszone II  70 v. H. 

nachzuweisen) 

notwendige  
Fahrradabstellplätze 

 

 

9.6 Automatische 

Kraftfahrzeugwaschstraßen 

5 je Waschanlage7)  entfällt 

9.7 Kraftfahrzeugwaschplätze zur 

Selbstbedienung 

3 je Waschplatz  entfällt 

10. Verschiedenes   

10.1 Kleingartenanlagen 1 je 3 Kleingärten  1 je 30 Kleingärten  

10.2 Friedhöfe 1 je 2 000 m  

Grundstücksfläche  

1 je 1 000 m  

Grundstücksfläche 

10.3 Spiel- und Automatenhallen 1 je 20 m  

Spielhallenfläche  

1 je 20 m  

Spielhallenfläche  

Anmerkungen: 

• Für die Berechnung der Wohnflächen (Nummer 1.1, 1.2 und 1.3) ist die ‚Verordnung über wohnungswirtschaftliche 

Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung - II. BV)“ zugrunde zu legen. 

• Der Begriff Nutzfläche ist grundsätzlich entsprechend den Regelungen der DIN 277 zu definieren. 
1) Flächen für Kantinen, Erfrischungsräume, Cafeterien u. ä. bleiben außer Ansatz. 
2) Grundfläche aller dem Kundenverkehr dienenden Räume mit Ausnahme von Fluren, Treppenräumen, Toiletten, 

Waschräumen und Garagen. 
3) Je nach Lage und Sortiment kann eine geringere Anzahl von Fahrradabstellplätzen zugelassen werden. 
4) Bei einer Kombination von Bootsliegeplätzen im Wasser und Bootsliegeplätzen in Bootshäusern ist nur die am 

stärksten vertretene Art der Liegeplätze zugrunde zu legen. 
5) Ergibt sich bei der Nutzflächenberechnung ein Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, gilt die Mindestanforderung 

von einem Fahrradabstellplatz und einem Pkw-Stellplatz je 3 Beschäftigte. 
6) Sofern die Tankstelle über Verkaufsfläche in Verkaufsstätten verfügt. Tankstellen ohne Verkaufsfläche müssen 

keine Fahrradabstellplätze vorhalten. 
7) Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 40 Kraftfahrzeuge vorhanden sein. 
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8. Ortsgesetz über die Gestaltung der straßenseitigen  

Fassaden und der besonderen Anforderungen an  
Werbeanlagen in der Obernstraße, Hutfilterstraße und  

Sögestraße

Vom 28. Juni 2005
(BremGBl. S. 308)

Der Senat verkündet das nachstehende von der Stadtbürgerschaft 
aufgrund des § 87 Abs. 1 und 2 der Bremischen Landesbauordnung 
vom 27. März 1995: (Brem.GBl. S. 211 -2130-d-1a), die zuletzt durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 8. April 2003 (Brem.GBl. S. 147) und 
durch Gesetz vom 8. April 2003 (Brem.GBl. S. 159) geändert worden 
ist, beschlossene Ortsgesetz:

Abschnitt 1
Geltungsbereich

§ 1
Räumlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für die im Übersichtsplan vom 18. Dezember 
2004 erfassten straßenseitigen Fassaden innerhalb des Geltungsbe-
reiches. Der Übersichtsplan ist Bestandteil der Satzung. 

(2) Im Geltungsbereich dieser Satzung ist das Gesetz betreffend  
die Anbringung von Werbemitteln und Warenautomaten in den  
Wallanlagen und ihrer Umgebung vom 3. Februar 1959 (SaBremR 
-2131-b-4) nicht anzuwenden. 

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften dieser Satzung stellen für den Fall des Neubaus, 
der Änderung, der Erneuerung oder Nutzungsänderung besondere 
Anforderungen an die Gestaltung straßenseitiger Fassaden  
einschließlich der Vordächer sowie an die Entfernung oder das  
Anbringen von Anlagen der Außenwerbung – nachfolgend Werbe- 
anlagen – und deren Ausführung und Abmessung. 

(2) Die Sondernutzungsvorschriften des Landesstraßengesetzes  
bleiben unberührt. Weitergehende Anforderungen nach dem Denk-
malschutzgesetz sind möglich. 

Abschnitt 2
Fassaden

§ 3
Allgemeine Anforderungen

In der Sögestraße sind die Fassaden so zu gestalten, dass sie in ihrer 
Gliederung, in Material, Farbe und Beleuchtung dem Charakter des 
Straßenbildes entsprechen. 

§ 4
Fassadengliederung 

(1) Die für die Straßen charakteristischen Traufhöhen sind einzuhal-
ten. 

(2) Die Geschosse sollen an der Fassade ablesbar sein. 

(3) Erdgeschoss und erstes Obergeschoss können baugestalterisch 
zu einer Sockelzone zusammengefasst werden. Die Zonierung von 
Sockelzone und darüber liegenden Geschossen muss erkennbar 
sein. Die Sockelzone und die darüber liegenden Geschosse müssen 
sich in ihren Proportionen und Fensteröffnungen aufeinander bezie-
hen. Es sind seitliche geschlossene Wandflächen auszubilden, die im 
Erdgeschoss bis auf die Oberkante des Straßenbelages hinunterzu-
führen sind. 

(4) Fassadenöffnungen dürfen nicht groß-flächig beklebt oder zuge-
hängt werden. 

§ 5
Material und Farbe

(1) Die Fassaden sollen durch die Verwendung von Ziegel, Naturstein, 
Putz und Glas geprägt sein. 

(2) Grelle, signalhafte oder reflektierende Farben sind unzulässig. 

§ 6
Beleuchtung 

Die Beleuchtung von Fassaden ist auf die vorhandene Straßen- und 
Fassadenbeleuchtung abzustimmen. Sie darf die Wirkung dieser  
Beleuchtung nicht beeinträchtigen und muss sich ihr unterordnen. 

§ 7
Anforderungen an Vordächer und Markisen 

(1) Vordächer sind nur in den Erdgeschosszonen zulässig. 

(2) Es sind nur transparente Vordächer zulässig. 

(3) Markisenanlagen sind nur ausnahmsweise zulässig. 

(4) Die Vordächer in der Sögestraße dürfen maximal bis zu 2,50 m in 
den Straßenraum hineinragen. In der Sögestraße sind Vordächer nur 
im Rahmen eines einheitlichen Gestaltungskonzeptes zulässig. 

Abschnitt 3
Werbeanlagen

§ 8
Genehmigungspflicht

Im Geltungsbereich dieser Satzung bedürfen auch die nach Nummer 
9 des Anhangs zu § 65 der Bremischen Landesbauordnung verfah-
rensfreien Werbeanlagen einer Baugenehmigung. Dies gilt nicht für 
besondere Werbeanlagen (§ 14) und für vorübergehende Werbean-
lagen an Baugerüsten und Bauzäunen. 

§ 9
Allgemeine Anforderungen

(1) Werbeanlagen sind so auszuführen, dass sie sich der Architektur 
der Gebäude und dem Straßenbild unterordnen und sich insbeson-
dere in Form und Farbe, Maßstab, Material, Beleuchtung und Anbrin-
gungsort harmonisch einfügen. 

(2) Werbeanlagen müssen mindestens den nachstehenden Anforde-
rungen entsprechen: 
1. Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. 
2. Vorbehaltlich der Regelungen in § 11 Abs. 2 sind Werbeanlagen 

nur im Bereich des Erdgeschosses einschließlich der Brüstungs-
zone des 1. Obergeschosses zulässig. 

3. Der Blick auf denkmalgeschützte Gebäude darf nicht beeinträch-
tigt werden. 

4. Bei der Aufgabe oder Änderung der beworbenen Nutzung sind 
die Werbeanlagen unverzüglich zu entfernen. Nach Demontage 
verbleibende Schäden an Fassaden sind zu beseitigen. 

5. Werbeanlagen oder Schriftzüge zum Zwecke der Werbung an 
Vordächern und Markisen sind unzulässig. 

§ 10
Horizontale Werbeanlagen

(1) Horizontale Werbeanlagen müssen flach am Gebäude anliegen; 
sie dürfen nicht näher als 0,65 m und nicht tiefer als 0,30 m sein und 
dürfen maximal Zweidrittel der Fassadenbreite betragen. 

(2) Schriftzüge sollen offen gestaltet werden. 

(3) Über jeder Fassadenöffnung ist unter Beachtung von § 9 Abs. 2 
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Buchstabe b) nur eine Werbeanlage zulässig. Bei mehr als einer  
Einzelhandels- oder Dienstleistungseinrichtung kann jeweils eine 
Werbeanlage je Einrichtung zugelassen werden. Die Werbeanlagen 
sind nebeneinander liegend anzubringen. 

§ 11
Vertikale Werbeanlagen

 (1) Die Ausladung bei vertikal zur Fassade angebrachten Werbean-
lagen, wie z. B. Auslegern, darf 0,80 m nicht überschreiten. Die  
Ansichtsbreite darf bis zu 0,30 m betragen. 

(2) Vertikale Werbeanlagen sind nur im Bereich des 1. Obergeschos-
ses zulässig. 

§ 12
Farbeinschränkungen 

(1) Grelle, signalhafte oder reflektierende Farben sind unzulässig.

(2) Abweichend von Absatz 1 können firmenzugehörige Farben und 
Logos zugelassen werden, wenn diese im Einzelfall mit den allgemei-
nen Anforderungen nach § 9 Abs. 1 vereinbar sind. 

§ 13
Unzulässige Werbeanlagen

Die nachstehenden Werbeanlagen sind unzulässig: 
1. Großflächenanlagen über 4 m2, mit Ausnahme vorübergehender 

Werbung an Baugerüsten und Bauzäunen, 
2. Werbung auf Fensterflächen, wenn die gestaltete Fläche ein 

Fünftel der Glasfläche des jeweiligen Fensters überschreitet, 
3. sich verändernde Werbeanlagen, wie zum Beispiel Leucht- und 

Wechselschaltungen, Laufschriften, rhythmische An- und Aus-
schaltungen, wechselnde Farben. 

§ 14
Besondere Werbeanlagen

Attrappen, Spannbänder, Banner, Fahnen sowie Plakate dürfen nur 
für die Dauer zeitlich begrenzter Veranstaltungen oder zu bestimmten 
Anlässen, wie Weihnachten, Freimarkt etc., angebracht werden. 

Abschnitt 4
Schlussbestimmungen

§ 15
Begründung und Übersichtsplan

Die Begründung zu dieser Gestaltungssatzung sowie der Übersichts-
plan liegen in der Plankammer beim Senator für Bau, Umwelt und 
Verkehr, Contrescarpe 72, 28195 Bremen, zur Einsichtnahme aus. 

§ 16
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 1 der Bremischen Landesbau-
ordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer nach dieser 
Satzung erlassenen Gestaltungsvorschrift des Abschnitts 2 (§§ 3 bis 
7) zuwiderhandelt oder eine Werbeanlage ohne die erforderliche  
Genehmigung oder abweichend von den sonstigen Vorschriften des 
Abschnitts 3 (§§ 8 bis 14) dieser Satzung errichtet oder ändert. 

§ 17
In-Kraft-Treten

Dieses Ortsgesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
Bremen, den 28. Juni 2005 
 Der Senat 
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Ortsgesetz über die Gestaltung von Gebäuden und baulichen 

Anlagen der Siedlung „Am Bürgerpark“

Vom 28. Mai 1998
(Brem. GBl. 2000, S.351)

Der Magistrat verkündet aufgrund des § 87 der Bremischen Landes-
bauordnung (BremLBO) in der Fassung vom 27. März 1995 (BremG-
Bl. S. 211) nachstehend das von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossene Ortsgesetz:

Präambel

Die in den Jahren 1949-1958 erbaute „Bürgerparksiedlung“ stellt ein 
wichtiges städtebauliches Zeitdokument dar. Viele Gebäude sind in-
zwischen so stark verändert worden, dass das städtebauliche Ge-
samtbild der Siedlung in Gefahr gerät. Durch die Vorgabe von Gestal-
tungsanforderungen soll die genügend vorgefundene ursprüngliche 
Siedlungsstruktur geschützt und dennoch Raum für Erneuerungen 
gelassen werden, die das geschlossene Gesamtbild der Siedlung be-
wahren. Vor Inkrafttreten durchgeführte bauliche Veränderungen, die 
den Bestimmungen der Gestaltungssatzung widersprechen, haben 
Bestandsschutz. 

§ 1
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Satzung ergibt sich aus dem beigefügten 
Lageplan. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 2
Gliederung der Baukörper

(1) Die Firstrichtung der Hauptbaukörper auf dem Grundstück ist im 
Lageplan nach § 1 festgelegt. Bei Grundstücksteilungen gilt die fest-
gesetzte Firstrichtung auch für das neu entstandene Grundstück, es 
sei denn, dass eine abweichende Firstrichtung im Lageplan festge-
setzt ist. 

(2) Erweiterungsbauten sind nur rechtwinklig zur Hauptfirstrichtung 
oder in Verlängerung der Hauptfirstrichtung zulässig. 

Erweiterungsbauten bis zu einer Länge von 2,00 m sind in Verlänge-
rung der Außenwand des Hauptbaukörpers zulässig. 

Erweiterungsbauten bis zu einer Länge von mehr als 2,00 m bis klei-
ner als 5,00 m müssen zwischen Hauptbaukörper und Erweiterung 
eine Außenwandfuge mit einer Mindesttiefe von 10 cm und einer Min-
destbreite von 30 cm aufweisen. Eine Nutzung der Fuge für Entwäs-
serungszwecke ist zulässig. 

Erweiterungsbauten mit einer Länge von mehr als 5,00 m müssen 
mindestens 0,50 m hinter der Außenwand des Hauptbaukörpers zu-
rückgesetzt werden. Bei giebelständigen Gebäuden kann der Anbau 
vor oder hinter der Außenwand des Hauptbaukörpers verspringen. 

(3) Straßenseitige Windfangbauten und Eingangsvordächer dürfen 
max. 1/3 der Gebäudeseite bis zu 3,00 m Länge einnehmen. Deren 
Tiefe vor der Außenwand darf max. 2,00 m betragen. 

§ 3
Gestaltungsanforderungen an Sockel-, Trauf- und Firsthöhen

(1) Die Sockelhöhe darf 0,35 m nicht überschreiten. Sie wird gemes-
sen von der Oberkante Erdgeschossfußboden bis zur Höhe der Stra-
ßenverkehrsfläche an der Straßenbegrenzungslinie. 

(2) Die Traufhöhe darf zwischen 2,50 m und 3,50 m betragen. Sie wird 
von der Höhe der Straßenverkehrsfläche an der Straßenbegrenzungs-
linie bis zur Schnittgeraden der Außenwand mit der Dachhaut gemes-
sen. Bei Erweiterungen darf die vorhandene Traufhöhe des Haupt-
baukörpers nicht überschritten werden.

(3) Die Firsthöhe darf 9,00 m nicht überschreiten. Sie wird von der 
Höhe der Straßenverkehrsfläche an der Straßenbegrenzungslinie bis 
zur Oberkante des Dachfirstes gemessen. 

(4) Die Traufhöhe der Dachaufbauten darf 1,50 m nicht überschreiten. 
Abweichungen sind zulässig auf der rückwärtigen Seite von trauf-
ständigen Gebäuden. Sie wird von der jeweiligen unteren bis zur obe-
ren Schnittgeraden des Dachaufbaus mit der Dachhaut gemessen.

§ 4
Gestaltungsanforderungen an Außenwänden von Gebäuden

(1) Die Außenwände von Gebäuden dürfen nur in Putz oder Verblend-
stein ausgeführt werden. Im Giebeldreieck sind hiervon abweichend 
auch Verkleidungen im Farbton der Fassade zulässig. Putzfassaden 
sind mit einem weißen oder farbigen Anstrich zu versehen. Bei einem 
farbigen Anstrich sind auf einem Anteil Farbe mindestens 20 Anteile 
Weiß zu mischen. 

(2) Soll ein Verblendstein zur Ausführung kommen, müssen folgende 
Bedingungen erfüllt werden: Es ist ein nicht glasierter und nicht bos-
sierter Verblendstein auszuwählen. Der Farbton des Verblendsteins 
und die Einfärbung der Verfugungsmasse muss dem weiß/grau/gel-
ben Farbspektrum entsprechen. 

(3) Windfangvorbauten sind davon abweichend aus Glas und tragen-
de Teile aus Naturholz oder Holz bzw. Metall mit einem Anstrich zu-
lässig. Wird ein Anstrich verwendet, sind folgende Farben zulässig: 
Nicht deckende Anstriche und Lasuren für Naturholz, weiße oder far-
bige Anstriche, entsprechend den Angaben gemäß § 4 Abs. 1 Satz 
4.

(4) Gewächshäuser, Gartenlauben, Carports und Wintergärten unter-
liegen keinen Anforderungen an die Gestaltung der Außenwände.

§ 5
Gestaltungsanforderungen an Festeröffnungen und Türen

(1) Die lichten Öffnungsmaße der Fenster und Türen der straßenseiti-
gen Gebäudewand dürfen in ihren Abmessungen nur bis auf das 
nächstgrößere bzw. nächstkleinere DIN-Maß verändert werden.

Es ist nicht zulässig, dort vorhandene Fenster- und Türöffnungen 
gänzlich zu beseitigen oder neue herzustellen. Offene Wandaus-
schnitte im Giebeldreieck sind nur an der rückwärtigen Gebäudewand 
zulässig. 

(2) Die von der öffentlichen Verkehrsfläche einsehbaren Fenster  
von Erweiterungsbauten haben die Sturzhöhe des Hauptbaukörpers 
aufzunehmen. Eine Fenster- und Türbreite von größer als 1,25 m ist 
unzulässig. Dies gilt nicht für Terrassentüren. Sie sind jedoch durch 
senkrechte Teilungen zu gliedern (Einzelbreite max. 1,25 m).

(3) Fenster und Türen sind in Naturholz, Kunststoff (weiß oder natur-
holzfarben), Metall (weiß oder naturholzfarben) oder aus Holz mit  
einem weißen Anstrich zulässig.

§ 6
Gestaltungsanforderungen an Dächer

(1) Als Dachform sind nur Satteldächer mit gleichen Dachneigungen 
beider Hauptdachflächen zulässig.

(2) Die Dächer von Dachaufbauten, Windfangvorbauten und  
Eingangsüberdachungen vor traufseitigen Außenwänden sind nur  
abgeschleppt oder abgewalmt zulässig. Dachaufbauten mit ovalen 
bis runden Wangen sind nicht zulässig. Dachaufbauten dürfen max. 
½ der Dachlänge – an der Traufe gemessen – einnehmen. Der Min-
destabstand von den Giebelwänden muss mindestens 1,00 m betra-
gen. Abweichungen sind zulässig auf der rückwärtigen Seite von 
traufständigen Gebäuden. Straßenseitig sind offene Dachausschnitte 
und Dachflächenfenster über 1,00 m² nicht zulässig. Fensterlose 
Gauben sind nicht zulässig. 
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(3) Die Dachneigung darf bei den Hauptbaukörpern nicht weniger als 
45° und nicht mehr als 52° betragen. Erweiterungsbauten in Verlän-
gerung der Hauptfirstrichtung müssen die Dachneigung des Haupt-
baukörpers aufnehmen. 

(4) Der First von Erweiterungsbauten darf nicht höher als der des 
Hauptbaukörpers sein. 

(5) Für geneigte Dachflächen sind nur nicht glasierte Dachpfannen in 
orange bis roter sowie dunkelgrauer bis schwarzer Farbe zulässig 
(entsprechend RAL 840 Nr. 2000 Gelborange, 2001 Rotorange, 2002 
Blutorange, 7021 Schwarzgrau, 7016 Anthrazitgrau, 7015 Schiefer-
grau).

(6) Wangen und Fronten von Dachaufbauten sind in Holzverschalung 
oder als Faserzementplatten im Farbton des Daches zulässig. 

(7) Die von der öffentlichen Verkehrsfläche einsehbaren Anlagen zur 
Gewinnung regenerativer Energie auf Dächern wie z. B.: Kollektoren 
oder Fotovoltaik-Elemente dürfen die Firsthöhe nicht überschreiten. 

§ 7
Gestaltungsanforderungen an Balkone

(1) Balkone vor der straßenseitigen Gebäudewand sind nicht zuläs-
sig. Balkone vor einer seitlichen Giebelwand eines Hauptbaukörpers 
dürfen ½ der Giebelbreite nicht überschreiten. Die Tiefe darf max. 
2,00 m betragen. 

(2) Die Brüstung ist mit Stabwerk aus Holz oder Metall oder durch 
Glaselemente zu untergliedern.

(3) Brüstungen sind in Naturholz oder aus Holz bzw. Metall mit einem 
Anstrich zulässig. Wird ein Anstrich verwendet, sind folgende Farben 
zulässig: nicht deckende Anstriche und Lasuren für Naturholz, weiß 
oder helle Pastelltöne entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 4.

§ 8
Besondere Gestaltungsanforderungen

(1) Der Neubau einer Doppelhaushälfte hat sich in der Bauflucht, 
Dachneigung, Sockel-, First- und Traufhöhe an die vorhandene anzu-
gleichen. Dasselbe gilt für die Bauart der Dachaufbauten und Wind-
fangvorbauten, die Gestaltung der Hauseingänge und Material sowie 
Farbgebung der Außenwände, des Daches, der Fenster und Türen.

(2) Von den Bestimmungen des Abs. 1 können Abweichungen gestat-
tet oder verlangt werden, wenn die vorhandene Doppelhaushälfte 
den Vorschriften der §§ 2 bis 7 widerspricht.

(3) Erweiterungsbauten haben sich in Sockelhöhe, Materialverwen-
dung und Farbgebung an den vorhandenen Hauptbaukörper anzu-
gleichen.

(4) Von den Bestimmungen des Abs. 3 können Abweichungen gestat-
tet oder verlangt werden, wenn der vorhandene Hauptbaukörper den 
Bestimmungen der §§ 2 bis 7 widerspricht.

§ 9
Gestaltungsanforderungen an Garagen und Nebenanlagen

(1) Als Unterstände für motorisierte Fahrzeuge sind Einzelgaragen 
oder/und Einzelcarports zulässig.

(2) Der Außenwandfarbton der Garagen muss mit der Hauptfassade 
identisch sein.

(3) Für Garagen, Nebenanlagen und Terrassenüberdachungen kleiner/
gleich 27,00 m² Grundfläche sind Flachdächer zulässig. Darüber hin-
aus muss die Dachneigung 25-52° betragen und die Dacheindeckung 
im Material und Farbton derjenigen des Hauptbaukörpers entspre-
chen. 

§ 10
Gestaltungsanforderungen an Einfriedungen und Vorgärten

(1) Als Einfriedung sind zu der öffentlichen Verkehrsfläche hin Hecken 
bis zu einer max. Höhe von 0,80 m oder Holzzäune bis 0,60 m zuläs-
sig. Holzzäune sind durch Stäbe senkrecht zu unterteilen.
An Eckgrundstücken sind Hecken bis zu einer Höhe von 2,00 m au-
ßerhalb des Sichtdreiecks und der Hausfronten zulässig. 

(2) Die Vorgartenflächen sind zu begrünen. Einzelbäume sind zuläs-
sig. Garagen, Stellplätze, Carports und Nebenanlagen sind nur hinter 
der straßenseitigen Baufluchtlinie zulässig. 

§ 11
Gestaltungsanforderungen an Werbeanlagen

(1) Für jeden Betrieb ist an den Hausfronten zur öffentlichen Verkehrs-
fläche hin nur eine Werbeanlage zulässig. Diese Werbeanlage kann 
aus mehreren Teilen bestehen, muss aber einheitlich gestaltet sein. 
Die Ansichtsfläche darf 1,20 m² nicht überschreiten.

(2) Werbeanlagen sind auf das Erdgeschoß und die Brüstungszone 
des Dachgeschosses zu beschränken.

(3) Selbstleuchtende Werbeanlagen sind nicht zulässig.

(4) Für Werbeanlagen sind folgende Farben ausgeschlossen:

 Leuchtorange (RAL 2005)
 Weißaluminium (RAL 9006)
 Graualuminium (RAL 9007)
 Leuchthellorange (RAL 2007)
 und Reflexfarben (RAL F 7) 
   jeweils nach Farbkarte RAL 840 HRÜ 2.

§ 12
Gestaltungsanforderungen an Anlagen  

zum drahtlosen Satelliten-, Tele- und Radioempfang

Anlagen zum drahtlosen Satellitenfernseh- und Satellitenradioemp-
fang sind nur an der rückwärtigen Fassade des Hauptbaukörpers 
oder an/auf Nebenanlagen zulässig.

§ 13
Ausnahme und Befreiungen

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann von den Vorschriften dieser örtli-
chen Bauvorschrift Ausnahmen und Befreiungen erteilen, wenn die 
Voraussetzungen gemäß § 72 BremLBO vorliegen. 

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 88 Abs. 1, Ziffer 1 BremLBO handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig:

1. die für die Hauptbaukörper (§ 2 Abs. 1) oder die Erweiterungs-
bauten (§ 2 Abs. 2) maßgebende Firstrichtung nicht beachtet 
oder Erweiterungsbauten über 2,00 m Länge ohne Fuge zum 
Hauptbaukörper errichtet, Erweiterungsbauten von mehr als  
5,00 m nicht min. 0,50 m hinter die Außenwand des Hauptbau-
körpers zurücksetzt,

2. straßenseitige Windfangvorbauten oder Eingangsvordächer in ei-
ner Länge von mehr als 1/3 der Gebäudeseite und/oder länger 
als 3,00 m Länge oder in einer Tiefe von mehr als 2,00 m vor der 
Außenwand errichtet,

3. die zulässige Sockelhöhe von 0,35 m überschreitet, die zulässige 
Gebäudetraufhöhe von 2,50 bis 3,50 m unter- oder überschreitet, 
die max. Firsthöhe von 9,00 m oder die max. Traufhöhe bei Dach-
aufbauten von 1,50 m überschreitet,
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4. bei Erweiterungen die vorhandene Traufhöhe des Hauptbaukör-

pers überschreitet,

5. die Außenwände von Gebäuden nicht in Putz oder Verblendstein 
ausgeführt oder von der in § 4 Abs. 2 und 2 angegebenen Farb-
palette oder Materialien abweicht,

6. Windfangvorbauten nicht im Material des Hauptgebäudes, nicht 
aus Naturholz, aus Holz bzw. Metall mit einem Anstrich errichtet 
oder von der in § 4 Abs. 3 angegebenen Farbpalette abweicht,

7. in der straßenseitigen Gebäudewand die ursprünglichen lichten 
Öffnungsmaße der Fenster und Türen in ihren Abmessungen 
nicht gem. § 5 Abs. 1 verändert, vorhandene Tür- und Fensteröff-
nungen dort gänzlich beseitigt oder neue herstellt oder offene 
Wandausschnitte im Giebeldreieck der straßenseitigen Gebäude-
wand schafft,

8. bei Fenstern von Erweiterungsbauten, die von der öffentlichen 
Verkehrsfläche aus einsehbar sind, nicht die Brüstungs- und 
Sturzhöhe des Hauptbaukörpers aufnimmt oder die Fenster- und 
Türbreite von 1,25 m überschreitet, 

9. die für Fenster und Türen in § 5 Abs. 3 angegebene Material- und 
Farbvorgabe nicht beachtet,

10. bei Errichtung von Dächern von den in § 6 genannten Anforde-
rungen an Dachform, Dachneigung und Dachfarbe abweicht, die 
Anforderungen an Dächer von Windfangvorbauten und Eingangs-
überdachungen bzw. die Anforderungen an Dächer, Wangen und 
Fronten von Dachaufbauten nicht beachtet oder offene Dachaus-
schnitte oder Dachflächenfenster über 1,00 m² schafft. 

11. die zulässige Firsthöhe von Erweiterungsbauten gem. § 6 Abs. 4 
überschreitet,

12. bei der Schaffung von Anlagen zur Gewinnung regenerativer En-
ergie auf Dächern, die von der öffentlichen Verkehrsfläche ein-
sehbar sind, von der in § 6 Abs. 7 genannten Anforderung ab-
weicht,

13. Balkone vor der straßenseitigen Gebäudewand errichtet, bei der 
Errichtung eines Balkons vor einer seitlichen Gebäudewand die 
nach § 7 Abs. 1 zulässige Breite und Tiefe überschreitet oder die 
in § 7 Abs. 2 und Abs. 3 genannten Anforderungen an die Gestal-
tung der Balkonbrüstung mißachtet,

14. beim Neubau einer Doppelhaushälfte oder bei Erweiterungsbau-
ten das Angleichungsgebot in § 8 nicht beachtet,

15. Doppel-/Mehrfachgaragen oder/und Doppel-/Mehrfachcarports 
errichtet, 

16. entgegen § 9 Abs. 2 den Außenwandfarbton der Garage nicht an 
den Farbton der Hauptfassade angleicht,

17. eine Garage, Nebenanlage oder Terrassenüberdachung mit einer 
Größe von mehr als 27,00 m² Grundfläche mit einem Flachdach 
errichtet, bei einem Satteldach von der in § 9 Abs. 3 Satz 2 zuläs-
sigen Dachneigung für Nebenanlagen abweicht oder die Dachein-
deckung in Material und Farbton nicht entsprechend der des 
Hauptbaukörpers ausführt, 

18. die in § 10 genannten Anforderungen an Einfriedungen und Vor-
gärten nicht beachtet,

19. mehr als eine Werbeanlage pro Betrieb errichtet, die Werbeanla-
ge nicht auf das Erdgeschoss oder die Brüstungszone des Dach-
geschosses beschränkt, 

20. die in § 11 und 12 genannten Gestaltungsanforderungen an Wer-
beanlagen und Anlagen zum drahtlosen Satelliten-, Tele- und Ra-
dioempfang mißachtet. 

§ 15
Inkrafttreten

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Bremerhaven, den 28. Mai 1998

Magistrat der Stadt Bremerhaven
gez. Richter

Oberbürgermeister
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O r t s g e s e t z 

der Stadt Bremerhaven über die Gestaltung  
von Werbeanlagen vom 17.04.2012

(Brem.GBl. S. 157)

Der Magistrat verkündet das nachstehende, von der Stadtverordne-
tenversammlung beschlossene Ortsgesetz:

§ 1  
Anwendungsbereich

(1) Dieses Ortsgesetz gilt für alle Werbeanlagen im Sinne des § 10 der 
Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) in der Neufassung vom 
6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401) in der jeweils geltenden Fassung 
im Stadtgebiet Bremerhaven mit Ausnahme von Gewerbe- und Indu-
striegebieten sowie Sondergebieten, in denen großflächiger Einzel-
handel und/ oder Fachmärkte zulässig sind.

(2) Das Ortsgesetz der Stadt Bremerhaven über die Gestaltung von 
Werbeanlagen in der Innenstadt (Werbesatzung „Innenstadt“) vom 
20.März 2012 (Brem.GBl. S. 134) in der jeweils geltenden Fassung 
bleibt von den Regelungen dieses Ortsgesetzes unberührt.

(3) Besteht für ein Gebiet ein Bebauungsplan, der Festsetzungen für 
Werbeanlagen enthält, bleiben die Vorschriften des Bebauungsplanes 
unberührt.

§ 2  
Gestaltung von Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen, die insgesamt mehr als 20 vom Hundert der maß-
gebenden Fassadenfläche bedecken, sind nicht zulässig. Bestehen-
de Anlagen sind mitzurechnen. Als maßgebende Fassadenfläche wird 
eine Fassade oder ein Teil der Fassade bezeichnet, die bzw. der ein-
heitlich gestaltet ist und in einer Ebene liegt. 

(2) Zusätzlich zu den Einschränkungen nach § 10 Absatz 2 Bremische 
Landesbauordnung sind Werbeanlagen, die Gliederungen innerhalb 
von Fassaden wie Fensterbänder, Gesimse, Säulen, Lisenen usw. 
überdecken, nicht zulässig. 

(3) Belange des Denkmalschutzes sind nach den Bestimmungen des 
Bremischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 27. Mai 1975 
(Brem.GBl. 265) in der jeweils geltenden Fassung zu beurteilen und 
gesondert zu würdigen. Ein geschütztes Denkmal darf nur mit Ge-
nehmigung der Denkmalschutzbehörde mit Aufschriften oder Werbe-
einrichtungen versehen werden.

§ 3  
Pflichten des Bauherrn

Der Bauherr ist verpflichtet, zusätzlich zu den Bauvorlagen gemäß § 4 
Bremische Bauvorlagenverordnung vom 11. Mai 2010 (Brem.GBl. S. 
327) in der jeweils geltenden Fassung den schriftlichen Nachweis 
über die Zulässigkeit der Werbeanlage nach diesem Ortsgesetz der 
Bauordnungsbehörde vorzulegen.

§ 4  
Abweichungen

Die Bauordnungsbehörde kann auf schriftlichen Antrag in begründe-
ten Einzelfällen Abweichungen von den Vorschriften dieses Ortsge-
setzes zulassen, wenn die Werbeanlagen künstlerischen Kriterien 
entsprechen und die Voraussetzungen des § 67 Bremische Landes-
bauordnung vorliegen.

§ 5  
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig gemäß § 83 Absatz 1 Nr. 1 Bremische Landesbau-
ordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Werbeanlagen im 
Widerspruch zu den Bestimmungen dieses Ortgesetzes anbringt.

§ 6  
Inkrafttreten

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Bremerhaven, den 17.04.2012

Magistrat 
der Stadt Bremerhaven

gez. Grantz
Oberbürgermeister
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O r t s g e s e t z

der Stadt Bremerhaven über die Gestaltung  
von Werbeanlagen in der Innenstadt

(Werbesatzung „Innenstadt“)

Vom 20. März 2012 (Brem.GBl. S. 134)

Der Magistrat verkündet das nachstehende, von der Stadtverordne-
tenversammlung beschlossene Ortsgesetz:

§ 1  
Anwendungsbereich  

(1) Dieses Ortsgesetz gilt für alle Werbeanlagen im Sinne des § 10 der 
Bremischen Landesbauordnung vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 
401) in der jeweils geltenden Fassung und für Anlagen zum Sonnen-
schutz (Markisen) in der Bürgermeister-Smidt-Straße in dem Teil- 
bereich südlich der Lloydstraße, in der Fährstraße, in der Straße 
Karlsburg und am Theodor-Heuss-Platz. Der Geltungsbereich ist in 
der Anlage 1 festgelegt.

(2) Die Anlagen zu diesem Ortsgesetz sind Bestandteile dieses Orts-
gesetzes.

§ 2  
Standorte für Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und innerhalb 
von Werbezonen nach Absatz 2 und 3 zulässig.

(2) Werbezonen für Flachwerbeanlagen sind 

1.  in der Bürgermeister-Smidt-Straße die der Straße zugewandten 
Hausfassaden oberhalb der Schaufensteröffnung und unterhalb 
des hausseitigen Kragdaches oder des öffentlichen Glasvorda-
ches (Anlagen 2 bis 4),

2. in der Fährstraße, der Straße Karlsburg und am Theodor-Heuss-
Platz die der Straße zugewandten Hausfassaden oberhalb der 
Schaufensteröffnung und unterhalb der Brüstungskante des  
1. Obergeschosses.

Ausnahmsweise sind Flachwerbeanlagen bis zur Brüstungskante des 
2. Obergeschosses zulässig, wenn sich in dem 1. und / oder 2. Ober-
geschoss eines Gebäudes überwiegend gewerbliche Nutzung befin-
det.

(3) Werbezonen für rechtwinklig zur Fassade angebrachte Werbeanla-
gen sind

1. in der Bürgermeister-Smidt-Straße die Lufträume vor der Haus-
fassade unterhalb des hausseitigen Kragdaches oder des öffent-
lichen Glasvordaches bis 2,40 m über der Geländeoberkante. Ein 
Mindestabstand von 0,40 m zwischen der Außenkante der Wer-
beanlage und der Innenkante der Rundstütze des öffentlichen 
Glasvordaches ist einzuhalten. Dies gilt auch für Werbeanlagen 
an hausseitigen Kragdächern (Anlagen 2 bis 4 ).

2. in der Fährstraße, der Straße Karlsburg und am Theodor-Heuss-
Platz die Lufträume vor der Hausfassade unterhalb der Brü-
stungskante des 1. Obergeschosses bis 2,40 m über der Gelän-
deoberkante.

 
(4) § 10 Absatz 2 Bremische Landesbauordnung, der bestimmt,  
dass Werbeanlagen die der architektonischen Gliederung dienenden 
Bauteile der Fassade und des öffentlichen Glasvordaches nicht über-
decken dürfen, bleibt unberührt.

§ 3  
Gestaltung von Werbeanlagen

(1) Auf den in § 2 Absatz 2 festgelegten Flächen innerhalb der Werbe-
zone dürfen Flachwerbeanlagen an der Fassade die absolute Breite 
der Schaufensterfront je Ladenlokal nicht überschreiten. Sie dürfen 
eine Höhe von 0,70 m nicht überschreiten. Kein Teil der Flachwerbe-
anlagen darf mehr als 0,30 m vor die Fassade ragen (Anlagen 2 und 
3: Werbeanlage B).

(2) Auf den in § 2 Absatz 3 festgelegten Flächen innerhalb der Werbe-
zone dürfen rechtwinklig zur Fassade angebrachte Werbeanlagen die 
Maße von 1,20 m (Breite) x 0,80 m (Höhe) x 0,20 m (Tiefe) nicht über-
schreiten. Die Form der Werbeanlage kann frei gewählt werden. Die 
Wiederverwendung halbkreisgeformter Werbeanlagen aus dem Alt-
bestand unter dem ehemaligen Tonnendach der Bürgermeister-
Smidt-Straße ist unzulässig.

(3) In der Bürgermeister-Smidt-Straße sind rechtwinklig zur Fassade 
angebrachte Werbeanlagen steif hängend gelöst von der Fassade 
unter hausseitigen Kragdächern oder an den vorgegebenen Punkten 
des öffentlichen Glasvordaches mittig zu der Regenrinne zu befesti-
gen (Anlagen 2 und 3: Werbeanlage A). Oberhalb der Glasdächer vor-
kragende Werbeanlagen (Ausstecker) sind nicht zulässig. Die Befesti-
gung und die Zuführung der Energieversorgung für die Beleuchtung 
erfolgt nach dem in Anlage 6 a und b vorgegebenen Standard.

(4) Je Ladengeschäft ist eine hängende Werbeanlage zulässig. Ab ei-
ner Breite eines Ladengeschäfts von 20 m an der Straßenfront ist ab-
weichend von Satz 1 je volle 10 m jeweils eine weitere hängende 
Werbeanlage zulässig.

(5) Im Sinne des § 9 Bremische Landesbauordnung darf die Farbge-
bung der Werbeanlagen nicht in störendem oder verunstaltendem 
Kontrast zur Farbgebung und zum Material der Fassade stehen. Die 
Verwendung von Leuchtfarbe für dauerhaft betriebene Werbeanlagen 
ist unzulässig.

(6) Der Betrieb von sich verändernden Leucht- und Wechselschaltun-
gen (wie z. B. Laufschriften, rhythmische An- und Ausschaltungen, 
wechselnde Farben) ist unzulässig.

§ 4  
Gestaltung der Anlagen zum Sonnenschutz

(1) Schleppmarkisen dürfen in heruntergelassenem Zustand erst in 
einer Höhe von 2,10 m über der Geländeoberkante beginnen. Eine 
Befestigung von Schleppmarkisen an der Konstruktion des öffentli-
chen Glasdaches ist nicht zulässig. Oberhalb der hausseitigen Krag-
dächer und des öffentlichen Glasvordaches sind Schleppmarkisen 
als Sonnenschutz unzulässig.

(2) Für das Tuch von Schleppmarkisen ist ein Farbton entsprechend 
der Farbpalette gemäß Anlage 5 zu wählen. Die Tücher sind unifar-
ben zu wählen.

(3) Die Verwendung von sogenannten Volants ist unzulässig.

§ 5  
Sonstige Gestaltungsregelungen

Attrappen, Spannbänder, Fahnen sowie Plakate dürfen nur für die 
Dauer zeitlich begrenzter Sonderveranstaltungen (z. B. Schlussver-
kauf, Aus- bzw. Räumungsverkauf) angebracht werden.

§ 6  
Abweichungen

Die Bauordnungsbehörde kann von den Vorschriften dieses Orts- 
gesetzes Abweichungen zulassen, wenn die Voraussetzungen gemäß 
§ 67 Bremische Landesbauordnung vorliegen.
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§ 7  

Übergangsregelung

Genehmigungen, die vor Inkrafttreten dieses Ortsgesetzes erteilt wur-
den, behalten ihre Gültigkeit.

§ 8  
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig gemäß § 83 Absatz 1 Nr. 1 Bremische Landesbau-
ordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. Werbeanlagen entgegen den Bestimmungen der §§ 2, 3 und 5 auf-
stellt oder anbringt oder

2. Schleppmarkisen entgegen den Bestimmungen des § 4 anbringt.

§ 9  
Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

(1) Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Ortsgesetz über die Gestaltung von Werbean-
lagen in der Bürgermeister-Smidt-Straße Bremerhaven vom 26. April 
2001 (Brem.GBl. S. 183) außer Kraft.

Bremerhaven, den 20. März 2012 
Magistrat 

der Stadt  Bremerhaven

gez. Grantz
Oberbürgermeister
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Anlage 1 zur Werbesatzung „Innenstadt“
Geltungsbereich gemäß § 1
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Vorbemerkung

Verwaltungsvorschriften sind keine Rechtsvorschriften sondern behördeninterne Regelungen, die ein einheitliches
Behördenhandeln sicherstellen sollen. Im folgenden sind die für die Praxis der Architekten wichtigsten Verwal-
tungsvorschriften abgedruckt. Die Verwaltungsvorschriften sind teilweise schon vor längerer Zeit, also unter der
Geltung früherer Fassungen der LBO erlassen worden. Sie können in Einzelpunkten überholt sein. Maßgeblich ist
jeweils die Behördenpraxis, die gegebenenfalls mit dem Senator für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung abzuklären
ist.
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Feuerwehrzufahrt/BewFl. 3.3.01
Anwendungshilfe zu § 5 Absatz 1 Satz 4 BremLBO

Notwendigkeit einer Feuerwehrzufahrt und Bewegungsfläche 
bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, die weiter als  

50 Meter von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegen

Rechtsgrundlage:

Gemäß § 5 Absatz 1 Satz 4 BremLBO sind bei Gebäuden, die ganz 
oder mit Teilen mehr als 50 Meter von einer öffentlichen Verkehrs- 
fläche entfernt sind, Feuerwehrzufahrten und Bewegungsflächen her-
zustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich 
sind.

Begründung und Anwendungshilfe:

• Ist für Vorhaben der Gebäudeklassen 1 bis 5 eine Feuerwehrzu-
fahrt erforderlich, muss im Sinne der Vorschrift ergänzend auch 
eine entsprechende Bewegungsfläche und ggf. eine Aufstellflä-
che hergestellt werden (kumulierende Bedingung).

• Bewegungsflächen sind nicht überbaute, befestigte Flächen auf 
einem Grundstück, die mit der öffentlichen Verkehrsfläche direkt 
oder über Feuerwehrzufahrten in Verbindung stehen. Sie dienen 
dem Aufstellen von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen 
zur Geräteentnahme oder der Entwicklung von Rettungs- und 
Löscheinsätzen. Sie sind so anzuordnen, dass sie außerhalb des 
Bereichs herabfallender Bauteile liegen, die Entfernung zum be-
troffenen Gebäude aber so gering wie möglich ist.

• Ist für die Personenrettung ergänzend der Einsatz von Hubret-
tungsfahrzeugen erforderlich (i.d.R. ab Gebäudeklasse 4, d.h. 
Gebäude mit mehr als 8 Metern Brüstungshöhe über der Gelän-
deoberfläche der im Brandschutznachweis vorgesehenen Anlei-
terstelle), sind am Gebäude zusätzliche Aufstellflächen für die 
Feuerwehr vorzusehen (§ 5 Absatz 1 Sätze 2 und 3 BremLBO).

• Sämtliche Flächen für die Feuerwehr sollen ein möglichst nahes 
Heranfahren der Einsatzfahrzeuge an den Einsatzort sicherstellen 
und einem schnellen Start der Personenrettung bzw. des Lösch-
angriffs – zunächst mit dem Eigenwasservorrat des Löschfahr-
zeugs, bis eine dauerhafte Schlauchverbindung zum nächsten 
Hydranten hergestellt ist – ermöglichen.

• Auf Feuerwehrzufahrten und auf Bewegungs- und Aufstellflächen 
ist das Abstellen von Kraftfahrzeugen sowie das Aufstellen und 
Lagern sonstiger Gegenstände unzulässig (Parkplätze dürfen auf 
diesen somit nicht angeordnet werden).

• Auf Feuerwehrzufahrten ist mit amtlichen Hinweisschildern nach 
DIN 4066-D1 hinzuweisen.

• Die konkreten Anforderungen für die Maße der Aufstell- und Be-
wegungsflächen sind in der Muster-Richtlinie über die Flächen für 
die Feuerwehr aufgeführt, die in im Land Bremen durch die Liste 
der Technischen Baubestimmungen (BremLTB vom 22.08.2014), 
Punkt 7.4, verbindlich eingeführt ist:
o Nach Ziffer 1: Befestigung und Tragfähigkeit für Feuerwehr-

fahrzeuge bis zu 10 t Achslast und zul. Gesamtgewicht 16 t 
(einschließlich Brückenbauwerke).

o Nach Ziffer 2: Zufahrtsbreite mind. 3 m, Zufahrtshöhe mind. 
3,50 m.

o Nach Ziffer 13: Bewegungsfläche 7 m x 12 m mit Übergangs-
bereichen

• Die Gründe des Feuerwehreinsatzes für eine Erforderlichkeit von 
Zufahrten und Bewegungsflächen nach § 5 Absatz 1 Satz 4 
BremLBO sind von der Leistungsfähigkeit der örtlichen Feuer-
wehr abhängig.

• Unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren 
im Land Bremen ist zur Erreichung der Schutzziele nach § 3 und 
§ 14 BremLBO i.V.m. § 6 Absatz 3 des Bremischen Hilfeleistungs-
gesetzes aus Gründen des Feuerwehreinsatzes § 5 Absatz 1 Satz 

4 BremLBO-10 deshalb wie folgt anzuwenden:
1. Eine Feuerwehrzufahrt mit anschließender Bewegungsfläche 

ist in der Regel erforderlich, wenn das Gebäude mehr als  
50 Meter von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegt.

2. die Länge der Entfernung wird vom Ende der öffentlichen 
Verkehrsfläche bis zur Haupterschließung des Gebäudes in 
Lauflinie gemessen. Rückwärtig erreichbare Gärten zählen 
nicht zur Haupterschließung, da Einfriedigungen von Gärten, 
die bis zu 2,00 m Höhe bauordnungsrechtlich zulässig sind, 
einen möglichen Rettungsweg versperren könnten. Die dem 
Objekt naheliegende Kante der Bewegungsfläche bis zur 
festzulegenden Haupterschließung soll weniger als 50 Meter 
betragen.

3. Entsprechend der Muster-Richtlinie fordert die Feuerwehr  
in der Regel eine Bewegungsfläche mit einer Größe von  
7 x 12 Metern.

 In begründeten und geprüften Einzelfällen kann von der  
Größe der Aufstell-Bewegungsfläche geringfügig abge- 
wichen werden.

4. Aus Rücksicht auf die Belange des Bauherren kann die Lage 
der Bewegungsflächen flexibel gehandhabt werden. Sie rich-
tet sich nach den Zuschnitten der zur Verfügung stehenden 
Flächen sowie der einzubeziehenden Gebäude auf den Bau-
grundstücken.

5. Die beidseitige Anbindung einer Feuerwehrzufahrt an eine  
öffentliche Verkehrsfläche ist anzustreben, sofern dies auf-
grund der örtlichen Gegebenheiten möglich ist, sie ist aber 
insbesondere bei Wohnbauvorhaben „in zweiter Reihe“ der 
Gebäudeklassen 1 und 2 verzichtbar.

• Unabhängig davon, ob eine bauaufsichtliche Prüfung des Brand-
schutznachweises nach § 66 Absatz 4 BremLBO erfolgt oder 
nicht, ist die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Anforderun-
gen des § 5 Absatz 1 BremLBO eigenverantwortlich vom Ent-
wurfsverfasser zu prüfen und in den Bauvorlagen nach § 11 Ab-
satz 1 Nummer 6 BremBauVorlV darzustellen.

• Können die erforderlichen Anforderungen nicht eingehalten  
werden, ist ein Antrag auf Abweichung nach § 67 BremLBO zu-
stellen, über den die untere Bauaufsichtsbehörde in Abstimmung 
mit der Feuerwehr entscheidet.

• Fehlen erforderliche Angaben zu § 5 Absatz 1 BremLBO in den 
Bauvorlagen, sofern diese offensichtlich erforderlich sind, ist die 
Bauaufsichtsbehörde wegen eines erheblichen Mangels – auch 
bei Vorhaben der Gebäudeklassen 1 bis 3, die keine zusätzliche 
Aufstellfläche benötigen – berechtigt, nach § 69 Absatz 2 Satz 2 
BremLBO eine Nachbesserung zu verlangen und bei Weigerung 
des Bauherren den Bauantrag mangels Sachbescheidungsinter-
esse abzulehnen.

• Um Planungsfehler zu vermeiden, wird empfohlen, bereits in der 
Vorplanung Kontakt mit der zuständigen unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und der Berufsfeuerwehr aufzunehmen.
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Bremische Verwaltungsvorschrift zur Anwendung  
von abweichenden statischen Prüferfordernissen  

nach § 66 Absatz 3 Satz 2  
und bauaufsichtlichen Prüfverzichten  

nach § 66 Absatz 5 Satz 2  
der Bremischen Landesbauordnung 

(VV bauaufsichtliche Prüfungen)

Vom 10. September 2018

Aufgrund § 84 Absatz 6 der Bremischen Landesbauordnung (Brem-
LBO) vom 4. September 2018 (Brem.GBl. S. 320) bestimmt die  
oberste Bauaufsichtsbehörde:

1. Regelungszweck und Rechtsgrundlagen 

Die BremLBO erweitert den der Musterbauordnung (MBO-2012) ent-
sprechenden und abschließend ausgestalteten Prüfkatalog des § 66 
Absatz 3 und 4 zur bauaufsichtlichen Prüfung des Standsicherheits- 
und/oder Brandschutznachweises aufgrund bisheriger Praxiserfah-
rungen um eine Öffnungsklausel, von der jedoch nur im Rahmen  
eines Regel-Ausnahme-Verhältnisses Gebrauch gemacht werden soll.

§ 66 Absatz 3 Satz 2 BremLBO räumt der unteren Bauaufsichts- 
behörde das Ermessen ein, im begründeten Einzelfall hinsichtlich des 
besonderen Risikopotenzials abweichend eine bauaufsichtliche  
Prüfung des Standsicherheitsnachweises einfordern zu können, 
selbst wenn dies auf Grundlage des Prüfkatalogs nicht erforderlich 
wäre.

Ein vom Prüfkatalog des § 66 Absatz 4 abweichendes bauaufsicht- 
liches Prüferfordernis für Brandschutznachweise wird hingegen auf-
grund der bisherigen Erfahrungen aus der Genehmigungspraxis nicht 
gesehen, da die brandschutztechnischen Anforderungen an Regel-
bauten bis einschließlich der Gebäudeklasse 3 ablesbar der Brem-
LBO zu entnehmen sind und in der Umsetzung bislang zu keinen 
nennenswerten Schwierigkeiten geführt haben, welche die optionale 
Möglichkeit eines abweichenden Prüferfordernisses begründen wür-
den.

§ 66 Absatz 5 Satz 2 ermöglicht es der unteren Bauaufsichtsbehörde, 
bei Vorhaben mit geringem Risikopotenzial und untergeordneter  
Bedeutung auf eine ansonsten auf Grundlage des Prüfkatalogs nach 
§ 66 Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4 BremLBO erforderliche bauauf-
sichtliche Prüfung des Standsicherheits- und/oder Brandschutznach-
weises verzichten zu können. 

Bezugnehmend auf die Ermächtigungsgrundlage des § 84 Absatz 6 
BremLBO sollen mit dieser Verwaltungsvorschrift durch die im nach-
folgenden Rahmenkatalog genannten Anforderungen Hilfestellungen 
für eine sachgerechte Ermessensentscheidung der unteren Bauauf-
sichtsbehörden über die Anwendung der o.g. Vorschriften im konkre-
ten Einzelfall gegeben werden. Dabei wird ein Regel-Ausnahmeer-
messen begründet. 

Die nachfolgend aufgeführten Ausnahmefälle bilden den Rahmen für 
abweichende Prüfverzichte oder Prüferfordernisse.

Sind die im Rahmenkatalog genannten Anforderungen erfüllt, kann 
bei der Ermessensausübung in der Regel davon ausgegangen wer-
den, dass abwechend vom Prüfkatalog nach § 66 Absatz 3 oder 4 
BremLBO eine nicht erforderliche Prüfung des Standsicherheitsnach-
weises dennoch eingefordert oder auf die ansonsten erforderliche 
bauaufsichtliche Prüfung des Standsicherheits- und/oder Brand-
schutznachweises verzichtet werden kann.

Sofern Vorhaben im nachfolgenden Rahmenkatalog nicht aufgeführt 
sind, kann bei Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens nur in  
besonders begründeten Ausnahmefällen 
– von einem Prüferfordernis nach § 66 Absatz 3 Satz 2 BremLBO 

ausgegangen werden, wenn mit dem Vorhaben eine dem Rah-
menkatalog nach Ziffer 2 gleichzusetzende Gefahr verbunden ist 
oder

– von einem Prüfverzicht nach § 66 Absatz 5 Satz 2 BremLBO aus-
gegangen werden, wenn dem Vorhaben ein vergleichbar geringes 

Risikopotential und eine vergleichbar untergeordnete Bedeutung 
beizumessen ist. 

Diese Kriterien gelten für Neubauten, Erweiterungen, Umbauten, Nut-
zungsänderungen und Beseitigungen von Gebäuden und baulichen 
Anlagen, die keine Gebäude sind.

Auf die besonderen formellen und materiellen Erleichterungen für das 
„Bremer Haus“ wird darüber hinaus mit einer typisierenden Ergän-
zung des § 2 Absatz 3 Satz 4 und 5 BremLBO hinsichtlich der Gebäu-
deklasseneinstufung reagiert.

2. Rahmenkatalog für abweichende bauaufsichtliche Prüferfor-
dernisse bei Standsicherheitsnachweisen 

§ 66 Absatz 3 Satz 2 BremLBO räumt der Bauaufsichtsbehörde die 
neue Möglichkeit ein, abweichend von Satz 1 eine bauaufsichtliche 
Prüfung des Standsicherheitsnachweises fordern zu können, wenn 
dies auf Grundlage einer Risikobewertung aus Gründen der Gefah-
renabwehr für erforderlich gehalten wird. 

Die vom Regelfall des Satzes 1 abweichende Durchführung einer 
bauaufsichtlichen Prüfung des Standsicherheitsnachweises schließt 
eine Bauüberwachung nach § 80 Absatz 2 Nummer 1 BremLBO ein. 
Die ergänzenden Anforderungen der Bremischen Verordnung über 
die Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverständigen 
(BremPPV) einschließlich deren Vergütungsregelungen sind anzuwen-
den.

Betroffen sind unter anderem Anwendungsfälle der vollständigen Be-
seitigung von Anlagen, bei denen es auf Grundlage des § 61 Absatz 3 
Satz 3 BremLBO sachgerecht erscheint, ergänzend auch die Durch-
führung eines Baugenehmigungsverfahrens zu fordern.

Mögliche Vorhaben, die ein abweichendes Prüferfordernis rechtferti-
gen können, sind nachfolgend dargestellt. Die zuständige untere 
Bauaufsichtsbehörde entscheidet darüber in der Ausübung ihres 
pflichtgemäßen Ermessens. Die diese Entscheidung tragenden Erwä-
gungen sind mit Bezug auf die genannten Anforderungen in der Bau-
akte darzustellen und dem Antragssteller oder der Antragstellerin zu 
offenbaren. Dies kann mit der Baugenehmigung, aber auch zuvor mit 
einer formlosen Mitteilung in schriftlicher oder elektronischer Form 
geschehen.

Eine entsprechende Prüfverpflichtung für die Bauaufsichtsbehörde 
besteht jedoch nicht. Der erforderliche Prüfauftrag an die Prüfingeni-
eurin oder den Prüfingenieur für Standsicherheit darf erst erteilt  
werden, wenn die Bauherrin oder der Bauherr der Prüfung zuge-
stimmt hat. Verweigert die Bauherrin oder der Bauherr ihre oder seine 
Zustimmung, hat die Bauaufsichtsbehörde ihr oder ihm einen rechts-
mittelfähigen Bescheid zu übersenden, sofern die Prüfverpflichtung 
nicht bereits als Auflage mit der Baugenehmigung festgesetzt wurde. 
Die Bauherrin oder der Bauherr kann diese Entscheidung dann auf 
dem Rechtswege überprüfen lassen.

Die im nachfolgenden Rahmenkatalog genannten Anforderungen  
sollen eine einheitliche und sachgerechte Entscheidung über das Zu-
treffen eines vom Regelfall abweichenden Prüferfordernisses des 
Standsicherheitsnachweises ermöglichen. Sind die Anforderungen 
erfüllt oder wird darüber hinaus ein statisches Sicherheitsrisiko er-
kennbar, kann nach § 66 Absatz 3 Satz 2 BremLBO die Prüfung des 
Standsicherheitsnachweises im objektbezogenen Einzelfall veran-
lasst werden:

2.1 Beseitigung von Bunkern

– Bunker in baulich verdichteten Innenbereichen und
– Standsicherheitsnachweis und Abbruchkonzept erforderlich 
– Verfahren nach § 64 BremLBO erforderlich

2.2 Beseitigung von Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 bis 
5 (nicht freistehend) bei unterschiedlichen Gründungsebenen 
und/oder –arten
– unterschiedliche Gründungsebenen von dem zu beseitigenden 

Gebäude und der angrenzenden Nachbarbebauung und/oder
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– unterschiedliche Gründungsarten (Flachgründung, Pfahlgrün-
dung) und/oder

– erforderliche Unterfangungen der angrenzenden Nachbarbebau-
ung und

– Standsicherheitsnachweis und Abbruchkonzept erforderlich 
– Verfahren nach § 64 BremLBO erforderlich.

 

 

 

Bild 1: Beseitigung von Gebäuden mit unterschiedlichen Gründungsebenen 

Nachbargebäude 
abzubrechendes 
Gebäude 

Gründungsebene 
Nachbargebäude 

tieferliegende 
Gründungsebene 

z.B. nachträgliche  
Unterfangung als 
Sicherungsmaßnahme 

Bild 1: Beseitigung von Gebäuden mit unterschiedlichen Grün-
dungsebenen

2.3 Beseitigung von Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 bis 
5 (nicht freistehend) bei mehrgeschossigen Gebäuden

– neben öffentlichen Verkehrsflächen und/oder
– komplizierte Abbruchverhältnisse (z.B. etagenweiser Rückbau) 

und
– Standsicherheitsnachweis und Abbruchkonzept erforderlich 
– Verfahren nach § 64 BremLBO erforderlich
 

2.4 Beseitigung von Gebäuden der Gebäudeklassen 2, 3 und 4 
(nicht freistehend; „Bremer Haus“)

– Standsicherheit der Nachbargebäude ist aufgrund komplizierter 
Abbruchverhältnisse („Nachkriegsbauten“) gefährdet: häufig un-
terschiedliche Baumaterialien, gemeinsame Gebäudetrennwände 
(„Kommunwand“) mit geringen Wandstärken (Dicke ≤ 12 cm), 
hausübergreifende Pfetten und/oder Decken und/oder

– unterschiedliche Gründungsebenen und/oder –arten und 
– Standsicherheitsnachweis und Abbruchkonzept erforderlich 
– Verfahren nach § 64 BremLBO erforderlich

2.5 Beseitigung von baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind

– Schornsteine, Masten usw. neben öffentlichen Verkehrsflächen 
oder in unmittelbarer Umgebung einer Bebauung oder kompli-
zierte Abbruchverhältnisse (z.B. sukzessiver Rückbau), oder  
angrenzende Bebauung) und 

– Standsicherheitsnachweis und Abbruchkonzept erforderlich 
– Verfahren nach § 64 BremLBO erforderlich

2.6 Bauen im Bestand – Umfangreiche Umbaumaßnahmen mit 
Teilabbruch (Entkernung) bei Gebäuden der Gebäudeklassen 2 
und 3 (nicht freistehend)

– Gebäudeaussteifung ist ohne Hilfsmaßnahmen nicht gewährlei-
stet und 

– die Standsicherheit der Nachbargebäude ist gefährdet
– Standsicherheitsnachweis für die Sicherungsmaßnahmen erfor-

derlich

 

 

 

 

 

Bild 2: Bauen im Bestand – umfangreiche Umbaumaßnahmen 

Nachbargebäude 

Abbruch von 
tragenden 
Innenbauteilen 

aufwendige Sicherungsmaßnahmen 

Bild 2: Bauen im Bestand – umfangreiche Umbaumaßnahmen

2.7 Errichtung von nicht verfahrensfreien Gerüsten, die keiner 
Regelausführung entsprechen

– neben oder auf öffentlichen Verkehrsflächen; z. B.: Bremer  
Rathaus, Dom, Liebfrauenkirche und komplizierte Gerüstaus- 
führungen und

– Standsicherheitsnachweis erforderlich

2.8 Errichtung von Bauhilfskonstruktionen

– neben oder auf öffentlichen Verkehrsflächen; z. B.: Baugruben-
verbau und/oder

– neben Baugruben oder Böschungen; z. B.: Baukranfundamente 
und

– Standsicherheitsnachweis erforderlich

 

 

 

 

Bild 3: Errichtung von Bauhilfskonstruktionen 

 

 

 

vorhandenes Gebäude Verkehrsfläche Bauhilfskonstruktion 
(z.B. Baugrubenverbau) 

z.B. Baugrube  
für neues Gebäude 

Kranfundament 

Baugrubenverbau 

Verkehrsfläche 

Kranfundament 

Bild 3: Errichtung von Bauhilfskonstruktionen

 

 

 

 

Bild 3: Errichtung von Bauhilfskonstruktionen 

 

 

 

vorhandenes Gebäude Verkehrsfläche Bauhilfskonstruktion 
(z.B. Baugrubenverbau) 

z.B. Baugrube  
für neues Gebäude 

Kranfundament 

Baugrubenverbau 

Verkehrsfläche 

Kranfundament 

Bild 4: Errichtung von Bauhilfskonstruktionen

2.9 Errichtung von Stützwänden

– komplizierte Randbedingungen; z. B.: neben Abgrabungen und/
oder

– zur Absicherung öffentlicher Verkehrsflächen mit Fahrzeugver-
kehr 

– zur Absicherung von steilen Böschungen 
– zur Absicherung von Böschungen mit Bebauung 
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– zur Absicherung von Gebäuden
– Standsicherheitsnachweis erforderlich

 

 

 

Bild 5: Errichtung von Stützwänden 

Stützwand 

Gebäude 
Verkehrsfläche 

Stützwand 

Bild 5: Errichtung von Stützwänden

3. Rahmenkatalog für abweichende Prüfverzichte bei  
Standsicherheits- und Brandschutznachweisen

3.1 Standsicherheit

Auch wenn sich das bisherige Prüfraster des § 66 Absatz 3 Satz 1 
BremLBO grundsätzlich bewährt hat, so hat sich in der praktischen 
Anwendung gezeigt, dass die Prüfung der Standsicherheit nach Kri-
terienkatalog (§ 66 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2) bei den Gebäuden der 
Gebäudeklassen 1 bis 3 sowie die grundsätzliche Prüfpflicht bei Ge-
bäuden der Gebäudeklasse 4 bis 5 zu „formalen“ Prüfungen führt, die 
aufgrund der statisch-konstruktiven Schwierigkeit des Tragwerks und 
der untergeordneten Bedeutung des Bauvorhabens oder Bauteils in 
Einzelfällen nicht erforderlich wären. 

Die Entscheidung über einen Prüfverzicht im Einzelfall ist jeweils 
unter Würdigung des vorhabenbezogenen Risikopotenzials zu  
treffen. Abgestellt wird dabei auf eine Wahrscheinlichkeitsaussage, 
mit der eine Gefahr für einen bestimmten baulichen Zustand eintreten 
kann. Zu berücksichtigen ist dabei die Häufigkeit des Schadensein-
trittes und das zu erwartende Schadensmaß.

Für die nachstehend unter Ziffer 3.1.1 ff. aufgeführten Vorhaben ist 
daher eine ansonsten bauaufsichtliche Prüfung des Standsicherheits-
nachweises nach § 66 Absatz 5 Satz 2 BremLBO entbehrlich, sofern 
folgende verfahrensrechtliche Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit des be-
troffenen Bauvorhabens ist nach den Vorgaben des § 66 Absatz 1 
und 2 BremLBO nachzuweisen.

2. Der Standsicherheitsnachweis ist nach den Vorgaben des § 10 
der Bremischen Bauvorlagenverordnung (BremBauVorlV) zu er-
stellen und als Teil der Bauvorlagen einzureichen. 

3. Bei beabsichtigten Prüfverzichten in den Gebäudeklassen 4 und 
5 ist der Standsicherheitsnachweis abweichend von § 66 Absatz 
2 Satz 1 BremLBO ebenfalls von einer Person zu erstellen, die in 
einer von der Ingenieurkammer Bremen zu führenden Liste einge-
tragen ist (Tragwerksplanerin/Tragwerksplaner); Eintragungen an-
derer Länder gelten auch im Land Bremen.

4. Die untere Bauaufsichtsbehörde entscheidet auf Antrag der Bau-
herrin oder des Bauherren über einen möglichen Prüfverzicht. 
Diese können den Prüfverzicht entweder mit dem Bauantrag (ein-
schließlich Standsicherheitsnachweis) oder schriftlich gegenüber 
der Bauaufsichtsbehörde beantragen, sofern bautechnische 
Nachweise im Sinne des § 72 Absatz 1 Satz 3 BremLBO nachge-
reicht werden.

5. Die Zustimmung zum Prüfverzicht ist durch die untere Bauauf-
sichtsbehörde mit Bezug auf die jeweiligen Kriterien nach Ziffer 
3.1.1 ff. aktenkundig zu dokumentieren.

Sofern die Bauherrin oder der Bauherr keinen Prüfverzicht beantragt 
hat, ist die Bauaufsichtsbehörde nicht zur Prüfung verpflichtet, ob die 
Tatbestände für einen Prüfverzicht vorliegen. Die bauaufsichtliche 
Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist somit nach dem Prüfka-
talog des § 66 Absatz 3 Satz 1 BremLBO durchzuführen. Dies gilt 
auch, wenn die Bauherrin oder der Bauherr dies ausdrücklich 
wünscht.

Die im nachfolgenden Rahmenkatalog genannten Anforderungen sol-
len eine einheitliche und sachgerechte Entscheidung über das Zutref-
fen eines vom Regelfall abweichenden Prüfverzichtes des Standsi-
cherheitsnachweises ermöglichen. Sind die Kriterien erfüllt, kann 
nach § 66 Absatz 5 Satz 2 BremLBO auf eine Prüfung des Standsi-
cherheitsnachweises im objektbezogenen Einzelfall verzichtet wer-
den.

3.1.1 nachträglicher Einbau von Dachgauben bei prüfpflichtigen 
Gebäuden 

– ein genehmigter Bauzustand liegt vor und
– vorhandenes Pfettendach; Pfetten bleiben unverändert 
– vorhandene Dachaussteifung bleibt erhalten
– zusätzliche Lasten der Dachgaube können von der vorhandenen 

Konstruktion aufgenommen werden
– keine Veränderung der vorhandenen Stützkonstruktion
Der Prüfverzicht gilt nicht für Sparren- und Kehlbalkendächer!

 

 

 

Bild 6: nachträglicher Einbau von Dachgauben  

Nachträglicher Einbau von Gauben 

vorhandenes Pfettendach 

Bild 6: nachträglicher Einbau von Dachgauben 

3.1.2 nachträglicher Ausbau von Dachgeschossen bei prüfpflich-
tigen Gebäuden

– ein genehmigter Bauzustand liegt vor und
– vorhandenes Pfettendach
– Umbaumaßnahmen beschränken sich auf Leichtbauwände und 

-verkleidungen sowie Deckenaufbauten 
– Mehrlasten sind von der vorhandenen Konstruktion aufnehmbar
– vorhandene Dachaussteifung bleibt erhalten
– vorhandene Dachgeschossdecke ist ausreichend tragfähig

Der Prüfverzicht gilt nur für die statischen Anforderungen, damit ent-
fällt die Prüfung des baulichen Brandschutzes durch den Prüfingeni-
eur für Standsicherheit. Die Feuerwiderstandsklassen der tragenden 
Bauteile müssen den Anforderungen der BremLBO entsprechen.

 

 

 

 

 

Bild 7: nachträglicher Ausbau von Dachgeschossen 

vorhandenes Dachgeschoss 

nachträglicher Ausbau 

Leichtbauweise 

Bild 7: nachträglicher Ausbau von Dachgeschossen

3.1.3 nachträglicher Anbau von eingeschossigen Balkonen bei 
prüfpflichtigen Gebäuden 

– ein genehmigter Bauzustand liegt vor und 
– aufgeständerte Bauweise (max. 3,50 m über Gelände) 
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– Stahl- oder Holzkonstruktion oder Stahlbetonplatte auf Mauer-
werkspfeilern bzw. Stahlbetonstützen

– Verankerung für Horizontallasten im Vollmauerwerk oder in Stahl-
betonbauteilen oder Aussteifungsverbände in beiden Richtungen

– eigene Gründung auf Stahlbetonfundamenten 
– tragende Bestandsbauteile bleiben unberührt oder werden sta-

tisch nachgewiesen.

Der Prüfverzicht gilt nicht für Kragarmkonstruktionen, abgehängte 
Konstruktionen und Aluminiumkonstruktionen, bei Sonderbauten und 
wenn die Balkone Bestandteil des notwendigen 1. Rettungsweges 
sind!

 

 

 

Bild 8: nachträglicher Anbau von eingeschossigen Balkonen 

aufgeständerter  
Balkon 

£ 
3,

5m
 

Bild 8: nachträglicher Anbau von eingeschossigen Balkonen

3.1.4 Errichtung von eingeschossigen Containeranlagen ohne  
typengeprüften Standsicherheitsnachweis 

– sicherer Aufstellort, z. B. kein Überschwemmungsgebiet und
– Standsicherheitsnachweis für allseitige Stahlrahmenkonstruktion
– ausreichende Verankerung mit den Gründungsbauteilen 
– eigene Gründung auf Stahlbetonfundamenten.
 

3.1.5 Errichtung von genehmigungsbedürftigen Carportanlagen 
ohne typengeprüften Standsicherheitsnachweis und ähnliche 
bauliche Anlagen

– ausgesteifte Holz- oder Stahlkonstruktion und
– eigene Gründung auf Stahlbetonfundamenten

 

 

 

 

Bild 9: genehmigungsbedürftige Carportanlagen

3.1.6 Anbauten und Erweiterungen bei prüfpflichtigen Gebäuden

– ein genehmigter Bauzustand liegt vor und 
– Massivbauten, die ohne die gemeinsame Betrachtung mit dem 

Bestandsgebäude nicht prüfpflichtig wären
– eigene Gründung auf Stahlbetonfundamenten
– neue Gründungsebene nicht tiefer als beim Bestandsgebäude
– keine Beeinträchtigung des Bestandsgebäudes, z. B. durch den 

Anschluss tragender Bauteile oder durch neue statisch relevante 
Öffnungen

 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Bild 10: Anbau bei prüfpflichtigen Gebäuden
 

3.1.7 Bauen im Bestand bei prüfpflichtigen Gebäuden

a) nachträgliche Wandöffnungen:
– ein genehmigter Bauzustand liegt vor und
– vorhandene Massivbauten
– die Gesamtstabilität des Gebäudes bleibt erhalten; Gebäude-

aussteifung durch Wand- und Deckenscheiben
– die Öffnungen werden in unkritischen Bereichen hergestellt, 

z.B. außerhalb von konzentrierten Lasteinleitungen und in 
ausreichendem Abstand zu benachbarten Öffnungen

– Breite von Öffnungen in Mauerwerkswänden ≤ 1,25 m bzw. in 
Stahlbetonwänden ≤ 1,50 m (jeweils bei ausreichender Ge-
wölbewirkung)

b) nachträgliche Deckenöffnungen:
– ein genehmigter Bauzustand liegt vor und
– die Gesamtstabilität des Gebäudes bleibt erhalten; Gebäude-

aussteifung durch Wand- und Deckenscheiben
– bei Stahlbetondecken: die Öffnungen werden in unkritischen 

Bereichen hergestellt, z.B. außerhalb von konzentrierten La-
steinleitungen und Durchstanzbereichen (Stützen und Wan-
decken bzw. -enden) oder

– bei Holzbalkendecken: die Öffnungen werden in unkritischen 
Bereichen (z.B. nicht unmittelbar neben bereits bestehenden 
Öffnungen, Querschnittschwächungen oder zentrierten La-
steinleitungen) ausgeführt und es wird nur ein tragender 
Holzbalken entfernt und durch Wechsel und Randbalken er-
setzt 
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Bild 11: Bauen im Bestand – Nachträgliche Wandöffnungen 

 

 

Zimmer 1 

Zimmer 2 

Bild 11: Bauen im Bestand – Nachträgliche Wandöffnungen

3.1.8 Nutzungsänderungen bei prüfpflichtigen Gebäuden  

– ein genehmigter Bauzustand liegt vor und
– keine Mehrlasten für die betroffenen Decken durch die neue  

Nutzung und/oder
– geringe Umbaumaßnahmen beschränken sich auf den Teil- 

abbruch und die Herstellung nichttragender Wände
– Anstatt des nach § 3 und § 10 BremBauVorlV erforderlichen 

Standsicher heitsnachweises ist die Vorlage einer Bescheinigung 
ausreichend, die von einer Person erstellt wurde, die entspre-
chend § 66 Absatz 2 Nummer 2 BremLBO in die von der Ingeni-
eurkammer Bremen zu führenden Tragwerksplanerliste eingetra-
gen ist, dass die Nutzungsänderung unter Einhaltung der zuvor 
genannten Anforderungen unbedenklich ist und keine statisch 
tragenden Bauteile verändert werden.
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Bild 12: Nutzungsänderung bei prüfpflichtigen Gebäuden

3.2 Brandschutz

Um ein angemessenes, für die jeweilige Zweckbestimmung des Bau-
vorhabens einheitliches Sicherheitsniveau zu erreichen, wurde als sy-
stematische Grundlage für die Prüfung von brandschutztechnischen 
Nachweisen das Prüfraster der Musterbauordnung auf Grundlage der 
Gebäudeklasseneinstufung übernommen.

Das Prüfraster der BremLBO-10 hat sich im Wesentlichen bewährt. 
Gleichwohl ist bei der Prüfung von Wohngebäuden in der Gebäude-
klasse 4 aufgefallen, dass viele Wohngebäude ein überschaubares 
bzw. geringes brandschutztechnisches Risikopotenzial haben. Für 
diese Gebäude kann unter bestimmten Voraussetzungen auf eine 
bauaufsichtliche Prüfung des Brandschutznachweises verzichtet 
werden. 

Abweichend vom Muster verzichtet das Land Bremen jedoch bisher 
auf den qualifizierten Brandschutzplaner oder die Brandschutzplane-
rin für Vorhaben der Gebäudeklasse 4, sondern fordert stattdessen 
bereits eine bauaufsichtliche Prüfung des Brandschutznachweises. 
Zukünftig soll es auch in Bremen zulässig sein, für Gebäude der  
Gebäudeklasse 4 auf eine bauaufsichtliche Prüfung des Brand-
schutznachweises verzichten zu können, sofern der Brandschutz-
nachweis von einem qualifizierten Brandschutzplaner oder einer 
Brandschutzplanerin erstellt wurde (siehe Ziffer 3.2.1, Buchstabe a). 
Bis perspektivisch auch im Land Bremen von der Architekten-/Ingeni-
eurkammer eine entsprechende Qualifizierung und Anerkennung  

dieser Personengruppe erfolgt ist, gelten die entsprechenden Aner-
kennungen anderer Länder bei analoger Anwendung des § 66 Absatz 
2 Satz 3 der MBO auch im Land Bremen.

Bei gewerblichen Sonderbauten kann ein Prüfverzicht sinnvoll sein, 
wenn in großen Industriehallen eine Veränderung vorgenommen wird, 
die zwar statisch relevant ist, auf den Brandschutz jedoch keinen Ein-
fluss hat (z.B. Anbau einer Verladerampe an eine Produktionshalle) 
oder es sich um bauliche Veränderungen handelt, die durch ein be-
stehendes, geprüftes und genehmigtes Brandschutzkonzept bereits 
abgedeckt sind (z.B. Umbau einer Stahlbühne in einer Produktions-
halle).

Für die nachstehend unter Ziffer 3.2.1 ff. aufgeführten Vorhaben ist 
daher eine ansonsten bauaufsichtliche Prüfung des Brandschutz-
nachweises nach § 66 Absatz 5 Satz 2 entbehrlich, sofern folgende 
verfahrensrechtliche Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz des be-
troffenen Bauvorhabens ist nach den Vorgaben des § 66 Absatz 1 
BremLBO nachzuweisen.

2. Der Brandschutznachweis ist nach den Vorgaben des § 11 der 
Bremischen Bauvorlagenverordnung (BremBauVorlV) zu erstellen 
und als Teil der Bauvorlagen einzureichen. 

3. Die untere Bauaufsichtsbehörde entscheidet auf Antrag der Bau-
herrin oder des Bauherren über einen möglichen Prüfverzicht, 
welcher mit dem Bauantrag schriftlich darzulegen ist.

4. Die Zustimmung zum Prüfverzicht ist durch die untere Bauauf-
sichtsbehörde mit Bezug auf die jeweiligen Kriterien nach Ziffer 
3.2.1 ff. aktenkundig zu dokumentieren.

Sofern die Bauherrin oder der Bauherr keinen Prüfverzicht beantragt 
hat, ist die Bauaufsichtsbehörde nicht zur Prüfung verpflichtet, ob die 
Tatbestände für einen Prüfverzicht vorliegen. Die bauaufsichtliche 
Prüfung des Brandschutznachweises ist somit nach dem Regelkata-
log des § 66 Absatz 4 BremLBO durchzuführen. Dies gilt auch, wenn 
die Bauherrin oder der Bauherr dies ausdrücklich wünscht.

Die im nachfolgenden Rahmenkatalog genannten Vorhaben sollen ei-
ne einheitliche und sachgerechte Entscheidung über das Zutreffen 
eines vom Regelfall abweichenden Prüfverzichtes des Brandschutz-
nachweises ermöglichen. Sind die Anforderungen erfüllt, kann nach  
§ 66 Absatz 5 Satz 2 BremLBO auf eine Prüfung des Brandschutz-
nachweises im objektbezogenen Einzelfall verzichtet werden.

3.2.1 Gebäudeklasse 4 (alle Vorhaben)

Ein Verzicht auf die bauaufsichtliche Prüfung des Brandschutznach-
weises in der Gebäudeklasse 4 ist bei analoger Anwendung des § 66 
Absatz 2 Satz 3 der Musterbauordnung (Fassung November 2012) 
möglich, wenn der Brandschutznachweis als Kompensationsmaß-
nahme erstellt wurde von

a) einer qualifizierten Brandschutzplanerin oder einem qualifizierter 
Brandschutzplaner, d.h. einer oder einem Angehörigen der Fach-
richtung Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen oder eines 
Studiengangs mit Schwerpunkt Brandschutz, die oder der ein 
Studium an einer deutschen Hochschule, ein gleichwertiges  
Studium an einer ausländischen Hochschule oder die Ausbildung 
für mindestens den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst ab-
geschlossen hat, danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet 
der brandschutztechnischen Planung und Ausführung von  
Gebäuden oder deren Prüfung praktisch tätig gewesen ist, und 
die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes nachgewiesen 
hat, die oder der unter Beachtung der Zulassungsvoraussetzun-
gen des § 65 Absatz 3 Satz 2 bis 7 MBO-2012 in einer von Archi-
tekten-/Ingenieurkammer zu führenden Liste eingetragen ist;  
Eintragungen anderer Länder gelten auch im Land Bremen.

 Für Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union oder einem nach dem Recht der Europäischen  
Gemeinschaften gleichgestellten Staat zur Erstellung Brand-
schutznachweisen niedergelassen sind, gilt § 65 Absatz 4 bis 6 
MBO-2012 mit der Maßgabe entsprechend, dass die Anzeige 
bzw. der Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung bei der  
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Architekten-/Ingenieurkammer einzureichen ist.
b) einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur für Brandschutz 

nach § 20 ff. BremPPV

3.2.2 Neu- und Umbau von Wohngebäuden und Nutzungs- 
änderungen in Wohngebäude der Gebäudeklasse 4 

– eindeutige Situation der Rettungswege. Der erste Rettungsweg 
entspricht den Anforderungen der BremLBO. Der zweite erforder-
liche Rettungsweg ist entweder ein baulicher oder die Bauvorla-
gen beinhalten einen aussagekräftigen bemaßten Lageplan und 
Schnittzeichnungen aus denen hervorgeht, dass eine Rettung mit 
Rettungsgeräten der Feuerwehr möglich ist,

– es sind keine Abweichungen hinsichtlich des Brandschutzes er-
forderlich

– bei Umbauten entsprechen die Feuerwiderstandsklassen für die 
tragenden Bestandsbauteile (Decken und Wände) den Anforde-
rungen der BremLBO 

Voraussetzung für den Prüfverzicht ist zusätzlich die kostenpflichtige 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsfeuerwehr hinsichtlich 
der Personenrettung entsprechend § 2 Absatz 3 Satz 5 BremLBO, die 
von der unteren Bauaufsichtsbehörde angefordert wird.

3.2.3 gewerblicher Sonderbau

– bauliche Veränderungen in großen Industriehallen, die auf den 
Brandschutz des Gebäudes keinen Einfluss haben und die Nut-
zung nicht verändert wird (z.B. Anbau einer Verladerampe an eine 
Produktionshalle)

– bauliche Veränderungen, die durch ein bestehendes, geprüftes 
und genehmigtes Brandschutzkonzept bereits abgedeckt sind 
und die Nutzung nicht verändert wird (z.B. Umbau einer Stahl-
bühne in einer Produktionshalle)

4. Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Oktober 2018 in Kraft.

Bremen, den 10. September 2018.

 Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
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BremFlBauVwV 3.3.03
Bremische Verwaltungsvorschrift über  

Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten  
und deren Gebrauchsabnahmen (BremFlBauVwV)1

Vom 8. August 2011
(Brem.ABl. S. 1199)

Aufgrund § 84 Absatz 6 der Bremischen Landesbauordnung (Brem-
LBO) vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401 – 2130-d-1a) bestimmt 
die oberste Bauaufsichtsbehörde:

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeines
2. Ausführungsgenehmigung, Prüfbuch
3. Verlängerung der Ausführungsgenehmigung
4. Anzeige, Gebrauchsabnahme
5. Sachverständige
6. Fristen für Ausführungsgenehmigungen
7. Berichte über Unfälle
8. Schlussbestimmungen

1.  Allgemeines

1.1 Fliegende Bauten sind nach § 76 Absatz 1 der Bremischen Lan-
desbauordnung bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt 
sind, an verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt 
zu werden.

 Wesentliches Merkmal eines Fliegenden Baus ist hiernach das 
Fehlen einer festen Beziehung der Anlage zu einem Grundstück.

1.2 Werden Fliegende Bauten länger als drei Monate an einem Ort 
aufgestellt, so ist im Einzelfall zu prüfen, ob es sich um die Errich-
tung einer genehmigungspflichtigen Anlage handelt.

2. Ausführungsgenehmigung, Prüfbuch

2.1 Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie aufgestellt und in Gebrauch 
genommen werden, einer Ausführungsgenehmigung. Dies gilt 
nicht für Fliegende Bauten nach § 76 Absatz 2 Satz 2 Nummern 1 
bis 5 der Bremischen Landesbauordnung.

2.2 Dem Antrag auf Erteilung einer Ausführungsgenehmigung sind 
die erforderlichen Bauvorlagen in zweifacher Ausfertigung beizu-
fügen.

 Als Bauvorlagen kommen in Betracht:
a) Bau- und Betriebsbeschreibungen,
b) Bauzeichnungen auf Papier auf Gewebe oder aus gleich- 

wertigem Material (übersichtliche Darstellung der gesamten 
Anlage z.B. im Maßstab 1:100 oder 1:50),

c) Einzelzeichnungen der tragenden Bauteile und deren Verbin-
dungen z.B. im Maßstab 1:10 oder 1:5,

d) baustatische Nachweise sowie die Sicherheitsnachweise über 
die maschinentechnischen Teile und elektrischen Anlagen,

e) Prinzipschaltpläne für elektrische, hydraulische oder pneuma-
tische Anlagenteile oder Einrichtungen,

f) Zeichnungen über die Anordnung der Rettungswege und  
deren Abmessungen mit rechnerischem Nachweis für Zelte 
mit mehr als 400 Besucherplätzen.

 Die Bauvorlagen sind nach § 23 Absatz 2 des Bremischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes in deutscher Sprache vorzulegen.

2.3 Vor Erteilung der Ausführungsgenehmigung ist der Fliegende Bau 
zur Probe aufzustellen. Auf die probeweise Aufstellung kann  
verzichtet werden, wenn sie zur Beurteilung der Stand- oder  
Betriebssicherheit des Fliegenden Baus nicht erforderlich ist.

 In der Regel sind Zelte mit mehr als 1 500 Besucherplätzen  
oder mit mehr als 750 m2 Grundfläche sowie Fahr-, Schau- und 
Belustigungsgeschäfte, Tribünen mit mehr als 500 Besucher- 

plätzen und Bühnen vor der Inbetriebnahme probeweise aufzu-
stellen.

 Bei allen Anlagen vorwiegend maschineller Art ist ein Probebe-
trieb mit den der Berechnung zugrunde gelegten ungünstigsten 
Belastungen vorzunehmen.

2.4 Die Ausführungsgenehmigung wird in ein Prüfbuch eingetragen. 
Eine Ausfertigung der für die Verlängerungsprüfung und die Ge-
brauchsabnahme erforderlichen und mit Prüfvermerk versehenen 
Original-Bauvorlagen ist dem Prüfbuch beizufügen. Das Prüfbuch 
ist dauerhaft zu binden und mit fortlaufenden Seitenzahlen zu 
versehen.

2.5 Bei Fliegenden Bauten, die mehrfach hergestellt werden und in 
ihren wesentlichen tragenden Bauteilen übereinstimmen, ausge-
nommen Zelte, kann eine dauerhafte Kennzeichnung verlangt 
werden. Das Kennzeichen ist so an dem Fliegenden Bau anzu-
bringen, dass zweifelsfrei festgestellt werden kann, ob Prüfbuch 
und Fliegender Bau zusammengehören. Das Kennzeichen ist im 
Prüfbuch einzutragen.

2.6 Für Fliegende Bauten, die auch in selbständigen räumlichen Ab-
schnitten (z.B. Binderfelder von Zelten und Tribünen) errichtet 
oder abschnittsweise in anderer Anordnung (z.B. Zelte aus  
Seitenschiffen) zusammengesetzt werden können, braucht nur 
eine Ausführungsgenehmigung erteilt zu werden, wenn alle vor-
gesehenen Möglichkeiten der Errichtung oder Zusammensetzung 
darin berücksichtigt sind.

 Sollen selbständige räumliche Abschnitte zur gleichen Zeit an 
verschiedenen Orten aufgestellt werden, so können auch mehre-
re Ausfertigungen einer Ausführungsgenehmigung erteilt werden. 
In der Ausführungsgenehmigung muss auch die größte Zahl der 
räumlichen Abschnitte festgelegt werden. Die Geltungsdauer der 
Ausführungsgenehmigung muss in allen Prüfbüchern einheitlich 
angegeben sein. Verlängerungsgenehmigungen dürfen nur für 
den ganzen Fliegenden Bau erteilt werden.

2.7 Nach Abschluss der Prüfung kann sich die Ausstellung des Prüf-
buchs verzögern. In diesen Fällen genügt eine Ausführungsge-
nehmigung in Form eines vorläufigen Prüfbuchs, dessen Seiten 
zu heften und fortlaufend zu nummerieren sind. In der Regel ge-
nügt es, dem vorläufigen Prüfbuch die mit Genehmigungsvermerk 
versehenen Bauvorlagen nach Nummer 2.2a, b und f beizufügen. 
Die Ausführungsgenehmigung in dem vorläufigen Prüfbuch ist  
bis zur Aufstellung des Prüfbuchs, längstens jedoch auf neun 
Monate zu befristen.

3. Verlängerung der Ausführungsgenehmigung

 Die Geltungsdauer einer Ausführungsgenehmigung darf nur ver-
längert werden, wenn der Fliegende Bau noch mit den geprüften 
und mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen über-
einstimmt sowie die notwendigen Prüfungen durchgeführt wor-
den sind.

 Bei älteren Fahrgeschäften mit hohen dynamischen Beanspru-
chungen, insbesondere Fahrgeschäften nach laufender Nummer 
6., 6.1, 6.5.3 und 6.5.4 der Anlage „Fristen von Ausführungs-
genehmigungen für Fliegende Bauten“, ist eine Sonderprüfung 
durch Sachverständige (siehe Nummer 5.2) Voraussetzung für die 
Verlängerung der Ausführungsgenehmigung. Diese Prüfung  
ist erstmals 12 Jahre nach Inbetriebnahme und danach, bei 
schienengebundenen Hochgeschäften im Abstand von höch-
stens 4 Jahren, bei anderen betroffenen Fahrgeschäften im  
Abstand von höchstens 6 Jahren durchzuführen und erstreckt 
sich auf Sonderuntersuchungen mit Materialprüfungen der dyna-
misch hochbeanspruchten Teile.

 Entstehen durch geänderte bauaufsichtliche Anforderungen un-
billige Härten, kann von der Einhaltung dieser Anforderungen ab-
gesehen werden, soweit dies nicht zu erheblichen Gefahren für 
Leben oder Gesundheit führt.

4. Anzeige, Gebrauchsabnahme

4.1 Die Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetriebnahme von einer  __________________________________________________________________________________
1 auf Grundlage der Mustervorschrift der ARGEBAU, Fassung Februar 2007.
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Gebrauchsabnahme abhängig machen.

 Die Anzeige und das Ergebnis der Gebrauchsabnahme sind in 
das Prüfbuch einzutragen.

4.2 Bei der Gebrauchsabnahme ist insbesondere zu prüfen
a) die Übereinstimmung des Fliegenden Baus mit den Bauvorla-

gen,
b) die Einhaltung der Nebenbestimmungen in der Ausführungs-

genehmigung,
c) die Standsicherheit des Fliegenden Baus im Hinblick auf die 

örtlichen Bodenverhältnisse.

 Die Gebrauchsabnahme kann sich auf Stichproben beschränken.

5. Sachverständige

5.1 Der Nachweis der Standsicherheit Fliegender Bauten, die einer 
Ausführungsgenehmigung bedürfen, darf nur von hierfür aner-
kannten Prüfämtern oder Prüfstellen geprüft werden.

5.2 Die für die Ausführungsgenehmigung oder die Verlängerung der 
Geltungsdauer einer Ausführungsgenehmigung zuständige Bau-
aufsichtsbehörde hat aufgrund der Bauvorlagen festzustellen, ob 
zur Prüfung der Anlage Sachverständige hinzugezogen werden 
müssen.

 Sind für die Benutzer Gesundheitsschäden infolge besonderer 
Flieh- und Druckkräfte zu befürchten, müssen auch medizinische 
Sachverständige hinzugezogen werden.

5.3 Sachverständige, denen die Prüfung Fliegender Bauten vorwie-
gend maschineller Art übertragen wird, sollen auch mit der  
Prüfung der nichtmaschinellen Teile und mit der Überwachung 
und Beurteilung des Probebetriebs beauftragt werden.

5.4 Medizinische Sachverständige sind Sachverständige von Institu-
ten oder Stellen, die Erfahrungen über Auswirkungen von Flieh- 
und Druckkräften auf Personen, z.B. durch Versuche in der  
Verkehrs- oder Luftfahrtechnik haben.

6. Fristen für Ausführungsgenehmigungen von Fliegenden 
 Bauten

 Nach § 76 Absatz 5 der Bremischen Landesbauordnung sind 
Ausführungsgenehmigungen für eine bestimmte Frist zu erteilen 
oder zu verlängern, die höchstens fünf Jahre betragen soll. In der 
Anlage sind die für die Ausführungsgenehmigungen und deren 
Verlängerungen angemessenen Fristen unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten der Fliegenden Bauten enthalten.

7. Berichte über Unfälle

 Die unteren Bauaufsichtsbehörden haben die oberste Bauauf-
sichtsbehörde unverzüglich über Unfälle, die durch den Betrieb 
Fliegender Bauten entstanden sind, zu unterrichten.

8. Schlussbestimmungen

 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift über  
die bauaufsichtliche Behandlung von Fliegenden Bauten vom  
14. Dezember 1979 (Brem.ABl. S. 131) außer Kraft.

 Der Senator für
 Umwelt, Bau und Verkehr
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Anlage: Fristen von Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten

Die in der nachfolgenden Tabelle enthaltenen Zeitspannen ermöglichen es, die Frist der Ausführungsgenehmigung und der Verlängerung der 
Geltungsdauer der Ausführungsgenehmigung auf den Zustand des Fliegenden Baus abzustellen. Die Höchstfrist kommt bei Bauten in Betracht, 
die selten aufgestellt werden oder sich bewährt haben und sich in einem guten Zustand befinden.

  Fliegender Bau  Ausführungsart  Höchstfrist/
      Jahre

                 1                      2                    3                       4 5

 1. Tribünen Steh- und Sitzplatz-  in Metallkonstruktion 5
   tribünen, 
   Tribünen mit   in Holzkonstruktion 3
   Überdeckung

 2. Bühnen Bühnen mit Überdachung,    3
   Bühnenpodeste

 3. Reklametürme    5
  Container

 4. Überdachungskon- Zelthallen  Breite <_ 10,0 m 
  struktion (zeitlich     5
  geschlossen oder    Höhe <_ 5,0 m
  offen)

   sonstige Zelthallen   3
   Zirkuszelte

   Membranbauten z.B. Segelabspannungen   2
    u. ähnliches  

 5. Tragluftbauten    1 – 3

 6. Fahrgeschäfte Hochgeschäfte schienengebunden Achterbahn 2

     Loopingbahn 1

 6.1  Wildwasserbahn   1

 6.2  Geisterbahn schienengebunden eingeschossige Bauweise 2

     zweigeschossige Bauweise 1 – 2

 6.3  Autofahrgeschäfte nicht schienengebunden Autoskooter mit elektr. Antrieb 2

     Autopisten mit Verbrennungs-
     motoren
     – eingeschossig 2–3

     – zweigeschossig 2

     Motorbootbahnen
     Motorrollerbahn 

2

 6.4  Kindereisenbahn  ohne Überdachung 5

     mit Überdachung und Zubehör 3–5
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  Fliegender Bau  Ausführungsart  Höchstfrist/
      Jahre
 
 6.5  Karusselle Kinderkarusselle Bodenkarussell 4

 6.5.1    Fliegerkarussell 

     Hängebodenkarussell 3

     Karussell mit hängenden Sitzen 
     oder Figuren

     Karusselle (V <_ 1 m/s) 5

     Karussell mit hydraulisch 
     angehobenen Auslegern u.  

2     Gondeln
     –Preßluftflieger–

 6.5.2   Karussell einfacher Bauart Bodenkarusselle 3–4

     Karusselle mit aus-    langsam-
     fliegenden Sitzen       laufend 3
     oder Gondeln             <_ 3 m/s

     Karusselle mit            schnell-
     geneigtem Dreh-        laufend
     boden oder                >_ 3 m/s 2
     geneigter Aus-
     lagerebene

 6.5.3   Karusselle komplizierter  Auslegerflugkarussell ohne
    Bauart, schnelllaufend  Schrägneigung
    zum Teil mehrfache 
    Drehbewegung Berg- und Talbahn

     Schräggeneigtes Drehwerk  2
     mit Gondeln

     Schräggeneigtes Drehwerk 
     (absenkbar) mit Gondeln

     Absenkbares Drehwerk mit 
     veränderbarer Schrägneigung 

1

     Drehwerk mit hydraulisch 
     gehobenen Auslegern, 
     Drehkreuze je Auslegerarm mit  

2

     Gondeln

     Absenkbares exentrisch 
     gelagerter Drehkreuz mit 
     veränderbarer Schrägneigung  

1

     gegenläufige Kreislaufbewegung

 6.5.4   Karruselle neuartiger und 
    komplizierter Bauart, 
    Anlagen mit besonderen 
    Dreh- und großen Hub-
    bewegungen meist schnell-  

1

    laufend, insbesondere mit 
    chaotischen Bewegungs-
    abläufen

 6.6  Schaukeln  Kinderschiffsschaukel 5

     Schiffsschaukel und 
     Überschlagschaukel 

3

     Gegengewichtsschaukel 
     z.B. Käfig- oder 2 
     Loopingschaukel
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  Fliegender Bau  Ausführungsart  Höchstfrist/
      Jahre
 
     Riesenschaukel 
     Riesen-Überschlagschaukel 

1 – 2

 6.7  Riesenräder  Riesenrad bis 14 Gondeln 3

     Riesenrad ab 15 Gondeln 2

 7 Schaugeschäfte   Steilwandbahn
     Globus 

3

    Anlagen in Gebäuden  Anlagen für artistische
    und im Freien Vorführungen 

3

 8 Belustigungsgeschäfte   Drehscheiben
     Wackeltreppen u.a. 

2

     Rutschbahn
     Tobbogan 3
     Irrgärten

     Schlaghämmer 5

 9 Ausspielungs- und    z.B. Verlosungen, Tombola,
  Verkaufsgeschäfte   Imbissläden, Kioske 

5

 10 Schießgeschäfte    5

 11 Gaststätten  ausklappbare Wagen- Gaststättenwagen 5
    konstruktion mit Blenden, 
    Gebäude übrige Anlagen 3 
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Bremische Richtlinie über den Bau und Betrieb  

Fliegender Bauten (BremFlBauR)*

Vom 8. August 2011
(Brem.ABl. S. 1205)

Aufgrund § 84 Absatz 6 der Bremischen Landesbauordnung (Brem-
LBO) vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401 – 2130-d-1a) bestimmt 
die oberste Bauaufsichtsbehörde:

Inhaltsverzeichnis:

1.  Allgemeines
1.1  Geltungsbereich
1.2  Begriffe

2.  Allgemeine Bauvorschriften
2.1  Standsicherheit und Brandschutz
2.2  Rettungswege in Räumen, Tribünen und Bühnen
2.3  Balkone, Emporen, Galerien, Podien
2.4  Rampen, Treppen und Stufengänge
2.5  Beleuchtung
2.6  Feuerlöscher
2.7  Anforderungen an Aufenthaltsräume
2.8  Hinweisschilder und -zeichen

3.  Bauvorschriften für Tribünen

4.  Bauvorschriften für Fahrgeschäfte

5.  Bauvorschriften für Zelte und vergleichbare Räume
  für mehr als 200 Besucher
5.1  Rettungswege
5.2  Lüftung
5.3  Rauchabzüge
5.4  Beheizung
5.5  Beleuchtung
5.6  Bestuhlung
5.7  Manegen
5.8  Sanitätsraum

6.  Allgemeine Betriebsvorschriften
6.1  Verantwortliche Personen
6.2  Überprüfungen
6.3  Rettungswege, Beleuchtung
6.4  Brandverhütung
6.5  Brandsicherheitswache
6.6  Benutzungseinschränkungen für Benutzer und Fahrgäste
6.7  Hinweisschilder

7.  Besondere Betriebsvorschriften
7.1  Fahrgeschäfte allgemein
7.2  Achterbahnen, Geisterbahnen
7.3  Autofahrgeschäfte, Motorrollerbahnen
7.4  Schaukeln
7.5  Karusselle
7.6  Riesenräder
7.7  Belustigungsgeschäfte
7.8  Schießgeschäfte

8.  Schlussbestimmungen

1.   Allgemeines

1.1  Geltungsbereich
 Die Richtlinie gilt für Fliegende Bauten nach § 76 Absatz 1 

der Bremischen Landesbauordnung. Die Richtlinie gilt nicht 
für Zelte, die als Camping- und Sanitätszelte verwendet wer-
den, sowie für Zelte mit einer überbauten Fläche bis zu  
75 m2. Die Regelungen dieser Richtlinie für Räume in Zelten 
gelten auch für Räume vergleichbarer Nutzung und Größen-
ordnung in anderen Fliegenden Bauten.

1.2  Begriffe

1.2.1 Fahrgeschäfte sind Anlagen, in denen Personen (Fahrgäste) 
durch eigene oder fremde Kraft in vorgeschriebenen Bahnen 
oder Grenzen bewegt werden.

1.2.2 Schaugeschäfte sind Anlagen, in denen Personen (Zuschau-
er) durch Vorführungen unterhalten werden.

1.2.3 Belustigungsgeschäfte sind Anlagen, in denen sich Personen 
(Fahrgäste, Benutzer) zu ihrer und zur Belustigung anderer 
Personen (Zuschauer) betätigen können.

1.2.4 Tribünen sind Anlagen mit ansteigenden Steh- oder Sitzplatz-
reihen für Besucher, die von der Geländeoberfläche oder vom 
Fußboden des Raumes über Stufengänge oder Treppen  
zugänglich sind.

1.2.5 Zelte sind Anlagen, deren Hülle aus Planen (textile Flächen-
gebilde, Folien) oder teilweise auch aus festen Bauteilen  
besteht.

1.2.6 Tragluftbauten sind Anlagen mit einer flexiblen Hülle, welche 
ausschließlich oder mit Stützung durch Seile, Netze oder  
Masten von der unter Überdruck gesetzten Luft des Innen-
raums getragen wird.

1.2.7 Umwehrungen sind Vorrichtungen am Rand einer Verkehrs-
fläche mit dem Ziel, den Absturz von Personen oder Sachen 
zu verhindern.

1.2.8 Abschrankungen sind Vorrichtungen mit dem Ziel, das unbe-
absichtigte Betreten eines gefährlichen Bereichs (z.B. Fahr-
bahn) zu verhindern.

1.2.9 Zäune dienen der Einfriedung eines Bereichs mit dem Ziel, 
diesen Bereich gegen unbefugtes Betreten zu sichern.

2.   Allgemeine Vorschriften

2.1  Standsicherheit und Brandschutz

2.1.1 Die Tragfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Stand-
platzes muss dem Verwendungszweck entsprechend geeig-
net sein. Unterpallungen (Unterfütterungen zwischen dem 
Erdboden und der Sohlenkonstruktion) sind niedrig zu halten 
sowie unverschieblich und standsicher herzustellen.

2.1.2 Baustoffe, ausgenommen gehobeltes Holz, müssen minde-
stens schwerentflammbar sein; für Bedachungen, die höher 
als 2,30 m über begehbaren Flächen liegen, genügen normal-
entflammbare Baustoffe.

2.1.3 Abspannvorrichtungen der Mastkonstruktionen müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

2.1.4 Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) dürfen für tragende 
Konstruktionen nur verwendet werden, wenn ihre Verwend-
barkeit nach § 18 der Bremischen Landesbauordnung (Allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung) oder § 20 der Bremischen 
Landesbauordnung (Nachweis der Verwendbarkeit von Bau-
produkten im Einzelfall) nachgewiesen ist.

2.1.5 Bestuhlungen von Fliegenden Bauten für mehr als 5.000  

__________________________________________________________________________________
* Auf Grundlage der Muster-Richtlinie der ARGEBAU vom Juni 2010.

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und  
des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen 
und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesell-
schaft (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des  
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18) 
sind belichtet.
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Besucher müssen aus mindestens schwerentflammbarem 
Material oder gehobeltem Holz bestehen.

2.1.6 Vorhänge müssen mindestens schwerentflammbar sein und 
dürfen den Fußboden nicht berühren, sie müssen leicht ver-
schiebbar sein.

2.1.7 Dekorationen müssen mindestens schwerentflammbar sein 
und dürfen nicht brennend abtropfen.

2.1.8 Ausschmückungen aus natürlichem Laub- oder Nadelholz 
müssen frisch sein oder gegen Entflammen imprägniert sein.

2.1.9 Abfallbehälter in Räumen müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen und dicht schließende Deckel haben.

2.2  Rettungswege in Räumen, Tribünen und Bühnen

2.2.1 Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten 
Ausgang ins Freie darf nicht länger als 30 m sein. Die Entfer-
nung wird in Lauflinie gemessen.

2.2.2 Die Breite der Rettungswege ist nach der größtmöglichen 
Personenzahl zu bemessen. Die lichte Breite eines jeden Tei-
les von Rettungswegen muss mindestens 1,20 m betragen. 
Die lichte Breite eines jeden Teiles von Rettungswegen muss 
für die darauf angewiesenen Personen mindestens betragen:

  –1,20 m je 200 Personen in Räumen und
  –1,20 m je 600 Personen im Freien.

 Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zulässig. Ohne 
Nachweis der Bestuhlung sind auf je 1 m2 Platzfläche (Tisch-, 
Sitz- und Stehplätze) 2 Personen zu rechnen.

2.2.3 Räume mit mehr als 100 m2 Grundfläche müssen jeweils min-
destens zwei möglichst entgegengesetzt gelegene Ausgänge 
haben. Die lichte Breite der Ausgänge muss der Rettungs-
wegbreite entsprechen; bei Ausgängen aus Räumen mit  
weniger als 100 m2 Grundfläche genügt eine lichte Breite  
von 0,90 m. Die Durchgangshöhe der Ausgänge muss  
mindestens 2,00 m betragen. Die notwendigen Ausgänge 
müssen mit Schildern nach Anlage 1 dauerhaft und gut  
sichtbar gekennzeichnet werden.

2.3  Balkone, Emporen, Galerien, Podien

2.3.1 Balkone, Emporen, Galerien, Podien und andere Anlagen, die 
höher als 0,20 m sind und von Besuchern oder Zuschauern 
benutzt werden, müssen feste Umwehrungen haben. Bei  
einer Absturzhöhe bis 12 m müssen die Umwehrungen von 
der Fußbodenoberfläche gemessen mindestens 1 m hoch 
sein. Bei mehr als 12 m Absturzhöhe müssen die Umwehrun-
gen mindestens 1,10 m hoch sein. Die Umwehrungen  
müssen so ausgebildet sein, dass nichts darauf abgestellt 
werden kann. Diese Umwehrungen müssen mindestens aus 
einem Holm und zwei Zwischenholmen bestehen. Podien, die 
höher als 1 m sind, müssen mit Stoßborden versehen sein. 
Umwehrungen von Flächen mit einer Absturzhöhe von mehr 
als 1,50 m Höhe sind so auszuführen, dass Kleinkindern das 
Durch- und Überklettern nicht erleichtert wird, wenn mit der 
Anwesenheit von Kleinkindern auf der zu sichernden Fläche 
üblicherweise zu rechnen ist. Hier darf der Abstand der  
Umwehrungs- und Geländerteile in einer Richtung nicht mehr 
als 0,12 m betragen.

2.3.2 Bei Rundpodien von Karussellen darf die Neigung 1:2,75  
betragen, wenn die Bodenbeläge rutschsicher ausgeführt 
und Trittleisten vorhanden sind. Bei Schrägpodien darf die 
Neigung bis 1:8 betragen.

2.3.3 Emporen, Galerien, Balkone und ähnliche Anlagen für Besu-
cher müssen über mindestens zwei voneinander unabhängi-
ge Treppen zugänglich sein.

2.4  Rampen, Treppen und Stufengänge

2.4.1 Rampen in Zu- und Abgängen für Besucher dürfen nicht mehr 
als 1:6 geneigt sein. Sind sie durch Trittleisten in einem Ab-
stand von höchstens 0,40 m gegen Ausrutschen gesichert, 
so dürfen sie bis 1:4 geneigt sein.

2.4.2 Treppen, die dem allgemeinen Besucherverkehr dienen,  
dürfen, soweit sie nicht rundum führen (z.B. bei Fliegerkarus-
sellen), nicht mehr als 2,40 m breit sein. Sie müssen beider-
seits feste und griffsichere Handläufe ohne freie Enden ha-
ben. Die Handläufe sind über alle Stufen und Treppenabsätze 
fortzuführen. Die Auftrittsbreite der Stufen muss mindestens 
0,23 m betragen. Die Stufen sollen nicht niedriger als 0,14 m 
und dürfen nicht höher als 0,20 m sein. Bei Treppen mit  
gebogenen oder gewendelten Läufen darf die Auftrittsbreite 
der Stufen im Abstand von 1,20 m von der inneren Treppen-
wange 0,40 m nicht überschreiten. Das Steigungsverhältnis 
einer Treppe muss immer gleich sein.

2.4.3 Treppen müssen an den Unterseiten geschlossen sein, wenn 
darunter Gänge, Sitzplätze oder Verkaufsstände angeordnet 
sind.

2.4.4 Wendeltreppen sind für Räume mit mehr als 50 Personen un-
zulässig.

2.4.5 Stufengänge müssen eine Steigung von mindestens 0,10 m 
und höchstens 0,20 m und einen Auftritt von mindestens  
0,26 m haben. Sie sind wie Treppen zu bemessen.

2.5  Beleuchtung

2.5.1 Die Beleuchtung muss elektrisch sein; batteriegespeiste 
Leuchten sind zulässig, wenn sie fest angebracht sind.

2.5.2 Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung müssen batte-
riegespeiste Leuchten zur Verfügung stehen.

2.5.3 Ortsveränderliche Einrichtungen wie Scheinwerfer, Laut- 
sprecher oder Projektoren sind mit einer nichtbrennbaren  
Sekundärsicherung (z.B. Sicherungsseil) gegen Herabfallen 
zu sichern. Ein möglicher Fallweg ist so gering wie möglich 
zu halten.

2.6  Feuerlöscher

2.6.1 Feuerlöscher sind an gut sichtbaren und zugänglichen Stel-
len, die zu kennzeichnen sind, griffbereit anzubringen und 
ständig gebrauchsfähig zu halten.

2.6.2 Zahl, Art und Löschvermögen der Feuerlöscher1 und ihre Be-
reitstellungsplätze sind nach der Ausführungsart und Nutzung 
des Fliegenden Baues festzulegen. Für die Mindestzahl der 
bereitzuhaltenden Feuerlöscher gilt nachstehende Übersicht:

__________________________________________________________________________________
1 DIN EN 3-7: 2004-04 – Eigenschaften, Löschleistung, Anforderungen und Prüfungen.
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2.7  Anforderungen an Aufenthaltsräume
 
2.7.1 Die lichte Höhe muss mindestens 2,30 m betragen. Bei Räu-

men in Wagen oder Containern muss die lichte Höhe  
im Scheitel gemessen mindestens 2,30 m betragen; sie darf 
jedoch an keiner Stelle die lichte Höhe von 2,10 m unter-
schreiten.

2.7.2 Zelte müssen im Mittel 3 m und dürfen an keiner Stelle weni-
ger als 2,30 m im Lichten hoch sein. Bei Zelten bis zu 10 m 
Breite darf der Mittelwert von 3 m unterschritten werden.

2.7.3 In Zelten mit Tribünen muss eine lichte Höhe über dem Fuß-
boden der obersten Reihe von mindestens 2,30 m, in Zelten 
mit Rauchverbot von mindestens 2 m vorhanden sein.

2.7.4 Unter Emporen oder Galerien darf die lichte Höhe in  
Abweichung von 2.7.1 auf 2 m verringert werden.

2.8  Hinweisschilder und -zeichen

 Anschläge und Aufschriften, die auf Rettungswege, Rauch-
verbot oder Benutzungsverbote und -bedingungen hinwei-
sen, sind an gut sichtbarer Stelle anzubringen. Sie müssen 
den Anlagen 1 bis 3 entsprechen.

3.   Bauvorschriften für Tribünen

3.1 Die Unterkonstruktion von Tribünen mit mehr als 10 Platzrei-
hen, deren Höhenunterschied mehr als 0,32 m je Platzreihe 
beträgt (steil ansteigende Platzreihen), muss aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen.

3.2 Bei Tribünen im Freien dürfen an jeder Seite eines Stufen- 
oder Rampenganges höchstens 20, zwischen zwei Seiten-
gängen höchstens 40 Sitzplätze angeordnet sein.

3.3 Bei Tribünen in Zelten dürfen an jeder Seite eines Stufen- 
oder Rampenganges höchstens 10, zwischen zwei Seiten-
gängen höchstens 20 Sitzplätze angeordnet sein.

3.4 Der Fußboden jeder Platzreihe muss mit dem anschließenden 
Auftritt des Stufen- oder Rampenganges in gleicher Höhe  
liegen.

3.5 Laufbohlen zwischen den Sitzplatzreihen müssen so breit 
sein, dass sie jeweils 0,05 m unter die Sitzflächen der beiden 
Sitzplatzreihen reichen. Ersatzweise kann ein Stoßbord ange-
ordnet werden. Die freien Zwischenräume dürfen höchstens 
0,12 m betragen.

3.6 Stehplätze auf Stehplatzreihen (Stehstufen) müssen mindes-
tens 0,50 m breit sein und dürfen höchstens 0,45 m tief sein. 
Die Stehstufen sollen mindestens 0,10 m hoch sein.

3.7 Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m breit sein. Sie müssen 
unverrückbar befestigt sein. Zwischen den Sitzplatzreihen 
muss eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,40 m 
vorhanden sein.

3.8 Der Abstand der Umwehrungs- und Geländerteile von Tribü-
nen darf in einer Richtung nicht mehr als 0,12 m betragen. 
Auch hinter der obersten Platzreihe ist bei einer Absturzhöhe 
bis 12 m eine Umwehrung mit einer Höhe von mindestens  
1 m, gemessen ab Oberkante Fußboden erforderlich. Bei 
mehr als 12 m Absturzhöhe muss die Umwehrung minde-
stens 1,10 m hoch sein. Falls die Rückenlehne der obersten 
Sitzreihe als Umwehrung dienen soll, ist diese wie ein Gelän-
der zu bemessen.

3.9 Bei Tribünen mit einer Höhe von mehr als 5 m, gemessen von 
der Aufstellfläche bis Oberkante Fußboden der obersten  
Reihe, sind nach hinten, seitlich oder durch Mundlöcher zu-
sätzlich zu den Stufengängen Treppen anzuordnen. Befinden 
sich oberhalb der Treppen weitere Platzreihen, so sind bei  
einer Höhendifferenz der Platzreihen von jeweils 5 m weitere 
Treppen erforderlich.

3.10 Werden mehr als 5 Stehstufen von Stehplatzreihen hinterein-
ander angeordnet, so sind vor der vordersten Stufe und nach 
jeweils 10 weiteren Stufen Umwehrungen von mindestens 
1,10 m Höhe, gemessen ab Oberkante Fußboden, anzubrin-
gen (Wellenbrecher). Sie müssen einzeln mindestens 3 m lang 
und dürfen seitlich höchstens 2 m voneinander entfernt sein. 
Die seitlichen Abstände können bis auf 5 m vergrößert  
werden, wenn die Lücken nach höchstens 5 Stehplatzreihen 
durch versetzt angeordnete Wellenbrecher überdeckt sind.

3.11 Tribünen müssen bei Veranstaltungen während der Dunkel-
heit ausreichend beleuchtet werden können.

4.  Bauvorschriften für Fahrgeschäfte

4.1 Bewegte, für Fahrgäste bestimmte Teile, insbesondere aus-
schwingende Fahrgastsitze, müssen von anderen festen oder 
bewegten Teilen des Fahrgeschäftes so weit entfernt sein, 
dass die Fahrgäste nicht gefährdet sind.

4.2 Die Fahrbahngrenzen ausschwingender Fahrgastsitze oder 
-gondeln sind so festzulegen, dass Zuschauer nicht gefähr-
det werden können.

Zeile Überbaute Fläche (m2) erforderliche Löschmitteleinheiten empfohlene Mindestzahl Art der Feuerlöscher
   der Feuerlöscher

1 bis 50 6 1

2 bis 100 9

3 bis 300 

4 bis 600  2 
  3 weitere je 100 m2  Pulverlöscher mit
5 bis 900  3 ABC-Löschpulver

6 bis 1.000  4

7 Je weitere 500 12 weitere 1 weiterer
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4.3 Die Fahrzeuge und Gondeln müssen fest angebrachte Sitze 

und Vorrichtungen zum Festhalten sowie nötigenfalls zum 
Anstemmen der Füße haben. Können die Fahrgäste vom Sitz 
abgehoben werden oder abrutschen oder sind sie zeitweise 
mit dem Kopf nach unten gerichtet, so sind in den Fahrzeu-
gen oder Gondeln ausreichende Fahrgastsicherungen erfor-
derlich.

4.4 Fahrgastsicherungen müssen so ausgebildet sein, dass die 
Fahrgäste nicht zwischen Sitz und Fahrgastsicherung durch-
rutschen können.

4.5 Die Einstiegsöffnungen bzw. Türen in Fahrzeugen oder Gon-
deln müssen Schließvorrichtungen haben. Bei allen langsam 
laufenden Fahrgeschäften (v <_ 3 m/s) genügen einfache 
Schließvorrichtungen (z.B. Ketten oder Riemen), die mit offe-
nen Haken eingehängt werden. Bei allen schnell laufenden 
Fahrgeschäften (v > 3 m/s) müssen die Einstiegsöffnungen 
der Fahrzeuge/Gondeln Sicherheitsverschlüsse haben, die 
sich während der Fahrt nicht öffnen können (z.B. geschlosse-
ne Haken oder Schließstangen mit federbelasteter Verriege-
lung).

4.6 Fahrgeschäfte müssen während des Betriebes – auch bei  
Betriebsstörungen, wie z.B. Stromausfall – in eine sichere  
Lage gebracht und stillgesetzt werden können.

4.7 Elektrische Sicherheitseinrichtungen müssen so ausgelegt 
sein, dass bei Auftreten eines Fehlers (innerer bzw. äußerer 
Fehler) ihre Wirksamkeit erhalten bleibt oder die Anlage  
in den sicheren Zustand überführt wird. Der Begriff „Fehler“ 
umfasst sowohl den ursprünglichen als auch die daraus evtl. 
entstehenden weiteren Fehler in oder an den Sicherheits- 
einrichtungen. Mit dem gleichzeitigen Entstehen zweier  
unabhängiger Fehler braucht nicht gerechnet zu werden. Ein 
Hinzukommen eines zweiten Fehlers zu einem unerkannten 
ersten Fehler ist jedoch zu berücksichtigen.

4.8 Für Fahrgeschäfte, bei denen die Fahrgäste besonderen Be-
lastungen (z.B. hohen Flieh- oder Druckkräften) ausgesetzt 
werden, sind technische Einrichtungen zur Begrenzung der 
Höchstfahrzeit vorzusehen.

4.9 Der Führerstand mit den zentralen Steuer- und Schalteinrich-
tungen ist baulich so anzuordnen oder auszustatten, dass ein 
bestmöglicher Überblick für den Betrieb der Anlage gewähr-
leistet ist.

4.10 Können Höhenbewegungen der Ausleger von Karussellen 
durch den Fahrgast selbst gesteuert werden, so muss die 
Steuereinrichtung so beschaffen sein, dass die Bedienungs-
personen die vom Fahrgast eingeleiteten Bewegungsabläufe 
unterbrechen und die Fahrgasteinheit in die Ausgangsstel-
lung zurückbringen kann.

4.11 Handräder zum Drehen der Gondeln dürfen nicht durchbro-
chen sein.

5.  Bauvorschriften für Zelte und vergleichbare Räume für 
mehr als 200 Besucher

5.1  Rettungswege

5.1.1 Mindestens ein Zu- und Ausgang muss so beschaffen sein, 
dass er für Rollstuhlbenutzer ohne fremde Hilfe geeignet ist.

5.1.2 Zwischen Ausgangstüren und Stufen müssen Absätze von 
einer der Türflügelbreite entsprechenden Tiefe liegen.

5.1.3 Türen im Zuge von Rettungswegen müssen in Fluchtrichtung 
aufschlagen. Sie müssen während der Betriebszeit von innen 
mit einem einzigen Griff leicht in voller Breite zu öffnen sein. 
Schiebe- und Drehtüren sind in Rettungswegen unzulässig. 
Pendeltüren in Rettungswegen müssen Vorrichtungen haben, 
die ein Durchpendeln der Türen verhindern.

5.2  Lüftung

5.2.1 Es muss eine Lüftung vorhanden sein, die unmittelbar ins 
Freie führt.

5.2.2 Küchen müssen Abzüge haben, die Dünste unmittelbar ablei-
ten. Lüftungsleitungen, durch die stark fetthaltige Luft abge-
führt wird, wie von Koch- und Grilleinrichtungen, sind durch 
auswechselbare Filter gegen Fettablagerungen zu schützen.

5.3  Rauchabzüge

 Sind mehr als 1 500 Besucher zugelassen, müssen Rauch-
abzugsöffnungen mit einem lichten Gesamtquerschnitt von 
mindestens 0,5 v.H. der Grundfläche oder gleichwertige  
mechanische Einrichtungen (z.B. Zwangslüfter) vorhanden 
sein. Die Bedienungselemente müssen an gut zugänglichen 
Stellen liegen und an der Bedienungsstelle die Aufschrift 
„Rauchabzug“ haben.

5.4  Beheizung

5.4.1 Feuerstätten und Geräte, die mit festen, flüssigen oder  
gasförmigen Brennstoffen beheizt werden, sind unzulässig. 
Hiervon ausgenommen sind Feuerstätten und Geräte für die 
Zubereitung von Speisen und Getränken, die in Küchen auf-
gestellt werden, die von Versammlungsräumen zumindest 
abgeschrankt sind.

5.4.2 Elektrische Heizanlagen müssen unverrückbar befestigt sein 
und durch Befestigungen gesicherte Leitungen haben.  
Glühende Teile der Heizkörper dürfen nicht offenliegen. Rück-
seiten und Seitenteile von Heizstrahlern und Heizgebläsen 
müssen von Wänden und brennbaren Gegenständen mindes-
tens 1 m entfernt sein. Heizstrahler müssen in Abstrahlungs-
richtung von Gegenständen aus brennbaren Stoffen mindes-
tens 3 m entfernt sein. Von Austrittsöffnungen, die zu 
Heizgebläsen gehören, müssen Gegenstände aus brenn- 
baren Stoffen in Richtung des Luftstromes mindestens 2 m 
entfernt sein, sofern die Temperatur der Warmluft über 40° C 
liegt.

5.5  Beleuchtung

 Zelte und vergleichbare Räume mit mehr als 200 m2 Grund-
fläche, die auch nach Einbruch der Dunkelheit betrieben wer-
den, müssen eine Sicherheitsbeleuchtung nach Maßgabe der 
einschlägigen technischen Bestimmungen2 haben.

5.6  Bestuhlung

5.6.1 In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m 
breit und unverrückbar befestigt sein; werden nur gelegent-
lich Stühle aufgestellt, so sind sie mindestens in den einzel-
nen Reihen fest miteinander zu verbinden. Die Sitzreihen 
müssen eine freie Durchgangsbreite von mindestens 0,40 m 
haben.

5.6.2 An jeder Seite eines Ganges dürfen höchstens 10, zwischen 
zwei Seitengängen höchstens 20 Sitzplätze angeordnet sein.

5.6.3 In Logen mit mehr als 10 Stühlen müssen diese unverrückbar 
befestigt sein.

5.6.4 Der Abstand von Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht unterschrei-
ten.

__________________________________________________________________________________
2 VDE 100-718: 2005-10 – Errichtung von Niederspannungsanlagen Teii 718: – Bauliche 
Anlagen für Menschenansammlungen und VDE 108-100: 2005-01 – Sicherheitsbeleuch-
tungsanlagen
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5.6.5 Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang nicht län-

ger als 10 m sein.

5.6.6 Bei Biertischgarnituren gelten folgende Regelungen:
 Nummer 5.6.1 und Nummer 5.6.4 sind nicht anzuwenden. 

Die Sitzplatzbreite beträgt 0,44 m. Abweichend von Nummer 
2.2.2 dürfen zwischen den Stirnseiten Gänge mit einer Min-
destbreite von 0,80 m vorgesehen werden, sofern nicht mehr 
als 120 Personen auf sie angewiesen sind. Diese Gänge müs-
sen zu Rettungswegen führen.

5.7  Manegen

 Manegen müssen gegen die Platzfläche durch geschlossene 
und stoßfeste Einfassungen getrennt sein. Die Einfassung 
muss mindestens 0,40 m hoch sein, die Summe ihrer Höhe 
und Breite soll mindestens 0,90 m betragen.

5.8  Sanitätsraum

 Sind mehr als 3 000 Besucher zugelassen, muss ein Sani-
tätsraum vorhanden sein. Dies gilt auch bei Zirkuszelten für 
mehr als 1 500 Besucher.

6.   Allgemeine Betriebsvorschriften

6.1  Verantwortliche Personen

6.1.1 Der Betreiber oder ein von ihm beauftragter hinreichend 
sachkundiger Vertreter muss während des Betriebs die  
Aufsicht führen und für die Einhaltung der Bedienungs- und 
Betriebsvorschriften sorgen.

6.1.2 Der Betreiber hat die Bedienungspersonen an jedem Aufstel-
lungsort insbesondere über die Bedienungs- und Betriebs-
vorschriften und das Verhalten bei Stromausfall, in Brand- 
und Panikfällen oder sonstigen Störungen zu belehren. Die 
Bedienungs- und Betriebsvorschriften müssen von den Be-
dienungspersonen jederzeit eingesehen werden können.

6.1.3 Der Betreiber hat Unfälle, die durch den Betrieb entstanden 
sind, unverzüglich der zuständigen Bauaufsichtsbehörde mit-
zuteilen.

6.2  Überprüfungen

6.2.1 Die tragenden und maschinellen Teile sind vor der Aufstellung 
auf ihren einwandfreien Zustand hin zu prüfen. Schadhafte 
Teile sind unverzüglich durch einwandfreie zu ersetzen. Es ist 
darauf zu achten, dass die Anlage auch während des Auf- 
und Abbaues standsicher ist. Die Unterpallungen sind hin-
sichtlich der Standsicherheit regelmäßig zu überprüfen.

6.2.2 Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäfte sind mindestens 
täglich vor Betriebsbeginn auf ordnungsgemäße Beschaffen-
heit und betriebssicheren Zustand zu prüfen. Die wesentli-
chen Anschlüsse, die bewegten und maschinellen Teile  
sowie die Fahrschienen von Achterbahnen einschließlich der 
Befestigungen sind auch während des Betriebs regelmäßig 
zu beobachten; nötigenfalls ist der Betrieb einzustellen. Schä-
den sind sofort zu beseitigen. Die Oberflächen von Dreh-
scheiben und Rutschbahnen sind auch während des Betriebs 
auf ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen; schadhafte 
Stellen sind unverzüglich auszubessern.

6.3  Rettungswege, Beleuchtung

6.3.1 Die Rettungswege sind freizuhalten und bei Dunkelheit  
während der Betriebszeit zu beleuchten.

6.3.2 Die Sicherheitsbeleuchtung ist bei Dunkelheit während der 
Betriebszeit zugleich mit der Hauptbeleuchtung einzuschal-

ten. Die Hilfsbeleuchtung muss stets betriebsbereit sein.

6.4  Brandverhütung

6.4.1 In Fahrgeschäften, Belustigungsgeschäften und Schauge-
schäften ist das Rauchen verboten. In Schaubuden, Zelten 
mit Szenenflächen während der Aufführung, in Zelten, die 
Reihenbestuhlung haben oder während der Vorführung ver-
dunkelt werden, sowie in Zirkuszelten ist das Rauchen und 
die Verwendung von offenem Feuer verboten; das gilt nicht 
für Festzelte.

6.4.2 Scheinwerfer müssen von brennbaren Bauprodukten so weit 
entfernt sein, dass diese nicht entzündet werden können; ins-
besondere zu Vorhängen und Dekorationen aus brennbaren 
Stoffen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m 
einzuhalten.

6.5  Brandsicherheitswache

6.5.1 Eine Brandsicherheitswache muss anwesend sein bei Veran-
staltungen in

a) Fest- und Versammlungszelten mit mehr als 5 000 Besu-
cherplätzen, sofern nicht für das Aufstellungsgelände  
eine Brandsicherheitswache zur Verfügung steht, und

b) Zirkuszelten mit mehr als 1 500 Besucherplätzen.

6.5.2 Die Brandsicherheitswache wird von der öffentlichen Feuer-
wehr gestellt. Unterhält der Veranstalter eine Werkfeuerwehr, 
kann diese die Brandsicherheitswache übernehmen.

6.6  Benutzungseinschränkungen für Benutzer und Fahrgäste

6.6.1 Für die Benutzung durch Kinder gilt, vorbehaltlich einer an-
ders lautenden Festlegung in der Ausführungsgenehmigung, 
Folgendes:

a) Fahrgeschäfte, ausgenommen Kinderfahrgeschäfte,  
dürfen von Kindern unter 8 Jahren nur in Begleitung Er-
wachsener benutzt werden. Fahrgeschäfte, bei denen es 
aufgrund der Bauart erforderlich ist, dass die Fahrgäste 
zu ihrer Sicherheit mitwirken, z.B. durch Festhalten, dür-
fen von Kindern unter 6 Jahren auch in Begleitung  
Erwachsener nicht benutzt werden. Schnelllaufende 
Fahrgeschäfte dürfen von Kindern unter 4 Jahren auch in 
Begleitung Erwachsener nicht benutzt werden.

b) Überschlagschaukeln und Fahrgeschäfte mit Gondeln, 
bei denen die Fahrgäste zeitweilig mit dem Kopf nach un-
ten gerichtet sind, dürfen von Kindern unter 14 Jahren 
nicht benutzt werden.

c) Fliegerkarusselle dürfen von Kindern unter 6 Jahren nicht, 
von Kindern von 6 bis 10 Jahren nur dann benutzt wer-
den, wenn die Sitze so eingerichtet sind, dass ein Durch-
rutschen mittels besonderer Vorkehrungen, z.B. Zurück-
hängen der Schließkette, verhindert wird.

d) Belustigungsgeschäfte mit bewegten Gehbahnen, Trep-
pen und ähnlichen Bauteilen dürfen von Kindern unter 10 
Jahren nicht benutzt werden.

e) Autofahrgeschäfte und Motorrollerbahnen mit einsitzigen 
Fahrzeugen dürfen von Kindern unter 14 Jahren nicht, 
sonstige Autofahrgeschäfte von Kindern unter 10 Jahren 
nur in Begleitung von Erwachsenen benutzt werden. Kin-
der müssen vor der Fahrt von den Bedienungspersonen 
mit Gurten gesichert werden.

f) Kinder unter 4 Jahren dürfen bei Kinderfahrzeugkarussel-
len nur Fahrzeuge mit umschlossenen Sitzen benutzen.
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6.6.2 Sitzplätze in Fahrgeschäften dürfen jeweils nur von einer  

Person besetzt werden; das gilt auch für Kinder. Sitzplätze für 
zwei Erwachsene dürfen von höchstens drei Kindern besetzt 
werden, wenn es nach Art der Aufteilung und Ausbildung der 
Sitze sowie der Betriebsweise vertretbar ist.

6.6.3 Kinderfahrgeschäfte dürfen nur von Kindern benutzt werden.

6.6.4 Tiere sowie Schirme, Stöcke und andere sperrige oder spitze 
Gegenstände dürfen in Fahrgeschäfte und Belustigungsge-
schäfte ausgenommen deren Zuschauerräume nicht mitge-
nommen werden.

6.6.5 Fahrgäste, die Schuhe mit Beschlägen (z.B. Nagelschuhe) 
oder mit spitzen Absätzen tragen, sind von der Benutzung 
von Drehscheiben und Rutschbahnen auszuschließen.

6.6.6 Schunkeln und rhythmisches Trampeln auf Podien sind zu 
untersagen.

6.6.7 Offensichtlich betrunkene Personen sind von der Benutzung 
von Fahr- und Belustigungsgeschäften auszuschließen.

6.7  Hinweisschilder

 Auf Rettungswege, Benutzungsverbote oder Benutzungsein-
schränkungen ist durch augenfällige Schilder (vgl. Anlagen 
1–3) hinzuweisen.

7.   Besondere Betriebsvorschriften

7.1  Fahrgeschäfte allgemein

7.1.1 Fahrgeschäfte mit bewegten und/oder ausschwingenden  
Teilen müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 m 
von anderen baulichen Anlagen und festen Gegenständen 
haben. In der Nähe von Bäumen ist deren Bewegung, z.B. im 
Wind, zusätzlich zu berücksichtigen. Zu Starkstromfreileitun-
gen ist ein Mindestabstand von 5 m einzuhalten.

7.1.2 Das Betreten der Zusteigpodien darf nur so vielen Personen 
gestattet werden, wie es der sichere Betrieb zulässt. Die 
Fahrzeuge oder Gondeln sind für das Ein- und Aussteigen 
genügend lange anzuhalten. Frei schwingende oder frei dreh-
bare Gondeln sind während des Ein- und Aussteigens von 
den Bedienungspersonen festzuhalten.

7.1.3 Die Fahrgastsicherungen (Bügel, Gurte, Anschnallvorrichtun-
gen usw.) und die Abschlussvorrichtungen am Einstieg von 
Fahrzeugen, Gondeln oder Sitzen (Türen, Bügel, Ketten usw.) 
sind durch die Bedienungspersonen vor jeder Fahrt zu schlie-
ßen und auf ihre Wirksamkeit zu prüfen; sie sind bis zum 
Fahrtende geschlossen zu halten. Fahrgeschäfte mit automa-
tischer Verriegelung der Fahrgastsicherungen dürfen erst ge-
startet werden, wenn das Bedienungspersonal sich davon 
überzeugt hat, dass die Bügel fest am Körper anliegen und 
verriegelt sind.

7.1.4 Triebwerke, Fahrzeuge oder Gondeln dürfen nicht in Bewe-
gung gesetzt werden, bevor

– alle Fahrgäste Platz genommen haben,

– die vorgeschriebenen Fahrgastsicherungen durchgeführt 
und

– der Gefahrenbereich, nötigenfalls die Podien, geräumt 
wurden.

7.1.5 Das Auf- und Abspringen während der Fahrt, das Hinaus-
strecken der Arme und Beine, das Hinauslehnen aus Fahr-
zeugen oder Gondeln, das Sitzen auf Bordwänden, das  
Stehen auf Sitzen oder das Stehen in Fahrzeugen oder  
Gondeln, die mit Sitzen ausgestattet sind, ist zu untersagen.

7.1.6 In schnell laufenden Fahrgeschäften darf während der Fahrt 
nicht kassiert werden. In anderen Fahrgeschäften darf wäh-
rend der Fahrt nur kassiert werden, wenn die Fahrgäste das 
Fahrzeug nicht selbst lenken oder nicht Kinder oder sich 
selbst festhalten müssen.

7.1.7 Das Anfahren und Abbremsen muss mit mäßiger Beschleuni-
gung oder Verzögerung erfolgen. Sind Fahrgäste besonderen 
Flieh- oder Druckkräften ausgesetzt, so ist eine Höchstfahr-
zeit einzuhalten, die bei zu erwartenden besonderen gesund-
heitlichen Belastungen nicht mehr als 200 Sekunden betra-
gen darf.

7.2  Achterbahnen, Geisterbahnen

7.2.1 Der Abstand der Fahrzeuge ist so einzurichten, dass bei Stö-
rungen auf der Ablauf strecke alle Fahrzeuge einzeln rechtzei-
tig angehalten werden können. Bei Stockwerksgeisterbahnen 
ohne automatische Streckensicherungen und mit mehr als ei-
nem Wagen auf der Strecke muss eine Aufsichtsperson dafür 
sorgen, dass die Anlage bei Störungen unverzüglich stillge-
setzt wird.

7.2.2 Bei Sturm, behinderter Sicht oder besonderen Witterungsver-
hältnissen, die ein sicheres Anhalten der Fahrzeuge mit den 
Bremsen und ein einwandfreies Durchfahren der Strecke ge-
fährden, ist der Betrieb von Achterbahnen einzustellen; das 
gilt auch für Geisterbahnen, deren Strecken teilweise der Wit-
terung ausgesetzt sind.

7.3  Autofahrgeschäfte, Motorrollerbahnen

7.3.1 Eine Aufsichtsperson muss von einer Stelle, die einen Über-
blick über die ganze Bahn gewährleistet, den gesamten Fahr-
betrieb überwachen, die Signale geben und den Lautsprecher 
bedienen. Ist ein größerer Teil der Fahrbahn nicht zu über-
blicken, so muss eine weitere Aufsichtsperson diesen Teil der 
Fahrbahn überwachen und mit der ersten Person Verbindung 
halten.

7.3.2 Beginn und Ende jeder Fahrt sind durch akustisches Signal, 
z.B. Hupe, und ggf. durch Lautsprecher bekanntzugeben. Auf 
den Fahrbahnen befindliche Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motor dürfen erst bestiegen werden, wenn alle Fahrzeuge 
halten. Das Rückwärtsfahren ist zu untersagen.

7.3.3 Autofahrgeschäfte dürfen nur mit Fahrzeugen gleicher An-
triebsart betrieben werden. Sie dürfen nur benutzt werden, 
solange die Fahrbahnen in genügend griffigem Zustand  
gehalten werden.

7.3.4 Autoskooter sind so zu betreiben, dass Augenverletzungen 
vermieden werden. Die Fahrzeuge sind täglich derart zu reini-
gen, dass Abreibpartikel des Netzes und der Stromabnehmer 
von Karossen und Sitzen entfernt werden (z.B. durch Abwi-
schen mit feuchtem Lappen). Die Fahrbahnplatte ist minde-
stens täglich vor Betriebsbeginn, nötigenfalls auch in Pausen, 
von Verschmutzungen zu reinigen. Vom Stromabnehmernetz 
ist Flugrost, der nach Abnutzung der Zinkschicht entsteht, 
unverzüglich zu entfernen. Beschädigungen, z.B. Löcher,  
Unregelmäßigkeiten an den Verbindungsnähten, sind sofort 
zu beseitigen. Stromabnehmerbügel sind mindestens täglich 
auf ihren einwandfreien Zustand zu prüfen. Die Kontaktbürs-
ten sind täglich zu reinigen.

7.4  Schaukeln

7.4.1 Für höchstens drei nebeneinanderliegende Gondeln muss ei-
ne Bedienungsperson anwesend sein.

7.4.2 Nichtmotorisch betriebene Überschlagschaukeln, bei denen 
die Fahrgäste zeitweilig mit dem Kopf nach unten gerichtet 
sind, dürfen je Gondel nur von einer Person benutzt werden.
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7.5  Karusselle

7.5.1 Bei Auslegerflugkarussellen, bei denen die Höhenbewegung 
der Ausleger durch die Fahrgäste selbst gesteuert wird, dür-
fen die Schaltvorrichtungen für die Höhenfahrt der Gondeln 
und des Mittelbaus erst nach dem Anfahren des Drehwerkes 
auf „Heben“ gestellt werden. Zur Beendigung der Fahrt sind 
diese Schaltvorrichtungen so rechtzeitig auf „Senken“ zu 
stellen, dass alle Gondeln und der Mittelbau bereits in der 
tiefsten Lage sind, bevor das Drehwerk anhält.

7.5.2 Bei Karussellen, bei denen die Sitz – oder Stehplätze geho-
ben oder gekippt und die Fahrgäste durch die Fliehkraft auf 
ihren Plätzen festgehalten werden, darf mit dem Heben oder 
Kippen erst begonnen werden, wenn die volle Drehzahl er-
reicht ist. Das Senken muss beendet sein, bevor die Drehzahl 
vermindert wird.

7.5.3 Bei Fliegerkarussellen ist darauf zu achten, dass die Fahr- 
gäste nicht schaukeln, sich abstoßen, den Sitz in drehende 
Bewegung setzen und sich weit hinausbeugen. Jeder Sitz-
platz darf nur von einer Person besetzt werden; das gilt auch 
für Kinder.

7.6  Riesenräder

 Die Gondeln müssen auch während der Teilfahrten so besetzt 
sein, dass das Rad gleichmäßig belastet wird.

7.7  Belustigungsgeschäfte

7.7.1 Die Stoßbanden von Drehscheiben sind während der Fahrt 
von Zuschauern freizuhalten. Fahrgäste, die von der Drehflä-
che abgerutscht sind, sind aufzufordern, die Rutschfläche 
zwischen Drehscheibe und Stoßbande unverzüglich zu ver-
lassen. Kinder dürfen nicht gemeinsam mit Erwachsenen an 
Fahrten auf Drehscheiben teilnehmen.

7.7.2 Fahrgäste dürfen Rutschbahnen nur mit dicken Filz- oder  
Tuchunterlagen benutzen.

7.7.3 Bei Toboggans sind Kinder unter 8 Jahren stets, Erwachsene 
auf Wunsch, durch einen Helfer den Laufteppich hinauf zu 

begleiten; hierauf ist durch augenfällige Schilder am Anfang 
des Laufteppichs hinzuweisen. Am Ende des Laufteppichs 
müssen zwei Helfer ankommenden Personen Hilfe leisten. 
Am Anfang des Laufteppichs und am Anfang der Rutschbahn 
müssen Bedienungspersonen für Ordnung, insbesondere für 
genügenden Abstand sorgen.

7.7.4 Der Boden von Rotoren darf erst abgesenkt werden, wenn 
die festgesetzte Höchstdrehzahl erreicht ist; der Boden darf 
erst angehoben werden, wenn der Rotor zum Stillstand ge-
kommen ist und die Fahrgäste sich von der Wand entfernt 
haben.

7.8  Schießgeschäfte

  Die Bedienungspersonen haben

a) je Person in der Regel nicht mehr als zwei, bei Kindern in 
jedem Fall nur einen Schützen zu bedienen,

b) die Gewehre erst dann zu laden, wenn der Schütze  
jeweils an den Schießtisch herangetreten ist; die Mün-
dung ist hierbei vom Schützen abgekehrt und bei der 
Übergabe nach oben zu halten,

c) dafür zu sorgen, dass die Gewehre und Geschosse nach 
Betriebsschluss sicher verwahrt werden.

8.   Schlussbestimmungen

 Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Richtlinie für den Bau und Betrieb 
fliegender Bauten (Fassung April 1977), die als Anlage 1 Teil 
der Verwaltungsvorschrift über die bauaufsichtliche Behand-
lung von fliegenden Bauten vom 14. Dezember 1979 (Brem.
ABl. S. 131) ist, außer Kraft.

Bremen, den 8. August 2011
 Der Senator für Umwelt,
 Bau und Verkehr
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Verwaltungsvorschrift des Senators
für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung

zu den §§ 20 bis 28 BremLBO
– Bauprodukte und Bauarten –

Vom 03. Mai 1996

Aufgrund § 86 Abs. 10 der Bremischen Lan-
desbauordnung (BremLBO) in der Fassung
vom 27. 03. 1995 (Brem.GBl. S. 211) wird
zu §§ 20 bis 28 BremLBO folgendes be-
stimmt:

1. Anlaß und rechtlicher Hintergrund:

Die Bremische Landesbauordnung (Brem-
LBO) in der Fassung vom 27. 03. 1995
(Brem.GBl. S. 211) hat die §§ 26 ff. der Bre-
mischen Landesbauordnung in der Fas-
sung vom 13. Juni 1983 (Brem.GBl. S. 89)
grundlegend novelliert.
Die Neufassung der Bremischen Landes-
bauordnung (BremLBO) in der Fassung
vom 27. 03. 1995 (Brem.GBl. S. 211) ist am
01. 01. 1996 in Kraft getreten.
Mit der Neufassung der Regelungen wurde

– die Richtlinie 89/106/EWG des Rates 
vom  21. Dezember 1988 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über Bau-
produkte (ABL. EG L 40 S. 12) – Bau-
produktenrichtlinie (BPR) – hinsichtlich 
der Verwendung von Bauprodukten im 
Anwendungsbereich der BremLBO um-
gesetzt und

– sichergestellt, daß die für Bauprodukte 
maßgebenden Verfahren über Baupro-
dukte nach dem Gesetz über das Inver-
kehrbringen von und den freien Waren-
verkehr mit Bauprodukten zur Umset-
zung der Richtlinie 89/106/EWG des 
Rates vom 21. Dezember 1988 zur An-
gleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über Bauprodukte (Bauproduktenge-
setz – BauPG) des Bundes vom 10. 08. 
1992 (BGBl. I S. 1495), geändert durch 
Artikel 59 des EWR-Ausführungsgeset-
zes vom 27. April 1993 (BGBl. I S. 512), 
entsprechen.

Durch das BauPG erfolgte die Umsetzung
der Bauproduktenrichtlinie hinsichtlich des
Inverkehrbringens und des freien Warenver-
kehrs von Bauprodukten. Die Umsetzung
der Bauproduktenrichtlinie hinsichtlich der
Verwendung von Bauprodukten, die nach
dem BauPG oder nach weiteren, der Um-
setzung anderer EG-Richtlinien dienenden
Vorschriften in den Verkehr gebracht wer-
den, erfolgte für den bauaufsichtlichen
Anwendungsbereich in den §§ 20 ff. Brem
LBO.

Im folgenden sind die Paragraphen ohne
Gesetzesangabe solche der BremLBO.

Die §§ 20 ff. richten sich zwar in erster Linie
unmittelbar an die Hersteller und die bei der
Prüfung, Zertifizierung und Überwachung
von Bauprodukten und Bauarten einzu-
schaltenden Stellen; sie wirken sich jedoch
mittelbar auch auf den verwendenden bzw.
anwendenden Planer, Bauherrn und Unter-

nehmer aus; für die unteren Bauordnungs-
behörden sind sie vor allem im Rahmen
der Bauüberwachung nach §§ 83 und 84
BremLBO von Bedeutung.

Da die §§ 20 ff. wegen ihrer sehr komplexen
Regelungsinhalte und ihres rechtlichen Zu-
sammenspiels mit Regelungen des BauPG
und anderen Richtlinien der EG umsetzen-
den Bundesrechts sowie entsprechenden
Rechts anderer Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum nicht leicht verständlich sind,
werden für ihren Vollzug folgende Hinweise
gegeben:

II. Regelungsgehalt der §§ 20 bis 28 
BremLBO

Die §§ 20 ff. betreffen sowohl Bauprodukte
(§ 2 Abs. 14) als auch Bauarten (§ 2 Abs.
15).

1 Bauprodukte

1.1 Bauprodukte, die nach EG-Richtlinien
umsetzenden Vorschriften in den Ver-
kehr gebracht werden (§ 20 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2, Abs. 7)

1.1.1 Allgemeines

Bauprodukte, die nach EG-Richtlinien um-
setzenden Vorschriften in den Verkehr ge-
bracht und gehandelt werden, dürfen ohne
weiteren Verwendbarkeits- oder Überein-
stimmungsnachweis verwendet werden.
Unter Umsetzungsvorschriften in diesem
Sinne fallen auch die entsprechenden Vor-
schriften der anderen Staaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes (§ 20 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 Buchst. b und c), nach denen Bau-
produkte in diesen Staaten in den Verkehr
gebracht und gehandelt werden. In der Re-
gel dürfen die Bauprodukte nur verwendet
werden, wenn sie die CE-Konformitäts-
kennzeichnung (CE-Zeichen) tragen. Tra-
gen heißt in diesem Zusammenhang:
Kennzeichnung auf dem Bauprodukt oder
auf seiner Verpackung oder, wenn das nicht
möglich ist, auf dem Lieferschein (§ 8 Abs.
7 BauPG). Ermöglichen die Vorschriften (in
zugrundeliegenden Normen, Leitlinien für
europäische technische Zulassungen oder
Zulassungen selbst) die Festlegung von
Klassen und Leistungsstufen für das Bau-
produkt, so werden die erforderlichen Klas-
sen oder Leistungsstufen für den jeweiligen
Verwendungszweck des Bauproduktes in
der Bauregelliste B bekanntgemacht (§ 20
Abs. 7 Nr.1).
Das CE-Zeichen aufgrund aller EG-Richtli-
nien besteht nach der Richtlinie 93/68/EWG
des Rates vom 22. 07. 1993 (ABL.-EG Nr. L
220, S.1) aus dem Buchstaben „CE” mit fol-
gendem Schriftbild:

Bei Verkleinerung und Vergrößerung des
CE-Zeichens müssen die sich aus dem ab-
gebildeten Raster ergebenden Proportio-

nen eingehalten werden. Die verschiedenen
Bestandteile der CE-Kennzeichnung müs-
sen etwa gleich hoch sein; die Mindesthöhe
beträgt 5 mm. Zusätzlich notwendige Anga-
ben ergeben sich aus den jeweiligen Um-
setzungsvorschriften. Das Bundesministeri-
um für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau hat jedoch von seiner Ermächti-
gung nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 12
BauPG zur Festlegung des CE-Zeichens
und zusätzlicher Angaben noch keinen Ge-
brauch gemacht.

1.1.2 Bauprodukte, die nach BauPG oder
entsprechenden Umsetzungsvorschriften
anderer Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes in den Verkehr gebracht
werden (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a
und b)

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 BauPG können je-
doch auch Bauprodukte ohne Ce-Zeichen
in den Verkehr gebracht und gehandelt
werden, wenn sie von untergeordneter Be-
deutung im Hinblick auf die wesentlichen
Anforderungen des § 5 Abs. 1 BauPG (me-
chanische Festigkeit und Sicherheit; Nut-
zungssicherheit; Brandschutz; Hygiene,
Gesundheit und Umweltschutz; Schall-
schutz; Energieeinsparung und Wärme-
schutz) sind und in einer von der Europäi-
schen Kommission erstellten – vom
Bundesministerium für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau im Bundesanzeiger
bekanntgemachten – Liste enthalten sind
und der Hersteller die Erklärung nach § 4
Abs. 3 BauPG abgegeben hat.
Entsprechenden Regelungen anderer Staa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraumes
unterfallende Bauprodukte dürfen ebenfalls
ohne CE-Zeichen in Deutschland in den
Verkehr gebracht und gehandelt werden.
Ist die Verwendung eines (im In- oder Aus-
land) hergestellten Bauproduktes nur für
den Einzelfall vorgesehen, stellen weder die
Bauproduktenrichtlinie noch das BauPG
Anforderungen an das Bauprodukt (§ 4
Abs. 4 BauPG). Die Verwendbarkeit richet
sich nach den Vorschriften der BremLBO.
Den Herstellern steht es jedoch frei, im Ent-
sprechensfall die Brauchbarkeit und Kon-
formität nach dem BauPG nachzuweisen.
Bauprodukte müssen nach dem BauPG in
den Verkehr gebracht werden, wenn dies
ausdrücklich in den vom Bundesministeri-
um für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau im Bundesanzeiger bekanntgemach-
ten harmonisierten Normen oder Leitlinien
für europäische technische Zulassungen
festgelegt ist. Ist das nicht der Fall, so dür-
fen die Bauprodukte auch verwendet wer-
den, wenn sie die Voraussetzungen des §
20 Abs. 1 Nr. 1 erfüllen.

1.1.3 Bauprodukte, die nach Vorschriften
zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der EG
in den Verkehr gebracht und gehandelt
werden (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c)

Bauprodukte fallen u.U. auch unter den An-
wendungsbereich anderer EG-Richtlinien,
die in nationales Recht umgesetzt werden.
Dies sind derzeit:
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– Richtlinie 87/404/EWG des Rates vom 
25. 06. 1987 über einfache Druckbehäl-
ter (ABL. EG Nr. L 220, S. 48), zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 
93/68/EWG vom 22. 07. 1993 (ABL. EG 
Nr. L 220, S. 1); umgesetzt in Deutsch-
land durch die Sechste Verordnung zum 
Gerätesicherheitsgesetz (-6. GSGV-Ver-
ordnung über das Inverkehrbringen von 
einfachen Druckbehältern) vom 25. 06. 
1992 (BGBl. I S. 1171);

– Richtlinie 90/396/EWG des Rates vom 
29. 06. 1990 für Gasverbrauchseinrich-
tungen (ABL. EG Nr. L 196, S. 15), 
geändert durch die Richtlinie 
93/68/EWG des Rates vom 22. 07. 1993 
(ABL. EG Nr. L 220, S. 1); umgesetzt in 
Deutschland durch die Siebte Verord-
nung zum Gerätesicherheitsgesetz (– 7. 
GSGV – Gasverbrauchseinrichtungsver-
ordnung –) vom 26. 01. 1993 (BGBl. I S. 
133);

– Richtlinie 73/23/EWG des Rates vom 
19. 02. 1973 über elektrische Betriebs-
mittel zur Verwendung innerhalb be-
stimmter Spannungsgrenzen (ABl. EG 
Nr. L 77, S. 29), geändert durch die 
Richtlinie 93/68/EWG vom 22. 07. 1993 
(ABL. EG Nr. L 220, S. 1); umgesetzt in 
Deutschland durch die Erste Verord-
nung zum Gesetz über technische
Arbeitsmittel vom 11. 06. 1979 (BGBL. I 
S. 629);

– Richtlinie 89/392/EWG des Rates vom 
14. 07. 1989 für Maschinen (ABL. EG 
Nr. L 183, S. 9), geändert durch die 
Richtlinie 93/68/EWG vom 22. 07. 1993 
(ABL. EG Nr. L 220, S. 1); umgesetzt in 
Deutschland durch die Neunte Verord-
nung zum Gerätesicherheitsgesetz (– 9. 
GSGV – Maschinenverordnung –) vom 
12. 05. 1993 (BGBl. I S. 704);

– Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 
21. 05. 1992 über die Wirkungsgrade 
von mit flüssigen oder gasförmigen 
Brennstoffen beschickten neuen Warm-
wasserheizkesseln (ABL. EG Nr. L 167, 
S. 17, L 195, S. 32); umgesetzt in 
Deutschland durch die Verordnung über 
energieeinsparende Anforderungen an 
heizungstechnische Anlagen und 
Brauchwasseranlagen (Heizungsanla-
gen-Verordnung – HeizAnlV) vom
22. 03. 1994 (BGBl. I S. 613).

Bauprodukte, die nach diesen Richtlinien
mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sind,
sind nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c
verwendbar, soweit diese Richtlinien die
wesentlichen Anforderungen des § 5 Abs. 1
BauPG (siehe dazu Ziff. 1.1.1) berücksichti-
gen. Inwieweit diese wesentlichen Anforde-
rungen von diesen Richtlinien nicht berück-
sichtigt werden, wird in der Bauregelliste B
bekanntgemacht (§ 20 Abs. 7 Nr. 2). Für die
nicht berücksichtigten wesentlichen Anfor-
derungen können u.U. Verwendbarkeits-
nachweise, Übereinstimmungsnachweise
und die Kennzeichnung mit dem Überein-
stimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach § 20
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zusätzlich erforderlich
sein.

1.2 Bauprodukte, die nicht nach EG-
Richtlinien umsetzenden Vorschriften in
den Verkehr gebracht werden müssen

1.2.1 Allgemeines

Für Bauprodukte, die nicht nach EG-Richtli-
nien umsetzenden Vorschriften in den Ver-
kehr gebracht und gehandelt werden müs-
sen, bestimmt sich ihre Verwendbarkeit
nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 20 Abs. 1
Sätze 2 und 3, § 20 Abs. 2 bis 6, §§ 21 bis
23 und §§ 25 bis 27.
Diese Regelungen unterscheiden drei Grup-
pen von Bauprodukten:

– geregelte und nicht geregelte Baupro-
dukte, die ihre Übereinstimmung mit
zugrundeliegenden technischen Regeln, 
Zulassungen, Prüfzeugnissen oder Zu-
stimmungen durch Kennzeichnung mit 
dem Ü-Zeichen ausweisen müssen;

– Bauprodukte, die für die Erfüllung der 
Anforderungen der BremLBO oder auf-
grund der BremLBO nur eine unterge-
ordnete Bedeutung haben und in einer 
Liste C bekanntgemacht werden (Bau-
produkte der Liste C);

– Sonstige Bauprodukte, die nach allge-
mein anerkannten Regeln der Technik 
hergestellt werden oder von diesen ab-
weichen (Sonstige Bauprodukte).

1.2.2 Geregelte Bauprodukte

Geregelte Bauprodukte sind solche, die
den in der Bauregelliste A1) bekanntge-
machten technischen Regeln entsprechen
oder von ihnen nicht wesentlich abweichen
(§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 20 Abs. 2).
Geregelte Bauprodukte bedürfen keines
besonderen Verwendbarkeitsnachweises.

1.2.3 Nicht geregelte Bauprodukte

Nicht geregelte Bauprodukte sind solche,
die entweder von in der Bauregelliste A be-
kanntgemachten technischen Regeln we-
sentlich abweichen oder für die es einge-
führte Technische Baubestimmungen oder
allgemein anerkannte Regeln der Technik
nicht gibt. Diese Bauprodukte bedürfen ei-
nes gesonderten Verwendbarkeitsnachwei-
ses (§ 20 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 20 Abs. 3) in
Form

– der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung (§ 21)

– des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnisses (§ 22) oder

– der Zustimmung im Einzelfall (§ 23).

Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse
sind anstelle von allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassungen erforderlich, wenn dies
mit der Bekanntmachung der technischen
Regel oder Benennung des Bauproduktes
selbst in der Bauregelliste A bestimmt wird.
Zustimmungen im Einzelfall können statt
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung bzw. des allgemeinen bauaufsichtli-

chen Prüfzeugnisses beantragt werden,
wenn das Bauprodukt nicht allgemein, son-
dern nur für ein konkretes Bauvorhaben
verwendet werden soll.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
werden vom Deutschen Institut für Bau-
technik (DIBt), Berlin, allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnisse werden von aner-
kannten Prüfstellen und Zustimmmungen
im Einzelfall werden vom Senator für Bau,
Verkehr und Stadtentwicklung erteilt.

1.2.4 Übereinstimmungszeichen (Ü-Zei-
chen)

Geregelte und nicht geregelte Bauprodukte
unterliegen einem Übereinstimmungsnach-
weis. Sie müssen das Ü-Zeichen nach § 25
Abs. 4 und 5 tragen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 – 2. Alternativen –). Tragen in diesem Zu-
sammenhang heißt, das Ü-Zeichen ist auf
dem Bauprodukt oder auf seiner Ver-
packung oder, wenn das nicht möglich ist,
auf dem Lieferschein anzubringen.
Mit dem Ü-Zeichen bestätigt der Hersteller,
daß das Bauprodukt mit der ihm zugrunde-
liegenden technischen Regel der Bauregel-
liste A, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im
Einzelfall übereinstimmt oder nicht wesent-
lich davon abweicht.
Die Bestätigung der Übereinstimmung
(§ 25) erfolgt durch

– Übereinstimmungserklärung des Her-
stellers ohne Erstprüfung – ÜH – (§ 26 
Abs. 1) bzw. nach Erstprüfung des Bau-
produktes durch eine anerkannte Prüf-
stelle – ÜHP – (§ 26 Abs. 2) oder

– Übereinstimmungszertifikat einer aner-
kannten Zertifizierungsstelle – ÜZ –
(§ 27).

Ob eine Übereinstimmungserklärung des
Herstellers nach Erstprüfung erforderlich
ist, wird in der technischen Regel nach § 20
Abs. 2, in der Bauregelliste A oder in den
besonderen Verwendbarkeitsnachweisen
des § 20 Abs. 3 Satz 1 festgelegt.
Wann ein Übereinstimmungszertifikat erfor-
derlich ist, wird in der Bauregelliste A, der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
oder der Zustimmung im Einzelfall festge-
legt. Im Einzelfall kann der Senator für Bau,
Verkehr und Stadtentwicklung jedoch die
Verwendung von Bauprodukten ohne das
erforderliche Übereinstimmungszertifikat
gestatten, wenn nachgewiesen ist, daß die-
se Bauprodukte den technischen Regeln,
Zulassungen, Prüfzeugnissen oder Zustim-
mungen nach § 25 Absatz 1 entsprechen (§
24 Abs. 2 Satz 4).
Ü-Zeichen, die in anderen Ländern bzw.
aufgrund bilateraler Vereinbarung in ande-
ren Staaten aufgebracht werden, gelten
auch im Land Bremen (§ 25 Abs.6).
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1) Die Bauregellisten A und B sowie die Liste C werden
vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) im Einver-
nehmen mit dem Senator für Bau, Verkehr und Stadtent-
wicklung bekanntgemacht und in den Mitteilungen des
DIBt (Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und Technische
Wissenschaften GmbH, Berlin, Mühlenstr. 33-34, 13187
Berlin) veröffentlicht. Maßgebend sind zur Zeit die Listen –
Ausgabe 96/1 – im Sonderheft von Nr. 13 vom 29. 03.
1996.



1.2.5 Bauprodukte nach Liste C

Bauprodukte, die für die Erfüllung der bau-
aufsichtlichen Anforderungen nur eine un-
tergeordnete Bedeutung haben und des-
halb in der Liste C bekanntgemacht sind,
bedürfen keines besonderen Verwendbar-
keitsnachweises nach § 20 Abs. 3 Satz 1
(§ 20 Abs. 3 Satz 2) und keines Überein-
stimmungsnachweises nach § 25; sie dür-
fen deshalb auch kein Ü-Zeichen tragen.
Aus dem Gesetzeszusammenhang ergibt
sich, daß nur solche Bauprodukte für eine
Aufnahme in Liste C in Betracht kommen,
für die es keine allgemein anerkannten Re-
geln der Technik oder Technische Baube-
stimmungen gibt.

1.2.6 Sonstige Bauprodukte

Sonstige Bauprodukte sind solche, die
nach allgemein anerkannten – nicht in der
Bauregelliste A bekanntgemachten – Re-
geln der Technik hergestellt werden (§ 20
Abs. 1 Satz 2). Sonstige Bauprodukte sind
auch solche, die von allgemein anerkann-
tenRegeln der Technik nach Satz 1 abwei-
chen (§ 20 Abs. 1 Satz 3). Sie bedürfen
weder eines besonderen Verwendbarkeits-
nachweises noch eines Übereinstimmungs-
nachweises. Dementsprechend dürfen sie
auch kein Ü-Zeichen tragen.

2. Bauarten

Keinerlei Anwendbarkeits- oder Überein-
stimmungsnachweise bedürfen Bauarten,
die Technischen Baubestimmungen ent-
sprechen oder nur unwesentlich von ihnen
abweichen oder für die es allgemein aner-
kannte Regeln der Technik gibt.
Eines besonderen Anwendbarkeitsnach-
weises bedürfen jedoch Bauarten, die von
Technischen Baubestimmungen wesentlich
abweichen oder für die es allgemein aner-
kannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht
geregelte Bauarten)( § 24 Abs. 1 Satz 1).
Der Anwendbarkeitsnachweis besteht ent-
weder

– in der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung oder

– in der Zustimmung im Einzelfall.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
wird vom DIBt und die Zustimmung im Ein-
zelfall wird vom Senator für Bau, Verkehr
und Stadtentwicklung erteilt. Auf den be-
sonderen Anwendbarkeitsnachweis kann
der Senator für Bau, Verkehr und Stadtent-
wicklung im Einzelfall oder für genau be-
grenzte Fälle verzichten.
Nicht geregelte Bauarten bedürfen zusätz-
lich der Bestätigung ihrer Übereinstimmung
mit den zugrundeliegenden allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen oder der
Zustimmung im Einzelfall (§ 25 Abs. 3). Der
Inhalt der Bestätigung

– Übereinstimmungserklärung des Her-
stellers ohne (§ 26 Abs. 1) bzw. nach 
Erstprüfung durch eine Prüfstelle (§ 26 
Abs. 2) oder

– Übereinstimmungszertifikat durch eine 
anerkannte Zertifizierungsstelle (§ 27)

wird in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung oder in der Zustimmung im Ein-
zelfall festgelegt.
Ein Ü-Zeichen wird für Bauarten nicht ver-
langt.

III. Bauaufsichtlicher Vollzug

1 Bauüberwachung
Europäische technische Zulassungen nach
§ 6 BauPG, allgemeine bauaufsichtliche
Zulassungen und Prüfzeugnisse (§§ 21 und
22), Zustimmungen im Einzelfall (§ 23),
Prüfergebnisse der Erstprüfung (§ 26 Abs.
2) und Übereinstimmungszertifikate (§ 27)
für Bauprodukte sowie allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassungen und Zustimmungen
im Einzelfall (§24) für Bauarten gehören zu
den Nachweisen, die vom Unternehmer
nach § 57 Abs. 1 an der Baustelle bereitzu-
halten sind und in die im Rahmen der Bau-
überwachung nach § 83 Abs. 3 Einblick zu
gewähren ist.
Im Rahmen der Bauüberwachung nach §§
83 und 84 braucht die Überprüfung der Ver-
wendbarkeit der Bauprodukte und der An-
wendbarkeit der Bauarten nur stichproben-
artig zu erfolgen, es sei denn, es gibt
konkrete Hinweise, daß unrechtmäßig oder
entgegen den Bestimmungen der §§ 20 ff.
nicht gekennzeichnete Bauprodukte ver-
wendet oder Bauarten ohne die nach § 23
erforderliche Zulassung oder Zustimmung
angewendet werden.
Grundsätzlich kann davon ausgegangen
werden, daß mit dem CE-Zeichen oder mit
dem Ü-Zeichen gekennzeichnete Baupro-
dukte verwendbar sind und daß bei Vorhan-
densein der erforderlichen Übereinstim-
mungsbestätigungen die entsprechenden
Bauarten anwendbar sind.
Die Verwendbarkeit von Bauprodukten
kann nur in Frage gestellt werden, wenn
das CE-Zeichen oder das Ü-Zeichen offen-
sichtlich zu Unrecht aufgebracht ist.
Bei CE-gekennzeichneten Bauprodukten
kann die Verwendbarkeit auch ausge-
schlossen sein, wenn das CE-Zeichen eine
andere Klasse oder Leistungsstufe aus-
weist als sie für den Verwendungszweck
des Bauproduktes in der Bauregelliste B
vorgesehen ist oder wenn neben dem CE-
Zeichen nach Bauregelliste B noch zusätz-
lich ein Ü-Zeichen erforderlich ist, was im
konkreten Fall fehlt.
Nur in besonderen Einzelfällen kann die
Verwendbarkeit von Bauprodukten und die
Anwendbarkeit von Bauarten trotz Vorhan-
denseins von rechtsmäßigen Kennzeich-
nungen bzw. von Übereinstimmungsbe-
stätigungen ausgeschlossen sein, wenn
nämlich die besonderen Umstände, z.B. am
Verwendungs- oder Anwendungsort, ver-
muten lassen, daß diese bei der Feststel-
lung der grundsätzlichen Verwend- oder An-
wendbarkeit nicht berücksichtigt wurden.
Die Verwendbarkeit sonstiger Bauprodukte
oder von Bauprodukten nach der Liste C
sollte nur in Ausnahmefällen – bei konkre-
ten Hinweisen, daß die Bauprodukte
tatsächlich den Anforderungen der Brem-
LBO nicht entsprechen – überprüft werden.

2 Sanktionen

2.1 Verbot unrechtmäßig gekennzeich-
neter Bauprodukte

Die Bauordnungsbehörde kann die Verwen-
dung entgegen § 25 mit dem Ü-Zeichen ge-
kennzeichneter Bauprodukte untersagen
und deren Kennzeichnung entwerten und
beseitigen lassen (§ 80).

2.2 Baueinstellung

Die Bauordnungsbehörde kann die Einstel-
lung der Bauarbeiten verfügen, wenn Bau-
produkte verwendet werden, die unberech-
tigt mit dem CE-Zeichen oder dem
Ü-Zeichen gekennzeichnet sind (§ 81 Abs.
1 Nr. 4). Eine Baueinstellung oder Untersa-
gung bestimmter Bauarbeiten wird unter
Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes jedoch immer nur dann in Betracht
kommen, wenn z.B. die für das Ü-Zeichen
erforderliche, aber fehlende Übereinstim-
mungsbestätigung nicht nachgeholt oder
im Fall des § 25 Abs. 2 Satz 4 nicht im
nachhinein darauf verzichtet werden kann
oder, wenn das nicht möglich ist, die Aus-
wechselung der Bauprodukte bei Baufort-
gang nicht mehr erfolgen könnte.

2.3 Ordnungswidrigkeiten

Die Bauordnungsbehörde kann Bußgeld für
die widerrechtliche Kennzeichnung von
Bauprodukten mit dem Ü-Zeichen (§ 88
Abs. 1 Nr. 9), für die Verwendung von Bau-
produkten ohne das erforderliche Ü-Zei-
chen (§ 88 Abs. 1 Nr. 11) verhängen.
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Verwaltungsvorschrift des Senators 
für Bau und Umwelt zu § 47 Abs. 6

BremLBO
vom 16. Mai 2003 (Brem.ABl. S. 352)

geändert durch Verfügung des Sentors
für Umwelt, Bau, Verkehr und Euroa
vom 5. Mai 2008 (Brem.ABl. S. 291)

Auf Grund § 86 Abs.10 der Bremischen
Landesbauordnung (BremLBO) vom 27.
März 1995 (Brem.GBl. S. 211 - 2130-d-1a),
zuletzt geändert durch Artikel 15 des Ge-
setzes vom 8. April 2003 (Brem.GBl. S.147)
und durch Gesetz vom 8. April 2003
(Brem.GBl. S 159), wird zu § 47 Abs. 6
BremLBO folgendes bestimmt:

1. Regelungszweck und rechtlicher 
Hintergrund

Die mit Wirkung vom 1. Mai 2003 geänderte
Bremische Landesbauordnung enthält in 
§ 47 Abs. 6 die folgende Verpflichtung 
zum barrierefreien Bauen im allgemeinen
Wohnungsbau:

– In Gebäuden mit mehr als zwei Woh-
nungen müssen die Wohnungen eines 
Geschosses barrierefrei erreichbar sein
(Satz 1).

– In diesen Wohnungen und in den nach 
§ 38 Abs.7 sowie § 53 Abs. 3 Nr. 2 
barrierefrei erreichbaren Wohnungen
müssen die Wohn- und Schlafräume, ei-
ne Toilette, ein Bad und die Küche oder
Kochnische mit dem Rollstuhl zugäng-
lich und nutzbar sein (Satz 2).

– Die in Satz 1 geforderte barrierefreie 
Zugänglichkeit gilt nicht, soweit die An-
forderungen, insbesondere wegen
schwieriger Geländeverhältnisse, we-
gen des Einbaus eines sonst nicht erfor-
derlichen Aufzugs oder wegen ungün-
stiger vorhandener Bebauung, nur mit
unverhältnismäßigem Mehraufwand er-
füllt werden können (Satz 3).

Die Einhaltung der in Satz 1 und 2 bestimm-
ten Anforderungen und die Frage, ob ein
unverhältnismäßiger Mehraufwand im Sinne
des Satzes 3 vorliegt, werden bei Wohnge-
bäuden bis zur Hochhausgrenze bauauf-
sichtlich präventiv nicht geprüft (vgl. §§ 66
u. 67 BremLBO). Bei der Vorschrift des 
Satzes 3 handelt es sich zudem um eine
unmittelbare gesetzliche Zulässigkeitsbe-
stimmung, die keine behördliche Ausnah-
meentscheidung erfordert.

Die Verantwortung für die Einhaltung der in
§ 47 Abs. 6 BremLBO normierten Verpflich-
tung zum barrierefreien Bauen obliegt in
diesen Fällen somit ausschließlich dem
Bauherrn und dem von ihm beauftragten
Entwurfsverfasser, der nach § 66 Abs. 4
Satz 1 BremLBO ausdrücklich erklären
muss, dass die Bauvorlagen den Vorschrif-
ten über die barrierefreie und behinderten-
gerechte bauliche Gestaltung nach § 38
Abs. 7 und 8 und § 47 Abs. 6 BremLBO ent-
sprechen. Dies ist auch der Fall, wenn die
Anforderungen des § 47 Abs. 6 Satz 1 nicht
gelten, weil sie nur mit unverhältnismäßi-
gem Mehraufwand erfüllt werden können.
Vor dem Hintergrund dieser gem. § 88 Abs.
1 Nummern 5 und 16 BremLBO bußgeldbe-
wehrten Verpflichtung ist es unerlässlich,
durch eine Konkretisierung der gesetzlichen
Bestimmungen Entwurfsverfassern und
Bauordnungsbehörden eine rechtssichere
Anwendung dieser Vorschriften zu ermögli-
chen.
Zu diesem Zweck ist die DIN 18025 Teil 2 
in modifizierter Form als Technische Bau-
bestimmung eingeführt worden (Brem.ABl.
S. 229), die konkret regelt, wie die barriere-
freie Erreichbarkeit der Wohnungen und die
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Wohn-
räume mit dem Rollstuhl baulich herzustel-
len sind.
Damit Entwurfsverfasser und Bauord-
nungsbehörden sachgerecht entscheiden
können, ob die Verpflichtung zum barriere-
freien Bauen nach § 47 Abs. 6 Satz 1 im
Einzelfall gilt, sind konkrete Vorgaben für
die Bestimmung des unverhältnismäßigen
Mehraufwandes im Sinne des § 47 Abs. 6
Satz 3 BremLBO erforderlich.
Außerdem ist es geboten, dass die Bauord-
nungsbehörden durch stichprobenartige
Überprüfungen feststellen, ob die neuen
Bestimmungen in der praktischen Rechts-
anwendung Probleme bereiten und die an-
gestrebte Verbesserung der Barrierefreiheit
im allgemeinen Wohnungsbau in ausrei-
chendem Maße tatsächlich erzielt wird.

2. Es werden deshalb die nachstehen-
den Bestimmungen getroffen:

2.1 Unverhältnismäßiger Mehraufwand 
im Sinne des § 47 Abs. 6 Satz 3 
BremLBO

2.1.1 Kann die barrierefreie Erreichbarkeit 
eines Geschosses durch den Einbau
eines sonst nicht erforderlichen Auf-
zugs hergestellt werden, ist der hierzu
erforderliche Mehraufwand nur ver-
hältnismäßig, wenn über diesen Auf-

zug mehr als 6 Wohnungen erschlos-
sen werden.

2.1.2 Ist nach Ziffer 2.1.1 der Einbau eines 
Aufzugs nicht verhältnismäßig, kann
die barrierefreie Erreichbarkeit eines
Geschosses jedoch durch sonstige
bauliche Maßnahmen hergestellt wer-
den, sind die hierfür erforderlichen
Aufwendungen unverhältnismäßig,
wenn die erforderlichen Mehraufwen-
dungen 6 % der Baukosten nach DIN
276 (Kostengruppen 300 und 400)
überschreiten.

2.2 Erforderliche bauaufsichtliche 
Feststellungen

Bei jedem 20. der genehmigungsfreigestell-
ten oder genehmigten Gebäude mit mehr
als 2 Wohnungen ist die Einhaltung der Vor-
schriften über das barrierefreie Bauen nach
§ 47 Abs. 6 BremLBO hinsichtlich Entwurfs-
planung und Bauausführung zu prüfen. Die
Ergebnisse sind zu dokumentieren.

3. Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Die Verwaltungsvorschrift tritt am Tage
nach ihrer Verkündung im Amtsblatt in
Kraft. Sie tritt am 31. Mai 2013 außer Kraft.
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Dienstliche Weisung des Senators für
Bau, Umwelt und Verkehr

vom 24. Juli 2003

Keine Toilettenpflicht bei bestimmten
Gaststätten (I.) und
Wegfall der bisherigen Muster-Gaststät-
tenbauverordnung (II.)

I.

Vor dem Hintergrund der „allgemeinen Toi-
lettenpflicht” nach § 48 Abs. 1 letzter Satz
BremLBO1 sind in der bisherigen Genehmi-
gungspraxis bei nach dem Gaststätten-
gesetz erlaubnispflichtigen Gaststätten über
§ 52 BremLBO Toiletten nach Maßgabe 
der insoweit einschlägigen Vorschriften der
Muster-Verordnung über den Bau- und Be-
trieb von Gaststätten (MGastBauVO – Fas-
sung Juni 1982 –) gefordert worden.

Bei den nach § 2 Abs. 3 des Gaststattenge-
setzes erlaubnisfreien Gaststätten2 ist hin-
gegen auch nach Bauordnungsrecht unter-
stellt worden, dass der Aufenthalt von
Gästen zeitlich so begrenzt ist, dass Gäste-
toiletten nicht erforderlich sind.

In Übereinstimmung mit dem Senator für
Wirtschaft und Häfen ist zukünftig darüber
hinaus in Auslegung des § 48 Abs. 1 letzter
Satz BremLBO und § 4 Abs. 1 Nr. 2 GastG3

davon auszugehen, dass auch die folgen-
den, nach GastG erlaubnispflichtigen Gast-
stätten keine Toiletten für Gäste benötigen:

1. Gaststätten, die während der Ladenöff-

nungszeiten alkoholfreie Getränke oder
zubereitete Speisen verabreichen, mit
einer Aufenthaltsfläche für Gäste von
max. 40 Quadratmetern und max. zehn
Sitzgelegenheiten.

2. Sonstige Gaststätten ohne Alkoholaus-
schank und ohne Sitzgelegenheiten mit
einer Aufenthaltsfläche für Gäste von
max. 40 Quadratmetern.

Als Auflage zu Baugenehmigungen für die
unter Nummern 1 und 2 genannten Gast-
stättenbetriebe ist zu fordern, dass im Ein-
gangsbereich gut lesbar und deutlich wahr-
nehmbar darauf hingewiesen wird, dass
keine Gästetoiletten vorhanden sind.

II.

Die in der bisherigen MGastBauVO enthal-
tenen besonderen Anforderungen an Gast-
stätten sind bei der Uberarbeitung dieses
Musters enffallen.

Das neue Muster stellt ausschließlich 
Anforderungen an Beherbergungsstätten 
(Muster-Beherbergungsstättenverordnung
– Fassung Dez. 2000 –).

Besondere Anforderungen an Gaststätten
sind nunmehr nach Maßgabe der neuen
MusterVersammlungsstättenverordnung –
MVStättV Fassung Mai 2002 – zu beachten.

Dies bedeutet, dass bei Gaststätten, die
den Schwellenwert nach § 1 Abs. 1 Nr. 1
der MVStättV (mehr als 200 Besucher) un-

terschreiten, zukünftig im Regelfall keine
über die Regelungen der Bremischen Lan-
desbauordnung hinausgehenden Anforde-
rungen zu stellen sind.

Soweit für derartige Gaststätten z.B. wegen
ihrer exponierten Lage besondere Anforde-
rungen erforderlich sind, können diese als
Einzelfallentscheidungen auf der Grundlage
des § 52 BremLBO ergehen.

Dabei kann sowohl die MVStättV als auch
die bisherige MGastBauVO als Erkenntnis-
quelle genutzt werden.
Dies gilt auch hinsichtlich der regelmäßig
erforderlichen Konkretisierung der „allge-
meinen Toilettenpflicht” nach § 48 Abs. 1
letzter Satz BremLBO.

Bei diesen Gaststätten ist die Zahl der min-
destens erforderlichen Toiletten deshalb
weiterhin nach Maßgabe des § 22 Abs. 2
der bisherigen MGastBauVO mit der 
Maßgabe zu bestimmen, dass bei den
Gaststätten mit 50 bis 200 Gastplätzen 3
Toilettenbecken für Damen4 erforderlich
sind.

Die in § 22 MGastBauVO weiter enthaltenen
Anforderungen an Toilettenräume sind 
auf das Anforderungsniveau der MVStättV
(§ 12) zu begrenzen .

Unter diesen Prämissen sind bei Gaststät-
ten, auf die die Vorschriften der MVStättV
keine Anwendung finden, für die nach § 48
Abs. 1 letzter Satz BremLBO erforderlichen
Toiletten noch folgende Anforderungen der
bisherigen MGastBauVO zu stellen:
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Gastplätze Toilettenbecken

Herren Damen

bis 50 1 1

über 50 bis 200 2 3

Gastplätze Urinale Beckenn o. Rinne

Stück lfdm.

bis 50 2 2

über 50 bis 200 3 3

In Schank- oder Speisewirtschaften sollen mindestens vorhanden sein (§ 22 Abs. 2):

Für Damen und Herren müssen getrennte Toilettenräume vorhanden sein (§ 22 Abs. 4 Satz 2).

Jeder Toilettenraum muss einen lüftbaren und beleuchtbaren Vorraum mit Waschbecken haben (§ 22 Abs. 5 Satz 2, erster Halbsatz).

Toiletten- und Urinalbecken müssen Wasserspülungen haben (§ 22 Abs. 6 Satz 1).

Außerdem sind die nunmehr ausdrücklich auch für Gaststätten geltenden Anforderungen des § 53 BremLBO zu beachten.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1: § 48 Abs. 1 letzter Satz BremLBO: Für Gebäude, die für einen größeren Personenkreis bestimmt sind, ist eine ausreichende Zahl von Toiletten herzustellen.

2: § 2 Abs. 3 GastG: Der Erlaubnis bedarf ferner nicht, wer ohne Sitzgelegenheiten bereitzustellen, in räumlicher Verbindung mit seinem Ladengeschäft des Lebensmitteleinzelhandels 
Getränke oder zubereitete Speisen verabreicht.

3: § 4 Abs. 1 Nr. 2 GastG: Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn (2.) die zum Betrieb des Gewerbes oder zum Aufenthalt der Beschäftigten bestimmten Räume wegen ihrer Lage, Beschaffenheit,
Ausstattung oder Einteilung für den Betrieb nicht geeignet sind, insbesondere den notwendigen Anforderungen zum Schutze der Gäste und der Beschäftigten gegen Gefahren für Leben, 
Gesundheit oder Sittlichkeit oder den sonst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung notwendigen Anforderungen nicht genügen.

4: Diese Erhöhung entspricht dem bei Herren- und Damentoiletten unterschiedlichen Anforderungsniveau nach § 12 Abs. 1 der MVStäKV.



– 1 – 2/14

Ergänzung 3.3.09
Dienstliche Weisung des Senators  

für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
vom 24.07.2008

Toilettenpflicht bei Gaststätten

Hier: Änderung der dienstlichen Weisung vom 24.07.2003

Mit der o g. dienstlichen Weisung vom 24. 07 2003 ist ausgehend von 
dem bisherigen Grundsatz, dass für erlaubnisfreie Gaststätten Gäste-
toiletten nicht erforderlich sind, in Abschnitt I bestimmt worden, dass 
auch die mit den Ziffern 1 und 2 bezeichneten erlaubnispflichtigen 
Gaststätten keine Toiletten für Gäste benötigen.

Diese Regelung differenziert zwischen Gaststätten, die ausschließlich 
während der Ladenöffnungszeiten, also typischerweise im Zusam-
menhang mit einer Ladennutzung betrieben werden (Nr. 1) und sol-
chen, die als „sonstige“ Gaststätten (typischerweise Imbisse) auch 
über die Ladenöffnungszeit hinaus geöffnet sind (2). Obwohl beiden 
Fallgruppen gemeinsam ist, dass keine alkoholischen Getränke aus-
geschenkt werden, dürfen die „sonstigen“ Gaststätten nach Nr. 2 zur 
Vermeidung einer Toilettenpflicht nur ohne Sitzgelegenheiten betrie-
ben werden.

Diese Unterscheidung macht keinen Sinn mehr, weil es zwischenzeit-
lich an Werktagen keine gesetzliche Beschränkung der Ladenöff-
nungszeit mehr gibt.

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass nach einer entsprechenden Änderung des Gaststättengesetzes1  

Gaststätten, in denen keine alkoholischen Getränke verabreicht wer-
den, ohne gaststättenrechtliche Erlaubnis betrieben werden dürfen, 
machen die bisherigen Vorgaben des Abschnittes I der dienstlichen 
Weisung vom 24.07.03 keinen Sinn mehr.

In Übereinstimmung mit dem Senator für Wirtschaft und Häfen ist 
deshalb zukünftig in Auslegung des § 48 Abs. 1 Satz 8 BremLBO2 
unter Berücksichtigung des § 2 Abs. 2 Nr. 1 GastG davon auszuge-
hen, dass Gaststätten keine Toiletten für Gäste benötigen, wenn die 
folgenden Beschränkungen eingehalten werden:

1. Kein Alkoholausschank,

2. max. 40 m² Aufenthaltsfläche für Gäste und

3. max. zehn Sitzgelegenheiten.

Als Auflage zu Baugenehmigungen für die betroffenen Gaststätten-
betriebe ist weiterhin zu fordern, dass im Eingangsbereich gut lesbar 
und deutlich wahrnehmbar darauf hingewiesen wird, dass keine Gä-
stetoiletten vorhanden sind.

Die mit der dienstlichen Weisung vom 24.07.2003 unter Abschnitt II 
erfolgte Konkretisierung der Toilettenpflicht bei Gaststätten unterhalb 
des Schwellenwertes der Muster-Versammlungsstättenverordnung 
bleibt unverändert.

Im Auftrag

Jäger 

_____________________________________________________

1  § 2 Abs. 2 Nr. 1 Gaststättengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 7. September 2007 
(BGBl. I S. 2246): Der Erlaubnis bedarf nicht, wer alkoholfreie Getränke verabreicht.

2  § 48 Abs. 1 Satz 8 BremLBO: Für Gebäude, die für einen größeren Personenkreis bestimmt sind, ist eine ausreichende Zahl von Toiletten herzustellen.



Dienstanweisung Nr. 421
(Aufgabenbereich: 07 - Bauordnung)

Bestimmungen über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der 
baulichen Nutzung von Dauerkleingärten oder Kleingärten im 
Sinne des Bundeskleingartengesetzes 

1. Vorbemerkungen
Soweit diese Dienstanweisung auf natürliche Personen Bezug nimmt, 
gilt sie für weibliche und männliche Personen. 

2. Regelungszweck:
Die stadtbremischen Dauerkleingartengebiete sind als solche im  
Flächennutzungsplan dargestellt und ganz überwiegend auch durch 
einfache Bebauungspläne festgesetzt. Sie liegen sämtlich außerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (sog. Außenbereich).

Soweit die zulässige bauliche Nutzung dieser Gebiete nicht durch die 
Festsetzungen einfacher Bebauungspläne geregelt ist, kommt es  
(ergänzend oder ausschließlich) für die Zulässigkeit von Vorhaben 
darauf an, ob sie öffentliche Belange im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB 
beeinträchtigen.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund enthält die bisherige DA 263 zur 
Konkretisierung der öffentlichen Belange im Sinne des § 35 Abs. 2 
BauGB sehr differenzierte Bestimmungen über die zulässige Bebau-
ung und Nutzung dieser Gebiete, deren Einhaltung bis zum 1. Mai 
2003 (In-Kraft-Treten der BremLBO 2003) in Baugenehmigungsver-
fahren präventiv geprüft worden sind.

Die komplexen Regelungen der bisherigen DA 263 sind jedoch mit 
der jetzt möglichen verfahrensfreien Errichtung von Gartenlauben 
nicht mehr vereinbar. Sie sollen deshalb unter Berücksichtigung  
dieser gesetzgeberischen Entscheidung im Wesentlichen auf die Tat-
bestände zurückgeführt werden, die nach der Bremischen Landes-
bauordnung Voraussetzung für die verfahrensfreie Errichtung von 
Gartenlauben sind.

Auch die bisherigen bauaufsichtlichen Vorgaben zur Bestimmung zulässi-
ger Nebenanlagen sind weitgehend verzichtbar, weil die behördliche Bau-
aufsicht bereits seit 1995 im Wesentlichen auf Gebäude beschränkt ist.

Da Gartenlauben nicht nur in den durch Bebauungsplan festgesetz-
ten Dauerkleingärten, sondern – unabhängig von der planungsrechtli-
chen Ausweisung – auch in den Kleingärten im Sinne des § 1 Absatz 
1 Nr. 2 Bundeskleingartengesetz (Kleingärten innerhalb einer Klein-
gartenanlage) verfahrensfrei hergestellt werden können, sind die Re-
gelungen der bisherigen DA Nr. 332 über die Genehmigung von Klein-
gartenlauben auf nicht zur dauernden kleingärtnerischen Nutzung 
bestimmten Grundflächen nicht mehr regelungsrelevant. Die DA Nr. 
332 entfällt somit ersatzlos.

Vor diesem Hintergrund werden die folgenden Bestimmungen über 
die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der baulichen Nutzung von 
Dauerkleingärten oder Kleingärten im Sinne des Bundeskleingarten-
gesetzes erlassen:

3. Die zulässige bauliche Nutzung von Dauerkleingärten und Klein-
gärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes beschränkt sich auf 
spezielle, für deren wesensmäßige Nutzung erforderliche oder mit ihr 
zumindest zu vereinbarende bauliche Anlagen.

3.1 Zu diesen zulässigen baulichen Anlagen zählen Gartenlauben 
(Hauptanlagen) und Nebengebäude ohne Aufenthaltsräume und 
Feuerstätten (Schuppen), Kleingewächshäuser und Kinderspiel-
häuser sowie Nebenanlagen wie Freisitze, Pflanzenschutzstände, 
Gerätekisten, Gehwegpflasterungen und sonstige bauliche Anla-
gen, die eindeutig der Gartengestaltung dienen.

3.2 Eine Bienenhaltung ist im Einzelfall zulässig, wenn von ihr nach 
Lage und Umfang nicht Belästigungen oder Gefahren ausgehen, 

die für die Umgebung unzumutbar sind. Im Übrigen sind bauliche 
Anlagen für die Tierhaltung unzulässig.

3.3 Die nach Nummer 3 zulässigen Gebäude dürfen nur ohne Unter-
kellerung und ohne ortsfeste Feuerstätten errichtet werden. 

 Zulässig sind 
3.3.1 Wasseranschlüsse mit Entwässerungseinrichtungen nach 

den Vorgaben des Entwässerungsortsgesetzes (siehe 
auch Ziffer 8.3),

3.3.2 eine Versorgung mit elektrischer Energie durch Anschluss 
an eine vorhandene öffentliche Stromversorgung.

4. Das zulässige Maß der baulichen Nutzung ist auf eine Grund-
fläche von max. 24 m² sowie eine Firsthöhe von max. 3,50 m und 
eine Traufhöhe von max. 2,50 m begrenzt.

4.1 Auf die zulässige Grundfläche ist anzurechnen:
➢ die Grundfläche der Gartenlaube,

➢ die Grundflächen überdachter Freisitze, 

➢ die Grundflächen von Nebengebäuden mit Ausnahme eines 
max. 5 m² großen Gewächshauses sowie eines max. 2,5 m³ 
großen Kinderspielhauses, jeweils mit einer Firsthöhe von 
max. 2 m.

4.2 Die Größenangaben dieser Dienstanweisung errechnen sich aus 
den Außenmaßen der Gebäude (Brutto-Rauminhalt). Dabei blei-
ben max. 50 cm tiefe Dachüberstände unberücksichtigt.

4.3 Die First- und Traufhöhe wird ab Fußbodenoberkante gemessen, 
die max. bis zu 30 cm über Erdgleiche des gewachsenen Bodens 
liegen darf.

5. Gartenlauben sollen eine Abstandsfläche mit einer Tiefe von 
mindestens 2,50 m gegenüber den Grenzen benachbarter Parzellen 
einhalten.

6. Hinweise zur Genehmigungspflicht:

6.1 Gartenlauben und Nebengebäude, die den Bestimmungen der 
Nummern 4 und 5 dieser Dienstanweisung entsprechen, erfüllen 
auch die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine verfahrens-
freie Herstellung. gem. § 61 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe k) 
BremLBO.

6.2 Nebenanlagen im Sinne der Nummer 3 sind mit Ausnahme von 
Einfriedigungen als bauliche Anlagen, die der Gartennutzung oder 
Gartengestaltung dienen, verfahrensfrei gem. § 61 Absatz 1 Num-
mer 9 Buchstabe e) BremLBO.

7. Sofern die unter Nummer 6 genannten baulichen Anlagen nicht 
verfahrensfrei sind, weil sie von den tatbestandlichen Voraussetzun-
gen abweichen, kann nach § 59 Absatz 1 Satz 2 BremLBO auf die 
Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens wegen Gering-
fügigkeit verzichtet werden. Von dieser Möglichkeit soll Gebrauch 
gemacht werden, bei

7.1 Gartenlauben, wenn
➢ die Abweichungen von den Bestimmungen dieser Dienstan-

weisung Bauart bedingt sind (z.B. Nur-Dach-Lauben), oder

➢ der Zuschnitt der Parzelle die Einhaltung der Abstandsfläche 
nach Nummer 3 nicht zulässt und ein Abstand von 5 m zu 
angrenzenden Gartenlauben eingehalten wird,

7.2 max. 1,10 m hohen Einfriedigungen, die als sockellose Holz- 
latten- oder Maschendrahtzäune hergestellt werden.
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8. Hinweise zu wasserrechtlichen Vorschriften mit eigenständi-
gem Verfahren durch die Wasserbehörde:

8.1 An Gewässern dürfen bauliche Anlagen im Sinne des § 36 des 
Wasserhaushaltsgesetzes wie beispielsweise Gebäude, zu denen 
auch Gartenlauben und Nebengebäude zählen, Brücken, Stege 
und Anlegestellen nur mit Genehmigung der Wasserbehörde er-
richtet, wesentlich geändert oder beseitigt werden (§ 20 Absatz 1 
Bremisches Wassergesetz).

8.2 Die Bebauung von Kleingärten in festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten sowie festgesetzten hochwassergefährdeten Ge-
bieten im tidebeeinflussten Bereich der Weser einschließlich der 
Nebengewässer  bedarf einer wasserbehördlichen Genehmigung. 
In dieser Genehmigung können aus Gründen des Hochwasser-
schutzes besondere Anforderungen an die Bebauung gestellt 
werden (§ 78 Absatz 3 Wasserhaushaltsgesetz, § 57 Absatz 1 
Bremisches Wassergesetz).

8.3 Wird auf einem Kleingartengrundstück Wasser direkt oder indi-
rekt aus der öffentlichen Wasserversorgung bezogen, ist der Nut-
zungsberechtigte des Grundstücks nach § 6a Absatz 2 bis 5 des 
Entwässerungsortsgesetzes zur Abwasserbeseitigung verpflich-
tet, wenn sich in der Gartenlaube oder in den Nebengebäuden an 

die Wasserversorgung angeschlossene Anlagen oder Geräte be-
finden, deren regelmäßige Benutzung einen nicht unerheblichen 
Anfall von Abwasser erwarten lässt. Die Errichtung, Änderung 
oder Beseitigung der Abwassersammelbehälter auf einem Klein-
gartengrundstück ist der Wasserbehörde spätestens einen Monat 
vor Beginn der Maßnahme schriftlich anzuzeigen (§ 6a Entwässe-
rungsortsgesetz). 

8.4 Über die in den Nummern 8.1. bis 8.3. genannten Regelungen 
hinaus können in festgesetzten Wasserschutzgebieten von der 
Wasserbehörde bestimmte Handlungen verboten oder für nur 
eingeschränkt zulässig (genehmigungspflichtig) erklärt werden. 

9. Inkrafttreten

Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und  
ersetzt die bisherige Dienstanweisung vom 27.04.2010; sie tritt mit 
Ablauf des 30.09.2017 außer Kraft.

Staatsrat
– Wolfgang Golasowski –



Dienstanweisung Nr. 422
(Aufgabenbereich: 07 – Bauordnung)

Bauaufsichtliches Einschreiten in Dauerkleingärten, Kleingärten 
im Sinne des Bundeskleingartengesetzes sowie im übrigen Au-
ßenbereich der Stadtgemeinde Bremen 

1. Vorbemerkungen
Soweit diese Dienstanweisung auf natürliche Personen Bezug nimmt, 
gilt sie für weibliche und männliche Personen.

2. Regelungszweck:
Die Wohnungsnot während der Nachkriegsjahre führte in den kleingärt-
nerisch genutzten Gebieten sowie in den Außenbereichsgebieten der 
Stadtgemeinde Bremen zu oft durch die Behörden unkontrollierten 
Baumaßnahmen und unzulässigen Nutzungen. Eine Förderung erfuhr 
diese Entwicklung durch die Anordnung des Präsidenten des Senats 
vom 1. August 1945 (Brem.GBl. 1945/1946 S.22), nach der die Beden-
ken gegen das Wohnen und den Bau max. 30 m² großer Notunterkünf-
te in diesen Gebieten zeitweilig zurückgestellt wurden. Zwar wurde 
diese Anordnung am 24.1.1949 wieder aufgehoben (Brem.GBl. S. 23), 
aber angesichts der noch weiterhin herrschenden Wohnungsnot ließen 
die Behörden noch Behelfsheimbauten, wenn auch inzwischen auf das 
Maß von 20 m² bebauter Fläche reduziert, bis zum 6. Juli 1955 zu.

Ab 1955 ist bauaufsichtlich auf der Grundlage verschiedener Stich-
tage unterschiedlich gegen die zu verschiedenen Zeiten errichteten 
unzulässigen Bauwerke und Nutzungen eingeschritten worden.

Diese Praxis erklärte das Verwaltungsgericht Bremen 1967 für sach-
lich nicht gerechtfertigt und stellte eine Verletzung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes fest.

Daraufhin wurde mit der DA 268 des damaligen Senators für das 
Bauwesen mit dem 28. Mai 1974 ein neuer Stichtag für die Duldung 
unzulässiger Bauwerke und Nutzungen festgelegt, der mit dem 
Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, weil auch gegen die davor errich-
teten unzulässigen Bauwerke und Nutzungen im Rahmen einer  
abschnittsweisen Bereinigung eingeschritten wird. Ausgenommen 
von dieser abschnittsweisen Bereinigung waren nach Maßgabe der 
DA 268 nur die sog. Kaisen-Auswohner.

In den folgenden Jahren sind nach diesem Konzept in erheblicher 
Zahl Dauerkleingartengebiete „baulich bereinigt“ worden, in denen 
jedoch nur vereinzelt gewohnt worden ist. Das OVG Bremen hat  
deshalb einen zeitnahen Abschluss der Bereinigung der Außenbe-
reichsgebiete unter Einbeziehung auch problematischer Gebiete an-
gemahnt.

Mit dem Gemeinsamen Erlass der damaligen Ressorts Bauwesen  
sowie Umweltschutz und Stadtentwicklung vom 13. März 1995 ist 
daraufhin erstmals ein Kleingartengebiet („Waller Fleet“) zur baulichen 
Bereinigung bestimmt worden, das einen besonders hohen Anteil be-
wohnter Kleingärten aufweist.

Die Sanierung des Bereinigungsgebietes Waller Fleet erfolgt gem. 
Senatsbeschluss vom 9. Juli 2002 unter Moderation von Herrn  
Kudella auf der Grundlage einer zwischen der Stadtgemeinde und  
einem speziell gebildeten Sanierungsbeirat geschlossenen Rahmen-
vereinbarung.

Diese Rahmenvereinbarung enthält Elemente, die mit der bisherigen 
Konzeption der DA 268 nicht übereinstimmen oder aus Gründen der 
Gleichbehandlung nicht auf den Bereich des Bereinigungsgebietes 
Waller Fleet beschränkt bleiben können (zusätzliche Stichtagsrege-
lungen, Übernahme von Abbrüchen durch die Stadtgemeinde).

Durch den Erlass dieser neuen Dienstanweisung erfolgt eine entspre-
chende Fortschreibung der DA 268. Die bisher in der DA 288 enthal-
tenen Erläuterungen und die Bestimmungen der DA 403 über die Be-
schränkung der Bauaufsicht werden in die neue Dienstanweisung 
einbezogen.

Die Bauordnungsbehörden werden angewiesen, in den genannten 
Gebieten gegen formell und materiell unzulässige bauliche Anlagen 
und Nutzungen mit dem Ziel der Wiederherstellung rechtmäßiger  
Zustände wie folgt einzuschreiten:

I.
Die vor dem 28. Mai 1974 (Stichtag) formell und materiell illegal 
errichteten baulichen Anlagen und aufgenommenen Nutzungen 
werden bis zur Durchführung einer abschnittsweisen Bereini-
gung geduldet. Die Duldung endet vorzeitig mit der Aufgabe der 
Nutzung oder der Aufnahme einer unzulässigen Nutzung.

II.
Von der in Nummer 2 näher geregelten abschnittsweisen Bereini-
gung ausgenommen ist die bei Erlass dieser Dienstanweisung 
vorhandene und durch Auswohnberechtigte im Sinne der Num-
mer 1 dieser Dienstanweisung genutzte Gebäudesubstanz.

III.
Gegen bauliche Anlagen, die nach dem Stichtag (28. Mai 1974) 
formell und materiell illegal errichtet, geändert oder genutzt  
werden, ist unverzüglich unter Berücksichtigung der mit den 
Nummern 3 und 4 getroffenen Bestimmungen einzuschreiten. 
Dies gilt auch für den Fall der Aufgabe einer vor dem Stichtag 
aufgenommenen unzulässigen Nutzung.

IV.
Um die abschnittsweise Bereinigung nach Ziffer I und das nach 
Ziffer III erforderliche Einschreiten mit vertretbarem personellen 
Aufwand in einer mit dem Gleichheitsgrundsatz noch zu ver- 
einbarenden Effektivität zu gewährleisten, ist die Bauaufsicht 
entsprechend den unter Nummer 4 getroffenen näheren Bestim-
mungen beschränkt.

V.
Abbruchkosten werden durch die Stadtgemeinde Bremen nur 
nach Maßgabe der näheren Bestimmungen in Nummer 5 getra-
gen.

VI.
Von dieser Dienstanweisung unberührt bleibt ein Einschreiten 
zur Abwendung erheblicher Gefahren für Leben und Gesundheit 
sowie zur Abwehr erheblicher Beeinträchtigungen öffentlicher 
Belange wie Natur-, Landschafts- und Bodenschutz.

Auch gegenüber Auswohnberechtigten ist ein Einschreiten mög-
lich, wenn dies zur Realisierung einer rechtsgültig beschlosse-
nen Neuplanung erforderlich ist.

Nähere Bestimmungen zu den vorstehenden Regelungen:

1. Auswohnberechtigt im Sinne dieser Dienstanweisung sind  
Bewohner, die mindestens

1.1 seit dem 17.08.1955 (Kaisen-Auswohner) oder

1.2 seit dem 28.05.1974 (Kudella-Auswohner)

auf Dauerkleingärten, Kleingärten im Sinne des Bundeskleingarten-
gesetzes sowie im übrigen Außenbereich ohne Unterbrechung in for-
mell und materiell unzulässigen Gebäuden (Behelfsheime) wohnen.

Kinder der Kaisen-Auswohner sind nur selbst auswohnberechtigt 
nach Ziffer 1.1, wenn sie vor dem 01.09.1939 geboren sind und vor 
dem 18.08.1955 im Haushalt ihrer auswohnberechtigten Eltern gelebt 
haben. Für Kinder der Kudella-Auswohner gilt die unter Nummer 
2.2.2 getroffene Regelung.

1.3 Außerdem sind die Bewohner auswohnberechtigt, die vor dem 
01.05.2004 (Erlassdatum dieser Dienstanweisung) ein Behelfs-
heim bezogen und 

1.3.1 bei Bereinigungsfestlegung nach Nummer 2 das 63. Le-
bensjahr bzw. bei einem erforderlichen Einschreiten  
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außerhalb der Bereinigung nach Nummer 3 das 65. Le-
bensjahr vollendet haben oder

1.3.2 schwer krank oder pflegebedürftig sind oder

1.3.3 denen ein Grad der Behinderung von mindestens 70 % 
und das Merkzeichen B, a.G.,H., Bl durch Schwerbehin-
dertenausweis anerkannt worden ist.

 Eine schwere Krankheit liegt bei Personen vor, die durch amts-
ärztliches Attest nachweisen, dass sie aufgrund ihrer Erkrankung 
voraussichtlich dauerhaft arbeitsunfähig sind, oder dass ihnen 
aus gesundheitlichen Gründen ein Auszug (dauerhaft) nicht zuge-
mutet werden kann.

 Eine Pflegebedürftigkeit ist durch ein Gutachten des Medizini-
schen Dienstes der Krankenkasse oder des Sozialdienstes Er-
wachsene des Amtes für Soziale Dienste nachzuweisen.

Die Auswohnberechtigung nach den Nummern 1.2. und 1.3 entsteht 
nur in Verbindung mit einer Einzelvereinbarung mit der Stadtgemein-
de Bremen, die den Abbruch des Behelfsheimes durch die Stadtge-
meinde nach Aufgabe der Wohnnutzung verbindlich regelt und den 
Erlass einer Duldungsverfügung sowie die Eintragung einer entspre-
chenden Baulast akzeptiert.

2. Abschnittsweise Bereinigung
2.1 Die Gebiete, die zur Bereinigung bestimmt werden, setzt der Se-

nator für Umwelt, Bau und Verkehr durch Dienstanweisung fest.

2.2 In den Bereinigungsgebieten haben die Bauordnungsbehörden 
nach Maßgabe der folgenden Regelungen und unter Beachtung 
der in Nummer 4 bestimmten Beschränkung gegen formell und 
materiell unzulässige baulichen Anlagen und unzulässige Nutzun-
gen einzuschreiten.

2.2.1 Die Duldung der nach Ziffer II von der abschnittsweisen 
Bereinigung ausgenommenen, durch Auswohnberechtig-
te genutzten Gebäudesubstanz endet mit der Aufgabe 
der Wohnnutzung durch die Auswohnberechtigten.

2.2.2 Die Wohnnutzung durch Personen, die in einer Hausge-
meinschaft mit Auswohnberechtigten leben, wird bis zum 
Ende der Wohnnutzung durch die Auswohnberechtigten 
geduldet.

2.2.3 SH-Lizenzen oder widerrufliche Baugenehmigungen haben 
keine die Bereinigung abwehrende Wirkung.

3. Einschreiten nach dem Stichtag (28.05.74) außerhalb der 
 Bereinigung 

3.1 Von dem Einschreiten nach III ausgenommen sind die baulichen 
Anlagen, die durch Auswohnberechtigte zum Zeitpunkt des Er-
lasses dieser Dienstanweisung genutzt werden. Diese Duldung 
endet mit der Aufgabe der Wohnnutzung durch die Auswohnbe-
rechtigten.

3.2 Wird nach Ziffer III gegen eine unzulässige Nutzung eingeschrit-
ten, ist auch die Beseitigung des betreffenden Bauwerks und 
sonstiger baulicher Anlagen (Nebengebäude und Nebenanlagen) 
zu verlangen, soweit diese nicht nach Maßgabe der Dienstanwei-
sung Nr. 421 zulässig sind oder auf ein zulässiges Maß reduziert 
werden (Rückbau).

3.3 Die vollständige Beseitigung der vorhandenen baulichen Anlagen 
ist auch für den Fall der Aufgabe einer vor dem Stichtag auch 
durch Kaisenauswohner aufgenommenen unzulässigen Nutzung 
zu fordern (vgl. Ziffern I Satz 2 und III Satz 2).

3.4 Eine vorhersehbar befristete Unterbrechung der Wohnnutzung 
aus besonderem Anlass (berufliche Gründe, Pflege eines Ver-
wandten etc.) gilt nicht als Aufgabe der Nutzung.

3.5 Ein Nutzerwechsel steht der Aufgabe bzw. Aufnahme einer Nut-
zung gleich.

3.6 Auch Zuzüge in bereits bewohnte Gebäude sind unzulässig.

 Die Nummern 3.5 und 3.6 gelten nicht bei Gebäuden, die mit SH-
Lizenz oder mit widerruflicher Baugenehmigung errichtet worden 
sind, wenn die vorhandene Bausubstanz noch im Wesentlichen 
identisch ist mit der lizenzierten bzw. widerruflich genehmigten 
Bausubstanz. Die erforderliche Identität ist nicht mehr gegeben, 
wenn ein Eingriff in die ursprünglich vorhandene Bausubstanz 
vorliegt, der eine statische Nachberechnung des gesamten  
Gebäudes erforderlich macht, oder wenn das Gebäude derart in-
tensiv in Stand gesetzt worden ist, dass die dafür notwendigen 
Arbeiten den Aufwand für einen Neubau erreichen, oder wenn 
das Gebäude wesentlich erweitert worden ist.

3.7 Bei Zuzügen in bereits bewohnte Behelfsheime ist abweichend 
von Nummer 3.2 lediglich den zugezogenen Personen ein Räu-
mungsgebot zu erteilen.

3.8 Gegen Zuzüge, die aus besonderen Gründen erfolgen (z.B. zur 
Pflege eines Verwandten), ist nicht einzuschreiten, so lange die-
ser Grund fortbesteht.

3.9 Gegen Zuzüge zur Bildung einer Ehe- bzw. Lebensgemeinschaft 
mit auswohnberechtigten Personen nach Nummer 1 ist nicht  
einzuschreiten. Diese Duldung schließt Kinder ein, die auf den 
Verbleib in der Haushaltsgemeinschaft angewiesen sind, ins- 
besondere weil sie minderjährig sind oder noch in der Berufsaus-
bildung stehen. Sie endet mit der Beendigung der Wohnnutzung 
durch den auswohnberechtigten Ehe- bzw. Lebenspartner.

4. Beschränkung der Bauaufsicht

4.1 Die bauaufsichtlich nach Ziffer I (Bereinigung) und Ziffer III (Ein-
schreiten nach dem Stichtag) erforderlichen Maßnahmen sind zu 
beschränken auf:

4.1.1 unzulässige Nutzungen,

4.1.2 unzulässige Gebäude, 

4.1.3 unzulässige bauliche Erweiterungen von Gebäuden,

4.1.4 Pkw-Stellplätze auf Kleingärten, soweit in den jeweiligen 
Gebieten gemeinschaftliche Stellplatzanlagen vorhanden 
sind oder gleichzeitig geschaffen werden.

4.2 Außerdem bleibt bauaufsichtlich unbeanstandet:

4.2.1 Bei zulässigerweise mit einer Gesamtgröße von 26 m² (20 
plus 6) errichteten Gartenlauben die Überschreitung der 
zulässigen Grundfläche, die aus einer vollständigen 
Schließung des 6 m² großen Freisitzes resultiert.

4.2.2 Je Kleingarten eine max.12 m² große und max. 2,30 m 
hohe allseitig offene Freisitzüberdachung ohne Funda-
mentenplatte, wenn die auf dem Kleingarten bebaute 
Grundfläche insgesamt 36 m² nicht überschreitet und die 
Freisitzüberdachung zur Gartenlaube und den Parzellen-
grenzen einen Abstand von mindestens 2,5 m einhält. 
Befindet sich auf einem Kleingarten eine baurechtlich  
bestandsgeschützte Gartenlaube mit einer überbauten 
Fläche von 26 m² (20 + 6), erhöht sich die nach Satz 1 
maßgebliche bebaute Grundfläche auf insgesamt 38 m².

4.2.3 Bei Behelfsheimen, die durch Auswohnberechtigte nach 
Nummer 1 genutzt werden, die zur Behebung hygieni-
scher Missstände erforderlichen Entwässerungsgruben.

4.3 Werden im Rahmen bauaufsichtlicher Kontrollen entgegen den 
Vorschriften des Entwässerungsortsgesetzes errichtete Abwas-
seranlagen festgestellt, erfolgt eine Unterrichtung der Wasserbe-
hörde.
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5. Abbruchkosten

Im Interesse einer weitgehend einvernehmlichen Gesamtlösung orga-
nisiert die Stadtgemeinde Bremen im Rahmen der jährlich für diesen 
Zweck verfügbaren Haushaltsmittel auf der Grundlage vertraglicher 
Vereinbarungen die Beseitigung von bewohnten oder ehemals be-
wohnten Behelfsheimen in den Kleingartengebieten und stellt damit 
die Abbruchspflichtigen von den Abbruchkosten frei. 

5.1 Der Abbruch durch die Stadtgemeinde erfolgt nur, wenn 

5.1.1 die Gebäude bis zum 31. März 1995 errichtet wurden, 

5.1.2 der Eigentümer sich vertraglich mit dem Abbruch durch 
die Stadtgemeinde einverstanden erklärt und unter 
Rechtsmittelverzicht die öffentlich rechtliche Verpflich-
tung zur Duldung des Abrisses durch die Stadtgemeinde 
akzeptiert (Duldungsverfügung) und

5.1.3 die Aufgabe der Wohnnutzung und / oder der Abbruch 
nicht bauaufsichtlich verfügt werden muss, obwohl vor-
her die Übernahme des Abbruchs oder die Zahlung der 
Kostenpauschale durch die Stadtgemeinde angeboten 
worden ist.

5.2 Alternativ kann der Eigentümer das Behelfsheim auf das nach der 
Dienstanweisung Nr. 421 zulässige Maß reduzieren (Rückbau) 

oder den vollständigen Abbruch auch selbst durchführen lassen, 
wenn dadurch gegenüber einem Abbruch durch die Stadtge-
meinde deutlich geringere Kosten entstehen. 

 Für den Rückbau oder den vollständigen Abbruch durch den  
Eigentümer kann eine Kostenpauschale gewährt werden. Die  
Kostenpauschale wird ausgezahlt, wenn die baulichen Anlagen 
restlos beseitigt und der Bauschutt ordnungsgemäß entsorgt ist. 
Die Nummer 5.1.1 und 5.1.3 gelten entsprechend.

5.3 Ein Rechtsanspruch auf Übernahme des Abbruchs oder auf Zah-
lung der Kostenpauschale durch die Stadtgemeinde besteht 
nicht.

6. Inkrafttreten

Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und  
ersetzt die bisherige Dienstanweisung vom 27.04.2010; sie tritt mit 
Ablauf des 30.09.2017 außer Kraft.

Staatsrat
– Wolfgang Golasowski –
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 3.3.14
Dienstanweisung Nr. 300

(Aufgabenbereich 7.2 - Bauordnungsangelegenheiten)

Auslegung des § 23 Absatz 2 und 3 BauNVO 1962 bis 2013 
bezüglich Eingangsvorbauten (Windfang)

Da oftmals Bauanträge für Eingangsvorbauten gestellt werden, die 
über die Baulinie bzw. -grenze vortreten bzw. diese überschreiten, 
bitte ich zukünftig wie nachstehend zu verfahren:
1. Die Überschreitung von Baulinien bzw. Baugrenzen durch Ein-

gangsvorbauten kann in geringfügigem Ausmaß zugelassen wer-
den (§ 23 Absatz 2 und 3 der Baunutzungsver-ordnung (BauNVO) 
in den Fassungen 1962 bis 2013).

2. Unter „geringfügig“ wird in analoger Anwendung von § 6 Absatz 
6 Nummer 2 der Bremi-schen Landesbauordnung vom 6. Okto-
ber 2009 (Brem.GBl.S. 401) eine Überschreitung der Baulinien 
bzw. -grenzen durch Eingangsvorbauten bis maximal ein Drittel 
der Vor-gartentiefe, jedoch höchstens 1,50 m verstanden.

3. Die Breite der Eingangsvorbauten darf maximal ein Drittel der Ge-
bäudebreite betragen, jedoch nicht mehr als 2,0 Meter.

4. Auf eine nachbarliche Zustimmung kann verzichtet werden.
5. Die Vorschriften des Gesetzes zur Pflege und zum Schutz der 

Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz) sind zu beachten.
6. Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und 

ersetzt die bisherige Dienstanweisung Nummer 300 vom 30. No-
vember 2010.

Bremen, 1.2.2016
 

Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 

Gabriele Friderich 
(Staatsrätin)
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Dienstanweisung Nr. 373

vom 27. September 1988, in der Neufassung  
vom 7. September 2015 

Überschreitung hinterer Baulinien nach § 21 Staffelbauordnung 
(StBO) bei Wintergärten

1. Regelungsgegenstand

Um eine Überschreitung hinterer Baugrenzen durch verglaste Vor-
bauten (insbesondere durch Wintergärten) als Ausnahme zulassen zu 
können, werden die nach Maßgabe des Bundesbaugesetzes (Bauge-
setzbuch) und der Baunutzungsverordnung aufgestellten Bebau-
ungspläne stadtteilweise durch ergänzende textliche Festsetzungen 
geändert.
Auch auf den Grundstücken, die im Geltungsbereich übergeleiteter 
Bebauungspläne liegen, können Wintergärten oft nur durch Über-
schreitung hinterer Baulinien nach § 21 Staffelbauordnung (StBO) 
hergestellt werden.
Daraus resultiert jedoch in der Regel kein Planungsbedürfnis, weil die 
bestehende Rechtslage die Überschreitung hinterer Baulinien nach  
§ 21 StBO durch Wintergärten bereits als Ausnahme zulässt.
Das Ziel dieser Dienstanweisung ist es, auf diese Rechtslage erläu-
ternd hinzuweisen und in gewissem Umfang Vorgaben für die im Ein-
zelfall zu treffende Ermessensentscheidung zu geben.
Wintergärten im Sinne dieser Dienstanweisung sind verglaste Vor-
bauten,
• deren oberer Raumabschluss in die Verglasung einbezogen ist,
• die den Gebäudeabschluss des „Hauptgebäudes“ bestehen las-

sen,
• die nicht zum ständigen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.

Diese begriffliche Abgrenzung gegenüber das Hauptgebäude erwei-
ternde Glasanbauten ist auch bei den an die Bauausführung zu stel-
lenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen. 
Im Übrigen bleiben die Vorschriften des Bauordnungsrechts von dem 
Regelungsinhalt dieser Dienstanweisung unberührt.
 

2. Rechtsgrundlage

Für die Überschreitung hinterer Baulinien nach § 21 StBO durch Win-
tergärten gilt der § 15 Absatz 1 und 2 StBO als eine gem. § 173 Ab-
satz 3 BauGB übergeleitete Ausnahmeregelung im Sinne des § 31 
Absatz 1 BauGB, da der § 15 StBO insoweit Ausnahmen zulässt, die 
nach Art und Umfang den in der BauNVO normierten Ausnahmen im 
Sinne des § 23 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 5 Satz 2 BauNVO ent-
sprechen.
Die Überschreitung hinterer Baulinien nach § 21 StBO durch Winter-
gärten liegt daher im Ermessen der Baugenehmigungsbehörde, wenn 
die in § 15 Absatz 1 StBO genannten Ausnahmegründe (wirtschaftli-
che, baukünstlerische Rücksichten oder Billigkeitsgründe) vorliegen.
Ob dies der Fall ist, bedarf im Einzelfall keiner besonderen Begrün-
dung, denn allgemein kann unterstellt werden, dass es unbillig wäre, 
den im Geltungsbereich übergeleiteter Bebauungspläne wohnenden 
Bürgern den Anbau eines energiesparenden Wintergartens mit ho-
hem Freizeitwert vorzuenthalten, während gleichzeitig große Anstren-
gungen unternommen werden, um die textlichen Festsetzungen zu 
Bebauungsplänen nach BauGB und BauNVO so zu ändern, dass die 
Errichtung von Wintergärten auf nicht bebaubarer Fläche als Ausnah-
me zugelassen werden kann.
Diese bedeutet jedoch nicht, dass die Überschreitung hinterer Bauli-
nien nach § 21 StBO durch Wintergärten in jedem Fall zu genehmigen 
ist. Das Vorliegen von Ausnahmegründen ist lediglich die Vorausset-
zung für die Ausübung des durch § 15 Absatz 1 StBO eingeräumten 
Ermessens.

3. Ermessen

Für das nach § 15 Absatz 1 StBO auszuübende Ermessen ist die 
konkrete städtebauliche Situation, die insbesondere durch die auf 
dem Baugrundstück und den Nachbargrundstücken vorhandene Be-
bauung geprägt wird, von maßgeblicher Bedeutung.
Die beantragte Überschreitung muss unter Berücksichtigung der 

konkreten städtebaulichen Situation städtebaulich vertretbar sein 
und auf die schutzwürdigen Belange der Nachbarschaft ausreichend 
Rücksicht nehmen, zumal § 15 Absatz 2 StBO Ausnahmen nur zu-
lässt, wenn keine überwiegenden Interessen anderer entgegenste-
hen.
Es ist deshalb durchaus sachgerecht, die Erteilung der Ausnahme 
von einer bestimmten Ausbildung oder Gestaltung des Wintergartens 
abhängig zu machen, wenn derartige Forderungen geeignet sind,  
Beeinträchtigungen der Nachbarschaft zu mindern und/oder städte-
bauliche Bedenken auszuräumen. Als Orientierungshilfe für die zu 
treffenden Ermessensentscheidungen wird auf folgendes hingewie-
sen:
3.1 Bei Wintergärten, die die hintere Baulinie bis zu 2 m überschrei-

ten, ist davon auszugehen, dass die Überschreitung in der Regel 
städtebaulich vertretbar ist und schutzwürdige Belange der 
Nachbarschaft nicht verletzt werden.

 Von dieser Regelvermutung abweichend ist eine auf den Einzelfall 
abgestellte Würdigung der städtebaulichen Situation und der  
Belange der Nachbarschaft nach Maßgabe der Ziffer 3.2 nur 
dann erforderlich, wenn die Gesamtsituation offensichtlich durch 
besondere Umstände geprägt ist.

3.2 Eine generelle Begrenzung der Überschreitung auf lediglich 2 m 
analog zu den textlichen Festsetzungen der bisher geänderten 
Bebauungspläne „neuen Rechts“ ist nicht zwingend. Das Abwä-
gungsergebnis dieser Bebauungspläne kann nicht grundsätzlich 
auf die gem. § 15 StBO in Verbindung mit § 31 Absatz 1 BauGB 
im Einzelfall zu treffende Ermessensentscheidung übertragen 
werden. Bei Wintergärten, die die hintere Baulinie um mehr als  
2 m überschreiten, kann jedoch nicht mehr – wie bei Ziffer 3.1 – 
unterstellt werden, dass die Überschreitung in der Regel städte-
baulich vertretbar und mit den schutzwürdigen Belangen der 
Nachbarschaft vereinbar ist. 

 
Diese Beurteilung ist deshalb in jedem Einzelfall unter Würdigung ins-
besondere der folgenden Kriterien vorzunehmen:
a) grundstücksbezogene Kriterien:

• Breite und Tiefe des Baugrundstücks und der Nachbargrund-
stücke,

• das zulässige und/oder tatsächliche Maß der baulichen  
Nutzung des Baugrundstücks,

• die zulässige und/oder tatsächliche Bebauungsdichte in der 
näheren Umgebung,

• die Stellung der Gebäude zueinander, insbesondere hinsicht-
lich evtl. vorhandener seitlicher Abstände und unterschiedli-
cher Bautiefen sowie eine daraus abzuleitende Beschattung 
der Nachbargrundstücke durch den beantragten Wintergar-
ten,

• auf der nicht bebaubaren Grundstücksfläche bereits vorhan-
dene oder geplante bauliche Anlagen (z.B. durch Wind-
schutzwände abgegrenzte Freisitze, hohe Einfriedigungen, 
Gartenhäuser, Fahrradschuppen, Garagen etc.).

b) vorhabenbezogene Kriterien:
• Breite des Wintergartens im Verhältnis zur Gebäudebreite
• Abstände des Wintergartens zu den seitlichen Grundstücks-

grenzen
• Höhe des Wintergartens (ein- oder mehrgeschossig)
• ganz oder teilweise massive Ausbildung der Seitenwände 

des Wintergartens (positiv falls die Abschirmung im Interesse 
der Nachbarn liegt, negativ hinsichtlich einer optischen „Ver-
dichtung“ der Bebauung und einer intensiveren Beschattung 
der Nachbargrundstücke)

• Abwinkelung der seitlichen „Wände“ des Wintergartens zu 
den Außenwänden der Nachbargrundstücke.

3.3 Eine Überschreitung der hinteren Häuserlinie durch Wintergärten 
um mehr als 3 m führt in der Regel zu einer erblichen Beeinträchti-
gung der nachbarlichen Belange und/oder zu einer nicht vertretbaren 
Verschlechterung der städtebaulichen Situation.

Von dieser Regelvermutung abweichend ist eine auf den Einzelfall ab-
gestellte Würdigung der städtebaulichen Situation und der schutz-
würdigen Belange der Nachbarschaft nach Maßgabe von Ziffer 3.2 
nur erforderlich, wenn offensichtlich ist, dass die Gesamtsituation 
durch ganz besondere Umstände geprägt ist.
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4. Inkrafttreten

Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und  
ersetzt die bisherige Dienstanweisung Nummer 373 vom 30. Novem-
ber 2010.

Bremen, 1.2.2016

Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 
 - Gabriele Friderich -

(Staatsrätin)
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 3.3.19
Dienstanweisung Nr. 411 des Senators für Umwelt, Bau und Ver-

kehr vom 1. Dezember 2013

Legalisierung und Duldung von Nebengebäuden auf den nicht 
überbaubaren Nebenflächen[1]

1. Regelungsgegenstand:
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können gem. § 23 
Absatz 5 Satz 1 BauNVO Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
(Baunutzungsverordnung) nur zugelassen werden (Ermessen), wenn 
der Bebauungsplan nichts anderes festsetzt. Insbesondere in  
der Stadtgemeinde Bremen gibt es eine Vielzahl von älteren Bebau-
ungsplänen nach BauNVO, die die Errichtung von oberirdischen  
Nebenanlagen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
durch eine entsprechende textliche Festsetzung ausschließen. 
Da häufig auch keine Bauzonen für Nebenanlagen ausgewiesen sind 
und diese auch in der „Hauptbauzone“ nicht hergestellt werden  
können, sind entgegen den textlichen Ausschlussfestsetzungen nach 
§ 23 Absatz 5 Satz 1 BauNVO in vielen Hausgärten oberirdische  
Nebenanlagen, errichtet worden, insbesondere Gartenhäuser,  
Abstell- und Fahrradschuppen, Kinderspielhäuser etc. 
Diese Entwicklung dokumentiert die Bedürfnisse der Wohnbevölke-
rung. Sie zeigt auf, dass der restriktive Ausschluss von Nebenanlagen 
auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen in der heutigen Zeit 
keine ausreichende Akzeptanz mehr findet. Dies spiegelt sich auch in 
den Abwägungsergebnissen neuerer Bebauungspläne wider, die in 
der Regel oberirdische Nebenanlagen nicht mehr generell ausschlie-
ßen, und dürfte auch der Grund für die insoweit ausgeprägt zurück-
haltende Bauaufsicht durch die Bauaufsichtsbehörden sein. 
Vor diesem Hintergrund muss die an den Bebauungsplanfestsetzun-
gen orientierte restriktive Genehmigungspraxis mit der äußerst libera-
len Duldungspraxis der Bauaufsichtsbehörden in Einklang gebracht 
werden. Dem gesetzestreuen Bürger dürfen Befreiungsanträge nicht 
abschlägig beschieden werden, obwohl vergleichbare Anlagen in der 
Nachbarschaft geduldet werden. 
Mit dieser Zielrichtung werden mit dieser Dienstanweisung für die Le-
galisierung von Nebengebäuden auf nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen und für die Ausübung des bauaufsichtlichen Eingriffser-
messens generalisierende Leitlinien erlassen

2. Legalisierung:
Die für die materiell legale Errichtung von Nebengebäuden erforderli-
chen Befreiungen (§ 31 Absatz 2 BauGB (Baugesetzbuch)) von textli-
chen „Ausschlussfestsetzungen“ im Sinne von § 23 Absatz 5 Satz 1 
BauNVO berühren keinen Grundzug der Planung. Derartige Planab-
weichungen sind dann städtebaulich vertretbar, wenn sie nach Art 
und Umfang und unter Berücksichtigung der möglichen Anzahl ver-
gleichbarer Fälle die städtebauliche Funktion der als nicht überbau-
bar festgesetzten Grundstücksflächen (Grundzug der Planung) nicht 
nachhaltig beeinträchtigen. Bei derart geringen Randkorrekturen wird 
auch bei einer größeren Anzahl von Fällen kein Planungsbedürfnis 
ausgelöst. 
Dies gilt regelmäßig nicht bei Bebauungsplänen, die für Nebenanla-
gen besondere Bauzonen ausweisen. In besonders gelagerten Ein-
zelfällen können jedoch auch Abweichungen von einer derartigen 
Plankonzeption zugelassen werden, z.B. weil die tatsächliche bauli-
che Entwicklung der Planrealisierung insoweit nachhaltig entgegen-
steht. 
Im Ergebnis sind die relevanten Gesichtspunkte für die Beurteilung 
der städtebaulichen Vertretbarkeit der Planabweichung, für die Be-
rücksichtigung nachbarlicher Belange und für die Ausübung des 
durch § 31 Absatz 2 BauGB eingeräumten Ermessens solche, die 
auch bei einer Ermessensentscheidung nach § 23 Absatz 5 BauNVO 
zu berücksichtigen und ggf. untereinander abzuwägen sind. 
Diese Gesichtspunkte und insbesondere deren Bewertung sind einer 
abstrakten Regelung durch Dienstanweisung nur sehr eingeschränkt 
zugänglich. Es wird deshalb darauf verzichtet, im Detail allgemeingül-
tige Vorgaben festzulegen (z.B. bezüglich Grundfläche, Höhe und La-
ge auf dem Grundstück). In Abstimmung mit den beteiligten Ämtern 
wird deshalb in Abhängigkeit von typisierbaren Grundstücks- und 
Bauformen als grobe Orientierung lediglich der folgende „Kubikme-
terrahmen“ vorgegeben: 
Der Rauminhalt von Nebengebäuden auf nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen sollte insgesamt nicht größer sein als:

Der Rauminhalt von Nebengebäuden auf nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen sollte insgesamt nicht größer sein als:
•	 20	m³	bei	kleineren	Reihenhausgrundstücken	(ca.	250	m²),
•	 30	m³	bei	größeren	Reihenhausgrundstücken	und	bei	 in	offener	

Bauweise bebauten Grundstücken.

Weichen die Grundstücksgrößen wesentlich von diesen Werten nach 
oben oder unten ab oder sind die Baugrundstücke in der näheren 
Umgebung durch vorhandene Nebengebäude besonders geprägt, ist 
dies ebenso bei der Einzelfallbeurteilung zu berücksichtigen wie z.B. 
ein besonders günstiges oder ungünstiges Verhältnis von überbauter 
zu nicht überbauter Grundstücksfläche oder die zumutbare Möglich-
keit, das Nebengebäude in der Bauzone zu errichten. 
Diese Vorgaben gelten entsprechend für  
•	 die	 Planbereiche,	 in	 denen	 Nebengebäude	 auf	 den	 nicht	 über-

baubaren Grundstücksflächen zwar zugelassen, in den Abmes-
sungen aber stärker eingeschränkt sind, als vorstehend vorgese-
hen;

•	 die	Planbereiche	übergeleiteter	Bebauungspläne.	Rechtsgrundla-
ge ist hier der § 15 Absatz 1 und 2 StBO (Staffelbauordnung) als 
übergeleitete Ausnahmeregelung im Sinne des § 31 Absatz 1 
BauGB, da der § 15 StBO insoweit Ausnahmen zulässt, die nach 
Art und Umfang den Bestimmungen nach § 23 Absatz 5 BauNVO 
entsprechen;

•	 die	 Beurteilung	 des	 Einfügens,	 wenn	 über	 die	 Zulässigkeit	 von	
Nebengebäuden nach § 34 BauGB zu entscheiden ist (unbeplan-
ter Innenbereich). Dabei ist davon auszugehen, dass sich rah-
menüberschreitende Nebengebäude auch dann einfügen, wenn 
sie die gegebene Situation nicht negativ in Bewegung bringen. 
Dies ist regelmäßig der Fall, wenn sie in analoger Anwendung des 
§ 23 Absatz 5 BauNVO zugelassen werden können. 

Bei Entscheidungen über Befreiungs- bzw. Ausnahmeanträge sowie 
bei der Beurteilung des Einfügens nach § 34 BauGB sollte immer be-
rücksichtigt werden, dass der gleiche Beurteilungsmaßstab (bei ver-
gleichbaren Grundstücksverhältnissen) anzuwenden ist, wenn die 
materielle Legalität von bereits formell illegal errichteten Nebenge-
bäuden beurteilt werden muss, weil ggf. über deren Beseitigung zu 
entscheiden ist.

3. Bauaufsichtliches Einschreiten
Mit dieser Dienstanweisung wird keine systematische Erfassung von 
Nebengebäuden auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen zum 
Zwecke einer „baulichen Bereinigung“ gefordert. 
Es muss jedoch zukünftig sichergestellt sein, dass mindestens in den 
Fällen, in denen die Bauaufsichtsbehörde die legale Errichtung eines 
Nebengebäudes ablehnt, obwohl sie im Verfahren Kenntnis von ver-
gleichbaren Vorhaben auf Nachbargrundstücken erhalten hat, inso-
weit auch eine Entscheidung über die Baubeseitigung nach Maßgabe 
des § 79 BremLBO (Bremische Landesbauordnung) trifft. 
Auf ein Einschreiten gegen materiell unzulässige Nebengebäude kann 
nicht verzichtet werden, wenn von diesen baulichen Anlagen erkenn-
bar eine negative Vorbildwirkung ausgeht. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn Anträge für die legale Errichtung vergleichbarer Vorhaben 
bei im Wesentlichen gleichen Grundstücksverhältnissen abgelehnt 
worden sind.

4. Gültigkeit:
Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und er-
setzt	die	bisherige	Dienstanweisung	vom	3.	November	2008.	Sie	tritt	
am	31.	Dezember	2018	außer	Kraft.

 Staatsrat svernvozrtgrn
 –Wolfgang Golasowski–

____________________________
[1]	Diese	Dienstanweisung	tritt	am	31.	12.	2018	außer	Kraft,	vgl.	Abschnitt	4.	
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 3.3.20
Dienstanweisung Nr. 431

(Aufgabenbereich 7.2 - Bauordnungsangelegenheiten)

Bestimmung der zulässigen Grundfläche nach  
§ 19 BauNVO-1990 und 2013 und Umgang mit Terrassen

1. Regelungsgegenstand

Nach § 19 Absatz 4 a. F. BauNVO-1962, 1968 und 1977 sind auf die 
zulässige Grundfläche Nebenanlagen, Balkone, Loggien, Terrassen 
sowie die abstandsrechtlich privilegierten baulichen Anlagen nicht 
anzurechnen. Diese Regelung gilt nach wie vor für alle Bebauungs-
pläne, die auf der Grundlage einer älteren Fassung der BauNVO (vor 
1990) aufgestellt worden sind.

Im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, die auf der Grundlage der 
BauNVO-1990 und 2013 aufgestellt worden sind, werden dagegen 
aus Gründen des Bodenschutzes alle planungsrechtlich relevanten 
baulichen Anlagen auf die zulässige Grundfläche angerechnet. Kom-
pensiert wird diese Rechtsänderung durch die 50%-Überschrei-
tungsregelung nach § 19 Absatz 4 Satz 2 BauNVO-1990 und 2013. 
Darüber hinaus wird durch Abweichungsregelungen, die bei Erfüllung 
bestimmter tatbestandlicher Voraussetzungen („geringfügiges Aus-
maß“ bzw. „geringfügige Auswirkungen“) ein städtebauliches Ermes-
sen für weitergehende Überschreitungen eröffnet.

Vor dem Hintergrund restriktiver GRZ-Festsetzungen sind in der Ge-
nehmigungspraxis der Bauaufsichtsbehörden bestimmte Fragestel-
lungen häufig problematisiert worden, die mit dieser Dienstanwei-
sung im Interesse einer rechtssicheren und gleichmäßigen 
Rechtsanwendung beantwortet werden sollen. Insoweit wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass diese Dienstanweisung keine 
umfassende Erläuterung des § 19 BauNVO bezweckt, sondern sich 
nur auf die Beantwortung der folgenden Fragestellungen beschränkt:
➢ Welche baulichen Anlagen bzw. Anlagenteile sind der Hauptnut-

zung zuzuordnen (siehe 2.1)?
➢ Welche Nebenanlagen sind auf die zulässige Grundfläche anzu-

rechnen (siehe 2.2)?
➢ Welche Ermessensspielräume bietet § 19 Absatz 4 BauN-

VO-1990 und 2013 für eine über die 50 %-Überschreitungsrege-
lung hinausgehende Überschreitung der GRZ (siehe 2.3)?

2. Im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwendung bitte 
ich insoweit, zukünftig Folgendes zu beachten:

2.1 Anrechnung auf die für Hauptanlagen zulässige Grundflä-
che („GRZ I“)

2.1.1 Auf die zulässige Grundfläche im Sinne von § 19 Absatz 2 
BauNVO (GRZ I) sind alle Hauptanlagen anzurechnen, die 
Gegenstand einer eigenständigen planungsrechtlichen Rege-
lung im Sinne der §§ 2 bis 13 BauNVO sind.

2.1.2 Hierzu zählen insbesondere die Grundflächen der Hauptge-
bäude und zwar einschließlich der vor die Außenwand vortre-
tenden Vorbauten (Eingangsvorbauten, Wintergärten), nicht 
untergeordnet auskragende Gebäudeteile (z.B. Gesimse, 
Dachvorsprünge und Balkone, die mehr als 1,5 m auskragen) 
sowie Loggien und Terrassen.

2.1.3 Zu beachten ist außerdem, dass
• Garagen innerhalb des Hauptgebäudes auf die GRZ I an-

zurechnen sind,
• Kellergeschosse und Tiefgaragen, die das Baugrundstück 

unterhalb der Geländeoberfläche unterbauen, auch als 
Bestandteil von Hauptgebäuden lediglich nach § 19 Ab-
satz 4 auf die sog. „GRZ II“ (siehe 2.2.2) anzurechnen 
sind.

2.1.4  Umgang mit Terrassen:
 Entgegen der bisherigen Genehmigungspraxis bewertete das 

Verwaltungsgericht Bremen Anfang 2014 in Anlehnung an  
die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes1 eine 
direkt an das Hauptgebäude angebaute Terrasse als der 
Hauptanlage zugehörig, weil die im Haus stattfindende 

Wohnnutzung dadurch erweitert werde und deshalb keine 
Nebenanlage im Sinne des § 14 BauNVO mehr sei. Vor die-
sem Hintergrund ist eine Terrasse, die an das Hauptgebäude 
angrenzend errichtet werden soll – unabhängig von einer  
ergänzend möglichen Überdachung2 – als Teil der Hauptnut-
zung bei der Ermittlung der GRZ I zu berücksichtigen.

 Wird durch die Anrechnung von Terrassen bereits die GRZ I 
überschritten, kann diese Überschreitung als städtebauliche 
Ermessensentscheidung nach § 19 Absatz 4 BauNVO-1990 
und 2013 zugelassen werden, wenn das Hauptgebäude die 
GRZ I einhält und unter Berücksichtigung aller planungs-
rechtlich relevanten Nebenanlagen (siehe Ziffer 2.2.2) die 
nach Ziffer 2.3 maximal zulässige GRZ II auf dem Baugrund-
stück nicht überschritten wird.

   Terrassen auf nicht überbaubarer Grundstücksfläche
• Terrassen mit einer Tiefe bis zu 3 Metern3  können mit Be-

zug auf die Abstandsprivilegierung für Wintergärten auch 
als untergeordneter Teil der Hauptanlage nach § 23 Ab-
satz 5 Satz 2 BauNVO i.V.m. § 6 Absatz 6 Nummer 3 
BremLBO-10 im Rahmen einer städtebaulichen Ermes-
sensentscheidung auf nicht überbaubarer Fläche zugelas-
sen werden, da das Wintergartenprivileg ebenfalls eine 
befestigte Grundfläche voraussetzt. 

• Terrassen mit einer Tiefe von mehr als 3 Metern auf nicht 
überbaubarer Fläche können im Geltungsbereich eines  
Bebauungsplanes nur im Wege einer Befreiung nach § 31  
Absatz 2 BauGB zugelassen werden, wenn dies unter 
Würdigung des konkreten Einzelfalls vertretbar ist. 

• Im unbeplanten Innenbereich ist der Rahmen einer zuläs-
sigen rückwärtigen Bebauung nach den Maßstäben des  
§ 34 BauGB zu beurteilen.

 
    Abstandsflächen von Terrassen
 Da von Terrassen, die nicht überdacht sind und nicht höher 

als 1,00 Meter über der natürlichen Geländeoberfläche lie-
gen, keine gebäudegleichen Wirkungen ausgehen, sind diese 
in den Abstandsflächen von Gebäuden und ohne eigenen 
Grenzabstand zulässig, da der mit der Abstandsflächenrege-
lung verbundene Regelungszweck des Brandschutzes, der 
Belichtung und Belüftung nicht berührt wird. Auch sind die 
typischerweise zu erwartenden Emissionen bei zu Wohn-
zwecken genutzten Terrassen (Lärm, Geruch, Rauch) von  
ihrer Art und Umfang noch nicht dazu geeignet, den nachbar-
lichen Wohnfrieden (Sozialabstand) nachhaltig zu stören4.

 Ein Grenzabstand von mindestens 2,50 Metern ist demnach 
bei Terrassen nach § 6 Absatz 6 Satz 2 BremLBO-10 nur ein-
zuhalten, sofern 
• eine Überdachung / Umgestaltung zum Wintergarten er-

folgt und / oder 
• diese höher als 1,00 Meter über der natürlichen Gelän-

deoberfläche liegen (z.B. aufgeständert, auf einer Garage 
oder einem Gebäudeanbau).

 Darüber hinaus kann ein Grenzabstand aus Emmissionsschutz-
gründen erforderlich sein, wenn die Terrasse gewerblich, z.B. als 
Gaststättenfreisitz, genutzt wird.

2.2 Anrechnung von Nebenanlagen auf die zulässige Grundfläche 
nach § 19 Absatz 4 Satz 2 BauNVO-1990 und 2013 („GRZ II“)

2.2.1 Auf die zulässige Grundfläche und auf die Grundfläche, bis zu 
der die GRZ I durch bauliche Anlagen nach § 19 Absatz 4 
Satz 1 BauNVO-1990 und 2013 aufgrund der 50%-Über-
schreitungsregelung des Satzes 2 überschritten werden darf 
(GRZ II), sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO nur 
anzurechnen, soweit sie planungsrechtlich relevant sind.

____________________________
1 BVerwG, Urteil vom 13.06.2005, Az: 4 B 27/05
2 Ausgenommen sind Markisen und Pergolen.
3 Vgl. ergänzend auch die Verfahrensfreiheit von Terrassenüberdachungen bis 3 Meter Tiefe 

nach § 61 Absatz 1 Nummer 1 h) cc) BremLBO und Terrassen nach § 61 Absatz 1 Num-
mer 14 e) BremLBO.

4 Vgl. Simon, Busse, Online-Kommentierung zu § 6 Absatz 1 Satz 2 BayBO und VGH Hessen, 
Urteil vom 22.02.2010, Az: 4 A 2410/08.
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2.2.2  Planungsrechtlich relevante Nebenanlagen5 sind insbesondere:

• Überdachungen, soweit nicht Bestandteil des Hauptge-
bäudes (siehe 2.1.2.), 

• Garten- und Gewächshäuser, Geräteschuppen, 
Schwimmbecken,

• die zur Erschließung von Hauptanlagen notwendigen 
Wegflächen.

 Hierzu zählen insbesondere Zufahrten als auf dem Bau-
grundstück liegende Flächen, durch welche Stellplätze und 
Garagen mit der öffentlichen Verkehrsfläche verbunden wer-
den. Die Anrechnung dieser Flächen ist gerechtfertigt, soweit 
diese Flächen befestigt und als bauliche Anlage einzustufen 
sind. Für teilweise wasserdurchlässig angelegte Zufahrten 
kommt entweder eine Berechnung nach Ziffer 2.3.1 in Be-
tracht oder es sind lediglich die befestigten Fahrspurflächen6  
bei der GRZ-II-Berechnung zu berücksichtigen.

2.2.3 Planungsrechtlich nicht relevant sind insbesondere unbedeu-
tende Anlagen wie z.B.:
• Fahrradabstellanlagen,
• Vorrichtungen und Befestigungen zum Teppichklopfen 

und Wäschetrocknen,
• Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von 

Kinderspielplätzen dienen, wie kleinere Spielhäuser, Sand-
kisten, Schaukeln, Klettergerüste etc.,

• Anlagen, die der Gartennutzung oder der Gartengestal-
tung dienen, wie Gartenwege, Kompostanlagen, kleinere 
Gewächshäuser, Pergolen, Zierbrunnen, Grillplätze, Tei-
che, Bänke, Sitzgruppen

• Anlagen für Kleintierhaltung, wie Hundehütten und Kanin-
chenställe,

• Grundstücksleitungen für Wasser, Abwasser etc.

2.3 Weitere Überschreitungen der GRZ II über Abweichungen 
nach § 19 Absatz 4 Satz 2 Halbsatz 2 und Satz 4 BauN-
VO-1990 und 2013

2.3.1 Über die GRZ II hinaus können nach § 19 Absatz 4 Satz 2 
Halbsatz 2 weitere Überschreitungen „in geringfügigem Aus-
maß“ zugelassen werden.
• Eine Überschreitung der GRZ II um mehr als 10% ist im 

Regelfall nicht mehr geringfügig. 
• Geringfügige Überschreitungen (bis zu 10 %) können im 

Einzelfall zugelassen werden, wenn nicht besondere städ-
tebauliche Umstände einer Überschreitung entgegenste-
hen.

• Bei der Feststellung, um wie viel Prozent die GRZ II über-
schritten wird, sind alle Anlagen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 
BauNVO nicht mit ihrer absoluten Flächengröße, sondern 
nur anteilig in Relation zu dem jeweiligen Versiegelungs-
grad anzurechnen:

➢ Versiegelungsgrad 1,0 bei allen vollständig versiegelten 
Flächen, d.h. der Belag ist luft- und wasserundurchlässig 
(Beton, Asphalt, Platten mit gebundenem Unterbau).

➢ Versiegelungsgrad 0,7 bei teilversiegelten Flächen, d.h. 
der Belag ist luft- und wasserdurchlässig (z.B. Klinker-, 
Mosaikpflaster, Platten mit jeweils Sand- / Schotterunter-
bau).

 Sofern eine Tragfähigkeit des Untergrundes entsprechend 
der als Technische Baubestimmung eingeführten Muster-
Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr nachgewiesen 
wird, sind auch teilversiegelte Flächen als Feuerwehrzu-
fahrt, -aufstell oder -bewegungsflächen im Sinne des § 5 
BremLBO nutzbar.

➢ Versiegelungsgrad 0,5 
o bei halboffenen Flächen, d. h. der Belag ist luft- und 

wasserdurchlässig, Versickerung möglich, (z.B. Ra-
senschotter, Holzpflaster, Rasengittersteine),

o erkennbar nicht nur geringfügige Vegetationsflä-

chen ohne Bodenanschluss auf z.B. Kellerdecken 
und Tiefgaragen und sonstigen Dächern.

• Überschreitet die so ermittelte „relative Grundfläche“ die 
zulässige GRZ II um nicht mehr als 10%, liegt noch eine 
Überschreitung in geringfügigem Umfang vor, die in Aus-
übung städtebaulichen Ermessens regelmäßig zugelassen 
werden kann.

• Es handelt sich dabei nicht um eine Ausnahmeentschei-
dung. Eine Verwaltungsgebühr ist deshalb nur zu erheben, 
wenn die Abweichung isoliert eingeholt wird, entweder im 
Zusammenhang mit einem verfahrensfreien Vorhaben 
oder als Voraussetzung für eine Genehmigungsfreistel-
lung.

 
2.3.2 Eine mehr als nur geringfügige Überschreitung der GRZ II 

kann im Einzelfall nach § 19 Absatz 4 Satz 4 Nr. 1 BauN-
VO-1990 und 2013 zugelassen werden, wenn die Überschrei-
tung nur „geringfügige Auswirkungen auf die natürliche Funk-
tion des Bodens“ hat. 

 Nach der fachlichen Stellungnahme des Referats Boden-
schutz gibt es keine praxisrelevanten Versiegelungen von 
Grundstücksflächen, die sich nur geringfügig auf die natürli-
chen Funktionen des Bodens auswirken.

 Soweit die einschlägige Kommentierung den gesetzgeberi-
schen Absichten entsprechend gleichwohl in Verbindung mit 
§ 19 Absatz 4 Satz 4 Nr. 1 BauNVO-1990 und 2013 auf den 
unterschiedlichen Versiegelungsgrad baulicher Anlagen hin-
sichtlich Versickerungsfähigkeit und Luftaustausch abstellt, 
kann dies im Ergebnis dahingestellt bleiben, weil diese Be-
sonderheiten bereits bei der nach Maßgabe der Ziffer 2.3.1 
zu ermittelnden „Geringfügigkeit“ im Sinne des § 19 Absatz 4 
Satz 2 Halbsatz 2 BauNVO-1990 und 2013 abschließend be-
rücksichtigt worden sind.

 Im Ergebnis dürften hier also nur atypische Einzelfälle in  
Betracht kommen.

3. Inkrafttreten

Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und  
ersetzt die bisherige Dienstanweisung vom 30. November 2010.

Bremen, 1.2.2016
 

Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 

Gabriele Friderich 
(Staatsrätin)

____________________________
5 Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten im Sinne des § 12 BauNVO sind begrifflich 

keine Nebenanlagen, aber bereits nach § 19 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 auf die GRZ II anzu-
rechnen.

6 Die erleichterte Anrechnung von Fahrspuren ist nur zulässig, wenn sie realistisch bemes-
sen und lediglich der Zufahrt für ein Baugrundstück dienen.
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 3.3.21
Dienstanweisung Nr. 434 des Senators  

für Umwelt, Bau und Verkehr
– Oberste Bauaufsichtsbehörde –

Vom 6. September 2011

Genehmigung von „Behelfsbauten“ / 
Abgrenzung zu Fliegenden Bauten 

Problem / Regelungszweck 

In der Genehmigungspraxis der Bauaufsichtsbehörden sind ins- 
besondere Leichtbauhallen ohne feste Gründung mit einer Ausfüh-
rungsgenehmigung als „Fliegender Bau“ nach § 76 Absatz 2 der Bre-
mischen Landesbauordnung (BremLBO) auf der Grundlage des § 64 
BremLBO auch unbefristet genehmigt worden, obwohl diese in  
verschiedener Hinsicht nicht den an dauerhafte bauliche Anlagen zu 
stellenden materiell-rechtlichen Anforderungen entsprechen. 
Auch soweit Baugenehmigungen lediglich befristet erteilt worden 
sind, verlängert sich deren Gültigkeit teilweise nach Durchführung  
einer wiederkehrenden Standsicherheitsprüfung. 
Häufig bezieht sich die Baugenehmigung dabei auf die Ausführungs-
genehmigung und stellt insoweit nur eine rechtliche „Hülle“ für eine 
dauerhafte bzw. längerfristige Nutzung einer als „Fliegender Bau“ 
konzipierten baulichen Anlage dar. Damit ist die Erteilung von Bau-
genehmigungen nach § 64 BremLBO in unzulässiger Weise mit den 
verfahrensrechtlichen und materiell-rechtlichen Besonderheiten von 
Fliegenden Bauten vermengt worden. 
Zukünftig bitte ich insbesondere bei der erforderlichen Abgrenzung 
von Fliegenden Bauten im Sinne des § 76 BremLBO gegenüber befri-
stet beantragten „Behelfsbauten“1 nach § 64 BremLBO folgendes zu 
beachten: 

1. Bauliche Anlagen benötigen keine Baugenehmigung, wenn sie 
als „Fliegender Bau“ (objektiv) geeignet und (subjektiv) bestimmt 
sind, an verschiedenen Orten aufgestellt und zerlegt zu werden.

2. Fliegende Bauten bedürfen nach Maßgabe des § 76 Absatz 2 
BremLBO einer Ausführungsgenehmigung und dürfen nur unter 
Vorlage des Prüfbuchs aufgestellt werden. Der besondere  
Verwendungszweck als Fliegender Bau rechtfertigt ein spezielles 
materiell-rechtliches Prüfprogramm. Grundstücksbezogene  
Prüfungen scheiden von vorne herein aus. Auch dies rechtfertigt 
sich ausschließlich über die kurze Nutzungsdauer. 

3.  Die Aufstelldauer muss nach dem Willen des „Bauherrn“ auf  
max. 3 Monate begrenzt sein. Ist die subjektiv zu bestimmende 
Nutzungsdauer länger als 3 Monate, verliert die bauliche Anlage 
ihre Eigenschaft als Fliegender Bau und wird baugenehmigungs-
pflichtig. 

4. Als baugenehmigungspflichtige Anlage unterliegt auch eine als 
Fliegender Bau konzipierte Anlage dem umfänglichen Prüfpro-
gramm des § 64 BremLBO. Die für die Nutzung als Fliegender 
Bau erteilte Ausführungsgenehmigung und deren Grundlagen 
(z.B. Standsicherheitsnachweis) sind in Baugenehmigungsverfah-
ren irrelevant. 

5. Auch für „Behelfsbauten“, die nur vorübergehend (in der Regel 
max. 3 Jahre) genutzt werden sollen, gelten zunächst alle im 
64er-Baugenehmigungsverfahren zu prüfenden öffentlich-rechtli-
chen Anforderungen. 

6. Sind unter Berücksichtigung der begrenzten Nutzungsdauer  
Abweichungen gerechtfertigt, können diese nach Maßgabe des  
§ 67 BremLBO erteilt werden. Hinsichtlich der erforderlichen 
Standsicherheit ist dabei Folgendes zu berücksichtigen: 

6.1. Die Standsicherheit ab Oberkante Gelände ist uneinge-
schränkt nach den üblichen Baunormen nachzuweisen. 

6.2. Auf eine „feste Gründung“ kann verzichtet werden, wenn die 
Standsicherheit über die genehmigte Nutzungsdauer durch 
andere Maßnahmen sichergestellt wird und ein Prüfingenieur 
dies bescheinigt. 

6.3. Sofern bei Zelten und ähnlichen Konstruktionen eine Boden-
verankerung mit Stahlstabankern („Erdnägel“) gewählt wird, 
müssen horizontale Auflagereaktionen hauptsächlich aus 
Wind resultieren und nicht aus Eigenlast oder Schnee. Die 
nachfolgenden Nebenbestimmungen sind in die Baugeneh-
migung aufzunehmen2: 

6.3.1. Stellplätze müssen befestigte Oberflächen über qualifi-
zierte frostsichere Tragschichten aufweisen (z.B.  
Asphalt. Verbundpflaster, Beton, Schotter u.ä). 

6.3.2. Im Bereich der Verankerungspunkte sind Wasser ab-
führende Maßnahmen zu treffen. 

6.3.3 Nach Stürmen mit einer Windstärke >_ 8 gem. der Beau-
fortskala oder anderen besonderen Einflüssen sind 
durch den Betreiber Sichtkontrollen durchzuführen und 
zu dokumentieren. 

6.3.4 Ein Prüfingenieur für Baustatik hat jährlich eine Über-
prüfung der Standsicherheit durchzuführen. 

7. Eine einmalige Verlängerung der Befristung um maximal 2 Jahre 
kann erteilt werden, wenn durch einen Prüfingenieur nachgewie-
sen wird, dass die Standsicherheit auch für diesen Zeitraum  
gewährleistet ist. Insbesondere sind durch Zugversuche ca. 3 % 
der Stabanker, mindestens aber drei, auf das Erreichen der zwei-
fachen zulässigen Tragfähigkeit eines Stabankers nach DIN EN 
13782 zu prüfen. Durch Ziehen von planmäßig eingeschlagenen 
unbelasteten „Blindstabankern“ ist die Abrostung zu beurteilen. 
Diese Maßnahme ist zu protokollieren und der Bauaufsichtsbe-
hörde einzureichen.

8. In die befristete Baugenehmigung ist eine Verpflichtung zum 
Rückbau der Anlage aufzunehmen. 

9. Bei bestandgeschützten Anlagen, die entgegen den vorstehen-
den Bestimmungen auf der Grundlage einer Ausführungsgeneh-
migung im Sinne von § 76 Absatz 2 BremLBO nach § 64 Brem-
LBO befristet oder unbefristet genehmigt worden sind, können 
nachträgliche Anforderungen lediglich nach Maßgabe des § 58 
Absatz 3 BremLBO gestellt werden.

Inkrafttreten

Diese Dienstanweisung tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft.

Gültigkeit

Diese Dienstanweisung tritt am 30. September 2016 außer Kraft.

__________________________________________________________________________________
1 Bauliche Anlagen, die nach Ihrer Ausführung für eine dauernde Nutzung nicht geeignet 
sind und nur für eine begrenzte Zeit als „Provisorium“ errichtet und genutzt werden sollen.

2 Sinngemäß der DIN 41121A 1 März 2006.
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Prüfgrundsätze für sicherheitstechn. Anlagen 3.3.23
Grundsätze für die Prüfung sicherheitstechnischer  
Anlagen nach Bauordnungsrecht (Prüfgrundsätze)

Vom 26. Juli 2011 (Brem. ABl. S. 1191)

Aufgrund § 84 Absatz 6 der Bremischen Landesbauordnung vom  
6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401 – 2130-d-1a) i.V.m. § 2 Absatz 1 
Satz 2 der Bremischen Anlagenprüfverordnung vom 16. Dezember 
2010 (Brem.GBl. S. 645) gibt die oberste Bauaufsichtsbehörde be-
kannt:

Inhaltsverzeichnis:

1.  Allgemeines
2.  Prüfgrundlagen
3.  Bereitzustellende Unterlagen nach § 2 Absatz 3 BremAnl-

PrüfV
4.  Prüfbericht nach § 2 Absatz 4 BremAnlPrüfV
5.  Prüfungen nach § 2 Absatz 1 BremAnlPrüfV
5.1  Lüfungsanlagen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 BremAnlPrüfV
5.1.1 Allgemeine Prüfanforderungen
5.1.2 Lüftungszentrale (Raum)
5.1.3 Luftaufbereitungseinrichtung (Gerät)
5.1.4 Lüfungsleitungen
5.1.5 Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung (z.B. Brand-

schutzklappen, Rauchschutzklappen)
5.1.6 Außenluft-/Fortluftöffnungen
5.1.7 Energieversorgung
5.1.8 Mess-Steuer-Regel-Technik (MSR-Technik)
5.1.9 Wechselwirkungen und Verknüpfungen mit anderen Anlagen
5.1.10 Lüftungsanlagen für Räume mit erhöhten hygienischen Anfor-

derungen in Krankenhäusern
5.2  CO-Warnanlagen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 
  BremAnlPrüfV
5.3  Rauchabzugsanlagen und Druckbelüftungsanlagen nach § 2 

Absatz 1 Nummer 3 BremAnlPrüfV
5.3.1 Allgemeine Prüfanforderungen
5.3.2 Ventilator
5.3.3 Entrauchungsleitungen und Zuluftführung
5.3.4 Entrauchungsklappen
5.3.5 Klappen, Nachström- und Abströmöffnungen
5.3.6 Außenluft-/Ansaug- und Fortluft-/Ausblasöffnungen
5.3.7 Natürliche Rauchabzugsgeräte
5.3.8 Mess-Steuer-Regel-Technik (MSR-Technik)
5.3.9 Wechselwirkungen und Verknüpfungen mit anderen Anlagen
5.3.10 Druckbelüftungsanlagen
5.4  Feuerlöschanlagen nach § 2 Absatz 1 Nummern 4 und 5 
  BremAnlPrüfV
5.4.1 Allgemeine Prüfanforderungen
5.4.2 Löschmittel Wasser
5.4.3 Andere Löschmittel
5.4.4 Wechselwirkungen und Verknüpfungen mit anderen Anlagen
5.4.5 Spezielle Prüfungen für Nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen
5.4.5.1 Anlagen mit nassen Steigleitungen
5.4.5.2 Nass-Trockenanlagen
5.4.6 Spezielle Prüfungen für Selbsttätige Feuerlöschanlagen – 

Löschmittel Wasser
5.4.6.1 Zentrale
5.4.6.2 Rohrnetz, einschließlich Düsen
5.4.6.3 Druckluft-/Wasserbehälter einschließlich Speisepumpe und 

Kompressor
5.4.6.4 Ventilstation
5.4.7 Spezielle Prüfungen für Selbsttätige Feuerlöschanlagen –   

andere Löschmittel
5.4.7.1 Zentrale
5.4.7.2 Löschmittelbehälter
5.4.7.3 Bereichsventil und Verteiler
5.4.7.4 Löschbereich
5.4.7.5 Ansteuerung und Detektion
5.4.7.6 Rohrnetz einschließlich Düsen und Druckreduziereinrichtungen
5.4.7.7 Verzögerungseinrichtung
5.4.7.8 Eigene Alarmierungseinrichtungen
5.4.7.9 Druckentlastungseinrichtungen
5.4.7.10 Überwachung
5.4.7.11 Zusätzliche Anforderungen an den Personenschutz
5.5  Brandmeldeanlagen und Alarmierungsanlagen (BMA und 

elektroakustische Notfall-Warnsysteme – EAN) nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 6 BremAnlPrüfV

5.5.1 Wechselwirkungen und Verknüpfungen mit anderen Anlagen
5.5.2 Brandmeldeanlagen
5.5.3 Alarmierungsanlagen
5.6  Sicherheitsstromversorgungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 7  

BremAnlPrüfV
5.6.1 Allgemeine Prüfanforderungen
5.6.2 Wechselwirkungen und Verknüpfungen mit anderen Anlagen
5.6.3 Verknüpfung der allgemeine Stromversorgung mit der Sicher-

heitsstromversorgung
5.6.4 Ersatzstromquellen
5.6.4.1 Ergänzende Prüfanforderungen für Ersatzstromquellen
5.6.4.2 Stromerzeugungsaggregate
5.6.4.3 Betriebsgrenzwerte des Stromerzeugungsaggregats bei Last-

betrieb
5.6.4.4 Batterie und Ladeeinrichtung
5.6.5 Hauptverteiler
5.6.6 Kabel und Leitungsanlagen
5.6.7 Unterverteiler
5.6.8 Sicherheitsbeleuchtung

1. Allgemeines

Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde erlassenen Prüfgrund-
sätze zur Bremischen Anlagenprüfverordnung (BremAnlPrüfV)  
entsprechen den Muster-Prüfgrundsätzen der ARGEBAU (Beschluss 
der 283. Sitzung der FK Bauaufsicht am 24./25. Februar 2011,  
Redaktionsstand 21. April 2011).
Sie sind nach § 2 Absatz 1 Satz 2 BremAnlPrüfV bei der Prüfung von 
sicherheitstechnischen Anlagen durch den Prüfsachverständigen zu 
berücksichtigen, der auf Grundlage der §§ 20 und 21 der Bremischen 
Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen 
(BremPPV) anerkannt ist.
Ziel der Prüfung nach §§ 1 und 2 BremAnlPrüfV ist es, die Wirksam-
keit und Betriebssicherheit der Anlage festzustellen. Bei der Prüfung 
sind die einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen zu beachten. 
Die allgemeinen Regeln der Technik sind zu berücksichtigen.
Der Prüfsachverständige ist dafür verantwortlich, dass die an der  
einzelnen Anlage von ihm durchgeführten Prüfungen nach Art und 
Umfang notwendig und hinreichend sind (Abschnitt 5 dieser Prüf-
grundsätze).
Bei den Prüfungen sind alle Anlagenteile zu prüfen. Stichprobenprü-
fungen sind nur zulässig, soweit dies zu den einzelnen Prüfpunkten 
nach Abschnitt 5 dieser Prüfgrundsätze ausdrücklich vermerkt ist (bei 
Prüfungen nach Errichtung oder wesentlicher Änderung mit „(S)“, bei 
Wiederholungsprüfungen mit „(SW)“).
Geht aus der Dokumentation und dem Zustand der Anlage hervor, 
dass seit der letzten Prüfung an der Anlage oder in deren Umfeld we-
sentliche Änderungen vorgenommen worden sind, ist – soweit keine 
genehmigungsbedürftige Abweichung von dem genehmigten Brand-
schutzkonzept vorliegt – die wiederkehrende Prüfung als Erstprüfung 
durchzuführen.
Nach Abschluss der Prüfung bescheinigt der Prüfsachverständige  
im Rahmen seiner Aufgabenerledigung nach § 22 BremPPV die Über-
einstimmung der sicherheitstechnischen Anlagen mit den öffentlich-
rechtlichen Anforderungen in einem Prüfbericht nach Abschnitt 4  
dieser Prüfgrundsätze.

2. Prüfgrundlagen

– Bremische Landesbauordnung (BremLBO)
– Muster-Verordnungen oder Muster-Richtlinien für Sonderbauten; 

sofern nicht in Landesrecht umgesetzt, werden diese einzelfallbe-
zogen über § 51 BremLBO angewandt

– eingeführte Technische Baubestimmungen,
– Verwendbarkeitsnachweise (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zu-

lassungen)
– allgemein anerkannte Regeln der Technik
– Baugenehmigung
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3. Bereitzustellende Unterlagen nach § 2 Absatz 3 BremAnlPrüfV

Bauherr oder Betreiber haben die für die Prüfung erforderlichen  
Unterlagen bereitzustellen. Solche Unterlagen können insbesondere 
sein:

– Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Bauvorlagen

•	 geprüfter	 Brandschutznachweis	 nach	 §	 66	 Absatz	 4	 Brem-
LBO

•	 Grundriss-	und	Schnittzeichnungen	des	Gebäudes,	aus	de-
nen ersichtlich sind

	 	 i	 Grundfläche, Raumhöhe und Rauminhalt

	 	 i	 Brandabschnitte, Rauchabschnitte, Nutzungseinheiten

	 	 i	 Wände, Decken, Abschlüsse und andere Bauteile mit 
   vorgeschriebenem Feuerwiderstand

	 	 i	 Art und Nutzung (Personenzahl, Garagenstellplätze u.ä.)

	 	 i	 Rettungswege

– Verwendbarkeitsnachweise
– Pläne und Schema der Anlage mit Angabe der wesentlichen Teile, 

der Installationsorte, Aufstellungsorte, Steuereinrichtungen und 
Energieversorgung

– Alarmierungs- und Evakuierungspläne (soweit erstellt)
– Bemessungen der Anlagen
– Elektrischer Schaltplan der Anlagen sowie der Überwachungs- 

und Steuerungseinrichtungen
– Anlagen- bzw. Funktionsbeschreibung
– Angaben zur Löschmittelversorgung
– Prüfbericht der zuletzt durchgeführten Prüfung
– Errichtungs- und Instandhaltungsnachweis
– Messprotokolle über die Sprachverständlichkeit für Alarmierungs-

anlagen

4. Prüfbericht nach § 2 Absatz 4 BremAnlPrüfV

Für jede Prüfung ist ein Prüfbericht nach diesem Abschnitt der Prüf-
grundsätze zu erstellen.

Inhalt:

– Art und Standort der baulichen Anlage
– Bauherr / Betreiber (Auftraggeber)
– Name und Anschrift des Prüfsachverständigen
– Zeitraum/Zeitpunkt der Prüfung
– Art und Zweck der Anlage
– Art und Umfang der Prüfung (vor Inbetriebnahme, nach wesentli-

cher Änderung, wiederkehrende Prüfung, Prüfung nach Mängel-
beseitigung)

– Kurzbeschreibung der Anlage mit Angabe der wesentlichen Teile
– vorgelegte Unterlagen
– Beurteilungsmaßstäbe (Rechtsvorschriften, Richtlinien, techni-

sche Regeln)
– Auslegungsdaten
– durchgeführte Funktionsprüfungen
– Betriebs- und Wartungszustand
– Sicherheitseinrichtungen
– Messergebnisse
– Nennung der verwendeten Mess- und Prüfgeräte
– Bewertung der Mess- und Prüfergebnisse
– Beschreibung der Mängel
– Bewertung der Mängel und fachliche Einschätzung zum Weiter-

betrieb
– Fristangabe für Mängelbeseitigung
– Bescheinigung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit
– Bestätigung, dass diese Prüfgrundsätze beachtet worden sind
– Feststellung der Beseitigung von Mängeln

5. Prüfungen nach § 2 Absatz 1 BremAnlPrüfV

5.1  Lüftungsanlagen nach  § 2 Absatz 1 Nummer 1 BremAnl-
PrüfV

5.1.1  Allgemeine Prüfanforderungen
 – Wirksamkeit und Zustand der Zu- und Abluftöffnungen

– Übereinstimmung der lufttechnischen Bemessung mit der 
Nutzung und Druckhaltung (soweit bauordnungsrechtlich 
gefordert)

5.1.2 Lüftungszentale (Raum)
  – Einhaltung der Prüfgrundlagen (z.B. M-LüAR1)

5.1.3  Luftaufbereitungseinrichtung (Gerät)
  – Eignung für die vorgesehene Nutzung

– Sichtprüfung des Zustands der Bauteile (z.B. Ventilatoren, 
Wärmeübertrager, Mischkammer, Filter, Gehäuse, Klap-
pen, Anschlüsse der Versorgungs- und Entwässerungslei-
tungen)

– Kontrolle des Reinigungszustands
– Funktionsprüfung (z.B. der Ventilatoren, Klappensteue- 

rung, Reparaturschalter, Antriebs-/Strömungsüberwa-
chung, Frostschutz, Rauchauslöseeinrichtungen)

– Messungen des für den jeweiligen Nutzbereich bauord-
nungsrechtlich geforderten Volumenstroms unter Berück-
sichtigung aller die Luftförderung beeinflussenden Bautei-
le (Filter und Antrieb, z.B. Drehzahl, Stromaufnahme)

5.1.4  Lüftungsleitungen
– Einhaltung der Prüfgrundlagen (z.B. M-LüAR1)
– Sichtprüfung des inneren und äußeren Zustands (S) + (SW)

5.1.5  Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung (z.B. Brand-
schutzklappen, Rauchschutzklappen)
– Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck
– Ausführung des Einbaus
– Funktion an allen Absperrvorrichtungen

•	 äußere	Prüfung	der	Anforderungen	entsprechend	Ver-
wendbarkeitsnachweis (z.B. Zulassungsbescheid)

•	 innere	 Sichtprüfung	 über	 Revisionsöffnung	 (Klappen-
blatt, Auslöseeinrichtung, Dichtung)

•	 Kontrolle	 der	 nach	 Verwendbarkeitsnachweis	 vorge-
schriebenen Instandhaltung

 Bei Klappen kann die Funktionsprüfung bei wiederkehrenden 
Prüfungen auf ein Drittel der Klappen reduziert werden (SW), 
wenn
– die regelmäßige Instandhaltung aller Klappen entspre-

chend Verwendbarkeitsnachweis nachgewiesen wird,
– keine der geprüften Klappen fehlerhaft ist,
– nach Ablauf von drei aufeinanderfolgenden Prüfungen alle 

Klappen vom Prüfsachverständigen geprüft worden sind.

 Bei Absperrvorrichtungen K-18017, die im freien Querschnitt 
keine Einbauteile haben, kann auf die Funktionsprüfung bei 
wiederkehrenden Prüfungen verzichtet werden, wenn die in-
nere Sichtprüfung der Lüftungsleitungen keine unzulässigen 
Schmutzablagerungen erkennen lässt.

5.1.6  Außenluft-/Fortluftöffnungen
– Einhaltung der Prüfgrundlagen (z.B. M-LüAR1)

– Einhaltung baurechtlicher und technischer Anforderungen 
hinsichtlich Hygiene, Schadstoffausbreitung, Schallschutz

– Sichtprüfung des technischen Zustands und des Reini-
gungszustands

5.1.7  Energieversorgung
– Sicht- und Funktionsprüfung

5.1.8  Mess-Steuer-Regel-Technik (MSR-Technik)
– funktionstechnische Eignung der Steuerung/Regelung
– Sichtprüfung des Zustands der Bauelemente
– Anzeige der Betriebszustände (Soll-Ist-Werte, Störmel-

dungen)
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– Zugang und Berechtigung zum Bedienen (durch Vorlage 

der Dokumentation)
– Funktion der

•	 Bedienelemente	und	Kontrollanzeigen
•	 Schutzeinrichtungen	(Frostschutz,	Strömung)
•	 Sicherheitsschaltung	bei	Störung	(z.B.	Garagenventila-

toren)
•	 Klappensteuerung

 Soweit MSR-Technik in eine Gebäudeleittechnik eingebun-
den ist, ist zu prüfen, ob die Auslösung der Klappen und  
die davon abgeleiteten Steuerbefehle nicht beeinträchtigt 
werden.

5.1.9  Wechselwirkungen und Verknüpfungen mit anderen Anlagen
– Funktionsfähigkeit der Lüftungsanlage im Hinblick auf die 

Übereinstimmung mit dem sicherheitstechnischen Steue-
rungskonzept der Anlagen,

– Eignung der eingesetzten Systeme und Peripheriegeräte

5.1.10  Lüftungsanlagen für Räume mit erhöhten hygienischen Anfor-
derungen in Krankenhäusern
– Prüfung der lufttechnischen Anlage nach Nummer 5.1.1 

bis 5.1.9
– Funktion der Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen
– Filter (Eignung, Anordnung und Einbau)
– Luftaufbereitung
– Dichtheit der Lüftungsleitungen
– Luftführung im OP-Bereich sowie des Druckverhältnisses 

des OP-Raums zu angrenzenden Räumen

5.2  CO-Warnanlagen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 BremAnl-
PrüfV
– Zustandsprüfung der CO-Warnanlage

•	 Anordnung	und	Anzahl	der	Messstellen
•	 Zuordnung	der	Messstellen	zu	Lüftungsabschnitten
•	 Anordnung	 der	 optischen	 und	 akustischen	 Signalge-

ber
•	 Zugängigkeit	und	Bedienung	der	Anlage

– Funktionsprüfung der CO-Warnanlage
•	 Einstellung	der	Schaltpunkte	für	die	Ventilatoren
•	 Störmeldung	bei	Ausfall	des	Gerätes
•	 bei	saugenden	Anlagen	Soll-Ist-Vergleich	der	Anzeige	

des Messumformers
•	 Dichtheit	aller	Messgasleitungen
•	 Ermittlung	der	Ansprechzeit	der	längsten	Messleitung
•	 bei	elektrochemischen	Messzellen	Soll-Ist-Vergleich	al-

ler Messzellen
•	 Anschluss	an	eine	Sicherheitsstromversorgung

5.3  Rauchabzugsanlagen und Druckbelüftungsanlagen nach § 2 
Absatz 1 Nummer 3 BremAnlPrüfV

5.3.1  Allgemeine Prüfanforderungen
– Übereinstimmung der technischen Ausführung mit den 

Anforderungen des Brandschutznachweises, insbesonde-
re Bemessung

– Anordnung der Nachström-/Zuström- und Absaug-/Ab-
strömöffnungen im Wirkbereich (Treppenraum, Garage, 
Verkaufsstätte u.ä.)

– Einbindung in die Gebäudeleittechnik (GLT)
– bei sicherheitstechnisch relevanter Verknüpfung mit der 

Gebäudeleittechnik
•	 Übereinstimmung	 mit	 dem	 Sicherheitskonzept	 der	

baulichen Anlage und den Anforderungen
•	 Umsetzung	 der	 im	 Sicherheitskonzept	 festgelegten	

Anforderungsklassen, Eignung der eingesetzten Syste-
me und Peripheriegeräte

5.3.2  Ventilator
– Eignung für die vorgesehenen Anwendungen (Verwend-

barkeitsnachweis, Temperatur-/Zeitbeständigkeit, ggf. 
Überbrückung des Motorschutzes)

– Sichtprüfung des Zustands (Ventilatoren, Anschluss an 
das Kanalnetz)

– Funktionsprüfung (einschließlich Reparaturschalter)
– Messungen der Volumenströme und Druckdifferenzen an 

den Fluchttüren
– Anschluss an die Sicherheitsstromversorgung

5.3.3  Entrauchungsleitungen und Zuluftführung
– Einhaltung der Prüfgrundlagen, z.B. Brandschutznachweis 

hinsichtlich der Anordnung und Ausführung der Entrau-
chungsleitungen

– Eignung der technischen Ausführung für die vorgesehe-
nen Anwendungen (z.B. Zuluftführung über feuerwider-
standsfähige Lüftungsleitungen gemäß M-LüAR2)

5.3.4  Entrauchungsklappen
– Übereinstimmung der Anordnung mit dem Anlagenkon-

zept
– Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck
– Ausführung des Einbaus
– Funktionskontrolle an allen Klappen (Ansteuerung, äußere 

Prüfung und Kontrolle der nach Verwendbarkeitsnachweis 
vorgeschriebenen Instandhaltung)

5.3.5  Klappen, Nachström- und Abströmöffnungen
– Übereinstimmung der Anordnung mit dem Anlagenkon-

zept
– Funktionsprüfung

5.3.6  Außenluft-/Ansaug- und Fortluft-/Ausblasöffnungen
– Einhaltung der Prüfgrundlagen
– Einhaltung technischer Anforderungen hinsichtlich der Be-

triebssicherheit
– Sichtprüfung des Zustands, ggf. Rauchversuch

5.3.7  Natürliche Rauchabzugsgeräte
– Sichtprüfung
– Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck

5.3.8  Mess-Steuer-Regel-Technik (MSR-Technik)
– funktionstechnische Eignung der Steuerung oder Rege-

lung
– Sichtprüfung des Zustands der Bauelemente
– Funktion der Betriebs- und Störmeldungen, der Bedienele-

mente und Klappensteuerung

5.3.9  Wechselwirkungen und Verknüpfungen mit anderen Anlagen
– Funktionsfähigkeit der Rauch- und Wärmeabzugsanlage 

im Hinblick auf die Übereinstimmung mit dem sicherheits-
technischen Steuerungskonzept der Anlagen

– Eignung der eingesetzten Systeme und Peripheriegeräte

5.3.10  Druckbelüftungsanlagen
– Prüfung der lufttechnischen Anlage nach Nummer 5.1.1 

bis 5.1.9
– Abströmgeschwindigkeiten z.B. im Türquerschnitt
– Türöffnungskräfte der Türen in Rettungswegen
– Regelverhalten
– Anschluss an eine Sicherheitsstromversorgung
– Anordnung und Funktion der Auslöseeinrichtungen
– Anschluss an die Brandmeldeanlage, sofern vorhanden

5.4  Feuerlöschanlagen nach § 2 Absatz 1 Nummern 4 und 5  
BremAnlPrüfV

5.4.1  Allgemeine Prüfanforderungen
– Übereinstimmung mit den Prüfgrundlagen (z.B. Brand-

schutznachweis)
– Bemessung der Anlage
– Sichtprüfung Gesamtanlage und der Bauteile
– Anschluss an eine Sicherheitsstromversorgung
– Sicherstellung der Löschmittelversorgung
– Bemessung der Löschmittelvorratsmenge einschließlich 

der Einsatz- und Reservemengen

5.4.2  Löschmittel Wasser
– Zugänglichkeit der Wasserquelle und -versorgung
– Schutz des Trinkwassers (Wasserentnahme, Wahl der  
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Sicherungseinrichtungen z.B. freier Auslauf),

– Frostsicherheit,
– ausreichende Hinweisschilder
– Druckerhöhungsanlage/Feuerlöschpumpe

•	 Zustand	(Sichtprüfung)
•	 Funktion
•	 Ein-/Ausschaltdruck
•	 Zulaufdruck	(Vermeidung	von	Kavitation)
•	 Schalthäufigkeit
•	 Störmeldung

5.4.3  Andere Löschmittel
– Zuordnung der Alarmierungs- und Löschbereiche
– Energieversorgung (elektrisch und/oder pneumatisch)

5.4.4  Wechselwirkungen und Verknüpfungen mit anderen Anlagen
– Funktionsfähigkeit der Feuerlöschanlage im Hinblick auf 

die Übereinstimmung mit dem sicherheitstechnischen 
Steuerungskonzept der Anlagen

– Eignung der eingesetzten Systeme und Peripheriegeräte

5.4.5  Spezielle Prüfungen für Nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen

5.4.5.1  Anlagen mit nassen Steigleitungen
– Rohrnetz
– Wandhydranten

•	 Ausrüstung,	Schlauchlänge	(SW)
•	 Zugängigkeit
•	 Schlauchdruckprüfung	(S)	+	(SW)
•	 Wasserdruck,	Wassermenge
•	 Kennzeichnung,	Bedienungsanleitung

5.4.5.2  Nass-Trockenanlagen
– Prüfung nach 5.4.5.1
– Funktion der Füll- und Entleerstationen (Warneinrichtung)
– Funktion der Endschalter
– Flutung der Anlage, Füllzeit
– Entleerung (Gefälle der Rohrleitung)

5.4.6  Spezielle Prüfungen für Selbsttätige Feuerlöschanlagen –
  Löschmittel Wasser

5.4.6.1 Zentrale
– Zugängigkeit
– Beheizung/Belüftung
– Reserve-Sprühdüsen

5.4.6.2  Rohrnetz, einschliesslich Düsen
– Anlage vor der Ventilstation

•	 Zustand	(Sichtprüfung)
•	 Frostsicherheit

– Anlage hinter der Ventilstation
•	 Eignung	der	Düsen
•	 Anordnung	und	Anzahl	der	Düsen
•	 Entleerung
•	 Beeinträchtigung	der	Löschwirkung	 (z.B.	durch	nach-

trägliche Einbauten)
•	 Funktion	Strömungswächter

5.4.6.3  Druckluft-/Wasserbehälter einschließlich Speisepumpe und
  Kompressor

– Eignung für die Anlage
– Funktion (Pumpe und Kompressor)
– Füllstand, Druck des Behälters

5.4.6.4  Ventilstation
– Zustand (Sichtprüfung)
– Eignung
– Funktion der Druckschalter
– Probebetrieb, Alarmierung
– Aufschaltung zur Feuerwehr

5.4.7  Spezielle Prüfungen für Selbsttätige Feuerlöschanlagen
  – andere Löschmittel

5.4.7.1  Zentrale
– Prüfung der technischen Ausstattung im Hinblick auf die 

vorgesehene Nutzung
– Einhaltung der Temperaturgrenzen

5.4.7.2  Löschmittelbehälter
– Eignung der Behälter
– Kennzeichnung
– Füllmenge / Fülldruck

5.4.7.3  Bereichsventil und Verteiler
– Lage
– Funktion des Bereichsventils
– Flutungszeiten aller Löschbereiche (nur bei Niederdruck)

5.4.7.4  Löschbereich
– Warn- und Hinweisschilder
– Gasdichtigkeit der Raumumfassung (bei Erstprüfung und 

wesentlicher Änderung der baulichen Anlage)
– Haltezeit
– Verhinderung einer unzulässigen Zusammenwirkung mit 

raumlufttechnischen Anlagen

5.4.7.5  Ansteuerung und Detektion
– Funktion der Branddetektion
– Funktion der Ansteuerung der Löschanlage und der erfor-

derlichen Steuerfunktion der Betriebsmittel
– Anfluten aller Flutungsbereiche (nur bei Erstprüfung)

5.4.7.6  Rohrnetz einschliesslich Düsen und Druckreduziereinrichtungen
– Potenzialausgleich
– Düsen und Druckreduziereinrichtungen
– Anordnung, Anzahl und Größe der Düsen
– Beeinträchtigung der Löschwirkung (z.B. Behinderung des 

Düsenstrahls)

5.4.7.7  Verzögerungseinrichtung
– Eignung für die Anlage
– Funktion
– Vorwarnzeiten aller Löschbereiche

5.4.7.8  Eigene Alarmierungseinrichtungen
– Eignung für die Anlage
– Anordnung und Funktion der Alarmierungseinrichtungen
– ausreichende Stärke der Alarm- und Signalgeber

5.4.7.9  Druckentlastungseinrichtungen
– technische Ausführung
– Zuordnung zum Löschbereich
– Funktion und Ansteuerung

5.4.7.10 Überwachung
– technische Ausführung und Funktion

5.4.7.11 Zusätzliche Anforderungen an den Personenschutz
– Funktion der Blockiereinrichtung
– Schutz gegen Überflutung, z.B. von Flucht- und Rettungs-

wegen
– Vorwarnzeit für die Evakuierung
– der ausreichenden Verhinderung von Löschmittelver-

schleppung

5.5  Brandmeldeanlagen und Alarmierungsanlagen (BMA und
  Elektroakustische Notfall-Warnsysteme – EAN) nach § 2 
  Absatz 1 Nummer 6 BremAnlPrüfV

5.5.1  Wechselwirkungen und Verknüpfungen mit anderen Anlagen
– Funktionsfähigkeit der Brandmeldeanlage und Alarmie-

rungsanlage im Hinblick auf die Übereinstimmung mit dem 
sicherheitstechnischen Steuerungskonzept der Anlagen

– Auswahl der eingesetzten Systeme und Peripheriegeräte
– sicherer Zustand der verknüpften Anlagen bei Ausfall der 

Gebäudeleittechnik
– Vor-Ort-Steuerung, Leitrechner und Energieversorgung 

unter Berücksichtigung
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•	 der	 störspannungsarmen	 Installation	 der	 Übertra-

gungswege (SW)2

•	 der	sicherheitsrelevanten	Teile	der	Gebäudeleittechnik	
und der Signalwege (SW)2

•	 der	Fehlersimulation	(S)2 + (SW)2

5.5.2  Brandmeldeanlagen (BMA)
– Übereinstimmung der technischen Ausführung mit den 

Anforderungen
•	 an	die	Anordnung	der	vorgesehenen	Meldebereiche
•	 an	 das	 Zusammenwirken	 der	 weiteren	 notwendigen	

Brandschutzeinrichtungen mit der BMA und Feststel-
lung der Rückwirkungsfreiheit der Verknüpfungen

•	 an	die	Weiterleitung	der	Alarm-	und	Störmeldungen
•	 zur	Vermeidung	von	Falschalarm

– Brandmeldezentrale (BMZ)
•	 technische	Ausstattung	des	Aufstellraums	im	Hinblick	

auf die vorgesehene Nutzung
•	 Energieversorgung	 und	 Überspannungsschutz	 der	

BMA
•	 Funktion	der	Betriebs-	und	Störmeldungen
•	 Ansteuerung	peripherer	Einrichtungen	(z.B.	Schlüssel-

depot, Feuerwehrbedienfeld, Kennleuchte)
•	 Aufschaltung	zur	Feuerwehr
•	 Verwendung	von	Primär-	und	Sekundärleitungen
•	 Hauptmelder	(z.B.	Standleitung,	digitale	Übertragung)
•	 Brandfallsteuerungen,	 ggf.	 sicherheitsrelevante	 Ver-

knüpfungen mit der Gebäudeleittechnik (z.B. Ansteue-
rung von Rauchabzugsanlagen oder Aufzügen)

– Übertragungswege
•	 Funktionserhalt	 der	 Kabel	 und	 Leitungsanlagen	 (z.B.	

MLAR), elektromagnetische Beeinflussung und Melde-
technik (SW)

– Brandmelder, Meldergruppen und Melderbereiche
•	 Zuordnung	 zu	 Meldergruppen	 und	 Melderbereichen	

(SW)3

•	 Eignung	 und	 Anordnung	 der	 automatischen	 Melder	
nach Brandkenngrößen und Raumgeometrie (SW)

•	 Anordnung	 der	 nichtautomatischen	 Melder	 nach	
Fluchtwegverlauf (SW)

•	 Maßnahmen	zur	Vermeidung	von	Falschalarmen	(SW)
•	 Anordnung	der	Trennelemente	(bei	Ringleitungen)	(SW)
•	 Melderbeschriftung	(SW)
•	 Funktion	der	Melder	(S)3 + (SW)3

5.5.3  Alarmierungsanlagen (EAN)
– Übereinstimmung der technischen Ausführung mit den 

Anforderungen
– technische Umsetzung der Anforderungen des Alarmie-

rungs- und Beschallungskonzeptes
– Aktivierung der EAN durch die Brandmelderanlage bzw. 

Gebäudeleittechnik
– Zentrale

•	 Technische	Ausstattung	im	Hinblick	auf	die	vorgesehe-
ne Nutzung

•	 Energieversorgung
•	 Verstärkeranlage	(Auslastung,	Impedanz)
•	 Funktion	der	Betriebs-	und	Störmeldungen
•	 automatische	Fehlerüberwachung
•	 sicherheitsrelevante	 Verknüpfung	 zur	 Brandmelderan-

lage und/oder Gebäudeleittechnik
– Übertragungswege

•	 Funktionserhalt	 der	 Kabel-	 und	 Leitungsanlagen	 (z.B.	
MLAR1), elektromagnetische Beeinflussung und stö-
rungsfreie Übertragung (SW)

– Alarm- und Signalgeber (S)4 + (SW)4

•	 ausreichende	 Beschallung	 und	 ausreichende	 Sprach-
verständlichkeit

•	 Anordnung	und	Funktion	der	Alarmgeber

5.6  Sicherheitsstromversorgungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 7
  BremAnlPrüfV

5.6.1  Allgemeine Prüfanforderungen
– Einhaltung der Prüfgrundlagen, z.B. Übereinstimmung mit 

den Anforderungen des Brandschutzkonzeptsnachweis

– Eignung und Netzaufbau der Sicherheitsstromversorgung
– EMV gerechte Installation
– Technische Dokumentation der Sicherheitsstromversor-

gung einschließlich der angeschlossenen Sicherheitsein-
richtungen

– Übereinstimmung der Dokumentation mit der Ausführung 
für Unterverteiler (S) + (SW), für andere Anlagenteile nur 
bei Erstprüfung und nach wesentlicher Änderung

5.6.2  Wechselwirkungen und Verknüpfungen mit anderen Anlagen
– Funktionsfähigkeit der Sicherheitsstromversorgungsanla-

ge im Hinblick auf die Übereinstimmung mit dem sicher-
heitstechnischen Steuerungskonzept der Anlagen

– Auswahl der eingesetzten Systeme und Peripheriegeräte
– sicherer Zustand der verknüpften Anlagen bei Ausfall der 

Gebäudeleittechnik
– Vor-Ort-Steuerung, Leitrechner und Energieversorgung 

unter Berücksichtigung
•	 der	 störspannungsarmen	 Installation	 der	 Übertra-

gungswege (SW)2,
•	 der	sicherheitsrelevanten	Teile	der	Gebäudeleittechnik	

und der Signalwege (SW)2,
•	 der	Fehlersimulation	(S)2 + (SW)2

5.6.3  Verknüfung der allgemeinen Stromversorgung mit der 
  Sicherheitsstromversorgung

– Netzkonfiguration
– Abschaltbedingungen, Kurzschlussfestigkeit und Selekti-

vität im Netz- und SV Betrieb
– Synchronisation bei möglichem Parallelbetrieb

5.6.4  Ersatzstromquellen
5.6.4.1 Ergänzende Prüfanforderungen für Ersatzstromquellen

– technische Ausführung der Ersatzstromquellen
– technische Ausstattung des Aufstellraums im Hinblick auf 

die vorgesehene Nutzung und Einhaltung der Prüfgrundla-
gen

– Zubehör und Ausrüstungen des Aufstellraums
– Ausführung und Auslegung der Schaltgerätekombination 

für die Ersatzstromquellen
– Ausführung, Auslegung und Funktion der Schutz-, Über-

wachungs- und Störmeldeeinrichtungen
– Funktion der Anzeigegeräte
– Stör- und Betriebsmeldungen

5.6.4.2  Stromerzeugungsaggregate
– Ausführung der Anlage zur Abführung der Verbrennungs-

gase des Aggregats
– Bemessung der Energiebevorratung und der Einrichtun-

gen zur Überwachung des Aggregats, bei Erstprüfung und 
nach wesentlicher Änderung

– Funktionsprüfungen
– Eignung der Starteinrichtung bei Erstprüfung und nach 

wesentlicher Änderung der Anlage und Spannungsversor-
gung der Steuerung des Aggregats

– Startbedingungen des Stromerzeugungsaggregats
– Schaltvorgänge für Leistungsübernahme
– Schutz- und Überwachungsfunktionen
– Regelfunktion bei Laständerungen
– Not-Aus-Vorrichtung

5.6.4.3 Betriebsgrenzwerte des Stromerzeugungsaggregats bei 
  Lastbetrieb

– Nachweis der Übernahme der Betriebslast unter Einbezie-
hung der angeschlossenen Sicherheitseinrichtungen und 
Aggregaten unter Berücksichtigung der
•	 Spannung	 sowie	 der	 statischen	 und	 dynamischen	

Spannungsabweichungen einschließlich Spannungs-
ausregelzeit bei Laständerungen

•	 Frequenz	 sowie	 der	 statischen	 und	 dynamischen	 
Frequenzabweichung einschließlich Frequenzpendel-
breite bei Laständerungen

•	 Oberschwingungen	in	der	Spannung
•	 Belastung	einschließlich	möglicher	Schieflast
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5.6.4.4  Batterie und Ladeeinrichtung

– Funktionsprüfung
– Kapazitätsprüfung der Batterie
– technische Ausführung und Funktion der Ladeeinrichtung

5.6.5  Hauptverteiler
– technische Ausstattung des Aufstellraums und Einhaltung 

der Prüfgrundlagen (z.B. MLAR1, MEltbauVO)
– Art, Anordnung, Steuerung und Funktion der Netzum-

schaltung
– Einhaltung des Schutzes gegen elektrischen Schlag, der 

Isolation sowie der Abschalt- und Selektivitätsbedingun-
gen (S)2 + (SW)2

– thermische und dynamische Auslegung der Bauteile
– Einhaltung der Grenzwerte der Oberschwingungsbela-

stung (S) + (SW)2

5.6.6  Kabel- und Leitungsanlagen
– Funktionserhalt der Kabel- und Leitungsanlagen (SW)2
– technische Ausführung der Überlast- und Kurz-

schlussschutzeinrichtungen, Schutz gegen elektrischen 
Schlag der Kabel und Leitungen sowie Spannungsfall un-
ter Brandeinwirkung (SW)2

– Sicherheit der Kabelverbindung ab Hauptverteiler

5.6.7  Unterverteiler
– Technische Ausführung des Brandschutzes, Zugang und 

Kennzeichnung des Unterverteilers
– Absicherung der Endstromkreise und Zuordnung der Lei-

ter (S) + (SW)2
– Einhaltung des Schutzes gegen elektrischen Schlag, der 

Isolation sowie der Abschalt- und Selektivitätsbedingun-
gen (SW)2

5.6.8  Sicherheitsbeleuchtungsanlage
– Prüfung der Sicherheitsstromquelle und -verteilung nach 

Nr. 5.6.4
– zentrale Anlage (Sicherheitslichtgeräte und Umschaltein-

richtungen)
•	 Eignung	 der	 verwendeten	 Schutz-	 und	 Schaltorgane	

auf Allstromtauglichkeit (S)2 + (SW)2
•	 sichere	Funktion	der	Umschalteinrichtungen
•	 technische	Ausstattung	des	Aufstellraums	im	Hinblick	

auf die vorgesehene Nutzung und Einhaltung der Prüf-
grundlagen (z.B. MLAR1)

•	 Ausführung	der	Netzumschaltung
•	 Anzeigen	der	Betriebs-	und	Störmeldungen

– örtliche Installation
•	 Anordnung	der	Leuchten	und	Aufteilung	auf	die	Strom-

kreise (SW)5
•	 Ausreichende	 Beleuchtungsstärke	 und	 Gleichmäßig-

keit
•	 Übereinstimmung	der	Dokumentation	mit	der	Beschrif-

tung der Sicherheitsleuchten (SW)5

Bremen, den 26. Juli 2011
 Der Senator für Umwelt,
 Bau und Verkehr

__________________________________________________________________________________
1 = in Bremen als technische Baubestimmung eingeführt.
2 = Stichproben nach DIN VDE 0105
3 = Bei Vorlage einer vollständigen Errichterbescheinigung genügt eine vollständige Prü-

fung, der nicht automatischen Melder sowie Stichprobenprüfung der automatischen 
Melder eines Überwachungsbereiches, mindestens 1 Melder pro Meldegruppe. Stellen 
sich dabei Widersprüche zur Errichterbescheinigung heraus, ist auch bei automati-
schen Meldern eine 100 % – Prüfung vorzunehmen.

4 =  Liegen keine Messprotokolle vor, ist eine 100 % – Prüfung erforderlich. Eine 100 % – 
Prüfung ist auch erforderlich, wenn bei den Stichprobenprüfungen Widersprüche zu 
den Messprotokollen festgestellt werden.

5 = Die Kontrolle der Leuchten kann auf ein Drittel reduziert werden, wenn
 – keine Fehler festgestellt werden

– nach Ablauf von drei aufeinander folgenden Prüfungen alle Leuchten vom Prüfsach-
   verständigen geprüft worden sind.
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 3.3.25
Kostenverordnung Bau; Preisindexzahl

Gemäß der Kostenverordnung Bau (BauKostV) vom 3. September 2002 (Brem.GBl. S. 463 — 203-c-7), zuletzt geändert durch die Fünfte  
Verordnung zur Änderung der Kostenverordnung Bau vom 22. September 2015 (Brem.GBl. S. 483), wird nachstehend die folgende Preisindex-
zahl bekannt gemacht:

Preisindexzahl - Baukostenwert
(§ 2 Abs. 1 BauKostV)

Die Preisindexzahl, mit der nach § 2 Absatz 1 der BauKostV die Baukostenwerte der Anlage 2 der BauKostV ab dem 1. Oktober 2018 zu verviel-
fältigen sind, beträgt 116,8.

Fortgeschrieben ergeben sich damit die nachstehend bekannt gegebenen Baukostenwerte je Kubikmeter und Gebäudeart, die für die Berech-
nung der Gebühren nach Maßgabe der BauKostV zugrunde zu legen sind.

Bremen, den 8. August 2018 Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Tabelle
der durchschnittlichen Baukostenwerte

je m³ Brutto-Rauminhalt
- Bezugsjahr 2010 = 100 -
- Preisindexzahl = 111,1 -

- gültig ab 1. Oktober 2018 -

1) Bei Gebäuden mit gemischter Nutzung sind für die Gebäudeteile mit verschiedenen Nutzungen die Baukosten anteilig unter Zugrundelegung des jeweils maßgeblichen Baukostenwertes 
zu ermitteln, soweit Nutzungsarten nicht nur Nebenzwecken dienen.

2) Die unter 4.1 angegebenen Werte berücksichtigen nur Flachgründungen mit Streifen- oder Einzelfundamen-ten. Mehrkosten für andere Gründungen sind gesondert zu ermitteln. Dies gilt 
auch für Außenwandverklei-dungen, für die ein Standsicherheitsnachweis geführt werden muss.

3)  übersteigt der Brutto-Rauminhalt 50 000 m³, sind für das gesamte Vorhaben die in § 2 Abs. 2 genannten Kosten zugrunde zu legen.
4)  Gebäude, deren Außenwände überwiegend aus Beton einschließlich Leicht- und Gasbeton oder aus mehr als 17.5 cm dickem Mauerwerk bestehen.

Die Kostenverordnung finden Sie als Auszug unter Ziffer 3.1.50

Gebäudeart 1) Baukostenwert
Euro / m3

1. Wohngebäude (ohne Wohnheime) 331,–

2. Bürogebäude 469,–

3. Landwirtschaftliche Betriebsgebäude 132,–

4 Gewerbliche Betriebsgebäude

4.1 Gewerbliche Betriebsgebäude 2)

(soweit nicht nach 4.2)
181,–

4.2 Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude, Tennishallen, einfache Sporthallen, soweit sie  
eingeschossig sind, bis zu 50.000 m³ Brutto-Rauminhalt 3)

4.2.1 mit nicht geringen Einbauten 146,–

4.2.2 ohne oder mit geringen Einbauten

4.2.2.1 bis zu 2.000 m³ Brutto-Rauminhalt
Bauart schwer 4)

sonstige Bauart
  103,–
  87,–

4.2.2.2 der 2.000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5.000 m³
Bauart schwer 4)

sonstige Bauart
  87,–
  71,–

4.2.2.3 der 5.000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50.000 m³
Bauart schwer 4)

sonstige Bauart
  71,–
  57,–
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 3.3.26
Bekanntmachung des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr zur Bremischen Verordnung  

über die Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverständigen (BremPPV)

Aufgrund § 38 Absatz 1 Satz 4 und § 40 Absatz 5 Satz 5 der Bremischen Verord-nung über die Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-
verständigen vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl. S. 41) gibt der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr bekannt:

1.  Indexzahl und aktuelle anrechenbare Bauwerte nach § 38 Absatz 1 Satz 4 BremPPV
 Die Indexzahl mit der nach § 38 Absatz 1 Satz 4 BremPPV die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 1 der BremPPV (Bezugsjahr 2010 = In-

dexzahl 100) ab dem 1. Oktober 2018 zu vervielfältigen sind, beträgt 117,23.
 Fortgeschrieben ergeben sich damit die nachstehenden aktuellen anrechen-baren Bauwerte je Kubikmeter und Gebäudeart, die nach Maß-

gabe der BremPPV für die Berechnung der Gebühr für die bauaufsichtliche Prüfung des Standsicherheitsnachweises und des Brandschutz-
nachweises zugrunde zu legen sind

Tabelle der aktuellen anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt

gültig ab 1. Oktober 2018

Gebäudeart aktuelle anrechenbare 
Bauwerte in Euro / m3

1. Wohngebäude 132,-

2. Wochenendhäuser 116,-

3. Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen 178,-

4. Schulen 169,-

5. Kindertageseinrichtungen 151,-

6. Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gaststätten 151,-

7. Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten 176,-

8. Krankenhäuser 197,-

9. Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, 
Kinos

151,-

10. Hallenbäder 163,-

11. eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude  
in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen und mit nicht mehr als 50 000 m3 Brutto-
Rauminhalt sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach 
Nummer 19

11.1 bis 2.500 m3 Brutto-Rauminhalt 64,–

11.2 der 2.500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5.000 m3 54,–

11.3 der 5.000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50.000 m3 45,–

11.4 der 50 000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt 22,–

12. konstruktiv andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten 100,-

13. konstruktiv andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude 89,-

14. mehrgeschossige Verkaufsstätten mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt 135,-

15. mehrgeschossige Fabrik- und Werkstattgebäude mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt 117,-

16. eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen 97,-

17. mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen 117,-

18. Tiefgaragen 181,-

19. Schuppen, Kaltställe, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen und ähnliche Gebäude 47,-

20. Gewächshäuser

20.1 bis 1.500 m3 Brutto-Rauminhalt 35,-

20.2 der 1.500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt 20,-

2.  Stundensatz nach § 40 Absatz 5 Satz 5 BremPPV
 Das Monatsgrundgehalt eines Landesbeamten in der Endstufe der Besoldungs-gruppe A 15 beträgt seit dem 1. Juli 2018 6.244,54 Euro. 

Aus dem Betrag von 1,70 Prozent des Monatsgrundgehalts ergibt sich nach § 40 Absatz 5 Satz 3 und 4 der BremPPV dadurch ein Stunden-
satz von 107,00 Euro.

Bremen, den 12. September 2018 Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S.2414) 
 
Einleitung 
 

Geschichtliche Entwicklung 
Das 1986 in Kraft getretene BauGB vereinigte das Bau- und Bodenrecht des Bundesbaugesetzes von 

1960 mit dem Sanierungs- und Entwicklungsrecht des Städtebauförderungsgesetzes von 1971. Seit 1990 

versuchte der Bundesgesetzgeber, die städtebaulichen und wohnungspolitischen Probleme durch 

verschiedene zeitlich befristete Artikelgesetze zu lösen, die insbesondere durch die Herstellung der 

Einheit Deutschlands entstanden waren. Die das BauGB flankierenden Gesetze führten zu einer 

Zersplitterung des Städtebaurechts. 

 

Das Bau- und Raumordnungsgesetz von 1998 (BauROG) führte diese wieder im BauGB zusammen, das 

nun gleichermaßen in den alten und neuen Ländern gilt. Insbesondere sind wichtige Regelungen des 

1997 auslaufenden BauGB-Maßnahmengesetzes als Dauerrecht in allgemeiner Form d. h. ohne 

Beschränkung auf Sachverhalte zur Deckung eines dringenden Wohnbedarfs oder für Wohnbauvorhaben 

in das BauGB übernommen worden. Zu den Eckwerten des BauROG zählte die Integration 

fachgesetzlicher Anforderungen, insbesondere aus dem Naturschutzrecht in das Städtebaurecht, sowie 

Maßnahmen der Verwaltungs- und Verfahrensvereinfachung. Zur Erreichung dieses Zieles wurden durch 

das BauROG nicht nur das BauGB novelliert, sondern ebenfalls das Raumordnungsgesetz, das 

Bundesnaturschutzgesetz, das Bundeskleingartengesetz und die Verwaltungsgerichtsordnung geändert. 

 

Mit dem UVP-Änderungsgesetz wurde 2001 die UVP-Änderungsrichtlinie und weitere EU-Richtlinien in 

nationales Recht umgesetzt und infolgedessen auch das BauGB novelliert. Die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wurde im Bauleitplanverfahren für bestimmte Vorhaben 

vorgeschrieben. Neben umweltrelevanten Änderungen wurden notwendige Anpassungen für den Bereich 

Wohnungswesen vorgenommen. 

 

Mit dem Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG-Bau) 2004 wurden EU-rechtliche Vorgaben über die 

Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme im BauGB so umgesetzt, dass die 

UVP und der Umweltbericht in das Bauleitplanverfahren nun regulär integriert wurden und damit eine 

Vereinheitlichung der bislang nebeneinander stehenden planungsrechtlichen Umweltverfahren 

(Umweltverträglichkeitsprüfung, Verträglichkeitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, 

naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) erfolgte.  

Darüber hinaus wurden Vereinfachungen des Planungsrechts vorgenommen, so der Wegfall der 

Teilungsgenehmigung und die Einführung eines vereinfachten Umlegungsverfahrens. Außerdem wurden 

weitere aktuelle städtebauliche Fragen aufgegriffen und einer Lösung zugeführt. So wurde u.a. der 

Ausbau und die Erneuerung von Gewerbe- und Handwerksbetrieben im nicht beplanten Innenbereich 

erleichtert und es wurden die Grundlagen für flexiblere Fristen für die Umnutzung von landwirtschaftlichen 

Gebäuden im Außenbereich geschaffen. Mit den neuen Regelungen insbesondere zu Biomasseanlagen 

liegt ein angemessener Ausgleich zwischen dem Anliegen der Förderung der Landwirtschaft und der 

erneuerbaren Energien einerseits und dem Schutz des Außenbereichs und der Sicherung einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung andererseits vor. Weiter wurde den Gemeinden die rechtlichen 

Grundlagen für die Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen und Maßnahmen der "Sozialen Stadt" 

gegeben. 

 

Ziele 
Das BauGB enthält das planungsrechtliche Instrumentarium, um mittels bauleitplanerischer und 

bodenordnungs-rechtlicher Maßnahmen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl 

der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. Sie sollen ferner dazu 

beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 

und zu entwickeln, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu 

erhalten und zu entwickeln. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Anforderungen insbesondere an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse, soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung, die Erhaltung, Erneuerung und 

Fortentwicklung städtebaulicher und landschaftlicher Strukturen, die Belange der Wirtschaft und des 

Umweltschutzes zu berücksichtigen. Die privaten und öffentlichen Belange sind gegeneinander und 

untereinander gerecht abzuwägen. 
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Gliederung 
Das BauGB gliedert sich in vier Kapitel, die ihrerseits in Teile und Abschnitte untergliedert sind. Das 1. 

Kapitel enthält das allgemeine Städtebaurecht des ehemaligen Bundesbaugesetzes, während das 2. 

Kapitel im Wesentlichen das besondere Städtebaurecht aus dem ehemaligen Städtebauförderungsgesetz 

beinhaltet. Die Kapitel 3 und 4 enthalten sonstige Vorschriften verfahrensrechtlicher Art und Überleitungs- 

und Schlussvorschriften. 

 

 

Im Ersten Kapitel "Allgemeines Städtebaurecht" sind die für die städtebauliche Planungspraxis 

besonders bedeutsamen Vorschriften enthalten. 

 

Der Erste Teil regelt die Bauleitplanung. Er legt die Grundsätze der Planung fest, benennt die 

Planungsträger und die an der Planung Beteiligten. Insbesondere geht er auf umweltschützende Belange 

in der Abwägung ein und verpflichtet zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (§ 1 a). 

Flächennutzungsplan und Bebauungsplan werden als Instrumente der Bauleitplanung definiert und deren 

Inhalte konkretisiert (§§ 5, 9). Aus dem ehemaligen Planungsrecht der DDR ist der vorhabenbezogene 

Bebauungsplan übernommen worden, der, wie auch der städtebauliche Vertrag, die Zusammenarbeit der 

Gemeinden mit privaten Investoren und Erschließungsträgern regelt (§§ 11,12). 

 

Der Zweite Teil regelt die Sicherung der Bauleitplanung. Dieser entgegenstehende Bauvorhaben können 

durch eine Veränderungssperre oder Zurückstellung solange verhindert werden, bis der Planungsträger 

neues Planrecht geschaffen hat (§ 14 ff).  

Eine planungsrechtliche Genehmigung für Grundstücksteilungen ist nicht mehr erforderlich (§19 ff). 

Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstücken zu, um die Erreichung 

städtebaulicher Ziele zu sichern. Dazu zählen z.B. Flächen im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, 

für die eine öffentliche Nutzung festgesetzt worden ist (§ 24 ff.). 

 

Der Dritte Teil regelt die bauliche und sonstige Nutzung. Der in § 29 definierte Begriff des Vorhabens ist 

in der Anwendung unabhängig von dem landesrechtlich geregelten bauaufsichtlichen Verfahren. Die §§ 

30-36 bilden den planungsrechtlichen Kern für die Zulässigkeit von Vorhaben. Die Zulässigkeit von 

Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes wird im § 30 geregelt. § 31 benennt 

Befreiungstatbestände von Planfestsetzungen, um ein nicht plankonformes Vorhaben trotzdem 

verwirklichen zu können. § 33 regelt die Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung. Sie sind 

genehmigungsfähig, wenn der Bebauungsplanentwurf eine definierte "PIanreife" erlangt hat. Die 

Zulässigkeit von Vorhaben außerhalb eines Bebauungsplanes, die sich jedoch im bebauten Innenbereich 

eines Ortsteils befinden, wird im § 34 geregelt. Die aus dem § 4 Abs. 2a des BauGB-Maßnahmengesetz 

übernommene Ergänzungssatzung ermöglicht die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den 

unbeplanten Innenbereich (§ 34 Abs. 4). Der Außenbereich ist grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. 

Da es jedoch Vorhaben gibt, die im Bezug zur freien Landschaft stehen (Landwirtschaft u. a.) oder aus 

bestimmten Gründen (Immissionen, Nutzung erneuerbarer Energien) nur dort verwirklicht werden können, 

hat der Gesetzgeber die Zulässigkeit derartiger Vorhaben im § 35 Abs. 1 und 2 geregelt. Der 

Strukturwandel in der Landwirtschaft wurde im § 35 Abs. 4 berücksichtigt. Danach ist die 

Nutzungsänderung, der Ausbau oder der Ersatz vorhandener landwirtschaftlicher und anderer Gebäude 

im Außenbereich unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die Gemeinde hat ferner die Möglichkeit, 

Außenbereichsflächen mit vorhandener Wohnbebauung von einigem Gewicht und deren geordnete 

Entwicklung durch eine Außenbereichssatzung zu sichern (§ 35 Abs. 6). 

 

Der Vierte Teil enthält die Regelungen zur Bodenordnung. Das zentrale Instrument zur Neuordnung 

bodenrechtlicher Verhältnisse ist das Umlegungsverfahren, das auf die Bildung zweckmäßig gestalteter 

Grundstücke für eine bauliche oder sonstige Nutzung hinzielt (§ 45 ff). 

 

Der Fünfte Teil enthält Regelungen, um bodenordnende Maßnahmen durch Enteignung dann 

durchsetzen zu können, wenn das Wohl der Allgemeinheit diese erfordert und der Enteignungszweck auf 

andere zumutbare Weise nicht erreicht werden kann (§ 85 ff). Neben dem Enteignungsverfahren wird dort 

die Entschädigung geregelt. 

 

Der Sechste Teil regelt die Erschließung, die Ermittlung des Erschließungsaufwands und die Erhebung 

des Erschließungsbeitrages zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes der Gemeinde für 

Erschließungsanlagen (§ 123 ff). 
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Der Siebte Teil benennt die Maßnahmen für den Naturschutz. Insbesondere wird hier geregelt, wer 

Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft durchführt. Er enthält Verteilungsmaßstäbe 

für die Abrechnung und die Möglichkeiten der Gemeinde, dieses durch eine Satzung festzulegen. 

 

 

Im Zweiten Kapitel "Besonderes Städtebaurecht" ist die Stadtsanierung, -erneuerung, -entwicklung und 

der Stadtumbau als beständige Aufgabe verankert worden. Sie erstreckt sich nicht nur auf die Zentren 

und Stadtteile größerer Städte sondern richtet sich auch an städtebauliche Missstände in ländlichen 

Gebieten. 

 

Der Erste Teil "Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen" enthält das klassische Repertoire der 

Stadtsanierungsinstrumente. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt und Land sind Maßnahmen, 

durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet 

wird (§ 136 Abs. 2). Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sollen dazu beitragen, dass die Entwicklung 

der baulichen Struktur in allen Teilen des Bundesgebietes gleichermaßen stattfindet, die Siedlungsstruktur 

den Erfordernissen des Umweltschutzes, den Anforderungen an gesunde Lebens- und 

Arbeitsbedingungen der Bevölkerung und der Bevölkerungsentwicklung entspricht und die vorhandenen 

Ortsteile erhalten, erneuert und fortentwickelt werden (§ 136 Abs. 4). 

§ 137-139 nennen die Beteiligung und Mitwirkung der von der Sanierung Betroffenen und der öffentlichen 

Aufgabenträger. §141-151 befassen sich mit der Vorbereitung und Durchführung der Sanierung. Dazu 

gehören die vorbereitenden Untersuchungen, die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes und die 

Bestimmung der Sanierungsziele. Ebenfalls sind eine städtebauliche Planung, die Erörterung der 

beabsichtigten Sanierung, die Aufstellung eines Sozialplans und die Durchführung einzelner Ordnungs- 

und Baumaßnahmen darin enthalten. In das Recht der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme ist die 

naturschutzrechtliche Eingriffsregelung integriert worden (§§147, 148). Die Kosten für 

Ausgleichsmaßnahmen werden im Rahmen des sanierungsrechtlichen Ausgleichsbetrages erhoben, mit 

dem die Gemeinde die durch öffentliche Maßnahmen entstandene Wertsteigerung nach Beendigung der 

Sanierung abschöpft (§§ 154, 155). 

Das zentrale Instrument zur Durchführung der Sanierung bildet die Sanierungssatzung (§ 142 ff), die den 

Bodenverkehr für den Zeitraum der Maßnahmen im Geltungsbereich einschränkt und die 

Rechtsgrundlage für das sanierungsrechtliche Genehmigungserfordernis von Vorhaben im 

Geltungsbereich der Satzung bildet. Der Zweck dieser Regelung ist darin begründet, dass sowohl 

Grundstücksgeschäfte und -teilungen als auch Bauvorhaben verhindert werden sollen, die eine 

Durchführung der Sanierung erschweren oder unmöglich machen oder bezüglich ihrer Nutzung den 

Zwecken und Zielen zuwiderlaufen würden. Die mit der städtebaulichen Sanierung verbundenen 

finanziellen Ansprüche, die sich aus der Neuordnung des Gebietes ergeben, regeln die §§ 152-156a. 

In der Regel führt die Gemeinde die Sanierung selbst durch. Sie kann sich aber auch anderer 

Beauftragter bedienen, die als Treuhänder der Gemeinde oder in eigenem Namen tätig werden. Sie 

verwalten das Treuhandvermögen, das der Gemeinde für die Durchführung der Sanierung zur Verfügung 

steht (§§ 157-161). 

 

Der Zweite Teil "Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen" trägt der Tatsache Rechnung, dass in den 

vom Strukturwandel betroffenen Gebieten neben der Stärkung vorhandener städtebaulicher Strukturen 

ebenfalls eine erstmalige Entwicklung von Teilen des Gemeindegebietes mit den Mitteln des 

Sanierungsrechts ermöglicht werden soll oder Gebiete im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung 

einer neuen Entwicklung zugeführt werden sollen. Entsprechend dem Ersten Teil hat die Gemeinde auch 

für die Entwicklungsmaßnahme vorbereitende Untersuchungen durchzuführen, das Entwicklungsgebiet 

festzulegen und eine Entwicklungssatzung zu beschließen (§ 165). Die Entwicklungsmaßnahme wird von 

der Gemeinde vorbereitet und durchgeführt. Sie kann sich aber auch eines Entwicklungsträgers bedienen 

(§§166-167). Besondere Vorschriften für den städtebaulichen Entwicklungsbereich und die Kosten und 

Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme enthalten § 169 ff. 

 

Der Dritte Teil „Stadtumbau“ enthält Instrumente, um Anpassungsmaßnahmen in von erheblichen 

Funktionsverlusten betroffenen Gebieten zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen 

vornehmen zu können. Dazu gehört die Festlegung von Stadtumbaugebieten durch die Gemeinde und 

der Stadtumbauvertrag zum Zwecke der konsensualen Durchführung der Maßnahme; als restriktive 

Vorsorge kann die Gemeinde die Genehmigungspflicht für Vorhaben durch Satzung beschließen, die 

geeignet sein können, dem städtebaulichen Entwicklungskonzept zu widersprechen (§§ 171a-d). 

 

Der Vierte Teil „Soziale Stadt“ enthält –ähnlich den Regelungen zum Stadtumbau- die wesentlichen 
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Elemente und Beteiligungsregelungen, wie sie auch dem Städtebauförderungsprogramm zur Sozialen 

Stadt entsprechen (§171e). 

 

Der Fünfte Teil "Erhaltungssatzung und städtebauliche Gebote" enthält restriktive Ordnungsinstrumente, 

mit denen die Gemeinden in die Lage versetzt werden, städtebauliche Zielvorstellungen durchzusetzen. 

Mit einer Erhaltungssatzung kann die Gemeinde die städtebauliche Eigenart und die Zusammensetzung 

der Wohnbevölkerung absichern (§ 172). Mit dem Baugebot kann die Gemeinde den Eigentümer 

verpflichten, sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu bebauen und 

etwaige darauf schon befindliche bauliche Anlagen den Planungszielen anzupassen (§ 176). Sie kann ein 

Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot dort aussprechen, wo eine bauliche Anlage nach ihrer 

inneren und äußeren Beschaffenheit Missstände oder Mängel aufweist (§ 177). Ebenfalls kann der 

Eigentümer verpflichtet werden, für sein Grundstück im Bebauungsplan festgesetzte Anpflanzungen 

vorzunehmen (§ 178). Die Gemeinde kann ferner den Rückbau nicht mit den Festsetzungen des 

Bebauungsplans im Einklang stehender baulicher Anlagen durch ein Gebot durchsetzen und die 

Entsiegelung nicht mehr genutzter Flächen zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Bodens im 

Sinne des Umweltschutzes durch ein Gebot anordnen (§ 179). 

 

Der Sechste Teil "Sozialplan und Härteausgleich" enthält Instrumente zur Verwirklichung der 

sozialpolitischen Ziele, die mit einer Sanierungs-, städtebaulichen Entwicklungs- oder 

Stadtumbaumaßnahme verbunden sind. Die Aufstellung eines Sozialplans soll nachteilige Auswirkungen 

auf die persönlichen Lebensumstände der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen 

verhindern und rechtzeitig Vorsorge treffen (§ 180). 

Zur Vermeidung und zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile soll die Gemeinde auf Antrag einen 

finanziellen Härteausgleich vornehmen (§ 181). 

 

Der Siebte Teil "Miet- und Pachtverhältnisse" regelt die Anpassung der v. g. Vertragsverhältnisse und 

anderer an die durch die Sanierungsziele veränderten Vertragsgrundlagen zwischen der Gemeinde 

einerseits und den Mietern und Pächtern andererseits. Die Gemeinde hat durch die Aufhebung jener 

Vertragsverhältnisse und entschädigungsregelnde Maßnahmen die notwendige Gestaltungsfreiheit, um 

die Sanierung zeitlich angemessen durchführen zu können (§§ 182-186). 

 

Der Achte Teil "Städtebauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verbesserung der 

Infrastruktur" verpflichtet die Planungsträger von städtebaulichen Maßnahmen, ihre Planung auf mögliche 

Verbesserungen der Agrarstruktur und des Küstenschutzes abzustellen. Elemente des Agrarrechtes 

(Flurbereinigung) können zur Vorbereitung einer städtebaulichen Maßnahme in Anspruch genommen 

werden (§ 190). Der Gesetzgeber bezieht sich hier im wesentlichen auf die im Zweiten Teil enthaltenen 

städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, die in die agrarstrukturell geprägte Landschaft hineinwirken. 

 

 

Im Dritten Kapitel "Sonstige Vorschriften" finden sich Spezialvorschriften, die sich der Systematik der 

vorhergehenden Kapitel nicht zuordnen lassen. 

 

Der Erste Teil enthält Bestimmungen zur Wertermittlung. Diese wird durch unabhängige 

Gutachterausschüsse auf Antrag durchgeführt, die als Gutachter insbesondere Behörden und Gerichte 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen (§192,193). Als verlässliche Grundlage dient die für jedes 

Gemeindegebiet zu führende Bodenrichtwertkarte. Die jeweiligen durchschnittlichen Lagewerte werden 

anhand der Kaufpreissammlung ermittelt. Diese enthält sämtliche Verträge über Grundstücksver- und -

ankäufe. Damit bildet sie den Indikator für Wertveränderungen. In die Kaufpreissammlung kann bei 

berechtigtem Interesse eingesehen werden (§§ 195, 196). 

 

Der Zweite Teil enthält im ersten Abschnitt allgemeine Vorschriften. So ermöglicht er den Gemeinden, 

Baulandkataster zu führen, die Bauwilligen eine Übersicht über die sofort oder in absehbarer Zeit 

bebaubaren Flächen vermitteln (§ 200). Schwierigkeiten im Umgang mit der Eingriffsregelung des 

Bundesnaturschutzgesetzes bei der Bauleitplanung haben den Gesetzgeber bewogen, § 200a in das 

BauGB einzufügen. Dieser erleichtert die Darstellung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dadurch, 

dass Eingriff und Ausgleich nicht in einem Plangebiet räumlich zusammenhängen müssen und als 

Ausgleich auch Ersatzmaßnahmen nach den Vorschriften des Landesnaturschutzgesetzes gelten. § 201 

erweitert den Begriff der Landwirtschaft. So fallen auch Vorhaben unter das privilegierte Bauen im 

Außenbereich nach § 35 Abs. 1, die nicht im engeren Sinne der Landwirtschaft zugerechnet werden, wie 

Gartenbaubetriebe oder die Pensionstierhaltung. § 202 fordert ausdrücklich die Erhaltung des bei der 

(§§ 192, 193).
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Durchführung eines Bauvorhabens ausgehobenen Mutterbodens. 

Der zweite Abschnitt enthält abweichende Zuständigkeitsregelungen für die gemeindliche Bauleitplanung 

und die Ermächtigung für die Landesregierungen, derartige Regelungen zu treffen (§ 203). Um den 

Ausgleich gemeindeübergreifender Belange zu erreichen, können Gemeinden und andere öffentliche 

Planungsträger sich zu Planungsverbänden zusammenschließen und gemeinsame Bauleitpläne 

aufstellen (§ 204 ff). 

Der dritte Abschnitt enthält Vorschriften über bodenrechtlich relevante Verwaltungsverfahren. § 212a 

wurde aus dem BauGB-Maßnahmengesetz übernommen und auf alle Bauvorhaben dahingehend 

erweitert, dass Widersprüche und Anfechtungsklagen der Nachbarn gegen die Baugenehmigung keine 

aufschiebende Wirkung haben. 

Der vierte Abschnitt enthält Regelungen über den Rechtsschutz gegenüber Bebauungsplänen z.B. bei 

Verfahrens- und Formmängeln (§ 214 ff). 

 

Der Dritte Teil trifft Regelungen für Verfahren vor den Kammern für Baulandsachen. Diese sind den 

Landgerichten zugeordnet und werden z. B. bei Enteignungen, Entschädigungen, Flurbereinigungen u.a. 

tätig, wenn Verwaltungsakte der dafür zuständigen Behörden von den Betroffenen angefochten werden (§ 

217 ff). 

 

 

Im Vierten Kapitel befinden sich die Vorschriften, die die Anwendung des BauGB auf Bauleitpläne und 

Maßnahmen regeln, die vor Inkrafttreten des Gesetzes begonnen oder rechtsgültig wurden. Unter 

Berücksichtigung der föderalen Strukturen enthält es Sonderregelungen für einzelne Bundesländer. 

 

Der Erste Teil enthält Überleitungsvorschriften für Verfahren, Vorkaufsrechte, städtebauliche Sanierungs- 

und Entwicklungsmaßnahmen, Baugebote, Entschädigungen u. a. (§ 233 ff). Diese Vorschriften beziehen 

sich sowohl auf die zeitliche Überleitung als auch auf die maßnahmenbezogene Synchronisation des 

BauGB mit anderen Gesetzen. 

 

Der Zweite Teil enthält Sonderregelungen insbesondere für die Stadtstaaten und die Hauptstadt Berlin. 

Da die Stadtstaaten sowohl Bundesland als auch Gemeinde sind, gibt es Abweichungen vor allem im 

Verwaltungsaufbau. Die Regelungen für Berlin berücksichtigen die besonderen Belange der 

Verfassungsorgane des Bundes (§§ 246, 247). 
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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. Septem-

ber 2004 (BGBl. I S. 2414)
zuletzt geändert durch das Gesetz zur 

Erleichterung von Planungsvorhaben für
die Innenentwicklung der Städte vom 
21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316)

- Auszug -

§ 11
Städtebaulicher Vertrag

(1) Die Gemeinde kann städtebauliche Ver-
träge schließen. Gegenstände eines städte-
baulichen Vertrages können insbesondere
sein:

1. die Vorbereitung oder Durchführung 
städtebaulicher Maßnahmen durch den
Vertragspartner auf eigene Kosten; dazu
gehören auch die Neuordnung der
Grundstücksverhältnisse, die Bodensa-
nierung und sonstige vorbereitende
Maßnahmen, die Ausarbeitung der
städtebaulichen Planungen, sowie er-
forderlichenfalls des Umweltberichts;
die Verantwortung der Gemeinde für
das gesetzlich vorgesehene Planauf-
stellungsverfahren bleibt unberührt;

2. die Förderung und Sicherung der mit 
der Bauleitplanung verfolgten Ziele, ins-
besondere die Grundstücksnutzung,
auch hinsichtlich einer Befristung oder
einer Bedingung, die Durchführung des
Ausgleichs im Sinne des § 1a Abs. 3,
die Deckung des Wohnbedarfs von 
Bevölkerungsgruppen mit besonderen
Wohnraumversorgungsproblemen so-
wie des Wohnbedarfs der ortsansässi-
gen Bevölkerung; 

3. die Übernahme von Kosten oder sonsti-
gen Aufwendungen, die der Gemeinde
für städtebauliche Maßnahmen entste-
hen oder entstanden sind und die Vor-
aussetzung oder Folge des geplanten
Vorhabens sind; dazu gehört auch die
Bereitstellung von Grundstücken;

4. entsprechend den mit den städtebauli-
chen Planungen und Maßnahmen ver-
folgten Zielen und Zwecken die Nutzung
von Netzen und Anlagen der Kraft-Wär-
me-Kopplung sowie von Solaranlagen
für die Wärme-, Kälte- und Elektrizitäts-
versorgung.

(2) Die vereinbarten Leistungen müssen den
gesamten Umständen nach angemessen
sein. Die Vereinbarung einer vom Vertrags-
partner zu erbringenden Leistung ist un-
zulässig, wenn er auch ohne sie einen An-
spruch auf die Gegenleistung hätte.

(3) Ein städtebaulicher Vertrag bedarf der
Schriftform, so weit nicht durch Rechtsvor-
schriften eine andere Form vorgeschrieben
ist.

(4) Die Zulässigkeit anderer städtebaulicher
Verträge bleibt unberührt.

§ 12
Vorhaben- und Erschließungsplan

(1) Die Gemeinde kann durch einen vorha-
benbezogenen Bebauungsplan die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der
Vorhabenträger auf der Grundlage eines mit
der Gemeinde abgestimmten Plans zur
Durchführung der Vorhaben und der Er-
schließungsmaßnahmen (Vorhaben- und
Erschließungsplan) bereit und in der Lage
ist und sich zur Durchführung innerhalb ei-
ner bestimmten Frist und zur Tragung der
Planungs- und Erschließungskosten ganz
oder teilweise vor dem Beschluss nach § 10
Abs. 1 verpflichtet (Durchführungsvertrag).
Die Begründung des Planentwurfs hat die
nach § 2a erforderlichen Angaben zu ent-
halten. Für die grenzüberschreitende Betei-
ligung ist eine Übersetzung der Angaben
vorzulegen, soweit dies nach den Vorschrif-
ten des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung notwendig ist. Für den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan nach Satz
1 gelten ergänzend die Absätze 2 bis 6.

(2) Die Gemeinde hat auf Antrag des Vorha-
benträgers über die Einleitung des Bebau-
ungsplanverfahrens nach pflichtgemäßem
Ermessen zu entscheiden. Auf Antrag des
Vorhabenträgers oder sofern die Gemeinde
es nach Einleitung des Bebauungsplanver-
fahrens für erforderlich hält, informiert die
Gemeinde diesen über den voraussichtlich
erforderlichen Untersuchungsrahmen der
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 unter Betei-
ligung der Behörden nach § 4 Abs. 1.

(3) Der Vorhaben- und Erschließungsplan
wird Bestandteil des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans. Im Bereich des Vorha-
ben- und Erschließungsplans ist die Ge-
meinde bei der Bestimmung der Zulässig-
keit der Vorhaben nicht an die
Festsetzungen nach § 9 und nach der auf
Grund von § 9a erlassenen Verordnung ge-
bunden; die §§ 14 bis 18, 22 bis 28, 39 bis
79, 127 bis 135c sind nicht anzuwenden.
Soweit der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan auch im Bereich des Vorhaben- und
Erschließungsplans Festsetzungen nach 
§ 9 für öffentliche Zwecke trifft, kann gemäß
§ 85 Abs. 1 Nr. 1 enteignet werden. 

(3a) Wird in einem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan für den Bereich des Vorha-
ben- und Erschließungsplans durch Fest-
setzung eines Baugebiets auf Grund der
Baunutzungsverordnung oder auf sonstige
Weise eine bauliche oder sonstige Nutzung
allgemein festgesetzt, ist unter entspre-
chender Anwendung des § 9 Abs. 2 
festzusetzen, dass im Rahmen der festge-
setzten Nutzungen nur solche Vorhaben
zulässig sind, zu deren Durchführung sich
der Vorhabenträger im Durchführungsver-
trag verpflichtet. Änderungen des Durch-
führungsvertrags oder der Abschluss eines
neuen Durchführungsvertrags sind zulässig.

(4) Einzelne Flächen außerhalb des Be-
reichs des Vorhaben- und Erschließungs-
plans können in den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan einbezogen werden.

(5) Ein Wechsel des Vorhabenträgers bedarf
der Zustimmung der Gemeinde. Die Zu-

stimmung darf nur dann verweigert werden,
wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass die Durchführung des Vorhaben-
und Erschließungsplans innerhalb der Frist
nach Absatz 1 gefährdet ist. 

(6) Wird der Vorhaben- und Erschließungs-
plan nicht innerhalb der Frist nach Absatz 1
durchgeführt, soll die Gemeinde den Be-
bauungsplan aufheben. Aus der Aufhebung
können Ansprüche des Vorhabenträgers
gegen die Gemeinde nicht geltend gemacht
werden. Bei der Aufhebung kann das ver-
einfachte Verfahren nach § 13 angewendet
werden. 

§ 14
Veränderungssperre

(1) Ist ein Beschluss über die Aufstellung 
eines Bebauungsplans gefasst, kann die
Gemeinde zur Sicherung der Planung für
den künftigen Planbereich eine Verände-
rungssperre mit dem Inhalt beschließen,
dass 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 nicht

durchgeführt oder bauliche Anlagen
nicht beseitigt werden dürfen;

2. erhebliche oder wesentlich wertstei-
gernde Veränderungen von Grund-
stücken und baulichen Anlagen, deren
Veränderungen nicht genehmigungs-,
zustimmungs- oder anzeigepflichtig
sind, nicht vorgenommen werden dürfen.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange
nicht entgegenstehen, kann von der Verän-
derungssperre eine Ausnahme zugelassen
werden. Die Entscheidung über Ausnahmen
trifft die Baugenehmigungsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde.

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre baurechtlich geneh-
migt worden sind, Vorhaben, von denen die
Gemeinde nach Maßgabe des Bauord-
nungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit
deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre hätte begonnen wer-
den dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten
und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten Nutzung werden von der Veränderungs-
sperre nicht berührt. 

(4) Soweit für Vorhaben im förmlich festge-
legten Sanierungsgebiet oder im städte-
baulichen Entwicklungsbereich eine Ge-
nehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1
besteht, sind die Vorschriften über die Ver-
änderungssperre nicht anzuwenden. 

§ 15
Zurückstellung von Baugesuchen

(1) Wird eine Veränderungssperre nach § 14
nicht beschlossen, obwohl die Vorausset-
zungen gegeben sind, oder ist eine be-
schlossene Veränderungssperre noch nicht
in Kraft getreten, hat die Baugenehmi-
gungsbehörde auf Antrag der Gemeinde
die Entscheidung über die Zulässigkeit von
Vorhaben im Einzelfall für einen Zeitraum
bis zu zwölf Monaten auszusetzen, wenn zu
befürchten ist, dass die Durchführung der
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Planung durch das Vorhaben unmöglich
gemacht oder wesentlich erschwert werden
würde. Wird kein Baugenehmigungsverfah-
ren durchgeführt, wird auf Antrag der Ge-
meinde anstelle der Aussetzung der Ent-
scheidung über die Zulässigkeit eine
vorläufige Untersagung innerhalb einer
durch Landesrecht festgesetzten Frist aus-
gesprochen. Die vorläufige Untersagung
steht der Zurückstellung nach Satz 1 gleich.

(2) Soweit für Vorhaben im förmlich festge-
legten Sanierungsgebiet oder im städte-
baulichen Entwicklungsbereich eine Ge-
nehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1
besteht, sind die Vorschriften über die
Zurückstellung von Baugesuchen nicht an-
zuwenden; mit der förmlichen Festlegung
des Sanierungsgebiets oder des städtebau-
lichen Entwicklungsbereichs wird ein Be-
scheid über die Zurückstellung des Bauge-
suchs nach Absatz 1 unwirksam. 

(3) Auf Antrag der Gemeinde hat die Bauge-
nehmigungsbehörde die Entscheidung über
die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35
Abs. 1 Nr. 2 bis 6 für einen Zeitraum bis zu
längstens einem Jahr nach Zustellung der
Zurückstellung des Baugesuchs auszuset-
zen, wenn die Gemeinde beschlossen hat,
einen Flächennutzungsplan aufzustellen, zu
ändern oder zu ergänzen, mit dem die
Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 er-
reicht werden sollen, und zu befürchten ist,
dass die Durchführung der Planung durch
das Vorhaben unmöglich gemacht oder 
wesentlich erschwert werden würde. Auf
diesen Zeitraum ist die Zeit zwischen dem
Eingang des Baugesuchs bei der zuständi-
gen Behörde bis zur Zustellung der Zurück-
stellung des Baugesuchs nicht anzurech-
nen, soweit der Zeitraum für die
Bearbeitung des Baugesuchs erforderlich
ist. Der Antrag der Gemeinde nach Satz 1
ist nur innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Gemeinde in einem Verwaltungs-
verfahren von dem Bauvorhaben förmlich
Kenntnis erhalten hat, zulässig.

§ 16
Beschluss über die Veränderungssperre

(1) Die Veränderungssperre wird von der
Gemeinde als Satzung beschlossen.

(2) Die Gemeinde hat die Veränderungs-
sperre ortsüblich bekannt zu machen. Sie
kann auch ortsüblich bekannt machen,
dass eine Veränderungssperre beschlossen
worden ist; § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

§ 17
Geltungsdauer der Veränderungssperre

(1) Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf
von zwei Jahren außer Kraft. Auf die Zwei-
jahresfrist ist der seit der Zustellung der er-
sten Zurückstellung eines Baugesuchs
nach § 15 Abs. 1 abgelaufene Zeitraum an-
zurechnen. Die Gemeinde kann die Frist um
ein Jahr verlängern.

(2) Wenn besondere Umstände es erfor-
dern, kann die Gemeinde die Frist bis zu ei-
nem weiteren Jahr nochmals verlängern.

(3) Die Gemeinde kann eine außer Kraft ge-
tretene Veränderungssperre ganz oder teil-
weise erneut beschließen, wenn die Vor-
aussetzungen für ihren Erlass fortbestehen. 

(4) Die Veränderungssperre ist vor Frist-
ablauf ganz oder teilweise außer Kraft zu
setzen, sobald die Voraussetzungen für
ihren Erlass weggefallen sind.

(5) Die Veränderungssperre tritt in jedem
Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlos-
sen ist.

(6) Mit der förmlichen Festlegung des Sa-
nierungsgebiets oder des städtebaulichen
Entwicklungsbereichs tritt eine bestehende
Veränderungssperre nach § 14 außer Kraft.
Dies gilt nicht, wenn in der Sanierungssat-
zung die Genehmigungspflicht nach § 144
Abs.1 ausgeschlossen ist.

§ 19
Teilung von Grundstücken

(1) Die Teilung eines Grundstücks ist die
dem Grundbuchamt gegenüber abgegebe-
ne oder sonst wie erkennbar gemachte Er-
klärung des Eigentümers, dass ein Grund-
stücksteil grundbuchmäßig abgeschrieben
und als selbstständiges Grundstück oder
als ein Grundstück zusammen mit anderen
Grundstücken oder mit Teilen anderer
Grundstücke eingetragen werden soll. 

(2) Durch die Teilung eines Grundstücks im
Geltungsbereich eines Bebauungsplans
dürfen keine Verhältnisse entstehen, die
den Festsetzungen des Bebauungsplans
widersprechen. 

§ 29
Begriff des Vorhabens; Geltung von

Rechtsvorschriften

(1) Für Vorhaben, die die Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung von bauli-
chen Anlagen zum Inhalt haben, und für
Aufschüttungen und Abgrabungen größe-
ren Umfangs sowie für Ausschachtungen,
Ablagerungen einschließlich Lagerstätten
gelten die §§ 30 bis 37. 

(2) Die Vorschriften des Bauordnungsrechts
und andere öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten bleiben unberührt. 

§ 30
Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungs-

bereich eines Bebauungsplans

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans, der allein oder gemeinsam mit son-
stigen baurechtlichen Vorschriften minde-
stens Festsetzungen über die Art und das
Maß der baulichen Nutzung, die überbau-
baren Grundstücksflächen und die örtlichen
Verkehrsflächen enthält, ist ein Vorhaben
zulässig, wenn es diesen Festsetzungen

nicht widerspricht und die Erschließung ge-
sichert ist. 

(2) Im Geltungsbereich eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans nach § 12 ist ein
Vorhaben zulässig, wenn es dem Bebau-
ungsplan nicht widerspricht und die Er-
schließung gesichert ist. 

(3) Im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans, der die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 nicht erfüllt (einfacher Bebauungs-
plan), richtet sich die Zulässigkeit von
Vorhaben im Übrigen nach § 34 oder § 35. 

§ 31
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans können solche Ausnahmen zugelas-
sen werden, die in dem Bebauungsplan
nach Art und Umfang ausdrücklich vorge-
sehen sind. 

(2) Von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans kann befreit werden, wenn die Grund-
züge der Planung nicht berührt werden und 

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die 
Befreiung erfordern oder 

2. die Abweichung städtebaulich vertret-
bar ist oder 

3. die Durchführung des Bebauungsplans 
zu einer offenbar nicht beabsichtigten
Härte führen würde 

und wenn die Abweichung auch unter Wür-
digung nachbarlicher Interessen mit den öf-
fentlichen Belangen vereinbar ist.

§ 32
Nutzungsbeschränkungen auf künftigen

Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versor-
gungs- und Grünflächen

Sind überbaute Flächen in dem Bebau-
ungsplan als Baugrundstücke für den Ge-
meinbedarf oder als Verkehrs-, Versor-
gungs- oder Grünflächen festgesetzt,
dürfen auf ihnen Vorhaben, die eine wert-
steigernde Änderung baulicher Anlagen zur
Folge haben, nur zugelassen und für sie
Befreiungen von den Festsetzungen des
Bebauungsplans nur erteilt werden, wenn
der Bedarfs- oder Erschließungsträger zu-
stimmt oder der Eigentümer für sich und
seine Rechtsnachfolger auf Ersatz der Wert-
erhöhung für den Fall schriftlich verzichtet,
dass der Bebauungsplan durchgeführt
wird. Dies gilt auch für die dem Bebauungs-
plan nicht widersprechenden Teile einer
baulichen Anlage, wenn sie für sich allein
nicht wirtschaftlich verwertbar sind oder
wenn bei der Enteignung die Übernahme
der restlichen überbauten Flächen verlangt
werden kann. 
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§ 33
Zulässigkeit von Vorhaben während der

Planaufstellung

(1) In Gebieten, für die ein Beschluss über
die Aufstellung eines Bebauungsplans ge-
fasst ist, ist ein Vorhaben zulässig, wenn 

1. die Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und 
§ 4a Abs. 2 bis 5 durchgeführt worden ist,

2. anzunehmen ist, dass das Vorhaben 
den künftigen Festsetzungen des Be-
bauungsplans nicht entgegensteht, 

3. der Antragsteller diese Festsetzungen 
für sich und seine Rechtsnachfolger
schriftlich anerkennt und 

4. die Erschließung gesichert ist. 
(2) In Fällen des § 4a Abs. 3 Satz 1 kann vor
der erneuten Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung ein Vorhaben zugelassen
werden, wenn sich die vorgenommene Än-
derung oder Ergänzung des Bebauungsplan-
entwurfs nicht auf das Vorhaben auswirkt
und die in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten
Voraussetzungen erfüllt sind. 

(3) Wird ein Verfahren nach § 13 oder § 13a
durchgeführt, kann ein Vorhaben vor
Durchführung der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung zugelassen werden,
wenn die in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 bezeichne-
ten Voraussetzungen erfüllt sind. Der be-
troffenen Öffentlichkeit und den berührten
Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange ist vor Erteilung der Genehmi-
gung Gelegenheit zur Stellungnahme inner-
halb angemessener Frist zu geben, soweit
sie nicht bereits zuvor Gelegenheit hatten. 

§ 34
Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der
im Zusammenhang bebauten Ortsteile

(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig,
wenn es sich nach Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der
Grundstücksfläche, die überbaut werden
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung
einfügt und die Erschließung gesichert ist.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt blei-
ben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt
werden. 

(2) Entspricht die Eigenart der näheren Um-
gebung einem der Baugebiete, die in der
auf Grund des § 9a erlassenen Verordnung
bezeichnet sind, beurteilt sich die Zulässig-
keit des Vorhabens nach seiner Art allein
danach, ob es nach der Verordnung in dem
Baugebiet allgemein zulässig wäre; auf die
nach der Verordnung ausnahmsweise
zulässigen Vorhaben ist § 31 Abs. 1, im
Übrigen ist § 31 Abs. 2 entsprechend anzu-
wenden. 

(3) Von Vorhaben nach Absatz 1 oder 2 dür-
fen keine schädlichen Auswirkungen auf
zentrale Versorgungsbereiche in der Ge-
meinde oder in anderen Gemeinden zu er-
warten sein. 

(3a) Vom Erfordernis des Einfügens in die
Eigenart der näheren Umgebung nach Ab-
satz 1 Satz 1 kann im Einzelfall abgewichen
werden, wenn die Abweichung 

1. der Erweiterung, Änderung, Nutzungs-
änderung oder Erneuerung eines zuläs-
sigerweise errichteten Gewerbe- oder
Handwerksbetriebs oder der Erweite-
rung, Änderung oder Erneuerung einer
zulässigerweise errichteten baulichen
Anlage zu Wohnzwecken dient, 

2. städtebaulich vertretbar ist und 

3. auch unter Würdigung nachbarlicher In-
teressen mit den öffentlichen Belangen
vereinbar ist. 

Satz 1 findet keine Anwendung auf Einzel-
handelsbetriebe, die die verbrauchernahe
Versorgung der Bevölkerung beeinträchti-
gen oder schädliche Auswirkungen auf zen-
trale Versorgungsbereiche in der Gemeinde
oder in anderen Gemeinden haben können. 

(4) Die Gemeinde kann durch Satzung 

1. die Grenzen für im Zusammenhang be-
baute Ortsteile festlegen, 

2. bebaute Bereiche im Außenbereich als 
im Zusammenhang bebaute Ortsteile
festlegen, wenn die Flächen im Flächen-
nutzungsplan als Baufläche dargestellt
sind, 

3. einzelne Außenbereichsflächen in die im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile ein-
beziehen, wenn die einbezogenen
Flächen durch die bauliche Nutzung des
angrenzenden Bereichs entsprechend
geprägt sind. 

Die Satzungen können miteinander verbun-
den werden.

(5) Voraussetzung für die Aufstellung von
Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und
3 ist, dass 

1. sie mit einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung vereinbar sind,

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach Anlage 1
zum Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht un-
terliegen, nicht begründet wird und 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
stabe b genannten Schutzgüter beste-
hen. 

In den Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr.
2 und 3 können einzelne Festsetzungen
nach § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 sowie Abs. 4
getroffen werden. § 9 Abs. 6 ist entspre-
chend anzuwenden. Auf die Satzung nach
Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 sind ergänzend die §
1a Abs. 2 und 3 und § 9 Abs. 1a entspre-
chend anzuwenden; ihr ist eine Begrün-
dung mit den Angaben entsprechend § 2a
Satz 2 Nr. 1 beizufügen. 

(6) Bei der Aufstellung der Satzungen nach
Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 sind die Vor-
schriften über die Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend
anzuwenden. Auf die Satzungen nach 
Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ist § 10 Abs. 3
entsprechend anzuwenden. 

§ 35
Bauen im Außenbereich

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur
zulässig, wenn öffentliche Belange nicht
entgegenstehen, die ausreichende Er-
schließung gesichert ist und wenn es 

1. einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb dient und nur einen untergeord-
neten Teil der Betriebsfläche einnimmt, 

2. einem Betrieb der gartenbaulichen Er-
zeugung dient, 

3. der öffentlichen Versorgung mit Elektri-
zität, Gas, Telekommunikationsdienst-
leistungen, Wärme und Wasser, der Ab-
wasserwirtschaft oder einem ortsge-
bundenen gewerblichen Betrieb dient, 

4. wegen seiner besonderen Anforderun-
gen an die Umgebung, wegen seiner
nachteiligen Wirkung auf die Umgebung
oder wegen seiner besonderen Zweck-
bestimmung nur im Außenbereich aus-
geführt werden soll, 

5. der Erforschung, Entwicklung oder Nut-
zung der Wind- oder Wasserenergie
dient, 

6. der energetischen Nutzung von Bio-
masse im Rahmen eines Betriebs nach
Nummer 1 oder 2 oder eines Betriebs
nach Nummer 4, der Tierhaltung be-
treibt, sowie dem Anschluss solcher 
Anlagen an das öffentliche Versor-
gungsnetz dient, unter folgenden Vor-
aussetzungen: 

a) das Vorhaben steht in einem räum-
lich-funktionalen Zusammenhang
mit dem Betrieb, 

b) die Biomasse stammt überwiegend
aus dem Betrieb oder überwiegend
aus diesem und aus nahe gelegenen
Betrieben nach den Nummern 1, 2
oder 4, soweit letzterer Tierhaltung
betreibt, 

c) es wird je Hofstelle oder Betriebs-
standort nur eine Anlage betrieben
und 

d) die installierte elektrische Leistung 
der Anlage überschreitet nicht 0,5
MW 

oder 

7. der Erforschung, Entwicklung oder Nut-
zung der Kernenergie zu friedlichen
Zwecken oder der Entsorgung radioak-
tiver Abfälle dient. 

BauGB – Auszug 3.4.00

– 10 –5/07



(2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall
zugelassen werden, wenn ihre Ausführung
oder Benutzung öffentliche Belange nicht
beeinträchtigt und die Erschließung gesi-
chert ist. 

(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Be-
lange liegt insbesondere vor, wenn das Vor-
haben 

1. den Darstellungen des Flächennut-
zungsplans widerspricht, 

2. den Darstellungen eines Landschafts-
plans oder sonstigen Plans, insbeson-
dere des Wasser-, Abfall- oder Immissi-
onsschutzrechts, widerspricht, 

3. schädliche Umwelteinwirkungen hervor-
rufen kann oder ihnen ausgesetzt wird,

4. unwirtschaftliche Aufwendungen für 
Straßen oder andere Verkehrseinrich-
tungen, für Anlagen der Versorgung
oder Entsorgung, für die Sicherheit oder
Gesundheit oder für sonstige Aufgaben
erfordert, 

5. Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, des Bodenschutzes,
des Denkmalschutzes oder die natürli-
che Eigenart der Landschaft und ihren
Erholungswert beeinträchtigt oder das
Orts- und Landschaftsbild verunstaltet, 

6. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur beeinträchtigt oder die
Wasserwirtschaft gefährdet, 

7. die Entstehung, Verfestigung oder Er-
weiterung einer Splittersiedlung be-
fürchten lässt 

oder 

8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen 
und Radaranlagen stört. 

Raumbedeutsame Vorhaben dürfen den
Zielen der Raumordnung nicht widerspre-
chen; öffentliche Belange stehen raumbe-
deutsamen Vorhaben nach Absatz 1 nicht
entgegen, soweit die Belange bei der Dar-
stellung dieser Vorhaben als Ziele der
Raumordnung abgewogen worden sind.
Öffentliche Belange stehen einem Vorhaben
nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 in der Regel auch
dann entgegen, soweit hierfür durch Dar-
stellungen im Flächennutzungsplan oder als
Ziele der Raumordnung eine Ausweisung
an anderer Stelle erfolgt ist. 

(4) Den nachfolgend bezeichneten sonsti-
gen Vorhaben im Sinne des Absatzes 2
kann nicht entgegengehalten werden, dass
sie Darstellungen des Flächennutzungs-
plans oder eines Landschaftsplans wider-
sprechen, die natürliche Eigenart der Land-
schaft beeinträchtigen oder die Entstehung,
Verfestigung oder Erweiterung einer Split-
tersiedlung befürchten lassen, soweit sie im
Übrigen außenbereichsverträglich im Sinne
des Absatzes 3 sind: 

1. die Änderung der bisherigen Nutzung 
eines Gebäudes im Sinne des Absatzes
1 Nr. 1 unter folgenden Voraussetzun-
gen:

a) das Vorhaben dient einer zweck-
mäßigen Verwendung erhaltenswer-
ter Bausubstanz, 

b) die äußere Gestalt des Gebäudes 
bleibt im Wesentlichen gewahrt, 

c) die Aufgabe der bisherigen Nutzung 
liegt nicht länger als sieben Jahre
zurück, 

d) das Gebäude ist vor mehr als sieben 
Jahren zulässigerweise errichtet
worden, 

e) das Gebäude steht im räumlich-
funktionalen Zusammenhang mit der
Hofstelle des land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebs, 

f) im Falle der Änderung zu Wohn-
zwecken entstehen neben den bis-
her nach Absatz 1 Nr. 1 zulässigen
Wohnungen höchstens drei Woh-
nungen je Hofstelle und 

g) es wird eine Verpflichtung übernom-
men, keine Neubebauung als Ersatz
für die aufgegebene Nutzung vorzu-
nehmen, es sei denn, die Neube-
bauung wird im Interesse der Ent-
wicklung des Betriebs im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 1 erforderlich,

2. die Neuerrichtung eines gleichartigen
Wohngebäudes an gleicher Stelle unter fol-
genden Voraussetzungen: 

a) das vorhandene Gebäude ist zuläs-
sigerweise errichtet worden,

b) das vorhandene Gebäude weist 
Missstände oder Mängel auf,

c) das vorhandene Gebäude wird seit 
längerer Zeit vom Eigentümer selbst
genutzt und 

d) Tatsachen rechtfertigen die Annah-
me, dass das neu errichtete Gebäu-
de für den Eigenbedarf des bisheri-
gen Eigentümers oder seiner Familie
genutzt wird; hat der Eigentümer
das vorhandene Gebäude im Wege
der Erbfolge von einem Voreigentü-
mer erworben, der es seit längerer
Zeit selbst genutzt hat, reicht es aus,
wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass das neu errichte-
te Gebäude für den Eigenbedarf des
Eigentümers oder seiner Familie ge-
nutzt wird, 

3. die alsbaldige Neuerrichtung eines 
zulässigerweise errichteten, durch
Brand, Naturereignisse oder andere
außergewöhnliche Ereignisse zerstör-
ten, gleichartigen Gebäudes an gleicher
Stelle, 

4. die Änderung oder Nutzungsänderung 
von erhaltenswerten, das Bild der Kul-
turlandschaft prägenden Gebäuden,
auch wenn sie aufgegeben sind, wenn
das Vorhaben einer zweckmäßigen Ver-
wendung der Gebäude und der Erhal-
tung des Gestaltwerts dient, 

5. die Erweiterung eines Wohngebäudes 
auf bis zu höchstens zwei Wohnungen
unter folgenden Voraussetzungen: 

a) das Gebäude ist zulässigerweise er-
richtet worden, 

b) die Erweiterung ist im Verhältnis 
zum vorhandenen Gebäude und un-
ter Berücksichtigung der Wohnbe-
dürfnisse angemessen und 

c) bei der Errichtung einer weiteren 
Wohnung rechtfertigen Tatsachen
die Annahme, dass das Gebäude
vom bisherigen Eigentümer oder
seiner Familie selbst genutzt wird, 

6. die bauliche Erweiterung eines zulässi-
gerweise errichteten gewerblichen Be-
triebs, wenn die Erweiterung im Verhält-
nis zum vorhandenen Gebäude und Be-
trieb angemessen ist. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind
geringfügige Erweiterungen des neuen Ge-
bäudes gegenüber dem beseitigten oder
zerstörten Gebäude sowie geringfügige Ab-
weichungen vom bisherigen Standort des
Gebäudes zulässig. 

(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 zulässi-
gen Vorhaben sind in einer flächensparen-
den, die Bodenversiegelung auf das 
notwendige Maß begrenzenden und den
Außenbereich schonenden Weise auszu-
führen. Für Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2
bis 6 ist als weitere Zulässigkeitsvorausset-
zung eine Verpflichtungserklärung abzuge-
ben, das Vorhaben nach dauerhafter Aufga-
be der zulässigen Nutzung zurückzubauen
und Bodenversiegelungen zu beseitigen;
bei einer nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 zulässi-
gen Nutzungsänderung ist die Rückbauver-
pflichtung zu übernehmen, bei einer nach
Absatz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 zulässigen
Nutzungsänderung entfällt sie. Die Bauge-
nehmigungsbehörde soll durch nach 
Landesrecht vorgesehene Baulast oder in
anderer Weise die Einhaltung der Verpflich-
tung nach Satz 2 sowie nach Absatz 4 Satz
1 Nr. 1 Buchstabe g sicherstellen. Im Übri-
gen soll sie in den Fällen des Absatzes 4
Satz 1 sicherstellen, dass die bauliche oder
sonstige Anlage nach Durchführung des
Vorhabens nur in der vorgesehenen Art ge-
nutzt wird. 

(6) Die Gemeinde kann für bebaute Berei-
che im Außenbereich, die nicht überwie-
gend landwirtschaftlich geprägt sind und in
denen eine Wohnbebauung von einigem
Gewicht vorhanden ist, durch Satzung be-
stimmen, dass Wohnzwecken dienenden
Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 nicht
entgegengehalten werden kann, dass sie
einer Darstellung im Flächennutzungsplan
über Flächen für die Landwirtschaft oder
Wald widersprechen oder die Entstehung
oder Verfestigung einer Splittersiedlung be-
fürchten lassen. Die Satzung kann auch auf
Vorhaben erstreckt werden, die kleineren
Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen.
In der Satzung können nähere Bestimmun-
gen über die Zulässigkeit getroffen werden.
Voraussetzung für die Aufstellung der Sat-
zung ist, dass 
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1. sie mit einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung vereinbar ist, 

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer
Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach Anlage 1
zum Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht 
unterliegen, nicht begründet wird und 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
stabe b genannten Schutzgüter beste-
hen. 

Bei Aufstellung der Satzung sind die Vor-
schriften über die Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend
anzuwenden. § 10 Abs. 3 ist entsprechend
anzuwenden. Von der Satzung bleibt die
Anwendung des Absatzes 4 unberührt.

§ 135a
Pflichten des Vorhabenträgers; 

Durchführung durch die Gemeinde; 
Kostenerstattung

(1) Festgesetzte Maßnahmen zum Aus-
gleich im Sinne des § 1 a Abs. 3 sind vom
Vorhabenträger durchzuführen.

(2) Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an
anderer Stelle den Grundstücken nach § 9
Abs. 1 a zugeordnet sind, soll die Gemein-
de diese anstelle und auf Kosten der Vorha-
benträger oder der Eigentümer der Grund-
stücke durchführen und auch die hierfür
erforderlichen Flächen bereitstellen, sofern
dies nicht auf andere Weise gesichert ist.
Die Maßnahmen zum Ausgleich können be-
reits vor den Baumaßnahmen und der Zu-
ordnung durchgeführt werden.

(3) Die Kosten können geltend gemacht
werden, sobald die Grundstücke, auf denen
Eingriffe zu erwarten sind, baulich oder ge-
werblich genutzt werden dürfen. Die Ge-
meinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands
für Maßnahmen zum Ausgleich einschließ-
lich der Bereitstellung hierfür erforderlicher
Flächen einen Kostenerstattungsbetrag.
Die Erstattungspflicht entsteht mit der Her-
stellung der Maßnahmen zum Ausgleich
durch die Gemeinde. Der Betrag ruht als öf-
fentliche Last auf dem Grundstück.

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften über
kommunale Beiträge einschließlich der Bil-
ligkeitsregelungen sind entsprechend anzu-
wenden.
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Erster Abschnitt
Art der baulichen Nutzung

§ 1 Allgemeine Vorschriften für Bauflächen und Baugebiete

(1) Im Flächennutzungsplan können die für die Bebauung vorgesehe-
nen Flächen nach der allgemeinen Art ihrer
baulichen Nutzung (Bauflächen) dargestellt werden als
1. Wohnbauflächen (W)
2.  gemischte Bauflächen (M)
3.  gewerbliche Bauflächen (G)
4.  Sonderbauflächen (S).

(2) Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen können nach der  
besonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) dargestellt  
werden als
1.  Kleinsiedlungsgebiete (WS)
2.  reine Wohngebiete (WR)
3.  allgemeine Wohngebiete (WA)
4.  besondere Wohngebiete (WB)
5.  Dorfgebiete (MD)
6.  Mischgebiete (MI)
7.  urbane Gebiete (MU)
8.  Kerngebiete (MK)
9.  Gewerbegebiete (GE)
10. Industriegebiete (GI)
11. Sondergebiete (SO).

(3) Im Bebauungsplan können die in Absatz 2 bezeichneten Bauge-
biete festgesetzt werden. Durch die Festsetzung werden die Vor-
schriften der §§ 2 bis 14 Bestandteil des Bebauungsplans, soweit 
nicht auf Grund der Absätze 4 bis 10 etwas anderes bestimmt wird. 
Bei Festsetzung von Sondergebieten finden die Vorschriften über  
besondere Festsetzungen nach den Absätzen 4 bis 10 keine Anwen-
dung; besondere Festsetzungen über die Art der Nutzung können 
nach den §§ 10 und 11 getroffen werden.

(4) Für die in den §§ 4 bis 9 bezeichneten Baugebiete können im Be-
bauungsplan für das jeweilige Baugebiet Festsetzungen getroffen 
werden, die das Baugebiet
1.  nach der Art der zulässigen Nutzung,
2.  nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen 

Bedürfnissen und Eigenschaften
gliedern. Die Festsetzungen nach Satz 1 können auch für mehrere 
Gewerbegebiete einer Gemeinde im Verhältnis zueinander getroffen 
werden; dies gilt auch für Industriegebiete. Absatz 5 bleibt unberührt.

(5) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass bestimmte  
Arten von Nutzungen, die nach den §§ 2 bis 9 sowie 13 und 13a all-
gemein zulässig sind, nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise 
zugelassen werden können, sofern die allgemeine Zweckbestim-
mung des Baugebiets gewahrt bleibt.

(6) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass alle oder einzel-
ne Ausnahmen, die in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 9 vorgese-
hen sind,
1. nicht Bestandteil des Bebauungsplans werden oder
2. in dem Baugebiet allgemein zulässig sind, sofern die allgemeine 

Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt.

(7) In Bebauungsplänen für Baugebiete nach den §§ 4 bis 9 kann, 
wenn besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen (§ 9 Ab-
satz 3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt werden, dass in bestimmten 
Geschossen, Ebenen oder sonstigen Teilen baulicher Anlagen
1. nur einzelne oder mehrere der in dem Baugebiet allgemein zuläs-

sigen Nutzungen zulässig sind,
2. einzelne oder mehrere der in dem Baugebiet allgemein zulässi-

gen Nutzungen unzulässig sind oder als Ausnahme zugelassen 
werden können oder

3.   oder einzelne Ausnahmen, die in den Baugebieten nach den §§ 4 
bis 9 vorgesehen sind, nicht zulässig

oder, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets ge-
wahrt bleibt, allgemein zulässig sind.

(8) Die Festsetzungen nach den Absätzen 4 bis 7 können sich auch 
auf Teile des Baugebiets beschränken.
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(9) Wenn besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen, kann 
im Bebauungsplan bei Anwendung der Absätze 5 bis 8 festgesetzt 
werden, dass nur bestimmte Arten der in den Baugebieten allgemein 
oder ausnahmsweise zulässigen baulichen oder sonstigen Anlagen 
zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelas-
sen werden können.

(10) Wären bei Festsetzung eines Baugebiets nach den §§ 2 bis 9 in 
überwiegend bebauten Gebieten bestimmte vorhandene bauliche 
und sonstige Anlagen unzulässig, kann im Bebauungsplan festge-
setzt werden, dass Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderun-
gen und Erneuerungen dieser Anlagen allgemein zulässig sind oder 
ausnahmsweise zugelassen werden können. Im Bebauungsplan kön-
nen nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit getroffen werden. 
Die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets muss in seinen 
übrigen Teilen gewahrt bleiben. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für die 
Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen.

§ 2 Kleinsiedlungsgebiete

(1) Kleinsiedlungsgebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von 
Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäuden mit entsprechenden 
Nutzgärten und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen.

(2) Zulässig sind
1. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechen-

den Nutzgärten, landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen und 
Gartenbaubetriebe,

2.  der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. sonstige Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen,
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke,
3. Tankstellen,
4. nicht störende Gewerbebetriebe.

§ 3 Reine Wohngebiete

(1) Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Bewoh-

ner des Gebiets dienen.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung 

des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen, so-
wie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2. sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der 
Bewohner des Gebiets dienende Anlagen für kirchliche, kulturel-
le, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(4) Zu den nach Absatz 2 sowie den §§ 2, 4 bis 7 zulässigen Wohnge-
bäuden gehören auch solche, die ganz oder teilweise der Betreuung 
und Pflege ihrer Bewohner dienen.

§ 4 Allgemeine Wohngebiete

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

3. Anlagen für Verwaltungen,
4. Gartenbaubetriebe,
5. Tankstellen.

§ 4a Gebiete zur Erhaltung und Entwicklung der Wohnnutzung 
(besondere Wohngebiete)

(1) Besondere Wohngebiete sind überwiegend bebaute Gebiete, die 
aufgrund ausgeübter Wohnnutzung und vorhandener sonstiger in Ab-
satz 2 genannter Anlagen eine besondere Eigenart aufweisen und in 
denen unter Berücksichtigung dieser Eigenart die Wohnnutzung er-
halten und fortentwickelt werden soll. Besondere Wohngebiete die-
nen vorwiegend dem Wohnen; sie dienen auch der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben und sonstigen Anlagen im Sinne der Absätze 
2 und 3, soweit diese Betriebe und Anlagen nach der besonderen Ei-
genart des Gebiets mit der Wohnnutzung vereinbar sind.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Läden, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Schank- und 

Speisewirtschaften,
3. sonstige Gewerbebetriebe,
4. Geschäfts- und Bürogebäude,
5. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Anlagen für zentrale Einrichtungen der Verwaltung,
2. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestim-

mung oder ihres Umfangs nur in
Kerngebieten allgemein zulässig sind,
3. Tankstellen.

(4) Für besondere Wohngebiete oder Teile solcher Gebiete kann, 
wenn besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen (§ 9 Ab-
satz 3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt werden, dass
1. oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschosses nur 

Wohnungen zulässig sind oder
2. in Gebäuden ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zuläs-

sigen Geschossfläche oder eine bestimmte Größe der  
Geschossfläche für Wohnungen zu verwenden ist.

§ 5 Dorfgebiete

(1) Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- 
und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbrin-
gung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der 
Versorgung der Bewohner des Gebiets dienenden Handwerksbetrie-
ben. Auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ein-
schließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht 
zu nehmen.

(2) Zulässig sind
1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die 

dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude,
2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechen-

den Nutzgärten und landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen,
3. sonstige Wohngebäude,
4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und 

forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,
5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
6. sonstige Gewerbebetriebe,
7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
8. Gartenbaubetriebe,
9. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a 
Absatz 3 Nummer 2 zugelassen werden.
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§ 6 Mischgebiete

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke,
6. Gartenbaubetriebe,
7. Tankstellen,
8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 in den 

Teilen des Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzun-
gen geprägt sind.

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a 
Absatz 3 Nummer 2 außerhalb der in Absatz 2 Nummer 8 bezeichne-
ten Teile des Gebiets zugelassen werden.

§ 6a Urbane Gebiete

(1) Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrich-
tungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nutzungs-
mischung muss nicht gleichgewichtig sein.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestim-

mung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig 
sind,

2. Tankstellen.

(4) Für urbane Gebiete oder Teile solcher Gebiete kann festgesetzt 
werden, dass in Gebäuden 1. im Erdgeschoss an der Straßenseite 
eine Wohnnutzung nicht oder nur ausnahmsweise zulässig ist,
2. oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschosses nur 

Wohnungen zulässig sind,
3. ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Ge-

schossfläche oder eine im Bebauungsplan bestimmte Größe der 
Geschossfläche für Wohnungen zu verwenden ist, oder

4. ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Ge-
schossfläche oder eine im Bebauungsplan bestimmte Größe der 
Geschossfläche für gewerbliche Nutzungen zu verwenden ist.

§ 7 Kerngebiete

(1) Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Handels-
betrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Ver-
waltung und der Kultur.

(2) Zulässig sind
1. Geschäfts- , Büro- und Verwaltungsgebäude,
2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betrie-

be des Beherbergungsgewerbes und Vergnügungsstätten,
3. sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,
4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke,
5. Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgara-

gen,
6. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter,

7. sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Festsetzungen des Be-
bauungsplans.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 Nummer 5 fallen,
2. Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 Nummer 6 und 7 fallen.

(4) Für Teile eines Kerngebiets kann, wenn besondere städtebauliche 
Gründe dies rechtfertigen (§ 9 Absatz 3 des Baugesetzbuchs), fest-
gesetzt werden, dass
1. oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschosses nur 

Wohnungen zulässig sind oder
2. in Gebäuden ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zuläs-

sigen Geschossfläche oder eine bestimmte Größe der Ge-
schossfläche für Wohnungen zu verwenden ist.

Dies gilt auch, wenn durch solche Festsetzungen dieser Teil des 
Kerngebiets nicht vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrie-
ben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung 
und der Kultur dient.

§ 8 Gewerbegebiete

(1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht 
erheblich belästigenden Gewerbebetrieben.

(2) Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentli-

che Betriebe,
2. Geschäfts- , Büro- und Verwaltungsgebäude,
3. Tankstellen,
4. Anlagen für sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zu-
geordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse un-
tergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke,

3. Vergnügungsstätten.

§ 9 Industriegebiete

(1) Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung von Ge-
werbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in ande-
ren Baugebieten unzulässig sind.

(2) Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentli-

che Betriebe,
2. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zu-
geordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse un-
tergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke.

§ 10 Sondergebiete, die der Erholung dienen

(1) Als Sondergebiete, die der Erholung dienen, kommen insbesonde-
re in Betracht
Wochenendhausgebiete,
Ferienhausgebiete,
Campingplatzgebiete.

(2) Für Sondergebiete, die der Erholung dienen, sind die Zweckbe-
stimmung und die Art der Nutzung darzustellen und festzusetzen. Im 
Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass bestimmte, der  
Eigenart des Gebiets entsprechende Anlagen und Einrichtungen zur 
Versorgung des Gebiets und für sportliche Zwecke allgemein zulässig 
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sind oder ausnahmsweise zugelassen werden können.

(3) In Wochenendhausgebieten sind Wochenendhäuser als Einzel-
häuser zulässig. Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass 
Wochenendhäuser nur als Hausgruppen zulässig sind oder aus-
nahmsweise als Hausgruppen zugelassen werden können. Die  
zulässige Grundfläche der Wochenendhäuser ist im Bebauungsplan, 
begrenzt nach der besonderen Eigenart des Gebiets, unter Berück-
sichtigung der landschaftlichen Gegebenheiten festzusetzen.

(4) In Ferienhausgebieten sind Ferienhäuser zulässig, die aufgrund ih-
rer Lage, Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung für den 
Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, überwiegend 
und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu 
dienen. Im Bebauungsplan kann die Grundfläche der Ferienhäuser, 
begrenzt nach der besonderen Eigenart des Gebiets, unter Berück-
sichtigung der landschaftlichen Gegebenheiten festgesetzt werden.

(5) In Campingplatzgebieten sind Campingplätze und Zeltplätze zu-
lässig.

§ 11 Sonstige Sondergebiete

(1) Als sonstige Sondergebiete sind solche Gebiete darzustellen und 
festzusetzen, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 
wesentlich unterscheiden.

(2) Für sonstige Sondergebiete sind die Zweckbestimmung und die 
Art der Nutzung darzustellen und festzusetzen. Als sonstige Sonder-
gebiete kommen insbesondere in Betracht Gebiete für den Fremden-
verkehr, wie Kurgebiete und Gebiete für die Fremdenbeherbergung, 
auch mit einer Mischung von Fremdenbeherbergung oder Ferienwoh-
nen einerseits sowie Dauerwohnen andererseits,
Ladengebiete,
Gebiete für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe,
Gebiete für Messen, Ausstellungen und Kongresse,
Hochschulgebiete,
Klinikgebiete,
Hafengebiete,
Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 
erneuerbarer Energien, wie Wind- und Sonnenenergie, dienen.

(3)
1. Einkaufszentren,
2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder 

Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können,

3. sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den 
Verkauf an letzte Verbraucher und auf die Auswirkungen den in 
Nummer 2 bezeichneten Einzelhandelsbetrieben vergleichbar 
sind,

sind außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebie-
ten zulässig. Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 und 3 
sind insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie Auswirkungen auf die 
infrastrukturelle Ausstattung, auf den Verkehr, auf die Versorgung der 
Bevölkerung im Einzugsbereich der in Satz 1 bezeichneten Betriebe, 
auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde 
oder in anderen Gemeinden, auf das Orts- und Landschaftsbild und 
auf den Naturhaushalt. Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 sind bei 
Betrieben nach Satz 1 Nummer 2 und 3 in der Regel anzunehmen, 
wenn die Geschossfläche 1 200 m2 überschreitet. Die Regel des Sat-
zes 3 gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Auswir-
kungen bereits bei weniger als 1 200 m2 Geschossfläche vorliegen 
oder bei mehr als 1 200 m2 Geschossfläche nicht vorliegen; dabei 
sind in Bezug auf die in Satz 2 bezeichneten Auswirkungen insbeson-
dere die Gliederung und Größe der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die 
Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und 
das Warenangebot des Betriebs zu berücksichtigen.

§ 12 Stellplätze und Garagen

(1) Stellplätze und Garagen sind in allen Baugebieten zulässig, soweit 
sich aus den Absätzen 2 bis 6 nichts anderes ergibt.

(2) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten und allgemeinen 
Wohngebieten sowie Sondergebieten, die der Erholung dienen, sind 
Stellplätze und Garagen nur für den durch die zugelassene Nutzung 
verursachten Bedarf zulässig.

(3) Unzulässig sind
1. Stellplätze und Garagen für Lastkraftwagen und Kraftomnibusse 

sowie für Anhänger dieser Kraftfahrzeuge in reinen Wohngebie-
ten,

2. Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge mit einem Eigenge-
wicht über 3,5 Tonnen sowie für Anhänger dieser Kraftfahrzeuge 
in Kleinsiedlungsgebieten und allgemeinen Wohngebieten.

(4) Im Bebauungsplan kann, wenn besondere städtebauliche Gründe 
dies rechtfertigen (§ 9 Absatz 3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt 
werden, dass in bestimmten Geschossen nur Stellplätze oder Gara-
gen und zugehörige Nebeneinrichtungen (Garagengeschosse) zuläs-
sig sind. Eine Festsetzung nach Satz 1 kann auch für Geschosse un-
terhalb der Geländeoberfläche getroffen werden. Bei Festsetzungen 
nach den Sätzen 1 und 2 sind Stellplätze und Garagen auf dem 
Grundstück nur in den festgesetzten Geschossen zulässig, soweit 
der Bebauungsplan nichts anderes bestimmt.

(5) Im Bebauungsplan kann, wenn besondere städtebauliche Gründe 
dies rechtfertigen (§ 9 Absatz 3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt 
werden, dass in Teilen von Geschossen nur Stellplätze und Garagen 
zulässig sind. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass in Baugebieten 
oder bestimmten Teilen von Baugebieten Stellplätze und Garagen un-
zulässig oder nur in beschränktem Umfang zulässig sind, soweit lan-
desrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.

(7) Die landesrechtlichen Vorschriften über die Ablösung der Ver-
pflichtung zur Herstellung von Stellplätzen und Garagen sowie die 
Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen und Garagen außerhalb 
der im Bebauungsplan festgesetzten Bereiche bleiben bei Festset-
zungen nach den Absätzen 4 bis 6 unberührt.

§ 13 Gebäude und Räume für freie Berufe

Für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbe-
treibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind in den Bau-
gebieten nach den §§ 2 bis 4 Räume, in den Baugebieten nach den 
§§ 4a bis 9 auch Gebäude zulässig.

§ 13a Ferienwohnungen

Räume oder Gebäude, die einem ständig wechselnden Kreis von  
Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung 
gestellt werden und die zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit 
geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen), gehören unbescha-
det des § 10 in der Regel zu den nicht störenden Gewerbebetrieben 
nach § 2 Absatz 3 Nummer 4 und § 4 Absatz 3 Nummer 2 oder zu 
den Gewerbebetrieben nach § 4a Absatz 2 Nummer 3, § 5 Absatz 2 
Nummer 6, § 6 Absatz 2 Nummer 4, § 6a Absatz 2 Nummer 4 und § 7 
Absatz 2 Nummer 3. Abweichend von Satz 1 können Räume nach 
Satz 1 in den übrigen Fällen insbesondere bei einer baulich unterge-
ordneten Bedeutung gegenüber der in dem Gebäude vorherrschen-
den Hauptnutzung zu den Betrieben des Beherbergungsgewerbes 
nach § 4 Absatz 3 Nummer 1, § 4a Absatz 2 Nummer 2, § 5 Absatz 2 
Nummer 5, § 6 Absatz 2 Nummer 3, § 6a Absatz 2 Nummer 3 und § 7 
Absatz 2 Nummer 2 oder zu den kleinen Betrieben des Beherber-
gungsgewerbes nach § 3 Absatz 3 Nummer 1 gehören. 
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§ 14 Nebenanlagen; Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsen-
ergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

(1) Außer den in den §§ 2 bis 13 genannten Anlagen sind auch unter-
geordnete Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig, die dem Nut-
zungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebiets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widerspre-
chen. Soweit nicht bereits in den Baugebieten nach dieser Verord-
nung Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung, einschließlich 
der Kleintiererhaltungszucht, zulässig sind, gehören zu den unterge-
ordneten Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des Satzes 1 
auch solche für die Kleintierhaltung. Im Bebauungsplan kann die Zu-
lässigkeit der Nebenanlagen und Einrichtungen eingeschränkt oder 
ausgeschlossen werden.

(2) Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme 
und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Nebenan-
lagen können in den Baugebieten als Ausnahme zugelassen werden, 
auch soweit für sie im Bebauungsplan keine besonderen Flächen 
festgesetzt sind. Dies gilt auch für fernmeldetechnische Nebenanla-
gen sowie für Anlagen für erneuerbare Energien, soweit nicht Absatz 
1 Satz 1 Anwendung findet.

(3) Soweit baulich untergeordnete Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie in, an oder auf Dach- und Außenwandflächen oder 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen innerhalb von Gebäuden nicht  
bereits nach den §§ 2 bis 13 zulässig sind, gelten sie auch dann als 
Anlagen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn die erzeugte Energie 
vollständig oder überwiegend in das öffentliche Netz eingespeist 
wird.

§ 15 Allgemeine Voraussetzungen für die Zulässigkeit baulicher 
und sonstiger Anlagen

(1) Die in den §§ 2 bis 14 aufgeführten baulichen und sonstigen Anla-
gen sind im Einzelfall unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, Um-
fang oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets wider-
sprechen. Sie sind auch unzulässig, wenn von ihnen Belästigungen 
oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Bauge-
biets im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar 
sind, oder wenn sie solchen Belästigungen oder Störungen ausge-
setzt werden.

(2) Die Anwendung des Absatzes 1 hat nach den städtebaulichen Zie-
len und Grundsätzen des § 1 Absatz 5 des Baugesetzbuchs zu erfol-
gen.

(3) Die Zulässigkeit der Anlagen in den Baugebieten ist nicht allein 
nach den verfahrensrechtlichen Einordnungen des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes und der auf seiner Grundlage erlassenen Verord-
nungen zu beurteilen.

Zweiter Abschnitt
Maß der baulichen Nutzung

§ 16 Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung

(1) Wird im Flächennutzungsplan das allgemeine Maß der baulichen 
Nutzung dargestellt, genügt die Angabe der Geschossflächenzahl, 
der Baumassenzahl oder der Höhe baulicher Anlagen.

(2) Im Bebauungsplan kann das Maß der baulichen Nutzung be-
stimmt werden durch Festsetzung
1. der Grundflächenzahl oder der Größe der Grundflächen der bauli-

chen Anlagen,
2. der Geschossflächenzahl oder der Größe der Geschossfläche, 

der Baumassenzahl oder der Baumasse,
3. der Zahl der Vollgeschosse,
4. der Höhe baulicher Anlagen.

(3) Bei Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebau-
ungsplan ist festzusetzen
1. stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der 

baulichen Anlagen,

2. die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen, 
wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, insbesondere 
das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können.

(4) Bei Festsetzung des Höchstmaßes für die Geschossflächenzahl 
oder die Größe der Geschossfläche, für die Zahl der Vollgeschosse 
und die Höhe baulicher Anlagen im Bebauungsplan kann zugleich ein 
Mindestmaß festgesetzt werden. Die Zahl der Vollgeschosse und die 
Höhe baulicher Anlagen können auch als zwingend festgesetzt wer-
den.

(5) Im Bebauungsplan kann das Maß der baulichen Nutzung für Teile 
des Baugebiets, für einzelne Grundstücke oder Grundstücksteile und 
für Teile baulicher Anlagen unterschiedlich festgesetzt werden; die 
Festsetzungen können oberhalb und unterhalb der Geländeoberflä-
che getroffen werden.

(6) Im Bebauungsplan können nach Art und Umfang bestimmte Aus-
nahmen von dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung vorgese-
hen werden.

§ 17 Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen 
Nutzung

(1) Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 
dürfen, auch wenn eine Geschossflächenzahl oder eine Baumassen-
zahl nicht dargestellt oder festgesetzt wird, folgende Obergrenzen
nicht überschritten werden:
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1 2 3 4

Baugebiet
Grund-
flächen-

zahl
(GRZ)

Geschoss-
flächen-

zahl
(GFZ)

Bau-
massen-

zahl
(BMZ)

in Kleinsiedlungsgebieten (WS)  
0,2

 
0,4

 
–

in reinen Wohngebieten (WR)
allgem. Wohngebieten (WA)
Ferienhausgebieten

 
 
 
 

0,4

 
 
 
 

1,2

 
 
 
 
–

in besonderen
Wohngebieten (WB)

 
0,6

 
1,6

 
–

in Dorfgebieten (MD)
Mischgebieten (MI)

 
0,6

 
1,2

 
–

in urbanen Gebieten (MU) 0,8 3,0 –
in Kerngebieten (MK) 1,0 3,0 –
in Gewerbegebieten (GE)

Industriegebieten (GI)
sonstigen
Sondergebieten

 
 
 

0,8

 
 
 

2,4

 
 
 

10,0
in Wochenendhausgebieten  

0,2
 

0,2
 
–

(2) Die Obergrenzen des Absatzes 1 können aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn die
Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die
sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht
beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Dies gilt nicht für
Wochenendhausgebiete und Ferienhausgebiete.

§ 18 Höhe baulicher Anlagen

(1) Bei Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen sind die erforderlichen Bezugspunkte zu bestimmen.

(2) Ist die Höhe baulicher Anlagen als zwingend festgesetzt (§ 16 Absatz 4 Satz 2), können geringfügige
Abweichungen zugelassen werden.

§ 19 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche

(1) Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im
Sinne des Absatzes 3 zulässig sind.

(2) Zulässige Grundfläche ist der nach Absatz 1 errechnete Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen
Anlagen überdeckt werden darf.

(3) Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland
und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. Ist eine Straßenbegrenzungslinie
nicht festgesetzt, so ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die hinter der tatsächlichen Straßengrenze
liegt oder die im Bebauungsplan als maßgebend für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche festgesetzt ist.

(4) Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von
1.   Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2.   Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3.   baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird,

(2) Die Obergrenzen des Absatzes 1 können aus städtebaulichen 
Gründen überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Um-
stände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, 
durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden 
und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. 
Dies gilt nicht für Wochenendhausgebiete und Ferienhausgebiete.

§ 18 Höhe baulicher Anlagen

(1) Bei Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen sind die erforderli-
chen Bezugspunkte zu bestimmen.

(2) Ist die Höhe baulicher Anlagen als zwingend festgesetzt (§ 16  
Absatz 4 Satz 2), können geringfügige Abweichungen zugelassen 
werden.

§ 19 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche

(1) Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche 
je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des Absatzes 3 zuläs-
sig sind.

(2) Zulässige Grundfläche ist der nach Absatz 1 errechnete Anteil des 
Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf.
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(3) Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des 
Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im Be-
bauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. Ist eine 
Straßenbegrenzungslinie nicht festgesetzt, so ist die Fläche des Bau-
grundstücks maßgebend, die hinter der tatsächlichen Straßengrenze
liegt oder die im Bebauungsplan als maßgebend für die Ermittlung 
der zulässigen Grundfläche festgesetzt ist.

(4) Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 

das Baugrundstück lediglich unterbaut wird,
mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflä-
chen der in Satz 1 bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert 
überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächen-
zahl von 0,8; weitere Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß 
können zugelassen werden. Im Bebauungsplan können von Satz 2 
abweichende Bestimmungen getroffen werden. Soweit der Bebau-
ungsplan nichts anderes festsetzt, kann im Einzelfall von der Einhal-
tung der sich aus Satz 2 ergebenden Grenzen abgesehen werden
1. bei Überschreitungen mit geringfügigen Auswirkungen auf die 

natürlichen Funktionen des Bodens oder
2. wenn die Einhaltung der Grenzen zu einer wesentlichen Erschwe-

rung der zweckentsprechenden Grundstücksnutzung führen  
würde.

§ 20 Vollgeschosse, Geschossflächenzahl, Geschossfläche

(1) Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen 
Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet  
werden.

(2) Die Geschossflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Ge-
schossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 
Absatz 3 zulässig sind.

(3) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in al-
len Vollgeschossen zu ermitteln. Im Bebauungsplan kann festgesetzt 
werden, dass die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Ge-
schossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und 
einschließlich ihrer Umfassungswände ganz oder teilweise mitzurech-
nen oder ausnahmsweise nicht mitzurechnen sind.

(4) Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben Nebenanlagen im 
Sinne des § 14, Balkone, Loggien, Terrassen sowie bauliche Anlagen, 
soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen (seitlicher 
Grenzabstand und sonstige Abstandsflächen) zulässig sind oder zu-
gelassen werden können, unberücksichtigt.

§ 21 Baumassenzahl, Baumasse

(1) Die Baumassenzahl gibt an, wieviel Kubikmeter Baumasse je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Absatz 3 zulässig 
sind.

(2) Die Baumasse ist nach den Außenmaßen der Gebäude vom Fuß-
boden des untersten Vollgeschosses bis zur Decke des obersten 
Vollgeschosses zu ermitteln. Die Baumassen von Aufenthaltsräumen 
in anderen Geschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Trep-
penräume und einschließlich ihrer Umfassungswände und Decken 
sind mitzurechnen. Bei baulichen Anlagen, bei denen eine Berech-
nung der Baumasse nach Satz 1 nicht möglich ist, ist die tatsächliche 
Baumasse zu ermitteln.

(3) Bauliche Anlagen und Gebäudeteile im Sinne des § 20 Absatz 4 
bleiben bei der Ermittlung der Baumasse unberücksichtigt.

(4) Ist im Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen oder die Bau-
massenzahl nicht festgesetzt, darf bei Gebäuden, die Geschosse von 
mehr als 3,50 m Höhe haben, eine Baumassenzahl, die das Dreiein-
halbfache der zulässigen Geschossflächenzahl beträgt, nicht über-
schritten werden.

§ 21a Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

(1) Garagengeschosse oder ihre Baumasse sind in sonst anders ge-
nutzten Gebäuden auf die Zahl der zulässigen Vollgeschosse oder 
auf die zulässige Baumasse nicht anzurechnen, wenn der Bebau-
ungsplan dies festsetzt oder als Ausnahme vorsieht.

(2) Der Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Absatz 3 sind Flächen-
anteile an außerhalb des Baugrundstücks festgesetzten Gemein-
schaftsanlagen im Sinne des § 9 Absatz 1 Nummer 22 des Bauge-
setzbuchs hinzuzurechnen, wenn der Bebauungsplan dies festsetzt 
oder als Ausnahme vorsieht.

(3) Soweit § 19 Absatz 4 nicht entgegensteht, ist eine Überschreitung 
der zulässigen Grundfläche durch überdachte Stellplätze und Gara-
gen bis zu 0,1 der Fläche des Baugrundstücks zulässig; eine weiter-
gehende Überschreitung kann ausnahmsweise zugelassen werden
1. in Kerngebieten, Gewerbegebieten und Industriegebieten,
2. in anderen Baugebieten, soweit solche Anlagen nach § 9 Absatz 

1 Nummer 4 des Baugesetzbuchs im Bebauungsplan festgesetzt 
sind.

(4) Bei der Ermittlung der Geschossfläche oder der Baumasse  
bleiben unberücksichtigt die Flächen oder Baumassen von
1. Garagengeschossen, die nach Absatz 1 nicht angerechnet  

werden,
2. Stellplätzen und Garagen, deren Grundflächen die zulässige 

Grundfläche unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 über-
schreiten,

3. Stellplätzen und Garagen in Vollgeschossen, wenn der Bebau-
ungsplan dies festsetzt oder als Ausnahme vorsieht.

(5) Die zulässige Geschossfläche oder die zulässige Baumasse ist um 
die Flächen oder Baumassen notwendiger Garagen, die unter der 
Geländeoberfläche hergestellt werden, insoweit zu erhöhen, als der 
Bebauungsplan dies festsetzt oder als Ausnahme vorsieht.

Dritter Abschnitt
Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

§ 22 Bauweise

(1) Im Bebauungsplan kann die Bauweise als offene oder geschlosse-
ne Bauweise festgesetzt werden.

(2) In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen er-
richtet. Die Länge der in Satz 1 bezeichneten Hausformen darf höch-
stens 50 m betragen. Im Bebauungsplan können Flächen festgesetzt 
werden, auf denen nur Einzelhäuser, nur Doppelhäuser, nur Haus-
gruppen oder nur zwei dieser Hausformen zulässig sind.

(3) In der geschlossenen Bauweise werden die Gebäude ohne seitli-
chen Grenzabstand errichtet, es sei denn, dass die vorhandene Be-
bauung eine Abweichung erfordert.

(4) Im Bebauungsplan kann eine von Absatz 1 abweichende Bauwei-
se festgesetzt werden. Dabei kann auch festgesetzt werden, inwie-
weit an die vorderen, rückwärtigen und seitlichen Grundstücksgren-
zen herangebaut werden darf oder muss.

§ 23 Überbaubare Grundstücksfläche

(1) Die überbaubaren Grundstücksflächen können durch die Festset-
zung von Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstiefen bestimmt 
werden. § 16 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Ist eine Baulinie festgesetzt, so muss auf dieser Linie gebaut wer-
den. Ein Vor- oder Zurücktreten von Gebäudeteilen in geringfügigem 
Ausmaß kann zugelassen werden. Im Bebauungsplan können weitere 
nach Art und Umfang bestimmte Ausnahmen vorgesehen werden.

(3) Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäude-
teile diese nicht überschreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
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geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden. Absatz 2 Satz 3 gilt 
entsprechend.

(4) Ist eine Bebauungstiefe festgesetzt, so gilt Absatz 3 entspre-
chend. Die Bebauungstiefe ist von der tatsächlichen Straßengrenze 
ab zu ermitteln, sofern im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt 
ist.

(5) Wenn im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt ist, können 
auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 zugelassen werden. Das Gleiche gilt für bauliche An-
lagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig 
sind oder zugelassen werden können.

Vierter Abschnitt

§ 24 (weggefallen)

Fünfter Abschnitt
Überleitungs- und Schlussvorschriften

§ 25 Fortführung eingeleiteter Verfahren

Für Bauleitpläne, deren Aufstellung oder Änderung bereits eingeleitet 
ist, sind die dieser Verordnung entsprechenden bisherigen Vorschrif-
ten weiterhin anzuwenden, wenn die Pläne bei dem Inkrafttreten die-
ser Verordnung bereits ausgelegt sind.
* Diese Vorschrift betrifft die Fortführung eingeleiteter Verfahren bei 

Inkrafttreten der Baunutzungsverordnung (1. August 1962) in der 
ursprünglichen Fassung vom 26. Juni 1962 (BGBl. I S. 429). Für 
die Fortführung eingeleiteter Verfahren bei Inkrafttreten der Ände-
rungsverordnung (1. Januar 1969) bestimmt Artikel 2 der Verord-
nung zur Änderung der Baunutzungsverordnung vom 26. Novem-
ber 1968 (BGBl. I S. 1233): „Für Bauleitpläne, deren Aufstellung 
oder Änderung bereits eingeleitet ist, gilt die Verordnung in der 
bisherigen Fassung, wenn die Pläne bei Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung bereits nach § 2 Absatz 6 des Bundesbaugesetzes aus-
gelegt sind.“

§ 25a Überleitungsvorschriften aus Anlaß der zweiten Ände-
rungsverordnung

(1) Für Bauleitpläne, deren Aufstellung oder Änderung bereits einge-
leitet ist, gilt diese Verordnung in ihrer bis zum Inkrafttreten der Zwei-
ten Verordnung zur Änderung dieser Verordnung vom 15. September 
1977 (BGBl. I S. 1757) gültigen Fassung, wenn die Pläne bei Inkraft-
treten der zweiten Änderungsverordnung nach § 2a Absatz 6 des 
Bundesbaugesetzes oder § 2 Absatz 6 des Bundesbaugesetzes in 
der bis zum 1. Januar 1977 geltenden Fassung ausgelegt sind.

(2) Von der Geltung der Vorschriften der zweiten Änderungsverord-
nung über gesonderte Festsetzungen für übereinanderliegende  
Geschosse und Ebenen sowie sonstige Teile baulicher Anlagen sind 
solche Bebauungspläne ausgenommen, auf die § 9 Absatz 3 des 
Bundesbaugesetzes in der ab 1. Januar 1977 geltenden Fassung 
nach Maßgabe des Artikels 3 § 1 Absatz 3 des Gesetzes zur Ände-
rung des Bundesbaugesetzes vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2221) 
keine Anwendung findet. Auf diese Bebauungspläne finden die Vor-
schriften dieser Verordnung über gesonderte Festsetzungen für  
übereinanderliegende Geschosse und Ebenen und sonstige Teile 
baulicher Anlagen in der bis zum Inkrafttreten der zweiten Ände-
rungsverordnung gültigen Fassung weiterhin Anwendung.

§ 25b Überleitungsvorschrift aus Anlass der dritten Änderungs-
verordnung

(1) Ist der Entwurf eines Bebauungsplans vor dem Inkrafttreten der 
dritten Änderungsverordnung nach § 2a Absatz 6 des Bundesbauge-
setzes öffentlich ausgelegt worden, ist auf ihn § 11 Absatz 3 Satz 3 in 
der bis zum Inkrafttreten der dritten Änderungsverordnung geltenden 
Fassung anzuwenden. Das Recht der Gemeinde, das Verfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplans erneut einzuleiten, bleibt unberührt.

(2) Auf Bebauungspläne, auf die § 11 Absatz 3 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. September 1977 Anwendung findet, ist § 
11 Absatz 3 Satz 4 entsprechend anzuwenden.

§ 25c Überleitungsvorschrift aus Anlass der vierten Änderungs-
verordnung

Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem 27. Januar 1990 nach § 3 
Absatz 2 des Baugesetzbuchs öffentlich ausgelegt worden, ist auf ihn 
diese Verordnung in der bis zum 26. Januar 1990 geltenden Fassung 
anzuwenden. Das Recht der Gemeinde, das Verfahren zur Aufstel-
lung des Bauleitplans erneut einzuleiten, bleibt unberührt.

§ 25d Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Stär-
kung der Innenentwicklung in den

Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städte-
baurechts Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem 20. September 
2013 nach § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs öffentlich ausgelegt 
worden, ist auf ihn diese Verordnung in der bis zum 20. September 
2013 geltenden Fassung anzuwenden. Das Recht der Gemeinde, das 
Verfahren zur Aufstellung des Bauleitplans erneut einzuleiten, bleibt 
unberührt.

§ 26 (Berlin-Klausel) 

§ 26a Überleitungsregelungen aus Anlass der Herstellung der 
Einheit Deutschlands

Soweit in dieser Verordnung auf Vorschriften verwiesen wird, die in 
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet keine An-
wendung finden, sind die entsprechenden Vorschriften der Deut-
schen Demokratischen Republik anzuwenden. Bestehen solche Vor-
schriften nicht oder würde ihre Anwendung dem Sinn der Verweisung 
widersprechen, gelten die Vorschriften, auf die verwiesen wird, ent-
sprechend.

§ 27 (Inkrafttreten)
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Gesetz zur Einsparung von 
Energie in Gebäuden

(Energieeinsparungsgesetz – EnEG)*)

Neufassung vom 1. September 2005 
(BGBl. I S. 2685),

geändert durch das Dritte Gesetz zur 
Änderung des Einsparungsgesetzes vom

28. März 2009 (BGBl. S. 643)

§ 1
Energiesparender Wärmeschutz bei zu

errichtenden Gebäuden

(1) Wer ein Gebäude errichtet, das seiner
Zweckbestimmung nach beheizt oder
gekühlt werden muss, hat, um Energie zu
sparen, den Wärmeschutz nach  Maßgabe
der nach Absatz 2 zu erlassenden Rechts-
verordnung so zu entwerfen  und auszu-
führen, dass beim Heizen und Kühlen ver-
meidbare Energieverluste unterbleiben.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates Anforderungen an den
Wärmeschutz von Gebäuden und ihren
Bauteilen festzusetzen. Die Anforderungen
können sich auf die Begrenzung des 
Wärmedurchgangs sowie der Lüftungs-
wärmeverluste und auf ausreichende raum-
klimatische Verhältnisse beziehen. Bei der
Begrenzung des  Wärmedurchgangs ist der
gesamte Einfluss der die beheizten oder
gekühlten Räume nach außen und zum 
Erdreich abgrenzenden sowie derjenigen
Bauteile zu berücksichtigen, die diese 
Räume gegen Räume abweichender Tem-
peratur abgrenzen. Bei der Begrenzung von
Lüftungswärmeverlusten ist der gesamte
Einfluss der Lüftungseinrichtungen, der
Dichtheit von Fenstern und Türen sowie der
Fugen zwischen einzelnen Bauteilen zu
berücksichtigen.

(3) Soweit andere Rechtsvorschriften höhe-
re Anforderungen an den baulichen Wärme-
schutz stellen, bleiben sie unberührt.

§ 2
Energiesparende Anlagentechnik bei

Gebäuden

(1) Wer Heizungs-, raumlufttechnische, Kühl-,
Beleuchtungs- sowie Warmwasserversor-
gungsanlagen oder -einrichtungen in Ge-
bäude einbaut oder einbauen lässt oder in
Gebäuden aufstellt oder aufstellen lässt,
hat bei Entwurf, Auswahl und Ausführung
dieser Anlagen und Einrichtungen nach
Maßgabe der nach den Absätzen 2 und 3
zu erlassenden Rechtsverordnungen dafür
Sorge zu tragen, dass nicht mehr Energie
verbraucht wird, als zur bestimmungs-
gemäßen Nutzung erforderlich ist.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates vorzuschreiben, welchen

Anforderungen die  Beschaffenheit und die
Ausführung der in Absatz 1 genannten An-
lagen und Einrichtungen genügen müssen,
damit vermeidbare Energieverluste unter-
bleiben. Für zu errichtende Gebäude kön-
nen sich die Anforderungen beziehen auf
1. den Wirkungsgrad, die Auslegung und

die Leistungsaufteilung der Wärme- und
Kälteerzeuger,

2. die Ausbildung interner Verteilungsnet-
ze,

3.  die Begrenzung der Warmwassertempe-
ratur,

4. die Einrichtungen der Regelung und
Steuerung der Wärme- und Kältever-
sorgungssysteme,

5. den Einsatz von Wärmerückgewin-
nungsanlagen,

6. die messtechnische Ausstattung zur
Verbrauchserfassung,

7. die Effizienz von Beleuchtungssyste-
men, insbesondere den Wirkungsgrad
von Beleuchtungseinrichtungen, die
Verbesserung der Tageslichtnutzung,
die Ausstattung zur Regelung und Ab-
schaltung dieser Systeme,

8. weitere Eigenschaften der Anlagen und
Einrichtungen, soweit dies im Rahmen
der Zielsetzung des Absatzes 1 auf
Grund der technischen Entwicklung 
erforderlich wird.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, soweit in bestehende Gebäude bis-
her nicht vorhandene Anlagen oder Einrich-
tungen eingebaut oder vorhandene ersetzt,
erweitert oder umgerüstet werden. Bei 
wesentlichen   Erweiterungen oder Umrü-
stungen können die Anforderungen auf die
gesamten Anlagen oder Einrichtungen 
erstreckt werden. Außerdem können Anfor-
derungen zur Ergänzung der in Absatz 1
genannten Anlagen und Einrichtungen mit
dem Ziel einer nachträglichen Verbesse-
rung des Wirkungsgrades und einer 
Erfassung des Energieverbrauchs gestellt
werden.

(4) Soweit andere Rechtsvorschriften höhe-
re Anforderungen an die in Absatz 1 ge-
nannten Anlagen und Einrichtungen stellen,
bleiben sie unberührt.

§ 3
Energiesparender Betrieb von Anlagen

(1) Wer Heizungs-, raumlufttechnische,
Kühl-, Beleuchtungs- sowie Warmwasser-
versorgungsanlagen oder -einrichtungen in
Gebäuden betreibt oder betreiben lässt, hat
dafür Sorge zu tragen, dass sie nach Maß-
gabe der nach Absatz 2 zu erlassenden
Rechtsverordnung so instand gehalten und
betrieben werden, dass nicht mehr Energie
verbraucht wird, als zu ihrer bestimmungs-
gemäßen Nutzung erforderlich ist.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates vorzuschreiben, welchen
Anforderungen der Betrieb der in Absatz 1
genannten Anlagen und Einrichtungen
genügen muss, damit vermeidbare Energie-
verluste unterbleiben. Die Anforderungen
können sich auf die sachkundige Bedie-
nung, Instandhaltung, regelmäßige War-

tung, Inspektion und auf die bestimmungs-
gemäße Nutzung der Anlagen und  Ein-
richtungen beziehen.
(3) Soweit andere Rechtsvorschriften höhe-
re Anforderungen an den Betrieb der in 
Absatz 1 genannten Anlagen und Einrich-
tungen stellen, bleiben sie unberührt.

§ 3a
Verteilung der Betriebskosten

Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates vorzuschreiben, dass
1. der Energieverbrauch der Benutzer 

von heizungs- oder raumlufttechnischen
oder der Versorgung mit Warmwasser
dienenden gemeinschaftlichen Anlagen
oder Einrichtungen erfasst wird,

2. die Betriebskosten dieser Anlagen oder
Einrichtungen so auf die Benutzer 
zu verteilen sind, dass dem Energie-
verbrauch der Benutzer Rechnung 
getragen wird.

§ 4
Sonderregelungen und Anforderungen

an bestehende Gebäude

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates von den nach den §§ 1 bis
3 zu erlassenden Rechtsverordnungen Aus-
nahmen zuzulassen und abweichende An-
forderungen für Gebäude und Gebäudeteile
vorzuschreiben, die nach ihrem üblichen
Verwendungszweck
1. wesentlich unter oder über der gewöhn-

lichen, durchschnittlichen Heizdauer
beheizt werden müssen,

2. eine Innentemperatur unter 15 Grad °C
erfordern,

3. den Heizenergiebedarf durch die im 
Innern des Gebäudes anfallende Ab-
wärme überwiegend decken,

4. nur teilweise beheizt werden müssen,
5. eine überwiegende Verglasung der wär-

meübertragenden Umfassungsflächen
erfordern,

6. nicht zum dauernden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind,

7. sportlich, kulturell, zu religiösen
Zwecken oder zu Versammlungen 
genutzt werden,

8. zum Schutze von Personen oder Sach-
werten einen erhöhten Luftwechsel 
erfordern oder

9. nach der Art ihrer Ausführung für 
eine dauernde Verwendung nicht geeig-
net sind,

soweit der Zweck des Gesetzes, vermeid-
bare Energieverluste zu verhindern, dies 
erfordert oder zulässt; Halbsatz 1 gilt ent-
sprechend für besonders erhaltenswerte
Gebäude. Satz 1 gilt entsprechend für die 
in § 2 Abs. 1 genannten Anlagen und Ein-
richtungen in solchen Gebäuden oder 
Gebäudeteilen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates zu bestimmen, dass 
die nach den §§ 1 bis 3 und nach Absatz 1
festzulegenden Anforderungen auch bei
wesentlichen Änderungen von Gebäuden
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einzuhalten sind.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates zu bestimmen, dass 
1. für bestehende Gebäude, Anlagen oder

Einrichtungen einzelne Anforderungen
nach den §§ 1, 2 Abs. 1 und 2 und § 4
Abs. 1 gestellt werden können, 

2. in bestehenden Gebäuden elektrische
Speicherheizsysteme und Heizkessel,
die bei bestimmungsgemäßer Nutzung
wesentlich mehr Energie verbrauchen
als andere marktübliche Anlagen und
Einrichtungen gleicher Funktion, außer
Betrieb zu nehmen sind, wenn weniger
belastende Maßnahmen, wie eine
Pflicht zur nachträglichen Anpassung
solcher Anlagen und Einrichtungen 
an den Stand der Technik, nicht zu 
einer vergleichbaren Energieeinsparung
führen,

auch wenn ansonsten für das Gebäude, die
Anlage oder die Einrichtung keine Änderung
durchgeführt würde. Die Maßnahmen nach
Satz 1 müssen generell zu einer wesentlichen
Verminderung der Energieverluste beitragen,
und die Aufwendungen müssen durch die
eintretenden Einsparungen innerhalb ange-
messener Fristen erwirtschaftet werden 
können. Die Sätze 1 und 2 sind in Fällen des
Absatzes 1 entsprechen anzuwenden.

§ 5
Gemeinsame Voraussetzungen für

Rechtsverordnungen

(1) Die in den Rechtsverordnungen nach
den §§ 1 bis 4 aufgestellten Anforderungen
müssen nach dem Stand der Technik 
erfüllbar und für Gebäude gleicher Art und
Nutzung wirtschaftlich vertretbar sein. 
Anforderungen gelten als wirtschaftlich 
vertretbar, wenn generell die erforderlichen
Aufwendungen innerhalb der üblichen 
Nutzungsdauer durch die eintretenden
Einsparungen erwirtschaftet werden kön-
nen. Bei bestehenden Gebäuden ist die
noch zu erwartende Nutzungsdauer zu
berücksichtigen.

(2) In den Rechtsverordnungen ist vorzuse-
hen, dass auf Antrag von den Anforderun-
gen befreit werden kann, soweit diese im
Einzelfall wegen besonderer Umstände
durch einen unangemessenen Aufwand
oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen
Härte führen.

(3) In den Rechtsverordnungen kann wegen
technischer Anforderungen auf Bekanntma-
chungen sachverständiger Stellen unter An-
gabe der Fundstelle verwiesen werden.

(4) In den Rechtsverordnungen nach den 
§§ 1 bis 4 können die Anforderungen und 
– in den Fällen des § 3a – die Erfassung 
und Kostenverteilung abweichend von 
Vereinbarungen der Benutzer und von 
Vorschriften des Wohnungseigentums-
gesetzes geregelt und näher bestimmt 
werden, wie diese  Regelungen sich auf die
Rechtsverhältnisse zwischen den Beteilig-
ten auswirken.

(5) In den Rechtsverordnungen nach den 

§§ 1 bis 4 können sich die Anforderungen
auch auf den Gesamtenergiebedarf oder 
-verbrauch der Gebäude und die Einsetz-
barkeit alternativer Systeme beziehen 
sowie Umwandlungsverluste der Anlagen-
systeme berücksichtigen  (Gesamtenergie-
effizienz).

§ 5a
Energieausweise

Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur
Umsetzung oder Durchführung von Rechts-
akten der Europäischen Gemeinschaften
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates Inhalte und Verwendung
von Energieausweisen auf Bedarfs- und
Verbrauchsgrundlage vorzugeben und da-
bei zu bestimmen, welche Angaben und
Kennwerte über die Energieeffizienz eines
Gebäudes, eines Gebäudeteils oder in § 2
Abs. 1 genannter Anlagen oder Einrichtun-
gen darzustellen sind. Die Vorgaben kön-
nen sich insbesondere beziehen auf
1. die Arten der betroffenen Gebäude, Ge-

bäudeteile und Anlagen oder Einrichtun-
gen,

2. die Zeitpunkte und Anlässe für die Aus-
stellung und Aktualisierung von Ener-
gieausweisen,

3. die Ermittlung, Dokumentation und 
Aktualisierung von Angaben und Kenn-
werten,

4. die Angabe von Referenzwerten, wie
gültige Rechtsnormen und Vergleichs-
kennwerte,

5. begleitende Empfehlungen für kosten-
günstige Verbesserungen der Energie-
effizienz,

6. die Verpflichtung, Energieausweise
Behörden und bestimmten Dritten zu-
gänglich zu machen,

7. den Aushang von Energieausweisen für
Gebäude, in denen Dienstleistungen für
die Allgemeinheit erbracht werden,

8. die Berechtigung zur Ausstellung von
Energieausweisen einschließlich der 
Anforderungen an die Qualifikation der
Aussteller sowie

9. die Ausgestaltung der Energieausweise.
Die Energieausweise dienen lediglich der
Information.

§ 6
Maßgebender Zeitpunkt

Für die Unterscheidung zwischen zu errich-
tenden und bestehenden Gebäuden im 
Sinne dieses Gesetzes ist der Zeitpunkt der
Erteilung der Baugenehmigung oder der
bauaufsichtlichen Zustimmung, im Übrigen
der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem nach
Maßgabe des Bauordnungsrechts mit der
Bauausführung begonnen werden durfte.

§ 7
Überwachung

(1) Die zuständigen Behörden haben 
darüber zu wachen, dass die in den Rechts-
verordnungen nach diesem Gesetz festge-
setzten Anforderungen erfüllt werden, 
soweit die Erfüllung dieser Anforderungen
nicht schon nach anderen Rechtsvorschrif-

ten im erforderlichen Umfang überwacht
wird.

(2) Die Landesregierungen oder die von 
ihnen bestimmten Stellen werden vorbe-
haltlich des Absatzes 3, ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die Überwachung hin-
sichtlich der in den Rechtsverordnungen
nach den §§ 1, 2 und 5a Satze 2 Nr. 8 
festgesetzten Anforderungen ganz oder
teilweise auf geeignete Stellen, Fachvereini-
gungen oder Sachverständige zu über-
tragen. Soweit sich § 4 auf die §§ 1 und 2
bezieht, gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit  Zustimmung
des Bundesrates die Überwachung hin-
sichtlich der durch Rechtsverordnung nach
§ 3 festgesetzten Anforderungen auf geeig-
nete Stellen, Fachvereinigungen oder Sach-
verständige zu übertragen. Soweit sich  § 4
auf § 3 bezieht, gilt Satz 1 entsprechend.
Satz 1 gilt auch für die Überwachung von in
rechtsverordnungen nach § 2 Abs. 3 und 
§ 4 Abs. 3 Satze 1 und 3 festgesetzten 
Anforderungen an Heizungs- sowie Warm-
wasserversorgungsanlagen und -einrich-
tungen. Im Zusammenhang mit Regelungen
zur Überwachung nach Satz 3 können er-
gänzend Bestimmungen über die Erteilung
weitergehender Empfehlungen getroffen
werden.

(4) In den Rechtsverordnungen nach den
Absätzen 2 und 3 kann die Art und das Ver-
fahren der Überwachung geregelt werden;
ferner können Anzeige- und Nachweis-
pflichten vorgeschrieben werden. Es ist
vorzusehen, dass in der Regel Anforderun-
gen auf Grund der §§ 1 und 2 nur einmal
und Anforderungen auf Grund des § 3
höchstens einmal im Jahr überwacht wer-
den; bei Anlagen in Einfamilienhäusern,
kleinen und mittleren Mehrfamilienhäusern
und vergleichbaren Nichtwohngebäuden ist
eine längere Überwachungsfrist vorzuse-
hen.

(5) In der Rechtsverordnung nach Absatz 3
ist vorzusehen, dass
1. eine Überwachung von Anlagen mit 

einer geringen Wärmeleistung entfällt,
2. die Überwachung der Erfüllung von An-

forderungen sich auf die Kontrolle von
Nachweisen beschränkt, soweit die
Wartung durch eigenes Fachpersonal
oder auf Grund von Wartungsverträgen
durch Fachbetriebe sichergestellt ist.

(6) In Rechtsverordnungen nach § 4 Abs. 3
kann vorgesehen werden, dass die Über-
wachung ihrer Einhaltung entfällt.

§ 7a
Bestätigung durch Private

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates vorzusehen, dass private
Fachbetriebe hinsichtlich der von ihnen
durchgeführten Arbeiten, soweit sie beste-
hende Gebäude betreffen, die Einhaltung
der durch Rechtsverordnung nach § 2 Abs.
3 und den §§ 3 und 4 bs. 2 und 3 festgeleg-
ten Anforderungen bestätigen müssen; in
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Fällen der Druchführung von Arbeiten druch
Fachbetriebe vor dem 2. April 2009 oder
der Eigenleistung, auch nach dem 1. April
2009, kann eine Erklärungspflicht des 
eigentümers vorgesehen werden. In der
Rechtsverordnung nach Satz 1 kann vorg-
esehen werden, dass die zuständige Behör-
de oder ein mit der Wahrnehmung der 
öffentlichen Aufgabe Beliehener sich die
Bestätigungen oder die Erklärungen zum
Zwecke der Überwachung vorlegen lässt.
Soweit sich § 4 Abs. 1 auf bestehende 
Gebäude bezieht, gelten die Sätze 1 und 2
entsprechend.

(2) Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung vorzusehen,
dass private Fachbetriebe hinsichtlich der
von Ihnen durchgeführten Arbeiten, soweit
sie zu errichtende Gebäude betreffen, die
Einhaltung der durch Rechtsverordnung
nach den §§ 1 sowie 2 Abs. 1 und 2 festge-
legten Anforderungen bestätigen müssen;

in Fällen der Eigenleistung kann eine 
Erklärungspflicht des Bauherrn oder des 
Eigentümers vorgesehen werden. Absatz 1
Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 
Soweit sich § 4 Abs. 1 auf zu errichtende
Gebäude bezieht, gelten die Sätze 1 und 2
entsprechend.

§ 8
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder leichtfertig einer Rechtsverordnung 
1. nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder 2, § 2 Abs.

2 auch in Verbindung mit Abs. 3, § 3
Abs. 2 oder § 4 Abs. 1, 2 oder Abs. 3
Satz 1 auch in Verbindung mit Satz 3, 

2. nach § 5a Satz 1 oder
3. nach § 7 Abs. 4 Satz 1 oder § 7a
oder einer vollziehbaren Anordnung auf
Grund einer solchen Rechtsverordnung zu-
widerhandelt, soweit die Rechtsverordnung

für einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nr. 1 mit einer Geldbuße
bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis
zu fünfzehntausend Euro und in den übri-
gen Fällen mit einer Geldbuße bis zu
fünftausend Euro geahndet werden.

§§ 9 u. 10
(gegenstandslos)

§ 11
(Inkrafttreten)
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Gesetz
zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich

(Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz – EEWärmeG)

Ausfertigungsdatum: 07.08.2008

Vollzitat:
“Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz vom 7. August 2008 (BGBl. I S. 
1658), das zuletzt durch Artikel 14 desGesetzes vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066) geändert worden ist“

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 14 G v. 21.7.2014 I 1066

*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni1998 über ein  
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und tech- 
nischen Vorschriften und denVorschriften für die Dienste der  
Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), geändert durch 
dieRichtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18),sind beachtet 
worden. 

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.2009 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der EGRL 34/98 (CELEX Nr: 398L0034) +++)  
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Anlage 
 Anforderungen an die Nutzung von Erneuerbaren Energien 

und Ersatzmaßnahmen

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Zweck und Ziel des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des  
Klimaschutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minde-
rung der Abhängigkeit von Energieimporten, eine nachhaltige  
Entwicklung derEnergieversorgung zu ermöglichen und die Weiter-
entwicklung von Technologien zur Erzeugung von Wärme und Kälte 
aus Erneuerbaren Energien zu fördern.

(2) Um den Zweck des Absatzes 1 unter Wahrung der wirtschaftli-
chen Vertretbarkeit zu erreichen, verfolgt dieses Gesetz das Ziel, da-
zu beizutragen, den Anteil Erneuerbarer Energien am Endenergiever-
brauch für Wärme und Kälte bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent zu 
erhöhen.

§ 1a 
Vorbildfunktion öffentlicher Gebäude

Öffentlichen Gebäuden kommt eine Vorbildfunktion im Rahmen des 
Zwecks und Ziels nach § 1 zu. DieseVorbildfunktion kommt auch öf-
fentlichen Gebäuden im Ausland zu, die sich im Eigentum der öffent-
lichen Handbefinden.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Erneuerbare Energien im Sinne dieses Gesetzes sind
1.  die dem Erdboden entnommene Wärme (Geothermie),
2.  die der Luft oder dem Wasser entnommene und technisch nutz-

bar gemachte Wärme mit Ausnahme von Abwärme (Umwelt- 
wärme), 

3.  die durch Nutzung der Solarstrahlung zur Deckung des Wärme-
energiebedarfs technisch nutzbar gemachte Wärme (solare 
Strahlungsenergie), 

4.  die aus fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse erzeugte  
Wärme. Die Abgrenzung erfolgt nach dem Aggregatszustand  
zum Zeitpunkt des Eintritts der Biomasse in den Apparat zur  
Wärmeerzeugung. Als Biomasse im Sinne dieses Gesetzes  
werden nur die folgenden Energieträger anerkannt:
a) Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung in der bis zum 

31. Dezember 2011 geltenden Fassung, 
b) biologisch abbaubare Anteile von Abfällen aus Haushalten 

und Industrie, 
c) Deponiegas, 
d)  Klärgas, 
e) Klärschlamm im Sinne der Klärschlammverordnung vom  

15. April 1992 (BGBl. I S. 912), zuletzt geändert durch Artikel 
4 der Verordnung vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298, 
2007 I S. 2316), in der jeweils geltenden Fassung und 

f)  Pflanzenölmethylester, und  
5. die dem Erdboden oder dem Wasser entnommene und technisch 

nutzbar gemachte oder aus Wärme nach den Nummern 1 bis 4 
technisch nutzbar gemachte Kälte (Kälte aus Erneuerbaren Ener-
gien). 

(2) Im Sinne dieses Gesetzes ist
1. Abwärme die Wärme, die aus technischen Prozessen und bau- 

lichen Anlagen stammenden Abluft- undAbwasserströmen  
entnommen wird, 

2. Fernwärme oder Fernkälte die Wärme oder Kälte, die in Form  
von Dampf, heißem Wasser oder kaltenFlüssigkeiten durch ein 
Wärme- oder Kältenetz verteilt wird, 

3. grundlegende Renovierung jede Maßnahme, durch die an einem 
Gebäude in einem zeitlichenZusammenhang von nicht mehr als 
zwei Jahrena)  ein Heizkessel ausgetauscht oder die Heizungsan-
lage auf einen anderen fossilen Energieträgerumgestellt wird 
und b)  mehr als 20 Prozent der Oberfläche der Gebäudehülle  
renoviert werden,  

4.  Nutzfläche
a) bei Wohngebäuden die Gebäudenutzfläche nach § 2 Nr. 14 
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der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli2007 (BGBl. I S. 
1519) in der jeweils geltenden Fassung, 

b) bei Nichtwohngebäuden die Nettogrundfläche nach § 2 Nr. 
15 der Energieeinsparverordnung,  

5. öffentliches Gebäude jedes Nichtwohngebäude, das
a) sich im Eigentum oder Besitz der öffentlichen Hand befindet 

und 
b) genutzt wird

aa) für Aufgaben der Gesetzgebung, 
bb) für Aufgaben der vollziehenden Gewalt, 
cc) für Aufgaben der Rechtspflege oder 
dd) als öffentliche Einrichtung.  

Ausgenommen sind Gebäude von öffentlichen Unternehmen, 
wenn sie Dienstleistungen im freien Wettbewerb mit privaten  
Unternehmen erbringen, insbesondere öffentliche Unternehmen 
zur Abgabe von Speisen und Getränken, zur Produktion, zur  
Lagerung und zum Vertrieb von Gütern, Unternehmen der Land- 
und Forstwirtschaft oder des Gartenbaus sowie Unternehmen zur 
Versorgung mit Energie oder Wasser. Auch Gebäude der Bundes-
wehr, die der Lagerung von militärischen oder zivilen Gütern  
dienen, sind von Satz 1 ausgenommen. Gemischt genutzte  
Gebäude sind öffentliche Gebäude, wenn sie überwiegend für 
Aufgaben oder Einrichtungen nach Maßgabe der Sätze 1 bis 3 
genutzt werden, 

6. öffentliche Hand
a) jede inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder 

Vermögensmasse des öffentlichen Rechts mit Ausnahme von 
Religionsgemeinschaften und 

b) jede Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse des Privatrechts, wenn an ihr eine Person nach Buch-
stabe a allein oder mehrere Personen nach Buchstabe a zu-
sammen unmittelbar oder mittelbar
aa) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals besitzen, 
bb) über die Mehrheit der mit den Anteilen verbundenen 

Stimmrechte verfügen oder 
cc mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, 

Leitungs- oder Aufsichtsorgans bestellen können,   
7. Sachkundiger jede Person, die

a) nach § 21 der Energieeinsparverordnung berechtigt ist, Ener-
gieausweise auszustellen, jeweils entsprechend der Berech-
tigung, die für Wohn- oder Nichtwohngebäude gilt, oder 

b) zertifiziert ist
aa) nach Fortbildungsprüfungsregelungen der Handwerks-

kammern nach Maßgabe des § 16a oder 
bb) nach einem Zertifizierungs- oder gleichwertigen Quali-

fikationssystem in einem anderen Mitgliedstaat der  
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum nach Maßgabe des Artikels 14 Absatz 3 der 
Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und 
zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (ABl. L 140 
vom 5.6.2009, S. 16),   

8. Verpflichteter jede Person, die zur Nutzung Erneuerbarer Energi-
en nach § 3 Absatz 1 oder 2 verpflichtet ist, 

9. Wärme- und Kälteenergiebedarf die Summe
a)  der zur Deckung des Wärmebedarfs für Heizung und Warm-

wasserbereitung jährlich benötigten Wärmemenge und 
b)  der zur Deckung des Kältebedarfs für Raumkühlung jährlich 

benötigten Kältemenge, 
 jeweils einschließlich des thermischen Aufwands für Übergabe, 

Verteilung und Speicherung. Der Wärme- und Kälteenergiebedarf 
wird nach den technischen Regeln berechnet, die den Anlagen 1 
und 2 zur Energieeinsparverordnung zugrunde gelegt werden. 
Soweit diese Anlagen keine technischen Regeln für die Berech-
nung bestimmter Anteile des Wärme- und Kälteenergiebedarfs 
enthalten, wird der Wärme- und Kälteenergiebedarf nach den  
anerkannten Regeln der Technik berechnet; das Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit kann im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
auf Veröffentlichungensachverständiger Stellen über diese aner-
kannten Regeln der Technik hinweisen, 

10.  
a) Wohngebäude jedes Gebäude, das nach seiner Zweckbe-

stimmung überwiegend dem Wohnen dient,einschließlich 
Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie ähnlichen Einrichtun-
gen und 

b)  Nichtwohngebäude jedes andere Gebäude.  

Te i l  2
N u t z u n g  E r n e u e r b a r e r  E n e r g i e n

§ 3
Nutzungspflicht

(1)  Die Eigentümer von Gebäuden nach § 4, die neu errichtet werden, 
müssen den Wärme- und Kälteenergiebedarf durch die anteilige  
Nutzung von Erneuerbaren Energien nach Maßgabe der §§ 5 und 6 
decken. Satz 1 gilt auch für die öffentliche Hand, wenn sie öffentliche 
Gebäude nach § 4 im Ausland neu errichtet.

(2) Die öffentliche Hand muss den Wärme- und Kälteenergiebedarf 
von bereits errichteten öffentlichen Gebäuden nach § 4, die sich in 
ihrem Eigentum befinden und grundlegend renoviert werden, durch 
die anteilige Nutzung von Erneuerbaren Energien nach Maßgabe der 
§§ 5a und 6 Absatz 2 decken. Satz 1 gilt auch für die öffentliche 
Hand, wenn sie öffentliche Gebäude nach § 4 im Ausland grund- 
legend renoviert.

(3) Die öffentliche Hand muss sicherstellen, dass auch bereits errich-
teten öffentlichen Gebäuden nach § 4, die sich in ihrem Besitz, aber 
nicht in ihrem Eigentum befinden, im Zuge einer grundlegenden Re-
novierung eine Vorbildfunktion zukommt, die den Anforderungen 
nach Absatz 2 entspricht. Bei der Anmietung oder Pachtung von  
Gebäuden wird dies sichergestellt, wenn
1.  in erster Linie Gebäude angemietet oder gepachtet werden, bei 

denen bereits die Anforderungen nach Absatz 2 erfüllt werden, 
2.  in zweiter Linie Gebäude angemietet oder gepachtet werden, de-

ren Eigentümer sich verpflichten, die Anforderungen nach Absatz 
2 im Falle einer grundlegenden Renovierung zu erfüllen. Satz 2 
gilt nicht, wenn Gebäude von der öffentlichen Hand nur über-
gangsweise angemietet oder gepachtet werden.

(4) Die Länder können
1.  für bereits errichtete öffentliche Gebäude, mit Ausnahme der öf-

fentlichen Gebäude des Bundes, eigene Regelungen zur Erfüllung 
der Vorbildfunktion nach § 1a treffen und zu diesem Zweck von 
den Vorschriften dieses Gesetzes abweichen und 

2.  für bereits errichtete Gebäude, die keine öffentlichen Gebäude 
sind, eine Pflicht zur Nutzung von Erneuerbaren Energien festle-
gen. 

§ 4 
Geltungsbereich der Nutzungspflicht

Die Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 2 gilt für alle Gebäude mit einer 
Nutzfläche von mehr als 50 Quadratmetern, die unter Einsatz von  
Energie beheizt oder gekühlt werden, mit Ausnahme von
1.  Betriebsgebäuden, die überwiegend zur Aufzucht oder zur Hal-

tung von Tieren genutzt werden, 
2. Betriebsgebäuden, soweit sie nach ihrem Verwendungszweck 

großflächig und lang anhaltend offengehalten werden müssen, 
3. unterirdischen Bauten, 
4. Unterglasanlagen und Kulturräumen für Aufzucht, Vermehrung 

und Verkauf von Pflanzen, 
5. Traglufthallen und Zelten, 
6. Gebäuden, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und 

zerlegt zu werden, und provisorischen Gebäuden mit einer  
geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren, 

7. Gebäuden, die dem Gottesdienst oder anderen religiösen  
Zwecken gewidmet sind, 

8. Wohngebäuden, die für eine Nutzungsdauer von weniger als vier 
Monaten jährlich bestimmt sind, 

9.  sonstigen Betriebsgebäuden, die nach ihrer Zweckbestimmung 
auf eine Innentemperatur von weniger als 12 Grad Celsius oder 
jährlich weniger als vier Monate beheizt sowie jährlich weniger als 
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zwei Monategekühlt werden, 

10. Gebäuden, die Teil oder Nebeneinrichtung einer Anlage sind, die 
vom Anwendungsbereich des Treibhausgas-Emissionshandels-
gesetzes vom 21. Juli 2011 (BGBl. I S. 1475) in der jeweils gelten-
denFassung erfasst ist, und 

11. Gebäuden der Bundeswehr, soweit die Erfüllung der Pflicht nach 
§ 3 Absatz 1 oder 2 der Art und dem Hauptzweck der Tätigkeit 
der Bundeswehr entgegensteht. 

§ 5 
Anteil Erneuerbarer Energien bei neuen Gebäuden

(1) Bei Nutzung von solarer Strahlungsenergie nach Maßgabe der 
Nummer I der Anlage zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3  
Abs. 1 dadurch erfüllt, dass der Wärme- und Kälteenergiebedarf zu 
mindestens 15 Prozenthieraus gedeckt wird.

(2) Bei Nutzung von gasförmiger Biomasse nach Maßgabe der Num-
mer II.1 der Anlage zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 
dadurch erfüllt, dass der Wärme- und Kälteenergiebedarf zu minde-
stens 30 Prozenthieraus gedeckt wird.

(3) Bei Nutzung von
1. flüssiger Biomasse nach Maßgabe der Nummer II.2 der Anlage zu 

diesem Gesetz und 
2. fester Biomasse nach Maßgabe der Nummer II.3 der Anlage zu 

diesem Gesetz 
wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfüllt, dass der Wärme- und 
Kälteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent hieraus gedeckt wird.

(4) Bei Nutzung von Geothermie und Umweltwärme nach Maßgabe 
der Nummer III der Anlage zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 
Abs. 1 dadurch erfüllt, dass der Wärme- und Kälteenergiebedarf zu 
mindestens 50 Prozent aus den Anlagen zur Nutzung dieser Energien 
gedeckt wird.

(5) Bei Nutzung von Kälte aus Erneuerbaren Energien nach Maßgabe 
der Nummer IV der Anlage zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 
Absatz 1 dadurch erfüllt, dass der Wärme- und Kälteenergiebedarf 
mindestensin Höhe des Anteils nach Satz 2 hieraus gedeckt wird. 
Maßgeblicher Anteil ist der Anteil, der nach den Absätzen1 bis 4 für 
diejenige Erneuerbare Energie gilt, aus der die Kälte erzeugt wird. 
Wird die Kälte mittels einer thermischen Kälteerzeugungsanlage 
durch die direkte Zufuhr von Wärme erzeugt, gilt der Anteil, der auch 
im Falle einer reinen Wärmeerzeugung (ohne Kälteerzeugung) aus 
dem gleichen Energieträger gilt. Wird die Kälte unmittelbar durch Nut-
zung von Geothermie oder Umweltwärme bereitgestellt, so gilt der 
auch bei Wärmeerzeugung aus diesen Energieträgern geltende Anteil 
von 50 Prozent am Wärme- und Kälteenergiebedarf.

§ 5a 
Anteil Erneuerbarer Energien bei grundlegend  

renovierten öffentlichen Gebäuden

(1) Bei Nutzung von gasförmiger Biomasse nach Maßgabe der Num-
mer II.1 der Anlage zu diesem Gesetz wirddie Pflicht nach § 3 Absatz 
2 dadurch erfüllt, dass der Wärme- und Kälteenergiebedarf zu minde-
stens 25 Prozenthieraus gedeckt wird.

(2) Bei Nutzung sonstiger Erneuerbarer Energien nach Maßgabe der 
Nummern I bis IV der Anlage zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach 
§ 3 Absatz 2 dadurch erfüllt, dass der Wärme- und Kälteenergie- 
bedarf zu mindestens15 Prozent hieraus gedeckt wird.

§ 6 
Versorgung mehrerer Gebäude

(1) Die Pflicht nach § 3 Abs. 1 kann auch dadurch erfüllt werden, dass 
Verpflichtete, deren Gebäude in räumlichem Zusammenhang stehen, 
ihren Wärme- und Kälteenergiebedarf insgesamt in einem Umfang 
decken, der der Summe der einzelnen Verpflichtungen nach § 5 ent-
spricht. Betreiben Verpflichtete zu diesem Zweck eine oder mehrere 
Anlagen zur Erzeugung von Wärme oder Kälte aus Erneuerbaren  

Energien, so können sie von den Nachbarn verlangen, dass diese 
zum Betrieb der Anlagen in dem notwendigen und zumutbaren  
Umfang die Benutzung ihrer Grundstücke, insbesondere das  
Betreten, und gegen angemessene Entschädigung die Führung von 
Leitungen über ihre Grundstücke dulden.

(2) Bei öffentlichen Gebäuden kann die Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 
2 auch dadurch erfüllt werden, dass Verpflichtete, deren Gebäude in 
einer Liegenschaft stehen, ihren Wärme- und Kälteenergiebedarf ins-
gesamt in einem Umfang decken, der der Summe der einzelnen Ver-
pflichtungen nach § 5 oder § 5a entspricht.

§ 7 
Ersatzmaßnahmen

(1) Die Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 2 gilt als erfüllt, wenn Verpflich-
tete
1. den Wärme- und Kälteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent

a)  aus Anlagen zur Nutzung von Abwärme nach Maßgabe der 
Nummer V der Anlage zu diesem Gesetz oder 

b) aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) nach 
Maßgabe der Nummer VI der Anlage zu diesem Gesetz 

 decken; § 5 Absatz 5 Satz 3, § 6 Absatz 1 Satz 1 und § 6 Absatz 
2 gelten entsprechend,

2. Maßnahmen zur Einsparung von Energie nach Maßgabe der 
Nummer VII der Anlage zu diesem Gesetz treffen oder 

3.  Fernwärme oder Fernkälte nach Maßgabe der Nummer VIII der 
Anlage zu diesem Gesetz beziehen und den Wärme- und Kälte-
energiebedarf insgesamt mindestens in Höhe des Anteils nach 
den Sätzen 2 und 3 hieraus decken. Maßgeblicher Anteil ist  
der Anteil, der nach § 5, § 5a oder nach Nummer 1 für diejenige 
Energie gilt, aus der die Fernwärme oder Fernkälte ganz oder  
teilweise stammt. Bei der Berechnung nach Satz 1 wird nur die 
bezogene Menge der Fernwärme oder Fernkälte angerechnet, 
die rechnerisch aus Erneuerbaren Energien, aus Anlagen zur Nut-
zung von Abwärme oder aus KWK-Anlagen stammt. 

(2) Die Pflicht nach § 3 Absatz 2 gilt auch dann als erfüllt, wenn auf 
dem Dach des öffentlichen Gebäudes solarthermische Anlagen nach 
Maßgabe der Nummer I der Anlage zu diesem Gesetz von dem  
Eigentümer odereinem Dritten betrieben werden, wenn die mit diesen 
Anlagen erzeugte Wärme oder Kälte Dritten zur Deckung des Wärme- 
und Kälteenergiebedarfs von Gebäuden zur Verfügung gestellt wird 
und von diesen Dritten nicht zur Erfüllung einer Pflicht nach § 3  
Absatz 1 bis 4 genutzt wird.

§ 8 
Kombination

(1) Erneuerbare Energien und Ersatzmaßnahmen nach § 7 können  
zur Erfüllung der Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 2 untereinander und 
miteinander kombiniert werden.

(2) Die prozentualen Anteile der tatsächlichen Nutzung der einzelnen 
Erneuerbaren Energien und Ersatzmaßnahmen im Sinne des Absat-
zes 1 im Verhältnis zu der jeweils nach diesem Gesetz vorgesehenen 
Nutzung müssen in der Summe 100 ergeben.

§ 9 
Ausnahmen

(1) Die Pflicht nach § 3 Abs. 1 entfällt, wenn
1. ihre Erfüllung und die Durchführung von Ersatzmaßnahmen nach 

§ 7
a) anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten widersprechen oder 
b) im Einzelfall technisch unmöglich sind oder  

2. die zuständige Behörde den Verpflichteten auf Antrag von ihr be-
freit. Von der Pflicht nach § 3 Abs. 1 ist zubefreien, soweit ihre 
Erfüllung und die Durchführung von Ersatzmaßnahmen nach § 7 
im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen unange-
messenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen-
Härte führen. 
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(2) Die Pflicht nach § 3 Absatz 2 entfällt,
1. wenn ihre Erfüllung und die Durchführung von Ersatzmaßnahmen 

nach § 7
a) denkmalschutzrechtlichen oder anderen öffentlich-rechtli-

chen Pflichten widersprechen oder 
b) im Einzelfall technisch unmöglich sind oder  

2. soweit ihre Erfüllung und die Durchführung von Ersatzmaßnah-
men nach § 7 im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen 
unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilli-
gen Härte führen. Dies gilt insbesondere, wenn jede Maßnahme, mit 
der die Pflicht nach § 3 Absatz 2 erfüllt werden kann, mit Mehrkosten 
nach Maßgabe der Sätze 3 und 4 verbunden ist und diese Mehr- 
kosten nicht unerheblich sind. Bei diesen Mehrkosten handelt es sich 
um die Differenz zwischen den Kosten der grundlegenden Renovie-
rung unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion und den Kosten der 
grundlegenden Renovierung ohne Berücksichtigung der Vorbildfunk-
tion. Bei der Berechnung sind alle Kosten und Einsparungen zube-
rücksichtigen, auch solche, die innerhalb der üblichen Nutzungsdau-
er der Anlagen oder Gebäudeteile zu erwarten sind. 

(2a) Die Pflicht nach § 3 Absatz 2 entfällt bei öffentlichen Gebäuden 
im Eigentum oder Besitz einer Gemeinde oder eines Gemeindever-
bandes ferner, wenn
1. diese Gemeinde oder dieser Gemeindeverband zum Zeitpunkt des 

Beginns der grundlegenden Renovierung überschuldet ist oder 
durch die Erfüllung der Pflicht nach § 3 Absatz 2 und die Durchfüh-
rung von Ersatzmaßnahmen nach § 7 überschuldet würde, 

2. jede Maßnahme, mit der die Pflicht nach § 3 Absatz 2 erfüllt wer-
den kann, mit Mehrkosten verbunden ist; im Übrigen gilt Absatz 2 
Nummer 2 Satz 3 und 4 entsprechend, und 

3. die Gemeinde oder der Gemeindeverband durch Beschluss das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach Nummer 2 feststellt; die je-
weiligen Regelungen zur Beschlussfassung bleiben unberührt.

(3) Die Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 2 entfällt bei öffentlichen Ge-
bäuden im Ausland ferner, soweit ihrer Erfüllung und der Durchfüh-
rung von Ersatzmaßnahmen nach § 7 im Einzelfall überwiegende 
Gründe am Belegenheitsort entgegenstehen.

Fußnote
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 Altern. 1 idF d. G v. 7.8.2008 I 1658: Bayern - 
Abweichung durch Art. 15 Abs. 3 Satz 1 u. Abs. 4 Satz 1 des Geset-
zes über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirtschaftsrechtlicher Vor-
schriften (ZustWiG)idF d. Bek v. 24.1.2005 (GVBl S. 17, BayRS 
700-2-W), zuletzt geändert durch § 1 des G v. 21.12.2010 (GVBl 
S.848) mWv 1.1.2011 (vgl. BGBl. I 2011, 64)
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 Altern. 1 idF d. G v. 22.12.2011 I 3044: Sach-
sen-Anhalt - Abweichung durch § 2 Abs. 1 Satz1 d. Verordnung zur 
Durchführung d. Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG-
DVO) v. 1.2.2013 GVBl.LSA S. 54 in Verbindung mit § 4 Satz 1 d. 
Ausführungsgesetzes d. Landes Sachsen-Anhalt zum Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (AGEEWärmeG LSa) v. 18.12.2012 GVBl. LSA 
S. 649, 650 mWv 9.3.2013 (vgl. BGBl. I2013, 489)

§ 10 
Nachweise

(1) Die Verpflichteten müssen
1. die Erfüllung des in § 5 Abs. 2 und 3 vorgesehenen Mindestan-

teils für die Nutzung von Biomasse und die Anforderungen an ge-
lieferte Biomasse nach Maßgabe des Absatzes 2, 

2. die Erfüllung der sonstigen Anforderungen nach den Nummern I 
bis VIII der Anlage zu diesem Gesetz nach Maßgabe des Absat-
zes 3, 

3.  das Vorliegen einer Ausnahme nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 nach 
Maßgabe des Absatzes 4 

nachweisen. Im Falle von öffentlichen Gebäuden müssen die Pflich-
ten nach Satz 1 nicht erfüllt werden. Im Falledes § 6 gelten die Pflich-
ten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 als erfüllt, wenn sie bei mehreren Ver-
pflichteten bereits durch einen Verpflichteten erfüllt werden. Im Falle 
des § 8 müssen die Pflichten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 für die jeweils-
genutzten Erneuerbaren Energien oder durchgeführten Ersatzmaß-
nahmen erfüllt werden.

(2) Die Verpflichteten müssen bei Nutzung von gelieferter

1. gasförmiger und flüssiger Biomasse die Abrechnungen des 
Brennstofflieferanten nach Maßgabe der Nummer II.4 der Anlage 
zu diesem Gesetz
a) für die ersten fünf Kalenderjahre ab dem Inbetriebnahmejahr 

der Heizungsanlage der zuständigenBehörde bis zum 30. Ju-
ni des jeweiligen Folgejahres vorlegen, 

b) für die folgenden zehn Kalenderjahre
aa)  jeweils mindestens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Lie-

ferung aufbewahren und 
bb)  der zuständigen Behörde auf Verlangen vorlegen,   

2. fester Biomasse die Abrechnungen des Brennstofflieferanten für 
die ersten 15 Jahre ab dem Inbetriebnahmejahr der Heizungsan-
lage
a) jeweils mindestens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Lieferung 

aufbewahren und 
b) der zuständigen Behörde auf Verlangen vorlegen.  

(3) Die Verpflichteten müssen zum Nachweis der Erfüllung der Anfor-
derungen nach den Nummern I bis VIII derAnlage zu diesem Gesetz 
die Nachweise nach Satz 2
1. der zuständigen Behörde innerhalb von drei Monaten ab dem In-

betriebnahmejahr der Heizungsanlage desGebäudes und danach 
auf Verlangen vorlegen und 

2. mindestens fünf Jahre ab dem Inbetriebnahmejahr der Heizungs-
anlage aufbewahren, wenn die Nachweisenicht bei der Behörde 
verwahrt werden. 

Nachweise nach Satz 1 sind die in den Nummern I.2, II.5, III.3, IV.2, 
V.5, VI.3, VII.5 und VIII.2 der Anlage zu diesem Gesetz jeweils ange-
gebenen Nachweise, sofern die Rechtsverordnung nach Absatz 6 
Satz 3 Nummer 3 keine abweichenden Nachweise festlegt; Her-
kunftsnachweise für Wärme oder Kälte aus Erneuerbaren Energien 
nach Artikel 15 der Richtlinie 2009/28/EG gelten nicht als Nachweise 
nach Satz 1. Satz 1 gilt nicht, wenn die Tatsachen, die mit den Nach-
weisen nachgewiesen werden sollen, der zuständigen Behörde be-
reits bekannt sind.

(4) Die Verpflichteten müssen im Falle des Vorliegens einer Ausnahme 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 der zuständigen Behörde innerhalb von 
drei Monaten ab der Inbetriebnahme der Heizungsanlage anzeigen, 
dass die Erfüllung der Pflicht nach § 3 Abs. 1 und die Durchführung 
von Ersatzmaßnahmen nach § 7 öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
widersprechen oder technisch unmöglich sind. Im Falle eines Wider-
spruchs zu öffentlich-rechtlichen Pflichten gilt dies nicht, wenn die 
zuständige Behörde bereits Kenntnis von den Tatsachen hat, die den 
Widerspruch zu diesen Pflichten begründen. Im Falle einer techni-
schen Unmöglichkeit ist der Behörde mit der Anzeige eine Bescheini-
gung eines Sachkundigen vorzulegen.

(5) Es ist verboten, in einem Nachweis, einer Anzeige oder einer  
Bescheinigung nach den Absätzen 2 bis 4 unrichtige oder unvollstän-
dige Angaben zu machen.

(6) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit wird ermächtigt, zur Vereinfachung und Vereinheitlichung 
des Nachweisverfahrens im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Formulare für Nachweise, Anzei-
gen oder Bescheinigungen nach den Absätzen 2 bis 4 einzuführen. 
Dies gilt nicht für Nachweise nach Nummer VII.5 der Anlage zu die-
sem Gesetz. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 kann vorgesehen 
werden, dass
1. über die Nachweise, Anzeigen oder Bescheinigungen nach den 

Absätzen 2 bis 4 hinaus weitere Datengegenüber der Behörde 
nachgewiesen werden müssen, soweit dies für die Überwachung 
der Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder für ihr Entfallen nach § 9 Ab-
satz 1 Nummer 1 erforderlich ist; dies schließt Regelungen zum-
Schutz personenbezogener Daten ein, 

2. in den Nachweisen der Anteil der Erneuerbaren Energien am Wär-
me- und Kälteenergiebedarf des Gebäudesausgewiesen werden 
muss; werden Wärmepumpen genutzt, ist der Anteil nach Maß-
gabe des Anhangs VII der Richtlinie 2009/28/EG zu berechnen, 

3. abweichend von den Nachweisen, die in den Nummern I.2, II.5, 
III.3, IV.2, V.5, VI.3 und VIII.2 der Anlage zu diesem Gesetz jeweils 
angegeben sind, andere Nachweise nach Absatz 3 der zuständi-
gen Behörde vorgelegt und aufbewahrt werden müssen. 
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Fußnote

§ 10 idF d. G v. 15.7.2009 I 1804: Bremen - Abweichung durch § 2 
der Verordnung zur Durchführung der Energieeinsparverordnung und 
des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes im Land Bremen (EnEV/
EEWärmeGV) v. 21.12.2010 BremGBl. S. 690 mWv 29.12.2010 (vgl. 
BGBl. I 2011, 63)
§ 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 idF d. G v. 22.12.2011 I 3044: Sachsen- 
Anhalt - Abweichung durch § 1 d. Verordnung zur Durchführung d. 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG-DVO) v. 1.2.2013 
GVBl. LSA S. 5 4 in Verbindung mit § 4 Satz 1 d. Ausführungsgeset-
zes d. Landes Sachsen-Anhalt zum Erneuerbare-Energien-Wärmege-
setz (AGEEWärmeG LSa) v. 18.12.2012 GVBl. LSA S. 649, 650 mWv 
9.3.2013 (vgl. BGBl. I 2013, 489)
§ 10 Abs. 3 Satz 2 idF d. G v. 22.12.2011 I 3044: Sachsen-Anhalt - 
Abweichung durch § 2 Abs. 2 d. Verordnungzur Durchführung d.  
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG-DVO) v. 1.2.2013 
GVBl. LSA S. 54 in Verbindung mit § 4 Satz 1 d. Ausführungsgesetzes 
d. Landes Sachsen-Anhalt zum Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(AGEEWärmeG LSa) v. 18.12.2012 GVBl. LSA S. 649, 650 mWv 
9.3.2013 (vgl. BGBl. I 2013, 489)
§ 10 Abs. 4 Satz 1 idF d. G v. 22.12.2011 I 3044: Sachsen-Anhalt - 
Abweichung durch § 1 d. Verordnung zur Durchführung d. Erneuerba-
re-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG-DVO) v. 1.2.2013 GVBl. 
LSA S. 54 in Verbindung mit § 4 Satz 1 d. Ausführungsgesetzes d. 
Landes Sachsen-Anhalt zum Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(AGEEWärmeG LSa) v. 18.12.2012 GVBl. LSA S. 649, 650 mWv 
9.3.2013 (vgl. BGBl. I 2013, 489)

§ 10a 
Information über die Vorbildfunktion

Die öffentliche Hand muss über die Erfüllung der Vorbildfunktion im 
Internet oder auf sonstige geeignete Weiseinformieren; dies kann 
auch im Rahmen der aktiven und systematischen Information der  
Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Bundes und der Länder 
über den Zugang zu Umweltinformationen geschehen. Die öffentli-
cheHand muss insbesondere über Folgendes informieren:
1. im Falle der Nutzung von Biomasse über die Erfüllung des in § 5 

Absatz 2 oder Absatz 3 oder § 5a vorgesehenen Mindestanteils in 
den ersten 15 Kalenderjahren ab dem Jahr der Inbetriebnahme 
der Heizungsanlage oder des Abschlusses der grundlegenden 
Renovierung,

2. im Falle der Ausnahme nach § 9 Absatz 2 Nummer 2 über die 
Berechnung und die Annahmen, die derBerechnung zugrunde 
gelegt worden sind. 

§ 11 
Überprüfung

(1) Die zuständigen Behörden müssen zumindest durch geeignete 
Stichprobenverfahren die Erfüllung der Pflicht nach § 3 Abs. 1 und 
die Richtigkeit der Nachweise nach § 10 kontrollieren.

(2) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind 
berechtigt, in Ausübung ihres Amtes Grundstücke und bauliche  
Anlagen einschließlich der Wohnungen zu betreten. Das Grundrecht 
derUnverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt.

Fußnote

§ 11 Abs. 1: Bayern - Abweichung durch Art. 15 Abs. 3 Satz 1 u. Abs. 
4 Satz 1 des Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirt-
schaftsrechtlicher Vorschriften (ZustWiG) idF d. Bek v. 24.1.2005 (GV-
Bl S. 17, BayRS 700-2-W), zuletzt geändert durch § 1 des G v. 
21.12.2010 (GVBl S. 848) mWv 1.1.2011 (vgl. BGBl. I 2011,64)

§ 12 
Zuständigkeit

Die Zuständigkeit der Behörden richtet sich nach Landesrecht.

Teil 3
F i n a n z i e l l e  F ö r d e r u n g

§ 13 
Fördermittel

Die Nutzung Erneuerbarer Energien für die Erzeugung von Wärme 
oder Kälte wird durch den Bund bedarfsgerecht in den Jahren 2009 
bis 2012 mit bis zu 500 Millionen Euro pro Jahr gefördert. Einzelhei-
ten werden durch Verwaltungsvorschriften des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen geregelt. 

§ 14 
Geförderte Maßnahmen

(1) Gefördert werden können Maßnahmen für die Erzeugung von  
Wärme oder Kälte, insbesondere die Errichtung oder Erweiterung 
von
1. solarthermischen Anlagen, 
2. Anlagen zur Nutzung von Biomasse, 
3.  Anlagen zur Nutzung von Geothermie und Umweltwärme sowie 
4. Wärmenetzen, Speichern und Übergabestationen für Wärme- 

nutzer, wenn sie auch aus Anlagen nach den Nummern 1 bis 3 
gespeist werden. 

(2) Vorbehaltlich weitergehender Anforderungen an die Förderung in 
den Verwaltungsvorschriften nach § 13 Satz 2 sind
1. solarthermische Anlagen mit Flüssigkeiten als Wärmeträger nur 

förderfähig, wenn sie mit dem europäischen Prüfzeichen „Solar 
Keymark“ zertifiziert sind. Die Zertifizierung muss nach DIN EN 
12975-1 (2006-06),12975-2 (2006-06), 12976-1 (2006-04) und 
12976-2 (2006-04) erfolgen2) , 

2. Anlagen zur Nutzung von fester Biomasse nur förderfähig, wenn 
der Umwandlungswirkungsgrad mindestens folgende Werte  
erreicht:
a) 89 Prozent bei Anlagen zur Heizung oder Warmwasserberei-

tung, die der Erfüllung der Pflicht nach § 3Absatz 1 oder 2 
dienen, 

b)  85 Prozent bei Anlagen zur Heizung oder Warmwasserberei-
tung, die nicht der Erfüllung der Pflicht nach§ 3 Absatz 1 oder 
2 dienen, und 

c) 70 Prozent bei Anlagen, die nicht der Heizung oder Warm-
wasserbereitung dienen.

 Der Umwandlungswirkungsgrad ist im Falle von Biomassekes-
seln der nach DIN EN 303-5 (1999-06) ermittelte Kesselwirkungs-
grad, im Falle von Biomasseöfen der nach DIN EN 14785 (2006-
09) ermittelte feuerungstechnische Wirkungsgrad und in den 
übrigen Fällen der nach den anerkannten Regeln der Technik be-
rechnete Wirkungsgrad. Die Verwaltungsvorschriften nach § 13 
Satz 2 können abweichend von Satz 1 Buchstabe b für die dort 
genannten Anlagen auch einen niedrigeren Mindestumwand-
lungswirkungsgrad festlegen, wenn diese Anlagen besondere 
Umweltanforderungen erfüllen, 

3. Wärmepumpen zur Nutzung von Geothermie, Umweltwärme oder 
Abwärme nur förderfähig, wenn sie miteinem der folgenden Zei-
chen ausgezeichnet sind:
a) dem gemeinschaftlichen Umweltzeichen „Euroblume“3), 
b) dem Umweltzeichen „Blauer Engel“4) oder 
c) dem Prüfzeichen „European Quality Label for Heat Pumps“ 

(Version 1.3)5). 
 Die Verwaltungsvorschriften nach § 13 Satz 2 können abwei-

chend von Satz 1 für die dort genannten Zeichen festlegen, dass 
die Zeichen im Falle von Änderungen ihrer Vergabegrundlagen 
nach diesen neuen Vergabegrundlagen vergeben worden sein 
müssen. Die Verwaltungsvorschriften können abweichend von 
Satz 1 ferner festlegen, dass Wärmepumpen auch förderfähig 
sind, wenn sie Anforderungen nach anderen europäischen oder 
gemeinschaftlichen Normen erfüllen, sofern diese den Anforde-
rungen an die Vergabe der Zeichen nach Satz 1 entsprechen.  

2) Amtlicher Hinweis: Alle zitierten DIN-Normen sind im Beuth  
Verlag GmbH, Berlin und Köln, veröffentlicht und beim Deutschen 
Patent- und Markenamt in München archiviert.  
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3) Amtlicher Hinweis: Das gemeinschaftliche Umweltzeichen „Euro-

blume“ wird vergeben nach der Entscheidung 2007/742/EG der 
Kommission vom 9. November 2007 zur Festlegung der Umwelt-
kriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Elektro-, 
Gasmotor- oder Gasabsorptionswärmepumpen (ABl. L 301vom 
20.11.2007, S. 14).  

4)  Amtlicher Hinweis: Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ wird  
vergeben nach den Vergabegrundlagen RAL-UZ 118 „Energie-
sparende Wärmepumpen nach dem Absorptionsprinzip, dem  
Adsorptionsprinzip oder mit verbrennungsmotorisch angetriebe-
nen Verdichtern“ (2008-03) und RAL-UZ 121 „Energiesparende-
Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern“ (2008-
05). Die Vergabegrundlagen können bei dem RAL Deutschen 
Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V., Sankt Augu-
stin, bezogen werden.  

5) Amtlicher Hinweis: Das Prüfzeichen „European Quality Label for 
Heat Pumps“ wird vergeben nachden Vergabegrundlagen der 
„European Heat Pump Association“ (EHPA) für Wärmepumpen 
mit Direktverdampfung des Kältemittels (Version 1.3, 2009-02), 
für Wasser/Wasser- und Sole/Wasser-Wärmepumpen (Version 
1.3, 2010-02) sowie für Luft/Wasser-Wärmepumpen (Version 1.3, 
2010-02). Die Vergabegrundlagen können bei dem EHPA, Rue 
d´Arlon 63-67, B-1040 Brüssel oder über die Internetseitewww.
ehpa.org bezogen werden. 

§ 15 
Verhältnis zu Nutzungspflichten

(1) Maßnahmen können nicht gefördert werden, soweit sie der  
Erfüllung der Pflicht nach § 3 Absatz 1, der Pflicht nach § 3 Absatz 2 
oder einer landesrechtlichen Pflicht nach § 3 Absatz 4 Nummer 2  
dienen.

(2) Absatz 1 gilt nicht bei den folgenden Maßnahmen:
1. Maßnahmen, die technische oder sonstige Anforderungen erfül-

len, die
a) im Falle des § 3 Absatz 1 oder 2 anspruchsvoller als die An-

forderungen nach den Nummern I bis VI derAnlage zu diesem 
Gesetz oder 

b) im Falle des § 3 Absatz 4 Nummer 2 anspruchsvoller als die 
Anforderungen nach der landesrechtlichenPflicht 

 sind, 
2.  Maßnahmen, die den Wärme- und Kälteenergiebedarf zu einem 

Anteil decken, der
a)  im Falle des § 3 Absatz 1 oder 2 um 50 Prozent höher als der 

Mindestanteil nach § 5 oder § 5a oder 
b) im Falle des § 3 Absatz 4 Nummer 2 höher als der landes-

rechtlich vorgeschriebene Mindestanteil 
 ist,
3.  Maßnahmen, die mit weiteren Maßnahmen zur Steigerung der 

Energieeffizienz verbunden werden, 
4.  Maßnahmen zur Nutzung solarthermischer Anlagen auch für die 

Heizung eines Gebäudes und 
5.  Maßnahmen zur Nutzung von Tiefengeothermie. 

(3) Die Förderung kann in den Fällen des Absatzes 2 auf die Gesamt-
maßnahme bezogen werden.

(4) Einzelheiten werden in den Verwaltungsvorschriften nach § 13 
Satz 2 geregelt.

(5) Fördermaßnahmen durch das Land oder durch ein Kreditinstitut, 
an dem der Bund oder das Land beteiligtsind, bleiben unberührt.

Teil 4
S c h l u s s b e s t i m m u n g e n

§ 16 
Anschluss- und Benutzungszwang

Die Gemeinden und Gemeindeverbände können von einer Bestim-
mung nach Landesrecht, die sie zur Begründung eines Anschluss- 
und Benutzungszwangs an ein Netz der öffentlichen Fern- 
wärme- oder Fernkälteversorgung ermächtigt, auch zum Zwecke  

des Klima- und Ressourcenschutzes Gebrauch machen.

§ 16a 
Installateure für Erneuerbare Energien

Zur Fortbildung von Installateuren für den Einbau von Wärmepumpen 
oder von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Wärme oder Kälte aus 
Biomasse, solarer Strahlungsenergie oder Geothermie können  
die Handwerkskammern Fortbildungsprüfungsregelungen nach § 42a 
der Handwerksordnung und nach Maßgabe des Anhangs IV der 
Richtlinie 2009/28/EG erlassen.

§ 17 
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 3 Abs. 1 den Wärme- und Kälteenergiebedarf nicht 

oder nicht richtig mit Erneuerbaren Energiendeckt, 
2. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 einen Nachweis nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erbringt, 
3. entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa 

oder Nr. 2 Buchstabe a oder Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 einen Nachweis 
nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt oder 

4. entgegen § 10 Abs. 5 eine unrichtige oder unvollständige Angabe 
macht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 
und 4 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und im Falle des 
Absatzes 1 Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro ge-
ahndet werden.

§ 18
Erfahrungsbericht

Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag bis zum 31. De-
zember 2011 und danach alle vier Jahre einen Erfahrungsbericht zu 
diesem Gesetz vorzulegen. Sie soll insbesondere über
1. den Stand der Markteinführung von Anlagen zur Erzeugung von 

Wärme und Kälte aus Erneuerbaren Energien im Hinblick auf die 
Erreichung des Zwecks und Ziels nach § 1, 

2. die technische Entwicklung, die Kostenentwicklung und die Wirt-
schaftlichkeit dieser Anlagen, 

3. die eingesparte Menge Mineralöl und Erdgas sowie die dadurch 
reduzierten Emissionen von Treibhausgasenund 

4. den Vollzug dieses Gesetzes 
berichten. Der Erfahrungsbericht macht Vorschläge zur weiteren Ent-
wicklung des Gesetzes.

§ 18a
Berichte der Länder

Damit die Bundesregierung die Berichte nach Artikel 22 der Richtlinie 
2009/28/EG und den Erfahrungsbericht nach § 18 erstellen kann,  
berichten ihr die Länder erstmals bis zum 30. Juni 2011, dann bis 
zum 30. April 2013 und danach alle zwei Jahre über
1. die Erfahrungen mit der Vorbildfunktion nach § 1a, 
2. die getroffenen oder geplanten Regelungen zur Förderung der  

Erzeugung von Wärme und Kälte aus Erneuerbaren Energien, ins-
besondere Regelungen nach § 3 Absatz 4, und 

3. den Vollzug dieses Gesetzes. 
Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für den Bericht, der bis zum 30. Juni 2011 
vorzulegen ist. Die Berichte nach Satz 1 dürfen keine personenbezo-
genen Daten enthalten.

§ 19
Übergangsvorschriften

(1) § 3 Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden auf die Errichtung von 
Gebäuden, wenn für das Vorhaben vor dem 1. Januar 2009 der Bau-
antrag oder der Antrag auf Zustimmung gestellt oder die Bauanzeige 
erstattet ist.
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(2) § 3 Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden auf die nicht genehmi-
gungsbedürftige Errichtung von Gebäuden, die nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu  
bringen sind, wenn die erforderliche Kenntnisgabe an die Behörde 
vor dem 1. Januar 2009 erfolgt ist. Auf sonstige nichtgenehmigungs-
bedürftige, insbesondere genehmigungs-, anzeige- und verfahrens-
freie Errichtungen von Gebäuden ist § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht  
anzuwenden, wenn vor dem 1. Januar 2009 mit der Bauausführung 
begonnen worden ist.

(3) § 3 Absatz 1 Satz 2, § 3 Absatz 2 und Nummer VII.2 der Anlage zu 
diesem Gesetz sind nicht anzuwenden auf die Errichtung oder grund-
legende Renovierung von öffentlichen Gebäuden, wenn für das  
Vorhaben vor dem 1. Juli 2011 der Bauantrag oder der Antrag auf 
Zustimmung gestellt oder die Bauanzeige erstattet ist. Auf die nicht 
genehmigungsbedürftige Errichtung oder grundlegende Renovierung 
von öffentlichen Gebäuden, dienach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu bringen sind, sind  
§ 3 Absatz 1 Satz 2, § 3 Absatz 2 und Nummer VII.2 der Anlage zu 
diesem Gesetz nicht anzuwenden, wenn die erforderliche Kenntnis-
gabe an die Behörde vor dem 1. Juli 2011 erfolgt ist. Auf sonstige 
nicht genehmigungsbedürftige, insbesondere genehmigungs-,  
anzeige- und verfahrensfreie Errichtungen und grundlegende Reno-
vierungen von öffentlichen Gebäuden sind § 3 Absatz 1 Satz 2, § 3 
Absatz 2 und Nummer VII.2 der Anlage zu diesem Gesetz nicht anzu-
wenden, wenn vor dem 1. Januar 2012 mit der Bauausführung  
begonnen worden ist.

(4) § 3 Absatz 3 ist auf die grundlegende Renovierung von öffentli-
chen Gebäuden, die von der öffentlichen Hand auf Grund eines am  
1. Mai 2011 bestehenden Miet- oder Pachtverhältnisses genutzt  
werden, bis zum Ablauf dieses Miet- oder Pachtverhältnisses nicht 
anzuwenden.

(5) Im Übrigen ist dieses Gesetz auf die Errichtung von Gebäuden in 
der Fassung anzuwenden, die zum Zeitpunkt der Bau- oder der  
Zustimmungsantragstellung oder der Bauanzeige gilt. Auf die nicht 
genehmigungsbedürftige Errichtung von Gebäuden, die nach Maßga-
be des Bauordnungsrechts der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu 
bringen sind, ist dieses Gesetz in der Fassung anzuwenden, die zum 
Zeitpunkt der Kenntnisgabe an die zuständige Behörde gilt. Auf son-
stige nicht genehmigungsbedürftige, insbesondere genehmigungs-, 
anzeige- und verfahrensfreie Errichtungen von Gebäuden ist dieses 
Gesetz in der Fassung anzuwenden, die zum Zeitpunkt des Beginns 
der Bauausführung gilt.

§ 20 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Anlage Anforderungen an die Nutzung von Erneuerbaren Energi-
en und Ersatzmaßnahmen
(Fundstelle: BGBl. I 2008, 1663 - 1665; bzgl. der einzelnen Änderun-
gen vgl. Fußnote) 

I .   Solare Strahlungsenergie

1. Sofern solare Strahlungsenergie durch solarthermische Anlagen 
genutzt wird, gilt
a) der Mindestanteil nach § 5 Abs. 1 als erfüllt, wenn

aa) bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen 
solarthermische Anlagen mit einer Fläche von minde-
stens 0,04 Quadratmetern Aperturfläche je Quadrat-
meter Nutzfläche und 

bb) bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen  
solarthermische Anlagen mit einer Fläche von minde-
stens 0,03 Quadratmetern Aperturfläche je Quadrat-
meter Nutzfläche 

 installiert werden; die Länder können insoweit höhere Mindestflä-
chen festlegen, 

b) die Nutzung nur dann als Ersatzmaßnahme nach § 7 Absatz 2, 
wenn solarthermische Anlagen mit einer Fläche von mindestens 

0,06 Quadratmetern Aperturfläche je Quadratmeter Nutzflächein-
stalliert werden, 
c) eine Nutzung von solarthermischen Anlagen mit Flüssigkeiten 

als Wärmeträger nur dann als Erfüllung der Pflicht nach § 3 
Absatz 1 oder 2 oder als Ersatzmaßnahme nach § 7 Absatz 2, 
wenndie Anlagen mit dem europäischen Prüfzeichen „Solar 
Keymark“ zertifiziert sind; § 14 Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 gilt 
entsprechend.  

2.  Nachweis im Sinne des § 10 Abs. 3 ist für Nummer 1 Buchstabe 
c das Zertifikat „Solar Keymark“.  

I I .   Biomasse

1.   Gasförmige Biomasse
a) Die Nutzung von gasförmiger Biomasse gilt nur dann als Er-

füllung der Pflicht nach § 3 Abs. 1, wenn die Nutzung in einer 
KWK-Anlage erfolgt. 

b) Die Nutzung von gasförmiger Biomasse gilt nur dann als  
Erfüllung der Pflicht nach § 3 Absatz 2, wenn die Nutzung in 
einem Heizkessel, der der besten verfügbaren Technik ent-
spricht, oder in einer KWK-Anlage erfolgt. 

c)  Die Nutzung von gasförmiger Biomasse, die aufbereitet und 
in das Erdgasnetz eingespeist worden ist (Biomethan), gilt 
unbeschadet der Buchstaben a und b nur dann als Erfüllung 
der Pflicht nach §3 Absatz 1 oder 2, wenn
aa) bei der Aufbereitung und Einspeisung des Biomethans 

die Voraussetzungen nach Nummer 1 Buchstabe a bis 
c der Anlage 1 zum Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 
25. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2074) in der am 31. Juli 
2014 geltenden Fassung eingehalten worden sind und 

bb) die Menge des entnommenen Biomethans im Wärme-
äquivalent am Ende eines Kalenderjahres der Menge 
von Gas aus Biomasse entspricht, das an anderer  
Stelle in das Gasnetz eingespeist worden ist, und wenn 
für den gesamten Transport und Vertrieb des  
Biomethans von seiner Herstellung, seiner Einspeisung 
in das Erdgasnetz und seinem Transport im Erdgasnetz 
bis zu seiner Entnahme aus dem Erdgasnetz Massen-
bilanzsysteme verwendet worden sind.   

2.   Flüssige Biomasse
a)  Die Nutzung von flüssiger Biomasse gilt nur dann als Erfül-

lung der Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 2, wenn die Nutzung 
in einem Heizkessel erfolgt, der der besten verfügbaren Tech-
nik entspricht. 

b)  Die Nutzung von flüssiger Biomasse gilt unbeschadet des 
Buchstaben a nur dann als Erfüllung der Pflicht nach § 3 Ab-
satz 1 oder 2, wenn die zur Wärmeerzeugung eingesetzte 
Biomasse die folgenden Anforderungen erfüllt:
aa) die Anforderungen an einen nachhaltigen Anbau und 

eine nachhaltige Herstellung, die die Biomassestrom-
Nachhaltigkeitsverordnung vom 23. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2174), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
12. April 2011 (BGBl. I S. 619) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung stellt, und 

bb) das Treibhausgas-Minderungspotenzial, das bei der 
Wärmeerzeugung in entsprechender Anwendung des  
§ 8 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung 
mindestenserreicht werden muss. § 10 der Biomasse-
strom-Nachhaltigkeitsverordnung ist nicht anzuwen-
den. Bei der Berechnung des Treibhausgas- 
Minderungspotenzials ist der Vergleichswert für 
Fossilbrennstoffe (EF) nach Nummer 4 der Anlage 1 zur 
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung
– für flüssige Biomasse, die zur Wärmeerzeugung 

verwendet wird, 77 g CO2eq/MJ und 
– für flüssige Biomasse, die zur Wärmeerzeugung in 

Kraft-Wärme-Kopplung verwendet wird, 85 g 
CO2eq/MJ.   

c) (weggefallen)  

3.  Feste Biomasse
a) Die Nutzung von fester Biomasse gilt nur dann als Erfüllung 

der Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 2, wenn der entsprechend 
§ 14 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 berechnete Umwandlungs-
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wirkungsgrad folgende Werte nicht unterschreitet:
aa)  86 Prozent bei Anlagen zur Heizung oder Warmwas-

serbereitung mit einer Leistung bis einschließlich 50 
Kilowatt, 

bb) 88 Prozent bei Anlagen zur Heizung oder Warmwas-
serbereitung mit einer Leistung über 50Kilowatt oder 

cc) 70 Prozent bei Anlagen, die nicht der Heizung oder 
Warmwasserbereitung dienen.  

b) Die Nutzung von fester Biomasse beim Betrieb von  
Feuerungsanlagen im Sinne der Verordnung über kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010 (BGBl. I  
S. 38) in der jeweilsgeltenden Fassung gilt unbeschadet des 
Buchstaben a nur dann als Erfüllung der Pflicht nach § 3  
Absatz 1 oder 2, wenn
aa) die Nutzung erfolgt in einem 

– Biomassekessel oder 
– automatisch beschickten Biomasseofen mit  

Wasser als Wärmeträger,  
bb) die Anforderungen der Verordnung über kleine und 

mittlere Feuerungsanlagen erfülltwerden und 
cc) ausschließlich Biomasse nach § 3 Absatz 1 Nummer 4, 

5, 5a oder 8 dieser Verordnung eingesetzt wird.  

4.   Nachweis der Anforderungen an gelieferte Biomasse
 Die Abrechnungen der Brennstofflieferanten, mit denen die Erfül-

lung der in § 5 Absatz 2 und Absatz 3 Nummer 1 vorgesehenen 
Mindestanteile nach § 10 Absatz 2 Nummer 1 nachgewiesen 
wird, müssen die folgenden Bescheinigungen enthalten:
a) im Falle der Nutzung von gasförmiger Biomasse die Beschei-

nigung, dass die Anforderungen nach Nummer 1 Buchstabe 
c erfüllt sind, 

b)  im Falle der Nutzung von flüssiger Biomasse einen anerkann-
ten Nachweis nach § 14 der Biomassestrom-Nachhaltigkeits-
verordnung. Enthält dieser Nachweis bei den Angaben zum 
Treibhausgas-Minderungspotenzial nicht den Vergleichswert 
für die Verwendung, für die die flüssige Biomasse eingesetzt 
wird, müssen die Verpflichteten nachweisen, dass die einge-
setzte flüssige Biomasse das Treibhausgas-Minderungspo-
tenzial auch bei dieser Verwendung aufweist. Dies kann durch 
die Stelle, die den Nachweis ausgestellt hat, oder durch eine 
Zertifizierungsstelle, die nach § 42 der Biomassestrom- 
Nachhaltigkeitsverordnung anerkannt ist, bescheinigt wer-
den. Sofern die Bundesanstalt für Landwirtschaft und  
Ernährung eine Methode zur Umrechnung des Treibhausgas-
Minderungspotenzials für unterschiedliche Verwendungen im 
Bundesanzeiger nach§ 21 Absatz 1 Satz 2 der Biomasse-
strom-Nachhaltigkeitsverordnung bekannt macht, kann auch-
dies als Nachweis nach Satz 1 dienen.  

5.  Nachweis der sonstigen Anforderungen
 Nachweis im Sinne des § 10 Absatz 3 darüber, dass die Anforde-

rungen nach Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 Buchstabe a 
oder Nummer 3 Buchstabe a und b erfüllt sind, ist die Bescheini-
gung eines Sachkundigen, des Anlagenherstellers oder des Fach-
betriebs, der die Anlage eingebaut hat.  

I I I .   Geothermie und Umweltwärme

1.  
a) Sofern Geothermie und Umweltwärme durch elektrisch ange-

triebene Wärmepumpen genutzt werden, gilt diese Nutzung 
nur dann als Erfüllung der Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 2, 
wenn
– die nutzbare Wärmemenge mindestens mit der Jahres- 

arbeitszahl nach Buchstabe b bereitgestellt wird, 
– die Wärmepumpe über die Zähler nach Buchstabe c 

verfügt und 
– die Wärmepumpe mit dem gemeinschaftlichen Um-

weltzeichen „Euroblume“, dem Umweltzeichen „Blauer 
Engel“ oder dem Prüfzeichen „European Quality Label 
for Heat Pumps“ (Version 1.3) ausgezeichnet ist oder 
Anforderungen nach europäischen odergemeinschaft-
lichen Normen erfüllt, die den Anforderungen für die 
Vergabe dieser Zeichen entsprechen und in den Ver-
waltungsvorschriften nach § 13 Satz 2 genannt sind.  

b) Die Jahresarbeitszahl beträgt bei
– Luft/Wasser- und Luft/Luft-Wärmepumpen 3,5 und 
–  allen anderen Wärmepumpen 4,0. 

 Wenn die Warmwasserbereitung des Gebäudes durch die 
Wärmepumpe oder zu einem wesentlichen Anteil durch an-
dere Erneuerbare Energien erfolgt, beträgt die Jahresarbeits-
zahl abweichend von Satz 1 bei
– Luft/Wasser- und Luft/Luft-Wärmepumpen 3,3 und 
– allen anderen Wärmepumpen 3,8. 

 Die Jahresarbeitszahl nach Satz 1 oder 2 verringert sich fer-
ner bei Wärmepumpen in bereits errichteten Gebäuden, mit 
denen die Pflicht nach § 3 Absatz 2 erfüllt werden soll, um 
den Wert 0,2. Die Jahresarbeitszahl nach den Sätzen 1 bis 3 
wird nach den anerkannten Regelnder Technik berechnet. Die 
Berechnung ist mit der Leistungszahl der Wärmepumpe, mit 
dem Pumpstrombedarf für die Erschließung der Wärmequel-
le, mit der Auslegungs-Vorlauf-und bei Luft/Luft-Wärmepum-
pen mit der Auslegungs-Zulauftemperatur für die jeweilige-
Heizungsanlage, bei Sole/Wasser-Wärmepumpen mit der 
Soleeintritts-Temperatur, bei Wasser/Wasser-Wärmepumpen 
mit der primärseitigen Wassereintritts-Temperatur und bei 
Luft/Wasser-und Luft/Luft-Wärmepumpen zusätzlich unter 
Berücksichtigung der Klimaregion durchzuführen. 

c)  Die Wärmepumpen müssen über einen Wärmemengen- und 
Stromzähler verfügen, deren Messwerte die Berechnung der  
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpen ermöglichen. Satz 1 gilt 
nicht bei Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen, 
wenn die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage nachweislich 
bis zu 35 Grad Celsius beträgt.  

2.  Sofern Geothermie und Umweltwärme durch mit fossilen Brenn-
stoffen angetriebene Wärmepumpengenutzt werden, gilt diese 
Nutzung nur dann als Erfüllung der Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 
2, wenn
–  die nutzbare Wärmemenge mindestens mit der Jahresar-

beitszahl von 1,2 bereitgestellt wird; Nummer 1 Buchstabe b 
Satz 4 und 5 gilt entsprechend, und 

–  die Wärmepumpe über einen Wärmemengen- und Brenn-
stoffzähler verfügt, deren Messwerte die Berechnung der 
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe ermöglichen; Nummer 1 
Buchstabe c Satz 2 gilt entsprechend, und 

– die Wärmepumpe mit dem gemeinschaftlichen Umweltzei-
chen „Euroblume“ oder dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ 
ausgezeichnet ist oder Anforderungen nach europäischen 
oder gemeinschaftlichen Normen erfüllt, die den Anforderun-
gen für die Vergabe dieser Zeichen entsprechen und in den 
Verwaltungsvorschriften nach § 13 Satz 2 genannt sind.  

3. Nachweise im Sinne des § 10 Absatz 3 sind die Bescheinigung 
eines Sachkundigen und das Umweltzeichen „Euroblume“, das 
Umweltzeichen „Blauer Engel“, das Prüfzeichen „European Qua-
lity Label for Heat Pumps“ oder ein gleichwertiger Nachweis.  

IV.   Kälte aus Erneuerbaren Energien

1.  Die Nutzung von Kälte aus Erneuerbaren Energien gilt nur dann 
als Erfüllung der Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 2, wenn
a) die Kälte technisch nutzbar gemacht wird

aa) durch unmittelbare Kälteentnahme aus dem Erdboden 
oder aus Grund- oder Oberflächenwasser oder

bb) durch thermische Kälteerzeugung mit Wärme aus Er-
neuerbaren Energien im Sinne des § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 4, 

b) die Kälte zur Deckung des Kältebedarfs für Raumkühlung 
nach § 2 Absatz 2 Nummer 9 Buchstabeb genutzt wird und 

c) der Endenergieverbrauch für die Erzeugung der Kälte, die 
Rückkühlung und die Verteilung der Kälte nach der jeweils 
besten verfügbaren Technik gesenkt worden ist. Die techni-
schen Anforderungen nach den Nummern I bis III gelten ent-
sprechend. Die für die Erfüllung der Pflicht nach § 3 Absatz 1 
oder 2 anrechenbare Kältemenge umfasst die für die Zwecke 
des Satz 1 Buchstabe b nutzbar gemachte Kälte, nicht  
jedoch die zum Antrieb thermischerKälteerzeugungsanlagen 
genutzte Wärme. 

2. Nachweis im Sinne des § 10 Absatz 3 ist die Bescheinigung eines 
Sachkundigen.  
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V.  Abwärme

1. Sofern Abwärme durch Wärmepumpen genutzt wird, gelten die 
Nummern III.1 und III.2 entsprechend. 

2. Sofern Abwärme durch raumlufttechnische Anlagen mit Wär-
merückgewinnung genutzt wird, gilt diese Nutzung nur dann  
als Ersatzmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 
wenn
a) der Wärmerückgewinnungsgrad der Anlage mindestens 70 

Prozent und 
b) die Leistungszahl, die aus dem Verhältnis von der aus der 

Wärmerückgewinnung stammenden und genutzten Wärme 
zum Stromeinsatz für den Betrieb der raumlufttechnischen 
Anlageermittelt wird, mindestens 10 

 betragen. 
3.  Sofern Kälte genutzt wird, die durch Anlagen technisch nutzbar 

gemacht wird, denen unmittelbar Abwärme zugeführt wird, gilt 
Nummer IV.1 mit Ausnahme von Satz 1 Buchstabe a entspre-
chend. 

4.  Sofern Abwärme durch andere Anlagen genutzt wird, gilt  
diese Nutzung nur dann als Ersatzmaßnahme nach § 7 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe a, wenn sie nach dem Stand der Technik 
erfolgt. 

5. Nachweis im Sinne des § 10 Absatz 3 sind
a) für Nummer 1 die Bescheinigung eines Sachkundigen und 

das Umweltzeichen „Euroblume“, das Umweltzeichen „Blau-
er Engel“, das Prüfzeichen „European Quality Label for Heat 
Pumps“ oder ein gleichwertiger Nachweis, 

b) für Nummer 2 die Bescheinigung eines Sachkundigen oder 
die Bescheinigung des Anlagenherstellers oder des Fach- 
betriebs, der die Anlage eingebaut hat, 

c) für die Nummern 3 und 4 die Bescheinigung eines Sachkun-
digen.   

VI.   Kraft-Wärme-Kopplung

1. Die Nutzung von Wärme aus KWK-Anlagen gilt nur dann als Er-
füllung der Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 2 und als Ersatzmaß-
nahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b, wenn die 
KWK-Anlage hocheffizient im Sinne der Richtlinie 2004/8/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 
über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-
Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der 
Richtlinie 92/94/EWG (ABl. EU Nr. L 52 S. 50) ist. KWK-Anlagen 
mit einer elektrischen Leistung unter einem Megawatt sind hoch-
effizient, wenn sie Primärenergieeinsparungen im Sinne von An-
hang III der Richtlinie 2004/8/EG erbringen. 

2. Die Pflicht nach § 3 Absatz 1 oder 2 und die Ersatzmaßnahme 
nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b gelten auch dann als 
erfüllt, sofern Kälte genutzt wird, die durch Anlagen technisch 
nutzbar gemacht wird, denen unmittelbar Wärme aus einer KWK-
Anlage im Sinne der Nummer 1 zugeführt wird. Nummer IV.1 gilt 
mit Ausnahme von Satz 1 Buchstabe a entsprechend. 

3. Nachweis im Sinne des § 10 Abs. 3 ist bei Nutzung von Wärme 
oder Kälte aus KWK-Anlagen,
a) die der Verpflichtete selbst betreibt, die Bescheinigung eines 

Sachkundigen, des Anlagenherstellers oder des Fachbe-
triebs, der die Anlage eingebaut hat, 

b) die der Verpflichtete nicht selbst betreibt, die Bescheinigung 
des Anlagenbetreibers.   

VII .   Maßnahmen zur Einsparung von Energie

1.  Maßnahmen zur Einsparung von Energie gelten nur dann als Er-
satzmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2, wenn damit bei der 
Errichtung von Gebäuden
a) der jeweilige Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs 

und 
b) die jeweiligen für das konkrete Gebäude zu erfüllenden  

Anforderungen an die Wärmedämmung der Gebäudehülle 
 nach der Energieeinsparverordnung in der jeweils geltenden  

Fassung um mindestens 15 Prozentunterschritten werden. 
2. Maßnahmen zur Einsparung von Energie gelten bei öffentlichen 

Gebäuden vorbehaltlich des § 19 Absatz 3 nur dann als Ersatz-
maßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2, wenn damit

a) bei der Errichtung öffentlicher Gebäude abweichend von 
Nummer 1 der Transmissionswärmetransferkoeffizient um 
mindestens 30 Prozent oder 

b) bei der grundlegenden Renovierung öffentlicher Gebäude der 
1,4fache Wert des Transmissionswärmetransferkoeffizienten 
um mindestens 20 Prozent 

 unterschritten wird. Transmissionswärmetransferkoeffizient im 
Sinne des Satzes 1 ist der spezifische, auf die wärmeübertragen-
de Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmetransfer-
koeffizient des Referenzgebäudes gleicher Geometrie, Netto-
grundfläche, Ausrichtung und Nutzung einschließlich der 
Anordnung der Nutzungseinheiten nach Anlage 2, Tabelle 1 der 
Energieeinsparverordnungin der am 1. Mai 2011 geltenden  
Fassung. Der Transmissionswärmetransferkoeffizient wird nach 
Nummer 6.2 der DIN V 18599-2 (2007-02), die wärmeübertragen-
de Umfassungsfläche wird nach DINEN ISO 13789 (1999-10), Fall 
„Außenabmessung“, ermittelt, so dass alle thermisch konditio-
nierten Räume des Gebäudes von dieser Fläche umschlossen 
werden. Bei der grundlegenden Renovierungöffentlicher Gebäu-
de gilt Satz 1 Buchstabe b auch dann als erfüllt, wenn das  
öffentliche Gebäude nach der grundlegenden Renovierung die 
Anforderungen an zu errichtende Gebäude nach § 4 der Energie-
einsparverordnung in der am 1. Mai 2011 geltenden Fassung  
erfüllt. 

3. Maßnahmen zur Einsparung von Energie, bei denen ganz oder 
teilweise Erneuerbare Energien, Abwärme oder Wärme aus Kraft-
Wärme-Kopplung genutzt werden, um den Wärme- und Kälte-
energiebedarf zu decken, gelten unbeschadet der Nummern 1 
oder 2 nur dann als Ersatzmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 
2, wenn sie die Anforderungen nach den Nummern I bis VI  
erfüllen. 

4. Soweit andere Rechtsvorschriften höhere Anforderungen an den 
baulichen Wärmeschutz als die Energieeinsparverordnung stel-
len, treten diese Anforderungen an die Stelle der Anforderungen 
nach der Energieeinsparverordnung in Nummer 1. 

5. Nachweis im Sinne des § 10 Abs. 3 ist der Energieausweis nach  
§ 18 der Energieeinsparverordnung.  

VIII .   Fernwärme oder Fernkälte

1. Die Nutzung von Fernwärme oder Fernkälte gilt nur dann als Er-
satzmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 3, wenn die in dem 
Wärme- oder Kältenetz insgesamt verteilte Wärme oder Kälte
a) zu einem wesentlichen Anteil aus Erneuerbaren Energien, 
b) zu mindestens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung von Ab-

wärme, 
c) zu mindestens 50 Prozent aus KWK-Anlagen oder 
d) zu mindestens 50 Prozent durch eine Kombination der in den 

Buchstaben a bis c genannten Maßnahmen 
 stammt. Die Nummern I bis VI gelten entsprechend. 
2. Nachweis im Sinne des § 10 Abs. 3 ist die Bescheinigung des 

Wärme- oder Kältenetzbetreiber.
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Vollzitat:
“Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. November 2013 (BGBl. 
I S. 3951) geändert worden ist“

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 18.11.2013 I 3951

Die §§ 1 bis 5, 8, 9, 11 Abs. 3, §§ 12, 15 bis 22, § 24 Abs. 1, §§ 26, 27 
und 29 dienen der Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. EG Nr. L 1 S. 65). § 13 
Abs. 1 bis 3 und § 27 dienen der Umsetzung der Richtlinie 92/42/
EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die Wirkungsgrade von mit 
flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warm-
wasserheizkesseln (ABl. EG Nr. L 167 S. 17, L 195 S. 32), zuletzt ge-
ändert durch die Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 6. Juli 2005 (ABl. EU Nr. L 191 S. 29).

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.10.2007 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
 Umsetzung der
  EGRL 91/2002 (CELEX Nr: 302L0091)
  EWGRL 42/92  (CELEX Nr: 392L0042)
  EGRL 32/2006  (CELEX Nr: 306L0032)
  EGRL 91/2002  (CELEX Nr: 302L0091)
  EWGRL 42/92  (CELEX Nr: 392L0042)
 vgl. V v. 29.4.2009 I 954 +++)

Eingangsformel

Auf Grund des § 1 Abs. 2, des § 2 Abs. 2 und 3, des § 3 Abs. 2, des  
§ 4, jeweils in Verbindung mit § 5, sowie des § 5a Satz 1 und 2 des 
Energieeinsparungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. September 2005 (BGBl. I S. 2684) verordnet die Bundesregie-
rung:
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Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Verordnung ist die Einsparung von Energie in  
Gebäuden. In diesem Rahmen und unter Beachtung des gesetzlichen 
Grundsatzes der wirtschaftlichen Vertretbarkeit soll die Verordnung 
dazu beitragen, dass die energiepolitischen Ziele der Bundes- 
regierung, insbesondere ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand 
bis zum Jahr 2050, erreicht werden. Neben den Festlegungen in der 
Verordnung soll dieses Ziel auch mit anderen Instrumenten, ins- 
besondere mit einer Modernisierungsoffensive für Gebäude, Anreizen 
durch die Förderpolitik und einem Sanierungsfahrplan, verfolgt  
werden. Im Rahmen der dafür noch festzulegenden Anforderungen 
an die Gesamtenergieeffizienz von Niedrigstenergiegebäuden wird 
die Bundesregierung in diesem Zusammenhang auch eine grund- 
legende Vereinfachung und Zusammenführung der Instrumente, die 
die Energieeinsparung und die Nutzung erneuerbarer Energien in  
Gebäuden regeln, anstreben, um dadurch die energetische und  
ökonomische Optimierung von Gebäuden zu erleichtern.

(2) Diese Verordnung gilt
1. für Gebäude, soweit sie unter Einsatz von Energie beheizt oder 

gekühlt werden, und 
2. für Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl-, Raumluft- 

und Beleuchtungstechnik sowie der Warmwasserversorgung von 
Gebäuden nach Nummer 1. 

Der Energieeinsatz für Produktionsprozesse in Gebäuden ist nicht 
Gegenstand dieser Verordnung.

(3) Mit Ausnahme der §§ 12 und 13 gilt diese Verordnung nicht für
1. Betriebsgebäude, die überwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung 

von Tieren genutzt werden, 
2. Betriebsgebäude, soweit sie nach ihrem Verwendungszweck 

großflächig und lang anhaltend offen gehalten werden müssen, 
3. unterirdische Bauten, 
4. Unterglasanlagen und Kulturräume für Aufzucht, Vermehrung und 

Verkauf von Pflanzen, 
5. Traglufthallen und Zelte, 
6. Gebäude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zer-

legt zu werden, und provisorische Gebäude mit einer geplanten 
Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren, 

7. Gebäude, die dem Gottesdienst oder anderen religiösen Zwek-
ken gewidmet sind, 

8. Wohngebäude, die
a) für eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten jährlich 

bestimmt sind oder 
b) für eine begrenzte jährliche Nutzungsdauer bestimmt sind, 

wenn der zu erwartende Energieverbrauch der Wohngebäude 
weniger als 25 Prozent des zu erwartenden Energiever-
brauchs bei ganzjähriger Nutzung beträgt, und  

9. sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbliche und  
industrielle Betriebsgebäude, die nach ihrer Zweckbestimmung 
auf eine Innentemperatur von weniger als 12 Grad Celsius oder 
jährlich weniger als vier Monate beheizt sowie jährlich weniger als 
zwei Monate gekühlt werden. 

Auf Bestandteile von Anlagensystemen, die sich nicht im räumlichen 
Zusammenhang mit Gebäuden nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 befinden, 
ist nur § 13 anzuwenden.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung
1. sind Wohngebäude Gebäude, die nach ihrer Zweckbestimmung 

überwiegend dem Wohnen dienen, einschließlich Wohn-, Alten- 
und Pflegeheimen sowie ähnlichen Einrichtungen, 

2.  sind Nichtwohngebäude Gebäude, die nicht unter Nummer 1 fallen, 
3. sind kleine Gebäude Gebäude mit nicht mehr als 50 Quadratme-

tern Nutzfläche, 
3a. sind Baudenkmäler nach Landesrecht geschützte Gebäude oder 

Gebäudemehrheiten, 
4. sind beheizte Räume solche Räume, die auf Grund bestimmungs-

gemäßer Nutzung direkt oder durch Raumverbund beheizt wer-
den, 

5. sind gekühlte Räume solche Räume, die auf Grund bestimmungs-
gemäßer Nutzung direkt oder durch Raumverbund gekühlt wer-
den, 

6. sind erneuerbare Energien solare Strahlungsenergie, Umwelt-
wärme, Geothermie, Wasserkraft, Windenergie und Energie aus 
Biomasse, 

7. ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner bestehende  
Wärmeerzeuger, der zur Übertragung der durch die Verbrennung 
freigesetzten Wärme an den Wärmeträger Wasser dient, 

8. sind Geräte der mit einem Brenner auszurüstende Kessel und der 
zur Ausrüstung eines Kessels bestimmte Brenner, 

9. ist die Nennleistung die vom Hersteller festgelegte und im Dauer-
betrieb unter Beachtung des vom Hersteller angegebenen  
Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte größte Wärme- oder 
Kälteleistung in Kilowatt,

10. ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinu-
ierlich mit einer Eintrittstemperaturvon 35 bis 40 Grad Celsius be-
trieben werden kann und in dem es unter bestimmten Umständen 
zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasserdamp-
fes kommen kann, 

11. ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der für die Kondensation 
eines Großteils des in den Abgas enenthaltenen Wasserdampfes 
konstruiert ist, 

11a. sind elektrische Speicherheizsysteme Heizsysteme mit vom  
Energielieferanten unterbrechbarem Strombezug, die nur in  
den Zeiten außerhalb des unterbrochenen Betriebes durch eine  
Widerstandsheizung Wärme in einem geeigneten Speichermedi-
um speichern, 

12. ist die Wohnfläche die nach der Wohnflächenverordnung oder auf 
der Grundlage anderer Rechtsvorschriften oder anerkannter  
Regeln der Technik zur Berechnung von Wohnflächen ermittelte 
Fläche, 

13. ist die Nutzfläche die Nutzfläche nach anerkannten Regeln der 
Technik, die beheizt oder gekühlt wird, 

14. ist die Gebäudenutzfläche die nach Anlage 1 Nummer 1.3.3  
berechnete Fläche, 

15. ist die Nettogrundfläche die Nettogrundfläche nach anerkannten 
Regeln der Technik, die beheizt odergekühlt wird, 

16. sind Nutzflächen mit starkem Publikumsverkehr öffentlich  
zugängliche Nutzflächen, die während ihrer Öffnungszeiten von 
einer großen Zahl von Menschen aufgesucht werden. Solche  
Flächen können sich insbesondere in öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen befinden, die für gewerbliche, freiberufliche, kultu-
relle, soziale oder behördliche Zwecke genutzt werden.

Abschnitt 2
Zu errichtende Gebäude

§ 3 Anforderungen an Wohngebäude

(1) Zu errichtende Wohngebäude sind so auszuführen, dass der  
Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung,  
Lüftung und Kühlung den Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs  
eines Referenzgebäudesgleicher Geometrie, Gebäudenutzfläche und 
Ausrichtung mit der in Anlage 1 Tabelle 1 angegebenen technischen 
Referenzausführung nicht überschreitet.

(2) Zu errichtende Wohngebäude sind so auszuführen, dass die 
Höchstwerte des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfas-
sungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts nach Anlage 1 
Nummer 1.2 nicht überschritten werden.

(3) Für das zu errichtende Wohngebäude und das Referenzgebäude 
ist der Jahres-Primärenergiebedarf nach einem der in Anlage 1  
Nummer 2 genannten Verfahren zu berechnen. Das zu errichtende 
Wohngebäude und das Referenzgebäude sind mit demselben  
Verfahren zu berechnen.

(4) Zu errichtende Wohngebäude sind so auszuführen, dass die  
Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz nach Anlage 1 
Nummer 3 eingehalten werden.

(5) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie für Gruppen von nicht gekühlten Wohngebäuden auf 
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der Grundlage von Modellberechnungen bestimmte Ausstattungs- 
varianten beschreiben, die unter dort definierten Anwendungsvoraus-
setzungen die Anforderungen nach den Absätzen 1, 2 und 4 generell 
erfüllen, und diese im Bundesanzeiger bekannt machen. Die Anwen-
dungsvoraussetzungen können sich auf die Größe, die Form, die 
Ausrichtung und die Dichtheit der Gebäude sowie auf die Vermeidung 
von Wärmebrücken und auf die Anteile von bestimmten Außenbau-
teilen an der wärmeübertragenden Umfassungsfläche beziehen. Die 
Einhaltung der in den Absätzen 1, 2 und 4 festgelegten Anforderun-
gen wird vermutet, wenn ein nicht gekühltes Wohngebäude die  
Anwendungsvoraussetzungen erfüllt, die in der Bekanntmachung  
definiert sind, und gemäß einer der dazu beschriebenen Ausstat-
tungsvarianten errichtet wird; Berechnungen nach Absatz 3 sind nicht 
erforderlich.

§ 4 Anforderungen an Nichtwohngebäude

(1) Zu errichtende Nichtwohngebäude sind so auszuführen, dass  
der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, 
Lüftung, Kühlung und eingebaute Beleuchtung den Wert des Jahres-
Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes gleicher Geometrie, 
Nettogrundfläche, Ausrichtung und Nutzung einschließlich der  
Anordnung der Nutzungseinheiten mit der in Anlage 2 Tabelle 1  
angegebenen technischen Referenzausführun gnicht überschreitet.

(2) Zu errichtende Nichtwohngebäude sind so auszuführen, dass  
die Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der 
wärmeübertragenden Umfassungsfläche nach Anlage 2 Tabelle 2 
nichtüberschritten werden.

(3) Für das zu errichtende Nichtwohngebäude und das Referenz- 
gebäude ist der Jahres-Primärenergiebedarf nach einem der in  
Anlage 2 Nummer 2 oder 3 genannten Verfahren zu berechnen. Das 
zu errichtende Nichtwohngebäude und das Referenzgebäude sind 
mit demselben Verfahren zu berechnen.

(4) Zu errichtende Nichtwohngebäude sind so auszuführen, dass die 
Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz nach Anlage 2 
Nummer 4 eingehalten werden.

§ 5 Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

(1) Wird in zu errichtenden Gebäuden Strom aus erneuerbaren Ener-
gien eingesetzt, darf dieser Strom von dem nach § 3 Absatz 3 oder  
§ 4 Absatz 3 berechneten Endenergiebedarf abzogen werden, soweit 
er
1.  im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zu dem Gebäude 

erzeugt wird und 
2.  vorrangig in dem Gebäude unmittelbar nach Erzeugung oder nach 

vorübergehender Speicherung selbst genutzt und nur die über-
schüssige Energiemenge in ein öffentliches Netz eingespeist 
wird. 

Es darf höchstens die Strommenge nach Satz 1 angerechnet werden, 
die dem berechneten Strombedarf derjeweiligen Nutzung entspricht.

(2) Der Strombedarf nach Absatz 1 Satz 2 ist nach den Berechnungs-
verfahren nach Anlage 1 Nummer 2 für Wohngebäude und Anlage 2 
Nummer 2 oder 3 für Nichtwohngebäude als Monatswert zu bestim-
men. Der monatliche Ertrag der Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien ist nach DIN V 18599-9 : 2011-12* , berichtigt durch 
DIN V 18599-9 Berichtigung 1 : 2013-05, zu bestimmen. Bei Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie sind die  
monatlichen Stromerträge unter Verwendung der mittleren monat- 
lichen Strahlungsintensitäten der Referenzklimazone Potsdam nach 
DIN V 18599-10 : 2011-12 Anhang E sowie derStandardwerte zur  
Ermittlung der Nennleistung des Photovoltaikmoduls nach DIN V 
18599-9 : 2011-12 Anhang B zu ermitteln. Bei Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus Windenergie sind die monatlichen Stromerträge unter 
Verwendung der mittleren monatlichen Windgeschwindigkeiten der 
Referenzklimazone Potsdam nach DIN V 18599-10 : 2011-12 Anhang 
E zu ermitteln. 

*   Amtlicher Hinweis: Alle zitierten DIN-Vornormen und Normen sind im Beuth-Verlag GmbH, 
Berlin,veröffentlicht und beim Deutschen Patent- und Markenamt in München archivmäßig 

gesichert niedergelegt.

§ 6 Dichtheit, Mindestluftwechsel

(1) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärme-
übertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft 
luftundurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der Technik 
abgedichtet ist. Wird die Dichtheit nach Satz 1 überprüft, kann der 
Nachweis der Luftdichtheit bei der nach § 3 Absatz 3 und § 4  
Absatz 3 erforderlichen Berechnung berücksichtigt werden, wenn die 
Anforderungen nach Anlage 4 eingehalten sind.

(2) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der zum Zwek-
ke der Gesundheit und Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel 
sichergestellt ist.

§ 7 Mindestwärmeschutz, Wärmebrücken

(1) Bei zu errichtenden Gebäuden sind Bauteile, die gegen die Außen-
luft, das Erdreich oder Gebäudeteile mit wesentlich niedrigeren  
Innentemperaturen abgrenzen, so auszuführen, dass die Anforderun-
gen des Mindestwärmeschutzes nach den anerkannten Regeln der 
Technik eingehalten werden. Ist bei zu errichtenden Gebäuden die 
Nachbarbebauung bei aneinandergereihter Bebauung nicht gesichert, 
müssen die Gebäudetrennwände den Mindestwärmeschutz nach 
Satz 1 einhalten.

(2) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der Einfluss 
konstruktiver Wärmebrücken auf den Jahres-Heizwärmebedarf nach 
den anerkannten Regeln der Technik und den im jeweiligen Einzelfall 
wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen so gering wie möglich gehal-
ten wird.

(3) Der verbleibende Einfluss der Wärmebrücken bei der Ermittlung 
des Jahres-Primärenergiebedarfsist nach Maßgabe des jeweils ange-
wendeten Berechnungsverfahrens zu berücksichtigen. Soweit dabei 
Gleichwertigkeitsnachweise zu führen wären, ist dies für solche  
Wärmebrücken nicht erforderlich, bei denen die angrenzenden  
Bauteile kleinere Wärmedurchgangskoeffizienten aufweisen, als in 
den Musterlösungen der DIN4108 Beiblatt 2 : 2006-03 zugrunde  
gelegt sind.

§ 8 Anforderungen an kleine Gebäude  
und Gebäude aus Raumzellen

Werden bei zu errichtenden kleinen Gebäuden die in Anlage 3 ge-
nannten Werte der Wärmedurchgangskoeffizienten der Außenbauteile 
eingehalten, gelten die übrigen Anforderungen dieses Abschnitts als 
erfüllt. Satz 1 ist auf Gebäude entsprechend anzuwenden, die für  
eine Nutzungsdauer von höchstens fünf Jahren bestimmt und aus 
Raumzellen von jeweils bis zu 50 Quadratmetern Nutzfläche  
zusammengesetzt sind.

Abschnitt 3
Bestehende Gebäude und Anlagen

§ 9 Änderung, Erweiterung und Ausbau von Gebäuden

(1) Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen von Gebäuden  
Änderungen im Sinne der Anlage 3 Nummer 1 bis 6 ausgeführt  
werden, sind die Änderungen so auszuführen, dass die Wärmedurch-
gangskoeffizientender betroffenen Flächen die für solche Außen- 
bauteile in Anlage 3 festgelegten Höchstwerte der Wärmedurch-
gangskoeffizienten nicht überschreiten. Die Anforderungen des 
Satzes 1 gelten als erfüllt, wenn
1.  geänderte Wohngebäude insgesamt den Jahres-Primärenergie-

bedarf des Referenzgebäudes nach § 3 Absatz 1 und den Höchst-
wert des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungs-
fläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts nach Anlage 1 
Tabelle 2,

2.  geänderte Nichtwohngebäude insgesamt den Jahres-Primären-
ergiebedarf des Referenzgebäudes nach § 4 Absatz 1 und die 
Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der 
wärmeübertragenden Umfassungsfläche nach Anlage 2 Tabelle 2 
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Zeile 1a, 2a, 3a und 4a

um nicht mehr als 40 vom Hundert überschreiten; wird nach Nummer 
1 oder 2 der zulässige Jahres-Primärenergiebedarf ermittelt, ist  
jeweils die Zeile 1.0 der Anlage 1 Tabelle 1 oder der Anlage 2 Tabelle 
1 nicht anzuwenden.

(2) In Fällen des Absatzes 1 Satz 2 sind die in § 3 Absatz 3 sowie in  
§ 4 Absatz 3 angegebenen Berechnungsverfahren nach Maßgabe der 
Sätze 2 und 4 und des § 5 entsprechend anzuwenden. Soweit
1.  Angaben zu geometrischen Abmessungen von Gebäuden fehlen, 

können diese durch vereinfachtes Aufmaß ermittelt werden; 
2.  energetische Kennwerte für bestehende Bauteile und Anlagen-

komponenten nicht vorliegen, können gesicherte Erfahrungs- 
werte für Bauteile und Anlagenkomponenten vergleichbarer  
Altersklassen verwendet werden; 

hierbei können anerkannte Regeln der Technik verwendet werden; 
die Einhaltung solcher Regeln wird vermutet, soweit Vereinfachungen 
für die Datenaufnahme und die Ermittlung der energetischen Eigen-
schaften sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet werden, die 
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind. Satz 2 
kann auch in Fällen des Absatzes 1 Satz 1 sowie des Absatzes 4  
angewendet werden. Bei Anwendung der Verfahren nach § 3 Absatz 
3 sind die Randbedingungen und Maßgaben nach Anlage 3 Nr. 8 zu 
beachten.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Änderungen von Außenbau-
teilen, wenn die Fläche der geänderten Bauteile nicht mehr als 10 
vom Hundert der gesamten jeweiligen Bauteilfläche des Gebäudes 
betrifft.

(4) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebäudes um beheiz-
te oder gekühlte Räume, für die kein Wärmeerzeuger eingebaut wird, 
sind die betroffenen Außenbauteile so zu ändern oder auszuführen, 
dass die Wärmedurchgangskoeffizienten der betroffenen Flächen die 
für solche Außenbauteile in Anlage 3 festgelegten Höchstwerte der 
Wärmedurchgangskoeffizienten nicht überschreiten. Ist die hinzu-
kommende zusammenhängende Nutzfläche größer als 50 Quadrat-
meter, sind außerdem die Anforderungen an den sommerlichen  
Wärmeschutz nach Anlage 1 Nummer 3 oder Anlage 2 Nummer 4 
einzuhalten.

(5) Wird in Fällen des Absatzes 4 Satz 2 ein neuer Wärmeerzeuger  
eingebaut, sind die betroffenen Außenbauteile so zu ändern oder aus-
zuführen, dass der neue Gebäudeteil die Vorschriften für zu  
errichtende Gebäude nach § 3 oder § 4 einhält. Bei der Ermittlung des 
zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs ist jeweils die Zeile 1.0 der  
Anlage 1 Tabelle 1 oder der Anlage 2 Tabelle 1 nicht anzuwenden. Bei 
Wohngebäuden ergibt sich der zulässige Höchstwert des spezifischen, 
auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Trans- 
missionswärmeverlusts aus Anlage 1 Tabelle 2; bei Nichtwohngebäuden 
ergibt sich der Höchstwert des mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten 
der wärmeübertragenden Umfassungsfläche aus Anlage 2 Tabelle 2  
Zeile 1a, 2a, 3a und 4a. Hinsichtlich der Dichtheit der Gebäudehülle kann 
auch beim Referenzgebäude die Dichtheit des hinzukommenden  
Gebäudeteils in Ansatz gebracht werden.

§ 10 Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden

(1) Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen 
oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und vor dem  
1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr 
betreiben. Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit  
flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und vor 
dem 1. Januar 1985 eingebaut oder aufgestellt worden sind, ab 2015 
nicht mehr betreiben. Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, 
die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden 
und nach dem 1. Januar 1985 eingebaut oder aufgestellt worden 
sind, nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betreiben. Die Sätze 1 bis 
3 sind nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel Nieder-
temperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind, sowie auf  
heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als vier  
Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt beträgt, und auf Heizkessel nach 
§ 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4.

(2) Eigentümer von Gebäuden müssen dafür sorgen, dass bei  
heizungstechnischen Anlagen bisher ungedämmte, zugängliche  
Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die 
sich nicht in beheizten Räumen befinden, nach Anlage 5 zur Begren-
zung der Wärmeabgabe gedämmt sind.

(3) Eigentümer von Wohngebäuden sowie von Nichtwohngebäuden, 
die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate 
und auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt 
werden, müssen dafür sorgen, dass zugängliche Decken beheizter 
Räume zum unbeheizten Dachraum (oberste Geschossdecken), die 
nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach 
DIN 4108-2 : 2013-02 erfüllen, nach dem 31. Dezember 2015 so  
gedämmt sind, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der obersten 
Geschossdecke 0,24 Watt/(m2•K) nicht überschreitet. Die Pflicht 
nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn anstelle der obersten Geschoss- 
decke das darüber liegende Dach entsprechend gedämmt ist oder 
den Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 : 
2013-02 genügt. Bei Maßnahmen zur Dämmung nach den Sätzen 1 
und 2 in Deckenzwischenräumen oder Sparrenzwischenräumen ist 
Anlage 3 Nummer 4 Satz 4 und 6 entsprechend anzuwenden.

(4) Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von  
denen der Eigentümer eine Wohnungam 1. Februar 2002 selbst  
bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 erst im 
Falle eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem 
neuen Eigentümer zu erfüllen. Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt 
zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang.

(5) Die Absätze 2 bis 4 sind nicht anzuwenden, soweit die für die 
Nachrüstung erforderlichen Aufwendungen durch die eintretenden 
Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet  
werden können.

§ 10a (weggefallen)

§ 11 Aufrechterhaltung der energetischen Qualität

(1) Außenbauteile dürfen nicht in einer Weise verändert werden, dass 
die energetische Qualität des Gebäudes verschlechtert wird. Das 
Gleiche gilt für Anlagen und Einrichtungen nach dem Abschnitt 4,  
soweit sie zum Nachweis der Anforderungen energieeinspar- 
rechtlicher Vorschriften des Bundes zu berücksichtigen waren. Satz 1 
ist nicht anzuwenden auf Änderungen von Außenbauteilen, wenn die 
Fläche der geänderten Bauteile nicht mehr als 10 Prozent der gesam-
ten jeweiligen Bauteilfläche des Gebäudes betrifft.

(2) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen nach Absatz 1 
sind vom Betreiber betriebsbereit zu erhalten und bestimmungs- 
gemäß zu nutzen. Eine Nutzung und Erhaltung im Sinne des Satzes 1 
gilt als gegeben, soweit der Einfluss einer energiebedarfssenkenden 
Einrichtung auf den Jahres-Primärenergiebedarf durch andere  
anlagentechnische oder bauliche Maßnahmen ausgeglichen wird.

(3) Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumluft-
technik sowie der Warmwasserversorgung sind vom Betreiber sach-
gerecht zu bedienen. Komponenten mit wesentlichem Einfluss auf 
den Wirkungsgrad solcher Anlagen sind vom Betreiber regelmäßig zu 
warten und instand zu halten. Für die Wartung und Instandhaltung ist 
Fachkunde erforderlich. Fachkundig ist, wer die zur Wartung und  
Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten be-
sitzt.

§ 12 Energetische Inspektion von Klimaanlagen

(1) Betreiber von in Gebäude eingebauten Klimaanlagen mit einer 
Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als zwölf Kilowatt haben 
innerhalb der in den Absätzen 3 und 4 genannten Zeiträume energeti-
sche Inspektionen dieser Anlagen durch berechtigte Personen im 
Sinne des Absatzes 5 durchführen zu lassen.

(2) Die Inspektion umfasst Maßnahmen zur Prüfung der Komponen-
ten, die den Wirkungsgrad der Anlage beeinflussen, und der Anlagen-
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dimensionierung im Verhältnis zum Kühlbedarf des Gebäudes. Sie 
bezieht sich insbesondere auf
1.  die Überprüfung und Bewertung der Einflüsse, die für die Ausle-

gung der Anlage verantwortlich sind, insbesondere Veränderun-
gen der Raumnutzung und -belegung, der Nutzungszeiten, der 
inneren Wärmequellen sowie der relevanten bauphysikalischen 
Eigenschaften des Gebäudes und der vom Betreiber geforderten 
Sollwerte hinsichtlich Luftmengen, Temperatur, Feuchte, Be-
triebszeit sowie Toleranzen, und

2.  die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Komponenten.

(3) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach der Inbetriebnah-
me oder der Erneuerung wesentlicher Bauteile wie Wärmeübertrager, 
Ventilator oder Kältemaschine durchzuführen. Abweichend von Satz 
1 sind die am 1. Oktober 2007 mehr als vier und bis zu zwölf Jahre 
alten Anlagen innerhalb von sechs Jahren, die über zwölf Jahre alten
Anlagen innerhalb von vier Jahren und die über 20 Jahre alten Anla-
gen innerhalb von zwei Jahren nach dem 1. Oktober 2007 erstmals 
einer Inspektion zu unterziehen.

(4) Nach der erstmaligen Inspektion ist die Anlage wiederkehrend 
mindestens alle zehn Jahre einer Inspektion zu unterziehen.

(5) Inspektionen dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt 
werden. Fachkundig sind insbesondere
1.  Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in 

den Fachrichtungen Versorgungstechnik oder Technische 
Gebäudeausrüstung mit mindestens einem Jahr Berufserfah-
rung in Planung, Bau, Betrieb oder Prüfung raumlufttechni-
scher Anlagen,

2.  Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in
  a) den Fachrichtungen Maschinenbau, 

Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Bauingenieurwesen 
oder

  b) einer anderen technischen Fachrich-
tung mit einem Ausbildungsschwerpunkt bei der Versor-
gungstechnik oder der Technischen Gebäudeausrüstung

 mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in Planung, Bau, 
Betrieb oder Prüfung raumlufttechnischer Anlagen. 

Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz erworben 
worden sind und durch einen Ausbildungsnachweis belegt werden 
können, sind den in Satz 2 genannten Ausbildungen gleichgestellt.

(6) Die inspizierende Person hat einen Inspektionsbericht mit den  
Ergebnissen der Inspektion und Ratschlägen in Form von kurz gefas-
sten fachlichen Hinweisen für Maßnahmen zur kosteneffizienten Ver-
besserung der energetischen Eigenschaften der Anlage, für deren 
Austausch oder für Alternativlösungen zu erstellen. Die inspizierende 
Person hat den Inspektionsbericht unter Angabe ihres Namens, ihrer 
Anschrift und Berufsbezeichnung sowie des Datums der Inspektion 
und des Ausstellungsdatums eigenhändig oder durch Nachbildung 
der Unterschrift zu unterschreiben und dem Betreiber zu übergeben. 
Vor Übergabe des Inspektionsberichts an den Betreiber hat die inspi-
zierende Person die nach § 26c Absatz 2 zugeteilte Registriernummer 
einzutragen. Hat bei elektronischer Antragstellung die nach § 26c zu-
ständige Registrierstelle bis zum Ablauf von drei Arbeitstagen nach 
Antragstellung und in sonstigen Fällen der Antragstellung bis zum 
Ablauf von sieben Arbeitstagen nach Antragstellung keine Registrier-
nummer zugeteilt, sind statt der Registriernummer die Wörter  
„Registriernummer wurde beantragt am“ und das Datum der Antrag-
stellung bei der Registrierstelle einzutragen (vorläufiger  Inspektions-
bericht). Unverzüglich nach Erhalt der Registriernummer hat die  
inspizierende Person dem Betreiber eine Ausfertigung des Inspekti-
onsberichts mit der eingetragenen Registriernummer zu übermitteln. 
Nach Zugang des vervollständigten Inspektionsberichts beim Betrei-
ber verliert der vorläufige Inspektionsbericht seine Gültigkeit.

(7) Der Betreiber hat den Inspektionsbericht der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

Abschnitt 4
Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik 

 sowie der  Warmwasserversorgung

§ 13 Inbetriebnahme von Heizkesseln und sonstigen  
Wärmeerzeugersystemen

(1) Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen  
beschickt werden und deren Nennleistung mindestens vier Kilowatt 
und höchstens 400 Kilowatt beträgt, dürfen zum Zwecke der Inbe-
triebnahme in Gebäuden nur eingebaut oder aufgestellt werden, 
wenn sie mit der CE-Kennzeichnung nach § 5 Abs. 1 und 2 der  
Verordnung über das Inverkehrbringen von Heizkesseln und Geräten 
nach dem Bauproduktengesetz vom 28. April 1998 (BGBl. I S. 796), 
die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 
(BGBl. I S. 2449) geändert worden ist, oder nach Artikel 7 Abs. 1 Satz 
2 der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die 
Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen  
beschickten neuen Warmwasserheizkesseln (ABl. EG Nr. L 167 S. 17, 
L 195 S. 32), die zuletzt durch die Richtlinie 2008/28/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 (ABl. L 81 vom 
20.3.2008, S. 48) geändert worden ist, versehen sind. Satz 1 gilt auch 
für Heizkessel, die aus Geräten zusammengefügt werden, soweit  
dabei die Parameter beachtet werden, die sich aus der den Geräten 
beiliegenden EG-Konformitätserklärung ergeben.

(2) Heizkessel dürfen in Gebäuden nur dann zum Zwecke der  
Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt werden, wenn die Anfor-
derungen nach Anlage 4a eingehalten werden. Ausgenommen sind 
bestehende Gebäude, wenn deren Jahres-Primärenergiebedarf den 
Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes um 
nicht mehr als 40 vom Hundert überschreitet.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf
1. einzeln produzierte Heizkessel, 
2. Heizkessel, die für den Betrieb mit Brennstoffen ausgelegt sind, 

deren Eigenschaften von den marktüblichen flüssigen und gas-
förmigen Brennstoffen erheblich abweichen, 

3. Anlagen zur ausschließlichen Warmwasserbereitung, 
4. Küchenherde und Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung des 

Raumes, in dem sie eingebaut oder aufgestellt sind, ausgelegt 
sind, daneben aber auch Warmwasser für die Zentralheizung und 
für sonstige Gebrauchszwecke liefern, 

5. Geräte mit einer Nennleistung von weniger als sechs Kilowatt zur 
Versorgung eines Warmwasserspeichersystems mit Schwer-
kraftumlauf.

§ 14 Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen

(1) Zentralheizungen müssen beim Einbau in Gebäude mit zentralen 
selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschal-
tung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer 
Antriebe in Abhängigkeit von
1. der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungs-

größe und 
2. der Zeit 
ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen 
bei bestehenden Gebäuden nicht vorhanden sind, muss der Eigen- 
tümer sie nachrüsten. Bei Wasserheizungen, die ohne Wärmeübertra-
ger an eine Nah- oder Fernwärmeversorgung angeschlossen sind, 
gilt Satz 1 hinsichtlich der Verringerung und Abschaltung der Wärme-
zufuhr auch ohne entsprechende Einrichtungen in den Haus- und 
Kundenanlagen als eingehalten, wenn die Vorlauftemperatur des 
Nah- oder Fernwärmenetzes in Abhängigkeit von der Außentempera-
tur und der Zeit durch entsprechende Einrichtungen in der zentralen 
Erzeugungsanlage geregelt wird.

(2) Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wärmeträger müssen 
beim Einbau in Gebäude mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur 
raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet werden; von 
dieser Pflicht ausgenommen sind Fußbodenheizungen in Räumen mit 
weniger als sechs Quadratmetern Nutzfläche. Satz 1 gilt nicht für Ein-
zelheizgeräte, die zum Betrieb mit festen oder flüssigen Brennstoffen 
eingerichtet sind. Mit Ausnahme von Wohngebäuden ist für Gruppen 
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von Räumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppenregelung zuläs-
sig. Soweit die in Satz 1 bis 3 geforderten Ausstattungen bei beste-
henden Gebäuden nicht vorhanden sind, muss der Eigentümer sie 
nachrüsten; Fußbodenheizungen, die vor dem 1. Februar 2002 einge-
baut worden sind, dürfen abweichend von Satz 1 erster Halbsatz mit 
Einrichtungen zur raumweisen Anpassung der Wärmeleistungan die 
Heizlast ausgestattet werden.

(3) In Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung sind die 
Umwälzpumpen der Heizkreise beim erstmaligen Einbau und bei der 
Ersetzung so auszustatten, dass die elektrische Leistungsaufnahme 
dem betriebsbedingten Förderbedarf selbsttätig in mindestens drei 
Stufen angepasst wird, soweit sicherheitstechnische Belange des 
Heizkessels dem nicht entgegenstehen.

(4) Zirkulationspumpen müssen beim Einbau in Warmwasseranlagen 
mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung 
ausgestattet werden.

(5) Beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung von Wärmevertei-
lungs- und Warmwasserleitungen sowie von Armaturen in Gebäuden 
ist deren Wärmeabgabe nach Anlage 5 zu begrenzen.

§ 15 Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik

(1) Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleistung für den  
Kältebedarf von mehr als zwölf Kilowatt und raumlufttechnischen  
Anlagen, die für einen Volumenstrom der Zuluft von wenigstens  
4 000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt sind, in Gebäude sowie bei 
der Erneuerung von Zentralgeräten oder Luftkanalsystemen solcher 
Anlagen müssen diese Anlagen so ausgeführt werden, dass
1. die auf das Fördervolumen bezogene elektrische Leistung der 

Einzelventilatoren oder 
2. der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Fördervolumen 

bezogenen elektrischen Leistungen aller Zu- und Abluftventilato-
ren 

bei Auslegungsvolumenstrom den Grenzwert der Kategorie SFP 4 
nach DIN EN 13779 : 2007-09 nicht überschreitet. Der Grenzwert für 
die Klasse SFP 4 kann um Zuschläge nach DIN EN 13779 : 2007-09 
Abschnitt 6.5.2 für Gas- und HEPA-Filter sowie Wärmerückführungs-
bauteile der Klassen H2 oder H1 nach DIN EN 13053 :2007-11 erwei-
tert werden.

(2) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebäude und 
bei der Erneuerung von Zentralgeräten solcher Anlagen müssen,  
soweit diese Anlagen dazu bestimmt sind, die Feuchte der Raumluft 
unmittelbar zu verändern, diese Anlagen mit selbsttätig wirkenden 
Regelungseinrichtungen ausgestattet werden, bei denen getrennte 
Sollwerte für die Be- und die Entfeuchtung eingestellt werden können 
und als Führungsgröße mindestens die direkt gemessene Zu- oder 
Abluftfeuchte dient. Sind solche Einrichtungen in bestehenden  
Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 nicht vorhanden, muss der Betreiber 
sie bei Klimaanlagen innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der 
jeweiligen Frist des § 12 Absatz 3, bei sonstigen raumlufttechnischen 
Anlagen in entsprechender Anwendung der jeweiligen Fristen des  
§ 12 Absatz 3, nachrüsten.

(3) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebäude und 
bei der Erneuerung von Zentralgeräten oder Luftkanalsystemen  
solcher Anlagen müssen diese Anlagen mit Einrichtungen zur selbst-
tätigen Regelung der Volumenströme in Abhängigkeit von den  
thermischen und stofflichen Lasten oder zur Einstellung der Volumen-
ströme in Abhängigkeit von der Zeit ausgestattet werden, wenn der 
Zuluftvolumenstrom dieser Anlagen je Quadratmeter versorgter  
Nettogrundfläche, bei Wohngebäuden je Quadratmeter versorgter 
Gebäudenutzfläche neun Kubikmeter pro Stunde überschreitet. Satz 
1 gilt nicht, soweit in den versorgten Räumen auf Grund des Arbeits- 
oder Gesundheitsschutzes erhöhte Zuluftvolumenströme erforderlich 
sind oder Laständerungen weder messtechnisch noch hinsichtlich 
des zeitlichen Verlaufes erfassbar sind.

(4) Werden Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen und Armaturen, 
die zu Anlagen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gehören, erstmalig in 
Gebäude eingebaut oder ersetzt, ist deren Wärmeaufnahme nach 
Anlage 5 zubegrenzen.

(5) Werden Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebäude eingebaut oder 
Zentralgeräte solcher Anlagen erneuert, müssen diese mit einer Ein-
richtung zur Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, die mindestens 
der Klassifizierung H3 nach DIN EN 13053 : 2007-11 entspricht. Für 
die Betriebsstundenzahl sind die Nutzungsrandbedingungen nach 
DIN V 18599-10 : 2011-12 und für den Luftvolumenstrom der Außen-
luftvolumenstrom maßgebend.

Abschnitt 5
Energieausweise und Empfehlungen für die  

Verbesserung der Energieeffizienz

§ 16 Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen

(1) Wird ein Gebäude errichtet, hat der Bauherr sicherzustellen, dass 
ihm, wenn er zugleich Eigentümer des Gebäudes ist, oder dem  
Eigentümer des Gebäudes ein Energieausweis nach dem Muster  
der Anlage 6 oder 7 unter Zugrundelegung der energetischen Eigen-
schaften des fertig gestellten Gebäudes ausgestellt und der Energie-
ausweis oder eine Kopie hiervon übergeben wird. Die Ausstellung 
und die Übergabe müssen unverzüglich nach Fertigstellung des Ge-
bäudes erfolgen. Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, 
wenn unter Anwendung des § 9 Absatz 1 Satz 2 für das gesamte 
Gebäude Berechnungen nach § 9 Absatz 2 durchgeführt werden. Der 
Eigentümer hat den Energieausweis der nach Landesrecht zuständi-
gen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(2) Soll ein mit einem Gebäude bebautes Grundstück, ein grund-
stücksgleiches Recht an einem bebauten Grundstück oder Woh-
nungs- oder Teileigentum verkauft werden, hat der Verkäufer dem 
potenziellen Käufer spätestens bei der Besichtigung einen Energie-
ausweis oder eine Kopie hiervon mit dem Inhalt nach dem Muster der 
Anlage 6 oder 7 vorzulegen; die Vorlagepflicht wird auch durch einen 
deutlich sichtbaren Aushang oder ein deutlich sichtbares Auslegen 
während der Besichtigung erfüllt. Findet keine Besichtigung statt, hat 
der Verkäufer den Energieausweis oder eine Kopie hiervon mit dem 
Inhalt nach dem Muster der Anlage 6 oder 7 dem potenziellen Käufer 
unverzüglich vorzulegen; der Verkäufer muss den Energieausweis 
oder eine Kopie hiervon spätestens unverzüglich dann vorlegen, 
wenn der potenzielle Käufer ihn hierzu auffordert. Unverzüglich nach 
Abschluss des Kaufvertrages hat der Verkäufer dem Käufer den Ener-
gieausweis oder eine Kopie hiervon zu übergeben. Die Sätze 1 bis 3 
sind entsprechend anzuwenden auf den Vermieter, Verpächter und 
Leasinggeber bei der Vermietung, der Verpachtung oder dem Leasing 
eines Gebäudes, einer Wohnung oder einer sonstigen selbständigen 
Nutzungseinheit.

(3) Der Eigentümer eines Gebäudes, in dem sich mehr als 500 Qua-
dratmeter oder nach dem 8. Juli 2015 mehr als 250 Quadratmeter 
Nutzfläche mit starkem Publikumsverkehr befinden, der auf behördli-
cher Nutzung beruht, hat dafür Sorge zu tragen, dass für das Gebäu-
de ein Energieausweis nach dem Muster der Anlage 6 oder 7 ausge-
stellt wird. Der Eigentümer hat den nach Satz 1 ausgestellten 
Energieausweis an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle 
auszuhängen. Wird die in Satz 1 genannte Nutzfläche nicht oder nicht 
überwiegend vom Eigentümer selbst genutzt, so trifft die Pflicht zum 
Aushang des Energieausweises den Nutzer. Der Eigentümer hat ihm 
zu diesem Zweck den Energieausweis oder eine Kopie hiervon zu 
übergeben. Zur Erfüllung der Pflicht nach Satz 1 ist es ausreichend, 
von einem Energiebedarfsausweis nur die Seiten 1 und 2 nach dem 
Muster der Anlage 6 oder 7 und von einem Energieverbrauchsaus-
weis nur die Seiten 1 und 3 nach dem Muster der Anlage 6 oder 7 
auszuhängen; anstelle des Aushangs eines Energieausweises nach 
dem Muster der Anlage 7 kann der Aushang auch nach dem Muster 
der Anlage 8 oder 9 vorgenommen werden.

(4) Der Eigentümer eines Gebäudes, in dem sich mehr als 500 Qua-
dratmeter Nutzfläche mit starkem Publikumsverkehr befinden, der 
nicht auf behördlicher Nutzung beruht, hat einen Energieausweis an 
einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhängen, sobald 
für das Gebäude ein Energieausweis vorliegt. Absatz 3 Satz 3 bis 5 ist 
entsprechend anzuwenden.
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(5) Auf kleine Gebäude sind die Vorschriften dieses Abschnitts nicht 
anzuwenden. Auf Baudenkmäler sind die Absätze 2 bis 4 nicht anzu-
wenden.

§ 16a Pflichtangaben in Immobilienanzeigen

(1) Wird in Fällen des § 16 Absatz 2 Satz 1 vor dem Verkauf eine  
Immobilienanzeige in kommerziellen Medien aufgegeben und liegt zu 
diesem Zeitpunkt ein Energieausweis vor, so hat der Verkäufer sicher-
zustellen, dass die Immobilienanzeige folgende Pflichtangaben ent-
hält:
1. die Art des Energieausweises: Energiebedarfsausweis oder Ener-

gieverbrauchsausweis im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 1,
2. den im Energieausweis genannten Wert des Endenergiebedarfs 

oder Endenergieverbrauchs für das Gebäude, 
3. die im Energieausweis genannten wesentlichen Energieträger für 

die Heizung des Gebäudes, 
4. bei Wohngebäuden das im Energieausweis genannte Baujahr 

und 
5. bei Wohngebäuden die im Energieausweis genannte Energieeffi-

zienzklasse. 
Bei Nichtwohngebäuden ist bei Energiebedarfs- und bei Energiever-
brauchsausweisen als Pflichtangabe nach Satz 1 Nummer 2 der  
Endenergiebedarf oder Endenergieverbrauch sowohl für Wärme als 
auch für Strom jeweils getrennt aufzuführen.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden auf den Vermieter,  
Verpächter und Leasinggeber bei Immobilienanzeigen zur Vermie-
tung, Verpachtung oder zum Leasing eines Gebäudes, einer Woh-
nung oder einer sonstigen selbständigen Nutzungseinheit.

(3) Bei Energieausweisen, die nach dem 30. September 2007 und vor 
dem 1. Mai 2014 ausgestellt worden sind, und bei Energieausweisen 
nach § 29 Absatz 1 sind die Pflichten der Absätze 1 und 2 nach Maß-
gabe des § 29 Absatz 2 und 3 zu erfüllen. 

§ 17 Grundsätze des Energieausweises

(1) Der Aussteller hat Energieausweise nach § 16 auf der Grundlage 
des berechneten Energiebedarfs (Energiebedarfsausweis) oder des 
erfassten Energieverbrauchs (Energieverbrauchsausweis) nach Maß-
gabe der Absätze 2 bis 6 sowie der §§ 18 und 19 auszustellen. Es ist 
zulässig, sowohl den Energiebedarf als auch den Energieverbrauch 
anzugeben.

(2) Energieausweise dürfen in den Fällen des § 16 Abs. 1 nur auf der 
Grundlage des Energiebedarfs ausgestellt werden. In den Fällen des 
§ 16 Abs. 2 sind ab dem 1. Oktober 2008 Energieausweise für Wohn-
gebäude, die weniger als fünf Wohnungen haben und für die der Bau-
antrag vor dem 1. November 1977 gestellt worden ist, auf der Grund-
lage des Energiebedarfs auszustellen. Satz 2 gilt nicht, wenn das 
Wohngebäude
1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der  

Wärmeschutzverordnung vom 11. August 1977 (BGBl. I S. 1554) 
eingehalten hat oder 

2. durch spätere Änderungen mindestens auf das in Nummer 1  
bezeichnete Anforderungsniveau gebracht worden ist. 

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Wohngebäu-
des nach Satz 3 können die Bestimmungen über die vereinfachte Da-
tenerhebung nach § 9 Abs. 2 Satz 2 und die Datenbereitstellung 
durch den Eigentümer nach Absatz 5 angewendet werden.

(3) Energieausweise werden für Gebäude ausgestellt. Sie sind für  
Teile von Gebäuden auszustellen, wenn die Gebäudeteile nach § 22 
getrennt zu behandeln sind.

(4) Energieausweise einschließlich Modernisierungsempfehlungen 
müssen nach Inhalt und Aufbau den Mustern in den Anlagen 6 bis 9 
entsprechen und mindestens die dort für die jeweilige Ausweisart  
geforderten, nicht als freiwillig gekennzeichneten Angaben enthalten. 
Zusätzliche, nicht personenbezogene Angaben können beigefügt 
werden. Energieausweise sind vom Aussteller unter Angabe seines 
Namens, seiner Anschrift und Berufsbezeichnung sowie des Ausstel-
lungsdatums eigenhändig oder durch Nachbildung der Unterschrift 

zu unterschreiben. Vor Übergabe des neu ausgestellten Energieaus-
weises an den Eigentümer hat der Aussteller die nach § 26c Absatz 2 
zugeteilte Registriernummer einzutragen. Hat bei elektronischer  
Antragstellung die nach § 26c zuständige Registrierstelle bis zum  
Ablauf von drei Arbeitstagen nach Antragstellung und in sonstigen 
Fällen der Antragstellung bis zum Ablauf von sieben Arbeitstagen 
nach Antragstellung keine Registriernummer zugeteilt, sind statt der 
Registriernummer die Wörter „Registriernummer wurde beantragt 
am“ und das Datum der Antragstellung bei der Registrierstelle einzu-
tragen (vorläufiger Energieausweis). Unverzüglich nach Erhalt der  
Registriernummer hat der Aussteller dem Eigentümer eine Ausferti-
gung des Energieausweises mit der eingetragenen Registriernummer 
zu übermitteln. Nach Zugang des vervollständigten Energieausweises 
beim Eigentümer verliert der vorläufige Energieausweis seine Gültig-
keit. Die Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind Bestandteil 
der Energieausweise nach den Mustern in den Anlagen 6 und 7.

(5) Der Eigentümer kann die zur Ausstellung des Energieausweises 
nach § 18 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit 
den Anlagen 1, 2 und 3 Nummer 8 oder nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
und 3, Absatz 2 Satz 1oder 5 und Absatz 3 Satz 1 erforderlichen  
Daten bereitstellen. Der Eigentümer muss dafür Sorge tragen, dass 
die von ihm nach Satz 1 bereitgestellten Daten richtig sind. Der  
Aussteller darf die vom Eigentümer bereitgestellten Daten seinen  
Berechnungen nicht zugrunde legen, soweit begründeter Anlass zu 
Zweifeln an deren Richtigkeit besteht. Soweit der Aussteller des  
Energieausweises die Daten selbst ermittelt hat, ist Satz 2 entspre-
chend anzuwenden.

(6) Energieausweise sind für eine Gültigkeitsdauer von zehn Jahren 
auszustellen. Unabhängig davon verlieren Energieausweise ihre  
Gültigkeit, wenn nach § 16 Absatz 1 ein neuer Energieausweis  
erforderlich wird.

§ 18 Ausstellung auf der Grundlage des Energiebedarfs

(1) Werden Energieausweise für zu errichtende Gebäude auf der 
Grundlage des berechneten Energiebedarfs ausgestellt, sind die  
Ergebnisse der nach den §§ 3 bis 5 erforderlichen Berechnungen  
zugrunde zu legen. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen  
anzugeben, soweit ihre Angabe für Energiebedarfswerte in den  
Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist. In den Fällen des § 3  
Absatz 5 Satz 3 sind die Kennwerte zu verwenden, die in den Be-
kanntmachungen nach § 3 Absatz 5 Satz 1 der jeweils zutreffenden 
Ausstattungsvariante zugewiesen sind.

(2) Werden Energieausweise für bestehende Gebäude auf der Grund-
lage des berechneten Energiebedarfs ausgestellt, ist auf die erforder-
lichen Berechnungen § 9 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. Die  
Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre  
Angabe für Energiebedarfswerte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 
vorgesehen ist.

§ 19 Ausstellung auf der Grundlage des Energieverbrauchs

(1) Werden Energieausweise für bestehende Gebäude auf der  
Grundlage des erfassten Energieverbrauchs ausgestellt, sind der  
witterungsbereinigte Endenergie- und Primärenergieverbrauch nach 
Maßgabe der Absätze 2 und 3 zu berechnen. Die Ergebnisse sind in 
den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe für Energie-
verbrauchswerte in den Mustern der Anlagen 6, 7 und 9 vorgesehen 
ist. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 Satz 2 über die vereinfachte 
Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden.

(2) Bei Wohngebäuden ist der Endenergieverbrauch für Heizung  
und Warmwasserbereitung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro 
Jahr und Quadratmeter Gebäudenutzfläche anzugeben. Ist im Fall 
dezentraler Warmwasserbereitung in Wohngebäuden der hierauf  
entfallende Verbrauch nicht bekannt, ist der Endenergieverbrauch um 
eine Pauschale von 20 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter 
Gebäudenutzfläche zu erhöhen. Im Fall der Kühlung von Raumluft  
in Wohngebäuden ist der für Heizung und Warmwasser ermittelte  
Endenergieverbrauch um eine Pauschale von 6 Kilowattstunden pro 
Jahr und Quadratmeter gekühlte Gebäudenutzfläche zu erhöhen. Ist 
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die Gebäudenutzfläche nicht bekannt, kann sie bei Wohngebäuden 
mit bis zu zwei Wohneinheiten mit beheiztem Keller pauschal mit  
dem 1,35fachen Wert der Wohnfläche, bei sonstigen Wohngebäuden 
mit dem 1,2fachen Wert der Wohnfläche angesetzt werden. Bei Nicht-
wohngebäuden ist der Endenergieverbrauch für Heizung, Warm- 
wasserbereitung, Kühlung, Lüftung und eingebaute Beleuchtung zu 
ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Netto-
grundfläche anzugeben. Der Endenergieverbrauch für Heizung ist  
einer Witterungsbereinigung zu unterziehen. Der Primärenergie- 
verbrauch wird auf der Grundlage des Endenergieverbrauchs und der 
Primärenergiefaktoren nach Anlage 1 Nummer 2.1.1 Satz 2 bis 7  
errechnet.

(3) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind
1. Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten nach der 

Heizkostenverordnung für das gesamte Gebäude, 
2. andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere Abrechnungen 

von Energielieferanten oder sachgerecht durchgeführte Ver-
brauchsmessungen, oder 

3. eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den Nummern 1 
und 2 

zu verwenden; dabei sind mindestens die Abrechnungen aus einem 
zusammenhängenden Zeitraum von 36 Monaten zugrunde zu legen, 
der die jüngste vorliegende Abrechnungsperiode einschließt. Bei der 
Ermittlung nach Satz 1 sind längere Leerstände rechnerisch ange-
messen zu berücksichtigen. Der maßgebliche Energieverbrauch ist 
der durchschnittliche Verbrauch in dem zugrunde gelegten Zeitraum. 
Für die Witterungsbereinigung des Endenergieverbrauchs und die  
angemessene rechnerische Berücksichtigung längerer Leerstände 
sowie die Berechnung des Primärenergieverbrauchs auf der Grund-
lage des ermittelten Endenergieverbrauchs ist ein den anerkannten 
Regeln der Technik entsprechendes Verfahren anzuwenden. Die  
Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird vermutet,  
soweit bei der Ermittlung des Energieverbrauchs Vereinfachungen 
verwendet werden, die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht 
worden sind.

(4) Als Vergleichswerte für den Energieverbrauch eines Nichtwohnge-
bäudes sind in den Energieausweis die Werte einzutragen, die jeweils 
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im 
Einvernehmenmit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.

§ 20 Empfehlungen für die Verbesserung der Energieeffizienz

Der Aussteller des Energieausweises hat dem Eigentümer im Ener-
gieausweis Empfehlungen für Maßnahmen zur kosteneffizienten  
Verbesserung der energetischen Eigenschaften des Gebäudes  
(Energieeffizienz) in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen  
zu geben (Modernisierungsempfehlungen), es sei denn, solche Maß-
nahmen sind nicht möglich. Die Modernisierungsempfehlungen  
beziehen sich auf Maßnahmen am gesamten Gebäude, an einzelnen 
Außenbauteilen sowie an Anlagen und Einrichtungen im Sinne dieser 
Verordnung. In den Modernisierungsempfehlungen kann ergänzend 
auf weiterführende Hinweise in Veröffentlichungen des Bundesmini-
steriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen  
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder in 
Veröffentlichungen von ihnen beauftragter Dritter Bezug genommen-
werden. Die Bestimmungen des § 9 Absatz 2 Satz 2 über die  
vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden. Sind 
Modernisierungsempfehlungen nicht möglich, hat der Aussteller dies 
im Energieausweis zuvermerken.

§ 21 Ausstellungsberechtigung für bestehende Gebäude

(1) Zur Ausstellung von Energieausweisen für bestehende Gebäude 
nach § 16 Absatz 2 bis 4 sind nur berechtigt
1. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in

a) den Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwe-
sen, Technische Gebäudeausrüstung, Physik, Bauphysik, 
Maschinenbau oder Elektrotechnik oder 

b) einer anderen technischen oder naturwissenschaftlichen 

Fachrichtung mit einem Ausbildungsschwerpunkt auf einem 
unter Buchstabe a genannten Gebiet,  

2. Personen im Sinne der Nummer 1 Buchstabe a im Bereich Archi-
tektur der Fachrichtung Innenarchitektur, 

3. Personen, die für ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder 
anlagentechnisches Gewerbe oder für das Schornsteinfeger- 
wesen die Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle 
erfüllen, sowie Handwerksmeister der zulassungsfreien Handwer-
ke dieser Bereiche und Personen, die auf Grund ihrer Ausbildung 
berechtigt sind, eine solches Handwerk ohne Meistertitel selb-
ständig auszuüben, 

4. staatlich anerkannte oder geprüfte Techniker, deren Ausbildungs-
schwerpunkt auch die Beurteilung der Gebäudehülle, die Beurtei-
lung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen oder die 
Beurteilung von Lüftungs- und Klimaanlagen umfasst, 

5. Personen, die nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften der 
Länder zur Unterzeichnung von bautechnischen Nachweisen des 
Wärmeschutzes oder der Energieeinsparung bei der Errichtung 
von Gebäuden berechtigtsind, im Rahmen der jeweiligen  Nach-
weisberechtigung, 

wenn sie mit Ausnahme der in Nummer 5 genannten Personen min-
destens eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfüllen. 
Die Ausstellungsberechtigung nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 in Verbindung 
mit Absatz 2 bezieht sich nur auf Energieausweise für bestehende 
Wohngebäude. Für Personen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 ist die 
Ausstellungsberechtigung auf bestehende Wohngebäude beschränkt, 
wenn sich ihre Fortbildung im Sinne des Absatzes 2 Nummer 2  
Buchstabe b auf Wohngebäude beschränkt hat und keine andere 
Voraussetzung des Absatzes 2 erfüllt ist.

(2) Voraussetzung für die Ausstellungsberechtigung nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 4 ist
1. während des Studiums ein Ausbildungsschwerpunkt im Bereich 

des energiesparenden Bauens oder nach einem Studium ohne 
einen solchen Schwerpunkt eine mindestens zweijährige Berufs-
erfahrung inwesentlichen bau- oder anlagentechnischen Tätig-
keitsbereichen des Hochbaus, 

2. eine erfolgreiche Fortbildung im Bereich des energiesparenden 
Bauens, die
a) in Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 den wesentlichen Inhal-

ten der Anlage 11, 
b in Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 den wesentlichen 

Inhalten der Anlage 11 Nr. 1 und 2 entspricht, oder
3. eine öffentliche Bestellung als vereidigter Sachverständiger für 

ein Sachgebiet im Bereich des energiesparenden Bauens oder in 
wesentlichen bau- oder anlagentechnischen Tätigkeitsbereichen 
des Hochbaus. 

(2a) (weggefallen)

(3) § 12 Abs. 5 Satz 3 ist auf Ausbildungen im Sinne des Absatzes 1 
entsprechend anzuwenden.

Abschnitt 6
Gemeinsame Vorschriften, Ordnungswidrigkeiten

§ 22 Gemischt genutzte Gebäude

(1) Teile eines Wohngebäudes, die sich hinsichtlich der Art ihrer  
Nutzung und der gebäudetechnischen Ausstattung wesentlich von 
der Wohnnutzung unterscheiden und die einen nicht unerheblichen 
Teil der Gebäudenutzfläche umfassen, sind getrennt als Nichtwohn-
gebäude zu behandeln.

(2) Teile eines Nichtwohngebäudes, die dem Wohnen dienen und  
einen nicht unerheblichen Teil der Nettogrundfläche umfassen, sind 
getrennt als Wohngebäude zu behandeln.

(3) Für die Berechnung von Trennwänden und Trenndecken zwischen 
Gebäudeteilen gilt in Fällen der Absätze 1und 2 Anlage 1 Nr. 2.6 Satz 
1 entsprechend.
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§ 23 Regeln der Technik

(1) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger auf  
Veröffentlichungen sachverständiger Stellen über anerkannte Regeln 
der Technik hinweisen, soweit in dieser Verordnung auf solche Regeln 
Bezug genommen wird.

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehören auch Normen, 
technische Vorschriften oder sonstige Bestimmungen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und anderer Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie der 
Türkei, wenn ihre Einhaltung das geforderte Schutzniveau in Bezug 
auf Energieeinsparung und Wärmeschutz dauerhaft gewährleistet.

(3) Soweit eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und Anlagen  
im Hinblick auf die Anforderungen dieser Verordnung auf Grund  
anerkannter Regeln der Technik nicht möglich ist, weil solche Regeln 
nicht vorliegenoder wesentlich von ihnen abgewichen wird, sind  
der nach Landesrecht zuständigen Behörde die erforderlichen  
Nachweise für eine anderweitige Bewertung vorzulegen. Satz 1 gilt 
nicht für Baustoffe, Bauteile und Anlagen,
1. soweit für sie die Bewertung auch im Hinblick auf die Anforderun-

gen zur Energieeinsparung im Sinne dieser Verordnung durch die 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter  
Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur 
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 vom 
4.4.2011, S. 5) oder durch nationale Rechtsvorschriften zur  
Umsetzung oder Durchführung von Rechtsvorschriften der  
Europäischen Union gewährleistet wird, erforderliche CE-Kenn-
zeichnungen angebracht wurden und nach den genannten Vor-
schriften zulässige Klassen und Leistungsstufen nach Maßgabe 
landesrechtlicher Vorschriften eingehalten werden, oder 

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften über die 
Verwendung von Bauprodukten auch die Einhaltung dieser  
Verordnung sichergestellt wird. 

(4) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
und das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder in 
deren Auftrag Dritte können Bekanntmachungen nach dieser Verord-
nung neben der Bekanntmachung im Bundesanzeiger auch kosten-
frei in das Internet einstellen.

(5) Verweisen die nach dieser Verordnung anzuwendenden datierten 
technischen Regeln auf undatierte technische Regeln, sind diese in 
der Fassung anzuwenden, die dem Stand zum Zeitpunkt der Heraus-
gabe der datierten technischen Regel entspricht.

§ 24 Ausnahmen

(1) Soweit bei Baudenkmälern oder sonstiger besonders erhaltens-
werter Bausubstanz die Erfüllung der Anforderungen dieser Verord-
nung die Substanz oder das Erscheinungsbild beeinträchtigen oder 
andere Maßnahmen zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand  
führen, kann von den Anforderungen dieser Verordnung abgewichen 
werden.

(2) Soweit die Ziele dieser Verordnung durch andere als in dieser  
Verordnung vorgesehene Maßnahmen im gleichen Umfang erreicht 
werden, lassen die nach Landesrecht zuständigen Behörden auf  
Antrag Ausnahmen zu.

§ 25 Befreiungen

(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden haben auf Antrag 
von den Anforderungen dieser Verordnung zu befreien, soweit die  
Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch  
einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer  
unbilligen Härte führen. Eine unbillige Härte liegt insbesondere vor, 
wenn die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der üblichen  
Nutzungsdauer, bei Anforderungen an bestehende Gebäude inner-

halb angemessener Frist durch die eintretenden Einsparungen  
nicht erwirtschaftet werden können.

(2) Absatz 1 ist auf die Vorschriften des Abschnitts 5 nicht anzuwen-
den.

§ 26 Verantwortliche

(1) Für die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung ist der Bau-
herr verantwortlich, soweit in dieser Verordnung nicht ausdrücklich 
ein anderer Verantwortlicher bezeichnet ist.

(2) Für die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung sind im  
Rahmen ihres jeweiligen Wirkungskreises auch die Personen  
verantwortlich, die im Auftrag des Bauherrn bei der Errichtung oder 
Änderung von Gebäuden oder der Anlagentechnik in Gebäuden tätig 
werden.

§ 26a Private Nachweise

(1) Wer geschäftsmäßig an oder in bestehenden Gebäuden Arbeiten
1. zur Änderung von Außenbauteilen im Sinne des § 9 Absatz 1  

Satz 1, 
2. zur Dämmung oberster Geschossdecken im Sinne von § 10  

Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, oder 
3. zum erstmaligen Einbau oder zur Ersetzung von Heizkesseln und 

sonstigen Wärmeerzeugersystemen nach § 13, Verteilungs- 
einrichtungen oder Warmwasseranlagen nach § 14 oder Klima-
anlagen oder sonstigen Anlagen der Raumlufttechnik nach § 15 

durchführt, hat dem Eigentümer unverzüglich nach Abschluss der  
Arbeiten schriftlich zu bestätigen, dass die von ihm geänderten oder 
eingebauten Bau- oder Anlagenteile den Anforderungen dieser Ver-
ordnung entsprechen (Unternehmererklärung).

(2) Mit der Unternehmererklärung wird die Erfüllung der Pflichten  
aus den in Absatz 1 genannten Vorschriften nachgewiesen. Die  
Unternehmererklärung ist von dem Eigentümer mindestens fünf  
Jahre aufzubewahren. Der Eigentümer hat die Unternehmererklärun-
gen der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlangen vorzu-
legen.

§ 26b Aufgaben des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers

(1) Bei heizungstechnischen Anlagen prüft der bevollmächtigte  
Bezirksschornsteinfeger als Beliehener im Rahmen der Feuerstätten-
schau, ob
1. Heizkessel, die nach § 10 Absatz 1, auch in Verbindung mit  

Absatz 4, außer Betrieb genommen werden mussten, weiterhin 
betrieben werden und 

2. Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, 
die nach § 10 Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 4,  
gedämmt werden mussten, weiterhin ungedämmt sind. 

(2) Bei heizungstechnischen Anlagen, die in bestehende Gebäude 
eingebaut werden, prüft der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 
im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Abnahme der Anlage oder, 
wenn eine solche Abnahme nicht vorgesehen ist, als Beliehener im 
Rahmen der ersten Feuerstättenschau nach dem Einbau außerdem, 
ob
1. die Anforderungen nach § 11 Absatz 1 Satz 2 erfüllt sind, 
2. Zentralheizungen mit einer zentralen selbsttätig wirkenden Ein-

richtung zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr so-
wie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe nach § 14 
Absatz 1 ausgestattet sind, 

3. Umwälzpumpen in Zentralheizungen mit Vorrichtungen zur 
selbsttätigen Anpassung der elektrischen Leistungsaufnahme 
nach § 14 Absatz 3 ausgestattet sind, 

4. bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armatu-
ren die Wärmeabgabe nach § 14 Absatz 5 begrenzt ist. 

(3) Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger weist den Eigentü-
mer bei Nichterfüllung der Pflichten aus den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Vorschriften schriftlich auf diese Pflichten hin und setzt  
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eine angemessene Frist zu deren Nacherfüllung. Werden die Pflichten 
nicht innerhalb der festgesetzten Frist erfüllt, unterrichtet der bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfeger unverzüglich die nach Landes-
recht zuständige Behörde.

(4) Die Erfüllung der Pflichten aus den in den Absätzen 1 und 2  
genannten Vorschriften kann durch Vorlage der Unternehmererklä-
rungen gegenüber dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
nachgewiesen werden. Es bedarf dann keiner weiteren Prüfung durch 
den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.

(5) Eine Prüfung nach Absatz 1 findet nicht statt, soweit eine  
vergleichbare Prüfung durch den bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger bereits auf der Grundlage von Landesrecht für die jeweilige 
heizungstechnische Anlage vor dem 1. Oktober 2009 erfolgt ist.

§ 26c Registriernummern

(1) Wer einen Inspektionsbericht nach § 12 oder einen Energie- 
ausweis nach § 17 ausstellt, hat für diesen Bericht oder für diesen 
Energieausweis bei der zuständigen Behörde (Registrierstelle) eine 
Registriernummer zu beantragen. Der Antrag ist grundsätzlich  
elektronisch zu stellen. Eine Antragstellung in Papierform ist zulässig, 
soweit die elektronische Antragstellung für den Antragsteller eine  
unbillige Härte bedeuten würde. Bei der Antragstellung sind Name 
und Anschrift der nach Satz 1 antragstellenden Person, das Bundes-
land und die Postleitzahl der Belegenheit des Gebäudes, das Aus-
stellungsdatum des Inspektionsberichts oder des Energieausweises 
anzugeben sowie
1. in Fällen des § 12 die Nennleistung der inspizierten Klimaanlage, 
2. in Fällen des § 17

a) die Art des Energieausweises: Energiebedarfs- oder Energie-
verbrauchsausweis und 

b) die Art des Gebäudes: Wohn- oder Nichtwohngebäude, Neu-
bau oder bestehendes Gebäude.  

(2) Die Registrierstelle teilt dem Antragsteller für jeden neu ausgestell-
ten Inspektionsbericht oder Energieausweis eine Registriernummer 
zu. Die Registriernummer ist unverzüglich nach Antragstellung zuer-
teilen. 

§ 26d Stichprobenkontrollen von Energieausweisen  
und Inspektionsberichten überKlimaanlagen

(1) Die zuständige Behörde (Kontrollstelle) unterzieht Inspektionsbe-
richte über Klimaanlagen nach § 12 und Energieausweise nach § 17 
nach Maßgabe der folgenden Absätze einer Stichprobenkontrolle.

(2) Die Stichproben müssen jeweils einen statistisch signifikanten 
Prozentanteil aller in einem Kalenderjahr neu ausgestellten Energie-
ausweise und neu ausgestellten Inspektionsberichte über Klimaanla-
gen erfassen.

(3) Die Kontrollstelle kann bei der Registrierstelle Registriernummern 
und dort vorliegende Angaben nach § 26c Absatz 1 zu neu aus- 
gestellten Energieausweisen und Inspektionsberichten über im jewei-
ligen Land belegene Gebäude und Klimaanlagen erheben, speichern 
und nutzen, soweit dies für die Vorbereitung der Durchführung der 
Stichprobenkontrollen erforderlich ist. Nach dem Abschluss der 
Stichprobenkontrolle hat die Kontrollstelle die Daten nach Satz 1  
jeweils im Einzelfall unverzüglich zu löschen. Kommt es auf Grund 
der Stichprobenkontrolle zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens  
gegen den Ausweisaussteller nach § 27 Absatz 2 Nummer 7, 8 oder 9 
oder Absatz 3 Nummer 1 oder 3 oder gegen die inspizierende Person 
nach § 27 Absatz 2 Nummer 2 oder Absatz 3 Nummer 1 oder 3, so 
sind abweichend von Satz 2 die Daten nach Satz 1, soweit diese im 
Rahmen des Bußgeldverfahrens erforderlich sind, erst nach dessen 
rechtskräftigem Abschluss jeweils im Einzelfall unverzüglich zu  
löschen.

(4) Die gezogene Stichprobe von Energieausweisen wird von der 
Kontrollstelle auf der Grundlage der nachstehenden Optionen oder 
gleichwertiger Maßnahmen überprüft:

1. Validitätsprüfung der Eingabe-Gebäudedaten, die zur Ausstellung 
des Energieausweises verwendet wurden, und der im Energie-
ausweis angegebenen Ergebnisse; 

2. Prüfung der Eingabe-Gebäudedaten und Überprüfung der im  
Energieausweis angegebenen Ergebnisse einschließlich der  
abgegebenen Modernisierungsempfehlungen; 

3. vollständige Prüfung der Eingabe-Gebäudedaten, die zur Aus-
stellung des Energieausweises verwendet wurden, vollständige 
Überprüfung der im Energieausweis angegebenen Ergebnisse 
einschließlich derabgegebenen Modernisierungsempfehlungen 
und, falls dies insbesondere auf Grund des Einverständnisses 
des Eigentümers des Gebäudes möglich ist, Inaugenscheinnah-
me des Gebäudes zur Prüfung der Übereinstimmung zwischen 
den im Energieausweis angegebenen Spezifikationen mit dem 
Gebäude, für das der Energieausweis erstellt wurde. 

Wird im Rahmen der Stichprobe ein Energieausweis gezogen, der  
bereits auf der Grundlage von Landesrechteiner zumindest gleich-
wertigen Überprüfung unterzogen wurde, findet keine erneute Über-
prüfung statt. Die auf der Grundlage von Landesrecht bereits durch-
geführte Überprüfung gilt als Überprüfung im Sinne derjenigen Option 
nach Satz 1, der sie gleichwertig ist.

(5) Aussteller von Energieausweisen sind verpflichtet, Kopien der von 
ihnen ausgestellten Energieausweise und der zu deren Ausstellung 
verwendeten Daten und Unterlagen zwei Jahre ab dem Ausstellungs-
datum desjeweiligen Energieausweises aufzubewahren.

(6) Die Kontrollstelle kann zur Durchführung der Überprüfung nach 
Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 1 vom jeweiligen Aussteller die 
Übermittlung einer Kopie des Energieausweises und die zu dessen 
Ausstellung verwendeten Daten und Unterlagen verlangen. Der Aus-
steller ist verpflichtet, dem Verlangen der Kontrollbehörde zu entspre-
chen. Der Energieausweis sowie die Daten und Unterlagen sind der 
Kontrollstelle grundsätzlich in elektronischer Form zu übermitteln.  
Eine Übermittlung in Papierform ist zulässig, soweit die elektronische 
Übermittlung für den Antragsteller eine unbillige Härte bedeuten  
würde. Angaben zum Eigentümer und zur Adresse des Gebäudes 
darf die Kontrollstelle nur verlangen, soweit dies zur Durchführung 
der Überprüfung im Einzelfall erforderlich ist; werden die im ersten 
Halbsatz genannten Angaben von der Kontrollstelle nicht verlangt, 
hat der Aussteller Angaben zum Eigentümer und zur Adresse des  
Gebäudes inder Kopie des Energieausweises sowie in den zu dessen 
Ausstellung verwendeten Daten und Unterlagen vor der Übermittlung 
unkenntlich zu machen. Im Fall der Übermittlung von Angaben nach 
Satz 5 erster Halbsatz in Verbindung mit Satz 2 hat der Aussteller des 
Energieausweises den Eigentümer des Gebäudes hierüber unverzüg-
lich zu informieren.

(7) Die vom Aussteller nach Absatz 6 übermittelten Kopien von  
Energieausweisen, Daten und Unterlagen dürfen, soweit sie perso-
nenbezogene Daten enthalten, von der Kontrollstelle nur für die 
Durchführung der Stichprobenkontrollen und hieraus resultierender 
Bußgeldverfahren gegen den Ausweisaussteller nach § 27 Absatz 2 
Nummer 7, 8 oder 9 oder Absatz 3 Nummer 1 oder 3 erhoben,  
gespeichert und genutzt werden, soweit dies im Einzelfall jeweils  
erforderlich ist. Die in Satz 1 genannten Kopien, Daten und Unter- 
lagen dürfen nur solange aufbewahrt werden, wie dies zur Durch- 
führung der Stichprobenkontrollen und der Bußgeldverfahren im  
Einzelfall erforderlich ist. Sie sind nach Durchführung der Stichpro-
benkontrollen und bei Einleitung von Bußgeldverfahren nach deren 
rechtskräftigem Abschluss jeweils im Einzelfall unverzüglich zu  
löschen. Im Übrigen bleiben die Datenschutzgesetze des Bundes und 
der Länder sowie andere Vorschriften des Bundes und der Länder 
zum Schutz personenbezogener Daten unberührt.

(8) Die Absätze 5 bis 7 sind auf die Durchführung der Stichproben-
kontrolle von Inspektionsberichten über Klimaanlagen entsprechend 
anzuwenden. 

§ 26e Nicht personenbezogene Auswertung von Daten

(1) Die Kontrollstelle kann den nicht personenbezogenen Anteil der 
Daten, die sie im Rahmen des § 26d Absatz 3 Satz 1, Absatz 4, 6 
Satz 1 bis 4 und Absatz 8 erhoben und gespeichert hat, unbefristet 
zur Verbesserung der Erfüllung von Aufgaben der Energieeinsparung 
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auswerten.
(2) Die Auswertung kann sich bei Energieausweisen insbesondere auf 
folgende Merkmale beziehen:
1. Art des Energieausweises: Energiebedarfs- oder Energiever-

brauchsausweis, 
2. Anlass der Ausstellung des Energieausweises nach § 16 Absatz 1 

Satz 1, Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 1, Absatz 2 Satz 4 oder 
Absatz 3 Satz 1, 

3. Art des Gebäudes: Wohn- oder Nichtwohngebäude, Neubau oder 
bestehendes Gebäude, 

4. Gebäudeeigenschaften, wie die Eigenschaften der wärme- 
übertragendenden Umfassungsfläche und die Art der heizungs-, 
kühl- und raumlufttechnischen Anlagentechnik sowie der Warm-
wasserversorgung, bei Nichtwohngebäuden auch die Art der 
Nutzung und die Zonierung, 

5. Werte des Endenergiebedarfs oder -verbrauchs sowie des  
Primärenergiebedarfs oder -verbrauchs für das Gebäude, 

6. wesentliche Energieträger für Heizung und Warmwasser, 
7. Einsatz erneuerbarer Energien und 
8. Land und Landkreis der Belegenheit des Gebäudes ohne Angabe 

des Ortes, der Straße und der Hausnummer. 

(3) Die Auswertung kann sich bei Inspektionsberichten über Klimaan-
lagen insbesondere auf folgende Merkmale beziehen:
1. Nennleistung der inspizierten Klimaanlage, 
2. Art des Gebäudes: Wohn- oder Nichtwohngebäude und 
3. Land und Landkreis der Belegenheit des Gebäudes, ohne Anga-

be des Ortes, der Straße und der Hausnummer.

§ 26f Erfahrungsberichte der Länder

Die Länder berichten der Bundesregierung erstmals zum 1. März 
2017, danach alle drei Jahre, über die wesentlichen Erfahrungen mit 
den Stichprobenkontrollen nach § 26d. Die Berichte dürfen keine  
 personenbezogenen Daten enthalten.

§ 27 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Energieeinspa-
rungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 3 Absatz 1 ein Wohngebäude nicht richtig errichtet, 
2. entgegen § 4 Absatz 1 ein Nichtwohngebäude nicht richtig  

errichtet, 
3. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Änderungen ausführt, 
4. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, 2 oder Satz 3 einen Heizkessel 

betreibt, 
5. entgegen § 10 Absatz 2 nicht dafür sorgt, dass eine dort genann-

te Leitung oder eine dort genannte Armatur gedämmt ist, 
6. entgegen § 10 Absatz 3 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine dort 

genannte Geschossdecke gedämmt ist, 
7. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2,  

einen Heizkessel einbaut oder aufstellt, 
8. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 eine  

Zentralheizung, eine heizungstechnische Anlage oder eine  
Umwälzpumpe nicht oder nicht rechtzeitig ausstattet oder 

9. entgegen § 14 Abs. 5 die Wärmeabgabe von Wärmeverteilungs- 
oder Warmwasserleitungen oder Armaturen nicht oder nicht 
rechtzeitig begrenzt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 2 des Ener-
gieeinsparungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 12 Absatz 1 eine Inspektion nicht oder nicht rechtzei-

tig durchführen lässt, 
2. entgegen § 12 Absatz 5 Satz 1 eine Inspektion durchführt,
3. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass ein Ener-

gieausweis oder eine Kopie hiervon übergeben wird, 
4. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz oder Satz 2 zwei-

ter Halbsatz, jeweils auch in Verbindung mit Satz 4, einen Ener-
gieausweis oder eine Kopie hiervon nicht, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig vorlegt, 

5. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 3, auch in Verbindung mit Satz 4, 
einen Energieausweis oder eine Kopie hiervon nicht, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig übergibt, 

6. entgegen § 16a Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 

2, nicht sicherstellt, dass in der Immobilienanzeige die Pflichtan-
gaben enthalten sind, 

7. entgegen § 17 Absatz 5 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 4, 
nicht dafür Sorge trägt, dass die bereitgestellten Daten richtig 
sind, 

8. entgegen § 17 Absatz 5 Satz 3 bereitgestellte Daten seinen  
Berechnungen zugrunde legt oder 

9. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 einen Energieausweis ausstellt. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 3 des Ener-
gieeinsparungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 12 Absatz 6 Satz 3 oder Satz 4 oder § 17 Absatz 4 

Satz 4 oder Satz 5 die zugeteilte Registriernummer oder das  
Datum der Antragstellung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig einträgt, 

2. entgegen § 26a Absatz 1 eine Bestätigung nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig vornimmt oder 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 26d Absatz 6 Satz 1, auch 
in Verbindung mit Absatz 8, zuwiderhandelt.

Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 28 Allgemeine Übergangsvorschriften

(1) Auf Vorhaben, welche die Errichtung, die Änderung, die Erweite-
rung oder den Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand haben, ist 
diese Verordnung in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung oder 
der Bauanzeige geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Auf nicht genehmigungsbedürftige Vorhaben, die nach Maßgabe 
des Bauordnungsrechts der Gemeinde zur Kenntnis zu geben sind, 
ist diese Verordnung in der zum Zeitpunkt der Kenntnisgabe gegen-
über der zuständigen Behörde geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Auf sonstige nicht genehmigungsbedürftige, insbesondere geneh-
migungs-, anzeige- und verfahrensfreie Vorhaben ist diese Verord-
nung in der zum Zeitpunkt des Beginns der Bauausführung geltenden 
Fassunganzuwenden.

(3a) Wird nach dem 30. April 2014 ein Energieausweis gemäß § 16 
Absatz 1 Satz 1 oder 3 für ein Gebäude ausgestellt, auf das nach den 
Absätzen 1 bis 3 eine vor dem 1. Mai 2014 geltende Fassung dieser 
Verordnunganzuwenden ist, ist in der Kopfzeile zumindest der ersten 
Seite des Energieausweises in geeigneter Form die angewandte  
Fassung dieser Verordnung anzugeben.

(4) Auf Verlangen des Bauherrn ist abweichend von Absatz 1 das 
neue Recht anzuwenden, wenn über den Bauantrag oder nach einer 
Bauanzeige noch nicht bestandskräftig entschieden worden ist.

§ 29 Übergangsvorschriften für Energieausweise und Aussteller

(1) Energiebedarfsausweise für Wohngebäude, die nach Fassungen 
der Energieeinsparverordnung, die vor dem 1. Oktober 2007 gegolten 
haben, ausgestellt worden sind, gelten als Energieausweise im Sinne 
des § 16 Absatz1 Satz 4 und Absatz 2 bis 4 sowie des § 16a; sie  
sind ab dem Tag der Ausstellung zehn Jahre gültig. Satz 1 ist ent-
sprechend anzuwenden auf Energieausweise, die vor dem 1. Oktober 
2007 ausgestellt worden sind
1. von Gebietskörperschaften oder auf deren Veranlassung von 

Dritten nach einheitlichen Regeln, wenn sie Angaben zum Enden-
ergiebedarf oder -verbrauch enthalten, die auch die Warmwas-
serbereitung und bei Nichtwohngebäuden darüber hinaus die 
Kühlung und eingebaute Beleuchtung berücksichtigen, und wenn 
die wesentlichen Energieträger für die Heizung des Gebäudes 
angegeben sind, oder 

2. in Anwendung der in dem von der Bundesregierung am 25. April 
2007 beschlossenen Entwurf dieser Verordnung (Bundesrats-
Drucksache 282/07) enthaltenen Bestimmungen. 

Energieausweise, die vor dem 1. Oktober 2007 ausgestellt worden 
sind und nicht von Satz 1 oder Satz 2 erfasst werden, sind von der 
Fortgeltung im Sinne des Satzes 1 ausgeschlossen; sie können bis zu 
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sechs Monate nachdem 30. April 2014 für Zwecke des § 16 Absatz 1 
Satz 4 und Absatz 2 bis 4 verwendet werden.

(2) § 16a ist auf Energieausweise, die nach dem 30. September 2007 
und vor dem 1. Mai 2014 ausgestellt worden sind, mit den folgenden 
Maßgaben anzuwenden. Als Pflichtangabe nach § 16a Absatz 1 Satz 
1 Nummer 2 ist in Immobilienanzeigen anzugeben:
1. bei Energiebedarfsausweisen für Wohngebäude der Wert des  

Endenergiebedarfs, der auf Seite 2 des Energieausweises gemäß 
dem Muster nach Anlage 6 angegeben ist; 

2. bei Energieverbrauchsausweisen für Wohngebäude der Energie-
verbrauchskennwert, der auf Seite 3 des Energieausweises  
gemäß dem Muster nach Anlage 6 angegeben ist; ist im Energie-
verbrauchskennwert der Energieverbrauch für Warmwasser  
nicht enthalten, so ist der Energieverbrauchskennwert um eine 
Pauschale von 20 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter 
Gebäudenutzfläche zu erhöhen; 

3. bei Energiebedarfsausweisen für Nichtwohngebäude der  
Gesamtwert des Endenergiebedarfs, der Seite 2 des Energieaus-
weises gemäß dem Muster nach Anlage 7 zu entnehmen ist; 

4. bei Energieverbrauchsausweisen für Nichtwohngebäude sowohl 
der Heizenergieverbrauchs- als auch der Stromverbrauchskenn-
wert, die Seite 3 des Energieausweises gemäß dem Muster nach 
Anlage 7 zu entnehmen sind.

Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend auf Energieausweise nach  
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 anzuwenden. Bei Energieausweisen für 
Wohngebäude nach Satz 1 und nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, bei 
denen noch keine Energieeffizienzklasse angegeben ist, darf diese 
freiwillig angegeben werden, wobei sich die Klasseneinteilung gemäß 
Anlage 10 aus dem Endenergiebedarf oder dem Endenergieverbrauch 
des Gebäudes ergibt. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung kann im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
umfür Wirtschaft und Technologie für Energieausweise nach Satz 1 
und nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Arbeitshilfen zu den Pflichtan-
gaben in Immobilienanzeigen im Bundesanzeiger bekannt machen.

(3) § 16a ist auf Energieausweise nach Absatz 1 Satz 1 und 2 Num-
mer 1 mit folgenden Maßgaben anzuwenden. Als Pflichtangaben 
nach § 16a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 sind in Immobilienanzei-
gen anzugeben:
1. bei Energiebedarfsausweisen für Wohngebäude nach Absatz 1 

Satz 1, jeweils gemäß dem Muster A des Anhangs der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift zu § 13 der Energieeinsparverordnung 
in der Fassung vom 7. März 2002 (BAnz. S. 4865), geändert durch 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 2. Dezember 2004 (BAnz. 
S. 23 804),
a) der Wert des Endenergiebedarfs, der sich aus der Addition 

der Werte des Endenergiebedarfs für dieeinzelnen Energieträ-
ger ergibt, und 

b) die Art der Beheizung;  
2. bei Energieausweisen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 der im 

Energieausweis angegebene Endenergiebedarf oder Endenergie-
verbrauch und die dort angegebenen wesentlichen Energieträger 
für die Heizung des Gebäudes. 

Bei Energieausweisen für Wohngebäude nach Satz 1 und Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2, bei denen noch keine Energieeffizienzklasse ange-
geben ist, darf diese freiwillig angegeben werden, wobei sich die 
Klasseneinteilung gemäß Anlage 10 aus dem Endenergiebedarf oder 
dem Endenergieverbrauch des Gebäudes ergibt. Absatz 2 Satz 5 ist 
entsprechend anzuwenden.

(3a) In den Fällen des § 16 Absatz 2 sind begleitende Modernisie-
rungsempfehlungen zu noch geltenden Energieausweisen, die nach 
Maßgabe der am 1. Oktober 2007 oder am 1. Oktober 2009 in Kraft 
getretenen Fassung der Energieeinsparverordnung ausgestellt  
worden sind, dem potenziellen Käufer oder Mieter zusammen mit 
dem Energieausweis vorzulegen und dem Käufer oder neuen Mieter 
mit dem Energieausweis zu übergeben; für die Vorlage und die Über-
gabe sind im Übrigen die Vorgaben des § 16 Absatz 2 entsprechend 
anzuwenden.

(4) Zur Ausstellung von Energieausweisen für bestehende Wohn- 
gebäude nach § 16 Abs. 2 sind ergänzend zu § 21 auch Personen 
berechtigt, die vor dem 25. April 2007 nach Maßgabe der Richtlinie 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie über die  
Förderung der Beratung zur sparsamen und rationellen Energiever-
wendung in Wohngebäuden vor Ort vom 7. September 2006 (BAnz. 

S. 6379) als Antragsberechtigte beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle registriert worden sind.

(5) Zur Ausstellung von Energieausweisen für bestehende Wohn- 
gebäude nach § 16 Abs. 2 sind ergänzend zu § 21 auch Personen 
berechtigt, die am 25. April 2007 über eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung im Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie und 
eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Energiefachbera-
ter im Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie verfügt  
haben. Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die eine solche Weiter-
bildung vor dem 25. April 2007 begonnen haben, nach erfolgreiche-
mAbschluss der Weiterbildung.

(6) Zur Ausstellung von Energieausweisen für bestehende Wohn- 
gebäude nach § 16 Abs. 2 sind ergänzend zu § 21 auch Personen 
berechtigt, die am 25. April 2007 über eine abgeschlossene Weiterbil-
dung zum Energieberater des Handwerks verfügt haben. Satz 1 gilt 
entsprechend für Personen, die eine solche Weiterbildung vor dem 
25. April 2007 begonnen haben, nach erfolgreichem Abschluss der 
Weiterbildung.

§ 30 Übergangsvorschrift über die  
vorläufige Wahrnehmung von Vollzugsaufgaben 

der Länder durch das Deutsche Institut für Bautechnik

Bis zum Inkrafttreten der erforderlichen jeweiligen landesrechtlichen 
Regelungen zur Aufgabenübertragung nimmt das Deutsche Institut 
für Bautechnik vorläufig die Aufgaben des Landesvollzugs als  
Registrierstelle nach §26c und als Kontrollstelle nach § 26d wahr. Die 
vorläufige Aufgabenwahrnehmung als Kontrollstelle nach Satz 1  
bezieht sich nur auf die Überprüfung von Stichproben auf der Grund-
lage der in § 26d Absatz 4 Nummer 1 und 2 geregelten Optionen oder 
gleichwertiger Maßnahmen, soweit diese Aufgaben elektronisch 
durchgeführt werden können. Die Sätze 1 und 2 sind längstens  
sieben Jahre nach Inkrafttreten dieser Regelung anzuwenden.

§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2007 in Kraft.

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anlage 1 (zu den §§ 3 und 9)
Anforderungen an Wohngebäude
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 960 - 964;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

1 Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs und des 
spezifischenTransmissionswärmeverlusts für zu errich-
tende Wohngebäude (zu § 3 Absatz 1 und 2) 

1.1 Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs 
 Der Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs eines zu 

errichtenden Wohngebäudes ist der auf die Gebäudenutz- 
fläche bezogene, nach einem der in Nr. 2.1 angegebenen  
erfahren berechnete Jahres-Primärenergiebedarf eines Refe-
renzgebäudes gleicher Geometrie, Gebäudenutzfläche und 
Ausrichtungwie das zu errichtende Wohngebäude, das  
hinsichtlich seiner Ausführung den Vorgaben der Tabelle 1 
entspricht.

 Soweit in dem zu errichtenden Wohngebäude eine elektrische 
Warmwasserbereitung ausgeführt wird, darf diese bis zum 
31. Dezember 2015 anstelle von Tabelle 1 Zeile 6 als  
wohnungszentrale Anlageohne Speicher gemäß den in  
Tabelle 5.1-3 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geändert durch 
A1 : 2012-07, gegebenen Randbedingungen berücksichtigt 
werden. Der sich daraus ergebende Höchstwert des Jahres-
Primärenergiebedarfs ist in Fällen des Satzes 2 um 10,0 kWh/
(m2•a) zu verringern; dies gilt nicht bei Durchführung von 
Maßnahmen zur Einsparung von Energie nach § 7 Absatz 1 
Nummer 2 in Verbindung mit Nummer VII.1 und 2 der Anlage 
des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes.
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Tabelle 1

Ausführung des Referenzgebäudes

Zeile Bauteile/Systeme

Referenzausführung/Wert 
(Maßeinheit)

Eigenschaft (zu Zeilen 1.1 bis 3)

1.0
Der nach einem der in Nummer 2.1 angegebenen Verfahren berechnete Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach den 
Zeilen 1.1 bis 8 ist für Neubauvorhaben ab dem 1. Januar 2016 mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren. § 28 bleibt unberührt.

1.1 Außenwand (einschließlich Einbauten, 
wie Rollladenkästen), Geschossdecke 
gegen Außenluft

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2 • K)

1.2 Außenwand gegen Erdreich, Boden-
platte, Wände und Deckenzu unbe-
heizten Räumen

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2 • K)

1.3 Dach, oberste Geschossdecke, 
Wände zu Abseiten

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2 • K)

1.4 Fenster, Fenstertüren Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,3 W/(m2 • K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g_| = 0,60

1.5 Dachflächenfenster Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,4 W/(m2 • K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g_| = 0,60

1.6 Lichtkuppeln Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2 • K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g_| = 0,64

1.7 Außentüren Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2 • K)

2 Bauteile nach den Zeilen 1.1 bis 1.7 Wärmebrückenzuschlag DUWB = 0,05 W/(m2 • K)

3 Luftdichtheit der Gebäudehülle Bemessungswert n50 Bei Berechnung nach
• DIN V 4108-6 : 2003-06:

mit Dichtheitsprüfung 
• DIN V 18599-2 : 2011-12:

nach Kategorie I*

4 Sonnenschutzvorrichtung keine im Rahmen der Nachweise nach Nummer 2.1.1 oder 2.1.2 anzurechnende Sonnen-
schutzvorrichtung

5 Heizungsanlage • Wärmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert),
 Heizöl EL, Aufstellung:
–  für Gebäude bis zu 500 m2 Gebäudenutzfläche innerhalb der thermischen Hülle 
–  für Gebäude mit mehr als 500 m2 Gebäudenutzfläche außerhalb der thermischen Hülle
• Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem innerhalb der 
 wärmeübertragenden Umfassungsfläche, innen liegende Stränge und Anbindeleitungen,
 Standard-Leitungslängen nach DIN V 4701-10 : 2003-08
 Tabelle 5.3-2, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt, Dp konstant), 
 Rohrnetz hydraulisch abgeglichen 
• Wärmeübergabe mit freien statischen Heizflächen, Anordnung an normaler Außenwand, 
 Thermostatventile mit Proportionalbereich 1 K

6 Anlage zur Warmwasserbereitung • zentrale Warmwasserbereitung 

• gemeinsame Wärmebereitung mit Heizungsanlage nach Zeile 5 

• bei Berechnung nach Nummer 2.1.1: Solaranlage mit Flachkollektor sowie Speicher  
 ausgelegt gemäß DIN V 18599-8 : 2011-12 Tabelle 15 

• bei Berechnung nach Nummer 2.1.2: Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschließlichen  
 Trinkwassererwärmung entsprechend den Vorgaben nach DIN V 4701-10 : 2003-08  
 Tabelle 5.1-10 mit Speicher, indirektbeheizt (stehend), gleiche Aufstellung wie  
 Wärmeerzeuger,

 –  kleine Solaranlage bei AN m 500 m2 (bivalenter Solarspeicher) 

 –  große Solaranlage bei AN > 500 m2  

• Verteilsystem innerhalb der wärmeübertragendenUmfassungsfläche, innen liegende  
 Stränge, gemeinsame Installationswand, Standard-Leitungslängen nach 
 DIN V 4701-10 : 2003-08 Tabelle 5.1-2 mit Zirkulation

7 Kühlung keine Kühlung

8 Lüftung zentrale Abluftanlage, bedarfsgeführt mit geregeltemDC-Ventilator
*   Die Angaben nach Anlage 4 zum Überprüfungsverfahren für die Dichtheit bleiben unberührt.

3.4.07_EnEV_NEU.indd   13 07.09.16   08:40



– 14 –8/16

EnEV 3.4.07

Tabelle 2
Höchstwerte des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts

1.2 Höchstwerte des spezifischen, auf die wärmeübertragende 
Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts

 Ab dem 1. Januar 2016 darf der spezifische, auf die wärme-
übertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissions-
wärmeverlust eines zu errichtenden Wohngebäudes das 

1,0fache des entsprechenden Wertes des jeweiligen Refe-
renzgebäudes nicht überschreiten. Die jeweiligen Höchstwer-
te der Tabelle 2 dürfen dabei nicht überschritten werden. § 28 
bleibt unberührt.

Zeile Gebäudetyp Höchstwert des spezifischenTransmissionswärmeverlusts

1 Freistehendes Wohngebäude mit AN m 350 m2 H´T = 0,40 W/(m2 • K)

mit AN m 350 m2 H´T = 0,50 W/(m2 • K)

2 Einseitig angebautes Wohngebäude* H´T = 0,45 W/(m2 • K)

3 Alle anderen Wohngebäude H´T = 0,65 W/(m2 • K)

4 Erweiterungen und Ausbauten von Wohngebäuden gemäß § 9 Absatz 5 H´T = 0,65 W/(m2 • K)
*   Einseitig angebaut ist ein Wohngebäude, wenn von den vertikalen Flächen dieses Gebäudes, die nacheiner Himmelsrichtung weisen, ein Anteil von 80 Prozent oder mehr an ein anderes 
     Wohngebäude oderan ein Nichtwohngebäude mit einer Raum-Solltemperatur von mindestens 19 Grad Celsius angrenzt.

1.3  Definition der Bezugsgrößen 

1.3.1 Die wärmeübertragende Umfassungsfläche A eines Wohnge-
bäudes in m2 ist nach den in DIN V 18599-1 : 2011-12 Ab-
schnitt 8 angegebenen Bemaßungsregeln so festzulegen, 
dass sie alle beheizten und gekühlten Räume einschließt. Für 
alle umschlossenen Räume sind dabei gleiche, den Vorgaben 
der Nummer 2.1.1 oder 2.1.2 entsprechende Nutzungsrand-
bedingungen anzunehmen (Ein-Zonen-Modell). 

1.3.2 Das beheizte Gebäudevolumen Ve in m3 ist das Volumen, das 
von der nach Nr. 1.3.1 ermittelten wärmeübertragenden Um-
fassungsfläche A umschlossen wird. 

1.3.3 Die Gebäudenutzfläche AN in m2 wird bei Wohngebäuden 
wie folgt ermittelt:

 AN = 0,32 m-1 • Ve
 mit   

 AN  Gebäudenutzfläche in m2    

 Ve  beheiztes Gebäudevolumen in m3. 
 Beträgt die durchschnittliche Geschosshöhe hG eines Wohn-

gebäudes, gemessen von der Oberflächedes Fußbodens  
zur Oberfläche des Fußbodens des darüber liegenden  
Geschosses, mehr als 3 m oder weniger als 2,5 m, so ist die 
Gebäudenutzfläche AN abweichend von Satz 1 wie folgt zu 
ermitteln:   

 AN = ( 1hG 
– 0,04 m–1) • Ve 

 mit   

 AN    Gebäudenutzfläche in m2    
 hG    Geschossdeckenhöhe in m    
 Ve    beheiztes Gebäudevolumen in m3.  

2 Berechnungsverfahren für Wohngebäude (zu § 3 Absatz 
3, § 9 Absatz 2 und 5) 

2.1 Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs 

2.1.1 Der Jahres-Primärenergiebedarf Qp ist nach DIN V 18599 : 
2011-12, berichtigt durch DIN V 18599-5 Berichtigung 1 : 2013-
05 und durch DIN V 18599-8 Berichtigung 1 : 2013-05, für 
Wohngebäude zu ermitteln. Als Primärenergiefaktoren sind 
die Werte für den nicht erneuerbaren Anteil nach DIN V 
18599-1 : 2011-12 zu verwenden. Dabei sind für flüssige Bio-
masse der Wert für den nicht erneuerbaren Anteil „Heizöl EL“ 
und für gasförmige Biomasse der Wert für den nicht erneuer-
baren Anteil „Erdgas H“ zu verwenden. Für flüssige oder gas-
förmige Biomasse im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 4 des 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes kann für den nicht  
erneuerbaren Anteil der Wert 0,5 verwendet werden, wenn 

die flüssige oder gasförmige Biomasse im unmittelbaren 
räumlichen Zusammenhang mit dem Gebäude erzeugt wird. 
Satz 4 ist entsprechend auf Gebäude anzuwenden, die im 
räumlichen Zusammenhang zueinander stehen und unmittel-
bar gemeinsam mit flüssiger oder gasförmiger Biomasse im 
Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetzes versorgt werden. Für elektrischen Strom ist 
abweichend von Satz 2 als Primärenergiefaktor für den nicht-
erneuerbaren Anteil ab dem 1. Januar 2016 der Wert 1,8 zu 
verwenden; für den durch Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopp-
lung erzeugten und nach Abzug des Eigenbedarfs in das Ver-
bundnetz eingespeisten Strom gilt unbeschadet des ersten 
Halbsatzes der dafür in DIN V 18599-1 : 2011-12 angegebe-
ne Wert von 2,8. Wird als Wärmeerzeuger eine zum Gebäude 
gehörige Anlage mit Kraft-Wärme-Kopplung genutzt, so ist 
für deren Berechnung DIN V 18599-9 : 2011-12 Abschnitt 
5.1.7 Verfahren B zu verwenden. Bei der Berechnung des 
Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzwohngebäudes 
und des Wohngebäudes sind die in Tabelle 3 genannten 
Randbedingungen zu verwenden. Abweichend von DIN V 
18599-1 : 2011-12 sind bei der Berechnung des Endenergie-
bedarfs diejenigen Anteile gleich „Null“ zu setzen, die durch 
inunmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum Gebäude 
gewonnene solare Strahlungsenergie sowie Umgebungswär-
me und Umgebungskälte gedeckt werden.
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2.1.2 Alternativ zu Nummer 2.1.1 kann der Jahres-Primärenergie-
bedarf Qp für Wohngebäude, die nicht gekühlt werden, 

 nach DIN V 4108-6 : 2003-06* und DIN V 4701-10: 2003-08, 
geändert durch A1 : 2012-07, ermittelt werden. Nummer 2.1.1 
Satz 2 bis 6 ist entsprechend anzuwenden. Der in diesem  
Rechengang zu bestimmende Jahres-Heizwärmebedarf Qh 
ist nach dem Monatsbilanzverfahren nach DIN V 4108-6 : 
2003-06* mit den dort in Anhang D.3 genannten Randbedin-
gungen zu ermitteln. Als Referenzklima ist abweichend von 
DIN V 4108-6 : 2003-06* das Klima nach DIN V 18599-10 : 
2011-12 Abschnitt 7.1 (Region Potsdam) zu verwenden. Zur 
Berücksichtigung von Lüftungsanlagen mit Wärmerückge-
winnungsind die methodischen Hinweise in Abschnitt 4.1 der 
DIN V 4701-10 : 2003-08 zu beachten. 

2.1.3 Werden in Wohngebäude bauliche oder anlagentechnische 
Komponenten eingesetzt, für deren energetische Bewertung 
weder anerkannte Regeln der Technik noch gemäß § 9  
Absatz 2 Satz 2dritter Teilsatz bekannt gemachte gesicherte 
Erfahrungswerte vorliegen, so dürfen die energetischen  
Eigenschaften dieser Komponenten unter Verwendung der-
selben Randbedingungen wie in den Berechnungsverfahren 
nach Nummer 2.1.1 beziehungsweise Nummer 2.1.2 durch 
dynamisch-thermische Simulationsrechnungen ermittelt wer-
den. 

2.2 Berücksichtigung der Warmwasserbereitung
 Bei Wohngebäuden ist der Energiebedarf für Warmwasser in 

der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs wie folgt 
zu berücksichtigen:
a) Bei der Berechnung gemäß Nr. 2.1.1 ist der Nutzenergie-

bedarf für Warmwasser nach Tabelle 4 der DIN V 18599-
10 : 2011-12 anzusetzen. 

 b) Bei der Berechnung gemäß Nr. 2.1.2 ist der Nutzwärme-
bedarf für die Warmwasserbereitung QW imSinne von DIN 
V 4701-10 : 2003-08 mit 12,5 kWh/(m2•a) anzusetzen.  

2.3 Berechnung des spezifischen Transmissionswärmever-
lustsDer spezifische, auf die wärmeübertragende Umfas-
sungsfläche bezogene TransmissionswärmeverlustH´ T in W/
(m2•K) ist wie folgt zu ermitteln:

 
 H´ T = HT in W/(m2•K)
            

A

 mit

HT nach DIN V 4108-6 : 2003-06* mit den in Anhang D.3  
genannten Randbedingungen berechneter Transmissions- 
wärmeverlust in W/K; 

A wärmeübertragende Umfassungsfläche nach Nr. 1.3.1 in 
m2. Die in Nummer 2.1.1 Tabelle 3 angegebenen Rand-
bedingungen sind anzuwenden.  

2.4 Beheiztes Luftvolumen
 Bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach 

Nr. 2.1.1 ist das beheizte Luftvolumen V in m3 gemäß DIN V 

18599-1 : 2011-12, bei der Berechnung nach Nr. 2.1.2 gemäß 
DIN V 4108-6 : 2003-06 Abschnitt 6.2* zu ermitteln. Verein-
facht darf es wie folgt berechnet werden:
– V = 0,76 • Ve in m3 bei Wohngebäuden bis zu drei Vollge-

schossen 
– V = 0,80 • Ve in m3 in den übrigen Fällen 

 mit Ve beheiztes Gebäudevolumen nach Nr. 1.3.2 in m3. 

2.5 Ermittlung der solaren Wärmegewinne bei Fertighäusern und 
vergleichbaren Gebäuden

 Werden Gebäude nach Plänen errichtet, die für mehrere Ge-
bäude an verschiedenen Standorten erstellt worden sind, 
dürfen bei der Berechnung die solaren Gewinne so ermittelt 
werden, als wären alle Fenster dieser Gebäude nach Osten 
oder Westen orientiert. 

2.6 Aneinandergereihte Bebauung
 Bei der Berechnung von aneinandergereihten Gebäuden wer-

den Gebäudetrennwände
a) zwischen Gebäuden, die nach ihrem Verwendungszweck 

auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius 
beheizt werden, als nicht wärmedurchlässig angenom-
men und bei der Ermittlung der wärmeübertragenden 
Umfassungsfläche A nicht berücksichtigt, 

b) zwischen Wohngebäuden und Gebäuden, die nach ihrem 
Verwendungszweck auf Innentemperaturen von minde-
stens 12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad Celsius 
beheizt werden, bei der Berechnung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor 
Fnb nach DIN V 18599-2 : 2011-12 oder nach DIN V 
4108-6 : 2003-06*) gewichtet

 und 
c) zwischen Wohngebäuden und Gebäuden oder Gebäude-

teilen, in denen keine beheizten Räume im Sinne des § 2 
Nummer 4 vorhanden sind, bei der Berechnung des Wär-
medurchgangskoeffizienten mit einem Temperaturfaktor 
Fu = 0,5 gewichtet. 

 Werden beheizte Teile eines Gebäudes getrennt berechnet, 
gilt Satz 1 Buchstabe a sinngemäß für die Trennflächen  
zwischen den Gebäudeteilen. Werden aneinandergereihte 
Wohngebäude gleichzeitig erstellt, dürfen sie hinsichtlich der 
Anforderungen des § 3 wie ein Gebäude behandelt werden. 
Die Vorschriften des Abschnitts 5 bleiben unberührt. 

2.7 Anrechnung mechanisch betriebener LüftungsanlagenIm 
Rahmen der Berechnung nach Nr. 2 ist bei mechanischen 
Lüftungsanlagen die Anrechnung der Wärmerückgewinnung 
oder einer regelungstechnisch verminderten Luftwechselrate 
nur zulässig, wenn
a) die Dichtheit des Gebäudes nach Anlage 4 Nr. 2 nachge-

wiesen wird und 
b) der mit Hilfe der Anlage erreichte Luftwechsel § 6 Absatz 

2 genügt. 
 Die bei der Anrechnung der Wärmerückgewinnung anzuset-

zenden Kennwerte der Lüftungsanlagensind nach anerkann-
ten Regeln der Technik zu bestimmen oder den allgemeinen 
bauaufsichtlichenZulassungen der verwendeten Produkte zu 
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Tabelle 3

Randbedingungen für die Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs

Zeile Kenngröße Randbedingungen

1 Verschattungsfaktor FS FS = 0,9
soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert berücksichtigt werden.

2 Solare Wärmegewinne über opake Bauteile – Emissionsgrad der Außenfläche für Wärmestrahlung: e  = 0,8
–  Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberflächen: a = 0,5
 für dunkle Dächer kann abweichend  a = 0,8
 angenommen werden.

3 Gebäudeautomation – Summand DQEMS: Klasse C
–  Faktor adaptiver Betrieb fadapt: Klasse C
jeweils nach DIN V 18599-11 : 2011-12

4 Teilbeheizung Für den Faktor aTB (Anteil mitbeheizter Flächen) sind ausschließlich die Standard-
werte nach DIN V 18599-10 : 2011-12 Tabelle 4 zu verwenden

3.4.07_EnEV_NEU.indd   15 07.09.16   08:40



– 16 –8/16

EnEV 3.4.07
entnehmen. Lüftungsanlagen müssen mit Einrichtungenaus-
gestattet sein, die eine Beeinflussung der Luftvolumenströme 
jeder Nutzeinheit durch den Nutzererlauben. Es muss sicher-
gestellt sein, dass die aus der Abluft gewonnene Wärme vor-
rangig vor der vom Heizsystem bereitgestellten Wärme ge-
nutzt wird. 

2.8 Berechnung im Fall gemeinsamer Heizungsanlagen für meh-
rere Gebäude

 Wird ein zu errichtendes Gebäude mit Wärme aus einer Hei-
zungsanlage versorgt, aus der auch andere Gebäude oder 
Teile davon Wärme beziehen, ist es abweichend von DIN V 
18599 : 2011-12 und DIN V 4701-10 : 2003-08 zulässig, bei 
der Berechnung des zu errichtenden Gebäudeseigene zen-
trale Einrichtungen der Wärmeerzeugung (Wärmeerzeuger, 
Wärmespeicher, zentrale Warmwasserbereitung) anzuneh-
men, die hinsichtlich ihrer Bauart, ihres Baualters und ihrer 
Betriebsweise den gemeinsam genutzten Einrichtungen ent-
sprechen, hinsichtlich ihrer Größe und Leistung jedoch nur 
auf das zu berechnende Gebäude ausgelegt sind. Soweit  
dabei zusätzliche Wärmeverteil- und Warmwasserleitungen 
zur Verbindung der versorgten Gebäude verlegt werden, sind 
deren Wärmeverluste anteilig zu berücksichtigen. 

3 Sommerlicher Wärmeschutz (zu § 3 Absatz 4) 

3.1 Grundsätze 
3.1.1 Zum Zweck eines ausreichenden baulichen sommerlichen 

Wärmeschutzes sind die Anforderungen nach DIN 4108-2 : 
2013-02 Abschnitt 8 einzuhalten. Dazu sind entweder die 
Sonneneintragskennwerte nach Abschnitt 8.3 oder die Über-
temperatur-Gradstunden nach Abschnitt 8.4 zu begrenzen; 
es reicht aus, die Berechnungen gemäß Abschnitt 8 Satz 1 
der DIN 4108-2 : 2013-02 auf die Räume oder Raumberei-
chezu beschränken, für welche die Berechnung nach  
Abschnitt 8.3 zu den höchsten Anforderungen führen würde. 
Auf eine Berechnung darf unter den Voraussetzungen des 
Abschnitts 8.2.2 der DIN 4108-2 : 2013-02 verzichtet werden. 

3.1.2 Wird bei Wohngebäuden mit Anlagen zur Kühlung die Be-
rechnung nach Abschnitt 8.4 durchgeführt, sind bauliche 
Maßnahmen zum sommerlichen Wärmeschutz gemäß DIN 
4108-2 : 2013-02 Abschnitt 4.3 insoweit vorzusehen, wie sich 
die Investitionen für diese baulichen Maßnahmen innerhalb 
deren üblicher Nutzungsdauer durch die Einsparung von  
Energie zur Kühlung erwirtschaften lassen. 

3.2 Begrenzung der Sonneneintragskennwerte 
3.2.1 Als höchstzulässige Sonneneintragskennwerte nach § 3  

Absatz 4 sind die in DIN 4108-2 : 2013-02 Abschnitt 8.3.3 
festgelegten Werte einzuhalten. 

3.2.2 Der Sonneneintragskennwert des zu errichtenden Wohnge-
bäudes ist nach dem in DIN 4108-2 : 2013-02 Abschnitt 8.3.2 

genannten Verfahren zu bestimmen. 

3.3 Begrenzung der Übertemperatur-Gradstunden
 Ein ausreichender sommerlicher Wärmeschutz nach § 3 Ab-

satz 4 liegt auch vor, wenn mit einem Verfahren (Simulations-
rechnung) nach DIN 4108-2 : 2013-02 Abschnitt 8.4 gezeigt 
werden kann, dass unter den dort genannten Randbedingun-
gen die für den Standort des Wohngebäudes in Tabelle 9  
dieser Norm angegebenen Übertemperatur-Gradstunden 
nicht überschritten werden.  

*) Geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.  
* Geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.  
* Geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03. 

Anlage 2 (zu den §§ 4 und 9)
Anforderungen an Nichtwohngebäude

(Fundstelle: BGBl. I 2009, 965 - 973;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

1  Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs und der Wär-
medurchgangskoeffizienten für zu errichtende Nichtwohnge-
bäude (zu § 4 Absatz 1 und 2) 

1.1 Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs 

1.1.1  Der Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs eines zu 
errichtenden Nichtwohngebäudes ist der auf die Nettogrund-
fläche bezogene, nach dem in Nr. 2 oder 3 angegebenen  
Verfahren berechnete Jahres-Primärenergiebedarf eines  
Referenzgebäudes gleicher Geometrie, Nettogrundfläche, 
Ausrichtung und Nutzung wie das zu errichtende Nichtwohn-
gebäude, das hinsichtlich seiner Ausführung den Vorgaben 
der Tabelle 1 entspricht. Die Unterteilung hinsichtlich der Nut-
zung sowie der verwendeten Berechnungsverfahren und 
Randbedingungen muss beim Referenzgebäude mit der des 
zu errichtenden Gebäudes übereinstimmen; bei der Unter-
teilung hinsichtlich der anlagentechnischen Ausstattung und 
der Tageslichtversorgung sind Unterschiede zulässig, die 
durch die technische Ausführung des zu errichtenden Gebäu-
des bedingt sind.

1.1.2 Die Ausführungen zu den Zeilen 1.13 bis 8 der Tabelle 1 sind 
beim Referenzgebäude nur insoweit und in der Art zu berück-
sichtigen, wie beim Gebäude ausgeführt. Die dezentrale  
Ausführung des Warmwassersystems (Zeile 4.2 der Tabelle 1) 
darf darüber hinaus nur für solche Gebäudezonen berück-
sichtigt werden, die einen Warmwasserbedarf von höchstens 
200 Wh/(m2•d) aufweisen. Auf Gebäudezonen mit mehr als  
4 m Raumhöhe, die durch dezentrale Gebläse- oder Strah-
lungsheizungen beheizt werden, ist Zeile 1.0 der Tabelle 1 
nicht anzuwenden.
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Tabelle 1

Ausführung des Referenzgebäudes

Zeile Bauteile/Systeme
Eigenschaft

(zu Zeilen 1.1 bis 1.13)
Referenzausführung/Wert 

(Maßeinheit)

Raum-Solltemperaturen 
im Heizfall M 19 °C

Raum-Solltemperature-
nim Heizfall von 12 bis 

< 19 °C

1.0 Der nach einem der in Nummer 2 oder in Nummer 3 angegebenen Verfahren berechnete Jahres-Primärenergiebedarf des Referenz-ge-
bäudes nach den Zeilen 1.1 bis 8 ist für Neubauvorhaben ab dem 1. Januar 2016 mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren. § 28 bleibt un-
berührt.

1.1 Außenwand (einschließlich Einbauten, 
wie Rollladenkästen), Geschossdecke 
gegen Außenluft

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2 • K) U = 0,35 W/(m2 • K)

1.2 Vorhangfassade 
(siehe auch Zeile 1.14)

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,4 W/(m2 • K) U = 1,9 W/(m2 • K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der  
Verglasung

g_| = 0,48 g_| = 0,60

Lichttransmissionsgrad der Verglasung tD65 = 0,72 tD65 = 0,78

1.3 Wand gegen Erdreich, Bodenplatte, 
Wände und Decken zu unbeheizten 
Räumen (außer Abseitenwänden nach 
Zeile 1.4)

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2 • K) U = 0,35 W/(m2 • K)

1.4 Dach (soweit nicht unter Zeile 1.5), 
oberste Geschossdecke, Wände zu 
Abseiten

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2 • K) U = 0,35 W/(m2 • K)

1.5 Glasdächer Wärmedurchgangskoeffizient U = 2,7 W/(m2 • K) U = 2,7 W/(m2 • K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der  
Verglasung

g_| = 0,63 g_| = 0,63

Lichttransmissionsgrad der Verglasung tD65 = 0,76 tD65 = 0,76

1.6 Lichtbänder Wärmedurchgangskoeffizient U = 2,4 W/(m2 • K) U = 2,4 W/(m2 • K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der  
Verglasung

g_| = 0,55 g_| = 0,55

Lichttransmissionsgrad der Verglasung tD65 = 0,48 tD65 = 0,48

1.7 Lichtkuppeln Wärmedurchgangskoeffizient U = 2,7 W/(m2 • K) U = 2,7 W/(m2 • K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der  
Verglasung

g_| = 0,64 g_| = 0,64

Lichttransmissionsgrad der Verglasung tD65 = 0,59 tD65 = 0,59

1.8 Fenster, Fenstertüren
(siehe auch Zeile 1.14)

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,3 W/(m2 • K) U = 1,9 W/(m2 • K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der  
Verglasung

g_| = 0,60 g_| = 0,60

Lichttransmissionsgrad der Verglasung tD65 = 0,78 tD65 = 0,78

1.9 Fenster, Fenstertüren
(siehe auch Zeile 1.14)

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,4 W/(m2 • K) U = 1,9 W/(m2 • K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der  
Verglasung

g_| = 0,60 g_| = 0,60

Lichttransmissionsgrad der Verglasung tD65 = 0,78 tD65 = 0,78

1.10 Außentüren Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2 • K) U = 2,9 W/(m2 • K)

1.11 Bauteile in Zeilen 1.1 und 1.3 bis 1.10 Wärmebrückenzuschlag DUWB = 0,05 W/(m2 • K) DUWB = 0,1 W/(m2 • K)

1.12 Gebäudedichtheit Kategorie nach DIN V 18599-2 : 2011-12 
Tabelle 6

Kategorie I*

1.13 Tageslichtversorgung beiSonnen- oder 
Blendschutzoder bei Sonnen- und-
Blendschutz

Tageslichtversorgungsfaktor 
CTL,Vers, SA nach DIN V 18599-4 :2011-1

• kein Sonnen- oder Blendschutzvorhanden: 0,70
• Blendschutz vorhanden: 0,15

1.14 Sonnenschutzvorrichtung Für das Referenzgebäude ist die tatsächliche Sonnenschutzvorrichtung des zu errichtenden 
Gebäudes anzunehmen; sie ergibt sich gegebenenfalls aus den Anforderungen zum sommer-
lichen Wärmeschutz nach Nummer 4 oder aus Erfordernissen des Blendschutzes. Soweit  
hierfür Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind für diese Verglasung folgende 
Kennwerte anzusetzen:

• anstelle der Werte der Zeile 1.2
   – Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g_|  g_| = 0,35

   – Lichttransmissionsgrad der Verglasung tD65  tD65 = 0,58
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Zeile Bauteile/Systeme
Eigenschaft

(zu Zeilen 1.1 bis 1.13)
Referenzausführung/Wert 

(Maßeinheit)

• anstelle der Werte der Zeilen 1.8 und 1.9:
   – Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g_|  g_| = 0,35

• Lichttransmissionsgrad der Verglasung tD65  tD65 = 0,62

2.1 Beleuchtungsart – in Zonen der Nutzungen 6 und 7** : wie beim ausgeführten Gebäude
– im Übrigen: direkt/indirekt
jeweils mit elektronischem Vorschaltgerät und stabförmiger Leuchtstofflampe

2.2 Regelung der Beleuchtung Präsenzkontrolle:

– in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21 und 31** mit Präsenzmelder

–  im Übrigen: manuell

Konstantlichtkontrolle/tageslichtabhängige Kontrolle

–  in Zonen der Nutzungen 5, 9, 10, 14, 22.1 bis 22.3, 29, 37 bis 40** :
 Konstantlichtkontrolle gemäß
 DIN V 18599-4 : 2011-12 Abschnitt 5.4.6

–  in Zonen der Nutzungen 1 bis 4, 8, 12, 28, 31 und 36** :
 tageslichtabhängige Kontrolle, Kontrollart
 „gedimmt, nicht ausschaltend“ gemäß DIN V18599-4 : 2011-12 Abschnitt 5.5.4 
 (einschließlich Konstantlichtkontrolle)

–  im Übrigen: manuell

3.1 Heizung (Raumhöhen m 4 m)
– Wärmeerzeuger

Brennwertkessel „verbessert“ nach DIN V 18599-5 : 2011-12 
Tabelle 47 Fußnote a, Gebläsebrenner, Heizöl EL, Aufstellung außerhalb der thermischen Hülle, 
Wasserinhalt > 0,15 l/kW

3.2 Heizung (Raumhöhen m 4 m)
– Wärmeverteilung

– bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
 Zweirohrnetz, außen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich, 
 innen liegende Steigstränge, innen liegende Anbindeleitungen, Systemtemperatur 55/45 

°C, hydraulisch abgeglichen, Dp konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Pumpe mit  
intermittierendem Betrieb, keine Überströmventile, für den Referenzfall sind die Rohrlei-
tungslängen und die Umgebungstemperaturen gemäß den Standardwerten nach DIN V 
18599-5 : 2011-12 zu ermitteln.

– bei zentralem RLT-Gerät:
 Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, hydraulisch abgeglichen, Dp konstant, Pumpe  

auf Bedarf ausgelegt, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslängen und die Lage der  
Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebäude anzunehmen.

3.3 Heizung (Raumhöhen m 4 m)
– Wärmeübergabe

– bei statischer Heizung:
 freie Heizflächen an der Außenwand (bei Anordnung vor Glasflächen mit Strahlungsschutz);  

P-Regler (1K), keine Hilfsenergie
– bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
 Regelgröße Raumtemperatur, hohe Regelgüte.

3.4 Heizung
(Raumhöhen > 4 m)

Wärmeerzeuger gemäß DIN V 18599-5 : 2011-12 Tabelle 50:
–  Dezentraler Warmlufterzeuger
–  nicht kondensierender Betrieb
–  Leistung 25 bis 50 kW
–  Energieträger Erdgas
–  Leistungsregelung 1 (einstufig oder mehrstufig/modulierend ohne Anpassung der 
 Verbrennungsluftmenge)
Wärmeübergabe gemäß DIN V 18599-5 : 2011-12 Tabelle 13:
–  Radialventilator, seitlicher Luftauslass, ohne Warmluftrückführung
Raumtemperaturregelung P-Regler

4.1 Warmwasser
– zentrales System

Wärmeerzeuger:
Solaranlage mit Flachkollektor in Standardausführung nach DIN V 18599-8 : 2011-12,  
berichtigt durch DIN V 18599-8
Berichtigung 1 : 2013-05, jedoch abweichend auch für zentralwarmwasserversorgte Netto-
grundflächen über 3 000 m2 Restbedarf über Wärmeerzeuger der Heizung
Wärmespeicherung:
bivalenter, außerhalb der thermischen Hülle aufgestellter Speicher nach DIN V 18599-8 : 2011-
12 Abschnitt 6.3.1, berichtigt durch DIN V 18599-8 Berichtigung 1 : 2013-05
Wärmeverteilung:
mit Zirkulation, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslänge und die Lage der Rohrleitungen 
wie beim zu errichtenden Gebäudeanzunehmen.
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Zeile Bauteile/Systeme
Eigenschaft

(zu Zeilen 1.1 bis 1.13)
Referenzausführung/Wert 

(Maßeinheit)

4.2 Warmwasser
– dezentrales System

elektrischer Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 m Leitungslänge pro Gerät

5.1 Raumlufttechnik
– Abluftanlage

spezifische Leistungsaufnahme Ventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s)

5.2 Raumlufttechnik
– Zu- und Abluftanlage ohne
Nachheiz- und Kühlfunktion

Soweit für Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35, 37 und 40** eine Zu- und Abluft-
anlage vorgesehen wird, ist diese mit bedarfsabhängiger Luftvolumenstromregelung gemäß 
DIN V 18599-7 : 2011-12 Abschnitt 5.8.1 auszulegen.

Spezifische Leistungsaufnahme
– Zuluftventilator PSFP = 1,5 kW/(m3/s)
– Abluftventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s)

Zuschläge nach DIN EN 13779 : 2007-09 Abschnitt 6.5.2 können nur für den Fall von  
HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Wärmerückführungsklassen H2 oder H1 angerechnet werden.

–  Wärmerückgewinnung über Plattenwärmeübertrager (Kreuzgegenstrom)
 Rückwärmzahl ht = 0,6
 Druckverhältniszahl fP = 0,4

Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes

5.3 Raumlufttechnik
– Zu- und Abluftanlage mit
geregelter Luftkonditionierung

Soweit für Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35, 37 und 40** eine Zu- und Abluft-
anlage vorgesehen wird, istdiese mit bedarfsabhängiger Luftvolumenstromregelung gemäß 
DIN V 18599-7 : 2011-12 Abschnitt 5.8.1 auszulegen.

Spezifische Leistungsaufnahme
– Zuluftventilator PSFP = 1,5 kW/(m3/s)
– Abluftventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s)

Zuschläge nach DIN EN 13779 : 2007-09 Abschnitt 6.5.2 können nur für den Fall von  
HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Wärmerückführungsklassen H2 oderH1 angerechnet werden.

– Wärmerückgewinnung über Plattenwärmeübertrager (Kreuzgegenstrom)
 Rückwärmzahl Frec  bzw. ht = 0,6
 Zulufttemperatur 18 °C
 Druckverhältniszahl fP = 0,4

Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes

5.4 Raumlufttechnik
– Luftbefeuchtung

für den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim zu errichtenden Gebäude 
anzunehmen

5.5 Raumlufttechnik
– Nur-Luft-Klimaanlagen

als Variabel-Volumenstrom-System ausgeführt:
Druckverhältniszahl fP = 0,4

Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes

6 Raumkühlung – Kältesystem:
 Kaltwasser-Ventilatorkonvektor, Brüstungsgerät
 Kaltwassertemperatur 14/18 °C
– Kaltwasserkreis Raumkühlung:
 Überströmung 10%

spezifische elektrische Leistung der Verteilung
hydraulisch abgeglichen, Pd.spez = 30 Wel /
geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch kWKälte
entkoppelt, saisonale sowie Nacht- und
Wochenendabschaltung

7 Kälteerzeugung Erzeuger:
Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, luftgekühlt
Kaltwassertemperatur:
– bei mehr als 5 000 m2 mittels Raumkühlung
 konditionierter Nettogrundfläche, für diesen Konditionierungsanteil 14/18 °C
–  im Übrigen:   6/12 °C

Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT-Kühlung:
 Überströmung 30%

spezifische elektrische Leistung der Verteilung
hydraulisch abgeglichen, Pd.spez = 20 Wel /
ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt, kWKälte 
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung, 
Verteilung außerhalb derkonditionierten Zone.

Der Primärenergiebedarf für das Kühlsystem und die Kühlfunktion 
der raumlufttechnischen Anlage darf für Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 
8, 10, 16 bis 20 und 31** nur zu 50 % angerechnet werden.
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Zeile Bauteile/Systeme
Eigenschaft

(zu Zeilen 1.1 bis 1.13)
Referenzausführung/Wert 

(Maßeinheit)

8 Gebäudeautomation – Summand DQEMS: gemäß Klasse C
– Faktor adaptiver Betrieb fadapt: Klasse C
jeweils nach DIN V 18599-11 : 2011-12

* Die Angaben nach Anlage 4 zum Überprüfungsverfahren für die Dichtheit bleiben unberührt.  

**  Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12.

1.2 Systemgrenze, Flächenangaben
 Die Systemgrenze für die Berechnung der energiebezogenen 

Angaben ist die Hüllfläche aller konditionierten Zonen nach 
DIN V 18599-1 : 2011-12 Abschnitt 8. Bezugsfläche der  
energiebezogenen Angaben ist die Nettogrundfläche gemäß 
§ 2 Nummer 15. 

1.3 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten
 Die Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragen-

den Umfassungsfläche eines zu errichtenden Nichtwohnge-
bäudes dürfen die in Tabelle 2 angegebenen Werte nicht 
überschreiten. Satz 1 ist auf Außentüren nicht anzuwenden. 
Für Gebäudezonen mit mehr als 4 m Raumhöhe, die durch 
dezentrale Gebläse- oder Strahlungsheizungen beheizt  
werden, gilt das Anforderungsniveau nach Tabelle 2 Zeile 1a, 
2a, 3a und 4a

2 Berechnungsverfahren für Nichtwohngebäude (zu § 4  
Absatz 3 und § 9 Absatz 2 und 5) 

2.1 Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs 
2.1.1 Der Jahres-Primärenergiebedarf Qp für Nichtwohngebäude 

ist nach DIN V 18599 : 2011-12, berichtigt durch DIN V 
18599-5 Berichtigung 1 : 2013-05 und durch DIN V 18599-8 
Berichtigung 1 : 2013-05, zu ermitteln. Als Primärenergiefak-
toren sind die Werte für den nicht erneuerbaren Anteil nach 
DIN V 18599-1 : 2011-12 anzusetzen. Anlage 1 Nr. 2.1.1 Satz 
3 bis 8 ist entsprechend anzuwenden. 

2.1.2  Unbeschadet der Regelungen in den Nummern 2.1.3 und 
2.1.6 sind als Randbedingungen zur Berechnung des Jahres-

Primärenergiebedarfs die in den Tabellen 5 bis 9 der DIN V 
18599-10 : 2011-12 aufgeführten Nutzungsrandbedingungen 
und Klimadaten zu verwenden; bei der Berechnung des  
Referenzgebäudes müssen die in Tabelle 5 der DIN V 18599-
10 : 2011-12 als Mindest- oder Maximalwerte enthaltenen 
Angaben unverändert angesetzt werden. Die Nutzungen 1 
und 2 nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12 dürfen 
zur Nutzung 1 zusammengefasst werden. Darüber hinaus 
brauchen Energiebedarfsanteile nur unter folgenden Voraus-
setzungen in die Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs 
einer Zone einbezogen zu werden:
a) Der Primärenergiebedarf für das Heizungssystem und  

die Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage ist  
zu bilanzieren, wenn die Raum-Solltemperatur des  

Tabelle 2
Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche von Nichtwohngebäuden

Zeile Bauteile Anforderungsniveau

Höchstwerte der nach Nummer 2.3 bestimmten 
Mittelwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten

Zonen mit Raum-Soll-
temperaturenim Heizfall 

M 19 °C

Zonen mit Raum-Soll-
temperaturenim Heizfall 

von 12 bis < 19 °C

1a

Opake Außenbauteile, 
soweit nicht in Bauteilen
der Zeilen 3 und 4 enthalten

nach EnEV 2009* –U = 0,35 W/(m2 • K)

–U = 0,50 W/(m2 • K)
1b für Neubauvorhaben bis zum

31. Dezember 2015**
–U = 0,35 W/(m2 • K)

1c für Neubauvorhaben ab dem 
1. Januar 2016**

–U = 0,28 W/(m2 • K)

2a

Transparente Außenbauteile,
soweit nicht inBauteilen der
Zeilen 3 und 4 enthalten

nach EnEV 2009* –U = 1,9 W/(m2 • K)

–U = 2,8 W/(m2 • K)
2b für Neubauvorhaben bis zum

31. Dezember 2015**
–U = 1,9 W/(m2 • K)

2c für Neubauvorhaben ab dem 
1. Januar 2016**

–U = 1,5 W/(m2 • K)

3a

Vorhangfassade

nach EnEV 2009* –U = 1,9 W/(m2 • K)

–U = 3,0 W/(m2 • K)
3b für Neubauvorhaben bis zum

31. Dezember 2015**
–U = 1,9 W/(m2 • K)

3c für Neubauvorhaben ab dem 
1. Januar 2016**

–U = 1,5 W/(m2 • K)

4a

Glasdächer,
Lichtbänder,
Lichtkuppeln

nach EnEV 2009* –U = 3,1 W/(m2 • K)

–U = 3,1 W/(m2 • K)
4b für Neubauvorhaben bis zum

31. Dezember 2015**
–U = 3,1 W/(m2 • K)

4c für Neubauvorhaben ab dem 
1. Januar 2016**

–U = 2,5 W/(m2 • K)

* Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. April 2009 (BGBl. I S. 954) geändert worden ist.  

**  § 28 bleibt unberührt.
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Gebäudes oder einer Gebäudezone für den Heizfall  
mindestens 12 Grad Celsius beträgt und eine durch-
schnittliche Nutzungsdauer für die Gebäudebeheizung 
auf Raum-Solltemperatur von mindestens vier Monaten 
pro Jahr vorgesehen ist. 

b) Der Primärenergiebedarf für das Kühlsystem und die 
Kühlfunktion der raumlufttechnischen Anlageist zu bilan-
zieren, wenn für das Gebäude oder eine Gebäudezone 
für den Kühlfall der Einsatz von Kühltechnik und eine 
durchschnittliche Nutzungsdauer für Gebäudekühlung 
auf Raum-Solltemperatur von mehr als zwei Monaten pro 
Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen-
sind. 

c) Der Primärenergiebedarf für die Dampfversorgung ist zu 
bilanzieren, wenn für das Gebäude oder eine Gebäude-
zone eine solche Versorgung wegen des Einsatzes einer 
raumlufttechnischen Anlage nach Buchstabe b für durch-
schnittlich mehr als zwei Monate pro Jahr und mehr als 
zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist. 

d) Der Primärenergiebedarf für Warmwasser ist zu bilanzie-
ren, wenn ein Nutzenergiebedarf für Warmwasser in  
Ansatz zu bringen ist und der durchschnittliche tägliche 
Nutzenergiebedarf für Warmwasser wenigstens 0,2 kWh 
pro Person und Tag oder 0,2 kWh pro Beschäftigtem und 
Tag beträgt.

e)  Der Primärenergiebedarf für Beleuchtung ist zu bilanzie-
ren, wenn in einem Gebäude oder einer Gebäudezone  
eine Beleuchtungsstärke von mindestens 75 lx erforder-
lich ist und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 
mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei  
Stundenpro Tag vorgesehen ist. 

f) Der Primärenergiebedarf für Hilfsenergien ist zu bilanzie-
ren, wenn er beim Heizungssystem und der Heizfunktion 
der raumlufttechnischen Anlage, beim Kühlsystem und 
der Kühlfunktion der raumlufttechnischen Anlage, bei der 
Dampfversorgung, bei der Warmwasseranlage und der 

Beleuchtung auftritt. Der Anteil des Primärenergiebedarfs 
für Hilfsenergien für Lüftung ist zu bilanzieren, wenn eine 
durchschnittliche Nutzungsdauer der Lüftungsanlage von 
mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stun-
den pro Tag vorgesehen ist.  

2.1.3 Abweichend von DIN V 18599-10 : 2011-12 Tabelle 5 darf bei 
Zonen der Nutzungen 6 und 7 die tatsächlich auszuführende 
Beleuchtungsstärke angesetzt werden, jedoch für die  
Nutzung 6 mit nicht mehr als 1 500 lx und für die Nutzung 7 
mit nicht mehr als 1 000 lx. Beim Referenzgebäude ist der 
Primärenergiebedarf für Beleuchtung mit dem Tabellenver-
fahren nach DIN V 18599-4 : 2011-12 zu berechnen. 

2.1.4 Die Vereinfachungen zur Zonierung, zur pauschalierten Zu-
weisung der Eigenschaften der Hüllfläche und zur Ermittlung 
von tageslichtversorgten Bereichen gemäß DIN V 18599-1 : 
2011-12 Anhang D dürfen nach Maßgabe der dort angegebe-
nen Bedingungen auch für zu errichtende Nichtwohngebäude 
verwendet werden. 

2.1.5 Werden in Nichtwohngebäuden bauliche oder anlagentech- 
nische Komponenten eingesetzt, fürderen energetische  
Bewertung keine anerkannten Regeln der Technik oder keine 
gemäß § 9 Absatz 2 Satz 2 dritter Teilsatz bekannt gemachten  
gesicherten Erfahrungswerte vorliegen, so dürfen die ener-
getischen Eigenschaften dieser Komponenten unter Ver- 
wendung derselben Randbedingungen wie in den Berech-
nungsverfahren nach DIN V 18599 : 2011-12 durch 
dynamisch-thermische Simulationsrechnungen ermittelt  
werden. 

2.1.6 Bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs des 
Referenzgebäudes und des Nichtwohngebäudes sind ferner 
die in Tabelle 3 genannten Randbedingungen zu verwenden.

Tabelle 3
Randbedingungen für die Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs

Zeile Kenngröße Randbedingungen

1 Verschattungsfaktor FS FS = 0,9
soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert berücksichtigt werden.

2 Verbauungsindex IV lV = 0,9
Eine genaue Ermittlung nach DIN V 18599-4 : 2011-12 Abschnitt 5.5.2 ist zulässig.

3 Heizunterbrechung – Heizsysteme in Raumhöhen m 4 m:
 Absenkbetrieb gemäß DIN V 18599-2 : 2011-12 Gleichung (28)
– Heizsysteme in Raumhöhen > 4 m:
 Abschaltbetrieb gemäß DIN V 18599-2 : 2011-12 Gleichung (29)
 jeweils mit Dauer gemäß den Nutzungsrandbedingungen in Tabelle 5 

der DIN V 18599-10 : 2011-12

4 Solare Wärmegewinne über opake Bauteile – Emissionsgrad der Außenfläche für Wärmestrahlung: e = 0,8
– Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberflächen: a = 0,5
 für dunkle Dächer kann abweichend  a = 0,8
angenommen werden.

5 Wartungsfaktor derBeleuchtung Der Wartungsfaktor WF ist wie folgt anzusetzen:
– in Zonen der Nutzungen 14, 15 und 22* mit 0,6
– im Übrigen mit 0,8

Dementsprechend ist der Energiebedarf für einen  
Berechnungsbereich im Tabellenverfahren nach  
DIN V 18599-4 : 2011-12 Abschnitt 5.4.2 Gleichung (10)  
mit dem folgenden Faktor zu multiplizieren:
– für die Nutzungen 14, 15 und 22* mit 1,12
– im Übrigen mit 0,84

6 Gebäudeautomation – Klasse C
– Klasse A oder B bei entsprechendem Ausstattungsniveau 

jeweils nach DIN V 18599-11 : 2011-12

* Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12.
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2.1.7 Wird bei der Errichtung eines Nichtwohngebäudes in einer 

Zone keine Beleuchtungsanlage eingebaut, so sind dort bei 
der Berechnung als Beleuchtungsart eine direkt/indirekte  
Beleuchtung mit elektronischem Vorschaltgerät und stab- 
förmiger Leuchtstofflampe und eine Regelung der Beleuch-
tung gemäß Tabelle 1 Zeile 2.2 anzunehmen. 

2.1.8 Abweichend von DIN V 18599-10 : 2011-12 darf bei Zonen 
der Nutzungen 5 bis 7, 18 bis 20 und 24 von einer „Raum-
Solltemperatur Heizung“ von 17 Grad Celsius ausgegangen 
werden, soweit die tatsächlichen Nutzungsbedingungen dies 
nahelegen. Zonen der Nutzungen 32 und 33 (Parkhäuser) 
sind als unbeheizt und ungekühlt anzunehmen. 

2.1.9 Im Fall gemeinsamer Heizungsanlagen für mehrere Gebäude 
darf für die Berechnung Anlage 1 Nummer 2.8 sinngemäß  
angewendet werden.  

2.2 Zonierung 
2.2.1 Soweit sich bei einem Gebäude Flächen hinsichtlich ihrer 

Nutzung, ihrer technischen Ausstattung, ihrer inneren Lasten 
oder ihrer Versorgung mit Tageslicht wesentlich unterschei-
den, ist das Gebäude nach Maßgabe der DIN V 18599-1 : 
2011-12 in Verbindung mit DIN V 18599-10 : 2011-12 und 
den Vorgaben in Nr. 1 dieser Anlage in Zonen zu unterteilen. 
Die Nutzungen 1 und 2 nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 
2011-12 dürfen zur Nutzung 1 zusammengefasst werden. 

2.2.2 Für Nutzungen, die nicht in DIN V 18599-10 : 2011-12 aufge-
führt sind, kann
a) die Nutzung 17 der Tabelle 5 in DIN V 18599-10 : 2011-12 

verwendet werden oder 
b) eine Nutzung auf der Grundlage der DIN V 18599-10 : 

2011-12 unter Anwendung gesichertenallgemeinen Wis-
sensstandes individuell bestimmt und verwendet wer-
den. 

 In Fällen des Buchstabens b sind die gewählten Angaben zu 
begründen und den Berechnungen beizufügen. Steht bei der 
Errichtung eines Nichtwohngebäudes die Nutzung einer Zone 
noch nicht fest, ist hierfür gemäß Buchstabe a zu verfahren. 

2.3 Berechnung des Mittelwerts des Wärmedurchgangskoeffizi-
enten

 Bei der Berechnung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils 
sind die Bauteile nach Maßgabe ihres Flächenanteils zu  
berücksichtigen. Die Wärmedurchgangskoeffizienten von Bau- 
teilen gegen unbeheizte Räume (außer Dachräumen) oder 
Erdreich sind zusätzlich mit dem Faktor 0,5 zu gewichten. Bei 
der Berechnung des Mittelwerts der an das Erdreich angren-
zenden Bodenplatten bleiben die Flächen unberücksichtigt, 
die mehr als 5 m vom äußeren Rand des Gebäudes entfernt 
sind. Die Berechnung ist für Zonen mit unterschiedlichen 
Raum-Solltemperaturen im Heizfall getrennt durchzuführen. 
Für die Bestimmung der Wärmedurchgangskoeffizienten der 
verwendeten Bauausführungen gelten die Fußnoten zu  
Anlage 3 Tabelle 1 entsprechend.

3 Vereinfachtes Berechnungsverfahren für Nichtwohnge-
bäude (zu § 4 Absatz 3 und § 9 Absatz 2 und 5) 

3.1 Zweck und Anwendungsvoraussetzungen

3.1.1  Im vereinfachten Verfahren sind die Bestimmungen der Nr. 2 
nur insoweit anzuwenden, als Nr. 3 keineabweichenden Be-
stimmungen trifft. 

3.1.2 Im vereinfachten Verfahren darf der Jahres-Primärenergiebe-
darf des Nichtwohngebäudes sowie des Referenzgebäudes 
abweichend von Nr. 2.2 unter Verwendung eines Ein-Zonen-
Modells ermittelt werden. 

3.1.3 Das vereinfachte Verfahren gilt für
a) Bürogebäude, ggf. mit Verkaufseinrichtung, Gewerbebe-

trieb oder Gaststätte, 
b) Gebäude des Groß- und Einzelhandels mit höchstens  

1 000 m2 Nettogrundfläche, wenn neben der Hauptnut-
zung nur Büro-, Lager-, Sanitär- oder Verkehrsflächen 
vorhanden sind, 

c) Gewerbebetriebe mit höchstens 1 000 m2 Nettogrundflä-
che, wenn neben der Hauptnutzung nur Büro-, Lager-, 
Sanitär- oder Verkehrsflächen vorhanden sind, 

d) Schulen, Turnhallen, Kindergärten und -tagesstätten und 
ähnliche Einrichtungen, 

e) Beherbergungsstätten ohne Schwimmhalle, Sauna oder 
Wellnessbereich und

f) Bibliotheken. 
 In Fällen des Satzes 1 kann das vereinfachte Verfahren ange-

wendet werden, wenn 
a) die Summe der Nettogrundflächen aus der Hauptnutzung 

gemäß Tabelle 4 Spalte 3 und den Verkehrsflächen des 
Gebäudes mehr als zwei Drittel der gesamten Netto-
grundfläche des Gebäudes beträgt, 

b) in dem Gebäude die Beheizung und die Warmwasserbe-
reitung für alle Räume auf dieselbe Art erfolgen, 

c) das Gebäude nicht gekühlt wird, 
d) höchstens 10 vom Hundert der Nettogrundfläche des 

Gebäudes durch Glühlampen, Halogenlampen oder 
durch die Beleuchtungsart „indirekt“ nach DIN V 18599-4 
: 2011-12 beleuchtet werden und 

e) außerhalb der Hauptnutzung keine raumlufttechnische 
Anlage eingesetzt wird, deren Werte für die spezifische 
Leistungsaufnahme der Ventilatoren die entsprechenden 
Werte in Tabelle 1 Zeilen 5.1 und 5.2 überschreiten. 

 Abweichend von Satz 2 Buchstabe c kann das vereinfachte 
Verfahren auch angewendet werden, wennin einem Büro- 
gebäude eine Verkaufseinrichtung, ein Gewerbebetrieb oder 
eine Gaststätte gekühlt wird und die Nettogrundfläche der 
gekühlten Räume jeweils 450 m2 nicht übersteigt. Der Ener-
giebedarf für die Kühlung von Anlagen der Datenverarbeitung 
bleibt als Energieeinsatz für Produktionsprozesse im Sinne 
von § 1 Absatz 2 Satz 2 außer Betracht. 

3.2  Besondere Randbedingungen und Maßgaben 

3.2.1 Abweichend von Nr. 2.2.1 ist bei der Berechnung des Jahres-
Primärenergiebedarfs die entsprechende Nutzung nach  
Tabelle 4 Spalte 4 zu verwenden. Der Nutzenergiebedarf  
für Warmwasser ist mit dem Wert aus Spalte 5 in Ansatz zu 
bringen.
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3.2.2 Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens sind der 
Höchstwert und der Referenzwert des Jahres-Primär- 
energiebedarfs in Fällen der Nummer 3.1.3 Satz 3 pauschal 
um 50 kWh/(m2 • a) je m2 gekühlte Nettogrundfläche der  
Verkaufseinrichtung, des Gewerbebetriebes oder der Gast-
stätte zu erhöhen; dieser Betrag ist im Energieausweis als 
elektrische Energie für Kühlung auszuweisen. 

3.2.3 Der Jahres-Primärenergiebedarf für Beleuchtung darf verein-
facht für den Bereich der Hauptnutzung berechnet werden, 
der die geringste Tageslichtversorgung aufweist. 

3.2.4 Der im vereinfachten Verfahren nach Maßgaben der Num-
mern 3.2.1 bis 3.2.3 ermittelte Jahres-Primärenergiebedarf 
des Referenzgebäudes nach Nummer 1.1 ist um 10 Prozent 
zu reduzieren; de rreduzierte Wert ist der Höchstwert des 
Jahres-Primärenergiebedarfs des zu errichtenden Gebäudes. 

4  Sommerlicher Wärmeschutz (zu § 4 Absatz 4)

Auf den baulichen sommerlichen Wärmeschutz von Nichtwohnge-
bäuden ist Anlage 1 Nummer 3 entsprechend anzuwenden. 

*) Die flächenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nettogrundfläche des Gebäu-
des. 

Anlage 3 (zu den §§ 8 und 9)
Anforderungen bei Änderung von Außenbauteilen und bei  

Errichtung kleiner Gebäude; Randbedingungen und Maßgaben 
für die Bewertung bestehender Wohngebäude

(Fundstelle: BGBl. I 2007, 1544 - 1548;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)  

1 Außenwände

 Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen Außenwände 
ersetzt oder erstmals eingebaut werden, sind die Anforderun-
gen nach Tabelle 1 Zeile 1 einzuhalten. Dies ist auch auf  
Außenwände anzuwenden, die in der Weise erneuert werden, 
dass bei einer bestehenden Wand
a) auf der Außenseite Bekleidungen in Form von Platten 

oder plattenartigen Bauteilen oder Verschalungen sowie 
Mauerwerks-Vorsatzschalen angebracht werden oder 

b) der Außenputz erneuert wird. 
 Satz 2 ist nicht auf Außenwände anzuwenden, die unter  

Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften nach dem  
31. Dezember 1983 errichtet oder erneuert worden sind.  
Werden Maßnahmen nach Satz 1 oder 2 ausgeführt und ist die 
Dämmschichtdicke im Rahmen dieser Maßnahmen aus tech-
nischen Gründen begrenzt, so gelten die Anforderungen als 
erfüllt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik höchst-
mögliche Dämmschichtdicke (bei einem Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit l = 0,035 W/(m•K)) eingebaut wird. Werden 
Maßnahmen nach Satz 1 oder 2 ausgeführt und wird hierbei 
Satz 4 angewendet, ist ein Bemessungswert der Wärmeleitfä-
higkeit von l = 0,045 W/(m•K) einzuhalten, soweit Dämm-Ma-
terialienin Hohlräume eingeblasen oder Dämm-Materialien aus 
nachwachsenden Rohstoffen verwendet werden. 

Tabelle 4
Randbedingungen für das vereinfachte Verfahren für die Berechnungen des Jahres-Primärenergiebedarfs

Zeile Gebäudetyp Hauptnutzung

Nutzung
(Nummer gemäßDIN V 

18599-10 : 2011-12 
Tabelle 5)

Nutzenergiebedarf
Warmwasser*)

1 2 3 4 5

1 Bürogebäude Einzelbüro (Nr. 1)
Gruppenbüro (Nr. 2)
Großraumbüro (Nr. 3)
Besprechung, Sitzung,Seminar (Nr. 4)

Einzelbüro (Nr. 1) 0

1.1 Bürogebäude mit Verkaufseinrichtung 
oder Gewerbebetrieb

wie Zeile 1 Einzelbüro (Nr. 1) 0

1.2 Bürogebäude mit Gaststätte wie Zeile 1 Einzelbüro (Nr. 1) 1,5 kWh je Sitzplatz in 
der Gaststätte und Tag

2 Gebäude des Groß- und  
Einzelhandels bis 1 000 m2 NGF

Groß-, Einzelhandel/Kaufhaus Einzelhandel/Kaufhaus 
(Nr. 6)

0

3 Gewerbebetriebebis 1 000 m2 NGF Gewerbe Gewerbliche und 
industrielle Hallen
– leichte Arbeit, 
überwiegend sitzende 
Tätigkeit (Nummer 22.3)

1,5 kWh je Beschäftig-
ten und Tag

4 Schule, Kindergarten und -tagesstätte, 
ähnliche Einrichtungen

Klassenzimmer, Gruppenraum Klassenzimmer/
Gruppenraum (Nr.8)

ohne Duschen: 
85 Wh/(m2 • d)
mit Duschen: 
250 Wh/(m2 • d)

5 Turnhalle Turnhalle Turnhalle (Nr. 31) 1,5 kWh je Person und 
Tag

6 Beherbergungsstätte ohne Schwimm-
halle, Sauna oder Wellnessbereich

Hotelzimmer Hotelzimmer (Nr.11) 250 Wh/(m2 • d)

7 Bibliothek Lesesaal, Freihandbereich Bibliothek, Lesesaal 
(Nr. 28)

30 Wh/(m2 • d)
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2 Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster und  

Glasdächer

 Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen gegen Außen-
luft abgrenzende Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster 
und Glasdächer in der Weise erneuert werden, dass
a) das gesamte Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut 

wird, 
b) zusätzliche Vor- oder Innenfenster eingebaut werden 

oder 
c) die Verglasung oder verglaste Flügelrahmen ersetzt wer-

den, 
 sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 2 einzuhalten. 

Werden Maßnahmen gemäß Buchstabe a an Fenstertüren  
mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus durch- 
geführt, sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 2f einzu-
halten. Bei Maßnahmen gemäß Buchstabe c gilt Satz 1 nicht, 
wennder vorhandene Rahmen zur Aufnahme der vorgeschrie-
benen Verglasung ungeeignet ist. Werden Maßnahmen nach 
Buchstabe c ausgeführt und ist die Glasdicke im Rahmen 
dieser Maßnahmen aus technischen Gründen begrenzt, so 
gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn eine Verglasung 
mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von höchstens  
1,3 W/(m2•K) eingebaut wird. Werden Maßnahmen nach-
Buchstabe c an Kasten- oder Verbundfenstern durchgeführt, 
so gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn eine Glastafel 
mit einer infrarotreflektierenden Beschichtung mit einer  
Emissivität Epsilonn <= 0,2 eingebaut wird. Werden bei Maß-
nahmen nach Satz 1
1. Schallschutzverglasungen mit einem bewerteten Schall-

dämmmaß der Verglasung von Rw,R <= 40dB nach DIN 
EN ISO 717-1 : 1997-01 oder einer vergleichbaren Anfor-
derung oder 

2. Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschusshemmung, 
Durchbruchhemmung oder Sprengwirkungshemmung 
nach anerkannten Regeln der Technik oder 

3. Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mit  
einer Einzelelementdicke von mindestens 18 mm nach 
DIN 4102-13 : 1990-05 oder einer vergleichbaren Anfor-
derung verwendet, sind abweichend von Satz 1 die  
Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 3 einzuhalten.  

3 Außentüren

 Bei der Erneuerung von Außentüren dürfen nur Außentüren 
eingebaut werden, deren Türfläche einen Wärmedurchgangs-
koeffizienten von 1,8 W/(m2•K) nicht überschreitet. Satz 1 ist 
auf rahmenlose Türanlagenaus Glas, Karusselltüren und 
kraftbetätigte Türen nicht anzuwenden. 

4 Dachflächen sowie Decken und Wände gegen unbeheizte 
Dachräume

 Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen Dachflächen 
einschließlich Dachgauben, die gegen die Außenluft abgren-
zen, sowie Decken und Wände, die gegen unbeheizte Dach-
räume abgrenzen, ersetzt oder erstmals eingebaut werden, 
sind für die betroffenen Bauteile die Anforderungen nach Ta-
belle 1 Zeile 4a einzuhalten. Soweit derartige Bauteile in der 
Weise erneuert werden, dass
a) eine Dachdeckung einschließlich darunter liegender  

Lattungen und Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut 
werden,

b) eine Abdichtung, die flächig (zum Beispiel mit geschlos-
senen Nähten und Stößen) das Gebäude wasserdicht  
abdichtet, durch eine neue Schicht gleicher Funktion  
ersetzt wird (bei Kaltdachkonstruktionen einschließlich 
darunter liegender Lattungen), 

c) bei Wänden zum unbeheizten Dachraum (einschließlich 
Abseitenwänden) auf der kalten Seite Bekleidungen oder 
Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden oder 
Dämmschichten eingebautwerden oder 

d) bei Decken zum unbeheizten Dachraum (oberste  
Geschossdecken) auf der kalten Seite Bekleidungen oder 
Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden oder 
Dämmschichten eingebaut werden, 

 sind für die betroffenen Bauteile bei Maßnahmen nach den 
Buchstaben a, c und d die Anforderungennach Tabelle 1 Zeile 
4a sowie bei Maßnahmen nach Buchstabe b die Anforderun-
gen nach Tabelle 1 Zeile 4b einzuhalten. Satz 2 ist nicht auf 
Bauteile anzuwenden, die unter Einhaltung energiesparrecht-
licher Vorschriften nach dem 31. Dezember 1983 errichtet 
oder erneuert worden sind. Wird bei Maßnahmennach Satz 2 
Buchstabe a der Wärmeschutz als Zwischensparrendäm-
mung ausgeführt und ist die Dämmschichtdicke wegen einer 
innenseitigen Bekleidung oder der Sparrenhöhe begrenzt, so 
gilt die Anforderung als erfüllt, wenn die nach anerkannten 
Regeln der Technik höchstmögliche Dämmschichtdicke (bei 
einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l = 0,035 W/
(m•K)) eingebaut wird. Werden bei Maßnahmen nach Satz 2 
Buchstabe b Gefälledächer durch die keilförmige Anordnung 
einer Dämmschichtaufgebaut, so ist der Wärmedurchgangs-
koeffizient nach DIN EN ISO 6946 :2008-04 Anhang C zu  
ermitteln; der Bemessungswert des Wärmedurchgangs- 
widerstandes am tiefsten Punkt der neuen Dämmschicht 
mussden Mindestwärmeschutz nach § 7 Absatz 1 gewährlei-
sten. Werden Maßnahmen nach Satz 2 ausgeführt und ist die 
Dämmschichtdicke im Rahmen dieser Maßnahmen aus tech-
nischen Gründen begrenzt, sogelten die Anforderungen als 
erfüllt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik 
höchstmögliche Dämmschichtdicke (bei einem Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit l = 0,035 W/(m•K)) eingebaut 
wird; werden Maßnahmen nach Satz 2 ausgeführt und wird 
hierbei der erste Halbsatz angewendet, ist ein Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit von l = 0,045 W/(m•K) einzuhal-
ten, soweit Dämm-Materialien in Hohlräume eingeblasen 
oder Dämm-Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen 
verwendet werden. Die Sätze 1 bis 6 sind nur auf opake Bau-
teile anzuwenden. 

5 Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume (mit Aus-
nahme von Dachräumen) sowie Deckennach unten ge-
gen Erdreich, Außenluft oder unbeheizte Räume

 Soweit bei beheizten Räumen Wände, die an Erdreich oder 
an unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen)  
grenzen, oder Decken, die beheizte Räume nach unten zum 
Erdreich, zur Außenluft oder zu unbeheizten Räumen abgren-
zen, ersetzt oder erstmals eingebaut werden, sind die Anfor-
derungen der Tabelle 1 Zeile 5 einzuhalten. Dies ist auch  
anzuwenden, soweit derartige Bauteile in der Weise erneuert 
werden, dass
a) außenseitige Bekleidungen oder Verschalungen, Feuch-

tigkeitssperren oder Drainagen angebracht odererneuert 
werden, 

b) Fußbodenaufbauten auf der beheizten Seite aufgebaut 
oder erneuert werden oder 

c) Deckenbekleidungen auf der Kaltseite angebracht wer-
den. 

 Satz 2 ist nicht auf Bauteile anzuwenden, die unter  
Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften nach dem  
31. Dezember 1983 errichtet oder erneuert worden sind.  
Werden Maßnahmen nach Satz 1 oder 2 ausgeführt und ist 
die Dämmschichtdicke im Rahmen dieser Maßnahmen aus 
technischen Gründen begrenzt, so gelten die Anforderungen 
als erfüllt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik 
höchstmögliche Dämmschichtdicke (bei einem Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit l = 0,035 W/(m•K)) eingebaut 
wird. Werden Maßnahmen nach Satz 1 oder 2 ausgeführt und 
wird hierbei Satz 4 angewendet, ist ein Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit von l = 0,045 W/(m•K) einzuhalten, soweit 
Dämm-Materialien in Hohlräume eingeblasen oder Dämm-
Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet wer-
den. 

6 Vorhangfassaden

 Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen Vorhangfassa-
den in Pfosten-Riegel-Konstruktion, deren Bauart DIN EN 
13947 : 2007-07 entspricht, in der Weise erneuert werden, 
dass das gesamte Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut 
wird, sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 2d einzu-
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halten. Werden bei Maßnahmen nach Satz 1 Sonderver- 
glasungen entsprechend Nummer 2 Satz 5 verwendet, sind 
abweichend von Satz 1 die Anforderungen nach Tabelle 1 
Zeile 3 c einzuhalten. 

7 Anforderungen 

Tabelle 1
Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen

Zeile Bauteil Maßnahme nach

Wohngebäude und  
Zonen von Nichtwohn-
gebäuden mit Innen-

temperaturen M 19 °C

Zonen von Nichtwohn-
gebäuden mit  

Innentemperaturen  
von 12 bis < 19 °C

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten 
Umax

1

1 Außenwände Nummer 1 Satz 1 und 2 0,24 W/(m2 • K) 0,35 W/(m2 • K)

2a Fenster, Türen Nummer 2
Buchstabe a und b

1,3 W/(m2 • K) 2 1,9 W/(m2 • K) 2

2b Dachflächenfenster Nummer 2
Buchstabe a und b

1,4 W/(m2 • K) 2 1,9 W/(m2 • K) 2

2c Verglasungen Nummer 2 Buchstabe c 1,1 W/(m2 • K) 3 keine Anforderung

2d Vorhangfassaden Nummer 6 Satz 1 1,5 W/(m2 • K) 4 1,9 W/(m2 • K) 4

2e Glasdächer Nummer 2
Buchstabe a und c

2,0 W/(m2 • K) 3 2,7 W/(m2 • K) 3

2f Fenstertüren mit Klapp-, Falt-,  
Schiebe- oder Hebemechanismus

Nummer 2 Buchstabe a 1,6 W/(m2 • K) 2 1,9 W/(m2 • K) 2

3a Fenster, Fenstertüren,  
Dachflächenfenster mit  
Sonderverglasungen

Nummer 2 Buchstabe a und b 2,0 W/(m2 • K) 2 2,8 W/(m2 • K) 2

3b Sonderverglasungen Nummer 2 Buchstabe c 1,6 W/(m2 • K) 3 keine Anforderung

3c Vorhangfassaden mit 
Sonderverglasungen

Nummer 6 Satz 2 2,3 W/(m2 • K) 4 3,0 W/(m2 • K) 4

4a Dachflächeneinschließlich 
Dachgauben, Wände gegen  
unbeheizten Dachraum 
(einschließlich Abseitenwänden), 
oberste Geschossdecken

Nummer 4 Satz 1 und 2 
Buchstabe a, c und d

0,24 W/(m2 • K) 0,35 W/(m2 • K)

4b Dachflächen mit Abdichtung Nummer 4 Satz 2 Buchstabe b 0,20 W/(m2 • K) 2 0,35 W/(m2 • K) 2

5a Wände gegen Erdreich oder  
unbeheizte Räume (mit Ausnahme von 
Dachräumen) sowie Decken nach 
unten gegen Erdreich oder unbeheizte 
Räume

Nummer 5 Satz 1 und 2 
Buchstabe a und c

0,30 W/(m2 • K) 3 keine Anforderung

5b Fußbodenaufbauten Nummer 5 Satz 2 
Buchstabe b

0,50 W/(m2 • K) 3 keine Anforderung

5c Decken nach unten an Außenluft Nummer 5 Satz 1 und 2 
Buchstabe a und c

0,24 W/(m2 • K) 2 0,35 W/(m2 • K) 2

1 Wärmedurchgangskoeffizient des Bauteils unter Berücksichtigung der neuen und der vorhandenenBauteilschichten; für die Berechnung der Bauteile nach den Zeilen 5a und b ist  
 DIN V 4108-6 : 2003-06Anhang E und für die Berechnung sonstiger opaker Bauteile ist DIN EN ISO 6946 : 2008-04 zu verwenden.  

2 Bemessungswert des Wärmedurchgangskoeffizienten des Fensters; der Bemessungswert desWärmedurchgangskoeffizienten des Fensters ist technischen Produkt-Spezifikationen zu  
 entnehmen odergemäß den nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten energetischen Kennwerten für Bauproduktezu bestimmen. Hierunter fallen insbesondere energetische 
 Kennwerte aus Europäischen TechnischenBewertungen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grundvon Festlegungen in allgemeinen 
 bauaufsichtlichen Zulassungen.  

3 Bemessungswert des Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung; Fußnote 2 ist entsprechendanzuwenden.  

4 Wärmedurchgangskoeffizient der Vorhangfassade; er ist nach DIN EN 13947 : 2007-07 zu ermitteln.
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8 Randbedingungen und Maßgaben für die Bewertung  

bestehender Wohngebäude (zu § 9 Absatz 2)

 Die Berechnungsverfahren nach Anlage 1 Nr. 2 sind bei  
bestehenden Wohngebäuden mit folgenden Maßgaben  
anzuwenden: 

8.1 Wärmebrücken sind in dem Falle, dass mehr als 50 vom  
Hundert der Außenwand mit einer innenliegenden Dämm-
schicht und einbindender Massivdecke versehen sind, durch 
Erhöhung der Wärmedurchgangskoeffizienten um DUWB = 
0,15 W/(m2•K) für die gesamte wärmeübertragende Umfas-
sungsfläche zu berücksichtigen. 

8.2 Die Luftwechselrate ist bei der Berechnung abweichend  
von DIN V 4108-6 : 2003-06*) Tabelle D.3 Zeile 8 bei offen-
sichtlichen Undichtheiten, wie bei Fenstern ohne funktions-
tüchtige Lippendichtung oder bei beheizten Dachgeschossen 
mit Dachflächen ohne luftdichte Ebene, mit 1,0 h-1 anzusetzen. 

8.3 Bei der Ermittlung der solaren Gewinne nach DIN V 18599 : 
2011-12 oder DIN V 4108-6 : 2003-06*) Abschnitt 6.4.3 ist 
der Minderungsfaktor für den Rahmenanteil von Fenstern mit 
FF = 0,6 anzusetzen. 

9. (weggefallen)  

1) Wärmedurchgangskoeffizient des Bauteils unter Berücksichtigung der neuen und der 
vorhandenen Bauteilschichten; für die Berechnung opaker Bauteile ist DIN EN ISO 
6946 : 1996-11 zu verwenden.  

2) Bemessungswert des Wärmedurchgangskoeffizienten des Fensters; der Bemessungs-
wert des Wärmedurchgangskoeffizienten des Fensters ist technischen Produkt-Spezifi-
kationen zu entnehmen oder gemäß den nach den Landesbauordnungen bekannt  
gemachten energetischen Kennwerten für Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen 
insbesondere energetische Kennwerte aus Europäischen Technischen Bewertungen 
sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf 
Grundvon Festlegungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.  

3) Bemessungswert des Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung; der Bemes-
sungswert des Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung ist technischen Produkt-
Spezifikationen zu entnehmen oder gemäß den nach den Landesbauordnungen  
bekannt gemachten energetischen Kennwerten für Bauprodukte zu bestimmen.  
Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte aus Europäischen Technischen 
Bewertungen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A 
Teil 1 und auf Grund von Festlegungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.  

4) Wärmedurchgangskoeffizient der Vorhangfassade; er ist nach anerkannten Regeln der 
Technik zu ermitteln.  

*) Geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.  
*) Geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03. 

Anlage 4 (zu den § 6 Absatz 1)
Anforderungen an die Dichtheit des gesamten Gebäudes

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 3976)  

Wird bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Satz 2 eine Überprüfung der 
Anforderungen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 durchgeführt, darf der nach 
DIN EN 13829 : 2001-02 mit dem dort beschriebenen Verfahren B bei 
einer Druckdifferenz zwischen innen und außen von 50 Pa gemesse-
ne Volumenstrom – bezogen auf das beheizte odergekühlte Luftvolu-
men – folgende Werte nicht überschreiten:
– bei Gebäuden ohne raumlufttechnische Anlagen 3,0 h-1 und 
– bei Gebäuden mit raumlufttechnischen Anlagen 1,5 h-1. 

Abweichend von Satz 1 darf bei Wohngebäuden, deren Jahres- 
Primärenergiebedarf nach Anlage 1 Nummer 2.1.1 berechnet wird 
und deren Luftvolumen 1 500 m3 übersteigt, sowie bei Nichtwohn-
gebäuden, deren Luftvolumen aller konditionierten Zonen nach DIN V 
18599-1 : 2011-12 insgesamt 1 500 m3 übersteigt, der nach DIN EN 
13829 : 2001-02 mit dem dort beschriebenen Verfahren B bei einer 
Druckdifferenz zwischen innen und außen von 50 Pa gemessene  
Volumenstrom – bezogen auf die Hüllfläche des Gebäudes – folgende 
Werte nichtüberschreiten:
– bei Gebäuden ohne raumlufttechnische Anlagen 4,5 m•h-1 und 
– bei Gebäuden mit raumlufttechnischen Anlagen 2,5 m•h-1. 

Wird bei Berechnungen nach Anlage 2 Nummer 2 die Dichtheit nach 
Kategorie I lediglich für bestimmte Zonen berücksichtigt oder  
ergeben sich für einzelne Zonen des Gebäudes aus den Sätzen 1 und 
2 unterschiedliche Anforderungen, so können die Sätze 1 und 2 auf 
diese Zonen getrennt angewandt werden.

Anlage 4a (zu § 13 Absatz 2)
Anforderungen an die Inbetriebnahme von Heizkesseln

(Fundstelle: BGBl. I 2009, 975;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)  

In Fällen des § 13 Absatz 2 sind der Einbau und die Aufstellung  
zum Zwecke der Inbetriebnahme nur zulässig, wenn das Produkt aus 
Erzeugeraufwandszahl eg und Primärenergiefaktor fp nicht größer als 
1,30 ist. Die Erzeugeraufwandszahl eg ist nach DIN V 4701-10 : 2003-
08 Tabellen C.3-4b bis C.3-4f zu bestimmen. Soweit Primärenergie-
faktoren nicht unmittelbar in dieser Verordnung festgelegt sind, ist der 
Primärenergiefaktor fp für den nicht erneuerbaren Anteil nach DIN V 
4701-10 : 2003-08, geändert durch A1 : 2012-07, zu bestimmen. 
Werden Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel als  
Wärmeerzeuger in Systemen der Nahwärmeversorgung eingesetzt, 
gilt die Anforderung des Satzes 1 als erfüllt.
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Anlage 5 (zu § 10 Absatz 2, § 14 Absatz 5 und § 15 Absatz 4) 

Anforderungen an dieWärmedämmung von Rohrleitungen und 
Armaturen

(Fundstelle: BGBl. I 2009, 975 - 976;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

1 In Fällen des § 10 Absatz 2 und des § 14 Absatz 5 sind die Anfor-
derungen der Zeilen 1 bis 7 und in Fällendes § 15 Absatz 4 der 
Zeile 8 der Tabelle 1 einzuhalten, soweit sich nicht aus anderen 
Bestimmungen dieser Anlage etwas anderes ergibt.

 Soweit in Fällen des § 14 Absatz 5 Wärmeverteilungs- und  
Warmwasserleitungen an Außenluft grenzen, sind diese mit dem 
Zweifachen der Mindestdicke nach Tabelle 1 Zeile 1 bis 4 zu 
dämmen.

Tabelle 1
Wärmedämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen

Zeile Art der Leitungen/Armaturen
Mindestdicke der Dämmschicht,  

bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit  
von 0,035 W/(m•K)

1 Innendurchmesser bis 22 mm 20 mm

2 Innendurchmesser über 22 mm bis 35 mm 30 mm

3 Innendurchmesser über 35 mm bis 100 mm gleich Innendurchmesser

4 Innendurchmesser über 100 mm 100 mm

5 Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 bis 4 in Wand- und Decken- 
durchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, 
bei zentralen Leitungsnetzverteilern

1/2 der Anforderungen der Zeilen 1 bis 4

5 Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 bis 4 in Wand- und Decken- 
durchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, 
bei zentralen Leitungsnetzverteilern

1/2 der Anforderungen der Zeilen 1 bis 4

6 Wärmeverteilungsleitungen nach den Zeilen 1 bis 4, die nach dem 31. Januar 2002 in 
Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer verlegt werden

1/2 der Anforderungen der Zeilen 1 bis 4

7 Leitungen nach Zeile 6 im Fußbodenaufbau 6 mm

8 Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnik- 
und Klimakältesystemen

6 mm

2 In Fällen des § 14 Absatz 5 ist Tabelle 1 nicht anzuwenden,  
soweit sich Wärmeverteilungsleitungen nach den Zeilen 1 bis 4 in 
beheizten Räumen oder in Bauteilen zwischen beheizten Räumen 
eines Nutzers befinden und ihre Wärmeabgabe durch frei liegen-
de Absperreinrichtungen beeinflusst werden kann. In Fällen des  
§ 14 Absatz 5 ist Tabelle 1 nicht anzuwenden auf Warmwasserlei-
tungen bis zu einem Wasserinhalt von 3 Litern, die weder in den 
Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleithei-
zung ausgestattet sind (Stichleitungen) und sich in beheizten 
Räumen befinden. 

3 Bei Materialien mit anderen Wärmeleitfähigkeiten als 0,035 W/
(m•K) sind die Mindestdicken der Dämmschichten entsprechend 
umzurechnen. Für die Umrechnung und die Wärmeleitfähigkeit des 
Dämmmaterials sind die in anerkannten Regeln der Technik enthal-
tenen Berechnungsverfahren und Rechenwerte zu verwenden. 

4 Bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kälte-
verteilungs- und Kaltwasserleitungen dürfen die Mindestdicken 
der Dämmschichten nach Tabelle 1 insoweit vermindert werden, 
als eine gleichwertige Begrenzung der Wärmeabgabe oder der 
Wärmeaufnahme auch bei anderen Rohrdämmstoffanordnungen 
und unter Berücksichtigung der Dämmwirkung der Leitungswän-
de sichergestellt ist.

Anlage 6 (zu § 16)
Muster Energieausweis Wohngebäude

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 3977 - 3981) 

PDF-Dokument wird in eigenem Fenster angezeigt

Anlage 7 (zu § 16)
Muster Energieausweis Nichtwohngebäude

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 3982 - 3986)

PDF-Dokument wird in eigenem Fenster angezeigt

Anlage 8 (zu § 16)
Muster Aushang Energieausweis  

auf der Grundlage des Energiebedarfs

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 3987)  

PDF-Dokument wird in eigenem Fenster angezeigt

Anlage 9 (zu § 16)
Muster Aushang Energieausweis  

auf der Grundlage des Energieverbrauchs

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 3988)  

PDF-Dokument wird in eigenem Fenster angezeigt

Anlage 10 
Einteilung in Energieeffizienzklassen

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 3989)  

Die Energieeffizienzklassen ergeben sich gemäß der nachfolgenden 
Tabelle unmittelbar aus dem Endenergieverbrauch oder dem  
Endenergiebedarf.
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Energieeffizienzklasse Endenergie [kWh/(m2•a)]

A+ <    30

A <    50

B <    75

C <  100

D <  130

E <  160

F <  200

G <  250

H >  250

Anlage 11 (zu § 21 Abs. 2 Nr. 2)
Anforderungen an die Inhalte der Fortbildung

(Fundstelle: BGBl. I 2007, 1562 - 1563;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

1 Zweck der Fortbildung
 Die nach § 21 Abs. 2 Nr. 2 verlangte Fortbildung soll die Aus-

steller von Energieausweisen für bestehende Gebäude nach 
§ 16 Abs. 2 und 3 in die Lage versetzen, bei der Ausstellung 
solcher Energieausweise die Vorschriften dieser Verordnung 
einschließlich des technischen Regelwerks zum energiespa-
renden Bauen sachgemäß anzuwenden. Die Fortbildung soll 
praktische Übungen einschließen und insbesondere die im 
Folgenden genannten Fachkenntnisse vermitteln. 

2 Inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung zu bestehen-
den Wohngebäuden 

2.1 Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebäudes, der 
Baukonstruktion und der technischen Anlagen

 Ermittlung, Bewertung und Dokumentation des Einflusses der 
geometrischen und energetischen Kennwerte der Gebäude-
hülle einschließlich aller Einbauteile und Wärmebrücken, der 
Luftdichtheit und Erkennen von Leckagen, der bauphysikali-
schen Eigenschaften von Baustoffen und Bauprodukten  
einschließlich der damit verbundenen konstruktiv-statischen 
Aspekte, der energetischen Kennwertevon anlagentechni-
schen Komponenten einschließlich deren Betriebseinstellung 
und Wartung, der Auswirkungen des Nutzerverhaltens und 
von Leerstand und von Klimarandbedingungen und Witte-
rungseinflüssen auf den Energieverbrauch. 

2.2 Beurteilung der Gebäudehülle
 Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgrößen für die  

energetische Berechnung, wie z. B. Wärmeleitfähigkeit,  
Wärmedurchlasswiderstand, Wärmedurchgangskoeffizient, 
Transmissionswärmeverlust, Lüftungswärmebedarf und nutz-
bare interne und solare Wärmegewinne. Durchführung der 
erforderlichen Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 
4108-6 sowie Anwendung vereinfachter Annahmen und  
Berechnungs- und Beurteilungsmethoden. Berücksichtigung 
von Maßnahmen des sommerlichen Wärmeschutzes und  
Berechnung nach DIN 4108-2, Kenntnisse über Luftdicht-
heitsmessungen und die Ermittlung der Luftdichtheitsrate. 

2.3 Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanla-
gen

 Detaillierte Beurteilung von Komponenten einer Heizungsan-
lage zur Wärmeerzeugung, Wärmespeicherung, Wärmever-
teilung und Wärmeabgabe. Kenntnisse über die Interaktion 
von Gebäudehülle und Anlagentechnik, Durchführung der 
Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4701-10, Beur-
teilung von Systemen der alternativen und erneuerbaren  
Energie- und Wärmeerzeugung. 

2.4 Beurteilung von Lüftungs- und Klimaanlagen
 Bewertung unterschiedlicher Arten von Lüftungsanlagen  

und deren Konstruktionsmerkmalen, Berücksichtigung der 
Brand- und Schallschutzanforderungen für lüftungstechnische 

Anlagen, Durchführung der Berechnungen nach DIN V 18599 
oder DIN V 4701-10, Grundkenntnisse über Klimaanlagen. 

2.5 Erbringung der Nachweise
 Kenntnisse über energetische Anforderungen an Wohn- 

gebäude und das Bauordnungsrecht (insbesondere  
Mindestwärmeschutz), Durchführung der Nachweise und  
Berechnungen des Jahres-Primärenergiebedarfs, Ermittlung 
des Energieverbrauchs und seine rechnerische Bewertung 
einschließlich der Witterungsbereinigung, Ausstellung eines 
Energieausweises. 

2.6 Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlun-
gen einschließlich ihrer technischen Machbarkeit und  
Wirtschaftlichkeit 

 Kenntnisse und Erfahrungswerte über Amortisations- und 
Wirtschaftlichkeitsberechnung für einzelne Bauteile und  
Anlagen einschließlich Investitionskosten und Kosteneinspa-
rungen, über erfahrungsgemäß wirtschaftliche (rentable), im 
Allgemeinen verwirklichungsfähige Modernisierungsempfeh-
lungen für kosteneffiziente Verbesserungen der energetischen 
Eigenschaften des Wohngebäudes, über Vor- und Nachteile 
bestimmter Verbesserungsvorschläge unter Berücksichtigung 
bautechnischer und rechtlicher Rahmenbedingungen (z. B. 
bei Wechsel des Heizenergieträgers, Grenzbebauung, Grenz-
abstände), über aktuelle Förderprogramme, über tangierte 
bauphysikalische und statisch-konstruktive Einflüsse, wie  
z. B. Wärmebrücken, Tauwasseranfall (Kondensation), Was-
serdampftransport, Schimmelpilzbefall, Bauteilanschlüsse 
und Vorschläge für weitere Abdichtungsmaßnahmen, über 
die Auswahl von Materialien zur Herstellung der Luftdichtheit 
(Verträglichkeit, Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit) und über Aus-
wirkungenvon wärmeschutztechnischen Maßnahmen auf den 
Schall- und Brandschutz. Erstellung erfahrungsgemäßwirt-
schaftlicher (rentabler), im Allgemeinen verwirklichungsfähi-
ger Modernisierungsempfehlungen für kosteneffiziente Ver-
besserungen der energetischen Eigenschaften. 

3 Inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung zu bestehen-
den Nichtwohngebäuden

 Zusätzlich zu den unter Nr. 2 aufgeführten Schwerpunkten 
soll die Fortbildung insbesondere die nachfolgenden Fach-
kenntnisse zu Nichtwohngebäuden vermitteln. 

3.1 Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebäudes, der 
Baukonstruktion und der technischen Anlagen

 Energetische Modellierung eines Gebäudes (beheiztes/ge-
kühltes Volumen, konditionierte/nichtkonditionierte Räume, 
Versorgungsbereich der Anlagentechnik), Ermittlung der  
Systemgrenze und Einteilung des Gebäudes in Zonen nach 
entsprechenden Nutzungsrandbedingungen, Zuordnung von 
geometrischen und energetischen Kenngrößen zu den Zonen 
und Versorgungsbereichen, Zusammenwirken von Gebäude 
und Anlagentechnik (Verrechnung von Bilanzanteilen),  
Anwendungvereinfachter Verfahren (z. B. Ein-Zonen-Modell), 
Bestimmung von Wärmequellen und -senken und des  
Nutzenergiebedarfs von Zonen, Ermittlung, Bewertung und 
Dokumentation der energetischen Kennwerte von raumluft-
technischen Anlagen, insbesondere von Klimaanlagen, und 
Beleuchtungssystemen. 
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3.2 Beurteilung der Gebäudehülle
 Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgrößen und ener-

getische Bewertung von Fassadensystemen, insbesondere 
von Vorhang- und Glasfassaden, Bewertung von Systemen 
für den sommerlichen Wärmeschutz und von Verbauungs- 
und Verschattungssituationen. 

3.3 Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanla-
gen

 Berechnung des Endenergiebedarfs für Heizungs- und Warm-
wasserbereitung einschließlich der Verluste in den techni-
schen Prozessschritten nach DIN V 18599-5 und DIN V 
18599-8, Beurteilung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
nach DIN V 18599-9, Bilanzierung von Nah- und Fernwärme-
systemen und der Nutzung erneuerbarer Energien. 

3.4 Beurteilung von raumlufttechnischen Anlagen und sonstigen 
Anlagen zur Kühlung

 Berechnung des Kühlbedarfs von Gebäuden (Nutzkälte) und 
der Nutzenergie für die Luftaufbereitung, Bewertung unter-
schiedlicher Arten von raumlufttechnischen Anlagen und  
deren Konstruktionsmerkmalen, Berücksichtigung der  
Brand- und Schallschutzanforderungen für diese Anlagen, 
Berechnung des Energiebedarfs für die Befeuchtung mit  
einem Dampferzeuger, Ermittlung von Übergabe- und Verteil-
verlusten, Bewertung von Bauteiltemperierungen, Durchfüh-
rung der Berechnungen nach DIN V18599-2, DIN V 18599-3 
und DIN V 18599-7 und der Nutzung erneuerbarer Energien. 

3.5 Beurteilung von Beleuchtungs- und Belichtungssystemen
 Berechnung des Endenergiebedarfs für die Beleuchtung nach 

DIN V 18599-4, Bewertung der Tageslichtnutzung (Fenster, 

Tageslichtsysteme, Beleuchtungsniveau, Wartungswert der 
Beleuchtungsstärke etc.), der tageslichtabhängigen Kunst-
lichtregelung (Art, Kontrollstrategie, Funktionsumfang, Schalt-
system etc.) und der Kunstlichtbeleuchtung (Lichtquelle, Vor-
schaltgeräte, Leuchten etc.). 

3.6 Erbringung der Nachweise
 Kenntnisse über energetische Anforderungen an Nicht- 

wohngebäude und das Bauordnungsrecht (insbesondere 
Mindestwärmeschutz), Durchführung der Nachweise und  
Berechnungen des Jahres-Primärenergiebedarfs, Ermittlung 
des Energieverbrauchs und seine rechnerische Bewertung 
einschließlichder Witterungsbereinigung, Ausstellung eines 
Energieausweises. 

3.7 Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlun-
gen einschließlich ihrer technischen Machbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit

 Erstellung von erfahrungsgemäß wirtschaftlichen (rentablen), 
im Allgemeinen verwirklichungsfähigen Modernisierungsemp-
fehlungen für kosteneffiziente Verbesserungen der energeti-
schen Eigenschaften fürNichtwohngebäude. 

4 Umfang der Fortbildung

 Der Umfang der Fortbildung insgesamt sowie der einzelnen 
Schwerpunkte soll dem Zweck und den Anforderungen  
dieser Anlage sowie der Vorbildung der jeweiligen Teilnehmer 
Rechnung tragen.
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Verordnung zur Durchführung der  
Energieeinsparverordnung und  

des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes im Land Bremen 
(EnEV/EEWärmeGV)

Vom 8. Dezember 2015

Aufgrund des § 7 Absatz 2 und 4 des Energieeinsparungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 2005 (BGBl. I 
S. 2684), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2197) geändert worden ist, aufgrund des § 14 des Bremi-
schen Klimaschutz- und Energiegesetzes vom 24. März 2015 (Brem.
GBl. S. 124 – 752-d-1) sowie aufgrund des § 36 Absatz 2 Satz 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 13. Mai 2015 (BGBl. I S. 706) geändert 
worden ist, verordnet der Senat:

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Nachweispflichten, Prüfung und Überwachung  

der Bauausführung

§ 1  Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen nach der Ener-
gieeinsparverordnung

§ 2  Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen nach dem  
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

§ 3  Prüfungen und Überwachung der Bauausführung durch 
Sachverständige für energiesparendes Bauen

§ 4  Vorlage von Nachweisen, behördliche Zuständigkeiten zur 
Energieeinsparverordnung

Abschnitt 2
Sachkundige und Sachverständige

§ 5  Sachkundige
§ 6  Voraussetzung der Anerkennung von Sachverständigen für 

energiesparendes Bauen
§ 7  Anerkennungsverfahren
§ 8  Prüfungsausschuss
§ 9  Prüfungsverfahren
§ 10  Grundpflichten der Sachverständigen für energiesparendes 

Bauen
§ 11  Erlöschen, Widerruf und Rücknahme der Anerkennung
§ 12  Bezeichnungsführung
§ 13  Vergütung

Abschnitt 3 
Ausnahmen, Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften

§ 14  Ausnahmen und Befreiungen
§ 15  Ordnungswidrigkeiten
§ 16  Übergangsregelungen
§ 17  Inkrafttreten

Anlage (zu § 2 Absatz 1)   Nachweise und Verfahrensanforderungen 
zum Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

Abschnitt 1 
Nachweispflichten, Prüfung und Überwachung der Bauausführung

§ 1
Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen nach der Energie-

einsparverordnung

(1) Vor der Errichtung von Wohngebäuden nach § 2 Nummer 1 der 
Energieeinsparverordnung, mit Ausnahme von Gebäuden nach § 8 
der Energieeinsparverordnung, oder einer Erweiterung oder einem 
Ausbau von Wohngebäuden nach § 9 Absatz 5 der Energieeinspar-
verordnung hat der Bauherr von einem Sachkundigen nach § 5 einen 
Nachweis darüber erstellen zu lassen, dass
1. die Anforderungen an

a)  den Jahres-Primärenergiebedarf nach § 3 Absatz 1 der Ener-
gieeinsparverordnung,

b)  den Transmissionswärmeverlust nach § 3 Absatz 2 der Ener-
gieeinsparverordnung,

c)  den sommerlichen Wärmeschutz nach § 3 Absatz 4 der Ener-
gieeinsparverordnung und

2. die weiteren Anforderungen nach der Energieeinsparverordnung

erfüllt werden. Bestandteil der Nachweise ist auch der Energieaus-
weis nach § 16 der Energieeinsparverordnung.

(2) Vor der Errichtung von Nichtwohngebäuden nach § 2 Nummer 2 
der Energieeinsparverordnung, mit Ausnahme von Gebäuden nach  
§ 8 der Energieeinsparverordnung, oder einer Erweiterung oder  
einem Ausbau von Nichtwohngebäuden nach § 9 Absatz 5 der Ener-
gieeinsparverordnung hat der Bauherr von einem Sachkundigen nach 
§ 5 einen Nachweis darüber erstellen zu lassen, dass
1.  die Anforderungen an

a)  den Jahres-Primärenergiebedarf nach § 4 Absatz 1 der Ener-
gieeinsparverordnung,

b)  die mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeüber-
tragenden Umfassungsfläche nach § 4 Absatz 2 der Energie-
einsparverordnung,

c)  den sommerlichen Wärmeschutz nach § 4 Absatz 4 der Ener-
gieeinsparverordnung und

2.  die weiteren Anforderungen nach der Energieeinsparverordnung

erfüllt werden. Bestandteil der Nachweise ist auch der Energieaus-
weis nach § 16 der Energieeinsparverordnung.

(3) Bei der Erstellung der Nachweise sind die Vorgaben der Energie-
einsparverordnung insbesondere hinsichtlich der Berechnungsgrund-
lagen und der Methodik einzuhalten. Die Nachweise müssen alle An-
gaben enthalten, die für eine Prüfung und Überwachung nach § 3 
Absatz 1 und 3 erforderlich sind. Der Aussteller ist anzugeben. Er hat 
die Nachweise zu unterzeichnen. Sofern die Planung, die einem 
Nachweis nach Absatz 1 oder 2 zu Grund gelegen hat, geändert oder 
das Gebäude abweichend von dem Nachweis nach Absatz 1 oder 2 
errichtet wird und sich dadurch Änderungen in Bezug auf die Anfor-
derungen der Energieeinsparverordnung ergeben, ist der Nachweis 
nach Satz 1 einschließlich des Energieausweises anzupassen. Die 
Anpassung der Nachweise hat mindestens zu Baubeginn und nach 
Fertigstellung des Gebäudes zu erfolgen, sofern bis zu diesen Zeit-
punkten Änderungen nach Satz 4 in der Planung oder Bauausführung 
vorgenommen wurden.

§ 2
Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen  

nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

(1) Bei der Errichtung von Gebäuden nach § 4 des Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetzes sind abweichend von § 10 des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetzes die nach der Anlage zu dieser Verordnung 
erforderlichen Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen nach 
dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz zu erbringen. Das jeweils 
benannte Verfahren ist einzuhalten.

(2) Bei der gemeinsamen Versorgung mehrerer Gebäude nach § 6 
des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes können die Nachweis-
pflichten nach den Absätzen 1 und 3 bis 5 durch einen gemeinsamen 
Nachweis für die in die gemeinsame Versorgung eingebundenen Ge-
bäude erfüllt werden. Es ist dabei darzulegen, dass der Wärmeener-
giebedarf der eingebundenen Gebäude in einem Umfang gedeckt 
wird, der der Summe der einzelnen Verpflichtungen entspricht. Soll 
ein gemeinsamer Nachweis für die eingebundenen Gebäude erstellt 
werden, ist für alle eingebundenen Gebäude in den Fällen nach § 3 
Absatz 1 derselbe Sachverständige und in den Fällen nach § 3 Ab-
satz 3 derselbe Sachkundige für die Prüfungen und Überwachungen 
nach § 3 zu beauftragen.

(3) Werden Erneuerbare Energien und Ersatzmaßnahmen nach § 8 
des Erneuer-bare-Energien-Wärmegesetzes untereinander oder mit-
einander kombiniert, sind für die anteiligen Wärmeversorgungsarten 
die jeweils geltenden Vorschriften der Anlage zu dieser Verordnung 
anzuwenden.
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(4) Im Falle des Vorliegens einer Ausnahme nach § 9 Absatz 1 Num-
mer 1 des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes hat der Bauherr 
den Nachweisen nach § 1 Absatz 1 oder 2 eine Darlegung darüber 
beizufügen, aus welchen Gründen die Erfüllung der Pflicht nach § 3 
Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes und die Durch-
führung von Ersatzmaßnahmen nach § 7 des Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetzes öffentlich-rechtlichen Vorschriften widersprechen 
oder im Einzelfall technisch unmöglich sind.

(5) Sofern Nachweise nach den Absätzen 1 bis 4 im Einzelfall insbe-
sondere aus technischen Gründen oder Gründen des Bauablaufs, die 
der Bauherr nicht zu vertreten hat, nicht zu dem in der Anlage zu die-
ser Verordnung oder in Absatz 4 vorgesehenen Zeitpunkt erstellt wer-
den können, sind diese in den Fällen nach § 3 Absatz 1 dem beauf-
tragten Sachverständigen und in den Fällen nach § 3 Absatz 3 dem 
beauftragten Sachkundigen vor Abschluss der Bauüberwachung 
nachzureichen. Sofern die Nachweise aus den in Satz 1 genannten 
Gründen nicht vor Abschluss der Bauüberwachung vorgelegt werden 
können, sind sie vom Eigentümer innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf des Jahres der Inbetriebnahme der Heizungsanlage dem Se-
nator für Umwelt, Bau und Verkehr vorzulegen.

§ 3
Prüfungen und Überwachung der Bauausführung

(1) Der Bauherr hat, soweit Nachweise nach § 1 Absatz 1 oder 2 er-
forderlich sind, vor Baubeginn einen Sachverständigen für energie-
sparendes Bauen mit
1.  der Prüfung der Nachweise nach § 1 Absatz 1 oder 2 über die 

Einhaltung der Anforderungen nach der Energieeinsparverord-
nung auf Plausibilität,

2.  der Prüfung der nach § 2 dem Sachverständigen vorzulegenden 
Nachweise über die Einhaltung der Anforderungen nach dem Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetz sowie

3.  der stichprobenartigen Überwachung der Bauausführung im Hin-
blick auf die Einhaltung der Anforderungen nach der Energieein-
sparverordnung und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

zu beauftragen.

(2) Der Bauherr hat dem Sachverständigen für energiesparendes 
Bauen
1.  die Nachweise nach § 1 Absatz 1 oder 2 sowie jeweils ein Exem-

plar des nach § 7 der Bremischen Bauvorlagenverordnung erfor-
derlichen Lageplans und der nach § 8 der Bremischen Bauvorla-
genverordnung erforderlichen Bauzeichnungen vor Baubeginn,

2.  die nach § 2 dem Sachverständigen vorzulegenden Nachweise 
zu den dort genannten Zeitpunkten und

3.  auf dessen Verlangen
a)  technische Deklarationen von Baustoffen und Bauteilen,
b)  eine Bestätigung über die Durchführung eines hydraulischen 

Abgleichs von Rohrnetzen sowie eine Bestätigung über die 
Luftdichtheitsmessung unter Angabe ihrer Ergebnisse von 
den Unternehmen, die die Arbeiten ausgeführt haben, sofern 
der hydraulische Abgleich und die Luftdichtheitsmessung für 
die Bestimmung des zulässigen Primärenergiebedarfs rele-
vant sind,

zu übergeben. Sofern die Nachweise nach § 1 Absatz 1 oder 2 geän-
dert werden, hat der Bauherr dem Sachverständigen für energiespa-
rendes Bauen unverzüglich die jeweils aktuelle Fassung zu überge-
ben und die jeweiligen Änderungen mitzuteilen. Der Sachverständige 
beschränkt die Prüfung der Nachweise und die Überwachung der 
Bauausführung auf das zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser  
Verordnung und für das jeweilige Vorhaben angemessene und erfor-
derliche Maß. Der Sachverständige kennzeichnet die vom Bauherren 
nach Satz 1 erhaltenen und geprüften Unterlagen als geprüft, unter-
zeichnet diese Kennzeichnung und gibt die Unterlagen nach Beendi-
gung des Auftrages nach Absatz 1 an den Bauherren zurück.

(3) Bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 nach § 2 Absatz 
3 der Bremischen Landesbauordnung kann der Bauherr abweichend 
von Absatz 1 einen Sachkundigen nach § 5 mit
1.  der Prüfung der Nachweise über die Einhaltung der Anforderun-

gen nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz nach § 2  
sowie

2.  der stichprobenartigen Überwachung der Bauausführung im Hin-

blick auf die Einhaltung der Anforderungen nach der Energieein-
sparverordnung und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

beauftragen. Absatz 2 sowie die Absätze 4 bis 6 gelten entspre-
chend. Verfährt der Bauherr nach Satz 1, ist auf der Bescheinigung 
nach Absatz 5 Satz 1 die folgende schriftliche Erklärung aufzuneh-
men: „Der Bauherr hat gemäß § 3 Absatz 3 der Verordnung zur 
Durchführung der Energieeinsparverordnung und des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetzes im Land Bremen an Stelle eines Sachver-
ständigen für energiesparendes Bauen einen Sachkundigen mit der 
Prüfung der Nachweise und der Überwachung der Bauausführung 
zur Energieeinsparverordnung und zum Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetzes beauftragt“. Der Bauherr hat diese Erklärung zu unter-
zeichnen.

(4) Die Überwachung der Bauausführung erfolgt durch Stichproben. 
Die Zeitpunkte für die Stichproben sind so zu wählen, dass die Ver-
einbarkeit der baulichen Anlagen und deren energietechnischen Aus-
rüstungen mit den Anforderungen nach der Energieeinsparverord-
nung und nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz beurteilt 
werden kann. Der Bauherr hat dem Sachverständigen für energiespa-
rendes Bauen jederzeit die Durchführung von Stichproben zu ermög-
lichen und ihm nach seinen Vorgaben den Beginn und das Ende be-
stimmter Bauarbeiten anzuzeigen.

(5) Stellt der Sachverständige
1.  keine erheblichen Fehler in den Nachweisen nach § 1 Absatz 1 

oder 2 oder den nach § 2 dem Sachverständigen vorzulegenden 
Nachweisen,

2.  keine erheblichen Abweichungen der baulichen Anlagen und de-
ren energietechnischen Ausrüstungen von den Nachweisen nach 
§ 1 Absatz 1 oder 2 oder den nach § 2 dem Sachverständigen 
vorzulegenden Nachweisen und

3.  keine erheblichen Abweichungen von den weiteren Anforderun-
gen nach der Energieeinsparverordnung oder dem Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz

fest, stellt er dem Bauherrn hierüber eine Bescheinigung aus. Fehler 
oder Abweichungen nach Satz 1 sind erheblich, wenn unter Berück-
sichtigung aller Fehler die Einhaltung der Anforderungen nach der 
Energieeinsparverordnung oder des Erneuerbare-Energien-Wärme-
gesetzes an das Gebäude nicht möglich ist oder dies aufgrund der 
Verletzung von Verfahrenspflichten durch den Bauherrn nicht beurteilt 
werden kann.

(6) Stellt der Sachverständige bei den Prüfungen und der Überwa-
chung der Bauausführung nach Absatz 1 erhebliche Fehler oder er-
hebliche Abweichungen nach Absatz 5 Satz 1 fest, teilt er diese dem 
Bauherrn unverzüglich nach ihrer Feststellung schriftlich mit. Der 
Sachverständige empfiehlt dem Bauherrn eine Überarbeitung oder 
Ergänzung der Nachweise nach § 1 Absatz 1 oder 2 oder den nach § 
2 dem Sachverständigen vorzulegenden Nachweise oder, soweit dies 
nicht ausreichend ist, die Durchführung von gegebenenfalls notwen-
digen Maßnahmen am Gebäude oder seinen energietechnischen Ein-
richtungen und setzt hierzu eine angemessene Frist. Der Sachver-
ständige überzeugt sich von den Änderungen der Nachweise und vor 
Ort von den durchgeführten baulichen Maßnahmen und stellt dem 
Bauherrn eine Bescheinigung nach Absatz 5 Satz 1 aus, sofern keine 
erheblichen Fehler und Abweichungen verblieben sind. Führt der 
Bauherr die vom Sachverständigen empfohlenen Änderungen der 
Nachweise oder baulichen Maßnahmen nicht oder nicht vollständig 
innerhalb der gesetzten Frist durch, informiert der Sachverständige 
hierüber den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr.

(7) Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr überprüft
1.  die Beauftragung von Sachverständigen nach Absatz 1,
2.  die Beauftragung eines Sachkundigen nach Absatz 3,
3.  bei Gebäuden, bei denen das Verfahren nach Absatz 3 gewählt 

wurde, die Richtigkeit der Nachweise nach § 1 Absatz 1 oder 2 
und der jeweils nach § 2 erforderlichen Nachweise sowie die 
Ausführung der baulichen Anlagen und deren energietechnische 
Ausrüstungen entsprechend den Nachweisen nach § 1 Absatz 1 
oder 2, den jeweils nach § 2 erforderlichen Nachweisen und den 
weiteren Anforderungen nach der Energieeinsparverordnung oder 
dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

in geeigneten Stichproben auf der Grundlage der bei den unteren 
Bauaufsichtsbehörden vorhandenen Informationen über die Errich-
tung und Änderung von Gebäuden. Mit der Durchführung der  
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Prüfungs- und Überwachungsaufgaben bei Stichproben nach Satz 1 
Nummer 3 kann der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr einen 
Sachverständigen für energiesparendes Bauen beauftragen und an-
ordnen, dass die Stichprobe nach dem in den Absätzen 2 und 4 bis 6 
vorgesehenen Verfahren durchgeführt wird.

§ 4
Vorlage von Nachweisen, behördliche Zuständigkeiten  

zur Energieeinsparverordnung

(1) Der Eigentümer hat dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
1.  die Nachweise nach § 1 Absatz 1 oder 2,
2.  die Nachweise nach § 2, soweit sie dem Senator für Umwelt, Bau 

und Verkehr nicht bereits vorgelegt worden sind oder nach ande-
ren Vorschriften vorzulegen sind, und

3.  die Bescheinigung nach § 3 Absatz 5 Satz 1
innerhalb eines auf die Ausstellung des jeweiligen Dokuments folgen-
den Zeitraums von fünf Jahren auf Verlangen vorzulegen. Wird das 
Grundstück veräußert, sind die in Satz 1 genannten Unterlagen dem 
Erwerber zu übergeben, soweit die Vorlagepflicht nach Satz 1 be-
steht. Soweit ein Bauherr Unterlagen nach Satz 1 erhält und nach 
Abschluss des Bauvorhabens nicht Eigentümer ist oder wird, hat er 
die Unterlagen nach Satz 1 dem Eigentümer bei Abschluss des Bau-
vorhabens zu übergeben.

(2) Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr ist zuständige Behörde 
für
1.  die Vorlage

a)  der Unternehmererklärung nach § 26a Absatz 2 Satz 3 der 
Energieeinsparverordnung,

b)  des Energieausweises nach § 16 Absatz 1 Satz 4 der Ener-
gieeinsparverordnung und

c)  des Berichts über die energetische Inspektion von Klimaanla-
gen nach § 12 Absatz 7 der Energieeinsparverordnung,

2.  die Entgegennahme von Unterrichtungen durch die Bezirks-
schornsteinfegermeister über nicht erfüllte Nachrüstpflichten 
nach § 26b Absatz 3 Satz 2 der Energieeinsparverordnung,

3.  die Durchführung von Stichproben bei Inspektionsberichten über 
Klimaanlagen und Energieausweise nach § 26d Absatz 1 der En-
ergieeinsparverordnung (Kontrollstelle) soweit nach § 30 der En-
ergieeinsparverordnung nicht die Zuständigkeit des Deutschen 
Instituts für Bautechnik besteht.

Abschnitt 2 
Sachkundige und Sachverständige

§ 5
Sachkundige

(1) Als Sachkundiger für die Aufgaben nach dieser Verordnung kann 
nur tätig werden, wer
1.  die Berufsbezeichnung „Architekt“ oder „Architektin“ führen darf,
2.  in die von der Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen 

geführte Liste der Bauvorlagenberechtigten eingetragen ist; Ein-
tragungen anderer Länder gelten auch im Land Bremen; oder

3.  aufgrund des Bremischen Ingenieurgesetzes als Angehöriger der 
Fachrichtung Versorgungstechnik die Berufsbezeichnung „Inge-
nieur“ oder „Ingenieurin“ führen darf.

(2) Die Sachkundigen nach Absatz 1 können bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit weitere fachlich qualifizierte Personen heranziehen.

§ 6
Voraussetzungen der Anerkennung von Sachverständigen  

für energiesparendes Bauen

(1) Als Sachverständige für energiesparendes Bauen können nur sol-
che Personen anerkannt werden, die
1.  einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in

a)  den Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwe-
sen, Technische Gebäudeausrüstung, Bauphysik, Maschi-
nenbau oder Elektrotechnik oder

b)  einer anderen technischen oder naturwissenschaftlichen 

Fachrichtung mit einem Ausbildungsschwerpunkt auf einem 
der unter Buchstabe a genannten Gebiete

erworben haben,
2.  die für einen Sachverständigen für energiesparendes Bauen er-

forderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen besitzen,
3.  über die erforderlichen Kenntnisse über die Energieeinsparver-

ordnung, das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, das einschlä-
gige technische Regelwerk sowie die Vollzugsregelungen nach 
dieser Verordnung verfügen,

4.  über eine Berufserfahrung von mindestens fünf Jahren im Bereich 
des energiesparenden Bauens verfügen und dabei durch ihre be-
ruflichen Leistungen überdurchschnittliche Fähigkeiten im Be-
reich des energiesparenden Bauens einschließlich der Nutzung 
erneuerbarer Energien bewiesen haben,

5.  nach ihrer Persönlichkeit Gewähr dafür bieten, dass sie ihre Auf-
gaben ordnungsgemäß im Sinne des § 10 erfüllen,

6.  die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen und
7.  die Fähigkeit besitzen, öffentliche Ämter zu bekleiden.

(2) Personen, die in einem anderen Bundesland der Bundesrepublik 
Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen sind, sind berechtigt, 
als Sachverständige für energiesparendes Bauen Aufgaben nach die-
ser Verordnung wahrzunehmen, wenn sie
1.  hinsichtlich des Tätigkeitsbereiches eine vergleichbare Berechti-

gung besitzen,
2.  dafür hinsichtlich der Anerkennungsvoraussetzungen und des 

Nachweises von Kenntnissen vergleichbare Anforderungen erfül-
len mussten und

3.  die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

(3) Personen nach Absatz 2 haben das erstmalige Tätigwerden vorher 
der Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen anzuzeigen und 
dabei
1.  eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem Bundesland der 

Bundesrepublik Deutschland oder einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften gleichgestellten Staat zur Wahrnehmung von 
Aufgaben im Sinne dieser Verordnung berechtigt sind und

2.  einen Nachweis darüber, dass sie die Voraussetzungen des  
Absatzes 2 Nummer 2 erfüllen,

vorzulegen. Das Verfahren kann über die einheitliche Stelle im Sinne 
des § 71a des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewik-
kelt werden. Die Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen soll 
das Tätigwerden untersagen, wenn die Voraussetzungen des  
Absatzes 1 nicht erfüllt sind; sie hat auf Antrag zu bestätigen, dass 
die Anzeige nach Satz 1 erfolgt ist.

§ 7
Anerkennungsverfahren

(1) Die Anerkennung als Sachverständiger für energiesparendes Bau-
en wird auf Antrag von der Ingenieurkammer der Freien Hansestadt 
Bremen erteilt.

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 sind die für die Anerkennung erforderli-
chen Nachweise beizugeben, insbesondere
1.  ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fachlichen Werde-

gangs bis zum Zeitpunkt der Antragstellung,
2.  je eine Kopie der Abschluss- und Beschäftigungszeugnisse,
3.  der Nachweis über den Antrag auf Erteilung eines Führungszeug-

nisses zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart O oder P) oder ein 
gleichwertiges Dokument eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, der nicht älter als drei Monate sein soll,

4.  eine Auflistung der vom Antragsteller absolvierten Ausbildungs-
schwerpunkte oder Fortbildungsmaßnahmen sowie Kopien von 
Belegen über die erfolgreiche Teilnahme,

5.  Arbeitszeugnisse, Referenzschreiben oder andere Belege über 
die bisherige Tätigkeit des Antragstellers,

6.  eine tabellarische Übersicht über die vom Antragsteller in den 
fünf Jahren oder einem längeren Zeitraum vor der Antragstellung 
bearbeiteten Gebäude mit Anforderungen an die Einsparung von 
Energie oder die Nutzung Erneuerbarer Energien mit Angabe der 
Art der Gebäude, der Gebäudeklasse nach § 2 Absatz 3 der Bre-
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mischen Landesbauordnung, der Lage, der vom Antragsteller 
ausgeführten Tätigkeiten, des Zeitraums der Bearbeitung sowie 
etwaiger Besonderheiten bei den Maßnahmen zur Einsparung 
von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien.

7.  vom Antragsteller erstellte Berechnungen und Planunterlagen 
zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach der Ener-
gieeinsparverordnung oder weitergehender energetischer Stan-
dards zu mindestens drei Gebäuden aus der Liste nach Nummer 
6, die überwiegend Wohngebäude der Gebäudeklasse 3 und hö-
her nach § 2 Absatz 3 der Bremischen Landesbauordnung oder 
Nichtwohngebäude sein müssen.

Die Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen kann, soweit er-
forderlich, weitere Unterlagen anfordern. Das Vorliegen der Anerken-
nungsvoraussetzungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 ist durch 
die Bescheinigung des Prüfungsausschusses nach § 9 Absatz 1 Satz 
2 nachzuweisen.

(3) Die Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen bestätigt un-
verzüglich den Eingang der Unterlagen und teilt gegebenenfalls mit, 
welche Unterlagen fehlen. Die Eingangsbestätigung muss folgende 
Angaben enthalten:
1.  die in Satz 3 genannte Frist mit der Mitteilung, dass diese bei der 

Nachforderung von Unterlagen erst beginnt, wenn die Unterlagen 
vollständig sind,

2.  die verfügbaren Rechtsbehelfe und
3.  die Erklärung, dass der Antrag als genehmigt gilt, wenn über ihn 

nicht rechtzeitig entschieden wird.

Über den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der 
vollständigen Unterlagen zu entscheiden; die Frist kann gegenüber 
dem Bewerber einmal um bis zu zwei Monate verlängert werden. Die 
Fristverlängerung und deren Ende sind ausreichend zu begründen 
und dem Bewerber vor Ablauf der ursprünglichen Frist mitzuteilen. 
Der Antrag gilt als genehmigt, wenn über ihn nicht innerhalb der nach 
Satz 3 maßgeblichen Frist entschieden worden ist. Das Verfahren 
kann über die einheitliche Stelle im Sinne des § 71a Bremisches Ver-
waltungsverfahrensgesetz abgewickelt werden.

(4) Die Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen führt über die 
staatlich anerkannten Sachverständigen für energiesparendes Bauen 
und die Personen, die nach einer Anzeige nach § 6 Absatz 3 berech-
tigt sind, als Sachverständige für energiesparendes Bauen tätig zu 
sein, eine Liste, die in geeigneter Weise bekannt zu machen ist.

§ 8
Prüfungsausschuss

(1) Bei der Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen wird ein 
Prüfungsausschuss gebildet.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. Die Archi-
tektenkammer der Freien Hansestadt Bremen und die Ingenieurkam-
mer der Freien Hansestadt Bremen berufen jeweils ein Mitglied. Die 
übrigen Mitglieder, von denen eines der Wohnungswirtschaft und ei-
nes der Wissenschaft zugehörig sein soll, werden vom Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr berufen. Für die Mitglieder kann von den 
berufenden Institutionen, soweit erforderlich, ein stellvertretendes 
Mitglied für den Verhinderungsfall benannt werden. Die Berufung er-
folgt für fünf Jahre; Wiederberufungen sind zulässig. Die berufenden 
Institutionen können die von ihnen berufenen Mitglieder aus wichti-
gem Grund abberufen; der Abschluss eines eingeleiteten Prüfungs-
verfahrens bleibt unberührt, sofern die abberufende Institution dies 
unter Bezugnahme auf die Abberufungsgründe nicht ausschließt.

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind ehrenamtlich tätig, 
an Weisungen nicht gebunden und zur Unparteilichkeit und Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Sie haben Anspruch auf eine angemesse-
ne Aufwandsentschädigung sowie auf Ersatz der notwendigen Ausla-
gen.

(4) Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr bestimmt aus der Mitte 
des Prüfungsausschusses ein vorsitzendes und ein stellvertretendes 
Mitglied. Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 9
Prüfungsverfahren

(1) Die Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen leitet die An-
tragsunterlagen nach § 7 Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 bis 7 dem 
Prüfungsausschuss zu. Der Prüfungsausschuss bescheinigt gegen-
über der Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen das Vorlie-
gen der Anerkennungsvoraussetzungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 
bis 4. Die Entscheidung ist zu begründen.

(2) Das Prüfungsverfahren besteht aus
1.  der Bewertung der schriftlichen Antragsunterlagen und
2.  der mündlichen Prüfung.

(3) Die Bewertung der schriftlichen Antragsunterlagen dient der Vor-
bereitung der Feststellung über die Erfüllung der Anerkennungsvor-
aussetzungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 und 4 in der mündlichen 
Prüfung sowie der Entscheidung über die Zulassung zur mündlichen 
Prüfung. Der Antragsteller wird nicht zur mündlichen Prüfung zuge-
lassen, wenn bereits auf der Grundlage der Bewertung der schriftli-
chen Antragsunterlagen festgestellt wird, dass der Antragsteller die 
Voraussetzungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 oder 4 nicht erfüllt. 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt für jeden Antrag 
ein Ausschussmitglied als Berichterstatter. Der Berichterstatter gibt 
gegenüber dem Ausschussvorsitzenden eine schriftliche Bewertung 
der Antragsunterlagen im Hinblick auf die Erfüllung der Anerken-
nungsvoraussetzungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 und 4 ab. Der 
Ausschussvorsitzende legt dem Prüfungsausschuss die Antragsun-
terlagen, die Darlegungen des Berichterstatters sowie einen Be-
schlussvorschlag zur Entscheidung über die Zulassung des Antrag-
stellers zur mündlichen Prüfung vor. Der Beschluss kann im 
schriftlichen Verfahren erfolgen sofern der Beschlussvorschlag nach 
Satz 5 einstimmig angenommen wird. Wird nicht im schriftlichen Ver-
fahren entschieden, ist über den Beschluss eine Niederschrift in ent-
sprechender Anwendung von Absatz 8 zu erstellen. Wird der Antrag-
steller nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen, ist das 
Prüfungsverfahren mit dem Ergebnis nach Absatz 7 Nummer 2 been-
det. Der Beschluss über die Zulassung zur mündlichen Prüfung soll 
innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage der vollständigen Antrags-
unterlagen nach § 7 Absatz 2 Nummer 1 bis 6 bei der Ingenieurkam-
mer der Freien Hansestadt Bremen erfolgen.

(4) Die mündliche Prüfung wird vom Prüfungsausschuss abgenom-
men und soll spätestens zwei Monate nach der Entscheidung über 
die Zulassung zur mündlichen Prüfung stattfinden. Der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses lädt die Antragsteller schriftlich zur Prü-
fung ein. Die Zeit zwischen der Aufgabe der Ladung zur Post und 
dem Tag der Prüfung soll einen Monat nicht unterschreiten.

(5) Die mündliche Prüfung dient der Feststellung, ob der Antragsteller 
die Anerkennungsvoraussetzungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 
4 erfüllt sowie der Überprüfung des Umfangs der vom Antragsteller 
ausgeführten Tätigkeiten bei Gebäuden, die in der Aufstellung nach  
§ 7 Absatz 2 Nummer 6 genannt sind. Sie beginnt mit einem Vortrag 
des Antragstellers über
1.  dessen fachlichen Werdegang,
2.  die Besonderheiten der Maßnahmen zur Einsparung von Energie 

und Nutzung von erneuerbaren Energien bei drei vom Antragstel-
ler ausgewählten Gebäuden, die in der Aufstellung nach § 7 Ab-
satz 2 Nummer 6 genannt sind sowie

3.  den Umfang der eigenen Tätigkeiten bei den Gebäuden nach 
Nummer 2.

Der Vortrag soll eine Dauer von etwa 30 Minuten haben. Im Anschluss 
hat der Antragsteller seine Kenntnisse in einer Befragung durch den 
Prüfungsausschuss nachzuweisen. Die Dauer der Prüfung soll ein-
schließlich des Vortrags 120 Minuten nicht überschreiten.

(6) Die mündliche Prüfung kann insbesondere die folgenden Gebiete 
der Nutzung und Einsparung von Energie in Gebäuden zum Gegen-
stand haben:
1.  Überprüfung der Kenntnisse über die Maßnahmen zur Energie-

einsparung und zur Nutzung Erneuerbarer Energien bei Gebäu-
den aus der Auflistung nach § 7 Absatz 2 Nummer 6,

2.  thermischen Hülle,
3.  Primärenergiebedarf,
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4.  Wärmebrücken,
5.  Gebäudetechnik,
6.  Gebäudeausrichtung
7.  sommerlicher Wärmeschutz,
8.  Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wärmege-

setz einschließlich des einschlägigen technischen Regelwerkes 
und

9.  Vollzug der Energieeinsparverordnung und des Erneuerbare- 
Energien-Wärmegesetzes im Land Bremen.

(7) Das Ergebnis des Prüfungsverfahrens wird vom Prüfungsaus-
schuss unmittelbar im Anschluss an die mündliche Prüfung festge-
stellt. Das Ergebnis der Prüfung lautet
1.  „Der Antragsteller erfüllt die Voraussetzungen zur Anerkennung 

als Sachverständiger für energiesparendes Bauen nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 2 bis 4.“ oder

2.  „Der Antragsteller erfüllt die Voraussetzungen zur Anerkennung 
als Sachverständiger für energiesparendes Bauen nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 2 bis 4 nicht.“

Das Ergebnis wird dem Antragsteller unverzüglich mitgeteilt. Die An-
tragsteller können verlangen, dass ihnen der Prüfungsausschuss die 
Gründe für die vorgenommene Bewertung unmittelbar im Anschluss 
an die Eröffnung des Ergebnisses mündlich darlegt. Der Vorsitzende 
teilt das Ergebnis des Prüfungsverfahrens der Ingenieurkammer der 
Freien Hansestadt Bremen mit und legt dabei die Gründe für die Ent-
scheidung dar sofern die Prüfung das Ergebnis nach Satz 2 Nummer 
2 hat.

(8) Über den Verlauf der mündlichen Prüfung und der Entscheidung 
über das Ergebnis des Prüfungsverfahrens wird eine Niederschrift an-
gefertigt, die vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
schreiben ist. Die Niederschrift muss
1.  die Besetzung der Prüfungsausschusses,
2.  die Namen der Antragsteller,
3.  Beginn und Ende der mündlichen Prüfung,
4.  Besonderheiten des Prüfungsablaufs,
5.  die Gegenstände der mündlichen Prüfung und
6.  die Entscheidungen des Prüfungsausschusses über das Ergebnis 

des Prüfungsverfahrens.
enthalten.

(9) Antragsteller, die die Prüfung nach Absatz 2 nicht bestanden ha-
ben, können sie insgesamt nur zweimal wiederholen. Die Prüfung ist 
im gesamten Umfang zu wiederholen. Soweit die Prüfung oder Teile 
der Prüfung im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens erneut oder 
erstmalig durchzuführen sind, gilt dies nicht als Wiederholung der 
Prüfung.

§ 10
Grundpflichten der Sachverständigen  

für energiesparendes Bauen

(1) Sachverständige für energiesparendes Bauen haben ihre Tätigkeit 
unparteiisch, gewissenhaft und gemäß den Vorschriften der Energie-
einsparverordnung und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes 
auszuüben; sie müssen sich darüber und über die Entwicklungen im 
Bereich des energiesparenden Bauens stets auf dem Laufenden hal-
ten und über die für ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen Geräte und 
Hilfsmittel verfügen. Sie sind an Weisungen der Auftraggeber nicht 
gebunden und müssen im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben 
fachlich unabhängig und eigenverantwortlich tätig werden. Unabhän-
gig tätig werden Personen, wenn sie bei Ausübung ihrer beruflichen 
Tätigkeit weder eigene Produktions-, Handels- oder Lieferinteressen 
haben noch fremde Interessen dieser Art vertreten, die unmittelbar 
oder mittelbar im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit ste-
hen. Eigenverantwortlich tätig werden Personen,
1.  die ihre berufliche Tätigkeit als einziger Inhaber eines Büros 

selbstständig und auf eigene Rechnung und Verantwortung aus-
üben,

2.  die
a)  sich mit anderen Sachverständigen, Prüfingenieuren, Prüf-

sachverständigen oder anderen freiberuflich tätigen Perso-
nen zusammengeschlossen haben und

b)  innerhalb dieses Zusammenschlusses Vorstand, Geschäfts-

führer oder persönlich haftender Gesellschafter mit einer 
rechtlich gesicherten leitenden Stellung sind und

c)  kraft Satzung, Statut, oder Gesellschaftsvertrag dieses Zu-
sammenschlusses ihre Aufgaben als Sachverständige für en-
ergiesparendes Bauen selbstständig auf eigene Rechnung 
und Verantwortung und frei von Weisungen ausüben können,

3.  die als Arbeitnehmer in einem Büro nach Nummer 1 oder einem 
Zusammenschluss nach Nummer 2 tätig sind und in deren 
Dienstvertrag festgelegt ist, dass sie Ihre Aufgaben als Sachver-
ständige für energiesparendes Bauen frei von fachlichen Weisun-
gen ausüben können oder

4.  die als Hochschullehrer im Rahmen einer Nebentätigkeit in 
selbstständiger Beratung tätig sind.

(2) Sachverständige für energiesparendes Bauen dürfen sich der Mit-
hilfe von befähigten und zuverlässigen Mitarbeitern nur in einem sol-
chen Umfang bedienen, wie sie deren Tätigkeit voll überwachen kön-
nen.

(3) Sachverständige für energiesparendes Bauen müssen mit einer 
Haftungssumme von mindestens je einer Million Euro für Personen- 
sowie für Sach- und Vermögensschäden je Schadensfall, die minde-
stens zweimal im Versicherungsjahr zur Verfügung stehen muss, haft-
pflichtversichert sein. Die Ingenieurkammer der Freien Hansestadt 
Bremen überwacht das Bestehen eines ausreichenden Versiche-
rungsschutzes. Der Kammer ist nachzuweisen, dass der Versicherer 
im Versicherungsvertrag verpflichtet ist, die Ingenieurkammer über 
den Beginn und die Beendigung oder Kündigung des Versicherungs-
vertrages sowie jede den vorgeschriebenen Versicherungsschutz in 
Ansehung Dritter beeinträchtigende Änderung des Versicherungsver-
trages unverzüglich zu benachrichtigen. Die Ingenieurkammer ist zu-
ständige Stelle im Sinne des § 117 Absatz 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes.

(4) Sachverständige für energiesparendes Bauen dürfen nicht tätig 
werden, wenn sie, ihre Mitarbeiter oder Angehörige des Zusammen-
schlusses nach Absatz 1 Nummer 2 insbesondere als Entwurfsver-
fasser, Nachweisersteller, Bauleiter oder Unternehmer bereits mit 
dem Gegenstand der Prüfung oder der Bescheinigung befasst waren 
oder ein sonstiger Befangenheitsgrund vorliegt.

(5) Für Personen, die nach § 6 Absatz 2 berechtigt sind, als Sachver-
ständige für energiesparendes Bauen Aufgaben nach dieser Verord-
nung wahrzunehmen, gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.

§ 11
Erlöschen, Widerruf und Rücknahme der Anerkennung

(1) Die Anerkennung erlischt
1.  durch schriftlichen Verzicht gegenüber der Ingenieurkammer der 

Freien Hansestadt Bremen,
2.  mit Vollendung des 68. Lebensjahres,
3.  durch Verlust der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden oder
4.  durch Wegfall des erforderlichen Versicherungsschutzes (§ 10 

Absatz 3).

(2) Unbeschadet des § 49 des Bremischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes kann die Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen die 
Anerkennung widerrufen, wenn Sachverständige für energiesparen-
des Bauen
1.  in Folge geistiger oder körperlicher Gebrechen nicht mehr in der 

Lage sind, ihre Tätigkeit ordnungsgemäß auszuüben,
2.  gegen die ihnen obliegenden Pflichten schwerwiegend, wieder-

holt oder mindestens grob fahrlässig verstoßen haben oder
3. i hre Tätigkeit in einem Umfang ausüben, die eine ordnungsgemä-

ße Erfüllung ihrer Pflichten nicht erwarten lässt.

(3) § 48 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unbe-
rührt.

(4) Die Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen kann in Ab-
ständen von mindestens fünf Jahren nachprüfen, ob die Anerken-
nungsvoraussetzungen noch vorliegen.

(5) Bei Personen, die nach § 6 Absatz 2 berechtigt sind, als Sachver-

3.4.08_EnEV-EEWärmeGV.indd   5 07.09.16   08:42



– 6 –8/16

EnEV/EEWärmeGV 3.4.08
ständige für energiesparendes Bauen Aufgaben nach dieser Verord-
nung wahrzunehmen, hat die Ingenieurkammer der Freien Hanse-
stadt Bremen die weitere Wahrnehmung von Aufgaben nach dieser 
Verordnung zu untersagen, wenn
1.  einer der Gründe für das Erlöschen der Anerkennung nach Ab-

satz 1 eintritt,
2.  nachträglich bekannt wird, dass die Voraussetzungen nach § 6 

Absatz 2 Satz 1 nicht vorgelegen haben oder weggefallen sind.

Die Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen kann solchen 
Personen die weitere Wahrnehmung von Aufgaben nach dieser Ver-
ordnung in den Fällen untersagen, in denen auch ein Widerruf der 
Anerkennung als Sachverständiger nach Absatz 2 oder § 49 des Bre-
mischen Verwaltungsverfahrensgesetzes erfolgen könnte. Absatz 4 
gilt für diese Personen entsprechend.

§ 12
Bezeichnungsführung

Die Bezeichnung „staatlich anerkannter Sachverständiger für ener-
giesparendes Bauen“ darf nur führen, wer auf Grund dieser Verord-
nung anerkannt ist oder nach § 6 Absatz 2 berechtigt ist, als Sachver-
ständiger für energiesparendes Bauen Aufgaben nach dieser 
Verordnung wahrzunehmen. Frauen können die Berufsbezeichnung 
in der weiblichen Sprachform führen.

§ 13
Vergütung

Die Sachverständigen für energiesparendes Bauen erhalten für ihre 
Tätigkeit ein Honorar und Ersatz der notwendigen Auslagen. Das Ho-
norar wird nach dem Zeitaufwand abgerechnet. Hierbei ist die Zeit 
anzusetzen, die üblicherweise von einer entsprechend ausgebildeten 
Fachkraft benötigt wird. Für jede Arbeitsstunde ist ein Betrag von 
1,70 % des Monatsgehalts eines Landesbeamten in der Endstufe der 
Besoldungsgruppe A 15 zu berechnen. Der Betrag ist auf volle Euro 
aufzurunden. In dem Stundensatz ist die Umsatzsteuer enthalten.
Abschnitt 3 Ausnahmen, Ordnungswidrigkeiten und Schlussvor-
schriften

§ 14
Ausnahmen und Befreiungen

Über einen Antrag auf
1.  Erteilung einer Ausnahme nach § 24 Absatz 2 der Energieein-

sparverordnung,
2.  Erteilung einer Befreiung nach § 25 Absatz 1 der Energieeinspar-

verordnung wegen einer unbilligen Härte oder
3.  Erteilung einer Befreiung nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 des  

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes
entscheidet der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Der Antrag ist 
zu begründen. Sofern im Zusammenhang mit der Ausnahme oder 
Befreiung eine Pflicht zur Erstellung von Nachweisen nach § 1 be-
steht, ist dem Antrag neben der Begründung in den Fällen nach § 3 
Absatz 1 eine Bescheinigung eines Sachverständigen für energiespa-
rendes Bauen und in den Fällen nach § 3 Absatz 3 eine Bescheini-
gung eines Sachkundigen, welche das Vorliegen der Ausnahme-  
oder Befreiungsgründe bestätigt, beizufügen. Die Bescheinigung ist 
nicht erforderlich, soweit die Ausnahme- und Befreiungsgründe nicht 
rechtlicher, technischer oder wirtschaftlicher Art sind. Die beantragte 
Ausnahme oder Befreiung gilt als erteilt, sofern eine Bescheinigung 
nach Satz 3 vorgelegt wird und die zuständige Behörde nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Vorlage des begründeten Antrags ein-
schließlich aller erforderlichen Unterlagen erklärt, dass eine weiterge-
hende behördliche Prüfung des Antrags erfolgen soll.

§ 15
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Absatz 1 Nummer 3 des Ener-
gieeinsparungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 1 Absatz 1 oder 2 die erforderlichen Nachweise nicht 

vor der Errichtung von Wohngebäuden oder Nichtwohngebäuden er-
stellen lässt,
2.  einen Nachweis nach § 1 Absatz 1 oder 2 erstellt und darin un-

richtige Angaben macht, um damit vorzutäuschen, dass Anforde-
rungen nach der Energieeinsparverordnung eingehalten werden,

3.  entgegen § 3 Absatz 1 und 3 keinen Sachverständigen für ener-
giesparendes Bauen und Sachkundigen beauftragt,

4.  als Sachkundiger nach dieser Verordnung tätig wird, ohne hierzu 
nach § 5 Absatz 1 berechtigt zu sein,

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 Absatz 1 Nummer 2 des Bremi-
schen Klimaschutz- und Energiegesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig
1.  entgegen § 2 die erforderlichen Nachweise nicht oder nicht recht-

zeitig erbringt,
2.  entgegen Nummer II.2. Buchstabe a Doppelbuchstabe bb oder 

Buchstabe b der Anlage einen Nachweis nicht mindestens fünf 
Jahre aufbewahrt,

3.  einen Nachweis nach § 1 Absatz 1 oder 2 oder § 2 erstellt und 
darin unrichtige Angaben macht, um damit vorzutäuschen, dass 
Anforderungen nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
eingehalten werden,

4.  als Sachverständiger für energiesparendes Bauen tätig wird, oh-
ne hierzu nach dieser Verordnung berechtigt zu sein,

5.  entgegen § 6 Absatz 3 die Anzeige des erstmaligen Tätigwerdens 
unterlässt oder

6.  die Bezeichnung „staatlich anerkannter Sachverständiger für en-
ergiesparendes Bauen“ führt oder verwendet, ohne hierzu nach § 
12 berechtigt zu sein.

(3) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörden für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 und 2, § 27 
der Energieeinsparverordnung und § 17 Absatz 1 des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetzes ist der Senator für Umwelt, Bau und Ver-
kehr.

§ 16
Übergangsregelungen

(1) Auf Vorhaben, bei denen vor dem 29. Dezember 2010 ein bauauf-
sichtliches Verfahren eingeleitet worden ist oder, sofern ein bauauf-
sichtliches Verfahren nicht erforderlich ist, mit der Bauausführung 
bereits begonnen worden ist, werden, sofern der Bauherr nicht nach 
dieser Verordnung verfährt
1.  die §§ 1 bis 3 und 10 Nummer. 1, 2, 5 und 6 der Verordnung zur 

Durchführung der Energieeinsparverordnung im Land Bremen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 2008 (Brem.
GBl. S. 59 – 752-d-2) an Stelle der §§ 1, 2, 4 Absatz 1, §§ 5 und 
15 Absatz 1 und 2 und

2.  der § 10 des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes an Stelle des 
§ 2

angewendet. Im Rahmen des Satzes 1 Nummer 2 ist der Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr die zuständige Behörde für den Vollzug des 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes.

(2) Bis zum 31. Dezember 2016 sind Personen, die am 29. Dezember 
2010 die Aufgaben eines Prüfingenieurs für Baustatik auf der Grund-
lage einer Rechtsverordnung nach § 84 Absatz 2 der Bremischen 
Landesbauordnung im Land Bremen wahrnehmen dürfen und für de-
ren Anerkennung als Prüfingenieur für Baustatik auch eingehende 
Kenntnisse auf dem Gebiet des Wärmeschutzes Voraussetzung wa-
ren, berechtigt, die Aufgaben eines Sachverständigen für energiespa-
rendes Bauen wahrzunehmen. Aufträge, die vor dem 31. Dezember 
2016 erteilt wurden, können zu Ende geführt werden.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Beschlossen, Bremen den 8. Dezember 2015
 Der Senat
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Anlage (zu § 2 Absatz 1)
Nachweise und Verfahrensanforderungen zum  

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

Es sind jeweils die zu der Nutzung von Erneuerbaren Energien, Ab-
wärme, Kraft-Wärme-Kopplung und Wärme- und Kältenetzen sowie 
zu den Energieeinsparmaßnahmen genannten Nachweise zu erbrin-
gen. Das jeweils benannte Verfahren ist einzuhalten. Soweit als Nach-
weis Bescheinigungen beizubringen sind, haben diese alle techni-
schen Angaben zu enthalten, die zur Beurteilung der Vereinbarkeit 
mit den jeweils benannten gesetzlichen Anforderungen notwendig 
sind.

I. Solare Strahlungsenergie

Neben den Nachweisen nach § 1 Absatz 1 oder 2 dieser Verordnung 
sind keine weiteren Nachweise zu erbringen.

II. Biomasse

1.  Die Eigentümer müssen die Abrechnungen des Brennstoffliefe-
ranten bei der Nutzung von
a)  gasförmiger und flüssiger Biomasse

aa)  für die ersten fünf Kalenderjahre ab dem Inbetriebnah-
mejahr der Heizungsanlage dem Senator für Umwelt, 
Bau und Verkehr bis zum 30. Juni des jeweiligen Folge-
jahres vorlegen,

bb)  für die folgenden zehn Kalenderjahre jeweils minde-
stens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Lieferung auf-
bewahren und dem Senator für Umwelt, Bau und Ver-
kehr auf Verlangen vorlegen,

b)  fester Biomasse für die ersten fünfzehn Kalenderjahre ab 
dem Jahr der Inbetriebnahme der Heizungsanlage jeweils 
mindestens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Lieferung aufbe-
wahren und dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr auf 
Verlangen vorlegen.

 Die Abrechnungen des Brennstofflieferanten für gasförmige und 
flüssige Biomasse müssen die nach Nummer 4 der Anlage zum 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz erforderlichen Bescheini-
gungen über die Einhaltung von Anforderungen an die verwende-
te Biomasse enthalten.

2.  Zum Nachweis der Anforderungen an die Feuerungsanlage und 
die zu verwendende feste Biomasse nach Nummer II.3 Buchsta-
ben a und b der Anlage zum Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
hat der Bauherr in den Fällen nach § 3 Absatz 1 dem beauftrag-
ten Sachverständigen und in den Fällen nach § 3 Absatz 3 dem 
beauftragten Sachkundigen vor Abschluss der Überwachung der 
Bauausführung eine Bescheinigung eines Sachkundigen nach § 2 
Absatz 2 Nummer 7 des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes, 
des Anlagenherstellers oder des Fachbetriebs, der die Anlage 
einbaut, zu übergeben.

III. Geothermie und Umweltwärme

Zum Nachweis der Anforderungen an die Nutzung von Geothermie 
und Umweltwärme nach Nummer III.1. und 2. der Anlage zum Erneu-
erbare-Energien-Wärmegesetz hat der Bauherr in den Fällen nach § 3 
Absatz 1 dem beauftragten Sachverständigen und in den Fällen nach 
§ 3 Absatz 3 dem beauftragten Sachkundigen vor Abschluss der 
Überwachung der Bauausführung
1.  eine Bescheinigung eines Sachkundigen nach § 2 Absatz 2 Num-

mer 7 des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes sowie
2.  einen Nachweis darüber, dass die eingesetzte Wärmepumpe mit 

dem Umweltzeichen „Euroblume“, dem Umweltzeichen „Blauer 
Engel“ oder dem Prüfzeichen „European Qualitiy Label for Heat 
Pumps“ ausgezeichnet wurde oder gleichwertige Anforderungen 
erfüllt,

zu übergeben.

IV. Kälte aus Erneuerbaren Energien

Neben den Nachweisen nach § 1 Absatz 1 oder 2 dieser Verordnung 
sind keine weiteren Nachweise zu erbringen.

V. Abwärme

Zum Nachweis der Anforderungen an die Nutzung von Abwärme 
nach Nummer V.1. bis 4. der Anlage zum Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz hat der Bauherr in den Fällen nach § 3 Absatz 1 dem be-
auftragten Sachverständigen und in den Fällen nach § 3 Absatz 3 
dem beauftragten Sachkundigen vor Abschluss der Überwachung 
der Bauausführung eine Bescheinigung eines Sachkundigen nach § 2 
Absatz 2 Nummer 7 des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes zu 
übergeben. Bei Nutzung der Abwärme durch Wärmepumpen nach 
Nummer V.1. der Anlage zum Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz ist 
zusätzlich ein Nachweis nach Nummer III.2. zu übergeben. Bei der 
Nutzung von Abwärme durch raumlufttechnische Anlagen mit Wär-
merückgewinnung nach Nummer V.2. der Anlage zum Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz ist als Nachweis an Stelle der Bescheinigung 
nach Satz 1 auch eine Bescheinigung des Anlagenherstellers oder 
des Fachbetriebs, der die Anlage einbaut, zulässig.

VI. Kraft-Wärme-Kopplung

Zum Nachweis der Anforderungen an die Nutzung von Kraft-Wärme-
Kopplung nach Nummer V. 1. der Anlage zum Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz hat der Bauherr bei Anlagen, die der Eigentümer des 
zu errichtenden Gebäudes selbst betreiben wird, in den Fällen nach § 
3 Absatz 1 dem beauftragten Sachverständigen und in den Fällen 
nach § 3 Absatz 3 dem beauftragten Sachkundigen vor Abschluss 
der Überwachung der Bauausführung eine Bescheinigung eines 
Sachkundigen nach § 2 Absatz 2 Nummer 7 des Erneuerbare-Energi-
en-Wärmegesetzes, des Anlagenherstellers oder des Fachbetriebs, 
der die Anlage einbaut, zu übergeben. Bei Anlagen, die der Eigentü-
mer des zu errichtenden Gebäudes nicht selbst betreiben wird, hat 
der Bauherr in den Fällen nach § 3 Absatz 1 dem beauftragten Sach-
verständigen und in den Fällen nach § 3 Absatz 3 dem beauftragten 
Sachkundigen vor Abschluss der Überwachung der Bauausführung 
an Stelle der Bescheinigung nach Satz 1 eine Bescheinigung des An-
lagenbetreibers vorzulegen.

VII. Maßnahmen zur Einsparung von Energie

Neben den Nachweisen nach § 1 Absatz 1 und 2 dieser Verordnung 
sind keine weiteren Nachweise zu erbringen.

VIII. Fernwärme oder Fernkälte

Zum Nachweis der Anforderungen an die Nutzung von Fernwärme 
oder Fernkälte nach Nummer VIII.1. der Anlage zum Erneuerbare- 
Energien-Wärmegesetz hat der Bauherr den Nachweisen nach § 1 
Absatz 1 und 2 dieser Verordnung eine Bescheinigung des Wärme- 
oder Kältenetzbetreibers beizufügen.
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Verordnung über Arbeitsstätten

Einleitung

Ziele der Arbeitsstättenverordnung
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),
die auf ihr basierenden Arbeitsstättenrichtli-
nien und die Unfallverhütungsvorschriften
regeln den ordnungsgemäßen, sicheren
Betrieb von Arbeitsstätten, in denen das 
Arbeitsschutzgesetz Anwendung findet.

Inhalt der Arbeitsstättenverordnung
Die Arbeitsstättenverordnung enthält Min-
destvorschriften für die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz der Beschäftigten beim
Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten.
Die Verordnung besteht aus 8 Paragrafen
und einem in fünf Abschnitte unterteilten
Anhang. In der Verordnung werden die Min-
destanforderungen von EU-Richtlinien zum
Gesundheits- und Arbeitsschutz direkt um-
gesetzt. Es werden dadurch keine konkre-
ten Maßzahlen und Detailanforderungen
mehr vorgegeben, sondern allgemeine
Schutzziele. Dies dient der Deregulierung
und schafft dem Arbeitgeber bedeutend
mehr Freiheit bei seinen Entscheidungen
zur Gestaltung und dem Betrieb der Ar-
beitsstätte. Die besonderen Belange von
Menschen mit Behinderung werden in Hin-
blick auf Sicherheit und Gesundheitsschutz
besonders berücksichtigt. Den Belangen
kleinerer Betriebe hinsichtlich notwendiger
Ausnahmen wird besonders entsprochen (§
3). Auch wird zukünftig ein Ausschuss für
Arbeitsstätten dem zuständigen Bundesmi-
nisterium beratend zur Seite stehen und
neue Technische Regeln für Arbeitsstätten
aufstellen (§ 7). Der Paragrafenteil der Ver-
ordnung enthält außerdem neben Anforde-
rungen an das Einrichten und Betreiben von
Arbeitsstätten (§ 3 und 4) und der Regelung
für den Nichtraucherschutz (§ 5), spezifi-
sche Vorgaben für Arbeits-, Sanitär-, Pau-
se-, Bereitschafts- und Erste-Hilfe-Räume
sowie Unterkünfte (§ 6). 

Inhalt des Anhanges der Arbeitsstätten-
verordnung
Im 1. Kapitel des Anhanges der Verordnung
werden allgemeine Anforderungen an die
Beschaffenheit der Arbeitsstätte gestellt.
Das betrifft u. a. die Raumabmessungen,
Fußböden, Dächer, Fenster, Türen und Ver-
kehrswege, sowie Fahrsteige, die Laderam-
pen und Steigleitern. Hier wird auch kon-
zentriert auf die Sicherheitskennzeichnung
verwiesen. Eine der Nutzungsart entspre-
chende Konstruktion und Festigkeit wird
ebenfalls allgemein gefordert. Maßnahmen
zum Schutz vor besonderen Gefahren wie
Absturz und Entstehungsbrände sowie die
Vorgaben für Flucht- und Rettungswege
werden im zweiten Abschnitt genannt. Der
dritte Abschnitt regelt die wesentlichen Ar-
beitsbedingungen wie Bewegungsfläche,
Anordnung und Ausstattung der Arbeits-
plätze, die klimatischen Verhältnisse mit
Raumtemperatur und Lüftung sowie die Be-
leuchtung und den Lärm. Hier wird auch mit
einem zulässigen Beurteilungspegel von 85
dB für Lärm die einzige konkrete Maßzahl in
der Verordnung genannt. Die Untersetzung
für Sanitär-, Pausen-, Bereitschafts- und
Erste-Hilfe-Räume sowie Unterkünfte er-

folgt im vierten Abschnitt. Insbesondere für 
Toilettenräume gelten jetzt nicht mehr so
strenge Bedingungen wie in der alten außer
Kraft getretenen Arbeitsstättenverordnung
von 1975 (zuletzt geändert 2003). Auch 
entfällt die Forderung nach speziellen Lie-
geräumen für schwangere und stillende
Mütter und nach Räumen für körperliche
Ausgleichsübungen. Im letzen Abschnitt
wird schließlich auf ergänzende Anforde-
rungen für nicht allseits umschlossene Räu-
me und im Freien liegende Arbeitsstätten
sowie für Baustellen eingegangen.

Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)
Ein wesentliches Hilfsmittel für die praktische
Umsetzung der ArbStättV 2004 sind die
zunächst weiter bestehenden Arbeitsstätten-
Richtlinien (ASR). Auf der Grundlage des § 7
Abs. 4 der Arbeitsstättenverordnung wird das
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
neue Technische Regeln bekannt geben. So-
wohl aus den bestehenden ASR als auch aus
den neuen Technischen Regeln können allge-
mein anerkannte sicherheitstechnische, ar-
beitsmedizinische und hygienische Regeln
und gesicherte arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse entnommen werden. Die Aufstel-
lung der neuen Regeln wird durch einen 
pluralistisch zusammengesetzten Ausschuss,
dem Vertreter von Arbeitgebern, Arbeitneh-
mern, Wissenschaft, Behörden und Unfallver-
sicherungsträgern angehören, erfolgen. Der-
zeit wird an der Bildung dieses Ausschusses
gearbeitet. 
Die bestehenden ASR gelten zunächst fort,
jedoch nicht länger als bis zum Jahre 2010.
In dieser Zeit werden sie je nach Dringlich-
keit des Regelungsgegenstandes durch die
neuen Technischen Regeln ersetzt. Bis da-
hin können die bestehenden ASR zur Un-
tersetzung der allgemeinen Schutzziele der
Verordnung herangezogen werden. Bedingt
durch die veränderte Struktur der Verord-
nung ist jedoch der direkte Bezug zwischen
Paragraf und ASR nicht mehr gegeben. Die
ASR sind aber weiterhin mit dem jeweiligen
Paragrafen und Absatz der alten außer Kraft
getretenen ArbStättV von 1975 (zuletzt
geändert 2003) bezeichnet, auf den sie sich
bezogen. Die in den einzelnen ASR aufge-
führten Verweise auf die ArbStättV bezie-
hen sich ebenfalls ausschließlich auf die al-
te Verordnung. Bezüge zu Normen in den
ASR spiegeln den Stand zum Zeitpunkt ih-
rer Bekanntgabe wider.
Es gibt gegenwärtig insgesamt 30 ASR.
Wesentliche Gebiete sind hierbei z. B. die
Gestaltung von Fußböden, Türen, Verkehrs-
wegen (ASR 8/1, ASR 10/1 und 10/5, ASR
17/1,2), die Ausstattung mit Feuerlöschern
(ASR 13/1,2) und Mitteln für die Erste Hilfe
(ASR 39/1,3) sowie die Einrichtung von Sa-
nitär- (ASR 35/1-4, ASR 37/1) und Pausen-
räumen (ASR 29/1-4). Auch werden Anfor-
derungen an die Beleuchtung (ASR 7/3),
Lüftung (ASR 5) und die Raumtemperatur
(ASR 6) konkret untersetzt. Die sozialen Be-
lange auf Baustellen finden ihren Nieder-
schlag in Regelungen für Tagesunterkünfte
(ASR 45/1-6), Waschgelegenheiten (ASR
47/1-3,5) und Toiletten (ASR 48/1,2). 

Arbeitsschutzrecht und Unfallverhütungs-
vorschriften der Berufsgenossenschaften
Mit dem seit 1.1.2004 erfolgten Inkrafttreten
der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift

für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
- BGV A1 Grundsätze der Prävention 
(bisherige VBG 1) haben auch die Berufsge-
nossenschaften die rechtliche Grundlage
erhalten, mittels staatlicher Arbeitsschutz-
vorschriften ihren Präventionsauftrag zu 
erfüllen. Die neue BGV A 1 ist die zentrale
Basisvorschrift eines neu gestalteten 
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften-
werks für die Prävention. Sie verzahnt das
berufsgenossenschaftliche Satzungsrecht
mit dem staatlichen Arbeitsschutzrecht. Da-
mit wird das bisherige teilweise Nebenein-
ander von Berufsgenossenschaften und
Staat bei der Rechtsetzung in der Präven-
tion von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
in ein Miteinander überführt. Das neue Kon-
zept der BGV A 1 kommt ohne Detailvor-
schriften aus und stärkt damit die höhere
Eigenverantwortung des Unternehmers für
den betrieblichen Arbeitsschutz. Beispiel-
hafte Lösungen und praktische Hilfen für
die Betriebe zur Umsetzung der Anforde-
rungen aus der BGV A 1 werden in einer be-
rufsgenossenschaftlichen Regel (BGR A 1)
gegeben, die derzeit von den Berufsgenos-
senschaften erarbeitet wird. Im Hinblick auf
die Vermeidung von sich überlagernden
Vorschriften zum gleichen Schutzziel ist da-
von auszugehen, dass bei der Planung von
Arbeitsstätten mit der Einhaltung der Vor-
schriften der ArbStättV, der ASR und der
aufgrund der ArbStättV bekannt gemachten
Technischen Regeln auch den berufsge-
nossenschaftlichen Belangen bezüglich der
v.g. Regelungsinhalte Rechnung getragen
wird. Berufsgenossenschaftliche Regelset-
zungen sind zukünftig nur dort zu erwarten,
wo aus berufsgenossenschaftlicher Sicht
zusätzliche Ergänzungen zu den bestehen-
den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmun-
gen notwendig werden.

Vollzug der Arbeitsstättenverordnung
und Mitwirkung der Gewerbeaufsicht im
Baugenehmigungsverfahren
Der Vollzug der Arbeitsstättenverordnung
obliegt der Gewerbeaufsicht des Landes
Bremen, die neben dem Arbeitsschutz auch
für den Immissionsschutz zuständig ist. Die
Gewerbeaufsicht wird von der Bauord-
nungsbehörde nach § 71 Abs.2 der Bremi-
schen Landesbauordnung (BremLBO) um
Stellungnahme im Baugenehmigungsver-
fahren gebeten.
Die Gewerbeaufsicht beurteilt im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens den zukünfti-
gen Betrieb und Bedarf für die Prüfung kon-
kreter Unterlagen. § 13 der Bauvorlagenver-
ordnung benennt die Anforderungen an
diese Unterlagen.

Die Dienststellen der Gewerbeaufsicht im
Lande Bremen beraten auch bei arbeits-
schutzrechtlichen Fragen.

Gewerbeaufsicht Bremen
Parkstraße 58 / 60
28209 Bremen

Gewerbeaufsicht Bremerhaven
Lange Straße 119
27580 Bremerhaven
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Verordnung über Arbeitsstätten 
– ArbStättV – vom 12. August 2004 

(BGBl. I S.2179)

Inhaltsübersicht

§ 1 Ziel, Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Einrichten und Betreiben von Ar-

beitsstätten
§ 4 Besondere Anforderungen an das

Betreiben von Arbeitsstätten
§ 5 Nichtraucherschutz
§ 6 Arbeitsräume, Sanitärräume, Pau-

sen- und Bereitschaftsräume, Erste-
Hilfe-Räume, Unterkünfte

§ 7 Ausschuss für Arbeitsstätten
§ 8 Übergangsvorschriften

Anhang Anforderungen an Arbeits-
stätten nach § 3 Abs. 1 ArbStättV

Inhaltsübersicht

1 Allgemeine Anforderungen
1.1 Konstruktion und Festigkeit von Ge-

bäuden

1.2 Abmessungen von Räumen, Luft-
raum

1.3 Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung

1.4 Energieverteilungsanlagen
1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer
1.6 Fenster, Oberlichter
1.7 Türen, Tore
1.8 Verkehrswege
1.9 Fahrtreppen, Fahrsteige
1.10 Laderampen
1.11 Steigleitern, Steigeisengänge

2 Maßnahmen zum Schutz vor be-
sonderen Gefahren

2.1 Schutz vor Absturz und herabfallen-
den Gegenständen, Betreten von
Gefahrenbereichen

2.2 Schutz vor Entstehungsbränden
2.3 Fluchtwege und Notausgänge

3 Arbeitsbedingungen
3.1 Bewegungsfläche
3.2 Anordnung der Arbeitsplätze
3.3 Ausstattung
3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung
3.5 Raumtemperatur
3.6 Lüftung
3.7 Lärm

4 Sanitärräume, Pausen- und Bereit-
schaftsräume, Erste-Hilfe-Räume,
Unterkünfte

4.1 Sanitärräume
4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume
4.3 Erste-Hilfe-Räume
4.4 Unterkünfte

5 Ergänzende Anforderungen an
besondere Arbeitsstätten

5.1 Nicht allseits umschlossene und im
Freien liegende Arbeitsstätten

5.2 Zusätzliche Anforderungen an Bau-
stellen

Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR)

Laut § 8 Abs.2 ArbStättV gelten die ASR bis
zur Überarbeitung durch den in § 7 Abs. 1
ArbStättV genannten Ausschuss für Ar-
beitsstätten und der Bekanntmachung ent-
sprechender Regeln durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit,
längstens jedoch bis zum 12. August 2010
fort.
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Tabellarische Übersicht Landesbauordnung Bremen/Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsstättenrichtlinien

Brandschutz

Rettungsweglänge (L)

Treppen / Treppenabsätze
- nutzbare Breite

- Handlauf

- Geländerhöhe

- Treppenabsatz

BremLBO

§ 17 (1)
"Bauliche Anlagen müssen so beschaffen
sein, daß der Entstehung eines Brandes und
der Ausbreitung von Feuer und Rauch vor-
gebeugt wird und bei einem Brand die Ret-
tung von Menschen und Tieren sowie wirk-
same Löscharbeiten möglich sind."

§ 36 (2)
Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes so-
wie eines Kellergeschosses bis Treppen-
raum mindestens einer notwendigen Treppe
oder Ausgang ins Freie
L ≤ 35 m
=> tatsächliche Wegstrecke

=> LBO: Entfernung (L) von jeder Stelle des
Raumes bis Treppenraum

§ 35 (5)
nutzbare Breite ≥ 1,0 m

§ 35 (6)
- Treppe: mindestens ein fester und griffsi-

cherer Handlauf;
- notwendige Treppe: beiderseits Hand-

läufe; der zweite Handlauf darf sich in
der nutzbaren Breite befinden;

- große nutzbare Breite der Treppen: Zwi-
schenhandlauf kann gefordert werden

§ 35 (8)
- Wohnungsbau                     => h ≥ 0,9 m
- Gewerbe etc.                        => h ≥ 1,0 m
- Absturzh. > 12 m                 => h ≥ 1,1 m

§ 35 (10)
Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür
beginnen, die in Richtung der Treppe auf-
schlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein
Treppenabsatz anzuordnen, der mindestens

ArbStättV / ASR

§ 3 ArbStättV
„Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsstätten den Vorschriften dieser Ver-
ordnung einschließlich ihres Anhanges ent-
sprechend so eingerichtet und betrieben
werden, dass von ihnen keine Gefährdun-
gen für die Sicherheit und die Gesundheit
der Beschäftigten ausgehen.“

Anhang 2.2 der ArbStättV:
Ausreichende Anzahl geeigneter Feuerlö-
scheinrichtungen u. erforderlichenfalls
Brandmeldern u. Alarmeinrichtungen sind
abhängig von Abmessung u. Nutzung der
Arbeitsstätte, der Brandgefährdung, der An-
zahl der anwesenden Personen.
- Kennzeichnung
- Warneinrichtungen bei selbsttätigen

Feuerlöscheinrichtungen

ASR 10/1
von jeder Stelle des Raumes zum nächstge-
legenen Ausgang zwischen 35 m und 10 m.
Länge abhängig vom Gefahrenpotential der
anliegenden Räume

=> Luftlinie
Entfernungen rechnen bis zum nächstgele-
genen Ausgang, der unmittelbar ins Freie
oder in einen Rettungsweg führt.

=> ASR: nur Entfernung innerhalb des
Raumes, zusätzliche Wegstrecken in sich
anschließenden Fluren bleiben außer Betracht!

Anhang 2.3 der ArbStättV:
- Türen im Verlauf von Rettungswegen

müssen sich von innen ohne besondere
Hilfsmittel öffnen lassen

- Türen von Notausgängen müssen sich
nach außen öffnen lassen

- In Notausgängen sind Karussell- u.
Schiebetüren nicht zulässig

ASR 17/1, 2
Breite = f (Nutzungsart des Gebäudes
und Zahl der Treppenbenutzer)

ASR 17/1, 2
Treppe > 4 Stufen => Handlauf
(Handlauf in Abwärtsrichtung gesehen an
rechter Seite)
Treppe > 4 Stufen und Stufenbreite

> 1,5m
=> beidseitiger Handlauf

Treppe > 4 Stufen u. Stufenbreite
> 4.0m
=> zusätzlicher Zwischenhandlauf

ASR 17/1, 2

h ≥ 1,0 m 
Absturzh. > 12,0 m => h ≥ 1,1 m

ASR 17/1, 2
vor u. hinter Türen müssen Absätze oder
Treppen einen Abstand von ≥ 1,0 m, bei
aufgeschlagener Tür noch eine Podestbrei-
te ≥ 0,5 m einhalten
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Umwehrungen
- generell

- Höhe (h)

Fensterbrüstungen

Glastüren, Glasflächen

Aufenthaltsräume / Arbeitsräume
- Raumgrundfläche

so tief sein muss, wie die Tür breit ist
=> nur an der Seite der Tür, nach der die Tür

aufschlägt
=> nur Türblattbreite

§ 19 (2)
Flächen, die im allgemeinen zum Begehen
bestimmt sind ("in, an und auf baulichen An-
lagen") und unmittelbar an > 1 m tiefer lie-
gende Flächen angrenzen:
Umwehrung erforderlich

§ 19 (2)
Absturzhöhe > 1 m bis 12 m
- Wohnungsbau:   => h ~ 0,9 m
- Gewerbe etc.:    => h ~ 1,0 m
Absturzhöhe > 12 m => h ~ 1,1 m

§ 39 (2)
Brüstungshöhe ≥ 0,8 m bei Absturzhöhe 
≥ 1 m bis 12 m
Brüstungshöhe ≥ 0,9 m bei Absturzh. > 12 m
Geringere Brüstungshöhen im EG und bei
Geländern vor den Fenstern mit Mindest-
höhen nach § 19 (2) sind zulässig.

§ 39 (7)
- Glasfläche bis Fußboden

=> Kennzeichnung erforderlich;
- größere Glasflächen

=> Schutzmaßnahmen können verlangt
werden

§ 46 (1)
Grundfläche muss für den Benutzungs-
zweck ausreichend sein

=> vor und hinter der Tür

=> Breite der freien Fläche größer als in
BremLBO!

Anhang 1.8 der ArbStättV:
- sicher begehbar
- ausreichende Bemessung
- ausreichender Sicherheitsabstand
- Begrenzung

ASR 12/1-3
Umwehrung erforderlich bei:
- Absturzgefahr mit Absturzhöhe > 1 m
- Gefahrbereich, u.a. wenn Arbeitsplätze

und Verkehrswege 0,2 bis 1,0 m ober-
halb der angrenzenden Bodenfläche

ASR 12/1-3
Absturzhöhe ≤ 12,0 m => h ≥ 1,0 m
Absturzhöhe > 12,0 m => h ≥ 1,1 m

Anhang 2.1 der ArbStättV:
Arbeitsplätze u. Verkehrswege, bei denen die
Gefahr des Absturzes von Beschäftigten oder
des Herabfallens von Gegenständen bestehen
oder die an Gefahrenbereiche grenzen, müssen
mit Einrichtungen versehen sein, die verhin-
dern, dass Beschäftigte abstürzen oder durch
herabfallende Gegenstände verletzt werden
oder in die Gefahrenbereiche gelangen.

Anhang 1.6 der ArbStättV:
Anforderungen an Fenster, Oberlichter
- sicheres Öffnen, Schließen etc.
- Fenster müssen so angeordnet sein,

dass sie in geöffnetem Zustand keine
Gefahr darstellen

- Fenster müssen ohne Gefährdung der
Ausführenden u. anderer Personen ge-
reinigt werden können

ASR 7 / 1
Brüstungshöhe ≤ 0,85 m – 1,25 m in Ab-
hängigkeit von sitzender oder stehender
Tätigkeit

ASR 8/4, ASR 10/5
- Tür > 3/4 ihrer Fläche aus durchsichti-

gem Werkstoff => Kennzeichnung erfor-
derlich

- bruchsicher
- Handleiste erforderlich bei > 1/2 Tür-

fläche aus bruchsicherem, durchsichti-
gem Werkstoff

- Sicherheitsgläser in bestimmten Fällen
- Abschirmung erforderlich, wenn nicht

bruchsicher
- Abschirmung erforderlich, wenn bruch-

sicher, aber Absturzgefahr besteht
=> konkretere Bestimmungen als in BremLBO

Siehe auch Anhang 1.7 der ArbStättV:
Türen und Tore

Anhang 1.2 der ArbStättV:
Anforderungen an eine ausreichende
Grundfläche entsprechend der im Arbeits-
raum verrichteten Arbeit und der Art der
Nutzung
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- Lichte Höhe

- Belichtung,
Sichtverbindung nach außen

- Lüftung

Bereitstellung von Toiletten

Waschräume oder 
Waschgelegenheiten

§ 46 (1) 
Aufenthaltsraum                     => h ≥ 2,4 m

Aufenthaltsraum Dach            => h ≥ 2,3 m

§ 46 (4)
Rohbaumaß der Fensteröffnungen
≥ 1/10 der Grundfläche des Aufenthaltsrau-
mes

§ 46 (5)
Aufenthaltsräume sind ohne Fenster zuläs-
sig, wenn dies durch besondere Maßnah-
men wie Beleuchtungsanlagen ausgeglichen
wird.

§ 46 (2)
Belüftung durch eine ausreichende Zahl un-
mittelbar ins Freie führender Fenster

§ 46 (5)
Fensterlose Belüftung ist zulässig, wenn dies
durch besondere Maßnahmen, wie den Ein-
bau raumlufttechnischer Anlagen ausgegli-
chen wird.

§ 48 (1)
Mindestens 1 Toilette für jede selbstständige
Betriebs- oder Arbeitsstätte. Fensterlose
Toilettenräume sind  nur mit ausreichender
Lüftung zulässig.  Für einen größeren Perso-
nenkreis ist eine ausreichende Zahl von 
Toiletten herzustellen.

§ 52 (1)
Erhöhte Anforderungen bei Sonderbauten
(Präzisierung für Versammlungsstätten in
§ 12 (3) Muster-VStättV:
1 Vorraum mit Waschbecken für jeden 
Toilettenraum)

Anhang 1.2 der ArbStättV:
Ausreichende Lichte Höhe in Abhängigkeit von
der Größe der Grundfläche der Arbeitsräume.
Notwendiger Luftraum.

ASR 7 / 1
Grundfläche = 600 m2

=> 1/10 d. Raumgrundfläche
Grundfläche> 600 m2
=> i.d.R. 1/100 zusätzlich

Hinweis: (ASR 7/1)
BremLBO geht vor, wenn größere Fenster-
fläche gefordert wird

Anhang 3.4 der ArbStättV:
- Beleuchtung und Sichtverbindung
- Möglichst ausreichendes Tageslicht

Anhang 3.6 der ArbStättV:
Anforderungen an die Lüftung
- ausreichend gesundheitlich zuträgliche

Atemluft muss vorhanden sein
- Notwendige RTAs müssen funktionsfähig u.

zugfrei sein, Störungen anzeigen u. bei
Störungen müssen Vorkehrungen gegen
Gesundheitsgefährdungen getroffen werden

ASR 5
- Anforderungen an Lüftungsquerschnitte

für Freie Lüftung in Abhängigkeit von
Tätigkeit u. Raumbeschaffenheit

- Anforderungen an RTAs.

§ 6 (2) ArbStättV
Pflicht zur Bereitstellung von Toilettenräu-
men. Einrichtung oder Ermöglichung einer
getrennten Nutzung für beide Geschlechter.

Anhang 4.1 der ArbStättV:
Anforderungen an Toilettenräume
- arbeitsplatznah
- verschließbare Zugänge
- ausreichende Anzahl von Toiletten-

becken u. Handwaschgelegenheiten

ASR 37 / 1
Anforderungen an Toilettenräume hinsicht-
lich Bereitstellung, Lage, Beschaffenheit,
Ausstattung, Lüftung, künstlicher Beleuch-
tung, Bemessung u. Aufteilung.

§ 6 (2) ArbStättV:
Waschräume sind vorzusehen, wenn die Art
der Tätigkeit oder gesundheitliche Gründe es
erfordern. Einrichtung oder Ermöglichung einer
getrennten Nutzung für beide Geschlechter.

Anhang 4.1 der ArbStättV:
Anforderungen an Waschräume
- sichtgeschützt u. leicht erreichbar
- fließend kalt u. warmes Wasser etc.
- ausreichende Anzahl geeigneter Duschen
Wenn Waschräume nicht erforderlich sind,
müssen in der Nähe des Arbeitsplatzes ange-
messene Waschgelegenheiten mit fließendem
Wasser zur Verfügung stehen.

ASR 35 / 1-4
Anforderungen an Waschräume hinsichtlich
Bereitstellung, Lage, Beschaffenheit, Heizein-
richtungen, Ausstattung, Lüftung, künstlicher
Beleuchtung, Bemessung u. Aufteilung
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BaustellVO 3.4.11
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz  
auf Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV)

Ausfertigungsdatum: 10.06.1998 

Vollzitat:
„Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283), die durch 
Artikel 15 der Verordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3758) 
geändert worden ist“

Stand: Geändert durch Art. 15 V v. 23.12.2004 I 3758

Diese Verordnung dient in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz 
der Umsetzung der EG-Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 
1992 über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustel-
len anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und  
den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 
16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 245 S. 6).

Fußnote
Textnachweis ab: 1.7.1998 Amtlicher Hinweis des Normgebers auf 
EG-Recht: Umsetzung der
EWGRL 57/92 (CELEX Nr: 392L0057)

Eingangsformel
Auf Grund des § 19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 
(BGBl. I S. 1246) verordnet die Bundesregierung:

§ 1
Ziele, Begriffe

(1) Diese Verordnung dient der wesentlichen Verbesserung von  
Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf Baustellen.

(2) Die Verordnung gilt nicht für Tätigkeiten und Einrichtungen im  
Sinne des § 2 des Bundesberggesetzes.

(3) Baustelle im Sinne dieser Verordnung ist der Ort, an dem ein Bau-
vorhaben ausgeführt wird. Ein Bauvorhaben ist das Vorhaben, eine 
oder mehrere bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder abzubre-
chen.

§ 2 
Planung der Ausführung des Bauvorhabens

(1) Bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens, insbeson-
dere bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinan-
der durchgeführt werden, und bei der Bemessung der Ausführungs-
zeiten für diese Arbeiten, sind die allgemeinen Grundsätze nach § 4 
des Arbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen.

(2) Für jede Baustelle, bei der
1. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage 

beträgt und auf der mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig 
werden, oder

2. der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage über-
schreitet, 

ist der zuständigen Behörde spätestens zwei Wochen vor Einrichtung 
der Baustelle eine Vorankündigung zu übermitteln, die mindestens 
die Angaben nach Anhang I enthält.
 Die Vorankündigung ist sichtbar auf der Baustelle auszuhängen und 
bei erheblichen Änderungen anzupassen.

(3) Ist für eine Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber 
tätig werden, eine Vorankündigung zu übermitteln, oder werden auf 
einer Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig wer-
den, besonders gefährliche Arbeiten nach Anhang II ausgeführt, so 
ist dafür zu sorgen, daß vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzplan erstellt wird. Der Plan muß die für die be-
treffende Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen er-
kennen lassen und besondere Maßnahmen für die besonders 
gefährlichen Arbeiten nach Anhang II enthalten. Erforderlichenfalls 
sind bei Erstellung des Planes betriebliche Tätigkeiten auf dem Ge-
lände zu berücksichtigen.

§ 3 
Koordinierung

(1) Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig 
werden, sind ein oder mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen. 
Der Bauherr oder der von ihm nach § 4 beauftragte Dritte kann die 
Aufgaben des Koordinators selbst wahrnehmen.

(1a) Der Bauherr oder der von ihm beauftragte Dritte wird durch die 
Beauftragung geeigneter Koordinatoren nicht von seiner Verantwor-
tung entbunden.

(2) Während der Planung der Ausführung des Bauvorhabens hat der 
Koordinator
1. die in § 2 Abs. 1 vorgesehenen Maßnahmen zu koordinieren,
2. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auszuarbeiten oder 

ausarbeiten zu lassen und
3. eine Unterlage mit den erforderlichen, bei möglichen späteren Ar-

beiten an der baulichen Anlage zu berücksichtigenden Angaben 
zur Sicherheit und Gesundheitsschutz zusammenzustellen.

(3) Während der Ausführung des Bauvorhabens hat der Koordinator
1. die Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des  

Arbeitsschutzgesetzes zu koordinieren,
2. darauf zu achten, daß die Arbeitgeber und die Unternehmer ohne 

Beschäftigte ihre Pflichten nach dieser Verordnung erfüllen,
3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan bei erheblichen Än-

derungen in der Ausführung des Bauvorhabens anzupassen oder 
anpassen zu lassen,

4. die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu organisieren und
5. die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Ar-

beitsverfahren durch die Arbeitgeber zu koordinieren.

§ 4 
Beauftragung

Die Maßnahmen nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 hat der Bauherr zu 
treffen, es sei denn, er beauftragt einen Dritten, diese Maßnahmen in 
eigener Verantwortung zu treffen.

§ 5 
Pflichten der Arbeitgeber

(1) Die Arbeitgeber haben bei der Ausführung der Arbeiten die erfor-
derlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes insbesondere in bezug 
auf die
1. Instandhaltung der Arbeitsmittel,
2. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe 

und Abfälle, insbesondere der Gefahrstoffe,
3. Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter Berück-

sichtigung der Gegebenheiten auf der Baustelle,
4. Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Unternehmern  

ohne Beschäftigte,
5. Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und 

anderen betrieblichen Tätigkeiten auf dem Gelände, auf dem oder 
in dessen Nähe die erstgenannten Arbeiten ausgeführt werden,

zu treffen sowie die Hinweise des Koordinators und den Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen.

(2) Die Arbeitgeber haben die Beschäftigten in verständlicher Form 
und Sprache über die sie betreffenden Schutzmaßnahmen zu infor-
mieren.

(3) Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für die Erfüllung ihrer Ar-
beitsschutzpflichten wird durch die Maßnahmen nach den §§ 2 und 3 
nicht berührt.

§ 6 
Pflichten sonstiger Personen

Zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten haben auch die auf einer Baustelle tätigen Unternehmer 
ohne Beschäftigte die bei den Arbeiten anzuwendenden Arbeits-
schutzvorschriften einzuhalten. Sie haben die Hinweise des Koordi-
nators sowie den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu  
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berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Arbeitgeber, die 
selbst auf der Baustelle tätig sind.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeitsschutz-
gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 4 der zuständigen 

Behörde eine Vorankündigung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig übermittelt, oder

2. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 4 nicht dafür 
sorgt, daß vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und  
Gesundheitsschutzplan erstellt wird.

(2) Wer durch eine im Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Handlung 
Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet, ist nach § 26 
Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes strafbar.

§ 8 
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung fol-
genden Kalendermonats in Kraft.

(2) Für Bauvorhaben, mit deren Ausführung bereits vor dem 1. Juli 
1998 begonnen worden ist, bleiben die bisherigen Vorschriften maß-
gebend.

Schlußformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anhang I

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 1285
1. Ort der Baustelle,
2. Name und Anschrift des Bauherrn,
3. Art des Bauvorhabens,
4. Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen 

Dritten,
5. Name und Anschrift des Koordinators,
6. voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbei-

ten,
7. voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle,
8. Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte, die 

voraussichtlich auf der Baustelle tätig werden,
9. Angabe der bereits ausgewählten Arbeitgeber und Unternehmer 

ohne Beschäftigte.

Anhang II

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 1285

Besonders gefährliche Arbeiten im Sinne des § 2 Abs. 3 sind:
1. Arbeiten, bei denen die Beschäftigten der Gefahr des Versinkens, 

des Verschüttetwerdens in Baugruben oder in Gräben mit einer 
Tiefe von mehr als 5 m oder des Absturzes aus einer Höhe von 
mehr als 7 m ausgesetzt sind,

2. Arbeiten, bei denen die Beschäftigten explosionsgefährlichen, 
hochentzündlichen, krebserzeugenden (Kategorie 1 oder 2), erb-
gutverändernden, fortpflanzungsgefährdenden oder sehr giftigen 
Stoffen und Zubereitungen im Sinne der Gefahrstoffverordnung 
oder biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 3 und 4 im 
Sinne der Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 26. November 
1990 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABl. EG Nr. L 374 S. 1) 
ausgesetzt sind,

3. Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen, die die Festlegung von 
Kontroll- oder Überwachungsbereichen im Sinne der Strahlen-
schutz- sowie im Sinne der Röntgenverordnung erfordern,

4. Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspan-
nungsleitungen,

5. Arbeiten, bei denen die unmittelbare Gefahr des Ertrinkens be-
steht,

6. Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau,
7. Arbeiten mit Tauchgeräten,
8. Arbeiten in Druckluft,
9. Arbeiten, bei denen Sprengstoff oder Sprengschnüre eingesetzt 

werden,
10. Aufbau oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t 

Einzelgewicht.
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Vorbemerkung
Die Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie der dazu erlassenen Verordnungen sind in den baurechtlichen Ver-
fahren als sog. „Baunebenrecht” zu beachten. Etwas anderes gilt nur für z.B. großtechnische Anlagen (aufgelistet in der 4. BImSchV), für die ein 
eigenständiges immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren vorgeschrieben ist.
Baurechtlich bedeutsam sind daher insbesondere die im folgenden abgedruckten §§ 22-25 BImSchG, die für (immissionsschutzrechtlich) nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen u.a. vorschreiben, daß schädliche Umwelteinwirkungen entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden 
bzw. auf ein Mindestmaß zu beschränken sind. Diese Gesichtspunkte sind also im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen und sicherzustellen. 
Dabei hat die Bauordnungsbehörde die jeweils einschlägige Verordnung zum BImSchG zu beachten (z.B. die 18. BImSchV bei der Genehmi-
gung von Sportanlagen). Ähnliches gilt für die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften, mit denen die Bundesregierung die Durchführung des Ge-
setzes und der Verordnungen regelt. Die wichtigste Allgemeine Verwaltungsvorschrift für den Bereich des Baunebenrechts ist die TA-Lärm, die 
am 26. 08. 1998 neu erlassen wurde (GMBl. 1998, S. 503).
Zur Information sind die Inhaltsübersichten des BImSchG, der Sportanlagen-Lärmschutzverordung und der TA-Lärm abgedruckt.

* nachfolgend abgedruckt
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§ 48b Beteiligung des Bundestages beim Erlass von Rechtsverord-

nungen
§ 49 Schutz bestimmter Gebiete
§ 50 Planung
§ 51 Anhörung beteiligter Kreise
§ 51a Störfall-Kommission
§ 51b Sicherstellung der Zustellungsmöglichkeit
§ 52 Überwachung
§ 52a Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation
§ 53 Bestellung eines Betriebsbeauftragten für Immissionsschutz
§ 54 Aufgaben
§ 55 Pflichten des Betreibers
§ 56 Stellungnahme zu Entscheidungen des Betreibers
§ 57 Vortragsrecht
§ 58 Benachteiligungsverbot, Kündigungsschutz
§ 58a Bestellung eines Störfallbeauftragten
§ 58b Aufgaben des Störfallbeauftragten
§ 58c Pflichten und Rechte des Betreibers gegenüber dem Störfall-

beauftragten
§ 58d Verbot der Benachteiligung des Störfallbeauftragten, Kündi-

gungsschutz
§ 59 Zuständigkeit bei Anlagen der Landesverteidigung
§ 60 Ausnahmen für Anlagen der Landesverteidigung
§ 61 (weggefallen)
§ 62 Ordnungswidrigkeiten
§ 62a Weitere Ordnungswidrigkeiten
§ 63 (weggefallen)
bis 65

Siebenter Teil
Schlußvorschriften

§ 66 Fortgeltung von Vorschriften
§ 67 Übergangsvorschrift
§ 67a Überleitungsregelung aus Anlaß der Herstellung der Einheit 

Deutschlands
§§ 68 (Änderung von Rechtsvorschriften, Überleitung von Verwei-
bis 72  sungen, Aufhebung von Vorschriften)
§ 73 (weggefallen)

Bundes-Immissionsschutzgesetz
– Auszug –

§ 22
Pflichten der Betreiber nicht 

genehmigungsbedürftiger Anlagen

(1) Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und 
zu betreiben, daß
1. schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach 

dem Stand der Technik vermeidbar sind,
2. nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelt-

einwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden und
3. die beim Betrieb der Anlagen entstehenden Abfälle ordnungsge-

mäß beseitigt werden können.
Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten 
Kreise (§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates aufgrund der Art oder Menge aller oder einzelner anfallender 
Abfälle die Anlagen zu bestimmen, für die die Anforderungen des § 5 
Abs. 1 Nr. 3 entsprechend gelten. Für Anlagen, die nicht gewerbli-
chen Zwecken dienen und nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unter-
nehmungen Verwendung finden, gilt die Verpflichtung des Satzes 1 
nur, soweit sie auf die Verhinderung oder Beschränkung von schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen oder Geräu-
sche gerichtet ist.

(2) Weitergehende öffentlich-rechtliche Vorschriften bleiben unbe-
rührt.

§ 23
Anforderungen an die Errichtung, die Beschaffenheit und den 

Betrieb nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der betei-
ligten Kreise (§ 51) duch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates vorzuschreiben, daß die Errichtung, die Beschaffenheit 
und der Betrieb nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen bestimmten 
Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen und, soweit diese Anlagen ge-
werblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unter-
nehmungen Verwendung finden und Betriebsbereiche oder Bestand-
teile von Betriebsbereichen sind, vor sonstigen Gefahren zur 
Verhütung schwerer Unfälle im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtli-
nie 96/82/EG und zur Begrenzung der Auswirkungen derartiger Un-
fälle für Mensch und Umwelt sowie zur Vorsorge gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen genügen müssen, insbesondere daß
1. die Anlagen bestimmten technischen Anforderungen entsprechen 

müssen,
2. die von Anlagen ausgehenden Emissionen bestimmte Grenzwer-

te nicht überschreiten dürfen,
3. die Betreiber von Anlagen Messungen von Emissionen und Im-

missionen nach in der Rechtsverordnung näher zu bestimmen-
den Verfahren vorzunehmen haben oder von einer in der Rechts-
verordnung zu bestimmenden Stelle vornehmen lassen müssen,

4. die Betreiber bestimmter Anlagen der zuständigen Behörde un-
verzüglich die Inbetriebnahme oder eine wesentliche Änderung 
der Anlage anzuzeigen haben,

4a. die Betreiber von Anlagen, die Betriebsbereiche oder Bestandtei-
le von Betriebsbereichen sind, innerhalb einer angemessenen 
Frist vor Errichtung, vor Inbetriebnahme oder vor einer Änderung 
dieser Anlagen, die für die Erfüllung von in der Rechtsverordnung 
vorgeschriebenen Pflichten von Bedeutung sein kann, dies der 
zuständigen Behörde anzuzeigen haben und

5. bestimmte Anlagen nur betrieben werden dürfen, nachdem die 
Bescheinigung eines von der zuständigen obersten Landesbe-
hörde bekanntgegebenen Sachverständigen vorgelegt worden 
ist, daß die Anlage den Anforderungen der Rechtsverordnung 
oder einer Bauartzulassung nach § 33 entspricht.

In der Rechtsverordnung nach Satz 1 können auch die Anforderun-
gen bestimmt werden, denen Sachverständige hinsichtlich ihrer 
Fachkunde, Zuverlässigkeit und gerätetechnischen Ausstattung ge-
nügen müssen. Wegen der Anforderungen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 gilt 
§ 7 Abs. 5 entsprechend.

(2) Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung keinen Ge-
brauch macht, sind die Landesregierungen ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Vorschriften im Sinne des Absatzes 1 zu erlassen. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung auf eine oder mehrere 
oberste Landesbehörden übertragen.

§ 24
Anordnungen im Einzelfall

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die zur Durchführung des  
§ 22 und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen er-
forderlichen Anordnungen treffen. Kann das Ziel der Anordnung auch 
durch eine Maßnahme zum Zwecke des Arbeitsschutzes erreicht 
werden, soll diese angeordnet werden.

§ 25
Untersagung

(1) Kommt der Betreiber einer Anlage einer vollziehbaren behördli-
chen Anordnung nach § 24 Satz 1 nicht nach, so kann die zuständige 
Behörde den Betrieb der Anlage ganz oder teilweise bis zur Erfüllung 
der Anordnung untersagen.

(1a)  Die zuständige Behörde hat die Inbetriebnahme oder Weiterfüh-
rung einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage, die Betriebsbe-
reich oder Teil eines Betriebsbereichs ist und gewerblichen Zwecken 
dient oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung 
findet, ganz oder teilweise zu untersagen, solange und soweit die  
von dem Betreiber getroffenen Maßnahmen zur Verhütung schwerer 
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Unfälle im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG oder zur 
Begrenzung der Auswirkungen derartiger Unfälle eindeutig unzurei-
chend sind. Die zuständige Behörde kann die Inbetriebnahme oder 
die Weiterführung einer Anlage im Sinne des Satzes 1 ganz oder teil-
weise untersagen, wenn der Betreiber die in einer zur Umsetzung der 
Richtlinie 96/82/EG erlassenen Rechtsverordnung vorgeschriebenen 
Mitteilungen, Berichte oder sonstigen Informationen nicht fristgerecht 
übermittelt.

(2) Wenn die von einer Anlage hervorgerufenen schädlichen Umwelt-
einwirkungen das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder 
bedeutende Sachwerte gefährden, soll die zuständige Behörde die 
Errichtung oder den Betrieb der Anlage ganz oder teilweise untersa-
gen, soweit die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft nicht auf ande-
re Weise ausreichend geschützt werden kann.

Sechste Allgemeine Verwaltungs- 
vorschrift zum Bundes- Immissionsschutzgesetz

(Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm – TA Lärm –)

Vom 26. August 1998
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Vorbemerkung

Die im folgenden abgedruckten Muster-Verordnungen der ARGEBAU gelten in Bremen bislang nicht als Rechts-
vorschriften. Sie werden von den Behörden aber im Genehmigungsverfahren zugrundegelegt. Grundlage hierfür ist
§ 52 BremLBO, wonach für Sonderbauten besondere Anforderungen gestellt werden können.
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Musterverordnung über den Bau und  

Betrieb von Verkaufsstätten*)
(Muster-Verkaufsstättenverordnung – MVKVO)

(geändert gemäß den Empfehlungen der Fachkommission Bauauf-
sicht vom Dezember 1995 (206. Sitzung, TOP 2), Dezember 1996 

(211. Sitzung, TOP 23.2) und Dezember 1999 (225. Sitzung, TOP 13), 
zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht 

vom Juli 2014)

Aufgrund von § 81 Abs. 1 Nr. 3 und 4 sowie Abs. 3 MBO wird verord-
net:
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§ 27  Brandschutzordnung, Räumungskonzept
§ 28  Barrierefreie Stellplätze
§ 29  Zusätzliche Bauvorlagen
[§ 30  aufgehoben]
§ 31  Weitergehende Anforderungen
§ 32  Übergangsvorschriften
§ 33  Ordnungswidrigkeiten
§ 34  Inkrafttreten

§ 1
Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für jede Verkaufsstätte,  
deren Verkaufsräume und Ladenstraßen einschließlich ihrer Bauteile 
eine Fläche von insgesamt mehr als 2 000 m² haben.

§ 2
Begriffe

(1) Verkaufsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die

1. ganz oder teilweise dem Verkauf von Waren dienen,

2. mindestens einen Verkaufsraum haben und

3. keine Messebauten sind.

Zu einer Verkaufsstätte gehören alle Räume, die unmittelbar oder mit-
telbar, insbesondere durch Auf- züge oder Ladenstraßen, miteinander 
in Verbindung stehen; als Verbindung gilt nicht die Verbindung durch 
Treppenräume notwendiger Treppen sowie durch Leitungen, Schäch-
te und Kanäle haustechnischer Anlagen.

(2) Erdgeschossige Verkaufsstätten sind Gebäude mit nicht mehr  
als einem Geschoß, dessen Fußboden an keiner Stelle mehr als 1 m 
unter der Geländeoberfläche liegt; dabei bleiben Treppenraumer- 
weiterungen sowie Geschosse außer Betracht, die ausschließlich der 
Unterbringung haustechnischer Anlagen und Feuerungsanlagen die-
nen.

(3) Verkaufsräume sind Räume, in denen Waren zum Verkauf oder 
sonstige Leistungen angeboten werden oder die dem Kundenverkehr 
dienen, ausgenommen Treppenräume notwendiger Treppen, Trep-
penraumerweiterungen sowie Garagen. Ladenstraßen gelten nicht als 
Verkaufsräume.

(4) Ladenstraßen sind überdachte oder überdeckte Flächen, an de-
nen Verkaufsräume liegen und die dem Kundenverkehr dienen.

(5) Treppenraumerweiterungen sind Räume, die Treppenräume mit 
Ausgängen ins Freie verbinden.

§ 3
Tragende Wände, Pfeiler und Stützen

Tragende Wände, Pfeiler und Stützen müssen feuerbeständig, bei 
erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen mindestens 
feuerhemmend sein. Dies gilt nicht für erdgeschossige Verkaufs- 
stätten mit Sprinkleranlagen.

§ 4
Außenwände

Außenwände müssen bestehen aus

1. nichtbrennbaren Baustoffen, soweit sie nicht feuerbeständig 
sind, bei Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen,

2. mindestens schwerentflammbaren Baustoffen, soweit sie nicht 
feuerbeständig sind, bei Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen,

 3. mindestens schwerentflammbaren Baustoffen, soweit sie nicht 
mindestens feuerhemmend sind, bei erdgeschossigen Verkaufs-
stätten.

§ 5
Trennwände

(1) Trennwände zwischen einer Verkaufsstätte und Räumen, die 
nicht zur Verkaufsstätte gehören, müssen feuerbeständig sein und 
dürfen keine Öffnungen haben.

(2) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen sind Lagerräume mit ei-
ner Fläche von mehr als jeweils 100 m² sowie Werkräume mit erhöh-
ter Brandgefahr, wie Schreinereien, Maler- oder Dekorationswerk- 
stätten, von anderen Räumen durch feuerbeständige Wände zu 
trennen. Diese Werk- und Lagerräume müssen durch feuerbeständi-
ge Trennwände so unterteilt werden, dass Abschnitte von nicht mehr 
als 500 m² entstehen. Öffnungen in den Trennwänden müssen minde-
stens feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse haben.

§ 6
Brandabschnitte

(1) Verkaufsstätten sind durch Brandwände in Brandabschnitte zu 

__________________________________________________________________________________

*) Notifiziert gemäß Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen 
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 
vom 21.07.1998, S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
1025/2012
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unterteilen. Die Fläche der Brandabschnitte darf je Geschoß betragen 
in
1. erdgeschossigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen nicht 

mehr als 10 000 m²,

2. sonstigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen nicht mehr als  
5 000 m²,

3. erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen nicht 
mehr als 3 000 m²,

4. sonstigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen nicht mehr als  
1 500 m², wenn sich die Verkaufsstätten über nicht mehr als drei 
Geschosse erstrecken und die Gesamtfläche aller Geschosse  
innerhalb eines Brandabschnitts nicht mehr als 3 000 m² beträgt.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Verkaufsstätten mit Sprinkler-
anlagen auch durch Ladenstraßen in Brandabschnitte unterteilt wer-
den, wenn
1. die Ladenstraßen bis zu ihrem oberen Abschluss in voller Höhe 

zusammenhängend mindestens 10 m breit sind; in diesen Laden-
straßen sind Einbauten oder Einrichtungen innerhalb dieser Breite 
unzulässig, ausgenommen sind Fahrtreppen und Aufzüge sowie 
Einrichtungen der technischen Gebäudeausrüstung, die der La-
denstraße dienen; § 13 Abs. 5 bleibt unberührt;

2. die Ladenstraßen Öffnungen für den Wärmeabzug oder Wärme-
abzugsgeräte an der obersten Stelle haben, die Öffnungen oder 
Geräte mindestens 1 m breit und möglichst durchlaufend und 
mittig angeordnet sind, wobei § 16 Absatz 7 und 9 sinngemäß 
anzuwenden ist;

3. das Tragwerk der Dächer der Ladenstraßen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen besteht und die Bedachung der Ladenstraße die An-
forderungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 erfüllt.

(3) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen brauchen Brandwände 
abweichend von Absatz 1 im Kreuzungsbereich mit Ladenstraßen 
nicht hergestellt zu werden, wenn

1. die Ladenstraßen bis zu ihrem oberen Abschluss in voller Höhe 
eine zusammenhängende Breite über eine zusammenhängende 
Länge von jeweils mindestens 10 m beiderseits der Brandwände 
haben und

2. die Anforderungen nach Absatz 2 Nr. 1 Halbsatz 2, Nrn. 2 und 3 
in diesem Bereich erfüllt sind.

(4) Öffnungen in den Brandwänden nach Absatz 1 sind zulässig, 
wenn sie feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Abschlüsse 
haben. Die Abschlüsse müssen Feststellanlagen haben, die bei 
Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen bewirken.
 
(5) Brandwände sind mindestens 30 cm über Dach zu führen oder in 
Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 50 cm auskragenden feuer-
beständigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschließen; 
darüber dürfen brennbare Teile des Dachs nicht hinweggeführt wer-
den.

(6) § 30 Abs. 1 Nr. 1 MBO bleibt unberührt.

§ 7
Decken

 
(1)  Decken müssen feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. Decken über Geschossen, deren Fußboden an 
keiner Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche liegt, brau-
chen nur
1. feuerhemmend zu sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen zu 

bestehen in erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleran-
lagen,

2. aus nichtbrennbaren Baustoffen zu bestehen in erdgeschossigen 
Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen.

Für die Beurteilung der Feuerwiderstandsfähgkeit bleiben abgehäng-
te Unterdecken außer Betracht.

(2) Unterdecken einschließlich ihrer Aufhängungen müssen in Ver-
kaufsräumen, Treppenräumen, Treppenraumerweiterungen, notwen-
digen Fluren und in Ladenstraßen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen. In Verkaufsräumen mit Sprinkleranlagen dürfen Unterdek-
ken aus brennbaren Baustoffen bestehen, wenn auch der Decken-
hohlraum durch die Sprinkleranlagen geschützt ist.

(3) In Decken sind Öffnungen unzulässig. Dies gilt nicht für  
Öffnungen zwischen Verkaufsräumen, zwischen Verkaufsräumen und 
Ladenstraßen sowie zwischen Ladenstraßen

1. in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen,

2. in Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen, soweit die Öffnungen 
für nicht notwendige Treppen er- forderlich sind.

§ 8
Dächer

(1) Das Tragwerk von Dächern, die den oberen Abschluss von  
Räumen der Verkaufsstätten bilden oder die von diesen Räumen 
nicht durch feuerbeständige Bauteile getrennt sind, muss
1. aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen in Verkaufsstätten mit 

Sprinkleranlagen, ausgenom- men in erdgeschossigen Verkaufs-
stätten,

2. mindestens feuerhemmend sein in erdgeschossigen Verkaufs-
stätten ohne Sprinkleranlagen,

3. feuerbeständig sein in sonstigen Verkaufsstätten ohne Sprinkler-
anlagen.

(2) Bedachungen müssen
1. gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sein 

und

2. bei Dächern, die den oberen Abschluss von Räumen der Ver-
kaufsstätten bilden oder die von die- sen Räumen nicht durch 
feuerbeständige Bauteile getrennt sind, aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen mit Ausnahme der Dachhaut und der 
Dampfsperre.

(3) Lichtdurchlässige Bedachungen über Verkaufsräumen und  
Ladenstraßen dürfen abweichend von Absatz 2 Nr. 1
1. schwerentflammbar sein bei Verkaufsstätten mit Sprinkleranla-

gen,

 2. nichtbrennbar sein bei Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen

Sie dürfen im Brandfall nicht brennend abtropfen.

§ 9
Bekleidungen, Dämmstoffe

(1) Außenwandbekleidungen einschließlich der Dämmstoffe und  
Unterkonstruktionen müssen bestehen aus
1. mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bei Verkaufsstät-

ten mit Sprinkleranlagen und bei erdgeschossigen Verkaufsstät-
ten,

2. nichtbrennbaren Baustoffen bei sonstigen Verkaufsstätten ohne 
Sprinkleranlagen.

(2) Deckenbekleidungen einschließlich der Dämmstoffe und Unter-
konstruktionen müssen aus nicht-brennbaren Baustoffen bestehen.

(3) Wandbekleidungen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkon-
struktionen müssen in Treppenräumen, Treppenraumerweiterungen, 
notwendigen Fluren und in Ladenstraßen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen.
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§ 10

Rettungswege in Verkaufsstätten

(1) Für jeden Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und für jede Ladenstra-
ße müssen in demselben Geschoß mindestens zwei voneinander un-
abhängige Rettungswege zu Ausgängen ins Freie oder zu Treppen-
räumen notwendiger Treppen vorhanden sein. Anstelle eines dieser 
Rettungswege darf ein Rettungsweg über Außentreppen ohne Trep-
penräume, Rettungsbalkone, Terrassen und begehbare Dächer auf 
das Grundstück führen, wenn hinsichtlich des Brandschutzes keine 
Bedenken bestehen; dieser Rettungsweg gilt als Ausgang ins Freie.

(2) Von jeder Stelle
1. eines Verkaufsraums in höchstens 25 m Entfernung,

2. eines sonstigen Raums oder einer Ladenstraße in höchstens  
35 m Entfernung

muss mindestens ein Ausgang ins Freie oder ein Treppenraum not-
wendiger Treppen erreichbar sein (erster Rettungsweg).

(3) Der erste Rettungsweg darf, soweit er über eine Ladenstraße 
führt, auf der Ladenstraße eine zusätzliche Länge von höchstens  
35 m haben, wenn

1. der nach Absatz 1 erforderliche zweite Rettungsweg für Verkaufs-
räume nicht über diese Ladenstraße führt oder

2. der Verkaufsraum eine Fläche von insgesamt nicht mehr als  
100 m² und eine Raumtiefe von höchstens 10 m hat, großflächige 
Sichtbeziehungen zur Ladenstraße bestehen und die Ladenstra-
ße in diesem Bereich über zwei entgegengesetzte Fluchtrichtun-
gen ins Freie verfügt.

(4) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen oder in erdgeschossigen 
Verkaufsstätten darf der Rettungsweg nach den Absatz 2 und 3 in-
nerhalb von Brandabschnitten eine zusätzliche Länge von höchstens 
35 m haben, soweit er über einen notwendigen Flur für Kunden mit 
einem unmittelbaren Ausgang ins Freie oder in einen Treppenraum 
notwendiger Treppen führt.

(5) Von jeder Stelle eines Verkaufsraums muss ein Hauptgang oder 
eine Ladenstraße in höchstens 10 m Entfernung erreichbar sein.
 
(6) In Rettungswegen ist nur eine Folge von mindestens drei Stufen 
zulässig. Die Stufen müssen ei- ne Stufenbeleuchtung haben.

(7) An Kreuzungen der Ladenstraßen und der Hauptgänge sowie an 
Türen im Zuge von Rettungs- wegen ist deutlich und dauerhaft auf 
die Ausgänge durch Sicherheitszeichen hinzuweisen. Die Sicher- 
heitszeichen müssen beleuchtet sein.

§ 11
Treppen

(1) Notwendige Treppen müssen feuerbeständig sein, aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen und an den Unterseiten geschlos-
sen sein. Dies gilt nicht für notwendige Treppen nach § 10 Abs. 1 
Satz 2, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

(2) Notwendige Treppen für Kunden müssen mindestens 2 m breit 
sein und dürfen eine Breite von 2,50 m nicht überschreiten. Für  
notwendige Treppen für Kunden genügt eine Breite von mindestens 
1,25 m, wenn die Treppen für Verkaufsräume bestimmt sind, deren 
Fläche insgesamt nicht mehr als 500 m² beträgt.

(3) Notwendige Treppen brauchen nicht in Treppenräumen notwendi-
ger Treppen zu liegen und die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 
nicht zu erfüllen in Verkaufsräumen, die
1. eine Fläche von nicht mehr als 100 m² haben oder

2. eine Fläche von mehr als 100 m², aber nicht mehr als 500 m² ha-
ben, wenn diese Treppen im Zuge nur eines der zwei erforderli-
chen Rettungswege liegen.

Notwendige Treppen mit gewendelten Läufen sind in Verkaufsräumen 
unzulässig. Dies gilt nicht für notwendige Treppen nach Satz 1.

(4)  Treppen für Kunden müssen auf beiden Seiten Handläufe ohne 
freie Enden haben. Die Handläufe müssen fest und griffsicher sein 
und sind über Treppenabsätze fortzuführen.

§ 12
Treppenräume, Treppenraumerweiterungen

(1) Die Wände von Treppenräumen notwendiger Treppen müssen in 
der Bauart von Brandwänden hergestellt sein. Bodenbeläge müssen 
in Treppenräumen notwendiger Treppen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen.
(2) Treppenraumerweiterungen müssen
1. die Anforderungen an Treppenräume erfüllen,

2. feuerbeständige Decken aus nichtbrennbaren Baustoffen haben 
und

3. mindestens so breit sein wie die notwendigen Treppen, mit denen 
sie in Verbindung stehen.

Sie dürfen nicht länger als 35 m sein und keine Öffnungen zu anderen 
Räumen haben.

§ 13
Ladenstraßen, Flure, Hauptgänge

(1) Ladenstraßen müssen mindestens 5 m breit sein.

(2) Wände und Decken notwendiger Flure für Kunden müssen
1. feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-

hen in Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen,

2. mindestens feuerhemmend sein und in den wesentlichen Teilen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen in Verkaufsstätten mit 
Sprinkleranlagen.

Bodenbeläge in notwendigen Fluren für Kunden müssen mindestens 
schwerentflammbar sein.

(3) Notwendige Flure für Kunden müssen mindestens 2 m breit sein. 
Für notwendige Flure für Kunden genügt eine Breite von 1,50 m, 
wenn die Flure für Verkaufsräume bestimmt sind, deren Fläche insge-
samt nicht mehr als 500 m² beträgt.

(4) Hauptgänge müssen mindestens 2 m breit sein. Sie müssen auf 
möglichst kurzem Weg zu Ausgängen ins Freie, zu Treppenräumen 
notwendiger Treppen, zu notwendigen Fluren für Kunden oder zu  
Ladenstraßen führen. Verkaufsstände an Hauptgängen müssen  
unverrückbar sein.

(5) Ladenstraßen, notwendige Flure für Kunden und Hauptgänge 
dürfen innerhalb der nach den Absätzen 1, 3 und 4 erforderlichen 
Breiten nicht durch Einbauten oder Einrichtungen eingeengt sein.

§ 14
Ausgänge

(1) Jeder Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und jede Ladenstraße 
müssen mindestens zwei Ausgänge haben, die zum Freien oder  
zu Treppenräumen notwendiger Treppen führen. Für Verkaufs- und 
Aufenthaltsräume, die eine Fläche von nicht mehr als 100 m² haben, 
genügt ein Ausgang.

(2) Ausgänge aus Verkaufsräumen müssen mindestens 2 m breit 
sein; für Ausgänge aus Verkaufsräumen, die eine Fläche von nicht 
mehr als 500 m² haben, genügt eine Breite von 1 m. Ein Ausgang, der 
in einen Flur führt, darf nicht breiter sein als der Flur.

(3) Die Ausgänge aus einem Geschoß einer Verkaufsstätte ins Freie 
oder in Treppenräume notwendiger Treppen müssen eine Breite von 
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mindestens 30 cm je 100 m²
1. der Flächen der Verkaufsräume und

2. der Hälfte der Flächen der Ladenstraßen, mindestens jedoch der 
Flächen der Ladenstraßen bezogen auf die Mindestbreite nach  
§ 13 Abs. 1

haben. Ausgänge aus den Geschossen einer Verkaufsstätte müssen 
mindestens 2 m breit sein. Ein Ausgang, der in einen Treppenraum 
führt, darf nicht breiter sein als die notwendige Treppe.

(4) Ausgänge aus Treppenräumen notwendiger Treppen ins Freie 
oder in Treppenraumerweiterungen müssen mindestens so breit sein 
wie die notwendigen Treppen.

§ 15
Türen in Rettungswegen

(1) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen müssen Türen von 
Treppenräumen notwendiger Treppen und von notwendigen Fluren 
für Kunden mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbst- 
schließend sein, ausgenommen Türen, die ins Freie führen.

(2) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen müssen Türen von Trep-
penräumen notwendiger Treppen und von notwendigen Fluren für 
Kunden rauchdicht und selbstschließend sein, ausgenommen Türen, 
die ins Freie führen.

(3) Türen nach den Absätzen 1 und 2 sowie Türen, die ins Freie füh-
ren, dürfen nur in Fluchtrichtung aufschlagen und keine Schwellen 
haben. Sie müssen während der Betriebszeit von innen leicht in  
vol- ler Breite zu öffnen sein. Elektrische Verriegelungen von Türen in 
Rettungswegen sind nur zulässig, wenn die Türen im Gefahrenfall  
jederzeit geöffnet werden können.
 
(4) Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen offengehalten 
werden, wenn sie Feststellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung 
ein selbsttätiges Schließen der Türen bewirken; sie müssen auch von 
Hand geschlossen werden können.

(5) Drehtüren und Schiebetüren sind in Rettungswegen unzulässig; 
dies gilt nicht für automatische Dreh- und Schiebetüren, die die Ret-
tungswege im Gefahrenfall nicht beeinträchtigen. Pendeltüren müs-
sen in Rettungswegen Schließvorrichtungen haben, die ein Durch-
pendeln der Türen verhindern.

(6) Rollläden, Scherengitter oder ähnliche Abschlüsse von Türöff-
nungen, Toröffnungen oder Durchfahrten im Zug von Rettungswegen 
müssen so beschaffen sein, dass sie von Unbefugten nicht ge- 
schlossen werden können.

§ 16
Rauchableitung

 
(1) In Verkaufsstätten müssen Verkaufsräume und sonstige Aufent-
haltsräume mit jeweils mehr als 50 m² Grundfläche, Lagerräume mit 
mehr als 200 m² Grundfläche, Ladenstraßen sowie notwendige Trep-
penräume zur Unterstützung der Brandbekämpfung entraucht wer-
den können.

(2)   Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbesondere erfüllt bei
1. Verkaufsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen bis 200 m² 

Grundfläche, wenn diese Räume Fenster nach § 47 Abs. 2 MBO 
(2012) haben,

2. Verkaufsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen und Lagerräumen 
mit nicht mehr als 1 000 m² Grundfläche, wenn diese Räume ent-
weder an der obersten Stelle Öffnungen zur Rauchableitung mit 
einem freien Querschnitt von insgesamt 1 v. H. der Grundfläche 
oder im oberen Drittel der Außenwände angeordnete Öffnungen, 
Türen oder Fenster mit einem freien Querschnitt von ins- gesamt 
2 v. H. der Grundfläche haben und Zuluftflächen in insgesamt 
gleicher Größe, jedoch mit nicht mehr als 12 m² freiem Quer-

schnitt, vorhanden sind, die im unteren Raumdrittel angeordnet 
werden sollen,

3. Verkaufsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen und Lagerräumen 
mit mehr als 1 000 m² Grundfläche, wenn diese Räume Rauchab-
zugsanlagen haben, bei denen je höchstens 400 m² der Grundflä-
che mindestens ein Rauchabzugsgerät mit mindestens 1,5 m² 
aerodynamisch wirksamer Fläche im oberen Raumdrittel ange-
ordnet wird, je höchstens 1600 m² Grundfläche mindestens eine 
Auslösegruppe für die Rauchabzugsgeräte gebildet wird und  
Zuluftflächen im unteren Raumdrittel von insgesamt mindestens 
12 m² freiem Querschnitt vorhanden sind,

4. Ladenstraßen mit nur auf einer Ebene liegenden Verkehrsflächen, 
wenn diese Ladenstraßen Rauchabzugsanlagen haben, bei de-
nen je höchstens 20 m Länge der Ladenstraße mindestens ein 
Rauchabzugsgerät mit mindestens 1,5 m² aerodynamisch wirk-
samer Fläche im oberen Raumdrittel angeordnet wird, je 80 m 
Länge der Ladenstraße mindestens eine Auslösegruppe für die 
Rauchabzugsgeräte gebildet wird und Zuluftflächen im unteren 
Raumdrittel von insgesamt mindestens 12 m² freiem Querschnitt 
vorhanden sind; bei sonstigen Ladenstraßen, wenn die Laden- 
straßen Rauchabzugsanlagen haben, bei denen die Größe und 
Anordnung der Rauchabzugsge- räte und der notwendigen Zu-
luftflächen hinsichtlich des Schutzziels des Absatzes 1 ausrei-
chend bemessen sind.

(3) Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbesondere auch erfüllt, 
wenn in den Fällen des Absatzes 2 Nrn. 1 bis 3 und 4 Halbsatz 1 ma-
schinelle Rauchabzugsanlagen vorhanden sind, bei denen je höch- 
stens 400 m² der Grundfläche der Räume mindestens ein Rauchab-
zugsgerät oder eine Absaugstelle mit einem Luftvolumenstrom von 
10 000 m³/h im oberen Raumdrittel angeordnet wird. Bei Räumen  mit 
mehr als 1 600 m² Grundfläche genügt

1. zu dem Luftvolumenstrom von 40 000 m³/h für die Grundfläche 
von 1 600 m2 ein zusätzlicher Luft- volumenstrom von 5 000 m³/h 
je angefangene weitere 400 m² Grundfläche; der sich ergebende 
Gesamtvolumenstrom je Raum ist gleichmäßig auf die nach  
Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen oder Rauchabzugsgeräte 
zu verteilen, oder

2. ein Luftvolumenstrom von mindestens 40 000 m³/h je Raum, 
wenn sichergestellt ist, dass dieser Luftvolumenstrom im Bereich 
der Brandstelle auf einer Grundfläche von höchstens 1 600 m² 
von den nach Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen oder Rauch-
abzugsgeräten gleichmäßig gefördert werden kann.

 
Die Zuluftflächen müssen im unteren Raumdrittel in solcher Größe 
und so angeordnet werden, dass eine maximale Strömungsge-
schwindigkeit von 3 m/s nicht überschritten wird. Anstelle der Rauch-
abzugsanlagen für sonstige Ladenstraßen nach Absatz 2 Nr. 4 Halb-
satz 2 können maschinelle Rauchabzugsanlagen verwendet werden, 
wenn sie bezüglich des Schutzziels nach Absatzes 1 ausreichend 
bemessen sind. 

(4)   Die Anforderung des Absatzes 1 ist auch erfüllt bei Räumen nach 
Absatz 2 Nrn. 1 bis 3 in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen, wenn in 
diesen Räumen vorhandene Lüftungsanlagen automatisch bei Auslö-
sen der Brandmeldeanlage oder, soweit § 20 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 2 
Anwendung findet, der Sprinkleranlage so betrieben werden, dass sie 
nur entlüften und die ermittelten Luftvolumenströme nach Absatz 3 
Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 einschließlich Zuluft erreicht werden, soweit 
es die Zweckbestimmung der Absperrvorrichtungen gegen Brand-
übertragung zulässt; in Leitungen zum Zweck der Entlüftung dürfen 
Absperrvorrichtungen nur thermische Auslöser haben.

(5)   Die Anforderung des Absatzes 1 ist erfüllt bei 
1. notwendigen Treppenräumen mit Fenstern gemäß § 35 Abs. 8 

Satz 2 Nr. 1 MBO, wenn diese Treppenräume an der obersten 
Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien Quer- 
schnitt von mindestens 1,0 m² haben, und

2. notwendigen Treppenräumen gemäß § 35 Abs. 8 Satz 2 Nr. 2 
MBO, wenn diese Treppenräume Rauchabzugsgeräte mit insge-
samt mindestens 1,0 m² aerodynamisch wirksamer Fläche  
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haben, die im oder unmittelbar unter dem oberen Treppen-
raumabschluss angeordnet werden.

(6)   Anstelle von Öffnungen zur Rauchableitung nach Absatz 2 Nr. 2 
und Absatz 5 Nr. 1 sowie Rauchabzugsgeräten nach Absatz 5 Nr. 2 
ist die Rauchableitung über Schächte mit strömungstechnisch äqui-
valenten Querschnitten zulässig, wenn die Wände der Schächte 
raumabschließend und so feuerwiderstandsfähig wie die durchdrun-
genen Bauteile, mindestens jedoch feuerhemmend sowie aus nicht-
brennbaren Baustoffen sind.

(7)  Türen oder Fenster nach Absatz 2 Nr. 2, mit Abschlüssen verse-
hene Öffnungen zur Rauchableitung nach Absatz 2 Nr. 2 und Absatz 
5 Nr. 1 und Rauchabzugsgeräte nach Absatz 5 Nr. 2 müssen Vorrich-
tungen zum Öffnen haben, die von jederzeit zugänglichen Stellen aus 
leicht von Hand bedient werden können; sie können auch an einer 
jederzeit zugänglichen Stelle zusammengeführt werden. In notwendi-
gen Treppenräumen müssen die Vorrichtungen von jedem Geschoss 
aus bedient werden können. Geschlossene Öffnungen, die als Zuluft-
flächen dienen, müssen leicht geöffnet werden können.

(8)  Rauchabzugsanlagen müssen automatisch auslösen und von 
Hand von einer jederzeit zugänglichen Stelle ausgelöst werden  
können.

(9)  Manuelle Bedienungs- und Auslösestellen nach Absatz 7 und 8 
sind mit einem Hinweisschild mit der Bezeichnung „RAUCHABZUG“ 
und der Angabe des jeweiligen Raums zu versehen. An den Stellen 
müssen die Betriebsstellung der jeweiligen Anlage sowie der Fenster, 
Türen, Abschlüsse und Rauchabzugsgeräte erkennbar sein.
 
(10) Maschinelle Rauchabzugsanlagen sind für eine Betriebszeit von 
30 Minuten bei einer Rauchgastemperatur von 600°C auszulegen. 
Die Auslegung kann mit einer Rauchgastemperatur von 300°C  
erfolgen, wenn der Luftvolumenstrom des Raums mindestens  
40 000 m³/h beträgt. Die Zuluftzuführung muss durch automatische 
Ansteuerung und spätestens gleichzeitig mit Inbetriebnahme der der 
Anlage erfolgen. Maschinelle Lüftungsanlagen können als maschinel-
le Rauchabzugsanlagen betrieben werden, wenn sie die an diese ge-
stellten Anforderungen erfüllen.
 
 

§ 17
Beheizung

Feuerstätten dürfen in Verkaufsräumen, Ladenstraßen, Lagerräumen 
und Werkräumen zur Beheizung nicht aufgestellt werden.

§ 18
Sicherheitsbeleuchtung

(1) In Verkaufsstätten muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden 
sein, die so beschaffen ist, dass sich Besucher und Betriebsangehö-
rige auch bei vollständigem Versagen der allgemeinen Beleuchtung 
bis zu öffentlichen Verkehrsflächen hin gut zurechtfinden können.

(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein
1. in  notwendigen  Treppenräumen,  in  Räumen  zwischen  not-

wendigen  Treppenräumen  und Ausgängen ins Freie und in not-
wendigen Fluren,

2. in Verkaufsräumen und allen übrigen Räumen für Besucher sowie 
Toilettenräumen mit mehr als 50 m2 Grundfläche,

3. in Räumen für Beschäftigte mit mehr als 20 m² Grundfläche, aus-
genommen Büroräume,

4. in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für haustechnische 
Anlagen,

5. für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen,
6. für Stufenbeleuchtungen.

§ 19
Blitzschutzanlagen

Gebäude mit Verkaufsstätten müssen Blitzschutzanlagen haben.

§ 20
Feuerlöscheinrichtungen, Brandmeldeanlagen  

und Alarmierungseinrichtungen,
Brandfallsteuerung der Aufzüge

(1) Verkaufsstätten müssen Sprinkleranlagen haben. Dies gilt nicht 
für
1. erdgeschossige Verkaufsstätten nach § 6 Abs. 1 Nr. 3,

2. sonstige Verkaufsstätten nach § 6 Abs. 1 Nr. 4.

Geschosse einer Verkaufsstätte nach Satz 2 Nr. 2 müssen Sprinkler-
anlagen haben, wenn sie mit ihrem Fußboden im Mittel mehr als 3 m 
unter der Geländeoberfläche liegen und Verkaufsräume mit einer Flä-
che von mehr als 500 m² haben.

(2) In Verkaufsstätten müssen vorhanden sein:
1. geeignete Feuerlöscher und Wandhydranten für die Feuerwehr 

(Typ F) in ausreichender Zahl, gut sichtbar und leicht zugänglich; 
im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle kann auf 
Wand- hydranten verzichtet oder können anstelle von Wandhy-
dranten trockene Löschwasserleitungen zugelassen werden;

2. Brandmeldeanlagen mit automatischen und nichtautomatischen 
Brandmeldern; auf automatische Brandmelder kann in Verkaufs-
räumen verzichtet werden, wenn in diesen Räumen während der 
Betriebszeit ständig entsprechend eingewiesene Betriebsange-
hörige in ausreichender Anzahl anwesend sind; die Brandmel-
dungen müssen von der Brandmelderzentrale unmittelbar und 
automatisch zur Leitstelle der Feuerwehr weitergeleitet werden, 
automatische Brandmeldeanlagen müssen durch technische 
Maßnahmen gegen Falschalarme gesichert sein und

3. Alarmierungseinrichtungen, durch die alle Betriebsangehörigen 
alarmiert und Anweisungen an sie und an die Kunden gegeben 
werden können.

(3)  In Verkaufsstätten müssen die Aufzüge mit einer Brandfallsteue-
rung ausgestattet sein, die durch die Brandmeldeanlage ausgelöst 
wird. Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufzüge ein 
Geschoss mit Ausgängen ins Freie oder das diesem nächstgelegene, 
nicht von der Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar anfah-
ren und dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen. 

§ 21
Sicherheitsstromversorgungsanlagen

Verkaufsstätten müssen eine Sicherheitsstromversorgungsanlage  
haben, die bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung den Betrieb 
der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen übernimmt, 
insbesondere der

1. Sicherheitsbeleuchtung,

2. Beleuchtung der Stufen und Hinweise auf Ausgänge,

3. Sprinkleranlagen,

4. Rauchabzugsanlagen,

5. Schließeinrichtungen für Feuerschutzabschlüsse (z. B. Rolltore),

6. Brandmeldeanlagen,

7. Alarmierungseinrichtungen.
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§ 22
Lage der Verkaufsräume

Verkaufsräume, ausgenommen Gaststätten, dürfen mit ihrem Fußbo-
den nicht mehr als 22 m über der Geländeoberfläche liegen. Ver-
kaufsräume dürfen mit ihrem Fußboden im Mittel nicht mehr als 5 m 
unter der Geländeoberfläche liegen.

§ 23
Räume für Abfälle

Verkaufsstätten müssen für Abfälle besondere Räume haben, die 
mindestens den Abfall von zwei Tagen aufnehmen können. Die Räu-
me müssen feuerbeständige Wände und Decken sowie mindestens 
feuerhemmende und selbstschließende Türen haben.

§ 24
Gefahrenverhütung

(1) Das Rauchen und das Verwenden von offenem Feuer ist in Ver-
kaufsräumen und Ladenstraßen verboten. Dies gilt nicht für Bereiche, 
in denen Getränke oder Speisen verabreicht oder Besprechungen 
abgehalten werden. Auf das Verbot ist dauerhaft und leicht erkennbar 
hinzuweisen.
 
(2) In Treppenräumen notwendiger Treppen, in Treppenraumerweite-
rungen und in notwendigen Fluren dürfen keine Dekorationen vorhan-
den sein. In diesen Räumen sowie auf Ladenstraßen und Hauptgän-
gen innerhalb der nach § 13 Abs. 1 und 4 erforderlichen Breiten 
dürfen keine Gegenstände abgestellt sein.

§ 25
Rettungswege auf dem Grundstück, Flächen für die Feuerwehr

(1) Kunden und Betriebsangehörige müssen aus der Verkaufsstätte 
unmittelbar oder über Flächen auf dem Grundstück auf öffentliche 
Verkehrsflächen gelangen können.

(2) Die erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten und Aufstell- und Be-
wegungsflächen für die Feuerwehr müssen vorhanden sein.

(3) Die als Rettungswege dienenden Flächen auf dem Grundstück 
sowie die Flächen für die Feuer- wehr nach Absatz 2 müssen ständig 
freigehalten werden. Hierauf ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzu-
weisen.

§ 26
Verantwortliche Personen

(1) Während der Betriebszeit einer Verkaufsstätte muss der Betreiber 
oder ein von ihm bestimmter Vertreter ständig anwesend sein.

(2) Der Betreiber einer Verkaufsstätte hat

1. einen Brandschutzbeauftragten und

2. für Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume eine Fläche von insge-
samt mehr als 15 000 m² haben, Selbsthilfekräfte für den Brand-
schutz

zu bestellen. Die Namen dieser Personen und jeder Wechsel sind der 
Brandschutzdienststelle auf Verlangen mitzuteilen. Der Betreiber hat 
für die Ausbildung dieser Personen im Einvernehmen mit der Brand-
schutzdienststelle zu sorgen.

(3) Der Brandschutzbeauftragte hat für die Einhaltung des § 13 Abs. 
5, der §§ 24, 25 Abs. 3, des § 26 Abs. 5 und des § 27 zu sorgen.

(4) Die erforderliche Anzahl der Selbsthilfekräfte für den Brandschutz 
ist von der Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Brand-
schutzdienststelle festzulegen.

(5) Selbsthilfekräfte für den Brandschutz müssen in erforderlicher 
Anzahl während der Betriebszeit der Verkaufsstätte anwesend sein.

§ 27
Brandschutzordnung,   Räumungskonzept

(1) Der Betreiber einer Verkaufsstätte hat im Einvernehmen mit der 
Brandschutzdienststelle eine Brandschutzordnung aufzustellen. Dar-
in sind
1. die Aufgaben der oder des Brandschutzbeauftragten und der 

Selbsthilfekräfte für den Brandschutz sowie

2. die erforderlichen Maßnahmen, die im Gefahrenfall für eine 
schnelle und geordnete Räumung der gesamten Verkaufsstätte 
oder einzelner Bereiche unter besonderer Berücksichtigung von 
Menschen mit Behinderung erforderlich sind,

festzulegen. Die Maßnahmen nach Satz 2 Nr. 2 sind bei Verkaufsstät-
ten, deren Verkaufsräume eine Fläche von mehr als 5 000 m2 haben, 
gesondert in einem Räumungskonzept darzustellen.
 
(2) Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Arbeitsverhältnis-
ses und danach mindestens einmal jährlich zu belehren über

1. die Lage und die Bedienung der Feuerlöschgeräte, Brandmelde- 
und Feuerlöscheinrichtungen und

2. die Brandschutzordnung, insbesondere über das Verhalten bei 
einem Brand oder einer sonstigen  Gefahrenlage in Verbindung 
mit dem Räumungskonzept.

(3) Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuer-
wehrpläne anzufertigen und der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu 
stellen.

§ 28
Barrierefreie Stellplätze

Mindestens drei v. H. der notwendigen Stellplätze, mindestens je-
doch zwei Stellplätze, müssen barrierefrei sein. Auf diese Stellplätze 
ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen.

§ 29
Zusätzliche Bauvorlagen

Die Bauvorlagen müssen zusätzliche Angaben enthalten über

1. eine Berechnung der Flächen der Verkaufsräume und der 
Brandabschnitte,

2. eine Berechnung der erforderlichen Breiten der Ausgänge aus 
den Geschossen ins Freie oder in Treppenräume notwendiger 
Treppen,

3. die Sprinkleranlagen, die sonstigen Feuerlöscheinrichtungen und 
die Feuerlöschgeräte,

4. die Brandmeldeanlagen,

5. die Alarmierungseinrichtungen,

6. die Sicherheitsbeleuchtung und die Sicherheitsstromversorgung,

7. die Rauchabzugsvorrichtungen und Rauchabzugsanlagen,

8. die Rettungswege auf dem Grundstück und die Flächen für die 
Feuerwehr.

[§ 30]
[Prüfungen]

– aufgehoben –
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§ 31
Weitergehende Anforderungen

An Lagerräume, deren lichte Höhe mehr als 9 m beträgt, können aus 
Gründen des Brandschutzes wei- tergehende Anforderungen gestellt 
werden.

§ 32
Übergangsvorschriften

 
Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehenden 
Verkaufsstätten ist der betrieblich/organisatorische Brandschutz in-
nerhalb von zwei Jahren § 27 entsprechend anzupassen.
 

§ 33
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Abs. 1 Nr. 1 MBO handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig

1. Rettungswege entgegen § 13 Abs. 5 einengt oder einengen lässt,

2. Türen im Zuge von Rettungswegen entgegen § 15 Abs. 3 wäh-
rend der Betriebszeit abschließt oder abschließen lässt,

3. in Treppenräumen notwendiger Treppen, in Treppenraumerweite-
rungen oder in notwendigen Fluren entgegen § 24 Abs. 2 Dekora-
tionen anbringt oder anbringen lässt oder Gegenstände abstellt 
oder abstellen lässt,

4. auf Ladenstraßen oder Hauptgängen entgegen § 24 Abs. 2 Ge-
genstände abstellt oder abstellen lässt,

5. Rettungswege auf dem Grundstück oder Flächen für die Feuer-
wehr entgegen § 25 Abs. 3 nicht freihält oder freihalten lässt,

6. als Betreiber oder dessen Vertreter entgegen § 26 Abs. 1 wäh-
rend der Betriebszeit nicht ständig anwesend ist,

7. als Betreiber entgegen § 26 Abs. 2 den Brandschutzbeauftragten 
und die Selbsthilfekräfte für den Brandschutz in der erforderli-
chen Anzahl nicht bestellt,

8. als Betreiber entgegen § 26 Abs. 5 nicht sicherstellt, dass Selbst-
hilfekräfte für den Brandschutz in der erforderlichen Anzahl wäh-
rend der Betriebszeit anwesend sind,

§ 34
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ____________________ in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Verordnung vom ____________________ außer Kraft.
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Muster-VersammlungsstättenVO 3.5.02
Musterverordnung über den Bau und Betrieb  

von Versammlungsstätten*)
(Muster-Versammlungsstättenverordnung – MVStättVO)

Fassung Juni 2005
(zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht 

vom Juli 2014)

Auf Grund des § 84 Abs. 1 Nr. 1 sowie des § 85 Abs. 1 und Abs. 3 der 
Musterbauordnung verordnet der für die Bauordnung zuständige  
Minister: 

Inhaltsverzeichnis 

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1  Anwendungsbereich, Anzahl der Besucher  
§ 2   Begriffe  

Teil 2
Allgemeine Bauvorschriften 

Abschnitt 1
Bauteile und Baustoffe 

§ 3  Bauteile
§ 4  Dächer
§ 5  Dämmstoffe, Unterdecken, Bekleidungen und Bodenbeläge 

Abschnitt 2
Rettungswege 

§ 6   Führung der Rettungswege
§ 7   Bemessung der Rettungswege
§ 8   Treppen
§ 9   Türen und Tore 

Abschnitt 3
Besucherplätze und Einrichtungen für Besucher 

§ 10 Bestuhlung, Gänge und Stufengänge
§ 11 Abschrankungen und Schutzvorrichtungen
§ 12 Toilettenräume
§ 13 Barrierefreie Stellplätze 

 
Abschnitt 4 

Technische Anlagen und Einrichtungen, besondere Räume 

§ 14  Sicherheitsstromversorgungsanlagen, elektrische Anlagen 
und Blitzschutzanlagen 

§ 15  Sicherheitsbeleuchtung 
§ 16  Rauchableitung 
§ 17  Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen 
§ 18  Stände und Arbeitsgalerien für Licht-, Ton-, Bild-und Regie-

anlagen 
§ 19  Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen 
§ 20  Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und 

Alarmzentrale, Brandfallsteuerung der Aufzüge 
§ 21  Werkstätten, Magazine und Lagerräume 

Teil 3 
Besondere Bauvorschriften 

Abschnitt 1 
Großbühnen 

§ 22  Bühnenhaus 
§ 23  Schutzvorhang 
§ 24  Feuerlösch-und Brandmeldeanlagen 
§ 25  Platz für die Brandsicherheitswache 

Abschnitt 2 
Versammlungsstätten mit mehr als 5.000 Besucherplätzen 

§ 26  Räume für Lautsprecherzentrale, Polizei, Feuerwehr,  
Sanitäts- und Rettungsdienst 

§ 27  Abschrankung und Blockbildung in Sportstadien mit mehr als 
10 000 Besucherplätzen 

§ 28  Wellenbrecher 
§ 29  Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenflächen 
§ 30  Einfriedungen und Eingänge 

Teil 4 
Betriebsvorschriften 

Abschnitt 1 
Rettungswege, Besucherplätze 

§ 31  Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr 
§ 32  Besucherplätze nach dem Bestuhlungs- und Rettungswege-

plan 

Abschnitt 2 
Brandverhütung 

§ 33  Vorhänge, Sitze, Ausstattungen, Requisiten und Ausschmük-
kungen 

§ 34  Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, Ausschmük-
kungen und brennbarem Material 

§ 35  Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und pyrotechni-
schen Gegenständen 

Abschnitt 3 
Betrieb technischer Einrichtungen 

§ 36  Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen 
§ 37  Laseranlagen 

Abschnitt 4 
Verantwortliche Personen, besondere Betriebsvorschriften 

§ 38  Pflichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten 
§ 39  Verantwortliche für Veranstaltungstechnik 
§ 40  Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen für Veranstal-

tungstechnik, technische Probe 
§ 41  Brandsicherheitswache, Sanitäts-und Rettungsdienst 
§ 42  Brandschutzordnung, Räumungskonzept, Feuerwehrpläne 
§ 43  Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst 

Teil 5 
Zusätzliche Bauvorlagen 

§ 44  Zusätzliche Bauvorlagen, Bestuhlungs- und Rettungswege-
plan 

§ 45  Gastspielprüfbuch 
__________________________________________________________________________________

*) Notifiziert gemäß Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und techni-
schen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. 
L 204 vom 21.07.1998, S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 
(ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).
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Teil 6 

Bestehende Versammlungsstätten 

§ 46  Anwendung der Vorschriften auf bestehende Versammlungs-
stätten 

Teil 7 
Schlussvorschriften 

§ 47  Ordnungswidrigkeiten 
§ 48  In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Teil 1
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Anwendungsbereich, Anzahl der Besucher

 
(1) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für den Bau und Betrieb 
von 
1. Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln 

mehr als 200 Besucher fassen. 2Sie gelten auch für Versamm-
lungsstätten mit mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt 
mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume 
gemeinsame Rettungswege haben; 

2. Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen und Tribünen, 
die keine fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr als 1 000 
Besucher fassen; 

3. Sportstadien und Freisportanlagen mit Tribünen, die keine flie-
genden Bauten sind, und die jeweils insgesamt mehr als 5 000 
Besucher fassen. 

(2) Soweit sich aus den Bauvorlagen nichts anderes ergibt, ist die An-
zahl der Besucher im Sinne dieser Verordnung wie folgt zu ermitteln: 
1. für Sitzplätze an Tischen: ein Besucher je m2 Grundfläche des 

Versammlungsraumes, 
2. für Sitzplätze in Reihen: zwei Besucher je m2 Grundfläche des 

Versammlungsraumes, 
3. für Stehplätze auf Stufenreihen: zwei Besucher je laufendem  

Meter Stufenreihe, 
4. bei Ausstellungsräumen: ein Besucher je m2 Grundfläche des 

Versammlungsraumes; 

für sonstige Stehplätze sind mindestens zwei Besucher je m2 Grund-
fläche anzusetzen. Für Besucher nicht zugängliche Flächen werden 
in die Berechnung nicht einbezogen. Für Versammlungsstätten im 
Freien, für Freisportanlagen und für Sportstadien gelten Satz 1 Nr. 1 
bis 3, Halbsatz 2 und Satz 2 entsprechend. 

(3) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für
1. Räume, die dem Gottesdienst gewidmet sind, 
2. Unterrichtsräume in allgemein- und berufsbildenden Schulen, 
3. Ausstellungsräume in Museen, 
4. Fliegende Bauten. 

(4) Soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes geregelt ist, 
sind auf tragende und aussteifende sowie auf raumabschließende 
Bauteile die Anforderungen der MBO an diese Bauteile in Gebäuden 
der Gebäudeklasse 5 anzuwenden. Die Erleichterungen des § 30 
Abs. 3 Satz 2, § 31 Abs. 4 Nr. 1 und 2, § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, § 39 
Abs. 1 Nr. 4, § 40 Abs. 1 Nr. 1 und 3 sowie des § 41 Abs. 5 Nr. 1 und 
3 MBO sind nicht anzuwenden. 

(5) Bauprodukte, Bauarten und Prüfverfahren, die den in Vorschriften 
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union, der Türkei 
oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum genannten technischen Anforderungen entspre-
chen, dürfen verwendet werden, wenn das geforderte Schutzniveau 
in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit glei-
chermaßen dauerhaft erreicht und die Verwendbarkeit nachgewiesen 
wird. 

§ 2 
Begriffe 

(1) Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen oder Teile baulicher 
Anlagen, die für die gleichzeitige Anwesenheit vieler Menschen bei 
Veranstaltungen, insbesondere erzieherischer, wirtschaftlicher, gesel-
liger, kultureller, künstlerischer, politischer, sportlicher oder unterhal-
tender Art, bestimmt sind sowie Schank- und Speisewirtschaften. 

(2) Erdgeschossige Versammlungsstätten sind Gebäude mit nur  
einem Geschoss ohne Ränge oder Emporen, dessen Fußboden an 
keiner Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche liegt; dabei 
bleiben Geschosse außer Betracht, die ausschließlich der Unterbrin-
gung technischer Anlagen und Einrichtungen dienen.

(3) Versammlungsräume sind Räume für Veranstaltungen oder für den 
Verzehr von Speisen und Getränken. Hierzu gehören auch Aulen und 
Foyers, Vortrags- und Hörsäle sowie Studios.

(4) Szenenflächen sind Flächen für künstlerische und andere Darbie-
tungen; für Darbietungen bestimmte Flächen unter 20 m² gelten nicht 
als Szenenflächen.

(5) In Versammlungsstätten mit einem Bühnenhaus ist

1. das Zuschauerhaus der Gebäudeteil, der die Versammlungsräu-
me und die mit ihnen in baulichem Zusammenhang stehenden 
Räume umfasst,

2. das Bühnenhaus der Gebäudeteil, der die Bühnen und die mit ih-
nen in baulichem Zusammenhang stehenden Räume umfasst,

3. die Bühnenöffnung die Öffnung in der Trennwand zwischen der 
Hauptbühne und dem Versammlungsraum,

4. die Bühne der hinter der Bühnenöffnung liegende Raum mit Sze-
nenflächen; zur Bühne zählen die Hauptbühne sowie die Hinter- 
und Seitenbühnen einschließlich der jeweils zugehörigen Ober- 
und Unterbühnen,

5. eine Großbühne eine Bühne
a) mit einer Szenenfläche hinter der Bühnenöffnung von mehr 

als 200 m²,
b) mit einer Oberbühne mit einer lichten Höhe von mehr als 2,5 

m über der Bühnenöffnung oder
c) mit einer Unterbühne,

6. die Unterbühne der begehbare Teil des Bühnenraumes unter dem 
Bühnenboden, der zur Unterbringung einer Untermaschinerie ge-
eignet ist,

7. die Oberbühne der Teil des Bühnenraumes über der Bühnenöff-
nung, der zur Unterbringung einer Obermaschinerie geeignet ist.

(6) Mehrzweckhallen sind überdachte Versammlungsstätten für ver-
schiedene Veranstaltungsarten.

(7) Studios sind Produktionsstätten für Film, Fernsehen und Hörfunk 
und mit Besucherplätzen.

(8) Foyers sind Empfangs- und Pausenräume für Besucher.

(9) Ausstattungen sind Bestandteile von Bühnen- oder Szenenbil-
dern. Hierzu gehören insbesondere Wand-, Fußboden- und Decken-
elemente, Bildwände, Treppen und sonstige Bühnenbildteile.

(10) Requisiten sind bewegliche Einrichtungsgegenstände von Büh-
nen- oder Szenenbildern. Hierzu gehören insbesondere Möbel, 
Leuchten, Bilder und Geschirr.

(11) Ausschmückungen sind vorübergehend eingebrachte Dekorati-
onsgegenstände. Zu den Aus-schmückungen gehören insbesondere 
Drapierungen, Girlanden, Fahnen und künstlicher Pflanzenschmuck.

(12) Sportstadien sind Versammlungsstätten mit Tribünen für Besu-
cher und mit nicht überdachten Sportflächen.
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(13) Tribünen sind bauliche Anlagen mit ansteigenden Steh- oder 
Sitzplatzreihen (Stufenreihen) für Besucher. 

(14) Innenbereich ist die von Tribünen umgebene Fläche für Darbie-
tungen.

Teil 2 
Allgemeine Bauvorschriften 

Abschnitt 1
Bauteile und Baustoffe 

§ 3 
Bauteile 

(1) Tragende und aussteifende Bauteile, wie Wände, Pfeiler, Stützen 
und Decken, müssen feuerbeständig, in erdgeschossigen Versamm-
lungsstätten feuerhemmend sein. Satz 1 gilt nicht für erdgeschossige 
Versammlungsstätten mit automatischen Feuerlöschanlagen. 

(2) Außenwände mehrgeschossiger Versammlungsstätten müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

(3) Trennwände sind erforderlich zum Abschluss von Versammlungs-
räumen und Bühnen. Diese Trennwände müssen feuerbeständig, in 
erdgeschossigen Versammlungsstätten mindestens feuerhemmend 
sein. In der Trennwand zwischen der Bühne und dem Versammlungs-
raum ist eine Bühnenöffnung zulässig. 

(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume sowie Räume unter  
Tribünen und Podien müssen feuerbeständige Trennwände und  
Decken haben. 

(5) Der Fußboden von Szenenflächen muss fugendicht sein. Betriebs-
bedingte Öffnungen sind zulässig. Die Unterkonstruktion, mit Aus-
nahme der Lagerhölzer, muss aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen. Räume unter dem Fußboden, die nicht zu einer Unterbühne 
gehören, müssen feuerbeständige Wände und Decken haben. 

(6) Die Unterkonstruktion der Fußböden von Tribünen und Podien, die 
veränderbare Einbauten in Versammlungsräumen sind, muss aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht für Podien mit 
insgesamt nicht mehr als 20 m2 Fläche. 

(7) Veränderbare Einbauten sind so auszubilden, dass sie in ihrer 
Standsicherheit nicht durch dynamische Schwingungen gefährdet 
werden können. 

§ 4 
Dächer 

(1) Tragwerke von Dächern, die den oberen Abschluss von Räumen 
der Versammlungsstätte bilden oder die von diesen Räumen nicht 
durch feuerbeständige Bauteile getrennt sind, müssen feuerhem-
mend sein. Tragwerke von Dächern über Tribünen und Szenenflächen 
im Freien müssen mindestens feuerhemmend sein oder aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. Satz 1 gilt nicht für Versammlungs-
stätten mit automatischen Feuerlöschanlagen. 

(2) Bedachungen, ausgenommen Dachhaut und Dampfsperre, müs-
sen bei Dächern, die den oberen Abschluss von Räumen der Ver-
sammlungsstätte bilden oder die von diesen Räumen nicht durch 
feuerbeständige Bauteile getrennt sind, aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen hergestellt werden. Dies gilt nicht für Bedachungen über Ver-
sammlungsräumen mit nicht mehr als 1 000 m2 Grundfläche. 

(3) Lichtdurchlässige Bedachungen über Versammlungsräumen  
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Bei Versamm-
lungsräumen mit automatischen Feuerlöschanlagen genügen 
schwerentflammbare Baustoffe, die nicht brennend abtropfen  
können. 

§ 5 
Dämmstoffe, Unterdecken, Bekleidungen und Bodenbeläge 

(1) Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(2) Bekleidungen an Wänden in Versammlungsräumen müssen aus 
mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. In Ver-
sammlungsräumen mit nicht mehr als 1000 m2 Grundfläche genügen 
geschlossene nicht hinterlüftete Holzbekleidungen. 

(3) Unterdecken und Bekleidungen an Decken in Versammlungsräu-
men müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. In Versamm-
lungsräumen mit nicht mehr als 1 000 m2 Grundfläche genügen Be-
kleidungen aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen oder 
geschlossene nicht hinterlüftete Holzbekleidungen. 

(4) In Foyers, durch die Rettungswege aus anderen Versammlungs-
räumen führen, in notwendigen Treppenräumen, Räumen zwischen 
notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie sowie not-
wendigen Fluren müssen Unterdecken und Bekleidungen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. 

(5) Unterdecken und Bekleidungen, die mindestens schwerentflamm-
bar sein müssen, dürfen nicht brennend abtropfen. 

(6) Unterkonstruktionen, Halterungen und Befestigungen von Unter-
decken und Bekleidungen nach den Absätzen 2 bis 4 müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht für Versamm-
lungsräume mit nicht mehr als 100 m2 Grundfläche. In den Hohlräu-
men hinter Unterdecken und Bekleidungen aus brennbaren Baustof-
fen dürfen Kabel und Leitungen nur in Installationsschächten oder 
Installationskanälen aus nichtbrennbaren Baustoffen verlegt werden. 

(7) In notwendigen Treppenräumen, Räumen zwischen notwendigen 
Treppenräumen und Ausgängen ins Freie müssen Bodenbeläge 
nichtbrennbar sein. In notwendigen Fluren sowie in Foyers, durch die 
Rettungswege aus anderen Versammlungsräumen führen, müssen 
Bodenbeläge mindestens schwerentflammbar sein. 

Abschnitt 2
Rettungswege 

§ 6 
Führung der Rettungswege 

(1) Rettungswege müssen ins Freie zu öffentlichen Verkehrsflächen 
führen. Zu den Rettungswegen von Versammlungsstätten gehören 
insbesondere die frei zu haltenden Gänge und Stufengänge, die  
Ausgänge aus Versammlungsräumen, die notwendigen Flure und 
notwendigen Treppen, die Ausgänge ins Freie, die als Rettungsweg 
dienenden Balkone, Dachterrassen und Außentreppen sowie die  
Rettungswege im Freien auf dem Grundstück. 

(2) Versammlungsstätten müssen in jedem Geschoss mit Aufenthalts-
räumen mindestens zwei voneinander unabhängige bauliche Ret-
tungswege haben; dies gilt für Tribünen entsprechend. Die Führung 
beider Rettungswege innerhalb eines Geschosses durch einen  
gemeinsamen notwendigen Flur ist zulässig. Rettungswege dürfen 
über Balkone, Dachterrassen und Außentreppen auf das Grundstück 
führen, wenn sie im Brandfall sicher begehbar sind. 

(3) Rettungswege dürfen über Gänge und Treppen durch Foyers oder 
Hallen zu Ausgängen ins Freie geführt werden, soweit mindestens  
ein weiterer von dem Foyer oder der Halle unabhängiger baulicher 
Rettungsweg vorhanden ist. Foyers oder Hallen dürfen nicht als 
Raum zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins 
Freie im Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 2 MBO dienen.

(4) Versammlungsstätten müssen für Geschosse mit jeweils mehr als 
800 Besucherplätzen nur diesen Geschossen zugeordnete Rettungs-
wege haben. 

(5) Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume, die für mehr 
als 100 Besucher bestimmt sind oder mehr als 100 m² Grundfläche 
haben, müssen jeweils mindestens zwei möglichst weit aus-einander 
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und entgegengesetzt liegende Ausgänge ins Freie oder zu Rettungs-
wegen haben. Die nach § 7 Abs. 4 Satz 1 ermittelte Breite ist mög-
lichst gleichmäßig auf die Ausgänge zu verteilen; die Min-destbreiten 
nach § 7 Abs. 4 Satz 3 und 4 bleiben unberührt. 

(6) Ausgänge und sonstige Rettungswege müssen durch Sicherheits-
zeichen dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet sein. 

§ 7 
Bemessung der Rettungswege 

(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Aus-
gang aus dem Versammlungs-raum oder darf nicht länger als 30 m 
sein. Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter 
Höhe über der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich 
eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig. Die Entfernung 
von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungs-
räumen sinngemäß. 

(2) Die Entfernung von jeder Stelle einer Bühne bis zum nächsten 
Ausgang darf nicht länger als 30 m sein. Gänge zwischen den  
Wänden der Bühne und dem Rundhorizont oder den Dekorationen 
müssen eine lichte Breite von 1,20 m haben; in Großbühnen müssen 
diese Gänge vorhanden sein. 

(3) Die Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures oder  
eines Foyers bis zum Ausgang ins Freie oder zu einem notwendigen 
Treppenraum darf nicht länger als 30 m sein. 

(4) Die Breite der Rettungswege ist nach der größtmöglichen Perso-
nenzahl zu bemessen. Dabei muss die lichte Breite eines jeden Teils 
von Rettungswegen für die darauf angewiesenen Personen minde-
stens betragen bei 
1. Versammlungsstätten im Freien sowie Sportstadien 1,20 m je  

600 Personen, 
2. anderen Versammlungsstätten 1,20 m je 200 Personen; 

Zwischenwerte sind zulässig. Die lichte Mindestbreite eines jeden 
Teils von Rettungswegen muss 1,20 m betragen. Bei Rettungswegen 
von Versammlungsräumen mit nicht mehr als 200 Besucherplätzen 
und bei Rettungswegen im Bühnenhaus genügt eine lichte Breite  
von 0,90 m. Für Rettungswege von Arbeitsgalerien genügt eine Breite 
von 0,80 m. 

(5) Ausstellungshallen müssen durch Gänge so unterteilt sein, dass 
die Tiefe der zur Aufstellung von Ausstellungsständen bestimmten 
Grundflächen (Ausstellungsflächen) nicht mehr als 30 m beträgt.  
Die Entfernung von jeder Stelle auf einer Ausstellungsfläche bis zu 
einem Gang darf nicht mehr als 20 m betragen; sie wird auf die nach 
Absatz 1 bemessene Entfernung nicht angerechnet. Die Gänge  
müssen auf möglichst geradem Weg zu entgegengesetzt liegenden 
Ausgängen führen. 4Die lichte Breite der Gänge und der zugehörigen 
Ausgänge muss mindestens 3 m betragen. 

(6) Die Entfernungen werden in der Lauflinie gemessen.

 
§ 8 

Treppen 

(1) Die Führung der jeweils anderen Geschossen zugeordneten  
notwendigen Treppen in einem gemeinsamen notwendigen Treppen-
raum (Schachteltreppen) ist zulässig. 

(2) Notwendige Treppen müssen feuerbeständig sein. Für notwendige 
Treppen in notwendigen Treppenräumen oder als Außentreppen  
genügen nichtbrennbare Baustoffe. Für notwendige Treppen von Tri-
bünen und Podien als veränderbare Einbauten genügen Bauteile aus 
nichtbrennbaren Baustoffen und Stufen aus Holz. Die Sätze 1 bis 3 
gelten nicht für notwendige Treppen von Ausstellungsständen. 

(3) Die lichte Breite notwendiger Treppen darf nicht mehr als 2,40 m 
betragen. 

(4) Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucherverkehr die-
nende Treppen müssen auf beiden Seiten feste und griffsichere 
Handläufe ohne freie Enden haben. Die Handläufe sind über Treppen-
absätze fortzuführen. 

(5) Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucherverkehr  
dienende Treppen müssen geschlossene Trittstufen haben; dies gilt 
nicht für Außentreppen. 

(6) Wendeltreppen sind als notwendige Treppen für Besucher unzu-
lässig. 

§ 9 
Türen und Tore 

(1) Türen und Tore in raumabschließenden Innenwänden, die feuer-
beständig sein müssen, sowie in inneren Brandwänden, müssen  
mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend sein. 

(2) Türen und Tore in raumabschließenden Innenwänden, die  
feuerhemmend sein müssen, müssen mindestens rauchdicht und 
selbstschließend sein. 

(3) Türen in Rettungswegen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen 
und dürfen keine Schwellen haben. Während des Aufenthaltes von 
Personen in der Versammlungsstätte, müssen die Türen der jeweili-
gen Rettungswege jederzeit von innen leicht und in voller Breite ge-
öffnet werden können. 

(4) Schiebetüren sind im Zuge von Rettungswegen unzulässig, dies 
gilt nicht für automatische Schiebetüren, die die Rettungswege nicht 
beeinträchtigen. Pendeltüren müssen in Rettungswegen Vorrichtun-
gen haben, die ein Durchpendeln der Türen verhindern. 

(5) Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen offengehalten 
werden, wenn sie Einrichtungen haben, die bei Raucheinwirkung ein 
selbsttätiges Schließen der Türen bewirken; sie müssen auch von 
Hand geschlossen werden können. 

(6) Mechanische Vorrichtungen zur Vereinzelung oder Zählung von 
Besuchern, wie Drehtüren oder -kreuze, sind in Rettungswegen  
unzulässig; dies gilt nicht für mechanische Vorrichtungen, die im  
Gefahrenfall von innen leicht und in voller Breite geöffnet werden  
können. 

Abschnitt 3
Besucherplätze und Einrichtungen für Besucher 

§ 10 
Bestuhlung, Gänge und Stufengänge 

(1) In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen unverrückbar befestigt 
sein; werden nur vorübergehend Stühle aufgestellt, so sind sie in den 
einzelnen Reihen fest miteinander zu verbinden. Satz 1 gilt nicht für 
Gaststätten und Kantinen sowie für abgegrenzte Bereiche von  
Versammlungsräumen mit nicht mehr als 20 Sitzplätzen und ohne 
Stufen, wie Logen. 

(2) Die Sitzplatzbereiche der Tribünen von Versammlungsstätten mit 
mehr als 5 000 Besucherplätzen müssen unverrückbar befestigte 
Einzelsitze haben. 

(3) Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m breit sein. Zwischen den 
Sitzplatzreihen muss eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 
0,40 m vorhanden sein. 

(4) Sitzplätze müssen in Blöcken von höchstens 30 Sitzplatzreihen 
angeordnet sein. Hinter und zwischen den Blöcken müssen Gänge 
mit einer Mindestbreite von 1,20 m vorhanden sein. Die Gänge  
müssen auf möglichst kurzem Weg zum Ausgang führen. 

(5) Seitlich eines Ganges dürfen höchstens zehn Sitzplätze,  
bei Versammlungsstätten im Freien und Sportstadien höchstens  

3.5.02_Muster-VersammlungVO_Text.indd   4 22.01.19   12:07



– 5 – 1/19

Muster-VersammlungsstättenVO 3.5.02
20 Sitzplätze angeordnet sein. Zwischen zwei Seitengängen dürfen 
20 Sitzplätze, bei Versammlungsstätten im Freien und Sportstadien 
höchstens 40 Sitzplätze angeordnet sein. In Versammlungsräumen 
dürfen zwischen zwei Seitengängen höchstens 50 Sitzplätze  
angeordnet sein, wenn auf jeder Seite des Versammlungsraumes für 
jeweils vier Sitzreihen eine Tür mit einer lichten Breite von 1,20 m  
angeordnet ist. 

(6) Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang nicht länger als 
10 m sein. Der Abstand von Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht unter-
schreiten. 

(7) In Versammlungsräumen mit Reihenbestuhlung müssen

1. von bis zu 5 000 vorhandenen Besucherplätzen mindestens  
1 v. H. und

2. von darüber hinaus vorhandenen Besucherplätzen mindestens 
0,5 v. H.,

mindestens jedoch zwei Plätze als Flächen für Rollstuhlbenutzer frei-
gehalten werden. Die Plätze und die Wege zu ihnen sind durch Hin-
weisschilder gut sichtbar zu kennzeichnen. Für Versammlungsstät-
ten im Freien, Freisportanlagen und Sportstadien gelten Satz 1 und 2 
entsprechend. 

(8) Stufen in Gängen (Stufengänge) müssen eine Steigung von  
mindestens 0,10 m und höchstens 0,19 m und einen Auftritt von  
mindestens 0,26 m haben. Der Fußboden des Durchganges  
zwischen Sitzplatzreihen und der Fußboden von Stehplatzreihen 
muss mit dem anschließenden Auftritt des Stufenganges auf einer 
Höhe liegen. Stufengänge in Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 Be-
sucherplätzen und in Sportstadien müssen sich durch farbliche 
Kennzeichnung von den umgebenden Flächen deutlich abheben. 

§ 11 
Abschrankungen und Schutzvorrichtungen 

(1) Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und un-
mittelbar an tiefer liegende Flächen angrenzen, sind mit Abschran-
kungen zu umwehren, soweit sie nicht durch Stufengänge oder Ram-
pen mit der tiefer liegenden Fläche verbunden sind. Satz 1 ist nicht 
anzuwenden: 
1. für die den Besuchern zugewandten Seiten von Bühnen und  

Szenenflächen, 
2. vor Stufenreihen, wenn die Stufenreihe nicht mehr als 0,50 m 

über dem Fußboden der davor liegenden Stufenreihe oder des 
Versammlungsraumes liegt oder 

3. vor Stufenreihen, wenn die Rückenlehnen der Sitzplätze der  
davor liegenden Stufenreihe den Fußboden der hinteren Stufen-
reihe um mindestens 0,65 m überragen. 

(2) Abschrankungen, wie Umwehrungen, Geländer, Wellenbrecher, 
Zäune, Absperrgitter oder Glaswände, müssen mindestens 1,10 m 
hoch sein. Umwehrungen und Geländer von Flächen, auf denen mit 
der Anwesenheit von Kleinkindern zu rechnen ist, sind so zu gestal-
ten, dass ein Überklettern erschwert wird; der Abstand von Umweh-
rungs und Geländerteilen darf in einer Richtung nicht mehr als 0,12 m 
betragen. 

(3) Vor Sitzplatzreihen genügen Umwehrungen von 0,90 m Höhe; bei 
mindestens 0,20 m Brüstungsbreite der Umwehrung genügen 0,80 
m; bei mindestens 0,50 m Brüstungsbreite genügen 0,70 m.  Liegt die 
Stufenreihe nicht mehr als 1 m über dem Fußboden der davor liegen-
den Stufenreihe oder des Versammlungsraumes, genügen vor Sitz-
platzreihen 0,65 m. 

(4) Abschrankungen in den für Besucher zugänglichen Bereichen 
müssen so bemessen sein, dass sie dem Druck einer Personen- 
gruppe standhalten. 

(5) Die Fußböden und Stufen von Tribünen, Podien, Bühnen oder 
Szenenflächen dürfen keine Öffnungen haben, durch die Personen 
abstürzen können. 

(6) Spielfelder, Manegen, Fahrbahnen für den Rennsport und  
Reitbahnen müssen durch Abschrankungen, Netze oder andere Vor-
richtungen so gesichert sein, dass Besucher durch die Darbietung 
oder den Betrieb des Spielfeldes, der Manege oder der Bahn nicht 
gefährdet werden. Für Darbietungen und für den Betrieb technischer 
Einrichtungen im Luftraum über den Besucherplätzen gilt Satz 1  
entsprechend. 

(7) Werden Besucherplätze im Innenbereich von Fahrbahnen an- 
geordnet, so muss der Innenbereich ohne Betreten der Fahrbahnen 
erreicht werden können. 

§ 12 
Toilettenräume

 
(1) Versammlungsstätten müssen getrennte Toilettenräume für Da-
men und Herren haben. Toiletten sollen in jedem Geschoss angeord-
net werden. Es sollen mindestens vorhanden sein: 

Besucherplätze Damen  Herren
 Toiletten Toiletten  Urinalbecken
bis 100 3 1  2
über 100 je weitere 100 1,2 0,4  0,8
über 1 000 je weitere 100 0,9 0,3  0,6
über 20 000 je weitere 100 0,6 0,2  0,4
 
Die ermittelten Zahlen sind auf ganze Zahlen aufzurunden. Soweit die 
Aufteilung der Toilettenräume nach Satz 2 nach der Art der Veranstal-
tung nicht zweckmäßig ist, kann für die Dauer der Veranstaltung eine 
andere Aufteilung erfolgen, wenn die Toilettenräume entsprechend 
gekennzeichnet werden. Auf dem Gelände der Versammlungsstätte 
oder in der Nähe vorhandene Toiletten können angerechnet werden, 
wenn sie für die Besucher der Versammlungsstätte zugänglich sind. 

(2) Mindestens eine je 12 der nach Absatz 1 erforderlichen Toiletten 
muss barrierefrei sein. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Jeder Toilettenraum muss einen Vorraum mit Waschbecken ha-
ben. 

§ 13 
Barrierefreie Stellplätze 

Die Zahl der notwendigen barrierefreien Stellplätze muss mindestens 
der Hälfte der Zahl der nach § 10 Abs. 7 erforderlichen Besucherplät-
ze entsprechen. Auf diese Stellplätze ist dauerhaft und leicht erkenn-
bar hinzuweisen. 

Abschnitt 4
Technische Anlagen und Einrichtungen, besondere Räume 

§ 14 
Sicherheitsstromversorgungsanlagen, elektrische Anlagen 

(1) Versammlungsstätten müssen eine Sicherheitsstromversorgungs-
anlage haben, die bei Ausfall der Stromversorgung den Betrieb der 
sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen übernimmt, ins-
besondere der 
1. Sicherheitsbeleuchtung, 
2. automatischen Feuerlöschanlagen und Druckerhöhungsanlagen 

für die Löschwasserversorgung, 
3. Rauchabzugsanlagen, 
4. Brandmeldeanlagen, 
5. Alarmierungsanlagen. 

(2) In Versammlungsstätten für verschiedene Veranstaltungsarten, 
wie Mehrzweckhallen, Theater und Studios, sind für die vorüberge-
hende Verlegung beweglicher Kabel und Leitungen bauliche Vorkeh-
rungen, wie Installationsschächte und kanäle oder Abschottungen, 
zu treffen, die die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern und 
die sichere Begehbarkeit, insbesondere der Rettungswege, gewähr-
leisten. 
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(3) Elektrische Schaltanlagen dürfen für Besucher nicht zugänglich 
sein. 

(4) Versammlungsstätten müssen Blitzschutzanlagen haben, die auch 
die sicherheitstechnischen Einrichtungen schützen (äußerer und in-
nerer Blitzschutz). 

§ 15 
Sicherheitsbeleuchtung 

(1) In Versammlungsstätten muss eine Sicherheitsbeleuchtung vor-
handen sein, die so beschaffen ist, dass Arbeitsvorgänge auf Bühnen 
und Szenenflächen sicher abgeschlossen werden können und sich 
Besucher, Mitwirkende und Betriebsangehörige auch bei vollständi-
gem Versagen der allgemeinen Beleuchtung bis zu öffentlichen Ver-
kehrsflächen hin gut zurechtfinden können. 

(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein
1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwendi-

gen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie und in notwendi-
gen Fluren, 

2. in Versammlungsräumen sowie in allen übrigen Räumen für Be-
sucher (z. B. Foyers, Garderoben, Toiletten), 

3. für Bühnen und Szenenflächen, 
4. in den Räumen für Mitwirkende und Beschäftigte mit mehr als  

20 m2 Grundfläche, ausgenommen Büroräume, 
5. in elektrischen Betriebsräumen, in Räumen für haustechnische 

Anlagen sowie in Scheinwerferund Bildwerferräumen, 
6. in Versammlungsstätten im Freien und Sportstadien, die während 

der Dunkelheit benutzt werden, 
7. für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen, 
8. für Stufenbeleuchtungen. 

(3) In betriebsmäßig verdunkelten Versammlungsräumen, auf Bühnen 
und Szenenflächen muss eine Sicherheitsbeleuchtung in Bereit-
schaftsschaltung vorhanden sein. Die Ausgänge, Gänge und Stufen 
im Versammlungsraum müssen auch bei Verdunklung unabhängig 
von der übrigen Sicherheitsbeleuchtung erkennbar sein. Bei Gängen 
in Versammlungsräumen mit auswechselbarer Bestuhlung sowie bei 
Sportstadien mit Sicherheitsbeleuchtung ist eine Stufenbeleuchtung 
nicht erforderlich. 

§ 16 
Rauchableitung 

(1) Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume mit jeweils 
mehr als 50 m2 Grundfläche sowie Magazine, Lagerräume und  
Szenenflächen mit jeweils mehr als 200 m² Grundfläche, Bühnen und 
notwendige Treppenräume müssen zur Unterstützung der Brandbe-
kämpfung entraucht werden können.

(2) Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbesondere erfüllt bei
1. Versammlungsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen bis  

200 m² Grundfläche, wenn diese Räume Fenster nach § 47 Abs. 
2 MBO (2012) haben,

2. Versammlungsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen, Magazinen 
und Lagerräumen mit nicht mehr als 1 000 m² Grundfläche, wenn 
diese Räume entweder an der obersten Stelle Öffnungen zur 
Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von insgesamt 1 v. 
H. der Grundfläche oder im obe-ren Drittel der Außenwände  
angeordnete Öffnungen, Türen oder Fenster mit einem freien 
Quer-schnitt von insgesamt 2 v. H. der Grundfläche haben und 
Zuluftflächen in insgesamt gleicher Grö-ße, jedoch mit nicht mehr 
als 12 m² freiem Querschnitt, vorhanden sind, die im unteren 
Raumdrittel angeordnet werden sollen,

3. Versammlungsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen, Magazinen 
und Lagerräumen mit mehr als 1 000 m² Grundfläche, wenn  
diese Räume Rauchabzugsanlagen haben, bei denen je höch-
stens 400 m² der Grundfläche mindestens ein Rauchabzugsgerät 
mit mindestens 1,5 m² aerodynamisch wirksamer Fläche im  
oberen Raumdrittel angeordnet wird, je höchstens 1600 m² 
Grundfläche mindestens eine Auslösegruppe für die Rauchab-

zugsgeräte gebildet wird und Zuluftflächen im unteren Raumdrit-
tel von insgesamt mindestens 12 m² freiem Querschnitt vorhan-
den sind,

4. Bühnen gemäß § 2 Abs. 5 sowie Szenenflächen, wenn an der 
obersten Stelle des Bühnenraumes oder des Raumes oberhalb 
der Szenenfläche Öffnungen zur Rauchableitung mit einem freien 
Querschnitt von insgesamt mindestens 5 v. H., bei den Szenen-
flächen von insgesamt mindestens 3 v. H. ihrer Grundfläche an-
geordnet werden. Zuluftflächen müssen in insgesamt gleicher 
Größe im unteren Raumdrittel der Bühnen oder der Räume mit 
Szenenflächen vorhanden sein; bei Bühnenräumen mit Schutz-
vorhang müssen die Zuluftflächen so angeordnet sein, dass sie 
auch bei geschlossenem Schutzvorhang im Bühnenbereich wirk-
sam sind.

(3) Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbesondere auch erfüllt, 
wenn in den Fällen des Absatzes 2 Nrn. 1 bis 3 maschinelle Rauchab-
zugsanlagen vorhanden sind, bei denen je höchsten 400 m² der 
Grundfläche der Räume mindestens ein Rauchabzugsgerät oder eine 
Absaugstelle mit einem Luftvolumenstrom von 10 000 m³/h im obe-
ren Raumdrittel angeordnet wird. Bei Räumen mit mehr als 1 600 m² 
Grundfläche genügt
1. zu dem Luftvolumenstrom von 40 000 m³/h für die Grundfläche 

von 1600 m² ein zusätzlicher Luftvo-lumenstrom von 5 000 m³/h 
je angefangene weitere 400 m² Grundfläche; der sich ergebende 
Gesamtvolumenstrom je Raum ist gleichmäßig auf die nach Satz 
1 anzuordnenden Absaugstellen oder Rauchabzugsgeräte zu 
verteilen, oder

2. ein Luftvolumenstrom von mindestens 40 000 m³/h je Raum, 
wenn sichergestellt ist, dass dieser Luftvolumenstrom im Bereich 
der Brandstelle auf einer Grundfläche von höchstens 1 600 m² 
von den nach Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen oder Rauch-
abzugsgeräten gleichmäßig gefördert werden kann.

Die Zuluftflächen müssen im unteren Raumdrittel in solcher Größe 
und so angeordnet werden, dass eine maximale Strömungsge-
schwindigkeit von 3 m/s nicht überschritten wird. 4Anstelle der Öff-
nungen zur Rauchableitung nach Absatz 2 Nr. 4 können maschinelle 
Rauchabzugsanlagen verwendet wer-den, wenn sie bezüglich des 
Schutzziels nach Absatzes 1 ausreichend bemessen sind.

(4) Die Anforderung des Absatzes 1 ist auch erfüllt bei Versamm-
lungsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen, Magazinen und Lager-
räumen nach Absatz 2 Nrn. 1 bis 3 mit Sprinkleranlagen, wenn in die-
sen Räumen vorhandene Lüftungsanlagen automatisch bei Auslösen 
der Brandmeldeanlage, soweit diese nach § 20 Abs. 1 erforderlich ist, 
im Übrigen bei Auslösen der Sprinkleranlage so betrieben werden, 
dass sie nur entlüften und die ermittelten Luftvolumenströme nach 
Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 einschließlich Zuluft erreicht werden, 
soweit es die Zweckbestimmung der Absperrvorrichtungen gegen 
Brandübertragung zulässt; in Leitungen zum Zweck der Entlüftung 
dürfen Absperrvorrichtungen nur thermische Auslöser haben.

(5) Die Anforderung des Absatzes 1 ist erfüllt bei
1. notwendigen Treppenräumen mit Fenstern gemäß § 35 Abs. 8 

Satz 2 Nr. 1 MBO (2012), wenn diese Treppenräume an der ober-
sten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 
Querschnitt von mindestens 1,0 m² haben,

2. notwendigen Treppenräumen gemäß § 35 Abs. 8 Satz 2 Nr. 2 
MBO (2012), wenn diese Treppenräume Rauchabzugsgeräte mit 
insgesamt mindestens 1,0 m² aerodynamisch wirksamer Fläche 
haben, die im oder unmittelbar unter dem oberen Treppen-
raumabschluss angeordnet werden.

(6) Anstelle von Öffnungen zur Rauchableitung nach Absatz 2 Nrn. 2 
und 4 und Absatz 5 Nr. 1 sowie Rauchabzugsgeräten nach Absatz 5 
Nr. 2 ist die Rauchableitung über Schächte mit strömungstechnisch 
äquivalenten Querschnitten zulässig, wenn die Wände der Schächte 
raumabschließend und so feuerwiderstandsfähig wie die durchdrun-
genen Bauteile, mindestens jedoch feuerhemmend sowie aus nicht-
brennbaren Baustoffen sind.

(7) 1Türen oder Fenster nach Absatz 2 Nr. 2, mit Abschlüssen verse-
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hene Öffnungen zur Rauchableitung nach Absatz 2 Nrn. 2 und 4 und 
Absatz 5 Nr. 1 und Rauchabzugsgeräte nach Absatz 5 Nr. 2 müssen 
Vorrichtungen zum Öffnen haben, die von jederzeit zugänglichen 
Stellen aus leicht von Hand bedient werden können; sie können auch 
an einer jederzeit zugänglichen Stelle zusammengeführt werden. In 
notwendigen Treppenräumen müssen die Vorrichtungen von jedem 
Geschoss aus bedient werden können. Geschlossene Öffnungen, die 
als Zuluftflächen dienen, müssen leicht geöffnet werden können.

(8) Rauchabzugsanlagen müssen automatisch auslösen und von 
Hand von einer jederzeit zugänglichen Stelle ausgelöst werden kön-
nen.

(9) Manuelle Bedienungs- und Auslösestellen nach Absatz 7 und 8 
sind mit einem Hinweisschild mit der Bezeichnung „RAUCHABZUG“ 
und der Angabe des jeweiligen Raumes zu versehen. An den Stellen 
muss die Betriebsstellung der jeweiligen Anlage sowie der Fenster, 
Türen, Abschlüsse und Rauchabzugsgeräte erkennbar sein.

(10) Maschinelle Rauchabzugsanlagen sind für eine Betriebszeit von 
30 Minuten bei einer Rauchgas-temperatur von 600°C auszulegen. 
Die Auslegung kann mit einer Rauchgastemperatur von 300°C  
erfolgen, wenn der Luftvolumenstrom des Raums mindestens  
40 000 m³/h beträgt. Die Zuluftzuführung muss durch automatische 
Ansteuerung und spätestens gleichzeitig mit Inbetriebnahme der An-
lage erfolgen. Maschinelle Lüftungsanlagen können als maschinelle 
Rauchabzugsanlagen betrieben werden, wenn sie die an diese ge-
stellten Anforderungen erfüllen.

(11) Die Abschlüsse der Öffnungen zur Rauchableitung von Bühnen 
mit Schutzvorhang müssen bei einem Überdruck von 350 Pa selbst-
tätig öffnen; eine automatische Auslösung durch geeignete Tempera-
turmelder ist zulässig. 

§ 17 
Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen 

(1) Heizungsanlagen in Versammlungsstätten müssen dauerhaft fest 
eingebaut sein. Sie müssen so angeordnet sein, dass ausreichende 
Abstände zu Personen, brennbaren Bauprodukten und brennbarem 
Material eingehalten werden und keine Beeinträchtigung durch Abga-
se entstehen. 

(2) Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume mit mehr als 
200 m2 Grundfläche müssen Lüftungsanlagen haben. 

§ 18 
Stände und Arbeitsgalerien für  

Licht-, Ton-, Bild- und Regieanlagen 

(1) Stände und Arbeitsgalerien für den Betrieb von Licht-, Ton-, Bild- 
und Regieanlagen, wie Schnürböden, Beleuchtungstürme oder  
Arbeitsbrücken, müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
Der Abstand zwischen Arbeitsgalerien und Raumdecken muss min-
destens 2 m betragen. 

(2) Von Arbeitsgalerien müssen mindestens zwei Rettungswege  
erreichbar sein. Jede Arbeitsgalerie einer Hauptbühne muss auf  
beiden Seiten der Hauptbühne einen Ausgang zu Rettungswegen  
außerhalb des Bühnenraumes haben. 

(3) Öffnungen in Arbeitsgalerien müssen so gesichert sein, dass Per-
sonen oder Gegenstände nicht herabfallen können. 

§ 19 
Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen 

(1) Versammlungsräume, Bühnen, Foyers, Werkstätten, Magazine, 
Lagerräume und notwendige Flure sind mit geeigneten Feuerlöschern 
in ausreichender Zahl auszustatten. Die Feuerlöscher sind gut sicht-
bar und leicht zugänglich anzubringen. 

(2) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt 

mehr als 1 000 m² Grundfläche müssen Wandhydranten für die Feu-
erwehr (Typ F) in ausreichender Zahl gut sichtbar und leicht zugäng-
lich an geeigneten Stellen angebracht sein; im Einvernehmen mit der 
Brandschutzdienststelle kann auf Wandhydranten verzichtet oder 
können anstelle von Wandhydranten trockene Löschwasserleitungen 
zugelassen werden. 

(3) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt 
mehr als 3 600 m2 Grundfläche müssen eine automatische Feuer-
löschanlage haben; dies gilt nicht für Versammlungsstätten, deren 
Versammlungsräume jeweils nicht mehr als 400 m2 Grundfläche  
haben. 

(4) Versammlungsräume, bei denen eine Fußbodenebene höher als 
22 m über der Geländeoberflä-che liegt, sind nur in Gebäuden mit 
automatischer Feuerlöschanlage zulässig. 

(5) Versammlungsräume in Kellergeschossen müssen eine automati-
sche Feuerlöschanlage haben. Dies gilt nicht für Versammlungsräu-
me mit nicht mehr als 200 m², deren Fußboden an keiner Stelle mehr 
als 5 m unter der Geländeoberfläche liegt. 

(6) In Versammlungsräumen müssen offene Küchen oder ähnliche 
Einrichtungen mit einer Grundfläche von mehr als 30 m2 eine dafür 
geeignete automatische Feuerlöschanlage haben. 

(7) Die Wirkung automatischer Feuerlöschanlagen darf durch über-
deckte oder mehrgeschossige Ausstellungs- oder Dienstleistungs-
stände nicht beeinträchtigt werden. 

(8) Automatische Feuerlöschanlagen müssen an eine Brandmelder-
zentrale angeschlossen sein. 

§ 20
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und 

Alarmzentrale, Brandfallsteuerung der Aufzüge 

(1) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt 
mehr als 1 000 m2 Grundfläche müssen Brandmeldeanlagen mit au-
tomatischen und nichtautomatischen Brandmeldern haben. 

(2) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt 
mehr als 1 000 m2 Grundfläche müssen Alarmierungs- und Lautspre-
cheranlagen haben, mit denen im Gefahrenfall Besucher, Mitwirkende 
und Betriebsangehörige alarmiert und Anweisungen erteilt werden 
können. 

(3) Versammlungsstätten mit Foyers oder Hallen, durch die Rettungs-
wege aus anderen Versamm-lungsräumen führen, müssen Brandmel-
deanlagen nach Absatz 1 und Alarmierungs- und Lautspre-cheranla-
gen nach Absatz 2 haben. 

(4) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt 
mehr als 1 000 m² Grundfläche müssen zusätzlich zu den örtlichen 
Bedienungsvorrichtungen zentrale Bedienungsvorrichtungen für 
Rauchabzugs-, Feuerlösch-, Brandmelde-, Alarmierungs- und Laut-
sprecheranlagen in einem für die Feuerwehr leicht zugänglichen 
Raum (Brandmelder- und Alarmzentrale) zusammengefasst werden.

(5) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt 
mehr als 1 000 m² Grundfläche müssen die Aufzüge mit einer Brand-
fallsteuerung ausgestattet sein, die durch die automatische Brand-
meldeanlage ausgelöst wird. Die Brandfallsteuerung muss sicherstel-
len, dass die Aufzüge ein Geschoss mit Ausgang ins Freie oder das 
diesem nächstgelegene, nicht von der Brandmeldung betroffene Ge-
schoss unmittelbar anfahren und dort mit geöffneten Türen außer Be-
trieb gehen.

(6) Automatische Brandmeldeanlagen müssen durch technische 
Maßnahmen gegen Falschalarme gesichert sein. Brandmeldungen 
müssen von der Brandmelderzentrale unmittelbar und automatisch 
zur Leitstelle der Feuerwehr weitergeleitet werden. 
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§ 21 

Werkstätten, Magazine und Lagerräume 

(1) Für feuergefährliche Arbeiten, wie Schweiß-, Löt oder Klebearbei-
ten, müssen dafür geeignete Werkstätten vorhanden sein. 

(2) Für das Aufbewahren von Dekorationen, Requisiten und anderem 
brennbaren Material müssen eigene Lagerräume (Magazine) vorhan-
den sein. 

(3) Für die Sammlung von Abfällen und Wertstoffen müssen dafür ge-
eignete Behälter im Freien oder besondere Lagerräume vorhanden 
sein. 

(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume dürfen mit notwendigen 
Treppenräumen nicht in unmittelbarer Verbindung stehen. 

Teil 3
Besondere Bauvorschriften 

Abschnitt 1 
Großbühnen 

§ 22 
Bühnenhaus 

(1) In Versammlungsstätten mit Großbühnen sind alle für den Büh-
nenbetrieb notwendigen Räume und Einrichtungen in einem eigenen, 
von dem Zuschauerhaus getrennten Bühnenhaus unterzubringen. 

(2) Die Trennwand zwischen Bühnen- und Zuschauerhaus muss  
feuerbeständig und in der Bauart einer Brandwand hergestellt sein. 
Türen in dieser Trennwand müssen feuerbeständig und selbstschlie-
ßend sein. 

§ 23 
Schutzvorhang 

(1) Die Bühnenöffnung von Großbühnen muss gegen den Versamm-
lungsraum durch einen Vorhang aus nichtbrennbarem Material dicht 
geschlossen werden können (Schutzvorhang). Der Schutzvorhang 
muss durch sein Eigengewicht schließen können. Die Schließzeit darf 
30 Sekunden nicht überschreiten. Der Schutzvorhang muss einem 
Druck von 450 Pa nach beiden Richtungen standhalten. Eine höch-
stens 1 m breite, zur Hauptbühne sich öffnende, selbsttätig schlie-
ßende Tür im Schutzvorhang ist zulässig. 

(2) Der Schutzvorhang muss so angeordnet sein, dass er im  
geschlossenen Zustand an allen Seiten an feuerbeständige Bauteile 
anschließt. Der Bühnenboden darf unter dem Schutzvorhang durch-
geführt werden. Das untere Profil dieses Schutzvorhangs muss  
ausreichend steif sein oder mit Stahldornen in entsprechende stahl-
bewehrte Aussparungen im Bühnenboden eingreifen. 

(3) Die Vorrichtung zum Schließen des Schutzvorhangs muss minde-
stens an zwei Stellen von Hand ausgelöst werden können. Beim 
Schließen muss auf der Bühne ein Warnsignal zu hören sein. 

§ 24 
Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen 

(1) Großbühnen müssen eine automatische Sprühwasserlöschanlage 
haben, die auch den Schutzvorhang beaufschlagt. 

(2) Die Sprühwasserlöschanlage muss zusätzlich mindestens von 
zwei Stellen aus von Hand in Betrieb gesetzt werden können. 

(3) In Großbühnen müssen neben den Ausgängen zu den Rettungs-
wegen in Höhe der Arbeitsgalerien und des Schnürbodens Wand- 
hydranten vorhanden sein. 

(4) Großbühnen und Räume mit besonderen Brandgefahren müssen 
eine Brandmeldeanlage mit automatischen und nichtautomatischen 
Brandmeldern haben. 

(5) Die Auslösung eines Alarmes muss optisch und akustisch am 
Platz der Brandsicherheitswache erkennbar sein. 

§ 25 
Platz für die Brandsicherheitswache 

(1) Auf jeder Seite der Bühnenöffnung muss für die Brandsicherheits-
wache ein besonderer Platz mit einer Grundfläche von mindestens  
1 m mal 1 m und einer Höhe von mindestens 2,20 m vorhanden sein. 
Die Brandsicherheitswache muss die Fläche, die bespielt wird, über-
blicken und betreten können. 

(2) Am Platz der Brandsicherheitswache müssen die Vorrichtung zum 
Schließen des Schutzvorhangs und die Auslösevorrichtungen der 
Rauchabzugs und Sprühwasserlöschanlagen der Bühne sowie ein 
nichtautomatischer Brandmelder leicht erreichbar angebracht und 
durch Hinweisschilder gekennzeichnet sein. Die Auslösevorrichtun-
gen müssen beleuchtet sein. Diese Beleuchtung muss an die Sicher-
heitsstromversorgung angeschlossen sein. Die Vorrichtungen sind 
gegen unbeabsichtigtes Auslösen zu sichern. 

Abschnitt 2
Versammlungsstätten mit mehr als 5000 Besucherplätzen 

§ 26 
Räume für Lautsprecherzentrale, Polizei, Feuerwehr,  

Sanitäts- und Rettungsdienst 

(1) Mehrzweckhallen und Sportstadien müssen einen Raum für eine 
Lautsprecherzentrale haben, von dem aus die Besucherbereiche und 
der Innenbereich überblickt und Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
dienste benachrichtigt werden können. Die Lautsprecheranlage muss 
eine Vorrangschaltung für die Einsatzleitung der Polizei haben. 

(2) In Mehrzweckhallen und Sportstadien sind ausreichend große 
Räume für die Polizei und die Feuerwehr anzuordnen. Der Raum für 
die Einsatzleitung der Polizei muss eine räumliche Verbindung mit der 
Lautsprecherzentrale haben und mit Anschlüssen für eine Videoanla-
ge zur Überwachung der Besucherbereiche ausgestattet sein. 

(3) Wird die Funkkommunikation der Einsatzkräfte von Polizei und 
Feuerwehr innerhalb der Versammlungsstätte durch die bauliche  
Anlage gestört, ist die Versammlungsstätte mit technischen Anlagen 
zur Unterstützung des Funkverkehrs auszustatten. 

(4) In Mehrzweckhallen und Sportstadien muss mindestens ein aus-
reichend großer Raum für den Sanitäts- und Rettungsdienst vorhan-
den sein. 

§ 27 
Abschrankung und Blockbildung in Sportstadien  

mit mehr als 10.000 Besucherplätzen 

(1) Die Besucherplätze müssen vom Innenbereich durch mindestens 
2,20 m hohe Abschrankungen abgetrennt sein. In diesen Abschran-
kungen sind den Stufengängen zugeordnete, mindestens 1,80 m 
breite Tore anzuordnen, die sich im Gefahrenfall leicht zum Innenbe-
reich hin öffnen lassen. Die Tore dürfen nur vom Innenbereich oder 
von zentralen Stellen aus zu öffnen sein und müssen in geöffnetem 
Zustand durch selbsteinrastende Feststeller gesichert werden. Der 
Übergang in den Innenbereich muss niveaugleich sein. 

(2) Stehplätze müssen in Blöcken für höchstens 2500 Besucher an-
geordnet werden, die durch mindestens 2,20 m hohe Abschrankun-
gen mit eigenen Zugängen abgetrennt sind. 

(3) Die Anforderungen nach den Absätzen1 oder 2 gelten nicht,  
soweit in dem mit den für öffentliche Sicherheit oder Ordnung zustän-
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digen Behörden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr und der 
Rettungsdienste, abgestimmten Sicherheitskonzept nachgewiesen 
wird, dass abweichende Abschrankungen oder Blockbildungen un-
bedenklich sind. 

§ 28 
Wellenbrecher 

Werden mehr als fünf Stufen von Stehplatzreihen hintereinander an-
geordnet, so ist vor der vordersten Stufe eine durchgehende Schran-
ke von 1,10 m Höhe anzuordnen. Nach jeweils fünf weiteren Stufen 
sind Schranken gleicher Höhe (Wellenbrecher) anzubringen, die ein-
zeln mindestens 3 m und höchstens 5,50 m lang sind. Die seitlichen 
Abstände zwischen den Wellenbrechern dürfen nicht mehr als 5 m 
betragen. Die Abstände sind nach höchstens fünf Stehplatzreihen 
durch versetzt angeordnete Wellenbrecher zu überdecken, die auf 
beiden Seiten mindestens 0,25 m länger sein müssen als die seitli-
chen Abstände zwischen den Wellenbrechern. Die Wellenbrecher 
sind im Bereich der Stufenvorderkante anzuordnen. 

§ 29 
Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenflächen 

(1) Werden vor Szenenflächen Stehplätze für Besucher angeordnet, 
so sind die Besucherplätze von der Szenenfläche durch eine  
Abschrankung so abzutrennen, dass zwischen der Szenenfläche und 
der Abschrankung ein Gang von mindestens 2 m Breite für den  
Ordnungsdienst und Rettungskräfte vorhanden ist. 

(2) Werden vor Szenenflächen mehr als 5000 Stehplätze für Besucher 
angeordnet, so sind durch mindestens zwei weitere Abschrankungen 
vor der Szenenfläche nur von den Seiten zugängliche Stehplatzberei-
che zu bilden. Die Abschrankungen müssen voneinander an den  
Seiten einen Abstand von jeweils mindestens 5 m und über die Breite 
der Szenenfläche einen Abstand von mindestens 10 m haben. 

§ 30 
Einfriedungen und Eingänge 

(1) Stadionanlagen müssen eine mindestens 2,20 m hohe Einfriedung 
haben, die das Überklettern erschwert. 

(2) Vor den Eingängen sind Geländer so anzuordnen, dass Besucher 
nur einzeln und hintereinander Einlass finden. Es sind Einrichtungen 
für Zugangskontrollen sowie für die Durchsuchung von Personen und 
Sachen vorzusehen. Für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und 
Rettungsdiensten sind von den Besuchereingängen getrennte Ein-
gänge anzuordnen. 

(3) Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge müssen besondere Zufahr-
ten, Aufstell- und Bewegungsflächen vorhanden sein. Von den  
Zufahrten und Aufstellflächen aus müssen die Eingänge der  
Versammlungsstätten unmittelbar erreichbar sein. Für Einsatz- und 
Rettungsfahrzeuge muss eine Zufahrt zum Innenbereich vorhanden 
sein. Die Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen müssen  
gekennzeichnet sein. 

Teil 4
Betriebsvorschriften 

Abschnitt 1
Rettungswege, Besucherplätze 

§ 31 
Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr 

(1) Rettungswege auf dem Grundstück sowie Zufahrten, Aufstell- und 
Bewegungsflächen für Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und 
Rettungsdiensten müssen ständig frei gehalten werden. Darauf ist 
dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen. 

(2) Rettungswege in der Versammlungsstätte müssen ständig frei ge-
halten werden. 

(3) Während des Betriebes müssen alle Türen von Rettungswegen 
unverschlossen sein. 

§ 32 
Besucherplätze nach dem Bestuhlungs-und Rettungswegeplan 

(1) Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan genehmigten 
Besucherplätze darf nicht überschritten und die genehmigte Anord-
nung der Besucherplätze darf nicht geändert werden. 

(2) Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung genehmigten Pla-
nes ist in der Nähe des Haupteinganges eines jeden 
Versammlungsraumes gut sichtbar anzubringen. 

(3) Ist nach der Art der Veranstaltung die Abschrankung der Stehflä-
chen vor Szenenflächen erforderlich, sind Abschrankungen nach § 29 
auch in Versammlungsstätten mit nicht mehr als 5000 Stehplätzen 
einzurichten. 

Abschnitt 2
Brandverhütung 

§ 33 
Vorhänge, Sitze, Ausstattungen, Requisiten und  

Ausschmückungen 

(1) Vorhänge von Bühnen und Szenenflächen müssen aus minde-
stens schwerentflammbarem Material bestehen. 

(2) Sitze von Versammlungsstätten mit mehr als 5000 Besucher- 
plätzen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material  
bestehen. Die Unterkonstruktion muss aus nichtbrennbarem Material 
bestehen. 

(3) Ausstattungen müssen aus mindestens schwerentflammbarem 
Material bestehen. Bei Bühnen oder Szenenflächen mit automati-
schen Feuerlöschanlagen genügen Ausstattungen aus normalent-
flammbarem Material. 

(4) Requisiten müssen aus mindestens normalentflammbarem Mate-
rial bestehen. 

(5) Ausschmückungen müssen aus mindestens schwerentflammba-
rem Material bestehen. Ausschmückungen in notwendigen Fluren 
und notwendigen Treppenräumen müssen aus nichtbrennbarem  
Material bestehen. 

(6) Ausschmückungen müssen unmittelbar an Wänden, Decken oder 
Ausstattungen angebracht werden. Frei im Raum hängende  
Ausschmückungen sind zulässig, wenn sie einen Abstand von  
mindestens 2,50 m zum Fußboden haben. Ausschmückungen aus 
natürlichem Pflanzenschmuck dürfen sich nur so lange sie frisch sind 
in den Räumen befinden. 

(7) Der Raum unter dem Schutzvorhang ist von Ausstattungen,  
Requisiten oder Ausschmückungen so freizuhalten, dass die  
Funktion des Schutzvorhangs nicht beeinträchtigt wird. 

(8) Brennbares Material muss von Zündquellen, wie Scheinwerfern 
oder Heizstrahlern, so weit entfernt sein, dass das Material durch  
diese nicht entzündet werden kann. 

§ 34 
Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten,  
Ausschmückungen und brennbarem Material 

(1) Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen dürfen nur  
außerhalb der Bühnen und der Szenenflächen aufbewahrt werden; 
dies gilt nicht für den Tagesbedarf. 

(2) Auf den Bühnenerweiterungen dürfen Szenenaufbauten der  
laufenden Spielzeit bereitgestellt werden, wenn die Bühnenerweite-
rungen durch dichtschließende Abschlüsse aus nichtbrennbaren 
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Baustoffen gegen die Hauptbühne abgetrennt sind. 

(3) An den Zügen von Bühnen oder Szenenflächen dürfen nur  
Ausstattungsteile für einen Tagesbedarf hängen. 

(4) Pyrotechnische Gegenstände, brennbare Flüssigkeiten und ande-
res brennbares Material, insbesondere Packmaterial, dürfen nur in 
den dafür vorgesehenen Magazinen aufbewahrt werden. 

§ 35 
Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und  

pyrotechnischen Gegenständen 

(1) Auf Bühnen und Szenenflächen, in Werkstätten und Magazinen ist 
das Rauchen verboten. Das Rauchverbot gilt nicht für Darsteller und 
Mitwirkende auf Bühnen und Szenenflächen während der Proben und 
Veranstaltungen, soweit das Rauchen in der Art der Veranstaltungen 
begründet ist. 

(2) In Versammlungsräumen, auf Bühnen und Szenenflächen und in 
Sportstadien ist das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüs-
sigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und anderen 
explosionsgefährlichen Stoffen verboten. 2§ 17 Abs. 1 bleibt unbe-
rührt. Das Verwendungsverbot gilt nicht, soweit das Verwenden von 
offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sowie pyrotech-
nischen Gegenständen in der Art der Veranstaltung begründet ist und 
der Veranstalter die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Ein-
zelfall mit der Feuerwehr abgestimmt hat. Die Verwendung pyrotech-
nischer Gegenstände muss durch eine nach Sprengstoffrecht geeig-
nete Person überwacht werden. 

(3) Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Lichtquellen als  
Tischdekoration sowie die Verwendung von offenem Feuer in dafür 
vorgesehenen Kücheneinrichtungen zur Zubereitung von Speisen ist 
zulässig. 

(4) Auf die Verbote der Absätze 1 und 2 ist dauerhaft und gut sichtbar 
hinzuweisen. 

Abschnitt 3
Betrieb technischer Einrichtungen 

§ 36 
Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen 

(1) Der Schutzvorhang muss täglich vor der ersten Vorstellung oder 
Probe durch Aufziehen und Herablassen auf seine Betriebsbereit-
schaft geprüft werden. Der Schutzvorhang ist nach jeder Vorstellung 
herabzulassen und zu allen arbeitsfreien Zeiten geschlossen zu hal-
ten. 

(2) Die Automatik der Sprühwasserlöschanlage kann während der 
Dauer der Anwesenheit der Verantwortlichen für Veranstaltungstech-
nik abgeschaltet werden. 

(3) Die automatische Brandmeldeanlage kann abgeschaltet werden, 
soweit dies in der Art der Veranstaltung begründet ist und der Veran-
stalter die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit 
der Feuerwehr abgestimmt hat. 

(4) Während des Aufenthaltes von Personen in Räumen, für die eine 
Sicherheitsbeleuchtung vorgeschrieben ist, muss diese in Betrieb 
sein, soweit die Räume nicht ausreichend durch Tageslicht erhellt 
sind. 

§ 37 
Laseranlagen 

Auf den Betrieb von Laseranlagen in den für Besucher zugänglichen 
Bereichen sind die arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften entspre-
chend anzuwenden. 

Abschnitt 4
Verantwortliche Personen, besondere Betriebsvorschriften 

§ 38 
Pflichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten 

(1) Der Betreiber ist für die Sicherheit der Veranstaltung und die  
Einhaltung der Vorschriften verantwortlich. 

(2) Während des Betriebes von Versammlungsstätten muss der  
Betreiber oder ein von ihm beauftragter Veranstaltungsleiter ständig 
anwesend sein. 

(3) Der Betreiber muss die Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, 
Brandsicherheitswache und Sanitätswache mit der Polizei, der  
Feuerwehr und dem Rettungsdienst gewährleisten. 

(4) Der Betreiber ist zur Einstellung des Betriebes verpflichtet, wenn 
für die Sicherheit der Versammlungsstätte notwendige Anlagen,  
Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind oder wenn 
Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können. 
(5) Der Betreiber kann die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 
durch schriftliche Vereinbarung auf den Veranstalter übertragen, 
wenn dieser oder dessen beauftragter Veranstaltungsleiter mit der 
Versammlungsstätte und deren Einrichtungen vertraut ist. Die Verant-
wortung des Betreibers bleibt unberührt. 

§ 39 
Verantwortliche für Veranstaltungstechnik 

(1) Verantwortliche für Veranstaltungstechnik sind 
1. die Geprüften Meister für Veranstaltungstechnik der Fachrichtun-

gen Bühne / Studio, Beleuchtung oder Halle, 

2. technische Fachkräfte mit bestandenem fachrichtungsspezifi-
schen Teil der Prüfung nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit 
den §§ 5, 6 oder 7 der Verordnung über die Prüfung zum aner-
kannten Abschluss „Geprüfter Meister für Veranstaltungstechnik/
Geprüfte Meisterin für Veranstaltungstechnik“ in den Fachrich-
tungen Bühne/Studio, Beleuchtung, Halle in der jeweiligen Fach-
richtung, 

3. Hochschulabsolventen mit berufsqualifizierendem Hochschulab-
schluss der Fachrichtung Theater- oder Veranstaltungstechnik 
mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung im technischen Be-
trieb von Bühnen, Studios oder Mehrzweckhallen in der jeweili-
gen Fachrichtung, denen die oberste Bauaufsichtsbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle ein Befähigungszeugnis nach Anlage 
1 ausgestellt hat, 

4. technische Bühnen und Studiofachkräfte, die das Befähigungs-
zeugnis nach den bis zum In-Kraft-Treten dieser Verordnung  
geltenden Vorschriften*) erworben haben oder die Tätigkeit als 
technische Bühnen und Studiofachkraft ohne Befähigungszeug-
nis ausüben durften und in den letzten drei Jahren ausgeübt  
haben. 

Auf Antrag stellt die oberste Bauaufsichtsbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle*) auch den Personen nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 ein 
Befähigungszeugnis nach Anlage 1 aus. Die in einem anderen Land 
der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Befähigungszeugnis-
se werden anerkannt. 

(2) Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben und durch einen 
Ausbildungsnachweis belegt werden, sind entsprechend den europä-
ischen Richtlinien zur Anerkennung von Berufsqualifikationen den in 
Absatz 1 genannten Ausbildungen gleichgestellt. 
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§ 40 

Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen für  
Veranstaltungstechnik, technische Probe 

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik müssen mit  
den bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischen und sonstigen 
technischen Einrichtungen der Versammlungsstätte vertraut sein und 
deren Sicherheit und Funktionsfähigkeit, insbesondere hinsichtlich 
des Brandschutzes, während des Betriebs gewährleisten. 

(2) Auf- oder Abbau bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischer 
Einrichtungen von Großbühnen oder Szenenflächen mit mehr als  
200 m2 Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit mehr als 5000 Be-
sucherplätzen, wesentliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
an diesen Einrichtungen und technische Proben müssen von einem 
Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik geleitet und beaufsichtigt 
werden. 

(3) Bei Generalproben, Veranstaltungen, Sendungen oder Aufzeich-
nungen von Veranstaltungen auf Großbühnen oder Szenenflächen 
mit mehr als 200 m2 Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit mehr 
als 5000 Besucherplätzen müssen mindestens ein Verantwortlicher 
für Veranstaltungstechnik der Fachrichtung Bühne/Studio oder der 
Fachrichtung Halle sowie ein Verantwortlicher für Veranstaltungs-
technik der Fachrichtung Beleuchtung anwesend sein. 

(4) Bei Szenenflächen mit mehr als 50 m2 und nicht mehr als 200 m2 

Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit nicht mehr als 5000 Besu-
cherplätzen müssen die Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 zumin-
dest von einer Fachkraft für Veranstaltungstechnik mit mindestens 
drei Jahren Berufserfahrung wahrgenommen werden. Die Aufgaben 
können auch von erfahrenen Bühnenhandwerkern oder Beleuchtern 
wahrgenommen werden, die diese Aufgaben nach den bis zum In-
Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften*) wahrnehmen 
durften und in den letzten drei Jahren ausgeübt haben. 

(5) Die Anwesenheit nach Absatz 3 ist nicht erforderlich, wenn 
1. die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der bühnen-, studio- und 

beleuchtungstechnischen sowie der sonstigen technischen Ein-
richtungen der Versammlungsstätte vom Verantwortlichen für 
Veranstaltungstechnik überprüft wurden, 

2. diese Einrichtungen während der Veranstaltung nicht bewegt 
oder sonst verändert werden, 

3. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren ausgehen 
können und 

4. die Aufsicht durch eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik  
geführt wird, die mit den technischen Einrichtungen vertraut ist. 

Im Fall des Absatzes 4 können die Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 
3 von einer aufsichtführenden Person wahrgenommen werden, wenn 
1. von Auf- und Abbau sowie dem Betrieb der bühnen-, studio- und 

beleuchtungstechnischer Einrichtungen keine Gefahren ausge-
hen können, 

2. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren ausgehen 
können und 

3. die Aufsicht führende Person mit den technischen Einrichtungen 
vertraut ist. 

(6) Bei Großbühnen sowie bei Szenenflächen mit mehr als 200 m2 
Grundfläche und bei Gastspielveranstaltungen mit eigenem Szenen-
aufbau in Versammlungsräumen muss vor der ersten Veranstaltung 
eine nichtöffentliche technische Probe mit vollem Szenenaufbau und 
voller Beleuchtung stattfinden. Diese technische Probe ist der Bau-
aufsichtsbehörde mindestens 24 Stunden vorher anzuzeigen. Beab-
sichtigte wesentliche Änderungen des Szenenaufbaues nach der 
technischen Probe sind der zuständigen Bauaufsichtsbehörde recht-
zeitig anzuzeigen. Die Bauaufsichtsbehörde kann auf die technische 
Probe verzichten, wenn dies nach der Art der Veranstaltung oder 
nach dem Umfang des Szenenaufbaues unbedenklich ist. 

§ 41 
Brandsicherheitswache, Sanitäts-und Rettungsdienst 

(1) Bei Veranstaltungen mit erhöhten Brandgefahren hat der Betreiber 
eine Brandsicherheitswache einzurichten. 

(2) Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen sowie Szenenflächen mit 
mehr als 200 m2 Grundfläche muss eine Brandsicherheitswache der 
Feuerwehr anwesend sein. Den Anweisungen der Brandsicherheits-
wache ist zu folgen. Eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr ist 
nicht erforderlich, wenn die Brandschutzdienststelle dem Betreiber 
bestätigt, dass er über eine ausreichende Zahl ausgebildeter Kräfte 
verfügt, die die Aufgaben der Brandsicherheitswache wahrnehmen. 

(3) Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr als 5000 Besuchern sind 
der für den Sanitäts- und Rettungsdienst zuständigen Behörde recht-
zeitig anzuzeigen. 

§ 42 
Brandschutzordnung, Räumungskonzept, Feuerwehrpläne 

(1) Der Betreiber oder ein von ihm Beauftragter hat im Einvernehmen 
mit der Brandschutzdienststelle eine Brandschutzordnung und gege-
benenfalls ein Räumungskonzept aufzustellen. Darin sind
1. die Erforderlichkeit und die Aufgaben eines Brandschutzbeauf-

tragten und der Kräfte für den Brandschutz sowie

2.   Maßnahmen, die im Gefahrenfall für eine schnelle und geordnete 
Räumung der gesamten Versammlungsstätte oder einzelner  
Bereiche unter besonderer Berücksichtigung von Menschen mit 
Behinderung erforderlich sind,

festzulegen. Die Maßnahmen nach Satz 2 Nr. 2 sind bei Versamm-
lungsstätten, die für mehr als 1 000 Besucher bestimmt sind, geson-
dert in einem Räumungskonzept darzustellen, sofern diese Maßnah-
men nicht bereits Bestandteil des Sicherheitskonzepts nach § 43 
sind. 

(2) Das Betriebspersonal ist bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und 
danach mindestens einmal jährlich zu unterweisen über 
1. die Lage und die Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen und 

-anlagen, Rauchabzugsanlagen, Brandmelde- und Alarmierungs-
anlagen und der Brandmelder- und Alarmzentrale, 

2. die Brandschutzordnung, insbesondere über das Verhalten bei 
einem Brand oder bei einer sonstigen Gefahrenlage, gegebenen-
falls in Verbindung mit dem Räumungskonzept und

3. die Betriebsvorschriften. 

Den Brandschutzdienststellen ist Gelegenheit zu geben, an der Un-
terweisung teilzunehmen. Über die Unterweisung ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, die der Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzu-
legen ist. 

(3) Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuer-
wehrpläne anzufertigen und der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu 
stellen. 

§ 43 
Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst 

(1) Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Betreiber ein Sicher-
heitskonzept aufzustellen und einen Ordnungsdienst einzurichten. 

(2) Für Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen hat 
der Betreiber im Einvernehmen mit den für Sicherheit oder Ordnung 
zuständigen Behörden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr und 
der Rettungsdienste, ein Sicherheitskonzept aufzustellen. Im Sicher-
heitskonzept sind die Mindestzahl der Kräfte des Ordnungsdienstes 
gestaffelt nach Besucherzahlen und Gefährdungsgraden sowie die 
betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen und die allgemeinen und be-
sonderen Sicherheitsdurchsagen festzulegen. 
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(3) Der nach dem Sicherheitskonzept erforderliche Ordnungsdienst 
muss unter der Leitung eines vom Betreiber oder Veranstalter bestell-
ten Ordnungsdienstleiters stehen. 

(4) Der Ordnungsdienstleiter und die Ordnungsdienstkräfte sind für 
die betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. Sie sind ins-
besondere für die Kontrolle an den Ein- und Ausgängen und den Zu-
gängen zu den Besucherblöcken, die Beachtung der maximal zuläs-
sigen Besucherzahl und der Anordnung der Besucherplätze, die 
Beachtung der Verbote des § 35, die Sicherheitsdurchsagen sowie 
für die geordnete Evakuierung im Gefahrenfall verantwortlich. 

Teil 5
Zusätzliche Bauvorlagen 

§ 44
Zusätzliche Bauvorlagen, Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 

(1) Mit den Bauvorlagen ist ein Brandschutzkonzept vorzulegen, in 
dem insbesondere die maximal zulässige Zahl der Besucher, die An-
ordnung und Bemessung der Rettungswege und die zur Erfüllung der 
brandschutztechnischen Anforderungen erforderlichen baulichen, 
technischen und betrieblichen Maßnahmen dargestellt sind. Ist eine 
höhere Anzahl von Besuchern je m2 Grundfläche des Versammlungs-
raumes als nach § 1 Absatz 2 Satz 1 vorgesehen, sind die schnelle 
und sichere Erreichbarkeit der Ausgänge ins Freie und die Möglich-
keit zur Durchführung wirksamer Lösch- und Rettungsmaßnahmen 
gesondert darzustellen. 

(2) Für die nach dieser Verordnung erforderlichen technischen Ein-
richtungen sind besondere Pläne, Beschreibungen und Nachweise 
vorzulegen. 

(3) Mit den bautechnischen Nachweisen sind Standsicherheitsnach-
weise für dynamische Belastungen vorzulegen. 

(4) Der Verlauf der Rettungswege im Freien, die Zufahrten und die 
Aufstell- und Bewegungsflächen für die Einsatz- und Rettungsfahr-
zeuge sind in einem besonderen Außenanlagenplan darzustellen. 

(5) Die Anordnung der Sitz- und Stehplätze, einschließlich der Plätze 
für Rollstuhlbenutzer, der Bühnen-, Szenen- oder Spielflächen sowie 
der Verlauf der Rettungswege sind in einem Bestuhlungs- und Ret-
tungswegeplan im Maßstab von mindestens 1:200 darzustellen. Sind 
verschiedene Anordnungen vorgesehen, so ist für jede ein besonde-
rer Plan vorzulegen. 

§ 45 
Gastspielprüfbuch 

(1) Für den eigenen, gleichbleibenden Szenenaufbau von wiederkeh-
renden Gastspielveranstaltungen kann auf schriftlichen Antrag ein 
Gastspielprüfbuch erteilt werden. 

(2) Das Gastspielprüfbuch muss dem Muster der Anlage 2 entspre-
chen. Der Veranstalter ist durch das Gastspielprüfbuch von der Ver-
pflichtung entbunden, an jedem Gastspielort die Sicherheit des Sze-
nenaufbaues und der dazu gehörenden technischen Einrichtungen 
erneut nachzuweisen. 

(3) Das Gastspielprüfbuch wird von der obersten Bauaufsichtsbehör-
de oder der von ihr bestimmten Stelle*) erteilt. Die Geltungsdauer ist 
auf die Dauer der Tournee zu befristen und kann auf schriftlichen An-
trag verlängert werden. Vor der Erteilung ist eine technische Probe 
durchzuführen. Die in einem anderen Land der Bundesrepublik 
Deutschland ausgestellten Gastspielprüfbücher werden anerkannt. 

(4) Das Gastspielprüfbuch ist der für den Gastspielort zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde rechtzeitig vor der ersten Veranstaltung am 
Gastspielort vorzulegen. Werden für die Gastspielveranstaltung Flie-
gende Bauten genutzt, ist das Gastspielprüfbuch mit der Anzeige der 
Aufstellung der Fliegenden Bauten vorzulegen. Die Befugnisse nach 
§ 58 MBO*) bleiben unberührt. 

Teil 6
Bestehende Versammlungsstätten 

§ 46 
Anwendung der Vorschriften auf  

bestehende Versammlungsstätten 

(1) – aufgehoben –

(2) Auf die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung beste-
henden Versammlungsstätten ist der betrieblich/organisatorische 
Brandschutz innerhalb von zwei Jahren § 42 Abs. 1 und 2 entspre-
chend anzupassen. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde hat Versammlungsstätten in Zeitabstän-
den von höchstens drei Jahren zu prüfen. Dabei ist auch die Einhal-
tung der Betriebsvorschriften zu überwachen und festzustellen, ob 
die vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen fristgerecht durch-
geführt und etwaige Mängel beseitigt worden sind. Den Ordnungsbe-
hörden, der Gewerbeaufsicht und der Brandschutzdienststelle ist Ge-
legenheit zur Teilnahme an den Prüfungen zu geben. 

Teil 7
Schlussvorschriften 

§ 47 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 MBO*) handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig 
1. entgegen § 31 Abs. 1 die Rettungswege auf dem Grundstück, die 

Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen nicht frei hält, 

2. entgegen § 31 Abs. 2 die Rettungswege in der Versammlungs-
stätte nicht frei hält, 

3. entgegen § 31 Abs. 3 Türen in Rettungswegen verschließt oder 
fest stellt, 

4. entgegen § 32 Abs. 1 die Zahl der genehmigten Besucherplätze 
überschreitet oder die genehmigte Anordnung der Besucherplät-
ze ändert, 

5. entgegen § 32 Abs. 3 erforderliche Abschrankungen nicht ein-
richtet, 

6. entgegen § 33 Abs. 1 bis 5 andere als die dort genannten Materi-
alien verwendet oder entgegen § 33 Abs. 6 bis 8 anbringt, 

7. entgegen § 34 Abs. 1 bis 3 Ausstattungen auf der Bühne aufbe-
wahrt oder nicht von der Bühne entfernt, 

8. entgegen § 34 Abs. 4 pyrotechnische Gegenstände, brennbare 
Flüssigkeiten oder anderes brennbares Material außerhalb der 
dafür vorgesehenen  Magazine aufbewahrt, 

9. entgegen § 35 Abs. 1 und 2 raucht oder offenes Feuer, brennbare 
Flüssigkeiten oder Gase, explosionsgefährliche Stoffe oder pyro-
technische Gegenstände verwendet, 

10. entgegen § 36 Abs. 4 die Sicherheitsbeleuchtung nicht in Betrieb 
nimmt, 

11. entgegen § 37 Laseranlagen in Betrieb nimmt, 

12. als Betreiber, Veranstalter oder beauftragter Veranstaltungsleiter 
entgegen § 38 Abs. 2 während des Betriebes nicht anwesend ist, 

13. als Betreiber, Veranstalter oder beauftragter Veranstaltungsleiter 
entgegen § 38 Abs. 4 den Betrieb der Versammlungsstätte nicht 
einstellt, 

14. entgegen § 40 Abs. 2 bis 5 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 als Be-
treiber, Veranstalter oder beauftragter Veranstaltungsleiter den 
Betrieb von Bühnen oder Szenenflächen zulässt, ohne dass die 
erforderlichen Verantwortlichen oder Fachkräfte für Veranstal-
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tungstechnik, die erfahrenen Bühnenhandwerker oder Beleuchter 
oder die aufsichtführenden Personen anwesend sind, 

15. entgegen § 40 Abs. 2 bis 5 als Verantwortlicher oder Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik, als erfahrener Bühnenhandwerker oder 
Beleuchter oder als aufsichtführende Person die Versammlungs-
stätte während des Betriebes verlässt, 

16. als Betreiber entgegen § 41 Abs. 1 und 2 nicht für die Durchfüh-
rung der Brandsicherheitswache sorgt oder entgegen § 41 Abs. 3 
die Veranstaltung nicht anzeigt, 

17. als Betreiber oder Veranstalter die nach § 42 Abs. 2 vorgeschrie-
benen Unterweisungen unterlässt, 

18. als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 43 Abs. 1 bis 3 keinen 
Ordnungsdienst oder keinen Ordnungsdienstleiter bestellt, 

19. als Ordnungsdienstleiter oder Ordnungsdienstkraft entgegen  
§ 43 Abs. 3 oder 4 seinen Aufgaben nicht nachkommt, 

20. als Betreiber einer der Anpassungspflichten nach § 46 Abs. 1 
nicht oder nicht fristgerecht nachkommt. 

 
§ 48 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft: 

1. die Versammlungsstättenverordnung vom ...*), 

2. die Technische Fachkräfteverordnung vom ...*)

*) nach Landesrecht
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Muster-SchulbauRL 3.5.03
Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche  

Anforderungen an Schulen
(Muster-Schulbau-Richtlinie - MSchulbauR)1

Fassung April 2009

1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für Anforderungen nach § 51 Abs. 1 MBO an all-
gemeinbildende und berufsbildende Schulen, soweit sie nicht aus-
schließlich der Unterrichtung Erwachsener dienen.

2 Anforderungen an Bauteile

2.1 Tragende und aussteifende Bauteile

Auf tragende und aussteifende Bauteile sind
– in Gebäuden mit einer Höhe von bis zu 7 m die Anforderungen 

der MBO an diese Bauteile in Gebäuden der Gebäudeklasse 3,
– in Gebäuden mit einer Höhe von mehr als 7 m die Anforderungen 

der MBO an diese Bauteile in Gebäuden der Gebäudeklasse 5
anzuwenden.

Abweichend von Satz 1 sind tragende und aussteifende Bauteile in 
hochfeuerhemmender Bauart gemäß § 26 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 MBO 
sind zulässig in Gebäuden,
– die eine Höhe bis zu 13 m haben
und
– deren Geschosse entweder eine Fläche von jeweils nicht mehr 

als 400 m2 haben oder durch Wände, die den Anforderungen des 
§ 29 Abs. 3 bis 5 MBO entsprechen, in Abschnitte von jeweils 
nicht mehr als 400 m2 unterteilt sind.

2.2 Brandwände

Innere Brandwände gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 2 MBO sind in Abständen 
von nicht mehr als 60 m anzuordnen. 2In Gebäuden, deren tragende 
Bauteile hochfeuerhemmend oder feuerhemmend sein dürfen, sind 
anstelle von Brandwänden nach Satz 1 Wände, die auch unter zu-
sätzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend sind, 
zulässig. 3In Wänden nach Satz 1 und 2 sind im Zuge notwendiger 
Flure jeweils feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tü-
ren zulässig, wenn die angrenzenden Flurwände in einem Bereich von 
2,5 m beiderseits der Tür keine Öffnungen haben.

2.3 Wände notwendiger Treppenräume

In Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 müssen die Wände not-
wendiger Treppenräume als raumabschließende Bauteile feuerhem-
mend sein.

2.4 Wände und Türen von Hallen

Über mehrere Geschosse reichende Hallen sind zulässig. Die Wände 
dieser Hallen, ausgenommen Außenwände, müssen die Anforderun-
gen an die Geschossdecken des Gebäudes erfüllen. Türen zwischen 
Hallen und notwendigen Treppenräumen, notwendigen Fluren und 
Aufenthaltsräumen müssen feuerhemmend, rauchdicht und selbst-
schließend sein.

3 Rettungswege

3.1 Allgemeine Anforderungen

Für jeden Unterrichtsraum müssen in demselben Geschoss minde-
stens zwei voneinander unabhängige Rettungswege zu Ausgängen 
ins Freie oder zu notwendigen Treppenräumen vorhanden sein. An-
stelle eines dieser Rettungswege darf ein Rettungsweg über Außen-
treppen ohne Treppenräume, Rettungsbalkone, Terrassen und be-
gehbare Dächer auf das Grundstück führen, wenn dieser 
Rettungsweg im Brandfall nicht gefährdet ist; dieser Rettungsweg gilt 
als Ausgang ins Freie.

3.2 Rettungswege durch Hallen

Einer der beiden Rettungswege nach Nummer 3.1 darf durch eine 
Halle führen; diese Halle darf nicht als Raum zwischen einem not-
wendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie dienen.

3.3 Notwendige Flure

Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung (Stichflure) dürfen nicht 
länger als 10 m sein.

3.4 Breite der Rettungswege, Sicherheitszeichen

Die nutzbare Breite der Ausgänge von Unterrichtsräumen und sonsti-
gen Aufenthaltsräumen sowie der notwendigen Flure und notwendi-
gen Treppen muss mindestens 1,20 m je 200 darauf angewiesener 
Benutzer betragen. Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zu-
lässig. Es muss jedoch mindestens folgende nutzbare Breite vorhan-
den sein bei
a) Ausgängen von Unterrichtsräumen und sonstigen Aufenthalts-

räumen 0,90 m
b) notwendigen Fluren 1,50 m
c) notwendigen Treppen 1,20 m.

Die erforderliche nutzbare Breite der notwendigen Flure und notwen-
digen Treppen darf durch offenstehende Türen, Einbauten oder Ein-
richtungen nicht eingeengt werden. Ausgänge zu notwendigen Fluren 
dürfen nicht breiter sein als der notwendige Flur. Ausgänge zu not-
wendigen Treppenräumen dürfen nicht breiter sein als die notwendi-
ge Treppe. Ausgänge aus notwendigen Treppenräumen müssen min-
destens so breit sein wie die notwendige Treppe. An den Ausgängen 
zu notwendigen Treppenräumen oder ins Freie müssen Sicherheits-
zeichen angebracht sein.

4 Treppen, Geländer und Umwehrungen

Die nutzbare Breite notwendiger Treppen darf 2,40 m nicht über-
schreiten. Treppen müssen Tritt- und Setzstufen haben. Notwendige 
Treppen dürfen keine gewendelten Läufe haben. Geländer und Um-
wehrungen müssen mindestens 1,1 m hoch sein.

5 Türen

Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen nur offengehalten 
werden, wenn sie Feststellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung 
ein selbsttätiges Schließen der Türen bewirken; sie müssen auch von 
Hand geschlossen werden können. Türen im Zuge von Rettungswe-
gen, ausgenommen Türen von Unterrichtsräumen, müssen in Fluch-
trichtung des ersten Rettungsweges aufschlagen. Sie müssen von 
innen leicht in voller Breite zu öffnen sein.

6 Rauchableitung

Hallen müssen zur Unterstützung der Brandbekämpfung entraucht 
werden können. Dies gilt als erfüllt, wenn sie entweder an der höch-
sten Stelle Rauchableitungsöffnungen mit einer freien Öffnungsfläche 
von insgesamt 1 Prozent der Grundfläche oder im oberen Drittel der 

_____________________________________________________________
1 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informati-
onsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vor-
schriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsge-
sellschaft (ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2006/96/EG vom 20. November 2006 (ABl. L 363 vom 
20.12.2006, S. 81) geändert worden ist, sind beachtet worden.
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Außenwände Fenster oder Türen mit einer freien Öffnungsfläche von 
insgesamt 2 Prozent der Grundfläche haben.

7 Blitzschutzanlagen

Schulen müssen Blitzschutzanlagen haben.

8 Sicherheitsbeleuchtung

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss in Hallen, durch die Rettungswege 
führen, in notwendigen Fluren und notwendigen Treppenräumen so-
wie in fensterlosen Aufenthaltsräumen vorhanden sein.

9 Alarmierungsanlagen

Schulen müssen Alarmierungsanlagen haben, durch die im Gefahren-
fall die Räumung der Schule oder einzelner Schulgebäude eingeleitet 
werden kann (Hausalarmierung). Das Alarmsignal muss sich vom 
Pausensignal unterscheiden und in jedem Raum der Schule gehört 
werden können. Das Alarmsignal muss mindestens an einer während 
der Betriebszeit der Schule ständig besetzten oder an einer jederzeit 
zugänglichen Stelle innerhalb der Schule (Alarmierungsstelle) ausge-
löst werden können. An den Alarmierungsstellen müssen sich Telefo-
ne befinden, mit denen jederzeit Feuerwehr und Rettungsdienst un-
mittelbar alarmiert werden können.

10 Sicherheitsstromversorgung

Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen und elektrisch betrie-
bene Einrichtungen zur Rauchableitung müssen an eine Sicherheits-
stromversorgungsanlage angeschlossen sein.

11 Feuerwehrplan, Brandschutzordnung

Der Betreiber der Schule muss im Einvernehmen mit der für den 
Brandschutz zuständigen Dienststelle Feuerwehrpläne und eine 
Brandschutzordnung anfertigen und der örtlichen Feuerwehr zur Ver-
fügung stellen.

– 2 –1/19
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Muster-SchulbauRL Erläuterungen 3.5.03
Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche  

Anforderungen an Schulen
(Muster-Schulbau-Richtlinie - MSchulbauR)

Fassung April 2009

ERLÄUTERUNGEN

Die vorliegende Muster-Schulbau-Richtlinie (MSchulbauR) ist gegen-
über der „Bauaufsichtlichen Richtlinie für Schulen“ - Fassung Juni 
1976 - (BASchulR 1976) erheblich gestrafft und gekürzt worden. Die 
überarbeitete Richtlinie beschränkt sich auf die besonderen bauauf-
sichtlichen Anforderungen oder auch Erleichterungen, die unter An-
wendung des § 51 MBO aufgrund der schultypischen Nutzung an 
Schulen gestellt werden müssen oder zugelassen werden können.

Die in der BASchulR 1976 enthaltenen Verweise auf DIN-Normen, 
VDEBestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, andere bauauf-
sichtliche Richtlinien, eingeführte Technische Baubestimmungen und 
die als autonomes Recht erlassenen Unfallverhütungsvorschriften der 
Unfallversicherungsträger sind weggefallen. Aus diesem Grunde ent-
hält die MSchulbauR keine speziellen sicherheitstechnischen und er-
gonomischen Aussagen zu Bauteilen, Einrichtungen und Arbeitsplät-
zen von Schulen.
Die MSchulbauR enthält ferner keine Verweise auf andere bauauf-
sichtliche Vorschriften, da diese Vorschriften aus sich heraus gelten; 
so ist z.B. die Muster-Versammlungsstättenverordnung auf Aulen 
oder Hallen anzuwenden, in denen Veranstaltungen vor mehr als 200 
Besuchern durchgeführt werden sollen und die damit Versammlungs-
räume sind. Desgleichen enthält die MSchulbauR keine Bestimmun-
gen ausschließlich schulbetrieblicher Art. Regelungen über die Größe 
der Unterrichtsräume oder Betriebsvorschriften sind daher weggefal-
len.
Soweit die MSchulbauR keine besonderen Regelungen trifft, gelten 
die Vorschriften der MBO. Soweit Unfallverhütungsvorschriften z.B. 
der Berufsgenossenschaften und der Gemeindeversicherungsver-
bände Vorschriften für Schulen enthalten, Regelungen der Arbeits-
stättenverordnung greifen oder sich für Schulen Regelungen aus lan-
desrechtlichen Vorschriften ergeben, insbesondere aus den 
Schulgesetzen oder aus Vorschriften aufgrund der Schulgesetze, gel-
ten diese ebenfalls aus sich heraus.

Derartige auf Schulen anzuwendende Regelungen finden sich insbe-
sondere in
– Richtlinien für Schulen - Bau und Ausrüstung -, GUV 16.3,
– Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Umgang mit 

Gefahrstoffen im Unterricht, GUV 19.16.

Für die Errichtung und den Betrieb von Schulen allgemein anerkannte 
Regeln der
Technik sind zum Beispiel
– DIN 58 125 Schulbau - Bautechnische Anforderungen zur Verhü-

tung von Unfällen,
– die Normen-Reihe: DIN 18032 Sporthallen, Teile 1 bis 6,
– die Normen-Reihe: DIN 4844 Sicherheitskennzeichnung, Teile 1 

bis 3,

Die MSchulbauR enthält ferner keine über die MBO hinausgehende 
Regelungen über die Barrierefreiheit von Schulen. In welchem Um-
fang Schulen barrierefrei sein müssen, bestimmt sich nach § 50 
MBO, nach spezifischen landesrechtlichen Regelungen oder nach 
den jeweiligen schulrechtlichen Bestimmungen. Zudem kann DIN 
18024 Teil 2, Ausgabe November 1996, als Anhalt dienen, soweit sie 
nicht bereits als Technische Baubestimmung (§ 3 Abs. 3 MBO) zu be-
achten ist.

Zu den einzelnen Vorschriften:

Zu Nummer 1 Anwendungsbereich:

Der Anwendungsbereich umfasst nur allgemeinbildende und berufs-
bildende Schulen, an denen Kinder und Jugendliche unterrichtet wer-

den. Bildungseinrichtungen für Erwachsene fallen - wie bisher - nicht 
unter den Anwendungsbereich der MSchulbauR.

Die Richtlinie erfasst daher Grundschulen, Hauptschulen, Realschu-
len, Gymnasien, Gesamtschulen, Sonderschulen, Berufsschulen und 
vergleichbare Schultypen. Die Richtlinie erfasst nicht Fachhochschu-
len und Hochschulen, Akademien, Volkshochschulen, Musik-, Tanz-, 
oder Fahrschulen oder vergleichbare Bildungseinrichtungen.

Zu Nummer 2 Anforderungen an Bauteile:

2.1 Tragende und aussteifende Bauteile

Nach Satz 1 ergeben sich für bestimmte Gebäudeklassen erhöhte 
Anforderungen. In Schulen der Gebäudeklassen 1 und 2 müssen die 
tragenden und aussteifenden Bauteile (Tragwerk) die Anforderungen 
der Gebäudeklasse 3 erfüllen; für die entsprechenden Bauteile von 
Gebäuden der Gebäudeklasse 4 gelten die Anforderungen der Ge-
bäudeklasse 5. Satz 2 lässt jedoch hochfeuerhemmende Bauteile un-
ter den vorgegebenen Voraussetzungen zu.

2.2 Brandwände

Abweichend von § 30 Abs. 1 Nr. 2 MBO, der einen Abstand für innere 
Brandwände im Gebäude von maximal 40 m vorschreibt, lässt Satz 1 
einen Abstand der Brandwände von bis zu 60 m zu. Bei einer Grund-
fläche der Klassenräume von durchschnittlich 60 bis 70 m2 können 
sich somit in einem Brandabschnitt bei einer einhüftigen Anlage ma-
ximal 5 bis 6, bei einer zweihüftigen Anlage maximal 10 bis 12 Klas-
senräume befinden.
In Schulen mit feuerhemmenden und hochfeuerhemmenden Trag-
werken genügen nach Satz 2 an Stelle von Brandwänden auch hoch-
feuerhemmende Wände mit der vorgegebenen Zusatzanforderung.
Abweichend von § 30 Abs. 8 Satz 2 MBO, der für Öffnungen in 
Brandwänden feuerbeständige Abschlüsse fordert, lässt Satz 3 im 
Zuge notwendiger Flure in diesen Brandwänden feuerhemmende, 
rauchdichte und selbstschließende Türen unter der Voraussetzung 
zu, dass die Flurwände beiderseits der Brandwand auf einer Länge 
von 2,50 m keine Öffnung haben. Durch diese Anforderung sollen die 
Türen in den Brandwänden vor einer Feuerbeaufschlagung bei einem 
Brand eines angrenzenden Unterrichtsraums geschützt werden.

2.3 Wände notwendiger Treppenräume

Aus Nummer 3.1 ergibt sich, dass auch in Schulen der Gebäudeklas-
sen 1 und 2 notwendige Treppenräume erforderlich sind. Die Wände 
dieser Treppenräume müssen mindestens feuerhemmend sein und 
die Treppenräume im Übrigen § 35 MBO entsprechen.

2.4 Wände und Türen von Hallen

Abweichend von § 31 Abs. 4 MBO sind nach Satz 1 über mehrere 
Geschosse reichende Hallen zulässig. Die Hallenwände müssen der 
Deckenanforderung des Gebäudes entsprechen (§ 31 Abs. 1 MBO). 
Für Wände von Hallen, die auf der Ebene des Kellergeschosses an-
geordnet werden, sind die Anforderungen der Kellergeschossdecke 
des Gebäudes maßgebend (§ 31 Abs. 2 MBO). Türen in diesen Wän-
den müssen Satz 3 entsprechen. Vorgaben für die Außenwände der 
Hallen ergeben sich aus § 28 MBO.

Zu Nummer 3 Rettungswege:

3.1 Allgemeine Anforderungen:

Für alle Schulen sind unabhängig von der Zahl der Geschosse oder 
der Größe der Geschoßfläche der erste und der zweite Rettungsweg 
baulich herzustellen. Der zweite Rettungsweg kann unter den Voraus-
setzungen des Satzes 2 auch ohne notwendigen Treppenraum errich-
tet werden.
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3.2 Rettungswege durch Hallen:

Halbsatz 2 stellt klar, dass Rettungswege aus Treppenräumen nicht 
durch die Halle geführt werden dürfen (§ 35 Abs. 3 Satz 1 MBO). Die 
Halle ist kein Raum im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 MBO.

3.3 Notwendige Flure:

Die Begrenzung der Rettungsweglänge auf maximal 35 m ergibt sich 
aus § 35 Abs. 2 MBO. Zusätzlich ist die Begrenzung der Flurlänge 
nach Nummer 3.3 zu beachten, wenn der notwendige Flur nur eine 
Fluchtrichtung hat.

3.4 Breite der Rettungswege, Sicherheitszeichen:

Die Bemessung der nutzbaren Breite der Rettungswege entspricht 
den Regelungen der Muster-Versammlungsstättenverordnung (vgl.  
§ 7 Abs. 4 MVStättV und Erläuterung). Die Mindestbreite der Türen 
von 0,9 m für Unterrichtsräume und sonstige Aufenthaltsräume sowie 
der notwendigen Flure von 1,50 m entspricht dem barrierefreien Bau-
en nach DIN 18024 - Teil 2, Ausgabe November 1996. Die einzelnen 
Teile bzw. Abschnitte eines Rettungswegs (wie Gänge, Flure, Trep-
pen, Durch- und Ausgänge) müssen im Sinne der Sätze 3 bis 6 auf-
einander abgestimmt sein; die Mindestbreite des Rettungswegs darf 
an keiner Stelle unterschritten werden.
Die Rettungswege sind zu kennzeichnen (DIN 4844) und müssen eine 
Sicherheitsbeleuchtung haben (vgl. Nr. 8 und 9).

Eine mehrgeschossige Schule mit nicht mehr als 60 m Länge und 
daher nur einem Brandabschnitt muss mindestens zwei notwendige 
Treppen haben (vgl. Nr. 3.1).
Einer notwendigen Treppe mit einer nutzbaren Breite von 2,4 m (vgl. 
Nr. 4) dürfen maximal 400 Personen (vgl. Nr. 3.4 Satz 1) zugewiesen 
werden. Wird die nutzbare Breite der beiden notwendigen Treppen 
dieser Schule voll ausgeschöpft, so können die Treppen maximal 800 
Personen aufnehmen, bei einer Klassenstärke von ca. 33 Schülern 
ergeben sich 24 Schulklassen. Werden drei Geschosse über diese 
Treppen erschlossen, wären in jedem Geschoß maximal 8 Klassen 
zulässig.

Zu Nummer 4 Treppen, Geländer und Umwehrungen:

Satz 1 begrenzt die nutzbare Laufbreite notwendiger Treppen, da 
größere Breiten die Sturzgefahr erhöhen. Die Regelungen der Sätze 2 
und 3 dienen ebenfalls der Verkehrssicherheit. Satz 4 legt die Höhen 
der Geländer und Umwehrungen gemäß § 38 Abs. 4 MBO unabhän-
gig von der Absturzhöhe fest.

Zu Nummer 5 Türen:

Die Regelung kommt schulbetrieblichen Belangen entgegen, wenn 
Türen offen gehalten werden sollen.

Zu Nummer 6 Rauchableitung:

Satz 1 beschränkt sich auf eine allgemeine Anforderung und benennt 
das Schutzziel für die Rauchableitung. Satz 2 beschreibt zwei Mög-
lichkeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Dem Zweck der Anforderung 
kann auch auf andere Weise entsprochen werden, z. B. mit natürli-
chen oder mechanischen Rauchabzugsanlagen. Die Rauchablei-
tungsöffnungen in Außenwänden nach Satz 2 sind im oberen Raum-
drittel anzuordnen. Das werden in der Regel Fenster sein; es können 
aber auch Türen, die z. B. als Austritte dienen oder auf Balkone füh-
ren, für die Rauchableitung genutzt werden.
Jede Rauchableitungsöffnung nach Satz 2 muss von geeigneter Stel-
le bedient werden können; die Bedienstellen können zusammenge-
führt werden; sie sind zu kennzeichnen. Zur Sicherstellung der Ent-
rauchung sind Zuluftflächen, z. B. feststellbare Ausgangstüren, 
mindestens in der Größe der Rauchableitungsöffnungen im unteren 
Raumdrittel vorzusehen.

Zu Nummer 7 Blitzschutzanlagen:

Die Anforderungen an Blitzschutzanlagen ergeben sich aus DIN EN 
62305 (VDE 0185-305).

Zu Nummer 8 Sicherheitsbeleuchtung:

Eine Sicherheitsbeleuchtung wird nur für bestimmte Räume vorge-
schrieben, da Schulen in der Regel als Tageseinrichtungen betrieben 
werden.
Die Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung ergeben sich aus 
den einschlägigen technischen Regelwerken.

Zu Nummer 9 Alarmierungsanlagen:

Bei der Auslegung der Alarmierungsanlagen und der Anordnung (An-
zahl und Lage) der Alarmierungsstellen sind neben dem Brandfall 
auch andere mögliche Gefährdungssituationen und die Evakuie-
rungsplanung für das Gebäude (vgl. Nr. 11) zu berücksichtigen.

Zu Nummer 10 Sicherheitsstromversorgung:

Für die Planung und Ausführung der Sicherheitsstromversorgung 
sind die einschlägigen technischen Regelwerke zu beachten.

Zu Nummer 11 Feuerwehrplan, Brandschutzordnung:

Feuerwehrpläne werden auf Grundlage der DIN 14095 erstellt.
In der Brandschutzordnung sind die erforderlichen Regelungen über 
das Verhalten bei Brand und anderen Gefahren festzulegen, insbe-
sondere über die Alarmierung und die Evakuierung der Schule (Räu-
mungskonzept). Die Brandschutzordnung bestimmt auch, wie oft das 
Lehr- und Schulpersonal sowie die Schüler und Schülerinnen über 
die Brandschutzordnung zu belehren sind; Belehrung einschließlich 
Räumungsübung sollte jeweils nach längeren Schulferien, minde-
stens jedoch zu Beginn des Schuljahres, durchgeführt werden.
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Muster - Verordnung über den Bau und 

 Betrieb von Beherbergungsstätten
(Muster-Beherbergungsstättenverordnung – MBeVO)

– Fassung Dezember 2000 –
(zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht 

vom Mai 2014)

Aufgrund von § 84 Abs. 1 Nr. 1 sowie des § 85 Abs. 1 und Abs. 3 der 
Musterbauordnung wird verordnet:

§ 1
Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für Beherbergungsstätten 
mit mehr als 12 Gastbetten.

§ 2 
Begriffe

(1) Beherbergungsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die ganz 
oder teilweise für die Beherbergung von Gästen, ausgenommen die 
Beherbergung in Ferienwohnungen, bestimmt sind.

(2) Beherbergungsräume sind Räume, die dem Wohnen oder Schla-
fen von Gästen dienen. Eine Folge unmittelbar zusammenhängender 
Beherbergungsräume (Suite) gilt als ein Beherbergungsraum.

(3) Gasträume sind Räume, die für den Aufenthalt von Gästen, jedoch 
nicht zum Wohnen oder Schlafen bestimmt sind, wie Speiseräume 
und Tagungsräume.

§ 3 
Rettungswege

(1) Für jeden Beherbergungsraum müssen mindestens zwei von- 
einander unabhängige Rettungswege vorhanden sein; sie dürfen  
jedoch innerhalb eines Geschosses über denselben notwendigen 
Flur führen. Der erste Rettungsweg muss für Beherbergungsräume, 
die nicht zu ebener Erde liegen, über eine notwendige Treppe führen, 
der zweite Rettungsweg über eine weitere notwendige Treppe oder 
eine Außentreppe. In Beherbergungsstätten mit insgesamt nicht mehr 
als 60 Gastbetten genügt als zweiter Rettungsweg eine mit Rettungs-
geräten der Feuerwehr erreichbare Stelle des Beherbergungsraumes; 
dies gilt nicht, wenn in einem Geschoss mehr als 30 Gastbetten vor- 
handen sind.

(2) An Abzweigungen notwendiger Flure, an den Zugängen zu not-
wendigen Treppenräumen und an den Ausgängen ins Freie ist durch 
Sicherheitszeichen auf die Ausgänge hinzuweisen. Die Sicherheits-
zeichen müssen beleuchtet sein.

§ 4 
Tragende Wände, Stützen, Decken

(1) Tragende Wände, Stützen und Decken müssen feuerbeständig 
sein. Dies gilt nicht für oberste Geschosse von Dachräumen, wenn 
sich dort keine Beherbergungsräume befinden.

(2) Tragende Wände, Stützen und Decken brauchen nur feuerhem-
mend zu sein
1. in Gebäuden mit nicht mehr als zwei oberirdischen Geschossen,
2. in obersten Geschossen von Dachräumen mit Beherbergungs-

räumen.

§ 5 
Trennwände

(1) Trennwände müssen feuerbeständig sein
1. zwischen Räumen einer Beherbergungsstätte und Räumen, die 

nicht zu der Beherbergungsstätte gehören, sowie
2. zwischen Beherbergungsräumen und 

a) Gasträumen,
b) Küchen.

Soweit in Beherbergungsstätten die tragenden Wände, Stützen  
und Decken nur feuerhemmend zu sein brauchen, genügen feuer-
hemmende Trennwände.

(2) Trennwände zwischen Beherbergungsräumen sowie zwischen Be-
herbergungsräumen und sonstigen Räumen müssen feuerhemmend 
sein.

(3) In Trennwänden nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und nach Absatz 2 
sind Öffnungen unzulässig. Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 1 
Satz 1 Nr.1 müssen feuerhemmende Feuerschutzabschlüsse haben, 
die auch die Anforderungen an Rauchschutzabschlüsse erfüllen.

§ 6 
Notwendige Flure

(1) § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 MBO ist nicht anzuwenden.

(2) In notwendigen Fluren müssen Bekleidungen, Unterdecken und 
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Bodenbeläge 
müssen aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.

(3) In notwendige Fluren mit nur einer Fluchtrichtung (Stichfluren) darf 
die Entfernung zwischen Türen von Beherbergungsräumen und not-
wendigen Treppenräumen oder Ausgängen ins Freie nicht länger als 
15 m sein.

(4) Stufen in notwendigen Fluren müssen beleuchtet sein.

§ 7 
Türen

(1) Feuerhemmende Feuerschutzabschlüsse, die auch die Anforde-
rungen an Rauchschutzabschlüsse erfüllen, müssen vorhanden sein 
in Öffnungen
1. von notwendigen Treppenräumen zu anderen Räumen, ausge-

nommen zu notwendigen Fluren, und
2. von notwendigen Fluren in Kellergeschossen zu Räumen, die von 

Gästen nicht benutzt werden.

(2) Rauchschutzabschlüsse müssen vorhanden sein in Öffnungen
1. von notwendigen Treppenräumen zu notwendigen Fluren,
2. von notwendigen Fluren zu Beherbergungsräumen und
3. von notwendigen Fluren zu Gasträumen, wenn an den Fluren in 

demselben Rauchabschnitt Öffnungen zu Beherbergungsräumen 
liegen.

§ 8 
Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung

(1) Beherbergungsstätten müssen
1. in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppenräumen,
2. in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgän-

gen ins Freie,
3. für Sicherheitszeichen, die auf Ausgänge hinweisen, und
4. für Stufen in notwendigen Fluren
eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(2) Beherbergungsstätten müssen eine Sicherheitsstromversorgung 
haben, die bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung den Betrieb 
der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen übernimmt, 
insbesondere
1. der Sicherheitsbeleuchtung,
2. der Alarmierungseinrichtungen und
3. der Brandmeldeanlage.
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§ 9 Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen, Brandfall-

steuerung von Aufzügen

(1) Beherbergungsstätten müssen Alarmierungseinrichtungen haben, 
durch die im Gefahrenfall die Betriebsangehörigen und Gäste  
gewarnt werden können. Bei Beherbergungsstätten mit mehr als  
60 Gastbetten müssen sich die Alarmierungseinrichtungen bei  
Auftreten von Rauch in den notwendigen Fluren auch selbsttätig aus-
lösen. In Beherbergungsräumen nach § 11 muss die Auslösung des 
Alarms optisch und akustisch erkennbar sein.

(2) Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten müssen  
Brandmeldeanlagen mit automatischen Brandmeldern, die auf die 
Kenngröße Rauch in den notwendigen Fluren ansprechen, sowie mit 
nichtautomatischen Brandmeldern (Handfeuermelder) zur unmittel-
baren Alarmierung der dafür zuständigen Stelle haben. Die automati-
schen Brandmeldeanlagen müssen in einer Betriebsart ausgeführt 
sein, bei der mit technischen Maßnahmen Falschalarme vermieden 
werden. Brandmeldungen sind unmittelbar und automatisch zur  
zuständigen Feuerwehralarmierungsstelle zu übertragen.

(3) Aufzüge von Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten 
sind mit einer Brand fallsteuerung auszustatten, die durch die auto-
matische Brandmeldeanlage ausgelöst wird. Die Brandfallsteuerung 
hat sicherzustellen, dass die Aufzüge das nicht vom Rauch betroffe-
ne Eingangsgeschoss, ansonsten das in Fahrtrichtung davor liegen-
de Geschoss, anfahren und dort mit geöffneten Türen außer Betrieb 
gehen.

§ 10 
Weitergehende Anforderungen

An Beherbergungsstätten in Hochhäusern können aus Gründen des 
Brandschutzes weitergehende Anforderungen gestellt werden.

§ 11 
Barrierefreie Beherbergungsräume

Mindestens 10 v. H. der Gastbetten müssen in Beherbergungs- 
räumen liegen, die einschließlich der zugehörigen Sanitärräume den 
Anforderungen an barrierefrei nutzbare Wohnungen gemäß § 50  
Abs. 1 MBO entsprechen. In Beherbergungsstätten mit mehr als  
60 Gastbetten muss mindestens 1 v. H. der Gastbetten in Beherber-
gungsräumen liegen, die einschließlich der zugehörigen Sanitärräume 
barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar und für 
zwei Gastbetten geeignet sind; die erforderlichen Räume können auf 
die Räume nach Satz 1 angerechnet werden. Für die Anforderungen 
der Sätze 1 und 2 gilt § 50 Abs. 3 MBO entsprechend.

§ 12 
Freihalten der Rettungswege, Brandschutzordnung,  

verantwortliche Personen

(1) Die Rettungswege müssen frei von Hindernissen sein. Türen im 
Zuge von Rettungswegen dürfen nicht versperrt werden und müssen 
von innen leicht zu öffnen sein.

(2) In jedem Beherbergungsraum sind an dessen Ausgang ein  
Rettungswegplan und Hinweise zum Verhalten bei einem Brand  
anzubringen. Die Hinweise müssen auch in den Fremdsprachen, die 
der Herkunft der üblichen Gäste Rechnung tragen, abgefasst sein.

(3) Für Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten sind im Ein-
vernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle
1. eine Brandschutzordnung zu erstellen und
2. Feuerwehrpläne anzufertigen; die Feuerwehrpläne sind der örtli-

chen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.

(4) Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Arbeitsverhältnisses 
und danach mindestens einmal jährlich über
1. die Bedienung der Alarmierungseinrichtungen und der Brandmel-

der zu unterweisen und
2. die Brandschutzordnung und das Verhalten bei einem Brand und 

über die Rettung von Menschen mit Behinderung, insbesondere 
Rollstuhlnutzer,

zu belehren.

(5) Für die Einhaltung der in den Absätzen 1 bis 4 gestellten Anforde-
rungen ist der Betreiber oder der von ihm Beauftragte verantwortlich.

§ 13 
Zusätzliche Bauvorlagen

Die Bauvorlagen müssen zusätzliche Angaben enthalten über
1. die Sicherheitsbeleuchtung,
2. die Sicherheitsstromversorgung,
3. die Alarmierungseinrichtungen,
4. die Brandmeldeanlage,
5. die Rettungswege auf dem Grundstück und die Flächen für die 

Feuerwehr,
6. die Anzahl der Gastbetten und ihre Zuordnung zu Beherber-

gungsräumen nach § 11.

§ 14 
Anwendung der Vorschriften auf  

bestehende Beherbergungsstätten

Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen-
den Beherbergungsstätten sind die Vorschriften des § 12 (Freihalten 
der Rettungswege, Brandschutzordnung, verantwortliche Personen) 
anzuwenden.

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 MBO handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig
1. entgegen § 12 Abs. 1 Rettungswege nicht frei von Hindernissen 

hält, Türen im Zuge von Rettungswegen versperrt oder versper-
ren lässt oder als Verantwortlicher nicht dafür sorgt, dass diese 
Türen von innen leicht geöffnet werden können,

2. entgegen § 12 Abs. 2 den Rettungswegplan und Hinweise zum 
Verhalten bei einem Brand nicht in jedem Beherbergungsraum 
anbringt oder anbringen lässt.

§ 16 
In-Kraft-Treten
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Vorschriftenverzeichnis

Die folgenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften können bei der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben von
Bedeutung sein:

01 Bauordnungsrecht 
– Bremische Landesbauordnung – BremLBO
– BremLBO - Bauvorlagenverordnung - BVorIV 
– Bautechnische Prüfungsverordnung - BauPrüfVO 
– Bremische Feuerungsverordnung - BremFeuVO 
– Bauproduktengesetz -BauPG, Bauproduktenrichtlinie
– Bauregelliste A (siehe § 3 Abs.3 Satz i.V.m. § 20 Abs.2 BremLBO) B (siehe § 20 Abs.7 BremLB ) und Liste 

C (siehe § 20 Abs.3 Satz 2 BremLBO)Herausgeber: Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
– Liste der als Technische Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln (siehe Bremisches Amtsblatt

vom 03.12.2001, S.901 und vom 25.05.2003. S.321

02 Sonderbauvorschriften 
– Bremische Verordnung über Garagen und Stellplätze - BremGaVO 
– Hochhausrichtlinien - HHR 
– Heimmindestbauverordnung - HeimMindBauV 
– Muster-Beherbergungsstättenverordnung - Muster-BeVO 
– Muster-Versammlungsstättenverordnung - MVStättV 
– Muster-Verkaufsstättenverordnung - MVkVO 
– Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau lndBauRL

03 privatrechtlich zu beachtende weitere Normen und technische Regeln 
(diese Normen und Regeln können öffentlich-rechtlich über die eingeführten Technischen Baubestimmungen
hinaus als Beurteilungsmaßstab auch dort von Bedeutung sein, wo die Bauordnungsbehörden zur Verwirkli-
chung der allgemeinen Anforderungen nach § 3 Abs.1 BremLBO an die besondere Art oder Nutzung baulicher
Anlagen und Räume im Sinne von § 52 BremLBO besondere Anforderungen stellen)

– DIN-Normen (siehe Publikationen des Beuth-Verlags und 6.4.1: Auswahl wesentlicher DIN-Normen)
– Richtlinien des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI-Richtlinien)
– weitere Richtlinien und Empfehlungen von Fachinstitutionen und Verbänden

04 Spielplätze, Stellplätze 
– Ortsgesetze über Kinderspielflächen in Bremen / Bremerhaven 
– Ortsgesetze über Gestaltung der Stellplätze für Kraftfahrzeuge in Bremen / Bremerhaven 
– Ortsgesetze über Ablösung der Stellplätze in Bremen / Bremerhaven

05 Wohnungsbauförderung 
– Wohnraumförderungsgesetz - WoFG 
– Wohnflächenverordnung - WoFlV
– Betriebskostenverordnung - BetrKV
– Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen - 2.BVO (nur noch auf bestehende Wohngebäude

anzuwenden)

06 Denkmalschutz 
– Denkmalschutzgesetz - DSchG 
– Verordnung über die Unterschutzstellung von Kulturdenkmälern und das Eintragungs- und Löschungsver-

fahren 
– Verordnung über die Festlegung von Grabungsschutzgebieten
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07 Planungsrecht 
– Baugesetzbuch - BauGB 
– Baunutzungsverordnung - BauNVO 
– Planzeichenverordnung - PlanzV 
– Wertermittlungsverordnung - WertV 
– Wertermittlungs-Richtlinien - WertR

08 Umweltschutz, Naturschutz, Bodenschutz, Abfallrecht 
– Bremisches Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz - BremUVPG 
– Bremisches Naturschutzgesetz - BremNatSchG
– Baumschutzverordnung und weitere Verordnungen z.B. zu Ersatzmaßnahmen, Natur- und Landschafts-

schutzgebieten etc.
– Bremisches Bodenschutzgesetz - BremBodSchG 
– Bremisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - BremAgKrW-/AbfG 
– Abfallentsorgungs-Ortsgesetz Bremen 
– Abfallentsorgungs-Ortsgesetz Bremerhaven

09 Gewässerschutz, Deichschutz 
– Bremisches Wassergesetz - BremWG
– Verordnungen zum BremWG z.B. Überschwemmungsgebiete, Zuständigkeiten, zum Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen etc.
– Entwässerungsortsgesetz Bremen - EOG 
– Entwässerungsortsgesetz Bremerhaven - EWOG 
– Grenzwertverordnung (Grenzwerte für Einleitung nichthäuslichen Schmutzwassers in öffentliche Abwasseran-

lagen)

10 Immissionsschutz, Energleeinsparung 
– Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG
– Verordnungen zum BImSchG z.B. zur Genehmigungsbedürftigkeit, zum Verkehrs- und Sportanlagenlärm, 

über elektromagnetische Felder etc.
– Bremisches Immissionsschutzgesetz - BremImSchG 
– Energieeinsparungsgesetz - EnEG 
– Energieeinsparverordnung - EnEV

11 Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Unfallverhütung am Arbeitsplatz 
– Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV - mit Arbeitsstättenrichtlinien ASR
– Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - BGV A1 Grundsätze 

der Prävention
– Baustellenverordnung - BausteIlV
– Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen - RAB 01, 10, 30 bis 33
– Geräte- und Produktsicherheitsgesetz - GPSG 
– Verordnungen zum GPSG zur Betriebssicherheit, Dampfkesselanlagen, Druckbehälteranlagen, Maschinen,

Aufzugsanlagen u.a. (Aufzugsverordnung ist auch bei Aufzügen im Wohnungsbau anzuwenden) 
– Technische Regeln für Aufzüge, brennbare Flüssigkeiten, Druckbehälter, Druckgase, Gefahrstoffe, Rohrlei-

tungen u.a.

12 Bauen im Bereich von Verkehrswegen 
– Bundesfernstraßengesetz - FStrG 
– Bremisches Landesstraßengesetz - BremLStrG 
– Luftverkehrsgesetz - LuftVG 
– Bundeswasserstraßengesetz - WaStrG 
– Allgemeines Eisenbahngesetz - AEG 
– Landeseisenbahngesetz - LEG
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13 Sonstige Vorschriften des öffentlichen Rechts 
– Gaststättengesetz - GastG 
– Gaststättenverordnung - GastVO 
– Gewerbeordnung - GewO 
– Spielverordnung - SpielV 
– Bundeskleingartengesetz - BKleingG 
– Vermessungs- und Katastergesetz 
– Bremisches Polizeigesetz - BremPolG (Kampfmittelbeseitigung) 
– Bremisches Hilfeleistungsgesetz - BremHilfeG ( Feuerwehr)

14 Verwaltungskosten 
– Bremisches Gebühren- und Beitragsgesetz - BremGebBeitrG 
– Allgemeine Kostenverordnung - AllKostV 
– Kostenverordnung Bau - BauKostV 
– Kostenverordnung für das amtliche Vermessungswesen und die Gutachterausschüsse für Grundstückswer-

te nach dem Baugesetzbuch - VermKostV 
– Kostenverordnung der Umweltverwaltung - UmwKostV

15 Verwaltungsverfahren, Verwaltungszwang, Ordnungswidrigkeiten 
– Bremisches Verwaltungsverfahrensgesetz - BremVwVfG 
– Bremisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz - BremVwVG 
– Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO 
– Verwaltungszustellungsgesetz - VwZG 
– Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG


